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Baron Alfons Heyfing T. 
Nachruf, vorgetragen am 26. April 1900 in der Kurl. Geſellſchaft für 

Literatur und unit, von R. v. Hoerner. 

Schon mehrfahe Nachrufe in unferer baltischen Preſſe haben 
der tiefen und alljeitig empfundenen Trauer Ausdrud verliehen, 

die der am 22. März erfolgte Tod des Präfidenten des Ffurländi- 

ichen evangelijchlutheriichen Konfiftoriums und ehemaligen Landes- 

bevollmächtigten, Ercellenz Baron A. von Heyfing, in Stadt und 

Land hervorgerufen hat. Sein Lebensgang, fein Wirfen und bie 
Bedeutung ſeiner Perjönlichfeit für Kurland und die baltifche 

Heimath find in mehr oder minder eingehender Weiſe und viel- 
fah in klarer, lihtvoller Darjtellung ſchon charakterifirt worden. 

Wenn trogdem Danf und Verehrung auch mir nod die 

Feder zu einem Nachruf in die Hand drüden, fo geichieht das 

nit ohne ein gewiſſes Bangen vor Wiederholung, vor einem 

„Zuviel“ und vor allem vor einem „Zu früh”. Als Anmakung 

erjchiene mir der Verſuch meinerjeits, einer Perfönlichfeit von der 

Bedeutung und Eigenart Heyfings ſchon kurz nach geſchloſſenem 

Grabhügel geredht werden zu wollen, und wohlbefannt ijt mir’s, 

wie wenig überjchwänglidhe Bewunderung und Lobpreiſung dem 

Sinne des Verewigten entjpräche. Aber nicht iſt's ja um jeinet: 

fondern um unfertwillen, nicht für den Todten, dem feine Werfe 

nadhfolgen, jondern für uns Lebende, die wir nod mitten im Le— 

bensltampfe jtehen, daß mir bejtrebt find, Diejenigen Orundzüge 

feines Charakters zu erfennen und unjerem Gedächtnik — 
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die uns fein Bild zum Vorbild und zum Antrieb zur Nadheiferung 
geftalten. Von diefem Gefichtspunfte aus dürfte es nicht mülfig 

fein, daß wir uns die Eigenfchaften, die wir im Allgemeinen als 

die Vorausfegung jedes rechten Wirfens und Schaffens anerkennen, 

und die wir ad Pflihtgefühl, Wahrheitsliebe, 

Arbeitsfreudigfeit und Gelbjtverleugnung be 
zeichnen, auch in der bejonderen Ausgeftaltung vor Augen führen, 
die ihnen ein jo ausgeprägter Charakter mie derjenige Heykings 

gegeben hat. 

Vergegenwärtigen wir uns das hohe Dia jeiner geiftigen 
Begabung und die intenfive Empfänglichfeit feines allem Hohen 
und Edlen zugewandten Gemüthes, jo fann ſein Lebensgang be- 

züglich der Arbeitsgebiete und der Gegenftände, denen er jein nie 

ermübetes Streben zumandte, zunächſt fat Wunder nehmen. Wie 

fam es, baß ein Geilt mie der jeine und eine ihrer jelbft doch 

wohl bemwußte Leiftungsfähigfeit nicht von vorneherein einen höheren 

Flug nahmen? Wie war es möglich, daß er nad) glüdlich abjol: 
virter Gymnaſialbildung und abjolvirtem Studium der Jurispru- 

benz in Dorpat in Stellungen wie denjenigen eines Beamten zu 

bejonderen Aufträgen, Regierungsaſſeſſors, Sefretairen des jtatijti- 
ſchen Komites und endlich 19 Jahre lang eines Gefretairen des 

Kurl. Kreditvereins jo volle Befriedigung zu finden vermodte, daß 

es der alleräußerften Anjtrengungen jeiner Freunde und des drin— 

genditen Appells an feinen Patriotismus bedurfte, um ihn im 

Alter von 54 Jahren an die Stelle des erjten Zandesvertreters 

zu bringen ? Wohl mögen an folder Zurüdhaltung die äußeren 

Lebensverhältniffe Heyfings und der Umftand bejtimmend mitge- 

wirft haben, daß er auf Arbeit und Stellung angemiejen war, 
bie ihm und den Seinen den Lebensunterhalt dauernd fidherten,— 

die eigentlihe und tiefere Erflärung aber für feinen beijpiellojen 

Eifer und fein gemwaltiges Arbeiten in allen diejen des direft In— 

terefjanten und Anziehenden entbehrenden Dingen ift doch nur in 

feinem Charakter zu finden. Ein jtarfes Pflichtbewußtjein, ein 

reger Schaffenstrieb und eine weitgehende Selbitlofigfeit verbanden 

fih hier zu der Fähigkeit, in Alles und Jedes, das feiner Für: 
forge anvertraut war, für das zu arbeiten er einmal übernommen 

hatte, fein ganzes Selbft hineinzulegen. In dieſer völligen Hin— 
gabe an die Sache, der er diente, erſchien ihm nichts zu Flein und 
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zu unbedeutend, um ihm nicht fein reiches Willen und Können in 

vollem Maße zu mweihen. Diefer Zug zum Kleinen 
und fcheinbar Unbebeutenden, der ihn zur Grünblidfeit im 

Forſchen, zur VBorfiht im Anordnen, zur Sparſam— 
feit im Verwalten führte, er ift zumeilen verfannt und 

mißverftanden worden, und doch lag in dieſer „Treue im Kleinen“ 

recht eigentlich bie Größe und der Nupen feines Wirkens. Wohl 

mochte er auf millenjchaftlihem Gebiete der induftiven Methode 

mehr zugethan fein als ber deduftiven, dennoch war fein ſyſtema— 

tiih veranlagter und geichulter Geilt der Theorie als folcher 

nichts weniger als abhold, vielmehr trieb ihn fein raftlofer Fleik 

dazu, der gefuchten oder geahnten Theorie in der Durchforichung 
und Verbindung der Einzelheiten zum Spitem die feſten Grund- 

lagen zu geben. Wohl war er in der Politif Realpolitifer, der 
vor nichts fo zurückſcheute wie vor Unflarheit über die jeweilige 

Situation, vor Rechnung mit imaginären Faktoren, und vor Hoff: 

nungen, denen das Fundament fehlte, zugleich aber bewahrte ihn 

feine Gefinnungstreue und jein Glaube an die ibealen Mächte 

al3 die dauernditen auch des politiichen Lebens vor jedem Oppor— 

tunismus, der um ber Gegenwart und ihrer zeitweiligen Erfolge 

willen, den ibeellen Inhalt unferer Vergangenheit und bie Ge 
währ der Zufunft bei Seite zu jegen im Stande gemejen märe. 

Stehen Jbealismus und Realismus, die feineswegs Gegenfäße 
find, zu einander in dem PVerhältnig der treibenden und ber re 
gelnden Kraft, jo war die Vertheilung und Verbindung der Kräfte 
in dieſem Charafter eine jo glüdlihe, daß dem Feuereifer: Die 

Klarheit des Blides, dem Streben: die Selbitbeiheidung nicht 
fehlte. Nur eine ideale Grundanſchauung vermodte in jeder an 

fih unbedeutenden Aufgabe dod ihren Zufammenhang mit den 

höheren Zielen und Zmweden bes Lebens zu erfennen und eine 

Hingabe an die Arbeit zu bewirken, die den Heimgegangenen bazu 
brachte, ſich mit der jeweilig von ihm vertretenen Sache geradezu 

zu indentifiziren. Und andererjeits: nur ein auf das Konfrete 

und Reale gerichteter Sinn vermochte mie ber feine die Dinge 

ftets vom praftiihen Ende anzufallen und fie in ber gegebenen 
Beichränfung zu relativ beftem Ende zu führen. 

Weſentlich dieſen jeinen Charaktereigenihaften dürfte es 

zuzufchreiben fein, daß in dem damals noch höchft — el 
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ftatiftifchen Komite ſich unter feiner Leitung die erfte wiſſen— 

ſchaftliche Statiftif für Kurland zu entwideln begann; daß 

während feiner 19:jährigen beilpiellofen Arbeitsleiftungen als Ee- 

fretär des Kreditvereins und in Folge feines beſtimmenden Ein- 
fluſſes auf denfelben diejes Injtitut zu der ausfchlaggebenden Be: 

deutung wie für unjer gefammtes MWirthichaftsleben, jo namentlich) 

für die Ngrarentwidelung Kurlands wurde; daß endlich das Land 

während der prüfungsvollen und fritiihen 12 Jahre unter der 
Führung Heykings qua Landesbevollmächtigten den jchwierigen 
Pfad zu finden und zu halten mußte, der zwiſchen den Geboten 

der Ueberzeugungstreue, der Gelbiterhaltung und der Loyalität 

oft ſchmal und dornig genug hindurchführte. 
Schon 1879 war der Verſuch gemacht worden, Heyfing zur 

Kandidatur für den Poſten des Landesbevollmächtigten zu bewegen. 

Er hatte abgelehnt und ein anderer Patriot, Baron Manteuffel— 

Kakdangen, war vor den entitandenen Riß getreten, nachden Hey— 

fing fich bereit erflärt hatte, ihm als Privatjefretär zur Seite zu 

ftehn. Als es nun aber 1882 wiederum zur Neuwahl fam und 

Baron Manteuffel nicht länger mehr die Bürde des Amtes zu 
tragen vermochte, da mußte endlich der Heimgegangene nach ſchwe— 

rem innerem Kampfe dem wiederholten und dringenden Appell an 
feinen Batriotisnus nachgeben und das Amt übernehmen. 

Was war es denn nur, was ihm dieſen Entichluß jo über: 

aus ſchwer machte? War es etwa eine übermäßige Beicheidenheit 

und ein mangelndes Vertrauen zu der eigenen Befähigung? Wir 

meinen nicht fehl zu gehen, wenn wir die Frage, fo wie fie geftellt 

ilt, verneinen. Nicht fehlte e8 Deyfing an demjenigen Selbjtver: 
trauen, das aus einem jo arbeitsvollen und erfolgreihen Wirfen 

erwachſen jein mußte; nicht auch an der Mahrhaftigfeit, fich ſelbſt 

das einzugeftehen; nicht endlih an dem Glauben an jene höhere 

Kraftquelle, die jein religiöjes Herz fannte; mwohl aber hatte fein 

den Zeitgenoſſen vielfach vorausgeeilter Scharfblid die ganze Größe 

und Tragweite deſſen erkannt, was über unfere Eigenart fommen 
follte, und wohl hatte fein Realismus ihm die bejondere Schmwie- 

rigfeit der Stellung für einen Mann gefennzeichnet, der, wie er, 
fih feinerlei einflußreihen Beziehungen nad) Oben hin zu erfreuen 

hatte und dem es im Lande jelbjt zwar nicht an Freunden und 

Gefinnungsgenojjen, wohl aber an den äußeren Stüßen gebrad), 

|; fl 21. 1 0 14 L 1 ı 
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die Grundbefig, Reichthum und Familienanhang immerhin zu ge: 
währen pflegen. Gegenüber einem zu erwartenden Anjturm ohne 

Gleichen follte er, allein auf die eigne Kraft angewiejen, ein Land 

vertreten, in dem die Kolgen inneren Warteifampfes nod) 

lange nicht verwunden mwaren, ein Land, in dem nod) jo viel 

Illuſionen lebten, die er nun zerftören follte! Kann es da 

Wunder nehmen, daß er vor diefer Aufgabe zurücdbebte? 

Er jah voraus, was ihn diefer Entihluß an innerem Frie: 

den fojten könnte, und feine Vorausficht wurde durch das, was er 

während jeiner Amtszeit zu durchleben hatte, noch übertroffen. 

Und was er ahnend vorausaejehen, erfüllte fich während feiner 

Amtszeit in übervollem Maße. Unaufhaltiam, unabmwendbar voll: 

zogen ſich die tiefgreifenden Umgejtaltungen. Drinnen im eigenen Lager 

aber immer noch Dleinungsdifferenzen und Mißverſtändniſſe. Dazu 

noch Krankheit und Tod in nächſtem Kreije der Seinen; erjt mußte 

er einen hoffnungsvollen Sohn im reifen Jugendalter, dann aud) 

nod) die treue Lebensgefährtin hingeben. Mit einem Herzen, das 

tiefiter Schmerz durdmwühlt, mit einem Körper, deſſen Nerven: 

inftem ſchon die Überanjtrengungen der früheren Jahre erjchüttert, 

die Aufregungen der jpäteren Zeit vollends Frank gemacht hatten, 

mit einem Temparamente, deſſen Lebhaftigkeit ihm jo Manches 

noch wejentlich erjchwerte, jtand dieſer Vorkämpfer für Wahrheit 

und Recht auf dem Plan, auf den ihn Pflichttreue und Vaterlands— 

liebe gejtellt. Immer esnjter, fajt düjter wurden jeine Relationen 

an die Landtage. In unerbittlihem Wahrheitsdrange war bie 
Intention diejer Berichte immer darauf gerichtet, die Standichaft 

und das Land zur vollen Erfenntniß der Lage, als einzig feiter 

Bajis für das eigene Verhalten, zu führen und in großartiger 

Selbjtverleugnung vermied der jo vielfach Verfunnte und Ange: 
griffene peinlichit die Gefahr, die ſolcher Erfenntniß aus der Vor: 

anitellung und Hervorhebung der im einzelnen erzielten, von ihm 

itets als belanglos hingeitellten Erfolge oder gelungener Abwehr 

hätte entitehen können. Nicht die Relatiouen, ſoweit fie über: 

haupt jchriftlich vorliegen, wohl aber die mit den ſachkundigen 
und überzeugenden Eingaben und Denkſchriften des Landesbevoll— 
mädtigten angefüllten Akten über Senatoren:Revifion, Juſtiz- und 

Volizei:Neform, Kirche, Schule und Präſtanden- und Adels-Reform 

(namentlid) über die Projekte der ſog. Plehweſchen Kommiſion) 
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werden bereinjt der Nachwelt dafür Zeugniß legen, was das 

Land diefem Kenner jeiner Verhältniſſe, diefem ntrepreten 
feiner Bebürfniffe in ſchwerer Zeit verdankt. 

1894 trat Heyfing vom Amte des Landesbevollmädhtigten 
jurüd in der tiefen, oft ausgeiprodhenen aber felten erfüllt gefehe- 

nen Sehnjudht, den Lebensabend in mehr Frieden und Ruhe 

verbringen zu dürfen, als ihm bisher davon zu theil geworden 
war. In allgemeinen Zandes:Angelegenheiten trat er nur noch 

einmal zur Konferenz des Jahres 1897 in den Vordergrund und 

war in der mwidtigften Frage der Präftanden : NReform im Sinne 
einer die inneren Divergenzen möglich jtausgleichenden, die Dringend: 
ften Bebürfnifje befriedigenden und das Beſtehende erhaltenden 

Löjung der Frage erfolgreich thätig. 

Die vorher jchon erfolgte Wahl zum Präfidenten des Kurl. 

evangeliihen Konfiftoriums nahm er gern an, wohl fühlend, daß 
feiner noch feineswegs erlahmten Arbeitsfraft ein gewiſſes be- 

grenztes Daß von pflichtmäßiger Arbeit,neben den willen: 

ſchaftlichen Beihäftigungen und Studien jeiner freien Zeit, nur 

entjprehend und genehm jein würde. Mit dem alten Eifer wid— 

mete er ſich nun den Intereſſen und Aufgaben unferer Kirche 

und fand hier in dem Vizepräfidenten, dem mweiland General:Su: 

perintendenten Boettcher, einen von gleiher Arbeitsfreudigfeit, 

gleihem Interejje und Verſtändniß für die Sache bejeelten Mit— 

arbeiter, mit dem ihn je länger je mehr aufrichtige, perjönliche 

Zuneigung verband. Darf man dieje beiden hervorragenden Männer, 

die nun gleichzeitig an der Spige unjerer Kirche jtanden, ihrem 

Charakter nad) gewiß nicht ibentifiziren, jo waren ihnen doch jo 

viele Züge gemeinſam, daß fie einander ſtets verftanden, 

vertrauten und hochſchätzten. Und außer dem gleichen 

Streben für die gleihe Sadye verband dieſe beiden Männer ein 

darin gemeinfames Geſchick, daß ihr Wirken nicht immer von 

allen Denen gebilligt und gewürdigt wurde, deren Intereſſe fie 

doch in ihrem Eifer für die Sade in Wahrheit zu vertreten 
meinten. 

Meber die eigentlihen und zum Theil nod verborgen liegen- 
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den Anfänge und Urſachen der Mißhelligfeiten, die zeitweilig un- 

jerer Kirhe und ihrer Verwaltung den inneren Frieden raubten 

und auch Heyfing viel Herzensfummer bereiteten, wird erſt bie 

Ipätere Zufunft ein objeftives Urtheil fällen fünnen. Oleichgültig 
an ihnen vorüberzugehen vermag aber aud) die Gegenwart faum. 
Zeiten der Gefahr und tiefgreifende Ummälzungen rufen meift eine 

erhöhte Reizbarfeit des politiichen Empfindens und eine vermehrte 

Neigung zu aburtheilender Kritik hervor. Leichter als jonjt ent— 
jtehen Mißverftändniffe und Mißtrauen, erheben fi) Anklage und 

Widerklage. Die Erjcheinung ift Feine ungewöhnliche, immerhin 

aber eine auf der Gejammtheit laſtende und uns Ueberlebende 

zu ernjter Selbitprüfung mahnende. 

An Vorftehendem haben wir es verjudht, dem amtlihen und 
offiziellen Wirken Heyfings nachzugehn. 

Es hieße aber dem Bilde des Verewigten feine freundlichiten 

Sarben vorenthalten, gedächten wir feiner nicht zugleich als des 

bumorvollen und anregenden Gejellihafters, und als des Freundes 
von Kunſt und Wiſſenſchaft. Als ſolchen haben ihn die zahlreichen 

Belannten und hat ihn unjere Gejellihaft für Litteratur und Kunſt 
gefannt und hochgejchägt. 

Seit 1859 war er ununterbrodyen bis zu feinem Tode Mit: 
glied derjelben, zu zwei Malen, und zwar von 1860—1876 und 

von 1881—1897 Glied des engeren Ausſchuſſes nnd zeitweilig 
von 1865 bis 1869 bat er als erjter Präjident der Gejellihaft 

den Vorſitz geführt. Wie er an allen Verhandlungen ftets leb- 
baften und Färenden Antheil nahm, jo erfreute er zumeilen aud) 
dadurd, daß er aus dem reichen Schage jeines ſtets gründlichen 

Willens einzelne Themata in den Monatsfigungen zum Vortrag 

brachte. Sie betrafen faſt immer die Heimathsgeihichte, ab und 

zu auch jtatiftiiche und nationalöfonomiidhe Studien über Fragen 
der Gegenwart. Wie befannt, war es der Berjtorbene geweſen, 

der ſchon als junger Regierungsaſſeſſor das alte herzogliche Archiv 

im Schlofje durd Anſchaffung von Schränfen aus Mitteln, die 

die Ritterſchaft bemwilligte, und durd eine chronologiſche Ordnung 
der zahlreichen Papiere und Materialien vor gänzlichem Untergange 
gerettet und der Forihung zugänglid) gemacht Hatte. 

Dabei hatte jein Intereſſe an allem, was das Vaterland 

und feine Geſchichte betraf und jein Forſchungstrieb ihn zu nähe: 
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rem Einblid in dieſes Geſchichtsmaterial geführt, und namentlid) 

die Negierungszeit Herzog Jakobs war es, die er zum Gegenſtand 

feiner Etudien und einiger Vorträge in der Gejellihaft wählte. 

Aber auch die jpätere und legte Herzogszeit hat er mehrfach be: 

arbeitet, wovon namentli auch die Fußnoten zu den von ihm 

überjegten und herausgegebenen Dlemoiren des Senateurs Heyfing 

Zeugniß legen, u. u. X. in lichtvoller Weile den Staatshaushalt 

des Herzogthnms und das rechtliche wie thatjächlihe Verhältniß 

der verjchiedenen Kategorieen von Gütern hherzogl. Allodial- und 

und eigentlihe Domainen:Güter] zu der Privat-Chatulle des Her: 
3098 und zu dem Fisfus unterſucht und beleuchtet. Auch in allen 

diefen Arbeiten finden wir neben den jtaatsmänniichen und hijto- 

riihen Gefichtspunften jenes liebevolle Sich-Herabhalten zu dem 

Icheinbar Geringfügigen, jene Gründlichfeit und Gewiljenhaftigfeit 

im Einzelnen, die Heyfings Elaborate durchweg auszeichnen und 

fie über ein Dilettantenthum weit erheben. Schon fein einfacher, 

flarer und jchöner Stil in der Rede wie im Schriftſatz kennzeich— 

nete den wiſſenſchaftlich geichulten Geift und den Charakter, dem 

es überall auf Wahrheit anfam. 

Bewundernswerth war feine Belejenheit, die ſich über den 

Rahmen klaſſiſcher oder wiſſenſchaftlicher Werfe hinaus noch weit 

in das Gebiet der Belletrijtif hinein erjiredte, und meijterhaft war 

fowohl jeine Art der inhaltlihen Wiedergabe des Gelejenen, wie 

fein Vortrag dramatiiher Werke und unter diejen namentlich 

Shakſpeareſcher; erfriihend endlich war jein Humor, jo oft derjelbe 

durd die Sorgen und Mühen hindurdbrad und in drajtiicher Le: 

bendigfeit die Komik einer Situation oder Pointe einer Anekdote 

zur Geltung brachte. 
Am Schluß angelangt, müjjen wir uns noch fragen, ob wir 

niht Züge außer Acht gelaſſen haben, die nothwendig hinzuzu— 

nehmen waren, um dem Gejammtbilde die charafteriftiiche und 

lebenswahre Eigenthümlichfeit zu verleihen. Bei den bedeutenden 

Verjönlichfeiten genügt uns das „de mortuis nil nisi bene“, 

in dem Sinne wie es meijt verjtanden wird, nicht und wir ver: 

langen nad) einem de mortuo nil nisi vere! Zum Lichte gehören 

die Schatten, zur greifbaren menſchlichen Perjönlichfeit auch Die 

menſchlichen Fehler und Unvollfommenheiten. Und gewiß war von 
dieſen legteren auch der Heimgeganaene nicht frei. Dem Staats: 
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mann Heyfing fehlte vielleicht einiges vom gemwandten Diplomaten, 
dem aud die Kunſt, „ſich beliebt zu machen“ nicht gänzlich fremd 

fein darf; dem Menſchen ftand nicht alles Das und nicht jederzeit 

zu Gebote, was man im vulgären Sinne unter „Xiebens: 

würdigfeit“ begreift; dem aufrichtigen Chrilten, der er war, wurde 

die Tugend der Geduld mit jid und Anderen nicht immer leidht. 

Aber auch in diefen durch jeine Senfibilität und jein Temperament 

bedingten Erjchiwernifjen hat er den Kampf gegen das eigene Ich 
ehrlich gefämpft und wie jein lektes Kranken: und Sterbe » Lager 

in erhebender Weije erwies, fiegreidy bejtanden. 

Am Ende feines für die nädjten Angehörigen beftimmten 

„legten Willens“ fpridt er es aus, daß er allen Denen von 

Herzen vergäbe, die ihm im Leben Kummer und Schmerz bereitet 

hätten und fnüpft die Hoffnung daran, daß die Menſchen auch 

ihm vergeben würden, womit er ihnen zu nahe getreten jein 

fönnte. 

Nun wahrlich weit mehr als Vergebung ijt es, was wir 

Ueberlebenden dem uns Voraufgegangenen jchulden und willig und 

gern ihm gewähren wollen. Es ijt tief empfundener Dank und 

ehrendes, dauerndes Andenken an den Mann, ber alles, was er 

war und hatte, jein ganzes Leben hindurch in den Dienft jeines 

Vaterlandes und jeiner baltijhen Heimath jtellte. 

Zwei baltiide Selbitbiographien. 

Selbjtbiographien find in unſrer Litteratur nur fpärlich vor: 

handen, aud an Biographien bedeutender Zeitgenofjen haben wir 

feinen Ueberfluß: Unter den Nutobiographien überragt eine nad) 

Inhalt und Werth freilich alle übrigen, die von Karl Ernſt von 
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Baer, aber das Beilpiel diejes größten Gelehrten unfrer Provinz 
bat feine rechte Nachfolge gefunden. Man braudt aber fein 

Dann von ber Bedeutung K. E. von Baers zu fein und fann 
doch vieles Bemerfenswerthe und Antereilante erlebt haben, das 

der Aufzeihnung durchaus mwerth ift. Daß man bei uns jo felten 

ih entjchließt feine Erinnerungen niederzufchreiben, iſt ſehr zu 

beflagen, denn dadurch mangelt es der Gejchichte des vergangenen 

Jahrhunderts gar ſehr an individuellem Leben und darafterijtiichen 

Zügen, durch die das Bild einer Zeit erjt die rechte Farbe erhält. 

Um jo mehr iſt es mit Freude zu begrüßen, daß gegenmärtig 

zwei Gelbjtbiographien vorliegen, zwei Lebensjchilderungen von 
freilich jehr verſchiedenem Charafterinhalt. 

Die erjte it Karl Maurachs Bud: Eines livländiichen 

Paitors Leben und Streben, Kämpfen und Leiden, in jeinem 75. 

Jahre niedergejchrieben. (Leipzig A. Deichertihe Verlagsbuch— 

handlung. 4 M. 20 Pf.). Der Titel jagt dem Lejer zur Genüge, 
was ihm in dieſer Biographie geboten wird: das Leben eines 
Landgeiftlihen in Livland, in dem fich die firdlichen Ereigniſſe 

faft eines halben Jahrhunderts abjpiegeln. Der Verfaſſer (7 11. 

Mai 1900) führt uns in feinem Elternhauje zu WBaijtel, ein 

Pfarrhaus altlivländiiher Art: eng, unbequem und halbverfallen 

vor. Sehr anziehend und in vieler Beziehung lehrreid ift Maus 

rachs ausführlide Schilderung der Schule zu Birkenruh und feines 

Aufenthaltes in ihr; die bedeutende Verjönlichkeit Albert Hollanders, 

ber fein großer Gelehrter, feine geniale Natur, aber ein echter 

Charakter und ein Dann von wahrhaft idealer Sinnesart war, 

tritt uns bier aufs lebendigite entgegen. Wir erhalten durch 

Maurachs lebendige Erzählung einen vollen Einblid in das Leben 
diejer Anftalt, deren Hauptmangel der unvermeidliche, häufige 

Wechſel der Lehrer war, unter denen viele trefflihe und tüchtige 

Männer wie vor allem Guftav Schmidt, aber aucd nicht wenige 

jeltfjame, ja unmögliche Gejellen fi) fanden. A. Hollanders grade, 

männliche, echtchriftliche Perſönlichkeit hat fiherlih eine nicht ge— 

ringe Einwirkung auf mehrere Generationen in Livland ausgeübt. 

Man kann es nicht hoch genug anjchlagen, was Livland ben in 
den dreißiger und vierziger Jahren entjtandenen Privatlehranftalten 

wie neben Birlenrub der Schule Gujtav Schmidts in Fellin und 

der Krümmerſchen Anftalt in Werro an geijtiger und fittliher Bil- 
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dung verdankt, es verdiente das nod einmal genauer unterjucht 

und Dargeftellt zu werden. Maurachs Schilderung ijt nit nur 

wichtig für die Kenntniß von Hollanders edler Perjönlichkeit, fon: 
dern auch ein beacdhtenswerther Beitrag zur Geſchichte des balti- 

ihen Schulweſens. Auf der Univerfität, beim theologiihen Stu: 

dium erfuhr Maurach nachhaltige Einwirfung nur von Philippi, 

von biefem aber eine um jo intenfivere. Mehr als von dem theo- 

logiihen Studium und den Profeſſoren berichtet er von dem 

friihen und muntern Burjchenleben, dem er fid als Mitglied der 

Livonia eifrig hingab; viele feiner Zeitgenoffen, von denen die 

meijten ſchon nit mehr auf Erden weilen, werden uns da vor: 

geführt. Wie auch unter Kraffjtroems jtrammem NRegimente das 

jtudentijche Leben in alter Weile fortdauerte, jchildert Maurad) 

mit Liebe in flotter Darjtellung. Auch der Abjchnitt über die 

Randidatenjahre des Verfaſſers, die er in Riga im Haufe des 

reihen Kaufherrn James Cumming verlebte, bietet des Intereſſanten 

nicht wenig ; er berichtet darin über die damaligen kirchlichen Ver: 
bältnifje in der baltiihen Metropole und urtheilt recht ſcharf über 

die Bajtoren jener Jahre, namentlih über Chr. U. Berfholz, 
deilen anregender und in jeiner beiten Zeit bedeutenden Wirkſam— 

feit er nicht gerecht wird. Aud von der Familie Cumming, und 
von dem Leben in ihrem Haufe entwirft Maurach eine anziehende 

Sdilderung. Dieſer erjte Theil des Buches kann bejonders auf 

ein allgemeines Jnterejje rechnen. Dit des Verfallers Wahl zum 
Bajtor in Paijtel wird der Schauplaß des von ihm Erlebten natur: 

gemäß ein engerer und die Darjtellung beſchränkt ſich meilt auf 

das firhlihe Gebiet. Nachdem Maurach furze Zeit in Paiftel ge: 

wirft, wurde er nad) Oberpahlen berufen, wo er bis zu feiner 

Emeritirung eine tief eingreifende geiltlihe Thätigkeit entfaltet 

bat. Maurach iſt einer der Hauptvertreter der ſtreng kirchlich— 

lutheriſchen Richtung, die in Livland in den fünfziger Jahren 

unter dem Einfluß Philippis immer ftärfer fich geltend machte 

und zulegt die Herrichaft errang. Er berichtet mandherlei von 

den Kämpfen auf den Synoden, doch hätte man gern noch Ein- 

gehenderes barüber erfahren. Dit lebhaftem Intereſſe lieft man 
Maurachs Mittheilung über die bedeutende Wirfjamfeit A. Chrijtia- 

nis Damals in jeinen fräftigen Jahren, während bderjelbe jpäter 

als Profeſſor und Univerfitätsprediger in Dorpat nicht vet an 
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feiner Stelle war und nachher al8 Generaljuperintendent nur nod) 

den Eindrud eines gebrochenen Mannes machte. Auch Ferdinand 

Walter wird bin und wieder gejtreift, doch ohne daß von ihm 

eine eingehende Charafterijtit gegeben würde. Als eine Haupt: 

aufgabe betrachtete Maurach wie jeine Oejinnungsgenojjen den 

Kampf gegen Herrnhut, den er aud in feiner Gemeinde ſiegreich 

durchführt. Gewiß war diefer Kampf nothwendig und unver: 

meidlich, aber ob man dabei nicht doch zu weit gegangen, ijt eine 

andre Frage; uns will es jcheinen, daß die nationaliftiichen und 

lozialiftiichen Agitationen und Beitrebungen, wie fie durch eine 
jfrupelloje Preſſe ipäter immer mehr Verbreitung unter dem Land: 

volf gefunden haben und deren Wirfungen Maurah in jeinem 
Alter jelbjt noch kennen zu lernen jchmerzliche Gelegenheit gehabt 

bat, dod) unendlich viel jchlimmer find als der Separatismus 

Herrnhuts. Auch darf man, wenn man gerecht jein will, die Be: 

deutung Herrnhuts für die Erhaltung chriftlihden Glaubens und 

Geiſtes im Lande während der Zeit der Aufklärung und des Rationa- 

lismus nicht gering anſchlagen. Maurah hat ferner durch jeine 
liturgiihen Arbeiten und durd die Derausgabe des emendirten 

revalejtniichen Geſangbuches jehr verdienitlich gewirkt und ſich aud) 

an der Zujammenftellung des neuen deutſchen Geſangbuchs für 

Livland und Kurland betheiligt. Dem legtern zollt er aber unfrer 
Anfiht nad gar zu große Anerkennung; es bildet allerdings einen 

Fortihritt gegen das Ulmannſche Gejangbud, das durdaus den 
Charakter der Uebergangszeit an fich trägt, aber es leidet doch an 

nicht wenigen Mängeln. Dahin gehören viele willfürliche, völlig 

unnöthige Tertveränderungen und Meglajjungeü ganzer Strophen, 

die Aufnahme zahlreiher mittelmäßiger, rein proſaiſcher Betrach— 

tungslieder aus dem XVII. Jahrhundert, ganz befonders aber die 

Nichtberüdfichtigung der einheimiichen baltiihen Kirchen und 

geiftlihen Lieder. So ijt es denn gefommen, daß es alles eher 

als einen baltiihen Charakter hat. Was joll man dazu jagen, 

wenn dieſes für Die Oſtſeeprovinzen bejtimmte Gejangbuh fein 

Lied von Andreas Knoepken, unſerm Kirchenreformator, enthält, 

wenn darin weder des Ordensmeijters Wilhelm von Fürjtenberg 
Ihönes Lied: Ach Gott wollſt mich erhören, noch das herrliche 

Lied ber Chriften in Livfand: Zu Dir allein in diejer Noth, wir 

Deine Kinder rufen, weder ein Lied von J. N. Patkul nod von 
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Johann Fiicher, weder eins von der Herzogin Gottliebe Benigna 

Biron noh von Chriſtoph Friedrich Neander fich findet? Hätten 

die Zufammenjteller nur das alte treffliche Rigiſche Geſangbuch 

vor 1758 zu Rathe gezogen, jo würden fie zu einer derartigen 

Verleugnung der einheimijchen Kirchenliederdichtung ſicherlich nicht 

gefommen fein. Dod mir fehren zu unferm Gegenftande zurüd. 
Unter den mannigfahen von Maurach in feiner Gemeinde vorge: 

nommenen Reformen iſt befonders beachtenswerth und lehrreich, 

was er über die Einrichtung einer firlihen Armenpflege in Ober: 

pahlen berichtet. Leider hat fein Vorgang, wie er jelbit klagt, 
wenig Nachahmung gefunden und eine mohlorganifirte, wirklich 
firhliche Armenpflege iſt noch immer ein dringendes Bedürfniß 

ebenjo auf dem Lande mie in den meilten Städten. Damit 

Ihließen im WMejentlichen feine Aufzeichnungen. Das Folgende 

bi8 zu feiner Cmeritur, dann ber Tod feines Sohnes 

und Nachfolgers fowie die jüngſten firhlihen Wirren in Ober: 

pahlen, bei denen ihm jeine Gemeinde völlig verwandelt erſchien, 

werben nur kurz berührt. Die Darftellung ift behaglid, manch— 

mal etwas breit, fie it im Stil eines alten Mannes gehalten, 

der fich mitunter gehen läßt und im Geſprächstone von vergange- 

nen Tagen erzählt. Aber es ijt ein ehrlicher, wahrer, aufrichtiger 

Dann, der in dem Buche zu uns jpricht, dem man gern zuhört 

auch wo man ihm nicht beiltimmt, und was er bietet ilt ein ſchätz— 

barer Beitrag zur neuen livländiichen Kirchengeſchichte. Des ver: 

ftorbenen Paſtors Ulmann Erinnerungen aus jeinen Kandidaten: 

jahren bilden eine jehr beachtensmwerthe Ergänzung zu Maurachs 

Darjtellung, in ihnen jpridht eine ganz anders geartete Perſönlich— 

feit, die auch einen andern firchlichen Standpunft einnimmt, fie 

jollten aus den „Mittheilungen und Nachrichten” einem weitern 

Lejerfreis durch einen befondern Abdrud zugänglich gemacht 

werden. 

Einen völlig andern Charakter als Maurachs Selbftbiogra- 

phie haben ©. D. Hernmards Erinnerungen aus dem öffent: 

lihen Leben eines rigajhen Kaufmanns 1849—1869. (Berlin, 

I. Guttentag, Verlagsbuchhandlung. 3 M.). Der Verfaller hat 

fie, bald nachdem er Riga verlajlen, jhon 1876 niedergejchrieben, 

fie find jegt nad) jeinem im vorigen Jahre erfolgten Tode von 



14 . Zwei baltifche Selbftbiographien. 

Chr. v. Bornhaupt veröffentlicht morden. Hernmarck gehört zu 

den um das Aufblühen feiner zweiten Vaterftadt Riga — er war 

1804 in Stodholm geboren, fam aber fchon 1820 nad Riga — 
und dem Aufihwung ihres Handels verdientejten ‘Männern; er 

iſt, nachdem er lange Jahre als Privatmann in Meran gelebt, im 

hohen Alter von 95 Jahren geftorben. Was er uns in jeinem 

vor nunmehr falt 25 Jahren niedergefchriebenen Erinnerungen 

bietet, ift mehr ein NRechenichaftsberiht über alle Reformen und 

Unternehmungen des Börjenfomites und des Naths, an denen er 
theilgenommen, als perjönliche ſubjeltiv gefärbte Lebenserinnerungen. 

Hernmard läßt jeine Perſon bejcheiden möglichſt zurüdtreten, er 

vermeidet jedes fcharfe Urtheil fowie jeden Tadel namentlih von 

Negierungsmaßregeln. Daher giebt er aud feine Charafter- 

zeihnungen der damals thätigen hervorragenden Männer; Otto 

Müller mird wohl erwähnt und gerühmt, aber nicht genauer 

charakterifirt. Die politiichen Creignille treten in Sernmards 

Darftellung ganz zurüd; jo mird die bedeutfame und folgenreiche 

Nede Alerander II. im uni 1867 nicht mit einem Wort er- 

wähnt, der Unterjchied zmwilchen der Verwaltung des Fürften Su: 

worow von dem jeiner jpätern Nachfolger nicht einmal angebeutet. 

Die Darftellung macht bisweilen mehr den Eindrud eines offiziöfen 

Berichtes als der Wiedergabe des perſönlich Erlebten. Zum 

Theil hat das feinen Grund in Hernmards milder, vorfichtiger 

Perjönlichkeit, die ihn auch feine jchriftliche Aufzeichnung ſorg— 

fältig abmwägen ließ, andrerjeits aber darin, daß er ein ausge 
zeichneter Gejchäftsmann und Nominiftrator, aber fein eigentlicher 
Politifer war. Doch aud in ihrer Beichränfung find dieſe Erin- 

nerungen von nicht geringem Werthe. Hernmard erfreute ſich 
des Vertrauens des Fürſten Sumorow und hatte daher einen me: 

fentlichen Antheil an dem Aufihwunge Rigas unter deſſen Ver— 

maltung ; wie rajch und glänzend dieſer namentlich jeit 1856 auf 

allen Gebieten des jtäbtilchen Lebens erfolgte, tritt dem Leſer 

aufs lebendigite hier entgegen. Die reformatorijche Thätigfeit des 

Börjenfomites unter Hernmards Präſidium lernen wir fennen, 

wir jehen, wie die Riga-Dünaburger Eifenbahn trog aller Schmwie- 
rigfeiten und Hemmniſſe ins Zeben tritt, recht eigentlich fein Werf, 

und erfahren Genaueres über die Begründung des Polytechnikums 

weſentlich durch fein Verdienſt. Er nimmt eifrigen Antheil an 
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der Kommiſſion zur Abtragung der Feitungsmerfe, an der Durch— 
führung der Waiferleitung, der Einrichtung des Gaswerkes; vor 

allem erwirbt er fi) um die Hebung des Handels die größten, 

unvergeßlichen Verdienſte. Er iſt für die Wohlfahrt der Stadt 

überhaupt mit andern gleichgefinnten Männern unermüblidy thätig. 

Für die Zeit des Fürjten Suworow find Hernmards Erinnerungen 

eine wichtige Ergänzung zu dem erften Theile des verdientvollen, 

leider nur als Manuffript gedrudten Buches des Geheimraths 

A. v. Tideböhl über die Verwaltung des Fürften. Indem wir 

Hernmards weitere Betheiligung an andern gemeinnüßigen, dem 

Wohle der Stadt förderlihen Unternehmungen übergehen, mollen 
wir nur noch hervorheben, daß er auch an den Arbeiten für eine 

Reform der Stadtverfafjung Antheil gehabt hat; er mar ſeit 

1854 Rathsherr und ijt mehrmals einer ber Vertreter Nigas auf 

dem livländifchen Landtag, beijen Verhandlungen er große Aner: 

fennung zollt, gewejen. 1867 zum Bürgermeijter gewählt, über: 
nahm er das Präfidium des Sadt-Kaſſa-Kollegiums und erwarb 

fih nicht geringe Verdienfte um die Finanzverwaltung der Stadt. 

Aus diejfen Erinnerungen tritt uns das Bild eines unermüdet und 

erfolgreich für das Allgemeinmwohl ihätigen, feiner Stadt alle jeine 

Kräfte widmenden Mannes von echtem Bürgerfinne und treuer 
Pflihterfüllung entgegen. Hernmarcks Grinnerungen gemähren 

uns einen RüdblidE auf einen der fchönjten und erfolgreichiten 

Abjchnitte der Gedichte Nigas, der uns heute wie ein Stüd weit 

hinter uns liegender Vergangenheit gemahnt; fie vergegenmärtigen 

uns jene Jahre voll jugendlicher Hoffnungen und Illuſionen, aber 

auch voll friſchen Strebens und fräftigen Dandelns. So find 

Hernmards Erinnerungen ein wichtiger Beitrag zur innern Ge 
ihidhte der Stadt Riga in den fünfziger und ſechziger Jahren ; 

der Stoff ijt darin gut gruppirt, die Darftellung gewandt und 
lebendig. Möge es Riga unter jeinen Kaufherrn aud in Zufunft 

nie an Männern fehlen, die wie Hernmard ihre ganze Kraft un: 

eigennüßig in den Dienjt des Gemeinmwejens jtellen und dabei 

auch, wie er, den Werth der geijtigen nterejlen zu mürbigen 

willen und mögen dann noch manche fich finden, die ihre Erin- 

nerungen für jpätere Gejchlechter niederjchreiben. 

H..D; 



General Zodleben über die Kinnahne Plewnas. 

Vorbemerfung. 

Dem meiter unten abgedrudten Briefe Todlebens ſchicken wir zur Ein» 
führung einen Brief jeines chemaligen Adlatus mährend des Krimfrieges, 
des nachherigen Ingenieurgenerals Sigismund von Tiveböhl (geb. 1824 4 1890) 
voraus und fügen der Schilderung des Falles von Plewna einen weiteren Brief 

deffelben Generals über Todlebens zweite Sendung auf den Kriegsichauplat Hin» 
zu. Alle dieſe Briefe verdanfen mir der Güte des Frl. Marie GCarlblom in 
Jurjew (Dorpat), einer Schwägerin des Generals Tidebohl. Das Driginal des 

Briefe8 vom 1. Dezember 1877 hatte dieſer von der Gemahlin Todlebens er— 

halten und den hier veröffentlichten Auszug am 11. Dezember 1877 abichriftlich 
an Verwandte nah Livland geichidt. 

x * 
* 

St. Petersburg, 16. Nov. 1877. 

... Todleben brachte Ordnung in das (jetzt notoriſche) Chaos 
und operirte fo geihidt vor Plewna und auf den Straßen von 
Sophia und Widdin, dab das Nefultat — die Waffenitredung 
Osman Paſchas — jeden Augenblid bevorjieht und möglicher: 
weile fogar zu Friedensverhandlungen führen dürfte. Die Türfen 
haben nichts mehr zuzulegen und die Majorität des engliichen 
Molfes ift entichieden gegen militärische Unterjtügung der Türfen, 
fo lange Rufland in den verjprochenen Grenzen bleibt. Bei der 
Wegnahme des jogenannten „grünen Berges” hat ſich der Obriſt 
Melnigfy ausgezeichnet, der früher hier bei mir in der Schule *) 
war und jegt Adjutant bei Todleben ift. Er hat das Georgenfreuz 
erhalten. Ich befam neulich einen Brief von Melnigfy mit in: 
tereflanten Details über den famojen Scobeleff, unter deſſen Kom: 
mando er dient, mit dem Nuftrage die Bofitionen, bie Scobeleff 
einnimmt, jofort zu befeitigen. Jeder Affaire geht bei Scobeleff 
eine jtarfe, nervöje Aufregung bevor, die ſich bejonders in der Un— 
gebuld feinen Leuten gegenüber ausſpricht — jodann, bevor er ſich 
aufs Pferd jest, Fleidet er fih von Kopf bis zu Fuß um, mwälcht 
fih, kämmt und parfümirt ſich jehr ſorgfältig und erjcheint vor 

den Truppen die Liebenswürdigfeit felbit. Am Tiebften faßt er 

*) Gemeint iſt die Nifolai-Ingenieurfhule in Petersburg, deren Dis 
reftor der General Sigismund von Tideböhl damals war. D. Red. 
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ben Stier bei ben Hörnern und läuft Sturm und brüftet fih mit 
ber Zahl der Todten und Verwundeten. Nady Selbftändigfeit 
bürftend, hat er doch Reſpekt und Sympathie für Todleben, unter 
bem er dient, ordnet fich ihm unter und gehorcdht, fo jchwer es 
ihm aud wird. Melnikfy meint, es jei ein Glüd für ihn, unter 
Todlebens Kommando gefommen zu fein, fein Anderer hätte ihm 
imponirt und bier lernt er, was ihm bisher ganz abging: be- 
rechnen, mit den Truppen haushalten, die Schaufel gebrauden ꝛc. 
Ein idealer, aber noch ganz grüner Held, der erft reifer werben 
muß. Todleben ſchreibt ſehr vorfichtig, dennoch giebt e8 allerlei 
Winke in feinen Briefen, die Licht werfen auf die Situation. 
Aus den eriten zwei oder brei Briefen ging hervor, daß er es 
fehr ſchwer Hatte, fi das Kommando zu erringen, die nothwendige 
Bedingung eines militärischen Erfolges. „Es mar die ſchwerſte 
Zeit meines Lebens, bis ich mir die Pofition eroberte, die ich jekt 
einnehme“, jchreibt er und rechnet dabei gegen 100,000 Bajonette 
und 10,000 Kavallerie aus, über die er ganz unabhängig zu ver: 
fügen hat. Daß es gelang, ijt einzig das Verdienſt bes Kaijers. 
„Der Kaiſer ift immer fehr gnädig gegen mid, aber * * * 
und fein Stab fünnen mid nicht ausjtehen — ich tröfte mich mit 

bem Bertrauen, daß mir die Armee enigegenbringt”, heißt es in 
einem fpäteren Brief. Er flagt an anderer Stelle jehr über Die 
Bulgaren, die alle es geheim mit den Türfen halten, jo daß 
Osman genau injtruirt ift von Allem, was bei uns geidieht, 
während wir nicht s erfahren fönnen und er 3. B. troß aller 
Mühe, die er fich gegeben, nicht dahinter fommen fann, ob und 
wie viel Proviant noch in Plewna ift? Der Bulgare, bei dem 
Tobleben lebt, verhalte fich jehr feindjelig den Ruſſen gegenüber, 
nimmt für jede Kleinigfeit die unerhörteften Preife und jchimpft 
bie Rufen „Eindringlinge“, die fein Menſch haben wolle. Vor 
etwa zwei Wochen hatte Todleben das Unglüd, von einem Pferde, 
das an ihm vorbei wollte, an den Fuß geichlagen zu werden. Ein 
Flügel-Adjutant Graf Stadelberg jaß darauf und muß es mohl 

ftarf gejpornt haben. Es erfolgte feine Wunde, doch wurde ihm 
ein Nero beijhädigt und der General fann in Folge deſſen nicht 
gehen. Das erklärt die Nachricht aus Bucdjareft, die Ihr gewiß 
auch in den Zeitungen gelejen habt, daß General Todleben in 
Bogot frank liege. Gejtern telegraphirte er der Frau, das Gehen 
werde ihm jehr jchwer, doch fünne er jchon reiten. ebenfalls hat 
er feinen Augenblid aufgehört, die Operationen zu leiten und aus 
feinem Zimmer zu überjehen. Das wird ihm um jo leichter, da 

2 
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er die ganze Pofition um Plemna mit einer Telegraphenlinie 
umgeben hat und in jedem Augenblid genau weiß, was und wo 
mas vorgeht. 

Am Kaufafus und in Klein-Afien hat fi der Umſchwung 
zum Beſſeren von ſelbſt gemadt. Den Türken ging e8 zu gut 
und da ließen fie ſichs einfallen, wie andere Armeen im freien 
Teld zu manöpriren und wurden aufs Haupt geſchlagen und jet 
wirft die Panik jo nad, daß ihr Widerftand ganz unbedeutend ift. 
Der erfte große Sieg fam den Ruſſen ganz überraichend (der 
Sieg über Muchtar Paſcha) und es dauerte einige Zeit bis fie 
felbft daran glaubten. Ich hatte dort auch einen meiner Offiziere, 
Leutenant Bredom, der die Schladt mitgemadht und jet mwieber 
bier if. Aus deſſen Erzählung geht deutlich hervor, mie dieſer 
Sieg geradezu eine angenehme Ueberraſchung war, an die Reiner 
recht glauben wollte und die nachher um fo gemaltigere Freude 
erregte. 

ae A Ye 

Ueber die Einnahme Plewnaß, 
Kopie aus einem Briefe Todlebens an jeine frau vom 1. Dezember 1877. 

... Ich war überzeugt, daß Dsman Paſcha einen Verſuch machen 

werbe, fih durchzuſchlagen. Unſere Zernirungslinie war 70 Werft. 

Die Hauptaufgabe war aljo, raſch an jedem Punkte 40 bis 60 

Bataillone vereinigen zu können. Ic hatte alle Berechnungen ge- 
madt, genaue Injtruftion den Korps » Kommandanten gegeben, 

Alles ihnen genau jchriftlich anbefohlen. Um ein jedes Mißver— 

ftändniß zu vermeiden und mid an Ort und Stelle zu überzeugen, 

wie die Kongentrirung der Truppen praftiih ausgeführt werden 

fönne, verließ ich Montag den 21. [November] mein Hauptquartier 

und madte die Tournee um Plewna. Dienftag ein Manöver der 
3. Garde-Divifion.. Mittwoch und Donnerstag bei dem Grenabier- 
Korps und Freitag bei den Rumänen. Dabei wurden auf jedem 

Punkte 50—60 Bataillone konzentrirt. Die Artillerie und die 

Truppen nahmen ihre Pofitionen ein, die NRejerven rüdten an, 

als wenn ber Feind in der gegebenen Richtung anrüdte. Dabei 

wurden alle Truppentheile mit dem Terrain und ihrer Aufgabe 

befannt. Jeder vorfommende Fall war vorausgejehen. Freitag 

Abend fehrte ih nah Tuſchenitza zurüd. Hier fand ich die Nach: 
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riht vor von ber unglüdlichen Affaire bei Elena unweit Tirnoma, 

wo wir 11 Stanonen verloren — Viele hatten den Kopf verloren. 

Yh betrachtete das Ereigniß als ein fefundäres. Die Türfen 

müffen doch etwas unternehmen, wenn fie Plewna in Gefahr 

ſehen. Dan muß nur nicht fchlafen. Diefe Affaire war die Folge 

der großen Indolenz des Fürften Myrsfy, der jehr viel Aplomb 
bat, wenn nichts zu thun iſt und nichts thut, wenn es gilt. Die 

Hauptfrage blieb doch Plewna.. Man mollte jchon die Truppen 

bier verringern, ich flemmte mich) dagegen und mar bes Erfolges 

gewiß, wenn man nur Ausdauer hat und nicht alle Tage andere 

Pläne hat. Man mollte ftürmen, um ein Enbe mit Plewna zu 

machen. Ich geitattete es pofitiv nicht. Mit Entichiedenheit wies 

ih Alle zurüd, bie fih auf diefe Weife unangenehm madıten. 

Wir hätten 10-—20 Taufend Mann verlieren fönnen, ohne bes 

Erfolges gewiß zu fein. Die Armee mwäre in folge deſſen des— 

organifirt, Osman hätte herausgehen fünnen, da die Blofade auf: 
gehört, die Armee, nad fo ftarfen Verluften, wäre unfähig ge 

mejen, meiter etwas zu unternehmen. Der Arieg it noch nicht zu 

Ende und man muß die Kraft und Mittel fonzentriren, um ihn 

zu Ende zu führen. ch blieb heiter und unerjchütterlih, denn 

Alles, was man vorbradte, jchien mir Kinderei zu fein. Sonn: 

abend — Georgenfeit, der Großfürft [Nifolai Nikolajemitih] mar 

franf, S. M. der Kaiſer konnte auch nicht zur Redoute kommen, 

wo wir Georgenritter verfammelt waren. General Krüdener fom- 

mandirte die Parade, ih empfing den Rapport und dankte den 

Truppen im Namen des Kaijers für ihren tapferen Dienft. Es 

mar die auserwählte Schaar der Tapferften vor Plemna. Ich 

brachte die Gelundheit S. M. des Kaiſers 2c. aus. Es mar ein 

großer Jubel. Die Artillerie gab Salven nad) Plemna, mir 

frühftüdten im Felde im heitern fameradichaftlihen Kreife. — Am 

Abend erhielt ich von den Batterien und den Vorpoften, auch von 

einigen Gefangenen Berichte, welche deutlich darauf hinmiefen, daf 

Dsman Paſcha Vorbereitungen zum Durhbrud made. Die ganze 

Naht wurde telegraphirt, ich ſetzte alle Korps-Kommandeure in 

Kenntnik und machte alle Anordnungen zur Konzentration der 
Truppen jenfeits bes Wids. Plewna ſchien erleuchtet zu fein, 

man fah in verjchiedenen Richtungen in der Nacht rothe Laternen. 

Die Türken hörten auf zu jchießen. Mit Anbruch des Tage®, 
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28. November, hörte man Sanonendonner und Gemwehrfeuer am 

linfen Ufer des Wid, es langten Berihte an vom General Ga- 
neßfy, daß er angegriffen wäre. Um 9 Uhr Morgens, nachdem 

ih alle Anordnungen gemacht hatte, ſetzte ich mid) mit meinem 

Stabe zu Pferde und befahl, auf der ganzen Linie vorzugehen 

und bie feindlihen Pofitionen öftlih [? follte wohl heißen: weſt— 

ih] von Plewna, d. h. am linken Ufer, zu bejegen, falls ber 

Feind dieſelben verlaſſen Hat oder unbedeutende Kräfte zurüd- 
geblieben waren. Der Großfürjt fam auch herausgeritten. Unſere 

Truppen nahmen faſt ohne Widerjtand die türfiichen -Redouten 

ein. Das Sanonen- und Gemwehrfeuer mwährte immer fort. So 

gelangten wir bis Plewna, ritten in die Stadt und weiter über 
Berge und Thäler zum Wid, nachdem einige türfiiche Bataillone 

fih uns ergeben hatten. Jenſeits des Wid betraten mir das 

Schlachtfeld, auf mwelhem Leihen von Menihen und Pferden 
lagen. Die Türfen hatten die 3. Grenadier-Divifion attaquirt, 

im erjten Anlauf einen Zaufgraben bejegt und 6 Kanonen ge- 

nommen. Die anrüdende Rejerve ergriff die Offenfive, nahm den 

Zaufgraben und die Kanonen zurüd und eröffnete ein jo jtarfes 

Feuer, daß die Türfen 8 Kanonen zurüdließen und die Flucht 
nad Plewna ergriffen und die Waffen niederlegten. Es murbe 

von uns ein Parlamentär geihidt — Osman ergab fidh auf 

Gnade oder Ungnade. Der Enthufiasmus der Truppen war ein 
unbefchreibliher. Wir ritten über die Brüde in der Richtung nad) 

Plewna zurüd, dort zog fi) ein langer Transport an Fuhren mit 

Verwundeten und Lebensmitteln — Osman hatte die Abjicht nach 

MWidin durdyzubrehen — Mailen von Türfen um ben Zug, Die 
Marten und Batronentaichen hatten fie weggeworfen. Osman 

Paſcha ſaß, vermundet am Fuße, in einer Kaleſche, ihm gegen 

über fein Arzt, der franzöfiih ſprach. Der Großfürjt begrüßte 

ihn. Ich hatte gleich darauf eine längere Unterredung mit ihm. 

Wir riefen ihm zu: Bravo, bravo Osman Paſcha! Er ſchien jehr 

gefaßt zu jein und hatte jelbjt einen angenehmen, freundlichen, 

höchſt ſympathiſchen Ausdrud in feinem Geſichte. Osman iſt ein 

Mann von 40 Jahren, mittleren Wuchſes mit einem ſchwarzen 

furzen Barte. Er hatte eine blaue Uniform an mit Treffen auf 

den Nermeln ohne Dekorationen. in jchönes, energiiches, Fluges 

Auge. As ih mit ihm ſprach, ſagte er mir durch den Dol- 
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metiher: Tous les jours ne sont pas des jours heureux. 

J'ai fait ce que je pouvais. Je suis heureux d’etre blesse. 

Weiter bis Plewna war die türkische Armee in Gruppen zuſammen— 

gedrängt. Die Rumänen, melde von der anderen Seite famen, 

fingen an zu plündern. Ich ergriff gleich energiihe Maßregeln, 
um Einhalt zu thun. Wir ritten wieder durch die Stabt, welche 

von unjerer Infanterie bejegt war. ch ließ bei den Mojcheen 

und beim Harem des Dsman Paſcha Wachen aufitellen. Seine 

Damen babe ih nicht gejehen. Es mar indejjen dunkel ge: 

worden, wir hatten nod 11 Werft bis Tufchenika bei Schnee: 
geitöber und Finjterniß zurüdzulegen, ritten bergauf, bergab und 

gelangten um 9 Uhr nad) unjerem Stabe, ohne im Verlaufe bes 

Tages etwas gegellen zu haben, nad) einem Ritt von 50 Werft. 
So endete dieſer in der Gefchichte merkwürdige Tag. Nachdem 
ich etwas genojjen hatte, jendete ich Doktor Koeher zu Dsman 

Paſcha, um ihn zu pflegen. Dienstag, 29. Nov. war ein Te 

Deum bei Plewna im Ragon der türkiſchen Redouten. S. M. 

der Kaifer legte dem Großfürften den Georgenorden 1. Klaffe, mir 

den Georgenorden 2. Klaſſe um, indem S. M. mid) Füßte und 
dankte. Darauf ritt S. M. nad) Plewna, dort wurde ihm Dsman 

Paſcha vorgeführt. Er hatte einen leidenden Ausdrud im Gefichte 
und war jehr ernft und ergeben in jein Schidjal. ©. M. der 

Kaifer jagte ihm, daß er ihm gejtattet, nach der tapferen Ver: 

theidigung feinen Säbel zu tragen, und fügte hinzu, er würde es 

in Rubland gut haben. Wir haben 50 Offiziere und 1600 Dann 

verloren, die Türfen über 4000 Dann. Die Trophäen beftehen 

[aus] 40 Paſchas, 40,000 Gefangenen, darunter 2000 Offi— 
jiere, und 77 Kanonen. Der Fürft von Rumänien hat mir bie 
goldene Medaille mit jeinem Bilde verliehen, der Großherzog von 
Medlenburg jendete mir durch Werder ein Kreuz mit der In— 

ihrift: Für Auszeihnung im Kriege. Geftern, den 30. Nov. 
war ih bei ©. M. in Poradim [etwa 20 Werft von Plewna] 

zum Frühftüd. Darauf war ein Kriegsrath. Sonnabend [den 

3. Dezember] reiſt S. M. nad) Petersburg. Werder und Bidhtels: 
heim werden ihn begleiten, fie werden Dir mündlich Nachricht von 

mir bringen. Auf diefe Weije ift die Plewnaſche Frage beendet. 

Ih bin glüdlid bei dem gewünjchten Erfolge, dem Kaifer und 

Rußland die Armee erhalten zu haben. Ein Sturm hätte bei 
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allem Zweifel des Gelingens, die mir anvertraute Armee unfähig 

gemadt für weitere Unternehmungen. — Mit Plewna hat aud) 

mein Kommando aufgehört. Ich bedaure jehr, mid) von meinem 

Stabe trennen zu müſſen. Es war ein Einklang, ein bereitwilliges 
Zujammenwirfen, wie man es ji) nicht beijer wünſchen fann. Ich 

weiß nicht, welche Aufträge ich erhalten werde, denn bie Armee 

wird in verſchiedenen Richtungen vertheilt. Be *** 

attadhirt zu werden, ilt feine angenehme Perſpektive. Werbe 

warten, was fommt. An baldigen Frieden glaube ich nid. 

Der Türken Kräfte find noch nicht erſchöpft. Wir werden nod 

Arbeit genug haben. 

1878, d. 6. April. 

Heute ift nun Todleben endlich abgereift und jobald er in 
St. Stefano ankommt, wird ein kaiſerl. Prifas das Kommando 
dem Grofßfürjten abnehmen und Todleben übergeben. Erſterer 
fommt zurüd. Dennoh glaubt man nidt an weiten Krieg 
und erflärt die Sendung Todlebens mehr durd die Apathie, 
die über den Großfürſten gefommen ift und über jeinen 
ganzen Stab, in Folge welcher nidts oder wenig ge: 
ichieht, während dort im halbverwüfteten Lande, befonders wenn 
die Offupation nit lange dauern joll, taufend Sachen auf ein: 
mal gemacht werden müſſen und es dazu einer eijernen Energie 
bedarf, wie nur Todleben fie hat. Der Krieg wird einfah für 
unmöglich gehalten, weil die Geldmittel allmählich ganz ausgehen 
und eine Anleihe im Auslande wegen befannter Nichtbetheiligung 

Nothichilds, nicht zu Stande fommen kann. Wir müſſen aljo 
nachgeben und juchen, jo viel als möglid aus dem Schiffbrudy zu 
retten. Ziemlich feit jteht, daß Bulgarien um ein Bedeutendes 
bejchnitten werden wird. Den Großmäulern wird es nicht ganz 
munden, doc fangen ihre Artifel aud ſchon an, mit jedem Tage 
zahmer zu merden. 

SR 



die Rungentuberkuloie. 
Ein Vortrag von Dr. med. 9. Lau. 

Obgleich diejes Thema jeit vielen, vielen Jahren des Defteren 

auh populär behandelt worden ijt, mag es dennod hier nod) 

einmal einer Betrachtung unterzogen werden, denn die Anſchauungen 
über die Tuberkuloſe haben fich infolge der neuejten Erfahrungen, 

bejonders mas die Behandlung anlangt, bedeutend geändert. 

In ärztlichpraftiicher Beziehung nimmt die Lungentuberfuloje die 
erite Stelle unter allen Srantheiten ein, denn an Bösartigfeit 

fommen ihr feine anderen Krankheiten gleich, auch diejenigen nicht, 
die als wüthende Epidemien hunderttaufende von Opfern ver: 

langen. Dieje treten aber nur zeitweilig auf, erjchreden die 

Menſchheit dur ihr maßloſes Morden, verihwinden dann aber 

bald wieder, nachdem ihre Kraft erſchöpft oder die nadhbleibende 

Menichheit für den Krankheitserreger nicht weiter empfänglich ift. 

Außerdem machen fie jich gleid) bemerkbar, wodurd der Menſch 

veranlaßt wird zu energiichen Gegenmaßregeln zu greifen, Die 

dem ſieghaften Weiterjchreiten der Seuche ein Ziel ſetzen. Bei 

der QTuberfuloje liegen die Verhältniſſe aber anders; erftens giebt 

es fein menjchliches Individuum, das immer unempfänglich gegen 

diefe Krankheit wäre. Iſt jein Organismus zufällig einmal nicht 

wibderjtandsfähig, jo jet ſich die Tuberfuloje, die immerwährend 

und faft überall auf ihre Opfer lauert, in ihm fejt und beginnt 

unmerfbar ihr Zerjtörungswerf. Gerade diejes Einjchleihende und 

langjam fi) Ausbreitende des Tuberfelgiftes iſt das Gefährliche, 

denn der Wirth, der den unheimlichen Gaſt beherbergt, hat ge: 

wöhnlich gar feine Ahnung davon, daß er ben Todeskeim bereits 
in fi) trägt. Deshalb unterläßt er es auch, gleich von Anfang 
an den Kampf gegen die Tuberfuloje. zu beginnen, wo bie Aus— 
iht auf Heilung fait eine gewiſſe iſt. 

Diejer unauffallige Beginn der Tuberfuloje und ihre jdhlei- 
chende Ausbreitung im menjchlihen Organismus iſt auch zum 
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Theil der Grund, weshalb man erjt jo Spät einen ordentlichen 

Einblid in diefe Krankheit gewonnen bat. Befannt ijt fie jchon 

lange, aber nur unter dem Bilde der Schwindjudht, wie die Ge- 

Ihichte der Medizin es lehrt. 

Schon in ben mediziniſchen Schriften der alten Inder er: 
Icheint die Schwindſucht als eine bejondere Krankheit, was von 

der großen Beobadhtungsgabe diejes Volkes ſpricht, da fie ja auf 
die modernen Hilfsmittel der Diagnoftif verzichten mußten. 

Ebenjo giebt uns Hippofrates (7 377 v. Chr.) ein ziemlich 

getreues Krankheitsbild der Schwindfudt. 

Meiter will id feine hiſtoriſchen Daten anführen, da dieſe 

beiden Bemerkungen genügen, um zu zeigen, wie alt die Zungen: 
tuberfuloje, wenigitens in nachweisbarer Form ijt. 

Von jpäteren Schriftitellern finden wir fie natürlich auch) 

öfters erwähnt, aber immer drehen ſich die Angaben um bie 

Schwindſucht, d. h. um ein Stadium der Lungentuberfuloje, wo 

dieje Ichon weit fortgeichritten ift und dabei die Körperfräfte jtarf 

reduzirt bat. Der Ruhm der Neuzeit bejteht aber eben darin, 

daß wir aud den Anfang diejer Krankheit fennen gelernt haben, 

wo der bereits erfranfte Körper fich jcheinbar noch in voller Ge: 

jundheit befindet. In diejen Fällen von Schwindſucht zu reden, 

wäre daher falih und nur der Name Lungentuberfuloje zu ge: 

ftatten, wodurd) viel Aerger und Aufregung vermieden wird. 

Sagt man 3. B. einem Patienten mit beginnender Zungentuber: 

fuloje, daß er die Schwindjudht habe, jo zeigt er ſich auch gleich ſehr 

erregt, da er glaubt nun unretibar verloren zu jein. Das ijt 

aber jet nicht mehr der Fall, denn wir haben nad) unjeren augen: 

bliklihen Erfahrungen die Möglichkeit dieje Krankheit, bejonders 

im Anfangsjtadium, zu heilen, ein Verdienjt, das dem verjtorbenen 

Dr. Brehmer gebührt. Die wahre Einfiht in den ganzen Prozeß 

aber verdanfen wir R. Koch, denn er lehrte den Erreger der 
Krankheit, den Tuberfelbazillus erfennen und auffinden. 

Es war am 24. März 1882, als R. Koch in der phyſiologi— 

ihen Gejellihaft zu Berlin die Mittheilung machte, daß er bie 

Urſache der QTuberfuloje gefunden und ihren bejonderen Erreger 

in Öejtalt eines eigenthümlihen Bazillus in Händen habe. 

„Ich habe jelten in meinem Leben eine reinere Freude em: 

pfunden, als beim Empfang dieſer Nachricht“, waren die Worte 
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mit welchen Gohnheim, ein hervorragender Gelehrter, der durch 

eigene Erperimente jchon früher mit weitſchauendem Auge die 

Tuberfuloje als Infektionskrankheit erfannt hatte, die neue Wen: 

dung der Dinge begrüßte; und man fonnte es ihm anjehen, daß 

er aus innerjter Ueberzeugung ſprach. 

Der Eindrud, den die Koch'ſche Entdedung hervorrief, war 

in der That ein überaus mächtiger und nachhaltiger. Namentlid) 
nöthigten die unübertrefflihe Sicherheit und Schärfe feiner Unter: 

luhungen Allen die uneingejchränftejte Bewunderung ab. 

In planvoller, bewußter Forſchung hatte er fi) den Weg 

zur Erfenntniß Schritt für Schritt felbjt gebahnt und fo fein Ziel 

erreiht, um dann mit einem Schlage den fehler: und lüdenlojen 
Bau feiner Beobadhtungen zu enthüllen. So jtarf, jo einwands— 

frei war jedes Stüd feiner Beweisführung, daß Niemand ernitlic) 
daran zu rütteln wagte, und der Schlußſatz feiner Folgerungen : 

„wir fönnen mit Zug und Recht jagen, daß die Tuberfelbazillen 

nicht blos eine Urſache der Tuberfuloje, fondern die einzige Ur: 

ſache derjelben find und daß es ohne Tuberfelbazillen Feine Tuber: 

fuloje giebt” rüchaltslos anerfannt wurde. 

Durch den mikroſkopiſchen Nachweis der Tuberkelbazillen in 

allen genauer unterjuchten Fällen von Tuberkuloje und nur bei 
diejer, durd die gelungene Züchtung derjelben außerhalb des 

Körpers und durch die erfolgreiche Webertragung und MWieberer: 

zeugung der Krankheit von bier aus, vermochte er jeine Behaup- 

tung zu belegen und damit einen in jeder Hinficht gewaltigen 

Fortſchritt für die Wiſſenſchaft anzubahnen. 

Die Tuberkelbazillen find ſehr jchlanfe, mäßig große Stäb— 

hen, meijt etwas fleiner als ein menschliches vothes Blutkörperchen. 

Ihrer Farblofigfeit wegen find fie, um unter dem Mikroskop erfannt 
ju werben, zuvor einer fünftlihen Färbung zu unterziehen. Sie 

haben deutlich abgerundete Enden und find jelten ganz gerade ge: 
itredt, jondern häufiger über die Länge gefnidt oder leicht gekrümmt. 

Gewöhnlich treten fie einzeln, jeltener zu zweien auf, bisweilen 
liegen fie auch in größern Haufen zuſammen. Die Fähigkeit der 

Eigenbewegung iſt ihnen nicht gegeben. Ihrer Stellung im Na: 

turreihe nach gehören fie nicht zu den Thieren, fondern zu den 

Pflanzen und zwar zu den Spaltpilzen. Von ihren weiteren Ei: 

genihaften will ich hier nur die praftiic wichtigen anführen. Be: 
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merfenswerth ift die Thatſache, daß die Bazillen an und für fich, 

d. 5. ohne Bildung einer Dauerform bzw. Sporen, über eine 

außerordentliche Widerjtandsfähigfeit verfügen. Tuberkulöſer Aus: 
wurf 3. B., deſſen dicke Eiweißmaſſen den Balterien freilich noch 

einen ganz bejonderen Schug verleihen, verträgt monatelanges 

Austrodnen, Temperaturen nahe der Siedehige, die Einwirkung 
der Magenjäure, den Einfluß der ſtärkſten Fäulniß, ohne an feiner 
Anſteckungsfähigkeit Einbuße zu leiden. 

Der Tuberkelbazillus ift ein jtreng parafitiih veranlagtes 

Lebewejen, das nur mühjlam zu einem Wachsthume außerhalb des 

Körpers gezwungen werben fann — ein Grund für fein jo jpätes 
Auffinden — außerdem ijt er jehr wähleriih, was jeinen Nähr— 

boden anlangt, gedeiht auch unter den günjtigiten Umjtänden 
nur jehr langjam und ift zu jeiner Entwidelung auf bejonders 

enge Grenzen der Temperatur angewiefen. Schon geringe Ab— 
weidhungen von der Bluttemperatur (37° C.) genügen, um jeine 
Vermehrung volljtändig zu verhindern. An die Eriftenz des Tu: 

berfelbazillus fnüpfte ji naturgemäß die Frage: auf welchem 

Mege gelangt er in den Körper? Im Verſuch haben fi ſämmt— 
lihe Eintrittspforten, die überhaupt in Frage kommen fönnen, 

der Infektion zugänglich gezeigt, und die Annahme lag deshalb 

nahe, daß diejelben auh für die natürliche Infektion in Betracht 
fümen. Die Erfahrung hat dieſer Borausjegung Recht gegeben. 

Die Anſteckung erfolgt einmal von der Hautoberflähe aus, von 

Quetſch-, Schnitt: oder jonftigen Wunden. Als Beilpiel dafür 
mögen die Leichentuberfeln der pathologiichen Anatomen und die 

Hauttuberfuloje oder Lupus dienen. Dann wandern Bazillen vom 

Darm aus in den Körper ein, was in praftiiher Beziehung be— 

ſonders wichtig ift, beim Genuß von Milch perlfüchtiger Kühe. 

Die Milch jollte daher immer nur gefodt zum Gebraud) ge= 

nommen werden. 

Hier möge nod) eine, wenn aud augenblidlih noch nicht 

Ipruchreife Entdedung furz zur Beiprehung kommen: Vor zwei 

Jahren (1898) hat Dr. Moeller, Aſſiſtent der Brehmer'ſchen Lun— 

genheilanjtalt in Görbersdorf, auf dem Timotheegraje und im 
Dünger Bazillen gefunden, die den Bazillen der Menſchentuber— 

fuloje jehr ähnlich find. Da leptere, je nad) den verjchiedenen 

Lebensbedingungen, in die man fie verjegt, ihre Form und Eigen- 
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Ihaften ändern, jo liegt die Möglichfeit vor, daß fie und die 
Timotheebazillen, die ja unter ganz anderen Bedingungen leben, 

ein und diejelben Bazillen jind, die fih eben ben verjchiedenen 

Verhältnijjen angepaßt haben, wodurd fie aber aud ihre Eigen» 

ihaften etwas ändern mußten. 

Wenn aljo der Tuberfelbazillus und der ZTimotheebazillus 
ein und derjelbe wäre, jo würde ji) daraus ber praftiihe Ge- 

jihtspunft ergeben, dab das Viehfutter auf diefen Bazillus hin 
unterjudt und falls es mit QTuberfuloje verjeudht ift, vom Anbau 

ausgejchlojjen werden müßte. Das würde viel billiger jein als 

die Tödtung oder Vernichtung des tuberfulöjen Viehes. 

Die beiden Infeltionswege durch die Haut und durch ben 

Darm jtehen aber an Wichtigkeit bedeutend hinter der Anjtedung 

durd die Athemluft zurüd. In die Athmungsorgane gelangen die 
Tuberfelbazillen mit dem eingetrodneten und zerjtäubten Auswurf 
oder direft von dem Kranfen, welcher beim Spreden, mehr nod 

beim Huſten und Nieſen jeine Mund: und Lungenabjonderung 

in feinften Tröpfchen dabei herumjtäubt. Dieje Unfitte findet 

man aber nur bei einem Theil der Kranken, wogegen die übrigen 
fid) in diejer Beziehung jauberer benehmen. Allen Lungenkranken 

deswegen eine mit Watte veriehene Maske vor den Mund zu 
legen, wie Prof. B. Fraenkel in Berlin empfiehlt, halte ih für 

zu weit gegangen, denn einerjeit$ wird der größte Theil der 

Kranken jehr jhwer oder auch garnidht zum Tragen des Mund— 

forbes zu bewegen jein, andererjeits ijt biefe Infektionsmöglichkeit 

von verhältnismäßig geringer Bedeutung und drittens ließe ſich 
durch Erziehung dieje ſchlechte Angewohnheit bejeitigen, wodurch 

dieje Gefahr fajt ganz gegenjtandslos würde. 

Wie fommen aber nun die verderbenbringenden Keime in 
den Staub? Die nädjtliegende Antwort wäre die, daß der Aus: 

wurf auf die Diele gelangt, hier eintrodnet und denn verjtäubt 
wird. Dieje Unfitte, das Speien auf die Diele, ift aber nicht jo 

verbreitet, um das regelmäßige Borfommen der Bazillen in Räumen, 

welche Lungenkranken zum Aufenthalte dienen, erklären zu fönnen. 

Gornet ermittelte vielmehr, daß das eigentlich gefährliche 

Moment in der Aufnahme und Aufbewahrung des Ausmwurfes 

in den Tajchentühern liege. Hier findet derjelbe die bejte Ge— 

legenheit rajch einzutrodnen und bei abermaliger Benugung des 
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Tuches verftäubt zu werden. Befonders die Umgebung des Bettes, 

in welchem während der Nacht das Schnupftuch bereit liegt, um 

bei etwaigen Huftenftößen bervorgeholt zu werden, ergab fich bei 

Cornet’8 Unterfuhungen als eine hauptjädliche Belagerungsftätte 

der Bazillen, und eine Reihe von beſonders auffallenden Beijpielen 

fonnte die Bedeutung diejer Thatſache in das rechte Licht jegen. 

So ermwiejen fih die Stuben in den Hofpitälern, in denen Die 

tuberfulöjen Zungenfranfen noch fo vielfady mit anderen Kranfen, 

bejonders nichttuberfulöfen Lungenleidenden untergebracht wurden, 
als infizirt; ein Hotelzimmer, in dem eine tuberfulöfe Schaujpie- 

lerin nur wenige Wochen gewohnt hatte, enthielt eine Menge 

Bazillen u. f. w. — Um aber tuberfulös zu werden, genügt nicht 
ber Infektionsjtoff allein, fondern ber Menſch muß aucd dazu dis: 

ponirt, d. 5. empfänglich dafür fein. Nun haben wir aber zwei 

Arten von Empfänglichfeit für Tuberfulofe. Die eine ift ange- 

boren und die andere erworben. Früher glaubte man noch, daß 
aud die Tuberfuloje jelbit, d. h. die Krankheit jelbft ererbt würde, 

doch ijt bis jegt noch fein einziger, volljtändig einwandfreier Fall 

von angeborener, d. 5. bei oder vor ber Geburt fonjtatirter Tuber: 
fulofe beim Menjchen beobadytet und damit derjenige Beweis für 

diefe Behauptung erbradht werden, den man unbedingt fordern 

muß. Demgemäß ift auch auf dem internationalen Tuberfulofen- 

fongreß, der im vorigen Jahre (1899) in Berlin ftattfand, mit 

diejer Lehre volljtändig aufgeräumt worden. 

Dafür gewinnt aber die Anſchauung, daß die tuberfulöje 

Veranlagung des Körpers vererbt werde, immer mehr an 

Ausbreitung, und bier joll der Typus eines jogenannten Schwind— 

ſuchtskandidaten, wenigſtens in den äußeren Dierfmalen furz ge= 

Ihildert werden. Sein Körperbau iſt ſchmächtig, dabei oft jehr 

Hoc aufgeihollen, die Muskulatur ſchwächlich, das Fettpolſter ge— 

ring, die Haut, welche an den Wangen zumeilen eine umjchriebene 

Röthe zeigt, ift oft jehr zart und bläulich durchſchimmernd. Der 
Hals iſt lang und ſchmächtig; der Bruſtkaſten flach und lang; die 

Gruben über und unter den Sculterblättern find eingejunfen, die 

Sdulterblätter jtehen von der Bruftwand flügelfürmig ab. Die 

Hände find ſchmal und mager. Die Blutgefäße der Schleimhäute 

find zart und leicht verlegbar ; es bejteht Neigung zu Najenbluten, 

zu fatarrhaliihen Entzündungen des Kehlfopfes ; Herzklopfen treten 



Die Aungentuberfulofe. 29 

häufig ein, ebenfo auch Blutwallungen zum Kopfe. Auf das Ver: 
halten der inneren Organe joll hier nicht eingegangen werden, 

da wir dann zu weit in’s rein medizinische Gebiet gelangen würden, 

obgleich gerade dieſe Verhältniffe unfer Verſtändniß der tuberfu- 

löfen Anlage mehr fördern, als die eben geſchilderten äußeren 

Merkmale. 

Fallen wir das ganze oben bejchriebene Bild in einige me: 
nige Worte zujammen, jo fönnen mir fagen, daß die angebo- 
rene Veranlagung zur Tuberfuloje auf einer zarten und ſchwachen 

Ronftitution beruht, wobei gerade die Lungen aus bejtimmten ana- 

tomiishen Gründen die ungünftigite Stellung dabei einnehmen. 

Diefe erblihe Anlage hat für das Publifum und den Arzt das 

meifte Interejje, da fih aus ihnen der größte Theil der Lungen— 

franfen refrutirt. Der übrige, viel geringere Neft wird von ben 

gefunden Menſchen gejtellt, welche durch Einflüſſe, die auf den 

Körper jchädigend einwirken, dem Tuberfelgift zugänglid werben. 
Zu diefen ſchwächenden Faktoren gehören ungenügende Nahrung, 

verdorbene Luft, jchwere Krankheiten, Noth und Sorge, chronijcher 

Alkoholismus u. ſ. w. u. |. w. 

Alſo entweder ererbte oder erworbene Schwäche madt den 

Körper den Tuberfelbazillen zugänglid. Dabei hat man nicht 
einmal den Troit, daß man etwa nicht empfänglich für die Tuber— 

fulofe ijt, was bei anderen Infektionskrankheiten ja vorfommt. 

Gegen die Tuberfuloje dagegen ijt fein Menſch giftfeit und die 
früheren Berichte über Gegenden, bejonders folche, die von dem 

Verkehr ganz abgelegen jind, wo feine Zungentuberfuloje zu finden 

ei, haben fich leider als trügeriich erwieſen, denn mit der jieg- 

reihen Kultur iſt dort auch die Tuberkuloſe jiegreich eingezogen, 
um ihre Opfer zu holen. 

Wir haben aljo leider feine einzige Gegend, wo die QTuber: 
fulofe nicht vorfommen, und auch feinen Menſchen, der nicht an 

ihr erfranfen fönnte. 

MWie furdtbar demgemäß die Opfer an Tuberkuloſe find, 

will ic; Ihnen an einigen Zahlen vorführen. aller Dienjchen 

ftirbt an Tuberfulofe, das macht nad) Gornet nur für Europa 

jährlich 1 Million Menſchen, aljo 3000 Menjchenleben werden 

täglid in Europa von dieſer Seuche vernichtet. Das ift für eine 

Krankheit, deren wir leider jo viele haben, eine erjchredende Zahl; 
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fie wird aber noch bedeutend unheimlicher, wenn mir uns Die 

Statiftit genauer anjehen. 
Diefe zeigt uns nämlich, wenn wir das Kindes- und beſon— 

ders das Säuglingsalter ausſchließen, mo Magen: und Darmer: 
franfungen die meiften Opfer fordern, daß im Alter von 15—60 
Jahren, gerade in den Jahren, in melden der Menſch am Eräf- 

tioften ift und mithin aud) am meijten leiftet, die Tuberfuloje _ 

jeden dritten oder fogar jeden zweiten Menſchen vernichtet. Es find 

wohl jchredenerregende Zahlen. 

Natürlich ift damit nicht gejagt, daß überall jeder zweite oder 
jeder dritte Menſch an der Tuberfulofe ftirbt, denn die äußeren Um— 

ftände, unter denen berfelbe lebt, ipielen dabei auch eine große 

Rolle. Die größte Mortalität liefern Gefängniſſe, Bellerungsan- 
ftalten, Kranfenhäufer, Kaſernen u. ſ. wm. So berichtet Vincent 

über die Tuberfulofe in der franzöfiichen Marine. Die Hälfte 

aller Todesfälle ift auf das Konto dieſer Krankheit zu jegen. Am 

bäufigften werben Diejenigen Mannſchaften tuberfulös, die fort: 

während im Innern der Schiffe zu thun haben, mie die Heizer. 

In den Gefängniſſen erreicht der Prozentſatz 75 und noch mehr. — 

Aber auch pefuniär jchädigt die Tuberfulofe die Staaten durd) die 

ftarfe Vernichtung der lebendigen Arbeitskraft, und zwar nicht 
allein dur) den Tod der Staatsbürger, ſondern auch ſchon durch 

die Schädigung ihrer Leiftungsfähigfeit. 
In Anbetracht deſſen ftellte Rochard, der auf dem hygieni— 

ihen und demographiichen Kongreß im Daag, im Auguſt 1887, 

über den Werth des menschlichen Lebens ſprach, folgende Theile 

auf: jede Ausgabe für Hygiene ift nur Sparjamfeit und bie 

Verſchwendung des Lebens ilt für die Gejellihaft die jchädlichite 

Verjchwendung. 

Diefen Ausſpruch ftüßte er auf genauere Zahlenangaben, 

von denen ich nur einige anführen mill. 

So theilt er mit, daß in Frankreich ein Menfchenleben durch— 

ſchnittlich c. 1000 Franfen—c. 350 Rbl. geredynet wird. Die 

Engländer find ſchon mwerthvoller, denn bei ihnen fojtet ein Leben 

150—200 Pf. Sterling—1500—2000 Rbl. Die Amerifaner be: 
rechnen 3500 Dollar— 7000 Rbl. 

Rochard hat nun für Europa ausgerechnet, mieviel die Tu— 
berfulofe durch Krankheit, Tod und ausfallende Arbeit Verluſt 
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bringt, und fommt zum Schluß, daß diefelbe Europa jährlih 300 

Millionen Franken, alfo rund 100 Millionen Rubel zu ftehen 
fommt. Diefe Summe läßt jeine eben angeführte Theſe deutlich 

genug verjtehen. — 

Ale Erſcheinungen der Zungentuberfulofe hier vorzuführen, 

bat für den Laien wenig Intereſſe, daher follen nur einige, praf: 

tiich befonders wichtige Punfte hervorgehoben werben. 

Da intereflirt uns zuerjt der Bluthuften oder bas Blutipeien. 

Es fommt jo häufig bei Lungentuberfuloje vor, daß es den Laien 

faft immer mit der fogenannten Schwindjucdht gleichbedeutend iſt 

und daß der betreffende Patient jchon als unrettbarer Tobesfan- 

didat angejehen wird. Dieſe Anfiht iſt aber nicht richtig, denn 

eritens fommen auch ganz unichuldige Blutungen aus der Nafe, 

dem Rachen, Kehltopf und auch aus der Lunge vor, zweitens ilt 

eine kleine Blutung in Folge von Lungentuberkuloje der Behand: 

lung jegr zugänglich und gewöhnlich nicht ſchwerbedeutend, da laut 

Statiftit die Tuberfulofe bei den Patienten mit Bluthuften faum 

ungünftiger verläuft, wie bei jolchen ohne diefe Erſcheinung. Ta: 
mit will ich aber abjolut nicht behaupten, daß der Kranfe darüber 

gleihgültig hinmweggehen ſoll, denn bei nicht genügender Schonung 

ift die Feine Blutung nur der Vorläufer einer viel größeren, die 
fogar durch Verblutung das Leben direkt bedrohen fann. 

In anderer Beziehung iſt das Blutipeien jogar für den Pa- 

tienten günftig, infofern daflelbe jehr häufig Ichon im Beginn der 

Krankheit eintritt, wo der Kranke fich ſonſt noch ganz wohl fühlt. 

In Folge des rothen Auswurfes aber wendet er ſich gleich an den 

Arzt, und die Krankheit, die noch feine große Ausbreitung 

gewonnen hat, ijt der Behandlung viel leichter zugänglid). 

Ein meiterer praftiich wichtiger Fall iſt die beginnende Tu— 

berfulofe, die unter dem Bilde der Blutarmuth ſich Schleichend 

ausbreitet. In diefen Fällen fommen die üblichen Arzneien mie 

Eifen, Arjenif und Chinin erft ordentlich zur Geltung, wenn bie 

Behandlung aud auf die Zungen ausgedehnt wird, trogdem Die 
Patienten von diefem Organ her jehr geringe oder gar feine Be— 

ihmwerden haben. Man fieht hieraus, wie hinterrüds die Lungen- 

tuberfuloje fein fann und nur die objeftive Unterfuchung des 

Arztes kann fie feititellen oder wenigitens den Verdacht auf fie 

wachrufen. 
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Ein weiteres Bild: irgend Jemand fängt ganz allmählich nad) 
irgend einer fcheinbaren Urjache, wie Aufregung, ſchwerem Scid: 

lalsichlage, ftarfem Aerger, kleiner Erfältung u. |. w. an, ſich 
etwas jchwächer zu fühlen, der Appetit ift nicht mehr ber alte, 

die Arbeitsfraft ijt geringer, vielleicht tritt auch ein leichter, nicht 

ftörender Huſten hinzu, furz und gut, er fühlt, daß er nicht mehr 
der alte ift. 

Da aber alle Erjcheinungen jo geringfügig find, werden die 
lieben Nerven beſchuldigt. Plötzlich tritt Bluthuften auf und bei 

der ärztlihen Unterfuhung findet alles feine Aufflärung: Die 

Lungen find angegriffen. 

Ein anderer wieder leidet ungemein häufig an Influenza, 

die merkwürdig leicht und kurz auftritt und dabei gewöhnlich 

immer etmas Huſten und Seitenftehen verurfadht. Unter dem 

Mikroſkope aber jehen die erwarteten Anfluenzabafterien ganz mie 

Tuberfelbazillen aus, und der Arzt muß daraufhin dem Patienten 

eine jehr langwierige Kur in Ausficht jtellen. 

Ich bitte, mih nur nicht mißzuverftehen und zu glauben, 

daß jede Blutarmuth, Nervofität oder Influenza Lungentuberkuloſe 

ift. Ich hebe nur hervor, daß die Tuberfuloje jehr häufig unter 

diefen Bildern beginnt, und man daher in ſolchen Fällen fi auch 

jedesmal die Lungen unterjuchen laſſen jol, um nicht jpäter jehr 

peinlich überrajht zu werden. Denn am Anfang kann beinahe 

jeder fich eine Kur leijten, wogegen bei fortgejchrittenerem Pro— 

zelle in den Lungen die erfolgreiche Behandlung nur dem pefuinär 

priveligirten Stande möglid ift. Bei den armen Leuten, bejon- 

ders wenn der Ernährer der Familie ergriffen wird, fommt es 

dagegen nur zu einem elenden Hinfiehen, da fie von ihrer an« 

Itrengender Arbeit nicht ausruhen dürfen ohne dem Hungertode 

gleih in die Augen bliden zu müſſen. Sie fönnen fi) mit eige- 

nen Kräften dieſer Krankheit nicht erwehren; da muß eben ber 

Staat oder die Gejellichaft für fie eintreten. — 

Ich habe davon geiprodhen, daß man die Lungentuberfuloje 

beifern und unter günftigen Umftänden auch heilen könne. Diejer 

Ausſpruch wird vielen neu jein, denn bis vor noch nicht langer 

Zeit war es aud die Anfiht der meiſten Aerzte, daß ein ſoge— 

nannter Schwindfüchtiger rettungslos verloren fei. 

Diefe Anjhauung war aud) beredtigt, denn all’ die Medi 
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famente, die bis jetzt gegen Zungentuberfulofe empfohlen worden 
find und deren Zahl in die Hunderte geht, find ziemlich merthlos. 

Einigen Medikamenten wie dem Kreofot 3. B. fann man ja eine 
gewiſſe Bedeutung nicht abiprechen ; dieje liegt aber nicht in ber 

direften Beeinfluffung des Prozeſſes in den Zungen, fondern viel: 

mehr in feiner Wirkung auf den Magen-Darmfanal, wo es für 
uns noch nicht ganz klare Prozeffe in einer für den Patienten 

günftigen Art und Weile zu beeinfluffen fcheint, was dann indireft 

wieder den Lungen etwas zu gut fommt. Diefer Erfolg ijt aber 
ein zu geringer, und es ilt daher Brehmer's großes Verdienit feine 

Behandlungsmethode, troß aller Anfeindungen und trogdem man 

ihn als Charlatan hinzuftellen ſuchte, fonjequent meiter durchge 

führt zu haben. Die Rejultate beftätigten alänzend feine Voraus— 

fegungen, und jegt ilt jeine Behandlungsmweife, wenn auch bejon- 

ders von Dettreichs etwas verändert, allleitig als die befte aner- 

fannt. Sie wird kurz hygieniſch- diätetiſche Behandlung ber 

Zungentuberfuloje genannt und bejteht in mwenigen Worten in 
Folgendem. 

Erftens wird unbedingt eine fejte Anjtalt gefordert, bamit 

die Patienten die ihnen vorgeichriebene Lebensmeife fonjequent 

durhführen können und dabei immer unter Aufficht des Arztes 

find. Grade dieſes iſt äußerſt wichtig, da die [ungenleibenden 

Patienten fajt nie die Schwere ihrer Erfranfung genügend fühlen 
und in Folge deifen ſich immer mehr zumuthen, als ihnen zuträglich 

it. Das fann aber zur Folge haben, daß ein leichtfinniger Mo- 

ment die ärztliche Arbeit vieler Wochen zerftört. 

Die weiteren Korderungen bejtehen in reiner und trodner 

Luft, wobei ſelbſtverſtändlich Staub in jeder Korm zu meiben ilt. 

Ebenſo iſt aber auch der Nebel jchädlich, während man diejes vom 

Regen nicht jagen fann. Das wird uns gleich flar werden, wenn 
wir uns das Entitehen dieſer beiden vergegenwärtigen. Die in 
der Atmoſphäre ſchwebenden Staubförperchen, die häufig mit Bak— 

terien beladen find, werden durch die Kondenfation des Mailer: 

dampfes zunächſt an die ſich bildenden Waſſertröpfchen gebunden 

und gelangen dann mit den Niederfchlägen, dem Regen alfo, auf 

den Boben ; ber Nebel dagegen vermehrt das Gewicht der in der 
Luft ſchwebenden Staubförperchen, ohne fie dabei zu überlajten ; 

fie gelangen jo in die unterften Schichten und können dann mit 
3 
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dem menſchlichen Organismus in nähere Berührung treten. Außer: 

dem wird durch den Nebel die Hautfunftion geftört, was fi in 

einem Fröfteln fund giebt: die feuchte Luft leitet nämlich die 

Wärme beiier, infolge deilen wird ber Haut bzw. dem Körper 
mehr Wärme entzogen. 

Hirſch, der ein großes ausgezeichnetes Handbuch der hiſtoriſch— 

geographiichen Pathologie geichrienen hat (1881 in neuer Auflage), 

in welhem für jede einzelne Krankheit der Einfluß flimatifcher 

Verhältnijfe erörtert wird, hat darauf hingemiefen, daß bie Luft: 
feudhtigfeit das michtigfte atmojphärifche Moment beim Zuftande- 

fommen ber Tuberfulofe il. Alfo Theorie und Praris deden ſich 
in diejer Angelegenheit. 

Außer auf gute Luft wird nod auf gutes und reichhaltiges 
Eſſen geſehen, mas aber gerade bei unjeren Kranfen feine leichte 

Sade ift, da audy der Appetit gewöhnlich gelitten hat. Daß die 

Ernährung ein wichtiger Faktor bei der Kur ift, iſt ſchon früher 

von den Laien ohne Fares Bewußtſein gefühlt worden, denn Die 

alten Kuren mit Hunde: und Dachsfett, mit Zeberthran und ber: 

gleichen laufen nur auf eine gewaltiame Ernährung hinaus. Ebenfo 
das Trinfen von Thees aus isländiſchem Mooſe und anderer 

Bittermittel hat, abgeiehen von der leicht jchleimlöjfenden Wirkung, 

nur den Zmwed, den Appetit anzuregen und ſomit indireft die Er: 

nährung zu heben. Wir machen es jekt dem Patienten ange 

nehmer, indem wir ihm Mil, Kefir und Kumys geben. 

Die Milch ift das einzig volljtändige, bevorzugte Nahrungs: 

gemiih für zartere Verdauungsorgane. Sie enthält die Kohle: 

hydrate, d. h. den Milchzuder, gelöft und daher fertig zur Auf: 

ſaugung; das Fett ijt fein vertheilt, befindet fih aljo in der zur 

Aufnahme günjtigften Form. Der Eimweißförper, der fonjervirendes 
Erhigen verträgt, ohne zu gerinnen, bildet bei der Gerinnung 

im Magen durch Einſchluß der feinften Fetttröpfchen eine lodere, 

poröfe, den Verdauungsſäften ſehr leicht zugänglidde Maſſe. 

Troß alledem wird fie von einigen Patienten nicht gut ver: 
tragen ; dann fann man Kefir und Kumys geben. 

Kefir ift ein Gährungsproduft der Kuhmild, hervorgerufen 

dur das Kefirferment, das aus einen Gemiſch von Hefepilzen 

und Kefirpilzen beſteht. Durch die Gährung mwird das Eiweiß 
ganz feinflodig niedergeichlagen und zum Theil auch noch weiter 
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umgemwanbelt, jo daß es in eine lösliche, für den Körper leicht 

aufjaugbare Form gebradıt wird. Dadurch wird den Verdauungs— 

organen ein Theil ihrer Arbeit erjpart. 

Der Milchzucker vergährt zu Kohlenjäure und Alkohol. Die 

Kohlenfäure verbeijert den Geihmad und regt die Dlagenthätig- 

feit an, wobei der Alkohol, in diejer geringen Menge, auch nur 

wohlthätig wirken fann. 

Außerdem hat der Kefir einen leicht jäuerlihen, angenehmen 

Geihmad, wenn er gut zubereitet ift, jo daß man gewöhnlich dem 

Patienten mehr Nahrungswerth in Form von Kefir als in Form 

von Milch zuführen fann. Außerdem fann man nod) etwa ge 

ftörte Verdauungsthätigfeit, wenn aud nur in geringem Maaße, 

durch das verjchiedene Alter des Kefirs in verjchiedener Weiſe 

günftig beeinfluffen. 

Dajielbe fann man auch vom Humys jagen, der ein Gäh— 

rungsproduft der Stutenmilh iſt. Es hat einen anderen Ge- 

ſchmack und iſt theurer wie Kefir. Da die Kuhmilch fich von der 

Stutenmild in der chemiſchen Zufammenjegung etwas unterjcheidet, 

fo find auch Kefir und Kumys etwas verjchieden, aber die Haupt- 

lache, die leichtere Verdaulichfeit, haben beide vor der Milch vor: 

aus. Als dritter Faktor it noch die Wafjerbehandlung anzufügen; 

fie hat den Zmwed, den Patienten gegen meitere Crfältungen, zu 

benen er jehr gerne neigt, zu ſchützen, gleichzeitig aber auch die 

übrigen Hautfunftionen, die für den Stoffwechjel des Körpers von 

großer Wichtigkeit find, aber gewöhnlich darniederliegen, zu heben. 

Dabei wird gleichzeitig das Derz geübt, wodurd die Zungen beſſer 

ernährt werden. 

Demfelben Zmwede dient auch die methodiiche Gehfur, die 

bei ſchwachen Patienten mehr als Liegefur Anwendung findet. 
Man muß ih eben nad) dem einzelnen Falle richten, um gute 

Refultate zu erzielen; und darin bejteht grade die ärztliche Kunſt. 

Wie jchon vorher bemerft wurde, war e8 Brehmer, ber als 

erfter dieje Behandlungsmethode einführte, indem er das erjte Sa- 

natorium für Lungenfranfe in Görbersdorf im Jahre 1859 er: 

richtete. Die zweite Anjtalt folgte erjt 14 Jahre jpäter, als Dr. 

Driver das kleine Stahl: und Moorbad Neiboldsgrün in Sachſen 

in ein für Zungenfranfe bejtimmtes Sanatorium ummandelte. Die 

übrigen Anftalten folgten alle in viel fürzeren — EN: f und 
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als fie mit ihren Refultaten immer fchlagender bemwiefen, daß bie 

Brehmer’ihe Methode, wenn auch etwas abgeändert, doch die 

beſten Rejultate aufzuweiſen hatte, dachte man auch wieder zuerſt 

in Deutichland daran, auch dem armen Manne dieje Behandlungs- 

weiſe zugänglich zu machen. 

Der raſtloſen Ausdauer hervorragender Aerzte gelang es 

Ichließlih, wenn aud) öfters mit Hilfe des Staates, Volksjanatorien 

einzurichten. Die erſte Bolfsheiljtätte wurde 1892 in Rupperts- 

heim bei Frankfurt a. M. eröffnet. Ihr folgten bald andere, fo 

daß vor einem Jahre Deutichland 10 Rolfsheiljtätten und 17 Sa— 

natorien für Bemittelte befaß, deren Zahl aber durch fortgefegte 
Neugründungen in fortwährendem Wachſen begriffen ift. 

In Rußland haben wir nur + Anftalten, obgleich die erfte 

Ihon vor 10 Jahren in Dalila (Finnland) eröffnet wurde. Halila 

ift nur für das zahlungsfähige Publikum und unter diefem bejon- 

ders für das Militär referpirt, da es ein ſtaatliches Inſtitut ift. 

Außerdem haben wir noch eine Heilftätte in Taigi, in ber Nähe 

von St. Petersburg, die vom Verein der rufjiihen Werzte in 

St. Petersburg auf Koſten der Kaiſerlichen Schatulle eingerichtet 

worden ilt. Das dritte Sanatorium, ein evangelifches, befindet 
fih ebenfalls in Kinnland in Pitkäjärvi und ift aus Privatmitteln 

jeit kurzer Zeit eröffnet. Als viertes ijt noch Lindheim in Liv- 

land anzufchließen, das jchon ſeit längerer Zeit in nichtoffizieller 

Weiſe arbeitete, jeit einigen Monaten aber die minifterielle Be- 

ftätigung als Lungenheilanſtalt erhalten hat. 

Pogulanfa bei Dünaburg übergehe ich, da es ein offener 

Kurort ift, hier alſo niht in Betracht fommt und außerdem dort 

die feinen Sümpfe noch nicht ganz ausgerottet find. 

Die Lungenheilanitalten haben Sehr günftige Erfolge aufzu- 

weifen, die fih in runden Zahlen folgendermaßen wiedergeben 

laflen: 70 °/o mehr oder weniger weſentliche Beljerung und 13— 

22 %/ vollftändige Heilung (relative Heilung wird in 28—37 °%o 
erreicht). Uebertragen mir dieſe Verhältniſſe in’s Große und 

nehmen mir 3. B. Deutichland, wo nad) v. Leyden die Zahl der 

Bruftfranfen 1.300.000 beträgt, fo würde das, falls alle Kranken 
ein Sanatorium aufludhen fönnten, bei einer Heilung von 13% 
einer Erhaltung von 169.000 Menichenleben gleichfommen. 

Sogar in der Stadt jelbit fann man ſehr günitige Rejultate 
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erzielen, wie London es beweilt. Dort erijtiren 5 Kranfenhäujer 

Ipeziell für Lungentuberfuloje, die mit genauer Beobadhtung aller 

hygienischen Forderungen eingerichtet find. Als Beifpiel ihrer 
Erfolge will id) den Rechenſchaftsbericht des Krankenhauſes Vik— 
toria Pare für das Jahr 1893 anführen. Danad) erreichte es in 

diefem Jahre 89 %/o Bellerungen und 11/0 Todesfälle, wogegen 
die Sterblichkeit an Tuberfuloje in den allgemeinen Kranfenhäufern 

Mosfaus 50 8/0, Berlins (Charite) 50 %/o und Paris (Krankenhaus 
St. Antoine) 36 °/o betrug. 

Ich glaube dieje Zahlen ſprechen deutlich genug. — 

Mir haben eben gejehen, einen wie großen Nutzen die Sa: 
natorien der leidenden Menichheit durch Wiederheritellung der 

Gejundheit und Arbeitskraft bringen fünnen. Damit ift aber ihre 

Aufgabe nicht erſchöpft, denn fie müſſen aud der Wiſſenſchaft 

dienen. Gerade die Anjtalt ift dazu geichaffen, der geeigneteite 

Ort zur Ergründung der TQTuberfuloje zu jein. Die Kliniken 
müjlen in diejer Beziehung zurücktreten, denn in ihnen halten fich 

eritend Die uns interejjirenden Kranken nur furze Zeit auf, und 

dann lafjen fich diejelben gewöhnlich erjt in dem Enditadium ihrer 

Krankheit aufnehmen, mwodurd der Einblid in das Wejen ber 

Tuberfuloje noch mehr erjchwert wird. In der Praris wiederum 

fieht der Arzt den Patienten ja früher, aber die wenigen Beſuche 
in der Sprechſtunde genügen auch nicht, fich eingehender mit ihm 

zu bejchäftigen. In der Anjtalt dagegen liegen die Verhältniſſe 

ganz anders: der Patient jteht dem Arzte viel längere Zeit und 

dabei fortwährend zur Verfügung, er fann beſſer beobadjtet und 
auf die Thätigfeit aller übrigen Organe bin unterjudt werben ; 

die Erfolge der Behandlung werden ordentlich Fontrolirt und 

ſchließlich können noch wiſſenſchaftliche Unterſuchungen angeftellt 

werden. Der Arzt ſelbſt hat viel mehr Zeit ſich ſpeziell nur mit 

der Tuberkuloſe zu beſchäftigen, wobei er noch durch ein großes 

Material unterſtützt wird. Brehmer z. B. hat mehr wie 12.000 
Tuberkulöſe in ſeiner Anſtalt behandelt. 

Bei dem äußerſt langſamen und ſchleichenden Verlaufe dieſer 

Krankheit iſt es ſchwer Urſache und Wirkung zu erkennen, daher 

noch die vielen unklaren und ſtrittigen Punkte in ber Tuberku— 
lojenfrage. Durch Errichtung von Sanatorien würden fie Die ge- 
eignetjte Förderung erfahren, jo daß ſchon von diejem idealen 
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Standpunkte aus bie Gründung folder Anjtalten dringend ge: 
boten iſt. 

Hier will ich glei) der mweitverbreiteten Meinung, daß bie 

Zungenbeilanftalt nur eine fonzentrirte Tuberfelbazillenverjammlung 

jei entgegentreten. In einem offenen Kurorte für Lungenfranfe, 

wo jeder jeinen Ausmwurf hinwerfen fann, wohin er will, ijt das 

ihon eher möglich, aber in einer geichloflenen Anjtalt, wo die 

Leitung derjelben alle nöthigen Maßregeln ergriffen hat, um bem 
vorzubeugen, iſt jo etwas unmöglid, und man fann jogar dreift 

behaupten, daß man in einer mohlgeleiteten Anjtalt jicherer vor 

Infektion ift, als im häuslichen und gejellidaftlihen Leben, mo 

die Patienten, aljo die Träger der QTuberfelbazillen, gewöhnlich 
abjolut feine Ahnung von der Gefährlichkeit ihres Ausmwurfes 

haben oder haben wollen. So berichtete Brehmer, daß in 

Görbersdorf, trogdem jeine Anjtalt dort Schon eine längere Reihe 

von Jahren arbeitete, die Tuberfuloje unter den anjälligen Ein— 

wohnern nicht zugenommen hatte, obgleich feine Patienten mit 

ihnen ziemlich häufig zulammenfamen. Ebenjo hat W. Aeki feit- 

gejtellt, daß bei den Einwohnern von Davos, ſeit dem Aufenthalt 

tuberfulöjer Kurgäjte feine deutliche Vermehrung der tuberfulöjen 

Todesurſache zu fonjtatiren it. Dabei ijt aber Davos theilweije 

ein offener Kurort, woraus wir erjehen fönnen, daß jelbft bei der 

Unvorfichtigfeit einiger Kurgäſte nod nicht gleich eine Infektion 

der Gefunden einzutreten braudt. Als bejonderes Beilpiel mag fol: 
genden Fall aus der Aufrecht’ihen Klinik dienen. 

Ein wegen Delirium tremens (Säuferwahnfinn) Behandelter 

lag nad) dem fajt gänzlihen Aufhören jeiner Delirien im Bette 

neben einem im legten Stadium der Lungentuberfuloje befind- 

lihen Melancholifer. Eines Morgens fam der Wärter gerade 

hinzu, als jener den mit Auswurf gefüllten Spudnapf des Lun— 

genfranfen an den Mund gejegt hatte. Er entriß ihm zwar das 

Gefäß, daſſelbe war aber jchon leergetrunfen. Ein Schaden iſt 

aber, wie bei mehrmonatlicyer Beobachtung konſtatirt werden fonnte, 

daraus nicht hervorgegangen. Würde aber der Patient diejes Er: 

periment öfters wiederholen, jo müßte jchließlich doch eine Infek— 

tion ftattfinden. 

Da wir Sanatorien, bejonders bei uns zu Lande, nod in 

verfhwindend kleiner Zahl befigen, jo müßte mit allen Kräften 
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darnach geftrebt werden ihre Zahl zu vergrößern ; wir bürfen bie 

Hände nicht in den Schoß legen und beilere Zeiten mit mehr 

Zungenheilanftalten abwarten. Aber mir fönnen aud) jet jchon 

einiges thun, um uns ſelbſt einigermaßen zu jchügen und der 

Ausbreitung der Tuberfulofe entgegenzuarbeiten. Theoretiih iſt 
erwiefen, daß man dieje Krankheit auf zweierlei Weiſe verhüten 

fann, indem man entweder alle Tuberfelbazillen vernichtet oder 

jeden Menjchen joweit bringt, daß er unempfänglid gegen bas 

Tuberkelgift wird. Ob mir dieſes ideale Endziel au in praf: 
tiiher Beziehung erreichen werden oder nicht, ijt einerlei, aber ber 

Verſuch dazu muß gemacht werden. Wie wir früher gejehen haben, 

iit es hauptiählih der Auswurf, der die Bazillen beherbergt. 

Daher muß unjere erjte Sorge darauf gerichtet jein, denjelben zu 

vernihten. So lange noch die von Dettweiler eingeführten, jehr 

zwedmäßigen Taſchenſpeiflaſchen nicht im Publikum verbreitet 

find, müſſen überall in allen Wohnhäufern und in öffentlichen 

Gebäuden Speinäpfe aufgeitellt jein; am beiten wäre es, wenn 

fie an der Wand in halber Menjchenhöhe angebradht werden, ba 

fie am Boden zu weit vom Munde entfernt find, was jehr leicht 

eine Beihmugung ihrer Umgebung zur Folge hat. Die Sanb- 

füllung iſt nicht zmedmäßig, da fie dem Austrocdnen und der Ver: 
ftäubung nur Vorſchub leitet. Am bequemften iſt gefärbtes Wajjer, 

welchem zmwedmäßig eine jchlechtihmedende Subſtanz hinzugefügt 

werden fann, damit etiwa Hunde es nicht ausjaufen. Ueberman— 

ganfaures Kali würde diejen Bedingungen entipredien. In Fran: 

fenhäujern und in Anjtalten beginnt man jegt bejondere Spei- 

näpfe aus Papier einzuführen, die mit Torf, Holzwolle und bergl. 

gefüllt werben. Sollen fie durch neue erjegt werben, jo faßt man 

fie mit einer Zange und wirft fie ins Feuer. Dieſes ift das 

befte Verfahren, bejonders da es billig it. Außerdem muß aber 

noh unbedingt das transportable Tajchenipeifläichchen eingeführt 

werben, mas garnicht jo jchwierig jein wird, da eine ähnliche Ein: 

rihtung nad) größeren Mahlzeiten ſchon in einigen Häufern Ein: 
gang gefunden hat. Das Beilpiel müßte eben von ſolchen Per: 
jonen gegeben werden, welche hoch genug stehen, um den Nach— 
ahmungstrieb der übrigen Menichen anregen zu fönnen. 

Wieviel no in der Unihädlihmahung des Auswurfes Un: 

terlafjungsjünden begangen werden, daran kann man fi auf 
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Schritt und Tritt überzeugen, befonders wenn man die öffentlichen 

Gebäude wie Kirchen, Schulen, Poſt, öffentlihe Verſammlungs— 

lofale u. ſ. w. daraufhin unterfudt. Einen Spudnapf findet man 

fajt nie. 

Das in den Wiener Straßenbahnwagen angeſchlagene Ber: 

bot im Wagen nicht auszufpeien, hat wenig Sinn, jolange ein 

Gefäß fehlt, wohinein man jpeien fol, denn jchließlich bleibt dem 
Tahrgaft weiter nichts übrig, als jeinen Auswurf hinunterzus 

ihludfen. Abgejehen von der unäjthetiichen Seite hat dieſer Braud) 

noch den großen Nachtheil der weiteren Selbitanjtedung. Hat der 

Ballagier feine Lujt zu diefer Methode und benugt er das Tajchen- 

tuch zur Aufbewahrung des Auswurfes, jo hat diejer die Diöglich- 

feit auszutrodnen und zu verjtäuben, wodurd) die Infektion der 

Umgebung gefährlich wird. 
Praftiih wichtig find aljo nur zwedmäßig eingerichtete und 

richtig aufgeftellte Speinäpfe. Natürli muß aud) das Publikum 

daran gewöhnt werden, Ddiejelben zu benugen und nicht Daneben 
zu jpeien. 

Aber nicht allein vom Menſchen droht uns die Gefahr, denn 
einen zweiten Hauptheerd der Anſteckung bildet die Mild. Bier 

liegt die Hygiene nody jehr im Argen. Das jicdherjte Mittel, um 

die Milch unſchädlich zu machen, bejteht im Kochen derjelben, wo— 

durch alle Keime abgetödtet werben. Daher muß es jede Hausfrau 

fih zum Grundjag maden, nur gefohte Milch auf den Tiſch 

fommen zu lajlen. Da aber dieje Regel häufig aus Bequemlid) 

feit und ©leihgültigfeit nicht eingehalten wird, jo muß man das 

Uebel an der Wurzel angreifen und allmählich alle tuberfulöjen 

Rinder vernichten, welde Maßregeln wegen der großen pefuniären 
Verlujte aber nur vom Staate oder aud) von der Gejellichaft 

wie z. B. augenblidlid in Livland, ausgehen fönnen, falls fie 

wirklich ordentlich durchgeführt werden jollen. 

Sobald wir fein tuberfulöjes Vieh mehr haben, fällt aud) 

die erjt neuerdings fejtgejtellte Infektiofität der Butter fort, denn 

in diejer jind wiederholt Tuberfelbazillen nachgewiejen worden. 

Bei der Milh kann man ji durd Kochen vor ihnen wohl jhügen, 
mit der Butter fann man joldye Prozeduren nicht vornehmen, ohne 

fie in ihrer Güte und in ihrem Gejhmade zu verderben. Dem 
ſucht nun eine Aftiengejelihaft in Cleve abzuhelfen, indem fie 
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eine neue feimfreie Butter unter dem Namen Sana auf den 
Markt bringt. Es wird bei bderjelben die Verbutterung nicht 

durh Mil, jondern durd Mandelmilh bewerkftelligt. Hier iſt 

die Gefahr der Tuberfelbazillen durch Abwejenheit der Mil aus: 

geichlofjen, denn in Pflanzenfetten und in den aus ben Sclad)t: 

häufern bezogenen, durch Dampf ausgejchmolzenen Thierfetten find 

bisher feine Tuberfelbazillen gefunden worden und ihr Vorkommen 
it auch nicht zu erwarten. Die Mandelbutter hat das angenehme 

Aroma und den Nußgeihmad, welche guter, friiher und wenig 
gejalzener Kuhbutter zukommen. Ob fih Sana, bie übrigens 
leicht verdaulid und billiger als unſere jegt gebräuchliche Butter 
fein joll, bewähren wird, muß erft die Zufunft lehren. 

Wir haben aber nody eine dritte Anſteckungsmöglichkeit und 

zwar die vom Hunde. Bei diejen Thieren ift die QTuberfuloje 

jehr verbreitet, und da fie gewöhnlich mit dem Menfchen jehr 

nahe zufammenleben, jo ijt dieje Gefahr für uns nicht gleidhgültig. 

Dan braudt ja deswegen nicht gleich alle Hunde auszurotten, 

muß ihnen aber in diejer Beziehung mehr Aufmerkſamkeit jchenfen 

und jobald jie auf Tuberkuloje verdädhtig find bzw. dieſelbe in 
deutliher Form zeigen, müſſen fie getödtet oder in ein Aſyl für 
obdachloſe Hunde gegeben werden. 

Co lange aber alle diefe Maßregeln nod nicht durchgeführt 

find, müſſen wir aud) den menichliden Körper in jeinem Kampfe 

gegen die Tuberfuloje unterjtügen, wozu wiederum die Hygiene 
dient. Dieſe muß ſchon beim fleinen Kinde beginnen. Daß das— 

jelbe joviel wie möglidy gute Luft und gute Nahrung haben muß, 

wobei auf Reinlichkeit Schon jo früh wie möglich gejehen werden 

muß, ijt jelbjtverjtändlich. Ich möchte hier auch noch einen anderen 

Punft genauer bejpredden. Es handelt ſich nämlich darum, daß 

in neuerer Zeit von verjchiedenen Seiten darauf aufmerfjam ge: 

macht worden ijt, daß die Kinder die Skropheln, die entiweder 

jelbjt Tuberfuloje jind oder die Infektion mit legterer begünftigen, 

hauptſächlich dadurd erhalten, daß fie auf der Diele herumfriechen, 

wohin ſich ja jchließlih aller Staub und mit ihm alle Bakterien 

niederjenfen, die fie dann von hier aus in ihren Körper aufnehmen. 

Daraufhin Hat ein Arzt die Forderung aufgeitellt, daß die Kinder 
in ihren erjten Zebensjahren in bejonderen gepoljterten VBerjchlägen 

gehalten werden jollten, um diejer Infektion vorzubeugen, ohne 
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fie im Herumfriehen zu ftören. Dieje Forderung geht zu meit, 
da dieſe ganze Angelegenheit noch zu wenig bewieſen iſt. 

Ein weiteres wichtiges Alter ift das jchulpflichtige. In dieſer 

Zeit, wo die hauptjädjlichfte förperlihe Ausbildung vor fich geht, 

fann vielem vorgebeugt, fann aber aud viel Schaden fürs ganze 
Leben angerichtet werden. Hier fünnte der Schularzt eine ſegens— 

reihe Thätigfeit durch genaue Ueberwachung aller Schulkinder 
ausüben, doch iſt das bis jegt noch ein frommer Wunſch, jolange 

die Schularztitellen nur eine Nebenbeihäftigung für den Arzt find. 

Er müßte jo gejtellt werden, daß er dieſer Beichäftigung feine 

ganze Zeit widmen fönnte, dann mürde es ſich lohnen auf dieſe 

Trage einzugehen. 

Da wir allo von der Schule als Vorkämpferin und Ber: 

breiterin der Hygiene volljtändig abjehen müllen, jo bleibt uns 

nur noch das Haus, bie Familie, übrig. Auch bier fann man 

jomwohl der Entwidelung der Tuberfulofe wie auch der anderer 

Krankheiten entgegenwirken durd eine beſſere Berüdfichtigung der 
Hygiene: ift die Tuberfuloje aber jchon ausgebrochen, jo fann man 

fie gleih am Anfang entdeden und vernichten. Das ift aber 

Sache des Hausarztes, einer Einrichtung, die jegt leider immer 
mehr im Abnehmen begriffen ilt. 

Der alte Hausarzt, der verpflichtet ilt, alle Krankheiten in 

ber Familie zu furiren, der möge jchwinden; der neue Hausarzt 

dagegen, der mehr Hygieniker und Vorbeuger der Krankheiten fein 

joll, möge immer mehr Verbreitung finden, denn der Arzt fann 

viel leichter und viel mehr Segen jtiften durch Vorbeugung als 
dur Bekämpfung der Krankheiten. 

Und gerade dieſe vorbeugende Thätigfeit iſt für die Be: 

fümpfung der Tuberkuloſe von hervorragender MWichtigfeit, da die: 
felbe ſich gewöhnlich jo allmählich entwidelt, daß ihr Träger häufig 
feine Ahnung von feiner Erfranfung hat, und fie ſich jomit unge 

hindert weiter ausbreiten fann. Und folange nicht vom Staate 

aus die Möglichkeit und Forderung geltellt wird, daß fich jeder 

1—2 mal jährlich bejonders auf feine Lungen hin unterſuchen 

läßt, liegt ein großer Theil der vorbeugenden Thätigfeit in ben 
Händen des Hausarztes. 

Ale hygieniſchen Schugmaßregeln, die man bei beginnender 
Zungentuberfuloje oder bei einer Anlage dazu vorzunehmen hat, 
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jollen bier weiter nicht ausgeführt werden, da fie nur dann nützlich 

find, wenn fie jahgemäß und fonfequent durchgeführt und außer: 

dem, was jehr wichtig ift, jedem einzelnen Falle jpeziell angepaßt 

werden. Das fann aber nur unter Auflicht eines Arztes vorge: 
nommen werden, der fi eben in jedem einzelnen Falle von der 

Natur dejjelben leiten läßt, was übrigens eine jehr jchwierige 

Aufgabe ijt. 

Einen Hausarzt fann ſich aber nur der fleinere Theil des 

Publifums, der ſich in günftigen pefuniären Verhältniffen befindet, 

leiſten. Für die armen Leute dagegen muß die Zahl der offiziell 
angeftellten Armenärzte vermehrt werden oder fie müllen zur Be: 
handlung in Volfsheilftätten oder auch in zu diefem Zwecke be: 

fonders eingerichteten Kranfenhäujern aufgenommen werden. Bier 
werden fie nicht nur furirt, jondern fie lernen bier auch vernunft: 

gemäßer zu leben, welche Anſchauungen fie dann nad der Ent: 

laſſung in ihr Heim hinüberpflanzen, wodurd die Hygiene allmäh— 

lid) aud Eingang in die arme und nidht immer reinlich lebende 
Bevölkerung findet. 

Zur Einrihtung eines Sanatoriums aber gehört viel Geld 

und zwar jehr viel Geld, jo daß nur das gemeinfame Zuſammen— 
gehen des Publitums die nöthigen Mittel Schaffen fünnte. Won 

den Städten unjerer Provinzen follte bejonders Riga fich eine 

Volfsheiljtätte in der Nähe der Stadt, wo es ja jo viele günjtige 

Plätze dazu giebt, aufbauen, was um jo weniger ſchwer fallen 
würde, als die Opferwilligfeit ihrer Bewohner befannt ift und Die 

Stadt dieſer ſchon viel jchönere Denkmäler ihrer Nädjitenliebe 

verdankt. 
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Nach drei Jahren empfangen wir den eriten Theil des 

zweiten Bandes ber Dettingenichen Dogmatif. Mit Freude be: 

grüßen wir die Fortiegung des bedeutungsvollen Wertes und 
fönnen nur die Hoffnung ausiprehen, daß nicht wieder ſchwere 

Krankheit den verehrten Verfaller in der Arbeit an der Vollendung 

feines Buches unterbrede. Die Gründe, melde vor drei Jahren 

die „Baltiſche Monatsſchrift“ veranlaßten, die Dettingeniche Dog— 

matik anzuzeigen, find auch heute für eine Beiprehung an biejer 

Stelle maßgebend. Diejes Buch it ein der Kirche unjeres Landes 

und damit unjerem ganzen Lande erwiejener Dienit und dba ijt es 

Pfliht der Monatsichrift, darauf hinzumweifen. Auch diefer Band 

wendet jih nit nur an die Fachtheologen, jondern zugleich an 

die gebildeten Laien und da iſt es Aufgabe unjerer Zeitjchrift, 

alle ihre Leſer, welche Verſtändniß und Theilnahme für die unjere 

Zeit jo lebhaft bewegenden religiöfen Fragen haben, aufmerkſam 

darauf zu machen, daß fie hier einen geijtvollen, flaren und zu: 
verläfjigen Führer durch die oft recht verwidelten Probleme finden, 
die auch bei uns immer häufiger disfutirt werden. Cs verbietet 

ih von jelbit, an diejer Stelle eine eingehende Kritik des Buchs 

liefern zu wollen, die wäre nur in einer theologischen Fachzeitſchrift 

am Plage; da wäre dann aud die Möglichkeit geboten, ab: 

weichende Anfichten darzulegen und zu begründen. Da wir uns mit 

dem ganzen Olaubensjtand des Buches freudig eins willen und 

*), Wlerander von Dettingen. Lutheriſche Dogmatif. Zweiter 

Band: Spitem der chriſtlichen Beilswahrheit. Erjter Theil: Die Heilsbe— 
dingungen. Münden. E. 9. Beckſche Verlagsbuchhandlung. Ostar Bed. 1900. 
688 ©. 11 Marf 0. — 
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ed als eine mefentliche Stärfung unferer Kirche in dem ihr be 
Idiedenen Kampfe gegen die, melde gerade ihre Glaubensgrund: 
lage untergraben wollen, anjehen, jo muß es hier genügen, auf 
den Inhalt des großen Merfes, feine Anlage und die Art der 
Ausführung hinzuweiſen. 

Der Verfaſſer bedauert es felbit, daß diefer „zweite Band“ 
einen jo großen Umfang gewonnen (S. VI). Doch müllen mir, 
abgeiehen von einigen unmefentliheren Punkten, e8 nur mit Be- 

friedigung entgegennehmen, daß alle großen ragen eine jo gründ- 

lihe und eingehende Erörterung gefunden haben, daß auch die 

Gegner zu Worte fommen und ihre Einwendungen gegen bie 

biblifche und Firchliche Lehre geprüft und widerlegt werden. — 

Der uns vorliegende erfte Theil des zmeiten Bandes, der das 

Syſtem der dhriftlichen Heilsmahrheit behandelt, redet von den 

Heilsbedingungen. Er gliedert fi in drei Abfchnitte, 

in denen die Heilsfähigfeit, die Heilsbedürftigfeit und die Heils— 

beftimmung des Menichen dargelegt werden. Demgemäß bringt 

der erſte Abjchnitt die Lehre von Gott, von ber Schöpfung ber 

Melt und des Menihen, in welchem Zujammenhange auch die 

Lehre von der Geilterwelt dargeitellt wird. Der zmeite Abichnitt 

enthält die Lehre vom Eintritt der Sünde in die Melt, von der 

Herrihaft der Sünde und von Uebel und Tod als Folgen ber 

Sünde ; im dritten Abfchnitt endlich wird der Heilsrathichluß, Die 

Heilsanbahnung und der Eintritt der „Fülle der Zeiten” dogma- 

tiſch entwickelt. Der noch in Ausficht ftehende zweite Theil ſoll 

dann die Lehre von der Heildvermirflihung enthalten. 

Jeder einzelne Paragraph bringt zunädit die pofitive Dar: 

legung des firchlichen Glaubens, auslaufend in eine ganz Furze, 

aber jehr klare und jcharfe Zuſammenfaſſung des Erörterten in 

je drei Süßen. Dieſe Darlegungen find ohne Weiteres jedem 

Leſer zugänglich, der ernſte Geiltesarbeit nicht ſcheut und ſich die 

Mühe nicht verdrießen läßt, einen oder den andern Abichnitt wohl auch 

zum zweiten Mal durchzuleſen, um jich jeines Inhalts ganz zu 

bemeiftern. Ich bemerfe auch bier, mie jchon vor drei Jahren, 

daß auch in religiöfen Fragen unterrichtete Damen vor diejen Ab— 

ichnitten nicht zurüczufchreden brauchen. Wenn Seeberg in jeinem 

interejlanten Rückblick auf die Kirchengeichihte des 19. Jahrhun— 

derts die fo jehr berechtigte Klage über die „ſtandalöſe Unwiſſen— 
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heit“ in religiöfen Dingen erhebt, die fih in meitelten freien 

fühlbar madt, jo fann gerade Dettingens Buch an feinem Theil 

dazu beitragen, daß wenigſtens eine zutreffende Kenntniß über 

das, was unjerer Kirche Glaube und Lehre ijt, fi) wieder bei uns 

einbürgere. 

An die ſachlich entwidelnde Darlegung schließt fich die ein- 

gehende Begründung der betreffenden Lehre aus der Schrift. Hier 
werden wir nicht nur die eigentlich ja ſelbſtverſtändliche umfaljende 

Beherrichung des biblifhen Stoffes anerkennen, jondern auch für 

eine große Menge von einzelnen Schriftitellen oft ganz furze, aber 

dazwiſchen überrajchend lichtvolle erläuternde Bemerkungen finden, 

fo daß jeder aufmerfjame Leſer, auch wenn er vielleicht hier Die 

eine oder andere Seite überjchlagen jollte, für das eigene Schrift: 

ſtudium reiche Förderung finden wird. Es folgt mweiter eine Dar: 

jtellung der firhlichen Lehre in Bezug auf den behandelten Ge— 
genitand db. h. die Beiprehung der geichichtlihen Entwidlung des 

einzelnen Dogmas innerhalb der chriftlihen Kirche und zwar von 

den ältejten Zeiten an bis zur bogmatifchen Feitiegung einerjeits 

in ben altfirhlihen Symbolen, andererjeits bei den altlutherijchen 

Dogmatifern. Dieſe Abjchnitte werden nun freilih dem „unge- 

lehrten“ Leſer die ungenießbarjten fein. Schon die vielen lateini- 

hen und griechiſchen Zitate werden es mit fi bringen, daß 

mancher fie ganz bei Seite läßt. Und doch möchte ich allen, die 

der klaſſiſchen Spraden mädtig find, den Rath geben, auch dieſe 

Seiten durchzuarbeiten. Sie werden dann etwas recht MWichtiges 

daraus wieder beftätigt und ermwiefen fehen. Nämlich, daß es 

doch eine gewaltige Geiftesarbeit ijt, welche die Kirche auf ihrem 

Gang durch die Jahrhunderte unter der Zeitung ihres Gottes hier 

geleiftet hat, um für ihren Glauben an die Heilsthatlachen, noch 

genauer für ihren Glauben an den einen Heilsmittler den genauejten, 
entjprecheniten, der eigenen Glaubenserfahrung adäquatejten Aus- 

drud zu finden. Nirgends ijt Dettingen blind gegen die Mängel 

unferer altlutherijhen Dogmatifer, die oft zu abjtraft und 

mechanifch die Fülle der Heilswahrheit in einzelne Lehrſätze glaub- 

ten fallen zu fönnen, aber weit entfernt ift er davon, mit vor: 

nehmem Abfprechen dieje großen Geijtesarbeiter unferer Kirche 

bejeitigen zu wollen, über deren Formeln auch Seeberg in feinem 

oben berührten fchönen Buche die beachtenswerthen Worte jagt: 
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„2er Pietismus ließ fie als nußlos erjcheinen. Der Rationalis- 
mus erwies ihre Vernunftwidrigfeit und Schädlichfeit. Aber bie For—⸗ 
meln, welche die Meiſter der „reinen Lehre” jeit Melandthon und 

Gerhardt geichmiedet, haben eine Zähigfeit beſeſſen, wie menige 
Gebilde der Geſchichte. Geringgeichägt, veripottet, zerriffen und 
jerpflückt, find fie doch ihren Gegnern nicht erlegen. Der Pietis- 

mus gab fie in fompendiaricher Weiſe wieder, der Rationalismus 
erihöpfte feine Kraft in ihrer Widerlegung und ließ eben hiermit 

fih von ihnen die Wege weilen und die Aufgaben jtellen. Und 

dann haben dieſe dogmatischen Formeln im zweiten Drittel un» 

jeres Jahrhunderts fat auf der ganzen Linie den Nationalismus 

aus dem Felde geichlagen. Und fie mwirfen noch heute nach in 

dem Denfen ber überwiegend großen Mehrzahl der evangelifchen 

Chriſten“ (S. 7). Es iſt unjerer Zeit nicht unnöthig, mieber 

einmal darauf hingewiejen zu merden, daß die Theologie 
eine Wiſſenſchaft it, zu deren Beherrihung ein ganz beftimmtes 

Maß von Willen gehört, das nur durch ein ganz beitimmtes Maß 

von Arbeit gewonnen. werden fann. Es mird immer mieder ber 
Fehler begangen, perfönlihe Frömmigkeit und theologiihe Kom— 

petenz mit einander zu verwechleln. Und das ijt gar nicht gut. 

Denn das bringt die unerfreuliche Folge mit fi, daß wo es 
einmal nöthig ilt, die dreiſte Unwiſſenheit, mit der mandjer ſich 

heutzutage berufen glaubt über tbeologijche Tragen abzu- 

urteilen, in die gebührenden Schranken zurüdzumeiien, jofort Die 

vorwurfsvolle Klage laut wird, man habe die Frömmigkeit eines 

andern Menſchen verdächtigt, ihm die Seligfeit abgejprochen. Solche 

jede Diokuſſion unnöthig verbitternde Dinge fonnten leicht vers 

mieden werben, wenn nur die einfache, eigentlich doch jelbitver: 

ftändliche Wahrheit feitgehalten würde, daß jeder Bauer hinter 

dem Pfluge ein wahrhafter Chrijt jein fann, daß aber zum Theo: 

logen mehr gehört, als bloß frommes Gefühl. Möge Dettingens 

pietätvolle und zugleich jcharf prüfende Behandlung der Kirchen- 

lehre dazu beitragen, daß dieſer Wahrheit wieder Eingang gegeben 

werde. 

Zum Schluß folgt bei jedem Paragraph eine Erörterung 
und Widerlegung des Gegenjages, jei es des radifal ungläubigen 

oder des modern aufgeflärten. Dieſe Abjichnitte haben ihren ganz 

bejonderen Werth. Es ijt unvermeiblih, daß heutzutage jeder 
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Gebildete faft auf Schritt und Tritt mit dem Gegenla in Be: 
rührung fommt. Da muß es ihm nicht nur von hohem Intereſſe, 

fondern auch von großem Werthe fein, wenn er alle hier in 

Betraht fommenden ragen ſachlich und überzeugend erörtert 

findet und fo für feinen eigenen Glauben Stärfung, gegen bes 

Gegners Angriffe Maffen dargeboten fieht. Hier hat Dettingen 

in ganz bejonderem Sinne mit „Relle und Schwert“ gearbeitet 

und darum mwäre es unbillg, mit ihm darüber rechten zu mollen, 
ob nicht vielleicht gerade hier doch manchmal zu viel Stoff ange- 

fammelt ift, mas ja durch die umfallende, geradezu ftaunenswerthe 

Belefenheit des Verfaſſers leicht veranlaft wurde. Mir möchte 

e3 jcheinen, ald wenn nicht jede ephemere Erjheinung der Neu— 

zeit angeführt zu werden braud)te, aber vielleiht ift es gerade 

gut, daß auch in Bezug auf manden plöglic in Mode gefommenen 

angeblihen Theologen der Leier ein fräftiges Wort geredet findet. 

Dabei bin ich gewiß, daß aud der, welcher Dettingens Stand» 

punft in feiner Weile theilt, die Anerfennung nicht verfagen mwird, 
daß fein Urtheil immer maßvoll ift, auch da, wo e& ficherlich nicht 

ganz leiht war. Man vergleiche etwa die auf ©. 664 f. be- 

Iprochenen wirklich erjtaunlihen Ausführungen Ad. Harnarcks. 

Für die umfaſſende Beherrichung des Stoffes führe ich noch ein 

Beijpiel an. In S 28 wird auch die moderne Kritif des Alten 
Teftaments und bie beliebt gewordene neue Konftruftion der Ge— 

ihichte Jiraels, die ja in Wahrheit die wirkliche Gejchichte einfach 

auf den Kopf ftellt, beleuchtet. Ta finden wir ©. 642 f. Die 

Worte: „Man jtellt mit dem altteftamentlihen Schriftthum ähn— 

lihe Verſuche an, wie einjt 5. Baur mit dem neuteftamentlichen. 

Wirfind feftdavon überzeugt, daß die Wellhauienichen Hypotheſen, die jetzt 

ebenjo en voguejind wieeinit (vor einem halben Jahrhundert) diejoficher 

fich gebärdenden Theorien der Tübinger Schule, über furz oder lang 
einem ähnlichen Geſchick verfallen werden”. Und Dettingen fügt 

hinzu: „Eine ſolche Prognoſe zu jtellen gebührt freilih uns viel 

verjchrieenen Spitematifern faum.“ Der Spitematifer bat bier 

eine ganz zutreffende Prognoje geitellt. Wer die altteftamentlichen 

Studien verfolgt, merkt fehr deutlid, mie die großen Wailer der 
fritiihen Fluth, welche alles begraben mollten, ſich zurüdzuziehen 

beginnen und mie die Redeweiſe der Kritifer viel zurüdhaltender 

geworden it, als fie es etwa vor zwanzig Jahren war. 
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Mir fchließen unfere nothwendig jehr furze Anzeige mit dem 
nochmaligen Ausdrud der Freude darüber, daß unſer verehrter 

Lehrer fein Werf fo weit hat fördern fünnen, des Danfes dafür, 

daß er unferer Kirche dieſe Gabe hat ſchenken dürfen, des Wunſches, 

daß er die Vollendung jeiner Arbeit fehen möge. 

H. Eisenschmidt. 

— 

Reut Bülher. 

Romaned, George John. Gedanken über Religion. Die religiöſe 
Entwickelung eines Naturforſchers vom Atheismus zum Chriſtenthum. 

Autoriſirte Ueberſetzung von Dr. phil. E. Donnert. Göttingen, 

Vandenhoeck und Ruprecht. 1899. 162 S. 2 Mark 60 Pf. geb. 
3 Mark 20 Pf. 

Es iſt nicht lange her, da murde der Darmwinismus als ein 

unverjöhnlicher Feind des Chriſtenthums angejehen und mancher 

unreife Jünger der Alles wiſſenden eraften Naturmiljenichaft 

betrachtete das Chriftentyum als überwundenen Standpunft. Sept 

ift man durchſchnittlich Schon weiter, vorfichtiger, weiler: man hat 

zwei bedeutjame Schritte vorwärts gethan. Der erjte Schritt war 

der, daß man ehrlich erflärte, von naturmillenichaftlihen Voraus— 

fegungen und mit rein naturmilenjchaftlicher Methode fünne man 

nichts über überfinnliche, jpeziell religiöfe Dinge jagen, — wenn 
man nämlich über die finnliche Erfahrung nicht hinausgehen wolle. 

Diefe Anſchauung wird Agnoftizismus genannt. Der zweite Schritt 

ift der, daß auch Naturforicher Schon vielfady zugeben, es fönne 

eine anbersartige Erfahrung eriftiren, melde auch über religiöje 

Dinge erafte, feite Aufichlüffe geben könne. Diefe Anichauung 
vertritt der Biologe und Darminijt Nomanes. Er nennt fie 
„reinen“ Agnoftizismus. Aber Romanes ermwedt noch —— 
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unfer Intereſſe: er hat felbit die verfchiedenen Phaſen diefer Ent: 

wickelung innerlich durchlebt. Anfänglih in blinder Begeifterung 

für Darwin, mit dem er perfönlich befreundet war, vom Glauben 

der Kindheit gewichen, hat er ſich allmählich mit nüchternem Sinn 

und logiiher Schärfe bis zu dem „reinen Agnoſtizismus“ durch— 
gearbeitet, den er in feinen „Gedanken über Religion” vorträgt. 

Diefe Gedanfen hat er kurz vor jeinem Tode (1894) nieberge- 

fchrieben, um fie in einem größeren Werfe mehr auszuführen. 

Es find eigentlih nur Notizen zu dem Problem der Religion, 
welche näher zu begründen ihm nicht mehr vergönnt war. In 
der biographiihen Angabe bes Vormorts erfahren mir, daß NR. 

noh vor feinem Tode ſich entjchieden zum Chriſtenthum befannt 

hat. In diefem Buche ift er noch nicht jo weit: er bereitet fich 

erit den Boden mit jorgfältiger Entfernung aller Hinderniſſe, die 

im Namen der „Vernunft“ oder der „Wiſſenſchaft“ der Religion 

in den Weg gelegt werben, und fommt zu dem NRefultat, daß Die 

Religion, jpeziell das Chriftenthum durchaus nicht gegen die Ver- 

nunft ftreitet, daß vielmehr der chriftlihe Glaube möglich, werth— 

voll, nothwendig ift auch für den Dann der Wiſſenſchaft. Darum 

erwarte man von dieſen „Gedanken“ feinen fertigen abgeſchloſſenen 

Standpuntt — der Verfaſſer ift noch felbft ein Suchender — 

aber gerade jo wird er den Suchenden, denen, die noch nicht aus— 

gelernt haben, viel bieten und Manden, der ferne jteht, zum 

Nachdenken bringen. Es iſt nun einmal nicht anders: ſolchen, 

die ſelbſt noch nicht abgeichloffen haben in ragen ber Weltanſchauung, 

fondern noch fämpfen und ſchwanken, ift viel mehr gedient mit 

einem ©edanfengang, dem fie das Suchen und Kämpfen nod) 
anmerfen, als mit einem geſchloſſenen Syſtem. Denn jenem 

merfen fie an, daß er ihre Sprache ſpricht, daß er denft und ſucht 

wie fie, — das gewinnt. Man mende nicht ein, daß ein Blinder 

einen Blinden nicht führen dürfe. Das Bild ftimmt nit. Ach 

habe ein anderes: wenn Jemand über einen Fluß zu kommen 

hat, jo wird er mehr Hülfe haben von dem, der mit ihm ſchwimmt, 

ald von dem, der am anderen Ufer ſteht und winkt. — Soviel 

über die „Gedanken“ ſelbſt. Noch einige Worte über die Aus- 

gabe. Nah einem genügend orientirenden Vorwort des Weber: 
jegers fommt zunächſt eine jchwerfällige Einleitung bes engliichen 

Herausgebers; darauf drudt er einzelne Kapitel eines früheren 
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Merfes von Romanes ab, um zu zeigen, mie biefer in England 
gerühmte Forſcher feine Anfichten geändert hat. Aber erjtens find 

dieje Kapitel hervorragend langweilig gefchrieben und nur dazu 
angethan, von meiterem Lejen abzujchreden; zweitens fommt R. 

jelbft in den „Gedanken“ immer wieder auf feine früheren An- 

fihten zurüd, um fie zu miderlegen. So jtrogt denn die Edition 

von Wiederholungen, an denen die „Gedanken“ als bloße Mate— 
rialienjammlung ohnehin nicht arm find. Deshalb rathe ich dem 

Leſer, der die Goldförner herausfinden mill, nad dem Wormort 

des Ueberjegers 77 Seiten zu überjchlagen und auf Geite 82 

weiterzulefen. Das richtigite wäre gemejen, die beiten, zuſammen— 

hängenden Stellen der „Gedanken“ auf etwa 50 Seiten als 

Aphorismen über Religion herauszugeben, denn mehr find fie 

ſchließlich nicht. 

Goethes Selbftzeugniffe zur Religion. Zufammengeftellt von Th. Vogel. 
Zweite Auflage. Leipzig, B. G. Teubner. 1900. 

Mas jagt der Altmeifter deutichen Denkens und Dichtens 

über das Urproblem der Menjchheit? das iſt in dieſem Werfchen 
mit großem Fleiß zufammengeftellt. Nur Goethe jelbit fommt zu 

Wort; der Sammler will möglichjt objeftiv zeigen, mas Goethe 

zu den verjchiedenften Zeiten über irgend welche religiöje Fragen 

gefagt Hat. — Wie alle ſolche Zitaten-Sammlungen darf aud 

diefe nur überaus vorfichtig benußt werden; ſonſt leiftet fie litte- 

räriſchem Unfug Vorſchub. Will Jemand jih mit Ernjt an bie 

Arbeit machen, Goethes religiöſe Anjchauungen fennen zu lernen 

und zu jchildern, dann wird er diefe Sammlung mit Freuden 
begrüßen, denn fie erjpart ihm die Mühe des Auffindens der 

der einzelnen Ausſprüche. Er mird aber natürlich jede einzelne 

hier zitirte Stelle aufihlagen und genau den Zulammenhang 

unterfuchen, in welchem ſie in Goethes Werfen ſteht. Thut er 

das nicht, fo wird er Goethe oft großes Unrecht thun und jelbit 

nicht die Wahrheit erfahren. Wenn ſich die Federfuchler gemöhn- 

lihen Schlages dieſes Büchleins bemächtigen und danad) zitiren, 

dann fönnen fie aus Goethe Alles beweiſen, namentlich aber das 

Gegentheil von dem, mas er wirklich gemeint und geglaubt hat. 

Dem ernjten Forſcher aber ift das Buch jchon Dadurch werthvoll, 

daß es jedesmal das Jahr angiebt, wann Goethe die Worte 

niedergejchrieben oder gejprochen hat, die gerade vorliegen. . 
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Ueber die Auswahl ber Zitate fann man verjchiedener An- 

fiht fein. Mir will fcheinen, daß eine ganze Menge der bier 
gebradhten Ausſprüche Goethes nicht das Geringſte über feine 
Stellung zur Religion ausjagen; jo bejonders die unter den Ru— 

brifen „Leib und Geiſt“ — „Kämpfen und Wirfen“ — „Dulden 

und Entjagen” angeführten. Schon die Weberichriften der Ab— 

ichnitte jagen, daß hier menig von Religion die Rede jein wird. 
So ift es au; ich könnte eine Menge von Stellen angeben, die 

mirflid nur dazu da find, die Zahl der Zitate auf die ftattlidhe 

Summe von 903 zu bringen. Ein Beilpiel: ©. 91 iſt als 
Nr. 371 zu lefen: „Allen Verdruß, den wir zujammen haben, 

made ih; fie (Annette) iſt ein Engel und ich bin ein Narr.” 

Da dod) hier weder eine tiefe Selbiterfenntnig noch ein ſchweres 

ernjtliches Schuldgefühl wird herausgelefen werben fönnen, bin ich 

auf den Gedanfen gefommen: jollte am Ende das Wort „Engel“ 

den einzigen Zulammenhang diejer Stelle mit Goethes Neligion 
bilden und daraus, daß er Annette einen Engel nennt, Goethe als 
Engelverehrer hingeftellt werden? das läßt tief bliden in Die 

Merkftätte des Herrn Th. Vogel. — So find denn viele Zitate 

entbehrlih. Andererjeits hat Profeſſor Dr. Chriftlieb nachgewieſen, 

daß eine ganze Reihe jehr wichtiger Stellen fehlt; er hat dieſe 

Stellen in der „Ehriftlihen Welt“ veröffentlicht. 

Maurice Maecterlind. Weisheit und Scidjal. Autorifirte Ausgabe. 
In die deutiche Sprache übertragen von Fr. von Dppeln:Bronis» 

kowſti. Verlegt bei Eugen Diederihd. Leipzig 1899. 4 Marf 

50 Bf. 

Mit großer Spannung trat id) an dies Buch heran. Von 

Maeterlink (ſprich Materlind) hatte ich gehört, daß er 1862 in 

Belgien geboren iſt und in jeiner erjten Jugend in frangöfiicher 

Sprache jehr merfwürdige Gedichte herausgegeben hat, aber folche, 
in denen das Ohr fieht, das Auge hört und die Naſe jchmedt, — 

alſo munderichön nebelhaft und verdreht. Darauf famen faum 

minder merfwürdige Dramen, in denen eigentlich nichts geichieht, 
fondern nur die Seele ihre Stimmungen, Gefühle und Ahnungen 

in Seufzern, Ausrufen und nit am jeltenjten im Schweigen der 

Bejeelten zum Ausdrud bringt. Ferner hatte ich gehört, daß eine 
Neihe von Fritifen ihn als den Entdeder der Seele preile und 

daß fih um feine Schriften eine kleine „ſchwärmeriſche“ Gemeinde 
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Ihaare.. Für den Mißbrauch des Worts „Gemeinde“ bitte ih um 

Entihuldigung, er entitammt nicht meiner Neigung, jondern ber 

ſchwächlichen Haltlofigfeit moderner Decadence-Geifter, die fih an 

heilige Worte klammert, um fie durch platte Umdeutung zu ent: 
weihen. — Die Spannung erjcheint um jo begreiflidder, als der 

Titel wirflih großartig klingt. Weisheit und Schidjal — das 

find große Worte, und wohl dem, der es zu Stande bringt, fie 

recht zu deuten, fie in ein rechtes Verhältniß zu bringen und das 

rechte Verhalten zu beiden zu lehren. Wohl wußte id, und id) 
weiß es jegt erit recht, daß nur Einer das konnte, Jeſus von 

Nazaretd. Wenn nun heutzutage Jemand über Weisheit und 

Schidjal etwas zu jagen unternimmt, jo jtellt er ſich damit ſelbſt 
in die Reihe der erjten und vornehmjten Geiſter. Wer wollte 

wohl da an ihm vorübergehen? Ach las alſo und ließ mich durch 

die anfänglide Dunkelheit der Abfiht des Verfaſſers, nicht irre 

maden, aber ih verjtand — fat nichts. Auf Seite 17 über: 

raſchte mich plöglid) die Bemerkung, dab das Bisherige eine Ein- 
leitung geweſen ſei. Nun gut, alſo weiter! jet fommt’s. Aber 

welche Enttäufhung! gleich auf derjelben Seite las ich das frei- 

müthige Bekenntniß, daß man in dieſem Buche vergeblich nad) 
einer ftrengen Methode ſuchen werde, daß nur unzujammenhängende 

Betrachtungen bier niedergelegt jeien. Ja, aber warum denn? 

warum feine Methode? Das Fehlen derjelben it noch nie als ein 

Vorzug bezeichnet und empfunden worden, am allerwenigiten bei 
Büchern philofophiichen Inhalts. Wohl giebt es Aphorismen, die 

in kurzer fnapper Form große Gedanken bergen. Aber mit folchen 

haben wir es hier nicht zu thun, denn die Ausführungen find im 

Einzelnen gar nicht furz, fondern lang ausgejponnen und vor 

Allem undeutlih und unmotivirt. So wird denn der Leſer, der 

bald in den Zuſtand geräth, daß er auf Alles gefaßt ift, hin und 
hergezerrt von einem Gegenitand zum andern, —zur Ruhe, ja auch 
nur zu wirflidem Nachdenken fommt er nit. Din und wieder 

giebts einen Lichtblick — das ilt wahr — hin und her einmal 
eine einleuchtende Wahrheit in abjtrujer Form, aber diefe Wahr: 

heit ift, wenn man jie in ehrliches Deutſch überträgt, längſt 

befannt. So jehnt man ſich nad Seite 229, wo groß und breit 

das befreiende Wort „Ende“ winkt. Da find wir denn fertig, 
und find diesmal wahrhaftig genau jo Flug als wie zuvor. — 
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Von wem ijt hier die Rede? von Antigone und von Hamlet, von 

Ludwig XVI. und Napoleon, von Plato und Antoninus Pius, 
von biejen und vielen, vielen Anderen. Man kann fragen: von 
wen ijt bier nicht die Rede? Zitirt wird fehr viel, an bie 
Zitate werden Betradhtungen gefnüpft, die uns aber höchſtens 

ebenjo weit bringen wie die Zitate jelbjt uns ſchon gebradt hatten. 

Selbjtveritändlihe Dinge werden ausführlid behandelt, bald in 

eine platte, bald in eine frappant paradore Form gekleidet. Von 

Wiederholungen wimmelt es, an Widerſprüchen mangelt es nidt. 

Nun aber endlih der Anhalt! Kann man da nicht eine 

Quintejienz herausjchälen? Das fann man wohl und ich thue dem 

Buche gewiß nicht Unrecht, wenn ich feinen Gejammtinhalt in die 

Worte zujammenfaile: jei weile! d. 5. befinne dich auf dich jelbjt 

und erfenne deinen inneren Werth, dann fannit du jedem Scidjal 

die Spige bieten, denn das Schidjal richtet ſich nad) dir, du haft 

es felbft in deiner Hand, es madt Halt vor der Schwelle des 

Meilen. — Ya, aber — wird der Leſer jagen — das kommt 

mir fo jchredlich befannt vor; wo habe id) das ſchon gehört? — 

Gewiß haben wir das jchon längit gehört. Da find Marc Aurels 

Selbſtbetrachtungen, da find Ciceros philojophiihe Schriften, da 

find neue Wopularphilojophen wie Smiles u. U, — in allen 

diefen finden ſich dieſelben Gedanken einfaher und flarer ausge— 

ſprochen als hier. Nehme id) aber das erjte beſte chriſtliche 

Predigtbuh zur Hand, jo habe ich erjt recht viel mehr davon, 

viel mehr Weisheit und Klarheit und Tiefe, und viel mehr Leber: 

windung des Schidjals. Soweit über das Bud. Der Ueber: 
jeger giebt im „Litteräriihen Echo“ feiner Freude darüber Aus: 
drud, daß Dlaeterlind in diefem Buche den großen Fortichritt von 

feinem früheren Fatalismus zu einer gejunden Weltanihauung 
vollaogen habe. Das mag ja für ihn und für jeine 

Freunde den größten Werth haben. Wenn aber dieje feine neue 

Meltanihauung nur bis auf das Niveau der Stoa reicht, deren 

Gedanken vor 2000 Fahren neu waren, jo fragt man ſich 

doch: wozu war es nöthig, daß dieje uns nicht um einen Zoll 

vorwärtsbringenden Betradhtungen des Marc Aurel der ganzen 

Melt in verjchlechterter Form geboten werden mit einem naiven 

Selbjtbewußtjein, das aus jeder Zeile jpricht? Die verlorenen 

Stunden diejer Lektüre legen den Wunſch nahe, der Verfaſſer 
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hätte den Werth des Schweigens, den er in früheren Werfen preijt, 
an fi jelbit erprobt, — dann wäre er ein Philojoph geblieben. 

Die Ueberjegung ijt nicht gut, eritens iſt das Deutſch kein 
gutes. Eine Probe. ©. 174: „im Bereiche unjeres Herzens, 

der (!) für fait alle Menſchen das (!) Bereid) if, wo man ben 

Grundſtoff des Lebens gewinnt, giebt es feine unnüge Bewirth: 
ihaftung“ ()). — Zweitens fann man, ohne das franzöfilche 

Original zu fennen, herausfinden, daß mande Stellen durch buch— 

itäbliche Ueberjegung einen ſchiefen oder ganz unflaren Sinn 

erhalten haben. Und endlih die Ausjtattung: die Mühe, die 

darauf verwandt ift, entipricht weder dem Werth des Inhalts nod) 

dem gejunden Gejhmad. Das Papier ijt jo did und jo grau, daß es 

an jeinen Verwandten erinnert, dem man in fleinen Buden Licht 

und Seife anvertraut. Die Seitenzahlen jind nicht oben über ber 

Seite, aud nicht, wie Manche vorziehen, unten unter ihr ange- 

bradht, jondern am Rande zwijchen den Seiten neben der unterjten 

Zeile did und fett zu lejen. Die jehr undeutlich gerathenen 

Todtentanz-nitialen von Holbein an der Spige jedes Abjchnitts 

igmbolifiren die tödtliche Langeweile, die ınan beim Lejen des 

Buches empfindet. Solde Verleger: Scherze erhöhen nicht das 

Wohlgefallen an der Lektüre. 

Mar Lorenz. Die Litteratur am Jahrhundert-Ende. Stuttgart, Cotta. 
1900. — 250 ©. 

Diejes interejiante Bud) bejteht aus 13 Auflägen, melde 

mit einer Ausnahme als Xitteratur: und Theaterberidte in den 

preußiihen Jahrbüchern erjchienen waren. Die Modernen unter 

den Dichtern und Dichterinnen werden bier behandelt, Hauptmann 

und Sudermann, Dlaupajjant und Scnigler, Lilieneron und 

Dehmel, ja auch Hamjun und Dlaeterlind. — In welder Weije 

und von welhem Standpunkt aus find die Dichter hier beſprochen? 

Man erwarte ja feine Kritiken im engeren Sinn dieſes Wortes. 

Der Verfafler jagt jelbit, er trete an die Dichtwerfe mit dem 

Intereſſe des piychologiichen Hiftorifers heran, dem es darum zu 

thun iſt, in den neuejten Kunjtwerfen Kundgebungen der Seele 

unjerer Zeit, der modernen Seele zu erkennen. „Zu begreifen 
und das in feinen Urſachen, Zulammenhängen und Nothwendig- 
feiten Begriffene einem größeren Kreile darzuitellen, ijt Aufgabe 

der Kritik.“ S. 137. — Ueber dieje Auffaſſung läßt ſich wohl 
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fehr ſtreiten. Man kann natürlich) dem Verfaſſer das Vergnügen 

nicht legen wollen, das er darin findet, in allen modernen Er— 

jeugnilien etwas Berechtigtes, ja etwas Feines nachzuweiſen und 

jo faft nur zu loben — eigentlich bloß aus dem Grunde, weil es 

nun einmal gejchrieben ift. Aber als Aufgabe der Kritik wolle 
er das nicht bezeichnen. Sollte nicht hohes Vorreht und ernite 

Pflicht des Kritifers fein, von einem litterarifchen, äfthetifchen Stand= 

punft aus, der fih an der Gejhichte der Litteratur und an ihren 

großen Meiftern gebildet hat, die Erjcheinungen ber Neuzeit einer 
Analyje und einer Beurtheilung zu unterziehen nnd, wo es 

Schlechtes, Tadelnswerthes oder Schwaches, Miklungenes giebt, 

dies aud) zu jagen? Und muß fich nicht diefer litterariihe Stand- 

punft ſolchen Werfen gegenüber, weldye philofophiiche oder mora= 

liche und religiöje Fragen behandeln, zu einem philojophiichen, 

moraliichen und religiöfen erweitern? iſt das nicht Pflicht gegen 

die Dichter, die vom Lobe viel weniger lernen ala vom wohlmoti- 

virten Tadel (oder follten fie nur zu lehren, nie zu lernen haben?) 

— Pflicht aud gegen die Xejer, die durch die „begreifenden“ 

Beiprehungen irre werden? Dieje Gerechtigkeit A tout prix d. h. 

die tout comprendre » Geredtigfeit, jo jehr fie im Umgang 

mit ſchwankenden Menſchen, zumal in der Seeljorge, am Plage 
ift, wird auf dieſem Gebiet zur größten Ungerechtigkeit, denn fie 

läßt fich eigentlih nur durdführen auf Koften der Wahrheit. — 

Das Geſagte bezieht ſich auf die Auffallung, die Lorenz von dem 
Berufe des Kritifers hat. Das Bud) weilt erfreulicher Weije 
glüdlihe Inkonjequenzen auf, denn es ijt feiner und tiefer als ſich 

nad) diefem Ausgangspunkt erwarten ließ. Am meilten befriedigen 

die Kapitel über Maeterlind und über Fontane, am wenigiten bie 

über Hauptmann und Sudermann, vollends ungenügend ilt das, 

was zu Sudermanns Johannes bemerft wird. Ein Eröffnungs: 

auflaß über den Naturalismus greift nicht jehr tief. — Die 

Spradye bes Buches ift reines, etwas trodenes, die Hauptiäße 
bevorzugendes Deutih. Um der Volljtändigfeit willen führe ich bie 

beiden einzigen Stellen an, wo ſich Fehler eingeichlihen haben. 

©. 11: „die aufgehende Thätigkeit“ — das ift nicht deutſch: 

ein Kuchen geht auf, aber nicht eine Thätigfeit. ©. 52: „über 

Grotten und Grüfte erhebt fi das Gemäuer, aus denen 

feuchtfühle Luft emporſchlägt.“ Letztere Stelle fcheint übrigens 

— c—— —— J ..ı 9 —_— 
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ein Zitat zu fein. — Klar weiß der Verfaſſer feine Gedanken zu 
formen, jelbit wo dieſe Gedanken etwas jchwierig und verwidelt 

ind; und das ijt heutzutage noch immer nicht ein häufig zu 
treffender Vorzug. 

U. Ettlinger. 2eo Tolitoj. Eine Skizze feines Lebens und Wirkens. 
Berlin. 4. Dunder. 1900. 876 2M. 

Als zehntes Bändchen der „Forihungen zur neueren Litte— 

raturgeſchichte“ — Herausgeber Dr. Franz Diunder in Münden 

— ijt dieſe Skizze erſchienen. Gewiß zeitgemäß, denn der Dichter: 

Philojoph in Jaſſnaja Poljana erweckt allgemeines Intereſſe im 

gebildeten Europa und weit über Europa hinaus: ließ ſich doch 

aud) jenjeits des Ozeans mit jeinem neuejten Roman „Auferjtehung“ 

ein famojes buchhändlerifches Geihäft machen. — Der Verfaſſer 

diejer Skizze jchildert weniger Toljtois Leben als jeine Werke, von 

den „Lebensjtufen“ an über „Krieg und Frieden“ zur „Kreutzer— 

ſonate“ und zur „Auferftehung“, außerdem aud die Schriften 

über Religion und über Kunſt. In jeher flarer Sprade, die frei: 
lid mit ihren furzen, fait aphoriftiihen Hauptjägen nichts leicht 

Fließendes hat, wird der Inhalt der wichtigften Werke wiederge: 

geben. Damit ift ſchon viel gewonnen, denn es ift immer ange: 

nehm, über ein größeres Litteratur-Erzeugniß eine furze, nur Die 
Hauptjahen in das rechte Licht rüdende Beiprehung zu lejen und 

fih dabei über das Gelejene nochmals Rechenſchaft abzulegen. In 

ber furzen, vortrefflich flaren Inhaltsangabe liegt auch der Haupt: 

werth diejer Skizze. Was aber die zwiichen den einzelnen Schriften 
verbindenden und über die Werfe urtbheilenden Erörterungen be— 

trifft, Jo find fie doch gar zu jfizzenhaft gerathen. Da haben wir 
eigentli) nur Andeutungen und Fingerzeige, fein geſchloſſenes 

Urtheil, feine befriedigende Drientirung. Freilich fagt Ettlinger 

im Vorwort, daß Toljtoi jo Verjchiedenartiges gejchrieben habe, 

daß ein Einzelner faum im Stande jei, das Alles erſchöpfend dar: 

zuftellen. Diejes Unvermögen merkt man der Sfizje nur zu 
deutlih an. Bloß an einer Stelle jehen wir eine Ausnahme, da 

wo Ettlinger Toljtois Anfichten über die Kunjt behandelte Da 

fängt er plöglih an ganz lebhaft zu wideriprechen, ſcharf zu kriti— 

firen und die „Ehrfurdt gebietende Perſönlichkeit“ des Grafen auf 

Sehler, ja auf Unmwiljenheit zu flappen. ©. 75 ff. Hier wird 

auch der Stil des Fritifers lebendig und friih. Dffenbar hat 
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fih Ettlinger auf den anderen berührten Gebieten, dem belletrijtis 

ihen und bejonders auf dem religiöfen, nicht jo ſicher gefühlt, daß 

er auch da das fritiiche Mefjer hätte anlegen fünnen. Sonjt wäre 

es ihm nicht Schwer geworden, die überrajchenden Unklarheiten der 

religiöfen Anihauung, die ebenfalls nur durch mangelhafte Vor: 

bildung zu erflärende, betrübend buchitabenmäßige Auslegung der 

Bibel, zumal der Bergpredigt, ebenjo nachzuweiſen wie z. B. Die 
auf der Hand liegenden großen Schwächen des unter jo viel Re 

flame ans Licht gefommenen legten Romans. Uebrigens machen 

die in legter Zeit hageldicht ericheinenden Beſprechungen der „Auf: 

erftehung“ faſt alle den Eindrud, als ob den Kritikern die große 

Begeifterung für diejes Werk irgendivie juggerirt wäre. Daß in 
der „Auferjtehung” eigentlih Niemand jo recht auferiteht, iſt freis 

lid) dargelegt worden. Duß aber das Ganze — abgejehen von 

einigen vorzüglid” gelungenen Porträts und Gituations-Malereien 

— ein altersihwadhes Machwerk ift mit endlojen unfünitleriichen 

Einihadtelungen und ledernen Tiraden voll trivialer altfluger 

Phychologie, endlich nody eine Webertrumpfung Zolas nad) der den 

Schmutz jhildernden, fein Detail eriparenden, die Geruchsnerven 

überjtarf affizirenden Seite hin, — dies näher zu begründen it 

hier nicht der Ort. In der vorliegenden Skizze wäre das am 

Platz gewejen. 

Der Titel des Büchlein verjpricht zuviel. Denn von Tolftois 

„Wirken“ durch die That, von der Gemeinde der Toljtoianer, von 

der theils anregenden, theils verwirrenden Thätigfeit des Grafen 
auf ethiſchem und politiſchem Gebiet ijt hier nicht die Nede. — 

Apropos! Warum jchreibt Ettlinger den Namen Tolftoj mit „ij“ 

am Schluß? die ruſſiſche Ausſprache giebt feinen Anlaß dazu. 

Carl Jentſch. Drei Spaziergänge eines Laien ins klaſſiſche Alterthum. 
Leipzig, dr. W. Grunow. 1900. 372 © 4 Mt. 50. 

Carl Jentſch, der ſich auf den verſchiedenſten Gebieten immer 

als „Laie“ jchriftjtelleriich verfucht hat, will bier zeigen, wieviel 

man verlieren würde, wenn man das Etudium bes Lateiniichen 

und Griechiſchen auf den Gymnaſien einjchränfen oder gar auf: 

geben wollte. Er will den Thatbeweis liefern, daß die Welt des 

klaſſiſchen Alterthums, die ſich einigermaßen deutlih nur dem er: 

ſchließen kann, der fie in der Urſprache kennen lernt, eine Fülle 
von Gedanken und Gütern birgt, die wir aud) heute nicht ent- 
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behren dürfen. Zu biefem Zweck jcildert er 1) die athenijche 

Volfsmoral im Drama 2) die Sklaverei bei den antifen Dichtern 

3) den Römerſtaat in Bezug auf Religion, foziale Kämpfe und 

Weltreich-Stellung. Das find unjcheinbare Titel, die nicht gerade 

zum Leſen anregen. Der Inhalt iſt aber ein total andersartiger. 

Sprühend von Wig, gedankenvoll auf jeder Seite, anregend — 
auch zum Widerſpruch — nad) den verjchiedenjten Richtungen hin, 

immer geihmadvoll und maßvoll, jo leſen fich diefe Kapitel mit 

Vergnügen. Der Hauptpfiff dabei ift der, daß Jentſch bei jedem 

Punft jeiner Darjtellung altgriehiiher und altrömiſcher Sitten 

und Anſchauungen Halt madt und ihn mit dem entipredhenden 

Zuftande in der heutigen übertündten Kulturwelt vergleiht. Der 

Vergleich ijt immer geiltvoll, fällt aber fajt durchweg zu Gunſten 

des Alterthums aus, obgleich der Verfaſſer verfichert, er habe das 

nicht bezwedt. Wie fann das aber fein? Es fommt hauptjädhlid) 

daher, dab Jentſch im Alterthum (außer beim dritten Abjchnitt) 

die Dichtwerke befragt, die durchaus nicht immer den wirklichen 

Zuftand dargejtellt haben, ſondern vielfach — jei es im Intereſſe 

der Tragif jei es in dem der Komik — ibealijiren oder karikiren 

wollten und deshalb eine zweifelhafte Quelle für die Schilderung 

der thatjächlihen Verhältniffe abgeben. Ya, noch mehr: wenn eine 

Stelle in den Dichwerfen eine verjchiedene Deutung zuläßt, wählt 

er die für das Alterthum günftigite. Aus der modernen Zeit da: 
gegen greift er die Allen in die Augen fallenden Schattenjeiten 

heraus, benutzt dazu jo trübe Quellen wie z. B. ben jozialdemo: 

fratiijhen „Vorwärts“ und Hat es auf diefe Weile nicht ſchwer, 

mannigfaltige Vorzüge der alten Heiden vor den modernen Jul: 

turmenſchen nachzuweiſen. Durch dieje parteiiihe Vertheilung von 

Licht und Schatten giebt Jentich deutlich jeine Zaienwürde zu er: 

fennen. So fann nur ein Dilettant urtheilen, den feine Verant: 

wortung für die objektive Wahrheit feiner Urtheile drüdt. Er ijt 

aud von intenfivem Laienſtolz bejeelt, denn er jegt ſich häufig in 

Miderijprud zu den Refultaten der gelehrten Foricher, er weiß das 

Meiſte beijer als fie. Das kommt aber jo naiv zum Ausdrud 

und ijt mit jo geſundem Urtheil verbunden, daß man ihm nicht 

gram wird, jondern jeine harmlojen originellen Ausführungen 
gerne verfolgt und feinen unbefangenen Blid für die tiefiten Pro- 

bleme mit Amüjement beobadtet. Ja, aud die tiefiten Seiten 
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des Menſchenlebens, Moral und Neligion, fommen zur Sprache; 

und da muß man jagen, daß es Jentſch nicht an Verſtändniß für 

das Chriſtenthum fehlt, — aber natürlich weiß er, der Laie, auch 

bier Alles viel bejler als die Spezialijten, die Theologen. Das 

führt zu jehr unterhaltenden Erpeftorationen. — In diejem Sinne 

fann ich jedem Gebildeten diejes, von der Grunowſchen Verlags: 

handlung wieder allerliebjt ausgejtattete Buch empfehlen, das in 
klarem fließendem Deutſch genau das zu verjtehen giebt, was es 

meint. Aber eine Einjhränfung: nur ganz Erwadjene werden 
das Bud) goutiren ; vor Allem werden junge Mädchen ſchon darum 

nit danad) greifen, weil ich ihnen verrathen muß, daß Jentſch 

fih in Anlehnung an den alternden Goethe dahin ausipridt, daß 

junge Mädchen nicht ins Theater gehören. Nicht wahr ? mit einem 

jo unhöflihen Menſchen werden fie nichts zu thun haben wollen. 

CH. Sheldon. In Seinen Fubtapfen — „was würde Jefus thun?“ — 

Treu und ohne Kürzungen überjegt von E. Pfannkuche. Göttingen, 

Vandenhoed und Ruprecht. 1900. 244 ©. 1M. 60 Bf. 

Sheldon ijt Prediger in Amerifa und bat mit diefem Buche, 

das nicht fein erjtes ilt, einen gewaltigen — zunädjt einen faum 

vergleihlihen buchhändleriſchen — Erfolg erzielt: Einige wiljen 

von 3, Andere gar von 6 Millionen von Eremplaren zu erzählen. 

Es verdient durdaus eine große Verbreitung auch bei uns, denn 

obgleich es ein rein amerifanijches Gepräge hat und Verhältnijie 

beipridht, wie fie nur dort, im fernen Wejten, zu finden find, ent: 

hält es doch in der Grundfrage, Die es jtellt, des für Alle An: 

regenden und Gewinnbringenden genug. Dieſe Grundfrage lautet: 

was würde Jeſus thun? In der Form einer jpannenden, leicht 

und intereflant lesbaren Erzählung wird dieje Frage jedem Ein- 

zelnen geltellt: was würde Jeſus thun an der Stelle, an der Du 

dich heute befindeit ? Es wird eine Gemeinihaft von Männern 

und Frauen der gebildeten und reichen Klaſſe geichildert, welche 

alle fich geloben, ihr Leben bis ins Einzelnfte nad dieſer Regel 

zu gejtalten. Diefe Menſchen alle waren aud) vor dem Gelöbniß 

Ihon Chriſten und wollten durchaus als ſolche betrachtet werden, 

— aber ein befonderer Anlaß, ein plöglider Eindrud, ber unge 

mein draſtiſch und feijelnd gleich zu Beginn des Buches bejchrieben 

it, treibt fie erjt dazu, vollen Ernjt mit der Nachfolge Jeſu zu 

machen. Sie beginnen mit allem Eifer, jeder in jeinem Beruf: 
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der Herausgeber einer Zeitung, ber Fabrifherr, der Eijenbahnbe- 
amte, das jteinreiche Fräulein, die große Sängerin, der mwohl- 

fituirte Baftor an der Hauptkirche. Und nun beobachtet man mit 

itetS erneuter Spannung, zu welchen bedeutenden Konflikten fie 

das führt, wie fie mit ihrem bisherigen Leben, mit ihren bisheri- 

gen Intereſſen, mit gejelligen und geichäftlichen Gewohnheiten, be— 

jonders aber mit ihrer Gleichgültigfeit gegen die arme und elende 

Bevölferung radifal brechen müjjen, um ihr Gelöbniß zu halten. 

Es fehlt niht an Schwanfungen, fehlt auch nicht ganz an Ab- 

trünnigen, aber ein fejter Stamm bleibt und er führt jein Vor: 

haben durch unter dem Widerſpruch ſowohl der gleichgültigen 

Menge als aud der majlenhaften Namendriften. Da giebt es 
denn Kreuz zu tragen — nad) außen und nach innen — aber 

das ijt diejen ernften, zielbermußten Menſchen ein Beweis mehr 

dafür, daß fie ich thatjächlich in Jeſu Fußitapfen befinden. — 

Das Hauptinterefle der Betheiligten wendet fich jozialen Fragen 

zu: das joziale Elend zu lindern, an den Armen und Verfommenen 

zu arbeiten, ein praftifches Chrijtentyum in Selbjtverleugnung und 

Aufopferung zu bewähren, — das ilt die Aufgabe. Sie wird 

gründlich angefaßt und fonfequent erfüllt. — So haben wir denn 

bier einen jehr interejlanten, wirklich fördernden Beitrag zur 

Lölung der modernen Frage: ob ein wirkliches Chriſtenthum, ein 

Chrijtentbum der That, wie Jeſus es fordert, möglich ijt in mo- 

derner Zeit. Es ijt möglich, wenn bie Chriften ſich nicht mit 

ihrem Namen, mit dem Bejuch des Gottesdienſtes und mit ge 

legentlicher Wohlthätigfeit begnügen, fondern jelbjt die Hand ans 

MWerf legen und mit der Nachfolge Jeſu vollen Ernjt madıen. 

So iſt das Büchlein als padender Wed: und Mahnruf über: 

aus willfommen zu heißen ; es fann auch bei uns jehr viel Segen 

ftiften. — Nun will ich nicht leugnen, daß hier manches jpezifiich 

Amerifanifche, aud ein Anflug von Methodismus mit unterläuft, 

was uns nicht ſympathiſch berührt. Ich fann auch nicht verjchmwei- 

gen, daß die Dauptfrage nicht ganz richtig geftellt iſt: wenn Jeſus 

heute unter uns leibhaftig erichiene, jo würde er bejtimmt nicht 

Zeitungs-Nedafteur oder Eifenbahnbeamter, auch gewiß nicht Pajtor 

fein, jondern er wäre ganz ebenjo Heiland der Welt wie damals. 

Daher wäre bie Konjequenz jener Frage genau genommen Die, 
daß alle jene Chrijten vor Allem ihre Stellen aufgeben müßten, 
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mas fie aber nicht thun, was auch falih wäre. Die Frage ift 

eben falſch geſtellt. Wir haben nicht zu fragen: mas würde 
Jeſus an unferer Stelle thun? jondern nur: wie haben mir in 

Jeſu Geift und nah Jeſu Willen unfer Leben zu geitalten ? Das 

macht aber in der Sache jelbit feinen Unterſchied, die Forderung 

bleibt beftehen und es ilt dankenswerth, daß fie hier in jo origi- 

neller und ergreifender Form erhoben wird. 

Noch ein Mort über die deutiche Ausgabe. Sie ift ebenſo 

ſympathiſch wie der Inhalt. Der ſprachlichen Einwände gegen die 

Meberjegung giebt es ganz wenige. Der Vorzug dbiefer Aus 
gabe bejteht in der MWörtlichkeit und Volljtändigfeit der Ueber: 
tragung. Das ift zu betonen, weil es eine andere deutiche Aus- 

gabe giebt, die freilich ein empfehlendes Vorwort von Stöder ent: 
hält, aber eine völlige Umgeftaltung und bedeutende Kürzung des 
Tertes bringt. Daher ijt auf den Verlag zu achten. 

Aber warum iſt hier immer „Fuß-Tapfen“ gedruckt? ſchon 
das in der Einleitung abgedrudte verwandte engliihe steps, 

welches im engliihen Titel vorfommt, jollte vor der faljchen 

Schreibweiſe des Wortes Fuß-Stapfen bewahren. 

Ernst Külpe. 

* * 
* 

Chriſtian Tiſchhäuſer. Geſchichte der evangel. Kirche Deutſchlands in 
der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Baſel, Kommiſſionsverlag 

N. Reich. 1900. 713 ©. 

Dies ift jedenfalls eine ganz originelle Kirchengejchichte. 

Nicht ganz mit Unrecht jagt der Verfaſſer im Vorwort: „Der 
Betrieb der hiftorifchen Theologie, wie er von NYahrzehnten her 

vor uns liegt, iſt vorwiegend ariftofratiicher Art. Es merden ein 

Paar Dugend leitender Berjönlichfeiten, bie fait alle akademiſche 

Lehrftühle inne hatten, behandelt, deren Theologie und etwaiger 

Einfluß auf die Kirche bargejtellt; mas jedoch weiter unten, im 

Kirchenleben des Volks vorgeht, was an Kräften und Einflüffen 

da Sich geltend macht, wird ignorirt oder höchitens geſtreift.“ 

Etwas zu jummarifch ift dieſes Urtheil freilih, do im Ganzen 

nicht unzutreffend. Die Arbeit des Verfafters bietet nun eine 

höchſt Danfensmwerthe Ergänzung zu anderen Kircdhenge 

ſchichten. Mit bemunderungswürbigem Sammelfleiß hat er eine 
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gewaltige Menge von Stoff zulammengetragen, welcher das reli- 
giöfe, fittliche, Toziale Leben des deutichen Volkes in der eriten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts illuftrirt. An manden Stellen bringt 

das Buch foörmlich ein Stück deutſcher Kulturgeſchichte. Und ge 

rade die Fülle von Einzelzügen aus dem Leben der Prediger und 

der Gemeindeglieder macht das Werk zu einer anziehenden Lektüre 

für Jedermann. Am ſchwächſten find, wie leicht erflärlich, Die 

Abfchnitte, welche die philofophiihe und dogmatiihe Entwicklung 

daritelen. Der reformirte Standpunft des Verfaffers macht ſich 

ja wohl geltend, ftörend eigentli nur bei der Behandlung der 

Union und der fih an fie fnüpfenden fonfeffionellen Wirren. Da 

fehlt ihm, bezeichnenb genug, das Verſtändniß für die konfeſſionelle 

Entichiedenheit 3. B. eines Klaus Harms. In der äußeren An- 

ordnung des Buches macht fid) ein großer Mangel geltend, der 
der Unüberfichtlichfeit.e. Wenn Abjchnitte von 145, ja 314 Seiten 

ohne jede weitere Gliederung verlaufen, ohne Unterabtheilungen 

oder wenigitens Inhaltsangaben oben oder an der Seite, jo er- 

müdet Das nicht nur beim Lejen, jondern erjchwert, gerade durd) 

die fonft jo unſchätzbare Mannigfaltigfeit des Stoffes, den Gebraud) 

des Buches unnöthiger Weife. Die ſehr ausführlichen Litteratur- 

und Namenregifter können dieſen Uebeljtand nicht bejeitigen, zu— 

mal das Gacdıregiiter ganz mangelhaft iſt. Stichworte wie „Dieb- 

ftähle, Junggeſellenthum, Zerfahrenheit der Gemüther” wird kaum 

Jemand Suchen, während Stichworte wie 3. B. Agenpdenftreit, 
Union ꝛc. fehlen. Dies Bud iſt in jeiner Art jo vortrefflich, 

es füllt fo jehr eine vorhandene Lücke aus, daß ich gewiß bin, 

dab es bald eine zmeite Auflage erleben wird. Möchten dann 

diefe äußeren Mängel befeitigt werden. 
H. E. 

Votizgen 
Julius v. Pflugk-Harttung. Die Anfänge des Johanniter-Ordens 

in Deutichland. Berlin. J. M. Spaeth’8 Verlag. 1899. — 178 ©, 

Julius v. Pflugk-Harttung. Der Johanniter» und der Deutiche 

Trden im Aampfe Ludwigs des Bayern mit der Aurie. Leipzig. 

Dunder und Humblot. 1900. 261 ©. 

Der Verfajjer, Arhivar am Geh. Staatsardhive zu Berlin, 
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will die bisher noch recht dunfele ältere Gefchichte der Johanniter 

in Deutjchland, bejonders den niederdeulfchen Zweig des Ordens, 

auf urfundliher Grundlage erforſchen und darftellen. Die von ihm 

abgedrudten Urkunden und Negeiten ſowie die Nachrichten über 

die „Sohanniter = Ordens » Beitände” in einer Anzahl bdeutjcher 

Archive find gewiß millfommen zu heißen. Aber bei feiner Ver— 

arbeitung des Materiald vermißt man oft Klarheit und fritiiche 

Eidherheit, und mande Grundanfhauungen und Echlüffe find 

durchaus abzumeilen. 

Aus den „Anfängen“ ift zu erfennen, daß fich die Johanniter 

in einem großen Theile bes norböftlihen Deutichlands, namentlich 

in der Mark Brandenburg, in Medlenburg und Pommern nicht 

geringe Verdienſte um die Germanifirung ſlawiſch gewordenen 
Landes erworben haben. Schon ber vortreffliche medlenburgiiche 

Forſcher Liih hat gezeigt, daß fie in diefer Beziehung für Mecklen— 
burg dicht neben den Cijtercienfern zu nennen find. Geiftliche 

Stiftungen galten den Fürften der deutſch-ſlawiſchen Grenzländer 

damals als das mirffamfte Kulturmittel. Aus diefem Motive 

find eine Reihe von Xohanniter = Kommenden im norbdöftlichen 

Deutfchland gegründet worden. Albrecht der Bär machte den An- 
fang, als er im Jahre 1160 dem Hoſpital des heil. Nohannes zu 

Jeruſalem einen Landbefig und die Kirche in Werben an der Elbe 

ſchenkte. Ihm folgten die Fürften in Dledlenburg, Pommern, 
Lauenburg. Anfangs fonfurrirte dort mit den Johannitern in der 

Ermwerbung von Gütern erfolgreich der Tempelherrenorden. Allein 
die Ratajtrophe, die 1312 das franzöfiice Königthum und der 

Papſt den Templern bereiteten, führte den größten Teil ihres 

deutſchen Befites den Johannitern zu. Unterfchieden fich dieſe in 

Deutichland ſchon won den Templern weſentlich dadurd), daß bei 

ihnen der ritterlich:politiiche Charakter hinter den der geiftlichen 

Brüderichaft zurüdtrat, ihre Thätigfeit meiſt auf die charitative 

und privat-wirthichaftlihe Seite beſchränkt blieb, jo trat das noch 

viel mehr dem Deutfhen Orden gegenüber hervor. Die jtaats- 

rechtlihe Stellung, die den Teutichen Orden in Preußen im 14. 

Jahrhundert zur bedeutenditen Macht des europäifchen Nordens 

erhob, haben die Fohanniter im Abendlande nirgends aud nur 

annähernd erreicht. Nur im Orient entwidelten fie eine friegeriiche 

und jtaatlihe Kraft von welthijtoriicher Bedeutung. Dort aber 
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war ihr Orden ganz romaniſch, wie aud) in Europa fein Schwer: 
gewicht auf den romanischen Ländern ruhte. In Deutichland 

fehlte feinen Anſprüchen aaf landeshoheitliche Rechte die eigentliche 

Grundlage, ein zujammenhängendes größeres Territorium. Auch 
im alten deutſchen Neichsgebiete, abgejehen von Preußen und 

Lioland, war der Deutihe Orden den Johannitern an Landbefik 

und politiiher Bedeutung immer überlegen. Obgleich auch fie 

duch ihre Stiftungsprivilegien dem Papſte unmittelbar unterjtellt 

waren, mußten fie fih in Deutichland doch viel mehr als der 

Deutihe Orden der weltlichen Gerichtsbarkeit der Landesherrn, 

beren Lehnsleute jie häufig waren, und der geiftlichen der Sprengel: 

biihöfe fügen. Auch ihre Nitterbrüder ftammten in ben eriten 

drei Jahrhunderten nicht durchweg aus ritterbürtigen Kreijen, 

obgleich aud) bei ihnen erflufive Gejege und Tendenzen jchon früh 

da waren. Mber die Behauptung des Verfallers: „waren Die 

Brüder nicht adelig, jo führten fie auch feinen Wappenſchild“ ift 
unbegründet und entipricht jedenfalls nicht den Anjchauungen des 
12. und 13. Jahrhunderts. Ebenſo fommt er völlig grundlos zu 
dem Schluſſe, daß nur „der Großprior und mit ihm wohl die 

Kommendatoren das Schwert führen durften, es aber wohl nur 

bei beitimmten Anläjien, zumal im Kriege, thaten“. Ueberwog 

in Deutjchland auch der geijtlihe Charakter, jo hörte der Orden 

dod deshalb nicht auf ein Ritterorden zu jein, und feinem 
Ritterbruder fann es verwehrt gewejen jein, das Schwert zu führen. 

Die Vermwaltungsbezirte und Aemter der Johanniter in 

Deutichland find erjt allmählih firirt worden. In Heinricd von 

Heimbach, den König Philipp von Staufen 1207 einen Meijter 

aller Johanniter in Deutſchland nennt, fieht v. Pfl.H. einen 

Träger des Großprioren-Amtes deutſcher Zunge, das ſich dann im 

Verlauf des Jahrhunderts volljtändig ausgebildet habe. Zugleich 

ihied fi der Orden nad einzelnen deutſchen Bezirken. Von 

ihnen gewann im folgenden Jahrhundert größere Bedeutung ein 
HerrenmeijterthHum im nordöjtlichen Deutichland. Der erjte Inhaber 

diefes Amtes iſt der Bruder Gebhard von Bortfelde, der urkund— 

ih 1327 bis 1336 Preceptor generalis per Saxoniam, Marchiam 

et Slawiam genannt wird. Kaiſer Ludwig IV. verlieh dem 

Amte 1329 den Heerjchild der reichsfreien Aebte. Der Anſchluß 

an die Wittelsbaher in Brandenburg hatte Gebh. von Bortfelde 
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zu feiner Stellung gebradht und ihn gefeftigt; er zog ihm aber 
aud den Bann des Papſtes zu und nahm ihm zulegt die Würbe. 

Die politische Thätigfeit hat der Bruder Gebhard jpäter noch 

eifrig fortgejegt, nicht allein als Rath des Markgrafen von 
Brandenburg: in der volljogenen, aber nicht rechtskräftig gewor— 
denen Urkunde vom 21. Mai 1341, in ber König Waldemar IV. 

von Dänemark fein Herzogthum Ejtland an den Deutichen Orden 

verfauft, tritt unter den Zeugen frater Gevehardus de Bortvelde 

(im livl. Urfundenbud) Borevelde gelejen) als Kanzler des dänischen 

Königs auf. v. Pfl.H., der jonft die Beziehungen Bortfeldes 
genau verfolgt, jcheint dies entgangen zu jein. — Hier jei noch 

bemerlt: Das Herrenmeiſterthum führt jpäter den Namen Ballei 

Brandenburg oder Eonnenburg, nad) ber Nefidenz der Meifter, die 

als erjter Zandjtand der Mark Brandenburg gelten. Nad ber 

Reformation bejteht diejer Theil des Ordens als eine proteftantifche 

Anftitution bis 1810 weiter und wird dann 1812 und 1852 

unter dem Broteftorate der Könige von Preußen erneuert. Cine 

reihsunmittelbare Stellung bewahrte bis zur Auflöjung des Reiches 

das Großpriorat oder das Meijterthum für ganz Deutichland, deſſen 

Sig Heitersheim im Breisgau geworden war. Seit 1546 führte es im 
Neichstage des heil. Römiſchen Reiches deutjcher Nation eine geiftliche 

Fürjtenftimme und zwar nad) der Stimmordnung unter den Reichs: 

äbten und -pröpſten, während dem Hod- und Deutjchmeifter Die 

Stelle nad) den Erzbiſchöfen und vor den Biſchöfen zugewiejen war. 

In feinem zweiten Buche, das die politiide Haltung der 

beiden Orden im Kampfe Kaiſer Ludwigs IV. gegen das Papſt— 

thum in Avignon behandelt, hat der Verfajler naturgemäß den 

bei weitem größern Raum dem Deutſchen Orden widmen müllen. 

Wenn er meint, daß durch jeine Ausführungen die bisherigen 

Anfihten über die politiiche Stellung der Orden als falſch erwiejen 

feien, jo fünnen wir nur zugeben, daß man bisher diefe Dinge 
bloß nebenbei erwähnt und fi) darüber ungenau ausgedrüdt hat. 

In Bezug auf den Deutihen Orden hat man aber im allgemeinen 
auch bisher daran feitgehalten, daß für jeine Stellung im Kampfe 

zwiſchen Kaijer und Papſt immer nur jeine eigenen politijchen In— 

terejien und Bortheile maßgebend waren. In Preußen und Livland hat 

der D. O. fi prinzipiell immer neutral verhalten und die nöthigen 

Privilegien und Konfirmationen von beiden Seiten zu erlangen 
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geſucht. Für ihm ift das ausgezeichnete Verhältnis, das fein 

Hohmeifter Hermann von Salza auh in den jchwierigiten Situa- 

tionen zu beiden höchiten Injtanzen zu mahren verjtanden hatte, 

vorbildlich geblieben. Dabei galt als oberfter Grundſatz, daß der 
Orden in erfter Linie unmittelbar unter dem Papft ftehe, danach aber 

au Kaifer und Reich nah Möglichkeit gehorſam zu fein habe. Konflikte 

mit der Kurie, wie fie zu Zeiten Zubmwig des Bayern bie Begünftigung 

der Drdensfeinde, der Polen und des Erzbiichofs von Riga, durch den 

Bapft hervorrief, ja ſelbſt den über ihn ausgeiprochenen Bann, betrad)- 

tete der Orden nur als vorübergehende Mißverſtändniſſe. Er handelte 

auch den päpftlichen Geboten gegenüber nad) feinen politiihen In— 

tereſſen; verurtheilt, appellirte er jtetS von neuem an eine bejlere 

Information des Papftes, aber er fchloß fih nie an andere zum 

offenen Kampf gegen das Papſtthum. Dabei konnte e8 in Deutjch- 

land und namentlid dort, wo der Kaifer zugleich Landesfürjt mar, 

wohl vorfommen, daß hervorragende Mitglieder des Ordens gerade 

auh im Kampfe gegen den Papft als faijerliche Räthe und Diener 

eine wichtige Rolle jpielten, wie e8 unter Ludwig dem Bayern 

die Deutjchmeilter Konrad von Gundelfingen und Wolfram von 

Nellenburg und der fränkische Landkomtur Heinrich von Zipplingen 

thaten. Alle drei waren Schwaben, und neben perjönlichen Be- 

zjiehungen mwirfte auf ihre politiiche Stellung die Nüdficht auf die 

Abhängigkeit ihrer füddeutichen Befigungen von der kaiſerlich— 

bayriihen Madt. Derſelbe Wolfram von Nellenburg mar als 

Landfomtur im Elſaß öſterreichiſch gefinnt, in Defterreich ſelbſt 

hielt der ganze Orden zu den Landesherın, der Landfomtur 

von Koblenz gleichfalls zu den Dabsburgern, der Komtur von 

Trier zu den Luremburgern, und in ganz Wordbeutichland hielt 

fih der Orden dem Kaiſer fern. Aehnlich verhielten fich offenbar 
aud bie deutichen Johanniter, die ſich zudem einem Einflufje 

ihrer romaniſchen Ordensbrüder nicht entziehen fonnten: den 

Großprior Albredt von Schwarkburg finden wir im Dienfte des 

Kaiſers, den Herrenmeifter Bortfelde als Rath des Markgrafen 

von Brandenburg, das ganze böhmiſche Priorat dagegen auf der 

Seite der Luremburger und des Papftes. Den Urtheilen bes 

Verfafjers über den Streit Kaifer Ludwigs mit Papſt Johann XXII. 

fönnen wir durchaus nicht immer zuftimmen: das Verfahren des 

Papftes wird mehrfach als ein durchaus korrektes RN. und 
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nirgends ift davon die Nebe, daß der Kern der päpftlihen Politik 

darin beftand, den innern Zwielpalt in Deutfchland dauernd zu 

erhalten, daß Johann nie einen aufrichtigen Frieden mit dem 

Kaifer zu machen gefonnen war. Bier jeien aber nur noch einige 

preußifhe und livländifhe Sachen erwähnt, die v. Pfl.:H. recht 

ausführlih in feine Arbeit hineingezogen hat. Er fennt bie 
preußifhen und livländiſchen Urkundenbücher, benugt aber auch 

allgemeine Darjtellungen, ohne unter und in ihnen fritiich zu 
ſcheiden. Voigts Gefchichte Preußens ift gewiß unentbehrlich, aber 

immer nur mit vorfichtiger Kritif zu benutzen. Gewiß mar ber 

Verfaſſer berechtigt, Schiemanns auf durchaus wiſſenſchaftlicher 

Grundlage geichriebene livländifche Geſchichte, die einzige ihrer 
Art, zu benugen, und aus dem von ihm gleichfalls zitirten feinen 

Grundriſſe Arbufows konnte er jedenfalls nichts Falſches nehmen; 
er hätte aber auch erkennen jollen, daß Werke mie die Dar: 

ftelungen der livl. Gefchichte von Cröger und von E. Seraphim 

heutzutage allen wiſſenſchaftlichen Zmweden fernzuhalten find, 
geihmeige denn jemals in eriter Linie zitirt werben dürfen. Das 

Buch aber, das für die Behandlung der wittelsbachiſchen Bezieh— 

ungen zu Eftland und bem D. D. am meilten in Betracht fam, 

von Bunges Herzogthum Ejtland, fennt er gar nicht. 

Mir fönnen hier nur einige wenige Jrrthümer und Unrid; 
tigfeiten herausheben. Der Verfaſſer jagt, in Preußen fei ber 

Ritterorden, abgefehen von der mittelbeutichen Hof: und Amts: 
ſprache auf der Marienburg, weſentlich nieberdeutih geweſen. 

Das muß als grundfalſch bezeichnet werden. Im preußiſchen 

Orden überwogen je nach der Zeit oberdeutſche, mitteldeutſche, ja 

auch rheinländiſche Elemente, aber nie eigentliche Niederdeutſche, 

d. h. Weſtfalen und Niederſachſen. Deren Domäne war Livland, 

nie Preußen. — 1326, ſagt v. Pfl.H., habe ein Generalkapitel 

beichloffen, daß der Orden troß des päpftlichen Zornes der Sadıe 

bes Kaifers treu bleiben und ſich der Freundichaft des Markgrafen 
noch mehr verfichern jolle.e Der Sag iſt aus Voigts Geld. Pr. 

herübergenommen unb erwedt den Eindrud, daß ihm eine zeitge: 

nöffiihe Nahricht zu Grunde liege. Es iſt aber nur eine Ans 

nahme, ein Schluß Voigts. Ein offizieller Beſchluß dieſer Art 

lag gewiß nicht vor. — Im Winter 1322—23 wurde nicht, wie 
v. Pl.-9. jagt, ein Kreuzzug gegen die Preußen veranitaltet, 
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fondern nad Preußen und von bort aus gegen bie Litauer. 
Daß der Hochmeijter Karl von Trier nicht im Herbjt 1323, fondern 

vier Jahre früher in Avignon war, hätte der Verfaſſer gegenüber 

den Irrthümern bei Voigt Lohmeyers preußifcher Geſchichte ent- 

nehmen fönnen. — v. Pfl.H. jagt, Papft Johann XXII. habe 
1317 befohlen, das Bündniß des livl. Orbensmeifters mit Den 

Städten bes Landes aufzulöfen. In Wirklichkeit handelte es fih um 

das Bündniß, das der Orben 1316 April 22. zu Segewold mit dem 
Kapitel und den Vafallen von Riga geſchloſſen hatte. — Zum 
Eftenaufftande von 1343 ift bemerkt: „Bei den Urbemohnern Eit- 

lands begannen die bemofratiihen Gedanken einzuziehen, melde 
im deutjchen und romanishen Welten fchwere Erjhütterungen und 

blutige Kämpfe bemwirft hatten“. Das ift ein durh E. Seraphim 

vermittelter Gedanke K. v. Schlögers, deſſen Wiederholung ſchon 

längft als völlig Fritiflos bezeichnet werden muß. — König Wals 
demar IV. von Dänemark ijt nie in Reval gemwejen. Dieje frühere 

Streitfrage hat als erledigt zu gelten. Der däniſche Statthalter 
übergab Eitland nicht 1347 dem livländifchen Ordensmeijter, jondern 

am 1. November 1346 dem Dochmeifter. — Verfchiedene Süße 

allgemeineren Inhalts, für die Seraphim und Cröger, auch Mettigs 

Geſch. Rigas zitirt werben, fünnen nur Mikverftändniffe hervor: 
rufen: „Alles fang aus in Frieden und Eintracht”, nachdem der 

Orden 1346 Ejtland erworben hatte! „An der äußerften Grenze abend» 

ländifcher Kultur und Kirche befeitigten Kaiſer und Papft ein» 

müthig diefelbe Sade.“ D. h. der Orden ließ feinen Kauf Eit- 

lands von dem dabei intereffirten Kailer Ludwig gleich beftätigen, 
und 1!/2 Jahre jpäter, nachdem inzwiſchen Kaiſer Ludwig, belaſtet 

mit den ſchwerſten Flüchen und Bannſprüchen des Papites, ge: 

ftorben war, bemwirfte König Waldemar gemäß feinen Verpflichtungen 

eine päpitlihe Beſtätigung. „Auch der Streit wegen Riga ent: 

widelte fich zu Gunften der Ritter“. Sie, d. h. der Orden waren 
ihon längit beati possidentes. „Durd ihr mildes Regiment 
mar es ihnen gelungen, ſowohl die Bürgerſchaft als aud die 

Geiftlichfeit im wefentlihen zu gewinnen. Die Folge war, daß 

die Erzbifchöfe fich fernhalten mußten.” In Wirklichkeit wurde an 

der Kurie der Kampf um Riga erbittert weitergeführt, in Livland 

aber fügten ſich Bürgerſchaft und Geijtlichfeit nur dem harten 

Zwange des Drbens, u. j. w. 
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Die Beziehungen der Wittelsbacher zu Eftland merden von 

dem Berfafjer meift unrichtig aufgefaßt. Er jpricht darüber fo, 

als ob die Wittelsbacher wirklich nad dem Befige Ejtlands geftrebt 

hätten. Bekanntlich fam es ihnen nur barauf an, Die zugejagte 
Mitgift der dänifhen Prinzeifin, die Markgraf Ludwig der Aeltere 
geheirathet hatte, aus dem ihnen dazu angemiejenen Eitland heraus» 

zufchlagen. 1337 beſchenkt und belehnt der Kaiſer Ludwig den 

Dochmeifter und ben Deutihen Orden mit Litauen, mie zwei Ur: 

funden berichten. Von ber erjten ijt ein interellantes Driginal 

erhalten, deſſen Initiale ein Bild der Belehnung zeigt (faffimilirt 
in Stades Deutſcher Geſchichte). Vor dem Kaiſer fniet ein 

Orbdensritter mit einer Fahne, auf deren Tuch man die bayrifchen 
Rauten erkennen fann. In der Urkunde wird u. a. die Verleihung 

des Namens, ber Wappenzeihen und bes Banners von Bayern 

an die bereits erbaute Hauptburg für ganz Litauen durch Herzog 
Heinrih von Nieder:Bayern, der 1337 an einem Kriegszuge in 

Litauen theilgenommen hatte, bejtätigt. v. Pfl.H. meint nun, 

bei der Ausftellung der Urkunde habe ein bayrijches Hausinterefle 

mitgewirkt, und fommt dann zu dem ungeheuerlihen Sage: 

„Wenn nun der Kaiſer Großlivland dem Orden überiwies, er ihn 
bildlich mitteld der bayriihen Fahne belehnte, er ihn aljo als 

bayriihen Lehnsmann darftellte, jo ließen fich hieraus vielleicht 

Umftände für das bayriſche Beligredht in Eſtland herleiten.” Alfo 
der Kaiſer überwies durch die Scyenfung Litauens Großliv— 
land bem Orden und machte diefen zugleidh) zum bayriſchen 

Lehnsmann und hoffte dadurch ein bayrijches Befigrecht in Ejtland 

zu befeftigen?! Ich muß hier auf eine weitere Betrachtung dieſer 

geographiichen und hiftoriihen Anſchauungen verzichten und bemerfe 

nur noch, daß ich auch den Reſultaten des ausführlichen kritiſchen 

Erfurjes v. Pflugk-Hartlungs über „die Urkunden Ludwigs des Bayern 

vom 7. Dezember 1337” durchaus nicht zuftimmen fann. Dod) 
davon fann nur an einem andern Orte gehandelt werben. 

0. St. 

Dr. 4 Poelchau. Die livländiihe Geichichtslitteratur im Jahre 1899. 

Riga. N. Aymmel. 1900. 

Alljährlich erfcheint ein Verzeihniß der livl. Geſchichtslitte— 

ratur. Die Publifationen haben den Zmwed, in Anlehnung an 

Winfelmanns Bibliotheca Livoniae historica „einem fünftigen 
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Forfcher die Arbeit zu erleichtern, indem fie die hiftoriichen Leiftungen 

der Jahre zujammentragen und aufzählen.” (Einleit. zur Liol. 

Geſch. Litteratur 1883). 
Daneben jollten fie aber auch den mehr aftuellen Zwed 

haben, dem Hiltorifer einen Ueberblick über die jeit 1877 erſchie— 

nene Gejchichtslitteratur zu bieten, da das Winkelmannſche Wert 

bloß die Litteratur bis zu dieſem Jahre umfaßt, mit andern 

Worten: die Publikationen müßten ein bequemes Nachſchlagebuch 

für den Geihichtsforicher und in diefem Sinne eine Ergänzung 

und Fortfegung des Winfelmann fein. 

Diejen Zwed erfüllen die Publikationen in der vorliegenden 
Form nicht. 

Gewiß: dem fleißigen Verfaſſer gebührt unſer Danf für 

die mühevolle Arbeit, die er troß der Indolenz feiner natürlichen 

Mitarbeiter, der von ihm zu regiftrirenden Autoren, all’ die Jahre 

hindurch durchgeführt hat; gewiß: ein fünftiger Herausgeber einer Fort: 
legung des Winkelmann wird an Poelchaus Publikationen das 

befte Grundmaterial gewinnen, aber ber Hiltorifer jigt rathlos vor 
feiner Sammlung von nunmehr 20 Heftchen der livl. Geſch. Litt. 

und bfättert, bis ihm der Kopf raucht, in ben Negiltern, um eine 

Arbeit, deren Autor er nicht fennt, oder hiſtoriſche Vorarbeiten 

für ein bejtimmtes Thema aufzufinden. Irgendwo unter einer 

der vielen Abtheilungen des Inhaltsverzeichniſſes verbirgt fih der 
geſuchte Stoff. 

Diefe Anhaltsverzeichniie find für den Geſchichtsforſcher 

eine wahre erux! Am legten Heft giebt es, wenn man von den 
Nachträgen und Kritifen abfieht, nicht weniger als 14 Abtheilungen, 

in die bie jog. hiſtor. Litteratur hineingezwängt iſt, darunter Die 

unheimlich dehnbaren Rubriken: „Kulturgeſchichtliches“, „Mono: 

graphien und kleinere Aufſätze“, „Litteräriiches” (!) und ſchließlich 

fogufagen als Mädchen für Alles: „Varia“. 

Unter welcher dieſer Nubrifen ſucht man nun zuerjt, wenn 

man etwa eine Abhandlung über den „Bauerlandverfauf in Ejt: 

land“ finden will. Das Thema ijt voltswirthichaftlih, aljo auch 

fulturhiftorisch, die Form ift die der Monographie, geht aber über 

den „Lleineren Aufſatz“ Hinaus ; eine „Litteräriiche” Erſcheinung 

it die Abhandluug jedenfalls und unter Varia fann fie, wie jo 
vieles Andere nad) dem Sage: was man nicht befliniren fann ıc. 
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— — aud regiftrirt werden. — Es bleibt da einfach nichts übrig, 

als ſämmtliche genannte Nbtheilungen und ferner „Statiſtik“ und 

„uellenpublifationen“ von A bis 3 durchzuſtudiren. — Daß 

unter diefen Umftänden es nicht vermieden merben fann, Ab: 

bandlungen ähnliher ja gleicher Natur unter verjchiedenen Ru: 

briten aufzuführen ift verftändlihd. Im Berzeihniß von 1899 

finden wir 3. B. Mar v. Spielen „die Familie von Altenbodum“ 
unter „Genealogiſche Notizen und Nekrologe“, während 2. Arbu— 
ſow's „Ueber bie Familie v. Brunnow“ unter „Öelegenheits- und 

Vereinsichriften” fteht. Derartige Beijpiele fönnten in großer 

Zahl angeführt werben. 
Es ift nun gewiß im Sinne aller baltiichen Hijtorifer ges 

handelt, wenn wir an den Berfaller der Livf. Geſch. Litt. Die 

Bitte richten, die Form der Publikationen dahin zu ändern, daß 
fie bequemer benugt werben können. Wir erlauben uns Folgendes 
vorzufchlagen: Die Rubriken bis auf Nachträge und Kritiken 
fallen ganz fort. Alle litteräriihen Erſcheinungen auf hiſtoriſchem 

Gebiete, das vielleicht enger zu fallen wäre, werden alphabetijch 

nad den YAutorennamen bzw. Titeln bei anonymen Schriften re: 

giftrirt in möglichſt verfürzter und prägnanter Form. Dadurd) 
würde das bisherige Negijter überflüjjig, an deilen Stelle ein 
Berjonen: und Sadıregijter zu treten hätte. 

Die Mühe, ein derartiges Regiſter anzufertigen ilt für den 
Herausgeber allerdings größer als die beim bisherigen Autoren: 
regifter, dafür wird ihm aber die redaktionelle Arbeit der Klaſſifi— 

zirung ganz eripart, und der Dankbarkeit aller litterärijch Thätigen 

fann er jicher fein. 

Zum Schluß wagen wir nod bie Bitte, der Verfaller möge 

für Die bisher erjchienenen Jahrgänge 1880—99 ein Sad: und 

Verjonenregifter herausgeben. Dadurd würden die oben erwähnten 

Mängel der Livl. Geſch. Litt. bejeitigt' werden und der Verfaſſer 
zu feinen Verzeichniffen für die Mittheilungen aus ber Livl. Ge: 

Ihichte (1886) und für die Nigaer Stadtblätter (1895) ein drittes 
fügen, bas als millflommene Jubiläumsgabe in der livl. Ge: 
Ihitslitteratur begrüßt werden würde. — 
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ine Ausland-Reiſe vor 100 Fahren. 

Auf feinem Gebiete unferes Kulturlebens hat fich eine fo 

tafhe und durchgreifende Ummälzung vollzogen, wie jeit den legten 

5—6 Jahrzehnten auf dem Gebiete des Verfehrsmejens. Man 

braucht nur an bie federlojen Poltwagen und Omnibujje, an bie 

Kutjchen und Kibitken, die Krugsnädhte und unwegſamen Straßen 

von Anno dazumal einerjeitS und an die heutigen Eijenbahn- 
Schnellzüge mit Schlafwagen und Rejtaurationen, an die Zurus: 
Paflagierdampfer, an die eleganten Hotels mit den telegraphiich 

ober telephonifch bejtellbaren Zimmern andererjeits zu denken, um 
fih des gewaltigen Fortichrittes im Reiſe- und Verkehrsweſen 

bewußt zu werden. Und do tritt das, was in dieſer Richtung 

die Jetztzeit von dem Einſt jcheidet, in feiner vollen Greifbarfeit 

erft hervor, wenn wir fol eine größere Reife in alter Zeit im 

Einzelnen verfolgen und mit durchgehen. Es jei nun in rajcher 

Ueberſchau eine Ausland:Reife vor mehr als 100 Jahren vorge 

führt, und zwar an der Hand eines im Haſſelblattſchen Familien— 

Archiv befindlihen Tagebuches über eine Badereije, die im Jahre 

1786 von Eſtland aus nah Nahen unternommen wurde. 

Der Berfafler des Tagebuches iſt der Konfiftorial:Rath Peter 

Anton Haffelblatt, 1776—1791 Prediger zu Haggers in 

in Eftland. Er war am 10. April 1751 zu Baftorat Jegelecht 
geboren, zählte aljo, als er die in Rede ftehende Reiſe unternahm, 

35 Jahre. Deutjchland war ihm von früher her befannt, ba er 

in Leipzig ftudirt hatte, von wo aus er auch viele Studienfreunde 

in Deutfchland bejaß. 
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Das Tagebuch zählt 206 eng bejchriebene Dftav-Seiten. 
Der Berfaffer hat es mit erfichtlicher Gewiſſenhaftigkeit nieberge- 

fchrieben und während der Reiſe möglihit von Tag zu Tag fort: 

geführt. Was er auf der Reife an Sehensmwürdigfeiten nur be- 

fihtigen kann, fieht er fih an; er hat einen offenen Blid für die 
Schönheiten ber Natur, findet aber auch an den Künſten, an 

Theater, Muſik und Malerei vollen Geihmad und fällt in dieſem 
Bereich manches treffende Urtheil; bejonders lebhaft interefjirt er 

fih für landwirthſchaftliche Dinge. 
Die Reife nad) Aachen unternahmen drei Herren aus Eitland 

unb zwar alle aus gefunbheitlihen Rückſichten. Es find dies der 

Landrath v. Ulrich, Herr Braſch und der Tagebud:Schreiber, 

Paſtor Haffelblatt. (Der Lebtgenannte leidet an einem 

Lebers oder Magengeſchwür, welchem Leiden er 5 Jahre fpäter 

durch einen raſchen Tod erliegt.) 
Die drei Herren treten mit einer „Kutſche“ und einer 

„Kibitke“ ihre weite Fahrt nad Berlin, Hannover, Nahen, Köln 

u. f. m. an — mohl verproviantirt mit Sommer: und Winter: 
fleidern, mit ausgiebigem Speifeforbe und ſcharf geladenen Reiter: 

Piftolen; in der Kutiche fahren die drei Herren, in der großen 

„Kibitke“ — mohl eine Art Planmwagen, jedenfalls ein unförmlich 

großes Fahrzeug — folgt der Diener Chriftian mit dem Gepäd. 
Eie find, wie es fcheint, meift mit 8 Pferden gereift — 4 vor 

der Rutiche, 4 vor ber „Kibitfe”. 

Der Paflor fährt, nachdem er Tags zuvor feine Abichiebs- 

Predigt gehalten hat, am 15. Yuni 1786 aus Haggers nad 
Reval ab. Gemeinfam geht es dann aus NReval in voller Reife: 

ausrüftung nad einem bemeglichen Abſchied auf die große Reife 
nah Nahen: erjt am 18. (29.) Juli ftranden die Neifenden in 

Berlin und erſt am 5. (16.) Augufi erreichen fie Aachen, das Biel 

ihrer Reife, haben alſo bis nad) Berlin mehr als einen Monat 

und bis Aachen mehr als 7 Wochen gebraucht; heutzutage erreicht 

man Berlin in etwa 2 und Aachen in etwa 3 Tagen; der Nord» 

Expreßzug bringt Einen von Petersburg nad DOftende in 43 
Stunden. Und damals bedurfte man von Reval bis Aachen ganzer 
51 Tage! 

Von Reval geht es mit einigen Abjtechern bei Bekannten — 

fo in Palms, befjen herrliche Umgebung der Tagebuchichreiber ſehr 
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rühmt, und Paddas bei ber „ambassadrice“ Stadelberg, wobei 
es viele Abjchiebsthränen giebt — zuerſt mit einem Fuhrmann. 

und dann mit Poftpferden auf der großen Straße nad Oſten hin 

bis Jewe (die Poftftraße von Reval nad Dorpat über Marien— 

Magdalenen erijtirte damals noch nicht) und dann erjt nad) Süden 

über Klein» und Rannapungern nad) Livland hinein über Nennal 

dur die „vortrefflihen” Gegenden bei Kaiafer, bejonders aber 

Fetenhof und Rathshof in das alte „Dörpt”, wo die Derren bei 

„Lemm“ logiren. Das war am 21. Juni, alſo nad) 6-tägiger 

Fahrt, in welcher Frift man heutzutage aufs bequemite — 
nopel, Rom oder Madrid erreichen kann. 

Ueber das damalige „Dorpat“, wo man bis zum Nach— 

mittage des 22. Juni raſtet, heißt es u. A. in dem Tagebuch: 
„den 22. Juni beſuchte uns der Schwiegerſohn des Baron Roſen 

von Errides, Herr v. Brümmer mit ſeinem Bruder; dann ging 

ih zum Rathsherrn Oldekop, der fich ein jchönes Haus gebaut 
bat und vortrefflih mohnt. Ueberhaupt ijt Dörpt nad) dem 

Brande*) herrlich gebaut. Das Lömwenjternihe Haus ift ſchön und 

groß, allein Fritih und Maior befigen ein prächtiges Eckhaus voll 

Gefhmad mit richtigen Verzierungen und jonijchen Pfeilern, und 

jo ſchön ift auch das Liphartiche Haus und nod) andere. Das 

neue Rathhaus war noch nicht fertig; nur der Thurm, gang mit 

Blech gebedt, war vollendet. Ich ging von Rathsherrn Oldekop 

weg, Eletterte auf den Dom zur alten Kirche hinauf, wo eine 

herrliche Ausficht mich erquidte und mo man die ganze Stadt und 

Gärten überjehen fonnte. Ich dachte an dem, was Dörpt ehemals 
war, da die Domfirche noch in ihrer Pracht daftand . .. Darauf 

befah ich bie jchöne Brüde von Quabderfteinen über den Embad 

und fand fie für ihre Schönheit zu ſchmal. Ich beſuchte Paitor 

Oldekop, deſſen Schwiegerjohn Swersky aus Petersburg bei ihm 
den Abend vorher frank geworden war. Ich ging dann zu Ober: 

paftor Lenz an, der aber nicht zu Haufe war. Nach Tiiche ging 

ih zu der Frau Sekretär Flohr an, die mid) zu ſich hatte bitten 
laffen — eine gute Frau, die ich in der gleichen Lage mit meinem 
Hannden (feiner Frau) fand, denn ihr Mann war wegen eines 

Fiſtels nad) Berlin gereift und von da jollte er nad) Pyrmont. 

*) Dem großen Branbe 1775. 
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Ich trank bei ihr in der Geſchwindigkeit eine Taſſe Kaffee, ging 

nad Haufe, wir ſetzten uns in den Wagen und fuhren an der 

Nickenſchen (Nüggenihen) Kirche vorbei nad) Uddern, mo ich das 

Vergnügen hatte Paftor Errleben fennen zu lernen.” 

In Kuikat wird übernadtet. „Die Reinlichfeit“, bemerkt 

das Tagebuch, „mar aber bier nicht zu Daufe; dazu fam die ent- 

jeglich entftellende Traht der Aufmwärterinnen, die uns an bie 

milden Bewohner an den Peipus mieder erinnerten.” — Ueber 

Walt „wo 9 Steinhäufer drin fein folen,” Gulben, wo man 

mit der Gräfin Münnich beim Pferdewechſeln zufammentriftt, 

Stadeln, Wolmar, Lenzenhof, wo eine Schöne Ausficht 

bewundert wird, fommt man am 25. Juni in Riga an. Hier 

raftet man volle 3 Tage. Es murben zahlreihe Befannte (der 

Buchhändler Hartknoch, der Defonomie-Direftor Richter, der 

Bräfident Sievers, der „ehrlihe” DOberpaftor Dingelftädt, 

Oberlandgerichts-Afjefior Rennenkampff u. 9.) befudt, man 

erhält viele Einladungen, der Yahrmarft und eine Parade „der 

blauen und grünen Garde” werben bejehen. 
Am Morgen des 29. Juni bridt man mit dem Fuhrmann 

Reſſan aus Riga nad Königsberg auf und erreidht ohne Zwilchen- 
fall Ditau. Hier beginnt für die Reilenden „die große Regenplage“, 

doch werden in Kurland wiederholt einige „herrlihe Gegenden”, 

fo bei Frauenburg gerühmt; die gemöhnliden Wagen findet der 

Tagebuchichreiber in Riga und falt ganz Kurland „gar elend“”, 

jehr Hein, „nur ein Brett an jeder Seite, jo, wie wenn man bei 

uns Schutt führt.” — Am 2. Yuli paffirt unferen Ausland» 

Fahrern das erjte Reife-Malheur: fie müfjen bei Fifchröden in ber 
Nähe des Gutes Fundenhof durch einen vom andauernden Regen an- 

geichmwollenen Bach und dabei fällt der Wagen um; Braſch ſpringt 

zuerjt heraus, Haſſelblatt fällt bis über die Kniee ins Waſſer, ber 

Landrath Ulrih wird vom Fuhrmann herausgetragen. In Folge 

biefes Unfalles übernachten fie in „Paploc“ (Papladen), mo 
„Wirth und Wirthin der Schweinerei treu zu bleiben geichworen 

hatten“; am Morgen ganz früh werden fie „burd einen Lärm 

und Geſchrei von Juden, Zigeunern, Lithauern, Polen und Ruſſen, 

bie Pferde Handelten, gewedt.“ Am 3. Juli Abends paſſiren fie 

die Grenze zwiſchen Rußland und Polen auf der NAa-Brüde, über: 

nachten im polnischen Ort Rügen und brechen, mit dem „Jarlik“ 
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(Paſſirſchein) verjehen, nad) Polangen auf, von 100 aus fie nad 

Preußen, „in das Gebiet des großen Friedrich”, hineinfahren — 

von Memel an durd die nächſten Gegenden mit unüberjehbaren 
Rornfeldern. „Was für Sommerkorn!“ ruft der Tagebudjichreiber 

begeiltert aus. Lithauer und lithauiſche Weiber in ber allerjelt- 

jamjten Tracht zu Pferde tauden auf. — Von ber fruchtbaren 

Tilfitihen Niederung wird bemerkt: „Bier wird die Wirthichaft 

immer deutſcher. Lauter eijerne Eggen; 2 Pferde vor, aber ein 
Junge regiert 6 Pferde mit 3 Eggen.“ 

Am 8. (19.) Juli ift man glüdlih in Königsberg. Unier 

Tagebuch Verfafier „verfauft zunädit bei Toufjaint Lavel u. 

Go. „die MWechjel” und eilt hierauf jdhnurftrads zum Weiſen von 

Königsberg, zu Immanuel Kant. Er berichtet darüber furz: 

„Run bejuchte ih den Hrn. Prof. Kant und unterhielt mich mit 

diefem Weiſen von Diäthetif und drgl.; auch jpraden wir von 

Zimmermann*) viel.“ 

Am 9. Juli Schon find fie wieder reijefertig, aber — „nur 

die verdammte Wäſche ließ uns heute nicht reifen.“ Sie waren 

nun Schon mehr als 3 Wochen unterwegs und da mochte jich jchon 

Einiges an ſchmutziger Wäſche, welche die Wafchfrau an einem 

Tage nicht bewältigen konnte, angejammelt haben. Erjt um 10 
Uhr Vormittags gejtattet die Wäſche den Reiſenden den Aufbrud) 

nad) Berlin. 

Der Verfaſſer ift ein begeijterter Verehrer bes großen 

Friedrich; er freut jich der vielen Städte, die „durch die Milde 

bes großen Friedrich“ jchon viele maſſive Häufer, bier lutheriiche 

Kirchen, dort wieder Chaufjeen u. j. w. erhalten haben; er freut 

ih auch der aufblühenden Induſtrie. Nicht immer aber fällt der 

Vergleih durdhaus zu Ungunjten ber heimiſchen Verhältnifje aus; 

jo findet er in Kulm die Dörfer fchlecht gebaut: „nur Schorn- 

fteine hat doc) jedes Bauerhaus, aber elend, von Lehm.“ 

Langſam arbeitet man fih durch Pommern und Branden: 

burgs Sandwüjten hindurd); mitunter genügen die elenden PBojt« 

pferde nicht und fie nehmen von Bauern Vorjpann; einige Brüden 

find von Regengüſſen fortgeſchwemmt. Küjtrins Anblid entlodt dem 

*) Der befannte philoſophiſche Schriftiteller Joh. Georg von 2. 
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Tagebuchichreiber den Ausruf: „Und hier focdhten die armen 

Ruſſen nicht allein mit Friedrih, fondern aud) mit der Natur, 
Moraft und Waſſer.“ 

In durchaus nicht ſehr ſtolzem Aufzuge geht es endlich nad 
Berlin hinein. Kurz vor Berlin bricht nämlich die hintere Achſe 

ber Ribitfe; zum Glück befommen fie von einem vorüberfahrenden 
Boftillon einen Wagen, der das Gepäd aufnimmt, und die Kibitke 

fährt nun „ftatt des Rades mit einem Holz leer hinterbrein.“ 

Von der Poſtſtation Vogelsborf aus fahren fie dann „mit ber 

Kutiche, dem Beywagen und ber kranken Kibitfe burh lauter 

ftarren, erbärmliden Sand“ auf Berlin los, das fie in 5 Stunden 

erreihen. So — „mit ber Kutſche, dem Beimagen unb der 

franfen Kibitfe” — halten fie am 18. Juli um 4 Uhr Nach— 

mittags ihren Einzug in Berlin; durch die Straße „unter ben 

Linden“ fahren fie, nachdem fie ſich burd alle Zollbediente hin- 

durchgearbeitet (die plombirten Saden mußten mit bem Bei- 

wagen nad dem Padhaufe), vor dem Hotel „Stadt Nom“ vor. 

— So weit war man denn in 5 Wochen gefommen, obwohl man 
mitunter bie ganze Nacht hindurch gefahren war. 

Berlin iſt dem Tagebuchſchreiber die liebfte unter allen 

Städten, die er gejehen. Er leitet jeine Schilderung des Berliner 
Aufenthaltes mit den Worten ein: „Und jo waren wir in bem 

prächtigen königlichen Berlin, das feit den 12 Jahren, da ich es 

zulegt jahe, wieder jchöner und prächtiger geworden iſt.“ — In 
ihrem Hotel „Ville de Rome“ finden fie den Oberft von Del: 

merfen vor, ber jeinen 15-jährigen Sohn aus Defjau (es wurden 

damals, trog der Neijejchwierigfeiten, mande Balten im Auslande 

erzogen) dorthin gebracht hatte, den Studiengenojfen Kammerherrn 

v. Kospoth „der den Liebhaber macht bei des Wirths Tochter 

Mamſelle Petſchke,“ Herrn v. Völderfahm aus Aurland, Dr. 

jar. Cordes u. A. Die Stadt wird bejehen, der berühmte 

Arzt Voitus, der „wenig Troft” vom Babe verfpriht und Taras 

rafum verjchreibt, wird fonfultirt, einige Belannte, bejonders ber 

Buchhändler Nicolai, werden beſucht, Abends wird in ber 

„Komödie“ Breglers „Räuſchgen“ gejehen. Wer wohl bat heute 
nod) je von diefem Stüde gehört?! 

Schon am 21. Juli (1. Auguſt), „nachdem — heißt es im 

Tagebuch — Alles, was Einen anlahe, Geld gefordert und Geld 
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befommen hatte,“ geht es von Berlin weiter über Charlottenburg, 

Spandau, Magdeburg. Hier preiit das Tagebuch die „glüdliche, 
herrliche, fruchtbare Gegend; aber nad) Helmftädt hin, nad) dem 

Harz zu, giebt es erbärmliche Wege, „obſchon man beftändig 

MWegegeld und Zoll zahlt“. Nur 6 Meilen, alfo 42 Werft, legen 
fie von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends zurüd. „Das heißt,“ 

ruft der Tagebuchichreiber entrüftet aus, „mit ber Ertrapoft 

fahren!“ — Die durdidnittlihe Tour pro Tag fcheinen 7 Meilen 

(49 Werft) gewejen zu fein, denn die Zurüdlegung von 8 Meilen 
wird Schon als eine ſehr günftige Zeiftung regiftrirt. 

In Braunſchweig beſucht Paſtor 9. neben einigen Studien» 

freunden und Prof. Ejchenberg den ehrwürdigen Theologen Jer us 
falem, von dem er jagt: „Noch nie hat mid) ein Mann in ber 

Melt jo eingenommen, als diejer würdige Greis“; das Tagebud) 

zählt die verjchiedenen Geſprächsthemata auf. (Den Selbjtmorb 

des Sohnes diejes Jeruſalem benugte Goethe zu „Werthers Leiden.) 

— In Hannover fehren die Reiſenden in der „Londoner 

Schenke,“ einem „entjeglih großen Wirthshaufe” ein, wo ſich die 

Bemerkung findet: 

„Der Marqueur — ein Narr von deuticher Zudt, 

Doh wollt — kurios! — 

Viel lieber fein er ein Franzos“. 
Hier fonfultiren die Neifenden den „großen Zimmermann“, 

einen, wie es jcheint, jehr berühmten Arzt feiner Zeit. Von einem 

Lohnlakai laſſen ſich Braſch und Paſtor H. in ber Stadt herum: 

führen, namentlich in die föniglichen Marftälle, und unternehmen 

auch einen Ausflug in die Umgebung. Bei ber Rückkehr in ihr 
Hotel erleben fie eine Ueberraſchung eigener Art: fie erbliden vor 

ihrem Haufe ein Vehikel von ganz ſpezifiſch eſtländiſcher Bauart, 
eine Droſchke. Wo kam fie her? Im Tagebuche heißt es barüber: 

wir urtbeilten mit Recht, daß e8 ein Landsmann fein 

müßte, und es war aud) der junge Baron Nojen von Huljal, 
ber mit einer Drojdhfe und eigenen Pferden aus 

Lübed fam. Er war zwei Tage vor uns aus Neval abge: 
reift und hatte 34 Tage auf der See zubringen müſſen.“ — Das 

war am 7. Auguſt. Dan hätte glauben jollen, die Poſt zu Lande 

mit der Kutihe und jtellenweile kranken Kibitfe ftele ſchon das 

non plus ultra von Langſamkeit der Fohrbewegung vor; hier 
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nun erfahren wir, daß der junge Roſen auf ber Seereifje und 

bei Fortfegung der Fahrt von Lübeck aus mit eigenem Diener, 
eigener Droſchke und eigenen Pferden nod etliche Tage mehr 
beanfpruht und dazu nit einmal Königsberg und Berlin 

gejehen hatte. 

Am 8. Auguft fährt man über Springe nad Hameln, mo 
man dem Biihof von Dsnabrüd, „einem ſchönen Prinzen” und 

dem aus Bad Pyrmont heimfehrenden Herzog von Kurland 

begegnet, wie denn überhaupt regierende Landesherren in jener 

Zeit feine große Seltenheit find, war es Doch die Zeit, wo in 
Deutichland die Kleinjtaaterei ihren Gipfel erreicht hatte, wo jeder 

Biſchof eigener Zandesherr war, wo es Dutzende freier Neichs- 
ftädbte und reichsunmittelbarer Fürften und Grafen gab. — Ale 
Finger lang giebt es daher aud) Wegegeld und Zoll zu zahlen; in 
Pyrmont ſtoßen die Grenzen von nicht weniger als ſieben Herr: 

ihaften zufammen und hinter Düſſeldorf paffiren unfere Reiſenden 

ein Dorf, das vier Herrichaften gehört, nämlich Kur-Köln, der 
Pfalz, dem Grafen Salm und dem deutfchen Orden. 

Ein recht dubiöjes Licht auf die Bauformen der eftländijchen 

„Kibitke“ wirft folgender Zwiſchenfall. Unfere Reiſenden mollen 
auf dem nächſten Wege, nämlich über Alverdiſſen, nad) Aachen; 

„allein“, erzählt uns das Tagebuch, „die Poſtillons fingen uns 

zu warnen, baß wir mit den breiten Kibitken— 

Achſen nicht durch die Hohlwege burdfommen 

würden.“ Das muß doch ein ganz rejpeftables Monſtrum von 

Equipage gewejen fein, daß es dur Weitphalens Hohlmege nicht 

durchpaßte. Jedenfalls legen die Neifenden den Warnungen der 
„Boftillons” Gewicht bei: fie meiden mit ihrer Kibitfe bie Hohl: 

wege des näheren Weges und fahren über Bad Pyrmont weiter. 

Schlimmen Hohlwegen entgehen fie freilich auch auf dieſer Route 
nicht; kurz vor Pyrmont haben fie einen fürdhterlichen Berg hinauf, 

viele Hohlwege und ſchließlich „eine entiegliche Strede bergab bis 

Pyrmont“. — Diejes Bad, eines der erjten Modebäder jener 

Zeit, wo das Waller „arbeitend und raucdend wie Champagner 

aus der Quelle fpringt”, gefällt übrigens dem Tagebuchſchreiber 

ganz ausnehmend, zumal er auch hier wieder Freunde aus den 

Leipziger Stubienjahren antrifft. 
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Hinter Pyrmont und dem „berühmten Erter Stein,“ erzählt 

das Tagebuh, „hatten wir den fürchterlichjten Berg zu palfiren, 

den wir annoch auf der ganzen Reiſe gehabt Hatten; die Leute 

nannten ihn das Ey. Zwei Pferde wurden von der Kibitfe noch 

jur Kutſche geipannt, wir ftiegen alle ab und doch mußte man 

8—10 mal anhalten, Steine unter die Räder legen und jo, nad) 

einer Stunde Arbeit, waren wir binan. Nun fam Sand und 

mageres, grufiges Land auf einer Ebene bis Paderborn. Es 
ward finjter und war ziemlich garjtig zu fahren und der Anblid 

verihiedener Galgen und jo vieler Räder, die wir hart vorbei: 

fahren mußten, munterten eben auch nicht auf.” — Galgen und 

Räder bildeten zu jener Zeit befanntlid eine recht häufig anzu— 
treffende Staffage des Landichaftsbildes. So bemerkt unfer Tage: 

budjchreiber, daß beim holländiichen Dorf Herlei bei Maaftricht 

eine ganze Neihe „Salgen und Räder mit Spigbuben parabirten“ ; 

es war nämlid dort eine große Spigbubenbande, zu ber aud) 

reihe Bauern mit 1000 Thalern und mehr Vermögen als Hehler 

gehört hatten, ertappt worden und an ihren Dlitgliedern hatte 

man mitleidlos das rauhe Necht jener Zeit vollitredt. Weiter 

findet fich in unferem Tagebuche für die Fahrt von Eiſenach nad) 

Sotha die Bemerkung: „Sonderbar war es mir, daß hier der 

Galgen auf einem hohen Berge gebaut ift, und id) bedauerte bie 

Lunge und ben Kopf des armen Predigers, der mit einem Delin- 
quenten heraufgehen foll, Schwindelicht muß er nicht jeyn.“ 

Unfere Reiſenden finden Nachtlager mit verſchiedenem Glück: 

bald ijt es recht erbärmlih, bald find fie ganz zufrieden. Im 

Allgemeinen ſchützt fie die jchöne Sommerzeit vor ernitlichen Unzu— 

träglichfeiten; auf der Rückkehr erwarteten fie Bejchwerden nody ganz 

anderer Art. Beſonders bedenklich ericheinen ihnen diejenigen 
Ortihaften, wo mehrerer Herren Länder zujammenftoßen, weil dort 

die öffentlihe Sicherheit am meijten zu wünſchen übrig lief. Am 

2. Auguft übernadten fie auf einer gang einjamen Boftftation 

mitten im Walde, „wo bejtändig neuer Herren Land iſt“; da 

nehmen fie zur Vorficht ihre Piltolen aus dem Wagen ins Zimmer 
herein. — In Duisburg, damals Univerfität für das Herzogthum 

Cleve, mahen Kutjche und Kibitfe der ejtländiichen Auslandfahrer 

Surore bei den dortigen Studenten; fie jpeilen dort in ber 

„Boldenen Krone”, „wo auch“ — jo erzählt das Tagebuch — 
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„viele Studenten jpeijeten und uns und unjere Wagens begudten“. 

Diefe „Wagens,“ bejonders die breitachfige Kibitfe, mögen den 

Mufenjöhnen nicht wenig imponirt haben. — Durch reihe Gegen: 

ben fährt man in bie Kurpfalz, bei Kaijerswertb an ben Rhein 

und nad Düfleldorf, wo die Gemälde-Gallerie den vollen Enthu: 

fiasmus des Tagebudhichreibers wedt. 

Endlid, am 16. (5.) Auguft — alfo 51 Tage oder mehr 
als fieben Wochen nah der Ausfahrt aus Reval — ift 

man in Aachen, am Neijeziel angelangt. Für einen der Pa— 
tienten war es jedenfalls höchſte Zeit für Beendigung der Heilreiſe 

— er war fertig mit jeinen Kräften; denn glei nad) der An 

funft in dem weltberühmten Bade, wo die brei auf 7-wödhiger 

Fahrt gemarterten Kranken Gefundung erhoffen, wird der arme 

Landrat) vom Schlage getroffen: halb gelähmt, bleibt er nun in 
einem bedauernswerthen Zujtande am Orte der Heilquellen. 

Faſt volle 8 Wochen, nämlidy bis zum 10. DOftober, verweilen 

die Neijenden in Aachen. Sie wohnen im Gafthauje „Au grand 

bain de l’Empereur“ bei dem Gajtwirtd Mohren. Ohne daß 

er erfihtlihe Erfolge zu fonjtatiren gehabt hätte, unterzieht fich 

ber Tagebuchſchreiber zuerjt einer Trink: und dann außerdem aud) 

nod) einer Dampfbad-Kur. Von 6—!/s8 Uhr Morgens trinkt er 

mit größter Pünktlichkeit fein Brunnenwafler; bazu treten jpäter 

nod) Dampfbäder mit nachfolgendem Schwigen und Liegen im Bett 
— kurz er maltraitirt feinen franfen Leib nad Kräften. 

Der Tagebuch-Verfaſſer ift von Aachen keineswegs jehr 

erbaut. Das Treiben ber unduldjamen Katholiken mit ihren 

pomphaften und lächerlichen Prozejfionen (fie führen u. N. eine 

Kolofjalpuppe, bie Carl den Großen barftellen joll, ala Haupteffett- 

ſtück durch bie Straßen), das elende holländiſch-franzöſiſche Kauder— 

welſch von Deutſch, das hier geſprochen wird, die Unfauberkeit auf 
den Straßen und Plägen ber Stabt find ihm in ber Seele 

zuwider. Ganz bejonders jchleht ift er auf die „erbärmliche“ 

Aachener Polizei zu ſprechen. Er flagt über das elende Pflafter, 
bei dem man fi) Hals und Bein brechen könne, und namentlich 

über bie fcheußliche Unjauberfeit in den Straßen: Mift und Un: 

‚rath würden einfadh in großen Haufen auf die Straße geworfen, 
ja in einigen Straßen werde Dünger nebjt Kehricht zu ordentlichen 

Quarres aufgeftapelt. Ferner leide Nahen unter einem ganz 
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befonders zügellojen Pöbel: am Tage, bes Abends und in ber 
Naht werbe auf den Straßen ganz ungenirt geſchoſſen; die zucht: 
(oje Straßenjugendb moleftire mit PBeitihen ꝛc. aufs frechite bie 

Paflanten; die Zahl ber Bettler jei Legion und dazu noch von 
der unverjchämteiten Sorte. „Aachen it ja freie Reichoeſtadt“ 

— fügt der Tagebudjichreiber bitter hinzu. Namentlicd anfangs 
fühlt er fich fehr vereinfamt, zumal die Erkrankung des Landrath 

Ulrich einen ſchweren Schatten auf den ganzen Aufenthalt wirft 

und namentlih aud den NReifegefährten Hrn. Braid an das 

Krankfenlager bes Gelähmten feſſelte. Mehr und mehr lebt ſich 

aber allmählich der Tagebuchſchreiber Doch in das Aachener Leben 

ein. Er knüpft einige angenehme Belanntichaften an, namentlich 
mit bem reformirten Prediger Better; durch dieſen lernt er 

einen ganzen Kreis anregender Männer fennen, die fih alle 
wöchentlich, alternirend bei einem berjelben, zu einem „Kränzchen“ 

verfammeln. Es find ihrer meift 7—8, zu benen nun auch unjer 

Tagebuchſchreiber ziemlidh regelmäßig eingeladen wird. Man 
fommt um etwa 5 Uhr zujammen; „die Dames find ganz unter 

fh”; man raudt Knafter, nimmt um !/27 Uhr eine frugale 

Mahlzeit von YButterbrod nebjt faltem Braten ein, trinkt dazu 
Mofeler Wein, raucht „unter fofratiihen Geſprächen“ noch eine 

Pfeife „Tobak“ und um 8 Uhr gehts nad) Haufe. Dieje „Kränz 

hen” find eine Quelle reinfter Anregung und Erfrifchung. 
Nebenbei werben alle Sehenswürdigfeiten, die Kirchen, Prachtgärten, 

Fabrifen, der Spieljaal oder das Spielhaus, verichiedene Samm- 

lungen u. f. w. bejehen. Auch die franzöfiihe Komödie wird bes 

ſucht. Namentli aber unternimmt unfer Naturfreund fleißig 

Ausflüge in die ſchöne Umgebung, nad) Berviers, Spaa u. |. w., 
befonders lohnend jcheint eine größere Tour ins Holländiſche ge: 

wejen zu jein — nad) Maaftricht und Lüttich, wo er unter ber 

Zitadelle und den jtädtiihen Häufern durch einen Berg hindurch 

auf einem mehrere Werft langen Gange unter der Erbe fortge- 
führt wird. 

Das bejondere Intereſſe jener Zeit mandte fi ben ver: 
Ihiedenften Raritäten und Auriofitäten zu, deren Bejchreibung 

aud in unjerem Tagebuche einen verhältnikmäßig breiten Raum 
einnimmt. So wurden im Klojter Berge verjchiedene Merkwür: 

digfeiten, mie ein Mebujenhaupt, die merkwürdige Meerpflanze, 
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befichtigt und ganz hervorragende Beachtung wurde in Helmftäbt 
den Raritäten des Hofrath Beireis, „ver jo entieglich viele 

jeltene Sachen hat“, zugewandt. Diejer Herr Hofrath ijt denn 

auch nicht wenig ſtolz auf feine Saden; fo jagt er bei einer 

Abtheilung der Sammlung: „Nun will ich Ihnen das zeigen, 
was Sie in der ganzen Welt nicht jehen und was ich vielen 

Fürften nicht zeige, weil fie es nicht verjtehen.“ Er meint die 

„berühmten Automaten von Vaucançon“, die er, wie er erklärte, 

„durch fein mechaniiches Genie wieder in Ordnung gebracht“ habe. 

Dahin gehören ein Flötenfpieler, „wo zu jedem Ton 22 Maſchi— 

nen (!) gehören, denn er bewegt Lippen und Finger jelbjt“ ; ferner 

„die berühmte Ente, wo nur allein zur Bewegung des Flügels 

400 Maſchinen (!) evfordert werden; fie fchnattert, jchlägt mit 

den Flügeln, frißt, fragt ſich — kurz macht alle Bewegungen 
einer lebenden Ente” u. ſ. w. u. ſ. w. 

In dem Amüjement jener Zeit jpielen viel mehr als heut— 
zutage im Vergleich) mit Konzerten und Theater die Belujtigungen 
durdy allerlei fahrendes Volk eine Rolle. Bon Konzerten hören 

wir, troß ber Empfänglichfeit des Tagebuchichreibers für die ebele 

Muſika, nur ſehr wenig. Eines Tages löft er fih für 6 Francs 

oder 1 Kronenthaler in Nahen ein Billet zu einem „Grand concert 

vocal et instrumental“ eines ‚„‚monsieur Linthener, maitre de 

musique de Paris‘ in der neuen Redoute (Kurhaus:Saal). Aber 

er bleibt der einzige Zuhörer, denn das andere gute Publikum 

befindet fi; vorzugsmeile an den Spieltiihen. Der „maitre de 

musique“ nebjt jeinen Mufifern beſchaut jeinen einzigen Zuhörer, 

tritt dann jchließlih an diefen heran und fündigt ihm an, das 

Konzert müſſe heute ausfallen. Nicht gerade willig zahlt er 

hernach auf einen franzöfiihen Brief des Konzertbeſuchers hin 

bemjelben Zohnlaquai, der von ihm das Billet gefauft Hatte, 

den Kronenthaler zurüd. Als der Tagebudhichreiber jeinem Arzt 

Dr. Le Soin jpäter das jpaßige Erlebniß erzählt, meint biejer: 

„Sa, es fommen oft Kerls ber, die nicht 3 Noten greifen fünnen. 

Die Einwohner find daher flug und warten ab, ob es etwas Gutes 

oder Schlechtes it.” — Dagegen jcheinen Taſchenſpieler, Gauffer 

und dgl. m. lebhaften Zuſpruch zu finden. Eines Abends um 

7 Uhr iſt es im Rebdoute » Saal „entjeglih voll”. Ein Tajchen: 

jpieler tritt dort auf, aber „er war jo jehr von Menſchen um: 
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geben, daB er zu unferm Schaden nicht jehr große Sachen machen 

fonnte... Er beſchwerte fi) auch, daß zulegt fi jo Viele ohne 

Billet hereingedrängt hätten nad) der edlen Aachener Freiheit oder 

eigentlich Zügellofigfeit des Pöbels“. — Eines Tages liegt der 

Tagebuchſchreiber nad) feinem Dampfbade juft im Bett, als Trom- 

melſchlag ertönt und ein Menjchenauflauf mwahrnehmbar wird. 

Was ift 108? Ein franzöfiiher Marktichreier ift da, der mit 

feinem Sohn herumbalancirt ; „endlich legt fich jeine Frau in einer 

grauen, mit rothen Bändern bejegten Weſte und Beinfleidern hin 

auf 2 Stühle; fie lag hohl, der Mann ftand mit den Füßen auf 

ihr und darnad) ſprang er ab, legte einen ungeheuer großen Stein 
ihr auf die Bruft und hämmerte mit einem großen Schmiebe- 

hammer aus Leibesfräften auf ihr“. — „Dollheit !” bemerkt das 

Tagebud dazu lakoniſch. 

Sehr beliebt jcheint zu damaligen Zeiten Janitjcharen-Mufif 

geweien zu fein; jo läßt ein großer Herr bei Aachen „jeine 

Bauern Janiticharen » Mufit machen und auch jchießen”. — Die 

größte Senjation für Aachen und deſſen weitere Umgegend bildete 

aber ein Xuftballon = Aufitieg des j. 3. berühmten Luftichiffers 

Blandhard am 9. Oktober. „Schon den ganzen Vormittag 

war Alles in Bewegung”. heißt es in der ſehr ausführlichen Ber 

ſchreibung diejes Ereigniſſes, „Fremde und Einheimiſche — Alles 

war in Bewegung und Unruhe“. Zwar find wieder nur 500 

Billete gelöit, aber alle Berge, von denen Aachen umgeben ift, 
find von Zufchauern bejegt, „auch waren fehr viele Stüde aus 

den Dächern ausgehoben — kurz Jeder liebt feine Krone (Kron- 

thaler), und ohne geigig zu fein, iſt es wohl aucd vernünftig, 

das nicht für Geld zu jehen, was man ohne Geld jehen fann“. 

Der Tagebuchichreiber, dicht beim Ballon jtehend, der „an Striden 

von Kerls“ gehalten wurde, Ichildert nun das Füllen des Ballons 

„mit brennbarer Luft”. Weiter heißt es: „Blanchard hing feine 

Gondel an das Nep, jtieg herein, ließ den Ball noch von den 

Kerls im Garten herumziehen, empfahl fidh, die Kerls ließen die 

Gtride [los und jo jtieg der windige Eleine Franzoje in einem 
rothen Kleide und mit einem Hut mit fchwarzer Feder majeftätifch 

in bie Höhe”. Das Publikum begleitet das mit unaufhörlichem 

Klatihen und Vivat-Rufen. Alles läuft glüdlid ab und in einer 

Kutſche mit 4 Pferden kehrt Blanchard bald triumphirend zurüd. 
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Indeſſen ift es unter Trinffuren und Dampfbädern Herbfi 

geworden — Fühler, regnerifcher Herbit, die melancholiſche Stim- 
mung fteigert fih und es wächſt die Sehnſucht nah Weib und 

Kind, nach ber theuren Heimath und der lieben Gemeinde. „OD 

fenntet Ihr”, ruft der Tagebuchichreiber einmal aus, „das Ber: 

langen, meiner Gemeine bis zum legten Athemzuge meines Lebens zu 
nügen!” Die aus ber Heimath anfommenden Briefe, mitunter 

ganze „Brief-Padets”, bereiten zıwar große Freude, nähren aber 

nur immer wieder das Heimweh. — Endlich am 10. Oftober n. 

St. beginnen unjere Reifenden um 5 Uhr zu paden „und” — 

heißt es im Tagebuh — „nachdem nun Alles berichtigt, der ger 

winnjüchtige, filzige Wirty Mohren bezahlt und alle dhriftlihen 

Juden (an anderer Stelle werden „Sattler, Schmidt, Stellmader, 

Lohnlaquai, Wäſcherin, Wirth” aufgezählt) befriedigt waren, jegten 
mir uns in den Wagen und fuhren mit dem Fuhrmann Olivier 

aus Aachen“. — Mehr als zweier Monate bedurfte es, 

um bie Heimath mwieder zu erreichen. 

Die Rüdreije ift um Vieles bejchwerlicher, als die Hinreiſe 

— ſchon in Folge der jchlimmen Jahreszeit, die Stürme, Regen— 

güffe, harten Froſt, auch Schnee bringt, welcher legtere die ohnehin 

ſchwierige Fortbewegung von Kutiche und Kibitfe noch mehr er- 
ſchwert; besgleichen iſt bei diejer Jahreszeit Die heifle Frage der 

Nachtquartiere, zumal jegt Landrat Ulrih völligem Siehthum 

verfallen ijt, noch heifler, als ehedem. 

Die Neife geht zunächſt nach Köln. Gleih in der eriten 

Nacht ftoßen unfere Reiſenden auf Nergerlichkeiten. Sie wollen in 

Berchem übernachten, allein der Prinz von Darmitadt ift eben mit 

Gefolge im einzigen dortigen Gajthauje eingefehrt und im Dorf 
ift Kirmeß. Sie fahren aljo weiter und übernachten bei einem 

diden Bauer, der fie bei ordentlihem Tiſchzeug und filbernen 

Löfteln reichlich bemwirthet ; aber Betten hat er nicht zu geben: 

Landrath Ulrih und Haſſelblatt jchlafen auf Streu, Herr Braſch 
in der Kibitfe auf offener Straße. 

Von Köln geht es nad) Bonn und von bier am Sieben» 

gebirge vorüber und den Rhein entlang. Ein Ton hellen Enthu- 
ſiasmus ob der Herrlichkeit der Rhein-Gegend Elingt uns bier aus 

dem Tagebud) entgegen. Cs heißt dort: „Und jo bin ich denn 

am Rhein — ber ſchönſten Gegend Deutichlands! Freilich habe 
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ih vortreffliche Gegenden jchon eher gejehen, aber der Rhein, bie 

jo entjeglih mannigfache Abwechſelung von Bergen, Schlöfjern, 
Ruinen, Weinbergen, Objtbäumen auf den Feldern — alles Dies 

hatte ich noch nie zujammen gejehen. Jeder Gegenitand, einzeln 

betrachtet, ift herrlich; aber mie foll ich alles das, was das trunfene 

Auge lüjtern und mit Wolluft auf ein mal überihaut — mie 

joll ih das nennen ?” — Sehr anders als heuzutage mag fich 

damals ber Rhein präfentirt haben ; während heute die Eijenbahn- 

Lofomotiven an beiden Ufern des Rheins geichäftig hin- und her- 

tollen und ber ſtolze Strom allüberall von Dampfern belebt ift, 

farrten damals jchmerfällig Kutſche und Kibitfe an ihm entlang 

und — erzählt das Tagebuch — „ein Fahrzeug fommt den Rhein 

herauf, das gegen den Strom von 6 Pferden gezogen wird“. — 

Alles erjcheint den Reiſenden im hellften Licht bis herab zu dem 

lange entbehrten „herrlichen gebeutelten Brod“, das es feit Köln 

unter dem Namen „Kölner Röcklein“ giebt. 

Remagen, Andernach, Coblenz, Lahnſtein, Braubach ziehen 

vorüber; die Blätter färben fich gelb und roth, die Weinberge 

hängen noch voller Trauben, das Wetter ift prächtig. Dazwiſchen 

nur trüben Wegejchwierigfeiten die Stimmung der Reiſenden. So 

heißt es Hinter Braubah: „Wir fteigen einen beharrlichen Berg, 

der bald von beiden Seiten durch Abgründe ängftigt, bald durch 
Hohlwege, die jo enge waren, daß fein Wagen vorbeipaifiren 

fonnte, überdem bei einem erbärmlihen Wege hinaufzuflettern. 

Ein Kerl von Braubach ging 50—100 Schritte voraus, um 

Zeihen zu geben, damit Niemand uns begegnete“. Und furz 

vor Schwalbady verliert Abends ber Fuhrmann die Spur auf 

einem Berge und man geräth in tiefe Geleifen, die das Waſſer 

durchgefreilen hatte ; die Neifenden müſſen ausfteigen, der Wagen 

wird gehalten und langjam wieder in die Spur gefahren. Es iſt 
inzwifchen ganz finfter geworden und fo fehrt die Gejellichaft zum 

Nahtlogis im nächſten Dorfe „bei zwei alten Jungfern“ ein. 

Don Wiesbaden giebt es ein lujtiges Fahren: „auf allen 

Seiten“, heißt es, „laufen Hafen herum; mir zählten 8 in furzer 

Zeit“; man unterhält fich bei einer Raft auch „mit einem alten 

treuherzigen Bauer, ber uns fagte: wie er die Piſtolen (dieſe 
müſſen von recht fihtbaren Formen geweſen fein) gefehen hätte, habe 

er gleich geglaubt, daß die Leute feine Hundsfötter wären.“ Auf 
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ber Weiterfahrt fuchen fie in einem Dorfe vergeblich Unterkunft 

zur Nadıt ; in dem jog. Wirthshauſe geht es nicht an, denn — 

dort iſt Alles mit Aepfeln voll ()). Nach langem Debattiren bleibt 
nichts Anderes übrig, als durch die Nacht weiter zu kutſchiren: 

die Zaternen werden angezündet, es iſt jo till, daß Chriftian, der 

Diener, jogar ein Wachslicht in der Hand halten konnte, und glüd- 

(ih, wenngleih „in beftändiger Unruhe“ kommen fie mit dem 

franfen Zandrath bis Höchſt. — Am 15. Dftober logiren fie in 

Sranftfurtam Main zujammen mit dem Herzog von Gotha 
und deſſen Gefolge im „Rothen Haufe”, „einem Wirthshaufe einem 

Schloß ähnlich“. Hier bleiben fie einen Tag, laſſen fih vom 

Bankier Bethmann Geld auszahlen und maden Einkäufe. Be 
ſonders erfreut den Tagebuchichreiber, baf die Stadt des Abends 

beleuchtet it. „Ich Hatte”, fchreibt er, „das Vergnügen, auf 

erleuchteten Gaſſen nad) Haufe zu gehen, denn die ganze Stadt ift 

voll Laternen, wie Leipzig“. — Des hohen Vorzuges einer jtän- 
digen Straßenbeleudtung mit Talglicht » Laternen dnrften ſich 

damals nur wenige Städte rühmen. 

Ueber Fulda geht es nad Eiſenach; die Fahrt wird in der 

bergigen Gegend bejchwerlicher. In einem Hohlwege raſſeln unjere 
Reifenden mit einer ihnen begegnenden Ertrapojt zuſammen; „mit 

Noth und Mühe”, heikt es darüber, „und nur durch Abipannen 

der Pferde famen wir aus einander.“ Der Qualität der thüringi- 

ihen Wege wird aber hohes Lob gejpendet; „überhaupt”, meint 

der Berfajler, „müßten noch unſere Ordnungsridhter hier Wege 

maden lernen“. — Eiſenach mit ber „Wartenburg” und ben 

Luther-Erinnerungen gefällt jehr ; aber der Gajtwirth, den fie dort 

haben, ijt „der größejte Narr“. — Dann futihirt man in Thür 

ringens romantilhe Berge hinein ; „die Wolfen zogen, wenn id) 
nad unſerem Land: Ausdrud es bejchreiben ſoll, wie Küttis:Raud 

über die Berge und auf einigen jchien die Sonne”. In manden 

Drten trifft man Belannte. In Erfurt jtoßen fie wieder auf 

des jungen Baron Roſens Droſchke und eigene Pferde. Pier be 
jucht der Tagebuchichreiber den berühmten Pianijten Häller, der 

ihm eine jeiner noch ungedrudten Sonaten voripielt, und empfängt 

ben Beſuch des Profefiors Bellermann. (Erfurt hatte damals 

eine Univerfität, an der jedoh nur 60—80 Gtubenten imma 
trifulirt waren). 
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Bei hartem Froft und erbärmlichen Wegen fährt man meiter 

über Köfen, das fchulberühmte Pforta, Naumburg, Weihenfels, 

wo wieder Baron Roſen mit feiner Drofchfe auftaucht, und 

Lützen. Hierzu macht das Tagebud die Notiz: „Hier verlor 
1632 Guſtav Adolf fiegend fein Leben; an ihn erinnert nur ein 

fimples Dionument, ein bloßer Stein; mehr haben die Großen 

der Erbe, die Mätreſſen und Kaftraten unterhalten, nicht vermodt, 

biefem nordifchen Helden zu ſetzen“. — Am 26. Oftober endlich) 

fährt man in das dem ehem. Leipziger Stubiojus jo wohlbefannte 

Leipzig mit feinen zahllofen Schönen afademijchen Erinnerungen ein. 

Der Tagebuchſchreiber findet hier „ganze Padete von Briefen von 

Haufe” vor. Der Leipziger Aufenthalt ift ihm eine große Er- 

friſchung; er befucht zahlreiche Bekannte, Profeſſor Ed, den „un: 

vergleihlihen” Prediger Zollifofer u. f. w., die ihn mit 

offenen Armen aufnehmen ; auch Landsleute, Herr v. Quene, 

Jgnatius und Andere fieht er hier. 

Am 30. Oftober bridt man bei ungewöhnlicher Kälte aus 
dem lieben Leipzig auf und langt nad) einigen Reife - Unannehm- 
lichkeiten (fie fahren u. Y. mehr als 1 Meile um und gerathen 

auf den ſchlimmſten Sandmweg) am 2. November in dem „fönig- 

lichen“ Potsdam an, das der Tagebudhichreiber am ſchönſten bebaut 

findet unter allen Stäbten Deutſchlands. Friedrich's des Großen 

oder, wie dort gejagt ijt, „Friedrich's des Einzigen” Lieblingsauf: 
enthalt Sansfouci wird mit Andacht befichtigt, ſelbſt vom fiechen 

Zandrath Ulrih. Auf der Weiterfahrt nach Berlin begegnen fie 

dem König Friedbrih Wilhelm Es Heißt barüber: 
„Bir grüßten ihn und er grüßte uns — nicht wie ein König, 
fondern wie ein Privatmann mit tief abgezogenem Hute — gnädig 
wieder. Das Wetter war ſehr falt, allein er ja mit einem bloßen 
blauen Weberrode, der einen Stern auf der Bruſt hatte, zu Pferde. 

Man kann freilih ein großer König fein, ohne eine anjehnliche 

Figur zu haben — das hat Friedrich bewieſen; allein es ijt Doch 

das Weußerliche nicht zu verachten und angenehm, an dem igigen 
Könige zu fehen, daß er eine große, brave Figur aud hat“. 

Am Thore von Berlin werben fie von Zollbeamten „mie 

gewöhnlich gefragt und eraminirt“ und man giebt ihnen bis zum 
Hotel einen Grenadier mit. Biele Befuche ftattet in Berlin der 

Tagebuchſchreiber ab; er fieht Nicolai, den Kurländer Ren v. 
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Saden, ben Prediger Spalding, ben berühmten, Kupfer: 
fieher Chodomiedin. X. m. Sie logiren wieder in „Stabt 

Rom” und fpeifen dort mit vielen Landsleuten — Kammerherrn 

v. Saden, cand. theol. Urban aus Jena, Herrnn. Zeumern 
und Herrn v. Meiners, melde Beiden auch nad) Haufe reifen, 

Körber (mohl der nahmalige Wendauer Prediger Philipp Ed. 

Körber) und einem ungenannten Sechſten. Der Tagebuchichreiber 

lernt auch den Fürften v. Saden und Grafen Medem, Bruder 
der Herzogin von Kurland, fennen und bejudht die Gräfinnen 

Mengden. Berliner führen ihn bereitwillig in diefe und jene 
„Clubbe“ ein, eines Abends ift er im „franzöfiihen Komöbdien- 

baufe, dad nun beutjches Nationaltheater werben joll”, auch be- 

ſucht er das Berliner „Dollhaus“, nämlih die SJrrenanftalt. Er 

ift voll Lobes von der „brillanten, herrlichen, königlichen Stadt, 

die mwenigftens in ganz Deutichland, vielleiht auch in Frankreich 

und Stalien ihres Gleichen nicht findet“. Er meint dies nament- 

lich in der Beziehung, daß faum eine andere ganze große Stadt 
fo gleihmäßig durhaus ſchön gebaut fei wie Berlin. 

Nach dreitägigem Aufenthalte in Berlin reifen fie am 8. 
November bei Froft mit Berliner Fuhrleuten ab, die fie „mit 8 

Pferden die 84 Meilen nah Königsberg für 80 Dufaten 

bringen.“ Es iſt Dies, beiläufin bemerkt, die einzige Notiz, 
der wir im Tagebuch über Fahrpreife begegnen. — An ber Ober 

gerathen die Reifenden in ernite Lebensgefahr: von einem hohen 

Damm ftürzen fie mit ihrer Kutiche herunter, und fie mären in 

die Oder herabgerollt, wenn ein Gebüih den Wagen nicht auf: 

gehalten hätte. In einer Fähre geht es dann über die gefrorene, 

aber für die jchmere Kutſche und Kibitke noch nicht tragfähige 

Oder — mit ftarfem Zeitverluft, denn die Ueberſetzſtelle 

muß zuvor aufgeeijt werden. — Die jchlimmften Un- 

zuträglichfeiten harren der Reiſenden jept jtändig bei den Nacht: 

quartieren. Das Tagebuh jagt: „Das Unangenehmite ift, daß 

man it allenthalben falte Zimmer antrifft, die erjt geheigt werben 

müſſen; das giebt denn anfänglid) Dunſt und dergleichen. Doch 
Gott helfe nur nad) Haufe; das foll auch vergejlen werben.” 

Die Beſchwerden der Fahrt mehren fih; oft muß lange ge 
mwartet werden, bis Die eingeheizte Stube „ausgedunftet” Hat, 

„und nachdem man fie mit Sciekpulver und Eſſig geräuchert, 
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legt man fi mit Furcht zu Bett”. In Pommern, mo die kapi— 

talen Gänſe diefer Provinz oft den Gaumen der Reiſenden be- 

friedigen, geht es noch leidlich, wenngleid) man mitunter in einem 

Ihmugigen Bauernfruge einfehren und oft der eigene Speijeforb 
herhalten muß. Die Kälte jteigt; die enter der Kutſche find oft 

did befroren. Die Bauern in Weftpreußen find ftellenmeije jehr 

arm ; wie in Ejtland find die Räder ihrer Wagen ohne Eijen- 

reifen. „Die Bauerhäufer find niedrig mit hohen Dächern mie 

bei uns, aber nur Fachwerk und Lehm, während fie bei uns aus 

Ihönen, diden Balken gebaut find“. Dagegen haben, als Vorzug 

vor Eftland, die Bauern überall ſchöne Obſt- und auch Küchen- 

gärten um ihre Häufer“. — Unter der mangelhaften und primi- 

tiven Verpflegung mährend ber Reiſe jcheinen die beiden Reife 

genoflen bes Tagebucdjichreibers mehr gelitten zu haben, als Diejer. 

Darauf deutet u. A. folgende Notiz: „Nur Leute, Die nicht gut 
finden, als mas ihr eigener Koch kocht, und die da verlangen, 

ganz Europa foll fo kochen, wie fie es gewohnt find, Fönnen 
Magen. Die mögen dann aber auch lieber immer zu Haufe bleiben. 
Ein gutes Stüf Brod mit Butter, ein paar Kartoffeln oder an- 
beres Gemüfe, eine warme Bierjuppe — nun wahrhaftig, mer 

damit nicht zufrieden ift, der jage ja nicht, daß er zu reijen ver: 

fteht.” — Das ift in der That genügjam ! 
Am 17. November begrüßen unfere Neifenden bei Neuftadt 

freudig die Oſtſee, das heimifche Dieer, und ziehen bei heftigem 

Nordfturm ins ſchöne Danzig ein; den Abend geht es ins Theater 

zu Bregner’s „Carl nnd Sophie”; beiläufig bemerft, finden mir 

im Tagebuch fein einziges noch heute befanntes Stüd, etwa von 
Leifing ober Goethe, namhaft gemadt. — Am 19. November 
briht man auf unb es geht durch den Danziger Werder mit 
feinen reichen Bauerhöfen; im Worüberfahren beſucht Haſſelblatt 

feinen Univerfitäts » Sreund, den örtlichen “Prediger Unzelt, unb 

lernt babei einen Bauer fennen, der in feinem Hauſe gebohnte 

eihene Thüren mit meffingenen Schlöffern und Hängen, polirte 

Tiſche, Volfterftühle, ein franzöfiiches Bett mit Gardine u. |. m. 

bat und außer feinem Bauerhof 50,000 Gulden befigen foll. 

Mit Aengften fommt man bann, unter theilmeifem Abpaden 

von Sachen und Abipannen von Pferden, über die Schwach gefrorene 

Nogat nah Elbingen und am 22. November nad) Königeberg, 
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von wo aus ihnen ber fie erwartende Königsberger Fuhrmann 
Reſſan, der fie nah Riga bringen joll, bereit$ entgegengefahren 
fommt. — In Königsberg bejuht der Tagebuchſchreiber u. N. 

die Gräfinnen Medem: „Ich fand“, berichtet er, „die armen 

Dames (in ihrem Hotel) in einem falten Zimmer voll Dunjt, wo 

jte viel ausftanden”. — Bei eilig kaltem Winde und Stühmmetter 

verlaffen Kutihe und Kibitke am 24. November Königsberg : 
die nächſte Nacht verbringen unjere Reifenden wegen Dunjtes „in 

einer Stube mit den Wirthsleuten, Kindern, Fuhrmann und 
Fuhrknechten, Hühnern, Hunden und Katzen“ — der Zandrath in 

einem Bett mitten in der Stube, die beiden Anderen auf Streu. 

— Es jchneit, der Weg wird jchwerer ; die Neijenden erdulden 

allerlei Ungemad. Zum 27. November, vor Memel, berichtet das 

Tagebuch: „Endlih fuhren wir mieder quer über die Nehrung 

zum Daft, der jeit ein paar Tagen zugelegt hatte; das Eis war aber 
nur 5 Zoll did ; (weiterhin rauchte und dampfte die fchmarze See). 

Man madhte den großen Wagen leichter, jpannte nur 2 Pferde 

vor an die Deichſel, die Koffer wurden auf ein ordentlich Reggi 

gelegt, der Etatsrath (Landrath Ulrih) oben auf und fo zog ein 

Pferd ihn hinüber; ich ging zu Fuße voraus, ſetzte mid am Ufer 
und ſahe jo die ganze Karawane überziehen. Nachdem Alles Gott: 

(ob bei fnadendem Eije herüber war, jegten wir uns wieder ein 

und fuhren in die Stadt Memel, wo nun völliger Winter herrichte 

und alle Bauern mit Schlitten zu Markt waren“. — Das waren 

die Annehmlichkeiten einer Ausland-Neife zu jener Zeit! Am 28. 

November wird von Memel aus Polangen und damit die fur- 

ländiſche Grenze glüdlih erreiht; am Strande entlang geht es 

nah Libau und über Durben, Blieden und TDoblen bei immer 

ftärferem Schnee nad Mitau, wo man am 3. Dezember anfommt. 

Hier fährt Alles im Schlitten. Am folgenden Tage bridt man 

nad Riga auf. „Bei Schulzen » Krug mwurden mir fcharf vifitirt 

und über 2 Stunden aufgehalten ; jogar Schatulle und ſchmutzige 
Wäſche ward verſiegelt. Man flagt über Preußens Vifitation, 
aber jo waren wir da nicht behandelt worden.“ — Die unglüd- 
(ihe Kibitfe rafjelt mit ihrem ſchlechten Kuticher mieder einmal 

in einen Graben; „der eijerne Bolzen zerbrad und nun ging es 

ans Binden.” Erſt um 12 Uhr Nachts erreiht man Riga; im 

Hotel ijt Alles bejegt und man muß im dunftigen Saal logiren. 
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Das war am 6. Dezember n. Stils und 25. November bes alten 

Stils, den wir nun beibehalten. So war man wieder in ber 

Heimath. 

Am 29. November fommen die Neilenden ohne bejondere 

Abenteuer nah „Dörpt, wo wir bei einer Uhrmacher-Wittwe ein: 

fehrten“; hier werden Oldefops, der aus Pyrmont heimgefehrte 

Sefretair Flohr, Oberpajtor Lenz und Andere bejudt. Am 30. 

November bridt man über Torma und Nennal auf und ijt endlid 

wieder auf ejtländiihem Boden. „DO, mein Gott, wie joll ich 

Dir für diefes Glück danken!“ — fügt der Tagebuchſchreiber dem 

hinzu, und nady allem Ausgeftandenen fann man diejen Ausruf 
ſehr wohl nadhempfinden. 

Nun giebt es allenthalben Freunde und Bekannte, die bem 
Heimfehrenden entgegeneilen, freudig und gerührt zu begrüßen; 

in Pajtorat Jegelecht erwartet den Tagebuchichreiber jeine Gattin, 

er trennt fi) von den beiden Neilegenojjien und am 5. Dezember 

1786 langt er in jeinem Pajtorat Haggers an. — Die Babdereije 

it zu Ende. Sie hat für den Tagebuchichreiber gedauert vom 

15. Juni bis zum 5. Dezember. 

Läßt man die Erfahrungen dieſer Reiſe nochmals Revue 

pajfiren, jo begreift man faum auch nur die Möglichkeit des Er- 

folges von Aurreijen zu jener Zeit. Um eine joldhe Reiſe ver: 

tragen und mit heiler Haut zurüdfehren zu fünnen, bedurfte es, 

jollte man meinen, eines ganz rejpeftablen Kräflezujtandes, über 

den Heutzutage auch mancher Gejunde nicht verfügt. Uber freilich 

zu den Nequiliten einer ausländiichen Reiſe gehören heutzutage 

nicht mehr Kutſche und Kibitfe oder eigene Drojchfe, auch Fein 

eigener Speijeforb, feine NReiter-Biltolen, fein „Kerl von Brau- 

bad”, der 50 Schritte vorauszugehen und den Weg frei zu halten 

hat, fein Schießpulver und Eifig zum Ausräuchern dunftiger 

Stuben. 

ü | 

A. Hasselblatt. 



Duell, Huth und Ghre, 
Eine Entgegnung auf Herrn Gregor von Glajenapps: 

„Zur Berechtigung des Duells.‘*) 

Die kürzlich erichienenen „Kosmopolitiihen Ejjay’s” von 

Gregor von Glajenapp haben in der Kritik allgemein eine freund» 
lihe Aufnahme gefunden. Sein Eſſay „Zur Beredhtigung bes 

Duell“ wurde bejonders hervorgehoben, allerdings mit dem 
Bemerken, daß es vielfah auf Widerſpruch jtoßen fünnte. Nach 

folgende Betrachtung ſoll nun ſolchem Widerſpruch Ausdrud 
leihen, denn, ſo lange die Duellunſitte auf der Tagesordnung 
ſteht, darf man die Duellfrage nicht ſüßem Schlummer überlaſſen. 

Das Duell bat gewiß ſchon einen großen Theil ſeines 

Nimbus eingebüpt, und doch iſt es bisher nicht gelungen, es ein- 

zuihränfen, gejchmweige denn ganz abzuſchaffen. Das jollte uns 

eigentlich wundern, jind doc die Stimmen, die ihv Veto dagegen 

erhoben haben, jo bedeutend, dab wir unter ihrem Einflufle wohl 

eine Ummälzung in den Anficdyten über das Duell erwarten fönnten. 

Wir brauden nur an Alerander von Dettingens „Zur Duellfrage‘ 

zu erinnern und jollten meinen, die gejammte Gejellihaft würde 

vereint gegen eine Inſtitution Front machen, die in offenbarem 

Widerſpruche zu der ethiichen Kulturhöhe unjerer Zeit ſteht. Das 

it aber nicht ber Kal, wir jehen ihr im Gegentheil aus ber 

Aſche einer überwunden geglaubten Anſchauung einen neuen fraft: 
vollen Vorkämpfer entitehen. 

Herr Gregor von Glajenapp will in beredter Weiſe nicht 
nur das Duell entihuldigen, jondern uns auch deſſen Nothwendig— 

feit klarlegen. 

*) Mengen Raummangels veripätet. 
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Es jei von vielen Uebeln das Fleinere und dafür fein Erjag 

zu finden. Ich glaube, die Gefahren einer jolden Fürſprache find 

nit geringe. Die Möglichkeit, das Duell aus der Welt zu 

ihaffen, würde fi) ergeben, jobald es gelänge, feine Berechtigung 
prinzipiell in Abrede zu jtellen. Das Prinzip, nad) dem Herr 

Gregor von Glaſenapp feine Anfiht von der Berechtigung des 

Duelld gebildet hat, weicht in feinen Kardinal-PBunften jehr von 

unjern bisherigen Worausjegungen über die Zuläfligfeit des Duells 

ab. Gewiß fann man, ohne das fittliche Motiv zu berüdfichtigen, 

darin allein einen Beweis für die Berechtigung des Duells finden, 
daß es in einigen Staaten ſogar legislativ janktionirt ift, und 

ebenjo darin, daß der jtaatlihe Nechtsihug für die Erhaltung der 

idealen Güter der Ehre und des Namens nicht genügt. Dieje 
Lüde im Rechtsſchutz muß natürlid auf anderem Wege ausge: 

glihen werden und zwar, nad Gregor von Glaſenapp durd eine 

Sühne, und dieſe Sühne ſei das Duell. Herr von Glajenapp 

verwahrt ſich aber dagegen, daß man bei der Beurtheilung des 

Quell den Begriff „Ehre“ einmilche und wünſcht, daß man dies 

ideale Gut durch reale Begriffe erjege: „Die Geſellſchaft, die auf 

einer gewiſſen Gegenjeitigfeit beruhe, ſei berechtigt, bei ihren 

Gliedern zwei Eigenichaften vorauszujegen: „Redlichkeit und Muth!“ 

Mer dieſe Eigenſchaften nicht habe, müſſe von ihr ausgeſchloſſen 

werden. Da nun jede Injurie im Grunde auf den Vorwurf ber 
Feigheit hinauslaufe, jo werde durd den Beweis des Muthes die 

Feigheit widerlegt; die Verlegung der Ehre bejtehe nur darin, daß 

man nidjt reagire.” — 

Auch die mweitern Argumente des Herrn von Ölafenapp find 

eigenartig genug, um ihre Wiedergabe zu rechtfertigen: „Das 
Duell jei immer eine Strafe für den Beleidiger, und die ganze 
Aushilfe des Duells beruhe auf dem recht menſchlichen Triebe zum 

Metten und Wagen. Unjere Achtung jei das mwerthuolle Gut, um 

das wir wetten, das Leben — der Einjag! Dabei jei aber das 

Rifito nicht groß (!), da die Wahrjcheinlichkeit, das Leben zu ver: 

lieren, gering ſei!“ Der fühne Schwung obiger Annahme Herrn 
von Ölafenapps geräth durch legtere Einſchränkungen in’s Stoden. 

Der befremdende Widerſpruch erſcheint aber in noch grelleren 

Farben durd das Beijpiel, das Herr von Glaſenapp anführt, „daß 

etwa ein Ruſſe, der in Paris beleidigt würde, nicht nöthig habe, 
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fih zu duelliren, da er der Hochachtung der Fremden nicht bebürftig 

ſei!“ Das hieße aljo, daß wir für den „internationalen“ Verkehr 

weder Injurie noch Duell gelten lafjen follten. Das Duell wäre 

dann eben nur das Mittel, in der Gefellichaft feiten Fuß zu fallen, 

unfere Autorität zu befeftigen, — furz das Duell wäre die durch 

die Gejellihaft obligat gewordene Form der Rechtspflege. Damit 
fommen wir zu Herrn ©. v. G.'s Kardinalmomenten zurüd: „Die 

Sefellihaft fordere an ihren Gliedern Neblichfeit und Muth!” Die 

erjtere Forderung ift billig zuzugeben. Wenn wir ferner unter 

Muth eine gewiſſe Ritterlichfeit verftehen wollen, dann dürfte gewiß 

auch diefe Forderung bereditigt fein, aber hier it der Muth ge- 
meint, der nad) der Injurie direft das Duell heraufbeihmwört. it 

nun die Forderung eines ſolchen Muthes prinzipiell zu begründen, 
oder iſt fie nicht an fi mwillfürli, und daher das Objeft der 
Forderung durch andere reale Werthe zu erfegen? Iſt Muth eine 

Bedingung für die Stabilität der Gefellihaft und ijt er ferner ein 

Charakteriſtikum für eine hohe fulturelle Drganilation des Individuums 

und feiner ethiſchen Entwidlung? 

Die erfte Frage fann injofern verneint werden, als bie 

Stabilität der Gejellihaft der Fürſorge des Staates anheimgejtellt 
ift, dieſer ſich ſeine Kriegsmacht bildet, wobei es weniger auf den 

Muth des Einzelnen, als auf gründlide Disziplin und — bei ber 

Volltommenheit der Waffentechnik — mehr auf Geſchick und geijtige 

Bildung, namentlich der Generalität, anfommt. Für Die innere 

Mehrfraft gelten diejelben Geſichtspunkte. Wenn mir aber ben 

Muth als etwas Bedeutiames für das menſchliche Gemeinmwejen er: 

achten wollen, dann müſſen mir ihn uns als gepaart mit einer 

entiprechenden Kraft, einer gewiſſen Leiftungsfähigfeit vorftellen. 
Dann fönnen wir ihn (den Muth) gewiß hochſchätzen. — Des 
Dichters Wort: „Kraft erwart” ih vom Manne, bes Geſetzes 

Würde behaupt’ er“ hat gewiß feine Berechtigung, aber die Zeiten 
find vorüber, wo die MWehrfraft des Einzelnen fein Adelsdiplom 

bedeutete, unſere Zeit ftellt andere Anforderungen an die Menjchen. 

Mir rühmen uns unjerer Kulturhöhe, nit weil wir aus dem 

alten Rumpelfajten die Waffen hervorholen wollen, jondern meil 

wir bemüht find, unfere Lebensideen vom alten Roft zu befreien. 

Unſere Jugend wird zu geiftiger Regſamkeit, geiftigem Muth und 

geiftiger Wehrkraft erzogen, wir find daher nicht berechtigt, den 
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phyſiſchen Muth dem geiltigen gleichzuftellen. Als Kennzeichen 
hoher individueller Organijation gelten andere Faktoren als Muth 

und Kraft. Letztere find zumeijt als eine natürliche Anlage zu 
betrahten, meijt als Rafjeneigenthümlichkeit, die wir durch Er— 

jiehung. namentli durch Generationen hindurch, wohl zu beein- 

Hufen im Stande find, nicht aber uns nad Willfür aneignen 

fonnen, wo fie etwa gering entwidelt find. Gewiß bedarf der 

Menſch eines gewiſſen Grades von Muth und Kraft, weil überhaupt 

friiher Lebensmuth ihn geijtig und jeeliich erhebt, und ihn im 

Gegenjag zum Franken, ſchwachen, muthlojen Menſchen zu jeinem 
Beruf tühtig madt. Wo es gilt, großen Zweden gerecht zu 
werden, da joll er auch mit Einjaß feiner ganzen Energie, jeiner 

Kräfte, jeiner Perſönlichkeit, eventuell auch jeines Lebens einzugreifen 

im Stande fein. ber nicht, daß er dieje Anlage hat, ift ein 

Vorreht des Menihen vor inferioren Weſen, den Tihieren, die ja 

vielfah mehr Kraft befigen und auch reihlid Muth Haben, 

londern daß er dieſe Anlage zu vermwerthen im Stande fei. — 

Der fejte Charakter, der jtarfe Wille erjegen, wo es Noth thut, 
aud den Mangel an Kraft und Muth. Tas Werthoolle ift der 

Charakter, der fühne Geiſt, der jtarfe Wille, nicht die jimple Kraft 

und der Muth, mit feinen förperlichen Kräften einzutreten. Nicht 

an fih fünnen wir Muth und Kraft fo hoch ſchätzen, jondern nur 

als Mittel zur Erreihung eines fittlih hohen Zwedes. Für die 

Menſchen, die im Willen zur Macht das hödjite fittliche Niveau 

erihauen, mag zwar ber phyſiſche Muth die höchſte Bedeutung 

haben, für die Menſchen aber, die den Muth der Gefinnung am 

höchſten achten, ift er mie jchon gejagt an fi) belanglos. Wir 

fonnen daher dem phyſiſchen Muth an und für fich nicht die hohe 

Wichtigkeit beimefjen, die Herr ©. v. ©. ihm zuerfennt, da ihm 

nur ein jehr relativer Werth innewohnt. Dem ritterlihen Muthe, 

den wir aber im Duell vorausfegen, dürften wir aber nur infofern 

einen Nimbus verleihen, als leßterem ein abjolut ethiiches Motiv 

zu Grunde liegt. So lange das nit der Fall ift, wäre der 

Muth, der fih in ber Abfiht fund giebt, mit Ueberlegung den 
Gegner totzujchießen oder fi) von ihm totjchießen zu laſſen, nur 
der Mangel eines ethiichen Bewußtſeins! — Es ift das nicht der 

Muth des zu geiftigem Bewußtfein erwadten Kulturmenjchen, jondern 

ed ilt der Muth der Todesveradhtung, und dieſe hat eben nur da 
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Bebeutung, wo es fi um ethiſch hohe Ziele handelt. Die Todes- 

verachtung an ſich ilt nichts Edles, fie iſt der Reit des dem 

Menſchen anhaftenden thieriichen Muthes, ferner der menſchlichen 

Indolenz und des Mangels einer klaren Werthſchätzung Des 
Menihen. — Unfere Zeit fordert eine richtige Würdigung des 
Merthes des Menjhen, und der liegt in deſſen Zielen. Der 

Mensch ſoll zu geiftiger und zu feeliicher, hoher Organifation, zum 

Bemußtjein feines ethiihen Wejens gelangen! Das find Die 

höchſten Aufgaben des Menſchen, für die er Alles opfern, für bie 

er jtreben und leben foll. — Gewiß jchließen fi im Bewußtſein des 

geijtig hochſtehenden Menſchen gewiſſe andere Motive eng daran: 

religiöjes Bewußtſein, Freiheit, Patriotismus 2c., im Allgemeinen 
find aber alle ethiſchen Lebensbedingungen nur Mittel zur Er- 
füllung diejer höchſten Aufgabe. in fich bethätigender Altruismus 

3. B. gehört durchaus in den Rahmen jozialer Entwidlung, und 

doch liegt ihm ein weitfichtiger Egoismus mit zu Grunde; ohne 

Nächftenliebe könnte fih das Individuum ſelbſt nicht halten, es be— 

darf der forporellen Feitigfeit, um jeine Individualität im Sinne 

feines ethiſchen Bewußtwerdens zu voller Entfaltung gelangen zu 

laſſen. Darin liegt der volle Werth des Menſchenlebens, und 

biejes für andere Intereſſen einzufchränfen oder aufzugeben, märe 

ein Mangel an richtiger Werthihägung. So lange nun Dieje 

höchſte Aufgabe bes Menjchen nicht gefährdet iſt, jo lange ijt die 

für die Wahrung irgendwelcher Intereſſen offenbarte Todesveradhtung 

prinzipiell ohne fittlihen Werth. 

Wenn wir aljo nicht der Forderung des Muthes als eines 

nothwendigen jozialen Kittes beiftimmen fönnen, fo fönnen mir 

aud) nicht die daraus gefolgerte Berechtigung des Duell zugeben. 

Wir fönnten nur umgefehrt dem todesveracdhtenden Muth im Duell 

einen Werth beimejjen, wenn das Duell einen fittlihen Hintergrund 

aufweilen könnte. Damit gelangen wir aud zu der Erfenntniß, 

daß wir nicht die dem Duell jcheinbar zu Grunde liegenden idealen 

Werthe durh reale Werthe erjegen, noch fie übergehen können. 

In jedem Duell ohne idealen Beweggrund, mag es nod jo ernit 
fein, etwa durch Nivalität in Herzensangelegenheiten veranlaßt, 

offenbart fi der Menjch immer als „die blonde Beſtie“. Wir 

fönnen daher den Umjtand, daß die Gejelihaft ein ſolches öffent: 

liches Morden duldet, nur dadurch erklären, daß fie jelbit im Wahn 
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befangen ift, ein fittliches Motiv jtehe ein für ale Mal beim 

Duel im Hintergrunde; als joldes gilt: „Die Ehren: 
tränfung !“ 

Die Ehre gilt dem Menſchen mit als höchſtes Gut! Hier 
gilt es nun, feitzuftellen, ob wirklih die Ehre den Werthen 

gleichzuftellen iſt, die der Menſch jeinem höchſten fittlihen Weſen 

gemäß am hödhften bewerthen muß? Im bejahenden Falle wäre 

auch die Ehrenkränkung als vollberechtigtes fittlihes Motiv für ein 
Duell anzuerkennen, dann wäre ſowohl die Gejellihaft berechtigt, 

das Duell zu fordern, wie auch ben Einzelnen, ber fich ihm ent: 

zöge, als minberwerthiges Individuum zu betradhten. — Wir 

müjlen uns aber hüten, bezüglich der „Ehre einer Wahnidee zum 

Opfer zu fallen oder in einen Kultus zu verfinfen, der uns ver: 
hindert, Wahres und Echtes von Erfünfteltem zu unterjcheiden. 

Das kann aber nicht geichehen, wenn wir nicht lernen, den Unter: 

ſchied zwiſchen den einzelnen Komponenten der Ehre Flarzulegen 

und deren fittlihen Werth feftzuftellen. Die Gefinnnng ftellt den 
innern ethiſchen Werth eines Menſchen dar. Seine bürgerliche 

Ehre iſt die Wiederjpiegelung bdiejes Werths nad) augen. Wie 

aber auch ber ebelfte Stein, das foftbarjte Metall nah außen eine 

Trübung erleiden fann, und umgelehrt viele unechte Steine 
ftrahlend glänzen können, wobei ihr urjprünglicher Werth unver: 

ändert bleibt, jo beden fit) Gefinnung und bürgerliche Ehre 

feinesmegs vollflommen. Erftere wird nicht durch den Schein be- 

itimmt; fie ift entweder edel trog mancher jcheinbaren Trübung, 
oder fie bleibt jchleht und unecht, troß der Glanzitellung, trotz 

imponirender Leiſtungen und Borjpiegelungen des Individuums. 

Im erjteren Fall wird die Trübung durch Dinge veranlaßt, bie 
vom gutem Willen des Menſchen unabhängig find, dur Zufälle 
verjhiedener Art. Zwar dofumentirt ſich gewiß bie tüchtige Ge- 

finnung nidt allein durch den Willen, ſondern auch durch bie 

That. Aber wir fünnen es nicht verhindern, daß Zufälligfeiten 

unjere That trüben oder fie in einem anderen Licht. erjcheinen 

laſſen, als fie bezwedt war. Für uns jelbjt it in ſolchem Fall 

unjere Ehre unberührt, trogdem jie ber Gejellihaft wohl verlegt 

eriheinen fann. Unſerm ethiihen Bewußtſein müßte es trogdem 

widerjtreben, ſich rechtfertigen zu wollen, es hieße das Recht dem 

Schein des Rechten nadjitellen, es beeinträchtigen. Bei erlittener 
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Ehrenkränkung ift wiederum eine gewiſſe Erhabenheit über die Be- 

leidigung eher ein Zeichen edler Geſinnung, als eine Fleinliche 

Empfindlichkeit darüber — und höher zu achten als jene kraſſen 

Ehrbegriffe, die ſchon in einer ormverlegung eine Gefährdung 

ihres ſtolzen Dajeins erbliden und gegen ſich jomohl wie gegen 
Andere feiner Toleranz fühig find. Es liegt eine viel höhere 

Moral in dem Erfennen eigner Schuld, als im Willen, durchaus 
Net zu behalten. Um uns, wenn wir der beleidigende Theil 
find, einer Schuld zu entledigen, müjlen wir uns ihrer bewußt 

werden. Das erreihen wir aber nicht, wenn wir fie in eine 

perjönlihe Angelegenheit ummwandeln und fie durch eine ganz 

anderswerthige Handlung, das Duell, auszugleihen ſuchen, jelbit 
wenn leßteres als Sühnopfer aufgefaßt werden fünnte, durch das 

wir unjere Beleidigung gut machen wollen. Liegt die Schuld der 
Ehrenfränfung an unjerem Gegner, dann ijt eine gemwille Erhaben- 

beit über die Kränfung erjt reht am Pla. Das ethiiche Bewußt- 

fein darf fich nicht durch niedrige Triebe eines Andern ins Wanfen 

bringen lajlen. 

Gewiß muß den Anforderungen der realen Nothwendigfeit 
Genüge geleijtet werden. Die bürgerliche Ehre des Menichen be: 

darf einer Sideritellung injofern, als fie den gejellihaftlihen Pak 

für das Individuum bildet; fie regelt das Verhältniß des einzelnen 

Menichen als fittlihen Wejens zur Gejammtheit, fie bildet ge 
willermaßen jeinen ſozialen Rechtszuſtand. Und infofern Diejer 

ſoziale Nechtszuftand durch die Sefinnung der Menſchen, die fich ja 

natürlich durch Thaten offenbart, beeinflußt wird, läßt fi von ihm 

ein Rüdihluß auf diefe Gefinnung ziehn. Aber nicht in abfoluter 

Weile, denn dieſer bürgerlihe Rechtszuſtand bleibt doch nur ein 
relativer Ausdruck für die Gefinnung des Menſchen. Die bürger- 
lihe Ehre jtellt nur den jcheinbaren ethiſchen Kulturzujtand der 

Menſchen dar. Für den Staat, die Gejammtheit, die Gejellichaft 
iſt diefer aber der wichtigere Faktor, mit dem fie rechnen müſſen, 

wenn fie nicht ihre innere Organijatton gefährden wollen; fie fordern 

daher den Einklang der fittlihen Bethätigung mit der von ihnen 

ftatuirten Norm ethiiher Zweckmäßigkeit. Somit iſt es gewiß 
unumjtößlidhe “Pflicht eines Jeden, jeine bürgerliche Ehre 

hochzuhalten, um dieſe jtaatlihe und gejelliaftlihde Ordnung 

nicht zu verlegen. Das bedingt aber nicht die Forderung einer 
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prinzipiell abjoluten Llebereinftimmung in allen Punften der Ge: 

finnung. Der Einzelne fann prinzipiell im Widerſpruch mit der 
jeweiligen jozialen Ethik jtehn, ohne dat deshalb feine Gefinnung 

als mindermerthige zu betrachten iſt. So lange aber jein prinzipiell 
abweichendes Votum nicht in das Budget jozialer Ethik einverleibt, 

d. h. zum Gejammtgut geworden iſt, jolange darf es nicht allge- 

meine Geltung verlangen. Wir müſſen dem Allgemeinmwejen ein 

folhes Uebergewicht einräumen, unjere Handlungen und Yeußerungen 

müſſen fih möglich jt harmoniſch zu ihm jtellen. Die Ehre muß 

als ein mwerthoolles, weil nothmwendiges Mittel zum Zweck fozialer 

Ordnung betrachtet werden, dem mir gewiß ſogar ſchwere Opfer 

zu bringen verpflichtet find, aber zur rechten Zeit müſſen wir nicht 

überjehen, daß es hierin eine Grenze giebt. Die bürgerlihe Ehre 

it eben nur ein Mittel zum Zweck und ftellt nicht das wahre Weſen 

des Menſchen dar, jondern giebt nur jeine fonventionelle Stellung 

wieder. Daher dürfen mir fie nicht unjern höchiten fittlichen 

Werthen gleichjtellen, nocd fie mit unſrer Gefinnung ibentifiziren 

oder gar fie höherjtellen und erjt recht nicht ihr diefe Werthe opfern 

wollen. Das thun wir aber, wenn wir im Fall der Ehrenfränfung 
den ganzen Werth der Periönlichfeit auf eine Karte jegen, wie im 

Duell. — Für den relativen Werth der Ehre die abjoluten ethiichen 

Merthe einjegen zu wollen, ilt ein Zeichen, daß man den äußern 

Schein höher jtellt, als den innern Kern. Wir müſſen dahin ge— 
langen, alle, die in folchen engen Vorftellungen befangen find, für 

mindermwerthig zu halten, denn es bedeutet einen Mangel an ſitt— 

liher Fejtigfeit, wenn Jemand den Muth jeiner Gefinnung jeiner 

ſozialen Werthitellung unterftellt, wobei es ja nicht nöthig ijt, legtern 

zu verfennen. Da die ethiihen Errungenichaften des Menjchen 

und feine geijtige Reife mit jeinem Streben und Leben in engem 

Zufammenhange ftehen, jo muß uns auch der Werth des Lebens jo 

hoch dünfen, daß wir diejes nicht zwecklos opfern oder auf's Spiel 
fegeh, wo nicht unjer voller ethiiher Werth in Betracht fommt. 

Das ijt, wie wir jehen, bei der Ehre nicht der all, da fie nur 

die vermittelnde Stellung zwiſchen Gejinnung und KRechtszujtand 
einzunehmen bejtimmt iſt, daher aud) nicht berechtigt ift, den höchiten 

Einfag, den der Menich geben fann, zu beanipruchen. 

Es wäre ein trauriges Zeichen unjerer jeeliichen Kulturhöhe, 

wenn wir dem leider jo überhand greifenden Kultus des Scein- 
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weſens nicht mit mehr Erfolg entgegentreten könnten. Welchen 
fittlihen Werth hat es für uns, daß mir unjere bürgerliche Ehre 

fultiviren, al’ unſere Kräfte für fie einfegen, wenn ſich dahinter 

ein tiefes „Manko“ befindet, das die Erbärmlichkeit des Menichen 

bedingt? Es mag ja einer vollfommenen fozialethiihen Reform 

bedürfen, um dem Menichen zum Bemwußtfein zu bringen, daß feine 

Würde nicht in der bürgerlichen Ehre, fondern in jeinem innerjten 

Kern und Mejen, feinem geiftigen und feeliihen Sinnen und 

Empfinden zu fuchen it. Wenn mwir aber diejes feit im Auge be- 

halten, dann erkennen wir erjt, wie gefährlich jedes Scheinweſen 

in der bürgerlichen Gejelihaft im Grunde iſt. Eine Gejellichaft, 
in der ſolches Scheinweſen zuläflig ift, und die von Sceinehren- 

figuren beinah vollgepfropft ift, muß fränfeln und auch dem Ein- 

zelnen wird damit der Boden für ein erfprießliches Gebeihen ent« 

zogen, denn nur in einem fernigen Gemeinweſen fann das 

Individuum zu reellem Bemußtfein feines Wejens gelangen. 

Ebenjomwenig können wir uns damit begnügen, fittliche 
Defekte durch formelle Handlungen ausgleihen zu wollen, das wäre 
an fi das Symptom einer mangelnden fittlihen Einfiht. Wir 

können individuelle fittlihe Defekte nicht dadurdy zum Schwinden 

bringen, daß wir fie übertündhen, ſondern nur daburd, daß, nach 

Erzielung eines hohen Gejellichaftsniveaus, das einzelne Individuum 

dazu emporgehoben werde. „Daß durh ein Duell ein 

fittlides Prinzip bergejtellt werde, ift aber 

ausgeihlofjen!“ 

Für die jozialen Gleichgewichtsftörungen muß die Gefellihaft 
den Ausgleich jchaffen, ohne daß fie geftatten darf, daß für formelle 

Differenzen hohe ethiſche Werthe eingejegt werben. Der bürger- 

lihe Rechtszuftand des Einzelnen wird von der Geſellſchaft firirt, 

fie muß daher auch für den formellen Ausgleich der Ehrenfränfungen 
forgen, indem fie durch Ehrengerihte das Motiv der formellen 

Störung firirt und deren Urheber einer perjönlichen Beichränfung 

feines Rechtszujtandes untermirft. 

Die fittlihen Motive müſſen daher in Ehrenſachen ätiologiich 

in Betracht gezogen werden. Die bitterften Gegnerichaften find 
meilt aus ſittlich prinzipiellen Motiven entitanden. Nun iſt es 

aber nicht zu begreifen, warum nicht individuelle qualitative 

Schwankungen in ber Gefinnung zugejtanden werben follen, warum 
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folhe prinzipielle Differenzen nicht friedlich gelöft werben ober 

marum fie nicht etwa ungelöft bleiben fönnten, ohne daß es zu 

einer Webertragung auf die Ehre des Menſchen und dadurch zu 

einer Ehrenfränfung fommen müßte. — Es ift durchaus erforderlich, 

daß mir jeder Gefinnung bes Gegners gegenüber eine gewiſſe 

Nobleſſe gelten lafjen, und fie dulden, wenn fie prinzipiell von der 

unlern abweidt. Es darf hierin fein Grund gefunden werden, 

um den Gegner zu befehden. Iſt mie gejagt die Qualität der 

Gefinnung eine abjolut minderwerthige, dann hat eben wieder die 

Korporation die Aufgabe, ſich ihr gegenüberzuftellen. Für den 

Einzelnen märe es eine Kompetenzüberichreitung, wenn er hier 

richten mwollte; er könnte ſich durd den Flecken, den er löſchen 

will, nur ſelbſt befleden, und bie Gejellichaft hätte ihn dann zur 

Rehenichaft zu ziehen. 

In der bewußten Ehrenfränfung können wir weder ein Mittel 
jehen, um fittlihe Schwanfungen auszugleichen, noch in der er- 
littenen Ehrenfränfung einen ethiichen Verluft; im Aft der Ehren- 

fränfung liegt aber etwas Rohes und Niedriges; fie findet 
prinzipiell feine Begründung in der fozialen Ethif. Wir fönnen 

aud) feineswegs in der Ehrenfränfung einen jittlihen Hintergrund 

für die Berechtigung des Duells finden; denn, mwie mir gejehen 
haben, fann es nicht fittliche Defekte ausgleichen und daher nur 

Scheinwerthe jchaften. Wir fonnen ſomit im Duell nichts Helden- 

müthiges finden, jondern erbliden darin im egentheil einen Akt, 

durh ben fi) der Menſch im Grunde jeines ethiichen Welens 

entwürdig. Daher muß für die Dehors in Chrenhändeln 

dadurch geforgt werden, daß bei jeder Ehrenfränfung ein Ehren: 
geriht in Anfpruch genommen wird, das die Schuld firirt, wonach 

die Gefellichaft den jchuldigen Theil in jeiner Ehrenjtellung, feinem 

Rechtsſtande beichränft und ihm einen Theil ihres Vertrauens 

und ihrer Achtung, je nah dem Make jeiner Verſchuldung 
entzieht. 

Die endgültige Abſchaffung des Duells bedeutet in feinerlei 
Weife eine Beihränfung des perjönlihen Freiheitsbemußtjeins nnd 

Bebürfniffes, im Gegentheil, legteres würde durch diefe Abſchaffung 

nur an wahrer Feſtigkeit gewinnen, und die Menſchheit damit auf 

eine mweitere Stufe eritrebter Kulturhöhe gelangen. 

Dr. OÖ. v. Haken. 



Ginige Worte über Ehrenkränkungen. 

Es giebt bekanntlich Verbrechen, melde der Staat von ſich 

aus, d. 5. unabhängig von der Klage des Verlepten zu verfolgen 

hat, und im Gegenjage dazu eine Neihe von verbrederiichen 

Handlungen, die nur auf Antrag des Verlepten zur gerichtlichen 
Verhandlung gezogen werden fünnen. Zu diejen legteren gehören 

die Chrenfränkungen, fie jeien nun thätlihe, ſymboliſche oder 

münbliche, denn wenn irgendivo, gilt hier der Grundjag: „volenti 

non fit injuria‘, d. 5. demjenigen, welcher einmwilligt, geichieht 

fein Unredt. Erklärt etwa Jemand nad einer erlittenen Be— 

Ihimpfung: daraus made er ſich nichts, jo befundet er dadurch 

eine jo zmeifelhafte jittlihe Oefinnung und bezeichnet jelbit den 

Erfolg der ihm zugefügten Nechtsverlegung als jo geringfügig, 

daß es thöricht wäre, jeinetwegen die Staatsbehörden zu bemühen. 

Es iſt diejes jedoch cum grano salis zu verjtehen: Friedrich der 
Große in feinem bereditigten Selbjtgefühle ließ gegen ihn gerichtete 

Pasquille niedriger hängen, damit Jederman fie bequemer lejen 
fönne und wer wollte ihm Solches verargen. Bismard dagegen 

pflegte unbarmherzig dreinzujchlagen, wenn Jemand jeiner Ehre zu 
nahe trat. 

Was veriteht man nun unter Ehre? Unter dem idealen 

Gute der Ehre im juriftiichen Sinne dürfte der Inbegriff bes 
fittlihen Werthes einer Berion zu verftehen fein, wie ſolcher ſich 

in den Augen ihrer Mitbürger refleftirt und durch dieſen Refler 

die gefellihaftlihe Stellung derjelben bedingt. Einen Menjchen in 

den Augen jeiner Mitbürger, in ihrer Achtung unverbientermeije 

durch Wort, Schrift oder Thätlichfeiten herabjegen, heißt daher 

beleidigen. Nur wer fich jelbjt feinen fittlihen Werth beimißt, 
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wird fich ungeltraft beleidigen laſſen, es fei denn, daß der Be- 

leidiger in fittliher und geiellichaftlicher Hinficht jo tief ſtehe, daß 

man jein Gebelfer dem Kläffen eines billigen Hundes gleichachten 

könnte. In der Negel aber wird derjenige, welder ſich deſſen 

bewußt iſt, ein wie unjchägbares Gut die Achtung feiner Mit- 

bürger für ihn repräfentirt, nicht ruhen noch raften, bis der 

blanfe Schild feiner Ehre von jedem Flecken gereinigt ift, jei es 

durch öffentliche Beitrafung des Beleidigers, jei es durch Widerruf, 

Chrenerflärung oder Abbitte. Der Staat ijt verpflichtet, dieſes un- 

Ihägbare Gut zu ſchützen und er thut es, indem er Strafen gegen 

diejenigen androht, die die Ehre ihrer Mitbürger mit frevelnder 

Hand antajten. 

Dieſes ift von jeher erkannt worden. Chrijtus in der 

Predigt aller Predigten, in der Bergpredigt jagt: „Wer feinem 

Bruder zürnet, der ift des Gerichts ſchuldig“ (d. h. er fann mit 

Vermögens: und Freiheitsitrafen belegt werben) „und mer zu 

feinem Nächſten jagt: Racha!“ (d.h. du Lump, du Nichtswürdiger) 

„der iſt des Raths ſchuldig“ (d. h. er unterlag demjenigen Ge— 
rihte, welches auf Todesitrafe und Ausichließung aus ber 

israelitifchen Gemeinichaft, d. bh. aus dem Bunde mit Gott er- 

fennen fonnte) „und wer zu jeinem Bruder jagt: du Narr!“ 

(d. 5. du Gottlofer) „der ift des höllifchen Feuers ſchuldig.“ 

Des hohen Werthes der Ehre ferner waren fid) auch uniere 
Vorfahren bewußt. Das ältejte germanifche Nechtsdenfmal (d. h. 

infofern das ältefte, als es die älteften germanischen Nechtsan- 

Ihauungen am reinften miderjpiegelt) die Gragas oder Graugans 
Islands beitimmt 5. B.: „Dieje drei Schimpfworte fann man mit 

dem Tode rächen: Feigling, Frauenichänder, Beichuldigung wider— 
natürlicher Unzucht, und jo lange ift die Tödtung des Beleidigers 

erlaubt, wie wegen einer Nidingsthat, d. h. wie wegen Meuchel— 

mord, heimlicher Brandftiftung, Nothzucht, Diebitahl u. ſ. w., und 

jwar bis zum nächſten Gerichtstage. Auch fällt, wer diefe Worte 

gebraucht hat, friedlos, d. h. er fann von Jedem bußlos erichlagen 

werden, der ſich im Gefolge deilen befand, gegen den die Worte 

gerichtet waren.” Andernfalls büßte der Veleidiger entweder mit 

Geld oder er mußte fi dem Schwerte des Beleidigten ftellen. 

Am Schluffe einer Handſchrift des ſchwediſchen Uglandlags findet 

ih folgende intereffante Notiz: „Won dem alten Gejeß, mas zur 
3 



106 Einige Worte über Ehrenkränkungen. 

heidniſchen Zeit in Betreff des Zweikampfs üblih war: Schilt ein 
Mann einen anderen: „Du bift fein Diann und haft fein Herz‘ 

und ermwiedert der Andere: „ich bin ein Mann wie Du‘, fo jollen 

fie zufammenfommen, wo drei Wege fich begegnen. Kommt der: 

jenige, welcher das Sceltwort gegeben, der aber nicht, ber es 

empfangen hat, jo jei er ber, wofür er geicholten wurde und iſt 

weder eid- nod) zeugenfähig. Kommt derjenige, welcher das Wort 

empfangen, aber nicht der, der es gegeben hat, fo rufe er drei 

Nidingsrufe und ſetze des ein Zeichen in die Erde*). Dann fei 

ber ein fchlehter Mann, der jagt, mas er nicht zu behaupten 

wagt. Kommen fie beide mit vollen Waffen und fällt der Ge- 

Icholtene, jo werde er mit halbem Gelbe (ber halben Mannbuße) 

vergolten. Fällt dagegen der, welcher ihn mit ben ſchlimmſten 

Scheltworten gefcholten, jo ift er durch feine Zunge gefallen. Er 

liege bußlos und unvergolten da, wo er fiel.” (Wilda, Strafrecht 

ber Germanen.) 

Der Schlag mit dem Knaufe des Schwerts war jchimpflicher 

als eine Verwundung, bie mit der jcharfen Klinge zugefügt worden 

war. Diejelbe Anſchauung finden wir in der ruſſiſchen Prambda. 

8 10 des jchmediihen Gutalags bejtimmt: „Greifit Du 

einer frau an das Handgelent, jo büße eine halbe Darf, wenn 

fie flagen will. Greifſt Du an den Ellenbogen, büße acht Ortuger. 

Hreifit Du an ihre Schultern, büße zehn Ortuger u. |. w. Greifſt 
Du noch weiter, das ift ein fchändlicher Griff und heißt eines 

Thoren Griff (fola gripr). Darauf ijt feine Buße gelegt. Die 
meijten leiden es, wenn es dazu fommt“, d.h. fie fallen der Rache 

der Anverwanbten der Beleidigten zum Opfer. 

Römiſchrechtliche Anschauungen, die fortichreitende Kultur und 

namentlid das Chriſtenthum arbeiten fi in die Hände, um bieje 

Strenge des alten germaniihen Rechts in Bezug auf Kränfungen 
der Ehre zu mildern, leider nicht immer im Intereſſe der hohen 

Bedeutung des Gutes der Ehre. Die Strafen werben vielfad) 

*) Ich nehme an, dab unter diefem „ein Zeichen in die Erbe fegen‘ bie 

Aufrichtung einer fogenannten „Neiditange‘ zu veritehen ift, die in den isländi— 

Ichen Sagen mehrfad, erwähnt wird. So 3.8. in der Eigla, oder Egild-Saga. 

Vergleiche Sagenbibliothef des ſtandinaviſchen Altertfums von Peter Erasmus 

Müller (einſtmals Profefjor in Kopenhagen), überjegt von Dr. Karl Lachmann, 

Berlin 1816. 
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viel zu gering angefegt und dadurd die Sühne auf gerichtlichen 
Wege in den Augen der Gejellichaft disfrebitirt. Man vergleiche 

„. BD. Die unftreitig in ihrem höchſten Strafmaße viel zu milden 

Strafandrohungen des rulliihen Gejeges „über die von den 

sriedensrichtern zu verhängenden Strafen” (Art. 130—138) mit 

den bei Weitem jtrengeren Beitimmungen bes. beutichen Reichs- 

itrafgejegbuches vom Jahre 1870. Hieraus dürfte es fich erklären, 
daß in gewiſſen Gefellichaftsflaiien das Duell noch immer als ber 

einzige Weg gilt, auf welchem Beleidigungen durch Standesgenoilen 
in anftändiger Weile gejühnt werden können. Hat doch noch ganz 

fürzli bei uns das Duell in militärischen Kreiſen als unter Um— 

ſtänden einziges Mittel zur Wiederherjtellung verlegter Ehre, jogar 

gejeglihe Anerkennung gefunden. Doch nicht auf die jo vielfach 

ventilirte Streitfrage über die Berechtigung des Duells wünſche 
ih hier einzugehen. Nur über das Vergehen ber Ehrenfränfung 

jelbft mögen mir einige Bemerkungen gejtattet fein. 

Ich jchide voraus, daß das Objeft, der Gegenjtand 

des Vergehens der Beleidigung die Ehre einer Perfon und zwar 

niht nur die bürgerliche Ehre, zu mwelder auch die Standesehre 

gehört, fondern die allgemeine menſchliche Ehre iſt. Aud 

dem jogenannten „Ehrlojen”, d. h. demjenigen, den ein infami- 

rendes gerichtliches Urtheil getroffen, bleibt noch die unvertilgbare 

allgemeine Menſchenwürde. (Berner, Lehrbuch, 1863, ©. 271.) 

Mer denjenigen einen Dieb nennt, der einmal wegen Diebjtahls 

bejtraft worden ijt, begeht eine Beleidigung, denn er zieht aus 
einer einfahen Thatſache einen allgemeinen Schluß, zu welchem er 

nicht berechtigt it. Ih fann jagen: X hat einmal geftohlen und 

it dafür bejtraft worden. Ich darf aber nicht jagen, daß X ein 

Dieb ſei. Er hat ja feine Strafe abgebüßt und mag jpäter nie 
wieder gejtohlen haben. In der allgemeinen Bezeichnung „Dieb 

liegt aber der Vorwurf, X werde immer ftehlen, wo ſich ihm die 

Gelegenheit bietet. Diejes geht zu weit und ijt daher ftrafbar. 

Man kann jede Wahrheit jagen, obgleich folhes unter Umftänden 

höchſt unflug fein fann. Man darf aber nicht jede Wahrheit in 

jeder Form jagen. Auch die Ehre VBerftorbener fann Gegen: 

ftand der Beleidigung fein. Das ruſſiſche Recht jagt hierüber 

nichts. Dagegen bejtimmt das deutſche Strafgefegbuh 5 189: 

‚Ber das Andenken eines Verſtorbenen dadurch beihimpft, bab er 
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wider beſſeres Wiffen eine unmwahre Thatſache behauptet ober ver- 

breitet, welche denjelben bei Lebzeiten verächtlih zu machen oder 

in der öffentlichen Meinung herabzufegen geeignet geweſen märe, 
wird mit Gefängniß bis zu ſechs Monaten beitraft.” Ebenſo 
fönnen juriſtiſche Perſonen beleidigt werden. ine ber 

Infolvenz fälſchlich beichuldigte Bank kann daher durch ihre 

Direktion wegen Verleumdung flagbar werden. Eine völlig 

unbeftimmte Perſon ift dagegen nicht Gegenitand einer 
Injurie. Ganze Völfer oder Stände fönnen nicht beleidigt werden. 

Anders ift es, wenn eine jchimpfliche Bezeichnung relativ bejtimmte 

Perjönlichkeiten umfaßt, wie bei Gejellichaften, Genofjenichaften, 

Familien, Offiziere einer Garnifon, Aerzte einer Stadt, Profeſſoren 

einer Univerfität, Advofaten eines Gerichtshofs, Mitglieder einer 
Gilde, einer Innung. Kinder und Geiftesfranfe können beleidigt 
werden, denn ſchon das römiſche Necht ſagt: „Es fann Nemand 

ſehr mohl eine Anjurie erleiden, obſchon er fie nicht fühlt.” In 

einem jolchen Falle haben die Verwandten das Klageredt. 

Begangen wird die Anjurie durh Wort, Rede, 

Schrift, bildlihe Darftellung, Thätlichfeit oder irgend ein Zeichen, 
durch welches fid) die Verachtung fund giebt und welches geeignet 
ift, Jemand in der Achtung feiner Mitbürger herabzumürdigen. 

Bei der Beurtheilnng der Frage aber, ob irgend eine Kundgebung 

als Beleidigung anzufehen ſei, fommt es weſentlich darauf an, ob 

fie unter den obwaltenden Umſtänden fich als Ausdrud der Gering- 

ſchätzung darſtellt. Objektiv ehrverlegend ilt feine Kundgebung. 

(Oppenhof, Kommentar.) Selbſt Schimpfworte werden gelegentlich 

als Scherze oder als Liebfofungen gebraucht. ch erinnere nur an 

Ausdrüde, wie du ‚‚licbes Feines Yuderden!, du Satansbraten, 

du Spitzbube“ u. ſ. w., die in manchen Streifen und namentlich 

unter jogenannten „Naturburſchen“ als Zeichen einer gejteigerten 

Gemüthlichleit gelten. Deshalb find die Umſtände des Einzelfalles 

enticheidend ; insbejondere aljo die jedesmalige Veranlaſſung, die 

Perjönlichfeit, an welche die Kundgebung fich richtete, der Zweck, 

der dadurch verfolgt wurde. Entjcheidend iſt die Abſicht zu 

beleidigen, die fih aus den begleitenden Umjtänden von 

jelbft ergiebt. Der Richter hat fi bei der Beurtheilung des 

fonfreten alles nad) der allgemeinen Rolfsanfiht zu richten. 

Dabei muß er die Berjonen, um die es fich handelt, ihre Bildung, 
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ihren Stand, ihr Verhältnig zu einander, die Gelegenheit, welche 

zu der angeblichen Beleidigung die Veranlafjung bot, örtliche, zeit: 

lihe und nationale Gebräuche und dergleichen mehr berüdjicdhtigen. 

Nicht jede Derbheit, Grobheit, Neußerung des Epottes, ronie, 

Kritik, Verlegung des Anjtandes, Unterlaffung einer Höflichkeits— 

bezeugung involvirt aud eine Nichtanerfennung des ſittlichen 

MWerthes einer Berjon.”) Was in dem einen alle beleidigend 

ift, braucht es darum nicht auch in einem anderen Falle zu jein. 

Id erinnere 3. B. an folgenden befannten Fall: Es trat der 

Fleiſcher A vor Gericht und brachte wider jeinen Freund B nad) 

jtehende Klage an: „Wir befanden uns gejtern in einer Kneipe 

und geriethen in Streit. Ein Wort gab das andere. Mein 
Freund jagte auf mid: „Du alter Ejel, du Dummkopf, du fannjt 
mir” — es folgte die befannte Göß von Berlichingen'ſche 

Propofition zur Güte. Das war noch garnichts. Das fonnte id) 

mir noch gefallen'lafjen. ch verzieh ihm, denn er war betrunfen. 

Plöglih aber jagte er giftig: „Du homo!“ Das war gemein. 

So was lajje id mir nicht bieten, bitte ihm einzujpunten.“ Ge: 

fragt, ob er wirfli auf obige Schimpfworte fein Gewicht lege, 

verneinte er ſolches mit Entjchiedenheit und mußte in Folge dejlen 

mit jeiner Klage abgemwiejen werden, weil der Ausdrud „homo“ 

feine Beleidigung enthält, vielmehr der Gebrauch diejes Wortes 

zum Zwede einer Beleidigung nur als Verſuch mit Hilfe eines 

untauglihen Mittels zu betrachten ijt. 

Auch die Wiederholung oder Neferirung der Neußerung 

eines Anderen fann beleidigend fein, 3. B. wenn Jemand mit 

Schadenfreude in einer Gejellihaft ausruft: Der X habe den Y 

joeben einen Schuft genannt, obſchon die Beleidigung jelbjt unter 

vier Augen geſchah. 

Für die Entjcheidung aller diejer Einzelfragen, die ich hier 
nur in aller Kürze geftreift habe, bietet der Mortlaut der Artikel 
130—138 des „Geſetzes über die von den Friedensrichtern zu 

verhängenden Strafen” beziehungsweije der Artifel 1039, 1040 

und 1533—1539 des Strafgejegbud)es, Ausgabe v. J. 1885, nicht 

*) Aus der Thatjache, daß jüngit im deutſchen Neichstage ein Theil der 

fogialdemofratiihen Abgeordneten ſich bei dem Hoch auf den Kaiſer nicht von ihren 

Plägen erhoben, dürfte der Thatbeſtand der Majejtätsbeleidigung ſchwerlich zu 
deduziren jein. 
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den genügenden Anhalt. Die Wiſſenſchaft muß bier erläuternd 

und ergänzend eintreten. So fanden mir ſchon, im Gegenſatze 

zum beutjchen Recht, die Beihimpfung des Andenkens Verftorbener 

im ruſſiſchen Rechte nicht mit Strafe bedroht. Gleichzeitig dürfte 
aber dem rufliihen Strafredhte nicht mit Unrecht der Vorwurf 

gemacht werben, daß es in feinen Strafbeitimmungen, wie gejagt, 
nicht nur viel zu milde ift, jondern daß es aud) einen wefentlichen 

Fall der Beleidigung oder richtiger der Berleumbdung jtraffrei 

zu laſſen jcheint. Unter Verleumdung im engeren Sinne verjteht 

man nämlid) die wider bejjeres Willen erfolgte Andichtung Ver: 

achtung erregender Handlungen. Wenn ich alfo von X jage, er 

habe geitohlen ober betrogen oder fid) bejtechen laſſen und mir 

dabei deilen bewußt bin, daß dieſe Anichuldigung eine falfche ift, 

jo begehe ich eine Verleumdung. Solche ijt jelbjtverjtändlich auch 

nah ruſſiſchem Rechte jtrafbar. (Ohne erichwerende Umſtände 

Arreſt nicht über 2 Monate). Wie aber, wenn id) eine ſolche mir 

von dritten Perſonen gemachte Mittheilung weiterverbreite, vielleicht 

in gutem Glauben, die Mittheilung ſei in der Wahrheit begründet? 
Dan hört dann Häufig die Entihuldigung: „Aber ich jage ja nur, 

was ich gehört habe. B. hat es mir mitgetheilt. Er mag es ver: 

antworten.” Dieje Anihauung ift grundfalih. Ich darf nichts 

jagen, was einen Anderen in der Achtung jeiner Mitbürger herab: 
zufegen geeignet ijt, wenn ic) nicht von der Wahrheit ber be- 
treffenden Thatſache überzeugt bin und ſolches einſt nöthigenfalls 
in Ermweis zu jtellen vermag. Aus diefem Grunde beftimmt denn 

aud der 8 162 des beutichen Strafgejegbuches: „Wer in Be: 
ziehung auf einen Anderen eine Thatjadhe behauptet oder ver- 

breitet, welde denjelben verächtlich zu machen oder in der 

öffentlihen Meinung herabzujegen geeignet it, wird, wenn dieſe 

Thatfahe niht erweislih wahr ijt, mit Geldftrafe bis 

zu 200 Thalern oder mit Haft oder mit Gefängnik bis zu einem 
Jahre und wenn die Beleidigung öffentlich oder durch Verbreitung 

von Schriften, Darftellungen oder Abbildungen begangen ift, mit 

Gelditrafe bis zu 500 Thalern oder mit Gefängniß bis zu zwei 
Jahren beſtraft.“ Der folgende S 127 behandelt die Verleumdung 

im engeren Sinne, indem er feitiegt: „Wer wider bejjeres 

Wiſſen in Beziehung auf einen Anderen eine unwahre Thatjache 

behauptet oder verbreitet, welche denielben verächtlich zu machen 
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ober in ber öffentlichen Meinung herabzumwürdigen oder deſſen 
Krebit zu gefährden geeignet ift, wird wegen verleumderiſcher 

Beleidigung mit Gefängniß bis zu zwei Jahren und mwenn bie 
Verleumdung öffentlich geichah oder durch Verbreitung von Schriften, 

Abbildungen oder Darftellungen begangen it, mit Gefängniß 

niht unter einem Monat (der Höchſtbetrag der Gefängniß- 

ftrafe ift fünf Jahre) beitraft, d. h. dem Nichter ijt anheimgejtellt, 

je nad) den Umjtänden, auf eine Gefängnißitrafe zu erkennen, die 

zwiſchen ihrem hier feitgejegten geringiten Betrage von einem 
Monat und ihrem Hödjitbetrage von 5 Jahren variiren fann. 

Wie wir gejehen haben, iſt aljo nicht bloß die Urheberſchaft, 

ſondern aud die Weiterverbreitung, Weitererzählung einer ver: 

leumderiſchen Behauptung jtrafbar und es müßt dem Inkulpaten 

gar nichts, wenn er ſich auf einen Dritten, als auf feinen Ge: 

währsmann, beruft. Vielmehr wird er unfehlbar verurtheilt, wenn 

er die von ihm weiter folportirte, den Anderen zu jchädigen ge: 

eignete Verleumdung nicht in Erweis zu jtellen im Stande iſt. 

Sehr lehrreich ift in Diejer Beziehung ein Kriminalfall, den die 

„Sartenlaube” vor einigen Jahren unter dem Titel: „Ich habe 

ja nichts Böfes thun wollen“, mittheilte. In einer größeren Ge: 

ſellſchaft wurde erzählt, daß ein junges Mädchen ſich mit dem 

Herrn Aſſeſſor B. verlobt habe. Cine den beiten Kreijen ange: 

hörende Dame äußerte bei diejer Gelegenheit jpöttiih: Nun, dem 

jungen Mädchen dürfte faum zu gratuliren jein. Der Herr 

Aſſeſſor jei ein ziemlich wüjter Gejelle, der die Nächte in Kneipen 

und am grünen Tijche verbringe und in Betreff des jechiten Ge: 

bots jehr laren Grundſätzen huldige. Der Braut fam dieſe 

Veußerung zu Ohren und die Partie ging zurüd. Der Herr 
Aſſeſſor verflagte nunmehr das ſchöne Läftermaul und obſchon die 

Sünderin ſich jpäter unter Thränen darauf berief, fie habe das 

Erzählte wiederholt von Anderen gehört, jie habe nicht gewußt, 

daß fie gegen das Gejeg verjtoße, jie „habe ja nichts Uebeles thun 

wollen“, wurde fie ohne Weiteres zu drei Monaten Gefängniß 

verurtheilt, weil fie den von ihr weiter folportirten Klatſch nicht 

zu bemweijen vermochte. 

Wer wollte behaupten, daß dieſer Sprud nicht ein gerechter 

war? 
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Die Verleumdung iſt ein ſchlimmes, frejfendes Gift, das un: 
jägliches Unglück anzurichten im Stande ift. Wem it nicht flar, 

welchen Werth das moraliihe Kapital eines Menſchen, jein guter 

Ruf, die Achtung, die er in den Augen feiner Mitmenjchen hat, 

fein Kredit repräfentirt? Man untergrabe diejen guten Auf, indem 

man ſchlimme Gerüchte über ihn erfindet oder weiterverbreitet und 

die ganze Erijtenz des in jeiner Ehre Gejchädigten fann nicht nur 

geführdet, fondern in ihren Grundveften erjchüttert werden. „Die 

Zunge ijt nur ein fleines Glied, richtet aber große Dinge an.” 
Ein altes Sprüchwort lautet: „semper aliquid haeret‘“ d. h. es 

bleibt doc immer Etwas hängen. Alfo nur immer friid darauf 

[08 verleumdet! Der fallende Tropfen wird ſchon einmal den 

Stein aushöhlen. In Zeiten politiicher Erregung, insbejondere 

des Nationalitäten-Daders, blüht der Weizen der Verleumdung. 

Wenn man den Gegner jachlic) nicht niederlegen fann, nun fo ift 

es am bequemiten, feinen Brivatcharafter anzugreifen, ihm unlautere 

Motive unterzufchieben, ihn ſchimpfiicher Handlungen zu bezichtigen, 

mit einem Wort: zur Waffe der Verleumdung zu greifen. Zu 
feiner Zeit joll in Deutichland die Zahl der Basquille und Schmäh— 

ichriften aller Art größer gewejen jein, als zur Zeit der Neformation. 

Die peinliche Gerichtsordnung Kaijer Karl V. enthält zuerjt einen 

Abſchnitt: „de famosis libellis“‘, welche letztern mit ftvenger 

Strafe bedroht werden. Salomo jagt in feinen Sprüchen: „Die 

Worte des Verleumders find wie Schläge und fie gehen durds 

Herz.“ „Wie einer heimlich mit Geſchoß und Pfeilen ſchießet und 

tödtet, alſo thut ein faljcher Menſch mit jeinem Nächjten und 

ſpricht danach: Ich Habe gejcherzet.” Klingt dieſes nicht genau fo, 

wie die Ausrede jener Klatſchbaſe: „Ich Habe ja nidyts Böſes 

thbun wollen.” „Giftiger Mund und böjes Herz ijt wie ein 

Scherben mit Silberjhaum überzogen.” „Falſche Mäuler weden 

Haß und wer verleumdet, der ijt ein Narr. Auf den Rüden des 

Narren aber gehört die Ruthe.“ 

Nach Beilpielen der Verleumdung Haben wir Balten nicht 

weit zu juchen. Unſere früheren Nichter, unjere Gutsbeliger, 

unjere Bajtoren, unjere Stadtverordneten, ja jelbit die früheren 

Profeſſoren unjerer Hochſchule willen über das Thema ber Ver: 

leumdung ein langes trauriges Lied zu fingen. Nach ruſſiſchem 

Strafredte könnte Verleumduna durch die Preſſe mit Gefängniß— 
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haft von zwei Monaten bis zu einem Jahre und vier Monaten 

bejtraft werden. Soviel mir befannt, ijt jedoch fein einziger jener 

verleumbderijchen KRorreipondenten, die mit den Bejchuldigungen des 

Vetruges, der Bejtechlichfeit, des jtrafbaren Cigennußes, der 

Sraufamfeit, der Fälſchung, ja des Landesverraths nur allzu bereit 

waren, von der Nemeſis in Gejtalt eines Strafurtheiles erreicht 

worden. Ob die betreffenden literariichen Bujchfläpper ſich darüber 

klar geworden jein mögen, daß es eines Gentlemens ebenjo un: 

würdig ijt, einen Neijefoffer vom Magen zu jchneiden, als dem 

Nächſten die Ehre abzuſchneiden! So richtig es vielleicht in einigen 

gar zu eflatanten Fällen geweien wäre, den Meg der Klage zu 

beichreiten, wenn auch nur, um ein Erempel zu ftatuiren, jo ijt 

doch nicht zu überjehen, daß fid) dem in praxi nicht leicht zu über: 

windende Schwierigkeiten entgegenftellen. Wer jcheute nicht Zeit: 

vergeudung, Kojten, Mühen und Aerger, welche mit der Durch— 

führung einer gerichtlichen Klage unvermeidlih verbunden find! 

Dazu kommt ein an und für fich nicht unberechtigter Stolz, der 
es dem wahrhaft VBornehmen verbietet, Eleinliche boshafte Angriffe 

aus gededter Poſition anders als mit gerechter Verachtung zu 
behandeln. Thun wir daher nad) der Weifung jenes oben zitirten 

alten Gejetes darüber, was nad) germaniihem Recht bei jchweren 

Beleidigungen beziehungsweile beim Zweikampfe üblich war, d. h. 

rufen wir Drei Nidingsrufe dort, wo die Wege ſich freuzen und 
itefen wir des zum Erweije ein Zeichen in die Erbe. „Dann jei 

der ein ſchlechter Mann, der da jagt, was er nicht behaupten 

fann.“ 
Mag. jur. M. Stillmark. 



Bas if eine Veltanſtauuug?) 
I. 

Als der ruffiiche Fabeldichter Krylom eines Abends im Haufe 

der Gräfin Stroganow an einem Diner theilnahm, wurde von den 

Gäſten in lebhaftem Geſpräche die Frage erörtert, ob “Peter der 
Große wohl gethan habe Petersburg dort zu gründen, wo es jeßt 

steht. Die Meinungen pro und fontra wurden mit Eifer ver: 

fohten und verjchieden begründet; und die Hausfrau äußerte, zu 

Krylom gewandt, ihre VBerwunderung darüber, daß eine jo wichtige 

Thatſache, wie die Erbauung Petersburgs, von je her jo total 

verſchieden beurtheilt worden jei. 

— Daran ijt nichts MWunderbares, jagte Krylow, — und um 
Ahnen, Frau Gräfin, zu beweilen, daß ich die Wahrheit rede, 

bitte ih Sie, zu jagen, welde Farbe dieje Kryitallfacette des Kron— 

leucdhters hat? — Dabei wies er auf eins der geichliffenen Prismen, 

die an dem Stronleuchter über dem Eßtiſch hingen. 

— Drange, jagte die Gräfin. 

— Und wie ſcheint fie Ihnen? fragte Krylow den alt, 

welcher zur linfen Hand der Gräfin jaß. 

— Grünlich, jagte dieler. 

*) Unentſchiedene Gemüther, die fich nad) der Lektüre der vorliegenden 

fosmopolitiihen Studie etwa verfucht fühlen jollten, neben der germanijd)-protejtans 

tiihen aud andere Weltanfhauungen gelten zu lafjen, mögen jid der Warnung 

Göthes an die Deutichen erinnern: 

Was euch nicht angehört, 

Müffet ihr meiden; 

Was eud) das Inn're ftört, 

Dürft ihr nicht leiden! 

D. Red. 
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— Und Ihnen? fragte Krylom feinen Nachbar zur Nedten. 

— Miolett. 

— Unb mir fommt fie blau vor, jagte Krylow. — Alles 

hängt davon ab, jchloß er, ſich wieder an den Braten machend, — 

daß wir, ein und denjelben Gegenftand anjehend, ihn von ver: 

ihiedenen Seiten betradten ... . 

Wie hier in der ſchlichten Anekdote dem einfachſten, Hleinften 

Dinge, dem fryftallnen Prisma, jo geht es auch dem größten: 

dem Weltall mit den Anjchauungen, die die Menſchen von ihm zu 

erlangen juchen. 

Das ift nichts Neues. 

Nehmen wir einen beliebigen Gegenjtand, 3. B. denjelben 
Lüftre, der im Haufe der Gräfin Stroganow, am Newſti Proſpekt, 

über dem Eßtiſch hing; To fünnen wir ihn nicht kennen lernen, 

folange wir ſelbſt in ihm drinfteden. Wir müjlen von außen an 

ihn herantreten um von ihm eine Anjchauung zu befommen. 

Sehen wir feſt von dem einmal angenommenen Standpunkte aus 

auf ben frei hängenden Leuchter hin, jo fällt das Licht in Strahlen: 

bündeln von jedem feiner fomplizirten Theile in unfer Auge; und 

dieje Strahlenbündel vereinigen fi) dort auf unfrer Netzhaut zu 

einem zulammenhängenden Bilde. Stellen wir uns wiederum vor, 

daß die Lichtftrahlen von unirem Auge oder einer Flamme auf 

den hängenden Gegenftand treffen; jo wirft er auf der Wand, 

dem Fubbodem und auf den im Zimmer befindlichen Gegenftänden 

einen meilt zulammenhängenden Schatten, der natürlich auch nicht 
willtürlich entjteht, jondern einerjeits den Formen des hängenden 

Leuchters entipricht, andererjeits dem Standpunkt, von wo bas 

Licht auf ihn fiel. Beide Projektionen, ſowohl der einfarbige 

Schatten an der Wand als aucd das bunte Bild im Innern unfres 

Auges gejtatten wichtige Schlüffe über die wirfliche Beichaffenheit 

des Gegenjtandes; und jie würden uns noch mehr Schlüſſe erlauben 

und MWichtigeres lehren, wenn dabei dus Objeft, etwa wie ein 

lebendes Wejen, ſich bewegte; weil dann jtatt des einen gleich 
bleibenden Schattenrijies oder Bildes, eine Neihe einander ſukzeſſive 

ergänzender Anjhauungen von der Sadye entitände, die uns bie 

Möchlichkeit gäbe noch reichere Kenntnig über das Beobadhtungs: 

objeft zu gewinnen ohne jedod jemals jein Wejen zu erjchöpfen 
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und uns feine ganze Natur zu offenbaren. Denn mie jollten wir 

auf diefem Wege 3. B. von der Härte, Schmelzbarfeit oder von 

dem, was unter der Oberfläche ſich befindet, etwas erfahren? 

Was uns nichtsdejtoweniger bei der Anſchauung Zicherheit 

und Befriedigung giebt, ijt, daß wir Zujammenhang an den Theilen 
wahrnehmen und daß die daraus gezogenen Folgerungen über 

Weſen und Zweck des Ganzen, durd die Erfahrung nicht wider: 

legt werden. 

Verhält fih nun nicht diejes alles ebenjo bei dem, was man 

„Weltanſchauung“ nennt? Jeder von uns muß in Gedanfen dieſe 

Reife nad) außen, — aus dem Weltall hinaus, — unternehmen, 

um, jo gut es gehen will, aud) über die Welt einen Weberblid 

zu befommen. Alle Naturerfenntnig von der Welt beichränft jich 

auf ihre Oberfläche; 

„In's Innre der Natur dringt fein erſchaffner Geiſt; 

„Slüdjelig, wem fie nur die äußre Schale weilt!“ 

Die Eindrüde eines oder mehrerer von unjren fünf Sinnen, 

die Kombination der Wahrnehmungen und endlid die Schluß— 

folgerungen aus ihnen find es, was wir für eine Kenntniß der 

Natur halten. 

Was aber die Gegenjtände noch für Eigenſchaften haben, 

wofür uns die Sinnesorgane verjagt find, davon fehlt uns jede 

Ahnung. Allein aud) auf das, was wir willen, find wir mehr 

oder weniger zufällig aufmerkſam geworden; und nod) vor wenigen 

Jahren hätte niemand zu behaupten gewagt, daß es Lidhtitrahlen 

(„Röntgenftrahlen”) geben fönne, die, dem Auge nicht fichtbar, 

duch kompakte, undurchſichtige Körper zu gehen vermögen. — 

Wenn jemand aljo 3. B. behauptet, er fenne das Eijen, jo heißt 

das nur, dab er einen zufälligen Kompler von Eigenthümlichkeiten 

des Eijens aufzählen fann; und wir find in unſrer jinnlihen Be- 

Ihränftheit nicht einmal im Stande uns annähernd vorzujtellen, 

was mit einer totalen Kenntniß des Eijens gemeint wäre. a, wer 

eine ſolche alldurchdringende Kenntniß des Eijens hätte, der wäre 

das Eijen jelbjt, odererjhüfees. Hingegen bei feiner Art unjrer 

menſchlichen Erfenntnig geht das erfannte Objekt wirklich in den 

erfennenden Intellekt hinein. 

Cine Weltanihauung bezieht ſich indeß auf noch viel 
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MWichtigeres, als auf die Natur allein: fie richtet fih auf das 
geiftige Leben der Geſammtheit und verjucht über Anfang und 

Ende aller Dinge Aufihluß zu geben. Was aber noch mehr be- 
deutet: jie will uns auch über unjre Pflichten und den Zweck 

unſres Dajeins belehren. 

Es iſt nur allzuleiht einzufehen, daß in Bezug auf Diele 
vielen gewaltigen Probleme die wirkliche Erfenntniß des einzelnen 

Menſchen erft recht unvolllommen bleiben muß, und von dem 

Standpunkte der Weltbetradktung, den er einnimmt, abhängt. 

Denn jeder hat von einer andern Geite, auf anderm Wege und 

in anderer Reihenfolge die Körper: und Geifteswelt fennen gelernt. 

Was aber jedem Menſchen zu feiner Weltanichauung Vertrauen 

giebt und ihn in der Lleberzeugung von ihrer Vortrefflichfeit feſt— 

hält, ift ihre relative Wahrheit, das harmoniſche Zulammen: 

ftimmen ihrer Theile und die Bejtätigung, die fie in der äußern 

und innern Erfahrung findet. Dabei ijt es aber ebenjo natürlich, 

daß die Weltanihauungen der verjchiedenen Menichen mindejtens 

ebenfo verjchieden find, wie die Anfichten, die fie von dem ob: 

erwähnten hängenden Kronleuchter in jich aufnehmen. Nur freilid) 

pflegen die Leute über jeden Theil ihrer Weltanjchauungen ic) 

bejtändig (mehr oder weniger rejultatlos) zu jtreiten; über die wirf: 

lihen Konturen des Leuchters werden jie jedoch aud) bei einer 

Betradtung aus der Entfernung jehr bald einig. Wie machen 
fie das nur? 

Sehr einfah. Sobald der A von dem fraglichen Leuchter 

eine Anficht zu haben behauptet, die der B nicht hat; begiebt B 
fih auf den Standort des A, überblidt von dort aus den Gegen- 

ftand und erkennt, daß A von jeinem Gefichtspunfte aus richtig 

gejehen hat. 

Und genau fo jollten wir e8 aud mit unſren Weltanfchau- 

ungen maden: nur der, welcher nicht eine einzelne fremde 

Meinung, ein Stüd der fremden Weltprojektion zu fritifiren unter: 
nimmt, jondern jich ganz und gar in die fremde Weltanfhauung 

hineinverjegt, jich auf den Standpunft ftellt, von dem aus allein 

fie im Zufammenhang erjcheint und einen vernünftigen Sinn er: 

hält, darf hoffen über fremde Meinungen gerecht zu urtheilen. Er 

wird ein milder Nichter fein und auch auf theoretiichem Gebiete 

das Spridyiwort bewähren: comprendre c’est pardonner! 
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Dagegen ift dasjenige ein vollfommen ausfichtslofes und des 

vernunftbegabten Menſchen unmürdiges Beginnen, was bejtändig 
gefchieht: eine einzelne fremde Aeußerung, einen Sag aus einem 

Buche oder meinetwegen auch hundert Süße, herauszugreifen und 

an ihrer Widerlegung jeinen Scharfſinn bemweifen zu wollen. 

Abgeſehen von der Unehrlichfeit und Unfähigkeit, die ſich oft hinter 

einem jolhen Beginnen verjtedt, indem der Kritifirende dem Leſer 

das Opfer feines Wiges in möglichit ungünftiger Beleuchtung zeigt 
oder jein Unvermögen, die fremde Meinung zu fallen, dadurd) 
bemäntelt; jollte aud) jeder bedenfen, daß es geradezu lächerlich iſt 

gegen Fragmente fremder Weltanihauungen zu Felde zu ziehen; 
denn jede Weltanschauung, unſre eigne ebenjo gut, wie die fremde 
erhält ihre Rechtfertigung immer erjt aus ihrem Zulammenhange 

und ericheint finnvoll nur, wenn man fie als Ganzes betraditet. 

Die häßliche Manier des Zerfegens heiler Syiteme und des 

bohmüthigen Aburtheilens über die „disjecta membra‘, die man 

dann vor ſich hin und her wirft, verleidet jo manchem die Lektüre 

der MWerfe über Literaturgeihihte und Geſchichte der Philojophie. 

Man mag nur nod die Philofophen und Dichter jelbjt in bie 

Hand nehmen und jeden für fich jprechen laſſen; aber geradezu 

verderblic für die Jugend iſt das Werf des philofophiichen Hiſtori— 

fers, der faltblütig Dugende und mehr Weltanjchauungen nad) ein- 

ander in nuce vor uns darftellt, fie nady wenigen ganz äußerlichen 

Merkmalen Hajlifizirt und fur; gefaßt jeden mit einigen über: 

legenen Worten abthut. 

Wie erfreulich ift es Schopenhauer dort zu lefen, wo er jeine 

eigene Meinung vorträgt; und wie unbillig und beſchränkt ericheint 

uns der große Mann, jobald er über die Anjchauungen anderer 
Philoſophen veferirt! 

Freilich erfordert es eine größere Anjtrengung und geijtige 
Leiſtung, ſich in die fremde Weltanihauung hineinzuverjegen als 
fih auf den Stuhl hinzufiellen, von dem aus jemand etwa einen 

förperlihen Gegenftand abgezeichnet hat; was halten wir aber von 

dem Zeichner, der das Werf eines andern jchon deshalb tadelt, 

weil es, von einem andern Standpunfte aufgefaht, andere Pro: 

portionen aufweiſt? 

Wer aljo die geiftige Anjtrengung jcheut, oder die fremde 

Anschauung überhaupt nicht einer eingehenden Beurtheilung werth 
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achtet, oder wer zu wenig von ber fremden Meinung erfahren hat, 
um daraus auf eine zufammenhängende Weltanfhauung zurüd- 

Ichließen zu fünnen: braucht natürlich nicht beizuftimmen, joll aber 

wenigitens mit feinem Spott zu Haufe bleiben. Der Mißachtung 

diefer Regel entipringen gewiß neunzig Prozent all des unerquid- 
lihen und unfruchtbaren Streites, den die raifonnirende Menjchheit 

mündlid und mit Druderfchwärze bewaffnet führt. Denn jede 

Weltanfchauung, welche auftriti, ruft uns doch freundlich zu: 

Steigt herab in meiner Augen 

Melt: und erdgemäß Organ! 
Könnt fie als die euren brauchen; 

Schaut euch diefe Gegend an! 
Und wer biefem Ruf folgt und fich reblich bemüht auch mit 

den fremden Augen zu jchauen, wird belehrt, bereichert, wie ein 

homerifcher Kämpfer vom Gegner beichenft nad) Haufe gehen; nicht 

aber derjenige, welcher in dem Gegner nur den Feind feiner eignen, 

ihm lieb gewordenen Anſchauung fieht und zerfleiihend über ihn 

berfällt, indem er ruft: „Die Erde hat nicht Play für unjer beider 

Meinungen; die Wahrheit fann nur eine jein!“ 

Das klingt aus einem Menjchenmunde ungefähr ebenjo ver- 

nünftig, wie die Anfiht, daß ein Gegenjtand nur von Einem 

Punfte aus jeine ganze richtige Gejtalt erkennen laſſe, und daß 

von zwei Schatten, die er wirft, der eine unwahr jein müſſe. 

Wir Haben aus dem Urjprung aller Weltanfhauung gejehen, daß 
nicht nur zwei jondern jogar unendlich viele Weltanichauungen, jede 

in ihrer Art und in einem gewiſſen Umfang wahr find. 

Indeß die gedanfenloje Affenliebe, mit welcher viele Menjchen 

an ihrer Weltanichauung hängen, als ob jie die einzig erlaubte 
märe, läßt jie jede vereinzelte abweichende Aeußerung eines andern 

für einen Angriff auf ihr Kredo halten. Man braucht 3. B. nur 

in einer Gejellihaft von der Vernunft der Thiere zu jprechen, 
jo wird manch einer dagegen auffahren, als hätte man jeinen 

Bater beleidigt. Ohne die Vorausjegungen zu prüfen wittert er 
gleich etwas von Diaterialismus oder Darwinismus dahinter; denn 

er iſt auf den Sag dreifirt, dal die Thiere wohl Verjtand aber 

feine Vernunft haben. Fragt man dann, was eigentlich der Unter: 

ſchied zwiſchen Berjtand und Vernunft jei, jo fommt er freilich in 

Verlegenheit. Das ijt fein Wunder. Sofrates hätte ohne weiteres 
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feine Unmifjenheit in diefem Punfte eingeftanden; denn beide Aus: 

drüde find im Sprachgebrauche des gewöhnlichen Lebens viel zu 

fonventionell, als daß es ſich lohnte über ihren Inhalt zu ftreiten. 

— Nun fommt aber noch ein anderer und will den armen 

Thieren auch den Verftand abjprehen; denn feit wie ein Nagel 

im Brett, figt ihm die Idee im Kopfe, daß das Thier nicht Ver: 

ſtand ſondern nur Inftinft habe. — Wieder andre nehmen Anſtoß 

am Gebrauch der Worte „Geiſt“ und „Seele“; als ob es dafür 

allgemein-verbindliche Definitionen gäbe! 

Kurz: allenthalben, wo Menichen disputiren, zeigen fie das 

Schaufpiel des Stolperns über Brudjtüde fremder Welt— 

anjchauungen. 

I. 

Wenn bei dem Vergleich zwiichen der Anſchauung von einer 

Sache und der Weltanfchauung auf den Zuſammenhang, durd) den 

jedes ſich rechtfertige, Gewicht gelegt worden ift; jo jehen wir an 

dem förperlihen Objekt unmittelbar, was das bedeutet: wie durch 

die Kohäſion feiner Theile und die Undurchdringlichkeit der Materie 

an dem Bilde im Auge ſowohl als audh an dem Schatten der 

Zulammenhang gewährleiftet wird. Was entſpricht nun aber diejem 

Zulammenhange an einer Weltanichauung? 

Hier find die elementarjten Theile nicht Dinge oder Bilder 

ſondern Einzelerfenntnilfe; und indem mir fie unter einander zu 

verbinden und in Einklang zu bringen ſuchen, jprechen wir über ihre 

Beziehungen neue Wahrheiten aus; dann weiter fönnen wir über 

die Verhältniffe der jo gewonnenen Grundjäge zu wieder neuen 

zufammenfajjenden Erfenntniffen gelangen. — Der Zujammenhang 
einer Weltanschauung, wird mancher bereitwillig ergänzen, ijt alſo 

dann hergeftellt, wenn die verbindenden Hauptläße, welche die Be- 

ziehungen zwiſchen ihren Theilen (den Einzelerfenntnijjen) aus— 

drüden, nicht blos behauptet jondern auh bewiejen, alſo 

wilfenschaftli begründet jind. Alſo logiſch, d. h. denfnoth- 

wendig müſſen, jcheint es, aus den fonfreten Thatjadyen und früher 

gewonnenen inzelerfenntniffen, die höhern, wichtigern Ideen 
gefolgert werden, damit aus ihnen eine Weltanfhauung gebaut 

werden fönne, die Zulammenbang habe und Vertrauen erwede. _. 

Hiernach wäre denn die Logik die wahrhaft jchöpferiiche 

Wiflenichaft; und man mühte fih billig wundern, wie bei der 
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Anmendung ihrer ewig gültigen, ſich immer gleichbleibenden Prin: 

zipien, fo viele grundverichiedene Weltanihauungen haben auf: 

tauchen können? 

Das aber gerade ift der mweitverbreitete Grundirrthum, daß 

die Wiſſenſchaft neue Erfenntnifje erzeuge und die Anwendung ihres 

Verfahrens über den wahren Kaujalzufammenhang der Dinge 

Aufihluß gäbe. Wohl muß jeder Menih, der überhaupt hoffen 
will eine fruchtbringende geiltige Thätigfeit zu entfalten, Kenntniſſe 

jammeln und fi im Denken, Folgern, Forſchen und Begründen 

unablälfig üben. Was leer ijt, bleibt leer, und aus dem Kopfe 

eines Ignoranten entipringt feine „Kritif der reinen Vernunft”. 

Nur ein reiher und wohldisziplinirter Geift hat das Material und 

die Fähigkeit um die Erfenntniß zu fördern. Weiter aber läßt fich 

fühnlich behaupten, daß noch nie ein Menſch durch logiihe Schluß: 

folgerung eine neue Wahrheit ermittelt hat, die für die MWelt- 
anfhauung irgend von Belang gemwejen wäre. Der Dann, mie 

wir ihn gejchildert haben, ift nur der fruchtbare Boden, auf dem 

etwas Neues wachſen fann. Wie wächſt es nun? Wie findet der 

Menſch neue Ideen ? 

Durh Konzeption, behaupten wir, wird jede theore- 

tiihe Wahrheit gefunden; jede iſt — in der Sprache des ge: 

wöhnlihen Lebens — „ein glüdliher Einfall”. Won ihr gilt 

Schillers Wort: 

„Aus den Wolfen muß es fallen, 

Aus der Götter Schooß das Glüd”. 

Mer irgend fein eigenes Seelenleben beobachtet hat, wird 
zugeben, daß jeder gute Gedanfe ungerufen fommt, wann er will, 
und diejen Charakter der plötzlichen Eingebung hat; er iſt im 

Sprunge erhaſcht, im Fluge geihoffen: ein wahres Göttergeſchenk, 

unb wird daher in der platoniichen Philojophie als „NRüderinne: 

rung” (ivaums;) an etwas, das uranfängli der menjchlichen 
Seele ſchon angehört hatte, erklärt. Wie unfruchtbar ift dagegen 

meiftens ber Kopf eines Menjchen, der fih ad hoc an ben Tiſch 

gejegt Hat, um über eine bejtimmte Frage was Tüchtiges zu 

ſchreiben! 

Allein, der wiſſenſchaftliche Menſch iſt zu ſtolz auf ſeine eigne 

Macht, um ſich ſo unbeſehens etwas ſchenken zu laſſen: er dreht 
4 
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das fo Gemwonnene hin und ber, und indem er es nachträglich zu 

begründen fucht, glaubt er es kraft feiner Wiſſenſchaft und ſchon 
vorhandenen Weltanschauung jelbit erit erworben zu haben. Befigt 

er einige Kenntniffe und Schulung, jo wird ihm ber Beweis für 

die Richtigkeit der neuen Wahrheit dann nicht ſchwer fallen; d. 5. 

fie wird von ihrem Entdeder mit andern Theilen feiner jpeziellen 

Weltanfhauung und den von ihm bisher für wahr gehaltenen 

Thatfahen (Worausfegungen) gutwillig oder gewaltſam in einen 

folhen urfädjlichen und logiihen Zulammenhang gebradt, daß es 

nachträglich den Anſchein Hat, als jei fie vollfommen Fonfequent 

daraus hervorgegangen. So entitehen, Theil um Theil, Stufe um 

Stufe Weltanihauungen, und jo werden fie millenjchaftlich be- 

gründet. Der Verlauf und die Reihenfolge der einzelnen Stüde, 

aus denen fie fich aufgebaut haben, find im urfprünglichen erfinden- 

den Gedanfengange ungefähr das Umgefehrte von dem, als mas 
nachträglich die willenschaftliche Darftellung fie zeigt. Die Macht 

aber, mit der jede ſolche Konzeption fid) uns zuerſt aufdrängt und 

von ihrer MWahrheit überzeugt, iſt ihre unmittelbare Evidenz: fie 

leuchtet ein, faft eben jo jehr, wie ein mathematifches Ariom. 

Aus dem intuitiven Charafter, den jeder eigne neue Gedanke, 
welchen je ein Menſch gehabt hat, befikt; — fei es in engbegrenz- 
tem Gebiet die Löſung eines planimetriihen Problems oder Die 

abitraftejte Jdee über den Endzwed des Weltalls; — erklärt fich 

das individuelle Gepräge der verichiedenen Weltanfchauungen und 

philofophiichen Lehrgebäude. So wie dem einzelnen Denker: ber 

Augenblid, jein Genius, fein Schidjal und die bis dahin durch— 

laufne Geiftesentwidlung es eingaben — gejtalteten ſich die Grunbd- 
wahrheiten, welche allen geltenden und gegolten habenden Welt: 

anihauungen ihr feites Gefüge geben. Deshalb, weil es fich jo 

verhält und nicht ſchon die Logik und Wiffenichaft dem menjchlichen 

Veritande die Mittel an die Hand geben um Weltanichauungen 

zu Schaffen, — enthält zwar jede einzelne Weltanjchauung viel 

Wahrheit in ih, bewahrt aber doch dabei ihre jpezielle charafte: 

riftiiche Färbung. 

Auch dieje Erwägung zeigt uns auf's neue, wie ausfichtslos 
der Verſuch ift, zu dem wir jo leicht beim Konflikte unjrer Meinung 

mit einer fremden verführt werden: erjt jtugen wir über das lin: 

gewöhnliche an der einzelnen fremden Yeußerung ; dann befinnen 
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mir uns auf unfre vorräthige Weltanichauung und verfuchen Die 
fremde Anihauung rückwärts in ihre verichwiegenen Vorausſetzungen 

zu verlängern und zu refonftruiren, aber nicht in deren eignem 

Geiſte, ſondern im Geilte und nad dem Mufter unfres Melt: 

initems; mwobei jelbfiverftändlich die Schlüffe zu den Vorausfegungen 

nicht jtimmen: jo wenig ein Arm des Apollo von Belvedere an 

den Torjo des Amor des Prariteles paſſen würde. 

Nur dort, wo eine Konzeption — wie ſich das wohl ereignet 

— nidt ein glüdlicher, fondern ein unglüdlicher Einfall, ein Miß— 

griff war, wo ihr die volle Evidenz fehlt und den Denker Zweifel 

an dem MWerthe der neuen dee heimfuchen; — zeigt allerdings 

die Miffenichaft den unfehlbaren Weg zur Unterfuhung und Wider: 
legung der vermeintlichen neuen Wahrheit. 

Hierauf beruht der Vorzug der willenjchaftlichen oder, wie 
man auch jagt, philoſophiſchen MWeltiyfteme, daß fie dieſe 

Prüfung nicht verfhmähen und fich redliche Mühe geben zwiſchen 

den einzelnen Haupttheilen ihres Meltgebäudes den logiihen Zu: 

fammenhang nad) Kräften herzuitellen. 

Es giebt jedoh auch religiöfe MWeltanichauungen: Diefe 

bejtehen ihrem hauptjächlichiten Gehalt nad) ganz ebenſo aus einigen 

großen Konzeptionen; fie unternehmen nur nicht mit den Mitteln 

der Wiſſenſchaft den Weg aufzufuchen, der lüdenlos von der einen 

gewaltigen Grundmahrheit zur andern hinüberleitet. Auch Die 

philofophiihen Anſchauungen vermögen das nicht immer; ſelbſt fie 

bebürfen einiger, wenn auch jehr weniger ariomatifcher Voraus: 

fegungen als Nusgangspunfte des Denkens und müſſen es fich 

ichließlich verfagen auf alle die großen Fragen, die das Menſchen— 
herz an das Scidjal richtet, erichöpfend ausführliche Antworten zu 

geben. Sie bejcheiden ſich, laſſen Manches an dem Weltgebäude 

unausgeführt und wollen für die Gründlichfeit, mit der fie das 

Uebrige fundiren, nur das Lob der Genauigfeit ernten. 

Befriedigt die bemweisfräftige Solidität der Philofophie den 

Denker in höherem Grade; — fo zeichnen ſich wiederum die reli- 

giöfen Weltanſchauungen durd) größere VBolljtändigfeit und Ab— 

geichloffenheit aus. Won ihnen werden aud jene immer mieder: 

fehrenden Fragen der Sehnjuht nad) einer überirdiichen Welt 

beantwortet — wenngleich die Antwort jelbjt das Gewand fühner 

Bildlichfeit trägt — vor welden die Wiſſenſchaft Halt — muß. 
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So enthält 3. B. Kant’s ganze Philofophie nichts, was ber 

Eschatologie (Lehre von den legten Dingen) in den Religionen 

entiprädhe; und man fieht wohl ein, warum die philofophiichen 

Syiteme für das Menichengefchleht die Religion nie gang werden 

erjegen fönnen. 

Was ermächtigt nun aber, mag man fragen, die jhöpferiichen 

Geifteshelden auf dein Gebiete der Religion bie großen Grund» 

ideen unverbunben binzuftellen und dennod für jede von ihnen 

Glauben und Vertrauen zu fordern? 

Die Antwort haben wir jchon gegeben: jede dieſer Wahr: 

heiten ift ja eine Konzeption; eine Cingebung, deren Berechtigung 
fih dem Denker mit der Macht unmittelbarer Evidenz aufnöthigt. 

Daß dann die Logik, nahhinfend, jpäter eine Art von Beweis 

herjtellt, ift der großen Thatſache gegenüber etwas Gefundäres, 

das man fich gern verjchafft, mo man es haben fann, aber oft ent- 

behren muß. 

Yede MWahrheitsentdedung trägt, wie wir uns flar zu machen 
bemühten, diejen Charakter der Konzeption; aber es macht natürlich 

einen gewaltigen Unterfchied, ob ein Menſch in einer verhältniß- 

mäßig unmichtigen Sphäre — etwa in der Mechanik — ein neues 

Theorem aufitellt, oder ob die Konzeption fi) auf die höchiten 

ethiihen Probleme, gewiſſermaßen auf des Menſchen Eeelenjeligfeit 

bezieht. Die Freude der jpontanen Entdedung, die Wonne über 

das Glück, das ihm damit zu Theil geworden ift, laſſen den ent- 

defenden Menſchen die Gleichartigfeit dieſes Seelenerlebnijjes mit 

anderen, weniger wichtigen vergeilen; er benennt die Entdedung 

einer Wahrheit auf religiöjem Gebiet mit dem Worte „Offen: 

barung“ und glaubt das Ungewöhnliche, fein ganzes Weſen 
Ummandelndediejes Ereignijjesbisweilen nuraus Traumerjcheinungen 

oder dem unmittelbaren Verkehr mit höheren Mächten erflären 

zu fönnen. 

Er hat volllommen redt; denn jede Entdedung einer neuen 

Wahrheit darf eine göttliche Eingebung genannt werden. Selbit- 

verjtändlich ijt es auch, daß das Gefühl der Gemwißheit, welches bie 

Konzeption einer religiöſen Wahrheit begleitet, dieſe jelbit eines 

nachträglichen Bemweifes weder fähig noch bedürftig ericheinen läßt ; 

daher fordert man für fie den „Glauben“; (defjen Belenntnig — 

Zu 1 a ur — 
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harakteriftiich genug! — im Neuen Teftament ebenfalls „iviuynsız“ 

genannt wird). 

Es haben ja aud zum Glück die jchöpferischen religiöfen 

Verjönlichfeiten zu ihren großartigen Konzeptionen feine eigentlid) 
wiſſenſchaftliche Vorbereitung und Schulung im Gebrauche der 

Logik nöthig; woher fie denn aud ihrem Weltſyſtem ſolche Wahr: 

heiten einverleiben, die niemand zu beweilen verſucht. — Als 3. B. 

Muhammed den Bewohnern von Mekka als eine ihm gewordene 

Offenbarung verfündigte: es ſei der Wille Gottes („Allah täalah‘‘) 
daß fie hinfort nicht mehr Menjchenopfer jchlachten und neugeborne 

Mädchen ausjegen follten; — da hätte er, ein ziemlich; mangelhaft 

gebildeter Mann, beim bejten Willen nicht gewußt, wie es anzu: 
greifen, um diejes moralifche Gebot zu bemweilen; dennoch hat er 

damit nad aufrichtiger Ueberzeugung eine unzweifelhafte göttliche 

Offenbarung gepredigt. — Denjelben Charakter der Offenbarung 

trugen aud die Verbote, die dem Sofrates jein Daimonion 

zufommen ließ. 
III. 

Mer noch ungläubig unjerer Behauptung gegenüberfteht: 

daß nämlich jede Wahrheit ihre Ueberzeugungsfraft aus der un: 

mittelbaren Gewißheit empfängt, mit der fie ihrem Entdeder und 

jpäter jedem, ber fie in fich reproduzirt, einleuchtet,; — den machen 

wir auf folgende eigenthümlichen Thatlachen aufmerkjam. 

Bon jeher hat jeder Schöpfer oder Verfechter einer wiſſen— 

Ihaftlihen Weltanihauung, den Beweis ihrer Nichtigkeit für die 

Hauptſache gehalten und für den eigentlichen Grund, weshalb man 

ihm beiftimmen jollte. Die Art, wie er den Beweis führte, oder 

den Weg, welchen er dabei einjchlug, nennt man jeine Methode; 

ihr glaubte jeder jeine Erfolge zu verdanfen. 

Nun haben alle Foricher und Bhilofophen außer den Chinefen 

und Indern ihre Beweismethode, wie überhaupt die Logik von den 

Alten Griechen befommen. Was aber an Methoden in der grie— 

chiſchen Philojophie nur feimhaltig enthalten war, haben die euro: 

päiihen Gelehrten zu verjchiedenen jelbjtändigen Verfahrungsmeijen 

der wiſſenſchaftlichen Forſchung jpäter weiter ausgebildet. Auch 

die religiöfen Weltanihauungen — von gelehrten Vertretern der 

Kirche fortentwicdelt — vermwerfen nicht den logiihen Beweis, und 
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ergänzen nur, den weltlihen Syitemen gegenüber die Zahl ber 
Beweismittel durch die Berufung auf die Offenbarung und heilige 
Schriften. So wird die Neligionslehre zur Theojophie. 

Der Bemweismethoden, nad) denen man das MWeltgebäude zu 

jtügen verjuchte, Hat es nun jehr verjchiedene gegeben, und jo 

manche hat man endgültig zu Grabe getragen. 
Die Scholajtif glaubte aus dem Wejen einander über: 

und untergeordneter abjtrafter Begriffe neue Thatſachen mit logi— 

ſcher Folgerichtigfeit deduziren zu fönnen; ihren ©ipfel erreichte 

fie in der fog. „ars magna“, der Kunſt des Spaniers Rai— 

mundus Zullius, welder die Begriffe auf fonzentriiche Schei— 

ben jchrieb und durch Drehung der Kreije neue Begriffe fand. — 

Der Glaube an ihre Methode, deren ſich einjt die gelehrteften Männer 

Europa’s bedienten, ilt längit zum Sinderfpott geworden. Es kann 
aber doch nicht geleugnet werden, daß die Forſcher, die nad) biejer 

Methode arbeiteten, der Willenihaft jo mandyen pofitiven Dienſt 

geleiftet und wichtige Entdedungen gemadt haben. 
Am weitelten von der Scholajtif entfernt ift die Methode 

der materialijtiihen Naturforijhung, welde in den jechziger und 

fiebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts blühte und be: 

hauptete durch bloßes Beobachten und Negijtriren von Thatjachen der 

Sinnenwelt, ohne vorgefaßte Meinungen über Zwede, allen Welt: 

gejegen auf die Spur fommen zu können (vergl. Chrijtoph Sigwart, 
„Der Kampf gegen den Zweck“). Auch diefe Methode iſt durd) 

tieffinnigere Foricher als ihre Begründer waren, längſt überzeugend 

widerlegt worden; aber eine Neihe von bedeutenden Männern 

haben nicht weil, jondern trogdem jie an diefer Methode — in 

der Theorie wenigjtens — feithielten, die Menſchheit um mand)e 

neue Wahrheiten, nicht nur in der Naturkunde, jodern jogar auf 

bem Gebiete der Geiſteswiſſenſchaften, bereichert. 

Die Hegelſche Philofophie, die ja der Forſchung ein ganz 

neues Schema des Denkens vorjchrieb, ift in ihrer Methode jchon da— 

durch widerlegt, daß verschiedene Degelianer, von demjelben Standpunfte 

ihres Dieifters ausgehend, nad) ihr (z. B. in der Aeſthetik) zu total 

verjchiedenen Endrejultaten gelangt find. Da es ſich indejjen gerade 
jo traf, daß mehrere hervorragende Gelehrte fich in ihrer Jugend der 

Hegelihen Philoſophie zugewandt hatten; jo darf auch dieje Schule 

eine Menge alänzender millenichaftficher Zeiltungen verzeichnen. 
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Wozu jollen wir in der Aufzählung nod) weiter gehen? 
Jeder erkennt, daß ein ſolches Mißverhältniß: einerjeits un: 

taugliche Methoden und andererjeits günftige Nefultate, — ſich nur 

dann erklärt, wenn die neuen Wahrheiten glückliche Einfälle be- 

gabter Köpfe und nicht planmäßig hervorgebradhte Früchte wiſſen— 
Iihaftliher Arbeit find. Mögen die Methoden auch an Merth 

ungleidy jein, jo fann dod nad jeder die Wahrheit gefördert 

werden ; andererjeits aber mag ein ©elehrter ſich mit der aller: 

modernjten techniſch vervollflommmeten Methode jpreizen, fie mit 

der vornehmjten Miene anpreifen: — invitä Minervä bleibt er 

doch ein übertündtes Grab. 

In dieſem Ergebnifje unjerer Betrachtung werden wir bejtärkt 

durch einen Blick auf die indische Philoſophie. Im ihr fehlt, wie 

man in Europa tadelnd hervorzuheben pflegt, die Tendenz zu ſtreng 

wiffenichaftlicher Beweisführung. Die Neform in der Methode der 

philoſophiſchen Unterfuhung, die in Hellas von Sofrates durch— 

geführt worden war, hatte Indien nicht berührt. Deshalb ift das 

Syſtem der indilchen Logif, wie es erjt verhältnikmäßig jpät in 
der Nyaya’ und VBaicejhifaphilojophie ausgebildet worden ijt, für 

den europäiichen Geſchmack etwas äußerjt Seltfames und Fremd— 

artiges. Den Namen einer Wiſſenſchaft verdient es gewiß und 
fennt den Beweis durch Schlußfolgerung und Wahrnehmung; den: 

noch ilt es uns jchwer zu fallen, wie eine jo unbeholfene Methode 

und weitläufige Terminologie überhaupt zum Zwecke der Forſchung 
gehandhabt werden fonnten. 

Desohngeadhtet müljen wir jtaunend das Faktum anerkennen, 

daß ſchon in ber ältern indischen Philofophie, dem sämkhya’, 

ärhata, und den beiden Mimanjaiyitemen lange vor Beginn unjrer 

Hera — jo ziemlich alles enthalten war, was die europätjche 

Philojophie an werthuollen und erhabnen Ideen bis heute pro: 

duzirt hat. So unzulänglid uns auch oft die bemweijenden Mittel- 

glieder im Gedanfengang des indischen Theojophen jcheinen, jo 

jehen wir ihn Doc jtets wieder, wie von einem unfichtbaren 

Kompaß geleitet, zu neuen bedeutenden Wahrheiten einlenten: 

unbefümmert, ob die Dialeftiichen Ketten zwijchen den Grund: 

pfeilern des Syſtems immer heil find. Und heißt's nicht auch 

hierin: „tout comme chez nous?“ 
* 
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MWenn man aljo den Baum nad) feinen Früchten ſchätzt, fo 
ift auch in Bezug auf Weltanfchauungen Indien ein reiches Land 

zu nennen: ebenbürtig dem alten Europa; und ber Befig biefer 

üppigen Fülle an grundlegenden, weltbewegenden Wahrheiten wird 

nur daraus erflärlid, daß eben „die jtreng wifjenfchaftliche Beweis— 

führung” im ofzidentalen Sinne für den Fortichritt ber Wahrheits— 
erfenntniß gar nicht von jo enticheidender Bedeutung ift. — Ja, 

wenn man genauer zujieht, jo hatte man dort am Ganges noch 

mande Früchte am Baume der Erfenntniß gefunden, die in unjerm 
Welttheil gar nicht einmal bemerft worden waren. 

Es hängt eben alles davon ab, auf welche Stelle man ſich 

jegt, während man auf das in vielen Farben flimmernde Kryitallprisma 
binihaut. Eine Anſchauung ergänzt dann die andre, und ein 

Saft erzählt dem andern, im weldem Glanze er den Kryitall hat 
leuchten ſehen. 

Gregor von Glasenapp. 

le 

Hene Belletriiit, 

Eduard Pützl, Landsleute, Kleine Beobachtungen eines Wieners. Vierte 
Auflage. Wien, Berlag von Robert Mohr, 1899. 

Eduard Pötzl, Mitbürger, Neueſte Skizzenſammlung. Dritte Auflage. 
Wien, Berlag von Robert Mohr, 1900. 

Zu den mancdherlei edlen Gütern und Gaben, die im 

Eonnenbrande der Moderne mehr uud mehr zu verfümmern und 

auszujterben drohen, während allerlei giftiges Rankengewächs üppig 
wuchernd, betäubende Dünjte aushaudhend, fich immer mehr Boden 

und Geltung erobert, gehört leider auch der echte, goldene, ſonnige, 

berzerquidende Humor. Sie ift ganz humorlos, diefe Moderne, 

— und wenn fie einmal recht luftig jein will, Kapriofen macht und 

Gefichter jchneidet, dann geräth ihr das gar kläglich, wie wir Solches 

an „Schluck und Jau“ fchaudernd erlebt haben. Wenn es aber 
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wahr ift, oder doch der Wahrheit ſich nähert, was oft behauptet 

worden ift, daß der Humor als die höchſte MWeltanichauung zu 

gelten hat, dann wäre das ein böjes Zeichen. Wir wollen das 

heute nicht unterfuchen, es würde uns allzu weit führen, — gewiß 

ift, daß mit dem Verlufte des echten Humors viel verloren ift. 

Es nützt aud) nichts, wenn dieje Moderne das Lachen verherrlidht 

oder es gar zu einem „heiligen Lachen“ emporſchraubt. Wenn 

Zarathuftra lacht, dann klingt das nicht herzerquicend, nicht Heiter: 

feit mwedend, jondern unbheimlih, wie das Lachen des Wahn: 

finnigen. 

Unter fo betrübten Umjtänden freut man ſich doppelt, wenn 

man, weit ab von den dürren und fteinigen Gefilden der Moderne, 

noch jtille Gründe, ladhende Thäler entdect, in welchen jene gol: 

denen Blumen echten Humors noch fröhlich gedeihen, nad) alter Art, 

unbefümmert um die Umwerthung aller Werthe, die die Fata 

Morgana den Wanderern durch die Wüſte der Moderne phantaftiich 

lodend vorjpiegelt. In diefen Thälern grünt noch der Raſen wie 

zuvor, blühen noch die alten Wiejenblumen, riejelt das Bächlein 

gefunder, harmlojer Lebensfreude mit dem alten fryftalltlaren 

Waller durch das jaftige Grün dahin, und Niemand denkt daran, 

diefe Werthe „umzumerthen”, — Gott jei Dan! 

Soldy ein herzerquicdendes grünes Thal ift auch der echte 

Miener Humor, wie er uns in Eduard Pötzls Scriften ent: 

gegenlacht, ſpeziell auch in den oben angeführten beiden Büchlein. 

Freilich enthalten diefe Schriften nicht allein Humor, fondern auch 

mand ernite Beobachtungen, manch fulturhiftoriih werthvolle 

Schilderungen. Aber der Humor ift dod) der leitende Genius aller 

diefer bunten und reichen Veröffentlichungen, die jchon feit einer 

Reihe von Jahren dem Namen Eduard Pötzl einen jo guten Klang 

verjchafft haben. Pötzl ift ein Humorift erften Ranges, ein Be: 
obachter erjten Nanges, ein Kenner der Wiener und des Wiener: 

thbums, wie es heutzutage gewiß feinen bebeutenderen giebt. In 
feiner Bruft Schlägt das vielgerühmte goldene Herz des MWieners, 

er verbindet damit aber den jcharfen Bli für alle die Schwächen 

und Mängel der ihn umgebenden Welt und weiß diefelben köſtlich 

zu fchildern. Doch geichieht das jtets in einer jo liebenswürdigen 

Weiſe, daß dieje Welt für uns nur immer mehr an Neiz und An: 

ziehungsfraft gewinnt. Jene jhärferen Töne, die einjt der ausge: 
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zeichnete Schlögl nicht jelten hören ließ, treten hier weniger 
hervor. 

Kann es wohl föjtlihere Blüthen gelunden Humors geben 

als etwa die Geſchichte „Der ftille Beobachter“ in dem Bändchen 

„gandsleute”“, — eine Humoresfe, zu welder Darf Twain 
bei jeiner Anweſenheit in Wien den Anlaß gab, als er die Abficht 

äußerte, ih auf einer Wiener Brüce aufzuftellen, um dajelbjt 

Studien über das Wiener Leben zu machen. Wie das fid ent: 
wideln und enden werde, hat Pötzl in reizender Weile gejchildert. 

Nicht minder gelungen find in dem gleichen Bändchen die „Augen: 

zeugen” und „Der Wohlthäter”, in denen die Wiener Leichtgläubig— 
feit und allzu lebendige Phantafie unnachahmlich und höchſt er: 

göplich verjpottet werden. „Moderne Kuren“ und „Dauptmahlzeit 

um jehs Uhr“ wird wohl aud) Niemand lejen oder hören, ohne 

in herzlichſter Weiſe dadurch erheitert zu werden. In der legteren 

Erzählung tritt uns zugleid der gelungenjte Wiener Typus, den 

Pötzl geihaffen, der Herr von Nigerl in feiner ganzen Originalität 

entgegen. Sehr amüjant und in höherem Einne lehrreid) ijt der 

„ſezeſſioniſtiſche deutſche Muſteraufſatz: Pfingſtgang“; desgleichen 

„Wahrheit, Anſichten eines Amateurphotographen.“ Pötzl hat für 

die Verfehrtheiten der Moderne den richtigen ſcharfen Bli und er 

ift ein viel zu ehrlicher, viel zu unbejtechliher Beobadter, als daß 

er ji dur die großen Erfolge moderner Thorheiten in jeinem 

Urtheil irgendwie irre machen ließe. 

In dem Bändchen „Mitbürger“ ilt „Die Daubel” ein 

Kabinetjtüc des echtejten Humors, an dem man fi) immer wieder 

ergößen und erquiden mag. „Es giebt feine Erkältung“ ijt eben: 

jo gelungen humorvoll. „Der gute und ber böje Kondukteur“ be: 

figt neben dem Humor zugleid den Werth einer mufterhaften 

Studie des Wiener Großjtadtlebens, während „Die fleine Stadt” 

von tiefem poetiihem Sinn Zeugniß ablegt.*) 

Ich kann von diefen Dingen nicht reden, ohne zugleich jener 

ganzen Neihe von Bändchen Pötzlſchen Humors zu gedenken, Die 

bereits in der Reclam'ſchen Univerjalbibliothef erjchienen und aljo 

*) Was mir an diefem wie an dem eritbeiprochenen Büchlein nicht recht 

gefallen will, das find nur die Bilder des Umſchlags. An diejen ift aber der 

Dichter natürlich ganz unfchuldig. 
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Jedermann leicht zugänglich ſind. Da haben wir „Rund um 

den Stephansthurm“ und barin ein jo reizendes, rührendes 

gemüth: und Humorvolles Geſchichtchen wie „Unjereiner wird ja 

net g’fragt.“ In derjelben Sammlung finden fi unter Anderm 

die Erzählungen „Wie id) Hocdjtapler wurde“ und „Die Polizei 
it da’ — beide jo charakterijtiich für Wien, wie reich an ſieghaftem 

Yumor. Ein ganzes Bändchen it hauptfählid dem „Herrn 

von Niger!” gewidmet, jenem meijterhaft geichilderten Typus 

des behäbigen Wiener Spießbürgerthums. Viel Gutes enthalten 
die drei Bändcheu „Wien“; id) erwähne nur aus dem dritten 

Bändchen die föftlih gelungene und wunderbar echte Skizze „der 

Fremde“, dazu die feine Studie „Vorjtadt- Photographie”. In 

„Hoch vom Kahlenberg” tritt uns unter Anderen wieder 

Herr von Nigerl entgegen, und zwar auf Reiſen. Seine „Ita: 

lieniſche Reiſe“ und jeine Erlebnijie „An der Table d’höte“ 

werden wohl auf Jedermann erheiternd wirken; auch „der mittlere 

Mann“ und „Herr Nigerl und jein Hut“ find jehr ergöglicd). 

Wir finden da aber auch noch andere „Typen und Porträts“; 

Einiges „Aus der Volksſeele“, „Moderne Dramatik“, „Häusliche 

Erlebnifje” u. drgl. m. Unter den „Häuslichen Erlebniſſen“ find 

„die Kunjt Feuer anzumaden“, „der neue Mann“, „der Dienjt: 

mann“, „die Pendeluhr“ bejonders gelungen. Dazu fommen 
dann noch als weitere Sammlungen „Die Leute von Wien“ 

und die „Kriminal-Dumoresfen.“ 

Wer Pöpl kennen lernt, dem erjchließt ſich damit nicht nur eine 

Quelle echter Heiterkeit, wahren Humors, — er lernt zugleich auch 

die alte Kaijerjtadt Wien von den verjdiedenjten Seiten fennen, 

— und Wien fennen lernen, heit es lieben lernen. — 

Baul Verlaine, Gedichte, überjeßt von Dito Haujer. Berlin, Concordia 
Deutjche Berlagsanjtalt 1900. 

Der Dichter Paul Verlaine ijt in neuerer Zeit viel gefeiert 

worden, als großer Lyrifer, al8 Haupt der Defadenten und Sym— 

bolijten des jungen Frankreich. Trotz jeines wahrhaft jammervollen 

Lebensihidjals, daß ihm alles Andre eher als eine autoritative 

Stellung verlieh, gelangte er zu großer, mahgebender Bedeutung, 
in Frankreich und über die Grenzen Frankreichs hinaus. Nein 

Zweifel, daß jolde Wirkung ihre Urſache haben muß. Es ift 

darum gewiß ein danfenswerthes Unternehmen der deutſchen 
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Verlags-Anftalt Concordia in Berlin, eine Auswahl der beiten 

Gedichte Verlaines in guter deuticher Ueberſetzung dem Publitum 
vorzulegen. Und die hier vorliegende Weberfegung von Otto 

Haufer darf, wie mid dünkt, als eine jehr gelungene bezeichnet 

werden. ntereffiren wird die Sammlung darum gewiß aud) 

Diejenigen, welche nicht gerade mit ben Defadenten nnd Sym— 

bolijten ſympathiſiren. Eine vielbejprocdhene, einflußreiche literarische 

Erſcheinung möchte man doch auch in dem Falle kennen lernen, 
wenn man ihr nicht gerade innerlich nahe jteht. 

Der Ueberjeger hat natürlich die beiten Gedichte Berlaines 

ausgewählt, hat nad) Möglichfeit das Abſtoßende, Unerquicliche, 

Laſzive bei Seite geichoben; auch findet fi in der That eine 
fleine Anzahl wirklich ſchöner Gedichte in diefer Sammlung (wie 

3.8. p. 2 Nevermore, p. 26 „die lieben, feinen, jchönen Hände“); 

und Andres, was ergreifend wirfen muß, wenn man weiß, melde 

Lebenserfahrung den Hintergrund bilden (wie z. B. „Wieder frei“, 

i. 3. 1875 nad der Entlajjung aus dem Gefängnik gedichtet, in 
das den Dichter ein unfinniger Mordverjud auf feinen ehemaligen 

Freund Nimbaud geführt hatte); Anderes it zum Mindeften 

originell, wenn auch nicht gerade erquidlich, wie 3. B. „Die jeltfame 

Serenade“. Im Ganzen aber gewinnt ınan aud bei wiederholten 
Lejen des Bändchens nicht den Eindrucd einer überragenden Dichter: 

größe, wie man nad) dem Ruhme VBerlaines erwarten mochte. 

Und jo ilt das Nefultat der Lektüre im Ganzen doch Enttäufchung. 

Schöpfungen von großer, ewiger Bedeutung find hier nicht viel 

zu entdeden. Das jammervolle Schidjal des „armen Yulian“, 

wie der Dichter fich jelbjt mit Vorliebe nannte, muß Mitgefühl 

erregen, jo jehr auch gerade jein Elend ſich als ein felbjtverjchuldetes 

erweilt. Ob jeine dichteriiche Bedeutung mehr als eine vorüber: 

gehende fein wird, darf nad) dem Vorliegenden bezweifelt werden. 

Gabriele d'Annunzio, Der Triumph des Todes. Roman, Berlin, 

©. Fiſcher, Verlag 1899. 

„Die Wollujt der Kreaturen ijt gemenget mit Bitterfeit“, — 

dies Wort des alten Meijter Eckardt fünnte diefem Roman bes 

berühmten italienischen Dichters auf die Stirne gejchrieben werden. 

Die Bitterfeit der MWolluft geht bier jogar jo weit, daß fie den 

frampfhaft Genießenden durch Seelentämpfe aller Art endlich in 

den Tod treibt, — ein Tod, in den er aud das Weib mit hinein 
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reißt, das er bis zum Ueberdruß genoſſen, das er aber aud) feinem 

Andern zu gönnen im Stande ilt. 
Der „Triumph des Todes“ iſt eine Liebesgeichichte mit 

pathologiijhem Beigeihmad. Ohne ein pathologiiches, ja ein piycho- 

pathijches Element ift die Entwidlung räthjelhaft, unverjtändlid). 

Georg Anriipa, ein mwolhabender junger Edelmann, bat 
Hippolyta, das Weib eines Andern, ganz an fich gefellelt. Um 

ihretwillen, d. h. um feiner Luſt mit ihr unumichränft leben zu 

föonnen, vernadläfjigt er jede andere Rüdficht, auch die gegenüber 

feiner Kamilie, feiner Mutter, die ihn dringend nöthig hat, zum 

Schutze gegen den rohen, jelbitfüchtigen Water, den gemeinen 

Bruder. Wie ein Naturgejeg treibt die rein finnliche Liebe zu 
Hippolyta ihn immer wieder in ihre Arme, obwohl er fich bald 

deutlich deſſen bewußt ijt, daß er wirklich Glück, wahre Befriedigung 
bei ihr nicht findet. Ueberdruß, Efel, Abneigung wachſen gewaltig 
in ihm empor, ja er fühlt, daß diefe Empfindungen zur Feindichaft, 

zur unverjöhnlichen Todfeindichaft ih entwideln, und dennoch fann 

er von dem Weibe nicht laſſen, das ihn mit allen Künjten raffi— 

nirter Sinnenluft gefungen hält, — das er haft und doc nicht 

entbehren kann. Der Gedanke, daß fie ihm untreu werden fönnte, 

verjegt ihn in Raſerei; nicht minder aber der Gedanke, an jie 
gefeilelt zu fein, nicht loszufommen von ihr. Aus diefem furdt- 
baren Dilemma, das einen durchaus pathologischen Eindrud macht, 

fieht Georg nur eine Nettung: den Tod! Er denkt fort und fort 
an Selbjtmord, — denkt daran, die Geliebte zu tödlen, macht 

ſogar jchon einen mißglüdten Verſuch, fie im Bade dem Untergang 
zu weihen, — endlich bejteigt er mit ihr eine Klippe und jtürzt 

fih trog ihrer verzweifelten Gegenwehr mit ihr zujammen in 

den Tod. 

Die bunten Farben, mit denen die Sünden der Sinne ge: 
ichildert find, verblajien gegenüber dem düſteren Ton, der das 
Ganze beherrſcht. Es ijt die Tragif der Lujit, die die Sünde, — 

der Sünde, die den Tod gebiert, — freilich in anderem Sinne, 

als die Schrift es meint. Wenn man diefen, ohne jede vernünftige 

Beichäftigung nur der Befriedigung ihrer Lüſte lebenden Menſchen 
eine gründliche Portion pflichtmäßiger Arbeit verorbnen fönnte, 

dann wäre ihnen geholfen. Aber darum ijt es dem Dichter 

natürlich nicht zu thun. Seine Kunft ijt auch hier unbejtreitbar 
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eine große. Schade nur, daß fie nicht höheren Zmeden bienjtbar 

gemacht iſt. 

George Egerton, Die Mühle Gottes, Roman. Berlin, S. Fiſcher, 
Verlag 1900. 

Es ift die Lebens: und Leidensgeſchichte eines Mädchens, 

welche diejer Noman uns bietet. Mary Desmond ift die Tochter 

eines irischen Majors, deſſen Leichtfinn und gedanfenlofe Genuß: 

fucht feiner Familie unaufhörliche Leiden bereiten, die nur zu einem 

fleinem Theile durch feine Gutmüthigfeit wieder ausgeglichen werden. 

Schon in das Leben des zarten, aber charaktervollen Kindes werfen 

die daraus hervorgehenden Ereigniſſe fchwere dunkle Schatten. 

Die Mutter ftirbt darüber hin. Ins Leben getreten und jelbt- 
ftändig geworden, hat Mary unaufhörlih zu kämpfen und zu 

ringen — phyſiſch, geiltig und moraliih. Sie wird vom Schidjal 

bin und her geworfen, nah Amerifa und wieder zurüd nad 

England, hat hart zu arbeiten, viel jchweres zu überwinden, das 
Scmerjte in ihrer zweiten Ehe mit dem leichtfinnigen jungen Arzt 

Gecil Marriot. Aber fie hält ſich aufreht und bewahrt fich ein 

immer offenes Herz für die Leiden Anderer. So erntet fie benn 

auch Liebe und Dankbarkeit von vielen Seiten. Und als der Tod 

ihres Mannes ihr die Freiheit wiedergiebt, da Steht fie fich ein 

ideales Ziel geftedt, — den Kampf für die armen unterdrüdten 

rauen, ihre leidenden Schweitern. 

Cs find, wie man fih nad) dem Gejagten denken fann, 

überwiegend trübe Bilder, die in diefem Noman an unjrem Auge 
vorüberziehen. Was den Ciudrud, mie mid) dünft, am meiften 

beeinträchtigt, ift der Umftand, daß die Edilderung allzu oft eine 

nur flüchtige, ſtizzenhafte, ja SIchattenhafte ift. Cine Unzahl von 

Perſonen huſcht an uns vorüber, ohne deutlich gezeichnet zu fein; 

immer neue tauchen auf, um bald wieder zu verfchminden. Der 

Mangel an jcharfen, klaren Umriſſen läßt fein rechtes lebendiges 

Intereſſe auflommen und wirkt endlich) furchtbar ermüdend. Erſt 

im legten Theile, welcher Marys zweite Che behandelt, wird es 

damit etwas beſſer. Die Verfaſſerin iſt ohne Zweifel eine 

talentirte Erzählerin, ich fann aber die erwähnte Art der Scil- 

derung nicht für eine glücdliche halten, vor Allem meil das 

Intereſſe dabei bald erlahmt und erlahmen muß. Auf jehr 

detaillirte Schilderung, auf mikroſkopiſche Details fommt es ja 
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durchaus nicht an. Im Gegentheil, — die Meifter der Erzählung, 

ein Boz, ein Turgenjem und fo mande Andere verftehen uns 

ja mit wenigen ſcharfen Strichen das Bild einer neu auftretenden 

Perjönlichkeit vorzuführen, jo daß es jofort in uns haftet und 

unfere Intereſſe fortdauernd fejjelt. Das Leichte, Verſchwommene, 

Sfizzenhafte, das bei George Egerton Manier zu jein jcheint, 

dürfte dem gegenüber feinen Fortſchritt bedeuten. 

Warum dieſer Noman „die Mühle Gottes“ heißt, bleibt 

fraglid. Der Religion ſteht Mary ganz ablehnend gegenüber, 
was ihren Lebensfampf um jo düſtrer erfcheinen läßt. So flingt 

der Titel fait ironiſch. 

Jungen Mädchen ift das Buch nicht zu empfehlen, jo wenig 

wie das vorhergehende. Auch zur Lektüre im Familienkreiſe eignet 

es fich nicht. Beides kann man jegt Schon bei modernen Dichtungen 

als das Normale betrahten und wird es hinfort wohl immer 

bejonders hervorheben müſſen, wenn etwas von diefen Produkten im 

Tamilienfreife möglich und ſpeziell auch für junge Mädchen lesbar ift. 

Dante Gabriel Rofletti, Tas Haus des Lebens, eine Sonettenfolge, 
aus dem Engliihen von Otto Haufer. Verlegt bei Eugen Diederichs, 

Leipzig 1900. 

Eine Erjcheinung, die unftreitig unſer Intereſſe verdient, 

ift der befannte „präraffaelitiihe” Maler und Dichter, der 

Painter-Roet Dante Gabriel Roſſetti, mwelder, von einem 

italienifhen Pater, dem Dichter: Batrioten Gabriele Roſſetti, 

ftammend 1828 in England geboren, ganz Engländer geworden, 

und nad reihem, vielfeitigem Wirfen am 9. April 1882 dortjelbjt 

veritorben ilt. 

Von feiner MWirfjamfeit als Maler haben mir hier nicht 

zu reden. Diejelbe it insbejondere dadurd gekennzeichnet, daß 

Rofjetti j. 3. mit einigen gleichgefinnten Freunden im Gegenſatz 
zu bem damals herrſchenden jchablonenhaften Klaffizismus Die 

„präraffaelitiiche Brüderichaft” gründete, die man mit Schumanns 
„Davidsbündlern” verglichen hat. 

Früh zeigte fih aud das Dichtertalent Roſſettis. Mit 

18 Jahren jchrieb er „The blessed Damozel“, eine viel 

bewunderte Dichtung. Sein erites öffentlich ausgeftelltes Bild 
(The Girlhood of the Virgin) war im Kataloge von einem 

Sonett begleitet. Er gab verjdhiedene Gedichte, Balladen und 
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Sonette („Ballads and Sonnets 1870”), eine myftiihe Erzählung 

„Hand and Soul” uud eine Anzahl von Ueberſetzungen ins 

Englifhe heraus (jo Dantes „Vita nuova“, Hartmann von ber 

Aues „Armen Heinrih”, Bürgers „Lenore”, altfranzöfiihe Ge: 

dichte u. a. m.). 

Die vorliegende Sammlung von Sonetten ift dem Andenken 
der über Alles geliebten Frau des Maler-Dichters gemibmet. 

Elizabeth Eleanor Siddal, feit 1853 mit Roſſetti befannt, ver: 

mählte fi) mit ihm i. J. 1860, ftarb aber ſchon nad) zweijähriger 

Ehe i. J. 1862, nahdem jie ein todtes Kind geboren und längere 

Zeit gefränfelt hatte. Ihren Verluſt hat Roſſetti nicht überwinden 

fönnen; er hat ſich nicht wieder vermählt. 

Die der geliebten rau gemwidmeten Sonette legte Roſſetti 
ihr in den Sarg, ließ diejelben aber nad) 8 Jahren wieder 

ausgraben und veröffentlichte fie unter dem Titel „Das Haus des 

Lebens”, Sie liegen uns nun bier in der deutſchen Ueberſetzung 
von Dtto Daufer vor und werden wohl ſchon um ihres Autors 

willen und als Zeugniß einer jo tiefen, reinen Gattenliebe Intereſſe 

erregen. Daß fie reih an Gedanfen und tiefer Empfindung find, 

braucht faum gejagt zu werden. Etwas Aetheriſches haben fie an 

ih, — „mehr Traumfinn als Erdgeift, mehr Linie als Leib“ 

jagt Karl Hendell. 

Nicht leugnen läßt es fich, daß dieſe Sonette etwas ſchwer 

flüffig, nicht immer gleich verjtändlich find; jo fonnen fie denn zu 

der eigentlich leichten Leftüre nicht gerechnet werden. Wie weit 

dies auf Nechnung des Dichters, wie weit auf diejenige des 

Ueberſetzers fommt, vermag idy nicht zu entjicheiden, da mir bas 

Driginal nicht vorgelegen hat. 

Karl Spitteler, Olympiſcher Frühling. Epos. Die Auffahrt, Ouvertüre. 

Verlegt bei Eugen Diederichs, Leipzig 1900. 

Mit dem beiten Vorurteil bin ih an die Lektüre dieſes 

Epos gegangen. Die Anzeige der ſchätzbaren Verlagsbudhandlung 

ließ etiwas außergewöhnlich Gutes erwarten. Friedrid Nietzſche, 

im äjthetifchen Dingen gewiß ein urtheilsfähiger Dann, nannte 

Spitteler „den feinjten älthetiihen Schriftjteller der Gegenwart”; 

M. R. v. Stern jagte in feinem litterariichen Bulletin, Spitteler 

braude man nicht mehr zu kritifiren, man fönne ihn unbejehen 
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empfehlen; Roffegger im „SDeimgarten”, 9. v. Wolzogen 

in den „Bagreuther Blättern“ priefen feine „Lachenden Wahr: 

heiten”; die Norddeutiche Allgemeine Zeitung rühmte ihm nad): 

„Selundheit der MWeltanihauung, Vornehmheit des Auftretens, 

Eigenart der Auffaliung — Drei jeltene Vorzüge in heutiger 

Zeit.“ 

Es liegt uns nun freilich zunächft nur die Ouvertüre des 

„Olympiſchen Frühlings“ vor, da diefe aber bereits einen Band 

von 123 Seiten umfaßt, läßt ſich darnach doch wohl jchon einiger: 

maßen urtheilen, und da muß ich befennen, daß mir die Lektüre 

eine arge Enttäufhung bereitet hat. Meine Ausftellungen liegen 

aber nicht in der Linie derjenigen, gegen welche ſich der Verfaſſer 
in feinem dem Epos beigegebenen Bortrag „Ueber das Epos” — 
einer Art oratio pro domo — wendet. Gegen ein Epos in 

moderner Zeit habe ich garnichts einzuwenden, ebenjowenig gegen 

die Götterwelt des Olympos; aud den Alerandriner wollte ich 

mir gefallen lajjen, wenn er mit wahrer Meifterichaft behandelt 

wäre. Freiligrath hat das verjtanden und dem lange bei Seite 

gejchobenen Berje neues Leben eingehaudt. Spittelers Alerandriner 

wirfen dagegen bald furchtbar ermüdend und find ſchwerlich dazu 

angethan, diefem DVerje neue Freunde zu erwerben. Die Reime 
laffen auch nicht felten etwas zu wünſchen übrig; z. B. p. 2 

Pilgerim — über ihm; p. 15 hoch — doch; p. 35 weh — Web; 

p. 48 ftähe — Fläche; p. 50 Nemefis — dies (während p. 51 

Nemefis — riß); p. 52 bereiten — reiten; p. 58 Buſch — ruſch; 

p. 98 überbieg — gewiß u. drgl. m. Bisweilen fann man fid) 
dem Eindrud nicht verjchließen, daß der Sprache um des Neimes 

willen Gewalt angethan wird, 3. B. wenn es p. 90 Heißt: 

„Allein nad) einer Stunde meinten wohlgelaunt 

Die Schweitern zu einander: Ei! fürwahr! mid ftaunt 

Des ſpäten Schlafes, der fi) ewig friich erneut! 

Seht, wie der Tag fih röthet und der Himmel bläut! :c. 
Drum laßt uns, bis die Gäſte völlig wach gedichen, 

Den Park umfreifen uud das Paradies umziehen!” 

Mich ftaunt des Sclafes! der Himmel bläut! Die 

Säfte find mad gediehen! Für Bereiherungen der deutichen 

Sprahe vermag ich Derartiges nicht zu Halten. Ebenjomwenig, 

wenn es p. 81 beißt: z 
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„Kaum mwaren fie verfchmunden um bie nädjften Eden, 

So trippelte die Ziege mit vergnügtem Meden.“ 
Ober p. 89: 

„Indeſſen kläglich winjelnd der Bejämmerte 

Den Boden mit dem zott’gen Schmweife hämmerte.” 

Das „Meden” für Medern, der „Bejämmerte” für ber 

Bejammerte, das find doch nur traurige Nothbehelfe zur Erhafchung 

des obligaten Reimes. Nehnlicyes, wohl noch Aergeres begegnet 

uns auf p. 13: 

„Sie würden nämlich ohne jegliches Bebenfen, 

Glaubt mir, wenn ich nicht wäre, euch zu Boden ftänfen.” 

Das wird von den mwibrigen Harpyjen gelagt; „Au Boden 

ftänfen“ ſoll wohl fo viel heiken wie „durch Gejtanf zu Boden 

werfen”, — jtänfen offenbar für jtänfern gebraudt, — es jcheint 

mir da8 aber gerade feine glüdliche, infonderheit feine ſchöne 

Erfindung des Verfaſſers. Neu, aber auch nicht ſchön iſt die 

Wendung auf p. 36: 
„Dem Menſchen, dem der Körper von der Seele fault, 

Und ber nur lebt, indem er tägid Speije mault.“ 

Sehr geſucht heißt es p. 47: 

„Sar Ihmadhaft dünft uns“, riefen fie, „und jchier vernünftig 

Dein Rath und jeder guten Einfidt ſcheinſt du 

zünftig.” 
„Jeder guten Einfiht zünftig“ — offenbar aud nur als 

Kothbehelf erfunden, um den Reim für vernünftig heran zu 
zwingen. Ein merfwürdiges Gegenjtüd dazu finden wir auf p. 16: 

„Heuchelt von nichts als von Nächitenliebe, Mild' und Güte 

Und jeder Tugend dient fein Maulmwerf zum 

Geſtüte.“ 

Es wird das vom Zerberus geſagt: jeder Tugend dient 
ſein Maulwerk zum Geſtüte! Man ſuche ſich das nur recht 

deutlich auszumalen! Welch ein originelles, kühnes, geiſtreiches 

Bild! Die letzteren Verſe ſind der gründlich ekelhaften Schilderung 

des Höllenhundes (p. 15—17) entnommen. Dieſelbe ſchließt mit 

den geradezu überwältigenden Zeilen: 

„Doch horch! Da riecht er ſelbſt! Denn feinem andern Aaſe 

Gelingen ſolche Safe. Brüder, ſchützt die Naſe!“ 
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Auf derjelben Seite (p. 17) beginnt Fürft Hades jeine Rede 

mit folgenden Verſen: 
„Ich bin fein Freund von Feiten und von Becherlärm, 

‚Mo Afterfrohſinn rülpft ein gährendes Gedärm”x. 
Ih muß geftehen, daß ich ſolche und ähnliche Verſe von dem 

„feinſten äjthetiihen Schriftjteller der Gegenwart“, den man un— 

beiehen empfehlen fann, nicht erwartet hätte. „Wornehmheit des 

Auftretens“, wie fie die Norddeutiche Allg. Zeitung an ihm rühmt, 

vermag ich darin gerade auch nicht zu entdeden; diefelbe jcheint 

mir überhaupt für das vorliegende Epos nicht gerade cdharafterijtiich 

zu jein. Eher wäre die „Eigenart der Auffaſſung“ zuzugeben, 

aber die allein reicht doch nicht aus, um fünftlerifche Bedentung 

zu begründen. 

Als Beilpiel eines poetiihen Bildes in der Spittelerſchen 

Epif diene noch das Folgende (p. 31): 

„Da horch! ein Lärm vom Wald hernieder und Getöfe! 

Als ob des Berges DOberhbaut Sih ſchelfernd löſe, 

Fegte von Staub und Granden eine wüjte Wolfe 
Vorbei” — u. |. mw. 

Doch — halt! höre ih rufen, — bu blöder, blinder, rück— 

ftändiger Thor! halt du denn ganz vergejlen, daß wir im Zeitalter 

der Ummerthung aller MWerthe leben? Was einft für Schön galt, 

nennen wir heute fade und langweilig, — was man aber einjt 

garjtig und efelhaft nannte, das joll uns fortab die Herzen er: 

quiden! — Ya, wahrhaftig, das war mir in meiner Einfalt ganz 

aus dem Sinn gelommen! Ih will es gut zu machen juchen, 

indem ich abbredhe und nun nichts weiter über Spitteler und jeine 

Poeſie äußere. 
Die Wahrheit zu jagen, mir fommt dieje Unterbrediung ganz 

gelegen. Ich eile fort in die jteiriichen Berge, um in ihrer reinen 

Luft die eflen Gerüche der Darpyjen, des Zerberus und anderer 

Höllenhunde für eine Weile gründlich zu vergellen. Sie würden 
mid am Ende ſonſt auch noch „ohne jegliches Bedenken“ „zu 

Boden ſtän ten“. Wenn ih dort, wie ich Hoffe, während 

meiner Anmejenheit die Oberhaut der Berge nicht jchelfernd Löft, 

jondern die guten alten fteniichen Höhen noch feititehen, ganz jo 

altmodiih grün und ſchön, wie in früheren Zeiten — noch nicht 

roja oder violett, nad) modernen Rezepten —, und wenn, wie ich 
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ebenfalls hoffe, die frifche freie Luft der Berge und Mälder ber 
Umwerthung aller Werthe noch glücklich entronnen ift, dann fann 
ich vielleicht im Herbſt von erquidlicheren Dingen berichten. 

Wien, im Juli 1900. 
L. v. Schroeder. 

2 
die alte Chronik, 

Die alte Chronik ruht in meinem Schooß 

Vergilbt und bleich, 
Erzählt vergang’ner Zeit bewegtes 2008, 

An Wechjel reich; 
Erfüllt mit neuem Leben Wald und Au 

Am Dftjeeftrand — — 
Ich blid’ in deines Morgens Dämmergrau, 

Mein Vaterland. 

Da tauchen alte Burgen wieder auf, 
Die längit verheert, 

Da taumeln bunte Schaaren fi) zu Hauf 
Mit Keul und Schwert, 

Und Scwärme drängen wild zum Gößenhain, 
In wirrer Fluth: 

Ich ſehe rothgefärbt den Wieſenrain 
Von Opferblut. 

Manch lichtes Bild, manch trüber Schattenrif 
Vorüber zieht — 

Gewaltig ringen Licht und Finſterniß 
Um bein Gebiet; 

Doc) fiegend fteigt das Licht, trog Rauch und Blut 
Und Feindeshand — — — 

Ha! Mittagsihwüle und Gewittergluth, 

Mein Vaterland! 

Die alte Chronik! Wunderjpiegelsgleich 
In ihrem Wort 

Enthüllt vergang’ne Zeit erinn’rungsreic) 

Den theuren Hort: 

7 gu BEE EEE I EEE — mn — —— 
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Wie weſenlos verfintt was „Heute“ heißt — 

Ein nichtig Kleid! — 

Und unvergänglich weht um mid) der Geiit 

Begrab’ner Zeit! 

Es dunfelt jhon... ich jchließe ftil das Bud, 

Die Nacht briht an... 

Der Nebel legt ſich wie ein Leichentud 

Um Strom und Tann, 

Noch glüht der Weit von Purpurgluth umloht 

Wie Surturbrand.... 

Ich blicke lange ſtill in's Abendrotd — — — 

Mein Baterland! 

Helene von Engelhardt-Pabst. 

DI 

Notizen 

Otto Frommel. Frommels Lebensbild. Erjter Band: Auf dem Heis 
mathöboden. Von Dtto Frommel. Berlin, E. ©. Mittler und 

Sohn. 1900. 310 ©. 

Emil Frommel kennen, heißt ihn lieben, und zumal, wer ihn 

nit nur aus jeinen Schriften fennt, fondern ihn in der Berliner 

Garniſonskirche hat predigen hören oder nod) beiler ihn im Kinder: 

gottesdient inmitten feiner Kinderihaar hat beobachten können, 

der wirb niemals dieſe geijterfüllte, von hoher Glaubensfreudig— 
keit durchleuchtete Perjönlichkeit vergeilen. Der wird ſich auch der 

bier gebotenen Gabe von Herzen freuen. 
Es iſt ein Frommel-Gedenkwerk geplant, das 9 Bände um: 

fajlen fol, von denen 2 Bände das Lebensbild, die übrigen bis: 
her noch ungedruckte Briefe, Reden, Predigten, Gedichte 2c. bringen 
jollen. Der erite Band des Lebensbildes liegt hier vor. Ich 

habe ihn mit gleichbleibendem Intereſſe von Anfang bis zu Ende 
gelefen. Der Berfaller, Srommels Sohn hat, bei aller innigen 

Pietät gegen den Vater, glüdlic die Gefahr vermieden, ein Bild 
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nur auf ©oldgrund zu zeichnen. Es iſt ein wirklides Leben ® 

bild, das uns aud in die tiefen Kämpfe und jchweren Ber: 

hältnifje hineinbliden läßt, die Frommel nicht eripart geblieben 
find. Daß Frommel durch Auszüge aus feinen Briefen und 

Schriften felbit jo oft zu Worte fommt, erhöht nur den Werth 

des Buches. Es enthält zudem aud ein gutes Stüd Kirchen: 

geſchichte. Wie ar wird einem hier durd) die Verhältnilfe inner: 

halb der Frommelſchen Familie gemacht, welches unjäglide Un: 

heil durch die Union über die evangeliiche Kirche gebracht worben 
ift. Auch ganz ſchätzbare Einblide in das Treiben des kirchlichen 

Liberalismus in Baden während der ſechziger Jahre empfängt 

man, wenn man liejt, daß ein Mann wie Srommel zulegt jchreiben 

mußte: „Dein Ton paßt ihnen nicht, fie wollen, ih joll leiſer 

treten. — — — ber ih fann nun einmal bie Halbheiten und 

dies Achielzuden, dies ewige Friedepredigen, wo fein Friede iſt, 
nicht mehr mit anhören. Wir müſſen die Fahne tragen, wir find 

feine Parlamentärs ! Bier ift nichts zu vermitteln. Der Scham— 

lofigfeit gegenüber, mit der man bei uns Kirchengeſchichte madht, 
braudt man fein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen 

(S. 265)”. 

Das Bud wird von jelbit viele LZejer finden. Dieje Zeilen 

wollen dazu beitragen, daß es in den weiteſten Kreijen die ihm 

zufommende Beachtung finde. 

Nichard Seeberg. An der Schwelle des zwanzigiten Yahrhunderts. 
Hüdblide auf das legte Jahrhundert deuticher Kirchengeſchichte. Leipzig. 

A. Deichert. 1900. 128 ©. 1 Marl 80. 

Dies ijt eines der wenigen Bücher, bei deren Lektüre man 

den lebhaften Wunſch empfindet, es möchte viel länger fein. Wenn 

auf 128 Seiten eine Weberjiht über die Kirchengeſchichte eines 

ganzen Jahrhunderts gegeben werden joll, muß fie naturgemäß 
ſehr furz ausfallen: Einzelheiten fönnen nur ganz ausnahme- 

weile erwähnt, nur die bedeutenditen Namen dürfen genannt 

werden, die Darjtellung muß ſich auf die Beleuchtung „des inneren 
Ganges des kirchlichen Entwicdlung“, auf die Schilderung der 
großen geiftigen Strömungen befchränfen. So ſetzt die Xeftüre 
dieſes Buches allerdings ein gewiſſes Maß von kirchengeſchicht— 
lichen Kenntniljen voraus, wer dieje aber mitbringt, wird reihen 

Genuß, vielfahe Anregung und danfenswerthejte Stärkung jeines 
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evangelifchen Bewußtieins dDavontragen. Und er wird gewiß mit 
mir mwünjchen, daß unfer Landsmann uns noch eine eingehende 

firhengeichichtliche Darjtellung des legten Jahrhunderts ſchenken 

möge. Wer mit jo flarem Blide die mannigfachen Geftaltungen 
des geiltigen und geiftlihen Lebens zu überſchauen vermag, mer 

mit jo warmem Verſtändniß auf das Ringen und Streben, Suchen 

und Forichen feiner Zeit einzugehen weiß, ber wäre uns ein er 

münjchter Führer beim genaueren Durdyforihen des jeinem Ende 

zueilenden Jahrhunderts, das, wie Seeberg mit Recht hervorhebt, 

in Theologie und Kirche eine Reihe von Fragen dem neuen Jahr: 

hundert überliefert, an deren Löſung wir Alle mitzuarbeiten haben. 

Möge es unjerer heranwachlenden ©eneration bejchieden jein, 

folhe theologijche Lehrer zu finden, wie Seeberg fie einjt am Em: 

bachſtrande gehabt hat, wie er jelbjt einer, nach feinem Buche zu 

urtheilen, für die Jugend Deutichlands ift. — Im Vorwort jpricht 

der Verfaffer die Zuverficht aus, fein Leſer werde verfennen, „daß 

die Beurtheilung der Erjcheinungen überall mit Bewußtſein und 

gefliifentlich unparteiiich gehalten ift“. Jeder Leer wird gewiß 

dem zuftimmen. Bei aller Klarheit und ungweideutigen Entſchie— 

denheit ijt das Urtheil milde und freundfih. Auch bei Richtungen, 

die im Ganzen als faljche bezeichnet werden müjlen, ıwerden bie 

Mahrheitsmomente jorgfältig hervorgehoben. Man vergleiche die 
Bemerkungen S. 14 f. über den Nationalismus oder die furze 
hübfche Ausführung über moderne Kunjt und Litteratur ©. 68. 

Für die geiftvolle jcharfpointirte Ausdrudsweile des Verfaſſers 

führe ich einige Beilpiele an: „Die TIhorheit, Engherzigfeit, Bor: 

niertheit, Unmifjenichaftlichleit und ntoleranz der Anhänger bes 

alten ®laubens war jo oft bewiejen worden, daß man allmählich 

jelbit daran zu glauben anfing“. S. 13. „Mit allen Mächten 

der Zeit hat Nom paftirt. Nur eine blieb ihm fremd — bas 

Evangelium”. ©. 30. „Aud die Geſchichte fennt einen Aus: 

fterbeetat: die Menjchen leben, aber ihre Sache ijt nicht mehr”. 

©. 33. — Wo es aber darauf anfommt, irreligiöje oder unfitt- 

lihe Richtungen zu fennzeichnen, da fehlt dem Verfaſſer auch das 

nöthige Scharfe und fchneidende Wort nicht. „Der theoretifche 

Materialismus it gegangen, aber er hat jtatt feiner ſieben Geijter 
gefandt, ſiebenmal ärger, denn er felbjt war. Wie ein heißer 

ausbörrender Wind fahren diefe Engel des Verderbens Hin durd) 
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die Seelen unferes Bolfes, erjtidend, lähmend, würgend. Es ift 

die materialiftiiche Lebensanjchauung, die nicht beſſer, jondern 

Ichlimmer wird dadurd, daß fie allerhand unfaubere Geifter, mie 

die hohle Phraſe von den Idealen oder der Weltfchmer; oder die 

finnenfitzelnde Runjt oder der „Uebermenſch“ oder das Dogma 

der „Entwidlung“ mit ihren Fledermausflügeln umflattern”. 

©. 59. „Id glaube, daß viele für den „Uebermenſchen“ ſchwärmen, 

weil fie das Normalmaß des inneren Menfchen zu erreichen nicht 

vermocht haben.” Ein auch für uns, die wir unſere Heimath lieb 

haben, ſehr nachdenkliches Wort fteht S. 73: „Die ſlandalöſe 

Unmijjenheit über religiöfe Dinge, die uns am Ende des 19. Jahr: 

bunderts in ber Litteratur wie im Leben auf Schritt und Tritt 

begegnet, wurzelt nicht zum mindejten in dem dürftigen Religions: 

unterricht.“ Verwunderlich mar mir, daß, mwährend Die innere 

Million einen eigenen warm und verftändnißvoll gejchriebenen 

Abſchnitt hat, die evangelifche Heidenmilfion gerade nur einmal 

genannt, fonjt gar nicht berührt wird. Daß dieſe großartige Le— 

bensbethätigung unjerer Kirche jo gar nicht genügend gewerthet iſt, 

bildet zweifellos eine Lücke in einem kirchengeſchichtlichen Ueber: 

blid über das legte Jahrhundert. 

Das Schöne Bud) unjeres Landsmannes jchlieft mit ben 

Morten: „Aber von Jahrhundert zu Jahrhundert klingt fort die 

Hoffnung und die Zuverfiht: Zuflucht ift der alte Gott und von 

unten find ewige Arme. (Deuteron. 33,27)”. 
H. E. 



Moderne Malerei. 

Wolfgang kan Dettingen. 

Nachdruck verboten. 

Moderne Malerei — unter den Schlagworten, die den Laien 

einihüchtern und aufregen, iſt faum eines jo impofant, zugleich 
aber jo vieldeutig und deshalb jo nichtsjagend wie das Wort 

„modern“; und nun gar in Verbindung mit der Kunſt, mit ber 

Malerei wirkt es, anziehend oder abjtogend, mit ungerecdhtfertigter 

Gewalt auf die Gemüther. Denn das Publiftum, irregeleitet 
durch den willfürliden Gebrauch dieſes Ausdruds in der Tages: 

(itteratur und in äjthetifirenden Gejprächen, verbindet mit dem 

Begriff „moderne Malerei” gewöhnlich die Vorftellung einer ab: 

fonderlihen und ertravaganten Kunft, einer Kunft, die nur Kenner 

oder Phantaften ernit nehmen, verjtehn und bewundern fönnen ; 

und je nah der Gejinnung, nad) Neigung oder Abneigung des 

Einzelnen, wird das unglüdlihe Wort für jede Partei zur Devife, 

um die man fich ſchaart ohne eigentlidy ein Recht dazu zu haben, 

da man fie nicht verjteht und ihren Sinn durd) jchiefe Auffaſſung 

entitellt. Die Kunjt aber ift eine ernithafte Sadıe, und ſo mag 

der Verſuch einer Erklärung, was „moderne Malerei” thatſächlich 

üt, wohl am Plag und gejtattet fein. Hängt doch gar häufig vom 

Titel eines Buches ab, welchen Standpunkt wir zu ihm einnehmen 

und unter welchen Gefichtspunften wir es beim Leſen betrachten : 

nicht anders werden wir ein Kunjtwerf, das uus als „modern“ 

angekündigt wurde, je nad) unjerer Auffaſſung diejes Prädifates 

mit oder ohne Vorurtheil behandeln. j 
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Ich nannte vorhin den Begriff „modern“, fofern er ala 

Schlagwort gebraucht wird, impofant, vieldeutig und nichtsjagend, 

und muß nun zunächſt ausführen, warum das der Fall ijt und 

in welcher Anwendung er eine jchärfere Bedeutung erhält. 

Als Schlagwort, das heißt als cin augelpigter, gleichſam 

epigrammatilcher Ausdrud, dejien man ſich zur fnappen, Flaren 

Bezeichnung einer bejtimmten Gruppe von Voritellungen bedient, 

imponirt das Wort „modern”, weil es im Allgemeinen die Vor: 

ftellung von etwas Neuem, Bielverfprehendem, Mächtigem und 

zugleid; Neizvollem ermwedt. „Modern“ iſt die adjeftiviiche Um— 

ſchreibung des jpröden Ausdruds „a Ja mode“ und bezeichnet 

alio das, was der Mode entipricht; der Mode aber beugt fich 

nicht nur der Unjelbitändige, der ſich verblüffen und von ber Kon— 

vention mitichleppen läßt, jondern oft aud) der Selbjtändige, der 

fie jchon deshalb anerkennt, weil fie ihn mit neuen Cinbrüden 

unterhält und bereichert; und fie imponirt ihm, weil fie ſich jelbit 

jtets noch zu übertreffen jcheint. 

Das bezieht ſich nmatürli nicht nur auf Sleidertrachten. 

Vielmehr verjtehe ich unter „Mode“ die jchöpferiiche, aber ober: 

flächliche Gejchmadsrichtung des Tages überhaupt, den jeweiligen, 

furzlebigen Geihmad, der, von manderlei Zufälligfeiten beftimmt 

und geleitet, innerhalb der verjchiedenen Stilperioden, die auf tief- 

liegenden und gejegmähßigen Entwidelungen beruhen, eine große, 

Anzahl von Gebieten, älthetiiche, ethiiche, ſogar wiſſenſchaftliche und 

politiiche, beherricht, oder vielmehr: auf jeine Weiſe anfärbt und 

ausſchmückt. Ein Beilpiel wird meine Definition erläutern: zur 

Uebereinjtimmung mit jeiner heitern, zierliden Zimmerdeforation, 

die nothwendigerweile aus der Neaftion gegen den ſchweren Louis 
XIV-Stil hervorgegangen war, verlangte der Stil Louis XV 

recht luſtige, Iuftige Toiletten von hellen, geblümten und leicht: 

gebauichten Stoffen, dazu auch pifant frifirte Köpfe mit leuchten: 

der Gelichtsfarbe und bligenden Augen: die Mode irgend einer 

Sailon unter Louis KV befahl, daß in Paris, in Franfreich, in 

der ganzen Welt zu diejen Toiletten eben die Farbentöne und 

Beſätze gewählt würden, Die die Maitresse en titre des Königs 

als ihr ſelbſt vortheilhaft jtehend anzumenden beliebte. Im Stil 

berfelben üppigen Zeit lag das Auftreten wohlredender Buß— 

prediger, wobei die Mode entichied, für welchen von ihnen bie 
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weltliche Geſellſchaft ſchwärmen follte,; eben damals entitand die 

Aufflärungstendenz der Wiſſenſchaft mit der Mode der geiftreichen 

Damenfalons ; bald darauf auch die politiiche Bethätigung des 

dritten Standes mit der begleitenden Modeericheinung verjchiedener 

Emanzipationstypen. 

Wird diefe Erklärung des Begriffes „Mode” angenommen, 

jo erhält das abgeleitete „modern“ auch noch die Bedeutung von 

etwas raſch MWechjelndem und von etiwas im Cinzelnen den unbe- 

rechenbarjten Einflüjjen Unterworfenem. Es fragt fi, ob man 

„modern“ in diefem Sinne mit der Kunſt, jpeziell mit der Dialerei, 

in Verbindung bringen darf? 
Ih laſſe die Frage fürs Erfte offen und juche jegt nachzu— 

mweilen, inwiefern das Wort „modern“ im aligemeinen Gebrauche 

vieldeutig und darum nichtsfagend geworden if. Man bat fich 

gewöhnt, es nicht nur auf Schöpfungen der Gegenwart und des 

Tages zu beziehen, jondern es auch als einen Gegenjag zu „antik“ 

anzuwenden. Dadurd) ijt nun eine heillofe Verwirrung enftanden. 

Der einzige richtige Gegenjaß zu „modern“ ift „unmodern”, was 
„nicht mehr modern” oder allenfalls „altmodiſch“ bedeutet. „Antik“ 

dagegen iſt ein jo unfaßlicher Begriff, daß das mit ihm verfoppelte 

„modern“ eben dadurd) die nichtsiagende Vieldeutigkeit erhält. 

Was verjteht man unter „antif”? In den Zeitungen und in ben 

Trödelläden werben antife Möbel, Waffen, Uhren, Bilder, Spitzen, 
Stoffe u. ſ. w. angezeigt, und gemeint jind damit entweder nicht 
mehr neue, das heilt beichädigte und abgenutte Sachen, oder aber 
Gegenſtände, die jhon ein gewiſſes Alter, vierzig, fünfzig, hundert 
oder mehr Jahre haben. So hätten wir bereits zwei Bedeutungen 

von „antik“; die dritte, hauptſächlichſte: „antik“ gleich „dem Elajfiichen 

Alterthum angehörig”, ijt die unklarjte und jchiefite von allen, fie 
bringt das in Gegenjag zu ihr gejtellte „modern“ nun vollends 

um jede Selbjtändigfeit. Denn erjtens ijt das klaſſiſche Altertum 

feine einfache, jondern eine jehr fomplizirte, aus ganz verjchiedenen 

Elementen zujammengejegte hiſtoriſche Erjcheinung; es umfaßt den 

Orient, Negypten, Griechenland und Rom; und zweitens ijt es 

ihwer, ja faum möglid) feinen Begriff zeitlich zu begrenzen. 

Mann und wo erliiht das Alterthum? oder auch nur dieje oder 

jene jeiner charafteriftiihen Wirkungen? In welchem Zeitpunft 

tritt der Gegenſatz „modern“ voll oder theilweile ein? Ohne ſich 
1 
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auf folche Ueberlegungen einzulaffen, pflegt freilich der gebanfenlofe 

Sprachgebrauch neuerdings unter der „Antike“ das griechische oder 

das römische Heidenthbum der legten Blütheperiode zu verftehn, 

und unter „modern“, mit Uebergehung vieler Jahrhunderte, die 

Zuftände und Elemente der neuen Zeit, vielleicht jeit der Refor— 

mation, oder ſeit der franzöfiichen Revolution oder jeit der Grün- 

dung des deutjchen Reiches — aber dieſe höchſt unbejtimmte Ter- 

minologie ijt für differenzirte Gedanken natürlich unbraudpbar, 

und deshalb ilt vor dem Gebrauc des Wortes „modern“ überhaupt 

zu warnen, es jei denn, dal Jemand das Bedürfniß fühlt, ſich 

durch eine elajtiiche Ausdrudsweile aus VBerlegenheiten zu ziehen. 

Indeſſen hat man, jeit einiger Zeit, dem Begriff „modern“ 

aud eine jchärfere Faſſung gegeben und ihm fo zu einer beftimmten 

Bedeutung verholfen. Nach Analogie des Wortes „die Antike“ 

hat man eine Neubildung „die Moderne” gewagt und bezeichnet 

mit „modern“ alles was ſich feinem Wejen nad) unabhängig von 

der Antife hält, aljo in innerem Gegenjag zu dem gefammten 
klaſſiſchen Altertum, wie es fih in feinen Anfchauungen, insbe: 

fondere den äjthetiichen, offenbart, befindet, und alſo aus ver: 

hältnißmäßig jelbititändigen Elementen aufgewadjien iſt. Natürlich 

ift aud) diefe Definition einigermaßen unzulänglid, denn der Ein- 

fluß der Antike, auf der unjere ganze Kultur in den wejentlichiten 

Beziehungen beruht, ift noch jehr lebendig und erjtredt fich fo 

weit und tief, daß wirflid nur ganz wenige Dinge von ihm frei 

genannt werden können; aber jie mag hingenommen werden, 

befonders wenn man das Streben nad) Selbjtitändigfeit gegenüber 
der Antife Schon als hinreichend gelten läßt um modern zu fein. Noch 

eine Steigerung und Zuſpitzung dieſer halb radifalen Definition 
giebt es aber: nur das was volllommen wurzellos Ddajteht, aljo 

etwas abjofut Neues, wollen Mande „modern“ nennen. Das 

Iheint mir die faum gewonnene Präzijion des Begriffes wieder 

aufzuheben und ihn dem Bereih der Tages-Velleitäten bedenflich 

zu nähern: denn unter der Sonne findet fid) nichts Wurzellojes 

und auch fein Uebermenſch, dev Unerjchaftenes jchaften könnte. 

In welchem Sinne dürfen wir nun eine Malerei mit beijerem 

Rechte modern nennen? 

Ohne Zweifel verdienen manche Erzeugniiie eines frivolen 
Pinfels das problematiiche Neuwort, und zwar im Sinne von 
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„modiſch“. Gemälde, die als theure Marftwaare nach dem Ge: 

ihmad eines gern zahlenden Publiftums und nad) der Art von 

bereits anerkannten Vorbildern angefertigt werden ohne eine wirklich 

fünftleriihde Betheiligung des Malers jelbit, find in der That 

nichts anderes als Modeartitel und techniſch vielleicht ganz gelungene 

Fabrikate, die aber an Originalität hinter jedem geiftreich erfundenen 

Damenhut zurüditehn und im Umjchwung der Mode vielleicht noch 

rajcher vergejien oder geichmadlos genannt werden als ein folder. 

Mit ihnen bejchäftigt ſich nicht, wer die echte Kunjt in’s Auge 
faßt und behandelt. Cie find, jozuiagen, die Auswürflinge der 

Malerei, und ihre Verfertiger jind um jo jchärfer zu verurtheilen, 

als gerade die gewöhnlich Talent haben: man muß ſchon etwas 
„können“, um den Anjprücden der Mode genug zu thun. 

Wir laſſen aljo dieſe meijt elegant gemalten Salonjtüde — 
ih denfe dabei 3. B. an die in unfünjtleriichen Kreiſen noch immer 

modernen Sirchenfeite und Gejellichaftsizenen im Empire: oder 

Rokokokoſtüm gewiſſer Spanier und an die Soldatengelage und 

MWirthshaustänze einiger Italiener — auf fi) beruhen, und be: 

nugen, um fein Dißverjtändnig herbeizuführen, den Ausdruck 

„moderne Malerei’ nicht im Sinn von Wtodemalerei. 

Im Gegenſatz zu der antiken und der jog. älteren Malerei 

finden wir in einigen funjtgeichichtlichen Büchern als „modern“ die 

Malerei jeit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, in andern die 

jeit etwa 1850, wieder in andern die jeit 1870 bezeichnet. Nach 

dem, was ich oben über dieſen Gegenjag jagte, werden wir die 

Bezeichnung für unklar halten und gut thun, fie zu vermeiden. 

Auch mit der zulegt beiprochenen Definition werden wir uns 

nicht befreunden fönnen, da jie entichieden einfeitig ift und einer 

Malerei, die wir zwar als etwas Beſonderes, vor einiger Zeit 

noch nicht Gebräudjliches empfinden, die aber dody zugleich vielge: 

ftaltig und unbejchränft ericheint, durchaus nicht gerecht wird. 

Vielmehr, wenn wir genau erfahren wollen, was nun eigent: 

ih ‚‚moderne Malerei“ heißen joll und muß, jo werden wir uns 

nach einer neuen, hoffentlich ausreichenden und zuverläßigen Er: 

flärung des Wortes umzujehn haben. ch glaube, daß uns dazu 

nichtS bejjer dienen wird, als eine furze Betrachtung der neueren 

Malerei in ihrem Entwidelungsgange. Gelingt uns feftzuftellen, 

durch welche Bejtrebungen fie jid) von einer älteren unterjcheidet, jo 
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wird ſich ergeben, was das Weſentliche und was das Unweſentliche 

an ihr ift und inwiefern dieſes Wejentliche mit dem Stil der Ge 

genwart zujammenhängt. Bezeichnen mir dann ſchließlich Diejes 

Mefentliche mit dem Worte ‚modern‘, da e8 nun einmal im Ge 

braud) ijt, und ohne an jeine Ableitung von „Mode“ zu denken, 

jo werden wir legterem die Unklarheit und Einfeitigfeit genommen, 

für mande Laien vielleiht aud) das Schredniß, das an ihm haftet, 

aufgehoben haben. 

Im legten Drittel des achtzehnten und zu Anfang des neun: 

zehnten Jahrhunderts berrichte in der Malerei der jogenannte 

Flaffiziftiiche Stil. Er entwidelte ſich aus dem Stil der franzöft- 

ihen Akademie, wurde begünftigt und gefördert durd) den Leber: 

druß, den man ſchon zu Ende der Negierung Ludwigs KV am 
Rokoko empfand, jowie durd) die auffommende Kenntniß und Be: 

wunderung der römijch:griechiichen Formen aus Herfulanum und 

Pompei, und erhielt jeine höchſte Ausbildung in der mit der Nach— 

ahmung der Antike fofettirenden Nevolution und unter dem cäjari: 

jtiihen Napoleon I durd Jacques Louis David. Von Franfreid 

aus überzog er ſchon früh das ganze Europa, wo ihm, bei dem 

zeitweiligen Mangel an jelbjtändigen Talenten fajt nirgends ein 
ernjthafter Widerjtand entgegengejegt wurde. 

Diefer Stil verurſachte den völligen Ruin der Malerei; er 

machte gewijjermaßen tabula rasa mit ihr, und fann darum als 

das Ende einer ‘Periode oder, bejjer, als eine jterilifirte one 

innerhalb der Dlalerei gelten. Denn indem er mit immer ge: 

jteigerter Dartnädigfeit die Antike, ohne auf ihr eigentlidhes, jo 

wahres und lebenvolles Wejen einzugehen, zur Führerin, ja zum 

Vorbilde nahm, wendete er ſich von der Narbe und jchlieglid) aud) 

von der Natur ab. Dlan fannte die römiſch-griechiſche bildende 

Kunſt damals fajt nur als farblos, und wenngleich einzelne Ge— 

mälde, wie die aldobrandinijche Hochzeit, ferner die pompejaniichen 

MWandbilder und manche Bodenmojaifen bereits ans Tageslicht 

zuvüdgefehrt waren, jo hielt man ſich doc), jelbit für die Malerei, 
an Statuen, Reliefs, Gemmen und Vajen, aljo an Plajtif und an 

Umrißzeichnungen. Hiervon eignete man ſich einen jcharfen und 

jauberen Kontour und, vor Allem, eine äußerjt flare Dispofition 

an, das Maleriiche aber, das auf dem Spiel von Licht und 

Schatten, mit feinen taufend feinen Nefleren und Brechungen der 
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Zofaltöne beruht, wurde nicht nur aus der als jtillos verurtheilten 

Farbe, jondern aud) aus der Kompofition verbannt. Kein Wunder 

aljo, daß die Künſtler jich der höheren Kolorijtif entwöhnten und 

nicht mehr Maler, aber ebenjowenig richtige Graphifer, Zeichner, 

wurden; und da überdies ihre Schulregel jie zu jtrengem Ideali— 

firen der Form veranlaßte, jo entfloh die Natur, deren Freiheit 

und Mannigfaltigfeit fie verjchmähten, allmählidy ganz aus ihren 
froftigen Werfen. 

Der Zujtand der europäiichen Malerei wurde dadurch jo 

unerträglid, daß allenthalben Kräfte zur Berbeiführung eines ge- 

junderen Malweſens reiften. Der klaſſiziſtiſche Stil verſchwand 

deshalb ziemlich unbetrauert, und er ließ an Gutem kaum etwas 

andres zurück als den Begriff einer energiſch erzogenen, mit den 

Heußerlichkeiten der Antike leidlih vertrauten und übrigens im 

afademilchen Zeichnen wohlgeübten Schule. Die Behandlung der 
Farbe war, um das nod) einmal jcharf hervorzuheben, der ideali- 

firenden und verflachenden Auffallung und Wiedergabe der Formen 

und Stoffe gleich gemacht worden ; jie galt aber außerdem als ein 

untergeordnetes und dem erhabnen Stil gefährliches Element ; man 

ließ fi nicht mehr auf ihre Reize ein, jondern verwendete jie, 

nothdürftig nuancirt, gleihjam nur zur Illuminirung der zeichne: 

riſch gedachten Kompojitionen, die als jolcye die eigentliche Leiſtung 

der gelehrten Künjtler jein jollten. 

Das malerijche, reinmalerijche Denfen und Empfinden war 

alfo ausgerottet und erlojchen, oder vielmehr: es ſchien das zu 

fein. Denn im Auge des Dienichen liegt die Farbenfreudigfeit 

tief begründet und unjer vornehmjter Einn läßt ſich nicht auf die 

Dauer vergewaltigen. Als jeine Zeit gefommen war, erhob jid), 

wiederum in Frankreich zuerjt, der Karbenfinn von Neuem, nnd 

übernahm die Wiederherjtellung der Dialerei. 

Getrieben von einem brennenden Durjt nad Farbe, aller: 

dings aud von der Sehnjucht nah phantaſtiſchen, menſchlich er: 

greifenden und natürlicy-pathetiihen Gegenjtänden eilten die des 

verlogenen, auf Stelzen wandelnden Heroenwejens jo herzlich jatten 

Vialer in den flammenden Süden und in den märdhenhaften Oſien. 

Dort fanden Dlänner wie Delacroir eine neue Kunſt, die dem 

Gemälde zurüdgab, was es bei den Jtalienern und Niederländern, 

bei den Engländern und Spaniern, und jogar bei den Deutichen 
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und Franzofen vor Zeiten ſchon beſeſſen hatte: die Eigenheit, daß 

es vom Anfang jeiner Konzeption an farbig gedacht, daß bie 
Farbe ein wejentliches Ausdrudsmittel für jeinen Inhalt war. 

Dieje neue folorijtiiche Nichtung war nichts anders als eine 

alte, die eigentlich malerifche, da im Gegenjag zum Dichten und 

zum Zeichnen die Malerei ihre Gedanken nit in Worten oder 

umrifjenen und jchattirten Formen, ſondern eben in Farbenjtim- 
mungen und Wirkungen, denen die Normen nur als Unterlage 

dienen, ausipricht, und an den Gegenftänden, die ſie darjtellt, die 

harafteriftiihen Farben hervorhebt. Sie mußte ſich zwar gegen 

manchen Widerſpruch zur Geltung bringen und wurde wie alles 
Neue als unerhört, gejeßlos und willfürlich verjchrieen: aber es 

gelang ihr doch, ſelbſt die offizielle Kunft, die ihren Zujammen: 

bang mit der Tradition nicht brechen fonnte und mod)te, einiger: 

maßen zu beeinfluffen. 

Die offizielle Malerei — wenn anders man die auf den 

Akademien gelehrte, von den Staaten durch Bejtellungen und An: 

fäufe geförderte, in den Mujeen, in den Neproduftionen und im 

Geſchmack des Publikums herrihende Malerei jo nennen darf — 

nahm vor Allem die Anerkennung und Wiederherftellung der Farbe 

in ihr Programm auf. Das Bedürfniß nad dieſer war eben 
wieder allgemein geworden, es war nicht Parteiſache eigenwilliger 
Neuerer. Und zweitens gab man den bejchränften Grundjaß auf, 

daß, abgejehen von der Verewigung bedeutender Staatsaftionen der 

Gegenwart, eigentlich nur die Darjtellung antiker mythologiſcher 
und hiſtoriſcher Stoffe der ernjthaften öffentlihen Malerei würdig 

jei. Die Romantik, die. jehr fiegreih auf allen Gebieten ihre 

Herrſchaft begonnen hatte, lenkte das Intereſſe von der Antike ab 

und auf die Kultur und die Geſchichte des Mittelalters und der 

nädhjitfolgenden Jahrhunderte; ja fie erweiterte überhaupt den Kreis 

ber fünjtlerifchen Vorjtellungen, wie jie denn aud die Phantafie 

der Dichter in jeder Beziehung entfejlelte. So entwidelte ſich die 

„neuere Malerei, an die die heute lebende, ältere Generation 

gewöhnt ift und die der größte Theil des Publikums noch immer 

zur Grundlage jeiner äjthetiichen Ueberzeugungen zu maden pflegt. 

Es ilt mit einem Wort, die Malerei von wohlafjortirten Anekdoten 

oder Novellen in farbenprächtiger, übrigens auch jorgfältig ge: 

zeichneter und auf Grund von SKoftüm: und Nequifitenjtudien 
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kulturhiſtoriſch richtiger, im Ganzen aljo zuverläffiger und gefälliger 

Darjtellung. Man denfe an die tadellojen Bilder eines Delaroche 

und feiner Nachfolger! An die ergreifenden oder unterhaltenden 

Szenen, die uns gleihjam von mwohlgejchulten und gut Foftümirten 

Scaujpielern vorgeführt werden! Ein Gemälde wie „die Ermor: 

dung des Herzogs von Guiſe“ iſt für die ganze Zeit charafterijtiich. 

Das pompöje, düjtere Gemad), in dem fein Möbel aus dem Etil 

des jechzehnten Jahrhunderts und aus der Stimmung des Vor: 

gangs fällt, giebt den herrichenden Grundton; auf der rechten 

Seite, am Boden liegend, die Leiche des Herzogs, aräßlich, noch 

drohend in der Majejtät des Todes; ganz auf der andern Seite, 
an der Thür zujammengedrängt, vom Todten durd einen weiten 
Zwiſchenraum getrennt, die zitternde Schaar der ſiegreichen Mörder 

und ihrer Gejellen ; die Beleuchtung der Gruppen, äußerft geſchickt 

geführt und die tiefen Echatten des Zimmers als Folie benugend, 

fteigert die unleugbar große Wirfung. Alles ift unendlich ſtudirt, 

überlegt, mit Geſchmack geordnet, mit Gedanfen gefüllt, forreft in 
Berjpeftive und Einzelformen, dazu vorzüglich gemalt. ebenfalls 

ein Werk, das gegenüber David’s „Schwur der Horatier” einen 

entichiedenen Fortichritt in der Malerei bedeutete. 

In Deutihland — um von andern Ländern zu jdhweigen, 

da dieſer Aufſatz doch fein Leitfaden der Kunſtgeſchichte werden 

ſoll — wurden die franzöfiichen Anregungen dieſer Art mit Ver: 

jtändniß aufgenommen. Zwar war dort die Entwidelung jeit dem 

Anfang des neunzehnten Jahrhunderts eine etwas andre gewejen, 

aber man war jchließlich bei denjelben Bedürfniſſen angelangt wie 

in Franfreih. Der klaſſiziſtiſche Stil des achtzehnten Jahrhunderts 

hatte in Deutichland feinen David, jondern als reinjten Vertreter 

den feinfinnigen, durchaus unwirfjamen Zeichner Garjtens gefunden, 

der, weil er eben nicht malte, in jchönen Umrifjen einen im wahren 

Verftande an der Antike gebildeten, zugleich aljo an der blühenden 

Natur hängenden Sinn offenbarte. Der Tyrann der deutſchen 

Malerei war dagegen für einige Zeit der tieffinnige und großartige, 
dabei völlig farbenjcheue Cornelius geworden, der die Wände von 

Kirhen und Paläſten mit grandiojen Kartons bededte, aber aud) 

bald genug an jeinen Schülern erleben mußte, daß, wer nicht 

jeinen Geift bejaß, auch jeine Kunft nicht üben fonnte. Cs gelang 

ihm nicht, aus den Trümmern, in die die deutſche Kunft um 1830 
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zeriplittert lag, etwas Geltendes zu jchaffen, das den Schönheitfinn 

der Deutjchen hingerifjen hätte und die Grundlage einer weiteren, 

gelunden und folgerichtigen Entwidelung der Dlalerei geworden 

wäre. So muhten denn trotz mander guter Einzelbejtrebungen 

die deutſchen Künjtler doch wieder bei den Franzoſen in die Schule 

gehn; und fie thaten das mit Erfolg und Vergnügen. Die 

Münchener Malerei unter Kaulbach und WBiloty, überhaupt Die 

Zeit der „gemalten Unglüdsfälle‘ ijt ohne den Vorgang der Fran: 

zojen nicht denkbar und verdankt ihm fajt Alles. 

Etwa von 1860 bis 1880 beherrſcht aljo der Geihmad an 

jolide durchgeführten, angenehm gefärbten und übrigens verjtänd: 

lihen und inhaltreihen Gemälden die deutijchen Dialer und ihr 

Bublitum. Dan hält wie jeit Jahrhunderten das Hiltorienbild 

für die vornehmjte Gattung der Malerei. Man unteridheidet das 

religiöje Hiltorienbild, für das man die Typen, Koſtüme und 

Gruppenbildungen verlangt, die Guido Neni und die Garacci in 
afademijcher Geſinnung geichaffen haben und wie etwa Plockhorſt 

iu ſüßlicher YFeierlichkeit fie fortführt; und man jet dagegen bie 

profane Hiſtorie, die irgend einen weltgejchichtlichen Borgang (über 
den man freilic) oft erjt nachlejen muß um ihn zu verjtehn und 

interejjant zu finden) in der oben gejchilverten Weile darjtellt. 

Dean fieht das VBornehme des Hijtorienbildes in der Bedeutjamfeit 

jeines Gegenjtandes, in der Gedanfenfraft jeiner Auffaſſung, in 
der Beherrichung der menschlichen Figur und des ganzen ungeheuren 

Apparates, und erwartet, daß die Technik ji dem Ganzen unter: 

ordne, das heißt, daß das Streben des Künjtlers vorzüglid auf 

die erjchöpfende, flare Wiedergabe des Gegenjtandes in forrefter 

Form und lebhafter, doch nicht auffallender Farbe gerichtet jei. 

Der Eindrud, den ein joldyes Bild macht, iſt der einer jachlichen wohl- 

jtilifirten Nede. Der Verfaſſer drängt ſich nicht vor, erlaubt ſich feine 

eigenthümliche Liebhaberei, dämpft etwa jein Gefühl für die Narbe, 

um dieſes Neizmittel nicht unverhältnißmäßig wirfen zu lajlen, 
und ijt, bei allem Künftlerjtolz, recht froh, wenn er jeden aus dem 

Publikum befriedigt, indem er nichts Anſtößiges oder Schwer: 

verjtändliches vorträgt. Er erzählt etwas Wiljenswerthes mit einer 

hergebracdhten, aber gut gehandhabten Technik der Deflamation. 

Heben dem Hijtorienbild galt das Genrejtüd, da es ebenfalls 

Figuren enthält, noch als vornehm. Während aber das Hiſtorien— 
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bild lebensgroße oder größere oder nur wenig kleinere Gejtalten 
zeigt, ift das Genrebild handlicher, meiſt unter Lebensgröße und 

überhaupt minder aniprudisvoll. Seine Gegenſtände find nicht 

hiſtoriſch beglaubigte Einzelvorfälle, jondern Vorgänge aus dem 

typiſchen Leben der verſchiednen Berufsklaſſen und Lebensalter. 

Solde Bilder waren ſchon im fiebzehnten Jahrhundert in den 

Niederlanden, im achtzehnten in Frankreich gemalt worden, in 

Deutſchland im Ganzen jeltener. Jetzt begann man jie wieder zu 

pflegen und jchäpt zunächſt die hiſtoriſchen unter ihnen, nämlich 

die Familienjzenen, wie Taufen, Liebesanträge, Gratulationsbejudhe, 

Tejtamentseröffnungen, im Kojtüm früherer Jahrhunderte, oder Die 

Soldaten des dreißigjährigen Krieges, oder die Mönche des Mittel: 

alters in behaglichen, humorijtiihen, oder jentimentalen Stim— 

mungen und Situationen. Dann fam das Bauernbild dazu, in 
unendlicher Wiederholung das Dorfleben und die Liebe zwijchen 

Knecht und Magd janımt der Eiferſucht wegen des Urlaubers oder 
des Stadtherrn illujtrirend ; ferner das Kinderbild, der Triumph 

der Düsjeldorfer Schule, mit jeiner liebenswürdigen Naivität ; 

endlich das patriotijch-friegeriiche Genrebild, das den Landwehr: 

mann, das Lagerleben, den gefangenen Turfo ausnugt. Ueberall, 
wie bei der Hijtorie, wird der Gegenſtand im Vordergrunde Des 

Interejjes gehalten und der Maler bemüht ji), in erjter Linie ein 

angenehmer Erzähler zu fein, womit nicht gejagt ijt, daß er ſich 

nit auch mit der maleriihen Durdführung des Werkes auf jeine 

Weiſe redlich abplagt. 

Das Bildniß feiert in dieſer Zeit philiſtröſe Triumphe. 

Es wird mit einer gewiſſen Feierlichkeit behandelt. Man läßt ſich 

im Sonntagsſtaat malen, jo wie Brautleute des Mittelſtandes im 

Hochzeitsanzug zum Photographen gehn. Und wie der Photograph 

retouchirt, um eine dem ungebildeten Geſchmack erfreulidde Glätte 

und anjtändige Zauberfeit in jein Bild zu bringen, jo idealifirt 

der Porträtmaler jein Opfer, ohne zu bemerken, daß er oft ver: 
tilgt, was an Geiſt und Eigenart in den Zügen dejjelben lebt. 

Es ijt leider nicht zu leugnen, daß aus jener ‘Periode verhältniß- 

mäßig nur wenige wirklich überzeugende Bildniſſe erijtiren ; die 

allermeijten find jaubere Wrbeiten, die nur bei dem Freunde 

fünjtlerijcher Energie Anftoß erregen, ſonſt aber duch Anmuth vder 

Würde erfreuen. 
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Das Stillleben, fofern es nicht zur Uebung im Bildungs: 
gange des Schülers gemalt wurde oder verarmten oder armjeligen 

Talenten zum Erwerb diente, jah man jelten ; die Landſchaft begann 

man zu Schägen, juchte aber doch audy in ihr zunächit das Motiv: 

pittoresfe Gebirge, Wafjerfälle, alte Wälder, Ruinen, Klöjter ; 

ferner Sonnenuntergänge, Sturm und Gemitter; oder berühmte 

Lofalitäten, oder Fremdländiſches mit interejlanter Staffage. Alles 

dies wurde auf Diejelbe wohlausgeglichene Weile dargejtellt wie in 

den Figurenbildern. Die Künftler unterjchieden ſich zwar that= 

fählid unter einander und jeder von ihnen hatte audy jein Theil 

Vhantafie, Gefühl, Erfindung und Befonderheit: aber, gefordert 

durch den Geſchmack eines litterariich, nicht eigentlich künſtleriſch 

gebildeten Publikums, und gefeitigt durch eine allgemein verbreitete, 

im Ganzen ftrenge Schuldisziplin, beherrichte eine bejcheidene Un— 

perjönlichkeit, eine fonventionelle Negelhaftigfeit jchließlich doch die 

gefammte Kunft. 

Eben dieje ihre tüchlige Trivialität gewann ihr die werf- 

thätige Theilnahme derer, auf deren Geldbeutel die Künjtler, um 
zu leben, gewöhnlidy angemwiejen find, und auf diefem Wege ge- 
langte die deutſche Malerei mit der Zeit zu einiger Freiheit, das 

heißt, die Dialer erhielten, außer einem größeren Anjehn in der 

Geſellſchaft, auch die Mittel, die ihnen allmählich eine gewiſſe Un: 

abhängigfeit im Schaffen gewähren fonnten. 

Als die Dinge foweit gediehen waren, trat nämlid ganz 
ſachte der Umſchwung ein, in deſſen merfwürdiger Entwidelung 

wir uns noch heute befinden. Auch hier ging Frankreich voran, 

aber für unjere gedrängte Ueberficht wird es von Vortheil jein, 
wenn wir nur die deutſche Malerei ins Auge fallen. 

Ich jagte joeben, daß die bequem gewordene Schönheit der 

Dlalerei die Kaufluft des Publikums gejteigert, das heißt, die 

Neigung und das Bedürfniß, ſich mit Gemälden oder deren Ber: 
vielfältigungen zu umgeben, gefördert und die Verhältnijfe der 
Künjtler begünftigt habe. Die Folge davon mar eine doppelte: 

das aufmerfjamer gewordene, eifriger jchauende Publikum bildete 

allmählich jeine Augen und feine Auffaffung bis zu einem gewiſſen 
Grade, und die Künftler ihrerjeits begannen, den Spielraum, den 

man ihnen allenfalls ließ und den fie fih durch die Verbeſſerung 

ihrer Finanzen ſchaffen fonnten, zur Verfolgung eigener, bis dahin 
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vielleiht unterdrüdter Ideen auszunugen. Neue, fremdartige 
Werke ericdhienen, und man verjagte ihnen nicht Die nöthige 

Anerkennung. 

Das joll nun nicht jo veritanden werden, als wären eben 

die Leute, die fih ihr Leben lang an Kunjtvereinsblättern gefreut 

hatten, mit der Zeit zum Verſtändniß origineller Meiſter gelangt, 
und als hätten diejelben Künjtler, die durch tüchtige, aber fonven- 

tionelle Bilder wohlhabend geworden wären, fich jchließlich in einem 

neuen Stil gezeigt. Beides mag hier und da der Fall gewejen 

fein und nod immer vorfommen. Im Allgemeinen aber wird ſich 

ein ſolcher Umſchwung nur im Anſchluß an die Ablöfung einer 

Generation durch die andre vollziehen, wobei natürlich die jüngere 

aufnimmt und entwidelt, was zu den noch unvollfommnen Er: 

rungenschaften der älteren gehört. Und was, insbejondere, Die 

nöthige Anerkennung der neuen Erſcheinungen anbetrifft, jo pflegt 

diefe nur äußerjt fnapp, meilt nur von wenigen Einzelnen an 

Einzelne geipendet zu werden. Aber auch jo genügt fie allenfalls, 
fie jtärft die Vorkämpfer in ihrem jchweren, oft dejperaten Ningen, 

und bildet den Ausgangspunft einer immer wachienden Propa— 

ganda, die am Ende jelbjit den Bhilifter einnimmt. Wieviele 

Talente in einem ſolchen Kampf um neue Ideale zu Grunde gehn, 

iſt freilich unberechenbar. Es ijt wohl nothwendig, daß jie fallen, 

denn jede große Sache hat ihre Märtyrer ; aber traurig bleibt ihr 

Untergang immerhin, weil das Neue unfehlbar doc) einmal ſiegt 

und dann nachträglich jammt jeinen Schöpfern von allen Seiten 

anerfannt wird. Dan erwürgt ein Opfer der öffentlichen Meinung, 

um es bald darauf ohne Reue, Scham und Kritif zu vergöttern. 

Melche find um die neuen Ziele, denen man in der Dlalerei 

feit etwa 1880 zujtrebt, nachdem, nebenbei bemerkt, jchon Jahr: 

zehnte vorher einige vielverjpottete Sonderlinge fie bezeichnet und 

ih ihnen genähert hatten? 

Es find die, die nad) meiner Meinung das Weſen der 

„modernen Malerei” im wahren Sinne bejtimmen. Sie find ver: 

mandt mit denen, auf die die piychologiihe Entwidelung der 

jüngeren und jüngjten Generation überhaupt gerichtet ift. Es handelt 

ih allenthalben um die Ausbildung und den wahrhaftigen, echtejten 

Ausdruck der eigenen Perſönlichkeit, die ſich das Necht einer jelb- 

ftändigen Erijtenz nicht mehr verfümmern lajjen fann oder will. 
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Diejer moderne Anſpruch an das Leben und die Mitwelt 
ift jo gewagt, ja jo verhängnißvoll, daß wir uns wohl mit ihm 

abfinden müſſen, ehe wir weitergehn. 

Dur ein naheliegendes und Deshalb nur zu häufig ein- 

tretendes Mißverſtändniß wird ein ſolches Streben von Manchen 

als ein anarchiſtiſches aufgefaßt und von vornherein verurtbeilt 

oder aber zu Unrecht gebilligt und mitgemacht. Die jelbjtändige 

Exiſtenz der ‘Perfönlichfeit, jagt man, bedeutet den Bruch mit jeder 

Tradition, die Nichtachtung ewiger und zeitlicher Geſetze und in 

Folge deſſen die MWillfür nebjt einer Unordnung, aus der nichts 

Seordnetes, alfo nichts Gutes entipringen fann. Dieſe unter Um: 

ftänden volllommen gereditfertigte Schlußfolgerung bejtimmt Die 

Hengitlihen zur Ablehnung der neuen Bewegung und ihrer 

Symptome, andere aber, die ald Nevolutionäre interejlant zu wer: 

den hoffen oder das endliche Heil aus der Verwirrung erwarten, 

zum unbedachten oder frivolen Anschluß an diejelbe. 

Die richtige und wie alle Wahrheit ganz einfache und be 

rubhigende Auffalfung wird fi, Scheint mir, ergeben, wenn wir 

den Begriff „das Recht der eigenen Perſönlichkeit“ mit der 

nothwendigen Strenge behandeln. Von einem Rechte fann nur 

da die Nede jein, wo die Uebernahme und Zeitung von Pflichten 

unmittelbar mit ihm verbunden wird; die Pflicht einer Perſön— 

lichkeit innerhalb der zivilifirten Geſellſchaft it aber unzweifelhaft, 

fih in das Ganze einzuordnen und an jeiner Entwicelung zwed- 

mäßig mitzuarbeiten. Daraus folgt die fittlihe Forderung, daß 

der Menich die Eigenjchaften gewiſſenhaft an ſich ausbilde, die er 

zum Wohle der Uebrigen und zur Beförderung der ji) immer 

fortpflangenden, leitenden Ideen ausnugen fann. Wenn nun in 

der geiltigen Bewegung einer Zeit eine Stodung eintritt, wenn in 

Folge von allmählih ganz feitgefügten, völlig ausgebauten, lücen: 

lojen Syſtemen der Ihätige nur zu lernen und anzuwenden braucht 

und jeine Schaffensfraft, alſo feine höchite Gabe, ungeübt bleibt, 

\o entjteht erjt vereinzelt, dann immer allgemeiner und zulegt un- 

bezwinglid” unter denen, die den Muth haben, ſelbſt zu denken 

und zu fühlen,das Bebürfniß, die alten Wahrheiten aufs Neue zu 

finden und fie auf felbjtändige Art, mit eigenen Worten auszu- 

Iprechen. Auf diefem Wege errungene Erfenntnifie — und ſie 

werden nur durch jchweren Kampf und durch harte Arbeit an fi 
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ſelbſt wie an den Menichen gewonnen — befruchten aanz anders 
als die überfommenen das Leben der Seele, und münden zulett 

doch wieder in die Sphäre der alten, längit gültigen und von jeher 

gefannten Gejege und Wahrheiten ; denn dieſe find eben ewig in 

ihrem innerjten Kern und nur in ihren gleichgültigeren Hüllen 

veränderlich. 

Das Recht der jelbitändigen Exiſtenz einer Perſönlichkeit ift 

alfo nichts andres als das Recht, die Erfenntnile und Formen, 

die man nicht mehr von innen heraus begreifen fann und die des— 

halb fremd und formelhaft und eigentlich inhaltslos werden, durch) 

folche zu erjeten, die der genaue, lebendige Ausdrud der eigenen, 

wohlgegründeten, gewiſſenhaften und daher berechtigten Neberzeugung 

und Auffaſſung find. Die Vorausſetzung iſt dabei natürlich, daß 

die betreffende Perſönlichkeit aud) im Stande ift, in dem, was fie 

nun vorbringt und auf Andre wirfen laſſen möchte, etwas Wejent- 

liches zu leiten: frei denfen, frei reden und frei handeln ohne 

Unverantwortliches anzurichten, ift in der That nur wenigen 

Menichen gegeben. Das find nicht die jogenannten genialen 

Uebermenjchen, ſondern jchöpferiihe und zugleich fittlic) erzogene 

Geiſter. 

Wie nun die Wiſſenſchaſt, oder die Moral, von Zeit zu Zeit 
in ganz verändertem Gewande auftritt, um unter neuen Geſichts— 

punkten, in neuer Gruppirung den Menſchen einzuprägen, was als 

uralter Stoff unierem bejchränften Faſſungsvermögen von jeher 

zugänglich war, jo ift es auch mit der Kunjt auf allen deren Ge- 

bieten, jpeziell in der Malerei. 

Nachdem die Dialer gelernt hatten, den in der Neaftion 
gegen den farblojen Klaſſizismus ausgebildeten Stil zu beherrfchen, 

nachdem die Begeijterung für ehemals friich und bedeutend empfun- 

dene Gegenjtände, für bejtimmte, ins Auge fallende Narben: 

ftimmungen und Kompofitionswirfungen nicht mehr jo ganz von 
Herzen fommen fonnte, weil die Zeiten jich geändert hatten und 

man Dinge, die einem näher am jungen Herzen lagen, auszu— 

gejtalten ſich getraute, und als die durch gute Schulung gejteigerten 
Sertigfeiten höhere Aufgaben lösbar ericheinen liefen, da regte es 

ih in den Künjtlern und fie wurden, viele gewiß halb unbewußt, 
auf noch ungebahnte Wege hinausgetrieben. 

Wer fih emanzipirt, tritt der Welt als Fremdling, mo nicht 
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als Feind, entgegen, und fein Entſchluß wird ihm die Quelle von 

innerer, auch äußeren Erlebniffen voll Schmerz und Wonne. Tas 

Ipricht ih in den Werfen der neuen Wahrheitfucher in der Malerei, 

Die ich die Modernen nenne, genuglam aus. 

Noch vor zwanzig oder dreißig Jahren madten die Bilder: 

ſääle der Kunjtausjtellungen einen überaus ruhigen, ſogar ein- 

frmigen Eindrud. In Symmetrie nad) Größe, Gegenftand und 

Grundftimmung geordnet, dazu meift im leidlich einfachen Gold- 

rahmen gefaßt, hingen die Gemälde, vorwiegend Figurenbilder, 
bei einander; fie vertrugen fi, weil fie ih von Weiten über: 

haupt einigermaßen glihen; ganze Wände wurden von ein und 

demfelben „Ton“, und zwar oft von dem jo beliebten gelblichen 

Salerieton der alten Meijter, beherricht und zufammengehalten. 

Hier und da aber ftörte diefe der Kunſt, wie man meinte, allein 

würdige Harmonie voll Adel und Wohlerzogenheit irgend ein un: 

artiger Eindringling ; Ttedte er audy in einem Nebenfaal oder in 
einer Ede, jo lodte er doch die Aufmerkſamkeit auf ſich und erregte 

die Entrüftung des Publitums und der von ihm geführten, es 

führenden Kritifer. Dan hatte wohl das Recht, „gefittet pfui zu 

Jagen”, oder man glaubte e8 zu haben, wenn ein Maler fich ein 

fallen ließ, aus dem Konventionellen rückſichtslos herauszufpringen. 

War es nicht geradezu eine Verfpottung des guten Gejchmads, 
ein Schlag in das Gefiht des Anjtands, wenn ein Schweizer 

Maler auf feiner recht großen Leinewand ein paar brutal blaue 

Dieereswellen darjtellte, bevölfert von dickbäuchigen und breitmäuli- 

gen Tritonen, die einem ganz rohen Gefindel von üppig grinjenden, 

ungraziös bewegten Niren nachitellen? Verſchwand nicht eines dieſer 

Fiſchweiber mit einem Kopfiprung im Waller, jo daß nicht viel 

mehr als ein Theil feiner Rückengegend herausfordernd daraus 

hervorragte? Wo hatte man dergleichen je geiehn? Dem Rubens 

war eine ſolche Lujtigfeit und ein ſolches Prangen des Fleiſches 

allenfalls zu geftatten, denn der war eben Hubens, aber jett malte 

man dergleichen doch nicht mehr, ganz abgeiehn davon, daß jener 

in der Phantaſtik jo weit wohl nie gegangen war. Nicht minder 

peinlich berührte es den Kunjtfreund, wenn er religiöjfeu Bildern 

begegnete, auf denen Chriftus in einer Umgebung von Perjonen 

im Koſtüm des fünfzehnten oder jechzehnten Jahrhunderts oder gar 

mitten unter Fabrifarbeitern und Bauern in Kitteln und Holy 
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ſchuhen der Gegenwart bdargeftellt war. Noch ein Schritt weiter, 
und Chriftus ſelbſt fonnte in Filzhut und Bratenrod erjcheinen ! 

Und ferner gab es lebensgroße Figuren, die nadt oder befleidet 

eigentlich garnichts thaten und jagten, jondern gedanfenlos nur 

ihre Gliedmaßen zeigten, gab es Landichaften, die eine an ſich 
feineswegs anjchauenswerthe Gegend, nämlich irgend ein plattes 

Feld, eine Wiefe, einen Strand, ein Bauernhaus, eine ftille Ede 

am Zaun, eine Eleinftäbtiiche Straße, einen hauptjtädtiichen Plaß, 

auf dem man nichts erfennen fonnte als Farbenfledje, verewigten. 

Wozu? Wer follte das faufen? Was konnte man dabei empfin- 

den? Da mar bod mit „des Landmanns Heimkehr”, oder mit 

„Sroßmutterd Geburtstag“ noch mehr anzufangen. Endlich: 

welche wunderlihen Farben, freidiges grau und mweiß, grüne und 
blaue Schatten, was für Fleden, die faum noch zujammenhingen, 

was für ingrimmige Winfeljtrihe murden gewagt! Und dazu 

welche ganz verrüdten Rahmen ! 

Die jo flagten und ſich verwunderten, waren nicht durchaus 

im Rechte. Von ihrem Standpunkte aus durften fie allerdings 

glauben es zu fein. Sie hatten ihre ehrliche Freude an der Kunit, 

Ipeziell an der, die fie für die Verförperung von äfthetiichen Grund— 

gelegen zu halten gewohnt waren und der fie die den Menſchen 
veredelnde Macht zutrauten, ohne die das Dajein der Kunft nad) 

ihrer Meinung wohl überflüjfig jein würde: jett traten neben 

fofhe erfreuliche und jchöne Werfe ganz häßliche Saden, die zwar 

vom größten Theil der Preſſe gebührend abgewiejen und gefenn= 
zeichnet wurden, die aber in anderen Zeitungen doch auch enthufia- 

ftiiche Vertheidiger und im Publifum eine Partei für ſich fanden 

— das gab zu denfen, und vor allem: deutete das nicht auf eine 

beginnende Begriffsperwirrung, auf eine ſchlimme Gefahr, in die 

die hehre Kunjt geriet), und der man durch Wibderjtand entgegen: 
arbeiten mußte? Die Wohlmeinenden fürdhteten aljo die moderne 

Strömung, die fi zunächſt ganz beſcheiden anfündigte, und fie 

hatten wohl Urſache dazu, da die unerwünjchten Erjcheinungen ſich 

von Jahr zu Jahr vermehrten. Außerdem fehlten die oft recht 

ungeſchickten Parteigänger des Neuen, indem fie in thörichtem 

Uebermuth das Bejtehende verjpotteten, das in ber erjten Ent» 

widelung begriffene Moderne als die Vollendung der ganzen Kunſt 
bezeichneten und, ohne zu überzeugen, das Mißtrauen die 
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Abneigung derer, die nicht glauben wollten ehe fie erkannt hatten, 
gefliffentlich fteigerten. Die modernen Künftler ihrerfeits, die fich 
übel empfangen und behandelt jahen, dachten nicht daran, fich zu 

mäßigen, jondern gefielen fi) nur zu oft darin, das Publikum und 

die Preſſe durch allerdings nicht ausitellungsfähige Arbeiten heraus: 

zufordern. So murden die Sonjervativen von allen Seiten in 

ihrer Meinung beftärft, und das Geplänfel zwiſchen Alten und 

Jungen dauerte viele Jahre hindurch. Dabei ift aber jenen doch 

wohl der Vorwurf zu machen, daß fie die Thatlache eines nie jtill 

ftehenden Fortichrittes der Kunſt vergaßen oder leugneten. Eine 

folhe Blindheit ift jedoch auf die Dauer nicht möglich, und in der 

allerlegten Zeit ilt, darf man jagen, ein gewiſſer Stillitand des 

Kampfes denn aud eingetreten. Während die Bejtrebungen der 

Modernen fich geflärt haben, ihre Ziele zum Theil erreicht find, 
ihre Ausdrucksweiſe milder geworden ijt, ließen fich von den früher 

erbitterten Gegnern manche verjühnen, und andere fih an das 

nicht mehr zu verdrängende Clement wenigitens jo weit gemöhnen, 
daß fie es unter Anerkennung einiger guter Eigenjchaften dulden. 
Wenn die Leidenjchaften ſchweigen, fann mit ruhiger Ueberlegung 

die gerechtere Schägung der Dinge eintreten. Darum mag eine 

Charafteriftif der modernen Malerei jegt, als von einem objeftiven 

Standpunkte aus, wohl jchon verjucht werden. 

Mir erinnern uns, daß die deutſche Dialerei nad) der Mitte 

des neunzehnten Jahrhunderts lebhaft interejlirende Gegenitände 

gemeinverjtändlid und angenehm darjtellte, und dab gegen dieſe 

Kunjt injofern eine Reaktion eintrat, ald die modernen Künitler 

die damals interejjirenden Gegenjtände nicht mehr jo interefjant 

und eine andre Darjtellungsweije angemeijener finden. Sie treten 

mit ihrer fünitleriihen Perfönlichfeit in den Vordergrund und be 

Ihäftigen fih daher überhaupt weniger mit dem Gebdanfeninhalt 

der Gegenjtände, die fie wählen, als mit deren malerijchen Eigen- 

haften; bilden fie jedoch einen Stoff, der ihre Phantafie anregt, 

aud) als joldhen aus, jo bedienen fie fih für ihm neuer, ſelbſt— 

geichaftner Figuren, die dann je nah Art und Weſen der Künitler 

ganz eigenthümlich ericheinen müſſen. 

Dieje Erideinung jteht im engiten Zufammenhange mit dem 
Zurüdtreten des Gegenftändlichen in der jchönen Litteratur, ja in 

den privaten Briefen und Geſprächen von heute. ine jolde 

II Il | | 
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Fülle von Wilfenswerthem und von eigentlich nicht Wiſſenswerthem 

wird in zahllojen Büchern, bejonders aber in den noch viel zahl- 

lojeren Tages: und MWochenzeitungen mit großem Gejchid verbreitet, 
dab das Publifum aller Orte gleichzeitig die neueften Ereigniſſe, 

Entdefungen, Probleme, Anekdoten u. ſ. w. erfährt. Die Mit: 

theilung dieſer Dinge von Perſon zu Perſon wird alſo überflühfig, 
fofern es ſich um thatlächliche Benachrichtigung handelt. Dagegen 

behalten jolhe Mittheilungen, die den Gegenſtand im nicht ebenjo 

allgemeiner, jondern in feilelnder, bedeutender Form vortragen, 

ihren Werth: die Perſönlichkeit des Darftellers wird maßgebender 

als früher. Man läßt fich eine längſt befannte Geſchichte gern 

nod einmal gefallen, wenn fie geiftreidh erzählt wird, aber man 
beachtet dann nicht ihren Inhalt, fondern deſſen Wermwerthung in 

der Form, d. h. die individuelle, fünftlerifche Geftaltung. Wird 

nun jo das Gegenitändliche eigentlich zur Nebenſache, jo jehen wir 

ohne Bedauern die fünjtleriihen Gebiete verfümmern, in denen es 

Hauptjache war. Der jchwerfällige, lehrhafte hiftorische Roman iſt 

ſchon faſt verichwunden ; mit ihm, ſoweit nad) dem noch herrichenden 

Gebrauch die öffentlihen Gebäude ihrer nicht entrathen können, 

die troden gemalte Haupt: und Staatsaktion: Beides vermag ſich 

nur zu halten, wenn es die fahle Sadlichfeit aufgiebt und mit 

ganz außerordentliher künſtleriſcher Energie den Stoff vergeiftigt. 
In der Litteratur überwiegen jegt die piychologiihe Novelle und 

die Lyrif, die unmittelbar aus dem unergründlihen Born der 

menschlichen Seele jchöpfen und der Perjönlichkeit des Dichters Die 

Möglichkeit gewähren, fi) nach jeder Richtung hin, in Form und 

Gedanfengang, frei auszudrüden: ihnen entipricht in der Malerei 

die Vorliebe für die ſchlichte Landihaft und für verhältnigmähig 

neutrale, aber die Stimmung entfejlelnde Gegenjtände, die dem 

Künftler gejtatten, fein Ausdrudsmittel, nämlih die Schöpfung 

feiner Phantafie und eben die Farbe, nad) der Luſt feines Herzens 

walten zu lafjen. 

Und wie die Sprade der guten unter den modernen Zyrifern 

eine bisher jelten erreichte Modulationsfähigfeit erreicht und in 

Tonfall und Wohllaut, in Kontraft und Harmonie den zarteften 

Schwingungen von Gefühl und Gedanken gerecht zu werden gelernt 
bat, jo ift auch die Farbe um Abtönungen und Zujammenfegungen 

bereichert worden, die man vor einigen Jahrzehnten noch nicht 
2% 
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ahnte und feit den Zeiten großer foloriftiicher Leiftungen vergeflen 
hatte. Die Farbe zu behandeln, der Natur ihre feinften, dem 

Auge noch erfennbaren Farbwirkungen abzulaufhen und die fo 

gewonnenen Töne in ihrem wunderſamen Zujammenjpiel zur Dar: 

itellung zu bringen, aber auch die Darjtellung eines aufs Innigſte 

ergriffenen Gegenſtandes durch fie in dem ihm zufommenden Afforde 

zu erreichen, das ilt das Streben und recht eigentlich die Aufgabe 

des modernen Malers. 

Diefe Aufgabe, wenn er fie ernjt nimmt, füllt die gefammte 

Thätigfeit des Malers aus und läßt ihm faum noch Kraft und 
Intereffe für etwas andres, wie etwa die gedanfentiefe Ausbildung 

eines detaillirten hiftoriihen Stoffes und die Vereinigung von 

beilen Anſprüchen mit denen der Farbe. Nichts ift perjönlicher 

als die Farbenempfindung ; für fie gilt fein Rezept, feine Ueber: 

(ieferung. Der Maler jteht vor der farbigen Natur „ein Mann 

allein”, und lediglid von jeinen Augen, von deren Gejundheit und 

guter Zucht, hängt es ab, wie nahe er ihr beifommen fann. Er 

übernimmt eine ungeheure Arbeit, wenn er ſich das unüberjehbare 

Spitem von abgetönten, durch Nachbarſchaften beeinflußten, durch 

Reflexe erleuchteten, in Licht und Schatten taufendfad) jpielenden 

Farben anzueignen beginnt: an wievielen Problemen er Dabei 

Icheitert, aber auch wieviele Reichthümer an Farbe er neu entdedt, 

das ahnt der Laie nit. So bleibt dem Xaien wohl aud oft 

verborgen, daß der moderne Dialer, der es ehrlid; meint, faum je 

ein Bild mit leichter Hand heruntermalen fann. Er fteht zu jedem 

Werk, das er beginnt, in einem leidenjchaftlihen Verhältniß, weil 

ein jedes neue, noch nicht befriedigte Forderungen an ihn jtellt: 

in der modernen Kunſt giebt es feine Wiederholung, da fie die 

Probleme in ihrer vollen Eigenart erfaßt und würdigt. Ein 

Dichter bedient heute fich nicht mehr jo allgemeiner Wendungen, 

daß fie für verjchiedene Gedanken paßten, und er äußert nicht jo 

allgemeine Gedanken, daß er fie durch die nämlidhen Wendungen 
treffend ausdrüden fönnte: gerade jo wird aud fein guter Maler 

einen Gegenjtand mehr als ein Dial in derjelben Stimmung, der: 
jelben Beleuchtung und Farbe jehn und malen; er wird ihn in 

einem immer neuen Sinne erbliden, auffaſſen und wiedergeben. 

Die Früchte einer energiichen Arbeit bleiben nie aus: auch 

die moderne Malerei hat ihrer Schon herrliche getragen. Vor Allem: 
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wie hat fie dem Laien, der fi von ihr belehren ließ, die Augen 

geöffnet! Kein Menjch fieht von Natur joviel als er jehn fünnte ; 

aber wer es darauf anlegt, lernt unendlich viel jehn. Wer öfter 

die lebenden Bilder des Kinematographen an ſich vorüberziehen 
läßt, gewöhnt ji, in der Natur Bewegungsmomente aufzufailen, 

die dem minder geübten Beobachter entgehn; wen ein Maler im 

Gemälde zeigt, wieviel Farbe und Herrlichkeit auch im bejcheiden- 
jten Motive liegt, der wird mit danfbarer Freude den Reichthum 
der Natur auch jelbjtändig erfajlen lernen. 

Und ferner läßt fich nicht lange verfennen, daß ein Kunit: 

werk durch jeine Darftellung weit nachhaltiger wirft als durch 

feinen Gegenſtand. Ein vorzügli gemalter Kohlkopf beſchäftigt 

das aufmerfjame Auge und dadurh Zinn und Gemüth immer 

aufs Neue, offenbart immer reichere Einzelheiten und erfreut durch 

den an ihm ſichtbar gewordenen Geiſt feines Verfertigers auf Die 

Dauer ; ein jchlecht gemalter Chrijtusfopf kann höchſtens in der 

Kirche wirken, wo die Andacht alle Aufmerfjamfeit auf feine Be— 

deutung richtet und die Kritik des Auges einichläfert. Die mo: 

dernen Bilder, wenn anders fie unlerem Geſchmack und Auf: 

fajjungsvermögen überhaupt entiprechen und dem Bereich der uns 

lieben Vorjtellungen angehören, fejleln uns in höherem Grade als 

die älteren, deren Technik uns nicht mehr intereifirt und deren 

Gegenftand wir bald jattjam fennen. 

Dies Alles wird der Leſer vielleicht zugeitehn, dabei aber 

doch unbegreiflic finden, daß joviel jchlechthin Unverjtändliches auf 

unjeren Ausjtellungen ericheint, jo Mandes, an dem man aud 

mit dem bejten Willen nichts genießen fann und das offenbar ganz 

unvollendet hinausgegeben worden iſt. Ein joldher Einwand muß 

ohne Zweifel gelten; gar viele Bilder, die man ausjtellt, find 

eigentlich nicht für das Publikum, jondern mehr für mitjtrebende 

Künftler, die an ihnen interefjante Löſungen gemeinſam bearbeiteter 

Probleme finden, bejtimmt ; andere bedeuten in der Ihat nicht 
viel mehr als ein hilflojes, verzweifeltes Stammeln; noch andre 

find nichtswürdige Fälſchungen der modernen Kunit, das heißt ohne 

Ernjt nur hingeworfene, den mühevoll und finnreich gejichaffenen 

Merken oberflählid nachgeahmte Leijtungen derer, die die Mode 

der neuen Richtung maden wollen. Aber man beſuche nur ge: 

duldig die modernen Ausjtellungen, und man findet bald, daß das 
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Auge immer weniger Anjtoß nimmt an wunderlidhen, phantajtijchen 
Geſtalten, an fümmerlich jcheinenden Motiven, an den Härten und 

Nachläßigkeiten, die als Verzeichnungen oder Andeutungen ein Bild 

zunächſt entjtellen. Man wird die jorgfältige Durdführung der 

Einzelformen nicht mehr vermiſſen, jobald man die Wirfung der 

Theile, auf die es dem Künjtler anfam, begriffen hat, und man 

wird einiehn, daß ein Bild dann fertig ift, wenn eine weitere Aus: 

führung den Blif des Beichauers auf Nebenjächliches ablenken 

müßte. Dann verzeiht man wohl aud) die ertravaganten Rahmen, 

die manche SKünjtler anordnen, um bejtimmte Eigenſchaften ihres 

Gemäldes zu heben oder zu dämpfen. 
Es fommt eben darauf an, das Kunjtwerf als etivas Ganzes, 

Neues, Selbjtändiges und Vollberechtigtes zu erfajlen, und fi 

abzugewöhnen, e8 an dem mwillfürlihen Maßſtabe des früher und 

damals mit Recht Gültigen abzumeijen. Seitdem den Künijtlern 

die Flügel erjtarkt find, jo daß ihre Phantafie wieder unerjchlofjene 

Räume der Ideenwelt durdeilen und ihre Kraft uns Laien in die 

ergreifende Pracht diejer nicht Ichlechthin irdiichen Schöpfungen mit: 

einführen fann, ijt die Kunſt ganz ſichtlich voran und nicht 

zurückgeſchritten. Mögen wir uns jeßt auch noch in einem Leber: 

gange, in einer Zeit übertriebener, oft ganz unflarer Bemühung 
befinden, wir dürfen getrojt in die Zufunft bliden: die „moderne“ 

Kunſt wird bejtehn, weil jeder, der fie treibt oder der fie genießt, 

von ganzem Herzen und anders nit ihr angehören und 

dienen muß. 



Peter der Große und ſein Kriegshafen 
an der Diler. 

Der jeiner Vollendung entgegengehende Bau des Kriegshafens 

in Libau jtellt ſich als die allendliche Verwirklichung eines uralten, 

ihon von Peter dein Großen ins Auge gefaßten und von jeinen 

Nahfolgern mit mehr oder weniger Energie verfolgten Planes 

dar. Peter, deijen politisches Streben danach ging, an ber Ojtiee 

feften Fuß zu fallen, brauchte einen eisfreien Hafen in den balti- 

ihen Gewäſſern, der jeiner im Entjtehen begriffenen Kriegsflotte 

als Stüppunft dienen fonnte. Die junge Schöpfung auf der 

Petersburger Rhede, der 1710 gegründete Kriegshafen Sronjtadt, 

fonnte Peter nicht genügen, da er nicht viel mehr als 6 Monate 

im Jahre der Schifffahrt zugänglich it: die enge Bucht, in der 

Kronjtadt liegt, friert jehr früh zu und die Eisdede, Die an den 

langausgedehnten Uferlinien des Feitlandes und der Inſeln einen 

ftarfen Halt gewinnt, ift jo feit, daß jelbit der Eisgang auf der 

Newa fie nicht zum Berjten bringt. 

Durch die Kapitulationen von Riga und Neval im Juhre 

1710 war Peter der Große in den Beſitz einer langen Küftenlinie 

an der Djtfee und dem finniſchen Meerbuſen gelangt und ſchon 

zwei Jahre jpäter — der Krieg gegen Schweden nahm nod) jeinen 

Fortgang — begann er mit einer eingehenden Unterjuchung der 
baltiiden Küfte, um einen pajjenden Ort für die Anlage eines 

Kriegshafens zu finden. Die beiden bejtehenden großen Häfen, 

Reval und Riga, genügten ihm für diefen Zwed nicht. Der 

Revaler Hafen iſt nicht geräumig, zu dem iſt er gegen die Nord: 

winde nicht geihügt und hat in jeiner Einfahrt ein jchwieriges 
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Fahrıwafler ; die Nigaer Nhede ijt nad) Norden, Weiten und Süd— 

weiten offen; die Düna bei Niga aber ijt verhältnikmäßig flach 

und zudem einen großen Theil des Jahres hindurd mit Eis 

bebedt. Peter jab in Niga und Reval ſtets nur gute 

Handelshäfen. 
Seit dem Jahre 1712 ſandte Peter der Große alljährlich 

Ingenieure und Flottoffiziere an die baltiihe Küſte, um bier 

ſyſtematiſche Unterſuchungen vorzunehmen und die für die Anlage 

eines Kriegshafens geeigneten Punkte zu beſtimmen. Dieje Rekog— 

nolzirungen bejchränften ſich feineswegs auf die dem ruffiichen 

Reiche einverleibte Hüfte, jondern dehnten ſich auch auf Kurland, 

wo Peters Einfluß jeit der Heirath jeiner Nichte Anna jehr er: 

ftarft war, ja jelbjt auf die preußiiche Küſte aus: ob Peter die 

Hoffnung hegte, einjt aud) das Dlündungsgebiet der Memel und 
der MWeichjel zu gewinnen, läßt ſich nicht bejtimmen. 

Schon bei der erjten Nefognojzirung, die vom 25. Juni bis 

zum 26. September 1712 ausgeführt wurde und fid) zunädjt auf 

die Küfte von Neval bis Pernau und auf die Inſel Oeſel be- 

Ihränfte, wies der mit der Unterſuchung betraute Offizier auf die 

Rogerwiek (richtiger Rogoewiek) als auf einen geeigneten Ort für 

die Anlage eines Sriegshafens hin: „IH fuhr“ jchreibt er in 

feinem Berichte!) „von Neval aus am Ufer bis Hapfal und fand 

feinen Hafen, außer Rogerwiek (Poropseiirp). Gegenüber diejem 

Hafen liegen zwei Injeln, genannt Groß: und Klein-Rogoe (marofi 
i 6oapımoft Porp), vom Feitlande 3 Werjt entfernt. Zwiſchen der 

Injel Klein:Rogoe und der Landipige Packerort (IIaxpoprp) iſt 

eine Durchfahrt für Schiffe mit einer Tiefe von 10 Faden. 

Zwiſchen der Inſel Klein-Rogoe und der Landſpitze Paderort ijt 

die Breite des Waſſers 6 Werſt, ſonſt aber zwilchen Klein-Rogoe 

und dem Fejtlande 3 MWerit. Die Tiefe beträgt 3—4 Faden. 

Schiffe jeder Größe fönnen fi) hier vor jedem Unwetter und im 

Frühling vor dem Eije hüten“. Außer der Rogerwiek bezeichnet 

der Offizier nod) Moonſund (zwilchen dem ejtländiichen Feltlande 

und der Inſel Moon) und Smalferort (an der Südſpitze der Inſel 

Deiel) als geeignete Punfte für die Anlage eines Hafens. 

1) Archiv des Marine-Minifteriums. Akten des Grafen Aprarin Nr. 48 

f. 59 f. cr. Mapuenko „llerpe Berukit. Mucau Toocyaapı 0 coazanin 

Boennaro nopra ma Barifterown 6epery“. ©. 63 ff. 
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Im mejentlihen ift die vom ruffiihen Offizier gegebene 
Charafterijtit von Rogoewiek eine richtige. Für Peter den Großen 

mußte aber neben der geihütten Lage, der Tiefe des Fahrwaſſers 

und bem ganz vorzüglichen Anfergrunde audy der Umjtand map; 
gebend fein, daß die Rogoewiek erjt jehr jpät zufriert und durch— 

ihnittlid nur einen Monat unter Eis jteht. Bevor Peter der 

Große ji für einen Ort entichied, überzeugte er fich durch den 

Augenſchein über die Vorzüge der in Vorſchlag gebrachten Punfte. 

Die Frage der Anlage eines Kriegshafens an der Djtjee hat aber 

bis zu feinem Tode im Vordergrunde jeiner Intereſſen gejtanden. 

Dabei ijt es bemerfenswerth, dab er zunädjft der furländifchen 

Küjte ganz bejondere Beachtung jchenfte. 

Im Sommer 1715 unternahm Peter perſönlich eine Rekog— 

nofzirung an ber ejtländilchen Küjte, von Reval aus nad Weiten. 

Vom 21. bis zum 24. Juli befichtigte er Hapſal, Moonfund, 

Dagerort und Rogoewiek. Am 23. Juli trifft er mit dem General: 
Admiral Aprarin in Rogoewiek zufammen, wo er bis zum 24. Juli 

bleibt, und hier traf er dann die Beltimmung, „ÖhlTb TABAHH 

21a BOHHCKHXB Kopadıen‘!), 

Im Sabre 1716 war Meter der Große im Auslande. 

Während jeiner Abwejenheit — es war im November — wurde 

der Nevaler Hafen von einem jchweren Sturme heimgejudt ?). 

Das beitärfte ‘Peter noch mehr darin, jeinen SKriegshafen in der 
fiheren Rogoewiek anzulegen?). Seitdem ijt Peter alljährlich bei 

feinen Fahrten im finnischen Meerbuſen und auf der Oſtſee aud) 

nad) Rogoewiek gefommen, um den von ihm erwählten Platz näher 

fennen zu lernen und ihn nad) allen Richtungen Hin unterfuchen 
zu lajien. Im Sommer 1718 leitete er perjönlid die Tiefen: 

meſſung in der Nogoewiel, ließ an beiden Ufern die Anfangspunfte 

für die in das Meer zu bauenden Molen bejtimmen und zwei 
Häuschen für ſich erbauen, das eine auf dem Packerorter Ufer, 
das andere auf der Inſel Klein-Rogoe?). 

1) Toımkose. Itanin llerpa Beaukaro VI. ©. 37, 

2) Bepx». Coöpanie umcews Huueparopa Ilerpa I IV. ©. 84. 

3) ebenda III. ©. 82. 

4) Barnucka I'uıporpapnueckaro ‚lenapraxenta Moperoro Munncrep- 

ersa. 1846, IV. ©. 178. 
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Peter hat lange mit der Ausführung feines Planes gezögert. 

Bis zum Jahre 1721 war die politiihe Lage für joldde Unter: 

nehmungen zu gefährlid. Das Kriegsglüd konnte ſich jeder Zeit 

wenden. Die Schweden fonnten die Arbeiten jtören, ja vielleicht 

volljtändig hindern. Welche Bedeutung Schweden dem projektirten 

Kriegshafen in Nogoewief beimaß, wo fi vor dem Norbijchen 

Kriege ſchwediſche Befeitigungen befunden hatten, ift daraus er: 

ſichtlich, daß die ſchwediſchen Bevollmächtigten bei den Friedens: 

verhandlungen in Nyſtadt die Forderung jtellten, Rußland jolle 
ſich verpflichten, in Rogoewiek feinen Kriegshafen anzulegen, eine 
Forderung, die fie natürlich nicht durchſetzen fonnten!). 

Bevor Peter der Große an die Ausführung des lange ge 
hegten Planes jchritt, unterwarf er ihn der Prüfung durch 

Techniker. Am 30. Auguft berief er im Kriegsfollegium unter 

dem Worjig des Fürften Menſchikow ein Konjilium, bejtehend aus den 

Ingenieur-Seneralen Hallort, Coulong und Münnich, den Vlajoren 

der Garde Uſchakow, Saltyfow, Juſſupow, Mamonow und anderen. 

Beter jelbjt fungirte als Neferent: er entwidelte den Gedanten 

einer Anlage eines großen Kriegshafens in Rogoewiek, legte den 

lan des Ortes vor und zeigte die Vorzüge Nogoewiels vor Kron: 

jtadt. Die einjtimmige Nejolution der Kommijjion fiel dahin aus, 

dab die Erbauung des vom Kaiſer projeftirten Kriegshafens im 

Interejje einer Sicherung der ruffiihen Flotte, unumgänglich noth: 

wendig jei?). Damit war die Anlage des zweiten ruſſiſchen Kriegs: 

bafens in Rogoewiek endgültig entjchieden. 

Der Plan diejer Anlage war ein großartiger, entjprady aber 

der damaligen Entwidungsitufe der Waſſerbautechnik nit. Um 

die von dem Feitlande und der Inſel Klein-Rogoe eingeſchloſſene 

Rhede vor dem Angriff feindlicher Edjiffe und den Einwirkungen 

der Stürme zu ſichern, jollte fie von der offenen See durch eine 

aus aufgehäuften Steinen zu errichtende Mole (myais, mepero- 
poasa) abgeſchloſſen werden, melde vom fejtländiichen Ufer bis 

nad) Klein-Rogoe hinüberführen und nur an einer Stelle einen 

Durchlaß für Schiffe erhalten jollte; die Länge der Mole jollte 

1200 Fuß, ihre Breite 2 Faden und ihre Höhe über dem Wajler: 

1) Aiypnaıp l’aasınaro Yupasıenia Ilyrei Cooöımenis u Ny6auuHLHXB 

snaniä 1859 III. ©. 384. 

2) 3annera Tuaporp. ‚Ten. Moper. Mun. IV. ©. 179. 
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ipiegel 7 Fuß betragen ; an den beiden Ausgangspunften, ſowohl 

auf dem Feltlande, als auf der Inſel Klein-Nogoe, wurde je eine 

Zitadelle, auf der Mole jelbjt aber 2 nad) der offenen See ge 

richtete Batterien projektirt; auf der Inſel jollte, in Anlehnung 

on die Mole ein fleiner Hafen für Kauffartheiichiffe angelegt wer: 

den, der matürli nicht als Werladungsort, jondern nur als 

Zufludtjtätte während des Sturmes dienen Fonnte, während die 

Rhede jelbjt für die Kriegsflotte bejtiimmt war; am feitländijchen 

Ufer, jüdlih von der Zitadelle wurde eine Stadt projeftirt ?). 

Mit den Arbeiten in Rogoewiek wurde dur Ufas vom 

10. Dezember 1721 der Bizepräfident des Bergkollegiums, Ange: 
nieur Oberſt Baron Ludwig Johann Pott Yuberace betraut, der 

jofort mit den Vorbereitungen zum Bau, namentlih mit dem 

Brechen der Steine an dem feitländiichen Ufer begann, für welche 

Arbeiten ihm einige hundert Dann vom finnländiichen Korps, jo- 

wie die in Neval internirten Arrejtanten zur Verfügung geſtellt 
wurden. Die Aufjicht über die Arbeiten führte der Oberſt Dlawrin. 

Das erjte Gebäude, das in Rogoewiek errichtet wurde, war ein 

Haus für den Zaren, bejtehend aus 4 Zimmern ; daran jchlofjen 

ih die St. Georgs-Kirche, 68 Kajernen, 8 Offiziershäufer, eine 
Windmühle und zwei proviſoriſche Hüfen?). 

Am 14. Juli 1723 beſuchte Peter der Große Rogoewiek 

und legte hier in feierlider Zeremonie unter Aſſiſtenz der Geijt: 

lichkeit den Grundjtein zum neuen Kriegshafen ?). 

Bis zum 1. November 1724 war die Mole vom fejtländijchen 

Ufer aus in einer Länge von 156'/2 Faden fertiggeftellt; das Meer 

erreichte hier ſchon eine Tiefe bis zu 14 Faden; die Breite der 
Mole betrug 2 Faden und ihre Höhe über dem WDieeresipiegel 

7 Sub: 3 Fuß Steinfliefen, darauf ein Fuß Steinſchutt, 2 Reihen 

Faſchinen in einer Dide von 2 Fuß und jchließlic wieder 1 Fuß 

Steinjdutt ?). 

9) Reihsarhiv in St. Petersburg. Kabinet Peters des Großen I. Nr. 57. 
II Rr. 58. Hauptardjivo des Marine-Minijteriums. Alten des Grafen Aprarin 

Nr. 191, 201, 247 und 258. Ebenda Akten des Admiralitätstollegium 1723. 

Rr. 18. cfr. Marzento a. a. D. ©. 135 ff. 

2) Hauptardiv des Marine-Minijteriums. Alten des Grafen Aprarin 

Nr. 247. 

3) Frieder. Wild. v. Bergholz Tagebud), abgedrudt in Büſching's Magazin 

für die neue Hiltorie und Geographie XXI (1787) ©. 180. Nach anderen 
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Am 28. Januar 1725 jtarb Peter der Große. Die refor: 

matoriiche Bewegung, die jchöpferiihe Thätigkeit, die unter ihm 

begonnen hatte, fam ins Stoden ; aud der Kriegshafen in Rogoe: 

wiek geriet immer mehr in Vergefjenheit. Die Mole wurde nicht 

weiter fortgeführt und die durd die Stürme verurjadhten Schäden 

wurden nicht ausgebejlert, wodurch der Bau in Verfall gerieth ; 

mit dem Bau der fejtländiichen Zitadelle war erjt begonnen worden, 
von dem Hafen für Kauffartheiihiffe war nod nichts zu ſehen; 

die in Rogoewiek zurüdgebliebenen Nrrejtanten wurden nur nod) 
mit dem Bruch von Fliefen beſchäftigt). Durch einen Ufas vom 

3. März 1731 wurde vorgejchrieben, für die Arbeiten in Rogoe— 

wief nur örtliches Militär und Zwangsarbeiter zu verwenden ?); 

im Jahre 1739 wurden die in Rogoewiek befindlichen Arreftanten 

(313 Dann) nad) Neval gebradıt, wo fie bei den Feſtungsarbeiten 

verwandt werden jollten und 1745 wurde das gejammte fertig: 

gejtellte Material (3700 Kubiffaden Fliefen) nad) Kronſtadt ab- 

geführt). Damit war das großartige Unternehmen, das Peter 

der Große begonnen hatte, dem er jein ganzes Intereſſe geichenkt 

und das zu einer bedeutenden Stärfung der Poſition Rußlands 

an der Oſtſee hätte führen müflen, aufgegeben worden. In der 

Periode des Niederganges hatte der rujfiiche Hof feinen Sinn für 

jo meitausichauende Pläne, wie fie Peter den Großen er: 

füllt hatten. 

Ein Umſchwung trat unter der Kaijerin Elifabeth ein, bie 

überhaupt gern zu den Ideen ihres großen Vaters zurüdfehrte. 

Im Jahre 1746 beantragte das Admiralitäts » Kollegium, beim 

Senat, die Arbeiten am Kriegshafen in Rogoewiek wieder aufzu: 
nehmen und zu diefem Behufe die nach Reval dirigirten Arreitanten 

dorthin zurücdzuführen und außerdem 3000 Soldaten für Die 

Arbeiten anzuweiſen“). Im jelben Jahre bejuchte die Kaiferin 

Ejtland und war am 19. Juli in Rogoewiek, mo fie die Ueberrejte 

Nachrichten hat Peter den Alt der Grundfteinlegung jchon 1718 vollzogen 

(Bansera Tuxporp. ‚Ienapr. S. 178). 

1) S3anueru T'uaporpaduueckaro ‚lenaprauentra 1846 ©. 191. 

2) Bolljtändige Geſetzſammlung Nr. 5708. 

3) San. Tuıp. en. ©. 192. 

4) Staatsardiv in Petersburg: Wfte über die Bauten in Rogoewiek; 

efr. Marczenfo a. a. D. ©. 153. 
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der Bauten Peters des Großen in Augenschein nahm!). Die Folge 
diefes Beſuches war, daß fie für die Jdee ihres großen Vaters 
gewonnen wurde. Am 6. September unterjchrieb fie einen Ukas 

an das Admiralitäts-Kollegium, durch welchen diefem vorgeichrieben 

wurde, die Arbeiten am SKriegshafen in Rogoewiek wieder aufzu: 

nehmen und zu Ende zu führen ?). 

Die Arbeiten in Rogoewief wurden zunächit dem Ingenieur: 
Kapitän Thörner unter der Oberleitung des Generals v. Zuberace 

übertragen; 1751 übernahm Luberace, der gleichzeitig in Kronjtadt 

baute, perlönlich die Leitung der Arbeiten; nach jeinem Tode aber 

wurde im Jahre 1752 der Ingenieur-Öeneral-Lieutenant Heinrich 

v. Bradfe zum Chef der Arbeiten in Rogoewiek ernannt ?). 

Durd eine Reihe von Ukaſen wurde bejtimmt, daß die zur 

Verbannung nad Sibirien verurtheilten Verbrecher aus ganz Ruß— 

(and nach) Rogoewiek zu den eitungsarbeiten Dirigirt mwerden 

jollten®). Auch wurden ſchon 1746 4 Infanterieregimenter zu 

Schiff hierher abgejandt ; fie find aber nie an ihrem Beitimmungs- 

ort angelangt: bei Hogland wurden fie von einem heftigen Sturm 

ereilt, der jie zwang, an die finnländiiche Küfte zu gehen und in 

Friedrihsham zu überwintern; hier wurden fie dann ſpäter zu 

den Feitungsbauten benugt, um jchließlich in finnländiichen Dörfern 

in Garnilon gelegt zu werden’). Erſt Anfang ber fünfziger Jahre 

werden 2 andere Negimenter nad) Rogoewiek geſchickt?). 

Der Zuftand, in welchem fich die Bauten ‘Peters des Großen 

in Rogoewiek bei Wiederaufnahme der Arbeiten befanden, war ein 
trojtlojer: alles war in Verfall gerathen. Erſt unter der Leitung 

des Generals v. Bradfe nahmen die Arbeiten wieder ein jchnelleres 

Tempo an. Auf jeine Bitte wurden ihm Ingenieure und Ted) 

nifer, an denen es früher volljtändig gefehlt hatte, zur Verfügung 

geitellt und im Jahre 1753 ftellte er dem Admiralitäts-Kollegium 

ein detaillirtes Projekt der Waſſerbauten vor: er beantragte, Die 

1) Gadebuih. Livländiiche Jahrbücher. 

2) Staatdardiv in Petersburg: Akte über die Bauten in Rogoewiek 

1723— 1754. 
3) Staatsardyiv: Alte über die Bauten in Rogoewief 1723—1754. 

4) ebenda, efr. auch: Ceuaka Bn Unönpt. Uuepk» ea HeTopin W CO- 

BpevmenHaro nososkeHian (1900) ©. 10. 

5) Zauncku Tuap. leuapr. ©. 197 ff. 
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alte Mole mit Fliefen, ohne Anmwendung von Faſchinen, auszu- 

bauen und ihr eine Breite von 18 Fuß und eine Höhe von 2 Fuß 

über dem Waſſerſpiegel zu geben ; der obere Theil der Mole wäre 

mit großen Steinen zu belajten, auf welchem dann in der ganzen 

Breite der Mole eine Mauer von 3 Fuß Höhe mit einer Bruft- 

wehr 41/ Fuß Höhe zu ziehen wäre. Das Admiralitäts-Kollegium 
verwarf dieſes Projeft, da jeiner Anficht nach die Breite der Mole 

in ihrem Fundament nicht genügend jei, um bei der jtarfen Ein: 
wirfung der Stürme für ein Mauerwerk, wie es Bradfe in Aus- 
ficht genommen hatte, als Grundlage dienen zu fonnen. Es be 

fahl ihm, die alte Diole auszubauen, von der Errichtung einer 

tauer nebſt Bruftwehr aber abzujehen ; beim Senate beantragte 

es, eine Kommilfion aus erfahrenen Perſonen niederzujegen, die 

Mittel und Wege ausfindig machen jollten, wie am beiten das 

Fundament der Mole befejtigt werden fünne.. Der Genat über: 

trug diefe Aufgabe der Ladoga-Kanal-Kommiſſion, in welcher der 

Seneral-Lieutenant Fermor die hervorragendite Perjönlichfeit mar. 

Diefe Kommiffion zog den in der GSeichichte der rulfiihen Hydro: 

graphie befannten Flott-Rapitän Nagaew heran und auf dem Gut- 

achten diejes Spezialiften beruhte dann der Ukas des Senats vom 

28. November 1754, durch welchen vorgeichrieben wurde, von einer 

Mauer auf der Mole abzufehen, jolange der aufgehäufte Stein- 

wall auf dem Dieeresboden nicht eine genügende Breite befigen 

und eine entiprechende Abichrägung erlangt haben werde; damit 

aber der Wellengang nicht wie bisher den Kamm der Mole zer: 
ſtöre, jollte dieſe legtere nur bis zum Niveau des Waſſerſpiegels 

aufgejchüttet werden !. Das war noch fein endgültiges Projekt, 

fein Arbeitsplan, der den Gedanfen Peters des Großen bis in feine 

legten Konjequenzen ausführte. Immerhin fonnte die Mole, mie 

fie der Senat zunächſt projeftirte, jeher wohl als Wellenbrecher 

dienen und aud) dem Feinde den Cingang in die Rhede 

verfperren. 

Mittlerweile waren die Arbeiten in Rogoewiek unter Bradfe’s 

Leitung rüftig vorgejchritten. Allerdings war es eine Siſyphus— 

arbeit. Die am feitländiichen Ufer gebrochenen Steine wurden in 

das Meer verjenft, ohne daß man dabei an das Profil der Mole 

1) Barnnmern Tuap. Jenapt. S. 199 ff. 213. 
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und an eine richtige Abſchrägung weiter gedacht hätte; alles war 
dem Zufall überlaffen. Und wenn dann im Herbit die Nordftürme 

losbracdhen, wurden natürlich große Partieen diejes loderen Stein: 

walles wieder zerjtört. Im September 1753 waren vom feit- 

ländifchen Ufer aus 149 Faden in einer Breite von 17—25 Fuß 

fertiggeitellt. Im Herbit riſſen die ftarfen Nordjtürme die Mole 

in ihrer ganzen Ausdehnung bis 1 Fuß unter Waſſer nieder ; den 

ganzen Herbit über wurde an der Ausbeflerung gearbeitet und zu 

Beginn des Jahres 1754 ftanden wieder 129 Faden fertig da. 

Zu Ausgang dieſes Jahres betrug die Ausdehnung der Mole 

155 Faden; im folgenden Jahre richteten ſtarke Stürme mieder 

großen Schaden an und zu Beginn des Jahres 1756 ſtanden nur 

169 Faden, was etwa !/s Werſt ausmacht; die Breite der Mole 

betrug 16 Fuß und die Höhe über dem Waſſerſpiegel — im 

Gegenfag zum Senatsufas vom Jahre 1754 — 4 Fuß. Die 

Ralernen in Rogoewiek waren aus Mangel an Holz aus Flieſen 

gebaut und waren daher jehr feucht; das hatte zur Folge, daß die 

Sterblichkeit unter den beim Bau beichäftigten Arreftanten gewaltia 

ftieg : in den Jahren 1753—1756 famen nach Nogoewief 1324 

Sträflinge und verjtarben daſelbſt — 1310 Dlann }). 

Im Jahre 1757 griff die Kaiſerin Elifabeth in den Sieben- 

jährigen Krieg ein. Das wurde für die Hafenbauten in Rogoe— 

wief verhängnißvoll. Ein Senatsufas vom 16. Mai 1757 be 

jtimmte, daß die mit der Bewachung der Arreftanten in Rogoewiek 
beauftragten Soldaten mit militäriichen Uebungen zu bejchäftigen, 

die Arrejtanten möglichſt wenig zur Arbeit zu verwenden, fondern 

in Haft zu halten jeien?),. Im Mai war die Mole bis zum 

176. Faden fortgeführt, jegt aber wurden die Arbeiten eingeftellt, 

ja es fehlte jogar an den nöthigen Arbeitskräften, um die durch 

die Herbitjtürme verurjadhten Schäden wieder auszubeſſern, und zu 

Ausgang des Jahres waren nur noch 93 Faden in befriedigendem 

Zuftande. Die Mole fam raſch in Verfall. Mit der Einjtellung 
der Arbeiten wurden die Fouragegelder der Arrejtanten von 2 Kop. 

auf 1 Kop. täglich herabgejegt; da eine Verpflegung mit jolchen 

Mitteln undenfbar war, nahmen die Krankheiten überhand und die 

1) Bansern Tuap. ‚lenapr. S. 213 ff. 

2) ebenda ©. 218 fl. 
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Sterblichkeit ftieg mit jedem Jahre: allein in den Jahren 1757 

und 1758 jtarben von den 2437 jeit früherer Zeit internirten und 

neubinzugefommenen Arrejtanten nicht weniger al$ 686 Viann. 

Im Jahre 1760 ftarb General v. Bradfe; an feine Stelle 

wurde der General-Major Karl Schilling zum Chef der Arbeiten 
am Kriegshafen ernannt. Tiejer erhielt am 14. Juni 1760 vom 

Senat den Befehl, am fejtländiichen Ufer, ſüdlich vom Hafen, einen 

fleinen provijoriihen Schughafen für Kabotageichiffe zu erbauen. 

Es ijt dieſes der jegige Baltiichportiche Dandelshafen. Die Ober: 
leitung der Bauten in Rogoewief, wie in Kronitadt und am 

Ladogafanal wurde dem Ingenieur-General Hannibal übertragen. 

Die Arbeiten waren in den legten Jahren um nichts vor- 

geichritten, als Kaifer Peter III., bald nad) feiner Thronbelteigung, 

am 17. Januar 1762 bei perjönlidher Anweſenheit im Eenat diejen 

beauftragte, in Rückſicht auf dielnzuträglichfeiten, die daraus erwüchlen, 
daß zur Bewachung der Arreitanten in Rogoewiek ein fo großes Kon: 

tingent an Soldaten abgegeben werden müßte, die Arrejtanten nad) 
Nertichinjt zu erpediven und den Bau mit Tagelöhnern fortzujegen. 

Schon waren einige Bartieen von Arrejtanten auf dem Wege nad) dem 

fernen Sibirien, als der Thronwechſel jtattfand, und am 5. Auguit 

1762 befahl Katharina II., alle Arrejtanten nad) Rogoewiek zurüd- 

zuführen und fortan alle in den Gerichtsbezirfen diesjeits Moskau 

zu Zwangsarbeit verurtheilten Verbrecher nad) Rogoewiek, aus 

den übrigen Bezirken aber nad Nertichinjt zu dirigiren ). In 

diefer Fleinen Epiſode kommt der Gegenſatz zum Ausdrud, in den 

fih Katharina allen Mahregeln ihres entthronten Gemahls gegen- 
über jtellte und der oft geradezu Fleinliche Normen annahm. 

Katharina II., die Peter den Großen bewunderte und in 

vielen Beziehungen jeine Pläne und Gedanfen wieder aufgenom- 

men bat, war fejt entichlojfen, den von ihm begonnenen Bau des 

Kriegshafens an der Oſtſee fortzufegen und zu Ende zu führen. 

Am 30. Juli 1762 ernannte fie den aus der Verbannung zurück— 
berufenen Grafen Münnich, einen der hervorragenditen Mitarbeiter 
Peters des Großen zum Direktor von Rogoewiek; gleichzeitig wurde 

Münnid Direktor der Häfen von Neval und Narwa, der Kanäle 

von Kronitadt und am Ladogajee und der Woldhowitromjchnellen ?). 

1) Banneru Tuap. ‚lenapr. S. 224. 

2) ebenda ©. 225 ff. 
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Am 20. Auguft aber benannte die Kaiferin den Kriegshafen Rogoe- 

wief in Baltiſch-Port (Bartitierit noprp) um!), damit gewiller: 

maßen dem Gedanken Peters des Großen Nusdrud verleihend, 

daß diefer Hafen der Oſtſeehafen Rußlands werden ſolle. 

Vernichtend war das Urtheil, das der allerdings jehr jelbit- 

gefällige greiie Münnid über die Arbeiten feiner Vorgänger fällte. 

„Schwer geſündigt“ jchreibt er der Kaiferin nad feinem erjten 

Beſuch in Baltifchport „Haben diejenigen, die von dem hochweiſen 

Monarchen mit dem Bau betraut waren, nocd mehr aber Ddiejeni- 

gen, die nad) dem Tode Seiner Majeſtät hier gepfujcht haben. Die 

Rhede ift jo rein und fo groß, daß fie zu den beiten Europa’s 

gezählt werden fann“?). 

Im Ianuar 1763 ftellte Münnich der Kaiferin ein von ihm 

ausgearbeitetes, groß angelegtes Projeft des NKriegshafens zu 

Baltifchport vor. Im Großen und Ganzen lehnte fich diejes an 

das Projekt Peters des Großen an, die Ideen bes Kaijers weiter 

ausführend oder aber mobdifizirend. Auch er behielt die Anlage 

einer Mole zwijchen dem Feftlande und Klein-Rogoe bei, wollte 

aber jtatt der einen Durchfahrt 2 Thore anlegen, die durch Batte- 

rien zu ſchützen und mit Leuchtthürmen zu verjehen jeien; an 

beiden Enden der Mole wollte er gleichfalls Batterien mit Nedouten 

bauen; um die Rhede aud im Welten zu jchügen, follten zwiſchen 

Klein:Rogoe und Groß-Rogoe ſowie zwiſchen leßterer Inſel und 

dem Feitlande Barrieren mit Fleinen Durchfahrten gezogen werben; 

das ganze Paderortiche Ufer follte gegen Angriffe des Feindes 
vom Feltlande her befejtigt werden, ebenfo wie Die Inſel Klein— 

Rogoe; am öjtlihen Ufer follten 5 Schanzen erbaut werden; an 

der Djtfüfte von Klein:Rogoe follte ein SKriegshafen, an dem 

Paderorter Ufer aber, zwiichen der Mole und dem fleinen Hafen 

des Generals Schilling ein proviforiiher Hafen gebaut werden, ber 

den Kauffartheiſchiffen ſolange als Schupghafen zu dienen hätte, 

bis der große von Peter I. projeftirte Kauffartheihafen auf Klein: 

Rogoe fertiggeitellt jein würde. Schließlich wollte Münnich auf 
Klein-Rogoe eine Werft und hier wie auf dem Feſtlande Kajernen 

1) Vollſt. Gefegfammlung Nr. 11648. 

2) Bannern Tuap. lenapr. S. 226. Die weitere Korreipondenz zwiſchen 
der Kaiferin und Münnich in Büſchings Magazin X. ©. 448 ff. 
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für 16,000 Mann erbauen. Für die Fortführung der Arbeiten 
in dem von ihm projeftirten Umfange forderte er 50,000 Arbeiter 
und mollte fi dann verpflichten die Mole in 14 Jahren und 

alle anderen wichtigeren Bauten in 20 Jahren fertigzuftellen ?). 

Das grandiofe Projekt des greifen General-Feldmarſchalls 
erregte in Petersburg gerechtes Aufiehen. Die Kaiferin übertrug 
die Prüfung des Projefts dem Admiralitäts-Kollegium, das fich 

allerdings unter gleichzeitiger Vornahme ftarfer Mobdififationen und 

Streihungen, im Wejfentlihen mit dem Projekte einverftanden 

erflärte; intereflant ift, daß die Kommiſſion auf Veranlajjung 

Münnich’s jelbit auf die einft von Bradke verworfene Bruftwehr 

auf der Mole zurüdgriff. Im Koftenanfchlage, wie er dem Senate 
zu endgültiger Beltätigung vorgeftellt wurde, verpflichtete ſich 
Münnich die Arbeiten mit 8000 Arbeitern bei einem jährlichen 

Koftenaufwand von 300,000 Rbl. in 34 Jahren, mit 16—17,000 

Arbeitern bei einem Koftenaufivand von im Ganzen 10 Millionen 
Nubel in 17 Jahren und mit 32,000 Arbeitern in 8—10 Jahren 
für 1,133,333 Rbl. jährlid) auszuführen. Bei der Prüfung dieſes 

KRojtenanichlages befand der Senat, daß die von Münnich gefor: 
derten Summen aus ben ordinären Staatsmitteln nicht zu be- 

Ihaffen feien und daß mithin eine Spezialjteuer für den Bau des 

Baltiſchportſchen Kriegshafens eingeführt werden müſſe. Sein Gut- 

achten ftellte der Senat der Kaiſerin zur Beftätigung vor?). 

Am Sommer 1764 beſuchte die Kaiſerin Katharina die Oſtſee— 

provinzen und fam bei diefer Gelegenheit auch nad) Baltifchport ®). 

Den Eindrud, den die Arbeiten am Kriegshafen auf fie madten, 
fonnte fein günftiger jein, hatte doch Münnich in feiner Weiſe 

das bisherige Syitem geändert. Nah Petersburg zurücgefehrt, 

fegte fie unter dem Borfig des Generals Peter Panin eine Kom— 

milfion nieder, der fie feine geringere Aufgabe ftellte, als Die 
Trage zu unterjuchen, ob das Neid überhaupt einen Kriegshafen 

an der Djtjee brauche und welche Mittel eventuell für die Fort: 

fegung und Beendigung ber Arbeiten in Baltiſchport erforderlich 

1) Bannern Tuap. Aenapr. S. 227 ff. 

2) ebenda S. 232 ff. 

8) St. Petersburgifche Deutiche Zeitung 1764 Nr. 51—62. 
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feien. Diefe Kommiffion hat das Todesurtheil über den Kriegs— 

hafen von Baltifchport ausgeſprochen!). 

Unter Münnich's Leitung hatten die Arbeiten in Baltijchport 

feine wejentlihen Fortſchritte gemadt; der Bau der Mole war 
vom feitländijchen Ufer aus bis zum 173. und vom Klein-Rogoe 

aus bis zum 60. Faden gediehen. Zur Aufichüttung ber “Mole 

wurden Schanzförbe, alte Segel und jchadhafte Fahrzeuge benußt, 
die mit liefen belaftet und dann ins Meer verjenft wurden. 

Bei diefer primitiven Technit konnte natürlich nichts Dauerhaftes 

geichaffen werden. Auf dem feftländiichen Ufer waren eine Batterie 
ſowie mehrere Kajernen, Offiziershäufer und 2 Hofpitäler, auf 

Klein:Rogoe aber nur eine Batterie erbaut. Weiter war Münnich 
mit feinen 2000 Arbeitern bei einem jährlichen Koftenaufwand von 

37,000 Rbl. nicht gediehen ?). 

An der Kommiffion bes Grafen Panin fämpfte Münnich 

mit Feuer für feinen Kriegshafen in Baltifchport ; er ſuchte zu 

bemweifen, daß diejer Hafen für Rußland nothwendig ſei; er führte 

alle nur denkbaren Vorzüge Baltiichports an; er brachte Maßregeln in 

Vorſchlag, Durch welche der Fortgang der Arbeiten bejchleunigt werden 
fönnte; er rieth die Ausgaben für andere Bedürfniffe des Staates 

zu beichränfen, nur nit für die Weiterführung und Beendigung 
des von Peter dem Großen begonnenen Werles; er fuchte die 

Behauptung zu entfräften, daß die Erbauung einer Mole von 
gegen 3 Werft Länge bei einer Deerestiefe von gegen 100 Fuß 
ein Unding fei, und daß ein folches Unterfangen nur als „zweck— 

[oje Verjchleuderung von Staatsmitteln” zu bezeichnen fei. Es 

half ihm alles nit. Die Kommilfion entſchied ſich gegen Baltiſch— 

port. Sie ging dabei von folgendem Gefichtspunfte aus: der 
Kronftäbter Hafen, jo jehr er auch zur Vertheidigung Petersburgs 

nöthig fei, genüge doch im Kalle eines Krieges nit, da er fait 
6 Monate im Jahr mit Eis bededt jei und daher als Ausgangs- 

punft für die Operationen der Flotte nicht dienen könne; Rußland 

brauche daher allerdings einen anderen Kriegshafen an den balti- 

ſchen Meeren ; Baltiichport Habe den Vorzug, daß es eine längere 

eisfreie Periode habe als jelbjt Reval, doch fei zu beachten, daß 

1) Bannern Tuap. Jenapt. ©. 236 f. 

2) Zannexu lU’nap. Jlenapr. ©. 237 f. n 
8 
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nad Fertigftellung der Mole der Wellengang auf der inneren 
Nhede ein fehr viel geringerer fein werde, was dann natürlid) eine 

beträchtliche Verfürzung der eisfreien Periode zur Folge haben 

werde; zudem erheilchten die Fortführung und Beendigung der 

projeftirten Arbeiten in Baltiichprrt einen gewaltigen Aufwand an 

Zeit, Geld und Arbeitskräften und ſchließlich würde Diejer neue 

Hafen nur den MWohljtand der eftländiichen Städte untergraben; 

Reval, ein altes Handelszentrum, habe vor Baltiſchport weſentliche 

Vorzüge, nur müſſe der alte den Nordjtürmen ausgejegte Hafen 

Peters des Großen ganz den Kauffartheiſchiffen überlaſſen, ein neuer 
Kriegshafen aber mehr nad) Weiten hin erbaut werden !), was mit 
einem fehr viel geringeren Aufwand an Zeit, Geld und Arbeits- 
fräften durdführbar fei. Von dieſen Erwägungen ausgehend 

beantragte die Kommiljion, die Arbeiten am Kriegshafen von 

Baltiihport ganz einzujtellen, die Mole aber, ſoweit fie fertig: 
gejtellt fei, lediglid) al8 Schugwehr für Schiffe bei Sturm beftehen 

zu laflen; die Mole am Ufer von Klein-Rogoe könne noch um 

30 Faden verlängert werden; an den beiden Ausgangspunften der 

Molen, ſowohl auf dem feitländiichen Ufer, als auf Klein-Rogoe, 

jeien Zitadellen zu bauen; diefe Arbeiten müßten mit 2000 Arre: 

ftanten im Laufe eines Jahres vollendet werden; wenn es Die 

Mittel des Staates einmal erlauben würden, nod einen dritten 

Kriegshafen zu erbauen, dann fei Baltiichport der geeignete Punft ?). 

Am 27. April 1765 erhielt diefes Gutachten der Kommilfion, 

fomie das von Münnich ausgearbeitete Projekt des neuen Kriegs- 
bafens in Reval die Allerhöchite Sanktion ?). Damit war mit der 

Idee Peters des Großen gebroden und einem Hafen der Vorzug 

gegeben, den Peter für ungeeignet hielt, zu einem Kriegshafen, 

wie Rußland ihn brauchte, ausgebaut zu werden. 

Die Vorausfegung der Paninihen Kommiſſion, daß die 

Arbeiten in Baltifchport in dem von ihr projeftirten Umfange im 

Laufe eines Jahres beendigt werden würden, traf nicht ein. Die 

Arbeiten wurden noch vier Jahre lang — erfolglos fortgeführt. 
Gewaltige Steinmajjen wurden in das Meer verjenft, die Mole 

1) Es würde zu weit führen, hier auf die Topographie des Revaler 

Hafens einzugehen. 

2) 3anneru Tnıp. lenapr. ©. 243 ff. 

3) Vollſt. Geſetzſammlung Nr. 12384. 
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vom Feitlande bis zum 180. und von der Inſel aus bis zum 
61. Faden, bei einer Breite von nicht weniger als 10 Faden auf 

dem Waſſerſpiegel und einer Höhe von 3 Faden fortgeführt ; 

jedoch Arbeiten, auf welhe Wochen und Donate hingegangen waren, 

wurden durd einen einzigen Sturm vernichtet; dazu fam dann, 
daß fich die Mole immer mehr zu jenfen begann, wodurch Sid) 

gefährliche Riſſe bildeten !). 

Am 5. Dftober 1767 jtarb der General-Feldmarſchall Graf 

Münnih im Alter von 84 Jahren. Zu feinem Nachfolger als 

Direktor von Baltiichport wurde jein bisheriger Gehülfe General: 

Lieutenant Reſanow und jpäter der Oberſt Murawjew ernannt. 

Dieſer legtere berichtete, daß er die wejtlihe, von Klein-Rogoe aus: 

gehende Mole, in der vom Senat projeftirten Zänge, jolle fie dauer: 

haft gebaut werden, nur in 13 Jahren mit einem Koſtenaufwand 

von mindeitens 700,000 Rbl. fertigitellen fönne. Diejer Bericht 

entichied das Schidjal Baltijchports ?). 

Der Senat jtellte jeßt der Kaijerin einen Doklad vor, in 

welchen er erflärte, daß die Arbeiten an den Molen gänzlich er: 
folglos jeien und nur dazu führten, daß die Bucht durch die 

gewaltigen ins Meer verſenkten und auseinanderfallenden Stein: 

maſſen ihre bisherige Tiefe einbüße ; daher jei es bejjer die Arbeiten 

in Baltiſchport ganz einzuftellen und die dort bejchäftigten Sträflinge 
anderswo mit größerem Nugen für den Staat zu verwenden. 

Am 18. November 1768 Hat die Kaiſerin dieſen Doflad 

bejtätigt ). 

Der größte Theil der in Rogoewiek bejchäftigten Arreftanten 

wurde jet nad) Sibirien transportirt ; im Hafen blieben nur noch 

etwa 350 Dann. Durd) einen Senatsufas vom 22. Oftober 1770 

wurde dann jchließlih dem Bauleiter, Oberjten Murawjew vor: 

geichrieben, den Hafen, die Kronsgebäude, das Ardhiv, alle Plate: 

rialien und Injtrumente dem Admiralitäts-Kollegium zu übergeben 
und die zurüdgebliebenen Arreſtanten dem General:Gouverneur 
von Ejtland Prinzen v. Holjtein:Bed zur Verfügung zu jtellen ). 

1) 3annern Tiuap. lenapr. ©. 261 ff. 

2) ebenda ©. 264 f. 

3) Bollit. Geſetzſammlung Nr. 13200. 

4) ebenda Nr. 13519. 
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Damit war der Gedanke an eine Verwirklichung der groß— 
artigen Idee Peters des Großen aufgegeben. Was war geleiſtet 

worden? Wieviel haben die Arbeiten dem Staate gekoſtet? 

Als die Arbeiten im Jahre 1768 endgültig aufgegeben wur: 
den, betrug die Zänge der Mole vom Feitlande aus 180 Faden 
und von der Inſel Klein-Rogoe aus 61 Faden; die Breite betrug 

an der Bafis 18 Faden und am Waflerfpiegel 10 Faden; mit 

dem Bau der Batterie, an welche fid) das Molo anlehnen follte, 

war begonnen worden; die jchon von Peter dem Großen begonnene 

Zitadelle mit 5 Baltionen am Paderorter Ufer war fajt fertig: 

gejtellt und eriftirt, gänzlich verwahrloft, noch heute, während von 
der Mole heute nichts mehr zu jehen ijt'). 

Die Geſammtkoſten der Hafenbauten in Baltiſchport belaufen 

fih nad) den offiziellen Angaben im Ardiv des Diarineminijteriums 
auf etwa eine Million Rubel ; davon entfallen auf die Jahre 1721 

bis 1740 56,500 Rbl. 1740—1762 — 113,000 Rbl. und 

1762— 1768 — 325,000 Rbl. Die Angabe Storchs in jeinem 
„Gemälde von Rußland unter Nlerander 1”, dab die Hafenbauten 

in Baltifchport taujende von Millionen verſchlungen hätten, iſt eine 

beijpielloje Uebertreibung ?). 

Der Gedanke an eine Verwirklichung der Idee Peters bes 

Großen lebte, obwohl von der Regierung aufgegeben, in maß- 

gebenden fachmänniſchen Kreijen fort. Im Jahre 1777 ftellte der 

Ingenieur-General Baron Guſtav Weißmann der Kaiferin ein 

neues Projeft der Hafenanlage in Baltifchport vor, wobei er ſich 
anheiſchig machte, die von ihm in Ausficht genommenen Arbeiten 
in 3!/g Jahren mit einem Koftenaufwande von 510,000 Rbl. aus: 

zuführen, falls ihm 12,000 Arbeiter zur Verfügung geftellt würden. 

Nach jeinem Projekt jollte die Mole an der urjprünglichen Stelle 

errichtet und mit 2 Thoren verjehen werben, wobei zum Verſenken 

der Steine ein von ihm fonjtruirtes Fahrzeug verwandt werben 

jollte; der Hafen ſollte auf Klein-Rogoe in einem Halbfreile gebaut 

werden. Die Kaijerin, deren Intereſſen eine ganz andere Richtung 
genommen hatten, ließ ſich für das Projekt Weißmanns nicht er: 

wärmen, fei es nun, daß fie dem Koſtenanſchlage, der jo jehr mit 

1) Marczenko a. a. ©. ©. 176 £. 

2) Bannere Tmıp. enapr. ©. 299 f. 
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früheren Anſchlägen auseinanderging, fein Vertrauen entgegen: 
brachte, oder aber, mas auc) behauptet worden, daß die Gönner 

Revals gegen die Wiederaufnahme der Hafenbauten in Baltifchport 

intrigirt haben?). 

Die Zitadelle Baltiichport, an melde ſich allmählid ein 

Sleden angelehnt hatte, der bei der Einführung der Statthalter: 

ihaftlihen Verfaſſung im Jahre 1788 zur Kreisſtadt erhoben wurde, 

hatte bis 1798 eine eigene Garnijon und einen Kommandanten. 

Der Kauffartheihafen, der mittlerweile in Verfall gerathen war, 

wurde 1793 wiederhergeitellt?). Der Gedanfe aber, dem Baltiſch— 

port jein Entjtehen verdankt, war aufgegeben. Das von Alerander I 

zu Beginn jeiner Regierung behufs Keorganijation des Marine: 

wejens niedergejegte Komite jtellte im Jahre 1802 dem Kaiſer 

einen Doflad vor, in welchem es Baltifchport für völlig ungeeignet 
zur Anlage eines Kriegshafens erklärte und für den Ausbau des 

Revaler Hafens plaidirte. Nach Anficht des Komites ift Die Rhede 

von Baltifchport zu offen; eine Verbindung des Fejtlandes mit der 

Infel Klein-Rogoe durd) eine Mole, deſſen Anlage unverhältniß: 
mäßig große Koften beanſpruchen würde, werde die Rhede allzujehr 

einengen; auch fei es unthunlid, in einer öden, bünnbevölferten 

Gegend einen großen Hafen anzulegen. Diejer Doflad wurde am 
14. November 1803 vom Kaiſer bejtätigt?). 

Noch zwei Dial ift im 19. Jahrhundert der Gedanke angeregt 

worden, bie Idee Peters des Großen wiederaufzunehmen und zu 

verwirflihen. Nach Beendigung des Krimfrieges, im Jahre 1856, 

wurde unter dem Vorſitz des Großfürſten Konftantin ein Komite 

niedergelegt, das aus den Generalen Todleben, Berg, Graf Nüdiger, 
Fürſt Menſchikow, Fürft Suworow, Gr. Grabbe, Miljutin u. a. m. 

bejtand und deren Aufgabe es war, zu bejtimmen, wo unjere erjt- 

klaſſigen Kriegshäfen liegen müßten. Diejes Komite entjchied nun 

einftimmig, daß die Djtjeeflotte eines neuen Hafens bedürfe und 

daß der geeignetjte Punkt für die Anlage eines ſolchen Baltiſch— 
port jei: maßgebend bei diefem Beſchluß waren die bedeutende 

Dauer der eisfreien Periode der Rogoewiek, die vorzügliche jtrate- 
giihe Lage des Drtes und Die günjtigen Raumverhältnifie. Reval 

1) Zauuexu Tuxp. Ieuapr. ©. 267 ff. cfr. Marezenko ©. 177 ff. 

2) Sannera Tuup. lenapr. ©. 269. 

3) Bollit. Geſetzſammlung Nr. 20038. 
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mußte nad) dem Urtheil der Kommilfion als SKriegshafen auf: 

gegeben, Speaborg nur no als Station für die Sfärenflottille 
beibehalten werden, während Kronjtadt, das allerdings feine frühere 

Bedeutung eingebüßt habe, zum Schutze Betersburgs auch fernerhin 

nöthig jei. Die Nejolution des Komitees wurde am 9. Dezember 

1856 beftätigt und im folgenden Jahre begann in Baltifchport die 

2ofalunterfuhung durd eine Kommilfion unter Leitung des Vize— 
Admirals Panfilow, die im Jahre 1859 ein betaillirtes Projekt 

ſämmtlicher in Baltifchport auszuführenden Bauten vorjtellte. Die 

Gejammtkoften des Baues wurden auf 24 Mill. Rbl. geichägt ; 
hiervon entfielen etwa 12!/. Mill. auf die hydrotechniſchen Bauten : 

die Anlage der Häfen und die Sicherung der Rhede vor den Nord— 
winden, gegen 5 Mill. auf die Erbauung ber Admiralität und 
etwa 6 Mill. auf die Kajernen und anderen Bauten. Dazu famen 

dann noch die Fortififationsarbeiten nad) dem Projeft des Generals 

Todleben!). Zur Ausführung find diefe Projekte nicht gelangt. 
In den Jahren 1881 bis 1889 ift dann befanntlicd) an der 

Küfte der Djftjee von Neval bis nad) Polangen eine Reihe hydro— 

graphiicher, techniſcher und militärftatijtiiher Unterjuchungen vor: 

genommen worden, die jchließlic dazu geführt haben, dab Libau 

als ber geeignetjte Punkt zur Anlage eines erſtklaſſigen Kriegs- 

bafens anerfannt wurde. Bei dieſen Unterfuhungen iſt aud) 

Baltiichport eingehend berüdfichtigt worden. 

Werfen wir jept einen Rückblick auf die Gejchichte der Bauten 

am Kriegshafen Peters des Großen, jo jehen wir, daß es in erjter 

Linie die den Mitteln des Staates nicht entjpredhenden Baufojten 

geweien find, die die Nachfolger Peters des Großen veranlaßt 

haben, von der Verwirklichung feiner großartigen Idee Abjtand zu 

nehmen. Einen Dann wie Peter hätte ein ſolches Moment nicht 

von dem Ziele abgebracht, das er fi einmal geftedt, und wäre 
ihm ein längeres Leben bejchieden geweſen, fo hätte er zweifellos 
den Bau mit den größten Anftrengungen weitergeführt. Unter 

dem Günjtlingsregiment, das nad) jeinem Tode begann, ſchwand 

das Intereſſe für jolde monumentale Werke, wie die Anlage eines 
Kriegshafens, der jeines Gleichen nicht gehabt hätte. Allerdings 

1) I. Kapumuops. O coopyxeniu Ilopra IInueparopa III. ©. 6 ff. 

H. Wluapıeps. Ipape OÖ. MH. Toraeden». I. S. 512f. Marczento a. a. O. 
©. 188 ff. 
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war die Waſſerbautechnik jener Zeit den hydrographiſchen Verhält: 

niffen in der Rogoewik nicht gewachſen. Mit dem bei den Bauten 
in Baltifchport angewandten Spitem, bei welchem das Steinmaterial 

einfach in das Meer verjenft wurde, ohne daß für eine Befejtigung 

deſſelben und für eine zwedentiprechende Konjtruftion der Böſchung 
Sorge getragen wurde, fonnte nichts Dauerhaftes geichaffen werden. 

Dajjelbe Syjtem, die „construction en pierres perdues“, it 
auch jpäter noch in Frankreich. beim Bau der Mole in Cherbourg 

angewandt worden, der mehr als ein halbes Jahrhundert dauerte 

und über 30 Millionen Franks gekojtet hat: in Cherbourg betrug 
die Tiefe des Meeres aber nur 50 Fuß, während fie in Baltijch 
port an einigen Stellen 100 Fuß erreidht!). 

A. v. Gernet. 

Grziehungserfolge an Taubblinden. 

MWir leben in einer Zeit der grelliten Gegenjäge: Kapitalis- 

mus und Pauperismus, Jndividualismus und Sozialismus, Kultur 

und Barbarei, Monardie und Anarchie, das jind nur einige 
Schlagwörter unjeres Zeitalters. Ja, es ijt, als jollten dem kom— 

menden Jahrhundert recht eindringlich die Aufgaben vorgehalten 

werden, Die der Löſung harren, mit jo titanischer Wucht prallen 

die Gegenjäße gerade in unjeren Tagen auf einander. Vergewal- 

tigung fleiner Staatswejen durch große, jchreiende Verlegung des 

Völkerrechts, Königsmord, Hungersnoth einer Diillionenbevölferung, 

Eijenbahn: und Brandfatajtrophen, das jind die Ereignijje, die uns 

in ihrer jchnellen Folge dem Athem benehmen und die Nerven 

erihüttern. Da gewährt es Trojt und neue Lebensfreudigfeit, 

wenn wir gewahren, wie daneben doch aud) die Werfe der Huma— 

nität gedeihen ; wie der Forſcher in jelbjtlofer Arbeit dem Feinde 

der Menjchheit, dem Bazillus, zu Leibe geht; wie mildthätige 

1) Aiypnars l’aasıı. Yıpasaenia Ilyreit Cooömenia W ny6anunbıxb 

azanid 1859. B. 3. ©. 408, 
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Frauenhand auf blutdurdtränften Schlacdhtfeldern Qualen lindert ; 

wie fi) allenthalben bie Fürforge für das Elend der Geijtesfranfen 
und Ausfägigen, der Gefallenen und Gefangenen, der Blinden und 

Tauben regt. Und gerade in dem Welttheil, in welchem ſich bie 
ichöpferifchen Gebanfen des Erfinders am ſchnellſten verwirklichen, 

wo ſich der Kreislauf des Geldes am jchnelliten vollzieht und die 

meiften Erijtenzen unter dem Glüdsrad der Fortuna verbluten, 
gerabe dort zeigt fi) auch die größte Thatkraft und Opferwilligfeit, 
wo es menjchliches Elend zu lindern gilt. Garlyle joll einjt die 

Frage aufgeworfen haben, was Amerifa jemals Großes und Edles 
gethan habe, und darauf die Antwort erhalten haben: „Es hat 

ein taubes, ftummes und blindes Mädchen hervorgebradt, welches 

von jeinen eigenen Erjparnifien einen Sad Mehl faufte und ihn 

den hungernden britijchen Unterthanen in Irland ſchickte.“ Das 

geihah im Jahre 1847, und 50 Jahre jpäter drang aus Amerifa 

aufs neue die Kunde zu uns von überrajchenden, beijpiellojen Er: 

folgen, welde in der Erziehung eines anderen taubblinden Mäd— 
chens erzielt worden jeien. Nicht ohne Mißtrauen wurden dieſe 

Nachrichten diesfeit des Ozeans aufgenommen, und auch jenjeits 

fanden fih Männer, welche bejtrebt waren, mit nüchterner Kritik 

gegenüber den UWebertreibungen enthufiaftiiher Bewunderer das 

Thatſächliche feſtzuſtellen. Mag es immerhin in dieſer Richtung 
nod) einiges zu thun geben, jo fehlt es doch nit an unumſtöß— 

lihen Thatjahen, welche das allgemeinjte Intereſſe beanſpruchen 

dürfen und hoffentlih aud in Europa der Fürforge für die Taub- 

blinden neue Impulſe geben werben. Denn der Fall, daß Kinder 

taubblind geboren werden oder in früher Jugend der edeljten Einne 

verlujtig gehen, ijt Feineswegs jelten. Vor mir liegt die Statijtif 
eines verdienten Taubjtummenlehrers in New-York, Herin John 

Dutton Wright, laut welcher bisher fünfzig Fälle von Taubblind- 
heit nachweisbar find. Viele der dort namentlid) Genannten find 

gegewärtig nicht mehr unter den LZebenden. Dod nimmt man für 

die Vereinigten Staaten allein etwa 49-—50 lebende Taubblinde 

an, für das fleine Schweden *) ebenfalls 40, wonad) die Gefammt: 

zahl der in den Kulturländern lebenden Taubblinden auf mehrere 

Hunderte geſchätzt werden barf. 

*) Die 1886 eröffnete Schule der Frau Nordie in Sfara enthält 5 aus: 
ſchließlich taubblinde Zöglinge. 
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Der erjte Fall, in welchem an einem taubblinden Kinde 
nennenswerthe Erziehungsrefultate erzielt worden find, ift der der 

Laura Bridgman, welche jchon 1889 in ihrem fechzigjten Lebens: 

jahr gejtorben ijt. Sie ijt die Eingangs erwähnte Wohlthäterin der 

hungernden Iren. Obgleich fie feit lange als eine Berühmtheit 

gelten darf, fann ich es mir nicht verjagen, ihre Entwidlung ein: 
gehender zu jchildern *), einerjeits weil fie hierzulande wenig mehr 

als dem Namen nad) befannt jein dürfte, andererjeitS weil die 

Betradhtung diejer abgeſchloſſen vorliegenden Entwidlung eine ge: 

eignete Vorbereitung für das Verſtändniß eines merkwürdigen 
analogen Falles unferer Tage bieten dürfte. 

Laura Bridgman wurde am 21. Dezember 1829 zu Hanover 

(New-Hampihire) in Norbamerifa als vollfommen gejundes Kind 

geboren. Ihre Eltern waren wohlhabende Farmer. Im eriten 

Lebensjahr leidet Laura viel an Krämpfen, gegen Ende des zweiten 

Iheint fie durchweg geſund, ein ungewöhnlich lebhaftes und ge- 

ſcheites Kind. Sie plappert bereits einige Worte und fannte jogar 

ihon einige Budjjtaben des Alphabets. Im Beginn des dritten 
Jahres erfranft Laura am Scharlach. Die tüdiihe Krankheit 

wirft fich bei ihr bejonders auf Augen und Ohren. Nach wenigen 

Wochen erweiſt es fich, daß Geficht und Gehör zerjtört find. Noch 

lange ringt die Unglüdliche mit dem Tode, zwei Jahre vergehen, 

ehe fie ganz genejen iſt. Aber welcher Unterjchied gegen früher ! 
Nur ihr Taftfinn ift ungejchädigt, neben fajt völligem Verluſt der 

höheren Sinne haben aud ihr Geſchmack und Gerud) jtarf gelitten, 

jo daß fie von legterem nie irgend welchen Gebraud) gemadt hat. 

Obgleich Laura ſomit für ihre Beziehungen zur Außenwelt fait 

ausschließlich auf den Tajtfinn angewiejen war, die wenigen Er: 

innerungen an Lichteindrüde, Naumformen und die menschliche 

Sprade in ihrem jungen Alter nach zweijährigem Siehthum jehr 

verblaßt, ja jchließlich völlig verichwunden jein mußten, zeigt fie 

dod) eine bewundernswürdige Fähigkeit, jih in ihrer Umgebung 

zurechtzufinden. Sie iſt faum 8 Jahre alt, als der menjchen- 

freundlihe Direktor des Blindeninjtituts zu Bofton, Dr. Howe, 

ihre Eltern überredet, ihm das Kind in Pflege zu geben. Dort 

*) 3 ſchöpfe dazu hauptjählich aus W. Jerujalem, „Laura Bridgman“ 

Wien 1891. 
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hat fie ihre zweite Heimath gefunden, indem fie bis zu ihrem Tode 

die Anjtalt nicht mehr verlaiien hat. Im Alter von 25 Jahren 

Ihrieb Laura ihre Selbjtbiographie, die in Anbetracht ihrer trau— 

rigen Umſtände eine erſtaunliche Fülle von Erinnerungen an ihr 

Elternhaus enthält, obgleich dieje Erinnerungen doch nur den vier 

Jahren nach ihrer Krankheit ihre Entjtehung verdanfen können. 

Die Speifefammer der Mutter, die große Wanduhr nebſt Ge: 
wichten und Pendel, eine Nite in der Wand, durch welche die 

Kae ein: und ausihlüpft, die Arbeit der Mutter beim Spinn: 

roden und MWebftuhl und noch vieles andere hat ſich ihrem Ge: 

dächtniß deutlich eingeprägt. Zum Ausdruck ihrer Wünſche dienten 

ihr Gebärden, während die Eltern ihr ihre Zufriedenheit durch 

Streicheln des Kopfes, ihr Mikfallen durd einen Schlag auf den 

Rücken ausdrüdten. Doc leuchtet es ein, daß das arme Sind 

viele ihrer Wünjche den Eltern nicht verftändlich machen Fonnte. 

Die zurüdgedämmte Begehrung äußerte ji, wie wir e8 aud) bei 
vollfinnigen Kindern beobachten, in gelegentlihen Wuthausbrüchen, 

weldye der Vater durd) empfindliche Züchtigungen dämpfen zu müjjen 

glaubte. Es ijt darum auc für Lauras Charafterentwidlung als 

ein Segen anzujehen, daß fie jobald in die Hände jachverjtändiger 

Erzieher gelangte. Ehe wir indeß ihre weitere Entwidlung in 

Bolton verfolgen, dürfte es nicht überflüfjig fein, fich klarzulegen, 

was unter den gegebenen Berhältnifjen in der Erziehung Lauras 

erreichbar war. Nur eine fejte piychologiiche Grundlage fann an— 

gejichts des fingulären Falles Schug gewähren einerjeits vor blinder 
Leichtgläubigkeit, andererjeits vor übertriebenem Sfeptizismus. 

Ein altes Wort jagt: Nihil est in intellectu, quod non 
prius fuerit in sensu. Nur durch die Sinne führt der Weg 

zum Geijtesleben, und alles, was wir denken, verdanfen wir zu: 
nächſt der Thätigfeit unjerer Sinne. Als die vornehmiten Sinne, 

welche unjerer geijtigen Erfenntnig den werthvolliten Stoff zuführen, 
pflegen wir Geſicht und Gehör zu betrachten; nur wenig gewinnt 
unjer Geiftesleben durch Gerud und Geſchmack, welche freilich für 

unjer vegetatives Leben von nicht geringem Werthe find; nicht zu 

unterjhägen find dagegen die Dienjte des Tajtjinnes. Abgejehen 
von biejen fünf Sinnen der alten Schule ſpricht man heute aud) 
nod vom Temperaturjinn und dem Muskelſinn, von denen jener 

der Seele Kunde giebt von Wärme und Kälte der uns umgeben: 
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den Atmosphäre fowie unferes Körpers, dieſer von gemwiflen Vor: 

gängen in unjeren Musfelapparaten, von Bewegung, Ermüdung, 

Anjtrengung derjelben; daß er, zumal vifarirend, für das Geelen- 
leben des Menſchen nicht geringe Bedeutung hat, ſoll fi im 

Folgenden zeigen. Jedem diejer Sinne eignen beftimmte or: 

itellungen, die nur durch die entiprechenden Aufnahmeorgane in uns 

erzeugt werden fünnen: Licht und Farbe durch das Auge, Schälle 

al8 folche nur durd das Ohr, Tafteindrüde nur durch die Talt- 

warzen der Haut. Wo Auge und Ohr zerftört find, finden die 

Aether- und Schallwellen feinen Eingang, fönnen alſo auch nicht 

die im gejunden Körper durch fie erzeugten Empfindungen bewirken. 

Daher fann der von Geburt Blinde nie und nimmer eine Farben: 

vorjtellung, der Taube feine Schallvorftellung befigen. Was für 
Mittel bleiben demnad dem Taubblinden, fid) von der Beichaffen: 

heit der ihn umgebenden Welt, den eigenen Körper mit inbegriffen, 
Kenntniß zu verichaffen und die Denkformen von Raum, Zeit und 

Raujalität auf fie anzuwenden? Der Taſtſinn ift, fo zu jagen, 

fein ein und alles. Eben darum erfährt diefer Sinn, unabläſſig 

geübt, eine Ausbildung, welche die durchichnittliche Leiftungsfähig- 
feit des Volljinnigen weit überragt. Weber hat durd) die befannten 

Verſuche mit den Zirkelipigen fejtgeftellt, daß der Taftfinn Blinder 

dem der Vollfinnigen um das Dreifache überlegen if. Dauk dem 
Taftfinn gewinnt der Taubblinde zunächſt Kenntniß von dem eigenen 

Körperbau jowie dem jeiner Eltern, Geſchwiſter u. ſ. w. Er lernt 

dur Vergleich des Menjchen mit den ihm zugänglichen Hausthieren 

erjteren als einer Gattung mit ihm felbjt erfennen und unter: 

ſcheidet in gleicher Weife mit Hinzuziehung des Temperaturfinnes 

die Thierwelt von der leblojen Umgebung. Taſtend findet er fich 

in den drei Dimenfionen der Raumformen zuredit und gemwinnt 

Anihauungen von der äußeren Befchaffenheit der Gegenftände im 

Haufe und in der freien Natur. Zur Vorftellung von der Zeit 

fann ihm ſchon die Beobachtung des eigenen Derzichlages verhelfen, 
den Auf- und Niedergang der Sonne, den Wechſel von Tag und 

Nacht fann er dazu entbehren. Die Veränderungen in der Zage 

der leblojen Dinge, Werden, Wahlen und Vergehen in der orga— 

nifhen Natur lehren ihn die Gejege von Urfahe und Wirkung 

beadhten. 

Trog der Beichränfung feiner Sinneswahrnehmung hat jomit 
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fein Denken Impulfe erhalten, ift er vom Sinnlichen zum Nbftraften 

vorgeſchritten. So bereitet ſich denn aud) die Begriffsbildung vor, 

indem er das Gleichartige und Wefentlihe vom Ungleichartigen 

und Unmefentlichen unterfcheiden lernt. Ueber dieje Beobachtungen 

hinaus, die auch dem TDreifinnigen zugänglich find, fcheint Die 

Bildbarfeit des Menſchen jedoch von der Unterjtügung feiner Mit- 
menichen abzuhängen. Denn die Begriffsbildung vollzieht fich 

wefentlich mit Hilfe der Sprade. Zunächſt erfindet das Bedürfniß 

nad) Befriedigung ber triebartigen Begehrungen die Gebärden: 

ſprache. Zur intelleftuellen Erziehung aber erjcheint fie unzuläng- 
lid. Hier müſſen fünftlihe Veranftaltungen aushelfen, wie fie nur 

der fachmänniſch geichulte Taubftummenlehrer fennt. Freilich er: 

giebt fich für unferen Fall eine neue Schwierigkeit. Der jehende 

Taubjtumme vermag die Worte vom Munde des Sprechenden 

abzulejen, er ahmt die dur) das Auge mwahrgenommenen Be- 

wegungen ber Lippen und Zunge nöthigenfalls mit Hilfe des 

Spiegel nah und erlernt jo das Spreden. Dem Taubblinden 

ift beides verjagt. Aber gelegt, es würde ein Weg gefunden, ihm 
mit Hilfe allein bes Tajtfinnes einen ſprachlichen Verkehr zu er: 

möglichen, was doch theoretiich denkbar it, jo wäre auch mit ihm 

ein Verfehr von Geiſt zu eilt eröffnet, und die Bildung anfchau- 

licher jowohl als abitrafter Begriffe fönnte ungehemmt von jtatten 

gehen. Damit wäre alfo die Kluft, die ihn vom Blinden oder 

Tauben trennte, überbrüdt, was bort längjt erreicht wird, würde 

auch bier erreichbar. Ya, wenn fi) beim Vollfinnigen die anjchau: 

lihen Begriffe wie Thier, Rflanze, Vogel, Uhr u. |. w. weit früher 

und leichter bilden, als die unfinnlihen wie Kaulheit, Fehler, 

Tugend, Emwigfeit und Gott, fo jcheint es beim Taubblinden eher 
umgefehrt. Denn während jene, weil der Merkmale der Farbe 

und des Klanges entbehrend, jtets farblos bleiben und weit Hinter 

den vom Vollfinnigen gewonnenen zurüdjtehen müſſen, fo wirb die 

Vorjtellung von Tugend, Ewigkeit und Gott, einmal durd) fyite- 
matiſch fortgeſetzten Denkunterricht entwidelt, fi) von der bes 

Vollfinnigen faum unterjcheiden. Denn daß bei dem jehenden Rinde 

die Vorjtellung vom lieben Gott an Gejtaltungen der Kunſt an- 
fnüpfen wird, ijt für die Reinheit des Gottesbegriffs eher ein 
Hinderniß als von Werth. 

Alfo der intellektuellen Entwidlung des TQTaubblinden find 
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feine unüberwindlichen Schranken gefegt. Aber freilih: nihil est 
in intelleetu, quod non prius fuerit in sensu. Daher werden 
die Vorftellungen des Dreifinnigen in Bezug auf die Volljtändigfeit 
der Merkmale viel zu wünſchen übrig laffen, und der geijtige Fort— 
ſchritt wird fich, die geſchickteſte Leitung vorausgefegt, nur ſehr 
langfam, auf zeitraubenden Umwegen vollziehen. Sehen wir nun 

zu, was in der Erziehung Laura Bridgmans im Blindeninjtitut 

zu Bojton erreicht worden ift. Die Thatſachen find gut bezeugt, 

zumal fo viel Zeit dariiber vergangen ift, daß der das Thatſächliche 

leiht verdunfelnde Enthufiasmus der Bewunderer längit nüchterner 

Prüfung Raum gegeben hat. 
Dr. Howe entichloß ſich alsbald zum Verſuch, Laura jtatt 

der unvollfommenen Gebärdenſprache die Zeicheniprahe zu lehren, 

die ihr durch Taſt- und Bewegungsempfindungen mußte verftänd- 

li gemadt werden fünnen. Er fertigte je ein Baar Papierftreifen 

an, in melde der Name befannter Gebrauchsgegenftände wie für 
den Blindenunterricht in erhabenen Lettern eingefaßt war. Ein 

Streifen wurde an den Gegenjtand, Meſſer, Gabel, Löffel, Schlüflel, 

Bud u. ſ. w. befejtigt, der zweite blieb loje. Er ließ nun durd) 

Laura die auf das Meſſer geflebten Streifen mit den Lettern be- 
taften, ließ dafjelbe an dem lojen Streifen vornehmen und madte 

ihr durch genaues Zujammenlegen der beiden Zeigefinger das Zeichen 

der Gleichheit. Laura begriff, daß die Zeichen auf beiden Streifen 

die gleichen waren. Daſſelbe Verfahren wurde an anderen Gegen: 

ftänden wiederholt, und am dritten Tage begriff das Kind, daß die 
Zeihen auf den Streifen die Dinge bedeuteten, an denen fie be- 

fejtigt waren. Das bewies fie dadurch, daß fie den Streifen mit 

dem Wort Stuhl auf einen Stuhl, dann auf einen anderen legte, 

wobei ihr Gefiht von einem verjtändnißinnigen Lächeln erhellt 

ward. Dr. Howe jchreibt darüber in feinem Nechenichaftsbericht : 

„Während fie in den erjten Lektionen etwa wie ein gelehriger 

Hund geduldig nahahmte, was der Lehrer that, begann jegt der 

Verftand zu wirken. Sie modte wohl begreifen, daß hier ein 

Mittel gefunden ei, ein Zeichen zu geben von allem, was in ihrem 

Geifte vorging und diejes Zeichen einem andern Geijte mitzutheilen, 

und plöglic zeigte ihr Gejicht einen wahrhaft menjchliden Aus— 

drud. Sept war es fein Hund oder Papagei mehr, es war ein 

unfterblicher Geift, der begierig nad) dem Bande griff, das ihn mit 
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anderen Geijtern vereinigte. Ic fönnte fait den Moment be- 
zeichnen, wo diefe Wahrheit ihrem Geiſte aufging und Licht über 
ihr Antlig verbreitete.“ 

Nahdem nun Laura im Befig einer größeren Anzahl von 

Mortzeihen zur Benennung der ihr befannten Gegenftände mar, 
mußte in ihr das Verjtändniß gewedt werden, daß die Komplere 

von Tafteindrüden in ihre Elemente aufgelöft werden fönnen, und 

daß ſich aus diejen Elementen eine unbegrenzte Zahl in gleicher 
Art verwendbarer neuer Komplere herftellen lafjen. Um dieſes zu 

erreichen, verjchaffte fi Dr. Home einen Kaften mit Metalltypen 

und ein Brett mit Löchern, in welche die Lettern derart eingelaijen 

werben fonnten, daß ihr charakteriftiicher Theil hervorragte. Laura 

erfannte leicht die ihr befannten Wörter wieder und lernte fie, 

nachdem die Leitern auseinandergenommen waren, wieder zulammen: 

zuftellen. Dann gab man ihr den zu bezeichnenden Gegenjtand 
und den Typenkaſten, und es verurfachte ihr eine große Freude, 
wenn e8 ihr gelungen war, das Wort richtig zufammenzuftellen. 

Ebenjo ließ man fie zu einem Wort den entiprechenden Gegenjtand 

aus einer größeren Menge anderer herausfinden. — Auch Diejer 

Erfolg genügte jedoch nody nicht allen Anſprüchen, jo jehr er aud) 

dazu beigetragen hatte, Yaura aus ihrer geiftigen Ciniamfeit zu 

befreien. Das Verfahren war zu unbequem, und ftatt immer 

ihren Typenkaſten aufzuſuchen, zog Laura es oft vor, ſich in pri- 

mitiver Weile durch Gebärden zu verftändigen. Darum unternahm 

es ihre Lehrerin Miß Dren, fie die Fingerſprache zu lehren. 

Mieder ließ fie Laura einen Gegenftand befühlen und buchſtabirte 
ihr dann feine Benennung mit den Fingern vor, wobei die rechte 

Hand des Kindes auf der ihren ruhte und ihr fo jede Bewegung 

der Finger ablaufchte. Sofort verſuchte Laura nun ihrerfeits das 

Wort zu bucdhjitabiren und mar hoc) erfreut, wenn ihr das ge 

lungen war. Sie eilte dann zum Typenkaſten und jeßte zum 

Beweis, daß fie richtig verjtanden hatte, das Wort aus den Zettern 

zulammen. Sie begriff die Vorzüge des neuen Verfahrens und 

ließ der Lehrerin feine Ruhe, da fie die Benennung jedes Gegen: 
ftandes, der in ihre Nähe fam, lernen wollte. Im Laufe der Zeit 

hatte fie fi jo in der Fingerfpracdhe vervolllommnet, daß man ihr 

durch dieſelbe aus Büchern vorlejen fonnte, und fie ihrerfeits ſprach 

jo geihwind, daß es nur wenigen gelang, ihr zu folgen. Ihr zu 
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Liebe eigneten fich auc andere blinde Kinder die Fingerſprache an, 
jo daß ihre geiftige Entwidlung durd die Erweiterung jprachlichen 

Verkehrs immer fchnellere Fortichritte machte. Wenn fie allein 

war, monologifirte fie mit den Fingern, ja jelbjt im Traum that 

fie es, nur leider jo fchnell, daß niemand zu folgen vermochte. 

Natürlich beanipruchte das hier dargeftellte Verfahren ziemlich 

viel Zeit, in den erften vier Dlonaten lernte Laura nur Ding: 

bezeichnungen, das Verftändniß für Wörter, welche Eigenfchaften, 

Gefühle, Thätigkeiten bezeichnen, entwidelte fih in bem dieſem 

Zeitraum folgenden Jahre. Der Weg, der dahin führte, läßt fich 

leider nicht verfolgen, weil genauere Aufzeichnungen fehlen. Im 

Lauf des zweiten Jahres lernt fie auch jchreiben, indem fie die in 

eine Pappe tief eingeritten Buchſtaben auf einem darüber gelegten 

Blatt nachbildet, eine Aufgabe, der fie fid) wieder mit großem 

Eifer unterzieht. Ja, als grenzenlos wird ihre Freude gejchildert, 
als ihr eine Ahnung darüber aufgegangen ift, daß fie fih auf 
diefem Wege mit räumlich entfernten Perſonen verjtändigen fann. 

Bald fchreibt fie ihrer Mutter einen Brief. Derjelbe lautet wört- 

ih: „Laura wird Brief jchreiben an Mutter, 2. wird fahren mit 

Vater, 2. wird machen Börſe für Mutter. 2. wird jchlafen mit 

Mutter und Vater. Mutter wird 2. lieb haben und füllen. Jetzt 

wird 2. den Brief forttragen.”. . . . Als pigchologiichen Gewinn 
des hier gezeichneten Entwidlungsganges läßt fi) die Thatjache 

bezeichnen, daß die Sprachzentren unjeres Gehirns nicht an das 

Gehör: und Spracdhorgan gebunden find, dab fie vielmehr auch 

mit den Tajtnerven in Beziehung treten und durch fie erregt und 
entwickelt werden fünnen. 

Im Jahr 1840 geht Lauras Unterricht in die Hände von 

Miß Serift über, die 5 Jahre lang bis zu ihrer Verheirathung 

ihren Zögling Inftematisch im Rechnen, in Geographie, Geſchichte 

und Naturmilfenfchaften unterrichtet hat. In diefer Zeit (1842) 
jah fie Dickens bei feinem Beſuch des Blindeninftituts und hat den 

bierbei gewonnenen Eindrüden in feinen American notes einen 

anziehenden Abjchnitt gewidmet. Der mifjenfchaftlihe Unterricht 

Lauras jtellt uns vor feine neuen pſychologiſchen Räthjel, wir fönnen 
daher jchnell darüber hingehen. Es leuchtet ein, daß die Grund- 

vorjtellungen für den geographiihen und naturwiſſenſchaftlichen 

Unterricht vermitteljt geeigneter Anfchauungsmittel wie Kompaß, 
4 
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Tellurium, Globus, Relieflarten, Modelle, ausgeftopfte Thierfiguren 
jehr wohl erzeugt werden fonnten. Auch die Zahlvorjtellung iſt 
weder an Auge noch an Ohr gebunden. So fonnte Laura im 

dritten Jahr ihres Aufenthalts in Bolton (1840) im Zahlen: 

freis von 1—100 ſicher addiren und fubtrahiren und bemaältigte 
bald auch die Brühe ohne jonderlihe Mühe. Wie jchwer fie fidh 

übrigens in mande Auffaſſungen fand, dafür fei folgendes brollige 

Kuriofum angeführt. Die in Rechenerempeln gemadten Angaben 

nahm fie ald wirkliche Creigniffe hin, und al® man ihr das 

Erempel vorlegte: „Wenn du 1 Barrel Zider für 4 Dollars 

faufen kannſt, wieviel fannjt du Dir für 1 Dollar kaufen?” Da 

wandte fie ein: „Wie fonnte der Mann, der das fchrieb, willen, 

daß ich da bin? und dann: „Ah kann für Zider nicht fo viel 

geben, weil er jauer ijt.“ 

Wie weit es Laura in den oben genannten Sculmifjen- 
Ichaften gebracht hat, iſt nicht erfichtlich, auch von geringem Inte: 

reife. Erwähnt wird die Geographie von Amerifa, Europa und 

Afrika, Erzählungen aus der Weltgeichichte, bejonders die Ent- 

dedung Amerikas und die Freiheitsfriege, Belehrungen über Münz- 

mwejen, Maße, Gewichte u. a. Wir erhalten ein Urtheil über ihre 

Epradbeherrihung durch eine Stilübung aus ihrem 14. Jahr. 

Ihr Standpunkt ift der eines 8—H jährigen gefunden Kindes. 

Mir beobachten jelbjtändige Variationen des vorgelefenen Uebungs— 

jtüdes und eine im Ganzen forrefte Spradde. Doc) habe fie, wie 

begreiflih, jo gut wie feine Phantafie offenbart. In ihrem 16. 

Fahr erhielt fie abermals eine neue Lehrerin, die fie vier Jahre 

behielt. Im diefer Zeit wurde der Hauptnaddrud auf ihre religiöje 

Unterweilung gelegt. Von ihrem 20. Jahre an darf ihre Bildung 

als abgeſchloſſen gelten. Sie zeigt in diejer Zeit eine anerkennens— 

werthe Beherrihung der Schriftiprache, die ſich bejonders in einem 

regen Briefverfehr mit Eltern und Freunden ausgebildet hat. Im 
Jahre 1854 jchrieb fie, wie oben bemerkt, die Erinnerungen aus 

ihrer Kindheit nieder. 1863 wurde fie feierlich) getauft und in 

die Kirche aufgenommen, der ihre Eltern angehörten. Sie blieb, 

abgejehen von regelmäßigen Bejuchen bei ihren Eltern, in Bofton 

in der Anftalt, und da ſie großes Geſchick in Handarbeiten ent: 

widelte, fonnte ſie fich felbit etwas erwerben. Dadurd) wurde es 

ihr möglich, aus ihren eigenen Erjparnijjen den Qungerleidenden 
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in Irland die oben erwähnte Spende zulommen zu laſſen. 

Wir haben bisher vorwiegend den äuferen Bildungsgang 

Lauras fennen gelernt. Einige Mittheilungen über ihr Innen— 
[eben dürften ebenfalls nicht geringes Intereſſe erregen. Zunädjit 

wäre Die Frage aufzumwerfen, ob fich vielleicht aus ihrer frühejten 

Kindheit, der Zeit vor ihrer Erfranfung, Gefichts: und Gehörs- 

erinnerungen erhalten haben fünnen, die ihr jelbft vielleicht unbe- 

mußt, doc ihre Später gewonnenen Vorftellungen beeinflußten. 

Allerdings war der Verluft des Augenlichts fein abjoluter. Bis 

zu ihrem achten Jahre zeigte fie fich für ftarfe Lichtwirfungen und 

lebhafte Farben empfindlih. Sie fonnte bei Tage angeben, mo 

das Fenſter ift. Ein blendend weißer Papierbogen macht auf das 

rechte Auge Eindrud, das linke ift völlig zerjtört. Prof. Muſſey, 

der fie Jahr vor ihrem Eintritt in das Inſtitut forgfältig 
nnterfucht hat, fommt aber trogdem zu dem Nejultat, daß es un- 

wahrſcheinlich jei, daß Laura Erinnerungen an Schall: und Gefichts- 

wahrnehmungen befige. Bald nach ihrer Ueberfiedlung nad) Boſton 

verlieren ſich die leßten Spuren, 1839 ergiebt eine erneute Unter: 
fuhung völlige Blindheit. Ich ann hier nicht näher auf die Einzel: 

heiten eingehen, will nur bemerken, daß der deutſche Biograph 

Lauras, Prof. Jerujalem, im Gegenjag zu dem Urtheil amerifani- 

ſcher Sadjwverjtändiger an das Vorhandenjein gewiller Farben— 

erinnerungen glaubt. Wenn dem jo ift, jo waren diejelben jeden: 

falls jo dunfel und unbeſtimmt, daß von einem Einfluß auf ihre 

Vorjtellungen faum die Nede jein fann. Laura hatte zwar bei 

Beginn ihres Unterrichts ein lebhaftes Intereſſe für Farben, ver: 
bindet auch mit einzelnen Farben gewiſſe jubjeftive Werthurtheile, 
doch find die legteren aus Erinnerungen zu erklären, melde ſich 

den gleichzeitig vernommenen Farbenbenennungen ajjoziirten. So 
fonnte ihr die rothe Farbe unangenehm jein, weil fie die Be- 

zeihnung roth zum erjten Mal mit Beziehung auf ein Kleid hörte, 

das in ihr unbehagliche Taftempfindungen hervorrief, oder das fie 

trug, als fie irgend etwas Unangenehmes erlebte. Auch von Be 

wegungsreaftionen, welche fich infolge ehemaliger Gefichtseindrüde 
erhalten haben fonnten, wie das Hinwenden des Kopfes in ber 

Richtung, von wo ihre Aufmerkjamfeit erregt wurde, war faum 

etwas zu bemerken. Sie pflegte dann freilich die Hand auszu- 

fireden, was mir darauf hinzudeuten jcheint, daß fie die Ale von 
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Perjonen am eheften durch das verfeinerte Taftgefühl der Finger: 

ſpitzen wahrnahm. — Scallerinnerungen mwaren ebenfalls nicht 
nachweisbar, wie denn ihr Gehör durd die Krankheit völlig zer: 

ftört war. Zwar machte es bisweilen den Eindrud, als höre fie, 

denn fie merkte, wie gejagt, daß Leute in ihrer Nähe waren, er: 

rieth jogar auffallend fiher, wer es war. Dod dankte fie das 

ihrem Taftgefühl, das die leifejten Vibrationen der Luft jpürte. 

Beweis dafür ift ihre Behauptung, daß fie mit den Füßen höre 

und zwar mit dem rechten bejler als mit dem linfen. Auch be- 
reitete es ihr großes Vergnügen, eine aufgezogene Spieldoſe in der 

Hand zu halten. Die Schwingungen des Gehäufes fanden offenbar 

Zutritt zu ihrem Bewußtjein und ließen fie eine Art klangloſer 

Muſik genießen. Nur einmal, als fie einen Kanonenſchuß hörte, 

behauptete fie, ihn im Ohr zu hören. Handelt es fi auch hier 

nur um Luftichwingungen, die ihr im Ohr bemerkbar wurden, 

oder um eine Schallempfindung? Für die außerordentliche Fein: 

heit von Lauras Tajtgefühl Ipricht außer dem ſchon Ermähnten, 

daß fie felbjt nad) Jahren jede Perſon, mit der fie einmal in Be: 

rührung gelommen war, wiedererfannte, ja jogar durch Befühlen 
des Geſichts ihre Stimmung errieth. Sie fühlte in früher Morgen: 

ftunde, dab die Mädchen, weldhe durch mehrere Zimmer von ihr 

getrennt jchliefen, aufgeitanden jeien, indem fie die Dand ans 
Schlüſſelloch legte, wo fie dann ein Zittern wahrnahm. 

Laura hat nur wenige artifulirte Wörter in vorgerüdtem 

Alter Sprechen gelernt. Dagegen ftieß fie oft unangenehm Flingende 

Laute aus, zuerjt unmwillfürlih, wenn ihr Gefühl lebhaft erregt 

wurde. Da man es ihr aber in Gegenwart anderer als nicht 

„ladylike“ abzugewöhnen verfuchte, wurde fie jelbit darauf auf- 

merffam. Sie unterjchied mit Bewußtfein drei ſolcher Gefühlslaute, 

von denen fie jagte, fie fönne fie denfen. Es gelang ihr aber 

nicht, fie millfürlich zu erzeugen, es bedurfte dazu des entiprechen: 

den Gefühle. Außerdem aber unterfchied fie etwa 60 Laute, mit 

denen fie verichiedene Perſonen bezeichnete. 27 von ihnen hat fie 

auf Befragen jofort aus dem Gedächtniß miedererzeugt. Sie ftöht 
diejelben hervor, indem fie ſich mit ihren Freundinnen begrüßt, jo 
daß auch andere aus der Entfernung wiſſen, mit wen Zaura jo: 

eben zulammen ijt. Cinmal hört die Lehrerin fie im anjtoßenden 

Zimmer den Laut hervorbringen, mit dem jie Dr. Howes Schweiter 
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zu bezeichnen pflegt. Sie geht zu ihr und fragt, warum fie das 
thue. Die Antwort lautete: „Weil ich denke, wie fie mich jehr 

liebt und ich fie jehr liebe.“ 

Es jcheint ficher zu jein, daß die Laute erft im Inſtitut ent: 

itanden find. Es liegen über jie erafte Beobachtungen vor, wor: 
nad) fie ſämmtlich einfilbig waren, meijt freilich eine Silbe wieder: 

holt gebraucht wurde, wie foo-foo-foo oder too-too:too. Das Gleiche 

zeigt fich befanntlich bei Kindern und Urvölkern. Manche Laute 

fönnen durch unfere Buchjtaben nicht wiedergegeben werden. Die 

Beobachtung, daß die Laute, auch Diejenigen, mit denen Laura 

Perſonen zu bezeichnen pflegte, immer als Begleiter von Gefühlen 

auftraten, daß jie aber jpäterhin, als die Zärtlichkeit Yauras gegen 

ihre Umgebung durch häufigen Umgang abgeihwädht war, mehr 

und mehr dem Buchjtabiren mit den Fingern Pla machten, be— 

weilt, nach Jeruſalems Anficht, daß wir auf die Entitehung der 

Sprache aus Gefühlen jchließen fünnen, und daß die Entwidlung 

der Sprade mit der aus nahem Beieinanderwohnen größerer 

Sippen rejultirenden Differenzirung der Gefühlsregungen Hand in 

Hand gehen mußte. Dieje Annahme jcheint viel für ſich zu haben, 

vielleicht jpriht dafür aud die ‘Barallele aus dem Thierleben, wo 

ebenfalls die Gefühle (man denfe an den Wogelgelang zur Zeit 

der Paarung, an die mannigfachen Gefühlslaute des Hundes, des 

Pferdes u. j. mw.) den Anlaß zu mannigfahen Stimmlauten geben. 

Deutlid) nehmen wir im vorliegenden Fall den ſonſt an Taub— 

blinden nicht beobachteten Uebergang von Gefühllauten zur be— 

wußten Benennung wahr. So meinte Yaura, als ihre Lehrerin 

heirathete, jie müſſe jegt einen neuen Yaut für fie finden. 

Was Lauras Denfentwidlung betrifft, jo hatte fie offenbar 

vor Erlernug der Sprade zahlreiche jinnliche Vorftellungen er: 

worben, die auch dauernd in ihrer Erinnerung hafteten; dagegen 

zeigt fih von Begriffsbildung in jener Zeit feine Spur. Es jcheint, 
daß Ddieje nur durch den Einfluß der Sprade entjtanden ijt und 

entjtehen konnte. Was Lauras Gefühlsleben betrifft, jo zeigte 

dajjelbe feine auffallenden Abnormitäten. Sie war meijt fröhlic) 

und gutgelaunt, folgte mit großem Intereſſe dem Unterricht und 
zeigte in ihren Fragen das Bejtreben, Zweifel und Unklarheiten 

zu Ichlichten. 

Auch die fittlihen Gefühle entwidelten jih zwar langiam, 
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aber nicht weſentlich anders als bei einem gutartigen vollfinnigen 

Kinde. Die Wuthanfälle, gegen welche der Water wiederholt ein- 

zufchreiten genöthigt war, ließen im Injtitute nad, in dem Maße, 
als Laura ihre Wünſche verftändlih zu machen vermodte. Be: 

lehrung und die Ausbildung fozialer Gefühle jowie die Medung 
religiöfer Vorjtellungen, das alles trug dazu bei, die ſittliche Ent- 
widlung des Kindes zu fördern. Eigenthümlich war die Zurück— 
haltung, welche fie Männern gegenüber beobachtete. Während fie 
gegen Frauen jehr zutraulid war, unbefangen Kleidung und Ge— 

ficht befühlte, wies fie die Hand von Männern zurüd. Am innigjten 

hing fie an Dr. Howe, aber aud) in feiner Gegenwart wollte fie 

ihre Puppe nicht entfleiden. 

Bejonderes Intereſſe bradte man jeinerzeit in Amerika 

Lauras religiöfen Vorftellungen entgegen. Man erwartete durch 

fie Aufihluß darüber zu erhalten, ob die Vorftellung eines gött- 
lihen Wejens angeboren ſei. Natürlid täufchte Laura in diejer 

Beziehung die in fie gelegten Erwartungen. Dr. Howe hatte es 
abfichtlich vermieden, mit ihr von Gott zu ſprechen, ehe ihre in— 

telleftuelle Entwidlung jo weit gefördert wäre, daß man, ohne fie 

ju verwirren, fie über reliöfe Fragen belehren durfte. Im Jahre 

1841 aber berichtet er, fie habe das Wort Gott, er wiſſe nicht 

von wem, gehört. 1842 giebt der Tod eines Knaben Anlaß, mit 
ihr über die Seele und Gott zu jpreden. Auf die Frage: „Was 

it Seele?“ antwortet Howe: „Das, mas denkt und fühlt und 

hofft und liebt“, worauf Laura jogleih mit Hineinziehung Des 

Sinnlichen fragt: „und jchmerzt ** Auch will fie wilfen, ob Gott 
jehen, zornig jein und weinen fünne. Sehr wider den Willen des 

bejonnenen Dr. Howe hatten einige Perjonen eine längere Ab- 

wejenheit deſſelben benugt, um Laura mit einzelnen Lehren des 

Chriſtenthums befannt zu machen, wofür er dem Damals 14:jährigen 

Kind nicht die Reife zugetraut hatte. Man erzählte ihr vom Er- 

löjer, von Sühne, vom Lamm Gottes u. ſ. w. In der That 

nehmen die Bibel und die Religion jeitdem ihr Denfen in hohem 

Maß in Aniprud, „ihr Stil erhält etwas Salbungsvolles“, und 

aud in einigen erhaltenen poetiſchen Verſuchen jtehen religiöſe 

Empfindungen und Borftellungen vom Senjeits im Vordergrunde. 

Im Uebrigen habe die Schärfe ihres Denkens nicht merklich ab 

genommen. Als Proben ihres Denkens jeien folgende Worte 
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angeführt: „Wie froh bin ich, daß unſer Geift jo bejchaffen ift, 

daß er Taujende von Meilen wandern fann, um unjere Freunde 

zu jehen und bei ihnen zu jein, obwohl fie jo weit entfernt find“; 

und: „Wie jchwer iſt es zu denfen, daß Gott jeit ewigen Zeiten 

gelebt hat.” Für die Art und Weije, wie fie für ihre Vorjtellungen 

von Licht und Finfternig Geſchmacks- und Taftempfindungen zu 

Hilfe nimmt, feien folgende Sätze aus einem ihrer „Gedichte“ in 

deuticher Uebertragung angeführt : 

Licht und Finfternif. 

Licht bedeutet Tag, Licht it glänzender denn Rubin, 
ja als Demant. 

Licht ift weißer denn Schnee. Finfterniß ift der Nacht 

gleich, fie fieht aus fo ſchwarz wie Eijen. 

FSinfterniß ift ein Kummer, Freude ijt durchichauerndes 

Entzüden. 

Licht jendet eine durchdringende Freude durch das 
menjchliche (Herz). 

Licht ift jo ſüß wie Honig, aber Finfterniß ift bitter 

wie Salz und mehr (bitter) als Eifig. 
Licht ift Schöner als Gold, ja als das ſchönſte Gold. 

Freude ift ein wirklich Licht, Freude ift lodernde Flamme. 

Finſterniß iſt froftig. - - - 

Bei dem regen nterejle, welches die Wiſſenſchaft an den 

Anomalien in dem Seelenleben Lauras nahm, war es natürlich), 

daß die Phyfiologen geipannt waren zu erfahren, wie fid) das Wort 

„es ijt der Geift, der fih den Körper baut” in der Gehirnent— 

widlung Zauras bewahrheiten würde. Es wurde daher nach ihrem 

Tode eine jorgfältige Unterfuhung des anatomiſchen Befundes 
vorgenommen. Dabei ergab ſich, daß diejenigen Theile, welche 

von Jugend an nicht in der gewöhnlichen Weije durch äußere Ein- 

drüde in Thätigfeit gelegt werden fonnten, nämlich alle Hirnnerven, 

flein waren, der Gejchmadsnerv, der Dörnerv waren verfümmert, 

der Traftus der Sehnerven jehr verfümmert. Der Hinterhaupts— 

lappen war rechts fleiner als links, der rechte Zwickel viel weniger 

entwidelt als der linfe. Es ift dies die Partie des Gehirns, 

welche den Sehſphären zugehört, und der Befund deckt ſich trefflich 

mit der TIhatjache, da Laura auf dem rechten Auge bis zu ihrem 

achten Jahre eine ſchwache Lichtempfänglichkeit behalten Hatte. 



200 Erziehungserfolge an Taubblinden. 

Verlajlen wir nun Laura Bridgman und wenden wir uns 
ihrer in mancher Beziehung bevorzugten Schidjalsgenoffin, Helene 
Keller zu *). Erftaunliches ijt über fie zu berichten, Erjtaunlicheres 

wird vielleiht in Zukunft von ihr zu melden fein. Aber eben 

darum bleibt auch manche Unflarheit bejtehen, und es jcheint fait, 

als lalje uns für das Verftändniß ihrer Geiltesentwidlung die 

Pſychologie im Stich. Die Großeltern 9. Kellers jind aus der 

Schweiz in Nordamerifa eingewandert. Ihr Vater war Zahlmeijter 

unter PBräfident Cleveland und wohnte in Tusfumbia (Nlabama). 

Sein erjtes Kind war die am 27. Juni 1880 geborene Helene. 

Bis zu ihrem 18. Monat völlig gelund, erfranfte jie zu dieler Zeit 
an einem „bösartigen gaftriihen Fieber“ und büßte ihre Hör- und 

Sehfraft völlig ein. Schon im Alter von 7 Jahren erhielt jie in 

ber im Blindeninftitut zu Bofton erzogenen, jelbjt Durch eine Operation 

im 18. Lebensjahr aus fajt völliger Blindheit erlöjten Miß Sullivan 

eine Lehrerin von bewundernswerthem Geſchick, die ihr jeitdem 

13 Jahre lang unentwegt und ununterbroden zur Seite ſteht. 

Mit diefem Augenblid beginnt für Delene ein völlig neues Leben. 

An die Zeit vorher fehlt ihr jede klare Erinnerung, fie ift ſich 

feines früher erworbenen Begriffs bewußt. Kein Wunder, denn 
vor ihrer Erfranfung war fie noch unfähig, Begriffe zu geitalten, 
und nad dem Verluft von Gefiht und Gehör fehlte ihr jedes 

Mittel geiftiger Kommunifation mit ihrer Umgebung. Diejes völlige 

Bradjliegen ihres Geifteslebens bei ſpärlichen Gemüthsimpuljen 

gegenüber ungehindert fortwuchernden finnlichen Begehrungen er: 
Härt zur Genüge, daß Helene, ähnlid wie es oben von Laura 

mitgetheilt ward, ein rechter Plagegeijt für ihre Angehörigen wurde. 

Folgender Vorfall ijt dafür bezeichnend: Helene ſchloß eines Tages 

ihre Mutter in eine Speijefammer ein, wo fie, da alle Dienjtboten 

fern waren, drei Stunden zubringen mußte. Ihr Poltern und 

Klopfen war vergeblih: Helene ſaß vor der Thür und „lachte 

dämoniſch“ über ihre gelungene Spigbüberei. Dieje fleine Be- 

gebenheit überzeugte die Eltern von der Nothwendigfeit, das Kind 

*) Die folgenden Mittheilungen fußen größtentheils auf O. Danger „Drei 
finnige” und einem ungedrudten Vortrag des Vorſtehers des Volta-Bureau in 

Waſhington Herrn John Hig, eines Gönners der H. K., den derjelbe im März 

d. J. vor dem Anthropologiihen Berein in Wajhington gehalten und mir in 

liebenswürdiger Weile zur Verfügung geitellt bat. 
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einer für die vorliegende Aufgabe vorgebildeten Erzieherin zu über: 
geben, und eine ſolche fand fi in der Perfon von Miß Sullivan. 

Zwar hatte aud) fie anfangs unter Helenens geradezu „teufliſchem“ 

Benehmen nicht wenig zu leiden. Doch gelang es ihr vermöge 
ihrer unbeugjamen Willenskraft, ihrer unerjchöpflichen Geduld und 

ihrem feften Glauben an die Erreichbarkeit des ins Auge gefaßten 

Ziels, wenn auch anfangs nur mit Anwendung phyſiſcher Gewalt 

nad) fieben Wochen „faſt übermenfchlicher Arbeit“ den Wibderftand 

ihres Zöglings zu brechen. Und zwar verwandelte ſich das Kind 

mit einem Schlage in eine gefügige, lernbegierige Schülerin in dem 
Augenblid, wo der erſte Bligitrahl der Erfenntniß in ihre Geijtes: 

nacht fiel. Laſſen wir ihr jelbit das Wort, dieſen bedeutjamen 

Vorgang nad) ihrer Erinnerung zu jchildern, die ihr ja zeitlebens 

nicht minder lebendig geblieben jein muß, als wenn jemand in 
ihrem Alter nad vieljähriger Kerferhaft ſich plöglich befreit fieht 

und in den Befig aller noch unbefannter und ungeahnter Lebens: 

güter tritt. Die 13-jährige Helene Keller erzählt der amerikanischen 

Jugend ihre Kindheitserlebnijje, bejchreibt zuerft, wie ihre Lehrerin 

ihr das einhändige Fingeralphabet beigebraht hat, und fährt 

dann fort: 

„Ich Hatte feine Ahnung davon, daß mein Fingerſpiel der 

Zauberſchlüſſel ſei, mit dem mein Geijtesferfer erichlojien und Die 

Fenſter meiner Seele weit aufgethan werden jollten. Ich Hatte 

18—20 Worte gelernt, ehe diejer Gedanke in meinem Geift auf: 

bligte wie die Sonne die jchlummernde Welt überraiht; und in 
der Beleuchtung dieſes Bliges wurde mir das Geheimniß der 

Sprade enthüllt, und ich erhaſchte einen Schimmer der ſchönen 

Landſchaft, die ſich mir erſchloß. 

Meine Lehrerin hatte den ganzen Morgen über mir begreif— 

lich zu machen geſucht, daß der Krug und die Milch im Kruge 

verſchiedene Namen haben. Aber ich war ganz dumm und buch— 

ſtabirte Milch ſtatt Krug und Krug jtatt Milch, bis meine Lehrerin 

alle Hoffnung, mir meinen Jrrthum flar zu machen, aufgegeben 

haben mußte. Zulegt jprang fie auf, gab mir den Krug und 

führte mih zum Brunnenhaus hinaus. Jemand pumpte Wailer, 

und als der fühle, friihe Strahl hervorjprudelte, lieg mich die 

Lehrerin meinen Krug darunterhalten und budhftabirte: W-a⸗ſſ-e⸗r, 

W⸗a⸗ſſ-⸗e⸗x! Diejes Wort rüttelte meine Seele auf, und fie erwachte 
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voll Morgenjtimmung, voll frohen, jubelnden Gejangs. Bis zu 
diefem Tage glich mein Geift einem finjteren Zimmer, das darauf 
wartete, daß die Worte eintreten und die Leuchte des Gedanfens 

entzünden würden. 

Ich lernte an diefem Tag eine große Menge Wörter, id 
erinnere mich nicht mehr jedes einzelnen, doc) weiß ich, dat Mutter, 

Vater, Schweiter und Lehrer unter ihnen waren. Es wäre wohl 

nicht leicht gewejen, ein glüdlicheres Kind zu finden, als ich es in 

der folgenden Nacht war, als id) in meinem Bettchen lag, an bie 
Freude dadte, die mir der Tag gebradht hatte und mich zum 
eriten Mal nad) dem neuen Tage jehnte. 

Am nächſten Morgen erwachte ich) mit Freude im Derzen. 

In jedem Ding, das id) berührte, jchien mir Leben zu pulfiren. 

Das fam daher, daß id) jedes Ding mit dem neuen, fremden, 
Ihönen Geſicht, das mir verliehen war, betrachtete. Ich ärgerte 

mich Hinfort nicht mehr, weil ich verjtand, was meine Freunde mir 

Jagten, und id) war jehr eifrig dabei, viele wundervolle Dinge zu 

lernen. Ich konnte während der erſten frohen Tage meiner Frei: 

heit niemals ruhen. Ic buchitabirte bejtändig oder jtellte die 

Worte dar, die ich buchjtabirte. Ich wollte laufen, jpringen, hüpfen 

und ſchaukeln, einerlei, wo ich mich gerade befand. Alles knoſpte 

und blühte. Das Geisblatt hing in langen Ranken, köſtlich duftend, 
und die Nojen hatten nie zuvor jo jchön geblüht. Die Lehrerin 

und id) lebten vom Morgen bis in die Nacht im Freien, und id) 

freute mic) von Herzen des vergejjenen Lichtes und des wieder: 

gefundenen Sonnenſcheins.“ 

Frl. Sullivan ihrerjeits ließ dieje fruchtbare Stimmung ihrer 

Schülerin nicht ungenugt. Sie fam ihrem Wiſſensdurſt entgegen, 
indem fie fie mit immer neuen Gegenſtänden und Erjcdheinungen 

der Außenwelt befannt machte und daran ihre Belehrungen fnüpfte. 

Spred): und Denkübung erichienen bei dieſem Verfehr aufs engjte 
verknüpft, wie denn Frl. Sullivan e8 als ihren Orundjag bezeichnet, 

daß fie das Studium der Sprade nie als Selbſtzweck angejehen 

habe, die Spracde jei ihr ſtets Ausdruck des Gedanfens, das Mittel 

gewejen, um Kenntniſſe mitzutheilen. Helene hatte dabei den großen 

Vorzug vor volljinnigen Kindern, daß fie durch feine Eindrüde von 
dem fie bejchäftigenden Gegenjtand abgezogen werden fonnte. Um 
fo deutlichere Geftalt gewann und um jo fejter haftete darum jede 
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neu erworbene Vorjtellung. Sehr zweckmäßig war aud) das Ber: 
fahren Frl. Sullivans, daß jie für den Anfang jedes Programm 

bei Seite jeßte und ſich in ihrem Lehrgang einzig vom Intereſſe 
ihrer Schülerin leiten ließ. Sie verichonte fie mit grammatijchen 

Regeln und ließ fie allein auf dem Wege eines fajt ununterbrocdhenen 

Ipradhlihen Verfehrs und durh Lektüre in das Verſtändniß der 

Sprache eindringen. Auf die Beichäftigung mit guten Büchern 

legte fie bejonderen Werth) und mißt berjelben außerordentliche 

Bedeutung für Helenens ſprachliche Ausbildung bei. Und in der 

That dürfte dieje ihre bewundernswerth große Sprachkenntniß nicht 
zum mindejten der gefunden Methode ihrer Lehrerin zu verdanken 

haben. Sehr beacdhtenswerth ericheint mir der folgende Gedanke, 

den ich dem Bericht Frl. Sullivans über die von ihr beobachtete 

Methode entnehme: „Damit ein Kind mit Vergnügen und Nußen 

lefen fann, ijt es nicht unumgänglich nöthig, daß e8 jedes Wort 

eines Buches verjtehe. In der That jollten nur ſolche Erklärungen 

gegeben werden, die durchaus zum Weſen der Sade gehören. 
Helene nahm Sprache in fi) auf, die fie zunächſt nicht verftehen 

fonnte, und bemwahrte fie in fich auf, bis fie ihrer bedurfte und fie 

natürlich und ungezwungen in ihrer Unterhaltung und ihren Auf: 

lägen anwenden fonnte. So bezog fie ihren Wortſchatz aus der 

beiten Quelle, der mujtergiltigen Xitteratur, und fonnte ihn vor: 

fommenden Falls ohne Schwierigkeit anwenden. . . Das Lejen jollte 

meiner Meinung nad den regelmäßigen Schulübungen gegenüber 

unabhängig dajtehen. Kinder jollten ermuthigt werben, um des 

reinen Vergnügens willen zu lejen. Das Verhältnig des Kindes 
zu feinen Büchern follte das einer unbewußten Nezeptivität jein. 

Das heißt wahres Lejen ; lejen nicht nur zur Unterhaltung, jondern 

zur Bereicherung und Crmeiterung des Geijtes.” In der That, 

die natürliche Freude am Fortichritt, der fich das ftoffliche Intereſſe 

gefellt, wird gar zu leicht durch jenes pedantijche Verfahren des 

Sprachlehrers beeinträchtigt und ertödtet, das nur alljeitiges ſprach— 

liches und ſachliches Verſtändniß gelten laſſen will und dem frijchen 

Drang, vorwärts, über Heden und Gräben! Zügel anlegt. Welche 

gefunde Natur, der fid) auf einem Spaziergang durch eine bisher 

ungefannte Gegend mit jedem Schritt neue feilelnde Eindrüde und 

Ausblide bieten, die zu ungehemmtem Kortichreiten loden, würde 

in jolhem Augenblid dem gelehrten Botaniker willig ihr Ohr 
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leihen, der fie nöthigen wollte, ein unjcheinbares Pflänzchen einer 
Klaſſe des Linneihen Syſtems einzuordnen? Iſt dagegen bie 

Freude am Ganzen gejättigt, dem jelbjtändigen Forjcherbrang 

Genüge geichehen, dann mag auch die Vertiefung in das Einzelne 
zu ihrem Recht fommen. 

Mit jpielender, ja auch für jedes volljinnige Kind phänome: 

naler Leichtigkeit hatte Helene das Lejen und Schreiben an ber 

Hand des Blindenalphabets erlernt. An einem Tage eignete 

fie fi alle Drudbudjtaben an. Am 2. März hatte ihr Unterricht 

begonnen und am 12. Juli dejjelben Jahres jchreibt fie ihren erjten 

Brief an ihre Mutter, der in Bezug auf Wortreihthum und Stil 
den oben mitgetheilten Brief Lauras, das Reſultat eines 11/2:jährigen 
Unterrichts weitaus übertroffen haben fol. Das bezeugt Prof. 

Serufalem, der aud über einen anderen Brief der 9-jährigen 

Helene, deſſen Original er in Händen gehabt hat, urtheilte, er 

würde einem vollfinnigen Kinde von 12—14 Jahren alle Ehre 

machen. Der Brief ift an den Direftor des Blindeninftituts 

Anagnos gerichtet, der damals in Europa weilte. Er umfaßte 
6 Seiten und offenbarte das lebhaftefte Intereſſe an den Gebirgen 

ber Schweiz, den alten Burgen Frankreichs und Italiens und ben 

Städten Europas. Sie trägt ihrem Direktor Grüfje an die Königin 

von Rumänien und Wilhelmine von Holland auf und berichtet 
ichließlih über die Rojen in ihrem Garten, wobei jie etwa 10 

Unterarten mit ihren langen jchwierigen Namen aufzählt, die fie 

jämmtlid nad) dem Geruch unterjcheidet. Ueberhaupt find ihre 

Geruchsempfindungen und ihr Geruchsgedächtniß ſehr entwidelt, 

fo daß fie den Duft eines Blumenbufets, das man ihr verjpricht, 

im voraus genießt. Auch dienen ihr, wie leicht begreiflich, Geruchs— 
alloziationen zur Bewahrung zahlreicher Erinnerungen. Ebenſo ijt 

ihr Tajtfinn bewundernswürdig entmwidelt. Nicht nur erkennt fie 

vermöge des Taitfinnes, wie das auch bei Laura der Fall war, 

Perſonen nad) langer Zeit wieder, jondern jie erräth auch ohne 

weiteres durch Befühlen der Hand die augenblidlihe Stimmung 

berjelben. „Ohne nod) irgend etwas von Tod und Begräbniß zu 

willen, zeigte fie beim eriten Betreten eines Friedhofes plößlich 

eine ernfte Stimmung, jagte „weinen“, und ihre Augen füllten 

fi) mit Thränen. Sie hatte eben die eingetretene ernjte Stimmung 

ihrer Begleiterin, die fie an der Hand führte, gemerkt. Einſt wurde 
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fie in Cincinnati einem Kongreß von Obrenärzten vorgeführt, welche 

fih überzeugen wollten, ob fie wirflich taub jei. Da fiel es nun 

auf, daß fie auf mäßig lautes Sprechen reagirte, indem fie den 

Kopf zur ſprechenden Perſon wandte. Da ließ aber die Lehrerin, 

welche bisher Helenens Hand in der ihren gehalten hatte, fie die 

Hände auf den Tiſch legen, und nun brachten auch die ftärfiten 

Geräuſche feinerlei Wirkung hervor. Als aber einer der Herren 

ihre Hand fahte, zeigte ſich der eritgenannte Erfolg aufs neue, 

nur in geringerem Grade. it es nicht wunderbar, daß diejelben 

Vorgänge, die wir beim Gedanfenlejen fennen lernten, auch hier 
gegenüber gleichgiltigen Gehöreindrüden eintreten? Wir verjtehen 

leihter, daß die Gefühlserregung des Mediums, das an dem 

Gelingen des Erperiments lebhaften Antheil nimmt, ſich dem Puls 

und dem Nervenſyſtem mittheilt und dem geübten Beobachter ver- 
räth, als dab das geiprodhene Wort derart in dem Organismus 
des Hörenden nadjzittert, daß diefer Eindrud dem Taſtſinn des 

Tauben wahrnehmbar wird. „Offenbar wirft die Blindheit hier als 

begünftigender Umjtand mit, indem ſie jede Ablenkung verhindert, 

die geſammte Perzeptionsfraft jomit auf die eine Sinnesthätigfeit 

fonzentrirt it. Auch der Gedankenleſer operirt ja, wenn ich nicht irre, 
am liebjten mit verbundenen Augen und hätte wohl nod) größeren 

Erfolg, wenn er ſich auch gegen alle Schalleindrüde verwahren 

fonnte. Helene verfehrte mit ihrer Lehrerin anfänglid) durch das 

einhändige Fingeralphabet. Doc wurde jchon drei Jahre nad) 

Beginn ihres Unterrichts, 1890, eine Taubjtummenlehrerin, Frl. 

Sarah Fuller, gewonnen, um fie die natürliche Sprache zu lehren. 

Das MWagnig mußte fühn ericheinen, in der Erziehung Lauras war 

es nicht angejtrebt worden, vielleicht mweil ſich zu jener Zeit die 

Zautiprachmethode im Taubitummenunterricht noch bei weitem nicht 

Bahn gebroden Hatte. Und doch, warum follte die Yautiprache 

dem Taubblinden unzugänglich jein? Theoretiſch betradhtet, mußte 

das Tajt: und Musfelgefühl ausreichend fein, um ein Ablejfen der 
Lautſprache zu ermöglichen und die eigene Lautbildung zu fontrolliren. 

Die in den lepten Jahrzehnten an Taubjtummen gemachten Er- 

fahrungen lehrten die Bedeutung der genannten Empfindungen als 

Erſatz für das fehlende Gehör. Aber freilih verfügt der Taub- 
ftumme über die unichägbaren Dienjte des Auges. Das Auge 

macht es ihm möglich, die Thätigfeit der lauterzeugenden Organe 



206 Erziehungserfolge an Taubblinben. 

an anderen ſowie an fich felbit zu beobachten. Mit dem Auge 

gewöhnt er fich, nicht nur die Laute von den Lippen des Spreden- 

den zu lejen, ſondern zugleich die Vibrationen, das Heben und 

Genfen des Kehlfopfs zu verfolgen. Bleibt doch nod ein Laut, 
etwa das hinten im Munde gebildete ch und das Gaumen:r un 

verjtanden, jo werden diejelben mit einiger Mühe leicht ergänzt, 

ähnlich wie wir uns durch Eleine Lüden oder Drudfehler beim 

Leſen nicht ftören lalfen. Der Taubblinde muß dieſe werthvolle 

Hilfe entbehren, dafür verfügt er aber über einen äußerft jenfibelen 

Tajtfinn und iſt auch bei feiner olirtheit gegenüber der Außen: 

welt weit mehr gewöhnt, auf die Bewegungsempfindungen zu 

laufchen, die ihm der jogenannte Musfelfinn vermittelt. Der Ver: 

ſuch, Helene des Segens der Lautſprache theilhaftig zu machen, 

durfte alfo unternommen werden, und der Erfolg bejtätigte über: 
raſchender Weiſe die Nichtigkeit der theoretiichen Vorausſetzungen. 

In zehn Stunden lernte Helene fämmtliche Laute der englı- 

Ihen Sprade. Freilidy verwahrt fie ſich beicheiden gegen die An- 

nahme, als hätte zunächſt außer ihrer Lehrerin irgend jemand ihre 

Sprade verftehen fünnen, und Monate jeien vergangen, ehe ſie 

fih ihren Freunden habe verjtändlid machen können. Ueberhaupt 

jei das Sprechen die jchwerjte Aufgabe geweſen, die fie jemals 

bewältigt habe. Füge ich Hinzu, daß der deutijhe Taubfiummen- 
lehrer, Direftor Danger, gewiß der fompetentefte Beurtheiler, 

äußert, er fühle fid) verfudht, dem Ausſpruch zuzujtiimmen: „Sie 

ift ein Wunder, und ihre Lehrerin ift ein zweites Wunder“ *): jo 

dürfte die That Helene Kellers in das rechte Licht geftellt fein. 

Sie ging bei ihren Llebungen folgendermaßen zu Werke: „Sie legte 
das etwas zurüdgebogene obere Glied des Daumens unter das 

Kinn des Sprechenden, mit der äußerften Spite deſſelben feinen 

Kehlkopf leicht berührend. So füylt fie nit nur, ob der Luft: 

ſtrom tönend (bei den Vokalen und Halbvofalen) oder tonlos (bei 

den Ronjonanten) den Kehlfopf pallirt, jondern auch ob ſich (wie 

beim u) der Kehlkopf ſenkt oder (wie beim i) hebt. Die Spike 

von Helenens Zeigefinger ruht am Naienflügel des Sprechenden. 

*) Mit Bezichung auf die Aeußerung des Profeſſors Fornari in Mailand 

in einem Brief an Frl. Sullivan: „Cara miss Sullivan, se la vostra Elena 

non & naturalmente un prodigio. che siete voi. in grazia, che lo faceste 

tanto prodigio. . .„?* 
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So vernimmt fie es, wenn ber geſprochene Laut ein Nafenton 

(m, n, ng) if. Ihr Mittelfinger ruht auf ben Lippen des 

Sprechenden, und mit ihrem Gold: und Kleinfinger berührt fie 

wie jpielend feinen Mund. So erhält fie ein Taitbild von jedem 

geiprocdhenen Laute, den ein Taubjtummer jehen fann.” Durd) 

einige Uebung mußte die Taubblinde ebenjo wie jeder Taubjtumme 

dahin gelangen, daß fie ganze Wortbilder auf einmal zu ertajten 
vermochte. 

Trog alledem können wir uns nicht anders benfen, als daß 

der auf jo Schwierigem Wege ohne das Korreftiv des Gefichts und 
Gehörs erworbenen Sprache große Mängel anhaften müflen, und 

daß das Erlernen einer Sprade jchon eine Rieſenarbeit jei. 

Doh Helene lernte, wie berichtet, auch Franzöſiſch und Deutlich, 

ſpäter auch Latein und Griechiſch, und ein fachverjtändiger Ameri- 

faner, der im Auguft 1898 drei Wochen in einem Hauſe mit 

Helene zugebracht hat, urtheilt über den Erfolg folgendermaßen: 

„Es war wirflid) auffallend, daß, wenn aucd etwas mangelhaft 

zuweilen, fie doch verſtändlich fich der deutichen Sprache bedienen 

konnte. Hinſichtlich der Artikulation jcheint e8 mir, daß fie eine 

richtigere Ausſprache hat als viele Engländer, die geläufiges 

Deutſch ſprechen. Sie ift jehr bejtrebt, eine möglichjt richtige Aus: 

ſprache zu erzielen und fragt bejtändig: „Babe ich das richtig 

ausgeſprochen?“ Cs bleibt mir unerflärlich, wie dieſe Taube einzig 

durh das Tajtgefühl verjteht, Schwierige Nuancen der Aussprache 

auch nur mittelmäßig zu erzielen. Ich will nicht jagen, daß fie 

eine volljtändig richtige Ausſprache hat, — derzeit noch fern davon, 

weder in engliicher noch in deutfcher Sprache, wohl aber annähernd 

und vollkommen verjtändlich für diejenigen, welche täglich mit ihr 
Umgang pflegen.” a, jelbft Feine Kinder verftehen fie mühelos. 

Für den geijtigen Entwidlungsgang Helenens jeien einige 

Stellen aus ihren Stilübungen und Briefen angeführt. Im Alter 

von 14 Jahren bejchreibt fie unter ihren Neifeeindrüden die rei- 

beitsftatue, welche die Einfahrt in den Hafen von New-York be- 

berriht. Sie jagt: „Die Freiheit ift eine riejengroße Bildjäule 

in griehiiher Gewandung, die in der rechten Hand eine Tadel 
trägt und in der linken eine Tafel, in welhe die Worte einge: 

graben find, die für jeden Verehrer der Freiheit jo bedeutungspoll 

find: den 4. Juli 1776: Das mit einer Sonnenfrone geſchmückte 
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Haupt trägt griehiiche Züge... . Wir ftiegen zum Haupte empor 
. und jahen die glänzende Szenerie, auf welche die eherne 

Freiheit Tag und Nacht niederfchaut.... . D, wie föftlic) das war! 

Ruhig und Schön lag der herrliche Meerbuſen im Oftoberjonnen- 

ſchein unter uns, und gleich tändelnden Träumen famen und gingen 

die Schiffe; diejenigen, die jeewärts führen, verichiwanden langjam 

gleich Wolfen, die jih aus Gold in Grau verwandeln, und Die- 

jenigen, die heimmärts gingen, eilten gejchwinder als Vögel, die 

ihrer Mutter Nejt aufſuchen. Wie wundervoll die in den nebligen 

Scjleiern des Dftobers eingehüllte Stadt war, deren jtörendes Ge- 

räuſch und deren Trubel bis hierher nicht drangen. Alle Schön- 

heiten und Myſterien ſah ich mit den Augen meiner Seele und 

in mir rief das Herz laut: „O, glorreiche Freiheit, bewahre gut 

diefe Dauptftraße der Nationen ; blide in zärtlihem Segnen von 

deiner majejtätiichen Höhe hernieder auf diejes Ichöne Heim der 

Freiheit, bis die Sonne fi) ſenkt, um ſich nie wieder zu 

erheben.” 

Schon dieſe furze Stilprobe jtellt uns vor unlösbare Räthſel. 

Helene verwendet Begriffe, denen feine finnlihen Vorftellungen zu 

Grunde liegen fönnen. Sie beicdyreibt eine 151 Fuß hohe Bild- 

ſäule, die Empfindungen beim Anblid einer großartigen Meeres- 

landichaft, deren feine Farbennuancen fie zu genießen vorgiebt; fie 

erquickt fi an der durd fein Geräuſch der Großſtadt geftörten 

Ruhe, während in Wahrheit die fie umgebende Grabesftille nie 

durch einen Laut unterbroden wird. Sit das bloß Phrafe und 

Humbug, jo müßten wir ftatt Bewunderung lebhaften Unmillen 

empfinden. Ober iſt, wie einzelne Enthufiaften meinen, Delene ein 

Wunderfind, in dem Sinne, daß die Gefehe der empirischen 

Pſychologie auf fie feine Anwendung fänden, da fie in anderer 

Art als gewöhnlide Sterblihe mit der Sinnenwelt in Kontaft 

ftünde? Ic meine, die Wiſſenſchaft dürfte fich nicht des Rechtes 

begeben, eine Erflärung der wunderbaren Thatjachen, die ſich uns 

hier darbieten, zu verſuchen, jtatt zu myſtiſchen Erklärungen ihre 

Zuflucht zu nehmen und damit ihre Impotenz zu erflären. Liegt 

doch die ausdrüdlidhe Ausjage von rl. Sullivan, ihre 18:jährige 

Schülerin ſei „fein Wunderfind, jondern einfach geiftig wohl be- 

gabt, und was bei ihr erzielt worden, jei möglich mit jedem 

anderen taubitummen und blinden geiftig wohl begabten Rinde, 
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deſſen Unterricht und Erziehung ähnlih mie bei 9. K. ertheilt 

würde.“ Die bezeichneten Räthſel vermindern fih ein menig bei 

folgenden Annahmen: Helene fonnte von ber Freiheitsftatue nad) 

verfleinerten Modellen jehr wohl eine Taftanihauung haben, mie 

fie beilpielsmweije einer Parifer Blinden für den Eiffelturm zu: 

gänglich ift. Die Urtheile, welche auf Farbenempfindungen beruhen, 

find natürlich phantafirt, aber es ift ja befannt, daß Blinde fich 

jehr gern in Ermanglung flarer Wahrnehmungen in Phantafieen 

über die Natur der Farben ergehen, wobei ihnen gewiſſe Taft- 
empfindungen zu Hilfe fommen. Unb mwenn mir uns erinnern, 

daß Laura vermöge ihres Taftfinnes Kunde davon erhielt, daß in 

einem weit entlegenen Raum die Dienjtboten aufgeitanden waren, 
fo ift fein Zweifel, daß auch Helenens Empfindungen 200 Fuß 

über dem Erdboden anders fein mußten al® auf dem Straßen 

pflafter der Großjtadt. Der Fortfall nervenerfchütternder Geräufche, 

die frische, freie Luft, die Wirkung der GSonnenftrahlen mögen 

einen ähnlichen Gelammteindrud von Behagen in ihr erzeugt 
haben, wie in uns Vollfinnigen. Das übrige that die bei ihr 

offenbar jehr lebendige Phantafie und der Umitand, daß fie ſich 

zur Bejchreibung ihrer eigenartigen uns fremden Empfin— 

dungen unſeres MWortichages bedient. Zum Verſtändniß ber 

dadurch bedingten Täuſchung jei daran erinnert, daß uns die ge 

ſchickteſte Ueberjegung einer chinefiichen oder merifanifchen Dichtung 

für das Eindringen in das Geiftesleben des Dichters die Kenntniß 

des Originals nicht zu erjegen vermag. Wir hören deutſche Laute, 

aber der Geilt der Dichtung ift uns fremd. Auch mancher Maler 

unjerer Tage hat diejelben Farben auf ber Palette, wie feine 

Vorgänger, und doc will es uns jchwer oder garnicht gelingen, 
nachzuempfinden, was er empfand. Wuch da find wir mit einem 

abiprechenden Urtheil jchnell bei der Hand. Helene K. muß unter 

den gegebenen Bedingungen weſentlich anders empfinden als unjer: 

eins, und doch jteht ihr zur Verftändigung mit uns nur unfere 

Sprade, die Schöpfung Vollfinniger, zu Gebote. Sie jelbit 
äußerte als 13-jähriges Mädchen gegen einen Gelehrten, der ich 

mit ihr unterhielt: „ch sehe auf andere Weile, jehe mit den 

Augen meiner Seele oder richtiger mit den Augen meines 

Geiftes. ch ſehe Dinge, die weit, weit fort find, die ich mit 

5 
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leiblichen Augen nicht erbliden würde, wenn ich jehen fönnte. *) 

Dom Dftober 1894 bis 1895 beſuchte Helene Keller eine 

Taubftummenjchule in New-York, hauptſächlich zu dem Zwed, ihre 

Artifulation zu vervolllommnen, doch trieb fie hier auch Sprad): 

Itudien im Lateiniſchen, Franzöftiihen und Deutjchen. 

Seit 1896 verfolgte fie den Plan, fi) für das Radeliffe 

Kollege (Frauenabtheilung der Univerfität Harvard) vorzubereiten 

und trat zu diefem Zwed in die Schule des Dr. N. Gilman ein. 
Diefer urtheilt gegen Ende des erjten Lehrjahres auf Grund einer 

Prüfung folgendermaßen über ſeinen hoffnungsvollen Zögling: 

„Sie bejtand das Examen in allen Fächern, mit Auszeichnung im 

Englifhen und Deutſchen. . . Niemand, weder Dann noch Weib, 

hat nad) meiner Erfahrung jemals diefe Prüfungen in fo Ffurzer 

Zeit erledigt.“ 

Den größten Theil der folgenden Jahre arbeitete Helene 

unter der bejonderen Xeitung des Herrn Merton ©. Keith, dem 

Frl. Sullivan zur Seite jtand, auf dem Landgut eines Freundes 

bei Boſton. Nur drei Stunden wöchentlich fonnten dieſen Studien 

eingeräumt werden, und dieſe wurden, da fie in der Gejdhichte und 

Litteratur bereits eine genügende Grundlage befaß und Die 

Spraden „mit einer bewundernswerthen Leichtigkeit Handhabte”, 

bejonders auf mathematische Fächer verwandt, um Srrthümer in 

ihren Grundanſchauungen zu bejeitigen und ihre logiihe Schulung 

zu fördern. Die Algebra und Geometrie boten anfangs große 

Schwierigkeiten, weil jid) gerade hier der Mangel an Anſchauungen 

geltend machte. Doch danf der Methode des Lehrers, der bejon- 

ders auf die Elemente der Geometrie großes Gewicht legte und 

vermitteljt eines Kiljens und mannigfad) geformten Drähte feiner 
Schülerin ausreichende Taftvorjtellungen verjchaffte, gelang der 

Verſuch zur volliten Befriedigung. Herr Keith führte Helene auch 

in das Studium des Griehiihen ein. In dem furzen Zeitraum 

von 13 Monaten erwarb fie ſich ausreichende Kenntniſſe in der 

*) Intereffant ijt in Bezug hierauf das Uriheil, das Dr. Dewey, Pro: 

feffor der Piychologie an der Umiverfität Chifago über die Einbildungsfraft der 

Blinden abgiebt. Er iſt der Anficht, daß diefelbe diejenige normaler Menſchen 

meit übertreffe. Nach den Taubblinden folgten in Bezug auf innere Geitaltungs’ 

fraft die Blinden, dann erſt die Sehenden und Hörenden, in lehter Xinie 

die Tauben. 
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Formenlehre und einen genügenden Wortichag, um leichtere grie- 

hiiche Autoren lejfen zu fünnen. So lernte fie mandherlei von 

Xenophon kennen, dazu ſechs Bücher der Iliade und eines der 

Odyſſee. Mehr Mühe bereitete das Verftändnik des Cicero und 

Vergil, weil bier die Neigung eine zu freie und nicht finnent- 

Iprechende Ueberſetzung zu geben, befämpft werden mußte. Dod) 
allmählich erwarb Helene auch hier die Zufriedenheit ihres Lehrers, 

und wie fie felbjt diefe Studien genoß, dafür mögen folgende Säße 

aus einem Briefe zeugen, die fie im Oftober 1898 jchrieb: „Ich 

leſe jegt die Jliade und die Neneide und Cicero ; nebenbei arbeite 

ih in der Geometrie und Algebra. Die Yliade ift ſchön mit ihren 

Mythen und in der Grazie und Ginfachheit eines wundervollen 

findlihen VBolfes, während die Neneide mehr erhaben und zurück— 

baltend iſt. Sie ift wie ein fchönes Mädchen, das immer in einem 

Palafte inmitten eines großartigen Hofjtaates lebt, während die 

Iliade der herrlihen Jugend gleicht, die die Erde als einen Spiel: 

plag befommen hat.” 

Gegen die Reife, die aus diefen Süßen Spricht, wofern fie 

wirklich jelbjtändiges Urtheil und Empfinden enthalten, woran id) 

nicht zu zweifeln mage, ijt doc) alles, was Laura jelbjt in ihren 

poetiihen Verſuchen gelagt hat, nur ein kindliches Stammeln 

ju nennen. 

Ich Schließe den Bericht über die Studienzeit Delenens „bis 

zu ihrem Eintritt in die Harvard-Univerfität mit dem folgenden . 

zufammenfailenden Urtheil ihres Lehrers: „So groß auc ihre 

Erfolge waren, die gleichen Nejultate liegen, glaube id, auch für 

viele andere im Bereich) des Möglichen. Die reinen Verjtandes- 

eigenichaften, die dazu erforderlich find, find nicht felten; es ijt ihre 

Vereinigung mit fittlichen Kräften, was dieſe jcheinbar munder: 

baren Erfolge zeitigte. Ehrgeiz, durch Hinderniſſe angeitadhelt, ein 

zäher Wille und Geduld erklären vieles an den Wundern, melche 

Helene Keller vollbracht hat.” 

Am 29. und 30. Juni des vorigen Jahres fand die Auf: 

nahmeprüfung zum Nabdeliffe-Kollege jtatt. Helene Keller befand 
fi) unter den Prüflingen. Frl. Sullivan wurde, obgleich ihr die 

fremden Sprachen und die Mathematik fremd find, nicht gejtattet, 

bei ber Prüfung die Vermittlerin abzugeben. Ein Herr Qining 

wurde von der Prüfungsfommilfion beauftragt, die von a“ „Unis 
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verfität geftellten Prüfungsfragen in Gegenwart bes Proftors am 
Prüfungstage in die Punktirſchrift zu übertragen und diefe 9. R. 

zu übergeben. Zwei Tage vor der Prüfung ergab es fi, daß eine 

Verftändigung zwiichen beiden unmöglidy war, da fie verjchiedene 

Spyiteme der Punktirfchrift anmwandten. Es blieb nicht anderes 

übrig, als daß Helene in den zwei ihr zu Gebote ftehenden Tagen 
fih das amerikanische Syſtem aneignete. Der Proftor war wäh— 

rend der ganzen Prüfungszeit perjönlich bei H. K., daß die Mög- 

lichkeit einer unredlichen Hilfe ausgeſchloſſen war. Sie beitand das 

Eramen im Griedijchen, in der engliichen Litteratur, in der Alge- 

bra, Geometrie und im Lateinifchen, in legterem Fach mit bejon- 

derer Auszeichnung und hat fi) damit das Recht zum Eintritt in 

eine weibliche Hocichule Amerikas erworben. 

Soviel ift bisher über 9. K. befannt. Im Sommer vor. %. 

hat ein Amerikaner, dem es am Herzen lag „bie Wahrheit zu er: 

gründen“, aljo doch wohl durch nüchterne Beobachtung die merk— 

würdigen Nachrichten, die über H. K.'s Geiſtesleben an die Deffent- 

lichfeit gedrungen find, zu prüfen, Gelegenheit gefunden, für längere 

Zeit in Abwejenheit Miß Sullivans in perjönliden Verkehr mit 

der Taubblinden zu treten. Wir Dürfen von ihm wohl mande 

werthvolle Aufklärungen erwarten. Uebrigens ijt ein ähnlicher 

Verſuch bereits von einem angejehenen amerikaniſchen Schriftiteller 

Chamberlin gemacht worden. Seine Beobadhtungen find in einem 

von meinem deutichen Gewährsmann als flar und nüchtern ge= 

rühmten Auflag niedergelegt und zum Theil von mir beran- 
gezogen worden. Ich ergänze no, dab es ihm trotz ernithafter 

Bemühung zu ergründen, welche Eindrüde in 9. K. aus der Zeit 
vor ihrer Ertaubung und Erblindung geblieben find, nicht gelungen 
ift, viel Bejtimmtes zu erfahren. Sie jelbjt bezeichnet Ddiejelben 

immer wieder ala vague, vague impressions, aljo ganz unbe: 

ftimmte Eindrüde und erwähnte ausdrüdlich nur, daß fie einmal 

für Unart in ein Zimmer eingejchlojfen wurde, daß das Erjteigen 

einer Treppe ihr Mühe machte und ähnl. Klare Erinnerungen jeien 

erit jeit der Zeit vorhanden, wo fie durch Erlernen des Hand— 

alphabets ſprachliche Aſſoziationen für ihre Sinnesempfindungen 

erhielt. Endlich könne fie durd ihren Tajtfinn am PBianino hohe 

Töne von tiefen unterjcheiden, nicht aber Dur: und Mollakkorde, 

Harmonien oder Disharmonien. 
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Ganz neuerdings bin ich auf eine dritte Taubblinde 
aufmerfjam geworden, die etwa in SHelenens Mlter fteht, 

deren Ruf jedoh noch faum in meitere reife gedrungen 

zu jein jcheint. Sie heißt Linnie Hagunmood und ijt erjt im Alter 

von 14 Jahren 1893 in die Blindenanjtalt Vinton (Jowa) ge: 

fommen, wo fie jeit September 1895 von Frl. Donald methodiichen 

Unterricht erhält. Auch fie hat im Alter von 18 Monaten Geficht 

und Gehör verloren. Bis zu ihrem 14. Jahr war jie jehr ver: 

nachläſſigt, fonnte fich zwar durd das Fingeralphabet verjtändigen, 
befaß aber nur einen Vorrat von 300 Wörtern. Der Zeitraum 
vom Beginn ihres Unterrichts bis zum Januar 1899, zu welder 
Zeit der mir vorliegende Bericht über fie gejchrieben ijt, ijt ver: 

hältnißmäßig furz, Wefultate, die fih mit den an Helene K. ge: 

monnenen vergleihen ließen, find in der furzen Frift nicht zu 

erwarten. Doc jcheint Linnie auch an Begabung meit Hinter 

jener zurücdzujtehen. Sie hat Leſen und Schreiben gelernt, bejigt 
einige Kenntniſſe in den Elementarfächern, doch jcheint jich Die 

Verjtändigung mit ihr bisher auf das Ningeralphabet zu beichränfen. 

Noch einige Fälle wären zu nennen, in denen an Taub— 
blinden erhebliche Erfolge zu verzeichnen find oder doch für bie 

Zukunft in Ausficht jtehen. Doch fann fich feiner unter ihnen an 

Interejjie mit den genannten meſſen. Che ic) jedoch jchließe, kann 

ih mir nicht verjagen, nodymals der Bewunderung für die ameri— 

kaniſchen Injtitutionen jowie für die Mitwirkung von Brivatperjonen 

Ausdruf zu geben, durch welche jenjeits des Ozeans eine Linderung 

des traurigen Loojes der Taubblinden angejtrebt wird. Während 

nämlid in dem Fall Helene Keller die Geldmittel, welche ihre Er: 

jiehung beanjprudht, von einzelnen wohlhabenden Freunden der 

Blindenfürjorge aufgebradht werden, hat die Gejeggebung verfügt, 
Zaubblinden auf Stuatsfojten mehrere Lehrer an die Seite zu geben, 
„wie es in föniglihen Familien geichieht“, ein Vorgehen, das, wie 

Dr. Hig mit berechtigtem Stolz jchreibt, von den Regierungen aller 

Kulturländer nachgeahmt zu werden verdiente. Auf diejem Wege 

fann nicht nur jenen Aermſten unter den Menſchen noch ein be— 

ſcheidenes Glüd bereitet werden, jondern fie fönnen jogar in Stand 

gejegt werden, auch ihrerjeits ihr Scherflein zum Wohl ihrer Mit: 

menjchen beizutragen. M. Boehm. 

—— — ⏑ (RE — — 



Litteräriihe Streifligter, 

Albert Pfifter. Das deutiche Vaterland im 19. Jahrhundert. Eine Dar: 

ftelung der fulturgeichichtlichen und politiihen Entwidelung für das 

deutiche Volk geicirieben. Stuttgart und Leipzig, deutiche Verlags— 
Anitalt, geb. 8 M. 

Es ift naturgemäß und begreiflih, daß am Beginn eines 

neuen Jahrhunderts mannigfadhe Verſuche gemacht werden Das 

Fazit des abgelaufenen zu ziehen, zurückzuſchauen auf die nun 

abgeſchloſſene Entwickelung. So geſchieht das jegt mehrfah in 
Bezug auf die Gejammtentwidelung Curopas, wie auf Die ein- 

zelner Völker im 19. Jahrhundert und daß dazu vor allem die 

Geſchichte Deutichlands auffordert, liegt in der Natur der Sache; 

giebt es doch feine an MWechjelfällen und außerordentlihen Um— 

ſchwüngen jo reiche geſchichtliche Entwidelung wie die des deutjichen 

Volfes im abgelaufenen Jahrhundert. Wann aber beginnt in 

Wahrheit für die deutihe Gedichte das 19. Jahrhundert? Man 

fann bier fo recht beobadhten, wie jelten doch die Jahrhundert: 

wenden wirklich hiſtoriſche Abjchnitte bilden; weder in der politi- 

ſchen noch in der geiftigen Entwidelung des deutihen Wolfes ift 

das Jahr von irgend welcher Bedeutung und ebenjo wenig wird 
man das vom Jahre 1899 oder 1900 behaupten fünnen. Einen 

wirklichen Abjchnitt in der deutichen Geſchichte bildet erjt das Jahr 

1806, in dem das taujendjährige heilige römijche Reich deuticher 

Nation ſich auflöfte und Preußen nad den furdtbaren Scidjals- 

Ihlägen von Jena und Auerftädt in Trümmer zu zerfallen jchien ; 

mit der Umgeftaltung diejes Staates und den großen Reformen 

Steins und Scharnhorjts 1807 beginnt erjt thatjächlich eine neue 

Zeit, von da an erſt follte eine Geſchichte Deutichlands im 19. Jahr: 
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hundert ihren Anfang nehmen. Bei andern Völfern Europas hat 

das Nahrhundert einen andern Anfang, in Franfreid wird es 

ihon von 1789 oder 1799 gerechnet, für Jtalien etwa von 1797, 

für Rußland beginnt das neue Jahrhundert zweifellos im 

Jahr 1801. 

Das vorliegende Bud ijt einer der Verjuche eine zulammen- 

fallende Darftellung der geichichtlihen Entwidelung des deutichen 

Volfes im 19. Jahrhundert zu geben. Sein Verfajler, würtem- 

bergiſcher Generalmajor 3. D., ſchon durch zwei verdienjtliche Werke, 

die wir an dieſer Stelle früher beiprocdyen haben : „Aus dem Lager 

des Rheinbundes 1812 und 1813” und „Aus dem Lager der Ver: 

bündeten 1814 und 1815“, befannt, hat jein Werk in eigenartiger 
Pietät jeinem 1837 gejtorbenen Großvater, Joh. Chr. Pfiſter, der 

eine jeinerzeit nicht unverdienjtliche, jept aber völlig veraltete „Ge— 

Ihichte der Teutichen“, bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts 

geichrieben Hatte, gewidmet und bezeichnet es allzu bejcheiden als 

Fortjegung jenes Geſchichtswerkes. Pfiſter hat jein MWerf in drei 

Bücher getheilt : das erite umfaht die Jahre 1800 bis 1830, darin 

iind dann dody etwas zu heterogene Dinge zulammengefaßt; bier 

ift die Darftellung gedrängt und mehr ſummariſch, vor allem Die 

Befreiungsfriege hätten doch etwas eingehender dargeftellt werden 

jollen. Das zweite Bud ijt durch die Jahre 1830 und 1866 ehr 

gut begrenzt und dajielbe gilt von dem lebten, welches das Zeit: 
alter Bismards zur Darjtellung bringt. filter ift fein Hiſtoriker 

von Fad), aber er hat das vorhandene gedrudte Material fleißig 

und jorgfältig benugt und fein Ziel, ein populäres Bud für das 

deutſche Volk zu liefern, im Wejentlichen erreicht; alle gelehrten 

Anmerkungen fehlen. Das Werf ift aus einem Guße und die 

wadere patriotiiche Geſinnung des Verfaſſers, die warme Liebe zu 

jeinem Volfe und VBaterlande, die dem Lejer daraus enigegentreten, 

berühren jehr ſympathiſch. Es iſt bejonders hervorzuheben, daß 

bier die Geſchichte Deutichlands im 19. Nahrhundert ein Schwabe 

ganz frei von allem Bartifularismus, voll Anerkennung und Be: 

wunderung der Verdienite Preußens gejchrieben hat, das iſt für: 
wahr eine erfreuliche Thatjache. Neben der politifchen findet aud) 

die Kulturentwidelung Deutſchlands jtets volle Berüdjichtigung, 
bejonders lejenswerth iſt in diejer Beziehung der umfangreiche 

zweite Abichnitt des erjten Buches, worin ein anziehendes, um: 
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faſſendes Bild des materiellen und geijtigen Lebens des deutſchen 

Volfes während der erjten 40 Jahre des abgelaufenen Jahrhun— 

derts geboten wird; man findet darin viele jehr interejjante Ein- 

zeinheiten. Den mannigfahen auf die deutiche Einheit gerichteten 

Beitrebungen wendet Pfiſter bejondere Aufmerfjamfeit zu, jo ber 

deutſchen Burjchenfchaft, dem Hambacher Felt von 1832, der Be: 

gründung des Zollvereins und den Verhandlungen der deutſchen 
Nationalverjammlung in der Paulsfirhe von 1848; daß aud) 

Paul Pfizer epochemachenden Buches „Briefwechjel zweier Deut: 

ſchen“, worin zuerjt Mar und bejtimmt die fünftige Hegemonie 

Preußens über Deutjchland ausgeiproden und verfündet wird, ge: 

bührend gedacht wird, iſt ſelbſtverſtändlich. Kaiſer Wilhelms I ehr: 

würdige Perjönlichkeit wird pietät- und verjtändnigvoll, aber ohne 

alle Ueberſchwänglichkeit geichildert. Für Bismarts Größe und 

feine wunderbare Staatskunſt bejigt Pfiſter volles Verſtändniß. 

Er erkennt unummunden die Nothwendigfeit und entjcheidende 

Bedeutung des Krieges von 1866 an; die ruhige Objektivität, mit 

welcher er den traurigen, damals gegen die jüddeutjchen Staaten 
geführten Bruderfrieg, an dem er vielleicht ſelbſt theilgenommen 

hat, darjtellt, verdient alle Anerfennung. Daß er den großen 
Krieg von 1870 bejonders ausführlich darjtellt, ift natürlid), hier 

zeigt fi in der Schilderung der Kriegsereignilje und der Hervor: 
hebung bejonders charafterijtiicher Einzelbilder der fundige Militär. 

Aus der Darjtellung der jpäteren Zeit jei die verjtändige Behand: 

lung des SKulturfampfes hervorgehoben. Mit dem Tode Bismards, 

von dem Pfiſter bemerkt: „jo ijt nie ein Sterblicyer im Tode geehrt 

worden“, jchließt die eigentliche Geſchichtsdarſtellung. Es folgt noch 

eine trefflihe Schilderung der deutjchen Welt in der Gegenwart 

und mit einem jtolzen, freudigen Ausblid in die Zukunft beendet 
der Verfajjer jein verdienjtvolles Bud; fönnen wir aud) den be: 

geilterten Optimismus Pfijters nicht ganz theilen, jo wirft er doch 

in diejer Zeit des Peſſimismus und vielfachen Verdroſſenheit er: 

quicklich. Hervorgehoben jei ſchließlich der überall hHervortretende 

männliche Freimuth des Verfaſſers, nirgends zeigt ſich die geringjte 

Spur von Byzantinismus. Die Darjtellung iſt einfad und klar, 

warm und ernjt. Als einen Mangel des Buches müſſen wir bes 

zeichnen, daß von den hervorragenden Männern darin nicht aus: 

geführtere Charafteriftiten gegeben, wie überhaupt, daß nicht mehr 
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bezeihnende Einzelzüge und charakteriſtiſche Ausſprüche in die Dar: 

jtellung verwoben find. Außerdem ijt die Darftellung des Ent: 

widlungsganges bes geiltigen Lebens in Dichtung, Kunjt und 

MWiffenichaft weit weniger befriedigend, als die Schilderung der 
materiellen und jozialen Zujtände, man merkt wohl, daß der Ber: 

faffer hier nicht jo zu Haufe ijt wie auf anderen Gebieten. Die 

Mittheilungen in diefer Beziehung jind etiwas gar zu fnapp und 
die Angaben bisweilen nicht frei von Irrthum, jo wenn z. B. 

S. 214 dem j. g. jungen Deutichland nachgerühmt wird, es habe 
die geijtige Verbindung mit dem Jahre 1813 wiederhergeftellt und 
den Ydeenvorrath aus jener Zeit zum Jahr 1848 getragen. Nichts 

ift unrichtiger, jene fosmopolitiichen fritijch negirenden Schriftjteller 

verhöhnten vielmehr das deutſche MWejen und behandelten die Er: 

innerungen an 1813 mit Spott und Geringſchätzung. Doc) joldhe 

fleine Mängel thun dem Werthe des treffliden Buches feinen 

wejentlihen Eintrag; auch der Kundige jieht gerne darin die 

wunderbare Entwidelung des deutichen Volkes aus unbejchreiblicher 

Ohnmacht, Erniedrigung und Zerjplitterung auf mannigfachen Irr— 

wegen zu jtolzer Macht und Größe an ſich vorüberziehn: es fann 

Jedem, der einen zuverläjligen Ueberblid über die deutſche Gejchichte 

im 19. Jahrhundert erlangen will, warm empfohlen werden. Der 

Preis des trefflich ausgejtatteten, mit 6 Meinen Karten von Deutichland 

verjehenen umfangreihen Buches iſt jehr mäßig. Möge es weite 

Verbreitung finden und bei den Deutichen die Liebe zum Vater: 

(ande weden und jtärfen. 

Dit dem eben bejprochenen Buch berührt ſich vielfach, trägt 

aber einen ganz andern Charakter das Werf von 

Theobald Ziegler, Die geiftigen und jozialen Strömungen des 19. Jahr: 
hundertS in Deutichland. Berlin, Georg Bondi. 10 Mark. 

Was Pfiſter in zweiter Reihe behandelt, ijt hier die Haupt: 

jahe. Das Buch des befannten Straßburger Profeſſors der Philo— 

jophie ijt geiſtreich und interejjant, es enthält viele treffende Be— 

merfungen, jcharfiinnige Beobachtungen und richtige Urtheile, aber 
wir haben es doch nur mit widerjtreitenden Empfindungen und fich 

immer erneuerndem Widerjpruch gelejen und bei aller Anerkennung 

des umfaſſenden Willens und der gejchidten Bewältigung des ge: 

waltigen Stoffes doc mit dem Gefühl der Unbefriedigung aus der 
Hand gelegt. Um es kurz auszudrüden: Ziegler beurtheilt die 
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Greigniffe, geiftigen Strömungen und Bewegungen von einem 
politifch gemäßigt liberalen, firdlid und religiös radifalen Stand: 

punft aus; da wir nun auf entgegengejegtem Standpunft jtehen, 

jo befinden wir uns mit feinen Anjchauungen und Urtheilen in 

prinzipieller Differenz. Auch bei der Stellung, welche er nun ein- 

mal zu den mwidhtigjten Fragen des geiltigen Lebens einnimmt, 
wäre doc wohl eine objeftivere und mehr hiltoriihe Behandlung 

der Aufgabe möglich geweſen, Ziegler aber urtheilt als ein völlig 

auf modernem Boden Stehender und als Barteimann. Der ganze 
Stoff ift in vier Bücher getheilt, von denen das letzte, die Jahr— 

zehnte von 1871 bis zu Ende des Jahrhunderts behandelnd, über 

ein Drittel des ganzen ftarfen Bandes einnimmt. Schon dieſe 

Bevorzugung der Gegenwart jteht mit einer wirklich hiſtoriſchen 

Behandlung des Stoffes nicht in Einklang, eine folde würde viel- 

mehr die Gegenwart fürzer, die früheren Epochen ausführlicher 

darjtellen. Es hat dieje vorzugsmweile Berüdjihtigung der legten 

dreißig Jahre auch zur Folge gehabt, daß in den früheren Ab— 

Ichnitten Vieles nur furz berührt, Anderes, was durchaus hätte 

berücfichtigt werden jollen, ganz übergangen ift. Innerhalb der 

zeitlichen Gliederung wird der Stoff jachlid) behandelt. 

Nach einem UWeberblid über die Aufklärung und den Klaſſi— 

zismus beginnt Ziegler die eigentlihe Darjtellung mit der Ro— 

mantif, über deren Entitehung und geiltigen Zuſammenhang mit 

der Philojophie Fichtes manches Treffende bemerkt wird, die ihm 

im Uebrigen die Quelle alles Uebels der folgenden Jahrzehnte ift 

und in der nach jeiner Meinung die Reaktion in Kirche und Staat 

wurzelt. Von einem wirklichen Verſtändniß der romantijchen Poeſie 

und der ganzen tief eingreifenden Wirfung diejer mächtigen geifti- 

gen Bewegung auf alle Gebiete der deutſchen Kunſt und Willen: 

ſchaft ijt feine Rebe, die hergebracdhten Mißurtheile werden in 

ihärfiter Form wiederholt, Tief wird mit Mißachtung behandelt, 

Achim von Arnim und Brentano nur als Herausgeber des „Wun- 

derhorns“ erwähnt, ihrer eignen dichteriihen Werke mit feinem 

Wort gedacht. Bei diejer einjeitigen vorurtheilsvollen Betrachtung 

läßt fich natürlich fein wahres Bild der litterärifchen Entwidlung 

in den erjten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gewinnen. Das 

gegen ift, um zunächſt bei der Litteratur zu bleiben, Zieglers Ur— 
theil über das j. g. junge Deutichland verjtändig und treffend, 
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nur Heines dichterifche Perfönlichfeit überfhäßt er, feinen Charafter 

gibt er völlig preis. Wenn er dann aber den Juden Börne als 

großen Patrioten feiert und in deſſen Barifer Briefen echte Vater: 

landsliebe und heißen patriotifchen Zorn findet, jo ijt das in feiner 

Weiſe richtig. Wahrlich eine ablonderliche Vaterlandsliebe, die aus 

fiherer Ferne, von Paris aus, Deutjchland und die deutjchen Ver: 

hältniffe verhöhnt und beſchimpft. Da hat dod) jeinerzeit Gervinus 

weit richtiger über diefe unwürdige Pamphletichreiberei geurtheilt. 

Unbegreiflich ift e8 uns, daß Nüdert, der univerjaljte Lyriker der 

nachgoetheijchen Zeit, der in feiner „Weisheit des Brahmanen” 

deutliche Spuren der Einwirfung von Hegels Philofophie zeigt, 

von Ziegler ganz übergangen ift. Da iſt es denn fein Wunder, 

daß Chamijjos garnicht und Lenaus nur mit zwei nichtsjagenden 

Zeilen gedaht wird. Grabbe, Hebbel, D. Ludwig werden troß 

ihrer Bedeutung garnicht beſprochen und Geibel mird mit der 

jegt Mode gewordenen mitleidigen Geringſchätzung abgethan. 

Herweghs Phrajenpoefie wird treffend beurtheilt und andere Dichter 

finden wenigitens Erwähnung. Daß der Verfajler ein Bewunderer 

Gottfried Kellers ijt, verjteht ji von ſelbſt, das ijt ja modernes 

Dogma. Ziegler hat lebhafte Sympathie für den modernen Rea— 

lismus und Naturalismus in Litteratur und Kunſt, und daher ift 

er den „Sründeutichen” und ihrer Schilderhebung gegen alle frü— 

here Poefie recht günjtig geftimmt. 9. Sudermann und ©. Haupt: 

mann werden ausführlich behandelt, über die früheren Stüde des 

Erjten urtheilt Ziegler im Ganzen zutreffend, findet Dagegen unbe: 

greiflicherweife „das Glück im Winkel” bedeutend und äußert ſich 

jehr anerfennend über den „Johannes“. Hauptmann jtellt er recht 

body, er iſt ihm der joziale Dramatiker der Gegenwart und bahnt 

den Weg zu einem neuen Aufihwung des Dramas, wenn auch 

mande Schwäden bei ihm nicht überjehen werden. Nächſt den 

„Webern“ wird „die verjunfene Glocke“ als fein bedeutendites 

Werk gerühmt. Ob die Nachwelt in Hauptmann mwirflid den 
Erneuerer des deutſchen Dramas jehen wird, bezweifeln wir 

gar jehr. 

Auch in der Beurtheilung der Kunft, namentlich der Malerei 
des 19. Jahrhunderts fteht Ziegler ganz auf modernem Stand: 

punft. Bei den Nazarenern, Overbed voran, ſieht er nur Ber: 

wirrung der Kunit und weder der Klajjizismus noch die Romantik 
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finden vor jeinen Augen Gnade, aud ein Genius wie Cornelius 

wird ohne wirkliches Verſtändniß abgeurtheilt. Auffallend ift, daß 

Wilhelm Kaulbachs faum gedacht wird, deſſen Tendenzmalerei für 
die vierziger und fünfziger Jahre doch jo charakteriftiich it und mit 

der damaligen Zeititrömung in jo engem Zuſammenhang ſteht. 

Wie nicht anders zu erwarten, wendet Ziegler den modernen Rea— 

liſten und Naturalijten das lebhaftejte Intereſſe zu und fieht in 

diejer Richtung, wie in der Sreilichtmalerei einen großen Fort: 

ichritt. Der größte Dialer der neueren Zeit iſt ihm Arnold 

Böcklin, in deſſen Werfen wahre Nenaijjanceluft lebe. Neben ihm 
wird Lenbad) bejonders hochgejtellt ; auch der allermodernjte Sym: 

bolismus wird trog mancher Bedenken nicht verworfen, ja ihm in 
der Perſon Mar Klingers nicht geringe Anerfennung gezollt, 

Gabriel Dar wird ganz übergangen. Daß in der Muſik für 
Ziegler Richard Wagner der bahnbredjiende Meiſter in der Gegen: 
wart und für die Zufunft ijt, braucht faum hervorgehoben zu 
werden. 

Meniger eingehend als Litteratur und Kunft wird der Fort: 

gang der Wiſſenſchaften behandelt. In der Darftellung ber kirch— 

lihen Verhältniffe und der Theologie fommt naturgemäß Zieglers 

Standpunft am jchroffiten und rüdjichtslojejten zur Geltung. 

Schleiermacher erfährt wohl eine eingehende Würdigung, aber nur 

als „Redner der Religion“, jeiner chriſtlichen Glaubenslehre wird 

faum gedacht, und von ihrer tiefeingreifenden Wirkung ijt gar 

feine Rede. Dann mird Hengitenbergs verderblide Wirkjamfeit 

als Herausgeber der „evangelijchen Kirchenzeitung” in den grelliten 

Farben abgejchildert und verurtheilt ; von jeiner wiſſenſchaftlichen 

TIhätigfeit erfährt man fein Wort und daß in jeiner Lebensarbeit 
aud) nur irgend etwas Beredhtigtes gewejen jein könnte, das fommt 
dem Verfaſſer gar nicht in den Sinn, wie denn überhaupt Ziegler 
dem Gegner gerecht zu werden fajt nirgend verfudht. Ausführlich 

und mit größter Anerkennung wird dann D. Fr. Strauß behandelt, 

ihm wird lebhafte Bewunderung gezollt und die epochemachende 

Bedeutung jeines „Lebens Jeſu“ betont, deſſen Nejultate Ziegler im 

MWejentlihen für unerjchütterlid hält. Strauß iſt Zieglers Held 
und er fällt jelbjt über diefes Autors legtes Buch „der alte und 

der neue Glaube”, worin Strauß zulegt ganz fonjequent ſich zum 

troftlojeiten nadtejten Materialismus befennt, ein mildes Urtheil. 
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Gegen ihn tritt der große Tübinger Aritifer Chr. Ferd. Baur, 

von dem Strauß doch die Anregung erhalten und der eine anjehn- 

lihe Schule gegründet, ganz zurüd, er ericheint nur wie ein Nach— 

folger jenes. Sonft erfährt man nur Einiges von Wilmars bier: 

archiichen Beitrebungen und der firdlichen Neaftion in Preußen. 

Bon der ganzen großen Entwidelung der Theologie unter Schleier: 

machers Einfluß, von A. Neanders Neubelebung der Kirchen- 

geſchichte, von C. J. Nitzſchs tiefeingreifender praftiicher und willen: 

Ihaftliher Wirffamfeit, von R. Rothes origineller und tiefjinniger 

Theologie hören wir gar nichts. Tholufs, der vielen Generationen 

von Theologen ein Leiter und Lehrer geweſen und auf verjchiedenen 

Gebieten der Theologie neubelebend gewirkt hat, wird nur einmal 

beiläufig mit der Bezeichnung „der verſchwommene“ gedadht! Die 

fonfeffionell-Tutheriihe Theologie findet darnach jelbjtverjtändlich 

gar feine Berüdjichtigung ; ſelbſt K. Chr. v. Hofmann wird nicht 

einmal genannt. Als Vertreter wilfenichaftliher Theologie in der 

Gegenwart gelten dem Verfaſſer H. Holgmann und C. Weizläder; 

Ritſchl und feine Schule werden nicht unrichtig, aber doch ziemlich 

oberflählih und mit fichtbarer Antipathie gegen den Meiſter be— 

handelt. Mit einer Klage über die Gerrichaft der Orthodorie in 

der Gegenwart jchließt Ziegler feine Beiprehung der Theologie ; 

daß fie in den theologischen afultäten der Univerfitäten nicht 

berricht, weiß wohl jeder Kundige. Auch der Thätigfeit der innern 

Miſſion wird nur furz und ohne Sympathie gedacht. Nach dem 

Gejagten ijt es wohl flar, daß Zieglers Darftellung nicht nur ein 
ganz unvolljtändiges, jondern ein höchſt einfeitiges und unrichtiges 

Bild von dem Entwidlungsgang der deutihen Theologie im 19. 
Jahrhundert giebt. 

Von dem Gange der Alterthumsftudien und der Philologie 

erfährt man fajt gar nichts, cbenjo wenig von dem Aufichwunge 

der Germanijtif und der Sprachwiſſenſchaft, etwas mehr von der 

Entwidlung der Gejchichtswilfenichaft, wenn man aud durchaus 
fein irgendwie volljtändiges Bild erhält. Niebuhr wird kurz, aber 

im Ganzen richtig gewürdigt. X. Nanfe, der ihm durchaus Noman- 
tifer ift, harakterifirt Ziegler geiftreich, aber feineswegs erichöpfend, 

auch was er über Schlojjer jagt iſt wohl richtig, aber nicht ge- 

nügend. Daſſelbe gilt von den Bemerkungen über Dahlmann und 
Mommſen, Droyjens wird nicht gedacht. Won der Entjtehung und 
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Ausbildung der neueren kritiſchen Geſchichtsforſchung erfährt man 

Dagegen garnichts. Am unbefriedigenditen ift Zieglers Behandlung 

9. v. Treitfchles; was er über ihn jagt, wird dem großen Hiſto— 

rifer in feiner Weile gereht. Er wirft ihm Cinfeitigfeit und 

Chauvinismus vor und aus dem, was er jagt, wird Niemand 

erkennen, worin eigentlich der unvergängliche Werth von Treitjchles 

Geſchichtswerk beiteht. Es macht überhaupt einen jehr unerquid: 

lihen Eindrud, daß Ziegler an dem Hiltorifer und Politiker 
Treitichfe bei jeder fich darbietenden Gelegenheit zupft und nörgelt: 

er Spricht wiederholt von feiner lauten oder jtarfen Stimme, wirft 

ihm Entjtellung der Thatiachen vor, läßt ihn etwas oberflächlich 

und brutal ausfprechen, meint, er habe die Kathederſozialiſten als 

Gönner des Sozialismus denunzirt, nennt ihn einen Neaftionär 

und Abtrünnigen vom Liberalismus u. ſ. w. Solche Neußerungen 
über einen der edelſten Männer und einen der größten Gejchichts- 

Ichreiber Deutichlands follte niemand, der auf nationale Gefinnung 

Anſpruch macht, ſich erlauben, zumal wenn er jelbjt befennt 

Treitichfes Geſchichtswerlen viel zu verdanken. Zulegt wird aud) 

Lamprechts folleftiviftiiche oder, wie er jelbit fie benennt, univer» 

ſaliſtiſche Geſchichtsauffaſſung furz und treffend dharafterifirt. 

Ueber die Naturwillenichaften wird fnapp aber im Ganzen 

befriedigend gehandelt. Am gelungenften find die Abjchnitte, welche 

der Entwidelung der Philoſophie gewidmet find. Hier iſt der Ver: 

fajfer ganz auf jeinem Gebiete und man lieſt feine flaren und 

ſachkundigen Ausführungen mit Intereſſe und Belehrung; wenn 

man feinen Urtheilen und jeiner Würdigung der einzelnen Philo- 

ſophen auch nicht immer zujtimmen fann, To läßt man doch gern 

in jeiner Beleuchtung die philoſophiſchen Syſteme von Schelling 

und Hegel bis auf E. v. Hartmann und Fr. Niegfhe an ſich 

vorüberziehen, auch der philoſophiſche Materialismus wird nicht 

vergellen. Zu bedauern ift es doch, daß Krauſe und F. v. Baader 

ganz unberücfichtigt bleiben und daß Männer wie Herbart, Fechner 

und Loge nur furze Erwähnung finden. 

Die politiihen Kapitel gehören ebenfalls zu den befriedigen- 

deren Theilen des Buches. Ziegler beipridt die Entjtehung und 

die in ihr wurzelnden Schwächen des deutichen Liberalismus recht 

verftändig, im weiteren Fortgang geitaltet ſich ihm freilich die 

ganze politiiche Entwidlung zum Kampfe zwijchen Liberalismus 
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und Reaktion ; für die Berechtigung und Nothwendigfeit der konſer— 
vativen Richtung hat er fein Verſtändniß, daher aud) fein fchiefes 

Urtheil über einen Mann wie F. I. Stahl. Auch jeine Charaf- 

teriftif Friedrich Wilhelm IV iſt zwar nicht unrichtig, aber einfeitig 

und fteht weit zurück hinter 9. v. Treitichles meifterhaft ent: 

worfenem, aufs Feinſte nüancirtem Charafterbilde bes Königs, wird 

au jeinen edlen Eigenichaften nicht gerecht. Dagegen urtheilt 

3. über die Beitrebungen und Verdienjte der Diänner in der Pauls: 

fiche von 1848 geredht und gut. Schön und einfihtig würdigt 

er dann Bismards Berfönlichkeit, Charakter, ſtaatsmänniſche Größe 

und welthijtoriiche Bedeutung. Bier befinden wir uns in völliger 

ebereinjtimmung mit dem Verfaſſer; jelten it der Begründer der 

deutijchen Einheit auf wenigen Seiten jo trefflich charakterifirt und 

feine unvergänglide Bedeutung für das deutiche Volk jo tief und 

verjtändnißvoll dargelegt worden. Seine Bewunderung Bismards 

hat Ziegler übrigens nicht gehindert den Kulturkampf einfichtig und 

gerecht zu beurtheilen; er hätte nur die Thatſache nicht übergehen 

dürfen, daß der Abfall der fortichrittlichen Liberalen nicht geringe 

Schuld an dem für die Negierung ungünftigen Ausgang trägt und 

auch von einem Gange Bismards nad) Ganojja hätte er nicht 

ſprechen jollen, da diejer ji) der Hurie doch durchaus nicht unter: 

worfen hat. Die Negierungsweije nad) VBismards Sturz wird kurz 

und treffend charakterifirt. Sehr ausführlich wird der Sozialisınus 

und feine Vorläufer, jo wie die Entjtehung und der Fortgang der 

Sozialdemofratie behandelt; Bismards großartige Sozialreformen 

finden dabei gebührende Anerlennung. Bei der Darjtellung des 

Kathederjozialismus vermißt man das Eingehen auf die hiftorijche 

Schule in der Nationalöfonomie, W. Nojchers Name wird nicht 

einmal genannt und Knies nur kurz erwähnt, ebenjo wird die hohe 

Bedeutung von Rodbertus für die Entwidlung des Sozialismus 
nicht genügend ins Licht gejtelit. Ziegler fieht in dem Sozialismus 

die wichtigjte Erjcyeinung dev Gegenwart und den ſozialen Geijt 

auf allen Gebieten des Lebens immer mehr zur Geltung fommen; 

er beherricht die gelammte Zeitjtrömung. Des Verfaſſers Ent: 

widelung der Lehren Max Stirners, Lajjalles und bejonders Dlarrs 

find jedenfalls jehr lejensiwerth. Dem Antijemitismus jteht Ziegler 

durchaus feindlic) gegenüber, ohne die berechtigten Momente in ihm 

irgend anzuerfennen und ebenjo ijt er ein Gegner der agrarijchen 
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Beitrebungen, dagegen zeigt er fich als ein eifriger Vorfämpfer der 
Frauenfrage. Auch die neueften Beftrebungen der Sculireform 
behandelt er eingehend ohne zu einem beftimmten Nelultate zu 
fommen; er fpricht bei dieſer Gelegenheit ein ganz verfehrtes 
Urtheil über das geift: und gedanfenreihhe Bud „Rembrandt als 
Erzieher” aus. 

Am Schluſſe giebt Ziegler eine jehr befriedigte Betrachtung 
des Zujtandes der Gegenwart, er fieht auf allen Gebieten des 
Lebens, den materiellen wie den geiltigen, das Nobujte und Reale 

berrichen, überall zeige ji) das Haften an der Erde, daher jpiele 
der Uniterblichfeitsglaube in dem Bemußtjein der Zeit nur eine 
fleine Rolle. Auf feinem religiös indifferenten und radifalen 
Standpunft erweckt ihm das durchaus feine Bedenfen, wer aber 
an Machiavellis ernites Wort jich erinnert, daß 28 fein fichereres 
Zeichen des Sinfens eines Landes gebe als die Mißachtung Des 
Sottesdientes, dem wird die hier anerfannte religiöfe Gleichgiltigfeit 
und die in den gebildeten Kreilen und ungebildeten Schichten Des 
Volkes weithin herrichende rreligiofität und Kirchenfeindſchaft 
ſchwere Sorgen für die Zukunft bereiten. 

Die Darjtellung des Verfaſſers ijt gewandt, friſch und lebendig, 
der Stil aber jtarf feuilletoniftiich, es werden jehr oft Wendungen 
und Ausdrüde gebraudt, die der Spradie der Tagespreile ent- 
nommen find, jo z. B. wenn von „radauluftiger Studenten Gezeter“, 

die Nede ift, oder wenn es heißt „Treitſchke wettert” oder es wird 
gar von „dem chriltlich pofirenden (!) Schleiermacdjer” geiproden ; 

dahin gehört aucd das vertrafte Wort „Milieu“, das feit einiger 

Zeit durch die Zeitungspreiie verbreitet die deutihe Sprade ver: 
unziert. Dem Buche find 13 Vortraits der hervorragenditen Männer 

des Jahrhunderts von Goethe bis Niepiche beigegeben, ganz vor- 
züglich it das Bild Bismards, während das Niegiches wahrhaft 
abjtogend wirft. Daß auh D. Fr. Strauß unter dieje hervor: 
ragenden Geijter aufgenommen ijt, verdanft er des Verfaflers Vor- 

liebe für ihn, Niebuhr, Jakob Grimm oder Helmholg hätten mit 
meit größerem Rechte bier einen Platz gefunden. Ziegler Buch 
giebt der herrichenden Zeitftrömung Ausdrud und fommt ihr ent- 
gegen, es wird daher gewiß weite Verbreitung finden, zumal da 
der Preis für den jtarfen, jehr gut ausgeftatteten Band recht 
mäßig it; es iſt ein geiltreiches, anregendes Bud, aber eine 

unbefangene wahrhaft hiſtoriſche Darftellung der geiltigen Strö- 
mungen des 19. Jahrhunderts ift es nicht. H. D. 



die Thierwelt in Glauben, Sitte und Eprade. 
Ton W. Schlüter. 

(Vortrag, gehalten im Februar 1895). 

Kein Wort der heiligen Schrift bat eine jo augenfällige 
Beltätigung durd die Gejchichte der Menfchheit erfahren, als der 
Segen des allmächtigen Schöpfers, mit welchem er den nach jeinem 

Bilde gejchaffenen Erdenjohn zum König der ganzen Schöpfung 
einfegte: „Seid fruchtbar und mehret Euch; füllet die Erde und 

machet fie euch unterthban und herrichet über die Fiſche im Meer, 

und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Thier, 
das auf Erden friechet.” Unbeitritten betrachtet fi) der Menſch 

als Herr des Thierreichs ; auch die gewaltigiten Niefen des Urwaldes 

erliegen jeinem durch die Lit bewaffneten Arme; er bat den 

ftörrigen Stier in das Noch der Knechtichaft geipannt, den Hund 

zu feinem treuen Freunde gezähmt; die Fiſche im Meer und die 

Vögel unter dem Himmel bringen ihrem Herricher den geforderten 

Tribut ; ſelbſt den unfichtbaren Feinden feines Lebens acht der 

Menſch mit den Waffen der Wiſſenſchaft zu Leibe; er fennt und 

duldet neben ſich feinen Mächtigern. Und in gleicher Weije hat 

er die Pflanzenwelt und das Mineralreich jeinen Zwecken dienjtbar 

gemacht, ja mit ftaunender Bewunderung jehen wir Kinder des 

icheidenden Jahrhunderts, wie auch die geheimnißvoll den Organis- 

mus ber Natur belebenden Kräfte in den Dienft des Erdenfönigs 
gezwungen werden, der im titanenhaftem Webermuth beginnt, fich 

als Halbgott zu gebärden, da Wind und Wellen ihm gehorfamen 
und die Feuerflammen des Blißes feine Voten werden. 

So fteht der Menih der ihn umgebenden Natur als Be- 

berricher gegenüber, indem er ihre materiellen Kräfte zu feinem 
1 



226 Die Thierwelt in Glauben, Sitte und Sprade. 

materiellen Wohlſein ausbeutet. Aber auch in einem höheren 

Sinne ermeijt er fi als das der übrigen ganzen Schöpfung über: 

legene Weſen, als das Ebenbild des Schöpfers. Indem er fich 
als den beherrichenden Mittelpunft des ganzen Univerfums be- 
trachtet, macht er fi, wie die alten Griechen jagten, zum Maaß 

aller Dinge, der Dinge, die nur jeinetivegen da find und nur durch 

den Menjchen ihre Stellung, ihren Werth, ja — man fann jagen 

— ihr Leben erhalten. Denn — gleichiwie ohne die Empfänglichfeit 

unjeres Ohres der Schall eine wirkungslos verhallende Wellen- 

bewegung der Atome, wie ohne bie jonnenhafte Beichaffenheit 

unjres Auges das Lichtreih für uns nicht vorhanden wäre, jo ijt 

die ganze Natur an fich todt und gewinnt erjt durch den Geijt des 

Menſchen wirkliches Leben. Der Menſch nimmt als Mifrofosmus 

wie in einem Spiegel die ganze äußere Umgebung in jeine 
empfängliche Seele auf, aber umgefehrt giebt er auch dem an und 
für fi todten Makrokosmus der Natur, indem er die verjchieden- 

farbigen Strahlen des ihm eingebornen Lichtquells nad) allen Seiten 

hin die dunkle Materie beleuchten läßt, die aus feinem eignen 

reihen Innern fließende Bejeelung. Denn der Menſch werthet 

die Natur nicht bloß nad) feinem materiellen Intereſſe als nüßlich 

oder unnüß, jondern er empfindet fie auch nad) ihm innewohnenden 

älthetiichen Gejegen als ſchön oder häßlich, ja er überträgt auch 

feine fittlihen Grundbegriffe auf die Gegenjtände der Natur, indem 
er überall den jeiner zentralen Stellung als Krone der Schöyfung 

entnommenen Maßſtab jeines eignen gottähnlichen Wejens anlegt. 

Wie noch heute das Kind, von jeinem auf ich ſelbſt und 

feine egoiftiichen Bedürfniffe bejchränften Standpunfte aus, feine 

Umgebung beurtheilt, alles nur auf jich bezieht, und zugleich alles 
mit feiner findlihen Phantafie belebt, den Stuhl zum Pferbehen 

macht, die Puppe am Eſſen theilnehmen läßt, den unartigen Tiſch, 

der es gejtoßen hat, jchlägt, oder den goldnen Diond eine „Lampe“ 
nennt, den am Senjterladen rüttelnden Wind für einen milden 

Straßenjungen hält, jo ſuchte auch der naive Menſch der Urzeit 

fich felbjt in der Natur zu finden; er gejtaltete fie deshalb gewiſſer— 

maßen zu feines leihen um, indem er ihr von feinem eignen 

inneren Leben joviel mittheilte, daß fie ihm nicht todt blieb, jon- 

dern jelber lebte, ja — ein Hauptmerfmal geiſtigen Lebens — 

Sprache annahm. Erſt durch dieſe ihr angedichtete Sprache gewann 
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die Natur wirkliches Leben; das Wort erweift fich auch hier als 

ihöpferiich, und in dieſem Sinne hat der jcheinbar paradore Spruch 

Hamanns Nedt: „Sprich, daß ich dich ſehe.“ 

Dem natürliden, kindlichen Menſchen redet eben alles, es 

mag wollen oder nit: Das Scilf flüftert, die Bäume raunen 

ihm Geheimniſſe zu; jelbjt der jchweigende Wald führt eine beredte 

Sprache für das feinhörige Herz; der geſchwätzige Quell, der murmelnde 

Bad, der unter dem Arthiebe ächzende Baum und die Flagende 

Nachtigall — fie alle reden eine verftändlihe Sprache und machen 

die Schöpfung zu einem Buche, in dem auch der der Natur jo ent- 
fremdete Menjch des 19. Jahrhunderts nody zu lejen vermag. 

Für die Phantafie des Dichters gewinnen jelbjt lebloje Gegenftände 
die Gabe der Sprade; ihr redet, vom Meißel bejeelt, der fühlende 

Stein und jpridt die Abendglode den Segen. Dieſe Bejeelung 
der Natur ift aber eine doppeljeitige, nad) oben und unten gerichtete. 

Durd fie erfaßt der Menſchengeiſt das ihm verwandte Leber: 

menſchliche und ſucht es im Bilde des Lebenden — jei es bes 

Menſchlichen oder des Thieriichen — zu begreifen; durch fie ver: 

geiftigt er aber auch das Uebermenſchliche, in dem er ihm menjch- 

lihes Bewußtſein verleiht. 

Das erjtere erhellt am Deutlichiten aus den Geftalten der 

Mythologie. Die jegenipendenden oder furdhtbaren Erjcheinungen 

des Himmels, von denen der Menſch ſich in jeiner Ohnmadt ab- 

bängig fühlte, fie alle hat die dichteriiche Phantafie des Volfes zu 

menjchenähnlichen Gejtalten und fittlihen Mächten verkörpert : die 

Sonne ift unfern kindlich empfindenden Vorfahren, den Indoger— 

manen, zum freundlihen Lichtgotte geworden, der auf jeinem 
goldnen Wagen am Himmel jeine Bahn zieht, der aber auch mit 

feinem jtrahlenden Auge Alles fieht und daher das Recht beſchützt, 

das Gute fördert, die Böſen dagegen haft und mit feine Pfeilen 
befämpft; Blig und Donner hat der Glaube der Germanen dem 

wolfendurchrajjelnden Donar als Hammer in die mächtige Faujt 

gedrüdt und den Gott zugleid) zum Befieger der fulturfeindlichen 
Riejen, der Vertreter der wilden Naturfräfte, gemacht; der Sturm, 

ber den Eichenforjt brechend daherbrauft und die zerriffenen Wolfen 

vor fich herjagt, wurde in der Geftalt des Wuotan mit blauem 

Mantel und breitem Schlapphute vermenjchlicht, aber in ihm ver: 

ehrte der ahnungsvolle Germane aud das allmächtige — des 
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Geiſtes und ſah in dem friegerifchen Windgotte zugleich den Er: 
finder der Nunen, den Inhaber der höchiten Weisheit. In der 

geraubten, von der Mutter mit Schmerzen gejuchten und endlid 

in der Unterwelt gefundenen Proſerpina haben ſich die Griechen 

ein liebliches und tieffinniges Bild der in der rauhen Jahreszeit 

abjterbenden Natur geſchaffen; die in ihrem Mutterfchmerze aud) 

für menfchliche Leiden empfänglich gewordene Demeter, die Mutter 

Erde, aber erlangt durd die Stiftung des Aderbaues ihre Ber: 
ehrung als „Bezähmerin wilder Sitten, als beglüdende Mutter der 

Welt, die den Menichen zum Menjchen gejellt, die uns die ſüße 

Heimath gegeben”. Und um ein Beijpiel aus der Mythologie eines 

weniger fultivirten, aber drum nicht weniger phantafiebegabten 

Volfes zu geben, wer wollte den anmuthigen Zauber verfennen, 

der auf der ejtniichen Erzählung von Koit und Aemmarik ruht, 

den menſchlich bejeelten ©ejtalten der Morgen: und Abendröthe, 

die fih nur einmal im Jahre, in der Mittiommernadt, im 

bräutliden Kuſſe begegnen ? 
Manche derartige, von der Phantafie der Urzeit gejchaffene 

Gejtalten find auch unferer jo viel weniger finnlid auffafjenden 

Zeit noch verjtändlich ; wer läßt ſich nidyt gern überreden, in den 

auf feuchter Waldwieje im Mondſchein auf und nieder wallenden 

Nebeljtreifen die ihren nächtlichen Neihen jchlingenden Töchter des 

Erlfönigs zu jehen ? 

Dieje, wie gejagt, dem Kinde und dem vorgejchichtlichen 

Menihen ganz unbewuht fich einjtellende Naturbejeelung wirft in 

den Erzeugniſſen unjerer gottbegnadeten Dichter in ungejchwächter 
Kraft fort und dient ihren Gedanfen zur „glüdlichiten Belebung, 

und indem ihre Worte in uns daſſelbe Bild erzeugen, bewähren 

fie ihre ſchöpferiſche Macht. Ich brauche, um dies zu belegen, nur 

einige Verſe von Goethe zu zitiren: 

Es jhlug mein Herz, geihwind zu Pferde, 

Es war gethan, falt eh’ gedadıt. 

Der Abend wiegte jchon die Erde, 
Und an den Bergen hing die Nadıt; 

Schon ſtand im Nebelfleid die Eiche, 

Ein aufgethürmer Rieſe da, 

Wo Finfterniß aus dem Gejträuche 

Mit Hundert Schwarzen Augen jah. 
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oder folgende Wendungen Zenaus: 

„Die Blume trank des Himmels Zähre“ oder 

„Es jchreit der Wolf die Nacht aus ihren Traum”; „Der 

müde Tag entichlief.” Er nennt die Derbitwinde die „Sterbe: 

jeufzer der Natur“; der Sturm bricht daher mit „fliegender Locke 

und raufchendem Nachtgewande”; die Wolfe it ihm ein „büjtrer 

Gedanfe am Dimmelsantlig, deſſen Wimper blinzet“ oder: 

„Die Wolfen jchienen Roſſe mir, 

Die eilend ſich vermengten, 

Des Himmels hallendes Revier 

Im Donnerlauf durdiprengten, 

Der Sturm, ein wadrer Roſſeknecht, 

Sein muntres Liedel jingend, 
Daß fich die Heerde tummle recht, 

Der Bliges Geißel ſchwingend; 
Schon rannten ſich die Roſſe heiß, 

Matt war der Hufe Klopfen, 

Und auf die Haide ſank ihr Schweiß 

In ſchweren Negentropfen.“ 

Hier erweilt fi) die moderne Pocjie der alten Mythologie 

volljtändig ebenbürtig. Und umgefehrt überträgt die Sprache die 
elementaren Mächte in die Brujt des Menjchen, ſie läßt ihn vom 

Feuer der Leidenjchaft verzehrt, vom Sturm ber Gefühle durch— 

tobt werden, in jeinen Augen wohnt der Blig und mit dem Donner 

feiner Stimme jchmettert er den Gegner nieder. — Die in der 

Bejeelung der höheren elementaren Kräfte ſich zeigende geijtige 

Beherrihung des Univerſums, offenbart fid) ebenjo in dem Ber: 

hältniß des Menjchen zur übrigen unter ihm jtehenden Natur. 

Selbſt das dem Tageslicht entzogene Reich des Erdinnern hat der 

Menſch ſich näher zu bringen verjtanden, wenn es auch, als von 

dunfeln, geheimnißvollen Mächten bewohnt und beherricht, dem 

Sohne des Lichtes meijt unheimlich) und verderbenbringend ericd)ien 

und in jeiner Starrheit dem menschlichen Triebe der Naturbefeelung 

gegenüber fich jpröder verhielt al8 Pflanzen: und Thierwelt. In 

„Adern“ birgt es das edle Gold und manche wunberfräftige Steine, 
nad deren Gewinn der auch vor den Schatten der Unterwelt nicht 

zurüdichredende Sterblide mit allen Mitteln firebt ; aber in poeti— 
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Ihem Sinne von einem tiefen ethiihen Zuge geleitet, denkt er fich 

das rothe Gold durch einen furdhtbaren Fluch befeelt, dem unrettbar 
alle Befiger verfallen müſſen. 

Freundlicher und vertrauter blidt uns die Pflanzenwelt aus 
ihren verjtändnißvollen Blumenaugen an. Gerne gab man vor 

Zeiten, und geben aud wir nod) zarten Mädchenblumen die Namen 

der bunten Kinder Sloras, wie: Lilly, Roſa, Daily, Viola, Blande- 

fleur oder Eglantine, zu denen id) aus dem Altertfume Thamar 

(Balme), Sujanna (Lilie) anreihe. Neuzeitlihe Galanterie hat um: 

gefehrt den Cpielarten der Roſe wieder Namen von Frauen 

beigelegt, feiner ericheint bezeichnender als „maidenblush* — 

erröthendes Mädchen für eine der lieblichjten. Auch die Vorzeit, 

die viele Wurzeln und Sräuter als heil und zauberfräftig zu 

Ihäßen wußte, nannte ſolche Lieblinge im Pflanzenreiche nad) dem 

Namen jegenbringender, verehrter Göttinnen, die dann das Chrijten: 

thum meijt in den Namen der allerreinjten Jungfrau ummandelte. 

Unjer Verhältniß zu den Bäumen, aus denen die nordiihe Mytho- 

logie das erſte Menjchenpaar entjtehen läßt, auf denen ja aud) 

jet nod nad) dem Volksſpruch die „ſchönen Mädchen wachſen“ 

follen, iſt troß unferer ſchulmäßig nüchternen botanischen Auf: 

fallung der Pflanzenwelt doch noch ein jo vertrautes, daß uns die 
Vorjtellung der Griechen, nad) welcher in jedem Baume „eine Dryas 

lebte” begreiflich erjcheinen fann, ein Glaube, der in der dichte: 

riihen Erzählung von „der Blumen Rache“ noch einen jpäten 
Nachklang erzeugte. 

Am allernädhiten jteht uns aber die Thierwelt. Schon im 

Bau des Leibes zeigen die am höchiten jtehenden Arten eine ſolche 

Nehnlichfeit mit dem Menſchen, daß fie auch den willenichaftlich 

Ungebildeten zu naheliegenden Vergleichen drängt. Andere Arten, 

wie die Bienen und Ameiſen, jcheinen durd die Organijation ihrer 

gemeinjamen Arbeit geradezu ein Vorbild für den Menſchen, das 

Loov zokmzuv, das Joziale Weſen im eminenten Sinne des Wortes; 

nod) andere wurden als Hausthiere des Dienjchen tägliche Helfer 

und treue Freunde, jedenfalls aber alle beliebte Gegenftände ſcharfer 

Beobadhtung. 

Wir modernen JRurturmenihen und Städtebewohner, die 

wir die Natur fait nur noch durch die Brille der Gelehrſamkeit 
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betrachten und befonders die Thiere in ihrer Naturwüchligfeit 
höchſtens durch Menagerie und Zoologiihen Garten fennen lernen, 
fönnen uns ſchwer eine Vorjtellung davon machen, wie vertraut 

der Urmenſch mit dem Leben der Thiere war, und nur nad) dem 

Verhältnig der Kinder zur Thierwelt fünnen wir auf die engen 

gemüthlichen Beziehungen jchließen, die unjere Vorfahren mit den 

Bewohnern des Waldes und Feldes verfnüpften. 
Heimlid) war dem Menſchen, der noch nachbarlich mit der 

Natur zufammenhaufte, der Wald und fein Leben. Hier war 

wirklich das Neid) der Thiere, dem auch ein König, der Bär, nicht 

fehlte. Zu allen Stunden entfaltet ſich hier ein anziehendes Leben, 
am friichen Morgen ein fröhliches Negen und Bewegen, in jchwüler 

Mittagsgluth ein ftiller Zauber, im Dämmer des Abends und in 

der ſchwarzen Finfterniß der Naht ein geheimnißvoller Schauer, 

der den natürlichen Menjchen mächtig ergreift; das ftille Schaffen 

der Waldbewohner, das bald Vorbild, bald — wie etwa beim 

Baumhader Speht — Kopie des Menſchen erſchien, das plößliche 

überrafchende oder erjchredende Hervortreten des Wildes aus dem 

Didiht, der unverfennbare, vorbedeutende Zufammenhang 

mancher Neußerung des thieriichen Lebens mit gewaltigen Natur: 

eriheinungen: alles das regte die Phantafie an und trug dazu 

bei, in dem Menſchen die Vorjtellung zu erweden und zu ftärfen, 

daß aud im Thierleben fich ein geiftiges, jeeliiches Element rege, 

das mit dem im Menſchen wohnenden in verwandtichaftlicher Be: 

ziehung jteht, jein Abbild und Spiegel iſt. So verfehrte der naive 

Menſch mit der Thierwelt wie noch jet die Kinder, man denfe an 

die hübſche Erzählung von dem Kind unter den Wölfen, mo das 

von der Wölfin zu den Jungen gebrachte Kind jeinen Brei mit 

den hungrigen Wölfchen theilt, aber auch mit den Worten „Geb, 
oder ih geb Dir was” mit jeinen Löffelchen den unbejcheidenen 

eins auf die Naje giebt. Ebenjo verfehrte der naive Menſch mit 

den Thieren wie mit Seinesgleihen, und gerne gab er auch den 

gefürchteten unter ihnen jchmeichelnde Kojenamen wie das Kind 

jeinen Freunden. „Lieb Kind hat viele Namen” gilt nicht bloß 

von den Hausthieren, wo jeder Hund, jedes Nind außer feinem 

harafteriftiichen Eigennamen auch noch Schmeichelnamen hat; aud) 

für die Thiere des Waldes hat das mit der Natur in traulid) 

nahem Verkehr gebliebene Volk eine Menge Spott: und Koſenamen, 
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die zum Theil der abergläubijchen Furcht ihre Entjtehung verdanken, 

durch Nennung des wirklichen Namens das gefürdtete Raubthier 
zu berufen. „Wenn man den Wolf nennt, fommt er gerennt” — 

jagen wir noch im Spridiwort, und jo gebraudte und gebraucht 

das Volk noch jet lieber umfchreibende, euphemiſtiſche Ausdrüde 

wie „Holzhund“, „Srauhund“, „Graubein” und viele andere für 

den Räuber jeiner Schafe; diejelbe Sitte herridht begreiflicherweife 

bei allen Völfern, jo nennen die Ejten den Wolf „den Alten hin: 

term Bush“, „den Dann im grauen Rod“, „den Waldoheim“ ; 

der Bär wird dem Schweden zum „Großvater“ oder „Süßfuß“, 

dem Ruſſen zum „Honigeſſer“ (mensEbin). 

Mit der Furcht miſcht fi) aber die humorvolle Betradhtung, 

die aud) in der Namengebung ſich jpiegelt: der Bär wird zum 

„Petz“ oder „Muß“, oder zum „Alten vom Berge” oder in halb 

chrfurdhtsvoller, halb jpottender Weile jpridt man von einem 

Bären mit fieben Sinnen, wie eben die fomijchen Eigenjchaften 

der Thiere dem Beobachter zuerit und am naddrüdlichiten auf: 

fallen. Dod nicht nur Verjtandesgaben dichtet der Menſch dem 

Thiere an, auh von feinem Gemüthsleben jchließt er es nicht aus; 

der Dichter läßt die Roſſe des Achill beim Tode des Patroklos 

weinen, das Märchen erzählt uns fo oft von mitleidigen, dank: 

baren hülfreihen Thieren, von den Täubdyen Aſchenbrödels bis 

zu den hirjefuchenden Ameifen. Und wo der Menſch in Der 

Beſchränktheit feiner Leiblichfeit zur verzichtender Ohnmacht ſich 

verurtheilt jieht, begleitet jein Wünjchen und Sehnen das beneidens- 

werthere Thier über die Grenzen des menjchlichen Bereiches. Die 
jehnende Liebe jeufzt: 

„Wenn id) ein Vöglein wär 

Und aud zwei Flüglein hätt, 

Flög ih zu Dir” 

oder jendet „Frau Nachtigall” als Boten in die Ferne. 

Die einfame Nonne läßt Kerner fingen: 

Ach, wie weit, weit dort oben 

Zwei Vöglein fliegen in Ruh, 

Viel Glück, ihr Vöglein, ihr fliehet 

Der bejjeren Deimath zu! 

und unvergleichlic ſchön drüdt Goethe den Drang ins Unendliche 

in den Verſen aus: 
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Ad) zu des Geijtes Flügeln wird jo leicht 
Kein förperlicher Flügel ſich gejellen. 

Dod) ijt es jedem eingeboren, 

Daß jein Gefühl hinauf und vorwärts dringt, 

Wenn über uns im blauen Raum verloren 

Ihr jchmetternd Lied die Lerche jingt, 

Wenn über jchroffen Fichtenhöhen 

Der Adler ausgebreitet jchwebt, 

Und über Berge, über Seen 
Der Kranich nad) der Heimath jtrebt. 

So lebt fid) der Menſch mit ganzer Seele in die Thierwelt 

hinein und es überrafcht nicht mehr, ſondern erjcheint nur als 

legte fonjequente Forderung der Naturbejeelung, daß der vernünf: 

tige Menſch dem eigentlid unvernünftigen Thiere auch Theil an 

der Sprade giebt. Auch dieje fette, tieffte Kluft, die das Thier 

vom gottähnlichen Menjchen jcheidet, Hat die Phantafie überjprungen. 

Wie das Kind mit den Hausthieren jpricht, jo ſprach die Urzeit 

vertraulich mit den Waldbewohnern, und wie der Dichter den 

Kindermund „vogeliprachefund“ nennt, jo glaubte früher der 

Menſch an eine Zeit, „wo nod) die Thiere ſprachen“ als an eine gute, 

alte, goldne Zeit; und als der Glaube an eine allgemeine Kennt: 

niß der Thierſprache ſchwand, blieb doc einzelnen Weijen und 

DBevorzugten — mie 3. B. dem Könige Salomo nad) der Sage des 

Korans — die Fähigkeit, die Sprache der Thiere zu verjtehen, 

oder jie ward an den Genuß jeltener Speijen gefnüpft, wie im 

Märchen von der weißen Schlange, oder in der Siegfriedsjage, 
wo der junge Geld, als er ih am gebratenen Herzen des er: 

ichlagenen Fafner den Finger verbrennt und ihn unmwillfürlid in 

den Mund ſteckt, die Sprache der Vögel verjteht. 

Diefe im Vorigen geichilderten, auf enger Gemeinschaft, 

iharfer Beobachtung und gemüthvoller Anempfindung beruhenden 

nahen Beziehungen zwilchen Menſch und Thier in der Urzeit haben 

fih nun im geiftigen Leben des Menſchen in zwiefadher Richtung 

geäußert, indem einerjeits die Phantajie des Menſchen die Thier: 

welt mit menjchlichem Geiſte erfüllt und fie jo zum Abbild jeines 

eignen Ichs gemacht hat, und indem amdrerjeits der Menſch jeine 

Sprade, diejes einzigartige Mittel, feinem geiftigen Innern einen 
leiblihen Ausdrud zu verleihen, fortwährend aufs Neue aus dem 
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Leben der Thiere durch bildlihe Ausdrüde und Redewendungen 

bereichert, alſo auf diefe Weile die Thierwelt in die Sprache 

überträgt. 

Betrachten wir zunächſt diefe die Thierwelt anthropomorphi— 

firende Thätigfeit der menjhlihen Phantafie etwas näher. Die 

höchſte Stufe der Vermenichlihung erreicht das Thier, wenn es 

zum Gott erhoben mwird, da dieſer ja jelber nur eine zum menſch— 

lihen Bilde umgedeutete Naturerſcheinung ift. 
Dies Hineinragen der Thierwelt in die überjinnliche Welt 

der Götter, ift eine aus der Mythologie der heidniſchen Wölfer 

allbefannte Thatjahe. Wenn aud) die künſtleriſch verflärte An- 

Ihauung der Griechen und der gejunde Sinn der Germanen ſich 
von der rohen Thierverehrung rein bewahrt bat, wie fie das 

ägyptiſche und ſemitiſche Heidenthum kennzeichnet, — ich erinnere 

an das „goldene Kalb“ der Siraeliten — jo finden ſich doch aud) 

bei ihnen Spuren jener aus Menih und Thier gepaarten Miß— 

gejtalten, offenbar Ueberbleibjeln einer älteren Schicht mythologischer 

Vorjtellungen, wie die roßleibigen Kentauren, die bodfüßigen Satyrn 

und die deutſchen Niren mit Fiihichwänzen. 

Auch an fabelhaften Ungeheuern, die zu den Göttern in 

verwandtjchaftliche Beziehung gefegt werben, fehlt es weder ber 

griehiichen noch der nordiſchen Mythologie: dort Kerberos, Meduſa, 

Pegajos, hier der Mondverjchlinger Fenrir und die Midgards- 

ſchlange. Zum Theil als verwandelte Weſen halbgöttlicher Her: 
funft, zum Theil aber auch wohl nur als kühne Phantaſiegebilde 

find eine große Zahl von Thieren in den Sternhimmel verjegt, 

von deſſen jchimmernder Jumwelendede uns der große Bär, Die 

Ziege und andere himmlische Thiergeftalten allabendlich freundlic) 

begrüßen. 

Belonders bedeutſam aber ift im heidnifchen Glauben der 

Gejtaltentauich zwiihen Gott oder Menſch einerjeits und dem 

Thiere andrerjeits. Bekannt find die Erzählungen von den mannig: 

faltigen Verwandlungen der Götter, von dem zum tier oder 

Schwan gewordenen Zeus, von Thorr, der als Falke nad Jötun— 
heim fliegt, von Loki, der in Fiichgeitalt jeine Tüde übt. Der 
Name des vielgeftaltigen Proteus iſt uns zum abgeblaßten Aus— 

drud der Verwandelbarfeit überhaupt geworden. Echt germaniſche 

Geſtalten jind die Schwanjungfrauen, die durch Ueberwurf des 
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Federhemdes ſich in luftige Schwäne wandeln, aber auch als 

ſchlachtenfrohe Walkyren durd die Wolfen reiten fönnen. Wenn 

ihre Roſſe fich Schütteln, jo fällt Thau und Hagel zur Erde. Es 

find aljo wieder bejeelte Naturerfcheinungen, die perjonifizirten 

Wolfen, für die der nordiihen Phantafie das Bild des jtolzen 

Schwans fi willig bot. Die „rauhe Els“ der mittelalterlichen 

Spielmannspoefie und die „Melufine“ der franzöfiihen Sage find 

verwandte, auf uralten mythologiichen Vorjtellungen beruhende halb 

göttliche, Halb thieriſche Geſtalten. 

Doch aud dem Menjchen war der Uebergang in Thiergeitalt 

nicht verjagt. Unheimlich berührt uns der Glaube an den Wer: 

wolf, in den ber Menſch fich verwandeln fann, um blut: und raub— 

gierig wie der „graue Waldgänger“ umbherzuftreifen ; der jlamwijche 

Vampyr-Glaube ift urſprünglich damit identisch, ebenjo der weit 

verbreitete Glaube, daß der Albdrud von einem zum Alb (Mahr) 

verwandelten Menſchen herrühre. 

Meift erfolgt der Gejtaltentaufch, ſei es freimilliger oder 

unfreimilliger, durdy Zauberei. So wandelt ji) Negins Bruder 

Fafnir zum goldhütenden Drachen. Die Heren, jeit alters die 

privilegirten Verfertigerinnen und Befigerinnen von geheimnißvollen 
Mitteln, — man denfe an Medea — können fi) durch Bejtreichen 

mit Salbe in beliebige Thiere verwandeln, wobei jie Katzen und 

Kröten den Vorzug geben, können ſich verjüngen und zu nächt— 

lihen Zujammenfünften durch die Lüfte reifen; andere Menjchen 

verwandeln fie, wie die vom griechiichen Dichter freilich gar nicht 

abjchredend herenhaft geichilderte Circe mit den Gefährten bes 

Odyſſeus thut, in Schweine und jonjtige Vierfüßler; unſere 

deutihen Märchen fennen die Verwandlung von Menſchen in Bären, 

Fröſche, Schlangen und andere Thiere, und dur ganz Alien und 

Europa ijt die Erzählung vom Eſelmenſchen gewandert, am 

befanntejten aus dem Roman des römiichen Dichters Apulejus, 

deren legter Ausläufer als Sommernadtsipuf noch Shafeipeares 

Luſtſpiel belebt. Auch unbedachter, zorniger Fluch fann in Thier- 

gejtalt verwünjchen, wie das Märchen von den jieben Naben er: 

zählt, aber treue Liebe löſt auch diefen Bann. — Die heutige 

Wiſſenſchaft erklärt allen diejen Aberglauben an Geftaltentaufch aus 

der Vorjtellung von der freien Beweglichkeit der Seele nicht nur 

nad dem Tode, jondern auch jchon bei Lebzeiten des Menſchen. 
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Den jchlafenden Leib — jo glaubte man früher — verläßt bie 

Seele in der Gejtalt eines Mäuschens, und der Menſch muß fterben, 

wenn es feinen Weg nicht wieder zurüdfinden fann. Bis auf den 

heutigen Tag aber hat ji) der Glaube erhalten, daß die Eeele 

nad) dem Tode in Thiergejtalt fortlebe. SKinderjeelen wandeln ſich 

in leihtbeijhwingte Vögel, Mädchen in Schwäne, Männer in Wölfe 

oder Füchſe, alte Geizhälje in Hunde, alte Frauen in Eulen u. j. w. 

Feinfinniger hat der griehiiche Glaube ganz allgemein den Schmetter: 

ling zum Sinnbild der Seele erhoben. 

Im Zujammenhang mit der Fähigkeit der Götter, ihre 

jtrahlenden Gejtalten in unicheinbare Thierleiber zu bergen, jteht 

das Verhältniß gewiſſer Lieblingsthiere zu bejtimmten göttlichen 
Weſen; ; vielleicht hat erſt die dichteriſche, vermenſchlichende Bhantafie 

mand)e plajtiiche Göttergeſtalt aus ihrer urſprünglichen thieriichen 

Verhüllung gelöjt und die abgeworfene Thierhaut zum lebenden 

Begleiter der Gottheit erhoben. Aus gewiſſen Beimorten der 

Götter wie „Fuhäugig” für Hera, „eulenäugig“ für Athene hat 
man wenigjtens verſucht, Zuſammenhang zwiſchen Gottheit und 
Thier zu erichliefen. Wie dem auch fei, im heutigen Aberglauben 
zeigen fi) nody genug Spuren von der Verehrung, die einjt neben 

den Göttern aud) ihren Lieblingen geweiht wurde. Die Götter 

jelbjt zu verdrängen ijt dem Chriſtenthum nicht jchwer geworden, 

aber ihre Attribute leben mit unausrottbarer Zähigfeit bis in unire 

Tage fort. Das Wolkenroß MWuotans jpielt noch heute feine Rolle 

im „müthenden Heere“; meijt aber hat es ſich zum geipenjtiichen 

Teufelsthier erniedrigen laſſen müſſen und gudt verjtohlen noch 

aus dem Pferdefuß des Diephijtiopheles hervor. Bod und Hape des 

Herenaberglaubens find urjprüngli die geehrten Lieblingsthiere 

lihter Gottheiten gewejen. Gerade die den Göttern heiligen Thiere 

find es denn aud), deren Begegnung nad) noch heute feitgewurzelter 

Meinung Heil oder Unglüd bringt. Wie dem Griechen und Römer 
der Flug der Vögel von ſchickſalsſchwerer Bedeutung war, jo hatte 
für den Germanen „Angang“ d. 5. die erite Begegnung ver: 
jchiedener Thiere zufunftsbejtimmende Geltung. Vor allem war 

der Angang des Wolfes und des Naben erwünſcht. Beide waren 

die Lieblinge Wuotans; die Wölfe „Geri“ und Frefi” lagen zu 

feinen Füßen und theilten jein Mahl; die Augen Naben „Munin“ 

und „Dugin“, die Berjonififationen jeiner Allwijjenheit, jaßen auf 
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feinen Schultern; Wolf und Nabe folgten aber auch dem „Sieg: 

vater” in die männermordende Schlacht, die ihnen reichen Schmaus 

veriprah. Drum galt denn aud) noc) lange das Geheul des Wolfes 

für fiegverfündend (vgl. Götz v. Berl., Weim. Ausg. 8,23); und die 

Raben haben ihre übernatürlicde Weisheit auf ihre Nachfommen 

vererbt, die noch jegt als weisiagende oder „Unglüdsraben“ mit 

frommer Scheu betrachtet werden. Der Angang eines Pferdes hat 

über dad Leben eines der erſten Miffionäre und damit über die 

Annahme des Chrijtenthums in Livland entichieden. Noch heutzu: 

tage wird der echte Waidmann über den „Angang” eines Haſen 

erboit; dagegen verfichern uns begegnende Lämmer und Schweine 
eines freundlichen Empfanges, woher denn der Studentenausdrud 

„Schwein“ oder „Sau“ für Glüd feinen Urfprung haben mag. 

Andere Thiere treten ald Warner auf, der Glaube an ben tod» 

verfündenden Ruf des Käuzchens und der Unfe oder an das Piden 

der „Totenuhr“ jcheint unausrottbar und wird vermuthlih als 

wohlerworbenes Erbe uns und unſre Nachkommen ins 20. Jahr: 

hundert begleiten. Auch freundlide Stimmen fennt der heutige 

Aberglaube noch. Als unertrügliches Orafel bewährt jih im Früh: 

ling der Kudud, Storch, Schwalbe, Spedt jind glüdverheißende 

Vogel, und die Furdt, mit der Vertreibung des Heimchens, 

defien Namen ſchon feine Unverletlidyfeit zu verbürgen jcheint, aud) 

das Glück vom heimijchen Herde zu verjagen, fichert dieſem harm— 

(ofen Hausgenofjen feine warme Stätte. Als glüdverfündende 

Boten ericheinen der indiichen Königstochter Damajanti goldgefiederte 

Sänfe, ebenfo der auf Erlöjung aus elender Knechtichaft harrenden 

Gudrun ein auf dem Waſſer ſchwebender Vogel; hinter beiden 

Eriheinungen verftedt ich wohl ein höheres, in Federgewand 

aehülltes Wejen. 

Es ijt hier nicht möglich alle Thiere, die in dem aus alter 

Zeit ererbten Aberglauben eine Rolle jpielen, einzeln vorzuführen; 

es fönnten noch viele genannt werden, auch ganz von der Phan- 

tafte erfundene wie die Drachen, der Tazzelwurm, das Cinhorn, 

der Vogel Greif, der Phönir; es joll hier nur auf den Zuſammen— 

bang hingewieſen werden, in dem diefer mannigfaltige Aberglauben 

mit dem alten Glauben an den Geitaltentaufh und an gemille 

Lieblingsthiere der Gottheiten fteht. 

Noh muß ich einer Beziehung zwiſchen Menſch und Thier 
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Erwähnung thun, die uns ins grauejte Alterthum zurüdführt ; ich 
meine das Opfer. Neben dem Danfopfer, der Darbringung der 

Erjtlinge, jei e& des Feldes oder der Herde, kennt das Heidenthum, 

aber auch, in einer für uns heilsgefhichtlic jo eminent wichtigen 

Bedeutung, der altteitamentliche Vlonotheismus das Sühnopfer. 
An Stelle der urjprünglid; zu opfernden jchuldigen menſchlichen 

Seele trat aber jpäter in jtellvertretender Dlilderung das unſchul— 

dige Thier, wie im Opfer Abrahams, oder die Hinde an Stelle 

Iphigeniens, der Sündenbod für das ganze Volk; nod) das Mittel: 

alter fennt das ftellvertretende Opfer von Menſch und Thier, 

eriteres beifpielsweile in der lieblihen Erzählung vom ausfäßigen 

„Armen Heinrich”, leteres in den häufigen Sagen von Thieren, Die 

an Stelle von unjchuldigen Kindern oder Jungfrauen beim Bau 

von Brüden, Kirden oder Burgen in die Grundmauern ein: 
gemauert wurden, um dieſen die ſonſt vermißte Feſtigkeit 

zu geben. 

Wie tief überhaupt die Anſchauung des Alterthums von der 

Terfönlichfeit des Thieres mwurzelte, bezeugt am einleuchtenditen 

die Thatjache, daß es noch im Mittelalter Thierprozeſſe gab, in 

weldhen Thiere wegen Sahbeihädigung oder Körperverlegung ver: 

flagt, vertheidigt, verurtheilt und hingerichtet wurden. Bei einigen 

Jüdjlavischen Völfern kommen derartige Nechtshändel noch bis in 

die jüngite Zeit vor. Dieſe in rechts- und kulturhiſtoriſcher Hin— 

ſicht höchſt interejjanten Ueberbleibjel einer uralten eigenthümlichen 

Rechtsanſchauung beweilen, daß man der Thierjeele eine Art Ver: 

antwortung zujchrieb und fie demnach behandelte. Unter Umſtänden 

fonnten Thiere auch als jtumme Zeugen dienen, und bie alten 

Volksrechte fennen für die Tödtung eines Thieres eine dem Wer: 

geld nachgeahmte und dem Werthe des Objektes angepaßte Buß: 

zahlung, die häufig in alterthümlicher Weile in Aufihüttung von 

Korn oder Gold um den Leib des getödteten Thieres bejtand, 

wofür die in der Völjungajage erzählte Otterbuße ein befanntes 

Beilpiel ift. 

So erſcheint uns die Thierwelt aufs Engjte mit dem Leben 

unferes Volfes verwachſen in Glauben, Braud) und Sitte; faſt unheim— 

lich will uns aber diejes vielfach) von der Nachtjeite der menjchlichen 

Phantaſie beherrichte Gebiet berühren, und ich wende mich daher 

um jo lieber einem Felde zu, auf dem das Leben und Treiben der 
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Thiere uns anheimelnder als in diefen Neften heidnifchen Aber: 

glaubens anmuthet, ich meine das Reich der Sage und des 

Märchens. 

In wunderbarer Weile verfliht die Sage häufig das Leben 

ihrer Lieblingshelden mit Thieren, indem ihrem redhtzeitigen Ein- 

griffe der Held das Leben verdanft, das er jelbit zuvor dem be- 

drängten Thiere gerettet hat. Viele Sagen kennen die Erhaltung 
und Ernährung ausgejegter Kinder von hoher Abkunft durch Wölfe; 

die Wölfinge der deutichen Helbenjage find ein mythiſches Gejchledht, 

deſſen Urſprung ficherlid auf einen „wölfiſchen“ Stammovater 

zurücdzuführen jein wird. Die Welfen verdanfen ihren Namen 

(Welp) einer auch jonft oft wiederfehrenden Sage. Heinrich des 

Löwen jagenhafter Begleiter it durch ein ehernes Standbild auf 
dem Domplage des altehrwürdigen Braunfchweigs der Nachwelt 

überliefert ; Iwein, der Ritter mit dem Löwen, ift aus der Yitteratur: 

geichichte befannt. Die Kraniche des Ibykus werden zu Rächern 

des im Verborgenen verübten Mordes, wie in der verwandten 

Legende die Naben des heiligen Dleinrad. Mäuſe vollziehen das 
göttliche Strafgericht am graujamen Erzbiſchof Hatto, und Ratten, 

und wohl noch mehr ihr moderner poetiicher Nattenfänger, haben 

die Weſerſtadt Hameln berühmt gemadt. 

In vielen Sagen wird uns von führenden, weilenden Thieren 

erzählt, jo 3. B. von der Hinde, die dem fliehenden Karl dem 

Großen die rettende Furt durch den Main wies, wo er dann 

Frankfurt gründete, oder von dem verwundeten Eber, der zur Ent: 

defung der Quellen des Wildbades im Schwarzwalde führte. 

Immer aber iſt es etwas Geheimnißvolles, Uebermenſchliches, 

Göttliches, das den Thieren innewohnt und ſie zum Eingriff in 
das dunkle Geſchick des blinden Erdenſohnes befähigt und berechtigt, 

ſo daß auch hier die Thiere uns als Vertreter einer höheren 

Macht erſcheinen. 

Auch im Märchen mag der Forſcher überall urſprünglichen 

mythiſchen Untergrund wittern, und in den auftretenden Thieren 

Verkörperungen göttlicher Weſen vermuthen. Aber für den kind— 

lichen Sinn ſind es nur Thiere, jedoch Thiere, die mit den Men— 

ſchen vollſtändig als gleichberechtigt verkehren. Und wie unge— 

zwungen, wie natürlich iſt dieſes Verhältniß! Wie könnten wir 

uns wohl unſre Kinderſtubenpoeſie — für viele leider die einzige 



240 Die Thiermelt in Glauben, Sitte und Sprache. 

Poeſie des Lebens! — ohne diefe Zugabe aus der belebten Natur 

denfen! Sie zaubert uns ja in Die goldne Zeit zurüd, mo „Die 

Thiere noch ſprechen fonnten“ und der Menſch ihre Sprade ver: 

ftand. Diefem Zauber fommt nichts gleich an Naivität und Glaub- 

lichkeit. Den Duft des Waldes glauben wir zu athmen, bas 
Rauſchen feiner Quellen zu hören, wenn wir fie in unfern Kindern 

wieder lebendig werden fehen, die alten jchönen Geſchichten von 

den fieben Naben, von Brüderchen und Schwefterdhen, von Schnee: 

wittchen und Roſenroth. Was find alle Ausgeburten erhißter 

Einbildungsfraft der romantischen Richtung gegen die einfachen 

Thiergeftalten unjerer Volksmärchen! Der Wolf im Rothfäppchen, 

die Bremer GStadtmufifanten, der Wolf und die Geislein, der 
Bär und der Zaunfönig — es find unvermwüftlich klaſſiſche Erzeug- 

niffe der gelunden Phantafie des mit der Natur lebenden, fie 

verftehenden, fie liebenden Volkes. 

Bleiben die Thiere im Märchen trog ihrer Sprachfähigkeit 

ihrem thieriichen Naturell getreu, jo erhebt die Kabel als Kunſt— 

poeſie fie in eine höhere Sphäre, fie macht fie zu Abbildern des 

Menſchen, meijt mit fatiriichlehrhaftem Zwede. Durch die äſopiſche 

Fabel find uns uns eine Menge von Thiercharafteren geläufig 

geworden, die für gemwille menichlidye Eigenjchaften, Schwächen und 

Lajter als typiſche Beiſpiele aelten und in unfern Eprichwörtern 

und Redensarten uns zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit 
als bequemftes Mittel zur Veranſchaulichung eines Iehrhaften Ge: 

danfens zu Gebote ftehen. Der „Fuchs mit den fauren Trauben”, 

die „Krähe, die fi mit fremden Federn ſchmückt“, der „Eiel in 

der Löwenhaut“ find nur ein paar raſch aufgegriffene Beifpiele. 

Den fruchtbarften Boden für ihre Aflimatifirung und Weiter: 

bildung fand die Thierfabel im Mittelalter in den Ländern 

romanilchgermaniicher Zunge. Verichmolzen mit den Thiermärchen 

heimischer Herkunft wuchs fi die aus dem Orient — aller Wahr: 

icheinlichfeit aus Indien — gefommene Kabel vom Fuchs und Löwen 

zum umfangreichen T’hierepos aus, zum „Reinhard Fuchs“ oder, 

wie uns der Titel in halbniederdeuticher Form geläufiger ijt, zum 

„Neinefe Fuchs.” So urdeutich fommt uns das Gedicht vor, daß 

wir, wie Jakob Grimm ſagt, nocd den Erdgeruch feiner Wald— 

heimath zu jpüren meinen. Und wahrlich! volfsthümlicher ift Feine 

von den vielen aus der Fremde gefommenen Clementen unjerer 
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Poefie geworden. Es find Thiere unſeres Waldes, unferes Feldes, 

fie haben unjere menſchlichen Fehler und find darum unjerer mil: 

ben verzeihenden Beurtheilung gewiß. Wie jehr der Stoff ſich 
dem beutfchen Empfinden anpakte, und mie menjchlich ſich Die 

Volfsphantafie die handelnde Thiere ausmalte, beweijen allein jchon 

die Namen, die den Haupthelden gegeben find: es find urſprünglich 
männliche Rufnamen: Iſegrim, Grimbart, Henning, Brun, Balduin, 

Giremöt, Hinze und vor allen der liftige Schelm jelbjt Reinhard 

(Reinefe), deſſen Name als renard im franzöfiichen zum Gattungs- 
namen geworden ift. 

Auch fonft bezeugt es ja die Sprache, wie natürlid) es dem 

Menſchen ijt, feine Verhältniffe auf die Thiere zu übertragen: er 

fagt „Männchen“ und „Weibchen“ oder „Väterchen“ und „Mütter: 

hen”, um die Geſchlechtsverſchiedenheit beim Thiere zu bezeichnen, 

Mutterfchwein oder Mutterlamm find gebräuchliche Ausdrüde, den 

Bienen giebt man eine Königin, wie auch Löwe und Adler fönig- 

liche Ehre genießen, die der leßtere freilih mit dem Zaunfönig 

theilen muß; eine befannte Schmetterlingsart heißt „Nonne“, die 

Libellen nennt das Volt „Waflerjungfern” — kurz der Menich 
fieht im Thierreih nur eine Wiederholung feines eignen Lebens. 

Wenn jo die jchaffende PVhantafie der Thierwelt menſchliches Leben 

einhauchte und fie dadurch dem Menſchen fo herzlich vertraut machte, 

jo ift es fein Wunder, daß der Menſch fi) auch im eignen Leben 

mit ſymboliſchen Thierbildern umgab. Dem Schnabel und Bug 

feines Schiffes gab der Wiking gern die Bildung eines Schwanen: 
halfes, was dem „Wellenſchwan“, wie er feinen „Wogengänger” 

gern nannte, ganz angemeljen war, wie denn auch noch unjre Zeit 

Schiffen mit Vorliebe Namen von mindjchnellen Vögeln „Adler, 

Talfe, Möwe” giebt. Der zäh am Alten haftende Niederſachſe 

Ihmüdt nody heute den Dadjfirft feines Wohnhauſes mit den 

Pferdeföpfen, worin wir vielleicht eine unbewußte Nachbildung der 

nad) dem Opfer an die Bäume genagelten Thierföpfe der heid- 

niſchen Vorzeit, oder eine Erinnerung an das Lieblingsthier Wodans 

zu fehen haben. In gleichfalls unbewußter Abhängigkeit von ur: 

alten Bräuchen badt man noch jegt — bejonders zu heiligen Feit- 
zeiten — beftimmte, urjprünglich den alten Göttern geweihte Thier- 

figuren aus Brodteig; man ißt an gemwillen MWochentagen das 

Fleifch des dem Freyr geheiligten Schweins, und nod) — wie 
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vor 1000 Jahren trägt man im Norden zur Zeit der Winter: 

jonnenwende den feitlichen Julebersfopf mit der Zitrone im Maul 

auf den Feſttagstiſch. 

Auch die Kirche fennt einen großen Kreis von Thierſymbolen 

und verjchmäht fie nicht, ıwo fie als Schmud ihrer Tempel ver: 

wendet werden fonnten. Der Hahn auf dem Thurm, Hund und 

Affe ala Waſſerſpeier, vor allen andern aber die Taube, das Lamm, 
der Sich, der Hirſch, der Adler, Stier und Löwe; als tieffinnige 

Symbole des heiligen Geijtes und des Deilandes oder als Attri- 

bute der Npoftel zieren fie das Neußere und Innere, die Mände 

und Geräthe unjerer Gotteshäujer. 

Oder die Thiere ericheinen als Vertreter einzelner ihnen zu- 

geichriebener jittlicher Eigenfchaften, wie 5. B. der Löwe als Sinn 
bild der Stärke oder der Pelifan als das der Gelbftaufopferung ; 

im Schmetterling wird uns die unfterblihe Eeele, in ber ſich in 

den Schwanz beißenden Schlange die dee der Ewigkeit verfinn- 
licht. Andere find aus urſprünglichen Attributen höherer Mächte 

zu glüdverheißenden Bildern geworden, wie der Adler des Jupiter 

zum Feldzeichen der fiegreichen Legionen oder in moderner Nach— 

ahmung der franzöfiihen Heere. Die Urahne des römiſchen Volkes, 

die mütterlicde Amme des Nomulus und Nemus, die Wolfin galt 
Ipäter gewilfermaßen als Schugpatronin und Abzeichen Roms. 

Hier reiht fi nun ganz natürlich die Verwendung der Thier: 

geftalten al8 Wappen an. Urfjprünglich bildeten wohl Flügel oder 

Haupt der erlegten Beute nur den prahleriihen Schmud des Helms 

und Scildes, wie nod) jeßt dev glüdliche Jäger den Hut mit 

Gemsbart oder Spielhahnfeder ziert. Dann wurde der Schmud 

charakteriſtiſches Abzeichen des einzelnen Helden und dur Erbſchaft 

— feines ganzen Geſchlechtes; auch der Name der adligen Fami— 

lien 3. B. Bär und Wolf, hängt ja Häufig genug mit dem 

Wappen zufammen, wobei wohl felten genau feitzuftellen fein wird, 
ob Name oder Wappen älter ift. 

Begreiflicherweile find es in erfter Linie die „edlen“ Thiere, 

die den Vorzug erhalten haben, den Schild adliger Gejchlechter zu 

jieren: Adler, Löwe, Bär, Wolf, denen ſich der jagenhafte Greif 

anreiht; Fuchs und Dahn finden fi) wohl auch noch; den Ejel oder 

Haſen dürfte man in ſämmtlichen Wappenbücdern vergeblich fuchen. 

Die zoologiiche Unmöglichkeit des Doppelföpfigen Adlers oder bes 
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zwiegefchwänzten Löwen im ruffiihen und öjterreihiichen und heffi- 
ihen Wappen iſt ſymboliſcher Ausdrud der gejteigerten Kraft. 

Eine gleihe Verwendung wie in der Deraldif haben die 

Thiere dann als Hausmarfen gefunden, wo fie, urfprünglid) wohl 

als ausgejtopfte, ſpäter als gemalte Aushängeſchilder, bei der früher 

jehr mangelhaften Strafen: und Hausbezeihnung den Zwed der 

Kenntlihmahung vortrefflich erfüllten. Ihr Name blieb dann dur 

Jahrhunderte dem Hauſe und häufig genug aud) den Bewohnern. 

Heutzutage findet man dieſe finnenfällige Hausbezeihnung nur 
noch bei Wirthshäufern und allenfalls bei Apotheken, vielfach find 

auch fabelhafte Thiere zur Namengebung verwendet, und jchon 
mandem Hungernden und bdürftenden Wandersmann winkte ein 
dräuendber „rother Adler“ oder „goldner Löwe“ oder „weißer 

Schwan” felbjt ein „feuriger Tazzelwurm“ verlodender als ein 
ftolzes „Hotel d’Angleterre”. 

So jehen wir den Menſchen auch im wirklichen Leben überall 

von ſelbſtgeſchaffenen Ihiergeftalten umgeben, und die Kunft benußt 

die duch Glauben und Sitte gegebenen Anregungen, um jchöpfe- 
riſch weiterbildend unfere ganze Umgebung, Dausrath und Kleidung, 

Gegenjtände des praftifchen Gebrauchs oder des müſſigen Spiels, 

mit Thierbildern zu verzieren: der Ausguß der Weinfanne wird 
zum Vogelſchnabel, der Lichtihirm zum Schmetterling, der Feder: 

halter wieder zum gefiederten Kiel, das Bett fteht auf Greifen: 

klauen, die Uhrfette formt fich zur ſchuppigen Schlange; kurz wir 

ſuchen die Thierwelt, die ſich vor der Kultur Schon in die ihr ge- 

bliebenen Schlupfwinfel zurüdgezogen hat, fünftlich wieder in unfre 
Nähe zu bannen. 

Haben uns die vorgeführten Beilpiele aus der Mythologie, 

dem Aberglauben, dem Nechtsleben und fonjtigen Brauche, befonders 

aber das Thiermärchen, das Thierepos und die Fabel gezeigt, wie 

der Menjch in dem Beltreben, die vernunftloje Kreatur fich näher 

zu bringen, in mannigfaltigiter Weile ſich mit Thierbildern um: 
geben und ihnen feinen Odem eingehaudt hat, jo wird uns ein 

Blick in die Sprache lehren, wie die Rückwirkung diefer Vermenſch— 

lihung der Thierwelt den Menſchen dazu geführt hat, feine im 

Gebrauche immer unfinnlicher gewordene Sprache durch Herein— 

ziehung von Vergleichen aus der Thierwelt bildlich zu beleben und 

dadurd) poetifch zu heben. 
2* 
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Die Thiere, denen der Menſch in Märchen und Fabel höheres 

Bemußtfein, ja menihlihe Sprade verlieh, erweifen fich gleichlam 

dankbar, indem fie die an finnlihem Leben immer mehr ver: 

armende, allmählich verblaffende Rede des Menſchen vor Entjeelung 

bewahren. Wenn uns der Urjprung der Sprache aud noch ein 

Räthſel ift, jo ift die Geiftleiblichfeit derfelben doch auf ber Hand 

liegend. Wie der Menſch, aus Seele und Leib bejtehend, doc 

eine Einheit bildet, jo ift auch die Sprache ein unzerlegbares ein- 

heitliches Erzeugniß aus Neußerem und Innerem, aus Materie 

und eilt, aus Stoff und Form. Denn von den Außendingen 
empfangen wir die Anjchauung, die dann zum inneren geijtigen 

Begriff wird; dieſes geiltige innere Bild aber der außer uns 
ftehenden Welt wird durd den förperlihen Spradlaut, der als 

jolcher wieder materiell ift, zum ſprachlichen Begriff, zum Worte, 
das alfo beide Sphären, die leibliche und geiftige, in ſich 
vereinigt. 

Wie aber der Vorgang der Sprahbildung fih uriprünglid 
vollzog, warum ein bejtimmter Laut oder eine Zautgruppe einer be: 

ftimmten Vorftellung entiprad), it und wird wohl immer für uns 

ein Räthſel bleiben. Alle Erklärungsverſuche, auf die bier ein 

zugehn fein Naum ift, find nur Hypotheſen, mag man nun die 

urijprüngliden Spradlaute als bloße Neflerlaute, d. h. bei Er- 

regung einer bejonders fräftigen Vorſtellung unmillfürlich ſich 
löjende, jpäter immer in derjelben Weile wiederholte Naturlaute 

auffallen, oder als fonventionelle, von der erjten menſchlichen Ge: 

meinjchaft verabredete Zeichen, oder al8 Nadhahmung der in ber 

Natur zu Gehör kommenden Laute. Für eine Neihe von Wörtern, 
den ſog. onomatopoetischen oder ſchallnachahmenden, jteht die lette 

Erklärung allerdings wohl über jeden Zweifel erhaben da: „jaufen, 

flirren, Eling, lang, jurren, murmeln” laſſen durch den bloßen 

Klang den Hörer ſchon den Begriff des Wortes ahnen. Bier zeigt 
fih aljo die Sprache, da fie durd) Nahahmung malt, als Künſt— 

lerin, jie ijt poetiſch. 

In der großen Mehrzahl von Fällen ift aber das Wort 

feine Schallnahahmung mehr, jondern nur ein unerflärbares Laut: 

bild, ein auf munderbare, uns räthielhafte Weile entftandenes 

Symbol. Wo uns aber für ein Wort der nachweisbare Zujammen: 
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hang mit einer Wurzel von ſinnlich noch deutlich fühlbarer Be: 

deutung mangelt, wird es immer mehr zum abjtralten Schatten 
des urjprünglichen von der Bhantafie mit greifbarem Inhalte ge: 

Ihaffenen Zautbildes. So find uns z. B. jept die Zahlwörter nur 

rein arithmetifche Werthe, während fie urjprünglidy zweifellos alle 

finnlih inhaltsreihe Wörter geweſen find, wie nod) jegt bei man: 
hen wilden Völkern; jo mag fünf die einzelne Hand, zehn beide 

Hände bedeutet haben. „Jahr“ bedeutet uns ganz abjtraft nur 

eine Einheit von 365 Tagen; dagegen bei den Wörtern „Lenz“ 

oder „Winter“, die wir in gehobener Nede für „Jahr“ verwenden, 

denfen wir jofort an die eine Jayreszeit von beſtimmtem Charakter 

und befommen ein die Bhantafie anregendes Bild. Daher ijt die 

Ausdrudsmweile „ein Nugendtraum von wenig Lenzen“ oder „id 

wallete jechzig Winter und Sommer“ ungleich poetiicher als wenn 

wir dafür „Jahre“ jegten. Noch poetiicher drüden ſich aber bie 

Abiponen in Amerika aus, wenn fie die Frage „Wie alt bijt Du?“ 

in das Bild fleiden: Wie oft Hat Dir der Johannisbrotbaum 

geblüht ? 

Diejer in der Sprache von Naturvölfern fih unbewußt voll: 

ziehende Prozeß einer Urſchöpfung von bildlihen Ausdrüden, 

wiederholt ji in bewußter fünjtlicyer Weile in unjern modernen 

Kulturipradhen, und es ijt Har, daß durd das Hereinziehen joldyer 

Bilder unfere alt und abjtraft gewordene Sprade an Frilche und 

Sinnlichkeit, alſo an Poeſie, wieder gewinnt, was jie durd) das 

Streben nad möglichit großer logiicher Schärfe des Ausdruds an 

poetiiher Schönheit verloren hat. 

Ein paar Beilpiele mögen das wieder veranjdhaulichen. 

Wenn wir von einem erlebten Vorgange einen möglichjt deutlichen 

Bericht geben wollen, jo jlechten wir wohl jchallnahahmende Wor: 

ter in die Erzählung ein, etwa: da fiel auf einmal der Junge 
holterdipolter die Treppe hinunter, oder: ic jtieß an das Fenjter 

und Elirr! ging die Scheibe entzwei. Goethe läßt im Egmont den 
Soldaten Buyd von der Schlacht bei Sravelingen erzählen: Auf 

einmal fam’s wie vom Himmel herunter, von der Mündung des 
Slußes, bau! bau! immer mit Slanonen in die Franzoſen drein. 

Da gings ri! rad! herüber, hinüber, alles todt geichlagen, alles 
ins Waſſer gejprengt. Das ijt rohe Schallnachahmung durd) Suter: 

jeftionen, vortrefflich zur Charafterijivung der Volksſprache. Feiner 
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geftaltet fie fi, wenn die Dichter durch geſchickt gewählte jchall- 

nahahmende begrifflihe Wörter, aljo durch Subjtantive, Adjeftive 

und Verba den gewünjchten Eindrud auf ihre Hörer maden, wie 

etwa in der befannten Zeile von Schillers Tauder: und hohler 

und hohler hört mans heulen. Als ein befonders jchönes Beilpiel 

ift mir immer folgende Stelle in Goethes Beichreibung des Veſuves 

erichienen, wo er den auf dem Gipfel in nächſter Nähe beobachte— 

ten Auswurf mit folgenden Worten jchildert: Die nad) der Seite 

zu getriebnen Brocen, auf der Außenjeite des Kegels niederfallend, 
machten ein wunderbares Geräufh: erjt plumpten Die jchwereren 

und hüpften mit dumpfem Getön an der Stegeljeite hinab, die ge- 

ringeren flapperten Hinterdrein, und zuletzt riejelte die Ajche nieder. 

Ein zweites Beijpiel bietet uns Nofegger, wo er uns den am Ufer 

eines Alpenbadhes bis zu einem Waſſerfall hinaufführenden Weg 
beichreibt: Es riejelte, flüfterte, raufchte, braufte, tofte, jtürzte don: 

nernd über die Feljen nieder. Dieje Beilpiele find auch deshalb 

intereflant, weil der Dichter hier faum mit bemwußter Abficht, 

fondern in unmittelbar poetijcher d. h. nachſchaffender Empfindung 

die Worte gewählt hat. — Zum wirklichen Bilde greift die Eprade 

natürlid) nur bewußter Weije; wir jagen „ſchlank wie eine Tanne“, 

„baumjtark“, „Wurzel faſſen“, wir fennen einen „Stammbaum“, 

mit Aeſten und Verzweigungen, die Augen werden uns zu Sternen, 
wir ſchwimmen mit dem Strome, — fur; wir entnehmen jedem 

uns zugänglichen Gebiete der Natur Wendungen, um dadurd) unire 

Nede zu veranjchaulichen, fonfreter zu maden, zu beleben. 
Den größten Dienft leijtet uns dabei aber die Thierwelt. 

Wenn ich nun im Folgenden Beijpiele gebe für die Bereicherung 

an bildlihen Nusdrüden, die die Sprache aus diefem Theile der 

Natur gewonnen hat, jo bejchränfe ich mid) dabei auf Beilpiele aus 

der Mutterſprache, obwohl diejer Vorgang der bildlichen Belebung 

durch Gegenſtände aus der Thierwelt begreiflicherweife allen Sprachen 

gemeinjam ift, und es faum eines bejonderen Hinweiſes bedarf, 

wie intereffant und kulturgeſchichtlich wichtig eine Zufammenftellung 

und Vergleichung jolher Ausdrüde aus verjchiedenen oder allen 

Sprachen jein müßte. Viele Bilder find auch mehreren, beſonders 

den Kulturſprachen gemeinjam, fie find eben wie die Fabeln oder 

wie die Volfsmärden und Volkslieder gewandert, und ihr Urfprung 

liegt vielleicht taujende von Jahren zurüd und taufende von Meilen 
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entfernt von dem heutigen Gebrauche. Das fünnen wir am beiten 
jehen an den vielen der Bibelſprache entlehnten Bildern, die voll: 

ſtändig in Fleiſch und Blut unſrer Sprade übergegangen find. 

„Die lijtige Schlange”, das „fremde Kalb“, mit dem man pflügt, 

„der dreichende Ochje”, die „ſtummen Hunde”, die „magern und 

fetten Kühe” find uns von der Kinderſtube oder Schulbank ge: 

läufige Wendungen ; mehr nocd gilt dies von den neutejtament- 

lihen Bildern aus der Thierwelt; der „Henne, die ihre Küchlein 

veriammelt“, dem „brüllenden Löwen”, dem „Spaßen auf dem 

Dache“, den „Wölfen im Schafspelz”, den „Nölern, die fi) ums 

Aas jammeln“, den „Eugen Schlangen” und den „Tauben ohne 

Falſch“. Die Hereinziehung des Thierbildes dient, wie Die gege: 

benen Beijpiele erweiſen, allemal zur Belebung des Ausdruds, 

und je paſſender und trejfender der Wergleih, — denn um 

einen folchen handelt es fich zunächſt immer — dejto poetijcher und 

wirffamer wird die Wendung. 
Fragen wir nun: welche Thiere bevorzugt denn der Menſch 

bei diefer Verwendung ?, jo haben begreifliher Meile die ihm 

näher jtehenden Hausthiere ein größeres Anrecht auf Berüdfichti: 

gung gefunden, und dieje allein böten genügenden Stoff zu einer 

reihen Blüthenlefe von Beijpielen. Damit thäte ich aber den 

übrigen Thieren Unrecht, unter denen vom größten bis zum 

Heinjten, vom Elephanten bis zum unfichtbaren Bazillus feine Art, 

lofern fie nur einen VBergleihungspunft bietet, von diejer Benugung 

durh den Menjchen ausgeichlojien if. Eine Anordnung meines 

Stoffes nad den Klaſſen und Ordnungen des Thierreich8 würde 

eine eigenthümlich illuftrirte und mehr noch illujtrivende Fauna 

ergeben, aber ic) ziehe eine andere Dispofition vor, indem id) 

meine Auswahl von Beilpielen nad) den menschlichen Verhältniſſen 

ordne, zu deren Hervorhebung und Charafterijirung fie ja gebildet 

find. Ic Stelle demnach zunächſt einige jolcher Vergleiche zuſam— 

men, die ji) nur auf das Aeußere des Menfchen beziehen. Einen 

Höfling nennen wir glatt wie einen Aal oder wie eine Schlange; ein 

muntrer Knabe erjcheint uns ausgelajjen wie ein Füllen; man fann 

mager oder dünn wie eine Ziege oder ein Däring fein, jteif wie 

ein Bock; einen unjchönen Gang vergleichen wir mit dem Matjcheln 

der Ente; der Hilflofe zappelt wie ein Fiſch auf dem Trocknen. 

Häufiger und interejjanter jind aber die Ausdrüde, die innere 
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Eigenſchaften bes Menſchen durd Vergleich mit thieriſchen Eigen- 
thümlichkeiten in helles Licht ſtellen. Man kann fleißig wie 
eine Biene oder Ameije, aber babei eitel wie ein Pfau fein 

und läuft dann Gefahr, befannt zu werden wie ein bunter 

Hund. Der eine it neugierig wie eine Nadtigall und ge- 

Ihwägig wie eine Dohle oder Eljter, der andere dagegen jtumm 

wie ein Fiſch; wenn der eine frech iſt wie ein Spaß ober 
bijfig wie ein Kettenhund, die andre empfindlich wie eine Wange, 

jo werden fie zujammenleben wie Hund und Kate. Wieder ein 

anderer ijt geichmeidig wie ein Ohrwurm, und geht um die Sachen 
herum wie die Kate um den heißen Brei. Wer arm wie eine 

Kirhenmaus ijt, fann vielleicht geduldig jein wie ein Lamm, 

aber jchwerlich fröhlih wie 'ne Lerche. Die Luftigfeit hat ihr 

Vorbild im Maikäfer, im Eichhörnchen oder im Fiſch im Waſſer 

und im Vogel im Hanfſamen. Im Jahre 1840 fchrien die Fran- 

zojen fi) heifer wie gierige Naben nad) dem Rhein; ſonſt ift 

der Nabe oder die Eliter als Dieb verjchrieen. Wenn man hungrig 

wie ein Wolf ift, jo wird man leicht wie eine Fliege über das 

Eſſen herfallen; aber nachdem man gefräßig wie ein Hai jeinen 
Appetit gejtillt hat, wird einem wohl fein wie fünfhundert Säuen. 

(Schluß folgt). 

u, ee 



Bilder aus Altlivland. 
Aus den Aufzeihnungen eines livländiihen Hofmeilters vom Ende 

de8 vorigen Jahrhunderts *). 

Es wäre eine interejjante Aufgabe, einmal zu unterſuchen, 
welhe Bedeutung die ausländiichen Hauslehrer oder, wie man im 
vorigen und noch am Anfange diejes Jahrhunderts fie nannte, die 
Hofmeifter für die Kultur und das geijtige Leben der baltiichen 
Provinzen gehabt haben. Unzweifelhaft würde ſich dabei heraus: 
itellen, daß fie eine hervorragende Einwirkung auf die intellektuelle 
Bildung unjerer Heimat) ausgeübt haben und recht eigentlich die 
Vermittler zwijchen dem deutichen Geiſtesleben und unjerem eigen: 

artigen Dafein gemwejen find, ja daß fie ein nothwendiges Ferment 
in den vielfach jtagnirenden Zuftänden unjeres Landes namentlich) 
während des 18. Jahrhunderts gebildet haben. Die meijten Hof: 
meijter, die aus Deutichland nad) den Djtieeprovinzen famen, 
haben fie nicht wieder verlaſſen, jondern ein dauernde Heimath bei 
uns gefunden. Ein großer Theil unjerer PBajtoren, ſowie Die mei: 

ften Lehrer find aus ihmen hervorgegangen. Nicht wenige von 
ihnen haben, nachdem fie jih in die ihnen Anfangs fremdartig, 
ja vielfach abjtoßend erjcheinenden Verhältniſſe unjeres Landes 
hineingelebt, der neuen Heimath mit großer Hingebung und Treue 
ihre Kräfte und ihre Dienjte gewidmet. Noch häufiger ijt es vor: 
gefommen, daß die Söhne und Nachkommen jolher Eingewanderten 
fih als wadere und verdienftvolle Patrioten bewährt haben. Aus 
den verjchiedenjten Theilen Deutichlands find dieſe Hofmeilter zu 
uns gefommen, am zahlreiditen aus Schwaben, aus Djtpreußen 

*) Dieje Aufzeihnungen jind bereit vor mehreren Jahren in längeren 
Zwilchenräumen im „NRigaer Tageblatt“ veröffentlicht worden. Da jie aber von 
bleibendem Werthe find und das Intereſſe eines mweitern Lejerfreiles, als es der 
eines lofalen Zeitungsorganes naturgemäß it, beanipruchen können, gelangen fie 
bier, mehrfach ergänzt und vermehrt, von Neuem zum Abdruck und werden 
fiherlich zu den alten fich viele neue Freunde gewinnen. D. Red. 
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und ganz befonders aus Thüringen und Sachen. Nicht wenige, 
die für einen ganz anderen Beruf gebildet und mit den verjchieden- 
artigiten Plänen und Hoffnungen in das baltiiche Land gefommen 

find, haben jchließlich, jei es aus Noth, ſei e8 durch Zufall und 
bejondere Verhältnifje dazu bejtimmt, der Hofmeiſterthätigkeit fich 
zugewandt. Im Ganzen war diejer Beruf im vorigen Jahrhundert 
fein bejonders jchwerer: die Anjprüche an den Hauslehrer waren 
nicht allzu hoch, das Gehalt für jene Zeit meijt nicht gering, das 
Leben und die Verhältniffe im Haufe meiſt behaglid. Einem 
Theologen war, wenn er jih nur einigermaßen mit feinem Patron 
zu ftellen wußte, nach einigen Jahren die Pfarre ficher, wobei da- 

nad nicht viel gefragt wurde, ob der Betreffende feinen Univerfi- 
tätsfurjus abfolvirt hatte oder nicht. 

Es ijt natürlich, daß den in unfer Land Kommenden die 
große Verjchiedenheit der hieſigen Zuftände und Verhältniſſe von 
den heimiſchen, altgewohnten fich ſtark bemerkbar machte, zumal 
wenn fie ein offenes Auge für Land und Leute hatten. Manche 
von ihnen haben denn auch ihre Eindrücde und Erlebnijfe in dem 

fremden Lande jpäter veröffentlicht, andere handjchriftlic aufge: 

zeichnet ihrer Familie hinterlaffen. Einem jolden bisher unver: 
öffentlihten Manuſkripte find die folgenden Mittheilungen ent: 
nommen. Den Namen des Verfaſſers dieſer werthvollen Auf: 
zeichnungen haben wir jegt feine Veranlaſſung mehr zu verjchweigen: 
es ilt der ehemalige Dorpater Profeſſor Johann Wilhelm Krause, 

ber in den Jahren 1815 bis 1821 feine Selbjtbiographie unter 
dem Titel: Wilhelms Grinnerungen für feine Gattin nieder: 
geichrieben hat. Sie umfaßt in der Pandichrift 10 Bände und ift, 
wenn man erwägt, daß Krauje darin nur die eriten 39 Jahre 
jeines Lebens behandelt, eine der umfangreichſten Selbjtbiographien, 
die jemals gejchrieben worden jind*). 

Nur die legten 3 Bände berichten über des Verfallers Er: 
lebnijje und Erfahrungen in Livland. Krauſes Schilderungen 
zeichnen fi nicht nur vor allen ähnlichen durch ihre große Aus: 

führlichfeit aus, fie erhalten ihren eigentliden hervorragenden 
Werth dur die forgfältige und feine Beobachtung des ebenjo 
ſcharfblickenden wie wohlgefinnten Verfaſſers, feine rafhe Auf: 
faſſung der Charaftere, feinen Naturfinn, ſein gemüthvolles, von 

der Empfindjamfeit der Zeit nicht unberührt gebliebenes Weſen 
und jeine charaktervolle Perjönlichkeit, die ehrlihe Aufrichtigfeit 

*) Ein Eremplar defjelben befindet ſich im Beſitze eines jeiner Nady 
fommen, ein anderes auf der Univerjitätsbibliothet zu Jurjew (Dorpat). 
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und der ernfte Wahrheitsfinn des Verfaſſers thun ſich überall fund. 
Nur fein erftaunliches Gedächtniß und feine Gewohnheit, an jedem 
Abende mehr oder weniger ausführliche Notizen über die Erlebnijie 
des Tages niederzujchreiben, machen es erflärlid, daß es ihm 30 

Jahre jpäter möglih war eine jo genaue, ins Cinzelne gehende 
Schilderung des von ihm Erlebten, ja jelbit der von ihm geführten 
Geſpräche zu geben, mie fie jeine Selbjtbiographie enthält. Bor 
ber Lebendigkeit, Anjchaulichkeit und Unmittelbarfeit diejer Erinne- 
rungen jteht alles, was uns jonjt aus jener Zeit befannt ijt, weit 
zurüd; wie verblajjen Kraujes farbenreihen Bildern gegenüber 
Merkels Darftellungen aus feinem Leben! Wie in einer Reihe 
von Momentaufnahmen zieht das Leben in Riga, auf den Guts- 
böfen und Paftoraten an unſern Bliden vorüber und in reidyer 
Mannigfaltigfeit tritt eine bunte Fülle damals lebender Perjonen 
in ihrer charakteriſtiſchen Eigenthümlichfeit wie in greifbarer Deut: 
lichkeit uns vor Augen. Das alte Livland im legten Viertel des 
vorigen Jahrhunderts fteigt in Kraujes Darjtellung lebendig vor 
uns auf mit feinen Vorzügen wie mit jeinen Sünden und Schwä— 
hen, mit feinem üppigen Lebensgenuß und froben Behagen, jeiner 
Ichranfenlojen Gaſtfreundſchaft und Freigebigfeit wie mit jeiner 
Härte, jeinen Standesvorurtheilen und feinem Mangel an Gemein: 
finn, feiner felbjtzufriedenen Abgefchloffenheit, jeinem Reichthum an 
Originalen und edeldenkenden, human gefinnten Berjönlichkeiten. 
Dem einfihtigen Lejer bieten Kraufes Aufzeichnungen eine inhalt: 
reihe Kulturgefchichte Livlands während des von ihm gejchilderten 
Zeitraumes. Wieviel Licht fällt aus ihnen auf das geiftige Leben 
jener Jahre, wie warm und rein erfaht der Verfaller die Natur 
unjeres Landes, faum je iſt der Anbruch des baltiiden Frühlings 

jo ſchön aufgefaßt und dargeſtellt worden wie hier. Ich glaube 
nicht voreingenommen zu urtheilen, wenn ich jage, daß fein anderer 
Beriht uns einen jo tiefen und richtigen Einblid in das Livland 
am Ende des vorigen Jahrhunderts gewährt wie Kraujes Dar: 
jtellung. 

An eine volljtändige Veröffentlihung der auf Livland fi 
beziehenden legten Theile von Kraujes Selbjtbiographie ijt jchon 
wegen der freimüthigen Charafterijtif und rückhaltloſen Schilderung 
zahlreicher Perjonen und Familien, deren Nachkommen nody heute 
eriftiren, nicht zu denken; vielleicht iſt eine joldye nad) 50 oder mehr 
Jahren möglich und aud dann jiherlid nur mit vielfahen Aus: 
laſſungen. Doch aud heute ſchon laſſen ſich nicht wenige interej- 

lante Abſchnitte aus Kraujes Aufzeichnungen mittheilen, allerdings 
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mit mannigfadhen Kürzungen und mit bloßer Andeutung der ein- 
zelnen, darin vorfommenden Namen. Man darf nicht vergeilen, 
daß der Verfajjer jeine Lebenserinnerungen nicht für den Drud 
beftimmt hatte, und daß daher bie Darftellung, wenn auch im 
Ganzen formell durchaus vorzüglich und von originellem Gepräge, 
dody im Einzelnen nicht frei von Nadjläffigfeiten, Wiederholungen 
und Auslaſſungen einzelner Wörter if. Es mußte daher zum 
Zwede der Veröffentlihung Manches zufammengedrängt, Früheres 
durch Späteres ergänzt, Unbedeutendes ganz weggelaſſen, fleine 
Inkorrektheiten verbejjert, Anderes umgejtellt werden. it es dem: 
nad eine Bearbeitung der Aufzeichnungen, welche auf den folgen: 
den Blättern geboten wird, jo fann der Herausgeber doch verfidhern, 
daß fie jo jchonend als möglicd ausgeführt worden ijt, und daß, 
einige fleine nothwendige Ergänzungen abgerechnet, es durchaus 
Kraujes eigene Worte und Sätze find, die hier mitgetheilt werden ; 
der fundige Leſer wird die charakterijtiiche Eigenart in des Ver— 
fallers Stil und Auffaſſung ſehr bald wahrnehmen. Bemerfen 
will ih no, daß Krauje von fich immer nur in der dritten Perſon 
als Wilhelm ſpricht; da dieje antife Art fi) wie einen Fremden 
zu behandeln vielen Yejern jtörend und unbequem jein würde, jo 
habe idy mir erlaubt, da es ſich hier doch um feine fritiiche Tert: 
ausgabe Handelt, in den nadjtehenden Dlittheilungen dafür jtets 

„ih“ zu jubjtituiren. 

Zum Schluſſe jeien einige Angaben über Kraujes Yebensgang, 
ehe er nad) Livland fam, gemadt. 

Johann Wilhelm Krauſe war am 1. Juli 1757 in der Nähe 
von Schweidnig in Schlejien auf dem Lande geboren. Sein Vater 
war Oberforjtmeijter und ein wohlhabender Dann, verlor aber im 
jiebenjährigen Kriege fein ganzes Vermögen. Seine Mutter, deren 
Krauje bis in jein jpätes Alter noch in danfbarer Liebe jtets ge: 
dacht, war eine feingebildete fromme Frau von lebhafter Phantafie, 
fie erzählte dem Knaben viel und bildete in ihm den tiefreligiöjen 

Sinn aus, den er fich jtets bewahrt hat; ſie jang ihm zahlreiche 
Kirchenlieder vor, die er ſich mit jeinem vorzügliden Gedächtniſſe 
raſch einprägte und bis in jein Alter auswendig wußte. Der 
Knabe hatte das Unglüf in jeinem ſechſten Jahre die Sehfraft 
der Augen faft ganz zu verlieren und blieb vier Jahre lang in 
dieſem traurigen Zujtande, bis er durch einen Müller ouf dem 
Lande von jeinem Leiden völlig geheilt wurde. Krauſe bejuchte 
nun die Dorficdhule und dann das Gymnaſium zu Brieg, ehe er 
es aber beenden fonnte, jtarb jein Vater und damit erloj für 



Bilder aus Altlivfand. 258 

ihn die Hoffnung einmal zu ftudiren. Die Mutter, die völlig 
mittellos zurüdblieb, bradte nun den Sohn als Schreiber in einer 
Kanzelei unter. Der begabte, lebhafte Jüngling, der an das Leben 
im Freien gewöhnt war, empfand den tiefiten Widerwillen gegen 
die ihm auferlegte Beichäftigung und als die Mutter bald darauf 
ftarb, verließ er ſogleich die Schreibjtube und beſchloß nad) Dresden 

zu wandern, obgleich es ihm gänzlidd an Mitteln fehlte, im feſten 
Vertrauen auf Gott. Auf dem Wege verirrte er ſich und traf 
zufällig mit einem Töpfer zulammen, von dem er fid) überreden 
ließ mit ihm nad) Zittau zu gehen. Hier nahm er Kraufe in jein 
Haus auf, ber dafür des Töpfers Kinder unterrichtete. Kraufe 
befam bald auch andere Stunden und bejuchte dabei felbit noch 
das Gymnaſium. So verlebte er in Zittau drei glüdliche Jahre 
und erwarb ſich durch feinen Frohfinn, feine Liebenswürdigfeit, 
feine große Begabung und feine mannigfachen Talente viele Gönner 
und Freunde. Er wurde mit dem dortigen Stadtbaumeifter be- 
fannt, der des Jünglings Talent für die Baufunjt erfannte; bei 
ihm erlernte Kraufe nun gründlid” von den erjten Handlanger— 
dieniten an das Baugewerf, was ihm jpäter jehr zu jtatten fommen 
jollte. Auch für das Zeichnen, für Gejang und Jnjtrumentalmufif 
zeigte er bedeutendes Talent. Nach dreijährigem Aufenthalt in 
Zittau begab ſich Kraufe nad) Leipzig, um dort Theologie zu 
jtudiren, er verjchmähte dabei in dem ihm eigenen jtarfen Unab— 
hängigfeitsfinn die von feinen Gönnern ihm angebotene inter: 
ftügung und wollte bloß von jeinen Eriparnilfen leben. In Leipzig 
aber erging es ihm jehr übel, die Stunden wurden jehr schlecht 
bezahlt, er war oft in der Yage nur von Brot und Waller zu 
leben und jagt jelbjt, er jei der ärmjte Student der Univerſität 

geweſen. Nachdem er drei Jahre lang dieſes ſchwere und harte 

Leben geführt, geriet) er zulegt in jo große Noth, daß er beichloh 
das Studium aufzugeben und — Soldat zu werden. Bejondere 
Umjtände veranlaßten Kraufe in den anhalt:zerbitiichen Militär— 
dienjt zu treten, er wurde Artilleriit. Sein Oberſt Uhlich erfannte 
bald das Talent feines Untergebenen, wurde fein eifriger Gönner 
und fein Lehrer in der Fortififation. Das Verlangen die Welt 
fennen zu lernen, bejtimmte Krauje trog Uhlichs Abmahnungen als 
Artillerie-Leutnant mit einem anhaltzerbitiihen Negimente im 
engliiden Solde nah Amerifa zu gehen. Dort blieb er zwei 
Jahre, in feinen Hoffnungen und Erwartungen getäuſcht, da der 
eigentliche Krieg mit der Kapitulation von Yorktown jchon zu Ende 

war und es daher zu bedeutenden militärischen Unternehmungen 
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nicht mehr fann, auch ftieß ihn die Roheit der engliichen Soldaten 
fehr ab; außerdem wurde er fich deſſen bewußt, daß er als eng 
licher Söldling gegen die Freiheit und das Recht kämpfte. ALS 
er nad) dem Frieden zu Verſailles 1783 nach Deutichland zurüd- 
fehrte, fand er feinen Gönner Uhlich nicht mehr am Leben. 
Mittellos und ohne jede Ausſicht begab ſich Kraufe jetzt nad) 
Amjterdam, um eine Stellung bei den Truppen der Generalftaaten, 
die nach Batavia bejtimmt waren, zu erlangen. Auch diefer Plan 

ihlug fehl und während er, noch immer feitentichlofien dem Militär: 
dienit treu zu bleiben, mit fich zu Rathe ging, wohin er ſich nun 

wenden folle, machte er durch Zufall die Belanntichaft eines liv- 
ländiijhen Predigtamtsfandidaten Waldmann, der einer Erbichaft 
wegen nad) Amſterdam gekommen war, aber feinen Zwed nicht 
erreichte. Waldmann drang in Kraufe mit ihm nad) Livland zu 
reifen, wo er in Riga oder anderswo leicht eine Stelle beim ruffi- 
ihen Militär befommen werde. Kraufe ließ ſich nad längerem 
Schwanken zulegt dazu überreden auf MWaldmanns Vorſchlag ein 
zugehen. In Bremen wollte er in Folge eines Zwiftes mit feinem 
Neijegefährten, deſſen Leichtfinn und Unüberlegtheit ihm ſehr miß— 
fielen, fein Vorhaben wieder aufgeben, aber ein Bremer Advokat 
redete ihm aufs entichiedenfte zu die Neife fortzujegen. „Er rühmte 
Rufland und befonders Niga als eine Filialeftadt der hiefigen alt- 
und hochanfehnlichen Reichs: und Handelsſtadt (Bremen). Hunderte 
unjerer mwadelnden Bürger gehen dorthin, jagte er, und befinden 

ſich wohl; arme, aber vornehme find nun dort reid) und angejehen. 

Wenn Sie jonjt nidht ein fehr ficheres Ausfommen haben, fo ijt der 
Verſuch dort fein Glück zu maden zu wählen, er ſchlägt gewiß gut 
aus.“ So entichloß fih denn Kraufe an dem einmal gefakten 
Plane feitzuhalten. Ende Auguft 1784 trat er mit feinem Reiſe— 
genoſſen die Fahrt auf einem Schiffe, das nad Libau ging, an. 

Seine weitern Grlebniffe möge nun ber Verfaſſer jelbit 

berichten. H. D. 

Ein äußerjt nachläſſig gebauter Mole mit Holz eingefaßt ließ 

fih, als wir uns dem Hafen näherten, faum über dem Niveau 

des Waſſers bemerfen; jo weit das Auge reichte fait eine Wüſte, 

Dünen wie auf Wangerooge, weiter landıvärts Wald und immer 
Wald, alles flach, fein einziger erfreulicher Punkt, furz, es ijt eine 

Seejtadt wie ein verwirrtes Dorf. Endlich legte fih das Schiff 

an die flache Balfenwand, eines Steinwurfs Weite betrug etwa 
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die Weite des mittelmäßigen Deeps, welches fi) etwas ins Land 

hineinzog. Zwei andere Seeſchiffe lagen im Laden begriffen ober- 

halb an langen unanfehnlihen Scheuern. Man bemerkte fein 

Volfsgedränge, fein bejonderes Leben in den benachbarten Häufern, 
die durch kleine Flaggen Schifferherbergen anzeigen. Der Schiffer 
ordnete feine Paſſagiere, um, wie er jagte, der Landesvorjchrift 
zu folgen. Er führte fie dann durch eine breite Straße bei einer 

Kirche ohne bejonderes Anjehn vorbei in ein langes, hölzernes 

Haus und gab dort die gelammelten Bälle einem alten jtattlichen 

Manne ab, der iyn und die Paflagiere willkommen nannte und fie 

nach wenigen Fragen entließ. Nun ging es fürder durch mit 

Balfen gedielte Straßen, freuz und quer in den beiten Gaſthof zu 

Herrn Röder, der den Gäſten an der Thüre entgegenfam. 

Hier war volles Leben: man ſah Billard: und Spieltifche, 

Punſch- und Tabaksqualm, hörte fröhliches Gelächter und bemerfte 

viele und jchöne Dufaten, bejonders aber holländiiche Thaler, die 

man in ihrem Vaterlande äußerſt jelten zu Gefichte befonmt; man 

nannte fie Albertus. Bei allen Ueberfluſſe im Genuſſe und bei 

ehr gut gefleideter Gejellihaft deuteten Fenjter, Spiegel, Tiiche, 

Stühle, Defen und Kupferjtiihe aufs Nothdürftige ohne Zierlichkeit 

oder Geihmad. In der großen Stube, denn Zimmer oder Saal 

fonnte man nicht jagen, thronte eine abenteuerliche Figur, Signore 

Magno Cavallo*), medico-philosophus als Pharo-Banfhalter. 

Zwei meiner NReijegefährten traten nad fünf Minuten jchon in den 

Kreis, wo zwei ruflische Offiziere, ein Herr Kandidat und ein paar 

Edelleute jehr tiefjinnig zu jpefuliren jchienen. Ach bejah mir die 

Kupfer an den Wänden, meift rujjiihe Helden und Staatsmänner 

daritellend; außerdem fanden ſich Porträte der Kaiſerin Elijabeth 

und Katharina II., Peter III. und des faijerlihen Anaben Paul; 

jie Schienen feinen artiftiichen Werth zu haben. Friedrich II. war 

mit einem verdorrten Blumenfranz geziert. Die Aufwartung war 

prompt. Ein grün bejchürzter Kellner, zwei grau behojete Knaben 

mit blauen Tajcheneinfafjungen und gejchnürten Sandalen jtatt 

Schuhen, zwei ſchön gebildete Mädchen, von denen die eine eine Deutiche, 

die andere eine Tochter des Landes war, endlich eine Mamſell des 

*) Dieſer jeltfjame Abenteurer, weilte von 1778 bis 1785 in Aurland und 

hielt jich abwechielnd in Mitau, Bausfe und Libau auf. 
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Haufes wurden von dem alerten Wirthe Röder auf Deutich), 
Lettiſch, Polnisch und NRuffiih fommandirt und gut in Odem er- 

halten. Es herrichte viel oft freier Scherz und einige galante 

Herren trieben ihn gar zu weit. Man jpeilete zu Abend förmlich 

an der Tafel viel und lange und erholte ſich ſpäter nod) von ber 

Laſt des Tages bei rauchenden Punſchſchaalen und Tabak; Cavallo 

machte nebenan eine Ausnahme mit feinen Studirenden. Mid 

verlangte nach Ruhe; die mandherlei Zeitungen, zum Theil jchon 

zerrillen, jchläferten mich ein. Einer der Knaben und die deutſche 

Jungfer Liſette zeigten mir eine freundliche Kammer mit zwei 

jehr reinlichen Betten, ohne die jchweren Federdecken; mein Reiſe— 

beutel und der Mantel befanden ji auf einem Stuhle nebenan. 

Freundlich fragte die Geſchäftige, ob fie Nachtzeug auspaden jollte, 
was ich zum Nachttrunfe verlange, Bier, Limonade oder Wein 

zum Waller? Der Junge werde die Stiefel ausziehn. Den 

Stiefeldienft nahm ich an, alle übrigen verbat ich mir für immer. 

Komiſch, ſagte Lifette anmuthig, ſonſt können es die Herren nicht 
bequem genug haben. Ye nun, ermwiberte ich, ich will mein eigener 

Herr fein. 

Ich war der Früheite im Haufe auf, die Hausthür war ver 
ihloffen, wie alle Kammerthüren, melde an die große Stube 

grenzten. Es war die jogenannte Fremdenſeite, auf der ich mid 

befand. Allerlei Kupferſtiche von Seehäfen, meift franzöfiichen und 

italienifhen, von englischen Generalen, bejonders aber von Wa- 
Ihington und Franklin, beihäftigten mich eine Weile. Die fernere 

Revifion der Hausgelegenheiten, bejonders das Verlangen nad) 
friihem Waſſer, führten mich in den geräumigen Hof und in ben 

verwilderten Garten, deſſen Gänge, Lauben und Pavillons auf 

feine befondere Frequenz jchliehen ließen. Diefes war um fo auf 

fallender als die Umgebungen der Stadt nichts als im Weften das 

Meer, im Süden Dünen und auf den anderen Seiten Moore, 

Lagunen und Wildniffe in der Ferne darboten. Die Objtbäume, 
ſchon meiſt fahl, jchlecht gepflegt und gemißhandelt, hatten unreine 

fleine herbe Früchte; nun erflärte ich mir die vielen Fäſſer bes 

Kapitäns voll Obſt der ſchönſten Sorten aus Lübeds gelegneten 
Fluren. Gutes Waſſer war nirgends zu finden, alles matt und 
moderig von Geſchmack. Der Waſſerkerl jei noch nicht gefommen, 

fagte die ſchmucke Trine, die mir auf dem Hof zuerjt begegnete, 
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in ſchön betontem Deutih. Der Kaffe joll gleich fertig fein, fügte 

fie hinzu, befehlen Sie den Schmand aufgefocht oder roh? Worauf 

ih jagte: Wie gute Hände ihn geben, ift er mir redht. Es dauerte 

aber lange, ehe etwas fam; als id nachſah, jervirte die jchlanfe 

Lijette in der Fremdenftube, während die jchmude Trine jcheuerte 

und bohnerte. Der Herr habe fie überrafcht, hieß es, hier jei man 

lange auf, folglich; werde es auch jpät Tag; die Mamſell gebe erit 
des Morgens aus, befehle er aber früher als die Uebrigen auf 

feiner Kammer zu frühftüden, jo ſolle ihm mit Vergnügen aufge: 
wartet werden. Das klang höflicher als irgend andersiwo und in 
fo ſchönem Deutih! Ach fonnte dieſes mit meinen vorgefaßten 

Begriffen vom Lande nicht gleidy zufammenreimen, denn es war 

Alles folider als in Leipzig und mwo id) fonft noch gemejen 

fein modhte. 

Nun durhmanderte ich die Stadt. Hölzernes Straßenpflafter 
oder tiefer Sand und jchlüpfrige Kolfen (Gräben voll Schlamm) 

wechjelten mit einander ab. Die meilten Häufer, von Holz mit 

Lubben gededt, waren ijolirt, die Zäune von Holzplanfen, jchlechte 

Zimmerarbeit ohne Anjtrich; mitunter ſah man erbämlidhe Hütten, 

andererjeits Spiegelglasfenjter mit allem Garbinenlurus daneben 

in einem mit rohen Brettern befleideten Haufe — Alles wie am 

Hudfon und in der Pfalz — und doc hatte Alles wieder jo etwas 

Eigenthümliches. Nirgends hatte man einen erfreulichen Endpunft 

als Sand oder Moor. Bei meiner Rückkehr fand ich denn endlich 

Tag, die Wohn: oder Gaftleite bloß vom Wirthe und feiner Familie 

bejegt, alle beim Frühſtück in langen weißen Talaren. Mein Neife- 
gefährte Waldmann zeigte ein jehr freundliches Gefidht, er hatte 

in der Nacht im Spiele viel gewonnen und triumphirte. Ich be- 

fürdhtete nicht ohne Grund, man wolle uns nur loden. Die Folge- 

zeit bejtätigte dieje Bermuthung an meinem NReijegefährten, an 

einem furländijchen, eben mündig gewordenen Edelmann, der Alles, 

jelbit feine filbernen Sporen figen ließ und an zwei litauifchen 

Nepozwolams (Ebelleuten), weldhe die Weizenladungen von mehr 

als hundert Einjpännern einbüßten. Diefes Leben fing gewöhnlich 

um 10 Uhr Vormittags an, und bis 2 Uhr machte man nur Ver: 

ſuche; das wahre Leben begann aber erjt Abends von 6 an und 

dauerte bis weit über Mitternacht hinaus. Der Banfhalter wartete 

jehr liberal mit Föftlihem Frühftüde und Allem, was den Gaumen 
3 
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reizen fonnte, auf. Ic hütete mich je einen Bilfen oder einen 

Tropfen dieſer Lockſpeiſe anzunehmen, jo oft man mid) aud) einlud 

und mich ermunterte, einmal ein Füchschen auf die Probe zu jegen; 

ich blieb feit und hielt mich fern. 

Dan erwartete täglich) die aus Königsberg nad) Riga gehen: 

den Fuhrleute, mit denen fich die 30 langen ungemehnen Meilen 

mohlfeil reifen laſſen follte; die Poſt jei theuer, fagte man. Dar: 

über vergingen mehrere Tage. Das einfallende jchledhte Wetter, 

Ichränfte mich aufs Zimmer ein; es däuchte mir rauher, als es 

um dieſe Zeit fein follte. Die Zeitungsleftüre wollte nicht an- 
ſchlagen die Zeit zu vertreiben, zu anderer hatte man hier feine 

Zeit. Gin Buchladen war in Libau nidt und der Buchbinder 

führte nichts als Nomane, einige befannte Jugendichriften, mie 
Weiſſens Kinderfreund, Campens Kinderbibliothef, Bibeln und 
Geſangbücher. ch entwarf einige Skizzen, meift elegiichen Inhalts. 

Belonderen Beifall erhielt eine auf Oſſians Klage um feine Mal- 

vina: lebe wohl, liebliher Strahl, früh ſankſt Du hinter die Berge. 

Sie zirfulirte in den Gajtzimmern. Der Wirth Röder bat mich 

mit feuchten Augen fie ihm zu überlaffen; er bemeinte feinen Aug- 

apfel, eine Tochter von 16 Jahren, die er ungefähr zwei bis drei 

Wochen vorher hatte ins Grab legen müſſen. Das Blatt, als ich 
es ihm gab, befam bald Rahmen und Glas und hing über dem 

Schreibtiiche der kränklichen Mutter. 

Die ruffiichen Offiziere, jeit einigen Tagen abwefend, kehrten 

wieder ein. Das unichuldige Bild machte mich einem Major Saden 

genannt Dften und einem Nittmeijter von Srand befannt. ener 

trug eine Uniform, grün mit rothen Nabatten und betreßter Weite, 

diefer dunfelblau mit Roth aufgeichlagen, beide weiße Federbüſche 

und flatternde Kolarden. Saden machte bald genug einen Wandel- 

gang ins Gebiet der Kriegskunft mit mir; ich fühlte mich ihm 

überlegen. Der Herr Major lobte das ausländiiche Wejen, erhob 

aber das Bajonet und den Doublirichritt der Ruſſen über alle 

Kunft und Wiffenichaft; der Herr Nittmeifter ließ fi auf nichts 

ein. Unterdejjen gab mir der Herr von Saden treffliden Auf: 

ſchluß über manche Verhältniſſe und zugleich den erfreulichen Troſt: 

der gediente Ausländer mache meiftens in Rußland fein Glüd 

ſehr bald. Er fuchte mich in meiner Kammer auf und unterhielt 

fi) gerne mit mir vom Kriegsfacdhe, lich fid) auch von den Creig- 
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nilfen in Böhmen und Neu-England erzählen, gab dagegen von den 

ungleich bejchwerlicheren Märſchen der Ruſſen in ber Moldau und 

in der Krim, von trefflihen Charafterzügen der Türken, von den 

tückiſchen Streichen der Polen, vom Reichthum wie vom Mangel 

in diefen Ländern belehrende Kunde. Eine neue Welt eröffnete 

fih mir, es ſchien ſich Alles in ungeheuern Verhältniifen zu bewegen. 

Eben jest fam ein anderer Bruder Studio mit den Fuhrleuten 

aus Königsberg an, Siebert aus Leipzig, eine treuherzige Schwarte; 

er war als Sauslehrer mit 100 Dufaten jährlid, freier Station 

und 50 Dukaten Neifegeld, die nad drei Jahren aber auch mit 

verdient find, verjchrieben. Zu gleicher Zeit fam ein junger Kauf: 

mann Sievers aus Tudum, jenfeit Mitau, hier an. Der fchöne, 

blühende Dann, jchon jeit Jahren gefannt, wurde mit wahrem 

Jubel empfangen; er reijete mit der Poft ins Ausland, mußte aber 

bier Handelsgeſchäfte wegen verweilen. 
Der Erzähler berichtet nun ſehr ausführlich, wie das Spiel jetst erjt recht 

begann, wie fein Reijegefährie, Waldmann, nicht nur all jein eigenes Geld dabei 

verlor, jondern auch die ihm von Krauſe gelichenen Dufaten bis auf den legten 

einbüßte und wie dann endlich die Weiterreile ihnen nur dadurch möglich wurde, 

daß fie gegen Verpfändung der Sachen Waldnanns von Sievers das er: 

forderliche Geld erhielten. 

Der Wirth und feine Frau jchieden herzlicher, als es Leute 

von diefer Art zu thun pflegen. Nah 1 Uhr rollte der Wagen 

des Fuhrmanns endlich über die Bohlen, nachher watete er im 

Sande in die Wüſte hinein. Es ging fo langlam, daß ich bequem 

noch den wadern Sciffsleuten Lebewohl jagen konnte. Das Ein: 

holen des langjam fortichreitenden Wagens wurde mir jauer, das 

Norausfein leiht. Der innere Sinn erheiterte ſich mit den freund: 

(iheren Anfichten der Landichaften, die ich nicht jo erwartet hatte 

und der innere Friede nahm mit jedem Schritte zu, der mich von 

dem Orte entfernte, wo ich fo unangenehme Situationen durd): 

gemacht hatte. Waldmann pflegte der Ruhe mit noch zwei andern 

Reifegefährten unter dem VBerded des Wagens. ch erreichte ein 

ftattliches Städthen Grobbin und erwartete dort den Wagen. Die 

Herren jtiegen aus, im artigen Wirthhaufe lebte man wie in ber 

Stadt; ein freier offner Ton in Blid und Spracde, zutrauliches 

Bewillfommnen der Bekannten, höflich gutmüthiges Betragen gegen 

die Fremden ohne läftige Neugier, machten den Aufenthalt einer 

guten Stunde recht angenehm. Klavier und Noten, Bilder, Zei—⸗ 
3 
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tungen, Romane beuteten auf einen guten Anfang in der Rultur, 

ide dem Anftriche des Ganzen entiprah. Die Zehe war mäßig. 

Die Ungewohntheit des Sehens ließ mich nun ebenfalls unter der 

Plane (ausgebreitetes Segel) Erholung juden. Als die zuerit 

angenommenen Paſſagiere hatten idy nnd Waldmann die bequemiten 

Pläge gleich beim Eintritt, folglich noch einige Ausficht und friiche 

Luft; die gegenüber Kampirenden befanden ſich wie in einem Sade. 

Der hintere Theil der Arhe wie der zweite Wagen enthielten 

Ballen und Kajten. Eine Zeit lang gefiel mir die Bequemlichkeit 

zu figen und dann wie in einem Bette liegen zu fönnen, allein es 

wurde mir bald übler als an Bord. Luft und Bewegung zu Fuß 

halfen glei ab und ein friiher Trunf aus einem klaren Bächlein 

verbreitete wieder Leben durd Herz und Sinn. Der Bortheil zu 

zu Fuß zu reifen behauptete nun den Vorrang. 

Der Charalter der Landſchaft blieb jich gleich: ein flaches 

Land voll Wald, viel Moraft, mit weiten Feld: und Wiejenftreden 

durchzogen, von glüdlid gelegenen Bauermwohnungen belebt; doc) 

lagen jie zerjtreut, wie am Hudſon, aber ärmlidher dem Anjehn 

nad, und dennoch von zahlreihen Herden ummwandert. Die deutiche 

Sprade und Kleidung hörte auf, der Fuhrmann, feine Knechte 

und die Begegnenden, Bauern in jonderbar bejpannten Wagen, 

boten ſich: Lahbe dehne, Dehs pahlidz, lahbe wakker, fur to brauß, 

mihlais draughs; es jollte Lettiich jein. Ich notirte mir Alles. 

Der Fuhrmann, der oft weite Streden mit mir ging, erzählte viel 
von dem Neihthum Nigas und von der Petersburger Herrlichkeit ; 

auch rühmte er Königsberg und von den Libauern jprad er viel 

Hutes. „Was Sie da gejehen haben, fügte er lächelnd Hinzu, 

find nur die luſtigen Finfen, die der alte Zauberer Cavallo dahin- 

(ot, die Neijenden und etwanige Geſchäftsleute.“ 

Die Abendluft wurde feucht und jchneidend und bei dem 

Erlöjhen der Landichaftsgemälde lagerte es ſich angenehm unter 
dem leinmwandenen Dimmel und wie im Sade gelangte man nad) 
Durben, einer fleinen Yandjtadt. Bier theilte man im Gajthaufe 

den Haushalt in die deutiche und die undeutiche Seite. Jene ent: 

hielt in zwei Stuben einen ordentlichen Kachelofen von rejpeftabler 

Größe, tapezirte Wände, etliche Kupferjtiche, Spiegel, angejtrichene 

Tiſche, holländifche Nohrjtühle und reinlide Betten mit engliſchen 

Deden wie in Libau. Die Leuchter und alles Zubehör waren 
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reinlih) und nett, bie Bewirthung auf Fayance prompt und billig. 

Diefe, die undeutiche Seite, bejtand in einer großen gepflafterten 

Stube, mit einem ungeheuren Ziegelofen und rohen Baltenwänden, 

die ziemlich eingeräuchert waren. Tiiche und Bänfe waren faum 

jo wie ein Zimmermann fie obenhin machen würde; ein ungeheurer 

Klogleuchter mit vier eilernen Scheeren, hielt ebenjo viele brennende 

Schleißen (Pergel), wie fie die Köhler und Holzhauer in deutjchen 

Forſten jtatt Licht brauchen. Ein beißender Rauch jchien den letti: 

hen Bewohnern nicht läftig zu werden, vielmehr Freiften hölzerne 

plumpe Becher recht guten Bieres wohlgemuth herum. Man er: 

widerte mein: Lahbe wakker, freundlich, lachte aber über mein: 

fur to brautz. Es lebte jid angenehm mit den nah Mitau gehen: 

den Reilegefährten, welche als Bekannte mit den flinfen Töchtern 

des Wirths dieje die Körmlichfeit gegen Fremde bald abzulegen 

vermochten; fie fanden Veranlajjung ihre Talente in wigigen Ein- 

fällen, Geſang und Klavierjpielen zu zeigen. Einer der Reiſe— 

gefährten (Beides waren Kaufgejellen) ſpielte vortrefflich, jo gut 

das Feine mittelmäßige Inſtrument es verftattete. Sophiens Reiſe 

von Memel nah Sadjen, Klarifja, Hermann und Ulrife*) u. ſ. w. 

lagen unbeftaubt auf einem Ecktiſchchen und ein Körbchen mit künſt— 

lichem Stridzeuge daneben. Es gab einen herrlichen Abend. 

Ein trüber nebligter Morgen führte uns jehr frühe von 
dannen; Die rüjtige Mutter allein berechnete ſich mit den Reiſen— 

den jehr billig. Jeder legte fi aufs Neue zur Ruhe; auch ich 

verihlummerte die Feier des erjten Morgens auf dem Lande. In 

einem jchon herbſtlich gefärbten Wäldchen verließ ich den dumpfigen 

Raum, der bei aller Luftigfeit, dennoch fait verpeſtete Luft gegen 

die äußere enthielt. Nah langer Wanderung fam ih an ein 

klares Bädjlein an einem lieblichen Hügel; es erfrijchte Herz, Sinn 

und Gedanfen, wie die aufgedrungenen Füße durch labenden Trunf 

*) Sophiens Reiſe von Memel nad) Sachſen, ein Roman in 6 Bänden 

von J. T. Hermes, war damals die Yieblingsleftüre des deutihen Mitteljtandes. 

Er enthält viele in jener Zeit oft gelungene weltliche und geiitlicye Lieder; eines 

der legtern: Ich hab von jerne, Herr, Deinen Thron erblidt, ijt in die meijten 

neuern Geſangbücher, auch in das bei uns gebrauchte, übergegangen. — Des Eng: 

länderd Richardſon Roman Glarijja, der ein edles weibliches deal jchildert, 

war das Lieblingsbuch der deutichen Empfindjamfeitperiode. — Auch der Roman 

Hermann und Ulrite von F. K. Wezel erfreute ji damals großer Verbreitung. 
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und fühlende Wäſche. Der anfommende Wagen unterbrad) die 

andädhtige Stimmung; die jungen Neijegefährten folgten meinem 
Beijpiel. Mühſam arbeiteten fi die Pferde am jenfeitigen Hügel 

empor, verloren fich dann Hinter dem Gebüſche und Krummwege 

und ließen ſich erjt an einem ſtattlichen Kruge, in der Nähe einer 

Boititation Ilmagen, einholen. Wohljtand und halb ftädtijcher 

Zurus im Aeußern, ganz ſtädtiſcher Lurus beim Frühftüd fündigte 

ih hier überall an. Ein ſolches Land und ſolche Lebensart er: 

wartete ich nicht in den hyperboräiichen Wäldern anzutreffen. Das 

war doch etwas Anderes, als an den meilten Orten in Nieder: 

Deutichland oder am Hudſon hinauf und herabmwärts. Kurz, Die 
Freudenjonne ging mir auf und hielt im Ganzen fid) glei) wie die 

Witterung und die Gegenden mit Fleinen Abmwechjelungen, die ich 
heute und in den folgenden Tagen über Schrunden und Frauen: 

burg, Blieden und Doblen bis Diitau größtentheils durchwanderte. 

Da ih mit Allem zufrieden war, weil ich nie etwas erwidern 

konnte, jo nahm ich mit freundlicher Anerkennung gute Behandlung 

und alles Liebe und Gute, wie es gemeint war, auf und überging 
Ichweigend etwaige Ungebühr ohne Groll und Boden. Meiſt ver: 

wandelte jich ein Grobian in einen derben Freund, der jein Un: 

recht einjehend, es wieder gut machen wollte. 

Am vierten Tage, den 15. September, furz nad) dem Mittag: 

eilen erreichten wir Mitau, eine offene Landjtadt, lang und breit 

in die Ebene hingelagert, mit pflaiterlofen Straßen und von baum: 

reihen Gärten durchzogen. In dem Gajthauje, wohin uns der 

Fuhrmann führte, hauften Ueberfluß und Freiheit mit nedendem 

Uebermuth gepaart. Da waren jchnippiiche Domejtifen mit glän- 

zenden Gefichtern, ein fauniſch-lächelnder Wirth neben einer pre- 

ziöſen Donna, aufgeblähte am VBerdauungswerfe arbeitende Herren, 

endlich ruſſiſche Offiziere, die wie engliihe Rothjacken ausjahen, 

den flinfen und ſchmucken Dirnen mit bedeutenden Bliden nad): 

ihauten, auch wohl bei Gelegenheit hHandgreiflich wurden. Ich und 

Waldmann, die wir allerdings nicht zierlich Eoiffirte Reiſende 

waren, gefielen uns bier nicht; wir wollten nicht in Fett und 

zweierlei Meinen ſchwimmen. lan redete von einem geitern bier 

durchgegangenen rigiichen Kaufmanne, der mit jeiner Namilie hier 

einen Thee für 28 Dufaten eingenommen habe, dann vom Über: 

buragrafen Howen, von Landesräthen und Kammerherrn, daß mir 
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mit meinen etwa vier Dufaten angit und bange mwurde. Die 

Adreſſen an Madame Stegemann und an den Hofrat Bantenius, 

die uns Sievers in Libau gegeben, fonnten uns nichts helfen. 

Die Kunde vom jungen Herrn Sievers jchien die Leute zu freuen, 

bejonders aber, daß er den alten Spigbuben Gavallo etwas ge: 

laujet habe. Ich hatte des Allen genug, ich lehnte den angebotenen 

Kaffee ab, bezahlte und machte mich aus dem vornehmen Hauſe 

fort, wo nur von Herrichaften wie von Dutzbrüdern und von Hun— 

derten und Tauienden von Dufaten wie von Stübern und Gulden 

geredet wurde. So viel Herrlichkeit und Reichthum erdrücte mich. 

Unterdejjen verſchmähte ein ſchön frifirter, grün bejchürzter, parfü- 

mirter Jahne im roth bejegten grauen Kamijol und angejchnürten 

Balteln fünf Darf (4 Srojchen) nicht für ein paar Striche ber 

Schuh: und Kleiderbürfte. Wir jagten dem Fuhrmann, daß wir 

vorausgehen würden und ließen uns die Nichtung weilen. 

Wir befanden uns auch bald genug wieder im Freien; vor 
uns jahen wir einen anjehnlidhen Bad) ohne Brücke, vernachläßigte 

Ufer und Auen mit elenden Hütten, linfs aber einen Palaſt in 

grandiofem Styl, aber unvollendet*). Endlidy gelangten wir an 

eine Fähre, wie jie der halb wilde Kolonijt in Amerikas nördlichen 

Begenden etwa hat, und fanden träge, halb betrunfene unbejchuhte 

Sährleute. Dies waren der unverdaulichen Kontrajte zu viel für 

mih! Die Wagen zögerten lange und ich hatte Zeit genug noch 

mehrere Fragen über bie Umwirthlidhfeit der Gegend in der Nähe 

einer fürjtlihen Reſidenzſtadt und einer reichen berühmten See— 

handelsjtadt, wie Niga jein jollte, zu thun. Mein Reijegefährte 

ließ fich aber auf nichts ein und id) malte mir die Kultur Diejes 

Zandes durch Holländer oder Engländer aus. Wie leicht jchienen 

hier Kampe (eingedämmte, von Kanälen durchſchnittene Wieſen) 

mit reichen Heerden, größere und zahlreidhere Schiffe, jtattlichere 

Anfiedelungen bei alle dem, durchicheinenden Neichthume der Be— 

wohner und ihrer Kultur auszuführen ! 

Endlid) famen die Wagen. Bein Ueberſetzen zeigte jich recht 

die Faulheit und Unbehülflichfeit der Menſchen. Das Schreien 

und Toben der Fuhrleute, wie das Antreiben der Pferde, bei der 

*) Das neue herzogliche Schloß, welches Ernit Johann Biron durd) den 

Grafen Rajtrelli hatte erbauen lajjen. 
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Ihwanfenden aus Reijern verfertigten Zwiſchenlände, ftatt einer 

ordentlihen Anfahrt, das gewaltfjame Schleudern der Wagen, wie 

die Gefahr für diejelben zu zerbrechen fielen mir unangenehm auf; 

ich bemerfte die jchleht berechneten Größe und Tragbarleit bes 

Floßes bei einer fo ſtark befuchten Ueberfahrt. Denn die Wagen 

mit 8 Pferden hatten nur jo eben Raum, ein Zufall, ein unruhiges 
Pferd mußte das Gleichgewicht aufheben und Unglück veranlaffen. 

Das Waller jtrömte fait fußhoch über das Floß weg, ein ſchwanken— 

des Brett, ein wadelndes Geländer vergönnte den Stehenden faum 

trocenes Fußwerk zu behalten, kurz elender gebaut, nadjläffiger 

bedient, gleihgültiger gegen Menſchen und Güter behandelt, hatte 

id) noch nie eine Fähre gejehen. Wie leicht und ficher fegt man 

dagegen in halb wilden Ländern über jchnellere und breitere Ge: 

wäller ohne größere Unterhaltungsfoften! Jedes zwei und vier- 

beinigte Individuum mußte eine Mark (140 Thaler), der Wagen 

bejonders, und außerdem nod) ein Trinfgeld an die unbeicheidenen 
Trunfenbolde bezahlen. 

An beiden Ufern fanden ſich aud Bettler ein, wahrhafte 

Sammergeftalten, von Kindern begleitet, beide in ſchmutzige, zer: 

riſſene Zumpen gehüllt, einige halb nadt, Alle barfuß oder mit 

Balteln, von Weidenruthen geflodhten, beſchuht. Man adhtete ihrer 

wenig, ihr Flehen mit zum Himmel gehobenen Händen, ihr Knien 

am Graben-Ufer machte wenig Eindrud,; einem warf man einen 

Ferding in die Müpe, einem andern vor die Füße, das Kind fuchte 
das Geld im Kothe auf. 

Beim mweitern Wandern wollte es mir an einigen Orten 
beim Durchwandeln der undeutichen Seiten in den Fütterungs- 

jtationen wohl vorfommen, als gelte der Menſch bier nicht viel, 

der Bauer nicht gegen einen Amtmann, der Diener nicht gegen 
einen Zenigs Lehls Kungs. Mit beflommenem Herzen wanderte 

id) weiter; die Härte und Weichlichkeit in einem und demjelben 

Menſchen machte mid) beſorgt. Durch ſehr eintönige Gegenden 

nahte man fich der rufliichen Grenze und dachte jie am folgenden 
Morgen zu überjchreiten. 

Der Krug bei PBeterhof hatte wenig Erfreuliches, doch fehlte 

es an feiner Bequemlichkeit. Die aud) fonjt ab und zu wandern: 

den Juden, vom Schnitte und Betragen wie fie in Leipzig zur 
Meßzeit wohl vorfommen, fanden ſich bier zahlreicher ein; 
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etlihe halb trunfene Bauern betrugen ſich jchwerfällig, ſelbſt 

im Affekte. 

Der Fuhrmann madte ſich am 17. September n. Et. 

erit bei vollem Tage auf den Weg. Wüſte Haide, jtruppiges 

Tannengebüſch, feuchte Nebel forderten zu feinem Lujtwandeln auf. 

Der Fuhrmann fchlief, Waldmann nidte, id) war in dunfle, ver: 

worrene Empfindungen verjunfen, als der Steuermann an der 

Deichjel gewaltig Flatihend etwas Ungemwöhnlidyes anzufündigen 

idien. Man war in Rußland, an dem Grenzzollamte, ohnfern 
einer ijolirten Kirche, Olai-Kapelle, und grüne Engel von allerlei 

Kaliber in Uniformen und Ueberröcken, bejtiefelt und türkiſch behoft, 
aber alle bis auf einen Kapitän grob, jpähend und zutäppiſch. 

Dan forderte Bälle, beleuchtete fie von allen Seiten und unter: 

Ichrieb fie. Und nun ging es an ein Durdjuden des Wagens 

und jeiner Matten, der Madragen, ans Plombiren der Kijten und 

Ballen, an das Deffnen der Koffre® und Mantelſäcke, ſelbſt bis 

aufs Umfehren der Taſchen und Befühlen um den Leib. Dun 

fand nichts Kontrebandes, drohete aber dem Fuhrmann verjtohlen 

mit dem Finger, welcher aber dazu lächelte. Ueber zwei Stunden 
lebte man hier unter freiem Himmel, mit Aus: und Ginpaden 
beichäftigt, und zog endlich ins größte Neid) des Erbenrundes. 

Man labte ſich nad) etlihen Stunden zum jogenannten Frühjtüde 

im Krebsfrug und erreichte Nachmittags 2 Uhr die Anficht von 

Niga, um 3 Uhr des Fuhrmanns Wohnung in der Petersburger 

Vorjtadt ohnweit der Rokens oder Rauhen Pforte. 

Da und dort zeigen ji) Anfiedelungen von Wald, fleine 

Dünen, lang fih durdhziehende Heuſchläge, zerftreute Wohnungen, 

im Weſten höhere Dünen, im Oſten unüberjehbare Moore. In 

der Nähe der Stadt fündigt ſich der Wohljtand durch fleine, wohl 

unterhaltene Meiereien an, in welchen viel ſchöne Welt zu walten 
ihien. Endlich öffnet ji) der Vorhang ganz: Ein ftattliher Strom, 

eine breit hingelagerte Stadt, weite Worjtädte, aber hinter den— 

jelben hervorleudhtende Sandberge, Schiffe in der Ferne, näher 

wieder fleinere Fahrzeuge, Yagunen, Holzniederlagen, niedliche An: 

lagen, welche durch fichtbare Anjtrengung dennoch den Sand oder 

Morajt nicht überwinden konnten — das Ganze ein großes, 

impojantes Gemälde. 
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Mühſam genug jchleppte man fi an die berühmte Kober: 

ſchanze, eigentlid ein Brücdenfopf im Morafte, verfallen und eben 

nicht glänzend. Merfwürdiger war mir die grandiofe Floßbrücke 

mit Seejchiffen von mittlerem Range bejegt wie eine Zandjtraße 

unter wehenden Flaggen und Kajütenfenftern dahinführend, einzig 

in ihrer Art. Das Gedränge war übrigens nicht groß. Am Ende 

der Brüde jcholls: halt! und ein Schwarm grüner und mehr- 

farbiger Wächter überfiel den Wagen; die Papiere und einige 

forichende Griffe ließen ihn aber wieder flott werben. Ich be: 

tradhtete unterdejfen die Umgebungen: die jtattlihen Wälle der 

Fortififation, die allzu hohe, mit Quadern befleidete Esfarpe, die 

furzen Flanken fielen mir auf. Der Fuhrmann zog nicht durch 
die Stadt, jondern rechts zwiichen dem mit Dolz befleideten Ufer 

und dem Walle, zwiichen jchledhten Brettericheunen, Steinhauer: 

werfjtätten, über eine Schiffsſchleuſe mit Klappbrüde, längs einem 

regelmäßigen Glacis und ruſſiſchem Kaufhofe und griechiſcher Kirche 

mit 5 Thürmen, wie Dlearius fie abbildet, dann durch mehr als 

zwanzig Etraßen, freuz und quer, die ziemlidy regelmäßig, aber 
ungepflaftert waren, mit Häuſern in fleinem holländiichen, doch 

meijt unfauberen Stile. Bäume vor den Fenſtern jchienen Lieb: 

haberei zu jein. 

Der Fuhrmann erbot fih, die Neijenden in ein Gaſthaus 

zu bringen, wohin er Sachen abzugeben habe. Stattlid) ausitaffirt 

führte er fie zu Herrn Sproy, der eine Engländerin zur Frau habe, 

gute Sejellihaft unterhalte und ein redliher Dann wäre. Cie 

traten in ein fleines, unanjehnliddes Haus an der Petersburger 

Straße, die Fenjter von beſchorenen Linden überjchattet, mit einem 

kleinen Wetterdad) vor der Hausthür, mworunter Bänfe, von jtatt- 

lihen Herren bejegt, jtanden. Ein Ffleines getündhtes Vorhaus 

führte rechts zu einer undeutjchen, links zu einer Allerweltswirth: 

ihaft. Ein hoher, jtattliher Dann und eine allerliebjte, runde, 

freundlihe Frau, mitten in einem geräumigen, von Wachsferzen 

ihon beleuchteten Zimmer, das ringsum mit Spielenden, Trinken: 

den, Rauchenden und fröhlid” Lachenden bejeßt war, beantworteten 

meinen Gruß: God bless you Mrs. and Sir! (Gott jegne Sie, 

Madame und Herr!) verbindlid. Die liebenswürdige Yrau ver: 

jtändigte fid mehr durch Mienen, die wechjelsweile auf beide 

Fremde fielen; jie lädelte und meinte nad) einigen Zwilchenreden, 
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der Gentleman jei wohl ebenjo weit im Engliſchen, als fie im 

Lettiihen. Es mochte wohl jo jein. Sie führte die Fremden ins 

Nebenzimmer, wo man bas Nette und Kompendiöje der Engländerin 
in der Anordnung des Ganzen erfannte, und präjentirte mic) 
einigen Herren auf Engliſch, die es ebenjo fertig ſprachen, jich 

übrigens auf nichts einließen, nad) der auf echt engliiche Manier 

erwiderten Höflichkeit. CEhrenthalber bat ih mir ein Viertelchen 

Punſch aus, weldyes jie auf einen Winf und mit Beihilfe einer 

Mamſell eigenhändig anfertigte und mit lieblicher Modulation ber 

Stimme: When you please! (Wenn es Ihnen gefällt!) anbot. 
Es herrichte Freiheit und Anftand in den beiden Zimmern, froher 

Sinn ohne Lärm, der Tabakrauch allein wurde läſtig. Man jchien 

des Zuſpruchs der Fremden aus allen MWeltgegenden gewohnt zu 

jein, man redete von großen Summen, wie von weiten Neijen als 
von etwas Gemwöhnlidem, man äußerte weder Neugier, nod) läjtiges 

Beſchauen, ein Kennzeihen großen Verkehrs, und doch jchienen die 

Herren alle feine Datadore zu jein. Ich erfundigte mich nad) 

dem Fuhrmann, die Frau brachte mich auf die undeutjche Seite und 

ih bat jie für ihn um eine Schale Punſch. Dies verjchaffte mir 

einen guten Stein in dem Herzen diefer guten Frau. Sie find 

müde, jagte jie theilnehmend zu mir, wir halten eigentlich feine 

Fremde, nur gute Freunde bleiben bisweilen über Nacht hier; 

unfer Gelaß ijt klein, was brauchen Sie aber auch viel auf etliche 

Nähte? Und damit führte ji mid) auf die entgegengeiegte Seite 
in ein langes, jchmales Zimmercen und jagte: Hier nehmen Sie 

vorlieb. Eſſen wird nicht viel fein, fie nannte viererlei, ohne 

Dejiert von deutſchem Obſte. Waldmann bejtellte ſich Bierfäje. 

Die Wirthin lachte: Ey, jiehe da, ein Ejtländer: — Zu dienen! 

Iſt auch gut, man lebt auf Reifen unordentlidy und bei dem dünnen 

Schlamp kommt der Magen wieder in Ordnung. Id wars des 

Neuen wegen zufrieden; das komiſche Milchgericht ſchmeckte beijer, 
als ichs geglaubt Hatte. 

Der Herbſt färbte hier die Vegetation jchon ſtark und es 

hatte über Nacht gereift; die Sonne jtieg ſchon über die Nebel, 

als es Tag wurde. Die holdjelige Frau Wirthin hielt auch bei 

Sonnenliht Farbe und lieblihes Wejen. Sie war eine Schott— 
länderin aus Montroje und gefiel ji hier des Mannes und der 

Kinder willen. Ich bejah in der großen Stube die Gemälde und 
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ergögte mich an etlichen Landichaften in Del, melde mit großer 

Leichtigkeit und Anmuth gemacht waren. Unter mehreren Kupfer: 

jtihen bemerfte ich den Feldmarſchall Münnich, von einem Rufen 

Sforodumomw meilterhaft ausgeführt, das Erfte diefer Art. Eine 

Reihe von Gypspaften unter Glas gab die Neihe der ruffiichen 

Negenten, von Nurif bis auf Katharina; der Wirth erflärte fie 

mir gefälligit. Deutſch, Lettiſch, Ruſſiſch, Engliſch ſchien ihm gleich 

geläufig zu ſein, obgleich er ſonſt wenig Bildung verrieth, denn 
den Zuſammenhang der ruſſiſchen Geſchichte wußte er nicht anzu— 

geben und ich gewann in ſeinen Augen mit der Zeitangabe von 

Rurik, Wladimir Godunow, Michael Romanow, Peter J. Der 

Fuhrmann brachte die Kaſten und ich liquidirte mit dem gut— 

müthigen Mann und dem Hausknechte in Luſt und Friede. Sproy 

ging nad) der Stadt, über anderthalb Werſt vom Mittelpunkte der: 
jelben gerechnet, und ich begleitete ihn. Linterwegens nannte er 

mir Alles, den General Wulf in einem kleinen Haufe, an roth: 

jädigter Wache bemerkbar, den General Elmpt, innerhalb der 

Ragatka, die Gertruden-Kirche, die Mördergrube (einige Sandhügel 
zwiichen der Kirche und dem Slacis), linfshin in der Ferne den 

ruffiihen Kaufhof, vechtshin die Zitadelle, den MWeidendamm und 

durchichimmernde Maſten mit wehenden Wimpeln. Dlan traverfirte 

ein Ravelin, ſah Stadtjoldaten, Zöllner, jtartes Gewühl; eine 

hölzerne Brüde führte fie über einen breiten Feſtungsgraben und 
dann ging es durd ein ftarfes Thor. Nun lebensgefährliches Ge: 

dränge von Laſt- und Luſtwagen, Reitern und Fußgängern, wie in 
Hamburg, Bremen und um die Werften von New-York, eine lange 

enge Straße, auf einen engen, verbauten Markt, man ſah viel 

Altertyümliches neben geichmadlos Neuem und eine feine, aber 

freundliche Börfe voll Juden. Ein ebenſolches Gedränge führte 

jenfeits hinab, man wälzte fi) zum Thore hinaus auf einen 

Marktplatz. Su! weld’ ein Schmuß und welche Gejtalten, und 

welch’ ein erfreulicher Anblid das Leben am Ufer und die Sciffe ! 

Sproy hatte Gejchäfte, wir trennten uns und äußerjt ermüdet er: 

reichte ich auf dem gejtrigen Wege die annoch jtille Heimath zu 
rechter Zeit und fand eine trefflihe Mahlzeit und erquicende Ruhe. 

Hierauf ein neuer Gang auf die Schiffsbrüde, wo eine unnenn— 

bare Sehnſucht „Fort, fort!” mid) übermannte. Ueberall zeigten 

fi) bekannte Formen, Menſchen, Töne, Edjiffe aus Oft: Friesland, 
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Amjterdam, Lübeck, und dod) Alles fremd. Ich feierte den Sonnen: 

untergang mitten auf dem Strome, die Fluth glänzte und in der 
Ferne umfchleierte ein rojenfarbner Duft einen Wald von Majten 

— ein großes, herrliches Gemälde! Gemüthlich wanderte ich dann 

den weiten Weg durch die nun geräumigen Straßen der Stadt zu 

den freundlichen Sproys zurüd. So ſchlichen der zweite und ber 

dritte Tag wie der erjte hin; außer ber genaueren Zofalfenntniß 

der Stadt, des Schloijes, der Zitadelle und des Kaiſerlichen 

Gartens, den Peter I. begründet haben ſoll, gewann meine Lage 
nicht Neues. 

Am vierten Abende befanden ſich unter den Anweſenden 

ruſſiſche Offiziere, fie Sprachen aud) deutſch. Das Geſpräch lenkte 

fih aufs Kriegsmweien, ich ſprach mit über Manoeuvre und Yorti« 

fifation, über den allgemeinen Kriegsgeijt aller Nationen und deſſen 

Verjchiedenheiten in Rüdfiht auf Anjtelligfeit bei Angriff und 

Vertheidigung und perjönliche Bravour, wobei ich dann die Preußen 

und Sadjjen obenan jtellte, weil ic) fie zu fennen glaube. Na, jo 

lernen Sie unfere Ruſſen kennen, und fie werden gejtehen müjjen, 

daß man mit ihnen den Teufel aus der Hölle jagen fann, ſagte 

ein Artillerielieutenant von Schilling etwas hajtig. Ein Anderer, 

ein geborener Ruſſe Sadarow, jtimmte bei: Ja, Ruſſe ganzer 

Soldat, jteht wie Diauer, hungert wie Teufel, treu wie Gold! 

Man ladhte. Ein Dritter im blauen Ueberrocke, der das Geſpräch 

angefangen, zulegt aber ruhig die Pfeife rauchend zugehört hatte, 

den man nachher Major von Lambodorff titulirte, legte ſich ins 

Mittel und machte den Herren des Fremden Dieinung auf Rufliich 

begreiflih. Kurz, es wurde Friede und ich empfing die öffentliche 

Verfiherung, nichts Touchirendes jagen gewollt zu haben. Jene 

entfernten jich bald, Lambsdorff blieb, er entfaltete Kenntnilje des 

Faches, jonjtige Bildung, Erfahrung und ein janftes, gerechtes 

Herz. Ich Ichien ihm zu gefallen, er gab mir den erjten Unterricht 

von der militäriihen Verfaljung Rußlands, von den verjchiedenen 

Kadettenforps, von den Wegen, leicht emporzulommen, von den 

Urfahen des Zurüdbleibens ſelbſt geichiefter, aber nicht reicher 
Eingeborener, bejonders Deuticher. „Wir haben“ fügte er am 

Ende Hinzu, „Privatichreiber, Gelegenheitsmadher und Bereiter 

unter unleren höheren Offizieren und eine Dienge Sürjten, Grafen, 

Barone und Edelleute, die es zum Stabsoffiziere nicht bringen 
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fönnen. Der ausländifche Offizier hat immer einen fchweren Stand 

wie überall. Wo man nid)t neu organifirt, muß man einjchieben 

und dieſes hat immer eine Ungerechtigkeit gegen einen Unteren 

zur Folge. Kommt nun noch Unbekanntſchaft der Sprache, mit 

dem inneren Geiſte eines Negiments, eines Korps u. ſ. mw. zu— 

ſammen, ijt der Eingeichobene jelbjt von jehr guten Kenntniſſen, 

aber etwas unbiegiam, jo erwarten ihn jo viele Unannehmlich- 

feiten, die er mit dem Degen nicht jchlichten darf, daß er Die 

etwaigen Vortheile bei feiner Anjtellung fait vernichtet fieht. Nicht 

jelten hat er am Chef oder am Kommandeur einen etwas rohen, 

bloß aufgedienten Gegner, oder einen jener Parvenus, die meilt 

noch jchlimmer find. Auch das Innere der Delonomie wird ihm 

eine Quelle des Kummers.“ 

„Unterdeijen verſuchen Sie Yhr Heil“, fuhr er fort. „Ob- 

gleich nicht mehr im Dienjte, will ich Sie zu den dermaligen vor- 

nehmſten Befehlshabern begleiten. Der alte General:Gouverneur 

Bromwne hat Kenntnijie, Verdienit und Launen, er will den Frem— 
den wohl, vielleicht empfichlt Sie der den Engländern geleijtete 

Subfidiendienjt. General en chef Graf Elmpt ift ein tüchtiger 

Offizier gewejen, jet alt, etiwas hod), aber ſchwach, von der Frau 
und einem Adjutanten beherricht, der Hilft wohl auch. General 

Wulf, ein Livländer, dürfte am eheſten etwas thun, befonders da 

Sie von Fade find, allein er ift mehr als Einer an die Zöglinge 

des Kadettenforps gebunden. Aaßerdem müſſen die Herrn erft 

beim Kriegsfollegio vorjtellen. Sie können da lange warten und 

— ich ſage es Ihnen voraus, Sie müſſen eine Stufe niedriger 

anfangen, aljo wieder Feuerwerfer oder Sergeant werden, und 

dann haben Sie des Weſens in acht Tagen überjatt; der Gemeine 

hat goldene Tage dagegen. Ueberlegen Sie das, lallen Sie uns 
morgen auf der Parade begegnen, vielleicht jehen wir daſelbſt 
Einen oder den Anderen, machen Sie fich befannt, jo viel ich kann, 

ſtehe icy zu Dienjten.”“ Damit verließ er mid). 

Der Paradetag erfchien, er war unfreundlid), dennoch fand 

fih der Major von Yambsdorff ein. Es gab nichts Neues, ich 

hatte fie am vorigen Tage vollftändiger gejehen. Lambsdorffs 
‘Prajentation nahmen die Stabsoffiziere gleichgiltig auf. ES gab 

noch jüngere als ich war darunter, und unter den Xieutenants 

alte jehr ſchmale und fonnenverbrannte, meift Rufjen, außer einem 
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Ungarn. An Haltung, Adreſſe und Anftand war nichts auszufegen, 

aber die Kopfitöße, melche fich einige Offiziere bei den Coldaten 
erlaubten, wirkten nachtheilig auf mich. Der Herr v. Lambsdorff 

ging aufs Schloß und ich mit ihm; die Höfe der alten Ritter hatte 

ih Ihon gejehen. Der Adjutant des General-Gonverneurs, ein 

Kapitän von Raß, empfing uns artig, Jenen als alten Bekannten 
und Freund. Es ſah nicht eben glänzend in feinen Zimmern aus. 

Rah war auch nicht mehr jung; er nahm Lambsdorffs Eröfinuna 

falt und ruhig auf: Morgen, eine Stunde früher, möge ich mich 
mit meinen Papieren wieder hier einfinden. Er gab ein Fleines 

Srühftüf und nad einer halben Stunde fchieden wir. Lambsborff 

hatte nun anderweitige Geſchäfte in der Stadt, ich zog nad) der 

Brüde; das Gewühl verleidete mir den Genuß, aber die geftrigen 

Empfindungen ergriffen mich fait ftärfer. 

Am Abend fam der Herr v. Lambsdorff nicht, dagegen ver: 

fammelte fich eine andere Geſellſchaft von Reviſoren (Zandmefjern) 

und einem Kandidaten Schlüter, einem Mitauer; fie thaten jehr 

laut. Eproy, deijen Lieblingswort „Faxenmachen“ war, jtöberte 

den fahlmäufernden Saft aus jeiner Kammer auf, um die Faren 

der landiichen Herren mit anzufehen. Meine Stimmung empfand 

erit MWidermwillen. Unterdeſſen wogte Lebensluft, gejalzener und 

fader Wig, mit Broden von gutem Humor dur jcheinbare Lite 

ratur gewürzt, Jo bunt unter einander, daß fich eine erheiternde 

und ruhigere Unterhaltung entipann. Der Kandidat gab fich als 

Hofmeilter bei einem Baron D....g auf Neuhof an, Daniel 
Nieg als eben daſelbſt miniftrirender Landmeſſer und Bronjart 

als Kunſtgenoſſe aus einer anderen Gegend. Man lobte das Yand 

und die freie Lebensart. Ich hatte der Frau das von ihr geichägte 

Lied: Das ganze Dorf verfammelt fih*), rein abgeichrieben und 

eine Skizze: Wilhelm am Grabe feines Hannchens, oben überm 

Titel gezeichnet. Die Thränen vannen über ihre Wangen, wenn 

fie mit reiner Stimme ihren Kindern vorfang und das Bildchen 

befah. Sie ließ es nicht gerne aus ihren Händen, wenn der Dann 
es diefem und jenem Freunde zeigte. Sept holte es Sproy aud 

hervor. Schlüter vergoß Thränen, er hatte ein Hannd)en verloren. 

*) von Johann Martin Miller, dem Verfaſſer des Siegwart, des Lieblings» 

somans der Empfindiamfeitöperiode. 
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Die Kunſtverwandten, Zeichner von Profeſſion, ſagten wenig, ſahen 
es aber zu wiederholten Malen an, muſterten die Handſchrift und 

fanden fie auf Karten bejonders anwendbar. Schlüter bot viel, 

das Blätthen behalten zu dürfen. „Nein, nir, um feinen Preis!“ 

lagte Sproy, „das gehört meiner Frau“. 
Ich Hatte des Gethues jatt, ftrich noch im Sande watend, 

eine Strede in die Sandberge hinein, bis wo die Däufer der Vor— 

ftadt aufhören, und fand bei meiner Nüdfehr die freundliche Frau 

allein meiner wartend. Ich nahm ihre Hand, drüdte fie ans Derz 

und eilte in mein Kammerchen. Wie viel rumorte in meiner 

Geele: das allmählige Verſchwinden des legten Scillings ohne 

Ausficht, diefe MWirthsleute! Und dennoch nahm mich der Schlaf 

feit in jeinen Arm. 

Der entjcheidende Tag erſchien: es war der 12. September 

a. St. Sproy fuhr mit einem Freunde nad der Stadt; id) fand 

noch einen Blaß auf der Droſchka. Tiefe erfte Fahrt auf einem 

jo bequemen Fahrzeuge freute mid. Man jeßte mich erft am 

Schloſſe ab, indem man durd) ein unvollendetes Thor (Jakobs— 

pforte) fuhr, um das Gedränge zu vermeiden. Der Kapitän Rap 

empfing falthöflich die Papiere, jah fie durd) und ohne eine Dliene 

zu verziehen, entfernte er fi zum Alten, der nicht wohl ſei, wie 
er jagte. Nach einer guten halben Stunde brachte er fie wieder. 

Se. Erlaudt fünnten hierbei nichts thun, verlautete jeine Kunde, 

es wären jchon etliche Offiziere, die dem. Stammbhauje Ihrer 

Kaijerl. Majejtät gedient hätten, nach Petersburg gewiejen worden, 

weil Allerhöchit Diejelben über die Anſtellung derjelben Selbit 

disponirten. Die Papiere zujammenfaltend und ſich verbeugend, 

überreichte er jie mir. Wie aus eigenem Antriebe vieth er mir, 

ih dem General Wulf präjentiren zu lalfen, den Weg zum General 

en chef Elmpt ſich aber zu erjparen. Und damit war ich erpebdirt, 

denn er wendete fi) an einen beladenen Schreibtiſch. Sproys 

Droſchka holte mid) an der Thorwache neben dem Ererzirplag ein. 

„Wollen Sie heim“ rief Sproy mir zju und id) genoß abermals 
das Vergnügen, es war auch ſchmutzig zu gehen. Einmal im Zuge, 

wollte ich den von Herrn von Raß gegebenen Winf benußen, jtieg 

bei dem General von Wulf ab und ließ mid) melden. Cin alter 

Mann im blauen Veberrode, von mehreren rothen und grünen 

Dffizieven umgeben, unter denen aud Schilling und der Ruſſe 
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Sacharow maren, empfing mich in einem niedrigen, einfachen 
Zimmer. „Pa, ha, unſer Amerikaner und Glaubensgenofje“, rief 

er mir entgegen, „Freund Lambsborff und die Herren da haben 

mir von Ihnen geredet.” Er fragte mid) über Vaterland, Familie, 

Studien, Dienftzeit und Aufenthaltsorte; ich gab bejtimmten Be— 

Iheid und überreichte meine Papiere. Der Alte jehte jih ans 

Fenfter, durchlas Patent und Abſchied etliche Dial, ſtand mieder 

auf, legte fie langſam zujammen und ſagte ohngefähr das Näm— 

(iche, was Raß ſchon gepredigt hatte. Er meinte, aus dem Sächſi— 

ihen her müßte ich den General Graf Anhalt fennen, der nun 

Direftor des großen Kabdettenforps geworden jei; ber ſei Patron 

aller Ausländer. Ohne namentlihen Befehl Ihrer Kaiferlichen 

Majeftät dürfe fein Ausländer in feinem Range angeftellt werden, 

fondern bei Stabsoffizieren etlihe Grade zurüd, bei Subalternen 

wenigitens einen; aud als Stüdjunfer fonne man ohne Eramen 

und ohne Unterlegung höheren Orts nicht angeftellt werden. In 

Petersburg gehe Alles leichter. Nun jchweifte er im ganzen Ge: 

biete der Kriegswiilenichaften umher, er jchien zufrieden zu fein, 

fannte fajt alles Neue in der Kriegsgeſchichte, Vieles beſſer von der 

engliſch-amerikaniſchen Angelegenheit, der ich gedient hatte, und 

wünſchte endli Zeichnungen zu ſehen. Ach erbot mid), einige 
Kroquis vorzulegen. „Alles gut, aber Sie fönnen nicht Ruffiich. 

Schade, ſonſt fünnte man verſuchen — nein, nein, für Sie ift es 

bejier in Petersburg, denn ehe Enticheidung kommt, haben Sie die 
Reiſekoſten doppelt hier verzehrt.“ Man jprad) noch von Allerlei, 

über den alten Frig und über den fiebenjährigen Krieg und — die 
Reife nad) Petersburg blieb dann das empfehlenswerthejte Finale. 

Ich war nun in der That perpler. Anftatt geradeaus in 

ber Verlängerung der Straße zu gehen, bog id) ganz verwirrt 

links ab. „Alſo nichts, und wieder nichts — ifts nicht ein Elend, 

das bischen Leben zu friften.” Det bereute ichs, von Amſterdam 

aus nicht gerade nad) England und von da aus nad) New-York 

gegangen zu fein. Unter diejen bitteren Vorwürfen war ich un: 
bewußt außerhalb aller Häufer zwiihen Sandhügeln in die Nähe 

des Kirchhofs gerathen. Ich jegte mich ermüdet und troftlos auf 

einen Sandhügel, lehnte mich an den Zaun und überließ mich 

meinem Schmerz. Alle Bejonnenheit umbdüjterte ſich, als wäre die 

militärische Laufbahn die einzige in der Welt, als beſäße ich nicht 
4 
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noch andere Kräfte, um in einer anderen ebenfo gut fortzufommen. 

Meine Gedanken rannten immer in dem reife herum, den id 

mir in den leßtverflojlenen drei Jahren am geläufigiten ausgebildet 
hatte. Wie lange ich da gelellen, kümmerte mich nicht. Einige 
Felder des Brettergaunes maren zufammengejunfen. Ich umman- 
derte die Gräber: überall zerjtörtes Glück, Wiederaufblühen in 

Hoffnung, überall Lobſprüche auf die Verftorbenen und üble Nach— 

reden unter den Lebenden im reife des Vergnügens. So jtumpfte 

fih mein Schmerz ab und eine fait blecherne Gleichgiltigfeit be- 

mächtigte fi) meines Innern. Ich steuerte endlich ſüdwärts 

auf die Menichenwohnungen los und fand mich nad) einigen Um— 

wegen heim. 

Sproy meinte, es jei Alles gut gegangen; Madame traf es 
richtiger; ein theilnehmender Blick ohne irgend ein Wort ſagte mir 

ſehr viel. Ich blieb in meiner Kammer, rechnete und jchrieb, ad 

es fonnte Alles nichts helfen. In der Dämmerung jegte ich mid) 

unter die allmählig ſich einfindenden Gäfte. Major von Lambs- 

dorff fam deun auch, Sproy dankte ihm für die Droichfa: fie habe 

gute Dienfte geleijtet; jener winfte. ch theilte ihm den Erfolg 

zweier Gänge mit. Er fannte fie jchon, jagte mir aber manches 

Tröftlihe von Seiten Ras und MWulfs, rieth nun aber aud), nad) 

Petersburg zu gehen und den noch geltenden Grafen Anhalt zu 

benugen. — Lambsdorff hielt fich nicht allzu lange auf, er jchied 

jehr wohlmollend. Gegen neun Uhr fam nod) ein Schwarm luſtiger 

Brüder. Diadame verjtand Karpfen trefflid zu ſieden, Schlüter, 

Nieg und mehrere Fremde — alles Studirmadergejellen, ſagte 

Sproy gutmüthig — baten fi) welche aus und lebten ad interim 
flott. Die alten Herren wurden jelbjt munter, einige derſelben 
geitanden, Jena und Leipzig geliehen zu haben. Die laute Freude 

ſtand jo eben noch innerhalb der Grenze des Schicklichen. Selbit 

id) vergaß meinen Unmuth und framte meinen Liedervorrath aus. 

Das Gaudeamus, das Oremus, der Zandespater u. ſ. w. famen 

ordentlich zu Stande. Sproys Schweſter mit ihrer lieblihen Tochter 

erichienen auch noch. Ich endigte mit dem Chor: O wollte Gott, 

daß wir nad) vielen Jahren, jo wie wir bier, einander wieder— 

ſehen; da aber dies wohl ſchwerlich wird geichehen u. j. w.; — 

da liefen den Meijten die Augen über. Madame legte die Band 

auf meine Schulter und ſagte mir etwas engliid, was ich nidt 
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veritand. Schlüter wiederholte die früher gethane Bitte, ihn bei 

Holm unfern der Gertrudenfirdhe zu bejuchen, jein Patronus 

wünſche mich fennen zu lernen; ich veriprah es. Es mar nahe 

um Mitternadt; man fühte ſich fcheidend die Neihe herum. 

Sproy und Madame redeten mir zu, den Kandidaten und den 
Baron zu beſuchen. Letzterer ftehe im Rufe, ein lujtiger Bruder, 

aber gutmüthig zu jein, fein älterer Bruder fei General und Ober: 
Kommandant in Wiborg, ein dritter werde der tolle Baron genannt, 
und ein vierter, ber jüngite, jei unter dem Namen Baron Echnüf- 

hen befannt; dieſe Familie ſei reih. Ich hielt nicht viel von 

Freundichaften, an ſolchen warmen Abenden gejchlojfen; Madame 

aber meinte, ich möge mirs doch anjehen, ebenſo Waldmann. Ich 

ging alfo am 13. September gegen 11 Uhr dahin. Cine weit- 

Ihichtige Dienerfchaft ging auf und ab, Keiner wußte, ob der Herr 

Kandidat zu Haufe jei. Eben wollte ich wieder umfehren, als ein 

alter Diener, Simon, mid) einladete: Herr „Kandat“ mögen nur 

eintreten, der Herr Baron wünſche ihn fennen zu lernen. Ich trat 

in einen Saal, in der Mitte dejjelben ſaß auf einem ausgebreiteten 

weißen Laken Se. Freiherrliche Gnaden und liefen ſich foeffiren. 

Der jtattlihe Mann erhob fi höflich: „Simon, einen Stuhl!” 

Er jegte fich jelbjt nicht eher, als bis der Herr Kandidat Plag 

genommen hatte. Fein genug wendete er das Geſpräch auf bie 

Stadt, auf die Lebensart, fragte, wie es mir gefalle? Petersburg 

würde mehr Beifall verdienen, u. j. w. Bald genug erjchienen 

ein Derr Vetter, Major K..dt, ein Herr von G....... p, ein 

Baron U....n, ein Aſſeſſor von Spalchaber unb endlich der 

jüngere Bruder Guſtav. Jedem wurde ich präjentirt, Jeder war 

erfreut, harmirt, mid) Fennen zu lernen. Unter galanten Ent 
Ihuldigungen entfernte fi) der Baron. Spaldyaber mit blinzeln- 

den, aber laujchenden Augen unterhielt mic) von dem Ruhme und 

Slanze, den Rußland nun durd) ganz Europa erworben habe. 

In einem Nebenzimmer jervirte man eine Tafel zum Frühſtück. 
Ein Rnabe von etwa 3 Jahren, ein Mädchen von 5, eins von 9 

oder 10 tummelten ſich zwiichen den Herren; ein 12- bis 13-jähriger 

Knabe in Garde-Unteroffiziersuniform, mit Gold betreßt, gejellte 

fi) beicheiden zu mir. Der Baron erfchien feierlich in neuer 

Statthalterichafts-Uniform und bat zum Frühftüd. Er führte mid) 

und bat: wie zu Haufe zu fein uad vorlieb zu nehmen. ch wollte 
4 
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mich empfehlen. „Nichts halb“, fagte ber Baron, „Sie verbinden 

mich, wenn Sie bleiben und genießen, was Gott bejcheert hat.“ 

Der jüngere Bruder wiederholte es: „Bier iſt es beſſer als in 

den Gafthöfen, da findet man nur Yur.“ Baron Peterchen, der 

feine Gardianer, ſchien es aud) zu wünſchen. Ic jagte zu. Es 

famen Damen, Frau v. Klodt und Glafenapp, zwei Fräulein 

Möller, ein Fräulein Wolffeldt.e Die Tafel ordnete fich unter: 

deſſen im Saale. Kandidat Schlüter erſchien eben als die Diener 

anjagten und zugleich breiteten ji) die Damen mit den lindern 

an einer Seite, die Herren an der anderen Seite aus. Sechs gut 
gefleidete Diener, ohne den alten Simon, warteten auf, fajt ebenſo 

viele Mädchen wanderten ab und zu. Es war Freiheit, Ueberfluß 

an Allem, Bedienung wie bei einem engliihen General oder an 

der Table d’hote bei Xieberstorf. Ich erhielt meinen Plag 

zwiihen Baron Schnüfhen und Peterchen, der alte Baron präfi: 

dirte. Des Geniefens war fein Ende. Der trant Wein, jener 

Kaffee, ein dritter engliich Bier, jener blieb fiten, dieſer jtand auf 

und verlor ſich nach einiger Zeit. Die Damen entfernten fi) und 

id) hatte die Frau vom Hauſe noch nicht begrüßt, Schlüter hinderte 

den förmlichen Abjchied: das jei niht Mode, man laſſe fichs 

Ihmeden, wilche jih den Mund und made fi jo unbemerkt als 

möglid) davon; er wolle nun etwas jchlafen wie die anderen Herren, 

fein Quartier faſſe aber nur ein fleines Bett. ch verjtand und 

ging im eigentliheu Sinne mid) zu vertreten. 

Der Tag begann fich zu neigen, bei der Nüdfehr erfuhr ich, 
in zwei Tagen gehe Waldmann mit einem Kuhrmann nad) Dörpt. 

Woher nun Geld? Wir berechneten uns: 10 Thaler die fur: 
ländiſche Reife, 10 Thaler A Perjon der hiefige Aufenthalt — 

„Engelsfreundchen, wie machen wir das?“ fragte Waldmann. Ya, 

wie maden wir das? Ad, es war ein trauriger Faden, an dem 

beide in der Dämmerung jpannen. Indem jie fich die Köpfe zer: 

braden, fam Sproy ganz freundlich und jagte: „Der luftige Mitauer 

(Schlüter) im froichgrünen Kleide mit Silber will beide ſprechen.“ 

Ich wollte mich verleugnen laſſen, allein Sproy hatte mein Dajein 

ihon ausgelagt. Man hörte mit Erjtaunen: der Baron ließe beide 

Herren zum legten Abende einladen: morgen Nachmittag gehe bie 

Reife aufs Land. Draußen jei Equipage, fie möchten ſich etwas 

ins Zeug werfen. Ich blieb wie ich war, Waldınann Feidete fich 
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ſchwarz unter jo mandem Seufzer. Che wir fuhren, unterrichtete 

Sproy uns, an der undeutichen Seite ans Fenfter zu klopfen, wenn 

wir etwa allzu jpät heimfehrten. 

Wir fanden Alles wie zu einer Hochzeit erleuchtet und den 
Herrn Baron an ber Seite eines fremden Herrn allein im Saal. 

Waldmann gab nun einen Theil der Reife, dann feine Dörptichen 

und Revalidhen Befanntichaften zum Belten und fo ging das denn 

eine Weile fort. Er gab dann Auskunft über den Antritt der 
Pfarre, feine Ordination u. j. w. und fo verflodt man denn aud) 

mich in die Unterhaltung und fragte, was id im Edilde führe? 

In ruſſiſche Dienjte gehen, jagte ich offen, oder, wenn id fann, 

nah Deutichland zurückkehren. „Alſo haben Sie fein Engagement ?“ 

fragte der Baron, „o, bleiben Sie hier; Livland iſt Blivland, bier 

in der Stadt ijts theuer, um etwas abzuwarten, gehen Sie mit 

uns aufs Land. Brauchen Sie Geld?“ fuhr er fort, „mit Kleinig— 

feiten fann ich dienen, mein Haus jteht Ihnen mit Vergnügen 

offen, da fünnen Sie es geruhig abwarten. ch kenne viele Gene: 

rale, mein Bruder, der Generallieutenant, wird mit Vergnügen 
thbun, was er fann. Charmant! ja thun fie das. Matſchka“, rief 

er ins Seitenzimmer, „der Herr Kandidat geht mit uns aufs 

Land.” Im Zurückkommen fagte er, fi die Hände reibend: 
„Sharmant, Sie verbinden mid, Herrn Schlüter, uns Alle, jo 

haben wir und Sie einen angenehmen Herbſt, Nagd u. |. w. — 

ja, ich weiß, die jungen Herrn, wenn fie von der Armee oder vom 

Auslande fommen, haben jchmale Kaſſen; wie viel brauchen Sie, 

um flott zu werden in Ihrem Quartier? Ich habe dermalen aber 

nur Rubel.“ Ich, der das Alles nicht fallen fonnte, dem Die 

Thränen in die Augen traten, jtotterte verlegen. „Ei nun, 20 bis 

30 Thaler”, fiel der dreiftere Waldmann ein, „Jind als Bär wohl 

angebunden ; Ihre Senerofite, Herr Baron, zieht ihn und mid) 

aus der Brebouille, wir haben uns unterwegs verplempert.“ Der 

Baron hatte das Wort „Senerofite” nur gehört, als er jchon zur 

Matichla ging und mir auf eine verbindliche Weiſe 30 Rubel 

Silber in die Hand brüdte. Waldmann drehete wieder jein 

Schnupftuch, doch ohne Haſtigkeit, und ich jchwanfte zwijchen 

Zweifel und Glauben, zwijchen Freude und Verlegenheit. 

Die Ankunft mehrerer Herren und Damen lenkte Alles in 

einen raujhenden Strom von jorglojem Genuß. Außer den 
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Mittagsgäſten fanden ſich noch andere Edelleute und Revijoren ein, 
unter ihnen Lindroth, ein Schwede, einer der Koryphäen des Land» 

mejlerwejens. Dan jegte ji dann zum Bojton. Der Baron 

jpielte nicht, jondern machte den galanten Wirth und unterhielt 

fi viel mit mir und machte mich mit der Matjchla befannt. Er 

rühmte jeine Güter, von denen er eines jo eben an einen Konſu— 

(enten und polniſchen Hofrath Scotus verfauft habe, acht Hafen 

für 28,000 Thaler, ein Lumpengeld, meinte er. Dann folgten 

Samiliengeihichten. Sch wollte jhon das Geld wieder abgeben 

und mid im Stillen davon machen, das Ganze gefiel mir nicht. 

Allein erjt ließ es jich nicht jogleih mit guter Art thun, dann 

dadıte id) an Sproys Forderung und meine Lage, die dod) einmal 

anders werden mußte, wo Alles zu wagen war. Dies Alles vers 

mochte mid) zur Geduld, aud) verdiente des Barons Benehmen 

allerdings Danf. Die Matſchka [mit welcher der Baron, wie ber 

Verfaſſer jpäter erfuhr, in milder Ehe lebte], vor 15 Jahren 

interejjant, nun zwar noch blühend, aber breit, ohne Bildung und 

auch feine affeftirend, regierte jichtbar Alles. Sie erflärte: es joll 

morgen möglichjt zeitig fortgehen, ein Frühſtück werde jtatt Mittag- 
eſſen gelten, man müſſe über den Sand hinausfommen, ehe es 

Naht würde. Der Baron war Alles zufrieden und erjuchte mid) 

als um eine Gefälligkeit, ji morgen früh um 10 Uhr hierher zu 

bemühen; die Bagage wolle er abholen lajjen, Herr Erichſon lade 

ohnehin alle pappenen und lebendigen Schachteln — die weibliche 

Dienerjhaft — auf jeinen Frachtwagen. Dan endete nad) 11 Uhr. 
Simon verjhaffte den fremden Herrn „SKandaten“ wieder eine 

Droſchka, die fie in raſſelndem Trabe in die jtille Kammer brad)te. 

Sproy jelbjt war nody auf, er freute fi) der neuen Mär 

und wünſchte Glück. „Zeit bringt Nojen“, jagte er zu mir, der 
eben nicht heiter blidte. Waldmann war an Xeib und Seele er: 

wärmt; der Punjch hatte ihm gejchmedt und das Spielen etliche 

Rubel eingebradt. Er tadelte, als wir allein waren, meine 

Zimperlichfeit und feine eigene Dummheit, nicht mehr als 20 bis 

30 Thaler angegeben zu haben. „Ic fenne die Herren par re- 
nommee, man fann fie brauden, fie werfen ja ohnehin Alles weg. 

Was jind einem folden 30 Silberrubelhen! Hundert hätte ich 

lagen jollen, id armes Kind!” Ich fühlte mid von dem Gelde 

gedrüct und geftand es ihm offenherzig, es größtentheils in Rüd- 
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ficht feines Vorſchuſſes und Herrn Sproys behalten zu haben. 

„Sie hören ja“, erwiderte er, „die Schuld ijt meine, ich fenne ja 

meine Leute, nämlid) die hiefigen Herren.“ Ich ging noch in den 

Hof unter die Birfen und wandelte lange auf der Kegelbahn im 

rajchelnden Laube. Dennoch fam fein tiefer, beruhigender Schlaf. 

Ein nebligter, friiher Morgen erquidte mich bei dem letten 
Beſuche des Gartens und der Birfen. Meine Zukunft lag wie 
alle Umgebung falt verjchleiert um mid) und vor mir. Waldmann 
war diesmal ſchon aus dem Nejt, als ich in die Kammer zurüd: 

fehrte, und framte den Fleinen Kajten aus. „Engelsfreundchen”, 

tief er, „mir iſt eingefallen, Sie fönnen ohne Koffre mit den Leuten 

nicht reifen, es macht Sie geringichäßig.e Bier ift mein kleiner, 

und damit er ſchwerer und voller werde, lege ich entbehrliche Bücher 

und Sachen unten ein, die Jhrigen hübſch oben auf; hr ver: 

dammter Quajtenjad giebt eine gute Tede, jo fieht es doc) jtattlich 

bei dem hiefigen Aus: und dem dortigen Einziehen aus. in Theil 

meiner Bücher bleibt hier, zur Ordination muß ich bald wieder 

herfommen, dann gehen fie leicht mit. Auf dem Rückwege bejuche 

ih Sie, unjer beider Schwulitäten haben ſich dann aufgeheitert. 

Habe ich erjt mein Paſtorat und meine Amelie, das ſüße Schnabel: 

chen, dann hole ih Sie ab, Sie bleiben Jahre und, wenn jichs 

fügen jollte, lebenslang bei mir.“ Das war jo edelmüthig jorg- 

jam gedacht und gethan, daß ich tief gerührt mir jeine Anordnungen 
gefallen ließ. Nachdem Waldınann lange gearbeitet, jchloß er end» 

(ih ab und jagte: „Da, Engelsfreundden, iſt der Schlüſſel.“ 

Sproy ladete zum Frühſtück ein. Seine treffliche Frau war jtill, 

ihr Blick verweilte oft jorgiam auf meiner heiteren Miene. Ich 

bat um die Nechnung und jagte ihr Weniges, aber aufricdhtig aus 
dem Herzen Kommendes, was ihr überall bezeigtes Wohlwollen 

und ihre Theilnahme verdiente. Sproy jchrieb die Nechnung, mit 

Allem inkluſive Wäſche und andere Kleinigkeiten waren es nahe 

an 10 Thaler oder 13 Rbl. Waldmann und idy berechneten uns 

nun ebenfalls, meine Schuld an ihn betrug etwa ebenjo viel und 

nad Berichtigung kleiner Trinkgelder blieb mir von 30 Rubeln 
nur einer übrig. Das Herz wollte bangen, dod) das neue Wunder 

einer ſolchen Entwidelung bielt mid aufrecht. Sproys entließen 

mich wie einen geliebten Freund. 

Die Uhr war jhon 10, aber in dem Quartiere des Herrn 
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Barons ſchien es noch früh, obgleich ein unendlicher Rumor herrſchte. 

Er ſelbſt im meergrünen, ſchwarz beflockten Ueberrocke reiſefertig, 

war in lebhafter Unterhaltung mit ſeinem Bruder und Lindroth, 
dem Revifor-Chef. Die Herren von 8..dt und ©....... p, 

die Gebrüder Nietz ſowie Schlüter, der luſtig und guter Dinge war, 
gingen am überladenen Tiſche hin und her. Peterchen und die 

Kinder näherten ſich dem Fremden ſchon traulicher. Erſterer führte 

mich zu den Equipagen und erklärte: im neuen Moskauſchen Wagen 

mit ſechs ſchwarzbraunen Pferden fährt Mama und wir, im alten 

werden Sie, Herr Schlüter und Nietz, im Frachtwagen Herr 

Erichſon und die Mädchen, alle Uebrigen auf den Troſſen fahren. 

Nicht weniger ala 29 Pferde follten das Alles fortichaften. Pol: 

niihe Wirthichaft, dachte ih, nnd behauptete im Tumulte eine 

gelafjene Haltung. Peterchen und die ältejte Tochter verließen 

mid) nie. Dan aß und tranf über alle Vorftellung; die Uhr 

ſchlug 12 und man war nod) nicht fertig. Der Streit unter den 

Brüdern loderte heftiger auf, Lindroth und die Gebrüder Niep 

redeten auch nicht gelaffen, Baron Schnüfchen rannte fort. In 

etlihen Minuten fehrte er zurüd, warf einen Sad voll Geld ihnen 
vor bie Füße, daß er plagte, ſchlug hinten aus an einen mit herr: 

lihen Gläſern und Flaihen bejegten Tiſch und entfernte ſich 

fluchend in unbeſchreiblicher Wuth, Die rollenden Thaler, die klirren— 

den Scherben, die riefelnden Weine, Liquere und Biere, des 

Barons Bläffe und Entihuldigung: „mein Bruder hat fi) Die 
Naſe ſchon wieder begoſſen“, die gellende Stimme der Matſchka — 

alles diefes gab einen häßlichen Auftritt. Ich wollte den ſchon 

verpadten Koffre wieder zurücnehmen, doch Waldmanns Zureden 

bewegte mich, e& nicht zu thun; auch waren die Troſſe jchon vor: 

aus. Nah 1 Uhr rückte man endlidy von der Stelle; der Schluß 

hatte Alle verjtimmt und alle Spirituffe gedämpft. Sproys jtanden 

vor der Thüre und mweheten mir mit den Schnupftüchern Lebewohl. 

Schlüter und Nieg ließen halten. Waldmann fam nod einmal 

an den Wagen, um feinen Engelsfreunddhen nocd einmal zu um: 
halſen. Wir verjpradden uns zu jchreiben, dann gings fort.“ 

(Fortjegung folgt). 

DT © —— —— 
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Die Bibliothek der Geſellſchaft für Geſchichte und Alterthumskunde zu 

Riga befigt eine Sammlung von Autographen und Briefen, unter denen ſich aud) 

die beiden folgenden Schreiben des befannten Schriſtſtellers und Diplomaten, 

Theodor von Bernhardis befinden. Sie find im Jahre 1874 von dem Gute 

Bernhardis, Kunnersdorf in Schlejien, an eine Kurländerin, Fräulein von B..r 

gerichtet. Cine recht eingehende Schilderung iſt dem italieniichen Generaljtabschef 

im Sriege gegen Defterreih La Marmora gewidmet. Bernhardi war 1866 auf 

Moltkes Empfehlung als „bedeutendfter militäriiher Schriftiteller der Neuzeit“ 

dem preußiichen Botichafter Uſedom als Legationsrath adjungirt, um berichtend 

und berathend auf eine Fühlung im militäriihen Vorgehen der Berbündeten bins 

juarbeiten. Er hat die Mißgriffe der italieniicyen Kriegsführung, die zur Nieder: 

lage bei Kuſtozza (24. Juni 1866) führten, eingehend im VII. Bande jeiner 

Memoiren behandelt, wo ſich mehrfach Berührungspunfte mit den hier zum erjten 

Mal veröffentlichten Briefen finden. 

Kunnersdorf bei Hirſchberg, Schlefien, 14. Febr. 1874. 

Mein gnädiges Fräulein. Meine Schwägerin ijt in dieſen 

Tagen leidend, wünjcht aber doc, dat Ihr gütiges Schreiben nicht 

all zu lange unbeantwortet bleibt und trägt mir daher auf vor— 

läufig in einigen Zeilen darauf zu erwidern — mobei fie ſich 

natürlich vorbehält Ihnen ſelbſt zu jchreiben. So jehe ih mid) 

denn berechtigt mich jchriftlich an Sie zu wenden, mein gnädiges 

Fräulein, und benüge mit Vergnügen die Erlaubniß, die mir auf 

diefe Weile zu Theil geworden ijt. 

Ihr Brief, mein Fräulein, enthält freilid auh Ein und 

Anderes, das wir mit Bedauern lejen, — jo die Nachricht von der 

Krankheit Ihrer Frau Schweiter, die Ihnen viele Sorgen gemacht 

haben muß — und in jofern wir jelbjt betheiligt find, die Worte 

die es zweifelhaft ericheinen lajfen, ob Sie in dem fommenden 
Sommer Warmbrunn bejuden; dod wenn Sie eine Familien: 
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Vereinigung in der Heimath erwartet, müſſen mir uns natürlid) 

beicheiden. 

Wer Lamormora für einen loyalen und edlen Charafter hält, 

muß ihn mohl nicht perjönli fennen — und vielleicht — oder 

wie mir ſcheint, fann man ſich aud ohne ihn perjönlich zu fennen, 

ein richtigeres Bild von dem Mann entwerfen — aus jeinen 
Handlungen: Urkunden unterjchlagen, und Urkunden fälſchen 

und offenbare Unwahrheiten wiljentlich behaupten, find Doc Dinge, 

die ein Dann von edlem Charakter oder jelbit ein Mann, der 

ganz einfach für einen Gentleman gelten will, nicht zu thun pflegt 

— und biefer Dinge it La Marmora übermwiejen. Er hat 

aud) von mir viel Unmahres erzählt und ich bin neuerdings in Die 

Nothwendigfeit verjegt worden, ihn geradezu Lügen zu firafen. 

So lange dieſe Unwahrheiten in Auflägen von MWolowjfi, Julian 

Klaczko und joldhen Leuten jtanden, die La Marmora injpirirte, 

fonnte es mir genügen, nur durch das Schweigen der Beratung 

darauf zu antworten. Nun aber hat ſich der kürzlich verjtorbene 

Dr. Reudlin in jeiner fleißig und verjtändig gearbeiteten neuejten 

Geſchichte Italiens, verleiten laffen die Darjtellung meiner Be: 

jiehungen zu La Marmora aus den Berichten eben jener Leute, 

namentlih Wolowſkis, zu entnehmen. Dieje Unmahrheiten nicht 

in einem Zeitungsblatt oder in einer Brodüre, die bald der Ver: 

geiienheit verfällt, jondern in einem ernten und werthuollen Werk, 

das jeine Stelle in der Litteratur und in den Bibliothefen be: 

baupten wird—: dabei fonnte es natürlidy nicht bleiben, nicht fein 

Bewenden haben. Die VBerlagshandlung hat denn auch dem vierten 

Band von Reuchlins Werk eine Berichtigung angefügt, von der 

id) Ihnen, mein gnädiges Fräulein, einliegend ein Gremplar zu 

überjenden mir erlaube. 

Dem armen La Marmora fann man, muß man vielleicht in 

gewiſſem Sinn, die jehr zweideutigen Dinge verzeihen, die er fi 

zu Schulden fommen läßt. Er ift nämlid) ein Menſch von ſehr— 

jehr beichränftem Verſtande; er it es in dem Grade, dab ihm 

der Maßitab fehlt für den moraliihen Werth oder Unwerth jeiner 

Handlungen. Er hält fich felbit für einen edlen Charakter, während 

er Dinge thut, die fi ein Mann von flarerem Bewußtjein und 

fefteren Grundjägen nicht erlauben, oder nicht verzeihen würde. 

Außerdem war mir Eines an ihm ſchon während des Feldzuges 
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1866 als jehr merkwürdig aufgefallen. Der Unglüdstag von 
Kuſtozza, der ihn ganz umerwartet traf, war ein zu gewaltiger 

Schlag für ihn; er war dem Eindruck nicht gewachſen; jein 
Ihwadher Geift war darüber ganz aus den Fugen gefommen. Es 

wird mohl genügen, wenn id) Ihnen ſage, dab er, vollfommen 

unfähig geworden, irgend einen Befehl zu geben, irgend eine An» 

ordnung zu treffen, das Schlachtfeld Schon um zwölf Uhr verließ, 

und während die italienische Armee ſich rathlos, ganz ohne 

jeglide einheitlihe Leitung jchlug, die Stunden in 

einem fleinen Zimmer einer ärmlidhen Schenke zu Goito, wohin 

er fich geflüchtet hatte, in ben Qualen eines hyſteriſchen Anfalls 

verlebte; in Thränen und Schluchzen, in unzujammenhängenden 

und ſinnloſen Lamentationen in piemontefiihem patois: „Ah! 

pover’ mi! — Ah, pover’ mi!“ u. j. w. 

Auch während der nächſten Tage hatte er ſelbſt ein jchein: 

bares Gleichgewicht des Geiftes nicht wieder gefunden; er war in 

einem faum glaublidhen Grade verwirrt und moraliſch vernichtet 

— ja, offenherzig geitanden, er hat mir von dem Tage an immer 

den Eindrud eines Menjchen gemacht, der feines Verjtandes nicht 

ganz mächtig ijt; qui a le timbre un peu fele. Das trat be- 
jonders in einer Unterredung hervor, die ich im Auguſt zu Ferrara 

mit ihm hatte. Uebrigens bin ich nicht der Einzige, dem er diejen 

Eindruck machte. Als er den Federfrieg begann, ſagte der hollän— 

diihe Gejandte in talien von ihm: „Ce malheureux! il a 

perdu la töte à Custozza, et il ne l’a pas retrouvee depuis.“ 
Die Erinnerung an Kuftozza verfolgt nun den armen La Marmora 

wie ein Gejpenjt; er möchte diejes Geſpenſt um jeden Preis bannen 

und es wo möglich an die Ferſen irgend eines Anderen binden. 

Vor Allem aber ift zu beadhten, daß der arme La Marmora 

ganz in den Händen der Hlerifalen Partei, der Jejuiten ift. Dieje 

frommen Väter machen mit ihm was fie wollen, und brauchen ihn 

wie manden Anderen als Marionette. Sein Treiben iſt feine 

vereinzelte Erjcheinung ; e8 ift ein Faden in dem Intriguen-Gewebe 
— das Sie, mein gnädiges Fräulein, ja jelbjt zum Theil in Dres» 

den mit eigenen Augen weben jehen. 

Mas die Worte betrifft, die Bismarck in Beziehung auf 

Rheinbaiern zu Govone geiproden, gejagt haben joll, jo fümmt — 

vorausgejegtdaßer jie wirflid gejproden hat 
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— Alles auf den Zufammenhang an, in dem fie ftanden. Mir ift 
es nicht unwahrſcheinlich, daß fie wirklich vorgefommen find, und 

wie ich die damalige Situation fenne, wüßte ich fie mir wohl 

zu erklären. 

Den Italienern war nämlich ſehr bange bei dem Beginn 
des Krieges 1866; fie hatten feine Ahnung von der Macht 

Preußens und von dem Werth der preußifchen Armee. So wenig 

man in Paris eine Ahnung davon hatte, wo man mit Sicherheit 

auf unjere Niederlage rechnete. Am Wefentlicdhen lebten die Sta: 

liener in der Meberzeugung, daß das Schickſal Europas unbedingt 
von dem Belieben Frankreichs, oder nod) enger aufgefaßt, von dem 

Belieben Napoleons abhängig fei. Da waren fie denn aud) durch— 

drungen davon, daß Preußen durhaus und um jeden Preis das 

MWohlwollen Napoleons erfaufen wüßte, und daß dies nur durch 

Abtretungen auf dem linken Rheinufer gejchehen fünne. Sie famen 
immer wieder mit dieſem unerbetenen guten Rath, und mußten 

immer von Neuem damit abgewiejen werden, — natürlid) immer 

in jchonenden Formen. — Was mußten wir in Florenz für ver: 
jtedfte Klagen hören über den „blinden Starrfinn“ der preußiichen 

Regierung, der Alles verderben werde. — Es ilt jehr wohl mög— 
(ih, daß Govone den Auftrag gehabt hat, die Sache zum jechzigiten 

oder fiebzigften Mahl zur Sprade zu bringen und ich fönnte mir 

wohl denken, daß Bismard um fie zum fechzigften oder fiebzigjten 
Mahl jchonend abzulehnen, etwa die Wendung genommen hätte zu 

fagen: „Allerdings, die Sache hat viel für fih; ich für meine 

Perſon hätte nichts Dagegen, ich bin mehr Preuße als Deuticher 

— aber! — dieje und dieſe Echwierigfeiten jtehen im Wege“ — 

— Ich geitehe, es hätte auch mir begegnen fünnen unter joldhen 

Umftänden eine ſolche beichwichtigende Wendung zu nehmen — 

und warum follte man auch nicht fich ſolcher umjchreibenden Form 

anjtatt eines abjoluten „Nein!“ bedienen? — Daß ein giftiger 
Jeſuit Gelegenheit finden würde, fie zu mißbraudhen, war nicht 

vorherzufehen. 

Mas Ungarn betrifft, jo ift vor Allem hervorzuheben, daß 
La Marmora und niemand ſonſt der Urheber 

des Plans iſt dDiejes Land gegen das Haus 

Dejterreih zuempören. Ich muß hier um die Erlaubniß 

bitten etwas weiter zurüdzugehen. 
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Die Italiener ftrebten nad dem Beſitz Venetiens; daß fie 

allein im offenen Kriege diefe Provinz nicht zu erobern vermodhten, 

war ihnen einleuchtend; auf die Hülfe Frankreichs, das die Einheit 

Italiens fehr ungern ſah, durften fie dabei nicht hoffen — an ein 

Bündnik mit Preußen dachte niemand -— da glaubten denn Die 
rührigiten der italienischen Staatsmänner ihre Verbündeten unter 

den unzufriedenen Ungarn ſuchen zu müſſen, und ihre Stütze in 

einem Aufitand Ungarns. Sie hielten das auch für erlaubt, da fie 

jahen mweldye Anftrengungen das öfterreidhiiche Episcopat und die 

öfterreichifche Ariftofratie und die Jejuiten machten, um Unruhen 

im füdlidhen Jtalien und in Modena anzuzetteln. La Marmora 

gehörte vor Allem zu den Staatsmännern die dieje Pläne hegten. 

Seit Jahren jtand er in Verbindung mit den Agenten ber unzu— 
friedenen Ungarn — und zwar mit den Agenten zweier verjcie- 

denen Warteien, die einander tötlid) haften — an deren Spike 

Koſſuth und Graf Cſaky jtanden. Er, La Marmora, war es der 

dieſe Herren im Aprill 1866 dem Grafen Ujedom vorjtellte — 

und ihre Pläne ihm und der preußiihen Regierung dringend 

empfahl. Er, La Marmora, war es der, während unfere Regierung 

diefe Pläne ablehnte, Garibaldis Freiwillige an der Meerenge bei 

Brindifi und Bari verfammelte, von wo fie in ein Baar Stunden 

nad) Dalmatien übergejegt werden fonnten. 

Mit Koſſuth ließ unjere Regierung ſich gar nicht ein, und 

ſelbſt Graf Cſaky erhielt nad) wiederholten, dringenden Bitten und 

Aufforderungen erit am 10. Juni die Erlaubniß nah Berlin zu 

fommen. Nun aber wollte mit einem Mahl La Ptarınora nichts 

mehr von der Sache willen; rief Garibaldi und jeine Freiwilligen 

von Brindiji zurüd und ſchickte fie in die tiroler Alpen, wo fie gar 

nichts ausrichten konnten. 

Der arme Mann hatte aus Paris einen Winf erhalten, daß 

man dort eine ſolche Erweiterung des Krieges nicht wünjche, daß 

man ihn in der Lombardei lofalifirt willen wolle, und wie 

immer erwies ſich La Marmora auch diesmahl gehorjam. Um jo 

mwilliger, da ihm dajjelbe auch von anderer Seite in zarten Tönen 
zugeflüjtert wurde. Er wurde eben zweifach am Gängelbande ge- 

führt—: einmahl von Paris aus, und dann auch von einer jchönen 

Dame, die im Solde einer auswärtigen Geſandtſchaft ftand. 

Unter den Dingen, die den armen Dann entichuldigen fönnen, 
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babe ich vergeilen zu erwähnen, daß er im Jeſuiten-Kollegium zu 
Chamberi erzogen ift; daraus folgt von jelbft, daß er Urfunden 
fälfhen und Unmahrheiten jagen, nicht allein für erlaubt, jondern 

für fehr löblich hält, wenn die heiligen Väter, feine Gewiſſens— 

räthe, ihn dazu auffordern, und mwenn es „zur Ehre Gottes” 

geichieht. 

Die flügeren Leute, die hinter La Marmora ftehen und bie 

Fädchen ziehen, die ihn in Bewegung jegen, willen ſehr gut in 

welcher Weile fie dabei den Vortheil der Stellung voraus haben. 

Sie wiſſen jehr wohl, daß fie ihren armen Zögling zu jeder Indis— 
fretion und jeder Unmahrheit verleiten fünnen — daß Bismard 

Dagegen gebunden ift, und nicht in der Lage unummunden zu ant- 

worten, da er auf Gegenwart und Zukunft Rüdficht zu nehmen, 

und zarte Verhältniſſe zu Ichonen hat. Auch Uſedom fann aus 

denjelben Gründen nicht ohne Nüdhalt ſprechen — ſelbſt ich darf 

und fann nicht Alles jagen, was ih weiß — und muß jelbit 

diefes Briefes wegen um gütige Diskretion bitten. — 
Die an fih etwas armfelige La Marmora:Epifode ift ein 

Faden im Gewebe, ein Element in dem Kampf, der nun jchon 

feit mehr als dreihundert Jahren gefämpft wird — in dem Nom 

die Reformation zu überwältigen und die Welt zu unterjochen 

ftrebt. Seit zweihundert Jahren, feit den Tagen des großen Chur: 
fürften geht nun das Streben Noms und der Jeſuiten vorzugs- 

weile dahin die proteſtantiſche Vormacht Preußen zu zertrümmern. 

Sie fragen, mein gnädiges Fräulein, wie dieſes Treiben 
enden wird. Je nun! Preußen wird in diefem Kampf vom Genius 

der Weltgefchichte getragen; es ijt in diefem Kampf und durch 
diefen Kampf, durd die Anichläge die auf feine Zertrümmerung 

angelegt waren, ftets größer und größer geworden; jo wird es aud) 

wohl weiter gehen. Der jiegreihe Ausgang des Kampfes ift mir 

um jo weniger zweifelhaft, da in der neuften Zeit doch jehr vielen 

Menfchen die Augen aufgegangen find. Was noch vor wenigen 

Jahren nur die Wenigen erkannten, die dem Gang der Welt- 

geichichte mit ernjtem und tiefgehendem Studium folgen — daß 

nämlich der fiebenjährige Krieg Friedrich des Großen eine ort: 
jegung des Dreißigjährigen war — und der Krieg 1866 eine Fort— 

ſetzung des fiebenjährigen; daß dieje beiden legteren Kiege jo gut 
wie der breißigjährige ihrem innerjten Gehalt nad) Religionsfriege 
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waren, Jeſuiten⸗-Kriege gegen die proteftantifche Vormacht Preußen —: 

das wird jegt ziemlich allgemein eingefehen. — Die Winkel-Intri— 

guen, die an einem fleinen Hof im Boudoir einer Dame geiponnen 

werden, fönnen wohl faum den Gang der Weltgeichichte in andere 

Bahnen lenken. Sollten fie für jemanden verberblich werden, jo 

wird das wohl nicht Preußen jein. — Sie jagen, mein gnädiges 
Fräulein, daß die Polen lieber den Fürften Barätynify zum Statt- 

halter gehabt hätten, als Kopebue. Das glaube ich wohl! — 

Ein fränflier grandseigneur von offenem, ritterlihem Charafter, 

der die Leute und die Verhältniffe gar nicht kennt, der immer von 

der in Polen ganz befonders übel angebradhten Vorausjegung aus— 

geht, dak jedermann offen und redlich handelt—: wie leichtes 

Spiel hätten fie mit dem gehabt! — Aber es wundert mich doc), 

daß fi) die Polen Barätynjfys Ernennung als möglich gedacht zu 

haben jcheinen, nachdem er doch ſchon jeit zwölf Jahren feiner 

Kränflichfeit wegen jeder öffentlichen Thätigkeit entjagt hat. 

Doc ich werde indisfret; ich bemerfe, daß ich mehr als 

billig auf Ihre Nachficht rechne und ſündige. Verzeihen Sie, 

mein gnäbdiges Fräulein, mit gewohnter Güte die übermäßige 

Länge diejes Brief. 
Meine Damen lajlen ſich bejtens empfehlen, indem fie fich, 

wie gejagt, vorbehalten in den nächiten Tagen jelbit zu jchreiben. 

Ich ſchließe mit der ergebenjten Bitte auch meiner bei rau 
von R....n zu gedenken — und die Verficherung der ehrfurchts— 

vollen Ergebenheit zu genehmigen, mit der ich die Ehre habe zu 

jein, mein gnäbdiges Fräulein, 

Ihr unterthänigiter Diener Th. Bernhardi. 

Kunnersdorf bei Hirichberg in Schlejien, 1. Juni 1874. 

Gnädiges Fräulein. Vor Allem muß ich bitten zu verzeihen, 

daß Ahr gütiges Schreiben bis heute unbeantwortet geblieben iſt 

— aber ih bin durd den beginnenden Trud eines neuen Werfs 

in dem Grade in Anſpruch genommen, daß ich nur hin und wieder 

über eine Viertheilitunde verfügen fann. Beute jedoch fann ich es 

mir nicht verjagen wenigjtens einige Zeilen an Sie, mein Fräulein, 
zu richten, damit diefer Brief Sie noch in Dresden trifit und 
mir die Gelegenheit nicht entgeht, Ihnen eine glückliche Reiſe zu 

wünſchen. 
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Von dem heutigen Rußland weiß ich wenig zu fagen, benn 
ih habe es in zweiundzmanzig Jahren nicht geſehen — und mie 

viel hat fi) dort in diefer Zeit verändert — dort wie überall! — 

Im Allgemeinen möchte ich jagen, daß die jeßige Regierung bie 

richtigen Bahnen eingeichlagen hat, oder vielmehr, daß fie von 

einer richtigen Anfiht der Lage ausgegangen iſt. Rußland ijt 

nämlich, bejonders jeit den Tagen der mehr als billig gerühmten 

Kaiferin Katharina bemüht geweſen vorzeitig eine Weltrolle zu 

ipielen, für die das Reich bei Weiten noch nicht reif war; für die 

weder die Kultur-Zuftände, nody die national:öfonomijchen Ver: 

hältnilje des Landes hinreichend entwidelt waren. In diefer Rolle 

hat Rußland feine Zukunft immerdar zum Voraus ausgegeben, es 

hat die Neflourcen der Zufunft vor der Zeit verbraudt. So war 

es denn endlid dringend nothwendig geworden eine Zeit eintreten 

zu laffen, in der Rußland fid von allen großen Welt:Angelegen- 

heiten fern zu halten fudhte, um alle Aufmerffamfeit auf die Ent- 

widelung der Zujtände im Innern zu menden. Die Aufgabe für 
Rußland war gleihjam ſich ſelbſt einzuhohlen auf der bereits durch— 

meſſenen Bahn, mit anderen Worten, die eigenen intelleftuellen 

und materiellen Kräfte nachträglich jo weit zu entwideln, daß fie 

der vorgreifend eingenommenen Welt-Stellung entipraden. — Im 

Einzelnen hätte vielleicht Ein und Anderes bejjer gemacht werden 

fonnen. Die Art wie Erziehung und Studien unter dem faifer 

Nikolaus organifirt worden waren, hat zur Folge gehabt, daß es 

dort durchaus an gründlich) gebildeten Fachmännern fehlt. Die 

Ichwierigiten Aufgaben jollen von ehemaligen Kammer: Bagen und 

ehemaligen Kadetten gelöft werden — und es läßt fih nicht 

leugnen, daß die ausgeführten Reformen zum Theil den ungenügen- 
den Gharafter von Diletanten-Arbeit an ſich tragen. 

Was Herrn von Beujt betrifft, glaube ich wohl, daß er jehr 

gern mephijtophelifch wäre, wenn er nur das Zeug dazu Hätte. 

Ih habe ihn ziemlich viel geliehen — und en petit comite — 

als er 1864 den Deutſchen Bund jeligen Andenfens in London 

vertrat, und ich muß gejtehen, daß er mir feinen großartigen Ein» 
drud gemadt hat. Seine Unterhaltung it unbedeutend und trivial; 

es müſſen ſehhr trübe Lichter fein, unter denen er als ein hell 

leuchtender Stern glänzen fann. Möglich, da er hin und wieder 

Unheil anrichten fann — aber es wird gewiß jedesmahl auf die- 



Zum Thema: Moderne Malerei. 289 

jenigen zurüdfallen, die fich feiner Leitung anvertrauen, ſchwerlich 
jemahls auf den Gegner, den er treffen mödte Er ijt eine 

Mittelmäßigfeit, die fi) immerdar an Problemen abmüht, die jehr 

weit außerhalb feines Horizonts liegen. 

So ſehr wir Ihnen auch alles Glück auf Ihrer Reife wün— 

Ichen, find wir doch hier in Kunnersdorf jelbjtlüchtig genug, um 

etiwas unzufrieden mit dem Gefchic zu fein, das Sie diefen Som- 

mer fern hält von Warmbrunn. Das müſſen Sie gütig verzeihen 

— mie aud, daß idy etwas eilig abbreche und jchließe. 

Es bleibt mir nur noch Zeit hinzuzufügen, daß meine Damen 

fih Ihrem gütigen Andenken, und allen den Ihrigen auf das 
allerbejte empfehlen laijen. 

Mit der ehrfurdhtsvolliten Ergebenheit, mein gnädiges Fräulein, 
Ihr ganz unterthäniger Diener Th. Bernhardi. 

Id öffne den Brief noch einmahl, um eine Bitte meiner 

Schwägerin Hinzuzufügen. Deine arme Schwägerin ijt heute fo 

unmwohl, daß fie unmöglich jchreiben fann, bittet aber dringend um 

Ihre Adreſſe in Kurland. 

Ginige Bemerkungen zum Xhema 
‚Moderne Malerei“. 

Im Oftoberheft der Baltiſchen Monatsjchrift finden wir 

einen Auflag über „Moderne Malerei” von Wolfgang von 
Dettingen. Gewiß haben viele mit gelpannter Erwartung nad 
dem Heft gegriffen, denn aud) bei uns ijt Das Bedürfniß verbreitet, 

von einem Manne, der der Runjtbewegung in Deutichland nahe- 

fteht, zu erfahren, „was nun eigentlid) moderne Malerei heißen 

joll und muß“. Die Lejer finden in dem Aufſatz eine warm ge- 

Ichriebene Apologie der neuen Malerei; fie jehen, daß der Autor 

auf feinem Gebiete zu Hauſe ift und es geſchickt verfteht, aus dem 

gewaltigen Material an Thatſachen und Gedanken dasjenige aus- 
zumählen, das für feinen Zwed paßt. Was aber die Hauptjache 

5 
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betrifft, nämlich „eine ausreichende und zuverläffige Erklärung des 
Mortes”, fo erhalten mir, meines Erachtens, von Herrn von 

Dettingen doch nur eine einfeitige und deshalb nicht nur unzu— 

(ängliche, fondern auch vielfach unzutreffende Definition. Herr von 

Dettingen läßt fih in der Einleitung etwas ausführlich über das 

Vieldeutige und Nichtsfagende des Schlagwortes „modern” aus, 
er warnt im Allgemeinen vor dem Gebraud; des Ausdruds, um 

ed dann als feine Aufgabe zu bezeichnen, diefes Wort nur in 

einem neuen, flaren und nicht mißverftändlichen Sinne als Aus— 

drud für das Weſentliche der neuen geijtigen Bewegung anzu— 

wenden. Hierauf jchildert der Verfaſſer ganz furz die frühere 

Entwidelung der Malerei im 19. Jahrhundert und gewinnt damit 

die Folie für das Bild der modernen Malerei; in ber legten 

Thafe vor diefer findet er die Herrichaft einer befcheidenen Un— 

perjönlichfeit, einer Fonventionellen Negelhaftigkeit, furz, einer 

tüchtigen Trivialität. Und nun fagt er wörtlih: „Welche find 

nun Die neuen Ziele, denen man in ber Dialerei feit etwa 1880 

zuftrebt, nachdem, nebenbei bemerft, ſchon Jahrzehnte vorher einige 

vielverjpottete Sonderlinge fie bezeichnet und fid) ihnen genähert 
hatten? Es find die, die nad meiner Meinung das Wejen der 

„modernen Malerei” im wahren Sinne beftimmen. Sie find ver: 

wandt mit denen, auf die die piychologiiche Entmwidelung der jün- 

geren und jüngjten Generation überhaupt gerichtet if. Es handelt 

fih allenthalben um die Ausbildung und den mwahrhaftigen, 

echtejten Ausdrud der eigenen Perjönlichkeit, die fi) das Recht 

einer jelbjtändigen Erijtenz nicht mehr verfümmern laſſen fann 
oder will.“ 

Wenn diefe Erklärung gelten fol, fo ift zunächſt zu ver: 
langen, daß fie ſich auf alle bedeutenderen Erjcheinungen der mo- 

dernen Dialerei anwenden läßt, denn es wäre ein zu billiges Aus- 

funftsmittel, zu jagen: Was in die Erflärung nicht bineinpaßt, 

ift eben nicht modern. Und ebenſo erjcheint die Berechtigung dazu 

fraglich, alte Herren, die ihr Weſen längft ausgebildet hatten, als 

von den modernen Rufen nad) Ausdruck der Perſönlichkeit nod) 

nichts zu hören war, ohne Weiteres unter die Jungen einzureihen 

oder als Vorläufer derjelben zu bezeichnen. Für Bödlin z. B. 
Iheint mir die Rolle eines Vorläufers jehr unpafiend, und Eduard 

von Gebhard würde eine ſolche Nolle wohl auch danfend ablehnen. 
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Den Naturalismus fcheint Herr von Dettingen für fo vollftändig 

abgethan zu halten, daß er feiner mit feinem Worte erwähnt. 

Ich habe nie geglaubt, daß das Schlagwort „Naturalismus“ allein 

zur Erflärung der modernen Kunjtbewegung genüge, aber dieſen 
Begriff einfach aus der Entwidelung derjelben zu eliminiren, das 

geht erſt vecht nicht an. Nun war aber das Prinzip des Realis- 

mus oder Naturalismus zunädjt ein im hohen Grade unperfön- 

liches, ja in feiner ftrengften Form forderte es den Verziht auf 

die Perfönlichfeit gegenüber der reinen Darjtellung der Wirklichkeit. 
Aber auch die jpätere Phafe des fog. Ampreffionismus orbnet 

doch die PVerfönlichfeit immer noch dem Hauptprinzip des Natur: 

ausfchnittes unter; auf den ganzen Naturalismus trifft alfo Herrn 

von Dettingens Formel nit zu. Er behauptet freilih: „Nichts 
ift perjfönlicher als die Farbenempfindung; für fie gilt fein Rezept, 

feine Weberlieferung. Der Maler jteht vor der farbigen Natur 

„ein Dann allein“, und lediglih von feinen Augen, von deren 

Sefundheit und guter Zucht, hängt es ab, wie nahe er ihr bei- 

fommen kann.“ Sch erlaube mir aber, ihm dies nicht fo ohne 

weiteres vollftändig zu glauben; meines Erachtens würde in den 

meijten Fällen der betreffende Mann, ohne die vom Naturalismus 

oder meinetwegen auch irgend einer anderen Runftübung geichaffene 

Technik, der Natur nicht nur jehr allein, fondern auch äußerjft 

hilflos gegenüberftehen. Und wenn Herr von Dettingen weiter 

gar jagt: Der moderne Maler „Iteht zu jedem Werk, das er be- 

ginnt in einem leidenjchaftlihen Verhältnig, weil ein jedes neue, 

noch nicht befriedigte Forderungen an ihn jtellt: in der modernen 

Kunſt giebt es feine Wiederholung, da fie die Probleme in ihrer 

vollen Eigenart erfaßt und würdigt”, jo iſt das eins von den ge 
lafjen ausgeſprochenen großen Worten, das nur einen Zwed hat, 

wenn e8 eben jo gelajjen geglaubt wird. Entweder gilt das Wort 
für Alle, jeder Arbeiter auf jedem Gebiet fteht zu feinem Werfe 

in einem leidenjchaftlihen Verhältniß, wenn er es eben eifrig be- 

treibt, und feine Arbeit wiederholt fich volljtändig genau; in diefem 

Sinne wäre der Ausipruch alfo ohne jede Bedeutung; oder es it 

die Rede von wirklich neuen und wirflid großen Aufgaben, die in 

ihrer vollen Eigenart erfaßt werden müſſen, dann müßten zu ihrer 

Löfung alle modernen Dealer nicht nur originelle Perfönlichkeiten, 

fondern ſchon Genies fein; furzum, es tritt dann aus Bieiem Fbori 
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handgreiffich eine folofjale Ueberhebung der jungen neuen Kunſt 
über alle ältere hervor. 

Ueberhaupt wäre die von Herrn von Dettingen gegebene 

Erklärung doch nur dann brauchbar, wenn der Ausdrud der fünjt- 

lerijchen Berjönlichfeit in der That etwas ganz Neues wäre und 
ſich früher nicht oder doch nur in geringem Grade hätte ausbilden 

fonnen. Nun weiß aber Jedermann, daß die Perjönlichkeit aller 

vedeutenden Künftler aus ihren Werfen jehr deutlich hervorleuchtet; 

Dagegen iſt es eine jehr jchwierige und bisher ungelöfte Frage, 

welche Bedingungen zur Ausbildung fünjtleriiher Perjönlichfeit die 

förderlichiten wären. Daß die meijten modernen Künftler mehr an 

das Recht der Perfönlichleit denfen und davon ſprechen, als ihre 

Vorgänger, iſt zuzugeben; ob aber das bewußte Streben nad) 
Ihranfenlojer Bethätigung des fünftleriichen Ich der beſte Weg zu 

wirklichen fünjtleriichen Thaten ift, bleibt zunächſt durchaus zweifel- 

haft. Die Analogie auf dem Felde der ethiſchen Charafterbildung 
würde faum zu Gunſten einer folhen Auffaffung ſprechen. Schließ— 

(ih) müßten wir an Herrn von Dettingen eigentlich noch eine jehr 

verfängliche Frage richten, nämli) was denn unter dem Worte 

„Berlönlichfeit” zu verftehen ei, und wie man fi) die Ausbildung 

der fünjtleriichen Perfönlichfeit zu denken habe. Es wäre aber 

ungerecht, von einem kurzen populären Auflag die Erörterung 

eines jo jchwierigen und tiefgreifenden Problems zu verlangen. 

Immerhin würde der Verfaller nur durch eine ſolche tiefgehende 

Unterfuhung dem Vorwurfe begegnen fönnen, daß er bas von ihm 

fritifirte Wort nur durch ein ebenjo vieldeutiges, daher auch ebenjo 

nichtsfagendes erflärt habe. Mir jcheint Herrn von Dettingens 

Definition ungefähr daffelbe zu bejagen, was W. v. Seiblig mit 

dem Ausdrude „Uriginalität” bezeichnet, und R. Muther als den 

Kampf um die Sreiheit in der Kunſt ſchildert. Mir iſt die letzte 

Faſſung fajt lieber, weil fie am beutlichjten verräth, day es ſich 

eigentlid nur um negative Beitimmungen handelt. Daß die 

meilten modernen Künſtler jedes äfthetiiche Syitem und jede norma— 

tive Methode verwerfen, furz, daß fie ic) nichts vorjchreiben laſſen, 

willen wir längit, und viel mehr lernen wir aus den erwähnten 

Erflärungsverjuden auch nicht. 

Im letzten Abſchnitt ſeiner Schrift kommt unſer Autor auf 

das Zurücktreten des Gegenſtändlichen in der modernen Malerei 
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zu ſprechen. Er fagt darüber: „Und ferner läßt fich nicht lange 

verfennen, daß ein Kunjtwerf durch feine Darjtellung weit nad): 

haltiger wirft als durch feinen Gegenjtand. Ein vorzüglich ge: 
malter Kohlkopf beichäftigt das aufmerfjame Auge und dadurd) 

Sinn und Gemüth immer aufs Neue, offenbart immer reichere 
Einzelheiten und erfreut durch den an ihm fichtbar gewordenen 

Geiſt feines Verfertigers auf die Dauer; ein jchleht aemalter 

Chriſtuskopf fann höchitens in der Kirche wirken, wo die Andacht 

alle Aufmerkiamfeit auf feine Bedeutung richtet und die Kritik des 

Auges einjchläfert.“ 

Der Verfaſſer muß von der Linbeftreitbarfeit jeines Aus: 

Ipruches jehr überzeugt geweſen fein, ſonſt hätte er vielleicht eine 

weniger frajje Gegenüberftellung gewählt. ch will gerne zugeben, 

daß mein jtumpfer Sinn zum Verftändniß der Eoloriftiichen ein: 

heiten eines Kohlfopfs erjt durd) einen guten Maler gebracht 

werden wird; bin ich aber joweit gebracht, dann werde ich mir 

lieber einen natürlichen Kohlfopf zur Betrahtung ins Zimmer 

ftellen, er wird zwar allmählich vertrodnen oder verfaulen, aber 

follte nicht ein faulender Kohlkopf vielleicht nody feinere Farben— 

nuancen aufweilen als ein friiher? Ich bin nicht jehr für Kohl: 

föpfe, aber ich bin ein großer Blumenfreund, und da halte ich es 

ihon lange jo. Ich jehe nern gut gemalte Blumen, aber bie 

lebenden ziehe ich vor, denn die Fülle ihres zarten und glühenden, 

harmonischen und manchmal auch baroden Karbenlebens malt mir 

doc fein Maler. Was aber den Ehrijtusfopf betrifft, jo iſt die 

Kirche doch Fein ganz ungeeigneter Ort für ihn; it er jchlecht ge: 

malt, jo werden die Stenner ihn nicht anjehen dürfen, da er aber 

wohl meiſt eine jchwache Nahahmung eines bedeutenden Originals 

fein wird, jo wird er vielen Naiven nod) einen Abglanz von deiien 

Gehalt vermitteln fünnen. Es iſt da ganz ähnlich wie in der 

Wiſſenſchaft: wer Spezialforihungen verjteht und liebt, der wird 

nad) gelehrten Vionographieen greifen, wer zum erjten Male die 

Hauptgejege 3. B. des Pflanzenlebens fennen lernen will, wird 

befriedigt jein, wenn er fie auch dem unjelbjtändigiten, populären 

Handbuch der Botanif entnimmt. Nur verlangt niemand vom 

großen Publikum, daß es willenichaftliche Spezialarbeiten leſen 

jolle, dagegen jcheinen die modernen Kunftichriftiteller die gefammte 

Menſchheit zur feinjten Kunjtfennerichaft zu verpflichten. 
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Mit dem Verhältniß von Sujet und Darjtellung in der 

Kunſt ift e8 aber auch nicht jo einfach, wie die Parteigänger der 

Moderne meinen, die mit grenzenlojer Verachtung auf jeden her: 
abjehen, der noch glaubt, daß ber Gegenjtand in der Kunft von 
irgend welchem Belang jein fünne. Wie ic) mir dies Verhältniß 
denke, möchte ich durd) einen kleinen Vergleich illujtriren. Ein 

junges Mädchen erwartet von einem jungen Manne eine Liebes- 

erflärung, und endlich fomımt fie. Wird e8 da der jungen Dame 

nicht ganz gleichgiltig fein, wie er jeine Erflärung vorbringt, wenn 

er nur die Hauptſache jagt, das: Ich liebe Di; und doch, wird 

es ihr nicht ebenjo gleichgiltig jein, was er ihr jagt, wenn fie nur 

aus der Art, wie er jpricht, herausfühlt: Er liebt mid. In der 

Kunſt find wir Bejchauer die jungen Mädchen, der Künftler iſt 

unjer Liebhaber. Daher rufen wir ihm zu: Made es, wie du 

willit, wenn du uns nur etwas giebit, was unjer Auge beichäftigt 

und unjer Gemüth anregt! und wiederum: Zeige uns, mas 

du willſt, alles Beliebige, aber zeige es uns fo, daß wir beine 

Liebe zur Sache und damit zu uns herausfühlen! So wollen wir 

aud) gern alles entgegennehmen, was uns die modernen Maler 

bieten; fie werden jchwerlicy die Kunjt ganz neu machen, aber viel 

Neues Haben fie ſchon gebradt, und Manches davon ift gut. 

Mögen fie aud weiter Kohlföpfe malen, jo lange die ihnen Pro: 
bleme bieten, aber fie follen von uns nicht verlangen, daß wir 

ihnen glauben, wenn fie rufen: Seht, erft ſeitdem die Kohlköpfe 

lo gemalt werden, giebt es fünjtleriiche Berjönlichfeiten! Den jungen 

Künftlern mag die Einjeitigfeit gut thun, wir altes Publikum 

halten uns doc) lieber an den alten Sprud: „Prüfet Alles, und 

das Beſte behaltet!” O. Kleinenberg. 
Mitau, im Oktober 1900. 

u 



Litteräriihe Streiflihter. 

Daud Prutz. Preußiihe Geſchichte. Stuttgart, J. ©. Cottaihe Bud» 

handlung Nachfolger. Bd. I und II, jeder zu 8 M. 

Ueber den willenichaftlihen Darjtellungen der preußiichen 

Geſchichte in neuerer Zeit hat ein eigener Unjtern gewaltet: feinem 

ihrer Verfaſſer ijt es vergönnt geweſen jeine Arbeit zum Abjchluffe 

zu bringen. Stenzel hatte jeine für jene Zeit höchſt verdienjtvolle, 

mit männlihem Freimuth gejchriebene Geſchichte Preußens faum 

bis zum Schluſſe des fiebenjährigen Krieges geführt, als der Tod 

ihn abrief und aud) jein Fortjeger Neimann hat die Darjtellung 

nur um menige Jahrzehnte meiterzuführen vermodht. Ranke hat 

jeine meijterhafte Darjtellung nur bis zum Beginn des fieben- 

jährigen Krieges fortgeführt; ob es überhaupt feine Abſicht gewejen, 

fie nody weiter fortzujegen, muß Dahingejtellt bleiben; einzelne 

Arbeiten des großen Gejchichtichreibers über die jpäteren Zeiten 

dienen wenigjtens zum theilweijen Erjag. I. G. Droyjens groß: 

artige Geſchichte der preußiſchen Politik iſt ebenfalls ein Torjo 

geblieben, nur bis in die Mitte der Regierung Friedrichs des 

Großen bat der Meilter fein Werk führen können. Die Zahl der 

populären Werfe über die preußiiche Geſchichte iſt ſehr groß, doc) 

beruhen nur äußerjt wenige auf genauer Sachkenntniß und eigener 

Forſchung. Unter dieſen jeien hier nur F. WVoigts treffliche 

Brandenburgiſch-Preußiſche Geſchichte und W. Pierjons lebendig 

geichriebene, von gejundem Urtheil zeugende Geſchichte Preußens 

hervorgehoben. In den legten Jahrzehnten iſt eine Fülle bisher 
unbefannten urkfundlichen Materials zur Gejchichte des preußiichen 

Staates, bejonders in den drei legten Jahrhunderten, veröffentlicht 

worden und eine neue wiſſenſchaftliche Darauf gegründete umfajjende 

Geſchichte Preußens iſt jehr zu wünſchen. Cine jolde Aufgabe 
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bat jih nun Profeſſor Hans Prub in Königsberg in feinem Werfe 

nicht gejtellt, jeine Abſicht iſt eine die bisherigen Forſchungen 

zulammenfajjende, an alle Gebildeten ſich wendende, allen gelehrten 

Apparat verichinähende eingehende Darftelung der preußiichen Ge: 

Ihichte zu liefern. Auch ein ſolches Unternehmen ijt mit Freuden 

zu begrüßen, es fommt dabei alles auf die Ausführung an. Der 

Verfaller hat jeinem Werfe eine längere Einleitung vorausgejchidt, 

in der er jich gegen die bisherige Auffaſſung und Behandlung 

ber preußischen Gejchichte ausipridt. Er will nichts von einem 

von Anfang an erkennbaren Beruf Preußens zur Führung Deutſch— 

lands, von einer providentiellen Miſſion der Hohenzollern feit ihrem 

Eintritt in die Mark, wie beides namentlidy von Droyjen energiſch 

geltend gemacht ift, willen. Er erflärt fi) auch entichieden gegen 

das „infallibele Preußenthum“ 9. v. Treitichfes, er will Die 

preußiihe Geidhichte nicht anders behandeln und beurtheilen, als 

die jedes andern Landes. Gewiß hat Treitichfe in der Beurthei- 

lung preußiicher Dinge 3. B. der Perfönlichfeit Friedrid) Wilhelm IL 

bisweilen zu günjtig geliehen, jicherlich geht Droyien in dem Nad): 

weile des „ghibelliniichen Gedankens“ bei den erjten Hohenzolleri: 

ihen Kurfürften nicht jelten zu weit und iſt auch in der Be- 

urtheilung der Politik und Perjönlichfeit des großen Kurfürſten 

von Einfeitigfeit nicht frei, aber daß der preußiihe Staat und die 

Hohenzollern jeit dem großen Kurfürften eine hiſtoriſche, ja welt: 

geſchichtliche Miffion haben, das läßt ih dod, wenn man die 

Augen nicht abfichtlich dagegen verſchließen will, in feiner Weije 
verfennen. Dan braucht dabei durdaus nicht an etwas Bewußt— 

Planmäßiges, eine politische Offenbarung zu denfen, es giebt 

nationale und politiihe Haus: und Gtaatstraditionen, die aud 

auf ſchwächere Träger der Staatsgewalt fortwirfen, man denke 

nur an die Habsburger, an die Bourbonen, an das Haus Tudor. 

Die Geſchichte Preußens läßt ſich eben nicht ganz ebenjo wie die 

Baierns oder Hannovers behandeln, ihr Nejultat it ein völlig 

anderes als das der Entwidelung diejer Staaten; ohne eine gewiſſe 

teleologijche Behandlung und Auffaſſung, gegen die ſich Prutz jo 
heftig erklärt, bleibt das wunderbare jtufenweije Emporjteigen 

Preußens unbegreiflid und unverjtändlih, wenn man nicht eine 

Reihe von unerklärlichen glücklichen Zufälligkeiten annehmen will, 

wovon doch bei erniter Geihichtsauffaffung nicht die Rede jein 
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fann. Ohne alle Voreingenommenheit, mit Befeitigung der 

„Legende“ (es hieße wohl beifer der jagenhaften Ausihmüdungen), 
ohne Hineintragung moderner Anfichten will Prutz die preußiiche 

Geihichte behandeln. Daß er die Bedeutung der Berjönlichkeiten 

in der Geſchichte nachdrücklich betont, damit find wir ebenjo völlig 

einverjtanden wie mit jeiner Nuffaffung, daß die Geſchichte zunächſt 

und in erjter Linie politiihde Geſchichte iſt. Was Pruß gegen den 

jegt in Preußen eingeführten Gejchichtsunterricht nad) dem Krebs— 

gang, d. h. über die Methode von der Gegenwart auszugehen und 

allmählich immer weiter in die Vergangenheit zurüdzuführen und 

über die der Tugend beigebradhte byzantinische Verherrlichung aller 

Hohenzollern jagt, ijt jehr richtig, gehört aber doch wohl nicht in 

die Einleitung zu einem Geſchichtswerke. Pruß beginnt jeine Dar: 

ftellung mit einer Schilderung des DOrdensftaates in Preußen und 

giebt dann erjt die Gejchichte der Marf Brandenburg vor und 

unter den Hohenzollern. Das umgekehrte wäre wohl das Natur: 

gemäße und Prutz hat wahricheinlid) nur deshalb das Ordensland 

vorangejtellt, weil nad) feiner Auffaſſung erit durch den Beſitz 

Preußens und von dort aus die große politiiche Stellung der 

Hohenzollern begründet wird. Nüchtern und fühl ſchildert der Ver: 

faljer das Walten der erjten Hohenzollern in der Mark als wenig 

erfolgreich bis durch Albrecht Achilles, den der Verfaſſer übrigens 
jehr ungünjtig beurtheilt, die Trennung der Marf von den fränfi- 

ihen Befigungen erfolgt. Sehr eingehend wird die Einführung 

der Reformation gejchildert. Im Mittelpunfte der folgenden Dar 

itellung jteht der große Kurfürit, deſſen lange und wechjelvolle 

Regierung einen großen Theil der beiden vorliegenden Bände ein: 
nimmt. Grade bei der Schilderung des Gründers des preußiichen 

Staates zeigt es ſich, daß Prutzs Behandlung der Geſchichte nicht 

weniger einjeitig, nur nad) anderer Nichtung ift, als die von ihm 

getadelte feiner Vorgänger. Haben dieje die WBerlönlichfeit und 

Politik des großen Kurfürjten vielfach zu günftig beurtheilt und zu 

jehr verherrlicht, jo verfällt Bruß, um nur ja unparteiiih und 

unvoreingenommen zu fein, in den entgegengejegten Fehler: er 

findet jo viele Schwächen, Mängel, Fehler, Schwankungen, Wider: 

Ijprüche bei dem Kurfürften und in feiner Bolitif, daß man faum 

begreift, wie diejer zu dem Beinamen des Großen gefommen iſt 

und nicht verjteht, wie er denn eigentlich der Schöpfer des preußi: 
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ihen Staates geworben. Bon einer nationalen Politif des Kur: 
fürjten will Prutz nichts willen. Wenn man mit Prußs Dar: 

jtellung Droyjens Geſchichte des großen Kurfürften vergleicht, jo 

jollte man meinen, daß von zwei ganz verjchiedenen Perjönlichkeiten 
gehandelt wird. Die Thatjachen, die Pruk anführt, find gewiß 

richtig, aber die Schlüffe, die er aus ihnen zieht, die Auffaſſung 

und das Urtheil find häufig keineswegs zutreffend und geredt. 

Bejonders auf das legte Jahrzehnt der Regierung Friedrid Wil: 
helms fallen bei Prutz dunkle Schatten. In der zufammenfallenden 

Charafterijtit des Kurfürjten, die Prug am Schluſſe giebt, finden 

jid) ganz widerjprechende disharmoniſche Züge, die zu einem Bilde 

zu vereinigen ſchwer möglich ift; die Charakterjchilderung ijt über: 

haupt nicht des Verfallers Stärke. Mit der Negierung Friedrich 

Wilhelm I. jchließt der zweite Band. Die große organijatoriiche 
Thätigfeit dieſes Königs im Innern des Etaates wird gebührend, 
aber in etwas fnappen Umrifjen gewürdigt. Hier wäre eine etwas 

ausführlichere Behandlung ganz am Plage gemwejen, audy eine 
Hervorhebung der verdienjtvollen Kolonilationsthätigfeit Friedrich 

Wilhelm I wäre erwünjcht gewejen, man vermißt da die Ver: 

werthung der für dos innere Walten des Königs jo wichtigen 

Arbeiten und Veröffentlihungen Schmollers. Den jhweren Konflikt 

zwilchen dem Könige und jeinem Sohne beurtheilt Pruß ganz ver: 

ftändig und nicht zu Unguniten des Königs. 

Können wir nad) dem Gejagten auch Prutzs Grundanidauung 

nicht theilen und jeiner Auffaſſung oft nicht beipflichten, jo erfordert 

es doch die Gerechtigkeit hervorzuheben, daß fein Werk eine Fülle 

von zuverläjfigen Thatjachen enthält und fait überall die Vertraut- 

heit des Verfaljers mit den Nejultaten den neuern Forichungen 

befundet. Weiter iſt anzuerfennen, daß es Pruß verfteht auch 

verwidelte politiiche VBerhältniiie wie den Cleve-Jülichſchen Erb: 

folgeftreit, das mwechjelvolle Verhalten des großen Kurfürſten zu 

Polen und Schweden u. a. flar und überfichtlicy darzulegen. Zu 
wenig berüdjichtigt jind Die geijligen und materiellen Kultur: 
verhältnifje, wenigitens in furzen Weberfichten hätten fie bei den 

einzelnen Zeiträumen berüdfichtigt werden jollen. Die Darſtellung 

des Verfaſſers ijt fließend und far, aber nüchtern, Begeijterung 

wird jie nicht erweden. Störend iſt die zu häufige Anwendung 

der rhetoriichen Fragen, die im hiltoriihen Stile überhaupt nur 
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ſparſam gebraucht werden darf und in dieſer nicht durch Schwung 

ausgezeichneten Darjtellung bejonders auffällt. Prutz wird, um 
jeine Gejdichte bis 1871 fortzuführen, wenigitens noch zwei, viel: 

leiht auch drei Bände nöthig haben. Dan kann geipannt fein, 

wie der Verfaſſer Friedrichs des Großen PBerjönlichfeit und Regie: 

rung darjtellen wird. 

Wolf von Tümpling. Erinnerungen aus dem Leben des General 
Adjutanten Kaiſer Wilhelms I. Hermann von Boyen. Berlin, Ernit 

Siefried Mittler und Sohn. 5 M. 50 Pf. 

Der Dann, deſſen Lebensbild uns hier geboten wird, war 

der Sohn des berühmten Organilators der preußiſchen Wehrkraft, 

wir finden darin daher audy mehrfache Beiträge zur Kenntniß des 

Vaters, von dem nicht wenige charafterijtiiche Briefe mitgetheilt 

werden. Der Sohn, 1811 geboren, hat die bejte militärische 

Schule bei einem andern Helden der Befreiungstriege, als Adju— 
tant des General8 v. Grolman, des Mannes von altrömiſchem 

Charakter, in Poſen durchgemacht. Er wurde dann Generaljtabs- 

offizier und ward 1846 als Hauptmann nad Krakau fommandirt, 

um bei der Bejeitigung der dort entjtandenen Unruhen mitzu: 

wirfen. Ueber die dortigen Verhältniſſe und einflußreihen Per: 

onen jowie über die biplomatiiden Verhandlungen werden: uns 

aus Boyens Aufzeihnungen ſehr inhaltreihe und belehrende Mit: 

theilungen geboten. 1848 wurde er als perjönlider Ndjutant 
zum Prinzen von Preußen fommandirt und damit begann die bis 

zu jeinem Tode fortdauernde nahe perjönliche Beziehung zu dieſem 

Fürften. Er begleitete den Prinzen auf jeiner Flucht nad) London 

und berichtet mandjerlei über den dortigen Wufenthalt und das 

damalige engliiche Leben. Boyen war nit nur eim tüchtiger, 

gebildeter Militär, er war aud ein Dann von jcharfer politijcher 

Einfiht, das bemweijen jeine Aufzeichnungen über die Bejtrebungen 

zur Herbeiführung der deutjchen Einheit, namentlich jein Brief vom 
14. Mai 1848, worin es heißt: „Ich will einen erblichen preußi- 

ihen Kaiſer“, ein Wort das in jenen Tagen noch faum Jemand 

jo klar ausgeſprochen hat. Auch einen jchönen Brief von E. M. 

Arndt aus derjelben Zeit finden wir hier. 1850 verheirathete fich 

Boyen mit Fanny, Prinzeffin Biron von Kurland und feine Briefe 

an fie bilden fortan den Hauptbejtandtheil des Buches. Von großem 

geſchichtlichen Werthe find Boyens Mittheilungen über die trau: 
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rigen Oftober- und Novembertage bes Jahres 1850, fie führen 
uns jene Zeit mit unmittelbarer Friſche und Lebendigfeit vor. 

Der Prinz von Preußen war in der Frage, ob Oeſterreichs rüd: 

fihtslofen Forderungen nachzugeben oder alles zum Kriege vorzu: 
bereiten jei, für das Letztere. Der König ſchwankte, bis er zulept 

der Majorität jeiner Minijter zuftimmte. Boyen theilte ganz den 
Zorn und die Empörung jeines Herrn über dieſen Nusgang: 

„Jena, ichreibt er, war ein ſchmachvoller Tag für Preußen, aber 

der 2. November 1850 (an dem die Enticheidung fiel) ilt es noch 

viel mehr.” Er berichtet weiter: „der Prinz meinte (als er aus 

dem Miniſterrathe fam) wie ein Kind, daß ich nicht anders fonnte, 

als ihm um den Hals fallen und ihm jagen, wenigitens die Chre 
feines Namens jei für die Gejchichte gerettet.” Welche ergreifende 

Szene, da zwei ernite Männer, und noch dazu Krieger in Thränen 

des Schmerzes ausbradyen über die Schmach ihres Landes! Es 

waren aljo nicht blos Liberale und Demokraten, welche damals, 

wie die Kreuzzeitungspartei behauptete, dieje Vorgänge und den 

mit ihnen zujammenbhängenden Vertrag von Olmüß als eine Schande 

und Erniedrigung des Staates empfanden, jondern aud Männer 

von wahrhaft preußiicher Gefinnung. Boyens Briefe aus Diejer 

Zeit find höchſt werthvolle geichichtlihe Zeugniiie für den damals 

in den höheren Militärs berrichenden Geiſt. Als perjönlicher 

Adjutant des Prinzen war Boyen aud) deſſen politiicher Vertrauens: 

mann, das zeigt die hier mitgetheilte jchriftliche Diskuſſion zwiſchen 

dem Prinzen und ihm über die Bildung der erften Hammer im 

Jahre 1852. Auch von den Reiſen, welche Boyen nad) London 

und Stodholm unternahm, berichtet er manches Intereſſante. 1861 

wurde er lügeladjutant des Königs und war fortan deſſen jteter 

Begleiter. Dan lieft die Briefe, welche er 1866 vom böhmijchen 
Kriegsichauplage geichrieben hat, mit lebhaften nterejje. Er 

ihägte Moltke jehr hoch und meinte, auch in der Beurtheilung 

der politiihen Situation jei Moltfe ein feinerer Kopf als Bismard, 

dem er übrigens alle Anerkennung zollt, ein Urtheil, das der Brief: 

Ichreiber jpäter gewiß nicht aufrecht erhalten haben wird. Daß 

Boyens Briefe aus dem Kriege 1870 und 1871, den er als 

Generaladjutant des Königs mitmachte, von großem Anterejle und 

MWerth find, wenn jie aud) feine neuen Thatjadhen enthalten, braucht 

faum gejagt zu werden. Es ijt befannt, daß er dazu bejtimmt 
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wurde Napoleon von Sedan nad) Wilhelmshöhe zu begleiten; 

Napoleon dankte ihm Ipäter für die rücjichtsvolle Behandlung, die 

ihm Boyen hatte zu Theil werden laljen. Ueber die legten 16 

Lebensjahre Boyens nad der Nückfehr aus Franfreid) werden bie 

Mittheilungen leider immer jpärlicher, e8 ſind zumeift nur furze 

Notizen, die wir erhalten. Boyen wurde zuerjt Gouverneur von 

Mainz, dann von Berlin, jchon früher war er zum General der 

Infanterie ernannt, er erhielt nod den ſchwarzen Adlerorden, ber 

Kaiſer blieb ihm jtets ebenjo huldvoll und geneigt wie früher ber 
Prinz und König. 1880 nahm er jeinen Abſchied und jtarb 1886, 

2 Jahre vor jeinem faijerlihen Herrn. Sit ed Boyen auch nicht 

vergönnt geweſen durch hervorragende NKriegsthaten fi einen 

glangenden Namen zu machen, jo gebührt ihm dod) eine Stelle 

unter den trefflihen Militärs der Zeit Kaiſer Wilhelm I. Es ift 

das Bild eines Eugen, gebildeten, edlen, tapfern, politiich ein- 

fihtigen, treuen Mannes, das uns aus dem Buche entgegentritt, 

Boyen war feine geniale Natur, aber er hat ſtets den Platz, den 

ihm das Geſchick angewieſen, ganz ausgefüllt, fur; er war, wie e8 
Ihon Kaiſer Wilhelm I ausgedrüdt hat „der würdige Sohn eines 

großen Vaters“. Tümplings Buch ijt feine eigentliche Biographie, 

das hat der Verfaſſer Schon dur den von ihm erwählten Titel 

abgelehnt, man fann es bedauern, daß er nicht eine ausführlichere 

Lebensichilderung jeines Schwiegervaters gegeben hat, aber aud) 

jo wie fie num vorliegen, find diefe Erinnerungen ein werthvolles 
und inhaltreiches Bud). 

Dtto Berdrow. Nahel Varnhagen, ein Lebens: und Zeitbild mit 12 Bild: 
nifjen. Stuttgart, Verlag von Greiner und Pfeiffer. 7 M. 

Wie viele willen heute etwas von Nahel Varnhagen? Und 

dod war dieje Frau während ihres Lebens und noch mehr nad) 

ihrem Tode durd) das von ihrem Gatten herausgegebene Buch 

„Rahel“ weithin befannt, hochgefeiert und bewundert; fie hat 

großen Einfluß auf das jogenannte junge Deutihland und Die 
gebildeten Kreiſe Norddeutichlands überhaupt während der dreißiger 

und vierziger Jahre ausgeübt. Dieſe Thatiahe ijt um fo merk: 

würdiger, als Nahel nie etwas für den Drud geichrieben und nur 

durch ihre Perjönlichkeit ſowie die zahlreichen von ihr geichriebenen, 

höchſt originellen und gedanfenreichen Briefe jo bedeutend gemirft 

hat. hr größter Ruhm ift, daß fie eine der erften geweſen it, 
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welche Goethes bdichterifche Größe und Herrlichkeit erfannt haben; 

fie hing mit unmandelbarer Liebe und Begeijterung an dem Meijter 

und lebte ganz in feinen Werfen. Das war in dem nüchternen, 
aufgeflärten Berlin am Ende des 19. Jahrhunderts etwas Außer: 

orbentliches und ein ungewöhnlicher Verſtand und ein ftarfes Ge 

fühl des Herzens gehörte dazu, um zu folder Erfenntniß durch— 

zudringen. Sie ilt aus den geiftreihen jüdiichen Streifen des da— 

maligen Berlin hervorgegangen und hat jpäter, zunächſt wohl nur 

aus äußeren Gründen, den drijtliden Glauben angenommen. 

Man hat fie nad) ihrem Tobe in ben dreißiger Jahren wegen 

ihrer oft tiefen und überrajdhenden Ausiprühe und Geiftesblige 

mit Hamann verglihen; wenn das auch übertrieben war, fo iſt 

Doch nicht zu läugnen, daß Rahel einen ungewöhnlichen Geift beſaß 

und daß fich viele feine und originelle Gedanken in ihren Briefen 

und Aufzeihnungen finden. Es ijt daher ein Verdienſt von 

D. Berdrow, der ſchon mehrfach bedeutende bdeutiche Frauen ge 

Ihildert, daß er es unternommen bat der Gegenwart bie merf- 

mwürdige Frau mieder ins Gedächtniß zu rufen. Er hat für fein 

umfaſſendes Lebensbild außer der jchon erwähnten, von Varnhagen 

veröffentlichten Brieffammlung noch die zahlreichen aus deifen Nach— 

(laß von Ludmilla Aſſing herausgegebenen Korreipondenzen Rahels 

ſowie die einschlägige Litteratur fleißig und forgfältig benugt und 
verwerthet und Nahel nad) allen Beziehungen ihres Lebens gejchildert. 

Als einen Mangel müſſen wir es bezeichnen, daß Berdrow nicht 
auch den ungedrudten Nachlaß Varnhagens auf der Föniglichen 

Bibliothek zu Berlin benugt hat, er hätte ihm gewiß noch mandjes 

werthovolle Material geliefert. Da fie mit vielen hervorragenden 
Männern der Zeit, wie mit Wilhelm v. Humboldt, Friedrich v. 

Geng, dem Prinzen Louis Kerdinand, dem PVhilologen F. A. Wolf, 
den Nomantifern Fouqué, Achim v. Arnim, Brentano und jpäter 

mit Börne, Heine und Leopold Ranke in freundichaftlichen Be— 

ziehungen jtand, jo treten auch dieje in charafteriftiihen Yeußerungen 

in dem Lebensbilde uns entgegen. inen wichtigen Abjchnitt in 

Rahels Leben bildet ihre Vermählung mit Varnhagen von Enie, 
der weder an Geiſt noch Charakter ihr ebenbürtig war, im Jahre 

1814. Daß dieje Ehe jie innerlid” nicht voll befriedigte, zeigen 
manche indirefte Neußerungen ihrer fpäteren Briefe. Nabel hat 

vorher viel geliebt, aber die Verhältniſſe verhinderten immer eine 



Sitterärifche Streiflichter. 803 

dauernde Verbindung; Warnhagen midmete fie zuerft eine mehr 
mütterliche Zärtlichkeit bis fie zulegt feinem dringenden Verlangen 

nachgab, jeine Gattin zu werden. Daß beim Abſchluß dieſer Ehe 

Rahels heißes Verlangen eine anerfannte Stellung in der höhern 

Gefelihaft zu erringen, ftarf mitgewirkt hat, ift wohl jicher. 

Berdrow macht zwar den Verſuch das ungünjtige Urtheil über 
Varnhagens Perfönlichkeit und Charakter etwas zu mildern, aber 

es gelingt ihm das doch nur in geringem Maße und er hätte ſich 

des Angriffs auf Treitichfe, deſſen Geſchichte er doch oft benußt, 

durchaus enthalten follen. Das Leben feiner Heldin hat er mit 

Liebe und Verſtändniß eingehend dargeftellt, befonders ihr freund: 
Ichaftliches Verhältniß zu Fr. v. Geng, zu Börne und zu Seine 
erweden lebhaftes Intereſſe ebenjo wie des jpäteren zu Leopold 

Ranfe. Auch die Schilderung ihres Salons in der älteren Zeit 
von 1796—1806 fowie in der fpäteren von 1819--1833 werben 

viele Leſer intereffiren; fie vergegenmwärtigen uns jehr lebendig das 
geiftige Leben in der gebildeten Geiellichaft des damaligen Berlin 

und führen uns eine Reihe befannter und anziehender Perſönlich— 

feiten vor. Am Schluß feines Buches hat Berdrow eine Samm- 

lung von Aphorismen aus Rahels Briefen und Tagebüchern gegeben, 

fie ift Sehr geeignet in das originelle Gedanfenleben der merf: 

würdigen Frau einzuführen. Sie war eine Vertreterin der rauen: 

emanzipation, ehe von einer jolchen nody in Deutichland öffentlich 

die Rede war, auch manche an den St. Simonismus und jpätern 

Sozialismus anflingende Gedanfen finden fich bei ihr. Nahels 

religiöfe Stellung war, dem Charakter jener Zeit entiprechend, 

Ihwanfend und unficher, den evangeliihen Glauben in feiner Tiefe 

hat fie wohl nie erfaßt, aber fie hat ſich nicht wenige chrijtliche 

Gedanken angeeignet und es lebte in ihr eine aufrichtige Sehnjudht 
nad) dem Emigen, fie juchte Gott ernſtlich. Ueber ihre Stellung 

zum Chriſtenthum iſt noch immer das Belte, was 3. D. Lange, 

der Spätere Profeſſor der Theologie in Bonn, bald nad) ihrem 

Tode in der evangelischen Kirchenzeitung ausgeführt hat. Man 
vermißt bei Berdrow die Zeichnung des Hintergrundes für das 

Bild feiner Heldin: eine Schilderung des Berliner Lebens, mie 

überhaupt der geijtigen und jittlichen Atmofphäre, in der Rahel 

erwuchs und in der ihr Leben fich abjpielte. Werner giebt er nur 

ein eimjeitiges Lichtbild, dem die Schatten gänzlid) fehlen. Und 
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doch waren auch diefe in Rahels Weſen vorhanden: die jcharfe 

Reflerion, die ihr nad) ihrer Abjtammung eigen war, verleitet fie 

oft zu übermäßiger ZJergliederung ihrer Gedanken, zu einem Seziren 

ihrer Empfindungen, zu geluchtem Ausdrud,; man vermißt oft in 
ihren Briefen das einfach Natürliche, Unmittelbare, und es iſt nicht 

immer leicht den Stern des von ihr Gemeinten zu erfajlen. In 

ihren Briefen wird nicht jelten auch das Gewöhnliche und All— 

tägliche mit großer Wichtigkeit erzählt und behandelt. Auch von 

Eitelkeit ift jie nicht frei. Doch bleibt fie immer neben Bettina 

von Arnim, die ihre geijtige Antipodin war, die geiftreichite Frau 

ihrer Zeit, mit der fich näher befannt zu machen Niemanden ge 

reuen wird. Möge Berdrows Bud) viele Leer finden, und manchen 

dazu veranlajjen, die von Varnhagen herausgegebene Sammlung 

ihrer Briefe und Tagebuchaufzeichnungen jelbjt zur Hand zu nehmen. 

Das vorliegende Buch iſt vorzüglich ausgejtattet und der “Preis 

verhältnikmäßig billig. 



nun 

Das Tahrhundert der Technik und der Methode. 
Don D. Kleinenberg. 

Das Ende des Jahrhunderts zwingt uns Neltere mwenigitens 

wohl durchweg zu Nüdbliden auf den Zeitraum, der mit all’ feinen 

guten und jchlimmen Seiten doc unjer Jahrhundert war; wenn 

wir auch willen, daß ein Jahr und ein Tag nur eine rein äußer- 
lihe Begrenzung eines Zeitraumes bilden fann. In Wirklichkeit 
jtehen wir freilich jchon lange mit einem Fuße im 20. Jahrhundert, 

mit dem anderen aber werden wir noch lange im 19. Jahrhundert 

ftehen bleiben. Und wie eine feite Begrenzung unmöglich ift, fo 

ericheint vielen auch eine Beltimmung des Weſens, der charafteri- 

ftiichen Eigenthümlichkeit eines Jahrhunderts unausführbar, zumal 

bei der Mannigfaltigfeit und Gegenfätlichfeit der geiftigen Strö- 
mungen unjerer Zeit. Daher werden alle die vielen Namen, die 
dem 19. Jahrhundert ſchon gegeben wurden, für unnüß, für uns 

zutreffend, zum mindeften für einfeitig und unzulänglich erklärt. 

Wenn ich tropdem als Titel diejes Auflages eine Benennung des 

19. Jahrhunderts wähle, jo joll das natürlich) durchaus nicht heißen, 

daß ich mich berufen fühle, das Jahrhundert nun endlich) auf 

feinen wahren und richtigen Namen zu taufen. Im Gegentheil, 

die folgende Zulammenftellung allbefannter Thatſachen war zunächit 

nur für meinen Privatgebraud) gemacht, fie war die Folge meines 

perfönlihen Bedürfniſſes nad einem einheitlichen Gefichtspunfte 

für einen Ueberblick über das verfloffene Jahrhundert. Freilich 
hat fi mir aber dabei die Anficht ergeben, daß es wohl etwas 

gegeben hat, was bejtimmend für das Wejen des 19. Jahrhunderts 

geweſen ift, eine große Hauptſtrömung in der et des 
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menschlihen Lebens, die fih in feinem früheren Jahrhundert in 

ſolchem Make ausgebildet hat; fo wenig damit Neben: und Gegen- 

ftrömungen geleugnet werden und jo wenig dabei die Gemeinſchaft 
und Verwandtichaft des 19. Jahrhunderts mit anderen Zeiten 

verfannt werden joll. 

Wenn ih vom 19. Jahrhundert als einem Zeitalter der 

Technik fpreche, jo wird das fchwerli viel Widerſpruch finden, 

aber diefe Bezeichnung wird mit Necht für fehr wenig neu und 

recht trivial erflärt werden, denn fie Scheint ja nichts Anderes zu 

fagen, als die beliebig zu vermehrenden Namen, wie: das Jahr: 

hundert des Dampfes oder der Elektrizität, das Zeitalter der Eijen: 

bahnen oder Telegraphen, des Telephons oder des Mifrojlops 

u. f. w. Und mit Net wird darauf hingewiefen werden, daß die 

gewaltigen technifchen Kortichritte immer doch nur eine Geite der 

Entwidelung des 19. Jahrhunderts darjtellen, daß fie namentlich 

zur Erklärung der geijtigen Bewegungen dieſes Zeitraums nicht 

ausreichen. Könnten wir unfjere Vorfahren von anno 1801 er: 

wecken, fie würden freilich maßlos erjtaunen über die äußeren 

Veränderungen, die fich volljogen haben; aber würden fie nicht 

bald dahinter fommen, daß wir in geiftiger Beziehung faum viel 

weiter gefommen find als fie? 

Bei näherer Betradhtung würden fie doch auch eine tief 

gehende Einwirkung der technischen Entwicelung auf unſer Geiftes- 

leben wahrnehmen fönnen. Ueber den augenfälligen äußeren 

Mirfungen der modernen Erfindungen vergeſſen wir jelbjt nur zu 

jehr, uns hierüber Far zu werden. Wir jtellen uns faum Die 

einfache Frage: Was ift Technif? Auf dieſe Frage würden wir, 

glaube ih, am häufigiten drei Antworten erhalten. Der eine 

würde Sagen: „Technik iſt eine höhere Sorte Handwerk.“ Der 

andere: „Es ijt eine praftiihe Art Wiſſenſchaft.“ Der dritte: 

„Es it die Anwendung der Wiſſenſchaft auf Gewerbe und In— 

duftrie.” Daß die beiden erjten Antworten einjeitig und jchief 

find, ergiebt ſich leicht. Wenn ein Tijchler die Schönften Tiiche 

macht, jo werden wir ihn deshalb doc gewiß nicht einen Techniker 

nennen, eher ſchon einen Künftler. Die Jurisprudenz iſt eine jehr 

praftiihe Wiſſenſchaft, aber niemand fällt es ein, fie deshalb für 

eine techniiche zu halten. Aber aud die dritte Erklärung hat ihre 

Schwächen, fie umfaßt nicht der fünjtleriiche Technik, was keines— 
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wegs durch die Dinzufügung des Mortes „Kunft“ in der Definition 

reparirt würde, denn dieſe Erklärung verfennt vor allem, daß rein 

wiſſenſchaftliche VBerjtandesthätigfeit nicht genügt zur Ausübung der 

Technik, bei der es fich immer um konkrete Gegenftände handelt, 

die deshalb eine Mitwirkung der Anjchauungsfähigfeit, der Phantafie: 

thätigfeit erfordert. Ih würde daher folgende Definition der 

Tehnif vorschlagen: „Technik ift diejenige Geiftesthätigfeit, Die 

erforderlich ift, um fonfrete Gegenjtände jo herzuftellen, daß fie 

einem menschlichen Zwecke entiprechen.” Hierin ijt die künſtleriſche 

Technif mitinbegriffen, von der Wiffenfchaft wird die Technik durch 

ihre fonfreten Vorwürfe geichieden, vom Handwerk aber dadurd), 

daß fie als geiltige Thätigfeit bezeichnet wird. Und dies iſt Die 

entiheidende, die umgejtaltende Scheidung, die fih im 19. Jahr: 

hundert auf diefem Gebiete vollzogen hat. Zwar giebt es wohl 
faum ein Handwerk, bei dem nicht auch ein gewiſſes Maß geiltiger 

Thätigfeit nöthig wäre, und der Techniker wird andrerfeits hand» 

werflihe Kenntniß in der Negel gut brauden fonnen, aber er 

braucht durchaus nicht ſelbſt Hand anzulegen, wir müſſen ihn ebenfo 

als geiltigen Arbeiter anerkennen, wie den Mann der Willenjchaft, 

den Künftler und den Staatsmann. Das it eine gewaltige geiftige 

Revolution, die fich zugleih mit den äußeren techniichen Fort: 

Ihritten volljogen hat. Wir müſſen neben den alten, hochtönenden 

Prinzipien des Wahren, Guten und Schönen einem vierten Naum 

gewähren auch in unjerem geiftigen Leben, dem Prinzip des Nuß- 

baren, jo profaish das nad) Vielen erfcheinen mag. Die frühere 

Nihtbeahtung und Geringihägung der Technif war bedingt durch 

ihre geringe Ausbildung, ihre Verbindung mit dem Handwerk und 

durch die jog. idealiftiiche Anſchauung, nach welcher die materiellen, 

d. h. die ökonomischen Dinge, feinen würdigen Gegenjtand für die 

höhere menschliche Geiftesthätigfeit bildeten. Die Scheidung der 

Technik vom Handwerf, ihre Verbindung mit der Wilfenfchaft und 

das folofiale Anwachſen der ökonomischen Intereſſen in Volks: und 

Weltwirthichaft haben die neue glänzende Nolle der Technif im 

engeren Sinne gejchaffen, denn nur die ökonomiſche Technik, "nicht 

die fünftleriiche, kommt bei diefer Bewegung im Weſentlichen in 

Betracht. Die Technik dient durchaus wirthichaftlichen Anterefien, 

aber während fie früher auf die dienende Stellung beſchränkt war, 
nichts weiter als ein Mittel bildete, das genügte, wenn ei zur 
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Erhaltung des bejtehenden öfonomilchen Syitems brauchbar erſchien, 

hat die moderne Technik eine mächtige Nevolution des wirthichaftliden 

Lebens vollzogen, fie hat, wie es jcheint, ökonomiſche Bedürfniſſe 

und Zmwede geihaffen, die nicht vorhanden waren, oder doch zum 

mindejten die vorhandenen, aber gebundenen, latenten Bedürfniſſe 

in einer Weije gewedt, in einem Maße gefteigert, wie wir Das 
z. B. bei der Entwidelung der Transport: und Verfehrsmittel in 

jedem Jahr, ja man möchte jagen, an jedem Tage miterlebt haben. 

Nur jo wurde die Vermehrung der Weltbevölferung, bejon- 

ders der europäilchen und amerifaniichen, ermöglicht, die gewiß das 

19. Jahrhundert vor jedem früheren voraus hat, nur jo das An: 

wadhjen der Städte, namentlih der nduftrieftädte. Ob freilich 

diefe großartige Entwidelung, die fih ja nicht ohne mande Kriſen 
der Ueberproduftion und des Schwindels vollziehen konnte, nicht 

ſchwere Gefahren in ſich birgt, das iſt eine andere Frage, oder 

vielmehr das ijt feine Frage, denn alle Dinge haben ihre jchlimme 

Seite, bei den großen aber wird fie verhängnißvoll. Dafür aber 
die Technif allein verantwortlich zu machen, fie z. B. zu verfludhen 

wegen der furchtbaren Mordwerkzeuge, die fie geichaffen, der drüden- 

den Rüjtungen, die fie bedingt hat, wäre verfehlt, denn fie bleibt 

doch immer nur ein Mittel, das für fih allein fein Zwedinitem 

Ihaffen fann. So gewaltig die moderne Technif die Auflöfung 
des alten Wirthichafts: und Gejellichafts-Syftems und die Schaffung 
eines neuen befördert hat, die Bedingungen dazu mußten latent 

vorhanden fein, denn wir haben ja Beilpiele genug dafür, daß die 

Ihönjten Erfindungen ins Wajjer fallen, wenn fie vor ihrer Zeit 

ericheinen. Bleibt man aljo im Verſtändniß der tiefgehenden und 

mweitgreifenden Bedeutung der Technik weit zurüd, wenn man jie 

nur in den äußeren Vorzügen der modernen Einrichtungen finden 

will, jo übertreibt man doch wieder dieſe Bedeutung, wenn man 

nun Alles auf fie zurüdführen will, wenn man überfieht, daß fie 

in der ganzen Entwidelung dod nur ein dienendes Glied, wenn 

auch vielleicht das wichtigſte, war. 

Die Anerkennung der Technik als einer geiftigen Macht hat 
in Deutjchland neuerdings ihren Ausdrud gefunden in der Schaffung 
des techniichen Doftorgrades. Wird aber damit die Technik nicht 

einfach als Wiffenjchaft bezeichnet? Iſt es in der That nicht bloß 

der Fortichritt der Naturwillenfchaften, dem der Aufihwung ber 
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Technif zu verbanfen ift? Es ift hier nicht der Drt, das Ber: 

hältniß der verjchiedenen Beiftesthätigfeiten zu einander zu unter: 

Juden, und für unfere Betrachtung ijt es im weſentlichen gleichgiltig, 

wie wir fie unterjcheiden. Immerhin möchte id) darauf hinweilen, 

daß in früheren Zeiten großartige Werfe der Technik 3. B. bie 
fühniten Baufonjtruftionen ohne die Hilfe willenichaftlicher Berech— 

nung geichaffen wurden, und daß die Technik fireng genommen 
zur reinen Willenichaft im diametralen Gegenjage jteht. Die 

Wiſſenſchaft ift abjtraft und theoretiich, die Technik Fonfret und 

praftiich; durch ihren fonfreten Charakter fteht fie der Kunft, durch 

ihre praftiiche Natur der ethiichen Thätigkeit näher als der Wiſſen— 

ſchaft. Damit ſoll indeſſen die enge Verbindung der modernen 

Wiſſenſchaft und Technik nicht im mindeſten geleugnet werben, 
aber eine joldhe Verbindung kann zwiſchen allen geijtigen Thätig- 

feiten ftattfinden, und diefe Verbindung ift hier nicht einjeitig als 

Ausnutzung der Wiſſenſchaft durch die Technif aufzufaſſen, fie ift 

eine gegenjeitige geweien, denn, abgejehen von der ſchwer nachweis— 

baren, aber unzmweifelhaften Beeinflufjung des willenjchaftlichen 

Denkens durd die Technik, wären die Fortichritte der Natur: 

wijlenichaften undenkbar ohne die fonfreten Forihungsmittel, Die 

Anftrumente, die Apparate und ‘Präparate, die ihr die Technif 

geliefert hat. Die Gegenjeitigfeit der Beziehungen zwiſchen Willen: 
ihaft und Technif wird namentlid) in den angewandten Willen: 

ihaften oft jo ſtark, daß wir die Antheile in der That faum mehr 

zu jcheiden vermögen. Ein allbefanntes Beijpiel dafür bietet die 

Entwidelung der modernen Chirurgie; war früher der Wundarzt 
der veracdhtete Handwerker unter den Aerzten, jo ift jegt der Chirurg 
zum wunderthätigen Künftler geworden, deſſen techniſche Leiſtungen 

als Triumphe der Wiſſenſchaft gepriejen werden. 

Die tonangebende Rolle, ja die volijtändige Herrſchaft, Die 

der enge Bund der Wiſſenſchaft und der Technik im 19. Jahr: 

hundert ausgeübt hat, findet ihre volle Erflärung nur dadurd), 

daß in der modernen Wiſſenſchaft nur eine Seite der wiljenichaft: 

lihen Thätigfeit eine ganz enorme, früher nicht geahnte Ausbildung 

erfahren hat, die Seite, die auf dem Gebiete des abjtraften Den: 

fens biejelbe Stelle einnimmt, wie die Technif auf dem Felde der 
Produktion fonfreter Güter, und das ijt die willenichaftliche 

Methode. 
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Zwar wird gewöhnlih der Gegenjag der modernen Willen: 
Ihaft zur früheren anders gefaßt, gewöhnlid wird gejagt: „Die 

alte Wiſſenſchaft produzirte Fdeen, Kategorien, Dogmen, Syfteme, 

furz Hirngelpinjte, Gebilde, die in der Luft jchwebten; die neue 

Wiſſenſchaft aber hat ſich mit rejolutem Verziht auf allen phan- 

taftiichen Jdeenflug auf den fejten Boden der Thatſachen geftellt, 

fie fennt nichts Anderes, fie erfennt nichts Anderes an.“ Das ift 

ihre Stärfe, jo rufen ihre begeijterten Anhänger, und ihre Gegner 
erfennen diejen Vorgang an, nur erklären fie ihn als Beweis für 

die Schwäche, die materialiftiihe Nüchteruheit und Geijtlofigfeit 

der modernen Willenichaft. Anhänger jowohl als Gegner der 

materialijtiichen Richtung der Wiſſenſchaft legen fi aber faum 

jemals die Frage vor, was denn eigentlich eine wiſſenſchaftliche 

Thatſache ſei. Wir werden uns einer Beantwortung diejer Frage 

faum entziehen fönnen und werden fie vielleiht am flarjten an 

einem recht trivialen Beilpiel erhalten. Herrn Schulze wird am 

6. Dftober 1900 ein Sohn geboren, der den Namen Fridolin 

erhält, das wird in der üblichen Weiſe im Zivilfiandsregifter oder 

im Kirchenbuch verzeichnet. Das iſt num eine methodiſch feſtgeſtellte, 

beglaubigte Thatjache, die für Schulzes und ihre Verwandten und 

Belannten gewiß ihre große, praftiich-ethiiche Bedeutung hat, deren 
methodijch:richtige Beglaubigung ſehr nothiwendig und wichtig. it, 

aber Niemand wird Fridolin Schulzes Geburt für eine wiſſen— 

Ihaftliche Thatjache halten. Macht fi) aber ein Statijtifer an die 

Bearbeitung der Bevölferungsbewegung des betreffenden Jahres 

an dem betreffenden Orte, ordnet er die Geburten nad) Kategorien, 

jo wird die Geburt des betr. Kindes an dem betreffenden Datum 

eine wiljenjchaftliche Thatfache, aber nur dadurd), daß fie ihrem 

perſönlichen, praftiich:ethiichen Zulammenhang entriffen wird; aus 

Fridolin Schulze mit jeinen verwandtſchaftlichen Beziehungen wird 

ein namenlojes Kind mit den Merkmalen des Gejchlechts, der 

Nationalität, der Konfeiftion, des Standes u. ſ. w. Die Thatſache 

fungirt aljo jegt in einem ganz anderen Zujammenhang und nur 

durch diejen Zuſammenhang iſt fie zur wiſſenſchaftlichen Thatſache 

geworden. Als Goethe am 28. Auguſt 1749 geboren wurde, war 

zunächſt nur eine Thatſache zu konſtatiren, die feine andere Be: 

deutung hatte als die Geburt Fridolin Schulzes, eine hiſtoriſche, 

eine wiſſenſchaftliche Thatſache iſt das erit durch Goethes ſpäteres 
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Wirken geworden. Daſſelbe gilt von Raffaels Geburt, aber leider 

find die Gelehrten darüber nicht einig, ob er am 28. März oder 

am 6. April 1483 das Licht der Welt erblidte, und über bieje 

Streitfrage iſt Schon viel gejchrieben worden. Iſt das nun ein 

wilfenichaftlicher Streit? Meines Erachtens — nicht, denn ich 

vermag nicht einzujehen, was jich in der Auffalfung und für das 

Verſtändniß von Naffaels Entwidelung und feiner hiftoriichen Be: 

deutung irgend ändern fünnte durch den Nachweis der Nichtigkeit 

des einen oder des andern Datums. Solche methodische Erörte: 

rungen, die ja in unzähligen Fällen mit großem Aufwande von 

Fleiß, ja auch von Scharflinn geführt worden find, find nicht nur, 

wie das gewöhnlich geichieht, wegen ihrer Kleinlichkeit zu verjpotten, 

fie find als durchaus unmilfenichaftlich zu bezeichnen, denn fie be: 

ruhen auf dem Wahn, daß geijtige Arbeit nur methodiſch zu fein 

braudt, um wiſſenſchaftlich zu fein. 

MWirenichaftlihe Arbeit muß freilid methodisch ſein, ſonſt 

verliert jie den Boden unter den Füßen, aber der ficherfte metho— 

diihe Nachweis allein macht es noch nicht ; Fridolin Schulzes Ge: 

burt und Taufe mit allen Berjonalien ſowie Eltern und Pathen 

kann nocd jo unumſtößlich ermwiejen fein, die Wiſſenſchaft weiß 

damit nichts anzufangen, denn es handelt ſich nicht darum, daß 

irgend ein Zujammenhang methodiſch erwielen wird, es joll ein 

wiffenjchaftlicher Zulammenhang erwiefen werden. Wiſſenſchaftlich 

wird eine Thatjahe nur als Glied eines Eyftems, durch ihre 

Einordnung in ein ſolches kann die unſcheinbarſte Thatjache 

die größte wiljenjchaftliche Bedeutung gewinnen, ohne dieſe Ein— 

ordnung bleibt die großartigite Erjcheinung wiljenfchaftlid) unver: 

wendbar. Das zu bejtreiten dürfte doc) aud) den jtärkjten Gegnern 

aller Syjtematif ſchwer werden, wir fommen eben in der Willen: 

haft aus einem Stüdchen Syjtem auf feine Weile heraus. Aber 

freilich fann man mit einem Minimum methodiicher Begründung 

großartige Syſteme aufbauen, die dann leider in der Luft ſchweben, 

und man fann andrerjeits aus einem Haufen präcdtig bewiejener 

Thatjahen nur ein Minimum von Syitem gewinnen, dem ent: 

Ipricht dann die wiljenichaftliche Bedeutung diejes Thatjadhenhaufens. 

Die willenichaftlihe Stärfe des 19. Nahrhunderts zeigte ſich in 

dem großartigen Siegeszuge der Methodif, aber eben darin jehen 

wir aud) jeine Schwäche; der Sieg über die methodiſch unbegründete 
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oder faljch begründete Syitematif war ein gewaltiger Erfolg und 
Fortichritt, das geringe Maß begründeter Eyjtematif trog der un: 

geheuren Anhäufung neuen Materials aber jchmälert die pofitive 

Bedeutung diejes Fortichritts. 

Zwar hat es den Anjchein, als ob allein durd) die moderne 

Methodik eine ganze Neihe neuer Wiſſenſchaften geichaffen worden 

jei, aber die find dann auch entweder in den Anfängen der Wiſſen— 

ſchaftlichkeit jtedden geblieben, oder es find Wiſſenſchaften, die mit 

einem verhältnigmäßig geringen Quantum ſyſtematiſcher Ordnung 
ausfommen fönnen, wie z. B. manche angewandte Willenichaften. 

Die reinen Wiſſenſchaften find daher im 19. Jahrhundert in ſehr 

verjchiedenem Maße gefördert worden. Bei den Naturwillenichaften 

braucht ſich meiſt an den methodiſchen Erweis einer Thatjadhe nur 

eine verhältnigmäßig einfache ſyſtematiſche Erklärung zu fnüpfen, 

um eine erfolgreihe weitere Forihung und eine großartige praf: 

tiihe Anwendung zu ermöglichen. 

Bei den Geifteswiffenichaften dagegen macht nicht nur bie 
abjtrafte, jubjektive Natur der Vorgänge die Anwendung jtichhaltiger 
Methoden jehr jchwierig, die verwidelte Beſchaffenheit ihrer Pro: 

bleme erfordert auch ein hohes Maß feinfter begrifflicdher Scheidung, 

das nur einem jtreng ſyſtematiſch geichulten Denken entnommen 

werden fann; auf diefen Gebieten find denn auch die unzweifel: 

haften Fortjchritte gering gewejen, ja es ijt in wiſſenſchaftlichen 

Kreifen oft genug über den Nüdgang ber logiihen Denkſchulung 
geklagt worden, und das auch hier majlenhaft angehäufte neue 

Material ift zum fleinjten Theil wirklich wiſſenſchaftlich fruchtbar 

geworden. 
Wie bei technischer UWeberproduftion die Aufnahmefähigfeit 

des Diarktes, d. 5. des ökonomiſchen Syitems, verjagt, jo genügte 

die ſyſtematiſche Verarbeitungsfraft nicht zur Bewältigung der 
Produkte der Methodik. Trotzdem haben Technik und wiljenichaft: 

lie Methodif im 19. Jahrhundert eine entjcheidende Umwälzung 

vollzogen, fie haben gezeiat, daß wir nicht in bejchränften öfono: 

miſchen Verhältniffen zu bleiben brauchen, und daß wir uns nicht 

mit den alten, jchwad) begründeten Syjtemen begnügen dürfen. 

Für die ganze Entwicelung der Wiſſenſchaft im 19. Jahrhundert 

war das Verbältniß von Methode und Eyftem bejtimmend, aber 

nicht immer in gleicher Weile. Ich möchte da drei Hauptperioden 
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unterſcheiden. In der eriten Periode jcheint das ſyſtematiſche 

Interejje no durchaus zu überwiegen, ja man glaubte in der 

Hegelihen Philoſophie den Traum eines unfehlbaren, Alles um: 

faſſenden, Alles erflärenden, eines Univerjal-Syftems verwirklicht 

zu ſehen, und es jcheint uns jet faum einen größeren Gegenjaß 

zu geben, als die verjtiegene Syſtematik der Philojophen vom 

Anfang des Jahrhunderts und die nüchterne Thatſächlichkeit der 

methodischen Forihung am Ende deijelben. Und doch iſt auch 

ihon in diejer erjten ‘Periode die Methode von mahgebender Be- 

deutung, jelbjt in der jyftematiichen Philofophie, Hatte doch jchon 

Kant feine Vorgänger durch jeine fritiiche Methode überwunden, 
und Hegel meinte befanntlid) die dialektiſche Univerfalmethode 

gefunden zu haben, die Methode der Selbjtverwirklihung der Idee 

in Thefe, Antitheje und Syntheſe. So wenig wir ihn das heute 

mehr glauben, jo jehr hat doc) jein Begriff der Entwidelung aud 

feine größten Gegner und VBerachter beeinflußt. Die Fruchtbarkeit 
der Verbindung firenger Methode mit weitem ſyſtematiſchem Blick, 

die ich als Charafteriftifum diefer Periode anjehe, zeigt fich in der 

großen Zahl epochemachender, grundlegender Werke, die dieje Zeit 

ſowohl auf dem Gebiete der Naturwillenichaften, als auf dem der 

Geiſteswiſſenſchaften hervorgebradht hat. Wie maßgebend dieſe 

Werke, die zum Theil ganz neue Wiſſenſchaften begründeten, aud) 
für die Folgezeit geworden find, dafür braude ih nur auf ein 
paar der größten Namen der damaligen deutihen Wiſſenſchaft 

hinzumeifen, wie die Brüder Humboldt, die Brüder Grimm, den 

Spradforicher Bopp, den Hiftorifer Niebuhr, den Yuriften Savigny, 

den Bhilologen Bödh, den Naturforicher Johannes Müller. 

In Bezug auf den Reichthum und die Tiefe der rein wiljen- 

ſchaftlichen Forſchung dürfte diefe erjte Periode des 19. Jahrhunderts 

in der That hinter feinem andern Zeitalter zurüdjtehen, ja es ließe 

fih ſchwer eine ihr ebenbürtige Periode finden. Erſt in der zweiten 

Periode jcheiden ſich Syſtem und Methode immer feindlicher, immer 

mehr wird die Syjtematif zurüdgedrängt, gering geachtet, ja ver: 

achtet. Rieſengroß erjcheinen die Erfolge der Methode, bejonders 

in den Naturwiſſenſchaften, aber die Beratung des ſyſtematiſchen 

Denkens führt auf der einen Seite zu jenem engen Spezialismus, 

ber ſich auf dem fleinjten und entlegenditen Gebiete am wohljten 

fühlt, weil er fi der Mühe überhoben jieht, einen größeren Zu: 
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ſammenhang überjchauen zu müſſen. Auf der anderen Seite war 

es leicht begreiflih, daß die Wichtigfeit und der Erfolg der Haupt: 

methoden zu einer maßloſen Ueberihägung ihrer Bedeutung führte, 

zu dem verhängnißvolliten Irrthum der modernen Willenichaft, 

zur Verwechſelung von Syſtem und Methode, zu dem Glauben, 

daß die letztere allein eine volljtändig neue Wiſſenſchaft ſchaffen 

fünne. In diejer Beziehung jeien mir hier nur einige andeutende 

Worte über die Hauptmethoden oder Methodenfomplere gejtattet. 

Als jolche betrachte ich namentlich vier: die hiftoriiche, die ſtatiſtiſche, 

die vergleichende und die naturwilfenichaftlihe. Die hiſtoriſche 

Quellenfritit hat das Material der politiihen Geſchichte außer: 

ordentlich erweitert und zum großen Theile vollftändig umgeftaltet, 

fie hat die Grundlage für Kultur, Litteratur- und Kunftgeichichte 

geichaffen, aber die bedeutendjten zuſammenfaſſenden Werfe ent- 

lehnen die leitenden Ideen und die Kraft ihrer Darſtellung nad 

wie vor außerwiſſenſchaftlichen Gefichtspunften, fie ſuchen durch 

fünjtleriiche Vollendung der Darjtellung, Anichaulichfeit der Schil— 

derung, Neinheit und Tiefe der Charafterijtif eindrudsvolle Bilder 

zu geben, die dann auch die fünftleriiche Individualität der Dar: 

jtellev in der mannigfaltigiten Weiſe refleftiren, wie 3. B. bei 

Hanke oder Gurtins, Burdhardt oder Mommſen; oder fie geben 

mehr eine Geſchichtsdarſtellung im Spiegel ihrer ſittlichen Welt: 

anjchauung und wirfen dur ethiiches Pathos, wie z. B. Schloſſer 

im Zinne einer unpolitiihen, Treitichfe mit einer eminent-politiichen 

Moral. Die Verjuhe, der geihichtlihen Darftellung wiſſenſchaft— 

liche Gelege zu entnehmen, wie fie 3. B. Budle in England, 

Zampredt u. A. in Deutſchland unternahmen, haben doch nur jehr 

angezweifelte und wenig zwingende Nejultate ergeben; und die 

Erforihung des Milieus zur Erklärung der bijtoriihen Vorgänge 

und PBerfönlichkeiten, als deren Hauptbegründer Tuine angejehen 

wird, hat audy nur zu einer mehr oder minder geijtreidhen Be: 

leuchtung der Verhältniſſe geführt. Die hijtoriiche Grundidee aber, 

die der Entwidelung, iſt mit mehr Glück von der Naturwiſſenſchaft 

ergriffen worden; es ijt bezeichnend, daß es eine Naturmwiljenichaft 

ift, Die den Namen „Entwidelungsgeichichte” erhalten hat. Hier 

hat die methodische Foridhung in Geologie, Botanif und Zoologie 

aud große ſyſtematiſche Fortichritte gezeitigt, denn ein Syſtem ift 

vor Allem Darwins großartige Theorie, ein Syſtem freilid, das 
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die Methode der Natur ſelbſt aufzjuipüren ſucht. Die jtatiftifche 

Methode hat wohl fait allen Willenjchaften ihre Dienjte geleijtet, 

jelbjt die Philologie fommt nicht mehr ohne fie aus; vor Allem 

ift aber durch die methodiichen Volfszählungen ein gewaltiges 
Diaterial von größtem Intereſſe und höchſtem praktischen Werth 

gefammelt worden. Diejes Material wurde dann aber aud) gleid) 

mit Nang und Titel einer bejonderen Wiſſenſchaft befleidet, es 

wurden Profeſſuren der Statijtif geichaffen und erſchienen große 

Handbücher der Statiftif, der Völferzuftandsfunde, wie die ſchöne 

Verdeutſchung lautete. Das blieb aber immer ein im Grunde 

durchaus willfürliches, unbegrenzbares Stonglomerat von Thatjachen, 

die in der Nationalöfonomie, Staatswiſſenſchaft, Gejellichafts: 

willenjchaft 2c. zu verwenden jind, zu deren Werwerthung dann 

aber außer der jtatiftiichen noc, andere Methoden benußt werden 

müjlen. Die meiflen neuen Wiſſenſchaften ſcheinen aus der ver: 

gleihenden Methode hervorgegangen zu fein, denn fie fündigen 
das Schon in ihren Namen an, 3. B. die vergleichende Sprad): 

wiljenichaft, die fomparative Diythologie, die vergleichende Anatomie 

2c., darunter Wiſſenſchaften mit den glänzenditen Nejultaten, die 

gewiß ohne die fonjequente Anwendung der fomparativen Methode 

nicht gewonnen werden fonnten. Die Täuſchung bejteht nur darin, 

daß dieſe Nejultate einzig und allein auf die Methode zurüdgeführt 

werden. Es ijt ja in den meijten Fällen jehr ſchwierig, das ſyſte— 

matiſche Denken von dem methodischen ftreng und volljtändig zu 

iheiden. Die Methode hat den wiſſenſchaftlichen Zujammenhang 

logiſch jtihhaltig zu erweilen, das Syſtem Hat ihn erflärend zu 

ordnen, eins it ohne das andere nicht möglid), eins greift ins 

andere über; die Anwendung der Methode hat immer auch jchon 

eine gemwille, vorläufige, ſyſtematiſche Anſchauung zur Vorausjeßung, 

jonjt wüßte fie garnicht, ob fie es überhaupt mit einem wiljen: 

Ihaftlihen Problem zu thun bat. 3. B. in J. Grimms befanntem 

log. Gejeß der Lautverichiebung handelt es fih um eine Verände- 

rung gewiljer Konjonanten im Gothiſchen und dann wieder im 

Hochdeutſchen gegenüber dem Lautbejtand in den anderen indo— 

germaniſchen Spraden. Das wird uns methodijch durd) die ver: 

gleihende Zulammenjtellung der betr. Worte in den verjdhiedenen 

Spraden klar bewiejen. Dabei vergipt man aber in der Regel 

ganz, daß die Faſſung des Gejeges nicht möglih wäre ohne die 
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lange vorher fejtgejtellte fyitematifche Unterjcheidung der Laute in 

tenues, liquidae, aspiratae. Man vergißt ferner, daß das Geſetz 

noch lange feine vollftändige Klärung des Zujammenhanges giebt, 
denn der Grund der betr. Vorgänge bleibt noch vollfommen unflar. 

So find auch durch die vergleichende Methode feine wirflid neuen 

Wiſſenſchaften geichaffen worden. Wohl aber find durch Dieje 

Diethode jehr gering ausgebildete Wiſſenſchaften auf eine jehr viel 

höhere Stufe der Ausbildung erhoben worden, nicht aber etwa auf 

die höchſte, die abjchließende Stufe; um ſich diejer zu nähern, 
werden dieſe Wiſſenſchaften ihren Charakter als vergleichende wieder 

großentheil® aufgeben, fie werden andere Methoden finden und 

verwenden müſſen. Die naturwiſſenſchaftliche Methode hat auf 

mathematijcher Grundlage und von der Technik des Erperiments 

unterftügt, immenje Arbeit geleiftet und gewiß auch die bedeutjam- 

ften theoretiſch-ſyſtematiſchen Fortichritte gezeitigt, wie das Mayerſche 

Geſetz von der Erhaltung der Kraft 2c.; aber in dem Gefühle 

ihrer Kraft bat fie aud) mehr als alle anderen die Grenzen ber 

Methode zu überjchreiten geſucht. Als moniſtiſche, materialiftische, 

mechanische Welterflärung juchte fie ein neues Univerjaligitem zu 

geben und — jcheiterte dabei, denn all die glänzenden Ergebnijje 

der Methode fonnten dem Materialismus als Theorie, als ſyſte— 

matiſcher Hypothefe feine beſſere Begründung geben, als fie ſchon 

die Materialijten des 18. Jahrhunderts oder gar die des Alter: 

thums gekannt hatten; als Theorie blieb der Materialismus ein 

Vhilojophem, ganz wie etwa das Hegeliche Syſtem. Dieſe Bemer: 

fungen ſollen aber nidyt eiwa dazu dienen, die Bedeutung Der 

Methodik zu verkleinern, gerade ihre Herrichaft ericheint uns ja 

als darakteriftiich für das 19. Jahrhundert, und gerade ihre ver: 

hängnißvollen Webergriffe über ihre Grenzen beweiſen am meijten 

ihr Selbtgefühl, ihre Kraft und ihre Macht. 

Der Glaube an die Kraft der Methode, ja das Schwören 

auf die alleinjeligmadhende Wirkung einer einzelnen Methode, zeigte 

ſich wohl am ſtärkſten und oft in höchſt grotesfer Weile bei der 

Anwendung der Willenihaft auf die Praris, namentlid in der 

Medizin und in der Pädagogik. 

Soviel Kurmethoden wie unſer Jahrhundert hat feine frühere 

Zeit produzirt, daß fie freilich immer fehr wiſſenſchaftlich geweien 

wären, joll nicht behauptet werden. Die große Bedeutung der 
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methodischen Reform der Pädagogif im 19. Jahrhundert mird 

niemand bejtreiten, der unterrichtet hat und unterrichtet worden iſt; 

erheiternd wirft aber oft die blinde Ueberzeugung des großen 

Tublitums von der ZJaubergewalt der Methode. Wenn ein Lehrer 

etwas zu Wege bringt, jo ilt das im Grunde nicht jein Verdienft, 
er hat eben den Talisman der guten Methode, das jcheinen auch 

viele Lehrende jelbjt zu glauben, jonft würden ſie nicht jo gegen 

die falſchen Methoden ihrer Vorgänger und gegen die unmethodijch 

erworbenen Vorkenntniſſe ihrer Schüler wüthen. Leider wird faum 

auf einem Gebiet die Methode jo leicht zur Schablome, wie auf 

dem pädagogiichen. Gewonnen hat durcd die modernen Methoden 

vorzugsmweile der niedere Maſſenunterricht und der Ipezielle Fach— 

unterricht; die höhere Allgemeinbildung und die tiefere Durchbildung 

find dagegen entichieden zurücdgegangen, fie laſſen ſich nicht aus 
methodisch gebrauten Tränfchen jchöpfen. 

Die dritte Periode in der willenichaftlihen Entwidelung des 

19. Jahrhunderts fann fi mit den beiden vorhergehenden nicht 

meſſen, in den legten 30 Jahren find nicht viele Entdedungen 

gemacht worden, nicht viele Werke gejchrieben worden, die fich den 

epochemachenden wiſſenſchaftlichen Thaten der früheren Perioden 

zur Seite jtellen können. Die Methode beherricht noch immer das 

Feld, aber die Erfenntniß ihrer Grenzen ift doch allgemeiner ge: 

worden, der Glaube an ihre Unjehlbarkeit ſchwächer, um jo inniger 

aber ilt die Verbindung von Wiſſenſchaft und Technif und zwar 

nad) zwei Seiten bin. Auf der einen Seite wird die Arbeit der 

Wiſſenſchaft, auch wenn fie noch unvollendet ift, jofort der Technik 

dienjtbar gemacht. Dafür ift eine der legten, Aufſehen machenden 

Entdedungen des Jahrhunderts charakteriftiih; die X-Strahlen 

Röntgens tragen einen bezeichnenden Namen, ihre willenjchaftliche 

Hingehörigfeit und Bedeutung iſt noch jehr unklar, das hindert 

aber feinesivegs die ausgiebige praitiihe Verwendung der Ent: 
defung. Und der neue willenjchaftlich-techniiche Charaftertypus, 

der des Crfinders von Profeſſion, etwa nad) dem Worbilde Edijons, 

mird immer häufiger. Auf der andern Seite wird in früher un: 

geahnter Weiſe die graphische Technif in den Dienjt der Willen: 

haft gejtellt, Kartographie, graphiihe Methode und authentifche 

Illuſtration werden im Uebermaße verwendet, es ijt das Zeitalter 

der Konverjationslerifa, der illuftrirten Sammelmwerfe und Kom: 
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pendien ſowohl auf dem Gebiete der Naturmifjenjchaften als auf 

dem der hiſtoriſchen Tisziplinen. Das Gejammtfazit bleibt: 

Wiſſenſchaftliche und wirthichaftliche Intereffen haben das 19. Jahr: 

hundert beherricht, Technif und Methode haben die Intereſſen in 

früher undenfbarer Weiſe befriedigt, Niemand und Nichts hat fi 

ihrer Einwirkung volljtändig entziehen können, ihr Einfluß dominirt 

auch auf den anderen Gebieten menichlichen Geijteslebens, auf die 

wir nun noch einen Blick zu werfen haben. 

Für die Mehrzahl der Menſchen bleibt das maßgebendſte 

Intereſſe doch immer das praftiich-ethiiche im weiteften Sinne des 

Wortes, das Streben, eine möglichit zulagende Stellung in einer 
menjchlichen Gemeinschaft zu erhalten. Wer fich jein Leben jo zu 

geitalten weiß, daß feine Wirkjamfeit im Ganzen jeiner Weltan- 

Ihauung, jeinen ethiſchen Grundſätzen entipricht, den nennen wir 

einen Charakter, ob er nun auf Seiten der herrſchenden Strömung 

jteht oder gegen diejelbe kämpft. Die meilten find zufrieden, wenn 

für fie gejorgt wird, wenn fie getragen werden von einem ethilhen 

Syſtem, ſei es in Staat oder Gejellichaft, in Stand oder Familie, 
in Gemeinde oder Kirche. Im 19. Jahrhundert hat nun aud 

hier die Methode das enticheidende Wort geſprochen, ihren An 

griffen haben die alten Syfteme nur Schwer oder garnicht Stand 

gehalten, denn bier gewinnt die Methode weit mehr eine revolu: 

tionäre Bedeutung als in der Wiſſenſchaft. Dort bleibt bei aller 

Meinungsverjchiedenheit doch immer der Glaube, daß die willen: 

Ihaftlihe Wahrheit nur eine fein kann, wie fie auch gefunden 

werden mag. Auf dem praftiichen Gebiet dagegen verführt der 

Erfolg der Methode nur zu leicht zu der Meinung, man fönne 

alles beliebig ändern, alles nad) Gefallen abichaffen und neufchaffen, 

es fomme nur darauf an, daß es auf die richtige Weile gemadt 
werde. Je feſter und länger ein praktiſch-ethiſches Syſtem einge: 

wurzelt ift, dejto Schwerer wird der von ihm nicht begünftigte Theil 

der Menſchen von ihm zu leiden haben; führt der Kampf gegen 

die Mißſtände des Syftems nicht zu rechtzeitiger Neform, jo fommt 

es, mit oder ohne Erfolg, zu gewaltjamen Ausbrücen. Die fran 

zöfische Nevolution war die gewaltigite Erhebung gegen die Tyrannei 
eines politischen und Tozialen Syitems, aber im übrigen Europa 

jtand das alte Syitem noch feiter und die franzöfiihe Nepublif 

war bald banferott in jeder Beziehung. Da kam der große Metho: 
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difer Napoleon Bonaparte. Seiner militäriichen Methode wider— 

ftand fein Herr, fein Deerführer, ſeine politiiche Verwaltungsmethode 

war für Franfreicd die beſte und hat ihn dort überdauert. Und 

doc) jtürzte er, weil er Syſtem und Methode verwechjeite, weil er 

an die Unfchlbarfeit feiner mechaniichen Regierungsmaſchine glaubte 

und die Kraft der ethiſchen Gefühle mißachtete, auf denen im 

übrigen Europa das alte Syitem ruhte. Freilich zum Theil hatten 

auch jeine Gegner, namentlich Preußen, von ihm gelernt, aud) 

neue Methoden zu gebrauchen. Franfreih und Preußen haben 

denn auch weiter durch ihre methodische Kraft immer im order: 

grunde der potitiichen Entwidelung geitanden; Frankreich) durd) 

jeine fonlequente bureaufratiich-demofratiiche Zentraliſationsmethode 

bei fortwährenden Syſtemwechſel; Preußen, indem es jein monar: 

chiſch-volksthümliches Syitem nicht nur zu ſtärken, jondern bis zur 

Gründung des deutjchen Reichs auszubilden veritand durch Metho- 

den, wie die allgemeine Wehrpflicht, die Zollvereinspolitif, Die 

Städte: und Landgemeinde-Ordnung u. ſ. w. Doch id) greife da 

der Entwidelung vor, die meines Erachtens aud hier in drei 

Yauptperioden zu scheiden ift. In der erjten fiegte, wie mir 

wiſſen, jchließlich das alte Enjtem, und die Neaftion glaubte mit 

geringen Konzejlionen an die neue Methode abzukommen, um Jo 

rathlofer war fie, als fie durch neue revolutionäre Erhebungen 

über die Kraft derjelben belchrt wurde. Die zweite Periode bedeutet 

auch bier den Sieg der Methode und den Glauben an ihre Unfehl— 

barkeit, die Heberzeugung, daß man mit der rechten Methode ohne 

weiteres überall ein treffliches Syſtem Schaffen fünne. Diele 

Panacee, dieſe Univerjalmethode war die liberal-parlamentariche, 

die die Türfei ebenjo regeneriren Sollte, wie Hawaii zivilifiren. 

Aber abgeichen von ſolchen erotischen Erperimenten blieb auch in 

den ernjthaften und nothwendigen Verfaffungs-Kämpfen, in Europa 

trog der ganzen hiſtoriſchen Wiſſenſchaft der Zeit die rationaliftische 

Veberzeugung maßgebend, daß es nur guter politifcher Einrichtungen 

bedürfe, um eine glüdliche Entwidelung des Volkslebens zu gewähr— 

leiften. Das war eben der methodische Seilt, der die Zeit be: 

berrichte, der auch die Freihandelstheorie und das Nationalitäts: 

prinzip in ſich ſchloß und noch viele Schöne Prinzipien und Phraſen 

produzirte, an die ja vie Enthuſiaſten zum Theil wirklich glaubten, 

die aber meijtentheils nur als Mittel im Parteiintereſſe ausgenugt 
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wurden. Die Parlamente follten von Rechtswegen gejeggebende 

Taftoren, Glieder des politischen Nechts- und Madtiyftems fein, 

in ihrer Blüthezeit gewannen fie zum Theil die Stellung des 
berrichenden Faktors, die immer jtärfere Ausbildung aber einer 

methodilchen, unfruchtbaren Berufs: und WBarteipolitif, das öde 

Gezänfe und die plebejiichen Skandalſzenen ließen die Achtung vor 
diefen Rörperjchaften immer mehr finfen und am Ende diejes eminent 

politischen Zeitraums mar der Naufch der politiichen Begeifterung 

verflogen, ja ein Efel an der Beſchäftigung mit der Politif war 

eingetreten, und man überfah fait, daß ohne die Parlamente bie 

großen politiichen Vorgänge ſich jo nicht hätten entwideln können. 

Freilich) eine ungleich größere Kraft entwidelte die politiiche 

Methode in der Hand einzelner zielbewußter PBerjönlichkeiten, fo 

erklären fid) die Erfolge des gemwandten Noutiniers Napoleon III, 

und gar, wo Charafterjtärfe und zielbewußte Methodik ſich zum 

Eintreten für ein reales und doc) ideales Syſtem vereinigten, wie 

in Bismard, da manifeftirte fich die Macht der Berfönlichkeit in 

dem jcheinbar ſachlichſten, unperjönlichiten Zeitalter, in dem man 

Ihon die Theorie aufgeftellt hatte, daß die Zeit der Genies vorbei 

lei, abgelöjt durch die alle beherrichende Diethode. Jmmerhin war 

das ſchließliche Fiasfo des Parlamentarismus wohl die herbite 

Enttäufhung feit dem Fall des Hegelichen Syitems. Das hinderte 

aber nicht, dab in der dritten ‘Beriode große, wenn auch andere, 

Theile der Völfer fi) wiederum dem Glauben an die Unfehl- 

barkeit einer Methode Hingaben, die wieder alles jchlehte Alte 

vernichten und einen neuen idealen Zujtand jchaffen follte; an die 

Stelle der liberalen Methode trat die fozialiftiiche, die ſich freilich 

wie alle dieje Viethoden für ein Syſtem ausgab, jo unflar aud) 

die Linien in dem Zufunftsbilde blieben. Freilich fnüpft der 

Sozialismus ja an eine wirkliche große Wandlung des Geſellſchafts— 
ſyſtems an. Diefe Wandlung iſt die indirefte Folge der Technik. 

Nicht etwa die materielle Noth des Arbeiterjftandes war die eigent- 

liche Urſache der fozialen Bewegung, jondern der Umftand, daß die 

Fabrifarbeiter aus dem alten jtändischen Syſtem herausgerifien 

murden und fait alle ethiich-wirfiamen Beziehungen verloren, die 

früher den oft viel Ichwerer mit der Noth fämpfenden Bauern doch 

einen fejten fittlihen Halt gegeben hatten. 

Der arme Bauer blieb relativ zufrieden in dem unbewußten 
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Gefühle, einem feiten Syſtem anzugehören, in dem Glauben, baf 
es nun einmal jo fein müſſe, der Kabrifarbeiter dagegen griff bald 

gierig nach der dee eines ihn beglüdenden Zuſtandes, der herbei: 

geführt werden Fönne, wenn man die richtigen Mittel mit der 

nöthigen Macht anmwende, die die Arbeiter gewinnen müßten, wenn 

ihre Maſſen fih einmüthig unter ihren methodilch-fonjequenten, 

zielbewußten Führern zuſammenſchaarten. 

Ich kann nicht darauf eingehen, wie der methodifche Geiſt 
auch überall auf den übrigen Gebieten des ethiichen Lebens an den 

alten Ordnungen gerüttelt und neue vorbereitet oder durchgefeßt hat, 

nur ein Hinweis auf das Schwinden der jtändifchen Korporationen, 

Gilden, Zünfte und Innungen, und auf die außerordentliche Aus: 
breitung des genojjenichaftlichen und Vereinslebens mag hier jeinen 

Plag finden. In der Beleitigung von Mipftänden haben Die 

ethiichen Methoden des Jahrhunderts gewiß Großes geleiftet, glüd- 

licher haben jie die Menjchen trogdem nicht gemadt, denn das 

ideale Syitem fonnte die Methode nicht verwirklichen; in Ermange: 

lung eines idealen Syſtems gewährt aber aud) eine jehr mangel- 

bafte, aber fejte Ordnung den Menjchen im Allgemeinen mehr 

Zufriedenheit als die Spitemlofigfeit, die fie zu fortwährendem 

Jagen nad) der Verwirklichung eines gedachten glüdlidhen Zu— 

ftandes treibt. Und da die Methode eine ebenjo große Tyrannei 
ausüben fann wie das Spyitem, dafür find wohl die kraſſeſten Bei- 

ſpiele die jozialiftifche Barteidisziplin bei den Gtrifes und bie 
nationaliftiiche WBarteipolitift in Böhmen ꝛe. Die Iyrannei des 

Syſtems ijt ariftofratifch, fie unterdrückt die Maſſen und hindert 

fie am Aufſteigen zu den bevorzugten Stellen, die Tyrannei ber 
Methode dagegen ijt demofratiih, fie verfolgt die jelbjtändigen 
Naturen, die ihre eigenen Wege gehen wollen. 

Schließlich fommen wir noch zur Kunft, dem Stieffinde des 

Jahrhunderts, das von diejem vielbefchäftigten Water der Stief- 

mutter Wiſſenſchaft zur Pflege und Erziehung übergeben murde. 

Daß die Stiefmutter es an Intereffe für ihr Pflegekind hat fehlen 

lafjen, fann nur die Ungerechtigfeit behsupten. Nie ift auch nur 

entfernt joviel über Kunjt gejchrieben und gelehrt worden. Aber 

freilich der jchönen Lehren wurde es allmählich etwas viel und fie 

ftimmten nicht ganz miteinander, im Gegentheil, die jpäteren er- 

Härten gerade das für ſchwarz, was die früheren als weib ange. 
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priejen hatten. Aber das war eben die nothwendige Folge des 

Entwidelungsganges der Wilfenihaft, wie wir ihn jchon kennen 
gelernt haben. Zuerſt famen die jyitematifchen Philojophen von 

Kant und Hegel bis auf Viſcher und Hartmann ꝛc. mit ihren meiſt 

dickleibigen Lehrbüchern der Aeſthetik, in denen den Künjtlern ent— 

ſchieden und klar dargethan wurde, welchen hohen Idealen fie allein 

nacdhzuftreben hätten. Dann traten die methodiſchen Kunfthiftorifer 

mit ihren noch dideren Kunftgeihichten auf, Kugler und Schnaaje 

und Lübke ꝛc., und mit erjtauntem Blid jahen die Kunftjünger, 

was alles im Laufe der Zeiten in der Kunjt gemacht worden war, 

und fie merften fi) auch, was alles nachgemacht werden könne. 

Schließlich famen die techniſch-geſchulten Kenner, die Fein— 

Ichmeder und die Feinfühligen, die erflärten die alten, abftraften 

äfthetiichen Idealſyſteme für den reinen Unfinn, die Nachahmung 

der hiltorischen Stile für eine leere Maskerade, und priejen als 

einzige Lehrmeifterin die Natur und als einzigen Schulmeifter 

die Tedhnif. 

Da erzählten die Dichter von ihren Handwerksgeheimniſſen, 

ſchon ©. Freitag jchrieb eine Technif des Dramas, und Zola 

zeigte, wie der Künſtler im erperimentellen Roman ein Daun der 

Wiſſenſchaft werben müſſe; da erfannte Morelli die alten Meijter 

an den Ohren, nämlich denen, die fie malten, oder an jonitigen 

feinen und verborgenen Dierfmalen, und da fam der ganze Chor 

der Herolde des Naturalismus und der Modernen und die machten 

den ſchönſten Lärm. Und die Kunſt? Die vertrug fi, abgejehen 

von kleinen Mißverſtändniſſen, wie fie in den bejten Familien vor: 

fommen, vortrefflih mit ihrer weiſen Stiefmutter, fie war fein 

ftörrifcher Knabe, der immer was anderes will als die Lehrer, fie 

war artig und folglam, fie machte fich fleißig an alle Aufgaben, 

die ihr vorgejchrieben wurden, nur eine fonnte jie nicht fertigbringen, 

einen eigenen großen allgemeinen Stil befam fie nicht, Jo oft man 
ihn 3. B. in München jchon zu Haben glaubte, und fo oft das 

feierlich verfündet wurde, von Gornelius und den Architekten der 

Marimilianjtraße bis auf Obrift und all die modernen Deforateure, 

die ja ſchon wieder einen neuen Stil oder wenigitens ein Spezial» 

ftilchen fertig haben. Cs giebt zwei Arten von Stil: einen perſön— 

lichen, der auf fünftleriichem Gebiete genau dem entjpricht, was 

wir auf ethiihem einen Charafter nennen, und dieſen Ausdrud 
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einer jtarfen Künftlerperjönlichfeit fann man ben bedeutenden 

modernen Künjtlern gewiß nicht abftreiten ; wenn 3. B. Bödlin 

nicht perſönlichen Stil haben ſoll, dann hat ihn niemand. 

Aber die Seufzer der Kunftenthufiaften gelten dem anderen, 

dem großen, allgemeinen nationalen Zeitftil, und den fann man 
freilich ebenjowenig machen wie ein fejtes ethijches Syftem, denn 

er iit eben der Ausdrud eines allgemeinen Gefühls für einen 

nothwendigen äjthetiichen Zuſammenhang konkreter Dinge, dies 

allgemeine Gefühl muß da fein, fonft giebt e8 feinen Stil. Der 

Grundirrthum des Jahrhunderts war hier wieder der Glaube, daß 

man das mwillfürlich, durch rationelle Bemühung, in der einen oder 

anderen Weile, machen könne. Die Phaſen dieſes Irrthums 

ergeben wieder die uns jchon befannten drei Perioden. Die erjte 

Phaje war die Verwechſelung von Stil und Syitem. Das Flafjische 

und das romantijche deal, oder auch beide verbunden, leiteten die 

Künftler, und man fann es 3. B. einem Cornelius oder Dverbed 

nicht abjtreiten, daß fie mit reinjter Begeijterung nad) dem Höchiten 

itrebten, nad) einem tiefen innern Zujammenhang, einer rein har: 

monijchen Orbnung deſſelben durch die Kompofition, nad) Säuberung 

von allen Scladen des Niedrigen, Kleinlihen, Häßlichen; nur 

eins jahen fie nit, daß ihnen nämlich gerade das Eine fehlte, 

mas allein den Stil vom Syſtem unterjcheidet und den Künſtler 

vom Philojophen: das konkrete fondenfirte Leben, die naive Kraft 

und unmittelbare Verjtändlichfeit der fünjtleriichen Schöpfung. 

Dann fam die hijtorijche Methode mit dem Füllhorn der 

wieder erforjchten alten Stile; die Architekten bauten und deforirten 

nun gothiſch und mauriſch, pompejanisch und barod, denn ein Stil 

war für fie ja nur eine Bau: und Deforationsmethode; die Maler 

malten altmeijterlich, wie Tizian oder wie Rembrandt, das fonnte 

man ja Alles nachmachen, es waren ja eben nur verjchiedene 

Methoden. Mit noch größerem Eifer aber als nach brauchbaren 

Vorbildern ſuchten die Künftler überall nad) wirfungsvollen Stoffen, 

die dann ganz methodiſch präparirt wurden. 

Die Länder: und Völkerkunde lieferte pittoresfe Landichaften 

von den Gletſchern Norwegens bis zu den Wüſten Afrifas, und 
nicht minder intereſſant waren die italienischen Näuber und Die 

orientalifhen Odalisfen, die Zigeuner und die Juden, die Schwarz: 

wälder Bäuerinnen und die Tiroler Schügen. Die ganze en 
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gefchichte mußte ihren Vorrath an jpannenden Momenten hergeben, 

die Archäologie jede Einzelheit des Möbels und Geräths feititellen, 

die Koftümfunde die ganze Pracht von Purpur und Brofat, Sammt 

und Seide herausframen, um den Malern die riefigen Leinwand— 
flächen ihrer Haupt: und Staatsaftionen, den Schriftitellern ihre 

dreibändigen hiftoriihen Nomane zu füllen oder den Meiningern 
ihre theatralifchen Erfolge zu fichern. Und in wieviel hiſtoriſchen 

Feſtzügen ſahen die modernen Städter ihre lebendigen Mitbürger 

als „echte“ Menſchen des Mittelalters oder ber Nenaiflance daher: 

ftolziren. Und dann fam der Naturalismus und warf den ganzen 

hiftoriihen Trödelfram über den Haufen. Ein neues Evangelium 

der Runjt wurde mit gemwaltigem Lärm verfündet, und vor den 
Erfolgen der neuen Technik verftummten die Ungläubigen. Nur 

der neue große, allgemein giltige Stil ließ nody immer auf fi) 
warten und ihn wird die Technik allein nicht bringen, das fann 

fie nicht, wenn fie auch ebenſo nothwendig als Grundlage für eine 

neue Kunſt ift, wie die Methode als Grundlage für eine neue 

Wiſſenſchaft. Das Fazit des Jahrhunderts fcheint alfo überall 

Enttäufhung zu fein; wie vieles, was mit begeifterter Hoffnung 

begrüßt wurde, ift flanglos dahingeichwunden! in rajtlojes, 

ruhelojes Jahrhundert war es und, wir müſſen es gejtehen, ein 

plebejijches, charafterlojes, nüchternes, unpoetifches. Und doc, riejen- 

groß fällt jein Schatten auf das fommende zwanzigite. Das wird 

einen jchweren Stand haben. Zwar werden Technik und Diethode 

gewiß noch große Siege erfechten, aber mit der Bedeutung der 
grundlegenden Thaten des 19. Jahrhunderts auf diefen Gebieten 

werden die jpäteren Erfolge jchwer Eonfurriren fünnen. Und bie 

größere Aufgabe, auf Grund der techniichmethodiihen Yortichritte 

ein fejtes öfonomijches und ethiiches Syitem, eine große willen» 

Ihaftlihe Weltanschauung und einen neuen Kunftjtil auszubilden, 

wird dieſe Aufgabe nicht auch für das 20. Jahrhundert zu 

ſchwer fein? 

u 



die Thierwelt in Glauben, Eitte und Eprade. 
Bon W. Schlüter. 

(Schluß). 

Noch anſchaulicher wird unsre Redeweiſe, wenn wir das „wie“ 

des Vergleichs weglaſſen und einfad) jtatt des Menschen den Namen 

des Thieres jegen, mit dem er eine unverfennbare Mehnlichkeit hat. 

Auch hier find es entjchieden mehr innere, ſeeliſche Anlagen, als 

äußere Merfmale, die uns den Vergleich nahelegen: den menjchen: 

iheuen Sonderling nennen wir einen jonderbaren Kauz, unſer 

jüngftes, verwöhntes Kind das „Neſtküken“, die nichtsthuenden 

oberen Zehntaufend verachtet der Sozialdemofrat als „Drohnen“ 

der Gejellichaft, der Streitjüdhtige ift als „Hahn“ überall befannt ; 

ein hülflojes verlaljenes Kind erregt unſer Mitleid als armes (!) 

„Wurm“ oder „Würmchen“; eine wilde „Hummel“ oder ein 

muntres „Wieſel“ iſt uns lieber als ein alberner „Zieraffe“ oder ein 

geihwägiger „Papagei“; aus dem reizendjten „Backfiſch“ kann mit 

der Zeit eine garjtige „Nachteule” werden. Ein rechter „Seebär” 

oder „Seehund“ fann feine „Landratte” leiden. Aus dem „Froſch“ 

des jüddeutichen Gymnaſiums entwidelt ſich in einer jelbjt dem 

eingefleiichteften Darwinijten überrafchenden Weije der „Mulus“, 

und dieſer entpuppt ſich zu Beginn des Semejters als leichtlebiger 

„Fuchs“. Dann wird er vielleicht ein Haupthahn feiner Ver: 

bindung, führt das Leben eines Sclaur:affen, iſt ein Spaß, 

Spott: und Nachtvogel zu gleicher Zeit, vielleicht gar ein Galgen— 

vogel, jedenfalls ein lojer Vogel oder loderer Zeifig, oder ſollte er 

als nicht zu einer Verbindung gehörig ein Finfe oder ein Kameel 

bleiben, jo ift er doch meijt ein „Windhund“, der vor „Trittvögeln”“ 

einen unüberwindlidhen Abſcheu hat; unleidlid wird er nur als 

Pomadenhengit; als Tanzbär eingeladen, ijt er der „lion“ der 
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GSejellihaft, der im Nu zum flatterhaften „Schmetterling“ ge: 
wandelt den netten „Käfer“ umgaufelt, die Tochter eines behäbigen 
„Spießers“, der freilih zugleih ein jchlimmer „Geizhammel“ 
jein joll. Es ftört unjeren Helden aber durdaus nidyt, wenn das 

ummorbene „Goldfiſchchen“ eine naturgeihichtlih wohl nod nicht 

beobachtete Aehnlichkeit mit einem „Gänschen“ oder gar einer 

„Schneegans“ Haben jollte; denn ijt er erjt einmal „Hahn“ im 

Korbe, jo hofft er bald fein „Heimchen“ an den eignen Heerd zu 

führen; vorläufig freilich geht er nur unter Begleitung eines jün— 

geren Bruders feiner Angebeteten jpazieren, welcher „Elephant“ 

genannt wird, wenn er merft und weiß, was die Glocke geſchlagen 

bat, aber „Kameel“, wenn er nichts merft. 

Durch Zufammenjegung gewinnen dieſe neuen Mitglieder 

der Gattung „homo sapiens“ nod) eine genauere Artbezeichnung, 

wir fennen „Naſch-, Schmeichel: und Hammerfägchen‘‘; neben dem 

ſchon gefennzeichneten „Windhund“ aud) den „Bluthund‘ und den 

„Lock- oder Polizeifpigel”; außer den genannten Vögeln noch den 

„Pechvogel“, „Zod: und Sturmvogel‘‘; der „Unglücksrabe“ ijt leider 

nicht jo felten wie der „weiße Nabe’; erjt in neuerer Zeit bei uns 

aufgetaucht ift der „Paletotmarder‘ deſſen verwandte Abart der 

„Briefmarder“ nocd gefährlicher werden fann. In alter germani: 

ſcher Zeit hieß man den Friedlofen „varg“ d. i. Wolf oder aud) 

„Wolfshaupt‘‘, in der Gudrun wird die graujame Gerlind eine 

„Wölfin“ genannt, jept fennen wir „Leſewölfe“ und „Geldwölfe“; 

an die altteftamentlichen Opfer erinnern uns unjre „Sündenböcke“ 

und „Opferlämmer‘; neben dem gewöhnlichen Fuchs Haben wir 

nod den „Pennal- oder Schulfuchs‘, der Böhnhaje im Sinne eines 

unzünftigen Sandwerfers, muß ſich auf dem Böhn (Boden) wie 

ein Haje vor den mißgünftigen Meijtern ducken; dem anerkannten 

„Leithammel“ folgen jelbjt Urtheilsfähige unbewußt, und „Pad: 

ejel” und „Eintagsfliegen” find wir allefammt. 

Gerade das legte Beilpiel führt mich auf einen Gebrauch 

der Thiernamen, für den id nur mit einigem Bedenfen und mit 

vorjichtiger Auswahl Belege anzuführen wage, ich meine die Ver: 

wendung der Namen unjerer vierfüßigen oder auch zweifühigen 

PMiterdenbewohner zum Zwede, unjerm lieben Nächjten feine Ver: 

wandtidaft mit dem Neiche der Thiere deutlich unter die Naſe zu 

reiben, furz die Benugung der Thiernamen als Schimpfwörter. 



Die Thierwelt in Glauben, Sitte und Sprade. 327 

Um die Grenzen des Anftandes nicht zu überfchreiten, fann ich 
nur eine fleine Blüthenlefe aus dieſer ſtark duftenden, auf ber 

Abjeite unjeres Sprachgartens wachſenden Flora geben; aber be: 

zeichnend, wie immer, ijt aud) bier die Auswahl der wider Willen 
zu Ddiefem pädagogischen Mittel mißbrauchten Thiere. Welches 

große oder fleine Thier muß nicht herhalten, um dem Groll, dem 

Zorn, dem Unmillen des Herrn der Schöpfung jeinen unjchuldigen 

Namen zu leihen! Am liebjten bemerft der fich feiner eignen 
Klugheit bewuhte Menſch an feinem Nebenmenjhen den Mangel 
diejer freilich jehr ſchätzenswerthen Eigenjchaft, die ihn jo hoch über 

das liebe Vieh zu ftellen jcheint. 

In feiner Nbftufung, mit Unterjcheidung des männlichen 

vom weiblichen Geſchlecht verwendet in der Aufregung bes Zornes 

der Menſch eine Reihe von Thiernamen, deren Träger freilich 

feinen Anſpruch auf bejonderen Scharfjinn machen fünnen. Aus 

der Familie der Dickhäuter wird das „Rhinozeros“ wohl nur von 

afademijch gebildet jein wollenden gebraucht; die behaglichen Wieder: 

fäuer ftellen das größte Kontingent: mit „Schaaf“ oder, den Nach— 

drucd auf den Sit der vermißten Geiſtesgaben legend, „Schafskopf“, 

Schafsgeficht, bezeichnen wir die landläufige Dummheit, Schöps iſt 
nur variatio delectans; Kameel und Trampelthier haben einen 

Beigeſchmack von Schwerfälligkeit; in die Bezeichnungen „Ochs“ 
und „Rindvieh“ aber legen wir unjer ganzes Mitleiden wegen 

der Bornirtheit des geiltigen Horizontes unferes theuren Mit: 

menjchen, dem man, wie einftmals Frommel zu einem eingebildeten 
Semeindegliede, jagen möchte: Du haft eine große Gabe von Gott 

empfangen — Du bijt ein Nindvieh und weißt es nicht! Merk: 

würdig ift, daß, obwohl die Bejchränftyeit des weiblichen Rindes 

faum geringer jein dürfte, als die des männlichen, und Redens— 

arten wie die von der Kuh und dem Sonntage, der Kuh und dem 

neuen Thore offenbar nichts bejonders Yobenswerthes jagen jollen, 

doch die „Kuh“ als Scelte für weibliden Mangel an geijtiger 

Begabung nicht im Braude ift. Das „Kalb“ Hat ſich die Sprache 

für eine andere Eigenjchaft vorbehalten; wir bezeichnen damit die 

jugendliche Unbeholfenheit und Täppiſchkeit. Nur in „Mondkalb“, 

das in der wiljenichaftlichen Zoologie feinen Platz gefunden hat, 
ſcheint das Scimpflihe der Dummheit noch gejteigert. Noch 

häufiger als das Rind muß übrigens Meifter „Langohr“ oder 
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„Sraurod“ herhalten. „Eſel“ ijt wohl das beliebtejte Schimpfwort, 

und die Weiterbildungen „Ejelei”, „Jugendeſelei“ find als klaſſiſche 

Ausdrüde in jedes Wörterbuch aufgenommen. Da in märmeren 

Gegenden der Ejel ein munterer Geſell ift, fann es nicht Wunder 

nehmen, wenn er dort aufhört, als abjchredendes Beilpiel der 

Dummheit vorgeführt zu werden, vielmehr als Helfer und Freund 

des Menſchen in bejonderem Aniehn ſteht. So glaubten einjt die 

Bewohner von Taſchkent ihrem verdienten abziehenden Gouverneur 

feine größere Schmeichelei jagen zu fünnen als wenn fie ihm beim 

Abſchied verficherten: In Eurer Ercellenz verlieren wir unjern 

beiten Ejel! 

Zur Ergänzung des für den Bedarf an Scheltworten offenbar 

nicht genügenden von den Vierfüßlern gelieferten Negijters mußte 

die Sprache in die Welt der Vögel hinübergreifen. Iſt auch der 

Gänſerich nicht frei vom Vorwurf der mangelhaften Schulbegabung, 

da er befanntlid; ebenjo „dumm über den Rhein zurüdfomnıt, 

wie er ihn als Gigad überflogen“ Hat, jo hat die Sprache doch 

in der weibliden Gans einen bejonderen Typus der Bejchränftheit 

gefunden, dem fie in der allerliebjten Verkleinerung „Gänschen“ 

eine mildernde Norm des Vorwurfs gegeben bat, die fait an ein 

Kojewort ftreift. So ſucht die Spradye durch Galanterie ihren 

Verftoß gegen die erjte Negel der Höflichkeit gut zu maden, was 

übrigens ja faum nöthig war, da die Gejchichte Roms längjt die 

Vertheidigung der jo unrecht beichuldigten Gänſe übernommen hat. 

Zu ähnlicher Verwendung wie die Gans muß hierzulande das 

freilich nicht durch bejondere Intelligenz hervorragende „Kalfun“ 

ſich mißbrauchen laſſen; der „Gimpel“ hat feinen jchledhten Auf 

durch jeine jorgloje Vertrauensjeligfeit erhalten; aud) ein Harmlojes 

Inſekt gilt als Inbegriff der Dummheit, nämlich das Heupferd 

(Heuſchrecke); wie es zu dieſem Rufe gefommen ift, vermag ich 

aber nicht zu jagen. 

Nächſt der Dummheit ift die Unfauberfeit ein Anlaß gewor— 

den, ein Hausthier, deſſen Treiben jedem vor Augen lag, als 

warnendes Spiegelbild, bejonders der Jugend, vor die Seele zu 

führen. Und wahrlih! die Wahl Fonnte nicht beifer getroffen 

werden. Mit Mieris ijt man verjudt auszurufen: fein Wunder, 

dab man diefes Thier Schwein genannt hat! In trauter Familien— 

aemeinichaft nehmen Mutter „Zau” und juna „Ferkel“ an der 
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ganzen „Schweinerei” theil. „Wenn Sie nidt jo groß wären, 

würde ich „Ferkel“ zu Ihnen jagen“, tadelte ein wigiger Lehrer 

einen langen Primaner wegen eines hingejudelten Aufiages. Den 

Eber bat wahrjcheinlich jeine Beziehung zu dem Gotte Freyr vor 

dem Scidjal jeiner weniger glüdliden Verwandten bewahrt. 

Neben dem Generalpädter alles Anjprudes auf Unfauberfeit 

erjcheinen ſelbſt Schweinigel, Schmugßfinf und Dredipag als harm: 

loſe Schmeicdjeleien. Der Haje ift von Kopf bis zu den Füßen, 
Herz und Schwanz natürlid) einbegriffen, das Sinnbild der Feigheit, 

deren Banier er führt. „Alter Fuchs“ gilt dem allzu geriebenen 

Schlaumeier. Dem Affen gönnen wir jein Schidjal, als Ur: und 

Vorbild aller Karrifatur zu gelten. Der „Gelb: oder Grünjchnabel” 

befommt oft eins auf fein vorwigiges Mundmwerf, von dem er den 
Namen Hat. Brummbär und Brummfater muß fi manch un- 

liebenswürdiger Ehemann jchelten laſſen, wogegen die „faliche 

Katze“ dem häufig mit Lit fümpfenden weiblichen Sejchlechte bejier 

entſpricht. Schlange, Kröte, Mol, Lork find giftig und ver: 
ächtlich wie alle Reptilien; bei „Froſch“ tritt die breitmäulige Gut: 

müthigfeit mehr in den Vordergrund. Bedauerlich erjcheint, daß 

der Hund, unjer treueites Hausthier, wegen einiger weniger edeln 

Eigenichaften, bejonders wegen jeiner friechenden Unterwürfigfeit 

bei ſchlechtem Gewiſſen, jo zum Schimpfwort erniedrigt iſt; in der 

italienischen Form „Kanaille“ ijt er uns der Inbegriff aller Ge: 

meinheit. Da Schimpfen nur im erhöhten Affeft üblich iſt, fo 

begreift es ih, daß die Erregung ſich nicht an einem Worte ge: 
nügen läßt, jondern in willfürliher Zujammenjegung neue Bil 

dungen jchafft, deren zoologiſche Beſtimmung Fachleuten überlafjen 

bleiben muß. Dahin gehören das jchon erwähnte Mondfalb, der 

Grasaffe, das aus Auerbachs Keller entlaufene Doppeljchwein, und 

das offenbar der Schulbanf der Quarta entiproijene Mops— 

quadrat. 

Andere Zufammenjegungen jollen zweifelsohne noch verjtärfend 

wirfen, obwohl fie als Theile von Thieren jcheinbar weniger bejagen 

als das Ganze z. B. Schafsnaje, Saumagen, Schweinepelz, Mops: 

geficht, Hundejeele, Hajenfuß, Affenſchwanz; der Schweinehund und 

Lumpenhund find Steigerungen des einfadyen Hundes ins Ver: 

ächtliche; wie Mutterkalb eine ſolche ins Bemitleidenswerthe. Im 

Kohlhaſen iſt der ſchnellfüßige Feigling durch Vermiſchung mit dem 
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Kohl, der uns als VBezeihnung von Unfinn gilt, zum Konfufiona- 

rius gewandelt. Ein „Schweinepriefter” fcheint der Schweinerei 

noch eine höhere Weihe zu verleihen. Als Gegenſtück zu Diejer 

jtarf anrüchigen Gejellichaft, die ich aber doch als gewiljenhafter 

Sprachzoologe nicht ganz übergehen durfte, erwähne id) die gleich 
falls der Thierwelt entnommenen Kojewörter. Welches junge Ehe: 
weibchen hört fi) nicht gern „mein Täubchen“ nennen, wozu es 

jelber ja einen gern verwendeten Endreim bildet! An den 

Schmeichelworten „mein Scäfchen” oder gar „Zuderihäfchen”, 

„Lämmchen“, „Vögelchen“, „mein Mäuschen“ oder audy „Diez: 

hen“ nimmt feine Braut Anftoß. In einer befannten Erzählung 

des beliebten dänischen Schriftitellers Scharling iſt „Baſilisk“ das 

Kojewort für die Frau. Kleine Kinder werben von der entzüdten 

Diutter im Uebermaß der Zärtlichfeit unter Anwendung heftigiter 

Liebfojungen mit wenig appetitlihen Schmeicheleien wie „lieb 

Thierchen“, „Goldſchweinchen“, „Dredipägle”, „Nadefröjchlein“ 

beehrt. Kurz, aud hier hat das Thierreich jeinen gewohnten Bei: 

trag zur Bereicherung unjeres Sprachgutes liefern müllen, ohne 

den wir uns arm vorfommen würden. 

Weiterhin fann es feinem Zweifel unterliegen, dab viele 
unferer Rufnamen und damit aud eine große Anzahl unferer 

Familiennamen aus demjelben Bejtreben hervorgegangen find, 

wie die vorhin erwähnten Scelt: und Kojenamen, nämlich durch 

Mebertragung des Namens eines hervorragenden Thieres auf einen 

in ähnlicher Weile hervorragenden Menſchen dieſen auszuzeichnen, 
meift in ehrender, doch nicht ſelten auch wohl in beichimpfender 

Weile. Bei reinen Beinamen ijt dies ja noch am deutlidhiten. 

So jollen die Beinamen Heinrid der Löwe, Albrecht der Bär, 

Richard Löwenherz, Gunnar Schlangenzunge, die Eigenſchaften der 
betreffenden Thiere als ihren Namensträgern in bejonderem Grade 

innewohnend hervorheben. Nod) inniger aber ericheint die betreffende 

Eigenſchaft dem Menſchen aufgeprägt, wenn er nur mit dem Thier— 

namen genannt wird. Das fommt bei uns wohl eigentlich nicht 
mehr vor; denn Rufnamen wie Leo, Wolf, Are (Adler) find aus 

urfprünglich volleren Namen, etwa aus Leopold, Wolfgang oder 

Aribert verfürzt, wie denn die germaniihe und inbogermanijche 
Namenbildung überhaupt auf Zuſammenſtellung zweier uriprünglid) 

jelbjtändiger Wortjtämme beruht. Bei unfultivirten. Völfern finden 
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wir indejlen noch einfad) Uebertragung von Thiernamen auf Men: 
ihen, jo bei den Indianern, wo Kriegsabdler, Krähe, Prairiewolf, 

Bantherkralle, Falkenauge, Bärenflaue beliebte und unjrer Jugend 

befannte Namen find. 

Das Spyitem der Namengebung unferer Kulturſprachen war 
ihon in der indogermaniichen Urjprache ausgebildet, wie die Ueber— 
einjtimmung in der Bildung der Namen bei Indern, Eraniern, 
Griechen, Kelten, Slawen und Germanen aufs beutlichite erweiſt. 

Der Vollname bejteht aus zwei verbundenen Wortſtämmen von 

meift jehr charakterijtiicher Bedeutung: er fann aber aud) zu allen 

möglichen Kojeformen verfürzt werden, 3. B. griechiſch Alerandros 
oder Mlerippos, dazu die Kofeformen Alexos, Alereus, Aleris, 

Alerion, Alero; deutſch Frid:rich, Fridiger, Fridigern, Sriderhelm, 

Fridurun und davon die Kurzformen Frido, Frida, Fridifo, Fricco, 
Fridilo, Frillo, Fridizo, Frizzo u. |. w., oder ſlawiſch Wladimir, 

Vladiſlaw, Vladi, Vladilo, Vladillo, Wolodja u. ſ. w. Bei allen 

indogermaniichen Völkern können nun auch Thiernamen als erjter 

oder zweiter Bejtandtheil der Vollnamen verwendet werden. Einzelne 

Thiere finden ſich in allen, oder doch den meijten indogermaniſchen 

Spraden als namenbildende Stämme, 3. B. der Wolf im Indiſchen, 

Griechiſchen, Germanifchen und Slawiſchen; das Pferd im Indiſchen, 

Eraniſchen, Griechiſchen und Keltiihen. Andere aber find auf 

einzelne Sprachen beſchränkt. Die Auswahl ift natürlich zum Theil 

durch die klimatiſchen Verhältniife bedingt, unter denen das Volf 

lebt. So fennt nur das Indiſche Rufnamen mit den Wörtern 

für Tiger und Ichneumon. Während im Ganzen begreiflicher 

Weile die Verwendung tapferer oder doch wenigitens ftarfer Thiere 
bevorzugt wird, jchredt das Griechiſche, das uns eine große Fülle 

von Namen bietet, nicht vor Zufammenjegung mit Kuh, Ejel, Ziege, 

Schaf, Schwein und Gans zurüd; der Eranier gebraudt unjer 

Pferd, Stier, Nind, aud) das Kameel. Sehen wir uns nun die 

germanijchen Namen näher an, für Die uns in den Urfundenbüchern 

und in den Hijtorifern der erjten Jahrhunderte des Mittelalters 

eine ſchier unerfchöpfliche Quelle fließt, jo find es folgende Thiere, 

die vorzugsmweile zur Namenbildung gebraudt find: Mar, Bär, 

Eher, Rabe, Wolf für Männernamen und Lint (Schlange), Schwan 

und Bärin für Frauennamen. 

Daneben fommen ganz vereinzelt Namen mit Hirſch, Roß, 
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MWifent, zmweifelhaft mit Hund vor. Beadhtenswerth ift, welche 

Namen nicht gebräuchlich find: das Nind, bei Indern und Griechen 

zur Namenbildung nicht verſchmäht, und das Schaf erichienen dem 

friegeriihen Sinne des Germanen zu friedlid, und aud) der Fuchs 

entiprady zu wenig dem Idealbilde des tapfern Helden. Der Name 

Leo, jcheinbar dem lateinifchen leo entlehnt, ift, wie jchon vorhin 

gelagt, wohl nur Abkürzung für Leopold, welder Name aber 

nichts mit dem fremden Löwen zu thun hat, wie, beiläufig bemerft, 

auch Imma oder Emma nichts mit der fleißigen Imme. 

Von den genannten fieben Lieblingsthieren behauptet der 

Wolf die erjte Stelle: etwa 480 verſchiedene Rufnamen find mit 

diejem Thiernamen gebildet worden, ganz abgejehen von der Menge 

von Kofeformen. Die Mehrzahl find freilich jolche, in denen Wolf 

in der abgeſchliffenen Form -olf (-ulf) den zweiten Bejtandtheil 

des Namens bildet und falt wie eine bedeutungslojfe Ableitungsiilbe 

dein erjten DBejtandtheil angehängt ift, wie in Adolf, Rudolf, 

Arnulf, Eginolf, Gangolf, Ludolf. Wie arm unjre moderne 
Namengebung geworden iſt, fieht man am beiten daraus, daß 

außer den ebengenannten nur noch folgende mit Wolf zuſammen— 

gejegte Namen gebräuchlic find: Wolfgang, Wolfhard, Wolfram, 

MWolfrat. An dem erjten Verdeutſcher der Bibel Wulfila, 

in dem tieflinnigen Dichter des Mittelalters Wolfram und 

in dem Dichterfürften Wolfgang Goethe leben Drei dieſer 

Namen unjterblid” fort. Nächſt dem Wolfe beanjprudt der 

Bär die Ehre, die meilten Nufnamen zu bilden; man zählt 

deren etwa 200, von denen uns Bernhard, Berengar, Bermward 

nocd allein übrig jind. Auch an Frauennamen mit »birin (Bärin) 

wie Ospirin, Wdalbirin nahm das deutiche Alterthum feinen 

Anſtoß. Beide, Wolf und Bär vereint, erſcheinen in Bernulf, 

MWolfbero. Dann folgt der Rabe mit 140 verichiedenen Bildungen, 

der noch verjtect in unjern Bertram, Adelram, Guntram, Wolfram 

fortlebt. 

Der Aar und Eber ſind beide gleich häufig verwandt (etwa 

in je 60 verjchiedenen Namen), Arnulf aus Ar und Wolf, Eberhard 

mögen als Beijpiele genügen. Für Frauennamen find außer der 

ihon erwähnten Bärin nur zwei Thiernamen zur Verwendung 

gefommen, nämlich Lint, die Schlange, und der Edywan. Letzteren 
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werden fich auch unfere Zeitgenoffinnen gewiß gern gefallen laſſen; 

die Walfürennamen Schwanhild oder die freilich veralteten Schwan- 

burg, Schwangart klingen fräftiger und poetiſcher als unire 

modernen Sarolinen, Friderifen, Wilhelminen oder der Fremde 

abgeborgte Jeanetten und Charlotten. Aber die Schlange! wie 

verträgt fich die mit der Feindichaft des Weibes gegen das Sinn: 
und Urbild der Sünde? Beute würden wohlflingende, durch die 

fälſchlich als das Adjektiv „lind“ aufgefahte Schlußſilbe ſich ein- 

ſchmeichelnde Namen wie Sieglint, Trautlint, Dietlind, Irmlint, 

Lieblint, Holdelint auch den Töchtern unſeres Jahrhunderts vielleicht 

gefallen, wenn der Gedanke an die Schlange nicht ſtörte. Aber 

hat er denn unjere Urmütter nicht geftöort? Damit fomme id) auf 

die Frage, was denn den Germanen veranlaßte, jeine Namen 

vorzugsmweile mit den genannten jieben Thiernamen zujammen- 

zuſetzen. 

Die Namengebung war auch dem germaniſchen Heidenthum 

eine heilige Handlung. Gewiß wollten liebende Eltern auch ſchon 

damals ihren Kindern einen Namen von guter Vorbedeutung geben, 

wie man jpäter zum jelben Zwecke die Namen ber firdhlichen 

Heiligen verwandte. Da wählte der friegeriich gejinnte und tapfere 

Germane aufer den Bezeichnungen für Waffen wie Ger:, Helm: 
oder für Schladt und Kampf wie Hadu:, Gunt:, Hilt-, Wig- u. 
j. w. mit Vorliebe die Namen der Thiere, denen er den Preis 

friegeriicher Tapferkeit oder die Ehre, Lieblinge der Götter zu jein, 

zollte. So wurde der Wolf, der unerjchrodene grimmige Feind 

der Derden und zugleid der Begleiter des Friegeriihen Wodan, 

der Bär, der König des Waldes, der dem Freyr geweihte Eber, 

der föniglihe Mar, und der kluge Nathgeber Wodans, der Nabe, 
vor andern Ihieren bevorzugt, durch Bildung von Namen gewilier: 

maßen Tugendipiegel und Vorbilder für die Träger diefer Namen 

zu werden, indem in ihnen die Eigenjchaften idealifirt wurden, die 

man dem Kinde als die werthvolliten fürs Leben mitzugeben 

wünſchte. Der Schwan genoß gleichfalls göttlicher Verehrung, er 

itand mit dem höchſten deal germanijcher Weiblichkeit, den Wal: 

füren, in Verbindung; die Schlange aber war nicht minder ein 

Gegenitand jcheuer Verehrung, denn ihr wohnte ein geheimnißvolles 

Willen inne, das eine gewiſſe Verwandtichaft zeigt mit dem 

ahnungsvollen Wejen der Frauen, wie e8 uns Tacitus jchildert, 
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auf dem die dem Römer unverftändlihe hohe Stellung des ger: 

maniſchen Weibes beruhte. 

Die vielen mit Thiernamen identiihen Familiennamen er: 

flären fi) am ehejten als feitgewordene Kojeformen oder Abkürzungen 

aus älteren Vollnamen: Wolf aus Wolfgang oder Wolfhart; Bär 
aus Bero, Bernhard, Bernfried u. ſ. w. Es fönnen freilih auch 

fogenannte Spignamen in ihnen jteden, indem der Familienname 

nad) einem Bauszeichen, einem Wappen oder endlih auch nad) 

einer äußeren oder inneren Eigenichaft feines erjten Trägers von 

diefem auch auf feine Nachkommen vererbt wurde. Namen mie 

Fuchs, Haſe, Spitzmaus, Gans, Sperling find zweifellos uriprüng- 
lih Spignamen gemwejen, und mo, wie in den meilten Fällen, 

die Familientradition nichts Beltimmtes über die Herkunft des 

Namens zu jagen weiß, bleibt dieſe aud) dem Forſcher unklar. 

In allen bisher betrachteten Verwendungen der Thiere fam 

immer das Individuum als Ganzes in Betracht; die jo auffallende 

Aehnlichkeit zwiſchen Menih und Thier erjtredt ſich ja aber gar 

nicht immer auf die ganze Perjönlichkeit, jondern ſehr häufig ift 

es nur ein einzelner hervorſtechender Zug, der uns an eine Parallele 

aus dem Leben der Thierwelt erinnert, und flugs ijt die Sprache 

bei der Hand, dem erhaſchten Moment einen bleibenden Ausdrud 

zu geben. Kaum einen Theil des menſchlichen Leibes giebt es, 

den man nicht mit dem entipredhenden Theile eines Thieres ver: 

glichen hätte. Stellen wir einmal eine Figur aus folden Einzel- 
theilen zufammen, auf die Gefahr hin ein wahrhaftes „Unthier” 

zu Wege zu bringen. Auf „Entenfüßen“ erheben jid dünne 

„Storchbeine“ oder frumme „Dadhsbeine”, die unter Umftänden 

auch den „Krebsgang“ gehen können; eine jchlanfe „Wejpentaille”, 

wozu gut ein „Vogelmagen“ paßt, trennt den Ober: vom Unterleib; 

über einem „Wolfs-“, „Pferde“ oder gar „Straußenmagen“, um 

den jein glüdlicher Befiger gewiß jehr beneidet wird, jchlägt ein 

tapferes „Löwen-“ oder ein mattes „Haſenherz“; auch ein „Kröten: 

herz” giebt es, doch ijt es Ichwerlich im Stande, das „Fiſchblut“ 

feines Befigers in Wallung zu jegen, ſondern eher bei andern eine 

„Sänjehaut” zu erregen. Das „Hafenherz” figt jicherlich in einer 

„Hühnerbruſt“, an die fich vermittelft eines „Schwanenbufens“ 

und „.haljes“ ein „Stiernaden” anſchließt, auf dem komiſch genug 

ein „Pudelkopf“ thront, oft von „Rabenhaar” gebildet und durch 
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einen „Bocks-“ oder „Zickelbart“ verfchönt ; die „Hafenscharte” aber 

läßt die „Mäufezähne” und vielleicht die jpige „Schlangenzunge” 

durchichimmern; über der „Adler:“ oder „Habichtnafe” iſt der Sitz 

der Augen, deren wir entiprechend dem mannigfaltigen Ausdrud 

derjelben jehr verichiedene haben: „Kuh-“ und „Kalbsaugen” die 

bei den Griechen in Hohen, ja göttlihen Ehren ftanden und denen 

die „Eulenaugen” der Athene wohl ebenbürtig find. Das Gegen: 

theil find die feinen „Schweinsäuglein”. „Adler“, „Falken⸗“, 

„Fuchs-“ und „Nehaugen“ bezeichnen die Schärfe oder die Klarheit 

des Blides; „Argusaugen” argwöhniſch beobachtende Ueberwachung, 

„Zaubenaugen” endlidy lieben wir wegen des janften Ausdruds 

mit dem freilich) oft auch eine gewilfe Ausdrudslofigfeit verbunden 

fein fann; alle aber, aud) die legteren nicht ausgenommen, find 

im Stande „Krofodillsthränen” zu vergießen oder „Baſiliskenblicke“ 

zu verjenden. 

Dienen in den eben genannten Wörtern die Thiernamen 
dazu, menjchlihen SKörpertheilen eine charakteriftiihe Bezeichnung 

zu geben, jo bleiben uns nod eine Reihe von Wörtern, wo jon- 

tigen menjchlichen Eigenichaften, Gefühlen und Handlungen, aber 

auch Eonfreten Gegenftänden durch Vorausjegung eines Thier: 

namens eine bejtimmte, unzweifelhafte Färbung gegeben wird, die 
fie unjrer Empfindung und Anſchauung ungleid) tiefer einprägt. 

So nennen wir unnöthig verzärtelnde Clternliebe jehr richtig 

„Affenliebe“ dagegen harte Eltern „NRabeneltern“; wir jprechen von 

„DBienenfleiß” und „Yammsgeduld“, „Löwenmuth“ und „Katzen— 

freundichaft”; wir lajjen die Menſchen „Bodiprünge” (Kapriol), 

„Gänſemarſch“ und „Echlangenlinien” machen, fahren mit der 

„Schnedenpoit“, empfinden „Bären: oder Löwenhunger“, nehmen 

uns den „Yömwenantheil”, befommen „Katzenjammer“ oder „Schaf: 

huſten“ und müſſen eine „Pferdekur“ durchmachen. Die Kinder 

figen am „Katzentiſch“ und friegen nur „Gänſewein“. Eine 

„Hühnerleiter” führt zum „Dahnebalfen“, wo wir „hundemüde“ 

in einem „Hundebett“ einen „Bärenſchlaf“ mit den Diurmelthieren 

um die Wette halten; wir wagen uns in die „Löwenhöhle”, aber 

möchten doc) lieber in ein „Mauſeloch“ uns verfriechen. 

Bisher war immer nur die Nede von Nehnlichfeiten, die 

durch den doch ſtets naheliegenden Vergleich zwischen Thier und 

Menſch in die Augen jprangen und dann auch jprachlich zu feſten 



336 Die Thiermelt' in Glauben, Sitte und Sprade. 

Nedewendungen erftarrten. Noch mehr Phantafie verräth fich aber 

in den Metaphern, in denen der Name des Thieres oder auch nur 

eines Theiles des thieriichen Körpers auf leblofe Gegenjtände 

übertragen ericheint. Auch deren giebt es eine große Menge; 

befonders die Sprache des Volkes ijt jehr rei daran, und in 

jedem Handwerk fennt der Eingeweihte eine Fülle von nur den 

Gewerbsgenoſſen verjtändlichen Bildern. Ich kann hier natürlich) 

wieder nur an die allgemein befannten Bezeichnungen erinnern, 

zu denen gewiß jedem Leſer ſofort ‘Parallelen einfallen. 

Nur zum Theil iſt die Aehnlichkeit eine jo in die Augen 

Ipringende, daß das Bild ohne weiteres verjtändlich it. Ein auf 

geipreizten vier Beinen ftehendes Geftell nennt der Handwerker einen 

Bock, aus gleihem Grunde nennt der Turner jein Springgeräth 

jo; bei den mittelalterlihen Belagerungen gebrauchte man in 

Nahahmung des römiichen „Widders” (aries) den „Mauer: oder 

Sturmbod”; der Galgenhumor der Verbrecher nannte in der Zeit 
der Tortur ein gefürchtetes Folterinjtrument den „Ipanifchen Bock“, 

ebenjo wie er einen „aeipicten Hafen” und eine „Nonne“ fannte, 

wobei einem ſogleich aud) die wenig jchmeichleriihe neunſchwänzige 

Kape der engliihen Marine einfällt. Welche Nehnlichfeit hat aber 

der „Kutſchbock“ noch mit feinem lebendigen Namensvetter ?; der 

Münchener und Berliner „Bock“, der zwar auch gefährlid jtoßen 

fann und deshalb aud als Etiketle den jpringenden Bock zeigt, 

wird gewöhnlicdy anders erklärt; und ſchließlich der „Bod, den wir 

hießen“, wird aus der Jägerſprache zu erläutern jein. „Tiger:“ 

und „Kapenaugen“ nennt man bejtimmte Edeljteine von ſchillernder 

Farbe; „Eule“ einen weichen Federbejen; „Kätzchen“ oder „Schäf: 

hen” die weichen Blüthen der Weiden. Sehr bezeichnend ijt der 

Name „Boa“ für das den zarten Hals unjerer Damen anmuthig 

ummindende Pelzwerk; die „Seeſchlange“ hat aud) ihre eigentliche 

Bedeutung wie eine Haut abgejtreift und dient als Bezeichnung 

für jeden unglaubliden Xüdenbüßer, mit dem uns verzweifelte 

Redakteure in der Saure:-Gurfenzeit ein „Bären“ aufbinden. 

Dem gleichen Zwede dient die im Hochſommer bejonders gern auf: 

Hatternde „Ente”, wohl eine Erinnerung an Münchhauſens treff: 

liches Jägerſtücklein. „Ochſenauge“ iſt jowohl Bezeichnung für ein 

rundes enter als für gebadene Eier, „Schweinsfopf” war ſchon 

im germanijchen Altertfum die jo oft unwiderſtehlich in die römi- 
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hen Legionen eindringende Ffeilfürmige Schlachtordnung unferer 

Vorfahren. Der beim Bewegen großer Laſten fo hülfreiche „Krahn“ 

ift weiter nichts als der hochdeutſche Kranich in niederdeutjcher 

Form, „Fuchsſchwanz“ die Bezeichnung für eine Dandjäge. 

In der Provinz Hannover nennt man wegen ihrer Form 

eine befondere Art friiher Kartoffeln „Mäuſe“, und man fann ſich 

den Schreden einer nervöjen Reiſenden vorjtellen, als ihr auf ihre 

erite Frage an die Wirthin, ob fie hier auch „Mäuſe“ hätten, die 

prompte Antwort befam: D ja, willt Sei je gebaden oder in der 

Pelle (Schale)? 

Aber jehr häufig fann von einer Nehnlichfeit des mit einem 

TIhiernamen belegten Gegenjtandes mit feinem Urbilde gar nicht 

mehr die Nede jein. Warum nennen wir das Schloß am Gemehr 

und den Krahn am Falle „Hahn“? Eher begreifen wir, daß ein 

gewiffer graufiger, hochpoetiicher Humor die aus dem Dache 

Ichlagenden Flammen den „rothen Hahn” nennt. Was hat die 

„Seldfage” mit unjerer „Miez“ zu thun? die umgefnidte Ede in 

der Vilitenfarte, das „Ejelsohr”, kann doch unmöglich) in einer Be— 

ziehung zu dem Abgebenden jtehen? „Sandhaje” und „Pudel“ find 

Bezeichnungen für Fehlwürfe beim Kegeljpiel, wie anderswo „Bod” 

und „Sau“ Fehler bedeuten, der geſchickte „Pudel“ ſcheint dafür 

eine wenig pajlend gewähltes Bild. Dagegen war „Hund” bei 
den mwürfelnden Römern der Glüdswurf, wie dem Billard 

Spielenden der „Fuchs“ ein mehr dem Glück als der Geſchicklichkeit 

verdankter Stoß. Die Alchymie nannte das Gold in ihrer myſti— 

ihen Sprade „den rothen Leu“. 

Wir befinden uns aber hier auf einem Gebiete, wo offenbar 

der Humor in willfürlihem Schaffensdrang fich tummelt und be- 

ſonders in der Sprache bejtimmter Kreife wie der Jäger, der Sol: 

daten und bejonders der Studenten und Schüler manch Stüd 

Proja des Lebens durch den metaphorifchen Ausdruck mit einem 

Hauche erfriichender Poeſie überzieht. 

Dem unter der Lajt feines Gepädes jeufzenden Soldaten 
wird der Tornijter zum aufhodenden „Affen“, der Schiekprügel 

zum „Kuhfuß“. Der Student nennt die „goldnen Dukaten“ „Füchſe“ 

oder „Möpſe“, gehen fie ihm aus, jo bindet er Luchs einen „Bären“ 

an oder kauft fih aus Verzweiflung einen „Spitz“ oder einen 
3 
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„Affen“, wobei es dann vorfommen foll, daß er andern Tags in 
Gejellichaft eines ausgewachlenen „Katers““ aufwacht. 

Mit verjtändlichem Humor nennt man den bei alter Geſell— 

ichaftsfähigfeit doch vielfach verfpotteten Frack „Schwalbenſchwanz“; 

man pilgert auf „Schujters Rappen“ durchs Leben; jchlechte Schrift 

weiſt der Lehrer als „Krähenfüße“ zurüd, das unerlaubte Hülfs- 

mittel beim Ueberſetzen jucht er als „Eſelsbrücke“ meijt vergeblich 

zu brandmarfen. Eindringliche Denkzettel jehen als „Katzenköpfe“ 

ober „Schwalben” freundlicher aus, wie fie denn aud) mit Heran— 

ziehung eines anderen DVergleihungsgebietes als „Ohrfeigen“, 

„Dachteln“ (Datteln) oder „lange Roſinen“ weniger bitter zu 

Ichmeden fi den Anſchein geben. 

Für den Zuftand geiftiger Störung hat man im Volfsmunde 

eine ganze Reihe mildernder euphemijtiicher Ausdrüde: er hat 

„Raupen“, „Vögel“ oder „Mäuſe“ im Kopfe, wofür der Ruſſe 

den „Haſen“ verwendet. Auch „Grillenfangen‘ iſt eine ſolche 

humoriftiiche Wendung. 

Troß meiner Befürdtung die Geduld des Leſers durch Die 

ihm zugemuthete Mitwanderung durch den Thiergarten unjerer 

Eprade zu erjchöpfen, würde ich meine Pflicht, von dem Reichthum 

und der Vieljeitigfeit des Cinfluffes, den die Thiermelt auf Die 

Sprache ausgeübt hat, einen Begriff zu geben nur unvolllommen 

erfüllen, wenn ich nicht von jeder eigenthümlicher Verwendung 

wenigjtens einige Beilpiele geben wollte. 

Co fann ich auch nicht unterlaffen darauf hinzumeilen, daß 

die Spradhe zur Bildung von Flüchen ſich bisweilen der Anrufung 

eines Thieres bedient. Doc die Ihierflüche find auffallend harmlos ; 

vielleicht verſteckt fih hinter dem Thiernamen, wie jo oft bei 

Flüchen, ein uralter Göttername, den man aus Scheu nicht mehr 

auszujprechen wagte, oder der des nicht gern genannten Öottjeibei- 

uns. So wünjcht man jemanden zum „Geier“ oder zum „Rudud“, 

wo man vielleicht den Teufel meint; oder die erzürnte Mutter 

wünjcht, daß die Kinder zu „Naben“ würden, oder daß der „Wolf“ 

fie hole! harmlofer flingt der Fluch: „Bor Fiſchchen“, und als der 

biedere Blitzſchwabe gefragt wurde, ob er aud brav fluchen könne, 

meinte er: „ei freili! daß did) das Mäusle beiß!“ 

Haben wir vorhin gejehen, daß die Aehnlichkeit zwiſchen Thier 

und Menjch zur Bildung von Menjchennamen aus Thieren Ver: 



Die Thierwelt in Glauben, Sitte und Sprade. 839 

anlaffung gab, fo fann es nicht auffallen, daß auch Thiere von 

anderen Thieren wegen einer vielleiht nur partiellen Aehnlichfeit 

ihre Namen erhalten haben. Ein befannter Schmetterling heißt 

„Schwalbenſchwanz“, ein andre Gattung „Eule“, ein dritter „Fuchs““; 

mit demfelben Namen belegen wir der Farbe wegen unjere gold: 

braunen Pferde; der „Rappe“ iſt nur das rabenjchwarze Gegenjpiel 

des Fuchſes. Durch Zuſammenſetzung wird die Aehnlichfeit hervor: 

gehoben beim „Heupferd“, „Fledermaus“, „Meerkatze“, „Seehund“, 

„Seelöwe‘‘, „Affenpintſcher““, „„Bärenraupe‘ und dem „Brüllochs““, 

einer Frofhgattung Amerikas. Schließlich erwähne id) noch den 

mythiſchen „Dachhaſen“, in der Zoologie der Kürjchner und Wirthe 

befannt, aus deren Felle die wunderbarſten Rauhwaaren her: 

gejtellt werden follen, oder die in den Großjtädten in geheimniß- 

voller Weife in den Küchen der Gaſthäuſer verjchwinden, um nad) 

einer kulinarischen Metamorphoje anderen Tages auf der Speijefarte 

ihre Auferjtehung zu feiern. 

Häufiger als im eignen, zu nah verwandten Reiche begegnen 
wir den zu Gevatter jtehenden Thieren im Pflanzenreiche; oft iſt 

es die Aehnlichfeit, die den Pathen zur Namengebung bemühte, 

wie beim „Katzenpfötchen“, „Haſenſchwanz“, „Hahnenkamm“, 

„Löwenzahn“, „Löwenmaul“, „Mäuſeöhrchen“; oft ſind es andere, 
vielfach dunkle, vielleicht mythiſche, abergläubiſche Beziehungen, deren 

Unterſuchung gewiß nicht unintereſſant wäre; ſo bei der „Wolfs— 

milch”, „Schafgarbe“, dem „Bärlapp” und dem „Gänſeblümchen“, 

das freilich nad) den einleuchtendften Erklärungen feinen Namen 

davon hat, weil es wie die Netterinnen des Kapitols auf einem 

Beine fteht, oder weil es zum Blumenorafel nur nod) von „Gäns— 

chen‘ benugt wird. 

Schließlich darf ich auch nicht die Ortsnamen übergehen, 

deren eine große Menge mit Thieren Zuſammenhang ermweilt. Cs 

ift ja natürlich, daß Stellen in Feld und Wald, die als Schlupf: 

winfel, als Lieblingsaufenthalte, als Wechjel bejtimmter Thiere 

oder als ergiebiges Jagdterrain dem beobachtenden Naturmenjchen 

auffielen, ihren unterjcheidenden Namen von den betreffenden 

Thieren erhielten; noch heute haben Gemarfungen, Fluren und 

Waldreviere ſolche aus der Vorzeit ererbte Namen, wenn auch der 

Wald längjt gerodet, der Sumpf ausgetrodnet und ihre einjtigen 

Bewohner längit dem verfolgenden Menſchen zur Beute gefallen 
3 
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find. So hieß in meiner Vaterjtadt Hannover noch vor einem halben 

Jahrhundert eine Straße das große „Wolfshorn‘ (d. h. Wolfsede), 

obwohl Meifter Iſegrim gewiß ſchon feit 500 Jahren das Weich— 

bild der wohlummauerten Stadt mied. So fann eine Feldmark 

„Eulenhorſt“ heißen, obwohl jchon jeit vielen Jahren feine Feder 

eines Uhus mehr dort fliegt. Nitterburgen wie Rabened, Drachen: 

fels, Wolfjtein bewahren in ihren romantiihen Namen nod) Die 

Erinnerung an die oft jagenhaften Urbewohner ihrer Stätte. 

Berge und Flüſſe wie Hirſchkopf, Herzberg (Hirſchberg), Speilart 
(Specdteshart), Roßbach, Katzbach; Vorgebirge wie Bornhöved 

(Bärnhaupt) erklären ſich von jelbit. 

Andere Dertlichleiten wie die „Roßtrappe“ im Harz und ber 

„Kuhſtall“ in ber ſächſiſchen Schweiz erinnern an fagenhafte oder 

geichichtliche Ereignilfe. Volfreihe Städte tragen in ihren Namen 

noch das Andenken an ihre unbedeutende Vergangenheit. So mar 

„Stuttgart urjprünglid) nur ein Gejtüt der Würtemberger Grafen; 

die Städte Schweinfurt und Ochfenfurt rufen uns eine Zeit ins 

Gedächtniß, als man bier den Main nody zu Fuß überjchritt. 

In einigen Fällen aber ijt der fcheinbare Thiername nur eine 

unbemwußte, durch jogenannte Volfsetymologie hervorgerufene Ent: 

ftellung eines nicht mehr verjiandenen Namens; jo 3. B. wenn 

Berlins Name auf das deutihe Wort Bär zurüdgeführt wird, 
mozu das den Bär zeigende Wappen der Stadt noch bejonders zu 

ftimmen ſcheint. Diejes iſt aber ein jogenanntes redendes Wappen, 

entitanden, als man den uriprünglich ſlawiſchen Namen der fleinen 

unbedeutenden Filcherniederlafjung an der Spree nidyt mehr ver: 

ftand. Nehnlich fteht er mit ‚Maulbronn‘, das einen Maulejel 

im Wappen führt und dejien Gründungsjage von einem unter 

feiner Laſt erliegenden Mauleſel zu fabeln weiß. Der fagenhajte 

„Mäufethurm‘ im Rhein bei Bingen ift eigentlid) ein Mautthurm 

(Zollthurm); Worms hat troß feines Mappens nichts mit dem von 

Siegfried erichlagenen Wurme zu thun, Kapenellenbogen nichts mit 
der Kate und die Bewohner der drei etwas anrüchigen Orte 

in Sachſen „Flöha“, „Lauſa“ und „Wanzleben‘ würden bei einer 

Anjpielung auf die Herkunft der Namen von einem Weberfluß an 

Ungeziefer fuchsiwild werden. Bloße Aehnlichkeit der Formation 
mit Thiergeitalten hat Bergrüden oder Gipfeln zu Namen wie 

Hundsrüd, Ziegenrüden, Kapenbudel, Ochſenkopf u. a. verholfen. 
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Uebrigens ift ja auch diefe Namengebung über die ganze Welt 
verbreitet: Kynosfephalai, Nigospotamoi, Aquileja, Odenpä, Kanapä 

find aus dem Altertum und nächſter Nähe befannte Beilpiele; in 

Hafenpoth hat die Volksetymologie durch Anlehnung an vertraute 
Morte einen Sinn zu legen verſucht, der dem alten „Aisputte“ 

ganz fehlte. Es hieße aber „Eulen nad) Athen tragen“, wollte 

ich diefe Beifpiele nod) vermehren; ich will aber noch an ein 

Hauptgebiet für die Verwendung der Thiernamen in der Sprade 

wenigitens erinnern, da ein näheres Eingehen zu weit führen würde, 

das Gebiet des Sprichwortes. Das Sprichwort iſt ja durch feine 

meilt bildliche Form ein, wenn auch meijt wenig geachtetes Stüd 

Poefie; es faht die furze Lebensregel, die es geben will, mit Vor: 

liebe in ein dem täglichen Leben entnommenes Bild, madt jie 

dadurch anſchaulich und behältlicd, und verleiht ihr oft nod) den 

Schmuck der Alliteration oder des Neims; jo laufen unzählige 

Sprüche von Mund zu Mund, als herrenlojes Gut, als Meisheit 

von der Gafje: Glück und Glas, wie bald bricht das! Eine Hand 

wälht die andre; neue Bejen fehren gut; Salz und Brot madıt 

Wangen roth u. ſ. w. Und aud) hier jhaut überall die uns jo 

vertraute Thierwelt mit ihren befannten Typen hervor, ja das 

Sprichwort ift jo recht ein Tummelplag für die Lieblingsthiere 

des Menſchen, für den fie nur eine Maske find: Friſche Fiſche, 

gute Filche; ein blöder Hund wird felten fett; des einen Eule iſt 

des andern Nachtigall; das Ei will Flüger fein als die Henne. 

Ebenjo maden die jogenannten eperegetiichen Sprichwörter mit 

Vorliebe die Thiere zu Trägern der Lehre: Das Mehl ift bitter, 

jagte die Maus, als fie jatt war, oder: De Wuft (MWurft) is mi 

to frumm, jä (fagde) de Voß, do was em de Wiem (Näucherfammer) 

to hoch. Eine volljtändige Sammlung aller hierher gehörigen Sprid)- 

wörter würde unire Saunen um eine Sprichwörterfauna bereichern, 

die auf die Stellung des Volkes zu den verschiedenen Thiergattungen 

ein Ffulturgefchichtlih nicht uninterejjantes Licht werfen würde. 

ber ich eile zum Schluß. 

Nicht als eigentliche Sprichwörter, aber als jprüchmwörtliche 

Redensarten kommen für uns nocd in Betracht allerlei draſtiſche 

oder humoriſtiſche Mendungen, zu denen in manchen Fällen Erleb: 

nifje aus dem praftiichen Leben die Veranlafjung gegeben haben 

mögen und die nun viclfah aud völlig unverjtanden als altes 
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Erbgut im Sprachſchatz fortleben, gerade jo wie alte, ihres Ge— 

präges beraubte Münzen doch noc) lange im Kurs bleiben. 

Dahin gehören 3. B.: „den Molfspels anlegen” für 

„Bewalt brauchen“; „ihm jchwillt der Kamm“; „ein Hühnchen 

pflüden”; „eine Kape im Sad faufen”; da liegt der „Dale im 

Pfeffer”; da jtehen die „Ochſen am Berge”; einen „Hund vom 

Dfen loden“; „der Hecht im Karpfenteich”; vom ‚Pferd auf den 

Ejel’ kommen; den ‚Stier bei den Hörnern“ paden; mir fliegen 

die „‚gebratenen Tauben‘ auch nicht in den Mund. 

Zu den ganz verdunfelten Nedensarten rechne ich jolche wie 

‚ins Bocdshorn jagen’; „da liegt der Hund begraben‘; „da hat 

'ne Eule geſeſſen.“ 

Ich habe ſchon öfter hervorgehoben, daß ich immer nur eine 

fleine Auswahl aus der überreichen Fülle von Beijpielen gebe; 

wollte ih nod) etwa die Erzeugnilje des Thierreihs heranzichen, 

wie das Ei, den Honig, die Wolle, oder etwa den MWohnfig mie 

das Neit, jo würde fich der Kreis der dem Thierreidy entnommenen 

Metaphern noch um ein bedeutendes vermehren, und oft find es 

gerade die bezeicdhnendjten Bilder und Redewendungen, die unjere 

Sprache diejen Begriffen verdankt. Was ijt draftiicher als die 

Wendung „in ein Weſpenneſt jtehen‘”? was drückt unſer Behagen 

am eignen Heim jo gemüthlid aus wie die Bezeichnung „eignes 

Neſt“'; „jemand mie ein rohes Ci behandeln“ ift gewiß eine ganz 

dem Leben abgelaujchte Wendung. Aber auch hier gebietet mir 
der Raum Schranfen. 

Wie fehr die Thierwelt in metaphorijcher Verwendung ein 

unentbehrlicher Bejtandtheil der Sprache geworden ijt, fieht man 

am bejten aus der Ericheinung, daß es ſich bei dem Vorgange der 

Herübernahme einzelner Thiergeftalten in die Reihe der jprachlichen 

Gebilde nicht nur um Subjtantive handelt, was ja das Nächit: 

liegende ift, Jondern dag man von diefen Subjtantiven neue Sub: 

jtantive, ja andere Mortfategorien, bejonders Adjektive und Verba, 

abgeleitet hat, die als jolche mit der Thierwelt in feinem Zuſammen— 

hang mehr jtehen, alfo überhaupt nicht in natürlicher, fondern nur 

in übertragener Bedeutung vorkommen. 

Als ſolche von Thieren abgeleitete Subjtantive erwähne ich: 

„Vogler“, „Fiſcher“ und „Schäfer“, leßteres eine ganz allein 
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ftehende Bildung, da von feinem anderen Thiere der Name eines es 

Pflegenden herfommt; durch „Ejelei” oder „Schweinerei“ wird jehr 

treffend eine Handlung oder ein Zuftand bezeichnet, wie fie nur 

Eſeln oder Schweinen zuzutrauen find. Adjektive find ſchon viel 

häufiger, aber hier löft jich die Bedeutung manchmal ſchon fichtlich 

vom zu Grunde liegenden Worte ab; idy nenne beijpielsweiie 

ſich „mauſig“ maden, „fuchſig“, „bodig“, „ochſig“, „hündiſch“, 
„bärbeißig“, viehiſch“, „ſchweiniſch“, „affig“, „.grillig‘; wir ſprechen 

von einem „ſtieren“ Blick; der Schwabe kann ſogar etwas „ſau— 

mäßig“ ſchön finden; die hübſcheſte Bildung ſcheint mir „emſig“, 

in welchem Worte manch fleißiges Menſchenkind ſein Vorbild, die 

fleißige Ameiſe, nicht mehr erkennen wird. 

Am häufigſten iſt die Ableitung von Verben aus Thiernamen, 

und es läßt ſich nicht leugnen, daß die ſo gebildeten Wörter eine 

vortheilhafte Bereicherung unſeres Sprachſchates find. Einige be: 

zeichnen einfach den Fang der betreffenden Thiere wie fiſchen oder 
krebſen; andere, und das ſind gerade die charakteriſtiſchen, drücken 

ein den Thieren nachgeahmtes Gebahren des Menſchen aus: „äffen“, 

„nachäffen““, „bocken“, „kalbern“, „tieren“, „ſich ſchlängeln“, 

„aufputern‘‘, „katzenbuckeln“, „krabbeln“, „ſtorchen“, „kötern“, ſich 

„entpuppen‘, „hahnen“ (ſtreiten); noch andere ſtehen in einem weite— 

ren, aber doch immerhin noch verſtändlichen Zuſammenhange mit dem 

Thiernamen, wie „mauſen“ für jtehlen, was eigentlih nur von 

der Katze gilt; „beluchſen“ (betrügen); bei „belämmern“ in aleicher 

Bedeutung ijt es wohl erlaubt an Jakobs klugen Betrug zu denfen; 

„verſauen“ oder milder ‚„‚verferfeln‘ erklärt jich ſelbſt. Bei mod) 

anderen ijt aber die Beziehung zum Thiernamen ganz gelodert oder 

doch jo verdunfelt, daß man ohne Neflerion den Zuſammenhang gar 

nicht mehr fühlt. Dahin rechne id) das „ochſen“ oder verftärft „büffeln“ 

des Studenten; „häſeln“, haſeliren“ bedeutet Poſſen treiben; „mopſen“ 

jemanden ärgern; „es wurmt mid)‘ für „es bohrt in mir’; ſich 

„fuchſen“ fi ärgern; ob ‚‚umfatern‘ für umordnen überhaupt mit 

dem „Kater““ etwas zu thun hat, iſt mir fraglich; fich „‚eleln‘’ 

heißt ſich im äußeren Ausſehn verjchlecdhtern; „berappen“ in der 

Bedeutung bezahlen wird gemeiniglich auf den Namen der Schweizer 

Münzlorte „Rappe“ zurüdgeführt; „verhunzen“ fünnte man von 

Hund ableiten; hübſche Bildungen find das niederdeutjche „ſchwalken“ 

für fid) herumtreiben (zu Swalfe, Schwalbe), und das oberdeutſche 
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„ſchwälbeln“ für ſchwatzen; ein feines Wortipiel ift: ein Habid) 
(Habicht) ift beijer als ein hättich; endlich jcheint die Wendung es 
‚want mir” in der Bedeutung „es ahnt mir“ mit der Stellung 
des Schwanes in der Mythologie als eines meisfagenden Vogels 
zulammenzuhängen. So ſehen wir in einem alltäglihen Worte, 
bei deſſen Gebrauche wir uns des Zujammenhangs mit dem be: 

fannten Thiernamen faum bewußt werden, den Glauben der Vor: 
väter fortleben, der von kindlicher Bhantafie getragen in den Wolfen 

Himmelsſchwäne jah, der den göttlichen weisjagenden Jungfrauen 

die Fähigkeit zufchrieb, jih in Schwangeftalt über Land und Meer 
zu erheben, und der dann aud) wieder den Schwan zum Sinnbild 
der ſich über das Irdiſche zu himmlischen Höhen erhebenden Poeſie 

machte. An diefem Beijpiele zeigt fid) in befonders einleuchtender 

Weile der enge Zuſammenhang zwiidden Glauben und Sprache. 

Mir jehen, wie die Sprade, um das wirflihe Abbild der von der 
Natur im Geijte empfangenen Eindrüde zu jein und zu bleiben, 
immer wieder zu dem urjprünglid) geübten Mittel greift, zur 
Nahahmung, wenn aud in einer höheren, bewußteren Weile als 

es bei der bloßen Scallnahahmung geſchah; die Spradye wird 
dadurd zur Schaffenden Poeſie, zur Kunſt. Was Goethe vom 
Künjtler jagt: „Indem der Künjtler irgend einen Gegenjtand der 
Natur ergreift, fo gehört diefer jchon nicht mehr der Natur an, ja 
man fann jagen, daß der Künftler ihn in dem Augenblide erichafte, 
in dem er ihm das Bedeutende, Charafterijtiihe, Intereſſante 

abgewinnt; oder vielmehr erſt den höheren Werth hineinlegt“, 
das gilt auch von der Sprade als Kunit. 

Und jo gewinnen wir, indem ich auf das zu Beginn meines 
Vortrages angeführte Schriftwort zurüchveife, eine jchöne Bejtäti« 
gung jenes Segenswortes, das den Menichen zum Herrn der Erde 
einjegte. Erjt in der Kunjt zeigt ſich der Menſch als volllommener 
Beherricher der Materie. 

Fabel und Spridywort beweilen, daß der Menjch es nicht 

verihmäht, ſich jelbit von Thieren belehren zu lajlen, aber der 
Dichter behält doch Recht, wenn er jagt: 

Im Fleiß kann did) die Biene meiftern, 

In der Gejchicklichfeit ein Wurm Dein Lehrer jein, 
Das Willen theileft Du mit vorgezognen Geiftern, 
Die Kunſt, o Menſch, Halt Du allein! 

— — di — 



Bilder aus Wltlivland. 
(Fortjegung). 

Die Reife ging ins nördlicye Livland und dauerte in Folge der zum Theil 

IGlehten Wege und des langdauernden Nacdhtaufenthaltes in den Krügen unters 

wegs vier Tage. Wir übergehen die recht ausführliche Neijefchilderung und heben 

nur eine Begegnung heraus, die jpäter für Araufe von Bedeutung wurde. 

In tiefer Dämmerung erreichten wir Wenden, die Hauptitadt 
der ehemaligen Beherriher Livlands, der alten deutichen Nitter. 

Tas fleine Haus des Reviſors Lindrotd nahm uns alle auf, es 

fand ſich Damenbejudy bei einer Schüſſel trefflihen Obſtes ein. 

Eine hohe junoniihe Dame, ehemals wohl ſchön, empfing uns als 

Wirthin etwas jonderbar mit den Worten: Warum bradıten ©ie, 

Herr Baron, meinen ſchwediſchen Deuvel nicht mit? Nieg füßte 

ihr die Hand und jtellte der Baronin Boye alle Damen vor, dann 

folgte das Prejentiren der Herren. Man ſetzte ſich um die Thee— 

maſchine. Blid, Ton und Rede der tieftrauernden Baronin von 

Boye überbot alles, was es in dem Kreiſe Lebendiges, Biegſam— 

Sonores und Gehaltenes gab; ein eigener Geiſt des Einfachen, 
ſcharf aber gütig Bezeichnenden waltete mit Würde und Ruhe in 
ihrem Wejen. Ohne Anſpruch ſchien fie zu gebieten, ein reden- 

deres Auge jah ich nie. ch ſaß zu entfernt, das Geſpräch lief 

zu bunt durcheinander von Ernten, Güter-fauf und Werkauf, 

Prozeſſen u. j. w, um aud nur ein Wort an fie adrejfiren zu 

Tonnen, aber ich hörte ihre Meinung über Menſchen und Ange: 

legenheiten mit Vergnügen. Mit dem Abjchiede der Damen wid) 

der beſſere Geiſt. Nach drei langweiligen Stunden wurde oben 

im Rartenzimmer ein Braß [auf den Fußboden gelegtes Bettzeug] 
bereitet, auf dem die Herren alle jchliefen. 

Weiter lafjen wir den Autor zunächſt die Ankunft auf dem Gute des 

Barons und feine erjten Eindrüde und Erlebnifje in der neuen Heimath erzählen. 



346 Bilder aus Altlivland. 

Am Abend bes 16. Septembers bielt man endlich vor dem 

Gutshauſe zu Neuhof. Ein Heer von Dienern und TDienerinnen 

umſchwärmte den Wagen. Zwei Lichter jtanden auf jedem Feniter 

der Facade, Lichter aud auf einem Geländer, welches zwei Haus: 

thüren mit einander verband. Nun erfolgte Aniebeugen und Arm: 

füllen der jich ausladenden Herrſchaften; große Doggen jchnupperten 

zwiichen durch. Die Dlatjchfa trug man faſt auf den Händen die 

Stufen hinan, der Baron redete mit Allen freundlid. Dann jtand 

er mit abgezogenem Hute vor der Thür und nöthigte die Inſaſſen 

des zweiten Wagens: „ch bitte, treten Cie näher.“ Ein dachs— 

beinigter, großföpfiger Zwerg kam ihnen im erleucdhteten Saale 

entgegen; man begrüßte ihn als Doftor Kaumann. Der Baron 
fam zulegt, dankte für gute Neifegejellichaft, jagte Jedem etwas 

Verbindliches und entfernte jih dann durdy eine Doppelthür ins 

Innere; die Neilegefährten gingeu wieder ins Freie. Ich blieb 

bei dem Doftor, der mit lujtigen Einfällen, die mitunter gejalzen 

waren, mich unterhielt und Kenntniß und Welt zu befigen jchien. 

Er umging alle Fragen des Fremden, that zutraulich, ohne täppiſch 

zu fein, bat id) meinen Namen und Charakter aus und lobte das 

Reifen, das Leben auf dem Lande wie das in Riga, wo er jehr 
befannt jein mußte. 

Bald genug eridien Simon mit einem filbernen Kredenz— 

teller, auf dem Humpen mit rothem Punſch jich befanden. Schlüter 

und Nie fanden fidy wieder ein, endli auch der Baron und 

Matſchka nebſt allen Kindern. Man gratulirte ſich wechſelſeitig 

zur glücklich vollbrachten Reiſe und begoß dieſe Wünſche mit Punſch, 

— damit ſie in Friede und Eintracht Früchte tragen mögen, ſetzte 

Kaumann dienſtergeben hinzu. „Das gebe Gott”, ſeufzte der 
Baron, „mein Bruder Guſtav wird wohl noch Späne machen. 

Na, Yindrotd und Scotus jollen ihm Zaum und Gebiß anlegen; 

mein Antheil am Walde ijt mit Saarhof an Scotus übergegangen, 

der wird jchon Alles heraushaspeln.“ Gegen 10 Uhr tafelte man 

im Ueberfluß faſt wie in Riga; Alle plagte der Schlaf. „Noch 

ein Gläschen, meine Herren”, jagte der Baron, fih aufs Sopha 

werfend. Kaumann madte Verje ex tempore, der Baron lachte 

und Matſchka drohte mit dem Finger. Die Herren empfahlen ſich 

endlid. Simon mit zwei Lichtern voran führte mid zur Hausthür 

hinaus über eine hölzerne Cjtrade nad) einem in den Garten 
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jehenden Eleinen Edzimmer. Bett und Waſchtiſch fanden ſich fo 

gepußt, wie ich fie im väterlichen Hauje nur des Sonntags gehabt 

hatte; mein Kaften jtand ſchon da. Der Baron Fam von ber 

anderen Seite aus dem Innern, bat, vorlieb zu nehmen, und 

befahl einem bepajtelten Burſchen, Martin, dem Herrn in Alleın 

aufzuwarten. Dann mwünjchte er „wohlſchlafende Nacht” und ent: 

fernte ſich. 

Als ic am folgenden Morgen erwachte, beleuchtete die Sonne 

Ihon die gegenüber liegenden Hügel; im Haufe ſelbſt lag Alles 

noch in tiefer Nuhe, außer in der Kühe. Dan begrüßte mich mit 

dem mir jo verhaßten Aermelküſſen. Martin erjchien, noch ganz 

ſchlaftrunken, brachte herrliches Waſſer und wollte hinter mir drein 

ichlendern, als ich mich im Hof und in den Gärten orientiven 

wollte. ch verbat mir das für immer und der Burjche bedanfte 

iih. Das Haus lag auf einem Hügel, halb auf einem hoben 

Sundamente am Anberge, an deſſen Mauern drei junge Bären in 

umgejtülpten Tonnen wohnten und auf einmal vom Kommenden 

ihr Frühftüd erwarteten. So nahe hatte ich Ddieje Beltien nod) 

nicht gejehen, e8 war mir wunderbar dabei zu Muthe. ch 309 

mich behutjam zurüd, nun machten die Thiere große Sprünge. 

Ein fürdterliher Hund beichnupperte mi, er flößte Neipeft ein, 

jelbjt die Bären retirirten fih vor ihm in ihre Zellen. Der gegen: 

über liegende alte Objtgarten war verwildert. Die alte Herberge 

ließ ſich kaum mehr bewohnen; Rufen zimmerten an einer neuen, 

ohne Fundament auf bloßen Steinen und Klötzen. Wunderbares 

Baumwejen! Erjchredend war der Anblick eines jehr großen Bären 

auf einem von Balfen gezimmerten Daufe mit einem fleinen Hofe 

von jtarfen Pfählen. Das Thier wiegte fih von einem Fuße auf 

den andern wie ein Pendel, nur die Annäherung eines Worüber: 

gehenden ließ es Kapriolen machen, oft auch abjteigen, wo es dann 

von weit über Mannshöhe zu jein jchien. Vier große Doggen 

wanderten ruhig vorbei. 

Ein fleines Gebäude beherbergte den Deren Doktor Kaumann, 

Schlüter und den Landmeſſer Nietz. Der Erjtere war ſchon auf 

und tranf Kaffee; mit großer Artigfeit theilte er ihn mit mir. 
Erſt nad) 9 Uhr erjcholl die Einladurg: „Es wird zum Frühſtück 

gebeten.” Simon empfing mich vor der Thür und öffnete den 

Saal. Matſchka thronte auf dem Sopha unter Katharinas Bild, 
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blühender als in der Stadt. Der Baron, in einem feinen weißen, 

mit rothem Zeuge überzogenen Schafpelz und pappillotirt, fam mir 

freundlich entgegen, fie erhob fi) etwas und nad) den gewöhnlichen 

Erfundigungen flogen zwei Diener mit einem Stuhle zum Kaffee: 

tiihe. Der Diener Karl jtand als Frileur an der Kabinetsthür, 

Simon hinter dem Baron, zwei andere beim Ofen. Matſchka 
fommandirte blos mit Bliden und Gejten, die Leute flogen. Man 

hatte meine Revifion und Nonde auf dem Hofe rapportirt und nun 

beflagte man mid, dab ich jo lange habe warten müſſen. Nun 

folgten Prozeß und Baugeſchichten, Bruderzwiſt, Familienglanz, 
Prediger-Unbilden, Advofaten-Streiche, Bauer-Faulheit und -Tüde, 

Krämer-Kniffe in Wall, Nachbarſchaften u. j. w. während zwei 

Stunden, Stoff auf vier Jahre zu verarbeiten. Simon räumte 

endlid) ab und Karl breitete den Teppich in die Mitte des Saales 

zwiichen zwei einander gegenüberjtehenden fchönen Spiegeln; id) 

empfahl mi — & revoir. Nun retirirte idy mich in meine 

Kammer, um etwas zu jchreiben und in den von Waldmann mit: 
gegebenen Büchern zu lejen. Hupels Topographie von Xivland 

ſchien a tempo mir in die Hand zu fallen und mit Einficht aus- 

gewählt zu jein. 

Später ſuchte ich wieder das Freie. Die trefflihe Ausficht 

auf der höchſten Stelle des Hügels bei dem alten Viehgarten er: 

beiterte alle Sinne. Im Oſten jah man ein Schloß mit jeinen 

Ruinen, im Norden herrliche Wiejen und den Schwarzbach, im 

Mittelgrunde einen anjehnlihen Hügel, im Hintergrunde Berge 

und taujend Gebüjche und hohe Baumgruppen, im Weiten Wiejen 

mit Eichen, im Pintergrunde Wald, im Süden endlich Hügel, 

Wäldchen und freundlidy gelagerte Bauergefinde. Der nachgekom— 

mene Nevijor Nieg gab mir die Namen zur großen, treffliden 

Charte. Ein Diener mit der Einladung: „Herr und Frau bitten 

zum Frühſtück“, ftörte uns in dem Studium der Landichaft. Die 

Uhr ſchlug eben eins; der Frifirteppid hatte ſich in eine Tafel 

und der Kaffeetiih in ein Büffet verwandelt. Der Baron erjchien 

in Uniform, Matſchka jehr Häuslich, die Kinder ſchlampig; es waren 

mehr Diener und Mädchen da als bei Tafel Sigende. Außer vier 

Gerichten zum Frühftüd, die wahrlich delifat waren, famen zu 

Mittag noch jehs Schüjleln. Bier hieß es: Lebt doc, damit ihr 

ejjet und trinfet! Gegen drei war man erjt fertig. Ich wartete 
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den Kaffee nicht ab, ſondern juchte das Freie und durdirrte die 
Ufer der Aa von der Branntweinsfüche, die in elendem Zuftande 

mar, bis zur alten Kiege. Die Krone des Hügels mit der treff- 

lihen Ausfiht war mit den Ruinen eines Viehhofes geziert; der 

füdweftliche Abhang mit Gebäuden ohne Charakter, ohne Symme- 

trie, mit zerjtüdelten Gärten und jchleht unterhaltenen Zäunen 

bejegt. Sie legten eine totale Planlofigfeit, einen Mangel an 

Einfiht und Geſchmack zu Tage; überall zeigte ſich Vernadhläffigung 

der erjten Regeln für Zweckmäßigkeit und Dauer. Der ärmite 

Anftedler in Nord:Amerifa baut wohl auch fo mit aufgeichroteten 

Balken, aber doch loth- und winfelrecht, feine Zäune jegt er gerad: 

(init und gleicht fie oben ab. Hier aber war ein uralter deuticher 

Freyherr und ein reiher Mann, in einem Winkel Gold, Diarmor, 

Spiegel, Sammet, Seide, Spiten und ſchwelgeriſcher Weberfluß, 

in einem anderen Schmuß, Dlangel, Lappen; hier Nichtachtung des 

Vorhandenen, dort Sudt nad; Neuem und nach Eleganz. Lauter 

Ertreme, lauter Widerjprühe! Diefe MWeichlichfeit hier und bie 

Verwirrung dort, Faulheit und Ueppigkeit geben eine allzu unfichere 
Baſis. Nein, dies Haus geht zu Grunde, dachte ich, und dann: 

o wäre ich jchon wieder fort! Die Sonne neigte fi, unendlichen 

frieden breitete der herbitliche Abend über diefen angenehmen 

Punkt der Erde. ch überließ mich meinen Träumen und hoffte 

auf einen Ausweg. Gin Diener erichien: „Herr Baron und 

gnädige Frau laffen bitten, Thee ift fertig!” Schon wieder! Cs 

gab die alte Peier, der ganze Hofſtaat war beifammen. Der Derr 

Baron nahm die Bemerfungen über den fchönen Winfel an der 

Aa wohl auf, feinem Vorſatze nad follte das ganze Gut ein Park 
werden. Mit Mohlgefallen pries er die Anordnung dieſes Haujes 

als jeine Angabe, ebenſo der im Bau begriffenen Derberge. So 

viel Klugheit beſaß ich doch, nicht zu tadeln, aber doch nicht 

Lebensart genug, um Alles unbedingt vortrefflid zu finden, wie 

die Herren aus der Herberge es lobpreifend vermochten. Der lang: 

meilige Abend endete gegen elf Uhr nad) mitgetheilten Notizen 

über die Nachbarichaft, Haupt: und Stantsaftionen der Familie, 

bejonders die Feindichaft mit dem benachbarten Bruder Arel, deſſen 

Harem, Kapelle u. j. w.; reichliher PBunjch fehlte nicht. 

Von diefem Baron Axel auf T. und D., dem Brudes des 

Varons Peter D....g, ging die Sage: Er habe die Frau seine 
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Verwandten, die er mehrere Tage lang glänzend bemirthet hatte, 

zulegt gewaltjam bei fich behalten und den Mann, nachdem er ihn 

gezwungen unter den Tiſch zu friehen und frähend feine Cin- 

willigung zu geben, fortgefchicdt. Viele andere Auftritte aus dem 

Leben und den Thaten diejes wilden Nitters aus der Zeit des 

Fauftrehts wurden erzählt. Diefer Arel hatte fi) in der Ver: 

folgung und Gefangennahme Pugatichews wie ein zweiter Pan: 

durenoberjt Trend*) thätig bewiejen, dafür Majorsrang und zwei: 

hundert Bauern mit großen Ländereien erhalten, alles aber in 

Moskau verjpielt. Nachdem er feinen Abichied genommen, hatte 

er bier die Theilung der geerbten Güter unter die Brüder vollendet, 

wobei ihm durchs 2008 die beiden Güter T. und D. zufielen, die 

bisher Baron Peter bejejlen hatte. Einige von da gebürtige 

Domeftifen, die Baron Peter mitfortnahm, gaben Veranlaljung zur 

Seindichaft; obgleich im Transaft zugejtanden, habe er fie nun 

gefordert und ſogar durch Nachitellungen und nächtliche Ueberfälle 

fangen wollen. Daraus war eine mehrere Wochen lang dauernde 

Belagerung entjtanden, wobei er mit den Seinen einmal tüchtige 

Schmiere befommen. Die Regierung mußte einjchreiten und gebot 

Ruhe. Jetzt hielt er zwar Friede, ließ aber immer noch jpioniren 

und jeden Vorfall in N—hof vom D—berge aus mit Dunde: 

hörnern, Kanonen und Teufelslärm jalutiren. 

Diejer erfte Tag war der Typus der folgenden mit fleinen 

Abänderungen. Es traten allmählidy Abjtufungen im Empfinden, 

Anfiedelung mancher Bedürfniiie und Anfichten des Lebens ein, 

welde Alles in der Folgezeit feiter begründeten und an anderen 

Orten, nur unter anderen Normen und Mopdifilationen ſich aus 

bildeten, da der Zujchnitt der Landesverfaffung, Gewohnheit und 

Sitte fih im Ganzen überall gleich bleibt. Es iſt ein Yand, mo 

der Bauer nichts, der Herr Alles ijt und wo dieſer bei übergroßer 

Bequemlichfeit die Einfichten der freien Deutjchen benußen muß, 
deren Fleiß er den Wohljtand und die Sorgloſigkeit verdankt, mit 

denen er theilt und welche fich nicht jelten überheben. 

Der neue Tag Sollte nun ein Werktag werden. Ich machte 

mir einen Tagesplan. Früh Studium Hupels und Schreiben, 

*) Der durd) ſeine Graufamfeit und Wildheit befannte und gefürchtete 
öjterreichifche Barteigänger im erften und zweiten jchlejiichen Kriege Franz v. d. 

rend, geb. 1711, + 1749, 
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Entjagung des eriten Frühſtücks, ftatt deſſen blos frifches Waſſer 

und ein Zwiebad, Vermeidung des zerftreuenden Umganges mit 

Schlüter und mit dem anefdotenreichen Doftor. Hierauf Erjcheinen 

bei vem Frühjtüde des Herrn Barons, eine Opferftunde des Schick— 

lihen, die man mir als Yebensart hoch anrechnete. Dann wieder 

Beichäftigung und Spaziergang bis eins; vor drei Uhr endete das 

breite Mittagsinahl nie. Der Baron hielt dann Sieſta und 

Schlüter gab bis ſechs Stunden, wenn man fie jo nennen fonnte. 

Das Thee-Opfer oben brachte ich in den erjten acht Tagen, weiter: 

bin fiel das aus, jtatt deilen gab es einen Gang ins Freie, bis 

die rauhere Witterung ihn unterjagte. Ein mäßiges Abendeſſen 

folgte darauf, begleitet von ironischen Bemerkungen des Herrn 

Barons vom Heiligwerdenwollen des jungen Mannes. Der darauf 

gereichte Punſch wurde aus Höflichkeit angenommen. Hierbei 

famen die alten Geichichten mit Varianten über und unter der 

Scönheitslinie zum Vorichein, denen Schlüter und Kaumann dem 

Baron gefallende Reliefs zu geben verftanden. Nieg, erftarrt und 

müde, zog ſich meijtens gleich nach dem Eſſen zurüd, doch jchickte 

ihm der Baron den Schlaftrunf. Mit dem Nevifor unterhielt ich 

mich viel und wir lernten beide von einander. ch lernte Die 

Ipezielle Topographie des Gutes, die ſchwediſche Tarationsmethode 

und die Ackermaße fennen, ferner den Grundwerth, Grundzinjen 

und Praestanda in Arbeit und Naturalabgaben, woraus eben 

nicht drüdende Verhältniffe des Bauern zum Herrn, des Herrn zum 

Staate jih ergaben. Unerklärlich blieb mir die Armuth ber Bauern 

bei jo viel Fläche an Ader, Wieje, Weide und Waldland, bei jo 

armfeliger Koſt, Wohnung und Kleidung. Unerflärlich auch dieſe 
ans Wilde grenzende Nohheit, dieje Derabwürdigung aller Selb— 

tändigfeit, die den Sohn der amerikanischen Wildniß zum Fürften 

gegen dieſe Nermlinge adelt, und das Alles ohnerachtet ſechshundert 

Jahre des Beilpiels der gerühmtejten Mejtländer. Entweder haben 

diefe Unterdrücder ehemals freier Nationen durch ihren überwiegen: 

den Verftand fejtere Feſſeln zu jchmieden gewußt als die Spanier, 

Portugiefen und Holländer, in anderen Weltgegenden, oder dieſe 

Völker waren feiger, ſchlechter und jo tiefer Sklaverei würbdiger. 

Nietz mwunderte fi über meine Bemerkungen und meinte, es fei 

Alles, mit fleinen Ucberjchreitungen, aus dem Grunde des Leben 

und Lebenlajjens in der Ordnung, es jei überall jo, warum fämen 
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ſonſt die Ausländer hierher? Aller Welt Nationen Angehörige 

fiedelten fih gern hier an und, einmal angejejlen, überträfen ſie 

die alten Herren an Naffinerie, Galanterie und Härte. Woher 

willen Sie übrigens doch dies Alles? fragte er, den Hupel habe 

ih doch vor einigen Jahren, als er neu war, auch geleien. 

Komiih! Sie bringen mid) da auf Gedanken, das muß ich wieder 

nachſehen. So leitete ſich eine herrliche Unterhaltung für die nun 

oft recht unfreundlichen Tage und Abende ein. 

Das Abendgeipräd beim mundenden Gläschen Punſch brachte 

die Herren auf allerlei Lejereyen, auch auf Hupel. Der Baron 

behauptete, er habe beſſere Schartefen, alte Geſchichten, oben auf 

dem Boden; er habe fie aufheben laſſen, damit die Kinder fie nicht 

vollends zerriſſen. Ich bat, fie jehen zu dürfen; morgen recht gerne, 

war die Antwort. Mit Mühe bewog ich den Herrn Baron, Wort 

zu halten; Matſchka, erklärte er, müſſe fie jelbjt ausgeben. Mit 

einem Deere von Leuten jegte fie ſich endlich) nody am Wormittage 

in Bewegung. Dlearius*), Ruſſow, Arndt, Ceumerns Theatridion, 
alte dejolirte Neijebeichreibungen, alte Romane bis auf den Gleve- 

land und Grandilon**), der Chrijt in der Einjamfeit, der Zu: 

Ihauer, Ferguſons Dioralphilojophie***) u. U. fanden fi am 

*) Adam Dlarius F 1671. Seine „Newe Beichreibung der Muscomitis 

Ichen und Perſiſchen Reyſe, jo durch Gelegenheit einer Holiteiniihen Gejandtichaft 

an den Ruſſiſchen Zaar und den Honig in Perfien geſchehen“, zuerſt 1647 vers 

offentlicht, war eins der gelejeniten Bücher des 17. Jahrhunderts. Das Merf 

erlebte viele Auflagen und wurde in fait alle europäildyen Sprachen überjegt. — 

Balthalar Ruffows Chronifa der Provintz Lyflandt, 1584 und I. G. Arndts 

liefländiihe Chronif 1753 find befannt. — Kaspar v. Ceumerns Theatridium 

Livonieum oder kleine Liefländiiche Schaubühne 1690 war ein im vorigen Jahr« 

hunderte bei und jehr geſchätztes und verbreitetes Buch. 

**) Des Engländers Samuel Richardion F 1761, Noman Karl Grandijon, 
1753 erichienen und mehrfach ins Deutiche überjegt, war ein Lieblingsbuch der 

Empfindiamfeitsperiode. Der Noman: Der engliihe Weltweije oder Hiſtorie des 

Herrn Glevelands, natürlichen Sohnes des Cromwells. Aus dem Engliiden 

1777, rührt von einem Nachahmer Richardſons her. 

***) Crugots Chriſt in ver Einſamkeit 1764 war cin damals beliebtes 

Erbauungsbucdh. — R. Steeles und J. Addiſons berühmte Zeitichrift „Spectator“, 

der Zufchauer, die 1711 und 1712 erichien, wurde bald ins Deutiche überfegt 

und gab das Muiter für viele deutſche Wochenichriften ab. — Des Schotten Adam 

Ferguſon 7 1816 Lehrbuch der Moralphilofophie fand in Garves Ueberjegung 

vom Jahre 1772 in Deuſchland viel Verbreitung. 
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Kühen-Schornfteine zufammengeworfen. Die Auswahl war fchwer ; 

Matſchka ließ fie in etliche alte Lichtkaften werfen, ſchickte fie mir 

hinab und wünſchte mir viel Vergnügen mit der Bitte, doch ja 

feines abhanden fommen zu laſſen. Nun war der langen Weile 

wie der rauhen Witterung Troß geboten. ch Ipezifizirte die Bücher 

für den Baron recht fauber, machte ein paar Bücherbretter zurecht 

und fand das forgloje Leben bald angenehin. Der Baron fam 

nicht über die Eitrade, freute jich aber der Opferftunde beim Früh: 

jtüd, denn ich gab immer etwas Neues aus den alten Schartefen 

zum Beſten oder erzählte von den Bauern, von ihren Ländereien 

— das war ihm lieb, von ihrer Armut) — o die Kanaillen ! 

hieß es, von einigen trefflihen Dofesfeldern — die wollte er zu 

der Güte erhoben haben, von einigen herumipazierenden Wölfen — 

ba, die wollen wir bald ausjtöbern, bei den erjten jchönen Tagen, 

rief der Baron. Sch ſprach von den ungeheuren Waldungen des 

Gutes — 0 ja, jagte der Baron, ich fenne ihn wohl, den Wald, ift mein 

Bijou, mein Nothpfennig; für 20 000 Thaler Maften giebt der 

Wald, fie Schwimmen die Aa hinab, wir holen das Geldchen 
aus Riga. 

Es famen wieder jchönere Tage, die Jagd aber unterblieb, 

ein angejagter Beſuch in der Nachbarſchaft wurde wieder abbeftellt, 

die entworfenen Karten vom Gute waren dem Baron zu groß, 

furz Alles, was Abwechjelung ins Leben bringen, ihm Belannt- 

ichaft mit dem, was er hatte, verjchaffen fonnte, vermied er und 

dennoch lechzte jeine Seele nad) Neuem. 

Peterchen befam Erlaubniß, mid zu befuchen, eigentlich wohl 

zu jehen, was ich denn immer jo allein made. Ich entwarf ihm 

allerlei Zeichnungen und Bilder. Annchen jtahl ſich mit dem 

Bruder hin, ſie wollte auc) jolche komische Dinger haben. Ein 

Mahagoni-⸗Fernrohr war die einzige Freude des Barons, mit Dem 

er den Tag über von einem Fenfter zum anderen jchlich; jedes 

lebendige Weſen wurde damit in der Nähe und Ferne beleuchtet. 

Endlid fam auch Bejuch: ein Kreisrichter von Engelhardt, ein 

Baron A. v. M..... n, zwei junge Serren von Wulf u. 4. 

run gab es Feitabende mit Jllumination, Feittage mit Bärenhetzen 
und Zielihießen mit Flinten und Biftolen; zwei Fleine Kanonen 
führte man vors Haus, beim Mittagsmahle, als man fi) Geſund— 

heit zutranf, donnerten fie darein. So walteten die Herren drei 
4 
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Nächte und drei Tage in föniglicher Luft; des Barons Leben und 
Weſen ſchien auch den Anderen geläufig zu fein. Man jcherzte 

und redete jehr frei und fpielte etwas Pharo; Schlüter madte 

die Banf. Alle ſetzten ein, blos auf Rubel, ich nicht, ich hatte 

feinen vollen Rubel mehr, auch würde ich es bei Dunderten nidt 

gethan haben. Am folgenden Morgen zahlte Schlüter mir 20 Rbl. 

auf Befehl des Barons. Der Mangel und die Art des Zujtellens 
machten fie mir lieb, die tiefere Verbindlichfeit aber betrübte mid). 

Ich spielte aber nicht mit, obgleich Alle dazu riethen. Ey, mon 
cher. jagte Herr v. M., wagen Sie doch, wollen Sie haben? 

Den Spröden ilt das Glück günftig. ch danke; hm, meinte er, 

ber hat feinen Kopf für fih. Rohheit, Härte, Gutmüthigfeit und 

eine gewiſſe Daltung ohne Stolz miichten ſich auf eine wunderbare 

Weiſe in diefem ebenfalls altfreyherrlichen Sprößlinge, der in den 

Dreißigern jtand. Unter jeinen Altvorderen glänzte ein Herr: 

meijter, ein ganzer Kerl in damaliger Zeit. Dies wußte er, fonit 

aber wenig; er war ein Zumpenferl, jagte er lachend, er hat mir 

nichts hinterlaſſen. Gleich am erften Abende räumte ich meine 

Schlaffammer und zog zu dem Reviſor Nie in die Herberge und 

bier blieb ich denn auch, als die Derren wieder fort waren. 

Etlihe Tage nachher fand jid) ein Kammerherr Münnich ein, 
aus der berühmten Familie, aber fatholiich, ein Zögling des Klojters 

Schönberg in Kurland und ein Hausfreund des Generalgouverneurs 

Browne. Jeſuitiſch fein, jcharfblidend, ſchneidend, doch höflich), 
abſprechend, viele Bekanntſchaft mit der franzöſiſchen Litteratur 

verrathend gab er ſich dem Baron gegenüber, der ihn nicht faßte, 

das Uebergewicht an Bildung wie an Konnerionen aber lebhaft 

fühlte. Oft mifchte Jener lateinische Phrajen, Sprichwörter, Verſe 

aus dem Horaz, aber nur den Anfang als hohe Kulturblige von 

fi) ein, die dann der Baron bewunderte und durch Mienen die 

Hausgenoffen zu gleicher Huldigung aufforderte, die auch ihre 

Schuldigfeit thaten, um beiden gefüllig zu fein. Nur ich blieb 

zurüdhaltend und bei meiner Manier. Diejes war denn wieder 

ein Mittagsmahl, nach welchem man, jelbft jchon der Länge wegen, 

alle Luſt an Xeftüre oder anderer Arbeit verlor. Die Tage 

nahmen ohnehin jchnell ab und es war nicht rathjam im jchönjten 

Mondlichte auch nur zum Bienengarten zu gehen, denn die Wölfe 
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ihlichen hinter den Hofeszäunen umher. Lufulliihe Mahlzeiten, 

Bären im Dofe, Wölfe vor der Pforte — jonderbare Welt! 

Der folgende Tag führte die ganze Gejellihaft nad) Lutters- 

hof zum Subarrendator des Kammerherrn. Wohl 100 Menſchen 

reparirten noch Brüden und tiefe Sleife an den Hügeln, Sümpfen 

und Moräjten, die zum Theil ſchon gefroren waren, ohne doch 

haltbar zu fein, 5 Werte in grader Linie braudten anderthalb 

Stunden Zeit. Alle Umgebungen des Hofes 2. lagen offenbar 

vernacdhlälfigt da mit Neften einer bejjeren Vorzeit. in ftattliches 

Ehepaar, ein langes junges Fräulein, zwei rothhaarige, ſommer— 

Iproffige junge Herrchen empfingen das wilde Heer in dem wahr: 

haft demüthigen Häuschen. Die gnädige Frau führte Wort und 

Regiment, das lehrte der erjte Dioment. Armuth und Zufrieden: 

heit, Entfchloffenheit und Fleiß Schienen in der engen, niedrigen 

Stube zu wohnen und der mwohlthätige Geift der Ordnung und 

Neinlichkeit leuchtete aus dem dunfeljten Winkel. Man konnte ſich 

nicht umfehren. Der Dann, Herr v. Löwis, fremdländifcher Ab: 

funft, äußerte Verlegenheit, die Frau dejto mehr Feltigfeit, je mehr 

die Matichfa:Baronin und ihre Kinder in Ichönen Kleidern fich breit 

madten. Sie wie die erwachjene Tochter und die Knaben hatten 

fih in blaues baummollenes Zeug gekleidet; feine, reine, fait ſpa— 

niihe Kragen jtatt faffeegelber Spigen jtanden ebenjo gut als alle 

foftbaren Anhängiel der blühenden Matſchka. Frei in Blick und 

* Ton bot fie mit Anjtand und Serzlichfeit an, was ihre Armuth 

vermochte, und von des Barons mitgebradhten Weinen, Zitronen, 

Biſchofeſſenzen und eingemachten Sachen gebrauchte fie nur jo viel, 

als nöthig war, die gewohnten Bedürfniffe der Fremden zu be: 

friedigen. Sie, ihr Mann und das Fräulein Fojteten nur wenig, 

um die Geber zu ehren; die Knaben befamen nichts, um jo weniger 

als des Barons Kinder mehr und mehr forderten. Man fonnte 

die Frau nicht ohne befondere Hochachtung anjehen. 

Nah Tiſche Sprach) man von allerlei, bejonders von alten 

Familien und von Löwis DVaterlande. Deine Erwähnung von 

Oſſian Flärte des jonjt einjilbigen Mannes Geficht auf, er fannte 

Denis und Harolds Ausgaben und Veberjegungen jehr wohl und 
des Kräuleins Augen glänzten bei Malwinas Namen. Gedichte 

und Geographie jchienen ihm geläufig zu fein. Die Frau feierte 
einen Triumph, als ich wie verjtohlen Oſſians, Fingals und Dal; 

4 
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vinas Gefundheit ausbrachte; der Baron witzelte albern darein und 

Matichfa ſaß glühend da und drechielte Kügelhen. Won da fam 

man auf die Völferwanderung und auf die früheren Bewohner 

Europas und Amerifas. Der Kammerherr mie Löwis prunften 

etwas mit ihrem Goguet und Pauws Unterfuhungen über den 
Urfprung der Bölfer*); ich fannte fie wohl, aber nur zum Theil 

und oberflählih. Löwis Anfichten wiejen auf beſſere Länderkunde 

und Zeitrechnung, ſowie gelundere Kombinationen nad) meinem 

Geſchmack. Ich gebrauchte ohne Bedenken den Ausdrud: Menjchen- 

racen. Warum nicht auch Jagdhundracen, wendete der Kammer: 

herr ein und lächelte unendlich vornehm. Nad) dem in gemeinen 

Tallen von dem Fräulein felbjt herumgereichten Kaffee redete man 

von dem Vorhaben, die Arrende aufhören zu laſſen. Löwis be: 

dauerte, die Frau aber fuhr dazwiichen: Ei was! ifts nicht hier, 

jo anderswo. Seide haben wir nicht dabei geiponnen, aber wir 

find doc) gerecht gewejen und das prompt; die Bauern haben nie 
geflagt, werden e8 auch nie. Der Kammerherr rühmte feine Billig: 

feit in Verzichtleiftung auf manche Emolumente. Das ijt danfens- 

werth, redete die Frau mit erhöhter Farbe dagegen, aber ohne dies 

hätten wir das Unjere noch zujegen müſſen. Mit einbrechender 

Dämmerung jchied man freundlich; Löwis erlaubte mir beim herz: 

lihen Handreichen das baldige Wiederſehen, die Frau Jchien nicht 

zu widerfprechen, auch den unterlaffenen Handfuß nicht übel zu 

vermerfen, obgleich die Nebrigen ihn gaben und einen Kuß aufs 

Ohr dafür empfingen. Bei der Abendtafel ſchien ich für den 

Kammerheren gar nicht da zu jein, er auch für mid) nicht; der 

Schlaftrunf folgte mir, als ich ſchon im Bette lag und Ruſſows 
altes Deutſch durchbuchitabirte. Und jo blieb es denn aud) die 

übrigen 4 bis 5 Tage der Anmejenheit des Kammerherrn. 

Die Witterung wurde wieder milder, es gab Tage und Abende 
wie im September; unterdejlen jtand im Mittage die Sonne, wenn 

fie fi ja einmal jehen ließ, ungewöhnlich niedrig, An einem 

joldhen Novembertage wanderte ich geraden Weges über die Berge 

*) A. N. Goguet + 1758 Unterfuhungen über den Urjprung der Geſetze, 

der Künjte und Wiffenichaften bei den alten Bölfern 1758. — Cornelius de 

Paum + 1799 Philoſophiſche Unterluchungen über die Amerifaner oder wichtige 

Beiträge zur Geſchichte des menſchlichen Geſchlechts, 1768 ins Deutſche übertragen 

von Leſſings Bruder Karl Gotthelf 1769. 
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nad Luttershof; ich war willfommen. Man ließ fich nicht ftören: 

das Fräulein nähete Hemden, die Diutter jchneiderte für die Kna— 

ben, welche am nämlichen Tiiche ſaßen und jchrieben, oft gingen 

fie auch hinaus; der Vater in einem Node von Bauerwadmal 

liniirte Rechnungen. Ein altes Klavier rein gejtimmt, mit Graun— 

Ihen und Hillerihen*) Kompofitionen, ſtand unfern der Thüre; 

Lobet den Herrn, war aufgeichlagen. Vom erjten Beſuche ſprach 

man fein Wort, deſto mehr über Djftan, Kleift, Gesner und Gellert; 

die Mutter wie die Knaben, der Vater wie die Tochter vezitirten 
Stellen daraus bei Gelegenheit einer bejonderen Aeußerung im 
Geſpräche ohne Affektation, immer paſſend, oft nedend. Außer 

diefer belebenden und ermunternden Unterhaltung hielt man ſich 

ohne bejondere Achtſamkeit an die goldene Regel: Von Abwejenden 

und Verftorbenen nur Gutes. Ebenjo einfah und fröhlich genoß 

man das frugale Wahl; die Knaben und das Fräulein tranfen 

Mafler. Der Vater verjchwand auf eine Fleine Stunde; Tochter 

und Knaben begleiteten ihn nach jeinem MWiedererjcheinen in den 

Viehgarten, in die Riege und führten den Fremden auf den Berg 
glei Hinter derjelben unter die entblätterten Birken. Ein paar 

Felſen und etliche zufammengejegte Raſen boten Sike; die Aus: 

fiht gewährte viel Intereſſantes. Beim Kaffee gab es Muſik, 

Geſang, Scherz und freundliches, liebliches Weſen zwijchen Eltern, 

Kindern und Geſinde; ein reinliches Mädchen verfah den Dienit, 

benn Jeder half, reichte, holte. Dies war der erjte glüdlihe Tag 

in Livland, den ich erlebte, und die Erinnerung diejer wenigen 

Stunden begleitete mid) auf meiner Wanderung nad) Neuhof vor 

der gänzlichen Dunfelheit; denn man warnte mid) doch vor den 

herumziehenden Wölfen. 

Am Ende des November jchreibt das Gejeß einen allge 

meinen Buß- und Bettag vor; jeder bedrängte Chrijt führt dann 

nach der Kirche. Der Baron fühlte ſich nicht bedrängt; die Kirch— 

fahrer aller Stände und Geſchlechter boten ihm mit Hilfe des 

Telejfops Unterhaltung genug. Die Matichfa:Baronin aber fuhr 
mit 20 Pferden dahin. Ich wollte nicht in den Wagen zu ihr 

*) 9. 8. Grauns + 1759, Oratorium „Der Tod Jeſu“ galt in der Auf: 

Härungsperiode als ein Meijterwerk der Kirchenmuſik. — J. U. Hillers 7 1504, 

Lieder, Singipiele und Operetten waren in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr: 

hunderts jehr verbreitet und belicht. 
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und den Kindern, jondern fuhr jtatt Schlüter mit dem Reviſor 

Nieß auf einer Droſchka; mein Lebelang blieb dies mein liebjtes 

Fahrzeug, aud im jchlimmften Wetter. Die Ausficht bei der Kirche 

von Adſel gehört zu den Schönen, allein die elenden Gebäude aller 

Art, die Menge der Bettler, theils wandelnde Gerippe, theils 

feilte, blühende Gejtalten, aber alle in Lumpen, die wunderbaren 

Tradıten, bejonders einiger Frauenzimmer, verminderten das Ent: 

züden. Die Kirche war neu, nett, freundlich von außen, aud) in— 

wendig ſah fie hell und freundlich aus; aber ein bejonderer Dunft, 

ihlimmer als der einer Leipziger Judenjchule voll polnijcher Eiferer 

für das Geſetz, erfüllte Alles. Es jammelte fid) eine ziemliche 

Gemeinde deuticher Zunge. Ein elender Sänger intonirte ein 

Bußlied, lächerlich und verdrießlich zugleih. Nicht leicht konnte 

eine hriftlihe Gemeinde fich weniger durch Gejang ermuntern und 

erheben als diefe. Hin und wieder ließ eine jchöne Stimme fich 

verlauten, allein die Melodie wurde jo jchledht gehalten, jo falich 

gejungen, dab es den frömmften Empfindungen unmöglid) war, 

fi aud) nur im Gleichgewicht zu erhalten. Das feine, würde— 

volle Erjcheinen eines jungen Prediger von etlihen 30 Jahren 

vor dem Altare, die Gebete und die Bußrede zeigten einen hellen 

Verjtand, tiefe, reine Herzlichkeit, richtige Anficht des Bußethums, 

der Nothiwendigfeit eines öffentlichen Bekenntniſſes des eigenen 

Innern und der damit verbundenen Selbjtprüfung, wie des Bei: 

jpiels$ wegen u. j. w. Unterdeſſen leuchtete doch auch nebenbei 

etwas Gefuchtes, für diefen Kreis zu fein Gegebenes hervor. Dies 

mit dem ehriwürdigen Eifer und einer von Natur nicht begünftigten 

Beredtſamkeit, ihm jelbjt bemerkbar, erzeugten eine ihn immer 

ipannende Nengitlichfeit, wodurd) er den Faden allzu langer Perio— 

den jchwer fejthalten fonnte. Der Gejang zerjtörte abermals das 

gut MAngebaute. Die Predigt über Palm 51, Vers 11 und 12 

ging Schon beifer. Studium der Theologie von Seiler und Morus*) 

war nicht zu verfennen; die Anwendung auf die Bedürfniije der 

Gemeinde verriet ein liebendes, jchonendes Gemüth. Er wujch 

fein, aber mit guter Zauge ohne die Töpfe zu zerichmeißen, und 

fein Evangelium klang ernſt und jehr bedingt. Die Predigt gefiel 

*) ©. 5. Seiler in Erlangen F 1807 und Sm. Nth. Morus in Leipzig 
+ 1792, zwei angejehene Theologen, die eine vermittelnde Stellung zwiſchen Dem 
alten Kirchenglauben und dem fpäteren Nationalismus einnahmen. 
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mir um jo mehr, da ich jeit dem April feine gehört hatte. Ehrent— 

halber mußte ih den Segen abwarten, jo gerne id) den Gejang 

vermieden hätte. Unausftehlid! fein Geſicht war voll Nührung, 

dagegen hörte man ziemlich laute Bemerkungen: Der Herr Paſtor 
fei ein braver Dann, er habe es nicht allzu lange gemadt, nur 

2!/ Stunden! Auch zerjtreuten ſich die Schafe jehr bald. Der 

Prediger fam in den Yauptgang und grüßte die Herrichaften des 

Sclojjes, dann die der Nachbarſchaft im Allgemeinen. Nur ein 

ſprechender Blick begegnete mir; ich mußte das Urtheil der Damen: 

Der Herr Paſtor Meyer“) jei immer nod ein hübſcher Mann, 

auh als Wittwer immer nod) jo jünglingsartig verſchämt, fait 

blöde, bejtätigen. Schlüter, der ihn einmal bejudt hatte, nannte 

ihn einen heiligen Schluder, Nietz dagegen rühmte ihn durchs 

ganze Alphabet. Die Damen bethaten ſich vor der Kirchenthür. 

Die Diannsperjonen rollten meiitens auf fleinen Fußſtegen das 

jteile Ufer hinab an die Führe; viele tröfteten ſich aud in und bei 

einem nahe gelegenen Traiteur. Che der jchwere Wagen der 

Matſchka auf weiten Ummegen herunter fommen konnte, rutſchte 

Ihon des Paſtors Feine Droſchka von den Feljenbänfen herab. 

Der Herr Paſtor grüßte recht freundlid. Er madte meine Be: 

fanntidaft und [ud mich zu baldigem Beſuche ein, machte ſich aber 

jehr bald davon. 

Nietz und Schlüter unternahmen nun eine Reife nah) Wolmar 

und Xegterer bat mid), dann und wann auf das Schreiben der 

Kinder zu jehen, da ich oft zeichnend mit ihnen tändele. ch jagte 

es zu. Langeweile nad) den nun vorläufig durdhlaufenen alten 

Tröjtern, Furdt, die Opferjtunden des Frühſtücks und Dlittags 

fonjt verlängern zu müſſen, welche jene Beiden hatten verkürzen 

helfen, Verlangen endlich, auch geflilfentlid etwas thun zu fönnen, 

was den Eltern angenehm und den Kindern nüglicy jein fonnte, 

denn ich mußte mirs geitehen: viel Gutes, jehr viel Gutes im 

Haufe zu genießen — dies Alles bejtimmte mid), es mit Ernſt und 

Nachdruck zu thun. Matichfas Miutterzärtlichfeit wünſchte dies mit 

einer ehrwürdigen Innigkeit, doch feiner, als ich es ihr zugetraut 

hatte. Und jo wie die Herren fortreijten, begann id) Die regel: 

*) Detlof Georg Meyer geb. 1750 zu Riga, ftudirte in Erlangen, wurde 
1780 Baitor zu Wpdjel + 1819, 
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mäßigen Stunden mit Spielen, gelegentliher Reviſion der bis- 

herigen Arbeiten, Geſprächen darüber und Prüfungen. Es war 

faum glaublid, wie fie in Allem, außer etwas Rechnen und nad) 

Vorihrift Schreiben, zurüd waren. In der eigentlichen Lehrer: 

funft unerfahren, folgte ich meinem natürlichen Gefühl: Allgemeine 
Dedel paljen auf alle Töpfe, wenn der Koch nur in jeden das 

Schiklihe legt, das Fener wohl regiert und nicht eher nadjläßt, 

bis Alles fein aufwallet. Bei jo äußerft geringen Hilfsmitteln 
von Büchern und Landfarten fand fich nun volle Arbeit, mein 

ſtückweiſe geſammeltes weniges Willen zu erweden, zu ordnen, zu 

fihten; die Lernluft wurde in den Kindern allmählich gewedt. 

Schlüter und Nieg fehrten zurück; es herrichte jept ein herz: 

liheres Wejen zwijchen ihnen als vorher. Doftor Kaumann ver: 

traute mir: Schlüter habe die Kinder verkehrt und najeweis ge- 

funden, Matjchfa wie der Baron hätten ſich hinter der Thüre oft 

lange aufgehalten. Ihr Benehmen war freundlicher als je. Faſt 

täglich erichienen nun bei eintvetender Schlittenbahn Beſuche von 

Kollegen bei Niet. In der That lebten die Landmeſſer flott, 

hielten jchöne Pferde und Droſchken, nun allerliebjte Schlitten, mit 

Wolfs- und Bärenfellen inwendig befleidet und mit Bettzeug darinnen. 

Ein folder Stollege, wie Nieg ihn nannte, Herr v. ©., eridhien mie 

ein Edelmann. Die meijten lebten nad) ihrer Weiſe bis jpät in 

den Abend, ohne der freundlidien Einladung des Barons zu adıten. 

Man ſchätzte meine Zeichnerei und rieth mir, ein Landmeſſer zu 

werden; man jchilderte den Geldverdienſt, das Angenchme ihrer 

Geſchäfte, die Leichtigfeit, womit man dieje bei jo viel Hilfe ver: 

richten, endlich die Freiheit und das Anjehen, weldye fie bei ihren 

fo wejentli in die Landeswohlfahrt eingreifenden Geſchäften er: 

werben fünnten. Der Augenichein bewies, daß Manches von dem, 

was jie jagten, richtig war; doch gefiel mir der herrichende Ton 

diefer Herren nicht, auch nicht der Grad oder vielmehr die Art 

der Achtung, welche man ihnen erwies, nad) dem, was id) in Riga 

hörte und jah: Ah! ein Reviſor! klang es ungefähr. 

Eine neue Folge der Bilder aus Altlivland wird im nädjiten Jahrgang 
dieſer Zeitichrift ericheinen. D. Red. 



Hoc einmal die moderne NMalerei. 

Wolfgang er Dettingen. 

Mein Aufſatz „Moderne Malerei” im Oftoberheft dieſer Zeit: 

Ichrift hat in deren Novembernummer eine Ermwiderung von berufener 

Seite erfahren. Meinem Verſuch, das Wejen der jegt zur Herr: 

ihaft gelangenden Dialerei zu erklären und die Nothwendigfeit der: 
jelben darzuftellen, werden verjchiedene Einwände entgegengehalten, 
die darauf hinauslaufen, daß der moderne Anipruch auf eine all 

gemeinere Befreiung der fünftlerischen Perſönlichkeit von den bis 

vor wenigen Nahrzehnten nod) ziemlich offiziell geltenden Kunſt— 

gejegen unflar, willfürli und für das Publikum unergiebig ſei. 

Ich glaube, daß dieje Anjchauung auf einer Verfennung der Natur 

jedes fünftleriichen Schaffens beruht, und bitte zunächſt darüber 

einige Worte jagen zu dürfen. 

Wenn in einem funithiftoriichen Weberblid über weittragende 

Entwidelungen — wie in meinem genannten Aufſatz — die Rede 

von Künftlern ift, jo wird unter ihnen nicht die Maſſe gleich: 

gültiger in der Strömung getriebener Talente verjtanden, ſondern 

die jtetS weit fleinere Gruppe der Künftler, deren Schaffen bie 

treibende Kraft der betreffenden Entwidelnng it; auch wendet ſich 

eine folche Erörterung nicht an den perfönlichen Geſchmack ber Lefer, 

fondern an deren Intelligenz, die aus dem Verftändniß ber that: 

jählihen Verhältniffe heraus fich zu jenem oft genug in einen 

feineswegs unverträglichen Gegenſatz ftellt. Ich traue daher dem 

Lejer die Unbefangenheit des geſchulten Kunftfenners zu, für deſſen 

Urtheil die Logik der Thatjachen das Maßgebende ijt, während er 

ſonſt jeinen Neigungen nachgehen mag wie er will, und ich habe 

nur von ſolchen Künſtlern geredet, die die wirklichen Neuerer find. 
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Dies führt mid) auf die „ehr verfängliche“ Frage, die mein 

geehrter Interpellant mir freundlichſt eriparen wollte, deren Be: 

antıvortung aber gerade den Kern der Sache trifft, nämlich auf die 

Frage, was eigentlid eine Perjönlichkeit jei, und wie eine künſi— 

leriſche Perſönlichkeit fi) ausbilde. ch bezeichne als Perjönlichkeit 

einen Dienjchen, deſſen Weſen und Wirfen nicht bejchräntt und 

gehemmt wird durch ſchwächliche, einander aufhebende und unfrudt- 

bare Eigenjchaften, jondern produftiv ijt durch die Energie und die 

Harmonie feiner Kräfte. Eine künſtleriſche Perſönlichkeit insbejon- 

dere ijt deshalb der KKünjtler, deſſen ganze Natur auf eine bejtimmte 

Kunft hin angelegt und auch wirklich zu glüdlidyer Entfaltung ihrer 

Triebe gelangt ift. Wer bei jonjt neutralen Eigenjchaften ein be: 

jtimmtes Talent, gleichſam eine lofale Begabung, an ſich ausge 

bildet hat, ift, auch wenn er es techniſch weitbringt, fein echter 

Künjtler, feine fünftleriiche PBerjönlichkeit, falls die urjprüngliche 

Scöpferfraft ihm fehlt. Solcher soi-disant Künjtler giebt es viele 

Taujende und fie befriedigen die Hunderttaufende, die ohne Augen: 

bildung den Reichthum ihres eigenen Herzens und ihrer Phantafie 

in die Kunftwerfe hineinjehn — aber die Gejchichte läßt jie als für 

den Fortſchritt werthlos fallen und nennt nur die Namen der 

wenigen wahren Künjtler, die PBerjönlichkeiten, die den Mitläufern 

das Ziel jchaffen. Dieſe Erwählten jind meijt recht einfeitig, für 

andre Künſte als die eigene nicht jelten ohne Verſtändniß, willen: 

ichaftlih, ja jelbjt moraliich oft bildungsunfähig: aber ihre Miſſion 

erfüllen fie, von dem Genius getrieben, mit dem Einjag ihrer 

ganzen Erijtenz, fruchtbringend nad allen Seiten. in folder 

Menſch äußert das Eigenjte, das er befigt und zu deſſen Ausdrud 

feine Natur — weil fie produktiv iſt — ihn zwingt, nicht in Worten 

(e8 jei denn, daß er ein Dichter ift), jondern in den jpeziftichen 

Formen feiner Kunft: er denkt, er jpricht, er wirft in Tönen, in 

Farben, in Formen. Seine ganze geijtige, ja jogar die körperliche 

Erſcheinung wird bejtimmt durch fein Talent; es ſchließt ihr Weſen 

zufammen zu einer „Berjönlichkeit”. 

Und diefer Perjönlichkeit gelingt es, ihr Wejen zu befejtigen 

und wirfjam wieder auszujtrahlen, wenn fie nicht roh bleibt, jon- 

dern auf ihre Art fich ausbildet. Die äußeren Umjtände Ddiejer 

Ausbildung können jo mannigfaltig jein wie ihre übrigen Lebens: 

bedingungen, jogar in Bezug auf den Spezialunterridht in der Kunit, 

— — — — — 
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der oft garnicht, oft nur in den Anfangsgründen, oft bis ins Alter 

der Selbjtändigfeit, oft jchleht, oft gut empfangen wird — aber 

fie fommen garnidht in Betradyt gegenüber der Selbjterziehung, 

auf der ganz eigentlich die Ausbildung der fünftleriihen Perſön— 

lichkeit beruht. Ich behaupte, daß die wenigiten wirflid produf: 

tiven Künjtler ein äſthetiſches Syſtem und eine „normative Methode“ 

fennen oder jemals gefannt haben, und ich behaupte ferner, daß 

fein einziger von jolden eine Methode und ein Syſtem befolgt hat, 

das irgend etwas von ihm verlangt, oder ihn lehren wollte, was 

nit jchon als eigener Belig in ihm lag. Der echte Künjtler 

empfängt in der geheimnißvollen Tiefe jeiner Natur das Kunjtwerf, 

und Diejelbe Natur zwingt ihn, das jo entjtandene Motiv mit 

Nufbietung feines ganzen Verjtandes und aller Kräfte auszuarbeiten, 

bis das MWerf der Idee nahe fommt; Fein Einſpruch von ihm 

fremden Ueberzeugungen fann ihm dabei helfen, jondern er ganz 

allein ringt mit fi und dem Gegenftande und giebt ihm daher in 

jedem Zuge etwas Eignes. Gerade nun fo, wie der Künjtler am 
Einzelwert jchafft, jo vollendet er, halb injtinftiv, aber fidher in 

diefem Inſtinkt, von Werk zu Merf jeine fünjtleriiche Selbſt— 

erziehung in einer Arbeit, die durch den Trieb nad) Vollendung 

zu Syitem und Methode geziwungen wird, und deren Gegen denn 

aud) der Moral des Künjtlers zu Gute fommen mag. 

Aus dem Gefagten geht hervor, daß fich fünftlerifche, freie 

Berfönlichfeiten in allen uns befannten ‘Perioden finden. Daß 

ſolche Genien aber unter einander völlig verichieden find, daß z. B. 

Dürer ganz andre Grundſätze kennt als Nembrandt, Tizian andre 

als David, das jollte doch zur Einſicht führen, daß die Dleijter, 

die wir als Pfadfinder betrachten, ſich alle von den ihrerzeit herr: 

ihenden Schulen befreit und Neues erjtrebt haben, wie fie denn 

auch, gerade wie heute, vielfach angegriffen und verfolgt worden 

find. Es giebt eben für die Kunſt feine ewigen Spezialgejege, 

jondern nur einzelne Grundforderungen ganz allgemeinen Charakters, 

die auf phyfiologijchen Geſetzen beruhen, und dazu den unbeſchränkten 

Anſpruch auf künſtleriſche Ehrlichfeit und Wahrhaftigfeit. 

Borzüglich dieſe legte Eigenjchaft, die Wahrhaftigkeit, ijt den 
großen Künjtlern aller Zeiten gemein, aber fie gilt auch als For: 

derung für die fleineren. Die afademijchen Regeln und Konven: 
tionen, die die Wahl und die Verwerfung von Gegenjtänden, die 
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Behandlung der Kompofition, ber Farbe u. ſ. mw. nad) den An- 
Ihauungen des 17. und 18. Jahrhunderts bejtimmen und von denen 

auch der fonventionelle Geſchmack unferer Tage abhängt, haben fich, 
wie id) in meinem Aufſatz ausführte, jeit dem Aufhören einer 

wejentlidy litterariichen Epoche recht eigentlich ausgelebt; fie find 

für die Vorläufer der modernen Bewegung, unter die ich Gebhardt 

und Bödlin ohne Zögern rechne, jchon längit nicht mehr maßgebend 

gewejen, und fie werden es für die heranwachſende Generation 

immer weniger: fie vertragen fich nicht mehr mit dem inzwiſchen 

feiner entwidelten Farbenſinn und mit der Phantafie, die ſich von 

den Vorftellungen der Periode um 1850 loszulöjen beginnt. So 

muthen fie der Wahrhaftigkeit jelbjt der minder begabten Künjtler 

Unmögliches zu, und zwingen die Strebjamen unter ihnen zu einer 

freilich oft ganz fragwürdigen Selbjtändigfeit. Eine ungeheure, 

durch nichts zu unterdrücdende Gährung hat die Künftlerwelt er: 

griffen; fie befindet fi) in einem merkwürdigen Uebergange, in dem 
unzählige Mißgriffe gemacht werden, unzählige Künjtlereriftenzen 

zu Grunde gehen, aus dem aber unzweifelhaft, wie aus früheren 

Ummälzungen, Herrliches fi) abflären und bis zur nächſten, dann 

ebenfalls naturnotdwendigen Reaktion aud) das minder Taugliche 

erflären wird. Das Publikum aber, dem zu Liebe fein Künftler 

ſchafft oder jchaffen jollte, wird mit Genuß und Nutzen diefem 

Vorgang beimohnen, wenn es jtatt zu verurtheilen zu veritehen 

tradhtet. 

Daß ih, wie Herr Kleinenberg mir vorhält, den Natura: 

(ismus übergangen habe, liegt daran, daß diejes ehemals beliebte 

Schlagwort eigentlid; feinen Einn hat. Die Dinge an fid wieder: 

zugeben ift unmöglich, da jeder Menſch fie anders ſieht und auf: 

faßt als der nädjte: das Bejtreben aber, fie jo treu darzuftellen 
als es irgend möglich iſt, iſt ja eben das Gharafterijtifche der 

modernen Richtung, nur daß bei ihr, dem heutigen Bildungs: 

zujtande des Auges entiprehend, das Farbenproblem jehr in den 

Vordergrund zu treten pflegt nnd die übrigen Rückſichten oft 
Ihädigt. Sie verdient daher den Namen „Naturalismus“ ebenjo 

wenig wie die Periode, in der man eine rohe Studienmalerei 

jo nannte. 

Auf den Einwand, ein Kohlfopf in natura ſei jemandem 

wohl lieber als ein gemalter, läßt fi ſchwer antworten. Nicht 
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nur iſt gewiß, daß fait jeder Runjtfreund die gemalten Kohlköpfe 

etwa der holländiihen Meiſter des 17. Jahrhunderts höchlichit 

ſchätzt — was foll aljo jene Flosfel? — fondern der ganze Gedanfe 

fällt auch jo jehr aus dem Zufammenhange einer ernithaften 

Kunftbetrachlung, daß ich vorziehe, ihm auf fich beruhen zu laſſen. 

Menn aber jchließlih den modernen Kunjtichriftitellern vor: 

geworfen wird, jie jchienen „die geſammte Menjchheit zur feinjten 

Kunſtkennerſchaft zu verpflichten”, jo muß ich jagen: wir fönnen 

ftolz darauf fein, daß wir in einer Zeit leben, in der die verfeinerte, 

individuelle Kunft wieder tief in alle Schichten Publifum dringt, 

die Menichheit auch durch ihre Technik im Innerſten ergreifen und 

er;eben kann und allerdings eine gewiſſe Kunftfennerjchaft, die fich 

noch weiter jteigern muß, bereits vorausfegen läßt. 

Nene Belletrikik. 

Marie von Ebner-Eſchenbach, Tas Gemeindefind. Erzählung. Fünfte 

Auflage. Berlin 1597, Verlag von Gebr. Paetel. 

Wir haben in diefem Herbſt den fiebzigiten Geburtstag der 

Dichterin Marie von Ebner-Eſchenbach gefeiert. Die Univerfität 

Wien überreichte ihr anläßlich diejes Feſtes das Diplom einer 

Ehrendoftorin; die Frauen und Jungfrauen Wiens wünschten der 

GSefeierten Glück in einer fünjtleriich ausgeführten Adreſſe mit 

Taufenden von Unterihriften aus allen Ständen; verichiedene 

Schriftitellervereine haben fie zum Ehrenmitglied gewählt; Zeitungen 

und Zeitichriften brachten Yeitartifel über fie, ihr Leben und Wirfen. 

Da ziemt es fih wohl, daß auch wir bei unferer litterarischen 

Ueberſchau an erjter Stelle diejer edlen Frau gedenfen, Die die 

Wiener philojophiiche Fakultät nicht mit Unrecht die größte deutiche 

Dichterin neben der Droſte-Hülshoff nennt, während eine von Paul 

Heyſe verfaßte Adreſſe fie als „Deutichlands größte Didhterin“ 

feiert; ihrer und desjenigen Werfes, das wohl als ihre bedeutendjte 

Leiſtung gelten darf: Das Gemeindelind, 
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Es iſt eine Schlichte Erzählung, dies Gemeindefind, aber voll 

Mark und Charakter, — das Meifterwerf eines Erzählertalentes 

eriten Ranges. Erſtaunlich jcharf und fein hat die Dichterin be 

obachtet, erjtaunlich wahr gezeichnet, — als Realijtin und Idealiſtin 

zugleich, wie alle wahrhoft großen Künitlernaturen zugleidy Realiſten 

und dealiften find. Aus phyfiihem und moraliidem Schmng, 

Jammer, Elend, Verwahrlojung und Unterdrüdung ringt fich ein 

armes Menichenfind auf, — der Sohn eines Mörders, Banel 

Holub, deſſen Mutter im Zuchthauſe ſitzt, der der Gemeinde als 

ihr „Kind“ zur Laft fällt. Zuerſt trogig fi) auflehnend, mit Un- 

recht gegen Unrecht fämpfeno, dann immer mehr moralijch wie 

phyſiſch eritarfend und fich vertiefend dringt er fiegreih durd all 

die Bosheit und Gemeinheit, die ihm fort und fort hindernd in 

den Weg tritt, bis er endlich doch die Anerfennung der Bejten 

gewinnt und der armen Mutter, die als unjchuldig Werurtheilte 

eine jahrelange Haft verbüßt hat, im jelbjtgezimmerten Häuschen 

auf eigenem Grund und Boden ein Ajyl bieten fann. Wer dies 

Bud noch nicht fennt, dem jei es wärmitens empfohlen. Cs it 

wahr, erjchütternd und erhebend zugleich. 

Auch Frau von Ebners „Dorf: und Schloßgeſchichten“ 

(vierte Auflage, Berlin 1898) und „Neue Dorf: und Schloß— 

geſchichten“ enthalten viel Tiefes und Bedeutendes. So die 

padende Erzählung von dem bis in die Knochen loyalen Bauern: 

führer „Jakob Szela”, die Geichichte des Hundes „Krambambuli“ 

und die erfhütternde Erzählung „Er läßt die Hand füllen“, in 

welcher die vornehme Dichterin, jelbjt das Kind eines Schloßherren, 

des Grafen Dubsfy, der einitmaligen graufamen Adelsherrichaft 

und Mißhandlung des gemeinen Volfes ein furchtbares Denfmal 

jeßt, das für ihren Freimuth und ihr Geredtigfeitsgefühl nur um 

jo ehrender if. Pſychologiſch jehr fein ift in den „Neuen Dorf: 

und Schloßgeichichten” die Unverjtandene auf dem Dorf, die Ge: 

Ihichte eines ideal angelegten Bauernmädchens, das nad) vielen 

Leiden endlid als das Weib eines Schulmeijters höherer Ordnung 

Ruhe und Frieden findet. Inter den „Erzählungen“ (Stuttgart 

1875, Gotta) hat mich bejonders tief „Ein Spätgeborener” ergriffen, 

— eines unglüclichen idealitiichen Dramatifers Leben, Leiden und 

tragifches Ende. Ueberaus fein ift in demjelben Bändchen „Die 

erjte Beichte“, in der man frei poetilch geftaltete Kindheitserinne- 
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rungen der Verfaſſerin nefucht hat. Ein Bändchen „Miterlebtes” 

enthält zmei allerliebjte, mit graziöſem Humor geichriebene Geſchicht— 

chen, „der Muff“ und „die Kapitaliftinnen“, während „Wieder die 

Alte” tragiſch ausklingt. Ganz befonderen Neipeft vor rau von 

Ebner als Denkerin müſſen jedem Urtheilsfähigen ihre „Apboris- 

men“ einflößen (3. Auflage, Berlin 1890). Sie enthalten eine 

große Anzahl feiner, origineller, klaſſiſch geprägter Neflerionen. 

Doch ich darf mich hier nicht in eine Aufzählung der Werfe 

unferer gefeierten Dichterin verlieren. Nur was mid) am lebhaf- 

teften erfaßt hat, wollte ich nicht unermwähnt laſſen; und fo empfehle 

ih meinen alten baltischen Yandsleuten aufs Wärmſte meine neue 

öfterreichiiche Landsmännin, Marie von Ebner-Eſchenbach. 

Nichard Vo, Tie Nächerin und andre römische Novellen, illujtrirt von 

A. F. Seligmann, 3. Auflage 1899. Der Sohn der Boläferin, 

Homan, 1556. Römiſche Dorfgeihichten, 4. Auflage, 1807. Erlebtes 

und Gejchautes, Bilder aus Italien, 2. Auflage, 1802. 

Ich fann hier nit an cine Beurtheilung und Würdigung 

der dichteriſchen Perfönlichfeit von Richard Voß im Großen denfen; 

nicht reden von feinen bedeutenden Dramen, unter denen „Eva“ 

mich von der Bühne aus ganz gewaltig gepadt hat; ebenjowenig 

von jeinen Nomanen, deren gegen das Chrijtenthum gerichtete Ten: 

denz, wie fie namentlich in „Dahiel der Konvertit“ hervortritt, ich 

in feiner Meije zu billigen vermag. Nur von jenen Schöpfungen 

feiner erzählenden Muſe mill ich hier reden, die der Schilderung 

Staliens und Seiner Bemohner gewidmet find. Hier haben mir 

eine ganze Neihe wahrhaft erfreulicher und zum Theil entjchieden 

bedeutender Erzählungen, wie fie nur ein hervorragender Dichter 

zu Ichaffen vermag; und daß N. Voß ein jolcher ift, daran wird 

mwohl fein Einjichtiger zweifeln können. 

Seit Jahren lebt der Dichter in Frascati, unweit Rom. 

Er hat Land und Leute in alien fennen gelernt wie wenige 

Deutihe und er lehrt fie uns fennen in feinen Novellen und 

Romanen, — die römische Campagna, die volskiſchen Berge, das 

jammervoll gedrücdte, halbwilde Wolf, das dort hauft; den mwüjten, 

wilden Aberglauben, der über den halbverjunfenen Trümmern des 

klaſſiſchen Altertyums muchert; die urmwüchfige Moral, für melche 

die Blutrache noch ein Geſetz ift und die das Banditenthum ver: 

herrlicht; unter abjtogenden und abjcheulichen aud) manche anziehende 
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und rührende Erfcheinung. Wer die italienischen Gefchichten von 

Nihard Voß kennt, der begreift wohl Manches beſſer in der 

modernen anardiftiihen Bewegung Ptaliens. 

„Die Rächerin'“ iſt eine ergreifende Erzählung aus diejer 
Melt, und wie ein dunkler Schatten, der bis in die neueite Zeit, 

in die Schredenstage von Monza fällt, tritt hier am Schluß ſchon 
der Mordplan gegen König Umberto, den Gütigen, auf. Auch die 
andern Erzählungen deſſelben, hübſch ausgejtatteten Bändchens, 

„Santa Maria di Galera”, „die Lichter Noms“, „der Hamlet 

von Tusculum”, find ebenfo charakteriftiich und leſenswerth. Die 

Seligmannſchen Illuſtrationen zu diefen Erzählungen dürfen als 

recht anjprechend bezeichnet werden. 

Wefentlih in diefelbe Welt führt uns der Roman „der 
Sohn der Volskerin“, — eine jeljame, wilde Welt, in der 

die Karriere des hoffnungsvollen jungen Mannes zwiſchen Banditen- 

thum und Geijtlichwerden ſchwankt. Der Schritt vom Einen zum 

Andern erjcheint hier als fein großer, oder doc) nicht größer, als 

fonft der von Weltlich zu Geiſtlich hinüber. Ja, eine wilde Welt, 

durch die das Lieb ertönt: 

Die volsfiihen Weiber und volsfiiher Wein, 

Ha, ragazzin’, hüt' did) vor beiden! ꝛc. 
Man denkt auch hier an das Wort, mit dem der deutiche 

Maler jeine Erzählung von der „Rächerin“ jchließt: „Nein, werther 

Freund und Verfafjer von Römiſchen Dorfgeihichten, weder Sie 

noch ich lernen diefes Wolf jemals in Wirklichkeit kennen.“ 

Unter den „Römijchen Dorfgeihichten” von R. Voß ijt vor 

Allem die erjte, „Maria Botti“, ein wahres Meifterftüd, — Die 

Geſchichte einer modernen LZufretia vom Dorf. In „Erlebtes und 

Geſchautes“ hat mid) vor Allem „der Sohn der Marcheſa“ mächtig 

ergriffen. Es ijt eine Geſchichte von gewaltiger Lebenswahrheit, 
— tief rührend, tief tragiid). 

Ruſſels Seeromane, Stuttgart, Verlag von Nobert Zug. I. Das Wrad 

des Grosvenor, ind Deutjche übertragen von 9. v. N., 1898. V. Die 

Seefönigin, deutjche Bearbeitung von Hans Lindner, 1900. 

Clark Ruſſels Seeromane find bei dem Engliih lejenden 

Publifum ſchon jeit Jahren befannt und beliebt. Es war ein 

glüdlicher Gedanfe der Verlagshandlung von Robert Lug in Stutt- 

gart, diejelben nun auch ihren deutſchen Xejern in Ueberjegung 
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zugänglich zu maden. Es liegen von diefem Unternehmen gegen: 

wärtig jchon ſechs Bände vor, mit ganz jeemänniihem Dedelbild, 
— jeder einzelne einen abgeſchloſſenen Roman enthaltend, — und 

zwar 1) das Mrad des Grosvenor, 2) die Piraten, 3) die Fleine 

Lulu, 4) das Auswandererſchiff, 5) die Seefönigin, 6) Jads Braut: 

werbung. Noch andre jollen bald folgen, jo das Veibrecherſchiff, 

Seemannslieb, Steuermann Holdsworth. 
Den eriten und den fünften diefer Romane habe ich gelejen 

und mic aufrichtig an ihnen gefreut. Friſche Seeluft weht durd) 

diefe Geſchichten, fegt den Landrattenftaub aus unjeren Paaren, 

wirft uns zum Erſatz dafür nediich jalzige Tropfen ins Geficht 
und lodt uns hinaus in die gefahrenreiche Wunderwelt des Ozeans 

mit feinen überwältigend großartigen Naturerjcheinungen, in die 

Gejellihaft der rauhen, oft jo prächtigen, oft freilich auch recht 

abjcheulichen und nichtsnugigen Seebären. Die Erzählung iſt un: 

gemein lebhaft, jo daß wir die zahlreichen Abenteuer zur See mit 

intenfivjtem Intereſſe miterleben und aufathmen, wenn die Helden 

endlich gerettet find. Es ijt die gute, alte Art des Geſchichten— 

erzählens, die hier vorherricht, und in einem durchaus guten Geift 

find diefe Romane geichrieben, jo daß fie wohl auch der Jugend 

unbedenflih in die Hände gegeben werden fönnen. Jedenfalls 

braudt man fie weder vom Familientiſch zu verbannen, noch vor 

jungen Mädchen zu verjchlichen, was heutzutage immer bejonders 

hervorgehoben werden muß. Ich vermuthe, da; dies für die mir 

noch nicht bekannt gewordenen Bände ebenjo gelten wird, wie für 
die, welche ich gelejen habe. 

„Da8 Wrad des Grospvenor“ iſt ebenjo reich an 

Abenteuern, die die entfejlelten Elemente den kühnen Seefahrern 

bereiten, wie an furchtbaren Erlebniffen, die in Gemeinheit und 
Nohheit der Menjchennatur ihren Grund haben. Meuterei und 

Sturm, der Tod durch Menſchenhand und der Tod in den Wellen 

liegen bier hart beieinander und raffen die Meiften dahin; doch 

der Held der Erzählung entrinnt nicht nur allen Gefahren, jondern 

erobert ſich noch ein herrliches, ihn liebendes Weib. 

„Die Seefönigin“ ift eines Seemanns Tochter und 

eines Seemanns Frau, die ihren Gatten auf der See begleitet, 
wunderbare und jchredliche Dinge mit ihm erlebt, in gefahrvoller 

Zeit tühtig mit Hand anlegt, wie ein rechter Seemann TELDAEROSERR 
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und ſich glänzend bewährt. Sie jelbit erzählt uns ihr Leben und 

ihre Abenteuer in einer jehr friſchen, hübſchen Art. Unter den 

Geebären, die wir hier fennen lernen, tritt der Vater der Heldin 

Iympathiich hervor, eine prächtige, fernhafte, Sehr charafteriftiiche 

und dabei liebenswerthe Seemannsgeftalt, deren Zeichnung dem 

Dichter vorzüglich gelungen ift. 
Meifterhaft find die Schilderungen der See und ihrer Er: 

Icheinungen. Einen Sturm in diejen Romanen glaubt man mit: 

zuerleben. — Alles, was zum Geemwejen gehört, beherricht der 

Dichter fouverän. Eine Erklärung der widhtigiten Schiffsausdrüde 

ift jedem Romane beigegeben, doch könnte das Verzeichniß voll: 
ftändiger fein. ch habe manche mir unbefannte Worte und Wen- 

dungen dort nicht gefunden. 

Jonas Lie, Maila ons. Autorifirte Ueberſetzung von M. Janenſch. 

Leipzig 1900, Verlag von O. Gradlaner. 

Es ift die Gefchichte einer armen Nähterin, die uns der be- 

fannte norwegifche Novelliit Jonas Lie in „Maila Jons“ erzählt, 

— ein trübes, arınfeliges Leben voll Entbehrungen und Demüthi- 

gungen aller Art, in welches nur ein voller warmer Sonnenjtrahl 

hineinfällt: die Liebe zu einem armen Studenten der Medizin, 

der dem Mädchen auch feinerfeits herzlich zugethan ift. Aber nur 

zu bald geht der Armen dies erwachende junge Lebensglüd ver: 

loren, ohne daß einer ber beiden Liebenden die Schuld daran trüge. 

Es iſt die harte, graufame Macht der Verhältniffe, die armielige 

materielle Noth und Sorge ums täglide Brod, die die beiden 

völlig mittellojen jungen Leute wieder auseinander bringt, fräftig 

unterftügt allerdings von Semeinheit, Bosheit und Dummheit beſſer 

fituirter Mitmenjchen. „Mohlmeinende” Gönner zwingen Maija 

in graufamer Weile zur Heirat) mit einem Schuhmader, dem jie 

feine Liebe entgegenbringen fann und mit dem fie nun in einer 
elenden, unglüdlichen Ehe lebt. Als der Tod fie von dieſem 

Gatten erlöjt, ift fie wieder die arme Nähterin, wie zuvor, — nur 

viel ärmer und elender als einft, wo fie jung und friſch war und 
Hoffnungen und ftille, wenn auch noch So bejcheidene Träume im 

Buſen trug, die ihr Kraft und Luft zur ſchweren Arbeit und zur 

Ueberwindung aller Widerwärtigfeiten des Lebens verliehen und 

die num für immer begraben find. Kleine Näh: und Flidarbeiten 

für die Familien, die fie von früher her fennen, helfen ihr, fid) 
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und ihre Tochter kümmerlich zu ernähren, — das ilt das End— 

rejultat ihres Lebens. Den einjt Geliebten darf fie nur einmal 

nod bei Gelegenheit einer Naturforfcherverfjammlung von Ferne 

fehen. „Er war ihr wohl mehr geweſen, als fie ihm, — — bas 

ſah fie jetzt wohl ein.“ 

Man hat dies Buch mit Nedht ein Meifterwerf der Klein— 

funjt und Nealiftif genannt. Es ift faum möglich, einen einfacheren 

und bejcheideneren Erzählungsftoff zu wählen, — aber wie ift 

derjelbe hier behandelt! mit einer Kunſt, die ihres Gleichen jucht. 

Die einfachiten, unbedeutenditen, alltäglichiten Vorgänge entwideln 

fih vor uns mit einer Naturwahrheit und Anjchaulichkeit, die unjer 

Intereſſe ſpannt, als hundelte es fih um Dinge von der hödjiten 

Wichtigkeit; und mit inniger Sympathie begleiten wir das tapfere, 

treue Herz der armen Näh-Maiſa bei feinem langen, mübjeligen 

Kämpfen und Ringen mit dem Elend des Lebens. 

Dan hat Jonas Lie einen Realijten genannt, der fid von 

den NAusjchreitungen der realijtiichen Richtung fern hält. Das ijt 

ganz richtig, — aber er thut das offenbar, weil in diefem Nealiften 

zugleich auch ein gutes Stüd von einem Idealiſten ſteckt. 

Nudyardb Kipling, Diener der Königin. Autorifirte Bearbeitung von Curt 
Abel-Musgrane, mit 4 Jluftrationen und dem Bilde Rudyard Kiplings, 
Freiburg i/Br. 1900, F. 3. Fehſenfeld. 

„Diener der Königin” ift nur eine Epilode aus N. Kiplings 

berühmten Dſchungel-Buch (The Jungle Book), welche der Ueber: 

ſetzer ſ. 3. für rathjam hielt, bei Veröffentlichung jenes Werkes 

vorläufig zurück zu halten, weil fie eine in fich abgeſchloſſene Er— 

zählung bildet, die mit dem Uebrigen nur in lofem Zufammenhang 

fteht. Nun iſt dieſelbe hübſch ausgejtattet und illuftrirt als felb: 

ftändiges Heft erichienen. Den Inhalt bilden Geſpräche der ver: 

Ichiedenen Thiere des engliich-indifchen Heeres, —- Kameel, Elephant, 

Pferd, Maulefel und Zugitier, die fih ſämmtlich im Dienjte ber 

Königin mühen und für fie fich opfern. Sch muß befennen, daß 

ih dem Humor der Sade feinen rechten Geſchmack habe abge: 

winnen fönnen, und möchte bezweifeln, ob es vielen deutjchen 

Leſern bejjer gehen wird. Kiplings Berühmtheit ließ mehr erwarten. 

Einleitung und MWidmungsgedicht des Ueberſetzers machen die Ent: 

täufhung noch größer. Abel-Musgrave that recht daran, wenn er 
5* 
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dieſe Erzählung ſ. 3. zurüd hielt. Es hätte dabei aber aud) fein 

Bewenden haben fönnen. 

Multatuli, Auswahl aus feinen Werfen in Ueberſetzung aus dem Hollän« 
diſchen, eingeleitet durch eine Churafteriitif feines Lebens, feiner Per 

lönlichfeit und feines Schaffens von Wilhelm Spohr, mit Bildnifien 
und bandichriftlicher Beilage. Minden in Weitfalen, 1899, I. €. E. 

Bruns Verlag. 

Diefes Buch Habe ih mit jehr gemifchten Empfindungen 

gelefen. Ich nahm es, durch eine rücdhaltlos lobende Anzeige im 

„Thürmer“ veranlaft, mit dem beiten Vorurtheil in die Hand, 

aber ich habe es ein Mal über das andre mit MWiderwillen aus 

der Dand gelegt, um es dann doc wieder vorzunehmen und wieder 

mwegjulegen. Dan fann dem jchon im Jahre 1886 verjtorbenen 

Verfajier Dr. Eduard Donwes TDeffer,derfih „Multas 

tuli“ nennt (d. h. „Ih habe viel getragen”), jeine Sympathie 

nicht verfagen, da er mannhaft gegen die Unterdrüdung, Aus: 

beutung und Mißhandlung der Eingeborenen in den holländiichen 

Kolonien gekämpft und in jeinem ganzen Leben fid) als Mann von 

jeltenem Muth, großer Standhaftigfeit und echter Humanität 

bewährt hat. Man wird mit Mitgefühl von all den jchweren, 

jahrelangen Leiden lejen, die er durchzumachen gehabt. Aber auf 

der andern Seite wirft fein rüdjichtslofer und pietätlojer Radika— 

lismus, feine vielfah zu Tage tretende Selbitgefälligfeit auch 

wieder gründlich abjtoßend, und auch in feiner Lebensführung ift 

durchaus nicht Alles jo muftergültig, wie uns der Herausgeber in 

der einleitenden Biographie glauben machen will. Es läht fi ja 

begreifen, daß die Modernen und Mopderniten, denen nichts radifal 

und umjtürzleriich genug fein kann, Multatuli, der feine Autorität 

anerfennt, mit Jubel auf den Schild heben als ihren einft unge: 

rechterweije unterdrücten Vorfämpfer, mit dein fie die Sympathie 

für Ibſen, die Antipathie gegen Goethe theilen; doch in fonjerva- 

tiver gejinnten Kreifen wird man wohl anders denfen und urtheilen. 

Wir ziehen den Hut vor dem muthigen Verfaller des „Dar 

Havelaar” und müſſen die japanische Dorfgeihichte „Saidjah und 

Adinda“ rührend und ergreifend finden, aber Weisheitsiprüche wie 

„Beten ift Wahnſinn“ (p. 267), „Glaube iſt freiwilliges Zellen: 

gefängniß des Verſtandes“ (p. 296), „Jeſus war jehr hochmüthig“ 

(p. 373) u. dgl. m. fönnen uns weder imponiren nod) uns an- 
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ziehen. Zwar hält Multatuli Hochmuth für etwas Gutes, ja für 

den höchſten Grad von Muth und nennt die Demuth eine „feig: 

herzige -— und unehrlihe! — Manier, etwas zu jcheinen.” In— 

deſſen haben wir das GSelbitzeugniß Chrifti, der von fich Sagt: 

„Ich bin janftmüthig und von Herzen demüthig” (Matth. 11, 29), 
und das bedeutet doch am Ende mehr als Multatulis Behauptung 

von Jeſus Hochmuth. Man fann weiter nur jtaunen über die 

Selbitgefälligfeit des Dr. Dekker, wenn er allen Ernjtes p. 315 

bis 319 einen von ihm jelbjt verfaßten Tert mittheilt, der uns 

Matthäus 19 erjegen foll und von dem er einleitend jagt: „Bier 

habt ihr eine andere Lesart, die ich euch vorſchlage neben die alte 

zu legen. ch will jehen, ob da Chrijten den Muth haben, die 

von Matthäus ſchöner zu finden.” Multatuli, der ſich ſelbſt als 

„Genie“ vorjtellt (p. 277), preift freilid auch den angeblid) 

„seltenen“ Muth, fich jelbft zu loben (p. 372)! Ich denfe aber, 

davon haben wir zu allen Zeiten genug gehabt und das derbe 

Volkswort vom Eigenlob ijt ganz treffend, während ein indilcher 

Spruch feiner jagt: „Selbſtlob vernichtet die Vorzüge!” 
Unftreitig haben wir es bei Multatuli mit einem geiftreichen 

Scriftiteller zu thun, jeine Schreibweile hat aber oft etiwas Ge: 

juchtes, Geijtreichelndes und Witzelndes, was nicht erquicklich wirft. 

Immerhin wird man in feinen Schriften manchen werthvollen und 

bedeutenden, zum Nachdenken anregenden Ausſpruch finden. Dahin 

rechne ich 3. B. die Bemerfung (p. 360): „Es ijt fein Menſch, 

deilen Gemüthsgeichichte nicht belangreicher wäre, als der längite, 

ihönft fonzipirte Roman.” 

Wenn Herr Wilhelm Spohr Multatuli verherrlicht als Ver: 

tretev unferer „unfterblichen Sehnſucht nah Schrankenloſigkeit“, 

jo erfennt man da leicht den modernen Zug des ſogen. Indivi— 

dualismus, der in Niegiches Werfen jeine bewundertſten Saltomor: 

tales ſchlägt. Wenn aber erjt eine gehörige Anzahl ſolcher 

„Ihranfenlojen” Individuen gezüchtet it, dann werden ſie wohl 

bald hart genug im Raume zufammenjtoßen und wer feinen Ber: 

ſtand noch nicht ganz verloren hat, wird darauf bedacht jein müſſen, 

fich ihrer zu erwehren. Ein praftiiches Neiultat dieſer „Sehnſucht 

nah Scranfenlofigfeit” war bei Multatuli jeine Ehe zu Dreien, 

die darin bejtand, daß er mit Erlaubniß jeiner erjten Frau ein 

Mädchen ins Haus nahm, mit dem er jchon eine Weile ein Liebes: 
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verhältniß unterhalten und das fpäter feine zweite Frau murde. 

Nach Herrn Spohr ift dies ein Zeugnii von einem höheren Begriff 

von der Che. Die edle, geijtig hocdhitehende erjte Frau, die dem 

viel angefochtenen, geliebten Manne in den jchwerften Lebensfrijen 

treu und tapfer zur Seite gejtanden, geräth dadurch natürlich in 

eine wenig beneidenswerthe Lage und verläßt ſchließlich das Haus 

für immer, worüber Herr Spohr fi jehr zu wundern ſcheint. 

Sch glaube aber, wer über dem tollen Herenjabbath; der Dioderne 

das gefunde Urteil noch nicht ganz eingebüßt hat, wird fid) dar: 

über garnicht wundern. Ueber Cines aber habe ic) mic) in diefem 

alle allerdings gewundert, — und das iſt das Urtheil des 

„Thürmers“, 
Wien, im September 1900. 

L. v. Schroeder. 

* * 
* 

Georg Freiherr von Ompteda, Eyſen. Deutſcher Adel um 1900. 
Roman. Berlin. F. Fontane u. Ko. 1900. 

Es iſt kaum nöthig, ein Buch von Ompteda noch zu empfehlen. 

Gehört er doch zu den wenigen unſerer heutigen Schriftſteller, die 

klaſſiſch geſchrieben, einen geſunden Roman noch zu liefern ver— 

mögen. Plaſtiſch heben ſich alle Figuren von dem mit warmem 
Empfinden aber auch ſtets wahr gezeichneten Hintergrunde in dem 

vorliegenden Bud) ab. Die Situationen und Charaktere erinnern 

in mancher Beziehung an Fri Reuters Schilderungen und find 

wie dieſe im Leben jedenfalls überall anzutreffen. Aber gerade 

darum vermögen wir nicht vecht einzujehen, warum der Berfailer 

ipeziell den „deutichen Adel” und nod dazu genau „um 1900“ 

geichildert haben will. Die leitende Idee ift: die Degeneration des 

Adels. Die alte Zeit des jtrammen Adelsbewußtjeins jtirbt mit 

einer der trefflih geichilderten Hauptfiguren des Buches, dem 

Miniſter a. D. Heinrih von Eyſen ab, der Nepräfentant des echten 

ZandjunfertHums Ernſt von Eyjen, „der Polzer“, aud) eine 

vortrefjlihe Figur, veranihaulidt den Untergang des adeligen 

Grundbefiges, fein Eohn ift Spieler und verfommt in Amerika, 

ein anderes Glied der Familie hat ſich bürgerlihem Beruf gewidmet, 

ijt berühmter Profeſſor, verjteht aber feine Kinder nicht zu erziehen, 

ſo daß jein älteiter Sohn erſt verrannter Sozialdemofrat wird, 
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dann elend zu Grunde geht und durch Selbſtmord endet, wieder 

ein anderer Eyſen iſt Schaujpieler geworden, ein weibliches Glied 

der Familie begeht einen Fehltritt u. j. w. Kurzum der Adel 

als jolcher hat jich überlebt und die einzelnen Glieder dejjelben 

fönnen allenfalls nocd im bürgerliden Beruf (wie an dem Kauf: 

mann Ludwig Eyfen in Hamburg gejchildert wird) oder im Militär: 

dienst ihr Fortfommen finden und ihrem alten Namen Ehre machen. 

Der Nod des Königs tritt dabei bejonders hervor und der als 

Obriſt des Generaljtabes dem Lejer vorgeführte Nudolf von Eyſen 

ijt der einzige eines zahlreichen Gejchlechts, der perfönliche Tüchtig: 

feit mit fortgeflanzten Adelstraditionen in ſich zu vereinigen ver: 
mag. Aber aud er hat nur einen Shwächlichen, verzärtelten Sohn, 

der nichts weniger wie Negenerator derer von Eyjen zu werden 
verſpricht. Dies in Kürze die Handlung. 

Es fehlt zunächſt ſchon in der Handlung ſelbſt die Motivi— 

rung dafür, daß der Adel durchaus dieſen Entwidelungsgang 

nehmen muß. Der VBerfaller iſt offenbar mehr vulgären Anſchau— 

ungen über den Adel, als eigener Erfahrung bei der Anlage jeines 

Buches gefolgt. Warum jollte der Adel heute ichlechter fein als 

vor Jahrhunderten? Gewiß giebt es viele mißrathene Söhne 

adeliger Familien. Aber hat es denn deren früher ſolche nicht 
gegeben? Die alten Ritter und deren Gejchlehhtsangehörige waren 

ebenfowenig Engel wie ihre heutigen Nachkommen. Der Grund 

dafür ijt doc) der, daß die Adeligen damals wie heute zunächſt 

Menſchen waren und daher durdaus mit demjelben Maßſtab zu 

mejjen jind, wie alle anderen Menſchen. Alsdann iit es aber aud) 

thatſächlich durhaus unwahr, daß der deutiche Adel „um 

1900* ſich in einem dem gejchilderten ähnlichen Degenerations: 

zujtande befände. Den alten ſchwachen und gutmütbigen „Bolzer“, 

eine fomilche Figur erjtien Ranges, als Repräſentanten des grund: 

befigenden Adels hinzujtellen, ijt doc) geradezu unerlaubt. Woher 

überhaupt dieje dee, daß die Macht des Adels und jeine Be: 

deutung durchaus im Staatsdienjt liegen müſſe, und weil er im 

Staatsdienſt nicht mehr allein herricht, wie zur Zeit des Abſolu— 

tismus, ſei jeine Glanzperiode vorüber? Das iſt die vulgäre 

Anſchauung über den Adel. Aber fie ift grundfalih. Denn gerade 
die Zeit, die hier als der Glanzpunft der Adelsmacht gemeint ift, 

war thatjählich die Zeit des Niederganges für den Adel. Damals 
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brach der Abfolutismus die Freiheiten des Adels und zwang ihn 

dazu, der Krone Dienfte zu leiften. Es ift leider auch beim Adel 

noch viel zu viel Weberlieferung aus dieſer traurigen Zeit bes 

„Hofdienſtes“ nicht abgejtreift ſeitdem dieſer Dienjt, wie überhaupt 

der Staatsdienft, gar feine Prärogative des Adels mehr bildet. Die 
Bedeutung des Adels lag, fo lange er frei war, in der ihm 

durch feinen Grundbejig gebotenen Madhtitellung einerfeits und 
Unabhängigkeit andererjeits. Und dieſer Zuftand ift Doch gerade 
heute wiedergekehrt. Der Adel ijt thatlächlid frei und unabhängig 

auf feinem Grundbefiß und der deutiche Adel „pfeift“ heute auf 

den Staatsdienft. Da drängen fi) andere Elemente um den Thron 
und fonnen fi im Glanze — der Krone! 

Der Verfaſſer hätte feinen trefflihen Roman „Bilder aus dem 

deutichen Adelsleben” nennen fünnen, dann würde man jagen, er 

hat Werhältniffe, die im Adel vorfommen, gut geidhildert. Aber 

eine allgemeinere Bedeutung durfte er jeiner Scildernng 

nicht geben. Dann ift doch der ganze Vorgang, der ſich in dem 

Roman abipielt, von zu ausihließlih märfiider Lokal— 

färbung, als daß man ihm irgend eine über die Grenzen der 

Mark Brandenburg hinaus geltende Bedeutung geben fann. Es ijt 

um jo wunderbarer, daß der Verfaſſer fi) die Diarf als Vorwurf 

genommen hat, die zahlreidhe arme und verarmte adlige Guts: 

befiger enthält und immer im Dienfte des Königs geitanden hat, 

während ihm, als Angehörigem eines alten weſtfäliſchen Adels— 

geihlehts, doch befannt fein müßte, dab die unabhängige und 

jelbitbewußte Machtitellung des Adels gerade in Weftfalen keinerlei 

Anlaß zu einer fo traurigen Perſpektive giebt, wie er fie bem 

deutihen Adel glaubt eröffnen zu müſſen. Was von MWeftfalen 
gilt, gilt aber in demjelben Make auch wenigitens von ben zwei 

preußiihen Provinzen Pommern und Schlefien und in noch höherem 

Mabe von Hannover, Medlenburg und Bayern. Endlich ift 

deuticher Adel auch außerhalb der Neichsgrenzen vorhanden. Der 

„deutſche Adel“ ijt weit entfernt davon, ein jo klägliches Bild 
um 1900 zu liefern, wie der Freiherr von Ompteda es zeichnet. 

Aber darin Hat Ompteda meilterhaft den Adel geſchildert: 

troß aller Degeneration, troß jo vieler mißrathener Söhne, und 

eigentlich find Omptedas jüngeren Eyjens alle mehr oder weniger 

mißrathen, mit alleiniger Ausnahme des Übriftleutnants, iſt 
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doch kein „ſchlechter Kerl“ unter ihnen. Leichtfinnig, boben- 
los, aber feiner niedrigen Handlung fähig. Vom überipannt edel: 

müthigen bis zum gutmüthigen Narren, vom Sozialdemofraten 

bis zum Landjunfer, alle haben fi) einen Zug bewahrt, dem man 

immer nod) das „Noblesse oblige* anmerft. Im Hauſe Poltzin 

geht alles recht fraus zu, der Baron Ernit und die Baronin, der 

„alte Polzer“ genannt und die „Henne“, find gutmüthig ſchwache 

Menſchen, der ältejte Sohn leichtfinnig, nur der jüngere Sohn und 

die jüngere Tochter find vernünftig, aber fie fommen gar nicht 

zur Geltung — und dennoch) — der traditionelle Geiſt weht doc) 

durh das Haus und hält alles zuſammen, Herrihaft und Dienft: 

leute gehorchen dem „Eategoriihen Imperativ“. In Freud und 

Leid, in Heinlihem Nerger und ärgerliher Mißſtimmung, beim 

täglihen Abendgebet am großen Familientifch gleicht ſich Alles 

wieder aus, da findet ein jeder wieder feinen Nuhepunft, und fo 

geht alles jeinen Gang bis der Tod das Kamilienhaupt abruft. 

Es ijt der feine pſychologiſche Stift des Verfaſſers, der die Macht 

der Imponderabilien aud) in dem, nad) feiner Anficht, finfenden 

Gejchleht immer nod zur Geltung fommen läßt. 

u 
Notizen 

Eduard Frhr. von Firds, Nitterihaftsarivar, Neue Kurländiſche 

Güter: Chronifen. Kirchipiel Kandau (1. Abtheilung). Mitau 1900. 

Gedrudt bei J. F. Steffenhagen und Sohn*. 2 Bl., 299 und 
114 SS. (Beilagen) gr. 8". 

A. Der Begründer der „Kurländ. Güterchronifen”, weiland 

Zandhofmeifter F. S. von Klopmann hinterließ bei jeinem Tode 

ein fait drudfertiges Dianuffript, das den bei weitem größten 

Theil der Privatgüter Kurlands umfaßte. Es ijt ein berebtes 

Zeugniß für die Arbeitsfreudigfeit und die Arbeitskraft des Unter: 

F.v.L. 

*) Zu beziehen vom Herausgeber, Mitau, Kanzlei des Kurländiichen 
Ritterſchafts-Komités. 
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nehmers und hätte, falls es damals gedrudt worden wäre — wozu 
allerdings recht bedeutende materielle Mittel hätten beanjprucht 

werden müſſen — eine wichtige umfallende Darjtellung der Ge: 

ihichte des Güterbeſitzes in Kurland abgegeben, ein Seitenjtüd 

(freili in ganz anderer Behandlungsweife) zu der Eſt- und Xiv- 

ländiſchen Brieflade des Landraths Baron N. von Toll. Ließ 

Diejer die Urkunden jelbit, wenn aud in verjüngter Form, in 

Veberjegung, Ipredhen ohne weiteren Kommentar, jo beruhte Klop- 

manns Werf allerdings durchaus auf urkundlicher Grundlage, aber 

er verarbeitete das Diaterial. Den Werth der Urkunden auch für 

andere Zwede, als er ſie grade verfolgte, fannte er; es war von 

ihm aud) eine Sammlung von Nbjchriften angelegt worden, deren 

Veröffentlihung er wohl aud) beabfichtigte; wenigjtens hat der 

Herausgeber des erſten Bandes (Kallmeyer), doch wohl den Inten— 

tionen des Begründers folgend, eine Reihe wichtiger Urkunden als 

Anhang abgedrudt. 

Die Veröftentlihung des breit angelegten Werkes, in dem 
namentlid die Darjtellung weitſchweifiger Prozeſſe (in ihrer Art - 

auch werthvoll) einen großen Raum beanjpruchte, gerieth daher 

gleih ins Stoden. Eine Fortführung, deren Prinzip auf Kürzung 

ausging, wurde um 1863 in Angriff genommen, in die Deffent- 

lichkeit erſt 30 Jahre ſpäter gebradt. Der Energie Hagemeijters 

und Stryks, deſſen Arbeit die Hagemeijters nicht entbehrlid macht, 

verdanfen wir eine gedrängte aber nad) Umftänden volljtändige 

Hütergefhichte Livlands. Etwas dem Wehnliches hätte ſich bei 

dem Klopmannjchen Manujfript doch faum ergeben; es hätte nod) 

vieler und langjähriger vorbereitender Arbeit des Herausgebers 

bedurft, um zu einem Nejultat zu gelangen. Der Weg der Kürzung 

wurde aufgegeben, auf Grundlage der Klopmannſchen Vorarbeiten, 

dody mit Beichränfung nad mancher Seite, mit Ausführungen nad) 

anderer, auch mannigfachen Ergänzungen und Einjchaltungen ver: 

jehen, erichienen zwijchen 1890 und 1898 drei weitere Hefte und 

nun ein Band, der das Kandauſche Kirchipiel wohl mehr als zur 

Hälfte (da die Kronsgüter nicht in Betracht fommen) erledigt hat. 

Man fieht, das Werk hat jeine Geſchichte. Von Einheit- 

lichfeit der Behandlung kann bei der nad) den verſchiedenartigſten 

Grundſätzen erfolgten Bearbeitung feine Nede jein. Selbjt ein an 

und für fi jo äußerlicher Umjtand, wie die Anordnung des Stoffes, 



Notizen. 379 

muß den verjchiedenen Theilen ein von einander abmweichendes 

Hepräge geben. Klopmann ordnete die Güter nad) dem Alphabet, 

der neue Herausgeber Ed. Frhr. von Firds, hat die Anordnung 

nad Territorien gewählt, einer rein zufälligen Folge eine organildye, 
das hiſtoriſch Gewordene zufammenfafjende, den Einfluß von Nad): 

bar zu Nachbar berüdjichtigende, zu Grunde gelegt. Diejer Gruppi— 

rung ijt unjtreitig der Vorzug zu geben, auch wenn für den Be- 
arbeiter die Arbeitslaft dadurch eine größere wird und viel mehr 

Vorbereitung verlangt. Auf ein rafches Fortichreiten des Unter: 

nehmens wird man daher faum hoffen fünnen. 

Jede Gutseinheit, wie fie heute bejteht, hat fich nicht gleich: 

artig entwidelt. Manche von ihnen läßt ſich als aus einzelnen 

Theilen zufammengejchweißt erfennen; bei mander anderen jcyeint 

von den urjprünglichen Bejtandtheilen nur der geringite in den 

heutigen Bejtand übergegangen zu fein: fie hat jolhe im Laufe 

der Entwidlung abgegeben, andere dafür fich einverleibt.. Das zu 

Gebote jtehende Material hat die mehr oder weniger ausführliche 

Behandlung der einzelnen Güterdronifen bedingt. Scheinbar 
wahllos wie die Zeit mit der Vernichtung des urfundlichen Stoffes 

vorgegangen iſt, hat fie hier bald mehr, bald weniger für die 
Nahwelt erhalten. In einzelnen Fällen, 3. B. bei Samieten, ijt 

der Vorrath auffallend gering. Laſſen jih nun aud) hin und wieder 

abgerifiene Notizen, die zunächſt ganz ohne Anſchluß an frühere 

oder jpätere Nachrichten daftehen, aus älterer Zeit bringen, eine 

einigermaßen ununterbrodene Darftellung iſt auch in dem vor: 

liegenden Bande erjt vom 15. Jahrhundert ab möglid) geweſen. 

Wie die Entwidlung des Güterbefiges zugleich eine Handhabe dar: 
bietet zur Entwirrung der älteren Genealogien, jo bieten fie ander: 

feits für diefe wieder das Fontrolivende Moment, ja find für gewiſſe 

Partien bis auf weiteres die einzige untrügliche Quelle. So bildet 
denn auch bier, wie auch der Herausgeber (S. 131) bemerkt, das 

Jahr 1400 eine (zunächjt) unüberjteiglihe Schranfe. Für die bis: 

her nur jehr jchattenhaft befannte Familiengejchichte der Butteler, 

Dumpian, Oldenbodum, Frand erhalten wir aus dem 15. und 

16. Jahrhundert erjt aus dieſer Publikation Aufihlüffe; über ein 

Geſchlecht, deſſen Name zu den fat ganz verjchollenen gerechnet 

werden darf, die Stechemeſſer, werden bier die erjten greifbaren 

Handhaben für die Weiterforihung geboten. 
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Für die Kulturgefchichte im weiteſten Sinne ift der hier ge 

bradte Stoff von großem Werth; die Nachrichten jtellen fich unge: 

ſucht und unverfälicht ein, nicht in einer Ausleſe, bei der fie 

entweder durch irgend welche Tendenzbrille angeiehen werden oder 

bei der dem Abjonderlichen, dem Kuriofitätenfram, der Vorzug 

gegeben wird. Die Wirthichaftsgeichichte erhält reichhaltigen Zur 

wachs. Indem fi) in gewiſſen Zeitabjchnitten diejelben Erſcheinungen 

in der Chronik der einzelnen Güter wiederholen, ftellen fie ſich als 

nicht zufällige, Tondern von gleichen, tiefer begründeten Urſachen 

bedingte heraus. Politiſche Konjunfturen, epidemijche Krankheiten, 

wirthichaftlihe Strömungen allgemeinerer Art kommen fo zum 

Ausdrud. Die faſt überall gleichzeitig eintretenden Konkurſe 3. B., 
„diefe Veit des Landes“, wie fie Tetih (B. M. 49, 183), ber 

(jehr wider Willen und Neigung) Kenner diejer Verhältniſſe nennt, 

eine natürliche Folge unentwidelter Kreditverhäftniffe iſt an gewiſſe 

Zeitabjchnitte gebunden, in denen eine Häufung von Schwierigkeiten 

fich gleichzeitig geltend machte. — Beiträge zur Topographie ergeben 
ſich jelbitverjtändlih in reihem Maße; es find zugleid” Beiträge 

zur älteren Geographie des Landes, der eine Gütergeihichte faum 

entrathen fann, der gegenüber fie fih aber in dem eigenthümlichen 

Dilemma befindet, daß fie fich jelbjt erjt die Grundlagen dazu 

ihaffen muß. Es ijt daher zur Zeit in den allermeilten Fällen 

auch noch gar nicht möglid), die Angaben über Grenzen von Land: 

ftüden vor drei oder gar vier oder fünfhundert Jahren heute mit 

der wünjchenswerthen Gemwißheit wiederzuerfennen oder zu fontro: 

liven. An dem einen Falle, in dem uns ein und diejelbe Yofalität 

als Eee, dann als Morajt, endlih als Heuſchlag und zulegt als 

Wald (S. 26 vgl. 94) begegnet, fünnte Chidher, der ewig junge, 

jeine Freude haben. 

Die Beilagen, 90 an der Zahl, fünnen als Beitrag zu einer 

„Kurländiichen Brieflade“, die uns nur allzujehr mangelt, angeſehen 

werden. Der Herausgeber war in der glüdlichen Lage, 55 Stüde, 
d. h. etwa zwei Drittel nad) den Originalen bringen zu fünnen; 

ber Reſt freilih, von dem die Originale 3. Th. nicht mehr erijtiren 

mögen, hat nad) recht verjchiedenartigen älteren und jüngeren Nb- 

ſchriften gedrudt werden müſſen. Die Ueberlieferung der Nr. 90 

iſt eine bejonders üble, Nr. 36 aber hätte ganz fortfallen müſſen: 

fie charakteriſirt ſich als ein mißglüdter, aber nicht unabjichtlid) 
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früher datirter Auszug aus Nr. 38, die fi) vermuthlich mit dem 

von Klopmann in der Galtenſchen Brieflade gejehenen Originale 

(vorgeblih von Nr. 36) deden wird. Erwünſcht märe für Die 

Folge der vollitändige ganz unverfürzte Abdrud der Stüde, aud) 
was die Formeln anbetrifft; dieſe entbehrt man beilpielsweije 

ungern bei Nr. 3 (Belehnung einer Frau). Eine genügende Er: 

flärung der ji in Nr. 61 bietenden Widerſprüche, einem zum 

mindejten zugejtugten Original, wird fi) wohl erjt nach eingehen: 

dem Studium der ganzen damit im Zuſammenhang jtehenden 

Gruppe von Urkunden einitellen. 
Vermißt wird ein Negifter, das hoffentlich der zweiten Ab- 

theilung des Kirchipiels Kandau beigegeben werden wird. 

Dem Herausgeber aber fann man zum rüjtigen Fortichreiten 

die beiten Wünſche mit auf den Weg geben. Das Kurländiiche 

Nitterichafts-Komite, das dem Buche auch eine ſchmucke Ausftattung 

hat zu Theil werden laſſen, it des Danfs Aller deren jicher, denen 

die Förderung der Aufhellung unjerer Vorzeit nicht gleichgiltig iſt. 

Sachregiſter zum Liv-, Eſt- und Kurländiſchen Urfundenbuh Bd. VII—IX. 

Bearbeitet vom Bernd. U. Hollander. 1900. Niga, Mosfan. 
Kommiljions » Verlag von J. Teubner. 4 Bl, 116 SS. 1 Bl. 

Ergänzungen, 4". 

Ein Regiſter wird ebenjowenig als eine Logaritämentafel 

als Leſeſtoff gelten lönnen. Das vorliegende hat aber nicht nur 

für den einheimiihen Gejchichtsforiher und Geichichtsfreund eine 

Bedeutung, Die eine Anzeige in der Balt. Monatsichr. nicht un— 

angebracht erjcheinen läßt. „Für drei ftarfe Bände des Urfunden- 

buchs, die die Entwicklung in cinem Zeitraum von 20 uhren 

(1423— 1443) verfolgen, hatte der durch einem jähen Tod jeinem 

Wirkungskreiſe entriſſene, um die heimische Sejchichtsforichung hod): 

verdiente Herausgeber, H. Dildebrand, ein umfaſſendes Negijter 
wohl in Ausficht gejtellt, war aber dazu nicht mehr gefommen. 

Wer nur irgendwie mit Urkunden ſich zu bejchäftigen hat, wird 

die Erfahrung gemacht haben, daß die Ausbeute aus ihnen nicht 

mühelos zu erlangen ilt, daß er um zu den für feine jeweiligen 
Zwede braudbaren Goldförnern zu gelangen, erſt viel taubes 

Geſtein bei Seite jchaffen muß. Diejes fann aber in anderer 

Dinficht einem Anderen dienlich, erwünjcht, forderlid) fein. Nimmt 

man hinzu, daß es ich nicht jelten um mehr oder weniger verjtedte, 



882 Notizen. 

erit durch den Zufammenhang erfennbare Andeutungen handelt, 
daß das Geſuchte fih häufig in einem feitenlangen Schriftitüde ver- 

birgt oder an einer Stelle zu Tage tritt, an der man es nidt 

vermuthet, jo ift — wenn man fih drei umfangreichen Bänden 

gegenüber fieht, in denen man das Gewünschte, aber mo?, ver: 
muthen darf — das Bild von den reichhaltigen Archivſchränken, 

zu denen der Schlüjfel verlegt ift, faum nocd ein Bild; die Situa: 

tion ijt eine durchaus analoge. 

Diefem oft empfundenen Uebeljtande ijt nun Abhülfe gewor— 

den. Ein Vermächtniß des meil. Mitgliedes des Neichsrathes, 

Georgs von Brevern, der fih nit nur als Foricher auf dem 

Gebiete der heimischen Geſchichte bethätigt hat, deſſen Gedächtniß 

als eines warmherzigen Förderer der Wiſſenſchaft fortlebt, gab 

die materielle Grundlage. In jahrelanger felbjtlofer Arbeit hat 

DOberlehrer Dollander den Stoff bewältigt. Um zu den Ergebnifien 
zu gelangen, um das Gleichartige, Verwandte aufzufinden, zuſammen— 

jtellen zu fönnen, mußte der Inhalt von gegen 2000 recht eng: 

gedructen Quartfeiten in ſeine kleinſten Bejtandtheile erjt aufgelöft 

werden; es galt Jachliche, Iprachliche Schwierigfeiten, die fich auf: 

thürmten, zu überwinden. Die Arbeit ijt eine mechaniiche, aber 

fie jtellt auch andersgeartete Anforderungen an den Takt, an die 

Icheidende und fondernde oder fombinivende Thätigfeit des Be: 

arbeiters, überhäuft ihn fortwährend mit Fragen, die eine jtrifte, 

feine ausweichende Antwort erheifhen. Nun aber iſt auch der 

Reichthum, den dieſe Bände des Urkundenbuchs in fid) bergen, erſt 

ans Licht gezogen und zugänglich geworden. Daß der Inhalt, 

man wird jagen dürfen über Erwartung, denn einen Mafitab zur 

richtigen Einficht bietet eben exit das Sadıregifter, als ein überaus 

reichhaltiger fich erweilt, daß uns die drei Hildebrandichen Bände 

auf diefe Meife gemwilfermaßen von Neuem dargebracht werden, 

verdanfen wir dem angeftrengten Fleiſſe Hollanders. Es umfaht 

3: B. die Rubrik „Deuticher Orden“ 25 Spalten Retitdrud, Reval 

bietet 7, Riga gegen 6 Spalten, Handel und Handelsartifel u. ſ. w. 

nimmt 10 Spalten ein; über damalige Waarenpreije hat man 2'2, 

über Münziorten etwa 4'/. Spalten zur Drientirung durchzugehen. 

Das Auffinden wird erleichtert durch die Gliederung, die Anord- 

nung des Stoffes, in die man fi) nun hineinzufinden hat; durch 

fortlaufend durchgeführte Verweiſungen ift übrigens jozujagen ein 
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Negifter zum Regiſter in ein und demfelben Bande vereinigt worden. 

Beim Blättern in dem Werfe bieten fich überall Kernpunfte, 

die fich zur Angliederung darzubieten fcheinen für Monographien, 

die wir aus älterer Zeit nur allzufehr miſſen und die doch unum— 

gänglih find, ſoll von einer Forderung unferer Gejchichtsfunde, 

nicht einem oberflächlihen Darüberhinjtreifen, die Nede fein. Wer 

wird da den Anfang machen? 

Nichters Baltifche Verfehrs: und Adrehbücher. Redigirt von 
cand. oec. pol. Hans Hollmann, herausgegeben von Adolf Richter. 
3 Bände. Niga 1900. Im Selbitverlage des Herausgebers. 

Unter obigen Titel find uns drei ftattlihe Bände zugrgangen, die ihrer 
ganzen jtofflichen Anordnung nad unter Berüdjichtigung prorinzieller Eigen» 
thümlichfeiten die gleiche Syitematif aufweilen. cover Band enthält in drei 

Haupttheilen 1) die wiflenichaftlicye Einleitung; 2) Städte, Flecken und Hakel— 
werke, und 3) Güter und Paitorate. 

Die wiſſenſchafthiche Einleitung dient in jedem Bande in 
ihrem eriten Abjchnitt zur Orientirung in geichichtlicher Dinficht, im zweiten Ab» 

Ihnitt zur Orientirung in geographilch:jtatitiicher Hinjicht und im dritten Abſchnitt 
zur Orientirung hinſichtlich der territorialen Eintheilungen. Da der vornehmite 

Zweck eines Verkehrs: und Adreßbuches darin beitcht, Yedermann, der es wünscht, 
zunächſt über das Yand und jodann über die Yeute zu orientiren, jo war es aud) 

richtig, al8 Einleitung zuerit die Geicyichte jeder Provinz, wenn auch nur in 

großen und allgemeinen Zügen ihres Werdeganges zu geben. In der darauf 
folgenden geographiſch-ſtatiſtiſchen Ueberſicht ſind die Angaben über Fläceninhalt 
und Landwirthſchaft ganz beionderer Beachtung zu empfehlen, weil jie, auf die 
beiten Quellen geitügt, Daten in klarer und überjichtlicher Darjtellung veroffent: 
lichen, die ſonſt ſehr ſchwer zugänglich und überdies nur in größeren Werfen 
zerjtreut zu finden find. Die Quellen giebt der Verfaffer Hans Hollınann zum 
Schluſſe der Einleitung an. Vermißt haben wir hier die Anführung des werth— 
vollen Aufjages von B. v. Schrenck über vie Arealvermefjung in Livland (Balt. 
Mon. 1890). Der dritte umd fette Abſchnitt der Einleitung liefert cine Ueber— 

Jicht über die VBezirfe und Diſtrikte der einzelnen Behörden und Berwaltungen 
jedes Minijteriums nebjt Angabe der Orle, wo jie ihren bejländigen Sit haben. 

Den zweiten Daupttheil jedes Bandes bilden Die Städte, 
Flecken und Dafelmwerfe, die in alpyaberifcher Reihenfolge auf die 

Hauptitadt jeder Provinz folgen. Bon vielem Intereſſe find die geichichtlichen 
Einleitungen zu jedem Ort. Abgeſehen von den Hauptitädten iſt im jeder Pro» 
vinz einer Stadt eine längere Monographie gewidmet, in Yivland — Jurjew 

(Dorpat), in Kurland — Golvingen und in Eſtland — Weſenberg. Die Form 
der Darjtellung iſt eine anſprechende und dem geſchichtlichen Stoffe angemefjene. 

Der geihichtlichen Einleitung zu den Städten und Flecken folgen 1) Behörden 
und Verwaltungen, 2) Kaſſen und Einrichtungen zu gemeinnügigen und Wohl: 
thätigfeitö: Jweden, 3) Vereine und Geſellſchaften, Kredilinſtitute, Banken und 

Aſſekuranzen, 5) Handel, Gewerbe und Anduftrie, und 6) PVerfehrscinrichtungen 

mit den erforderlichen Perionalien und Adreſſen. Mögen auch manche Perjonal: 
angaben heute nich! mehr zutreffend jein, da diejer ziweiie Haupitheil im Jahre 
1893 gearbeitet wurde und im Januar 1899 im Drud erſchien, jo hat er dadurd) 



884 Notizen. 

doch feinen weſentlichen Zweck, die Kenntniß der Inftitutionen in jeder Provinz 
zu vermitteln, nicht verfehlt. Die ftofflihe Anordnung ift überall einheitlich, 
flar und überfichtlich, der Druck hebt Alles hervor, was betont werden muB. 

Der dritte Haupttheil jedes Bandes umfaht die Güter und 
Paſtorate, alſo das flache Yand, das in Livland und Ejtland in Kreiſe und 
Kirchipiele, in Kurland aber nur in Kreiſe zerfällt. In Livland begegnen mir 
bier zum erjten Mal einer richtigen, den Thatlachen entiprechenden, aftenmäßigen 

Scheidung der einzelnen Kirchſpiele nebit den zu ihnen gehörigen Gütern. Bisher 

hieß; es 3. B. Kirchſpiel Peterslapelle-Adiamünde, Zarnifau over Kirchipiel Palzmar— 

Serbigal oder Kirchipiel Lemſal oder Kirchipiel Serben, während nad) Hollmann 
aus dieſen angeblihen 4 Kirchipiclen folgende 9 Kirchipicle geworden find: Adia— 
münde, Petersfapelle, YZarnifau, Palzmar, Serbigal, Lemial, St. Katharinen, 
Troftenhof und Serben. Tas find nur cinige Beilpiele. Durch diefe Scheidung 
erijcheinen num früher als Filialkirchen bezeichnete Kirchen als jelbitändige, und 
das find fie aud. 

Aus dem reichen Stoff, den die Güter und Pajtorate aufmeilen, ſei nur 

hervorgehoben, daß in Yivland und Ejtland jedem Kirchſpiel die wichtigſten Aron- 
behörden mit Angabe ihres Sites vorangeftellt find, in Kurland jedem Areile; 
ferner dab das Areal der Rittergüter (nicht der Kronegüter) und Paſtorate für 

Livland (erfl. Tejel) und Ejtland nach offiziellen Daten der Ritterjchaftsfanzleien, 
für Dejel und Kurland jedoch nur auf Grund der Beantwortung der Fragen— 

bogen angegeben ilt. 

Bon größter Wichtigkeit für die bequeme und handliche Benutzung des 
dritten Hauptheiles, der Güter und Raitorate, find die wirklich vortreff- 

lien Regiſter. Nicht allein deutjche, jondern auch lettiſch-deutſche und eitnilch: 
deutiche Negiiter der Namen der Güter und Paſtorate werden geboten, ferner der 
Gutsbeſitzer, Bevollmächtigten, Arrendatoren, Verwalter, Förſter, der evang.-luth. 
Paitoren, der Aerzte und Apotheken, der landwirthichaftlich-gewerblichen Unter: 
nehmungen zc., denen zum Schluß ein General-Hegiiter ſämmtlicher Perjonen: 

Namen folgt. 
Das ganze Werk iſt von Anfang bis zu Ende auf das fihere Fundament 

gewiffenhafter wiſſenſchaftlicher Arbeitsmethode gegründet worden, gepaart mit 
eingehender Kenntniß unjerer Baltilchen Provinzen und ihrer Gejchichte. 

Drud und Ausjtattung jind recht jauber und folid. Das Papier hätte 
beijer jein fönnen. Der Herausgeber Adolf Richter, dem die Aufgabe des Aus: 
iender8 und Einſammelns der Fragebogen, die ganze Drudlegung und vor allen 
Dingen die Finanzirung des ganzen Unternehmens oblag, hat dieſe Aufgabe, 

wie uns jcheint, mit Glüd und viclem Geſchick gelöft. Seiner mnitiative ver- 
danfen wir nun ein Werk, das als ein neuer werthvoller Beitrag zu einer zus 
fünftigen Kulturgefchichte unjerer Provinzen gelten muß. Wir wünſchen den 

Richterichen Baltiichen Verlehrs- und Norchbüchern die weitelte Verbreitung. 
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10. Mai. In Bernau trafen in legter Zeit allein 400 Arbeiter ein, 3. 
Th. aus den Nothitands:Gouvernements jtammend, von wo 

fie das Rothe Kreuz herüber dirigirt hat. Diejer Arbeiter: 

Import ift durch die Bauarbeiten an den Fabrifen in Zin- 

tenhof und Waldhof veranlaßt, während in Pernau jelbjt 

eine ungewöhnlich lebhafte Bauthätigkeit alle einheimijchen 

Arbeitskräfte abjorbirt. 

„.,„ Eirne kürzlich beftätigte Aftiengejelihaft unternimmt die 

Gründung einer in großem Maßjtabe geplanten Beilanitalt 
in Hapfal, die den Namen „Nikolai = Sanatorium” führen 

wird. Die Stadt Hapfal hat diefer Gefellihaft ihren jcho- 

nen Nifolaiparf überlaffen. Der Leiter des Unternehmens 

ift Dr. Ab. Sternberg. 

"„ „In Arensburg bejchließt die Stadtverordneten-Berfamm- 

lung auf Antrag des Stadtamtes, die bisher der örtlichen 

lutherifchen Kirchenjchule gezahlte Subvention zu ftreichen, 

da diejelbe wider die Städteordnung verftoße. 

11. Mai. Der livl. Volksichulen » Direktor Sſomtſchewſki ftirbt. 

Dem „Riſhski Weſtn.“ zufolge hat der DVerjtorbene bedeut- 
jamen Antheil an der Reform der baltiihen Volksſchule ge: 

nommen und in dieſem ſchweren Dienjt jeine Gejundheit 

untergraben. Der Inſpektor Bopow wird vorläufig mit der 

„Ausübung der Pflichten” eines livl. Volksſchulen-Direktors 

betraut. 

„ n Der Felliner eſtniſche landwirthichaftliche Verein hat — 

nach einem Bericht des „Poſtimees“ u. U. bejchloffen, darum 

zu petitioniren, daß die Semftwo recht bald eingeführt und 

dann erſt die neue Landtaration in Angriff genommen 

werde. 

”"  » In Jurjem (Dorpat) hielt das Zentral-Komite der ejftni- 

ihen Antialfohol:Vereine diejer Tage eine Sigung ab. Dar 

bei wurde, mie aus einer furzen Notiz des „Poſtimees“ zu 

erjehen ift, auch die Frage betreffs der Kafje diejes Komites 

erörtert: es wurde bejchloffen, für die nächſte Sikung Aus- 

fünfte über diejen Punft einzuholen, welcher der Klärung 
noch bedarf. — Auf den vom Zentral: Komit6 ergangenen 
Aufruf hin haben fi 25 neue Antialfohol-Vereine gebildet, 

XV 
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ebenfo viele aber werben noch gewünſcht und darum foll ein 

erneuter Aufruf ergehen. 
11. Mai. Nah den im „Bulletin Russe de statistique financiere et de 

legislation‘“ (offiziöf. Organ de8 ruff. Finanzminiſteriums) veröffent- 

lihten Daten betrug i. J. 1896 der Branntweinfonjum pro Kopf: im 

europäilhen Rußland — 2,73, in Ejtland — 4,01, in Livland — 3,02, 

in Kurland nur — 2,10 Liter 100:gradigen Alfohols. Nach einer in 

der „DünasZtg.“ angeltellten Berechnung fonjumirt die livl. Landbevöl: 
ferung (mit Ausihluß der Städte und der Inſel Dejel) jährlich nur 1,43 

Liter pro Kopf. Bon einem übermäßig itarfen Branntweinfonfum der 

ländlichen Bevölferung Livlands dürfe demnach nicht die Rede fein. 

12. Mai. Riga. Vom Gewerbeverein war der Gedanke einer 

Nigaer Jubiläums » Ausjtellung für Induſtrie und Gemerbe 

angeregt worden, die im Jahre 1901 zur eier des 700: 

jährigen Beftehens der Stadt Niga daſelbſt ftattfinden joll. 

Diefer Gedanfe fand in den maßgebenden ftädtiichen Kreiſen 

Iympathiihe Aufnahme. Der Plan ift nunmehr jomeit ge- 

fordert, daß eine Verſammlung von Rigaſchen Induftriellen 

und ©emwerbetreibenden darüber berathichlagt, in welcher 

Meile die Ausftellung zu organifiren fei. U. A. wird bie 
bereits bejtehende Worberathungs » Kommiffion als Urfomite 

anerfannt und autorifirt, fich durch Kooptation zum Aus— 

ftellungs-Romite zu erweitern. 
Die erite Gemerbeausitellung in Riga fand 1883 ftattl. Im 

Jahre 1897 gab es in Riga ſchon 269 Fabriken mit über 37,000 Ar: 

beitern, denen 11 Mill. Rbl. jährlih an Arbeitslöhnen gezahlt wurden. 

12. Mai. Im Gournalihen und Johannishofſchen Gebiet (in 

13. 

Harrien, bei Reval) find feit dem 24. April 12 Krüge ge: 

ſchloſſen worden. 

„ Die in Werro tagende 2. Kriminal » Abtheilung des Ri- 
gaer Bezirfsgerichts verurtheilt den lutheriſchen Prediger 

zu Karolen (Kr. Werro), Paſtor Ew. Paslaf zur Kaflation, 

d. h. zum Verluſt der geiftlihen Würde. Die Verhandlung 
fand bei verichlojfenen Thüren ſtatt. Paſtor Paslaf war 

angeflagt, eine der orthodoren Kirche angehörige Jungfrau 
zur Konfirmation und zum Abendmahl nad lutheriſchem 

Ritus zugelaifen zu haben. 

Mai. Libau. Sämmtliche Schankwirthichaften 2c. erhalten 

die obrigfeitliche Erlaubniß, ihre Lokale wieder zu öffnen. 

Die Schliefung derjelben (ſ. 1. Mai), eine jehr umfichtige 
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Maknahme, wirkte ungemein mohlthätig, fie beraubte auch 
die Agitatoren geeigneter Lokale für ihre ſchädliche Wirkſam— 

feit und trug dadurch wejentlich zur jchnellen Beruhigung 

der Gemüther bei. Ablühlend wirkte natürlih aud) Die 

Anmwefenheit von Kofafen. Schließlich wurde außerdem eine 

Anzahl nicht zu Libau verzeichneter Perſonen, die hier in 

den legten 2 Wochen theild wegen Vagabundirens, theils 

wegen anderer Verbrechen von der Polizei aufgegriffen wor— 

den waren, per Gtappe an den Ort ihrer Hingehörigfeit 

abgeichoben. Der Kurl. Gouverneur fehrte inzwiſchen aus 

Libau nah Mitau zurüd. 

14. Mai. Die Felliner Literarifche Gejellichaft beichließt, auf An- 

ftellung von Wächtern zu dringen, um die örtliche Schloß— 

ruine gegen die zunehmende muthmillige Zeritörungsjucht 

des Pöbels zu ſchützen. Reftaurationsarbeiten an der Ruine 

find in Ausſicht genommen. 

15. Mai. Ubreife der von der Kail. Akademie der Wiſſenſchaften ausgerüfteten 

Spigbergen » Erpedition aus Peteröburg, an der fich der Forſchungsreiſende 

Dr. 4. v. Bunge und die gleichfalls in den Ditjeeprovinzen befannten 

Meteorologen Stelling und Beyer betheiligen. Un der Erpedition des 

Eisbrecher8 „Jermak“, der unter Leitung des Admiral Makarow die 

Schiffe bis Spigbergen begleitet und deſſen Ziel die Jeniffei-Miündung 

ift, nimmt auch der Polarforicher Baron Ed. Toll theil. 

„ Die neuefte Nummer der „Zirfulare für den Rigaſchen 

Lehrbezirk“ enthält das amtliche Protofoll einer Konferenz 

der baltiihen Wolfsjchul » Direktoren und Inſpektoren, die 

vom 26. bis 29. Dftoaer 1898 unter Vorfiß des Kurators 
in Riga ftattfand. Berathen wurden Fragen des baltischen 

Volksſchulweſens. Die Konferenz fam zu dem Beichluß, dab 

in ber Gemeindejchule die rujfiihe Spradhe nad) Anzahl 

der Unterrichtsjtunden die erſte und die örtlihen Sprachen 

(die lettiſche und bie eftniiche) die zweite Stelle einzunehmen 

haben. Demgemäß wurde bie Zahl der ruffiihen Stunden, 

die bisher im erjten Winter 8 und in den beiden folgenden 
7 betrug, für jeden Winter auf 8 Stunden wöchentlich er- 

höht. Es Handelt fih hier natürlid nur um die ruf. 

Sprache als Lehrfah. An Betreff der Mutterjpradhe erach— 

tete die Konferenz; es für genügend, die Zahl der Unter: 

rihtsftunden auf 6 wöchentlich im erſten und 5 in — 
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folgenden Wintern feitzufegen. Cine Erhöhung diefer Zahl 
erihien unerwünjcht erjtens, weil Lehrer der Gemeindejchu: 

(en felbft erklärt hätten, daß fie gegenwärtig „Schwierig: 

feiten bei der Beichaffung des Materials für die Stunden 
in der Mutterfpradhe hätten“ und zweitens mweil die Geſammtzahl 

der Stunden bereits übermäßig hoch ift, (33 in ber Woche). Be: 

züglich der deutſchen Sprache berichteten die Infpeftore, daß in 

manden Gemeindefchulen Unterricht in berfelben unent- 
geltlih oder gegen eine befondere Zahlung als in einem 
nichtobligatorifchen Fach ertheilt werde. Der Kurator er: 

Märte darauf, daß in irgend welchen nichtobligatorijchen Fä— 

chern überhaupt nicht unterrichtet werden dürfe. Die deutſche 

Sprache ift ſomit von den Gemeindefchulen völlig ausgeſchloſſen. — 

Die von einem Theilnehmer der Konferenz angeregte 
Frage, mit welchem Alphabet die Schüler der Gemeinde: 

ſchulen zuerft befannt zu machen feien, mit dem ruffiichen 

oder demjenigen der Mutterſprache, wurde von einer Seite 

dahin beantwortet, daß bie erſten 5—6 Moden in der 

Schule ausichließlih dem ruſſiſchen Alphabet zu widmen 

feien, weil die frühe Belanntichaft mit demjenigen ber 

Mutterfprade die Ausiprache der ruffiichen Laute beeinträch- 

tige, was namentlich bei den eftniihen Kindern bemerkt 

werde. Der Kurator fprad) fi) aus pädagogiihen Gründen 
dagegen aus, außerdem könne dieſes Verfahren „von ber 
örtlichen Bevölkerung unrichtig im Sinne einer Nihtahtung 

der Mutterijprahe ausgelegt werden“, der in Wirklichkeit 
das Unterrichtsreſſort „ſtets den gebührenden Platz“ an- 

weile. „Mit diefer Dleinung ftimmten alle Theilnehmer ber 

Konferenz volllommen überein.“ — In den PBarodhialichulen 

wurden dem ruſſ. Sprachunterricht in ber 1. Klaſſe 8 Wo— 

henftunden, in der 2. Klaſſe 6 angemiefen, der Mutter: 
ſprache dagegen nur je 3 in jeder Klaffe. — Angefichts 
der von der Konferenz fonjtatirten Schwierigkeit, ein geeig— 
netes LZehrerperjonal zu beichaffen, erflärte der Kurator die 

proviforiiche Anftellung nicht vollberechtigter Lehramtskandi— 

daten für zuläſſig, doch müßten dieſe bejonders beauffichtigt, 

zur Theilnahme an den Sommerfurjen angehalten werden ꝛc. 

Bei Zulaffung von Hilfslehrern jei wenigſtens ihre volljtän: 
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dige Bekanntſchaft mit der ruſſ. Sprade feſtzuſtellen. Was 

die Entlajjung der Lehrer betrifft, jo empfahl der Kurator 

den Inſpektoren bejondere Vorficht, bezeichnete aber als un: 

bedingten Entlallungsgrund die völlige Unfenntniß der ruſſ. 
Sprade. 

Bezüglid der Giltigfeit von Lehrerzeugniffen aus 
„vorreformatoriicher” Zeit wurde feitgejtellt, daß Perſonen, 

die ſich im Befig folder Zeugnifie befinden, zum Unterricht 
nicht anders zugelafien werden ſollen, als nachdem fie eine 

Ergänzungsprüfung in der ruſſiſchen Sprache bejtanden 
hätten. — 

Da viele örtlihe Schulverwaltungen in Beitreibung 
der Strafgelder für Schulverſäumniſſe „ehr läſſig“ ſeien, 

erklärte die Konferenz es für nöthig, ſich gegebenen Falles 
an die Adminiſtration um Beihilfe zu wenden. — Ein Ge: 

genjtand der bejonderen Eorge jollen den Inſpektoren auch 

die minijteriellen Volksſchulen ſein; um die großen für fie 

gemachten Ausgaben zu rechtfertigen, müßten fie, wie ber 

Kurator betonte, in jeder Beziehung mujterhaft fein. Auch 

wurde für wünjchensiwerth erachtet, um Ausdehnung der 

Sefegesbejtimmungen über obligatoriihen Schulbefuh auf 
die 1. Klaſſe der minijteriellen Schulen nachzuſuchen. — 

Die Auffiht über die Brivatichulen wurde den Inſpektoren 

bejonders anempfohlen, da — wie es im Protofoll heit — 

„diefe Schulen ſich gewöhnlich in unbefriedigendem Zuftande 
befinden und hauptſächlich Fommerzielle Unternehmungen 

ihrer Beſitzer repräjentiren”. Hofesihulen, die von 

den Gutsbefigern auf eigene Kojten, rejp. gegen Erhebung 
eines Schulgeldes unterhalten werden, jollen laut Refolution 

der Konferenz, als ‘PBrivatichulen betrachtet und behandelt 

werden. Geht irgendwo eine folche Schule ein, jo muß 

unverzüglid? für Erweiterung der nächſten Gemeindeſchule 
gejorgt werden, damit die Knechtskinder nicht ohne obliga- 
toriichen Unterricht bleiben. Die naheliegende Frage, ob 

mit dem Beſuch der Hofesichulen der allgemeinen Schul: 

pfliht genügt wird oder nicht, jcheint auf der Konferenz 
nicht entichieden worden zu jein. — Die Inipeftoren haben 

bejondere Aufmerkſamkeit der Erijtenz geheimer Schulen zu: 
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zuwenden. (cf. das 6. Kap. bes VIII. Abſchnitts des ruſſ. 

Strafgeſetzbuches „Verlegung der Beitimmungen über Die 

Jugenderziehung“ Art. 1049— 1053). Die Verſchmelzung 
fleinerer Schulen ärmerer Gemeinden zu einer einzigen 
wurde jpeziell für die Inſel Defel anempfohlen, zugleich aber 

fonitatirt, daß fie dur die Mittellofigfeit ber betr. Ge— 

meinden, theils auch durd das paljive Verhalten der ört- 

lihen Scdulorgane verzögert werde. — Die Inſpektoren 

lollen für Einrichtung von Schulbibliothefen jorgen und fid) 
dabei nicht auf die von der Krone angewiejenen Mittel be: 

Ihränfen, ſondern örtlihe Quellen und jpeziell die Gemeinde: 

verwaltungen heranziehen. Für die aus örtliden Quellen 

ſtammenden Mittel dürfen auch lettiihe und eſtniſche Bücher 

angeichafft werden, doch foll die Zahl derjelben höchſtens !/s 
der Geſammtzahl und des Gejammtwerthes ausmachen. 

Aud die Einrihtung von Schulmujeen erſchien wünjchens- 

werth, bejonders zur Förderung des Unterrichts in der rujl. 

Sprade, der nad) der natürlichen Methode zu erfolgen hat. 

Bejondere Aufmerkſamkeit ift ferner darauf zu richten, 

daß der Kurjus der Elementarjchule aud) von den Mädchen 

regelrecht abjolvirt wird, da aus den Berichten der Volks: 

ichulinjpeftoren hervorgeht, daß dem Unterricht der Mädchen 

in einzelnen Schulen viel weniger Sorgfalt zugewandt wird 

und ihre Kenntniſſe, bejonders in der ruſſiſchen Sprade, 

viel geringer find, als die der Knaben. Einige diejer Be- 
richte, heißt es im Protofoll, weijen fogar auf Fälle hin, 

wo den Lehrern von dritten Perſonen nahegelegt worden 

fei, die Mädchen nicht in der ruſſ. Sprade zu unterrichten. 

15. Mai. Der „Rig. Epard). : tg.” (1899, Nr. 10) zufolge 

wurden im vergangenen Winter in Smilten orthodore Miſ— 

finns-Nbende veranjtaltet, die im Schulgebäude ftattfanden. 

Die gen. Zeitung berichtet in Kürze über die dajelbjt gehal— 
tenen Vorlefungen: e8 jeien u. U. bei diejer Oelegenheit Die 

Hauptirrthümer Luthers aufgezählt und widerlegt und zus 

gleich die Vorzüge der orthodoren Slaubenslehre auseinan- 

dergefegt worden; einzig und allein der orthodore Glaube 

garantire das Heil und nur in ihm jei der wahre Weg zur 

Erlöfung gegeben; man dürfe nicht fangen, es ſei einerlei, 
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zu welhem Glauben man jich befenne, wenn man nur an 

Gott glaube. Die Zuhörer joll bejonders die Widerlegung 

der lutheriichen und die Darlegung der orthodoren Glaubens: 

lehre interejfirt haben. — Zum Schluß der Vorlefungen 

gab es Mebelbilder. „Um die Andersgläubigen mit der 
DOrthodorie befannt zu machen, werden auch verjchiedene Miſ— 

fionstraftäthen unter dem Volf vertheilt”. 

16. Mai. In Wejenberg wurde der Kindergarten des 

Velocipediiten:VBereins wegen einer geringfügigen Forderung 
feinem bisherigen Zwecke entzogen und das Inventar öffent: 

(ic) verjteigert. Diejer Vorfall wirft, wie der „Wejenb. 

Anz.” jchreibt, ein nur zu grelles Licht auf die dortigen ge: 

jellichaftlihen Zujtände. Sofort nah Schließung des Gar: 

tens fonjtituirte ſich in Weſenberg ein neuer Belocipedijten: 

Verein und zwar im Anſchluß an den Weltverein „Union“. 

— „ In Petersburg trat am 28. April eine neue Zeitung, die „Roſſija“, 

mit einem verbheißungsvollen Programmarlifel ins Xeben, in dem viel 

von Toleranz, Vorurtheilsfreiheit, Achtung vor fremden Meinungen zc. 

die Rede war. In baltiihen Ungelegenheiten jcheint ſich Die 

„Roſſija“ durch Unwiſſenheit auszeichnen zu wollen; fie bemerkt zur 

„Krugsfrage”: Das Recht zum Unterhalten von Krügen gehöre zu den 

Charafterzügen einer rein feudalen Gefellihaftsordnung mit Hörigkeits— 

verhältniffen”, das gutäherrlihe Krugsrecht jei vom rufjiihen Standpunft 

aus ein Unredt u. j. w. 

17. Mai. Tuckum. Die nad langandauernden Wahlfämpfen 

bejtätigten neuen Stadtverordneten wählen auf ihrer erjten 

Sigung den Glementarlehrer und Xeiter des lettijchen 

Vereins M. Kremannis zum Stadthaupt. Von den 5 zu 

Stadträthen proponirten Kandidaten, ebenfalls lettiſcher Na: 

tionalität, erhält feiner die nöthige Stimmenzahl ; die Wahl 
des Stadtjefretairvs wird verſchoben. Das bisherige Stadt: 

haupt cand. jur. C. Miram, der 13 Jahre in diefem Amt 

geitanden hat, jein Gehilfe und der langjährige frühere 

Sekretair gaben zu Protofoll, daß fie auf eine Wiederwahl 

verzichten und jede Kandidatur zu irgend einem jtädtiichen 

Amt ablehnen. 

17. Mai. Das in Jurjew (Dorpat) ausgegebene ejtniihe Wochenblatt 

„Mus aeg“ („Die neue Zeit“) hat die Genehmigung er: 

halten von nun an zweimal wöchentlid) zu erjcheinen. Der 
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bisherige Mitrebakteur J. Neinwald ift aus der Redaktion 
des Blattes ausgeichieden. 

. Mai. Die Gründung eines Jenſelſchen landwirthichaftlichen 

Vereins (im Jurjewichen, Dörptihen Kr.) ift vom Gouver: 
neur geftattet worden. 

„ Als zweiter Herausgeber und mitverantwortlider Pe: 

dbafteur der „Rigajchen Rundſchau“ ift Dr. Alfr. Ruetz be: 

ftätigt worden. 
„ Daß „St. Pıb. Evang. Sonntagsbl.“ föreibt: „In Rußland giebt 

es thatjächlich eine große und immer wacjende Zahl von Zutheranern, 

melde feine andere Sprache mehr verftehen, als ruſſiſch, und für dieſe 

lutherifche Gottesdienite im rufjiiher Sprache einzurichten, ijt ein drins 

gendes Bedürfniß und eine heilige Pflicht unjerer Kirche, welche ihre nur 

noch ruffiih ſprechenden Mitglieder nicht ohne religiöfe Verſorgung 

laffen darf“. 

Mai. Jurjew (Dorpat). Al. Frederfing ſchenkt in Anlap 

des 50-jährigen Jubiläums feiner Fabrik der v. Zeddel— 

mannjchen ‘PBrivat-Lehranftalt ein Kapital von 1000 Rbl. — 

„ Zur Bekämpfung der Rindertuberfulofe find dem Eſt— 
ländiihen Landwirthſchaftl. Verein vom Kaijerl. Inſtitut für 

Erperimentalmedizin in Petersburg 3000 Portionen Tuber— 

fulin Eojtenfrei bewilligt worden. 
„ Bellingfors. Der außerordentliche finländifche Landtag 
wird geſchloſſen. 

» Niga. Die Generalverfammlung des Börjen:Bereins 

beichließt eine 7=Elajfige, im Rejjort des Finanzminijteriums 
jtehende Kommerzichule in Riga zu errichten, die erforder: 
lihen und jpäter noch genau feitzuftellenden Mittel aus ihrer 

Börfenbank zu bemwilligen und dem Börjen-Komite die Orga: 
nifation und Zeitung dieſer Schule zu übertragen. Die 

Kojten des Schulgebäudes und jeiner geſammten Einrichtung 

werden auf 3-—400,000 Rbl. geihägt. — Ferner bemilligt 

die Verfammlung der Privat:Lehranjtalt des Herrn von Eltz 

in Riga vorläufig für das laufende Jahr eine Subvention 

von 2500 Rbl. — 

19. Diai. Riga. Die „Rig. Rodjh.” erflärt: „Es muß immer 

und immer wieder betont werden, daß feit einer Neihe von 

Tagen feinerlei weitere Unordnungen vorgelommen find“. 

Beiläufig bemerft das gen. Blatt noch folgendes: „In den aus. 
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ländiſchen Blättern, ſo im „Berliner Tagebl.“, begegnet man wiederholt 
der Behauptung, in Riga ſei das „Standtrecht proklamirt“, „der kleine 

Belagerungszuftand verhängt ꝛc.“ Tas ift Unfinn! Die von der hie 

figen Adminiſtration getroffenen Maßregeln deden ſich in feiner Beziehung 
mit jenen juriftiich fet umgrenzten Begriffen“. 

Die „Düna:Ztg.” wird von fompetenter Seite um die 

Mittheilung erfuht, daß ſämmtliches (?) in Riga ftationirte 

Militair am Plate geblieben jei und man außerdem nod 4 

Sjotnien Koſaken zur Ergänzung herangezogen habe; übri- 

gens werde auf allen Fabriken Rigas gearbeitet. — Bei der 

MWiederherjtellung der Ordnung bewährten ſich die Koſaken 

vortrefflid. Immerhin herriht im Publitum noch bedeu- 

tende Aufregung und Unrube. 

19. Mai. Eine an der Univerfität Jurjew eingejeßte, mit der 

Herausgabe einer Geſchichte der Univerfität zur Zentenar- Feier 

derjelben beauftragte Redaktionskommiſſion verjendet Zirfulare, 

in denen um Zuftellung biographiidhen Materials gebeten 
wird, aus dem ein „Biographijches Lexikon“ aller Profejjo: 

ren und der übrigen LZehrbeamten der Univerfität zuſammen— 
gejtellt werden joll. 

19. Mai. Mitau. Die Stadtverordneten-VBerfammlung hatte am 

17. März d. J. beichloffen, der Gejellihaft für Gejchichte 

und Alterthumsfunde zur Herausgabe des liv: ejt: und fur: 

ländiſchen Urfundenbuches eine Subvention von 170 Nbl. 

jährlih auf 6 Jahre, zu bewilligen. Diejer Beſchluß wurde 
am 1. April von der Gouvernements » Sejfion für ftädtijche 

Angelegenheiten kaſſirt. Ueber dieſe Verfügung beſchließt 

die Stadtverordneten-VBerjammlung auf Antrag des Stadt: 
amts beim 1. Departement des Dirigirenden Senats Klage 

zu führen. Daß fi über diefen Gegenjtand der „Riſhski 

Weſtn.“ in ungebildeter und tendenziöjer Weife ausläpt, ift 

ſelbſtverſtändlich. — 

„Der „Riſhski Weſtn.“ ſchreibt: „Die Freunde der ruſ— 

ſiſchen Aufklärung in unſerem Gebiet wird die Nachricht 

erfreuen, daß die Geſundheit des Rektors der Jurjewſchen 

Univerſität A. S. Budilowitſch völlig wiederhergeſtellt iſt.“ 

Er wurde kürzlich in Berlin von Prof. E. v. Bergmann 
operirt. 
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. Mai. Die in Walk tagende 2. Kriminal-Abtheilung des Ri— 

gaſchen Bezirksgerichts verhandelt bei geichlofjenen Thüren 
eine Anklage gegen den Paſtor R. v. Holjt-Audern (im Bern. 

Kr.), der bejchuldigt war, eine von der griehiicdh-orthodoren 

Kirche reflamirte Perjon fonfirmirt und zum Abendmahl an: 

genommen zu haben. Nach längerer Berathung wird der 

Angeklagte freigeiprochen. 
. Mai. Die „Düna-Ztg.“ (Nr. 113) tritt dem abjolut grund: 

(ofen, vor einiger Zeit von einem Königsberger Blatt frivol 

ausgeiprengten Gerüchte, in den Rigaſchen Strandorten herr: 

ſche die Lepra, energiich entgegen. 
„ In Riga jowie in Libau fann die Ordnung im Allge: 
meinen als mwiederhergeftellt gelten, die Arbeiter gehen in 

gewohnter Weije ihrem Tagemwerf nad). 
„  NRejidenzblättern zufolge wurde in diefen Tagen im Ko— 

mite des Minijteriums der VBolfsaufflärung die Frage wegen 

Seitattung von periodiichen Kongreſſen der Volksichullehrer 

und =Zehrerinnen, die in den letzten 14 Jahren nicht 

mehr jtattgefunden haben, in bejahendem Sinne entidhieden. 

In Livland waren ſolche Lehrerfonferenzen eine Schöpfung 

des um das Landſchulweſen hochverdienten Biſchofs Ulmann, 

ber fie 1848 ins Leben rief. Mit der Neorganilation oder 

Auffifizirung des Volksſchulweſens famen fie in Wegfall und 

an ihre Stelle traten ruſſiſche Sprachkurſe für die Lehrer. 

22. Mai. In den legten Jahren haben ſich wieder viele Ejten 

in Marienburg (Hr. Wenden) niedergelaiien. Die Geſammt— 

zahl der dort lebenden Ejten beträgt fait 2000, aber fie 

haben weder eine Schule noch einen Schullehrer und bleiben, 

was Bildung betrifft, weit hinter den Letten zurüd. — 

„ In Wierland, bejonders im Narwaichen Gebiet, wuchert 

üppig das Sektenunweſen, wie dem „Poſtimees“ gejchrieben 

wird. Da giebt e8 „Gläubige“, „Chrijtlihe”, „Springer“, 

„Hüpfer“, „Brüder und Schweitern“ u. ſ. w. Das mülte 

Lärmen und Treiben bei den Andachtsübungen dieſer 

Schwarmgeijter veranlaßte die Polizei, einzugreifen — freis 

(id nur mit vorübergehendem Erfolge. Die faliden Pro— 

pheten ſchießen wie Pilze aus der Erde empor und das 

Volt hat noch nicht erkannt, daß es von ihnen betrogen, 
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materiell ausgebeutet und nicht nur in feinem Glaubens: 

londern aud) in jeinem Che: und Familienleben ſchwer ge: 
Ihädigt wird. 

22. Mai. Jurjew (Dorpat), Das ftädtiiche Schulkollegium be: 

ſchloß, die jtädtiiche 2=flajfige Elementarjchule für Mädchen 

„Puſchkin-Schule“ zu benennen und fie durch eine 3. Klaſſe 

zu ermweitern. 

„ Oberpahlen. Hier fanden in der verflojlenen Woche 

in Sachen der ejtniihen Alerauder-Schule Berathungen jtatt 

zwiihen dem Komite dieſer Schule und 2 Delegirten bes 
Minifteriums. Man ſprach ſich dabei für Ummandlung in 

eine mittlere Nderbau: Schule aus, die in Oberpahlen er: 

öffnet werden ſoll und zwar auf Grundlage des etwas zu 

modifizirenden Normaljtatuts für ſolche Schulen. Die Unter: 

richtsſprache iſt die ruſſiſche, für ejtniihen Spradunterricht 

werden 2 Stunden wöchentlich in Ausjicht genommen. Dan 

rechnet auf eine einmalige minifterielle Unterſtützung von 

50 — 70,000 Rbl. und auf eine jährliche Subvention von 

15,000 Rbl. Vom Kronsgut MWolmarshof dürfte das er: 
forderlihe Nderland zur Verfügung gejtellt werden. — 

Natürli bedarf das ganze Projekt nocd der Betätigung 

durd den Neichsrath. 

» In mißvergnügtem Ton berichtet der „Olewik“ aus der 

der Wiek, daß dafelbit einem Schullehrer im Hannehlichen 

Kirchipiel von einer Seite, von der man es am ıvenigiten 

hätte erwarten fünnen, eine ernjte Nüge ertheilt worden jei, 

weil er ſich unterftanden habe, für Schließung der Krüge zu 

jein und ein biesbezügliches Bittgeſuch aud mitunter: 

ichrieben hätte. Denn mit ſolchen Petitionen, jo fei der 

Lehrer bedeutet worden, beabfichtigten die Bauern ja doc) 
nur, die (deutichen) Herren zu jchädigen. — In unmittel: 

barem Zufammenhang mit diefer Rüge läßt fid) der „Olewik“ 

ſchreiben, einige betrunfene, aus dem Kirchenfruge, um deſſen 

Schliefung auch petitionirt worden jei, fommende Leute 

hätten den mißglüdten Verſuch gemadt, in die Hannehliche 

Kirche gewaltfam einzudringen, um den Gottesdienſt zu 
ftören. Diefe nicht ganz unverdädhtige Nahricht wird von 
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keiner Seite beſtätigt und erweiſt ſich als unrichtig, da es in 
Hannehl gar keinen Kirchenkrug giebt. 

24. Mai. Ein Korreſpondent der „Latw. Aw.“ aus Ilmagen (im Grobinſchen 

" 

Kreife) entwirft von dem dortigen kulturellen und gejellichaftlichen Leben 

ein recht trübes Bild. „Bejonder8 muß die Aufmerkſamkeit auf eine Er: 

Iheinung gerichtet werden, die von Zeit zu Zeit zu Tage tritt, nämlich 

auf die Flucht der Wirthe aus den Gejinden. Biele, denen es in ihrer 

Wirthſchaft übel ergeht und die ihre Abgaben nicht bezahlen fünnen, be 

eilen fich, ihre Habe biß auf die geringiten Gegenjtände bei Seite zu 
Ihaffen, und dann maden fie fih auf und verichwinden aus der 

Gegend. So find in kurzer Zeit drei Wirthe auß ihren Gejinden ent: 

flohen.” 

» Das Projeft des Finanzminijteriums, betr. die Re: 
organijation der Maaße und Gewichte, die i. J. 1900 in 

Kraft treten follte, ijt in allen Hauptpunften vom Reichsrath 
angenommen worden. 

„ Der „Reg.⸗Anz.“ veröffentliht in Sachen der Studenten 

Unruhen ein Kommunique folgenden Inhalts : 
Am 20. Februar übernahm der Generaladjutant Wannowski auf 

Allerhöchſten Befehl eine alljeitige Unterfuhung der Urjahen und Ums 

ftände der Imordnungen, die am 8. Februar d. J. in der Peteröburger 
Univerfität begonnen hatten (cf. Balt. Chr. III, 145). Bei Durdficht 

ſeines allerunterthänigiten Berichts geruhte Se. Majeität vor Allem Seine 

äußerite Betrübniß und Unzufriedenheit zu äußern, daß derartige Un: 

ruhen, die ſich fait auf alle höheren Lehranjtalten des Reichs erjtredten, 

entjtehen und 3 Monate lang andauern fonnten. Die direfte Ver- 

anlaffung zum Entjtehen der Unordnungen in Peteröburg war der be» 

fannte, im Namen des Rektors öffentlih ausgehängte Erlaß an die 

Studenten (cf. Balt. Chr. III, 135). Es folgt eine kurze Daritellung 

des Rekontre vom 8. Februar zwiſchen den Studenten und der Polizei 

in Peteröburg (ibidem S. 136). Die weitere Entwidelung der Un: 

orbnungen ging von einer unbedeutenden Minorität aus, die aber Die 

Mafje der Studenten auf ihre Seite zu bringen verjtand, da denjelben 
fefte Leitung und Einwirkung von Seiten der nädjiten Lehrobrigkeit und 

des Profefjoren: Perjonals fehlte Dazu gejellte fih die Agitation 

einzelner, zum Theil nicht zur Zahl der Studenten gehörender „übel: 

gefinnter Perjonen, die den beaderten Boden der Unzufriedenheit und 

Aufregung inmitten der Jugend zur Verbreitung von Proflamationen 

und geheimen Schriften politiihen und antiftaatlihen Charakter zu be» 

nutzen münjcten“. „Die Unterſuchung ergab, daß auch in dem 

Weſen jelbit und in der inneren Drganijation der höheren Lehranitalten 

die allgemeinen Urjahen zu ſuchen jind, die das Entjtehen und die 

Ausbreitung der Unordnungen fördern, indem fie diejen einen geeigneten 

Boden bieten.“ Dazu gehören die Iſolirung ber Studenten unter ſich, 
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von den Profefjoren und der Lehrobrigkeit, da8 zum Theil gleich: 

giltige, zum Theil verkehrte Verhalten einiger Profefforen gegenüber der 

Augend, der Mangel an Auffiht und eine übertriebene Anhäufung 

der Studenten an ein und derielben Anſtalt. Nach aufmerfiamer 

Durchſicht aller UnterfuchungssRefultate geruhte Se. Majeftät zu 

befehlen: „1) Der direften Übrigfeit und dem Lehrperſonal der 

höheren Lehranftalten Seine Unzufriedenheit zu eröffnen, dab fie es 

nicht verſtanden haben, fich die genügende Autorität und moraliichen Ein: 

fluß auf ihre Schüler zu erwerben, und nicht fofort beim Beginn der 

Unordnungen mit der gehörigen Feſtigkeit und Cinmüthigfeit vorgingen. 

Sie find, fall8 erforderlich, mit Strenge zur Erfüllung ihrer moralijchen 

dienftlihen Pflichten anzuhalten. — 2) Den Chargen der Petersburger 

Stadtpolizei, die im Bericht des Generaladjutanten Wannomsfi genannt 

find, müfjen ihre unverjtändigen und nicht zweckentſprechenden vorläufigen 

Anordnungen zur Wahrung der Ordnung auf den Straßen (am 8. Febr.) 

vorgehalten werden. 3) Welcher Art auch die Fahrlälfigfeiten und Miß— 

griffe der obrigfeitlichen Perfonen gewejen fein mögen, in feinem Fall it 

die Aufführung der Studenten und Zuhörer zu entichuldigen, die die 

Pflicht des Gehorſams und die Beobadıtung der vorgeichriebenen Ordnung 

vergaßen“. . . . Sie haben ich derfelben jofort zu unterwerfen. Se. Ma» 

jeftät zweifelt nicht, daß die Eltern und die älteren Perſonen aller Stände 

es ungeläumt für ihre Pflicht anjehen werden, in beruhigendem und ver» 

ftändigem Sinne auf die Jugend einzuwirken. Leider hat die örtliche 

Geſellſchaft während der Wirren die Bemühungen der Negierungs-Ber 
börden nicht nur nicht unterjtügt, fondern in vielen Fällen die Uns 

ordnungen durd ihre Zuftimmung gefördert. Derartige ſoll unnach— 

fichtig unterdrüdt werden. Bezüglich der Studenten und Zuhörer aber, 

die fih nur an den Unordnungen betheiligt haben und feiner politischen 

Vergehen überwiefen find, ſoll e8 von den betr. Minijtern abhängen, die: 

jelben mit möglichſter Nachſicht zu beitrafen. 

24. Mai. In Riga wurde während der legten 2-3 Wochen eine 

ungemöhnlih große Anzahl verbächtiger Perfonen von der 

Polizei aufgegriffen, theils ausgemwiejen und theild dem Ges 
richt übergeben. 

25. Mai. Riga. Die am 25. April d. J. ftattgehabte Haus— 

follefte zur Erbauung einer zweiten Kirche für die St. 

Gertrudgemeinde hat bisher laut Rechenſchaftsbericht einen 

Ertrag von etwas über 82,000 Rbl. ergeben. Zum Bau 
der Kirhe ohne innere Einrihtung und ohne Thurm find 

mindenftens 130,000 Rbl. erforderlih. Das Refultat der 

Kollekte kann immerhin als ein überrafchend günftiges be: 

zeichnet werden. 
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26. Mai. Säkular-Feier zu Ehren Puſchkins am Jahrestage 

ſeiner Geburt. 
In Riga wird vom Biſchof Agathangel in der Kathedrale eine 

Seelenmeſſe für den Dichter abgehalten. Darauf findet ein offizieller 

Feſtaktus im Saale des ruſſ. Vereinshauſes „Ulei“ ſtatt. Hier erſcheinen 

19 Deputationen der verſchiedenſten ruſſiſchen und nichtruſſiſchen 

Vereine Rigas, deponiren Kränze vor der Büſte Puſchkins und feiern den 

Dichter in mehr oder weniger ſchwungvollen ruſſiſchen, polniſchen, 

deutſchen, lettiſchen und eſtniſchen Anſprachen. Es war nämlich in einer 

vorbereitenden Sitzung des Feſtkomités (unter dem Präſidium des Liol. 
Vizegouverneurs) erflärt morden, dab bei dieſer Gelegenheit Jeder 

in feiner Mutterfprache reden dürfe. Unterdeſſen wird eine Pufchfinfeier 

im Stadttheater ſpeziell für die mittleren Lehranftalten Rigas ver: 

anitaltet, wobei ſchließlich auch Bilder des Dichters an die Kinder ver» 

theilt wurden. Der folgende Tag bringt zur Erinnerung an Puſchkin 

Kinderfeite im Möhrmannihen Park mit Gelang und Muſik, Vorträgen, 

turnerifchen Spielen, den unvermeidlichen Nebelbildern und Bertheilung 

von Brochüren. Daran fchließt ſich Abends eine Puſchkinfeier im Stadt- 

theater vor vollbejegtem Hauſe. — In ſämmtlichen Arond: und Privat: 

ſchulen Revals merden feicrlihe Nedeafte mit Deflamationen der 

Lernenden veranitaltet. Sogar die „Eitländ. litteräriiche Geſellſchaft“ 

verfammelt jich zu einer Feſtſitzung, auf der in längerem Vortrage der 

Redakteur und zweilprachige Dichter Chr. Midwig den Entwidelungsgang 

Puſchkins Ichildert. Am folgenden Tage finden im Stadttheater Bolls» 

vorlejungen mit Nebelbildern und darauf Abends eine litteräriſch-muſika— 

liiche Soirée ftatt, an der ſich alle Revalſchen Gejangvereine, auch die 

deutichen, betheiligen. Zum Schluß — Apotheoſe des Dichterd unter 

bengaliicher Beleuchtung. — In Jurjemw (Dorpat) fonzentrirt fich die 

eier in der Univerjität: bier werben in der Aula 6 Neben der Reihe 

nad) über den Dichter gehalten, darunter eine etwas eigenthümliche von 

einem Prof. Tſchiſh, der Puſchkin als „das Ideal jeeliicher Geſundheit“ bin» 

ſtellte; Dr. Hermann und Mag. Lautenbah ſprachen über Rufchfin in 

der ejtnijchen, reip. in der lettiſchen Fitteratur, in beide Sprachen find 

bereit8 die meilten feiner Werke überfegt. In den Jurjewſchen 

Schulen, u. 4. auch in der von Zedbelmannichen Privat +« Schr- 

anjtalt, finden Feierlichkeiten ftatt und merden die von der Stadt 

geichenften Bujchfin-Editionen vertheilt. Auch im Sommertheater des 

Handwerker-Vereins wird eine Gedächtnißfeier begangen. Einige Tage 
fpäter wurde noch cin Rolls: und Kinderfeit im eftnifchen Berein 

„Wanemuine” veranftaltet. — In Mitau findet im Nuffiihen Verein 

ein feierlicher Aktus jtatt, den auch der furl. Gouverneur, der Landes» 

bevollmächtigte Graf Keyſerling, und andere Vertreter des Landes, Paſtor 

Konradi, Protohierei Ruſchenzow u. v. U. mit ihrem Bejuche beebhren! 

Ein reichhaltiges Feſtprogramm gelangte auh in Libau zur Aus: 

führung, furz im ganzen Baltifum mird der Puſchkin-Tag feitlich bes 
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gangen und nicht nur in den Städten, fondern auc auf dem Lande in 
den Volksſchulen. — Sehr befriedigt äußert ſich der „Riſhski Weſtn.“ 

über die bei diefer Gelegenheit von allen Bevölkerungsklaſſen ohne Unter: 

ſchied der Nationalität bewieſene „herzliche“, jpontane Theilnahme, die 

noch vor 10 Jahren, wie das gen. Blatt fonftatirt, in den Dftjeeprovinzen 

ganz undenkbar mar ; inzwilchen aber habe die ruffiihe „Aufklärung“ in 

diefem Grenzlande — dank den Reformen und dank vor Allem der ru: 

fiihen Schule — raſche FFortichritte gemacht auf dem Wege zur geiftigen 

Verſchmelzung der baltiſchen Bevolferung mit dem ruffischen Volks— 

thum. — 

26. Mai. Den Rig. Blättern wird aus offizieller Quelle mitge- 

theilt, daß 4 Sfotnien Kofafen und 3 Bataillone der ört: 

lichen Infanterie während des ganzen Sommers und danad) 

bis auf Weiteres in Riga verbleiben. 
27. Mai. Jurjew (Dorpat). Enthüllung des Grabdenfmals für 

ben weil. Zeftor der ejtnifhen Sprade Dr. M. Weste. Viele 

Deputationen, eine große Volksmenge und mehrere Ehren- 

gälte, wie das Stadthaupt V. Grewingk, der Polizeimeifter 

Litwinow, Prof. Ohſe als Vertreter des Reftors u. m. U. 

hatten fich eingefunden. Mehrere Neben wurden gehalten. 

Der Verftorbene verdarb fein Leben, indem er fein reiches Können 

leider mehr in den Dienſt einer fanatilhen und verblendeten Partei 

ftellte, alö in den feines Volkes. 

28. Mai. Riga. In Sachen der eleftriichen Bahnen find die Ver— 

handlungen zwilchen dem Minifterium und der Stabdtver: 

mwaltung definitiv zum Abſchluß gelangt, die Hauptichwierig- 

feiten dürfen als überwunden betrachtet werden. Sept 

handelt es fih um Erledigung technifcher Fragen und um 

Beitätigung des techniichen Bauplanes. 

„ Auf Dagö it — dem „Poſtimees“ zufolge — Die 

Arbeiterfrage für diejes Jahr glüdlich gelöft, da die Guts- 

berrichaften ihren Knechten Verkürzung des Arbeitstages und 

Erhöhung des Lohnes zugefichert hätten. — Aus Pernau 

läßt ſich dafjelbe Blatt berichten, daß man mit den im: 

portirten polniſchen und mit den ruſſiſchen Arbeitern, Die 

das „Rothe Kreuz” aus den Hunger-Souvernements herüber: 

ſchickt, bereits jchledhte Erfahrungen gemacht habe: fie ſeien 

unzufrieden, ſtreitſüchtig und hätten ſchon allerhand Unfug 

begangen, jo dab die Polizei habe einjchreiten müſſen. 

„Unfere einheimijchen Bauern fürdten diefe Konfurrenz 



nicht”, erflärt ſtolz der „Poftimees” und nur die Arbeitgeber 

hätten fih die Finger verbrannt. — Die Unzufriedenheit 

unter den Arbeitern wird dadurch nur genährt, daß ein 

Theil der einheimiihen nationalen Preije fie in ihren oft 

ganz unberecdhtigten PBrätenfionen beftärft. 

28.—30. Mai. Reval. Fünfzigjähriges Jubiläum des Revaler 

Vereins für Männergefang. Derz. Präfes des Vereins ift 

Redakteur Hörihelmann. Am 1. Tage findet der Feitaftus 

ftatt : Deputationen von 17 Gejangvereinen überbringen ihre 

Glückwünſche und Geſchenke. Daran fchließt fich ein Feft: 

zug auf den Dom vor das Schloß, der Gouverneur wird 

erfudt, ein Huldigungstelegramm an Ihre Majeftäten über- 
mitteln zu wollen. Abends gelangt im Feltlofal u. X. ein 

von Chr. Midwig gedichtetes und fomponirtes Feitipiel „Die 

drei Thürme” zur Aufführung. Am 2. Tage erfolgt das 

Yubiläumsfonzert unter Leitung des Mufikdireftors C. Brunom. 

Am Feitdiner nehmen als Chrengäfte theil u. A. der eftl. 

Gouverneur und der Nitterichaftshauptmann. Am 3. Tage 

wird eine gemeinjame Ausfahrt nad) Tiſcher unternommen. 

29. Mai. Die Wiener Akademie der Wiffenichaften hat auf ihrer 

legten Jahresfipung Prof. Dr. Leop. von Schröder zu ihrem 

forreipondirenden Mitgliede gewählt, bezw. als ſolchen pro» 
Hamirt. 

„  Durd ein Allerhöhft am 15. März. a. c. bejtätigtes 

Neichsrathsgutachten wird die Landesfteuer von ben Gewerbe» 

ſcheinen höherer Kategorien, die an Stelle der früheren 

Gildeſcheine gelöft werden, in Liv- und Ejtland für die Jahre 

1899— 1901 auf 15 Prozent von dem der Krone für dieſe 

Scheine zu zahlenden Preiſe feitgelegt. Die Lanbesiteuer 
von den jtäbtilchen Immobilien in Livland ijt für das 

Triennium 1899 —1901 mit 20 Prozent vom Betrage ber 
Kronsimmobilienjteuer normirt worden. Die Gefammtjumme 

der Landes-Ergänzungsfteuern pro 1899-—1901 beträgt für 

Livland über 327,000 Rbl. und für Ejtland faft 

144,000 Rbl. jährlid. Davon werben verausgabt für 

Bildung der Wegebau-fapitalien in Livland über 235,000 

Rbl., in Ejtland ca. 86.000 Rbl. Dazu fommen die Aus» 
gaben für Unterhaltung der Arrejtlofale und der Arrejtanten, 
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für Beauffichtigung berjelben, ferner Beifteuern an Die 
Kameralhöfe und an die Neichsfontrole, leihweiſe Unter: 

ftügung der Kollegien der allgemeinen Fürjorge u. Rejerve- 

fummen. 
. Mai. Riga. Der livländifche Vize-Gouverneur bringt durch 

die Zeitungen zur Kenntniß der Hausbefiger und Einwohner 

Rigas, daß jetzt Feine Nothwendigkeit mehr vorliegt, die in 

der Bekanntmachung des Livl. Gouverneurs vom 8. Mai c. 

empfohlenen außergewöhnlichen Borfichtsmaßregeln (im Hin: 

blid auf die Arbeiterunruhen) zu beobachten. 
»  Niga. In der 1. Kriminalabtheilung bes Rigafchen 

Bezirfsgerichts wird C. Stoll, Baftor zu Linden u. Fehteln 

(Kreis Wenden), zur Entfernung von feiner bisherigen Amts- 
ftelle verurtheilt. Die Verhandlungen wurden bei ge: 
ſchloſſenen Thüren geführt. Die Anklage lautete auf Trauung 

eines Drthodoren mit einer Lutheranerin. 
. Mai. In Arensburg wird die Dejelihe Prediger = Synode 

eröffnet. 
„ Am 10. Januar 1899 verorbnete ber Hapſalſche Bauer: 

kommiſſar C. Theurih, daß jämmtliche dem Hofe Schloß 

Alt-Fidel (in der Wiek) gehörigen und von früheren Be- 

jigern der Gemeinde zur Benußung angemwiejenen Armen: 

und Siechenhäufer, Schulgebäude jowie das Gemeindehaus 

als Eigenthum der Gemeinde zu betrachten feien, und ließ 

diefen Beihluß als rechtsgültig in das Protofoll des Ge: 

meinde = Ausichujjes verjchreiben, ohne den Majoratsherrn 

der Fidelihen Güter, Baron Uerküll davon zu benach— 

richtigen. Diefer reichte jofort eine Klage beim ejtl. Gou— 
verneur ein. Die Enticheidung jteht noch aus, jenes Pro— 

tofoll ilt bisher noch nicht annullirt. 
Die erwähnten Siechenhäufer, 7 an der Zahl, find eine milde 

Stiftung des Nitterichaftshauptmannd und ſpäter ejtl. Gouverneurs 

B. J. Uerfüll aus dem Jahre 1810; die Fickelſche Schule, die ältejte in 

Eitland, wurde 1807 gegründet und das Gemeindehaus 1875 vom ver 

ftorbenen Landrath Bernd. Baron Uexküll erbaut. Das Bauerpachtland 

des Fidelihen Majorats iſt unverfauft. Die vom Dofe erbauten und 

unterhaltenen Siechenhäufer find auf Hofsland belegen. Die Bewohner 

derjelben, alte, franfe und gebrechliche Gemeindeglieder, wurden bisher 

ausnahmslos vom jeweiligen Majoratsherrn eingejegt und verpflegt, der 

auf jeine Kojten ihnen theil$ in Lebensmitteln, teils in a den 



Unterhalt anwies, der auf feine Koften alle Remonten ausführen lieh, 
aus feiner Taſche alle Affefuranzzahlungen leiftete u. f. m. Auch find 

diefe Immobilien in den Revifionsbeichreibungen und »Aften ſtets als 

dem Majorat gehörig verzeichnet worden. Der Bauerfommifjfar erflärte 

allen dieſen Thatſachen gegenüber, die Bauern hätten die ermähnten 

Immobilien „erieffen”, da jie ſeit 1810 im Genuß diefer Stiftungen 

mären. 

31. Mai. Fellin. Die Stadbtverordneten-Berfammlung bejchließt 

definitiv die Errichtung eines ftädtiihen Schladhthaufes und 

und zwar in eigener Regie der Stadt. Zu diefem Zweck 
wird ein Baufchalfredit bis 20,000 Rbl. eröffnet. — Die 

Verfammlung beichließt ferner — nad) dem erfolgreichen 
Vorgange Weſenbergs —, gehörigen Orts darum nad) 

zufuchen, daß die Stadt von ber ihr auferlegten Beifteuer 

zum Unterhalt der ſtädtiſchen Bolizeichargen befreit werde. 

Der betr. Poſten beträgt fajt 1800 Rbl. jährlid. — Die 

Einführung des Branntwein-Monopols bedroht natürlich auch 

das Budget Fellins mit einem jehr fühlbaren Ausfall an 

Einnahmen. 

1. Juni. Petersburg. Paul v. Kügelgen feiert als Chefredakteur 

der „St. Petersburger Ztg.” fein 25 - jähriges Jubiläum. 

Dom Landmarichall Baron Meyenborff erhielt der Jubilar 

ein Glüdmwunschichreiben Namens der livländifchen Nitter- 

Ihaft, in dem darauf hingemwiefen wird, daß die Petersb. 

tg. ſtets demjelben Geiſte, von dem auch der livl. Ritter: 

Schaft durchdrungen fei, Anerfennung zu verichaffen gejucht 

habe; ferner vom eftländifchen Nitterfchaftshauptmann Baron 

Budberg folgendes amtlihe Telegramm : 

„Den treuen und hingebenden Vertreter der Sache unjerer Hei— 

math, gemeinfamer Grundjäße und Liebe, ſage ich in Anlaß feines heu— 
tigen Ehrentages herzlichſten Glückwunſch und innigiten Danf, und hoffe 

ihn als den rechten Mann am rechten Plage noch lange wirfen und 

nüßen zu jehen.“ Inter den P. v. Kügelgen überreichten Adreſſen find 

zu erwähnen die von der deutichen Preſſe Rigas, den Philijtern der 

„Eitonia” und der furländiihen Ritterſchaft, als deren Pertreter Baron 

Stempel erichienen war. An dieſer Adrefie heißt es u. A.: Troß der 

zentraliftiichen Machtmittel des Reichs jei der Kampf der Geilter und 

Leidenichaften entbrannt — in ihnen lägen die Gefahren, Dilfe aber jei 

nur in der Rückkehr zu einem wahren Chriſtenthum, in der Erfenntnik 

der organiichen Natur des jtaatlihen und geiellichaftlichen Lebens, in 

Achtung und Pietät für das, was natürlich und geſchichtlich geworden ift, 
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in der Unterfcheidbung von Macht und Recht. Diefen Standpunft habe 

die deutiche „St. Ptb. Ztg.“ in den letzten 25 Jahren nic verleugnet. 

„Sie hat den Beweis erbracht, daß evangeliihe Gefinnung und deutſche 

Treue auch dem ruſſiſchen Staatsweſen dienitbar jein fönnen.“. . . „Möge 

P. v. Kügelgen noch lange im Kampf gegen die auflöfenden und zer: 
ftörenden Tendenzen einer leidenichaftlihen und nervöjen Zeit ausharren”, 

fo ſchließt dieſe Schrilt. In feiner Antwort bat der YJubilar den Deler 

girten der kuriſchen Nitterichaft, für alle 3 Ritterſchaften feinen Dank 

entgegenzunehmen, und wies auch darauf hin, daß ja ſchon feit Jahren 

durch ruffiiche Zeitungsnotizen befannt fei, in wie jelbitlofer und groß: 

müthiger Weife der baltifche Adel der „St. Ptb. Ztg.“ über wirthichaftlich 

außerordenlich fchwere Jahre hinweggeholfen hat. — Es ſei noch erwähnt, 

dab auch der „St. Peteröb. Herold” (Chefredafteur Dr. Bode) dem 

Jubilar einen ungemein warmen, ehrenden und Eollegialen Glückwunſch 

darbrachte. 

1. Juni. Die Regierung plant die Errichtung kleiner künſtlicher 

Zufluchtshäfen für die Kabotageſchifffahrt an der eſtländiſchen 

Küfte und hat zu diefem Zmwed den ejtländilchen Gouverneur 

beauftragt, die einschlägigen Fragen durch Sachverſtändige 

begutachten zu laſſen. 
”„ "In einem ausführlidem Bericht über das am 20. April 

c. feſtlich begangene 50-jährige Priefter-Jubiläum des Teita- 
maſchen Briejter Tjchetürfin (Fr. Bernau) bemerkt die „Rig. 

Eparch.Ztg.“ (Nr. 11), daß Sich bei der Firchlichen Feier 
unter den anweſenden Lutheranern auch der Paſtor Koif- 

Tejtama befunden und jpäter, beim Fejtmahl, eine bemer— 

fenswerthe Rede gehalten habe, „in der er das gleichzeitige 

Nebeneinanderbeftehen zweier Gemeinden — einer rechtgläu- 

bigen und einer lutherifhen — als einen ©ottesjegen an— 

erfannte, der unvermeidlich einen Wetteifer in religiösfitt- 

licher Thätigfeit hervorrufe. Er jchloß feine Rede mit dem 

Wunſch, daß diefer MWetteifer auf evangeliihe Wahrheit fich 
gründen möge“. 

1. Juni. Riga. Die Unterfuhung in Saden der Pöbel-Exzeſſe 

wird von zwei Ilnterjuchungsrichtern geführt. Auch fam 

zu diefem Zweck aus Petersburg der Profureursgehilfe 

Grödinger nad) Riga. 

1. Juni. In Riga treffen 150 tatariſche Arbeiter-Familien aus 

dem Kaſanſchen Gouvernement ein. Ein Theil derjelben 

findet fofort Arbeit. 
XVI* 
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1. Juni. Rund. Im Sommer 1898 bat der Paſtor zu Rund, D. Seveliußs, 

in der „Nya Preſſen“ feine ſchwediſchen Landsleute um Unterftügung für 

eine in Runö zu errichtende Leſeſtube. Diefer Aufruf hatte den beiten 

Erfolg. Inzwiſchen find außer Zeitungen und einer Menge von Flug» 

blättern und Zeitfchriften 1000 verichiedene Werke in Rund angelangt und 

von den nielbewohnern mit Freuden empfangen worden. Paſtor Sevelius 

und die Aelteiten der HunösGemeinde veröffentlichten in der „Nya Prefien“ 

ein herzliches Dankesſchreiben. 

2. Juni. Das Miniſterium der Volksaufklärung hat, den „St. 

Ptb. Wo.“ zufolge, die Erläuterung gegeben, das die Chefs 

der örtlichen Lehrbezirfe das Recht haben, Sonntagsichulen 

für Kinder und Erwachſene an den Brivatlehranitalten des 

Reſſorts des Minijteriums der Volksaufflärung zu konzeſ— 

fioniren, unter der Bedingung jedod), daß der Unterricht in 

diefen Schulen der Aufſicht ſolcher Perfonen unterftellt wird, 

die an der Spike der jtaatlihen Lehranſtalten dieſes 

Reſſorts ftehen. 

„ Dem Pirigirenden der Liol. Afzifes-Bermaltung Umnom und dem in 

die Oſtſeeprovinzen abfommandirten Revidenten Minzlom, die gewiſſe 

Aniprüche der baltiichen Rittergutsbejiger in der Krugsfrage anerfannt 

und fich für den Kommijjionsverfauf von Branntwein in den Krügen, 

aber durchaus nicht für Entichädigung ausgeſprochen hatten, giebt die 

„Now. Wr.” entrüjtet zu veritehen, daß fie zu einem Urtheil in dieſer 

Sache weder befugt noch befähigt jeien: „Das Privilegium, als unfehlbare 

Sadperitändige in Fragen von ftaatliher Bedeutung zu fungiren, bat, 

foviel befannt ift, Niemand den Alzije-Beamten verliehen und ſchwerlich 

find fie durch ihre Praxis zur Entjcheidung Der hier ſich ergebenden 

fomplizirten Rechtsfragen vorbereitet, Rechtsfragen, deren Klaritellung 

eine ganz andere Art Erfahrung erheiſcht, ald die durch den Dienit in 

der Afziie erworbene.” Ueberrajchend ijt das unmillfürliche Zugeitändniß, 

dab es fich bier um eine „Rechtsfrage” handelt, was die „Nom. Wr.” 

bisher durchaus nicht hatte zugeben wollen. Komplizirt darf dieſe Frage 

übrigens nicht genannt werden. 

3. Juni. Diefer Tage erichien unter dem Titel „Ergebniſſe der 

Rindviehzucht-Enquete in Liv», Eſt- und Kurland vom Jahre 

1898” ein Werf, das auch injofern allgemeinere Bedeutung 

beanipruden darf, als es den erjten Schritt gemeinjchaft- 

lihen Vorgehens ber baltliden Provinzen auf dem Gebiete 

der Agrarjtatiftif repräfentirt. — Ferner erjchien joeben ein 

„Adreßbuch baltiiher Landwirthe“, das den Zweck hat, Aus» 



— 35 — 

fünfte über die Bezugsquellen landbwirthichaftlicher Produfte 

zu ertheilen und die Orientirung über das Angebot zu er: 

leichtern. Dieſes Adreßbuch ift auf Initiative des Ejtländ. 

Landwirthſch. Vereins entjtanden. 

4. Juni. Riga. 9. v. Anaut, Chef der Detektiv, Abtheilung der Nig. Stadt: 
polizei, ftirbt in der Heilanſtalt „Rothenberg“. Er hatte fi in Folge 

geiftiger und förperlicher Weberanitrengung während der Pöbel:Aufläufe 

in der 1. Hälfte des Mai c. ein ſchweres Gehirn: und Nervenleiden 

zugezogen. 

5. Juni. Petersburg. Dr. Bode, Chef-Redakteur des „St. Be: 

tersb. Herold”, wird von der Aktien-Gejellichaft diejer Zei- 

tung plöglih furzer Hand feiner Stellung enthoben. Er 

muß jämmtliche Nedaftionspapiere jchleunigit feinem Nach— 

folger übergeben, dem als ehemaliger Redakteur der „Düna- 

tg.“ nur zu gut befannten G. Pipirs. 

Diefer überrajchende Perſonalwechſel erfährt eine ſehr draftiiche 

Beleuchtung dur die von Dr. Bode's Mitarbeitern GE. Harmjen und 

Dr. R. Kupffer in der „St. Petersb. Ztg.“ publizirte Erklärung, „daß 

fie mit dem Eintritt des Herrn G. Pipirs in die Nedaltion des „St. 

Petersb. Herold“ ihre bisherige Thätigfeit an diefem Blatt jofort 

freiwillig eingestellt haben“. Dafjelbe thaten auch A. Langner 

und E. Kretihmann. — Dr. Bode hatte ſich noch jüngit als Berireter 

feines Blattes in herzlicder Weije an der Jubiläumsfeier P. v. Hügelgens 

betheiligt und überhaupt eine durchaus Follegiale Stellung zur „St. Pıb. 

Ztg.“ eingenommen. Dieje jchreibt zur Amtsentlafjung u. A.: „Wir 

unjererfeitö bedauern aufrichtig das vorzeitige Ausſcheiden eines uns freund: 

lich gejinnten, edeldenfenden, in der deutihen Gejellihaft und Kolonie 

rajd) beliebt gewordenen Kollegen, mit dem in Arbeit und Streben zu 
fonfurriren eine Freude und eine Ehre war. Aufrichlig hatten wir die 

Hand der Berjöhnung angenommen, die er uns gereicht hatte. Was 

jedod den „St. Peteröb. Herold“ unter der Leitung des Herrn Pipirs 

anlangt, jo ziehen wir es vor, im unfere ehemalige Stellung gegenüber 

dem zweiten deutihen Blatt hier am Ort zurüdzufchren, was wir, um 

Mißverſtändniſſe zu vermeiden, von vornherein ausſprechen wollen.” 

Darauf antwortete der „St. Ptb. Herold“ u. A., daß er den „Austritt“ 

Dr. Vode’s jchmerzlid empfinde und dab die hervorragende Theilnahme 

dejjelben am beiagten Jubiläum mit Wiffen und Billigung des Direk— 

toriums des gen. Blattes jtattgefunden habe. — G. Pipirs erwiderte für 

jeine Perjon, daß jeine journalijtiihe Thätigkeit in der „Düna Zig.“, 

während mwelcder er „übrigens nocd ein blutjunger Journalijt“ geweſen 

wäre, jeit etwa 10 Jahren abgeichloffen jei. Auch der Hinweis auf 

Jugendlichkeit und Umreife genügt — beiläufig bemerft — feineswegs, 

um Pipirs journalijtiihe Thätigkeit im Niga auch nur einigermaßen zu 
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entichuldigen. Ferner geiteht Pipirs in jeiner Erwiderung: „Seit Jahren 

war und bin ich Petersburger Korreipondent eriter gut reichsdeutſcher 

Blätter.“ Das ift richtig. Es heißt, daß Pipirs für dieſe Blätter 

auch Korrejpondenzen in durchaus baltenfreundlichem Sinne verfaßt habe! 

Beiläufig bemerkt, madıte Ende 1893 der eſtländiſche Gouverneur 

Schachowſkoi den Vorſchlag, Pipirs zum Zenfor der „Baltiihen Monats: 
ſchrift“ zu ernennen. 

7. Juni. Zur bejjeren Kontrolirung der Privat-Lehranjtalten in 

den Provinzen hat, wie die „Now. Wr.“ berichtet, das 

Miniſterium der Volfsaufflärung angeordnet, das die Prü- 

fungen in dieſen Anjtalten nicht anders als in Gegenwart 

von Lehrern der örtliden ftaatlihen Schulen jtattzufinden 

haben. 

» Im Bajtorat Halijt (Kr. Sellin) findet zum Bejten der 

Fennernſchen Taubſtummen-Anſtalt ein Bazar jtatt, bei dem 

ein Neinertrag von über 1300 Rbl. erzielt wird. Ein 

glänzendes Zeugniß für die Hilfsbereitihaft, aber aud für 

die MWohlhabenheit der Halliſtſchen Gemeindeglieder, die ſich 

zu Taujenden eingefunden hatten. 

„ Eröffnungsfeier des eftnischen landwirthichaftlichen Vereins 

in Uelzen. Die geijtlihe Nede hält Paſtor Stein. Zum 

Ehrenpräjidenten des Vereins wird v. Samjon:lelzen, welcher 

der Feier gleichfalls beimohnt, gewählt. Werner wird be— 

ihloffen, den demnädjt in Jurjew (Dorpat) jtattfindenden 

Kongreß der ejtniihen landwirthichaftlichen Vereine durch 

Delegirte zu beſchicken. 

8. Juni. Defel. Der „Saarlane“ erfährt, daß der jtellveitre- 

tende Dejelihe Kreischef Walliljew den unteren Polizei— 

hargen vorgeichrieben Habe, mit dem Wolfe höflich) umzu— 

gehen, und begrüßt dieſe Nachricht mit Freuden, da oft 

diesbezügliche Klagen unter dem Wolfe zu hören geweſen 

jeien. Wenn man alles das, was jüngit in Dejel geichehen 
jei, überblide, jo müjje man fi in der That über die jet 

eingetretene Wandlung freuen. 

„ Petersburg. Eine vom Mlinifter der Volfsaufflärung 

zur Berathung über die Neorganijation des rujj. Univerjitäts- 

wejens berufene Konferenz ſämmtlicher Lehrbezirks:Kuratoren 

und Univerfitäts:Reftoren beainnt ihre Thätigfeit. 
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9. Juni. Der „Riſhski Weſtn.“ will erfahren haben, daß die 

" 

Reorganifation der griechiſch-orthodoxen geiſtlichen Seminare 
auf unbejtimmte Zeit vertagt worden ſei. 

„ Der „Reg.Anz.“ publizivt verichärfte Gejegesbejtimmungen 

wider den gewerbsmäßigen Pferdediebſtahl. 

„  Kürzlid wanderten 41 ejtländiiche Bauern, alle mitjammt 

ihren Familien, aus, um ſich in Eibirien unweit Wladiwo— 

ftofs als Fiſcher anzufiedeln. Es find wohlhabende Xeute, 

die Netze und alle möglichen Geräthidhaften zum Filchfang 
mit fih führen. Die Reiſekoſten beftreitet der Fisfus. (Vgl. 

Balt. Chr. III, 205). 

„ Zur baltiihen Krugsfrage ergreift das offizielle Organ 
des Finanzminifteriums, der „Weſtn. Finanßow“, das Wort 
und publizirt in extenso den Bericht des älteren Nevidenten 
Minglow, der zur Unterjuhung der Frage in die Oſtſee— 
provinzen abfommandirt war. 

Der Verf. fonitatirt zunächſt, daß das SchänfereisPrivileg zu den 

Realrechten der baltijchen Nittergüter gehört, auch durd) fein allgemeines 

Geje aufgehoben iſt; doch ſei die Aufhebung unvermeidlich, dürfe aber 

nur auf dem Wege der Gejeßgebung erfolgen. Daß jomit nad) dem 
Wortlaut des Gejeges den balt. Großgrundbejigern das Recht auf Ent: 

Ihädigung zuiteht, kann aud von M. durchaus nicht in Wbrede geitellt 

werden; da er aber trogdem nicht gewillt ijt, dieſes Necht anzuerkennen, 

jo entjteht ein fatales Dilemma. Doch der Verf. weiß ſich durd) eine 

überrafchende Wendung von unbejchreiblihen Reiz diefem Dilemma zu 

entziehen, indem er ganz unvermittelt folgendermaßen fortfährt: „Wenn 

man jich indejjen zeitweilig (ma Bpews) von dem durch das Provinzials 

recht angeflogenen Bedenken (or» Hasbannaro neroywbHnis) losmacht, jo 

entjcheidet jich die Propinationsfrage leid. Man braudt jienur 

jur Kategorie der perjönliden Nedte zu zählen, 

und alle Zweifel, jede Gezwungenheit hören mit einem Mal auf und die 

Sache wird volljtändig klar.“ Natürlich, jonnenklar! Ganz ungezwungen 
behauptet num Herr M., das in Rede jtehende Nealrecht, jei eigentlich 
gar fein Nealrecht, jondern ein perjönlicyes, das man bei Erlaß des 

Provinzialrechts „künſtlich“ im ein Dingliches Recht verwandelt habe: «8 

läge ein Kodififationsjehler vor. Und jchließlich heißt es, dieſe Behaup- 

tung jei als erwiejen anzujehen, — in Anbetracht der glänzenden obigen 

Deduftion eine ziemlich überflüjjige Bemerkung. Der Berf. jtellt den 

Uebergang des Schankmonopols an die Krone als einen nachträglichen 

Alt der Baueremanzipation dar, wodurd denn die ganze Sadıe in die jo 

beliebte höhere Sphäre gehoben wird. Nadydem er aljo den unzwei— 

deutigen Wortlaut des pojitiven Gejeges auf jeine Weile glüdlid) eliminirt 
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hat, meint Herr M., daß unter ſolchen Umſtänden ſchon der Gedanke an 

eine ſtaatliche Entſchädigung der balt. Gutsbeſitzer verwerflich ſei. 

Von dieſer Entſchädigung könne gar nicht die Rede ſein, ſie 

wäre eine offenbare Ungerechtigkeit gegen die ruſſiſchen und polni— 

ſchen Gutsbefiger, die nicht entichädigt wurden. Auch hätten die balt. 

Gutöbefiger ihr Privilegium ſchon 80 Jahre ausgenugt und das wäre 

genug! — Was die praftiihe Ausführung der bevorjtehenden Reform 

in den Oſtſeeprovinzen anbetrifft, jo empfichlt der Berf., außerhalb ber 

ftädtiihen Anfiedlungen feine jtaatlihen Branntweinsbuden anzulegen, 
fondern den bejtehenden Krügen den Kommifjionsverfauf des Monopol: 

branntweins zu gejtatten. Die offizielle Dentichrift giebt auch zu, daß 
die baltischen Krüge nicht ſolche Brutjtätten des Verbrechens und der 

Laſterhaftigkeit find, als welche die lett. und die eftn. Preffe fie neuerdings 

binzuitellen lieben, und daß die Gutäbefiger felbit aus moralifchen Er 

wägungen im legten Jahrzehnt überall dort die Schänken geichlofjen haben, 

wo fid) diejelben nicht als unentbehrlich erwiefen. Seit 1889 ſei nämlich 

die Zahl der Krüge in den Dftfeeprovinzen von 3589 auf 2738 i. 2. 
1898 gejunfen (1657 in Livland, 420 in Eftland, 691 in Kurland). — 

So viel aus der interefjanten, um nicht zu jagen, unvergeßlichen Denk— 

ichrift des Herrn Minztlow. Seine „Konzeijionen” trugen ihm übrigens 

die Unzufriedenheit des „Riſhſti Weſtn.“ und eine jtrenge Rüge von 

Seiten der „Now. Wr.“ ein. 

10. Juni. Die ruffiihen Kurſe für die Volksſchullehrer, welche 

” 

am 1. Juni in Bernau beginnen follten, mußten aus 

Mangel an Betheiligung unterbleiben. 

„ Durjew (Dorpat). Dr. Leo Meyer verläßt die Stabt, 

wo er jeit 1865 als Profeſſor für deutjche u. vergleichende 

Sprachwiſſenſchaft und über 30 Jahre zugleich als Präfident 

der Gelehrten Eſtniſchen Gejellihaft erfolgreich gewirkt hatte. 

Er fiedelt nad) Göttingen über. Am Weihnachts-Abend des 

vorigen Jahres traf ihn die Nachricht von jeiner Amts— 

entlajlung. 

10. Juni. Der Livl. Gegenfeitige Krebit-Verein übergab dem 

Erefutiv-Komite der Zentral-Ausftellung 500 Rbl. mit der 

Beitimmung diefe Summe ausichließlih für Prämiirung der 

Erponate von Kleingrundbefigern zu verwenden. 

11. Juni. Die Statuten des Mäßigfeits-Vereins in Hungerburg 
(bei Narwa, wo das Kronsmonopol auf Branntwein jchon 

eingeführt ijt) werden vom Minijter des Inneren beftätigt. 

— Desgleihen erhielt der Mäßigfeitsverein in Kuſal (Dit: 
harrien) die obrigfeitlihe Betätigung. 
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12. Juni. In Meran ftirbt der dim. Nig. Bürgermeijter Gultav 

Daniel Hernmard im 95. Lebensjahr. — Geboren 1804 zu 

Stodholm fam er 1820 nad) Riga, wo er bis 1869 gelebt 
hat. Mit voller Dingebung widmete er ſich den Intereſſen 

feiner neuen Heimath. Ihm gebührt das große Verdienft, 

als Präfident des Nig. Börjen-Slomites, nad) ſchweren 

Kämpfen, 1853 die Konzeifion zum Bau der Riga-Düna— 
burger Eijenbahn ausgewirft zu haben. Ebenjo ijt er als 

der geijtige Urheber des Rig. Polytechnitums anzufehen, zu 

deſſen Gründung er 1857 die Initiative ergriff. Seit 

1854 Mitglied des Rig. Naths wurde er nad) Otto Müllers 
Tode Bürgermeifter und Bizepräjes des Raths. Die Livl. 

Defonom. Sozität ernannte ihn zu ihrem Chrenmitgliede. 

Mit ihm ift einer der hervorragenditen Repräfentanten alt: 

rigaihen Kommunal: u. Handelslebens geſchieden. Unter 

den Männern, die Rigas wirthſchaftliche Größe begründet 

haben, jteht Hernmard in vorderjter Reihe. 

Pr „ Ein neuer Fleden ift bei der Kirche zu Turgel (Kreis 
Yerwen) im Entjtehen begrifien. Der Befiker bes nah: 

gelegenen Gutes Allenfüll hat bereits die Bauplätze auf: 

meſſen laflen. 

12.—21. Juni, Riga: IV. Baltiihe Landwirthichaftliche Zentral: 

Ausftellung (auf der Eſplanade). Sie wurde — wie ihre 

3 Vorgängerinnen 1865, 1871 und 1880 — von ber Livl. 

Defonomijchen Sozietät in’s Leben gerufen (unter Mitwirkung 

der url. Defonom. Gejellihaft unb des Eſtl. Zandwirth: 

Ihaftl. Vereins). Ueber Vorgeſchichte, Organifation, Satzungen 

und Zwede der Ausjtellung orientirt die „Balt. Wochen: 

ſchrift“ in ausführlichen Berichten, der Ausſtellungs-Katalog 

in überfichtliher Weile. (Vgl. mit Hilfe ber Negifter die 

Mittheilungen in der Balt. Chron., Jahrg. I—III). — Der 

PVorteftor der Ausftellung, Großfürſt Wladimir Aleran- 
drowitſch, ſowie auch der Ehrenpräfident derjelben, der liol. 

Gouverneur Sſurowzow, waren verhindert, Niga während 
der Ausjtellung zu bejuchen. Sie wurde daher — nad) 

einem Hoch des livl. Vizegouverneurs auf Seine Majeftät 

den Sailer — vom Bräfidenten der Livl. Defon. Sozietät, 

dem dim. Landrat) E. v. DettingensJenjel eröffnet. — Auf 
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dem Ausſtellungs-Platze ſind ſchmückende Anlagen, Deko— 
rationen 2c. aus guten Gründen fortgelaſſen worden, jedes 

äußere Gepränge ijt vermieden. — Ein jehr ausführlicher 

Katalog dient zur Orientirung über die Ausjtellungs-Objekte, 

die in 19 Gruppen zerfallen: Pferde, Rindvieh, Schweine 

und Schafe (zufammen c. 1000 Thiere), Produfte des Ader: 

und Wieſenbaues, Meolfereiprodufte, WDlolfereigeräthe und 

Maſchinen, Maſchinen und Geräthe für die Landwirthichaft 

und ihre Nebengewerbe, landwirthichaftliche Induſtrie und 

Nebengewerbe, in der Landwirthichaft nöthige gewerbliche 

Produfte, Hausfleiß, landwirthichaftlihes Baumejen (Pläne 

und Modelle), landwirthſchaftliche Dleliorationen und Verſuchs— 

wejen, Forftwirthichaft, Gartenbau, Fiſchzucht, Sport (Hunde), 

Geflügel, Bienen. — Den widtigiten und auch meijt- 

beſchickten Theil der Ausstellung bildet ohne Frage die Rind— 

vieh-Nbtheilung, in der nur Angler und riefen mit ihren 

verwandten Nacen vertreten jind. Dieje Abtheilung weiſt 

im Vergleich zur Ausjtellung von 1880 einen überrajchenden 
Fortichritt auf und nöthigt die Sadjverjtändigen, aud die 
ausländijchen, zu voller Anerkennung der baltischen Vieh— 

zucht. — Auf das Publikum üben die überaus interejlanten 

und geihmadvoll arrangirten Abtheilungen für Forſtwirthſchaft 

und Filcherei die größte Anziehungskraft aus. — Täglich 

ericheint eine von der Livl. Defonom. Societät heraus: 

gegebene Ausjtellungs-Zeitung, die gratis unter den Be: 

ſuchern vertheilt wird. Die geſammte lettiiche Preſſe bringt 

eingehende Ausſtellungs-Berichte. — Die Ehrenpreiſe — 93 

3. Th. sehr fkunftvolle, fat durdweg aus dem Auslande 

bezogene Eilberarbeiten — find im Dom-Muſeum ausgeitellt. 

Der Umjtand, daß von dieſen Gegenjtänden fein einziger 

bei einem baltijchen Meijter bejtellt worden war, erregte in 

gewißen Kreiſen Riga's nicht geringe Berjtimmung. — 

Unter den Nusjtellungs-Gäjten aus Petersburg jind zu 

nennen: der Landwirthichaftsminijter Jermolow, General 

Shilinsfi, Direktor der Abtheilung für Meliorationswejen 

im Minifterium der Landwirthſchaft, Staatsjefretär Weſch— 

njafow, Präfident der Kaijerl. Gejellihaft für Fiſchfang und 

Fiſchzucht, der Gensdarmerie-Chef General Bantelejew u. v. a. 
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Aus dem Auslande waren gefommen Prof. Badhaus, 

Dr. Böppel, Jujtizrath Friis, van den Boſch u. a. — Die 

Witterung war im Allgemeinen günjtig. Die Zahl der 
Belucher wurde auf c. 150,000 geſchätzt und das finanzielle 

Ergebniß der Ausjtellung als jo befriedigend bezeichnet, daß 
unter allen Umjtänden die Kojten gededt find; auch iſt nicht 

zu erwarten, daß die Garanten in Anjprud genommen 

werden. — Leber den Verlauf und das Gejammtrejultat der 

Ausstellung wird feinerzeit ein offizieller Rechenſchaftsbericht 

bes Crefutiv:Komites authentiihe Auskunft ertheilen.*) 

14. Juni. St. Petersburg. Ihre Majeftät die Kaiferin Alerandra 

Feodorowna wird glüdlid von einer Tochter entbunden, die 

den Namen Maria erhält. 

F „Der Landwirthſchafts-Miniſter, Geheimrath A. ©. Jer— 

molow trifft mit feiner Suite zum Beſuch der Zentral: 

Ausjtellung in Riga ein. 

14.—15. Juni. Riga. Die im Schügengarten von der „Geſell— 

Ihaft zur Fürjorge für Geiftesfranfe in Livland“ veran: 

jtalteten — bejonders aud durch eine Verloojung von 

Gemälden und anderen Kunjtwerfen einheimijcher und aus: 

ländiſcher Künſtler jehr anziehend arrangirten — artenfejte 

finden allgemeinen Beifall und werden jtarf beſucht. Ihr 

finanzieller Ertrag beläuft fi auf c. 8000 Rol. und ift 
zur Gründung einer livl. Landes--Irrenanſtalt bejlimmt. 

15. Zuni. Der Großfürſt Kyrill Wladimirowitih hatte jeine 

Abſicht, Riga während der Ausjtellung zu beſuchen, aufgeben 
müjlen. Sein jüngerer Bruder der Großfürſt Boris Wla- 

dimiromwitjch trifft — in Vertretung feines Erlauchten Vaters 

— zum Beſuch der Austellung mit jeinem Gefolge in Niga 
ein. — Ihm zu Ehren giebt die Livl. Nitterichaft ein Diner 

im Ritterhauſe. Unter den Gäjten befinden ſich außer dem 

Großfürften, dejien Begleiter Oberſt Graf Ferien, der 

Minijter Jermolow, der livl. Vizegouverneur Bulygin u. a. 
dijtinguirte Perjonen. Der erite Toajt, ausgebradht vom 

rejidirenden Landrath Baron Tiejenhaujfen galt Seiner 

Majeſtät dem Kaijer. Dann toajtete der Zandmarichall Baron 

*) Diefer Bericht iſt mittlerweile erichienen. 
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Meyendorff auf den Ehren-Proteftor der Nusitellung, Groß: 

fürften Wladimir Alerandrowitih und auf deilen Sohn, 

den Groftfürften Boris, der für den gajtlihen Empfang 
danfend mit einem Toaft auf die Livl. Ritterjchaft antwortete. 

Minister Jermolow, deſſen Gejundheit vom Landmarſchall 

ausgebradit wurde, gedachte in ehrenden Worten ber von 
baltiſchen Landwirthen bemwiejenen Energie und Liebe zu 

ausdauernder Arbeit, fowie des Erfolges der Ausjtellung 

und erhob jein Glas auf das fernere Gebeihen und Blühen 
der hiefigen Landwirthſchaft. — Abends bejieht der Groß: 

fürjt das Gartenfeit im Schüßengarten, wo er im Namen 

feines Vaters den Feltausrichtern für ihren mwohlthätigen 

Zweck 1000 Rbf. überreiht und jelbit bei den verjchiedenen 

Bazaren etwa ebenjoviel jpendet. 

15. Juni. Auf Vorjtellung des Minijteriums der VBolfsaufflärung 
wurden dieſer Tage zum Bau eines neuen Gebäudes 

(Laboratoriums) am Rigaſchen PBolytehnifum 158,000 Rbl. 

aus Stoatsmitteln bewilligt. (Vgl. Balt. Ehron. S. 173). 

15.—18. Juni. Niga: V., von der Livl. Defonom. Sozietät ein: 

berufener Kongreß baltiiher Land: und Forjtwirthe. (Der 
I. fand 1863 ſtatt). Der Präſident, dim. Landrath E. v. 

Dettingen-Senfel, eröffnet in allgemeiner Verfammlung (im 

großen Börjenjaal) den Kongreß mit einer Rede, in der er 

die Rejultate der bisherigen baltiihen Zentral-Ausjtellungen 

und landwirthſchaftlichen Kongreße refapitulirt nnd die Ent: 

widelung der baltischen Landwirthichaft feit Anfang der 
60:er Jahre überſichtlich jkizzirt. Der Redner wies u. a. 

aud) darauf hin, daß fid) der SKleingrundbefig wegen ber 
unvermeidlichen großen Opfer an Zeit und Geld naturgemäß 

nur in geringem Maße an der Zentral-Ausjtellung betheiligen 
fünne und daß demnad die lokalen Ausftellungen wohl das 

allein geeignete Feld für die bäuerlihen Wusfteller fein 

dürften. — Diejer Eröffnungs-VBerfammlung wohnten aud) 
der Minijter Jermolow und der Staatsſekretär Weſchnjakow 

bei, denen ber Präſident erjt in deuticher, dann in ruſſiſcher 

Sprade feinen Danf für ihr Erjcheinen ausiprad. — Es 

folgen die Sitzungen der einzelnen Sektionen, 9 an der 

Zahl, für: Pferdezucht, Rinderzucht, Molkerei und Schweine: 
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zucht, Aderbau und Melioration, landwirthfchaftliche Betriebe, 
Forftwirthichaft, Fiſchzucht; ferner je einer Sektion für die 

lettiihen und für die eftniihen Landwirthe. — Alle Diele 

Sigungen waren durch die von der Livl. Defonom. Sozietät 

in Oemeinfchaft mit der Kurl. Defonom. Gejellihaft und 

dem Ejtl. Landwirthichaftl. Verein defignirten Seftionsvor: 

ftände vorbereitet worden. — Der Kongreß ſchließt am 

18. Juni wieder mit einer allgemeinen Verfammlung, auf 

der die Seltionspräfidenten Reſümés ber von ihnen gelei- 

teten Verhandlungen vortragen. Auf den Inhalt Ddiejer 

Verhandlungen, die eine Fülle von Anregung und Belehruug 
bieten, ijt hier nicht einzugehen. Man leje die authentijchen 

Berichte der „Balt. Wochenſchrift.“ 

16. Juni. Riga. Der Minifter Jermolom befichtigt unter Führung 

des Prof. Dr. Thoms die Verjuchsstation des Polytechnikums, 

wobei ihn die liv» und kurländiſchen Boden-Enquete:-Arbeiten 

bejonders intereifirten. 

a „ Der Großfürit Boris beſucht die Ausftellung und be- 

fichtigt verjchiedene Sehenswürdigfeiten der Stadt, aud) das 

Dom: Mujeum und die Domfirche, wo ihm der Choral „Ein’ 

fefte Burg ift unjer Gott” auf der Orgel vorgetragen wurde. 

Zu dem Diner, das die Stadt ihm zu Ehren im Schützen— 

ſaale veranjtaltete, waren auch der Minifter Jermolow und 

der Biſchof Agathangel geladen. Stadthaupt Kerfovius 

brachte ein Doc auf Se. Maj. den NKaifer und dann auf 

den Groffürften aus, der jeinerjeits auf die Stadt Niga 

toajtet. Miniſter Jermolow beantwortete einen ihm geltenden 

Toajt gleichfalls mit einem Hoc auf die Stadt und die 

Stadtverwaltung. — Die Reihe der zu Chren des Groß: 
fürften veranftalteten Fejtlichkeiten ſchließt mit einem glän- 

zenden Nout im Nitterhauje. Unter den Gäjten befinden 

ih audy der Landwirthichaftsminifter, der ehemalige Juſtiz— 

minifter Graf Pahlen, Staatsjefretär Weſchnjakow, General 

‘Bantelejew, der Landesbevollmächtigte von Kurland, der Eſtl. 

Nitterichaftshauptmann u.a. Nach Mitternacht verabichiedet 

ih Se. Kaiferl. Hoheit und verläßt die Stadt. 

16.— 17. Juni. Riga. Außerordentlihe Jahresverfammlung der 

wiſſentſchaftlichen Kommiſſion des Nig. lettiichen Vereins. 
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Die Betheiligung ift eine fehr ftarfe (c. 500 Perfonen). 
Aus dem Jahresbericht über die Thätigfeit diefer Kommilfion 

ift die Begründung eines literäriihen Fonds hervorzuheben. 

Die Verhandlungen verliefen verhältnikmäßig ruhig. Nur 

die Bemerfung eines Lehrers, daß der in ber lettiichen Lyrif 

herrichende Peſſimismus aus dem Unglauben zu erklären fei, 

der ſtark um ſich greife, rief einen fo tumultuariihen Wi- 

derſpruch jeitens der jungen Elemente hervor, daß es fait 

zur Schließung der Verfammlung gefommen wäre. Auch 

Damen griffen diesmal wiederholt und mit überrajchender 

Verve in die Debatte ein. — Kurz, die Leidenichaftlichkeit 

im Kampfe zwiſchen den „Alten“ und den „Jungen“ ift noch 

feineswegs erloichen. 

16. Juni. Jurjew (Dorpat),. Das Bezirksgericht verurtheilt 2 

eitniiche Ehepaare (Marie und Guſtav Kajak aus der Kud— 

dDingichen, Maxim und Reet Tera aus der Löwenhofſchen 

Gemeinde) wegen Nichterziehung ihrer Kinder im orthodoren 

Glauben zu je 2 Monaten Gefängnif. Außerdem verfügt 

das Gericht, ihnen die Kinder abzunehmen und ihren Ver- 

wandten griechiich-orthodoren Glaubens zur Erziehung zu 

übergeben; falls aber ſolche nicht vorhanden find, ſollen 

Vormünder derjelben Konfejlion ernannt und die Finder 

diefen zur Erziehung im Geilte der redhtgläubigen Kirche 

anvertraut werden. — Beide Sachen wurden unter Aus- 

Ihluß der Deffentlichfeit verhandelt. 

7. Juni. Jurjew (Dorpat). Paſtor G. Punga, luth. Prediger 

in Talfhof, wird vom Bezirfsgericht wegen Taufe einer von 

der orthodoren Kirche reflamirten Perfon zur Remotion ver- 

urtheilt, d. h. zur Entfernung vom Amte auf 3 Jahre. — 

Die Verhandlung wurde gleichfalls hinter verjchloffenen 

Thüren geführt. — Der Angeklagte hat appellirt. — 

„ Der Minifter Jermolow beſucht die Rigaſchen Strand- 

orte Edinburg, Majorenhof, Dubbeln u. a. Er wies dabei 

auf den unbefriedigenden Zuſtand der Strandmwege Hin. 

Bejonders eingehend befichtigte er Dr. Kitta-Kittels Waſſer— 

Heilanitalt „Marienbad.“ 

17. Juni. Riga. Auf dem Feltmahle der Livl. Defonom. So- 

zietät zu Ehren des Landmwirthichafts-Minifters Jermolom 
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bringt biefer einen Toaft aus, der in beutfcher Ueberſetzung 
folgendermaßen lautet: 

„Als Minijter der Landwirthſchaft konnte ich nicht anders, als die 

IV. Baltiiche landwirthſchaftliche Zentral-Ausftellung zu benugen, um 

mid) mit dem derzeitigen Zujtand der Landmwirthichaft vieles Gebietes 

befannt zu machen. Alles, was ich auf der Ausitellung geliehen habe, 

und das, was von dem verehrten Herrn Präjidenten der livl. ökonomiſchen 

Soyietät in der allgemeinen Verfammlung der baltiſchen Yandwirthe ge: 

fagt wurde, hat mir die Möglichkeit geboten, mich davon zu überzeugen, 

daß ungeachtet der nun einmal gegebenen hiitoriihen Bedingungen und 
ungeachtet der Nothiwendigfeit eines bejtändigen Kampfes mit der Natur 

und der mirthichaftlichen KArifis, welche die Landwirthſchaft überhaupt 

durchmacht, die Landwirthichaft im baltiichen Gebiet dennod) fortgeichritten 

ift, daß dank den Aenntniffen, der Energie und der einmüthigen Arbeit 

der Landwirthe hier, fogar in den legten Jahren, jehr erfreuliche Reſultate 

erzielt worden find. Yon allem, was id; geliehen habe, voll befriedigt 

und in der feiten Hoffnung, daß aud in Zufunft die Landwirthe des 

baltiihen Gebiets mit nicht erlahmender Energie zum allgemeinem Nußen 

des baltilchen Gebiets wirthichaftlihe Berbefferungen erjtreben werden, 

erhebe ich den Pokal auf das Gedeihen der landwirthichaftlichen Vereine, 

welche die gemeinfame Arbeit erleichtern, und trinfe im bejonderen auf 

die Kaiferliche livländifche gemeinnütige Sozietät, welche die jegige Aus— 

ftellung ins Leben gerufen hat, und auf deren Präjidenten Herrn von 

Dettingen.“ 

Ein 2. Toajt des Miniſters galt allen Eponenten und 

den Preisrichtern, „welche feine geringe Arbeit zum all 

gemeinen Beiten aufgewandt haben”. 

18. Juni. Im Hinblid auf die Mihernte und die Hungeränoth, von der in 

diefem Jahr Südrußland heimgelucht wird, ruft die „Nom. Wr.” aus: 

Nirgends in der Welt fenne man chroniſchen Mißwachs oder Verpflegung: 

ſchwierigkeiten als den Normal: Zuftand einer Millionen-VBevölferung; 

„in Russland aber drohen Mifernten und Hungersnoth jchier der Normal: 

Zuftand zu werden, endet daS Hungerelend in dem einen Nayon, jo fängt 

ed in dem anderen wieder an” u. |. w. Cine Ausnahme von dieier 

traurigen Regel bilden jedoch einige Grenzländer des Reichs, die — mie 

die „Now. Wr.“ behauptet — „auf Kojten der Kern-Gouvernements 

leben“. Damit it das Blatt bei einem Lieblingsthema angelangt, das 

nun des Weiteren liebevoll ausgeiponnen wird. 

„ Der Minifter Jermolow bejichtigt eingehend das Schwefel- 

bad Kemmern (bei Schlod) und äußert fich jehr befriedigt. 

Er ließ ſich bei diejer Gelegenheit vom General Shilinjfi 

ein ausführlich ausgearbeitetes Projeft zur Trodenlegung 

von Kemmern und Umgegend vorlegen. Maßregeln zur 
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Erweiterung und Perbefjerung des Kurorts find in Ausſicht 

geitellt. Bad Kemmern mar bisher vom Miniſterium des 

Inneren verwaltet worden und erft vor Kurzem wurde es 

dem Landwirthſchafts-Miniſter unterftellt. 

18. Juni. Feſt entichlojien, Alles zu bemängeln, was feinen Ur: 

Iprung der Snitiative der baltifchen Großgrundbefiger ver: 

dankt, erklärte der „Riſhſti Weſtn.“ im überlegenem Tone 

die Zentral:Ausftellung für mißlungen: fie rechtfertigte die 

auf fie gejegten Hoffnungen nicht, bemeife nichts für den 

landwirthichaftlihen Fortichritt des Gebiets u. ſ. w. Natür: 

lich bietet die geringe Betheiligung des Kleingrundbefiges 

dem gen. Blatt eine hochwillkommene Gelegenheit zu wieder 

holten Ausfällen, Verdächtigungen und tendenziöjen Unter: 

jtellungen. Moquante Bemerkungen über das die Aus- 

ftellung bejuchende Publifum werden dazwiſchen eingejtreut. 

So geht es fort durch alle Nummern. Kurz, der „Rifhffi 

Weſtn.“ fühlt fi) wieder einmal ganz in feinem Elemente! 
Auch die Rindvieh-Abtheilung mißfällt ihm: fie iſt ihm nicht 

bunt genug. Dazu jchreibt die „Rig. Roſch.“: 

„Biel Amüjement gewähren uns die Ausſtellungs-Berichte des 
„Riſh. Weſtn.“, in welchen ich volljtändige Sachunkenntniß und unfehl- 

bares Befjerwiffenwollen die Hand reihen. Wir verzichten auf die Wieder: 

gabe von Einzelheiten und führen nur ein einziges Beilpiel an: befannt- 

lich find die Beſtrebungen unferer Landwirthe nun ſchon jeit Jahrzehnten 

auf die Bereinheitlihung der Zucht edlen Rindviehs gerichtet geweſen, bis 
es endlich gelungen ijt, fie auf die beiden Nacen: Angler, reſp. Fühnen 

und Djftfriefen refp. Holländer zu fonzentriren. Die Gelehrten des „Rilb. 

Weſtn.“ find ganz entgegengefeter Meinung, ſie tadeln die Ausitellung 

ob der Einförmigfeit des ausgeſtellten Viehs! Der „Riſh. Weſtn.“ ſcheint 

noch auf demſelben Standpunkt zu ſtehen, wie der biedere Landmann vor 
etwa 50 Jahren, der eine Ausſtellung als eine Art Karitätenfammlung 

auffaßte, wo ein Jcder das hinbrachte und zu fehen erwartete, was durd 

irgendwelche zufällige Merkmale befonders auffiel.“ 

19. Juni. Auch der „Pojtimees” bringt eingehende Ausftellungs- 

Berichte. Sein Korrejpondent erflärt die geringe Betheili- 

gung des Kleingrundbefiges u. a. aus der Scheu vor den 

erheblichen Koften und vor dem Transport des Viehs auf 

der Eifenbahn. Die Austellung wird „als in Wahrheit jehens: 

werth“ bezeichnet; fie beweife, daß die baltischen Großgrund: 

befiger zielbewußt und eifrig der Vervolllommnung zujtreben. 
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19. Juni. Der Miniſter Jermolow beſucht die Muſterfarm Peter— 

hof (zwiſchen Riga und Mitau), von der er viel Gutes 

gehört zu haben erklärte. Er verſicherte bei dieſer Gelegen— 

beit, daß er ſein Möglichſtes thun werde, um die landwirth— 

Ichaftlihe Verfuhsfarm durch einen Lehrforjt zu erweitern. 

— Abends reift er nach Petersburg ab. 

20. uni. Einweihung der neuen orthodoren Kirhe im Nonnen» 

flofter zur „Verklärung Chrijti” (bei Mitau). Der Senateur 

Sabler, Gehilfe des Oberprofureurs des hlg. Synods, und 
der furl. Gouverneur Swerbejew wohnten der Einweihung 
bei, die vom Biſchof Agathangel vollzogen wurde. In ihrem 

Bericht über dieje Feier bemerft die „Rig. Epardial:Ztg.” 

(1899 Nr. 13—14. ©. 609) u. A.: „Unfer Gottesbienft 

machte fichtlich einen tiefen Eindrud auf einen [utheriichen 

Prediger, einen reis von 77 Jahren. ber fi) in der Kirche 

befand und aufmerkſam dem Gottesdienft folgte” Bei diejer 

Gelegenheit hielt der Mitaufche Oberpriefter Ruſhenzew eine 

Predigt und fagte u. U. (©. 613): „Der Herr wird nad) 

feiner Verheißung und Gnade auch die Gebete derjenigen, 

welche der rechtgläubigen Kirche fremd find, nicht verwerfen, 

wenn fie nur in diefem Tempel gläubig den Namen Gottes 

anrufen.” Er ſchloß mit den Worten (S. 614): „Möge 

ih von diefem Klofter aus das Licht der Nechtgläubigfeit 

weit ausbreiten und die Herzen aller wahrhaft gläubigen 

Chriſten an fid ziehen, der orthodoren ſowohl wie auch der 

andersgläubigen.” 

29 Juni. Oeſel. In Pyha, wo eine Taubftummen-Anftalt befteht, 

findet die Konfirmation und Entlajjung des eriten Taub- 

ftummen-Kurjus jtatt. Cine ergreifende und erhebende 

Feier! 

21. Juni. Die „Now. Wr.” äußerte fih im Allgemeinen aner- 

fennend über die baltijche Zentral-Ausftellung. Dod glaubt 

fie rügen zu müſſen, daß ruſſiſche Aufichriften zu felten an- 

gebracht feien und die deutſche Sprade in den Publikationen 

und aud) fonft vorherrſche ꝛc. 

Vom nationalen Gefichtspunft geht auch der Jour— 
nalift Awſſejenko aus; in einem Leitartifel der „Pet. Gaſ.“ 

jagt er u. a.: 
XVI 
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Die Rig. Ausſtellung zeugt nicht nur von der hohen Stufe, auf 
der die Landwirthſchaft im baltiſchen Gebiete ſteht, ſondern auch von dem 

allgemeinen, lebhaften und thätigen Intereſſe, das die ganze dortige Be— 

völkerung der Landwirthſchaft entgegen bringt.“ .... „Ohne Zweifel 

erklärt ſich das ernſte, ja ſogar feurige Intereſſe der dortigen Bevölkerung 

für ihre landwirthſchaftliche Ausſtellung zum Theil durch eine gewiſſe 

Entfremdung des Gebiets, dank welcher alle örtlichen Intereſſen eine 

beſondere Bedeutung erhalten und zu einem Gegenſtande beſonderer 

Sympathien werden. Aber auch abgeſehen davon iſt die Rig. Ausſtellung 
durch den Reichthum und den Werth der ausgeſtellten Gegenſtände eine 

der hervorragenden Erſcheinungen im wirthſchaftlichen Leben des Landes.“ 

Daran knüpft der Autor Betrachtungen über die letzte landwirthſchaftliche 

Ausstellung in Kiew, die troß der fehr viel günftigeren äußeren Umſtände 
und Bedingungen fait mit einem Banferott und jedenfalls mit einem 

Fiasko endete. 

22.—25. Yuni. Neval. Gartenbau-Ausftellung des Eftländifchen 

Sartenbauvereins im Badejalon zu Katharinenthal. Präſes 

diefes Vereins iſt v. Baggohufwudt-Sack. Mit einem Dod 

auf Se. Maj. den Kaiſer eröffnete ber Ejtl. Gouverneur 

Scalon die Ausitellung; bejucht wurde fie auch vom Groß— 

fürften Boris Wladimirowitſch. 

23. Juni, Der „Reg.Anz.“ publizirt ein Allerhöchſt beftätigtes 

Reichsraths-Gutachten über die Ausdehnung des allgemeinen 
Gymnaſial-Statuts auf das Nrensburger Gymnafium, bie 

mit Beginn des Lehrjahres 1899/1900 in Kraft tritt. Doc) 

find gewiße Abweichungen vom allgem. Statut geftattet 
morden. — Das Sculfollegium beiteht aus 2 Vertretern 

der Oeſelſchen Ritterichaft, dem Direktor und 2 vom Ku— 

rator zu ernennenden Lehrern. 

r „Nach Herſtellung feiner angegriffenen Geſundheit tritt 

der livl. Gouverneur Sſurowzow die Verwaltung feines 

Gouvernements wieder an. 

23.—27. Juni. Riga: Situngen des Livl. Adelsfonvents. Land- 
rath 3. Baron Wolff berichtet über die in der Naht vom 

18./19. Mai a. c. im Schwaneburgichen Pajtorat verübten 

Ausihreitungen. Darauf hin beichloß der Konvent, alle erforder: 

lichen Schritte zur Wiederherftellung der dDurd die Exzeße gegen 

die Paſtore geftörten Ordnung zu ergreifen und der Landes: 
verfretung die zum Schuß für die Pajtore etwa erforderlichen 

Beldmittel aus der Ritterkaſſe zur Dispofition zu fteleu. — 
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Der Landmarfchall wurde erfucht, dahin zu wirfen, daf ber vom 

Minifter des Innern fürzlich verbotene Konfirmanden:Vorberei- 

tungsunterricht in Jurjew (Dorpat), Bernau, Werro und Ober: 

pahlen obrigfeitlich Fonzeifionirt werde, da die Erlernung des 

Leſens, ſowie ein mehrjähriger Unterricht im Katehismus und 

der bibliichen Gejchichte eine unerläßliche Vorbebingung für in 

die Konfirmation ift und anderjeits weder ein Schulzwang, 

noch eine obligatoriicher Unterricht in den Städten Livlands 

eriftirt. Darum erfcheint grade hier der Worbereitungs- 
unterricht bejonders nothwendig. (Die Gründung eines 
„Vereins für religiöfe und fittlihe Pflege der Proteftanten 

in Riga” war gleichfalls verboten worden). — Das Land- 
raths = Collegium wurde erſucht, durch Verhandlungen mit 

der Gouvernementsobrigfeit eine authentiihe Interpretation 

der vom livl. Gouverneur 1893 erlaffenen Verordnung über 

die Anftellung von Kirchipielsärzten herbeizuführen und zwar 

in dem Sinne, daß die dort angegebenen Normaljäge für 

Honorirung nicht als Minimalfäge gelten, fondern die Kirch 

ipiele das Recht behalten jollen, ihre Aerzte auch für ein 
geringeres Honorar, als in den Rormal-Bedingungen“ vor: 

gelehen ift, anzujtellen. — In Sachen der Verwendung des 

Megebaufapitals beichloß der Konvent, unabhängig von den 

an erwartenden minijteriellen Inſtruktionen über die Budget- 

anfertigung ſchon jet einen vorläufigen 3jährigen Wirth- 

Ichaftsplan für die 8 livl. Kreiſe und das Rigaſche Patri- 

monialgebiet ausarbeiten zu laſſen. Der gefammte Jahres— 

betrag der Wegebaufummen beläuft fi auf 293,700 Rbl. 

Nah Abzug der auf Oeſel entfallenden Quote, der Gagen, 

Kanzlei:, Fahr: und Erpropriationsgelder (für Granblager), 

fowie von 5 Prozent der rejtirenden Summe für den Res 

fervefond verbleiden für Wegebauzwede auf dem livl. Feſt— 

land jährlich 241,762 Rb. — Die von der Wilnaer Inten— 

dantur-Verwaltung dem Gonvent zur Begutachtung über: 
fandten Regeln für den Ankauf landwirthichaftlicher Pro- 

dufte jeitens der Militärverwaltung wurden als zmedent- 
ſprechend und einer Abänderung nicht bebürftig bezeichnet. 

Zur Begutachtung gelangten ferner: das vom Gouvernements- 

Veterinär übergebene Projekt einer neuen nn „über 
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Schutzmaßregeln wider die Rinderpeſt, ſowie ein Entwurf 

von Regeln über die Abgabe von Landparzellen an das 

Militär behufs temporärer Nugung. — Dem Vorſchlage des 

Eſtl. Nitterfhaftshauptmanns entſprechend bemilligte der 

Konvent zum Umterhalt des in Reval zu begründenden He— 

bammen-Fnitituts aus der Landeskaſſe eine Jahresjubvention 

von 2000 bl. unter der Bedingung, daß ſiets + liol. 

Schülerinnen eſtniſcher Nationalität in dieſem Inſtitut aus- 

gebildet werden. — Von den Bewilligungen, die aus der 

Ritterkaſſe gemacht wurden, find hervorzuheben: ein Beitrag 

von 1000 Rbl. zum Bau einer zweiten Kirche für Die 

(lettiiche) St. Gertrudgemeinde in Riga; ein Kredit bis zum 
Betrage von 2300 Rbl. behufs Anfertigung einer rufi. 

Ueberjegung der agrarhijtoriihen Studien A. Tobiens; 

200 Nbl. jährlid (bis zum nächjten ordin. Landtag) zur 

Gagirung eines Wanderlehrer für das Kirchipiel S. Elifabeth 

zu Bernau. Ferner beſchloß der Konvent, einem Antrage 

des Prof. emer. Dr. J. Engelmann entiprehend, mit den 

Ritterſchafts-Repräſentationen von Dejel, Ejt: und Kurland 

behufs gemeinjamer Subventionirung einer deutihen Weber: 

fegung der neuen Ausgabe des Liv-, Eſt- und Kurländiichen 

Privatrehts vom Jahre 1890 bis zum Gejammtbetrage von 
2000 Rbl. in Relation zu treten und den auf die Livl. 

Ritter» und Landichaft entfallenden Antheil aus der Ritter: 

falle zu bemilligen. — Ein Gejud) um Unterftügung der 

unter Proteftion Ihrer Maj. der KHaijerin Diaria Feodoromna 

ftehenden Taubjtummen-Anjtalten wurde abgelehnt, da für 

diefen Zwed, ſoweit er Livland betrifft, die Mittel des 

Landes in hohem Grad und ausreichend in Anjpruch ge 

nommen find. 

25. Juni. Die Statuten des „Vereins praftiicher Aerzte in Reval“ 

wurden dieſer Tage vom Miniſter des Inneren bejtätigt. 

26. Juni. Die Getränfe:Steuer in den 3 Ojtleeprovinzen betrug 

i. %. 1897 — nad) dem Nechenichaftsbericht des Departe— 

ments der indireften Steuern — c. 8,515,000 Rbl. — bie 

Dftfeeprovinzen nehmen in Bezug auf Einträglichfeit der 
Setränfe-Steuer unter den Rayons des Reiches die 3. Stelle 

ein, Livland unter den einzelnen Gouvernements aber Die 
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14. Stelle. — Von den in Livland produzirten 1,120,000 

MWedro Spiritus gelangen 820,000 MWedro zum örtlichen 
Konjum. 

27. Juni. Das in Lindheim (Kr. Walk, Kirchſp. Oppefaln) vom 

Dr. med. Armin Treu 1895 eröffnete, jegt aber volljtändig 

um: und ausgebaute Sanatorium für Lungenfranfe wird 
feierlich eingeweiht. Paſtor Treu — Oppekaln hielt Die 

Weihrede. Beſitzer und Leiter diejer Deilanftalt ift Dr. Arm. 

Treu. Lindheim iſt das erfte baltiihe Sanatorium für 

Zungenfranfe; bisher haben 67 Patienten dajelbjt Aufnahme 
gefunden. Es bejtehen in Rußland außer Lindheim nod) 

drei derartige Heilanftalten: 2 in Finnland und eine bei 

Petersburg; die älteſte von diejen ift die finnländijche in 

Halila, die 1889 eröffnet wurde. 

27.—29. Juni. Jurjew (Dorpat): I. Delegirten-Kongreß der ejt: 

nischen landwirthichaftlihen Wereine. Er verjammelte ſich 

auf Initiative des Jurjewſchen (Dörptichen) Vereins, der 

unter dem Präſidium des Poſtimees-Redakteurs Töniſſon 

jteht. Die Vorgeſchichte diejes Kongreſſes ilt charakterifirt 
durch den Gegenſatz zwijchen dem im Sinne des „Rijhifi 

Weſtn.“ operirenden Olewik-Redakteur Grenzftein und dem 

national gejinnten Redakteur Tönifjon. (Vgl. ©. 193—194). 

— Von insgejammt c. 30 Vereinen find 22 durd) 38 Dele: 

girte vertreten. Die Sitzungen finden öffentlich ftatt und die 

Zahl der Gäjte ijt groß. — Töniſſon hielt die Begrüßungs: 
anſprache, die er mit einem Hoc) auf Se. Majeftät jchloß, 

und erklärte dann den Kongreß für eröffnet. Zunächſt wurde 

beitimmt, daß jeder Verein ohne Rückſicht auf die Zahl feiner 

Delegirten 1 Stimme abzugeben habe. Zum Präfidirenden 

wurde cand. Jaakſon aus Fellin gewählt. — Nach Felt: 

jtellung der Geſchäftsordnung ſprach der Vertreter des Neval- 

ihen Vereins im Namen dejjelben u. a. den Wunſch aus, 

der Kongreß möge bei der Neichsregierung um die Errichtung 

einer Baueragrarbanf behufs Erleichterung des Bauerland-An— 

faufs, der in Ejtland noch wenig vorgejchritten ſei, petitioniren. 

Eine Disfuffiondarüber jchnitt aber Töniſſon als Präſes des 

jenigen Vereins, der die Einberufung des Kongreſſes bewirkt 

hatte, mit der Bemerkung ab, daß dieje Frage nicht auf dem 



— 252 — 

minijteriell bejtätigten Programm jtehe. — Die Hauptaufgabe des 

Kongreſſes beitand in der Gründung einer fländigeu Zentrale 
der ejtn. landw. Vereine. Der Koddaferjche Verein (Kr. Jurjew— 

Dorpat) erklärte fich überhaupt gegen dieſes Unternehmen, 

da der Kleingrundbejiger über die erforderlihen Mittel nicht 

verfüge und man ja in der Livl. Defonom. Sozietät bereits 

eine Zentrale habe. Dieſe Auffajjung wurde von Töniſſon 

befämpft, obwohl bie Sozietät vieles Erjprießliche geleitet 

hätte. Grenzitein glaubt aus den Koddaferfchen Anjchauungen 

ein „Wiegenlied” herausflingen zu hören, — jet gelte es 

do, aus der Wiege herauszufommen, und nicht jolle man 

von „fremder Seite” Hilfe erwarten. Die Unterhaltsfojten 

des Zentralorgans ſchätzte Töniſſon — offenbar viel zu niedrig 
— auf 4—500 Nbl. und theilte mit, daß der Jurjewſche 

Verein fi) erböte, die gefammten Koften allein zu tragen, beſſer 
aber wäre es wohl, wenn alle Vereine beifteuern wollten. 

Bei einer Umfrage jagten indeſſen nur 5 Vereine (vou 22) 
Beiträge von 10—50 Rbl. zu, 6 andere jtellten foldhe in 
Ausfiht, ohne die Höhe zu normiren, und die übrigen 11 Ber: 
eine jcheinen fi gar nicht geäußert zu haben. Bei dieſer 
Öelegenheit wies wieder der Koddaferihe Verein auf eine 

event. Beihilfe der Defon. Sozietät hin. Der Kongreß be- 

ſchloß. eine felbjtändige Zentrale mit jtändigem Sig in 
Jurjew zu errichten, die folgendermaßen organifirt ift: Die 

Zentrale bejteht aus den von den landıw. Vereinen gewählten 

Kongreß: Delegirten ; der Kongreß verfammelt ſich minbejtens 

einmal im Jahr, wobei jeder Verein gleichartiges Stimmredt 

hat; als Organ des Kongreſſes fungirt ein Zentralfonjeil 

von 9 Gliedern, das die Kongreſſe beruft und deſſen Erefu- 

tive aus einem 3gliedrigen Zentralbureau gebildet wird. 
Als Zwed der Zentrale wurde anerkannt die Förderung der 

wirthichaftlihen Verhältniſſe des ejtnifchen Volkes. Das 

wäre auf zweierlei Art anzujtreben: 1) durch Verbreitung 
von Bildung und Willen in den landwirthichaftlicen Kreiſen 

mittelft Kurje, Schriften. Reden, Bibliothefen, Wanderlehrer 

u. ſ. w.; 2) durd Förderung wirthichaftlicher Unternehmun: 

gen, wie gegenfeitige Verfiherung, Kauf: und Berfaufss, 

Gartenbau: und Meiereigenoflenichaften und drgl. m. Die 
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Ausführung der Kongrekbeihlüffe wird dem Vorſtande bes 
Jurjewichen Vereins und 5 auswärtigen Kongreß-Delegirten 

übertragen. Dagegen wurde — und das ijt jehr bezeichnenb 
— von gewiller Eeite beantragt, dieſe Beichlüffe, bevor fie 

zur Bejtätigung vorgeftellt würden, nochmals allen einzelnen 

landw. Vereinen zur Prüfung zu überweijen. Diejer über: 

aus naive oder perfide Vorſchlag wurde indeſſen ab» 

gelehnt, da er die ganze Kongreßarbeit in Frage jtellte, denn 
— jagt der „Poſtimees“ — es brauchten nur einige jüngere 

Vereine, die jelbit einen fleineren Zentralverein ins Leben 

zu rufen wünjchen, ihre Antwort vecht lange hinauszuſchieben 

oder Nenderungen vorzujichlagen, die ohne einen neuen Kon— 

greß nicht zu enticheiden wären.” Kurz, dieſer Verſuch miß- 

glüdte und der Kongreß machte jid) bezüglich der Zentrale 

im Allgemeinen das vom Jurjewſchen Verein aufgeitellte 

Programm zu eigen. — In der Frage wegen Errichtung 

einer eftniihen Ackerbauſchule entichieb fi die Dias 

jorität für den mittleren Typus einer ſolchen Lehranftalt. 

Lebhaft wurde darüber disfutirt, wo dieſe Schule eröffnet 
werden jolle, bei Oberpahlen an Stelle der Aleranderjchule 

oder bei Jurjew auf dem Kronsgut Timmofer. Die An: 

fihten waren jehr getheilt, doch jcheinen fid) die meijten 

Stimmen gegen Oberpahlen ausgejproden zu haben, jo jeden- 

falls Grenzitein. Der Kongreß erklärte es für notwendig, 

daß die zukünftige Schule, aud wenn ſie in Oberpahlen 

bliebe, auf eigenem Lande fundirt werde. Cs jei hier be— 

merkt, daß dem „Prib. Lift.“ zufolge Fürft Gagarin, 

dev Befiger des Schloſſes Oberpahlen, gewillt jein joll, 

„Land zum Bau der geplanten eſtn. Aderbaujchule abzu— 

treten”. MWünjchenswerth erjchien Vielen außer der mittleren 

in der Nähe Jurjews zu errichtenden Aderbaujchule noch die 

Umwandlung der derzeitigen Aleranderjchule bei Oberpahlen 

in eine niedere landwirthichaftliche Lehranftalt. — Als über 

die Förderung des Oartenbaues und der 
Obſtzucht verhandelt wurde, erklärte Grenzitein, daß bie 

auf Grund des Normal-Statuts bejtätigten ejtn. landw. Ver: 

eine bereits eine Zentralſtelle gebildet hätten, die aud in 

Saden des Gartenbaues thätig jei, ohne dabei den einzelnen 
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Vereinen auch nur die geringſten Ausgaben zu verurſachen. 
Der Werth dieſer kühnen Behauptung wurde von Töniſſon 

gebührend gekennzeichnet und der verdächtige Lockruf ſcheint 

denn doch den gewünſchten Eindruck nicht gemacht zu haben. 

Der Kongreß erklärte den Gartenbau für einen überaus 

bedeutſamen Nebenzweig der eſtniſchen Landwirthſchaft und 

machte die Förderung deſſelben, ſowie die Sammlung 

einſchlägigen Materials der Zentralſtelle zur beſonderen 

Pflicht; er beſchloß ferner vom Miniſterium die In— 

ſtallirung eines Gartenbau-Inſtruktors zu erbitten, wo— 
möglich eines von den eſtn. Vereinen hierfür zu präſen— 

tirenden Kandidaten; der Kongreß ſprach auch den Wunſch 

aus, daß bei den Gemeindeſchulen Gärten — mit Hilfe der 

Gemeinde angelegt würden. — In Bezug auf Genoſſen— 
ſchafts- und Sammelmeiereien erklärte der 

Kongreß die erſteren für beſonders vortheilhaft und empfeh— 

lenswerth; wo deren Errichtung nicht thunlich ſei, möge man, 

als Unternehmen von Einzelperſonen, Sammelmeiereien be: 

gründen; die Zentrale hat Daten über den Betrieb von 

Milhwirtdichaiten zu jammeln; die Regierung joll um An: 

jtellung eines Inſtruktors erjucht werden ꝛc. — Die Frage 

betr. Organifirung von Kauf: und PBerfaufsge: 
nofjenjhaften wurde, nahdem man in Prinzip einer 

ſolchen Organifirung zugeitimmt hatte, im Uebrigen ber 

Enticheidung des nächſten Kongreßes vorbehalten. — Zum 

Schluß wurde ein Danf:Telegramm an den Landwirth: 

ſchaftsminiſter Jermolow abgeſchickt. — „Es hat fi) bei diejem 

Kongreß, Ichreibt die „Nordl. Ztg.“, Manches hinter den 

Koulifjen abgeipielt, was aus den Referaten des „Poſtimees“ 

nicht klar zu erkennen iſt“, jondern dafelbft nur angedeutet 

wird. Das hindert denn auch eine präzifere Beurtheilung 

der Kongreßergebniße. Tönniſſon bejchwerte ſich nachträglich 

aufs bitterſte über Falſchheit, Intriguen, Verdächtigungen 

und heimliche Machinationen, die auf dem Kongreße wirkſam 

waren. „Was voll Falſch und Schlechtigkeit iſt“ — erklärt 

er — muß mit der Wurzel herausgerißen werden, wenn 

dabei auch Erde mit herausgewirbelt wird. Dieje Worte 

beziehen fich, wie die „Nordl. Ztg. bemerkt, in erfter Linie 
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wohl auf den Jurjewſchen eſtn. landwirih. Verein. Grenz— 

ſtein hatte die mit ihm in Fühlung ſtehenden Vereine zur 

Beſchickung des Kongreßes aufgefordert und ſich ſelbſt dem— 
ſelben durch eine Flugſchrift und verſchiedene Olewik— 

Artikel, die vom „Poſtimees“ angegriffen wurden, in Erin— 

nerung gebracht. Zweifellos hat es auch während des 

Kongreßes an allerhand Quertreibereien von Seiten Grenz— 

fteins und feiner Gefinnungsgenofjen nicht gefehlt. Dele— 

girter eines Vereins war er nicht. 

28. Juni. In Helmet (Kr. Sellin) verjammelt fich der Kirchen: 

LG 

Konvent zu einer neuen Predigerwahl für die feit 1!/a 
Jahren vafante Pfarre. Zu einer Entſcheidung fommt es 

auch diesmal nicht, da die beiden früheren Kandidaten, Feld— 
mann und Sitzka, wieder die gleiche Stimmenzahl erhalten. 
(cf. Balt. Chron. III, 145). Die Wahlverhandlungen follen 
wieder dem Konfijtorium zur Enticheidung vorgelegt werden. 
— Der im Interejje des Friedens von den Gütern vorge: 

ichlagene Kompromiß, von den bisherigen Kandidaten abzu— 

jehen und ſich auf einen von 3 neu denominirten Kandidaten 

zu einigen, fcheiterte an dem Widerſpruch der Gemeinde: 
Delegirten. 

„ Riga. Stadtverordneten-VBerfjammlung: Ein Senatsufas 
v. 29. März a. c. in Sachen des 1896 von der Stadt ein- 

gereichten allerunterthänigiten Geſuchs wird verlefen. Der 

Thatbejtand ijt folgender: als der Kurator i. J. 1896 der 
Stadtverordneten-VBerfammlung mittheilte, daß er das jeit 
1874 geltende Statut der Rigaſchen Stadt-Töchterſchule 

durch das allgemeine Statut für Mädchengymnafien (v. 1870) 

zu erjegen wünſche, beichloß die Verfammlung, um das 

Wohl diefer Schule bejorgt, in einer allerunterthänigiten 
Bittichrift um Beibehaltung des bisherigen Statuts zu peti- 

tioniren; dieſer Beichluß war bereits rechtskräftig geworden 
und zur Ausführung gelangt, als er nadhträglid vom Gou— 
verneur beanjtandet und von der Gouvernementsbehörde für 

Städteſachen wegen angeblider Formfehler und weil die 

Stadbtverwaltungen überhaupt nicht befugt feien, in kommu— 
nalen Fragen Supplifen ‚auf den Namen Sr. Majeftät 

einzureichen, fajfirt wurde. Die Stadtverorbn.:Verf. führte 
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Beichwerbe beim dirig. Senat. (Vgl. Balt. Ghron. I, 6 u. 

IL, 87). — Der Senat hat nun entjichieden, daß der Stadt: 

verwaltung das Recht zujteht, allerunterthänigite Geſuche 

anzuftrengen und daß die von ber livl. Gouvernements- 

behörbe verfügte Kaſſation aufzuheben ift, weil fie in jeder 

Beziehung, jahlih und formal, der gejeglihen Begründung 

entbehrt. 

Der Entwurf eines Ortsftatuts betr. Beſchränkung des 

Handels: und Gewerbebetriebs an Sonn: und Feiertagen 
wird einjtimmig angenommen. 

28. Juni. Hapjal. Die Aftien-Gejellihaft „Nifolai-Sanatorium“ 

in Hapfal hat eine Subjfription auf ihre Aktien eröffnet 

(Grundfapital 300,000 Rbl. in 1200 Aktien & 250 Rbl.). 

Die Subjfription fann erfolgen in Petersburg bei Junker 
und Co., in Riga bei der Börſenbank, außerdem in Jurjew 
(Dorpat), in Reval und Hapfal. 

„ Die Veterinärärzte der Djtieeprovinzen planen die Grün» 

dung eines Vereins zu willenichaftlihen Zweden. Auf einer 

Verjammlung in Riga während der landwirthichaftl. Zentral: 
Austellung wurde eiu Statutenentwurf von c. 50 anmwejenden 

Veterinärärzten gebilligt und ijt gegenwärtig dem Miniſter 
des Innern zur Bejtätigung vorgelegt worden. 

„ Zu Abbas-Tuman ftirbt der Großfürjt Thronfolger Georg 
Alerandrowitih in noch nicht vollendetem 29. Lebensjahre. 

Das Recht der Thronfolge geht über auf den jüngſten Bruder 

Sr. Majeftät, den Großfürſten Michail Alerandrowitic (geb. 

1878, Nov. 22). 
28. Juni — 1. Juli. Reval. Siztzungen bes ritterjchaftlichen 

Ausihußes. Derjelbe nahm Kenntniß u. A.: von der jchrift: 

lihen Mittheilung des Gouverneurs d. d. 18. Mai a. c., 
daß die das Veterinärweſen betreffenden Funktionen der 

Medizinal:$nipeltore und Mledizinal:Abtheilungen auf bie 

Souvernements-Veterinäre gejeglich übertragen und in diejer 

Veranlafjung bejondere Inſtruktionen an die Gouvernements- 

Veterinäre vom Minifter des Inneren am 28. Mai db. 3. 

bejtätigt worden jeien; ferner von dem an den ejtländiichen 

Kameralhof gerichteten Antwortichreiben des Nitterjchafts- 

hauptmanns d. d. 31. Dlai a. c., demzufolge bis zur all» 
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endlichen Senatsentjcheidung über die Höhe bes aus der 

Nitterfaffe zu zahlenden Beitrages zu den Diäten, bie 

1892—1898 den nad Ejtland abbdelegirten Beamten des 
Minijteriums des Inneren ausgezahlt worden find, dem 

Kameralhof nur die vorjhriftsmäßige Marimalzahlung von 
250 Rbl. jährlih — jtatt der beanjpruchten c. 487 Rbl. — 

zur Verfügung gejtellt werden kann. 
Der Vermwaltungsratd der Taubftummenanftalt Ihrer 

Majeftät der Kaijerin Maria Feodorowna hatte um Ge: 
währung einer jährlihen Subvention nadgejudt. Der 

ritterfchaftl. Ausſchuß beihloß von einer joldhen Bewilligung 

abzujehen, da bereits eine für Taubjtumme aus der ejtnijchen 

Landbevölferung bejtehende Anjtalt, die ihrem Zwecke genügt, 

aus den Mitteln der Ritter: und Landichaft unterjtügt wird. 

— Ferner wurde, in Folge der Mittheilung des Nitterjchafts- 

bauptmannes, daß die Zahl der im Leproforium zu Kuda 

Aufgenommenen auf 25 geftiegen ſei, beſchloſſen, dem Kura— 
torium ber Anftalt die Erweiterung der Anjtaltsräume auf: 

zutragen, damit nicht bei eintretendem Naummangel Kranfe 
abgewiefen werden müßten. — Das Statut der in Reval 
zu gründenden Zandeshebammenanftalt, das von der hierzu 

eingejegten Kommilfion entworfen worden war, nebjt den 

von biefer Kommilfion ausgearbeiteten „Regeln über Die 

Aufnahme, ben Unterricht und die Entlaffung von Schüle— 

rinnen“, wurde vom Nusihuß mit einigen Veränderungen 

angenommen. — 
29. Juni. Tudum. Als Stadthaupt für das nächſte Quadrien- 

nium ift, nad) jtattgehabter Wahl, M. Kremann, Vorſteher 

der Tuckumſchen Krons-Elementarichule, bejtätigt worden. 

„ In Goldingen erhielt, wie die „Lib. Ztg.“ erfährt, das 
Privat-Gymnaſium für Knaben die jtaatlihen Rechte. (?) — 

Unter welchen Bedingungen? — 
» Zum Bräfidenten des Eftländiichen evang. luther. Konſi— 

ftoriums wurde E. Graf Igelſtröm ernannt. 

„ Der Finanzminifter Witte gejtattete dem Rigaer Gewerbe: 
verein, im Sommer 1901 eine Gewerbe:Ausjtellung zu ver: 

anftalten und diejelbe „Rigaſche Jubiläums-Ausftellung”“ zu 

benennen. 
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29. Juni. Als Delegirter Rußlands zum XII. Internationalen PBeterinär- 

Kongrei in Baden-Baden wird der Yandwirthichaftinipeftor W. F. Nagorifi 

abfommandirt und gleichzeitig beauftragt, ji mit dem Geichäftsgang der 

ftaatlihen Biehverfiherung in Deutſchland und der Schweiz befannt zu 

machen im Hinblit auf die geplante Einführung derjelben in Rußland 

nad; dem Projelt des Finanzminiſteriums. Diejes Projekt wurde fürzlich 

in einer unter dem Borjig des Landwirthſchafts-Miniſters Jermolow 

jtehenden Kommiſſion einer genauen Durchſicht unterzogen. 

30. Juni. Das Wahsthum des jteuerpflichtigen Immobilienbefiges 

in Niga wird durd) folgende Zahlen illuftrirt: der Schätzungs— 

werth der Rig. Immobilien (für die Nepartition der Krons— 

immobilien-Steuer) jtieg in der Periode 1889—1895 um 

nicht volle 5 Diill., hat aber in den 5 Jahren jeit 1895 

um fait 20 Mill. zugenommen und beträgt jet weit über 

79 Mil. Rbl. — 
1. Juli. Die Hauptverwaltung der indireften Steuern und des Arons.Brannt: 

weinverfaufs publizirte fürzlich ihren Nechenichaftsbericht für d. I. 1897. 

Es jtellt ji heraus, dab die Totallumme der Krons-Einnahmen aus der 

GSetränfejteuer um c. 151/, Mill. hinter dem Budget-Voranichlag zurüd: 
geblieben ijt und ?/, dieſes Mancos entfallen auf den Arons,Branntweins 

verfauf. Der offizielle Bericht beurtheilt aber diejen Cinnahme-Ausfall 

nicht etwa als eine ausichließliche und mwohlthätige Folge des Monopols, 

er erklärt ihn vielmehr „durd die allgemeine, ziemlid empfindliche Miß— 

ernte, durch die erhebliche Verringerung der Zahl der Trinfanjtalten und 

beſonders durch die Entfernung aller Juden vom Handel mit itarfen 

Getränken”. Der Einfluß des Monopols auf die Abnahme des Brannt: 

wein:Koniums läßt ſich demnach noch nicht berechnen und feititellen. In 

dem Bericht heißt es auf ©. 96: „Obgleich das Gejeg mit recht ftrengen 

Strafen das heimliche Halten von Spiritus und Branntwein im Nayon 

des Kronsmonopols bedroht, wird Soldyes doch, troß den dagegen er: 

griffenen Maßnahmen, in recht ausgedehntem Maße betrieben. In ein: 

zelnen Ortichaften nahm diejes heimliche Halten von Spirituojen den 

Charakter eines Gewerbes an.“ Dieje bedenkliche Begleiterſcheinung wird 

bier zu Lande von gemwifjen „Bolfsbeglüdern” ſyſtematiſch ignorirt, obgleich 

fie grade in den Djtjeeprovinzen am wenigſten ausbleiben fann, falls hier 

wirklich alle Krüge geichloffen werden jollten. 

2. Jul. Die „Livl. Gouv.Ztg.“ n. 70 veröffentlicht einen Aus 

zug aus dem Bericht des Livl. Gouverneurs an den Minijter 

des inneren über die Arbeiter-Unruhen und Strifebewegungen, 

die im Mai d. %. jtattfanden. 
3. Juli. Zur Beltätigung des Goldingenihen Privat-Knaben— 

aymnafiums (cf. oben 29. Juni) läßt fi) der „Gold. Anz.“ 

in fajt überjhwänglicher Weije vernehmen. Cr jchreibt: 
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„Der Stadt Goldingen ift in der vorigen Woche eine Mohlthat 
erwiefen worden, welche jeden Einwohner ohne Ausnahme hoc) erfreut hat. 

Der Herr Minijter der Volksaufklärung hat nämlich bewilligt, daß die 

Stadt das von ihr projeftirte private Anabengymnafium errichtet und 

eröffnet. Eine ſolche Schulanitalt wird als Privat-Gymnaſium von Per: 

fonen, welche die Stadt dazu erwählt, verwaltet, ift eine Privatichule und 

bleibt den allgemeinen Beitimmungen für Privatſchulen unterworfen, hat 

aber das Recht, daß ihre Zöglinge an derfelben das Abiturienteneramen 

machen können. Biele und große Sorgen von Eltern in Stadt und 

Umgegend find dadurch bejeitigt. Unfere Hausbefiger Hoffen num wieder 

auf Hebung des VBermögenswerthes ihrer Häufer. Die Männer in Amt 

und Beruf werden bier jeßhafter werden, da fie nun ein Privatgymnafium 

für ihre Söhne haben. Der Rüdgang aller wirthichaftlichen Verhältnifje 

durch die Aufhebung unjeres früheren Goldingenihen Gymnafiums wird 

fih allmählich geben. Auf allen Gebieten ficht jomit jeder wieder einer 

befferen Zufunft entgegen. Alles das verdanfen wir der vorgelagten 
gütigen und mwohlwollenden Bewilligung des Herrn Miniſters der Vollks— 

aufflärung. Tiefjten Dank fühlen alle gegen ihn und viele Danfgebete 
gelten ihm und feiner Wohlthat. Wie wir hören, foll auch in unferen 

Kirhen aller Konfellionen und in der Synagoge 
der vorerwähnten Bewilligung eines jtädtiichen Privatgymnafiums durch 

den Herrn Minilter danfend gedadt werben.” 

Das Blatt ſchließt mit einem innigen Danf an das 

Stadthaupt Adolphi, deifen raftlojer Ausdauer jegt ein jchöner 

Erfolg zu Theil geworden fei. Und die „Dün.-tg.” fügt 

hinzu: „Jeder, der weiß, mit welchem Aufgebot von jelbit: 

lofer Mühe Armin Adolpi die Sache betrieben hat, die weit 

über die Grenzen Goldingens Bedeutung hat, wird den 

Danfesworten des „Hold. Anz.“ wohl voll zuftimmen. Er 

hat fich große Verdienſte erworben.“ 

Bei der Beurtheilung diefer baltischen Schulfrage jtellt 
fih der „Gold. Anz.” auf den bloß materiell:öfonomijchen 

Standpunft; einen höheren jcheint er in diefem Fall — 

nicht einnehmen zu wollen. 

4. Juli. Der landwirthichaftliche Verein in Ampel (Kr. Jerwen) 
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hält feine Ffonftituirende Verfammlung ab. Bei der Wahl 

des Vorjtandes wird v. Benkendorff-Jendel einjtimmig zum 

Präfes gewählt. Der Verein zählt 70 Mitglieder. 

„ Wie die „Birk. für den Rig. Lehrbez.” berichten, ift 

Ed. Hoheifel vom Miniſter der Vollsaufflärung zur temporären 
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Uebernahme ber Obliegenheiten eines Direktors des Irm— 

lauſchen Lehrer-Seminars (Kurland, Kr. Tuckum) zugelaſſen 

worden, „bis ſich herausgeſtellt haben wird, daß er, Hoheiſel, 

ſich in genügendem Maße die ruſſiſche Sprache angeeignet 
hat, um den Unterricht im Seminar zu verfolgen.“ 

4. Juli. Zintenhof (bei Pernau). Die neuerbaute griehifch:orthodore 

Kirche für die Arbeiter der Zintenhofihen Tuchfabrik wird 

vom Biſchof Agathangel eingeweiht. Der Abendgottesdienit 
fand in eſtniſcher Sprache jtatt, ebenfo wurden bei der 

Siturgie viele geiftliche Lieder ejtnifh vorgetragen. Die 
Fabrik gehört einem Konfortium moskauſcher Kaufleute, auf 

deren Koſten auch die Kirche gebaut worden ift. 

Auf ein Begrüßungstelegramm, das der Verwaltungs: 

rath der Fabrif bei diejer Feier an den Finanzminijter 

richtete, traf folgende Antwort ein: „indem ich mich den 

(Hebeten der bei der Einweihung der neuen Kirche Anweſenden 

anſchließe, überjende ich meine herzliden Glückwünſche zu 

diefem für die orthodore Bevölkerung des Gebiets freudigen 

Ereigniß. Staatsjefretär Witte.“ 

„ Der „Livl. Verein zur Förderung der Landwirthſchaft 

und bes Gewerbefleißes“ hat in Jurjew (Dorpat) ein Kom— 

milfions-Bureau gegründet, mit dem ein Xager von land- 

wirthichaftlihen Mafchinen, Geräthen, Knnftdüngemitteln ꝛc. 

verbunden il. Das Bureau übernimmt im Intereſſe der 

Landmwirthe: die Vermittelung zwiſchen Angebot und Nach: 
frage (gegen Zahlung bejtimmter Prozente von Seiten bes 

Verfäufers), den Verfehr mit ftaatlichen, ftädtiihen und 

anderen Snftitutionen, jowie jeden Gefchäftsabichluß, ferner 

den Nachweis von landwirthichaftlihen Beamten, Arrenden, 

Srundjtüfen und Bäulern in Stadt und Land, Baur 

materialien, landmwirthichaftlihen Produften aller Art ac. 

Das Bureau wird aud in außerbaltifhen Gouvernements 

Abſatzgebiete und Bezugsquellen ausfindig zu machen ſuchen. 

Koſtenlos überläßt es den Mitgliedern des Vereins ver: 
ſchiedene Arten von Kunftdüngemitteln zu gewißen geregelten 

Düngungsverfuhen. — Tas ift das vorläufige, aber erwei- 

terungsfähige Programm des Kommiljions:Bureaus. Die 

Mitglieder des Livl. Vereins genießen eine prozentual be: 



_ 1 — 

ftimmte Vergünftigung gegenüber ben Nicht: Mitgliedern. 
Geſchäftsführer des Bureaus ift A. Beyer, Jurjew (Dorpat), 

Plesk. Str. 4. 

5. Juli. Jurjew (Dorpat). Die „Norblivl. Ztg.“ (n. 146) ver- 

öffentlicht eine Zufchrift des Vize-Dauptinanns ber hiefigen 

freimilligen Feuerwehr, Joh. Anderfon, der fih u. a. zu 
folgender Bemerfung oder Zurechtweiſung veranlaßt fieht: 

„Kollifionen (der Feuerwehr) mit dem Publitum gehören gleichfalls 

zu den Seltenheiten und wenn ſolche, wie beim legten Branbeinder 

Realſchule (in Jurjew), vorfommen, fo gehen fie von Perfonen aus, 

melde al8 Intereffenten am Brandobjeft nicht ohne Weitered vom Brand» 

plage entfernt werden können, die dabei — wir müſſen eine völlige Un— 
fenntniß unferer Verhältniffe vorausfegen — unjeren freimilligen Feuer: 

mwehrmann, der, größtentheild dem Arbeiterftande angehörend, Leib und 

Leben ohne Entgelt der Gefahr ausjeht, deffen gänzlich uneigennüßige 

DOpfermilligfeit alfo nie hoch genug geihägt werden fann, mit dem be» 

zahlten Pompier der Großftadt verwechſeln und ſich berechtigt glauben, 

fih an diefem braven Freiwilligen unmotivirter Weije jogar thätlich(!) 

vergreifen und ihn mit Ausdrüden traftiren zu Dürfen, von Denen 

„‚Ryankp“ nicht der ſtärkſte iſt.“ ... 

5. Inli. Liban: Der Polizeimeijter giebt in der „Lib. Ztg.” der 
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Bevölferung zu willen, daß in Fällen gelegwidriger Unruhen 

bei dem geringiten Ungehorjam gegen die Forderungen der 

aufgeitellten Militärpoften diefen das Recht zufteht, nad) 

eigenem Ermeſſen und ohne jede Verantwortlichfeit von der 

Waffe Gebraud) zu machen. 

„ Daß die Rig. Stadtverorbneten-VBerfammlung bie ſtädtiſchen 

Intereſſen vernachläffige iſt eine der Lieblingsphrafen des 

„Riſhski Weſtn.“ Wenn aber diefe Verfammlung bedeutende 

Summen zu fommunalen Zmweden einftimmig und debattenlos 

bewilligt, wie das z. B. auf ber legten Sitzung v. 28. Juni c. 

geichah. jo Hilft fi) das gen. Blatt mit feichten Späßen und 

Mipeleien über diefe nnbequeme Thatjache hinweg und klagt 

über Langeweile. An derartige Gloſſen des „Rilhsfi 

Weſtn.“ anfnüpfend bemerkt die „Now. Wr.“: „das hindert 

jedod) den Nig. jtädtiihen Haushalt nicht daran, feine 

Schulden zu haben und einer der wohlgeordnetjten 

in ganz; Rußland zu fein.” — Das hätte fi) der 

„Riſhsk. Weſtn.“ — To Schreibt die „Rig. Rdoſch.“ — mohl 

nicht träumen laſſen, daß feine Gönnerin feine Tiraden über 
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die ſtädtiſche Mikmwirthichaft jo desavouiren würde, und noch 

dazu anfnüpfend an ein Zitat aus ihm ſelbſt.“ 

5. Juli. Der „Livl. Oouv.-Ztg. zufolge hat der Gouverneur Die 

Gründung eines Tormahofihen (Kr. Jurjew) und eines 

Kaſſeritzſchen (Kr. Werro) landwirthichaftlihen Vereins — 

auf dem Boden des Normalftatuts — geftattet. 

A „ Lemſal. Als Stadtältefter wurde Wild. Dohien vom 

livl. Gouverneur beftätigt. 
6. Juli. Ueber die letzte landwirthichaftlihe Zentral-Ausſtellung 

in Riga veröffentlichte der „Balt. Weſtn.“ das Urtheil eines 

Kleingrundbejigers, der ſich zu folgendem Tadel berechtigt 
glaubt: „Da die Sleingrundbefiger ſich feinerlei Vergün— 

ftigungen zu erfreuen hatten, fo bot denn aud) die Ausftellung 

nur ein ehr unvollflommenes Bild von deren Wirthichaft 

und die Abtheilung des Hausfleifes war eine bejonders 

fümmerlide.“ Die Nleinbürger und Bauern hätten nicht 

wenig dazu beigetragen, daß die Ausjtellung in materieller 
Hinfiht günftig verlief; es wäre daher die moraliiche Pflicht 

des Wusftellungs:Romites gemefen, ihnen gewiße Erleich— 

terungen zu gewähren, das jei aber nicht geichehen. — Die 

„Düna-Ztg.“ weift nad), daß dieſer Vorwurf vollftändig un- 

begründet ijt. Das Erefutiv-Romite hatte die von Kleingrund- 

bejigern zu erlegenden Standgelder um die Hälfte herab: 

gelegt und dieſe Verfügung rechtzeitig publizirt. Es war 

ferner die Einrichtung getroffen worden, daß die Produfte 
der bäuerlichen Thierzucht nur unter fih und nicht mit den 

Erzeugnißen der Großgrundbefiger zu fonfurriren brauchten. 

Für bäuerliche Erponate hatte man außerdem neben Ehren: 

gaben und Medaillen auch zahlveihe Geldpreife ausgelegt, 

um die unvermeidliche Kojtenlaft zu erleihtern. Für billige 

Unterkunft war gelorgt. Landwirthichaftliche Vereine hatten 

bäuerlihen Ausſiellern materielle Unterftügungen zu Theil 

werden laſſen u. ſ. w. Kurz, die Kleingrundbefiger wurden 

in mehrfacher Hinficht direft begünftigt. 
6. Juli. Der „Reg.Anz.“ publizirt ein am 3. Mai c. Allerhöchit 

bejtätigtes Neichsrathsgutachten über die Bildung, Aufbe- 

wahrung und Verausgabung der Wegebau-Rapitalien in den 

Gouvernements, die feine Semjtwo:Verwaltung bejigen. 
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Diefes Geſetz gilt ohne Meiteres für Kurland; auf Liv- und 
Eitland aber ijt es mit denjenigen Nenderungen anzumenden, 

die vom Minifter des Inneren uud vom Finanzminifter, 

gemeinjam in Anbetracht der Eigenthümlichfeiten der örtlichen 

Landesverfaffung, für nothwendig erachtet werden follten. 

Die beiden Minifter haben außerdem für Liv: und Eitland 

eingehende Initruftionen über den Modus der Aufitellung 

und Nealifirung der Woranfchläge in Bezug auf die Ver: 
wendung der Wegebau-fapitalien zu erlaffen. Dieje Inſtruk— 

tionen find bisher noch nicht erjchienen. (Vgl. Balt. Chron. 

©. 127.). 

6. Juli. In Bolwa (Bolnifch-Livland, Kr. Ludſen) befteht jeit 

c. 25 Jahren eine lettiiche Kolonie, Die bereits gegen 3000 

Geelen evang.zluther. Konfellion zählt. Und dieſe Kolonie 

befigt weder eine eigene Kirche nod) eine Schule, obwohl das 

Bedürfniß nad) beiden ein dringendes ift. 

7. Juli. Mit welder Sachkenntniß, Gründlichkeit, Objektivität und Gemifiens 

baftigkeit gewiffe ruff. Zeitungen baltiiche Fragen behandeln, wird durd 

ein Beilpiel drajtiih iluftrirt, das diesmal die „Roſſija“ giebt. Der 

„Riſhſti Weſtn.“ behauptete vor Kurzem, daß für die Dftjeeprovinzen ein 

befonderer Typus des Geſchworenengerichts projeftirt ıwerde,, was 

natürlich ganz den Wünſchen des gen. Blattes entipricht. Dieſe zmeifel- 

hafte Nachricht wurde von der „Düna⸗Ztg.“ ohne Kommentar reproduzirt 

und darauf überraichender Weife von der „Roſſija“ zum Ausgangspunft 

einer längeren Polemik gegen die „Düna⸗-Z3tg.“ gemadt. Und warum ? 

Einzig und allein deswegen, weil fie in voller Unkenntniß baltiſcher Ber 

hältnifje von der unbegreiflich falſchen Vorausſetzung ausgeht, nicht der 

„Riſhſti Weſtn.“, jondern die „Düna-Zig.“ plaidire für ein „beſonderes“ 

baltiiches Geichworenengericht. Nur aus dieſem Grunde tritt fie lebhaft 

dafür ein, daß „im baltiichen Gebiete fein bejonderer, jondern unſer all» 

gemeiner Typus jenes Jnitituts eingeführt werden möge, wo der Bauer 

neben dem Herrn fit”. Die „Roſſija“ ijt „feit Davon überzeugt, daß die 

Aufgaben der Rechtspflege in den Djtjeeprovingen darunter leiden könnten, 

wenn hier ein Typus des Gejchworenengerichts eingeführt würde, der eine 

größere Betheiligung des örtlichen einfachen Volkes ausſchließt. ES liegt 

auch fein Grund vor, diejenigen in Verluchung zu führen, welche vor 

noch nicht langer Zeit die örtliche Rechtspflege durchaus nicht immer mit 

jener ritterlihen Unparteilichkeit handhabten, zu deren Aeußerung Die 

örtliche Klafje der privilegirten Gutsbefiger feine befonderen Motive beſitzt.“ 

Zweifellos würde fich die „Rojfija” mit dem Bruftton der „Ueberzeugung“ 

für einen ganz „bejonderen Typus“ ausgeſprochen haben, wenn fie die 
XVII 
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betr. Notiz im „Riſhſki Weſtn.“ und nicht zufällig in der „Düna⸗Ztg.“ 
gefunden hätte. 

8. Juli. In Riga find im Laufe dleſes Jahres bisher 96 Toll- 

muthfälle an Hunden und 6 an Katzen und Ziegen fonftatirt 
mworben. In den brei erſten Juniwochen allein wurden 20, 

im Juli bisher 5 Menſchen von tollen Hunden gebißen. 

Die fchredliche Seuche brah im März) 1898 in Riga aus. 

„ Riga: Im Konfeil des Polytehnifums wurde diefer Tage 

eine etwaige Ermäßigung ber Kollegiengelder berathen, aber 

für nicht wünjchenswerth erklärt. 

„ Der „Reg.Anz.“ publizirt folgende Cirkular-Vorſchrift, 

die am 5. d. M. vom Minifter der Volksaufflärung erlaflen 
wurbe: e8 fol von nun an jede Univerfität nur die Abitu- 
rienten ihres eigenen Lehrbezirfs aufnehmen dürfen; aus 

Lehrbezirken, die feine Univerfität befigen, dürfen die Abitu- 

rienten nur bejtimmte Ulniverfitäten bejuchen, werden aljo in 

der Mahl derjelben beichränft.e Außerdem wird für bie 

meijtfrequentirten Fakultäten jeder einzelnen Univerfität der 

numeriſche Beitand bes erjten Kurjus durch eine Marimal: 

tabelle normirt. Der Uebergang der Studenten aus einer 

Fakultät in die andere ift gejtattet, falls Vakanzen vorhanden 
find und die betreffende Kurſe, in Die fie eintreten wollen, 

nicht ſchon das vorgejchriebene Marimalfontingent erreicht 

haben; im entgegengejegten Fall ift ihnen der Uebergang zu 

anderen !Univerfitäten zu empfehlen. Es wird jomit bie 

bisherige Freizügigkeit der Studenten aufgehoben und das 

territoriale Prinzip zur Geltung gebradt. WMotivirt wird 

diefer Erlaß mit der Ueberfüllung einzelner Univerfitäten, 
bejonders der beiden hauptjtädtiichen; unter der Ueberfüllung 
leiden namentlich die erjten Kurſe in den juriftiichen, mebi- 

zinischen und phyfifo:mathemathiihen Fakultäten. — Den 

Abiturienten des Wilnaſchen Lehrbezirfs, der feine Univerfität 
hat, wird es freigeftellt, die Hochſchulen in Jurjew, Peters: 

burg oder Moskau zu beziehen. Für die Univerfität Jurjew 

ift ein Kontingent von nicht mehr als 290 neu aufzuneh- 

menden Studenten vorgelehen. Dieſe Ziffer ericheint durchaus 

genügend und geftattet den Schluß, daß bei durchſchnittlich 
vierjährigein Studium eine Frequenz von rund 1200 Stu— 
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denten als Norm für die Univerfität Jurjew angefehen wird. 

(Bor 10 Jahren zählte fie gegen 1800 Studenten mit Ein: 

ihluß von ec. 150 Pharmazeuten). — In Folge der mini» 

jteriellen Vorfchrift und bei fonjequenter Handhabung derjelben 

werben die baltischen Abiturienten auf den Beſuch aus: 

märtiger ruſſ. Univerfitäten, unter denen fie Diosfau und 
Petersburg im legten Jahrzehnt bejonders bevorzugten, ver: 

zihten und jedenfalls an ber Jurjewſchen Univerfität ihr 

Studium beginnen mülfen. In Bezug auf die baltijchen 
Abiturienten der Petersburger Kirchenſchulen wird im All— 

gemeinen und wohl mit Necht eine jtrenge Durchführung 

des minijteriellen Erlaffes in praxi nicht erwartet; fie dürfte 

den Intentionen der Regierung nicht entiprechen, die ja vor 

Allem die Univerfität in Betersburg entlaften will. Andern— 

falls müßten dieje Abiturienten, jofern fie nit Theologie 

ftudiren, wenigjtens den erjten Rurjus an ber Petersburger 
Univerfität durchmachen. Aber auch die event. Erlaubniß, 

direft die Hochſchule in Jurjew zu beziehen, wird für fie mit 

einigen Schwierigfeiten verbunden fein: Einreichung bejon= 

derer Geſuche, Beſchränkung der Freiheit in der Wahl des 

Studiums ꝛc. 

9. Juli. Für die größeren Fabrifetabliffement in Riga, ſowie 

”„ 

in den beiden Reſidenzen, Warſchau, Lodz u. a. großen 

Städten des Reichs wird eine bejondere Polizei-Aufficht vom 

Minifterium des Inneren eingeführt. (Vgl. Balt. Chron. 

Seite 186). 

„» Wie der „Reg. Ang.” meldet, beabfichtigt das Mini- 

jterium der Volfsaufflärung im Laufe des nächſten Winters 

eine Kommiljion einzujegen, „welche alljeitig die Frage be: 

zügli der Berbejjerungen in unſeren allgemeinbildenden 

Mittelfchulen zu berathen haben wird”. Die Kuratore der 

einzelnen Lehrbezirfe werden beauftragt, je 2—4 „der er: 

fahrenjten, gebildetjten und begabtejten Pädagogen” als Ver: 
treter ihres Lehrbezirts für jene Kommiſſion zu befigniren. 

— Die „Now. Wr.“ begrüßt dieſe Nachricht mit Freuden 

und hält es für ziemlich ausgemacht, daß das vor c. 30 Jahren 

eingeführte Eaffiiche Unterrichtsiyitem des Grafen D. N. Toljtoi 

nunmehr feinem Ende entgegengehe. 
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10. Juli. Der „Reg.Anz.“ publizirt ein Geſetz, durch melches 

eine neue Zentral:Behörde als oberfte Anftanz für Fabrif- 

Angelegenheiten, bejonders für die Fabrik-Inſpektion geichaffen 

wird, deren Verwaltung bisher im Finanzminifterium konzen— 

trirt war. Die neue Behörde beſteht aus Wertretern der 

Minifterien der Finanzen, des Inneren, der Zandwirthichaft, 

der Juſtiz und des Krieges und 7 Vertretern aus der Mitte 

der Großinduftriellen. Den Vorfig führt der Finanzminifter. 

Tie „Mosf. Deich. Ztg.“ bemerft dazu: „Man fann ſich durch? 

aus nicht verhehlen, dab bis jett ein gemwiffer Antagonismus zwiſchen den 

‚sabrifbefigern und den Beamten der Fabrik: Inipeftiion herrichte ; die 

Inſpektoren, die ihre Hauptaufgabe darin jehen, den Arbeiter unter allen 

Umitänden und überall gegen den Fabrifbejiger in Schuß zu nehmen, 

hielten es durchaus nicht für ihre Pflicht, auch die berechtigten nterefien 

der Arbeitgeber im Auge zu haben. Häufig wurden durd) die Maßregeln 

der Inſpektion ganz merkwürdige Berhältniffe geichaffen“. ... Die neue 

Behörde werde dieſen Zuſtänden hoffentlid ein Ende maden. 

11. Juli. In Jürgensburg (Nig. Kreis) findet ein Bazar jtatt 

zum Beſten des neu zu errichtenden Siechenhaujes der evang.: 

luth. Gemeinde. Der Neinertrag beläuft ſich auf c. 1000 Rbl., 

obgleich das Kirchipiel Klein iſt. 

„ In einem an die Lehrbezirks-$turatoren gerichteten Zirfular 

giebt der Miniſter der Volfsaufflärung zu wiſſen, daß er 

allen Theilnehmern an den jtudentiihen Unruhen diejes 

Jahres Nachſicht erweilen fönne, mit Ausnahme ber wenigen 

Berjonen, deren Verbleib in den Hochſchulen für ſchädlich zu 

halten ift und die daher nicht mehr aufgenommen werden 

dürfen. Alle übrigen Ausgeichloffenen werden in 2 Kate— 

gorien getheilt, die im Auguit des laufenden Jahres reip. 
im Auguſt 1900 in diejelbe Lehranſtalt, aus ber fie aus 

geſchloſſen wurden, wieder aufgenommen werden dürfen. Da- 

bei ijt ihnen mitzutheilen, daß fie im Falle einer abermaligen 
Betheiligung an Unordnungen ohne das Recht des Wieder: 

eintrittsS werden relegirt werden. 

12. Juli. Die von Ed. Baron Toll geplante Erpedition zur Er- 

forichung der neufibirischen Inſeln und bei. des Sannikow— 

Landes ericheint gefichert, nachdem Se. Majejtät — bem 

„Reg.Anz.“ zufolge — 60,000 Rbl. zu diefem Zweck der 
Akademie der Willenichaften angemwiejen hat. 
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13. Juli. Aus Petersburg trifft die Nachricht ein, daß die vom 

Finanzminifterium berufene Konferenz (v. 8.—10. Mai c. 

Vol. S. 213) in der „Krugsfrage“ id mit Stimmenmehr: 

heit dafür ausgeiprocdhen hat: die baltiihen Krüge nicht zu 

Ihließen, fondern ihnen den Kommijfionsverfauf des Monopol— 

Branntweins zu übertragen und außerhalb der jtädtiichen 

Anjiedlungen feine jtaatlichen Verfaufsbuden anzulegen. (?) — 

Es handelt ſich hier natürlich nicht um eine definitive Ent: 

Iheidung des Finanzminijters, jondern um ein amtlidyes 

Kommiſſions-Gutachten, das für dieſen nicht verbindlidy iſt. 

Die „Now. Wr.“ erklärt daS Votum der Konferenz für äußerft 

bedenflih und gefährlich, der „Riſhſti Weſtn.“ gelangt plöglich, ganz im 

Gegenſatz zu feiner bisherigen „Weberzeugung“ zu der Anficht, daß die 

Krugsfrage nur auf geleßgeberiihem Wege erledigt werden fünne, was er 

noch vor Kurzem durchaus nicht wahr haben wollte, und der „Boftimees“ 

fragt ſich jorgenvoll, was zu thun jei, wenn jenes Votum die miniſte— 

rielle Bejtätigung erhalten jollte: „Sollen wir den Kampf aufgeben und 

die Flinte ind Korn werfen? Nein, die Klagen über den verderblichen 

Einfluß der Krüge dürfen nicht verjtummen und mühten ununterbrochen 

noch lauter erichallen, alle gejeglichen Hebel zur Bejeitigung diejes National« 
übel müßten angejegt werden, das Volk darf darin nidyt nachgiebig jein 

und muß jeine Klagen unermüdlich bis zur höchſten Inſtanz, dem dirig. 

Senat, fortſetzen . . Bisher haben die Mäpigfeitövereine ein recht kümmer— 

liches Dajein gefriftet und jo gut wie nichts vollbracht, die Volksfreunde 

jegten ihre ganze Hoffnung auf die Einführung des Monopols. Das iſt 

nicht der richtige Standpunft geweien (allerdings nicht, denn dieſer läßt 

ſich ohne Rechtsbewußtiein überhaupt nicht finden); kommt feine Hilfe von 

Außen, muB das Volk ſich jelbit helfen; werden die Krüge nicht geichlofien, 

jo müjjen jie aus Mangel an Konjumenten eingehen.“ Einmüthig jolle man 

in den Kampf wider den Nationalfeind ziehen. Ein folder Kampf jei 

nicht widergejeglich, denn es jolle nur die falſche Ausnutzung eines den 

Nittergütern zuitehenden NechtS gehindert werden. Unſere Krüge böten 

dem reijenden Publifum jo gut wie gar feine Bequemlichkeit ıc. — Das 

iſt einfach nicht wahr! Zum Schluß heißt es: „Die Gutöbejiger vers 

jtehen wohl, ihre Nechte zu wahren, ohne an die Erfüllung ihrer Pflichten 

zu denken; es jteht Keinem das Hecht zu, Wohlitand und Gejundheit 

jeiner Mitmenſchen aufs Spiel zu jegen, um feine eigene Tajche zu füllen. 

Das Volk joll darauf achten, daß den Krügen ihre urjprünglicye Beſtim— 

mung, den Reiſenden gute, anjtändige Nachtherberge zu bieten, in der es 

nüchtern und ordentlich zugeht, zurüdgegeben werde, dann wird c8 ſich 

herausſtellen, ob unjere Rittergutsbeſiher noch jo zäh an ihren Rechten 

halten werden, wie bisher.“ — Ch e8 in den Krügen nüchtern, ordentlich 

und anjtändig zugeht oder nicht, hängt von den Xejern des „Poſtimees“ 
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ab und nicht von den Gutsbeſitzern, in deren Händen ſich ja die polizei— 

liche Auffiht auch nicht mehr befindet. Bekanntlich aber läßt e8 der 

„Boitimees“ nicht nur in der Krugsfrage an dem gehörigen Reſpekt vor 
fremden Rechten fehlen. 

14. Juli. „Der Reg.Anz.“ veröffentliht ein Cirkular des Mi— 

nijters der Volksaufklärung über den Beginn des Semeſters 

an ben Univerfitäten. Dieſes Cirfular nimmt aud auf die 

Univerjität Jurjew Bezug, wo befanntlid) der Beginn ber 

Vorlejungen im legten Jahrzehnt dielfach jtarf Hinausgeichoben 
worden ijt. Der Beginn des Lehrjahrs und der Lehrthä— 

tigkeit an der gen. Univerfität it auf den 10. Auguft feit- 
gejegt und darf höchſtens bis zum 20. Augujt verjchoben - 

werden. 

„ ,„Ein Artikel der „Latw. Aw.” fonjtatirte den allmählichen 

Rückgang des lettiichen Vereinswejens während der legten 

Jahre und erörterte die Gründe diejer Erjcheinung. 

15. Juli. Jurjew (Dorpat) hat laut Rechenſchaftsbericht i. J. 

1898 für Militärzwede c. 11,255 Rbl. aus der Stadtfajie 

verausgabt und außerdem noch 9707 Rbl., die der Stadt 
für die Einquartierung von der Krone gezahlt wurden. — 

Außer Wefenberg und Jurjew haben auch Fellin und Arens: 

burg gehörigen Orts darum nachgeſucht, dab nad) Einführung 

des Branntweinmonopols der Unterhalt der Polizei von ber 

Krone übernommen werde, da nad Wegfall der bisher zum 

Beiten der Städte erhobenen Zuſchlagsſteuern von den Ge— 

tränfeanftalten es unmöglich ericheine, die zum Unterhalt der 

Polizei nöthigen Summen aufzubringen. 

16. Juli. Der eftnifhe landwirthichaftlihe Werein in ®oldenbed 

(in der MWief) wird auf Grundlage des Normal-Statuts von 

der Gonvernements:Regierung bejtätigt. 

17. Juli. Zu dem Bericht über die Situng des „Eſtl. Landwirth— 

ichaftl. Vereins“ v. 8. März a. c. (S. 158—159) ift aus 

der „Balt. Wochenſchr.“ (n. 28) Folgendes nadyzutragen: 

1) Die Verſammlung beichloß, ihren Mitgliedsbeitrag von 

5 auf 10 Rbl. zu erhöhen. — 2) Es wurde anempfohlen, 

Verjuche mit der Inanſpruchnahme des Meliorationsfredits 

zu machen, der auf Grund des Geſetzes vom 6. Mai 1896 

vom Minijterium ber Landmwirthichaft zu ertheilen ift. Der 
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Vizepräfident, Baron Dellingshaufen-Kattentad, wies darauf 

bin, daß der Zinsfuß der Meliorationsdarlehen möglicher: 

weife von 4 auf 31/2 %/ werde herabgefeßt werben, ſowie 

das Ausficht vorhanden jei, daß das Minifterium die Gut: 

achten des Liv-Ejtl. Bureaus für Landeskultur afzeptiren und 

jomit die Benutahtung der Projekte dur” ad hoc auf 

Koiten des Darlehnnehmers abzubeligirende Regierungsbeamte 

in Wegfall fommen werben. Eine beachtenswerthe Be— 

ftimmung bes Geſetzes jei, daß dem Minifter ber Landwirth— 

Ihaft und Reichsdomänen anheimgegeben ijt, einen Theil der 

Meliorationsfoften aus Staatsmitteln zu been, wenn durch 

die Melioration eine ganze Gegend gewinnt. Es jei nicht 

unmöglid, daß von dieſer Bejtimmung bei der Entwällerung 
einzelner großer Moore in Ejtland Gebrauch gemadjt werden 

fnne. — 3) Dem Plan des „Livl. Vereins zur Förderung 

ber Landwirthſchaft“, die Schiffbarmahung der Narowa in 

Angriff zu nehmen, (val. ©. 117) ſchloß fich die Berfammlung 

an und beichloß zugleich, eine gemeinfame Aktion einzuleiten. 

— Die „NRig. Roſch.“ jpridht die Hoffnung aus, daß mit 

der Ausführung diejes Projekts aud die Senkung bes 

Peipusipiegels verbunden werden fünne, die fi) angefichts 

ber verheerenden Embachüberſchwemmung als nothwendig 

erweift. Der Embad bat feinen normalen Wailerftand nod) 

uicht erreicht. (Vgl. S. 187—188). — Was den Meliora- 

tionsfredit betrifft, jo it er bisher nur in geringem Maße 

ansgenußt worden. Das Kapital beträgt gegen 1 Million. 

Die „Rig. Rdſch'“ bemerkt: 

„Es wäre gewiß von Nuten, wenn man in den Ditjeeprovinzen 

den Meliorationsfredit in Anſpruch nähme, da bier durd das Lin»Ejt- 

ländiiche Landeskulturbureau bereits jo zuverläjjige Vorarbeiten ausgeführt 

find, daß der Kredit nicht gleihlam in's Blaue hinein in Anjprucd ge 

nommen zu werden braucht.“ 

Yuli. Die Großgrundbejiger des Ringenſchen Kirchipiels 

(Kr. Jurjew — Dorpat) haben gemeinjihaftlid eine Hebamme 

für dieſes Kirchipiel engagirt. — Der „Poſtimees“ jpricht 
jeine volle Befriedigung und den Wunſch aus, daß dieſes 

gute Beiipiel in anderen Kirchſpielen Nahahmung findeu 

möge. 
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20. Juli. Die „Rig. Epard.:Ztg.“ (m. 13—14) beridtet: als 

22 
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der Großfürſt Boris Wlodimirowitih am 15. Juni a. ce. 

zum Beſuch der Ausjtellung in Riga eintraf, begab er ſich 

zunächſt in die orthodore Kathedrale, wo er vom Bilchof 

Agathangel mit einer Anſprache begrüßt wurde. Der Bilchof 

fagte u. a.: „Nicht reich ift das baltiiche Gebiet an Gaben 

der Natur, aber reih an Liebe zur Arbeit, an Vertrauen 

auf die Arbeit, an Ausdauer und fultureller Entmwidelung. 
Der Baum mird an jeinen Früchten erfannt ... Sieh, 

rechtglänbiger Herr, um diefen heiligen Tempel, gleichfam 

unter den Schatten deſſelben, liegen gejammelt die Früchte 
des großen Baumes baltiiher Kultur. Nicht Gewinnjudt, 

nicht leere Eitelkeit hat fie hier verjammelt, fondern der 

Wunſch durd Austauſch der Kenntniffe und der von einzelnen 

Perſonen erreichten Rejultate zur allgemeinen Entwidelung 

der Landwirthichaft im Gebiete beizutragen und gemein« 

ſchaftlich auf dem Wege der Kultur und des Progreßes fort: 
zujchreiten.“ ... . . 

. Juli. Der „Poſtimees“ erfährt, daß den eſtniſchen landwirth— 

Ihaftlihen Vereinen im Werrojhen und im Jurjewſchen 

Kreiſe vergejchrieben worden jei, alle Vorträge, die auf ihren 

Eigungen gehalten werden, vorher der örtlidden Polizei zur 
Durchſicht vorzulegen. Dieje Verfügung jei deshalb getroffen 

worden, weil man im Werrojchen Kreiſe in einem neu ge- 

gründeten Verein über Gegenjtände debattirt habe, die nicht 

in das Thätigfeitsprogramm des Vereins gehörten. 

„ Der von einem Konjortium projeftirte Bau einer ſchmal— 

ipurigen Eijenbahn von Libau nad) Polangen muß un- 
terbleiben, da das Kriegsminifterium feine Genehmigung 
verjagt. 

. Juli. Der Minijter der Volfsaufflärung hat es für zwed: 
mäßig befunden, Lehrer nah den Kur: und Willenorten 
Rußlands abzufoınmandiren, die während der Sommerferien 

auf das Belragen der dort ſich aufhaltenden Schüler Acht 

geben jollen. Die örtlichen Bolizeihargen werden angewiejen, 

diefe Pädagogen bei der Beauffichtigung der Schüler energiſch 
zu unterjtügen und ihnen „jeglide Beihilfe” zu leijten. 

Juli. Zu den Beziehungen zwiſchen Fabrikbeſitzern und Ar: 
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beitern iſt — den Reſidenzblättern zufolge — eine wichtige 
Senatsentſcheidung ergangen, durch welche feſtgeſtellt wird, 

daß Verletzungen derjenigen ſpeziellen Beſtimmungen der 
Fabrikgeſetzgebung, welche das Verhältniß von Arbeitgeber 

und Arbeiter regeln, als Delikte zu betrachten ſind, bei denen 
die Einleitung einer Strafverfolgung ausſchließlich den Be— 
amten der Fabrifinjpeftion zujteht. Es ijt jomit nicht jeder 

einzelne Arbeiter berechtigt, wegen einer thatſächlich oder 

vermeintlicd; erlittenen Unbill fid direft an die Gerichte zu 

wenden. 

„ Der „Reg.⸗Anz.“ meldet: „Einem Allerhöchſten Befehl 

gemäß iſt in Ausficht genommen, aus den Mitteln der Staats- 

rentei 3,262,000 Rbl. zur Errichtung von Studenten-Kon— 
viften bei den Kaijerl. Univerfitäten anzuweiſen, jowie zur 

DOrganijation und Forderung praftiiher Uebungen in den 
juriftiihen und hiſtoriſch-philologiſchen Fakultäten alljährlich 

32,400 Rbl. auszumerfen.“ — Im Anſchluß hieran publizirt 

der „Reg.Anz.“ folgendes Zirfular des Miniſters der Volks— 
aufflärung an die Lehrbezirfs-Kuratoren: „Das NRegierungs: 

Kommunique vom 25. Mai d. 9. (nit 24. Mai, wie oben 

©. 226 angegeben ijt) weiſt darauf hin, daß die Studenten 

unter ji, mit den Profeſſoren und der Lehrobrigfeit feinen 

Konner haben, und erblidt hierin eine der Haupturſachen der 

Studentenunruhen. Davon ausgehend hat die im Juni d. J. 

unter meinem Vorſitz tagende Sonferenz der Lehrbezirks— 
Kuratoren und Hochſchul-Chefs die Frage, wie der wünſchens— 

werthe Konner zwiichen den Studenten, den Profeſſoren und 

der Lehrobrigkeit herzujtellen jei, einer alljeitigen Prüfung 
unterzogen.”. . . As die beiten Mittel zu diefem Zwed 

empfiehlt der Dlinifter 1) regelrechte und umfaſſende Organi— 
fation von praftiichen Uebungen (Praktika); 2) Gründung 

wiſſenſchaftlicher und literäriicher Studentenzirfel, die unbe: 

dingt unter der verantwortlichen Zeitung von Profeſſoren 

jtehen jollen und auf deren Eitungen jiudentiihe Referate 

über wiſſenſchaftliche und literäriiche Fragen vorgetragen und 

disfutirt werben fünnen ; desgleidhen Gründung jtubentijcher 

Süngerdöre und Orchejter, natürlich unter Bedingungen, die 

eine Ausartung in jchädlihe Drganijationen unmöglich 
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maden; 3) Errichtung wohlorganifirter Studenten-Konvikte, 
für welde die Regierung fehr bedeutende Summen aus- 

zumerfen beabfichtigt. Dieje Konvifte erjcheinen dem Minijter 

bejonders zwedmäßig und es wäre wünfchenswerth, jagt er, 
daß auch die örtliche Gefellichaft diefe gute Sache mit Spen- 

den unterftügt. — Was die auf den Kurſen beruhenden 

oder andere jtudentiihe Organifationen mit gewählten Ber: 

tretern, Deputirten oder „Staroften“ betrifft, jo erflärt fie 

der Minifter „auf Grund der Erfahrung und in voller 

Uebereinftimmung mit den Beichlüffen der oben erwähnten 

Konferenz nicht nur für überflüßig, ſondern aud für jchäp- 
lich.“ .. — An diefen legten Paſſus anfnüpfend wagt der 

„Riſhſki Weſtn.“ die Behauptung, die ſtudentiſchen Korpora— 

tionen in Riga und Jurjew (Dorpat) ſeien auch zu denjeni— 

gen Organiſationen zu rechnen, die im miniſteriellen Cirkular 

als „überflüſſig““ bezeichnet werden. In dieſem Zuſammen— 

bang den Ausdruck „ſchädlich“ zu wiederholen, hält das 

Blatt — merfwürdiger Weile — denn doch nicht für geboten. 

Die „Nordl. Ztg.” (Nr. 163) bemerkt dazu: ‚Die Inter: 

pretation ijt jo aberwigig, daß die ganze bem „Rilhifi 

Weſtn.“ eigene dejtruftive Nivellirungsluft [um nicht einen 

jtärferen Ausdrud zu gebrauchen] dazu gehört, um überhaupt 

auf fie zu verfallen .... Es fehlte nur noch, baß er die 

forporellen Studenten. . . in den zu gründenden Konviften 

[wie in Korreftions-Anftalten] unterbringen mödte. Daß 

der „Riſhſki Weſtn.“ mit feinen abjurden Ideen irgendwo 

Anklang finden könnte, ift natürlich völlig ausgeſchloſſen.“ (?). 

Der „Riſhſki Weftn.” weiß ohne Frage, daß die — übrigens 

auf vorjchriftsmäßigem Wege, 3. Th. ſogar Allerhöchit be— 
ftätigten — ftudentifchen Korporationen in Niga und Jurjew 

(Dorpat) ihre prinzipielle, fonjfequente und ftrifte Oppofition 

allen Studenten-Unruhen gegenüber neulich nod) unzweideutig 

dofumentirt haben (ſ. ©. 160). Aber diefe Frucht altbe- 

währter fonfervativer Tradition und gejunder Disziplin fann 
eben jelbitverjtändlicy neben der geliebten ordinären Zwiebel 

im Gemüjegarten des „Riſhſki Weſtn.“ abfolut nicht gedeihen 

und nur aus dieſem Grunde ericheint fie demjelben ganz 

ungenießbar. Uebrigens hält auch der Rektor der Univerfität 
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Jurjew die jtubentiichen Korporationen — auch jetzt noch — 

für mindeftens nicht mehr zeitgemäß ! 

23. Juli. Auf der von ber Zentralverfammlung ber eſtn. Mäßig- 

” 
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feitsvereine abgehaltenen legten Sigung wurde, dem „Poſti— 

mees“ zufolge, eine Beichwerde des Walkſchen Mäßigfeits- 
vereins zur Sprache gebracht, der ſich darüber beflagt hatte, 

daß erwähnte Zentralverfjammlung fein Gefuh um Erthei- 
lung einer Direftive in der Frage betreffend die Schließung 

der Krüge ohne Folge belaffen hatte. Das Ergebniß Ddiejer 
Verhandlung war, daß die erft unlängit creirte Zentralleitung 

fi nicht getraut Hatte, in einer jo mwidtigen Frage eine 

Direftive zu ertheilen und den einzelnen Vereinen vorjchlägt, 

von fi aus derartige Fragen in der Prefje zu ventiliren. 

„ Die Gemeinden Aſſikas-Adſcher und Hummelshof im 

Helmetihen Kirchipiel find neuerdings zu einer Gemeinde 

uud zwar der Hummelshofichen verjchmolzen worden. 

„ Die Livl. Oekonomiſche Sozietät ernannte bei Gelegenheit 

ber IV. baltischen Zentral-Ausftellung zu Chrenmitgliedern: 

Baron Stael von Holjtein — Neu Anzen, v. Helmerfen — 

Beu MWaidoma, A. Tobien, Sekretär des ritterjchaftlichen 

ftatiftiichen Bureaus, ferner den eftl. Nitterichaftshauptmann 

Baron Budberg, den Direktor des furl. Kreditvereins Baron 
Behr:Edwalen, Graf NeuternNolden — Schloß Ringen. 

. Juli. Von Sculmeijtern in Jurjew und im Jurjewſchen 

Kreife find, wie der „Poſtimees“ mittheilt, 175 Rbl. 55 Kop. 

jur Oründung eines Stipendiums auf den Namen Puſchkins 
gelammelt worden. (Vgl. Balt. Chron. ©. 192, 204). 
„ €. v. Böttiher wurde als Rigaſcher Stadthaupt:Kollege 

für das Quadriennium 1899 —1802 vom Miniſter des In— 

neren bejtätigt. 

. Juli. In Riga treffen noch 2 Sfotnien Kojafen ein zu den 

4 ſchon vorhandenen, die befanntlid zur Unterdrüdung der 
Arbeiterunruhen dahin beordert worden waren, jo daß fi 

jeßt das ganze 3. Kofafen-Regiment, das bisher in Kowno 

itationirt war, in Riga befindet. Für die Einquartierung 
und Verpflegung der neu hinzugefommenen Truppen muß 

die Stadt jorgen. Sie Hat zur Anmiethung von Ställen 

für die Pferde des Negiments 3000 Rbl. angemiejen. 
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26. Juli. Prof. Dr.2. Meyer wird zum ordentlichen Honorar-Profeſſor 

in der philojophiichen Fakultät der Univerfität Göttingen ernannt. 

27. Juli. Ein Zirkular des Minijters der Bollsaufflärung handelt 

von dem Inſtitut der Univerfitäts-$nipeftore, deren bisherige 

Thätigfeit nicht allzu günftig beurtheilt wird: fie bejähen 

nicht die genügende Auktorität, achteten hauptſächlich auf 

Aeußerlichkeiten, ein moraliſches Band zwiſchen ihnen und 

der lernenden Jugend beſtehe nicht; alle dieſe Mängel träten 

beſonders deutlich bei Studenten-Unruhen zu Tage. Der 

Miniſter erklärt es daher für wünſchenswerth, daß die Ver— 

treter der Inſpektion ſich in Zukunft nicht auf die Bewah— 

rung der äußeren Ordnung beſchränken, ſondern die Pflichten 

wohlwollender Fürſorge für die Studirenden auf ſich neh— 

men.” ... „Yu dieſem Zweck halte ich es für geboten, 

bejondere Aufmerkjamfeit und Umficht bei der Auswahl der 

Inſpektors-Gehilfen zu verwenden und dieſe Poſten womöglich 
nur mit Perſonen von Univerfitätsbildung zu bejegen“ ... 

Ueber die niederen Chargen der Inſpektion jeien in der 

legten Zeit nicht immer unbegründete Klagen laut geworden; 

es jei nicht jtatthaft, ihnen Funktionen delifater Natur zu 

übertragen, die ihrer Bildung und dienſtlichen Stellung nicht 

entjprehen und Anlaß zu Mikbräuden geben. Der Minijter 

verbietet jtrift, derartige Aufträge den niederen Inſpektions— 

beamten zu ertheilen, da jie unter feinen Umſtänden Pflichten 

erfüllen jollen, die ihrem Wejen nad) dem Gehilfen des 

Inipeftors obliegen.” Es jei hier bemerkt, daß an ber 

Jurjewſchen Univerfität zwijchen den Inſpektoren und den 

Studenten ein durchaus befriedigendes, auf Vertrauen be- 

ruhendes Verhältniß bejteht, das ohne Takt, Bildung und 

Wohlwollen von Seiten des Inſpektors und jeines Gehilfen 

ganz undenkbar wäre. Andererjeits wirken bier noch die 

alten geſunden dörptichen Traditionen nad). 

28. Juli. Die Gemeinden Pickwa, Rohküll und Allafer (Harrien, 

Kirchip. Kojch) wurden zu einer Gemeinde unter dem Namen 

Allafer vereinigt. j 
29. Juli. Die „Ejtl. Gouv.Ztg.“ publizirte ein Normaljtatut 

für landiihe Feuerwehren mit gewiſſen Abänderungen für 

Eitland und Kurland. 



29. Juli. Riga, An Sachen der projeftirten feften Dünabrüde 
gehen die Meinungen meit auseinander. Die Frage wird 

in der rig. Preſſe neuerdings wieder lebhaft ventilirt. Im 

Januar hatte die Stadtverordneten-VBerfammlung die Noth: 

wendigfeit einer neuen ſtädtiſchen Brüde anerkannt und eine 

Kommiſſion zur VBerathung der Frage eingelegt, wo dieſe 

Brüde anzulegen fei, falls es nicht gelingen follte, die Eijen- 
bahnbrücke fäuflih für die Stadt zu erwerben. Dieje Kom— 

milfton ſowie eine von ihr befragte, aus rig. Technifern 
beitehende, Subkommiſſion haben fich inzwiichen bezüglich der 

Lage der projeftirten Brüde für die Linie Schloß-Hagens— 

berg (genauer Nifolaiftr.Kalnezeemftr.) entichieden. Nun hat 

fih aber der Nig. Börfenfomite jtrift gegen diefen Plan 

ausgeiprochen, weil derjelbe zu einer ſehr fühlbaren Ein- 

Ichränfung der Lölchpläge am Düna-Quai, furz des Handels: 

hafens und des Sciffsverfehrs führen müſſe. Der Börſen— 

fomite befürwortet daher die Errichtung einer fejten Brüde 

an Stelle der jegigen Pontonbrüde, nur nicht unterhalb der: 
jelben, oder, falls ji) das als unausführbar erweilen jollte, 

die Ermwerbung der jegigen Eiſenbahnbrücke. — Die ganze 

Angelegenheit jcheint dadurch ins Stoden gerathen zu jein. 

Der Standpunkt des Börfenfomites wird von anderer Seite 

in gereiztem, fajt erbittertem Tone befämpft. 

30. Zuli. In den Kirchipielen Polwe und Rappin (Kreis Werro) 

hatte die Auswanderungs:Bewegung im März d. I. ihren 

Höhepunft erreiht. „Hätte damals Jemand — jchreibt ber 

„Poſtimees“ — den Nuswanderern einen vernünftigen Rath 

zu ertheilen gewagt, jo wäre er für einen Unterdrücder des 

Molfs und für einen Freund der Gutsbefiger gehalten wor: 

den.“ — Auch ein Erfolg der „nationalen“ Preſſe! — Nun 

berichtet der „Poftimees“, daß es den Ueberfiedlern „nicht 

gut” ergangen ſei: die Mohlhabenderen find (Anfang Juli) 

zurücgefehrt, aber ohne Geld und manche unter ihnen 

„hatten ihr legtes Kind in die Ffalte Erde Sibiriens 

gebettet”. 
31. Juli. Der Nedafteur der „Deenas Papa” hatte den Gedanken 

angeregt, mit dem bevorjtehenden Jubiläum der Stadt Riga 

i. 3. 1901 das 5. allgemeine lettiſche Sängerfeſt zu ver: 
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einigen. Dieſer harmlofe Vorſchlag wurde in ber lettiichen 
Zeitung „Tehwija“ in gehäßigitem Tone zurüdgemielen ; 

folgende ‘Proben werden genügen: 
„Eritens ift die Gründung Rigas für die Letten fein Creigniß, 

das werth wäre, hochgepriefen zu werden, denn das 1201 gegründete 

Riga war bis zur neueiten Zeit den Letten durchaus feindlih, nahm in 

feine Mauern zu jeinem Vollbürger feinen auf, der ein lindeuticher war. 

Erjt ipäter, erit vor wenigen Dezennien, hörte, danf ber Fürſorge der 

ruffiichen Regierung, ſolch eine Beichränfung der Undeutichen auf... - 

Das alte 1201 gegründete Riga hat für uns zu eriftiren längjt aufgehört 
und die Erinnerung daran feuert uns in feinerlei Weife zu einer Feſt— 

feier an... Weiter iſt in Erwägung zu ziehen, daß die Deutichen 

Rigas eben ein Komite gebildet haben, welches ein Projelt für die zu 

veranftaltende Jubiläumsausftellung auszuarbeiten hat, aber Letten find 

nicht dazu gezogen worden. Sollen dieje fi nun felbit aufdrängen als 

Feſt⸗Verherrlichende? Die Deutichen haben bewieſen, daß fie die Letten 

bei der Jubiläumsveranjtaltung nicht jehen wollen, und daher — — —. 

Aber jehr leicht möglich ift c8 ja wohl, daß dieje Herren zu merfen an» 

fangen, dab „ohne Publifum” old’ eine Jubiläumsausftellung etwas 

troden (buhs tahda ſauſa) jein wird und deswegen verjuden ſie durch 

ihr Organ, die „Deenas Lapa“, die Letten zu einem Gefangsfeite aufs 

jumuntern,“ um „die Rubel der baltiihen Landleute einzuheimſen“ 

u. |. wm. Wie lächerlich ! 

31. Jul. Die Ernte-Ausfichten in den Oſtſeeprovinzen, befonders 

in Ejt: und Livland, haben fi verſchlimmert. Durch an» 

haltende Dürre und in den legten Tagen auch durch Nacht: 
fröfte find die Felder jchiver geichädigt worden. 

„ Ter „Reg.-Anz.” veröffentlicht einen Allerhöchſten Befehl 

über die Ableitung der Wehrpflicht durd) die wegen gemeinfam 

verübter Unordnungen relegirten Zöglinge der höheren Lehr: 

anftalten. Demzufolge unterliegen dieſe Zöglinge ber Ein: 
reihung in die Truppen zur bleiftung der Militärpflicht 

auf 1 bis 2 Jahre, in befonders jchwerwiegenden Fällen 
auf 3 Jahre — ſelbſt wenn fie in Anbetradht ihrer Familien: 

verhältniße oder ihres Bildungsitandes eine Vergünftigung 
genieken, das wehrpflichtige Alter noch nicht erreicht oder 
beim Looſen eine Nummer gezogen haben, die jie vom 

Militärdienft befreit. Bei jeder höheren Lehranſtalt ift in 

diefer Angelegenheit ein befonderes Unterſuchungs-Konſeil zu 

bilden, das jeine Nefolutionen dem fompetenten Miniſter 

zur definitiven Entjcheidung vorzuftellen hat. — Dieje zeit: 
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meiligen Regeln befreien aber diejenigen, welche bei Gele: 
genheit der Studenten» Unruhen fih verbrederifdher 

Handlungen jhuldig gemacht Haben, nicht von der Verant: 

mortlichfeit auf Grund der bejtehenden Gejepe. 

31. Juli. Zum Stellvertreter des Kurländiſchen Landesbevoll— 

mädhtigten wird ber refidirende Kreismarichall Baron Mar 

v. d. Ropp:Birten gewählt. 

„»  „ Der Bierfonjum Rigas beträgt gegenwärtig 2 Millionen 
MWedro im Jahr (bei 700 Bierverfaufsitellen.. Für Die 

Bierbrauereien find vor der Hand noch feinerlei Belchrän- 

fungen geplant. 
„ n„ Der ejtn. lanbwirthichaftlihe Verein in Helmet wählte 

auf jeiner legten Oeneral:Berjammlung eine ö-gliedrige 

Kommilfion und beauftragte fie, Daten über die in Livland 

auszuführende neue Bodentaration zu jammeln und, falls 

fie dabei irgend welche Unrichtigfeiten bemerfe, die fompetente 

Oberbehörde davon in Kenntniß zu jegen. So berichtet der 

„Boftimees.“ — Eine ſolche Kontrolthätigfeit, wie fie bier 

beſchloßen wurde, gehört wohl faum zu den Kompetenzen 

eines landwirthichaftlidhen Vereins. 

1. Auguft. Der zweiten Zufuhrbahn:Gefellihaft ift die Tracirung 

einer Bahn von Behnen über Goldingen nah Windau 

geftattet worden. Behnen iſt eine Eijenbahnjtation zwiſchen 

Ditau und Mojcheili. 

„nr Ms Mitherausgeber und Mitredafteur der „Baltijchen 

Monatsichrift“” wurde cand. hist. C. v. Stern von ber 

Oberpreßverwaltung bejtätigt. 

”„  » In Kemmern (bei Sclod) wird die auf Koften des 

Grafen Oginsfi erbaute fatholifche Kirche eingeweiht. 
»  „» Einweihung des Kinder:Sanatoriums in Aſſern (am rig. 

Strande), vollzogen vom Biſchof Agathangel. Dank ber 

Initiative der Frau Morgoli ijt diefe Anjtalt begründet 

worden, zu deren Bau die Gejellihaft des rothen Kreuzes 

die Mittel leihweiſe bergab. 
2. Auguft. In Riga iſt foeben ein Gouvernantenheim von ber 

diplomirten Lehrerin Frl. U. von Jelagin gegründet worden. 

Tas Inſtitut bezweckt, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Bonnen, 

Gejelliafterinnen, Verkäuferinnen, Lehrern u. Dauslehrern 
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Stellen anzumeilen, fowie jungen Mädchen, die fein eigenes 
Heim haben, bis zu ihrer Anftellung Unterkunft zu geben. 
Im Heim wird zugleich den jungen Mädchen die Gelegenheit 
geboten, fic) in fremden Sprachen durch KRonverfation zu 

vervollfommnen. 
2. Auguft. Das Dlinifterium der Volfsaufflärung hat, wie Die 

„Birſh. Wedom.“ zu melden wiſſen, in gegebener Veran- 

laßung erflärt, daß nad) genauer Interpretation des Geſetzes 

ſowohl zur Ertheilung des Neligionsunterrichts für nicht: 

orthodore Schüler, als auch zur Befoldung der Lehrer für 

diefen Unterricht in den mittleren Lehranjtalten jedes Mal 

die Erlaubniß des Minifteriums nachgeſucht werden müſſe. 

Der römiſch-katholiſche Neligionsunterriht an den Mittel: 

ſchulen habe in ruf. Spradhe nach minifteriell approbirten 

Lehrbüchern und unter Aufficht der direkten Schulobrigfeit 

zu erfolgen. 
„ Das Privatgymnafium, das in Goldingen errichtet 
werden joll und bereits die minilterielle Bejtätigung erhalten 

hat, nimmt, wie der „Gold. Anz.“ ausführt, ungefähr 

folgende geſetzliche Stellung ein: 
„Es unterliegt nach Art. 1472 und 3725 des XI. Bds. und 

I. Thls. der Geſetzſammlung den Regeln für die Privatichulen reip. iſt 

eine private Yehranitalt. Ter Inhaber defjelben it die Stadt. Sie er: 

öffnet dafjelbe, verwaltet es durd von ihr dazu eingeſetzte Perfonen und 

ftellt die Lehrer und Erzicher nad vorgängig einzuholender 

Einwilligung des Herrn Kurators an, wie ſolches die Artikel 1472 und 

3725 bejagen. Nah Art. 3737 hat der Herr Minijter der Volksauf— 

flärung die Machtvollfommenheit, Privatſchulen I. Ordnung, welche ſich 

in ihrem Lehrkurſus den Gymnajien annähern, das Recht zuzutheilen, 

fi Privatgumnafien zu nennen. Die Zöglinge dieſer Privatgymnafien 

haben nach Art. 3738 das Necht zum Bezuge der Univerfiiät, falls fie 

eine Prüfung bejtchen, welde in dieſen Gymnaſien von den Lehrern 

deffelben unter Betheiligung und Aufjicht der Lehrobrigkeit gemäß einer 

dazu gegebenen Inſtruklion des Herrn Miniſters der VolfSaufflärung 

abgehalien wird. Der Umfang der Kenntniſſe, welche dabei von den 

HYöglingen gefordert werden, ſoll derjelbe jein, welcher überhaupt zum 

Bezuge der Umiverfität verlangt wird.” 

So denft oder wünſcht man fi) in Goldingen bie 

Stellung des projeftirten Privatgymnafiums. Daß man bdieje 

Auffaſſung im Dlinifterium dev Volfsaufflärung nicht theilt, 

wird die Zeit lehren. 
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2. Auguſt. Wenden. Das vom Mitauifchen Buchhändler Reyher u. 

feiner Gemahlin 1863 geftiftete Aſyl für arbeitsunfähige 

Frauen und Mädchen wird mit einem evang.luth. Gottes: 

dienft eingeweiht. 
"»  » In Riga wird die vom Veterinärarzt Kalning gegründete 

erite baltifhe Schule für Hufbeichlag eröffnet. 

3. Auguft. Kundgebung des Finanzminifters zur fritiihen Lage 

bes ruffiichen Geldmarftes. Den jchroffen Preisfturz vieler 

Werthe, namentlich der Dividenden-Papiere, ber ſich in der 

legten Zeit an den ruf). Börſen vollzogen Hat, erflärt der 
Tinanzminifter einerfeit8 aus der augenblidlich jchmwierigen 

Lage ſämmtlicher europäischer Geldmärfte überhaupt, anderer: 

jeits aus unbefonnenem Börjenjpiel und unfoliden Gründungen 

innerhalb bes ruf. induftriellen und fommerziellen Lebens, 

fowie aus ber äußerft unrationellen Verwaltung einzelner 
Unternehmungen von Seiten ruſſiſcher Kapitaliften. Im 

Pinblid auf die gegenwärtige Situation ſei jedoch zu bemerken, 
daß die Staatsbanf und die Staatsrentei ausgezeichnet ftehen, 

im Allgemeinen bie induftriellen Unternehmungen in durchaus 

befriedigender Lage ſich befänden, die Ernte gleichfalls be- 

friedigend auszufallen veriprähe und „bei den günftigen 

Verhältniffen unjeres inneren wirthichaftlihen Lebens von 

einer allgemeinen Krifis feine Rede fein fönne.” Außerdem 

fei, dank den ergriffenen Maßnahmen (jeitens der Regierung), 
der Stand eines Theiles der Unternehmungen einigermaßen 
geordnet worden. Zum Schluß warnt der Miniſter die 

Finanz-Kreiſe und das Publikum vor neuen ſpekulativen 

Uebertreibungen des Börjenipiels und des Gründerthums. — 

Dieje zur Beruhigung des Publikums erlaffene Kundgebung 
des Finanzminifters wird in der rulfiichen Preſſe nicht all- 
gemein zuftimmend beurtheilt und über die Urjachen der 

(egthin erfolgten zahlreichen Krache, deren Reihe durchaus 

noch nicht als abgeſchloſſen gelten fann, gehen die Anfichten 
weit auseinander. Die Organifation des Kredits erjcheint 

jedenfalls ſehr verbeſſerungsbedürftig. — Die allgemeine 

Geldknappheit macht fi) auch in den baltischen Provinzen 

äußerſt fühlbar. 

3. Auguft. Der „Graſhdanin“ wünſcht, daß bie NEQeLNnB F der 



Mahl der Lehrbezirks-Kuratoren zu ben Traditionen früherer 
Zeiten zurüdfehre, da nur die beiten, hervorragenditen, all: 

feitig gebildetjten und tüchtigften Männer Rußlands zu 

Kuratoren ernannt wurden. Auf das Inſtitut der Univerfi- 

tätsinjpeftion übergehend hält das Blatt eine Betheiligung 
von Vertretern der Studentenihaft an derjelben in irgend 

einer Form für ganz erfprießlih. — Dieſe Betheiligung it 
in Jurjew möglich und eriftirt in der That, aber nur von 

Seiten ber jtudentiichen Korporationen, die durch ihren 

Chargirten-Konvent vertreten find. Die Univerfität Helfing- 

fors fommt bier nicht in Betradt. 

4. Auguft. Das Projekt betreffend die Erweiterung der Grenzen 

der Stadt Riga ift nah dem Beichluffe des Minijterfomites 

Allerhöchit beftätigt worden. 

„ Im legten landmwirthichaftlichen Bericht der „Baltifchen 

Wochenschrift” Heißt es u. U.: „Das Jahr zeigt, wie mir 

durch richtige Bearbeitung unſere Felder innerhalb weiter 

Grenzen vor Trodenheit und Näffe, Hitze und Kälte und vor 

Mißernten ſchützen können und daß in 90 von 100 Fällen 

Mißernten eigene Verſchuldung find.” Das gilt natürlich 

nur von Denjenigen, welde über die Geldmittel zu den er- 

forderlihen Meliorationen verfügen. In den Oſtſeeprovinzen 

überwiegt zum Glück die intenjive, rationelle Zandwirthichaft, 

jo daß hier die Kalamität einer allgemeinen Mißernte nicht 
mehr zu befürchten ift. Dan macht ſich aber darauf gefaßt, 

daß die diesjährige Ernte in Liv» und Ejtland unter Mittel 
ausfallen wird. 

„ Wie die „St. Ptb. Mediz. Wochenſchr.“ berichtet, Hat 
ſich mit obrigfeitlicher Betätigung die mediziniſche Gejellichaft 

in Jurjew (Dorpat) als Filiale des 1890 gegründeten Peters: 

burger ärztlihen Vereins zu gegenjeitiger Hilfe unter dem 

Namen eines „Livländiichen Nerzte-VBereins zu gegenjeitiger 
Hilfe“ am 19. Mai d. J. fonjtituirt. Es wurden auf dieſer 

fonftituivenden Verſammlung gewählt: zum Bräles Dr. 9. 
Truhart, zu Gliedern des ſtändigen Ehrengerihts Profeſſor 
K. Dehio, Dr. H. Truhart und Prof. W. Zoege von Man: 
teuffel, zum jtändigen Jurisfonfulten Rechtsanwalt 9. von 

Bröder. Der Verein hat feinen Sig in Jurjew (Dorpat) 
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und befigt das wichtige Net der juridifchen Vertretung 
durch einen ftändigen Jurisfonjulten. Es ift zu hoffen und 

ericheint dringend geboten, daß alle livl. Aerzte ohne Aus: 
nahme dem Verein beitreten. In Reval erijtirt bereits jeit 

einigen Jahren ein ärztliher Rechtsſchutz-Verein als Filiale 

der Petersburger Gefellihaft und für Kurland hat fi) neu- 

lich ein ſolcher Verein in Libau gebildet. 

4. Auguft. Die Frage, ob und in welchem Maße den Quartier: 

fteuerzahlern das jtädtiiche Wahlrecht einzuräumen märe, ift 

einer bejonderen Negierungsfommilfion zur Berathung über: 
wieſen und wird in der Preſſe lebhaft ventilirt. Diele Frage 

ift auch für Die baltiichen Städte von hervorragender Be— 

deutung und veranlaßt die „Rig. Ndicdh.” zu eingehender 

Beurtheilung, deren Refultat fie dahin zufammenfaßt, „daß 

es jedenfalls nothiwendig erjcheint, den Stadtverwaltungen 

die in ihnen vertretene Intelligenz zu erhalten, mo fie vor: 

handen ijt, und fie ihnen zuzuführen, wo fie fehlt, daß aber 

biezu die Heranziehung der Miethiteuerzahler an und für fi 

nicht genügt, falls nicht unter ihnen eine Auswahl ſowohl 

nad) dem Grade des materiellen Intereſſes als auch nad) 

dem Bildungszenjus getroffen wird, und falls es nicht gelingt, 
den Einfluß der fluftuirenden Elemente, namentlid) bes 

Beamtenthums, in geeigneter Form zu paralyfiren.” — 

Gegen dieſe durchaus zutreffende Auffaſſung der „Rig. 

Rodſch.“ polemifirt der „Riſhſti Weſtn.“ in höchſt gereiztem 

Tone, der wohl über den abjoluten Mangel an jachlicher 

Begründung täujchen joll. 

5. Auguft. Die Geſetzſammlung Nr. 97 enthält ein am 24. Mai 

d. J. Allerhöchſt bejtätigtes Neichsraths » Gutachten, durch 

welches die Poften der Kronsförfter in Kurland mit dem 

1. Januar 1900 aufgehoben werden. 

„Der Jurjewſche Kreischef beauftragt in einem Zirkular 
alle Polizeibeamten feines Kreifes, den bei der Abjtedung 
einer CEifenbahnlinie von Wejenberg nad) Tſchorna (am 
Peipus) befchäftigten Ingenieuren jeglihe Hilfe und Unter: 

ftügung zu gewähren. — Dieje von der Regierung projeftirte 
breitfpurige Bahn ſoll — der „Nordl. Ztg.“ ar = zu⸗ 
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dem Peipus meitergeführt werden. 

„ As Lehrer in den PVorbereitungsflaffen der Gymnaſien 

und Progymnafien dürfen einer neuerdings vom Minijterium 

der Volksaufklärung abgegebenen Erklärung zufolge nur 

Perſonen angeitellt werden, die mindejtens das Diplom eines 

Kreisichullehrers bejigen. 

„ Der Volksſchuldirektor des Rigaſchen Lehrbezirts ſoll, 

dem „Boftimees” zufolge, an die Volfsichulinipeftoren ein 

Rundichreiben gerichtet haben mit der Meifung, den örtlidyen 

Bauerfommiffären darüber Benadhrichtigungen zufommen zu 

fallen, falls bei Anstellung der DBolfsfchullehrer, bei der 

Sehaltbeftimmung für Diejelben ꝛc. wider die bejtehenden 

Vorfchriften verjtoßen worden fein jollte. 

6. Auguft. Der „Neg. Anz.“ veröffentliht das Allerhöchjt be: 

jtätigte neue Neglement für Maße und Gewichte, das mit 
dem 1. Januar 1900 in Kraft tritt und den Gebrauch des 

Metermaßes ſowie des Kilogrammgemwichts, nad) Uebereinfunft 

zwilchen den Parteien, geitattet. (Balt. Chron. S. 226). 

„ Wie der „Reg.:Anz.” meldet, hat Se. Majejtät der 

Kaiſer dem Finanzminiſter Witte gejtattet, die ihm angebotene 

Würde eines Chrenbürgers der Stadt Neval anzunehmen. 

„ Walf.e Auf die Anfrage des Walkſchen Bolfsichul- 

Infpeftors, ob und in welhen Maße fi) die Stadtvermwal: 

tung an der Gründung und Ilnterhaltung von Anitalten 

jur Erziehung ſchwachſinniger, taubjtummer und blinder Kin- 

der zu betheiligen wünjche, erflärte die legte Stadtverordneten- 

Verfammlung, daß fie, von der Nothwendigfeit jolder An- 
jtalten überzeugt, dennoch zu diefem Zwecke nichts bemilligen 

fonne, da die ſtädtiſchen Mittel dur den bevorjtehenden 

Ausfall der Getränfejteuer zu ſehr beichränft werden. 

„Osk. v. Löwis of Menar, befannt durch feine werthvollen 

und feinfinnigen Schriften über die baltiiche Vogelwelt, ftirbt 

im 61. Lebensjahr. Ein EChrenplag unter den einheimijchen 

Scriftitellern iſt ihm gefichert. 

7. Auguft. Im Minifterium der Vollsaufflärung wird, wie Die 

„St. Ptb. Wed.” melden, zu Beginn des Jahres 1900 zur 

Durchſicht der Regeln und Gejegesbejtimmungen gejchritten 
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werden, die ſich auf das Recht der Eröffnung von Privat— 

Gymnaſien, -Progymnaſien und Realſchulen, wie überhaupt 

von mittleren Knaben: und Mädchen-Lehranſtalten beziehen. 

7. Aug. Ein vom Miniſterium des Inneren abfommandirter Bes 

amter, Staatsrath Danilewifi, revidirt gegenwärtig im 

baltischen Gebiet die Thätigkeit der bäuerlichen Vereine zur 

gegenfeitigen Hilfeleiftung bei Feuerjchäden. 
„  » Bezüglich der Studenten-Konvikte hat, wie die Nefidenz: 

blätter melden, das Minifterium der Volksaufklärung neuer: 
dings verfügt, daß die Lehrbezirks-Kuratoren bis zum 1. Ja— 
nuar 1900 ihre Vorichläge betr. Errichtung folder Konvifte 

unter genauer Angabe der Baupläne, der Baus und Einrich— 

tungsfoften u. j. w. einzureichen haben. Wie der „Rilhifi 

Weſtn.“ erfährt, jollen zur Errichtung eines Studenten: 

Konvifts in Jurjew gegen 400,000 Rbl. von der Neichsrentei 

angewiejen werden. 

8. August. Der landwirihichaftliche Verein in St. Jakobi (Wier: 

(and) wählt auf feiner eriten Verfammlung Baron Stadelberg: 

Kurfüll zum PBräfidenten. 
„nr Aus einem thörichten Artikel der „Miosf. Wed.“ zur Univer: 

fitätsfrage ift folgende Bemerkung als zutreffend hervorzuheben : 

„Wie überall, fo läßt ſich bejonders in der Univerfitäts: 

angelegenheit jagen, daß feine Statuten, ſondern Män— 

ner notwendig find. Wenn alle unfere Pro— 

fejloren ohne Ausnahme wahre Vertreter 

dererniten Wiſſenſchaft wären, jo füönnten 

unjere Univerjitäten bei jedem Gtatut 
blühen.“ 

9. Auguſt. Der „Poſtimees“ führt in einem längeren Artifel aus, 

daß die Schulmeijter troß aller Mühe den Schülern die Kennt: 

niß der Mutterſprache während der Schulzeit nur unvoll: 

ftändig beibringen fünnen. In den erjten Unterrichtsjahren 
müſſen fie alle Zeit darauf verwenden, um den Kindern das 

Lejen und Schreiben beizubringen, und nidt allein in der 
eſtniſchen, ſondern auch in der ruſſiſchen Sprache. Im dritten 

Jahre wird verlangt, daß die Schüler ſich den ganzen Lehr— 

ſtoff in ruſſiſcher Sprache aneignen, ſo daß keine Zeit für die 

eſtniſche Sprache übrig bleibt, zumal auch die Schulobrigkeit 
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die Kenntniß der eftnifhen Mutterſprache nicht fordert und 

fie auch jelbft nicht befigt. Vielfach ift aber auch in dieſer 

Beziehung an den geringen Kenntniſſen der Schüler der 

Indifferentismus der Lehrer ſchuld. 

9. Auguft. Außerordentliche Stadtverordneten = VBerjammlung in 

Niga. Es lag ein Gefuh von 28 Fabrifbefigern vor, bie 
in der Ueberzeugung, daß einem abermaligen Ausbrud von 

Arbeiter-Unruhen nur durch Koſaken erfolgreid begegnet 
werden fünne, folgende Bitte jtellen: Die Stadtv.-Verj. möge 

die geeigneten Schritte thun, um die ftändige Unterhaltung 
von mindeftens 2 Sjotnien Kojafen für Niga zu erlangen, 

ferner die zur Erbauung der erforderlichen Kaſernen und 

Stallungen nothwendigen Mittel bewilligen und das Stadtamt 

mit der ungejäumten Ausführung diejer ganzen Angelegenheit 

beauftragen. — Der livl. Gouverneur hat fi, wie mit: 

getheilt wird, auf Befragen bereit erklärt, eine Petition der 

Stadtv.:VBerj. um dauernde Ueberführung des ganzen 3. Doni:- 

ſchen Kojafen-Regiments aus dem Komwnojchen Gouvernement 

nad) Niga zu unterjtügen. — Es wird auf Antrag des 
Stadtamts beſchloſſen: 1) im Binblid auf die Möglichkeit 

einer Wiederholung von Arbeiter-Unruhen den livl. Gouver- 

neur dringend zu erjuchen, alle von ihm abhängigen Maß: 
regeln zu ergreifen, damit, ſobald das 3. Doniſche Kojafen- 

Regiment die Stabt verläßt, die ſtädtiſche Polizei vom Militär 

erforderlihen Falls unterjtügt werde; 2) bei der Staats: 

regierung um ftändige Einquartierung eines Kavallerie-Regi: 

ments in der Nähe Nigas, event. aber in Riga ſelbſt zu 

petitioniren; 3) den örtlichen Fabrikbefigern anheimzugeben, 
um Abfommandirung von Kojafen nah Riga, jpeziell in die 
einzelnen rig. Fabriken zu bitten. — Dem nah Riga be- 

rufenen Kojafen-Regiment hatte das Stadtamt außerordent- 

(ide Geldunterftügungen in Geſtalt von Quartiergeldern und 

Diäten bewilligt. Im Ganzen betrugen die durd) die Koſaken 
geurjadhten Kojten c. 22,900 Rbl. Der Börjen-Komite hat 

fich bereit erflärt, die Hälfte berjelben zu bezahlen und die 

Stadtv.:Verj. bewilligt die Dedung der Reftiumme. 

10. Auguft. Mitau. Im Alter von 92 Jahren ftirbt C. Sadomity, 

der ehemalige Direktor des Irmlauſchen Volksſchullehrer— 
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Seminars, ein um die lettiſche Volksbildung hochverdienter 

Mann. 

10. Aug. Die Nachricht, daß ſich die Akademie der Wiſſenſchaften 

mit der Frage der Kalenderreform beſchäftigen will, veran— 

laßt den „Ruſſki Weſtn.“, ein kirchlich konſervatives Journal, 

zu einem geharniſchten Proteſt, der mit folgenden Worten 

ſchließt: „Nicht der Akademie der Wiſſenſchaften, ſondern der 

Kirche gehört die erſte Stimme in der Frage der Kalender: 
reform und fo lange die Kirche jchweigt, darf Niemand an 
die Löjung der Frage herantreten.” 

11. Auguft. Der „Reg. Anz.“ publizirt ein Allerhöchit beitätigtes 

Reichsrathsgutadhten, das den einzelnen Adelsforporationen 
geitattet, adlige Penfionsanjtalten für geburtsadlige Zöglinge 

der Mittelichulen zu gründen. Der Fiskus übernimmt bie 

einmaligen Herſtellungskoſten und die Hälfte der jährlichen 
Unterhaltungstoften diejer Penfionate. Diejelben jtehen unter 

Leitung der Abdelsforporationen, die fie eröffnet haben; bie 

Oberauflicht ift im Minijterium der Volfsaufllärung konzen— 

trirt, die unmittelbare Aufficht führt ber Kurator bes ört- 
lihen Lehrbezirts. Ferner wird den Abdelsverbänden frei— 

gejtellt, für Söhne erblicher Edelleute Stipendien an den 

mittleren und höheren L2ehranftalten zu jtiften, wobei der 

Fiskus gleichfalls den halben Betrag diefer Stipendien her: 

giebt. Schließlih werden zur Bildung von 415 reiltellen 
für junge erbliche Edelleute in 2 neu zu gründenden Kadetten- 

anftalten jährlich bedeutende Mittel aus der Neichsrentei 

bewilligt. (S. Nr. 99 der Gejegfammlung). 

12. Auguft. Die Gräfin Uwarow, die Präfidentin des ruffiichen 

archäologiihen Kongreiies, der augenblidlih in Kiew tagt, 
hat einem Mitarbeiter der „Nowoſti“ gegenüber folgende 

Meußerungen gethan: 
„Zwiichen dem Kongreb zu Kiew, dieſem uralten ruſſiſchen Zen: 

trum, und 3. B. dem früheren Kongreß zu Riga, weld ein Unterjchied ! 

In Riga interejfirte jih Alles für unjeren Kongreß, Alle unterjtügten 

ihn auf ihre Weile, die Stadt, die Nitterichaft, die Profejjoren. Pier 

jorgen gerade drei Perjonen für die Organijation der Ausjtelung und 

Niemand hilft ihnen ſonſt auch nur im Geringiten. . . 

„ Der Senat hat, den „St. Ptb. Wed.“ zufolge, die Er: 

läuterung gegeben, daß in den jtädtiihen Budgets feine 
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beſonderen Kredite für unvorhergeſehene Bedürfniſſe zugelaſſen 

werden dürfen. 

13. Auguſt. Zum älteren Fabrik-Inſpektor von Livland iſt an 

Stelle R. N. Rumas, der in den Wolgaer Fabrikbezirk 
verſetzt wird, der Ingenieur Jürgenſohn (bisher in Sſaratow) 

ernannt worden. 

„ Der „Riſhſki Weſtn.“ behauptet, daß bisher in Livland 

allein ungefähr 200 Bauergemeinden um Schließung von 

Krügen petitionirt hätten, „d. h. mehr als der ganzen 

örtlihen Bauerfchaft fleht um Befreiung von den Krügen.” 

Die eigentlihen Motive diejes „Flehens““ haben leider, von 

wenigen Ausnahmefällen abgejehen, mit Mäßigfeitsbeitre: 

bungen gar nichts zu thun. 

13. Aug. „Minijteriell bejtätigte VBorjchriften des evang.-lutheriichen 

Generalkonfiltoriums betreffend die Führung der Kirchenbücher 

in ruſſiſcher Sprache” (auf Grund des Gejeßes vom 3. Juni 

1891) wurden jüngjt den baltiihen Predigern zur Nach— 

achtung zugelandt. Diejen Vorjchriften jind gleihfalls mini: 

jteriell genehmigte Transjfriptionsregeln für die Nebertragung 
der örtlichen (bei. deutjchen, lettiſchen und eſtniſchen) Tauf- 

und Familiennamen in die ruſſiſche Sprade beigefügt. 
Diefe Regeln find von einer durch das Generalfonfiitorium 

eingejegten Kommijjion ausgearbeitet worden und enthalten 

u. U. die lobenswerthe Vorjchrift, daß neben der ruſſiſchen 

Transjfription eingellammert alle Tauf: und Familiennamen 
in ihrer Originalform mit lateinischen Lettern zu verzeichnen 

find, wodurd eine heilloje Verwirrung vermieden wird. 

14. Auguft. Die I. Wierländiihe Füllenihau in Schloß Wejen- 
berg nimmt einen durchaus günftigen Verlauf, da fie quanti- 
tativ wie qualitativ gleich gut beſchickt ijt. — Die in Ejtland 

herrichende Zuchtrichtung war in den ausgejtellten Exem— 

plaren noch nicht zu erkennen; es handelt fih ja nur um 

Füllen aus bäuerliher Aufzucht. Die Mittel zu den Geld» 

prämien waren durch eine Kollefte unter den benachbarten 

Großgrundbefigern und vom Präfidenten des Ejtl. Landw. 

Vereins aufgebracht worden. 
»„ In einem Artikel zur Univerfitätsreform tadelt der 

„Ruſſki Weſtn.“ mit Recht die übertriebene Zerjplitterung 



und Spezialifirtung ber Disziplinen, die an den ruſſiſchen 
Univerfitäten — im Gegenjag zu den mufterhaften deutjchen 

Hochſchulen — herrſcht und nur Schädlid wirft; namentlich 

in der juriftiihen Fakultät feien die einzelnen Lehrſtühle 

allzu jehr jpezialifirt; die Zahl der für jeden Profeſſor obli— 

gatorischen Kollegia müſſe erhöht werden 2c. — Dazu bemerkt 

die „Nordl. Ztg.“ (n. 181): „Der vorjtehende Artifel (des 

„Ruſſki Wejtn.”) ift im Uebrigen für die hieſige Uni- 

verſität (die Jurjewiche) von einem bejonderen Intereſſe. 

Bekanntlich bejtand an der alten Univerjität Dorpat in der 

juriftiichen Fakultät gerade der Modus, den der „Rujifi 

Weſtn.“ als den einzig richtigen bezeichnet: die Profejjoren 
beſchränkten fich nicht auf ihr Spezialfad), jondern der Pro: 

fellor des Staatsrechts las zugleih über Kirchenrecht und 
Völkerrecht, der Profeſſor des Privatrechts über Handelsrecht 

u. ſ. w. Eben dieſe Tüchtigfeit unjerer Profejloren wurde 

aber der Univerfität zum Vorwurf gemadjt und die jurijtiiche 
Fakultät von allen Seiten angegriffen, weil die einzelnen 

Lehrjtühle nit bis ins Kleinſte hinein jpezialifirt jeien. 

14.—16. Auguft. Jurjew (Dorpat). XLandwirthichaftlihe und 

Gewerbe - Ausjtellung, veranjtaltet vom hiefigen ejtniichen 

landwirthichaftlichen Verein. Dieje jpeziell den Kleingrund: 

befig berücjichtigende Ausftellung war bedeutend reicher be: 

Ihiet, als in früheren Jahren, war geſchickt in Szene gejegt 
und ergab troß der Ungunjt des Wetters ein finanziell recht 

befriedigendes Nejultat. So urtheilt die „Balt. Wocenjchr.” 

Den zahlreihen Ausjtellungsbejuhern wurden auch Vorträge 

über landwirthichaftlide Fragen geboten; u. a. ſprachen Graf 

Berg-Sagnig und v. Sivers-Randen, beide vor einer großen 
Zuhörerjchaft. — Epirituofa wurden im Ausſtellungsraum 

überhaupt nicht verichänft. Dieſer Ausschluß des Alfohols 

trug, wie der „Poſtimees“ behauptet, dazu bei, daß diesmal 

ein bejonders gefittetes Benehmen der Beſucher zu Tage 

trat. Die „Nordl. Ztg.” erinnert übrigens daran, daß ſchon 
bei früheren Gelegenheiten, jo bei den ejtniihen Sängerfeſten, 

Ausitellungen und jelbjt bei den Volfsfejten, trog Zulafjung 

altoholiiher Getränke, „verhältnißmäßig vorzügliche Ordnung 
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geherrſcht hat und die Spuren von Völlerei in auffälliger 

Weiſe kaum je hervorgetreten find‘. 
. Auguft. Windau. Die in dieſem Jahr gebaute Südmole des 

Hafens wurde vom Sturm größtentheils zerjtört. Die alte 

Ihon früher abgebrodene Nordmole ijt noch nicht erjegt und 

der MWindauer Hafen verjandet. Die Gefahr ift nicht aus: 
geichloffen, daß er ganz unzugänglich wird, falls and im 

nächſten Jahr „ökonomiſche“ Nüdfichten beim Molenbau 

maßgebend bleiben. 
. (28.) Auguft. Coethes 150. Geburtstag. In allen größeren 

baltiichen Städten ijt eine nachträgliche Feier diefes Tages 

geplant, ſobald erjt zu Beginn des Semeſters das gebildete 

deutjhe Publikum fich dort wieder eingefunden haben wird. 

. Auguft. Riga. Das Statut der vom rig. Börjenfomite zu 
errichtenden Kommerzichule wurde vom Finanzminijter be- 

ftätigt: der volle Schulfurjus jol 7 Jahre dauern; mit Ge— 

nehmigung des Finanzminijters darf auch in joldhen Spezial: 

fächern unterrichtet werden, die in Betracht der lofalen 

Verhältniffe nothwendig ericheinen; Kinder hebräiicher Kon: 

felfion dürfen nur 5 Prozent der Schülergefammtzahl bilden ; 

die Nbjolventen diefer Schule werden bdiejelben Rechte er: 

halten, wie die Abiturienten der Nealjchulen. 

„ In Nerft (Kurland, Friedrichftädticher Kreis) wächſt, wie 

den „Latw. Ami.” geichrieben wird, von Jahr zu Jahr 

die Zahl der eingewanderten lithauiſchen Knechte, während 

die der lettischen Zandarbeiter abnimmt, weil diejfelben in die 

Städte überjiedeln. In manden Bauerhöfen bilden jchon 

ausſchließlich Lithauer das Hausgefinde, während fie vor 

5 Jahren nur ganz vereinzelt in Nerft anzutreffen waren. 

An Feiertagsabenden glaube man im Herzen Lithauens und 

nicht in Lettland zu fein, denn von allen Seiten erichallen 

nit mehr lettiiche, jondern lithauifsche Lieder. Die Be: 

nennung „Lithauer”, die früher im Sinne der Gering— 

Ihägung gebraudt wurde, habe in Nerft dieje Bedeutung 
verloren u. j. mw. 

16. Auguſt. Ein Korreipondent der „Latw. Awiſ.“ berichtet, daß 

in manden Volksſchulen des Rigaſchen, Wolmarſchen und 

Wendenſchen Kreijes, 3. B. in Arraih und Alt-Pebalg, neben 
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den Lehrern auch Lehrerinnen unterrichten und zwar nicht 

nur in weiblicher Handarbeit, ſondern aud) in mwillenjchaft: 

lihen Fächern. Faft alle diefe Lehrerinnen jind in der Schule 

des Nigafchen Lettiſcheu Wohlthätigfeitsvereins ausgebildet 

worden und haben außerdem ein Xehrerinnen-Diplom er: 

worben. In einigen Volksſchulen der gen. Kreife, z. B. in 

Ratlefaln unterrichten ausjchließlich weibliche Lehrkräfte. 

17. Auguft. „Ein wunder Punkt in der jozialen Stellung der 

Aerzte“ — unter dieſem Titel wird in der „St. Ptb. Ztg.“ 

das Verhältniß der freipraftifirenden Aerzte zu den Behörden 
von einem livl. Landarzt behandelt. Der Verf. konitatirt 

auf Grund eigener ſchlimmer Erfahrungen, daß die Behörden 

jehr häufig die freipraftifirenden Aerzte zu gerichtsärztlichen 

Erpertijen zitiren, ohne fie aber aus den dazu vorhandenen 

Summen für Mühe, Zeitverluft und jonjtige Unfojten ge: 

bührend zu entichädigen; denn nur zu oft werde ihnen das 

gejeglich bejtimmte Honorar ganz oder 3. Th. vorenthalten. 

Klagen der Sadjverftändigen, alſo auch der Nerzte über Die 

Beltimmung des Gerichts bezüglich der Vergütung find aber 

nicht erlaubt. Sie dürfen in feinem Falle dieje Verfügungen 
der Gerichtsbehörden beanftanden und müſſen es dulden, daß 

man ihnen rücdfichtslos gegen ein willkürlich bemejjenes 

minimales Honorar oder ganz ohne folches die Pflichten von 

Kronsbeamten aufbürdet. 

17. Auguſt. Arensburg. Die in diefem Jahr vom Badefomite 

ausgegebene Frembdenlifte it, wie das „Arensb. Wochenbl.“ 

fonjtatirt, „nur in rulfiiher Sprache veröffentlicht, nicht wie 

früher zweilpradhig, deutich und ruſſiſch. 
17. Aug. In Jurjew wird das Puſchkin-Mädchengymnaſium feier: 

(id) eingeweiht und vom Bezirks-Inipeftor Popow eröffnet, 

der dabei die Heberzeugung ausiprad), daß dieſe Jurjewſche 

Schule ebenjo gut, wie die anderen rulfiihen Gymnafien 

fein werde. Der Direktor des Kronsgymnafiums für Knaben, 

Iwanow, ift zugleich Direktor diefer Mädchenfchule. Die 

Lehrkräfte find mit wenigen Ausnahmen ruſſiſcher Nationa— 

lität; der lutherifche Neligionslehrer it Hugo Treffner, ber 

bei der Eröffnung 2 Einweihungsreden hielt, eine in deutlicher, 

die andere in ejtnifher Sprade. Das Gymnafium beſteht 
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aus 6 Klafien (die Vorbereitungsflafle mitgerechnet); bie 

Zahl der Schülerinnen beträgt 116. Der Korreipondent des 

„Riſhſki Weſtn.“ bedauerte, daß die Zahl der Anmeldungen 

hinter den Erwartungen zurüdgeblieben ſei; in den ver: 
ihiedenen Mädchenſchulen Jurjews gäbe es c. 1400 Schüle— 

rinnen und man babe gehofft, daß mindeftens ber 4. Theil 

es vorziehen würde, ins neue ruffiiche Krons-Gymnaſium 
überzugehen. — Zum Unterhalt deſſelben find 10,000 Rbl. 

jährlih aus Staatsmitteln angewielen. (Vgl. aber dazu 

oben ©. 109). Am 24. Mai a. ce. erhielt die Schule ihren 

jegigen Namen. 

18. Auguft. Jurjew. Sämmtliche Seminarijten, 175 an der Zahl, 

die fh zum Eintritt in die Univerfität gemeldet hatten, be— 

jtanden vorihriftsmäßig die Aufnahme- Prüfung und wurden 
immatrifulirt. Wie der Korreſpondent des „Riſhſki Weltn.“ 

hinzufügt, hätten fi) nody mehr Seminariften eingefunden, 

wenn nicht viele durch das faljche Gerücht abgehalten worden 

wären, daß in diefem Jahr die Zahl der aufzunehmenden 

Seminarijten auf 5°/o aller Ajpiranten normirt werden würde. 

— Die neue Verordnung, nad) welcher die angehenden Stu: 

denten nur die Univerfität ihres Lehrbezirfs beziehen dürfen, 

erjtrecft fich offenbar nicht auf die Seminariften, obgleid) der 

betr. Erlaß eine dahin zielende Ausnahmebeſtimmung nicht 

enthält. („Rig. Roſch.“) 

„Jurjew (Dorpat). Der Leiter der Schüler Werkſtatt, 

Oberlehrer Goertz, veröffentlicht ſeinen Bericht über die 

Thätigkeit derſelben im 1. Semeſter 1899. Die Frequenz 

war (auf 116) geſtiegen (leider iſt ſie zu Anfang des laufen— 
den Semeſters wieder etwas gefallen). Für die Kräftigung 

der heranwachſenden Generation wird in ſolchen Werkſtätten 

nicht wenig geleiſtet, doch ihre Bedeutung ſcheint vom balti— 
ſchen Publikum noch nicht voll gewürdigt zu werden. Auch 

in Riga und Mitau beſtehen Knaben-Werkſtätten, die aber 

dem Publikum nicht genügend bekannt ſind und mit Schwierig— 

feiten zu kämpfen haben. Man ſchenke dieſer wich— 

tigen päödagogiſchen Frage größere Be— 

ahtung als bisher! 
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18. Aug. Pernau. Zur Anſchaffung einer Baggerkarawane für ben 
Pernaujchen Hafen find 225,000 Rbl. aus der Reichsrentei 

für das nädjite Jahr angewiejen worden. Die foınmerzielle 

Bedeutung dieſes Hafens ift durch die Eifenbahnverbindung 

mit Walt und durch die Erridtung der Zellulofefabrif 

„Waldhof“ ſehr gewachſen. Die wichtigſten Pernaufchen 

Erport-Artikel jind Flachs, Getreide und jeit Kurzem aud) 
Pitprops, d. h. Grubenholz, Schachtſtützen, die in englifchen 

Kohlen:Bergwerfen Verwendung finden. 
19.—-21. Auguft. Wall. XI. livländifcher Nerzte-Tag. 61 Nerzte 

waren erſchienen. Zum Präſes wurde Dr. med. Treymann 

— Riga gewählt. — Der vorige Aerzte-Tag hatte zur Aus— 

arbeitung einer Gebührenordnung und behufs Anſchluſſes an 

den Petersburger ärztlihen Rechtsſchutz- Verein eine Kom— 

milfion gewählt, deren Bericht von Dr. med. Truhart vor: 

gelegt wird. Da fid) die medizinische Gejellichaft in der 

Embachſtadt nach erlangter Beltätigung als Filiale der 

Petersburger GSejellihaft unter dem Namen eines „Livlän- 

diſchen Aerzte-Vereins zu gegenfeitiger Hilfe“ am 19. Dlai c. 

fonjtituirt hat und eine eigene nitiative des livl. Aerzte— 

Tages in diejer Angelegenheit nicht geboten erjchien, jo votirte 
die Verfammlung einjtimmig den Wunſch, dem in Jurjew 

(Dorpat) begründeten nenen Vereine beizutreten. Sie billigte 

und empfahl gleichfalls einſtimmig den von der Kommiſſion 

ausgearbeiteten Entwurf einer Gebührenordnung für die auf 
dem Lande und in den fleinen Städten praftifirenden Nerzte. 

— Zu Anfang diejes Dezenniums wurden auf Veranlaſſung 

des verjtorbenen livl. Gouverneurs Sinowjew „Normal: 

bedingungen zur Uebernahme des Amtes eines Kirchipiels: 

arztes” ausgearbeitet. Diejes „Normaljtatut” fonnte bisher 

nur in ſehr wenigen Kirdhipielen zur Geltung gelangen; 

doch würde die allgemeine Einführung dejlelben nad) dem 

Urtheil der Sadyverjtändigen einen Fortichritt bedeuten und 

es ijt zu hoffen, da im Laufe der Zeit die Schwierigkeiten 

überwunden werden und die Angelegenheit einen befriedigen: 

den Abichluß gewinnt. Der Aerzte Tag ließ fi über dieſe 

Frage orientiren, nahm aber nod nicht Stellung dazu, fon: 

dern betraute eine Kommiſſion mit der Aufgabe, dem nächſten 
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Kongreß ein Elaborat darüber vorzulegen. — Der 8. Nerzte: 
Tag hatte i. 3. 1896 eine Kommilfion beauftragt, für Aus- 
bildung eines gutgeichulten Perſonals zur häuslichen Prlege 

afuter Geiftesfranfer bäuerlichen Standes. zu wirken. Zu 

diefem med bemwilligte der livl. Landtag eine Jahres: 

fubvention von 400 Rbl., der furländifche eine ſolche von 

200 Rbl., während die Stadt Riga Ffoftenfrei die Ausbildung 

des Pflegeperſonals in der Anftalt Rothenberg bei Riga ge: 
ftattet. Nach erfolgter Bejtätigung durd) die Obrigkeit fonnte 

die Kommilfion mit der Arbeit beginnen und am 1. Februar 

d. 3. 3 Diafonijfinnen behufs Erlernung der rrenpflege 

nad) NRothenberg entjenden. Außerdem ijt diefe Kommilfion 

darauf bedacht, temporäre Aſyle für bäuerliche akute Geiftes- 

franfe zu Schaffen, und hat ein derartiges Aſyl in Riga be- 

reit8 ins Leben gerufen. Die im Februar c. bejtätigte 

„Geſellſchaft zur Fürforge für Geiftesfranfe in Livland“ hat 

fi dagegen die Erbauung einer Anftalt für chroniiche Geiftes: 

franfe zur Aufgabe geitellt. Beide Jnititutionen, dieſe Ge: 
jellichaft und jene Kommilfion, laſſen ſich mit Unterftügung 

der livl. Nitterjchaft die Förderung der Irrenfürſorge auf 
dem Lande angelegen jein. Um nun, unter ſolchen Umftän- 
den, ein gemeinjames Vorgehen einzuleiten und eine Ver: 

Ihmelzung diefer beiden Inftitutionen herbeizuführen, bevoll: 
mächtigt die diesjährige Nerzte:Verfammlung ihren Präjes, 

Dr. Treymann, zu diefem Zweck die geeigneten Schritte bei 

der „Sejellihaft zur Fürjorge für Geiftesfranfe in Livland“ 
zu thun. (Bol. S. 152—155). — Die Förderung des 

Hebammenwejens angeregt zu haben, ift gleichfalls ein Wer: 

dienjt des Aerzte-Tages. Auf diefem Gebiet find glüdliche 
Fortichritte 3. Th. ſchon gemacht, z. Th. angebahnt worden. 

Was die Gründung eines Hebammen-Fnftituts für den letti- 

ſchen Theil Livlands betrifft, jo hat fih der Anſchluß an 

eine in Riga bejtehende Gebäranjtalt inzwiſchen als unaus- 

führbar erwiejen. Die Errichtung eines jelbjtändigen Inſti— 

tuts für Südlivland erjcheint der Verfammlung nothwendig. 

(Val. S. 152 und die Beſchlüſſe des legten Adelsfonvents 

im Juni a. c.). — Prof. Dehio verlas den Rechenjdafts- 



bericht der „Bejellfchaft zur Befämpfung ber Lepra“ pro 1898. 

(Bol. S. 141—142). 
19. Auguft. Die livländijche evangeliſch-lutheriſche Seemannsmiffion, die in 

Niga und im engliidhen Hafen Cardiff, der viel von heimischen Seeleuten 

angelaufen wird, thätig ilt, hatte, wie den „Mitth. u. Nachr.” zu ent 

nehmen, vom 1. Juli 1897 bis zum 31. Dezember 1898 eine Einnahme 
von 2157 Rbl. und verausgabte 2041 Rbl.; es wurden durch den See— 

mannsmilfionar Podin eitnijche, deutiche und lettiſche Gottesdienjte für 

Seeleute gehalten, vom März bis Dezember in Riga, vom Dezember bis 

März in Cardiff; in Cardiff wurde das MWerf mit Hilfe der deutjchen 

evang.sluth. Seemannsmiljion betricben. 

”"„ „Jurjew (Dorpat). Die Uhr im Univerfitätsgebäude be- 

halt auch in diefem Semefter die alte Zofalzeit bei. Dazu 

bemerft der „Nev. Beob.“, der jtets für Beibehaltung der 
eigenen Zofalzeit plaidirt und dazu gerathen hatte, die Firi- 

rung und Einführung einer ojteuropäifchen Zeit jeitens- des 

Staates abzuwarten: „Iſt die Lofalzeit aber einmal von den 

meilten Ynititutionen an einem Orte abgeſchafft, jo ergiebt 

fich allerdings aus einem partiellen Feithalten an der richti- 
gen Zeit ein nicht ganz haltbarer Zuftand, der in Jurjew 

nun jchon recht lange andauert.’ 

20. Auguft. Der „RrRiſhſki Weſtn.“, ein jehr furzfichtiger Gegner 

der baltiihen PBrivatichulen, behauptet, es jei der Stadt 

Goldingen zwar die Eröffnung eines Gymnaſiums, doch ohne 

jeglide Rechte für Lehrer und Schüler gejtattet worden; ein 

jolhes Gymnafium aber ericheine in Goldingen ganz über: 

fHüffig, da es hier Schon eine Privatichule (die Erlemannſche) 

mit — wenn auch nicht volljtändigem — Gymnafialfurjus gebe. 

Es ijt nur zu wahridheinlich, daß der „Riſhſki Weſtn.“ Ur- 

ſache haben wird, das projektirte Goldingenihe Gymnafium 

für ſehr nüglich und jegensreih zu halten, jobald es nur 
erſt eröffnet ift. 

20. Auguft. Ueber einen jog. „Kongreß“ ejtnifcher landwirthſchaft— 

licher Vereine in Jurjew berichtet des ‚‚Bojtimees: „Delegirte 

der neuen landwirthichaftlihen Vereine hielten am 15. d. 

M. in den Räumen des „Karskuſe Söber“ einen , Kongreß“ 
ab. Außer dem Xeiter, Deren A. Grenzitein und bejjen 

Schriftführer befanden jich auf dem Kongreß noch — 9 Theil: 

nehmern . . . . Wahrhaftig, nicht viel! 
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20. Aug. Etabtverorbneten-Perfammlung in Fellin. Das Geſuch 
des Stadtſchul-Kollegiums um Bewilligung einer jährlichen 
Subvention zum Unterhalt einer an der Stadt-Töchterſchule 

zu errichtenden Vorbereitungsklaſſe mwird abgelehnt. — Ein 

anderes Geſuch deifelben Kollegiums betraf den lutheriſchen 

Religionsunterriht in eſtniſcher Sprache an der gen. Töchter: 

ihule. Nad einer zu Recht bejtehenden minifteriellen or: 

ſchrift joll jedes Schulkind den Religionsunterriht in feiner 

tutterfpradhe erhalten. „Dieſer Grundjag wird“, mie ber 

„sell. Anz.“ fonitatirt, „in der Praxis — jo weit der evang.: 
lutheriſche Unterricht in Frage fommt — in der Weije ge 

handhabt, daß unabhängig von den Wünſchen der betr. Eltern 
die Schulfinder ſchematiſch genöthigt werden, den Unterricht 

in der Mutterfprache entgegenzunehmen — auch jogar in den 

Fällen, wo eine dem entgegengejegte direfte Willensäußerung 
der Eltern vorliegt. Schulkinder, deren Eltern ſich diejer 

Vorjchrift nicht zu fügen beablichtigen, werden mit dem Aus- 

Ihluß aus der Anjtalt bedroht.” Unter diefen Umftänden 

bewilligt die Berfammlung — vorbehältlich fernerer Maß— 

nahmen — 140 Rbl., um zunächſt für das laufende Semefter 

den Religionsunterricht in eſtniſcher Spradye ficher zu ftellen. 

Andernfalls hätten viele Schülerinnen austreten oder auf 

jeden Religionsunterricht in der Töchterichule verzichten müſſen. 

— Ferner wird auf Antrag des Stadtichul-Kollegiums ein 

Zuſchuß von 40 Rbl. zur Berftärfung des griehiich-orthodoren 

Religionsunterrihts bewilligt. 
21. Auguft. Hainaſch. Der gelellige Verein der Seeleute, deſſen 

Statuten neulich beitätigt wurden, veranftaltete am 8. d. M. 

feinen erjten Vereinsabend. Der „Poſtimees“ beflagt fich 

darüber, daß an diefem Abend fo viel Deutich zu hören war, 

namentlich jchienen, jo meint er, die Reprälentantinnen des 

Ihönen Gejchlechts es für eine Schande anzujehen, ſich ihrer 

theueren ejtniihen Mutterjprache zu bedienen. „Die Sorgen 

des „Poſtimees“ fangen nachgerade an, komiſch zu wirken“, 
bemerft dazu die „Düna-Ztg.“ 

21. Auguft. Der Borichlag, zum Jubiläum Nigas i. 3. 1901 

ein allgemeines lettiiches Sängerfejt zu veranftalten, wurde 

vom Vorjtande des NRigafchen Lettiichen Vereins abgemiejen. 
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23. Auguſt. Mit den Erdarbeiten zum Bau der neuen Bahnlinie 
Walk-Marienburg-Stockmannshof wurde in der vorigen Woche 

begonnen. Die Gejammtlänge der Linie beträgt rund 
200 Werft. 

"„  » 9. Laas, der Nedafteur und Herausgeber der ejtnijchen 

landmwirthichaftlihen Zeitichrift „Pöllumees“ erhielt die obrig- 

feitlihe Erlaubniß, in Jurjew (Dorpat) vom 30. Mai bis 

zum 14. Juni 1900 Kurje über Gartenbau, Bienenzudht und 

Milchwirthſchaft in eftnischer Sprade abzuhalten. An den 

Kurjen können Kleingrundbefiger u. a. Perſonen, 5. B. auch 
Volfsichullehrer theilnehmen. 

„. „Jurjew (Dorpat). Bei Beiprehung eines vom eſtniſchen 

Verein „Wanemuine“ veranjtalteten Wolfsfeftes lobt die 

„Nordl. Ztg.“ das ruhige und gefittete Benehmen der Volfs- 

menge troß des Ausſchankes von alkoholischen Getränfen und 

Iihließt mit den Worten: „Es ijt eigentlich zu bedauern, daß 

jo Wenige von unjerem gebildeten Publifum ſich das Ver: 

gnügen machen, diefe Volksfeſte anzujehen.“ . . . Ebenjo 

Ipricht fi) die „Düna-Ztg.“ aus. 

„»  n Die „Rig. Roſch.“ bemerkt, „daß die ländlichen Märkte 

in ihrer jegigen Organijation überhaupt faum einem ver: 

nünftigen Zweck entiprechen, denn mit wenigen Ausnahmen 

findet auf ihnen ein irgendwie namhafter Umfag nicht jtatt.” 

Sie fünnten mehr nügen, wenn ihre Zahl verringert und fie 

auf Orte bejchränft würden, die wirklich als Mittelpunfte 

für den Verkehr gewiſſer Gegenden dienen. Bor allem aber 
jei eine NRegulirung des Vich- und Pferdehandels auf den 

ländlihen Märkten nothwendig, denn jo wie er gegenwärtig 

dajelbjt betrieben wird, „it er in der That nur die Domäne 

der Betrüger.“ -— Auch der „Fell. Anz.” zieht gegen das 
Marktunwejen zu Felde. 

24. Auguft. Die Herausgabe eines Normalftatuts für landwirth— 

Ihaftlihe Vereine hat einen jtarfen Anjtoß zur Entwidelung 

derjelben gegeben. Nah Daten des Mlinijteriums der 

Landwirthichaft ind im Laufe des diesjährigen Frühling 

29 neue Vereine diejer Art entjtanden, von denen die Mehr: 

zahl auf die Djftfeeprovinzen entfällt. Hier haben jogar 

einzelne Gemeinden ihren eigenen landiwirthichaftlichen zen 



24. Aug. Der „Alldeutiche Verband” hat ſich neuerdings, mie die 

” 

„Düna-⸗Ztg.“ Eonftatirt, auch mit der Zeutenoth in Deutid) 

land bejchäftigt und zur Erhaltung des Arbeiteritandes in 
den bdeutichen Oftfeeprovinzen als Erſatz für die polnifche 

Einwanderung die Heranziehung ſchwediſcher, finnländifcher, 

niederländiicher und lettiſcher Arbeiter für höchſt wünſchens— 

werth erflärt. 

„» Die Erridtung eines Krons-Telephonneges in Jurjew 

hat der Minijter des Inneren genehmigt. Der Abonnements: 

Betrag ift auf 75 Rbl. jährlich normirt. Dieſe Krons-Anlage 

wurde ſchon vor 2 Jahren in Ausficht geftellt und ſchloß 

private Unternehmungen aus. 

„» Der „St. Ptb. Herold” fchreibt: „Oeſel verfügt nicht 

über die Mittel zum Bau eines Leprojoriums. 1889 peti- 

tionirte das Landrathsfollegium von Defel bei der Regierung 
um Anmweilung von Geldmitteln und Holzmaterial aus Krons- 

forften zum Bau eines Leprojoriums. Baumaterial wurde 

angemwiejen, die erbetene Summe, 7719 Rbl., aber vom Medi— 

zinaldepartement verweigert. Die weiteren von der Oeſel— 

chen Ritterichaft in dieſer Angelegenheit unternommenen 

Schritte find bis heute ohne ein praftiiches Reſultat geblie- 

ben... . Auf Defel greift die Lepra jchnell um fih. In 

der Zeit von 1890 bis 1896 varüirte die Zahl der Kranfen 
zwiſchen 22 und 25, zum 1. Januar 1898 aber zählte man 

ſchon 96 Kranfe.” 

25. Auguft. Won dem Miniſter der VBolfsaufflärung wurde be- 

fanntlih vor einiger Zeit eine Reform der Mittelfchule 

angefündigt. Wie ſchon gemeldet, wird er zu diefem Zweck 

im Winter d. 9. eine berathende Kommilfion einberufen, zu 

deren Beſtande auch je 2—4 bewährte Pädagogen aus jedem 

Lehrbezirf hinzugezogen werden follen. Ein neuerdings vom 

Minifter an die Kuratoren verfandtes Zirkular giebt nun 

nähere Ausfünfte über den Charakter der geplanten Reform 

und über die Gefichtspunfte, die für die angefündigte Be— 

rathungs-Kommiſſion maßgebend fein follen. Als nicht ganz 
unbegründet, wenn auch oft übertrieben jtellt der Minijter 

die Klagen bin, die vielfah über das Echulmejen in den 

mittleren Lehranitalten laut würden, über Bureaufratismus 
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und Formalismus, Mangel an Jndividualifirung, an fittlicher 

und phyſiſcher Erziehung, Ueberlaitung mit mandem uns 

wejentlidhen Lernjtoff, gar zu jtarfes Weberwiegen des Klaſſi— 

zismus u. j. w. Doc dürfe nur mit vorſichtig ſchonender 

Hand reformirt werden, die Grundprinzipien des klaſſiſchen 

Gymnafiums und der Nealjichule als der in Nußland be: 

ftehenden beiden Haupttypen jeien aufrecht zu erhalten. 

Dringend geboten erjcheine die Vermehrung der profeljionellen 

Lehranjtalten und ihrer verjchiedenen Arten. Die Berathung 

der Frage über die bisher ſtark vernadyläjfigte Forperliche 

Ausbildung der Echüler foll eine Hauptaufgabe der Kom: 

miffion bilden. Wenn es nicht anders gehe, müſſe zu Gunjten 

der phyſiſchen Ausbildung das Lehrprogramm eingeſchränkt 

werden. Cine jehr richtige Bemerkung! Denn nicht auf 

unfruchtbare Vielwiſſerei, jondern auf intelleftuelle Neife, 

phyliihe und moralische Sejundheit fommt es an. Zum 

Schluß hebt das minijterielle Zirfular mit bejonderem Nach— 

drud die Nothwendigfeit einer religiös-fittlihen Erziehung in 

fonjervativem Geijte hervor: „Die Kommilfion hat zu er: 

wägen, welche Mittel zur Entwidelung wahren religiöjen 

Gefühls, aufrichtiger Anhänglichfeit und Ergebenheit für 
Kaijer und Vaterland, des Sefühls für Ehre, Pflicht, Wahr: 

heit, Adtung vor den Autoritäten 2c. ergriffen werden 

fönuten, wobei nicht nur das Syſtem formeller Vorſchriften, 

jondern auch die in das alltägliche Leben der Schule ein: 

dringenden Maknahmen im Auge zu behalten find.” — 

Die größte Schwierigkeit der geplanten Reform liegt ohne 

Zweifel in der Qualität des Lehrperjonals. 

26. Auguft. Die neuejte Nummer der „Zirkuläre für den Rig. 

Lehrbezirk“ veröffentlicht die Verfügung, mittelft welcher die 

Konfirmanden-VBorbereitungsichulen aufgehoben wurden (cf. 

Balt. Chron. S.134-— 135, 249): Das Vlinijterium des Innern 

hat, wie e8 dem der Bolfsaufflärung mittheilt, am 13. April d. J. 

den livl. Gouverneur beauftragt, „die mit Genehmigung des 

livländiichen evangelilch-lutheriichen Konfiftoriums in Bernau, 

Yurjew, Werro und Oberpahlen unter der Bezeichnung „An: 

jtalten zur Vorbereitung von Konfirmanden‘ bejtehenden 

Kirchenſchulen eines bejonderen Typus, die SUOIHUEBNN der 



(utherifchen Geiſtlichkeit unterftanden und nicht der Aufficht 

der Organe des Lehrreflorts unterftellt wurden, unverzüglich 

ſchließen zu laffen.” 

26. Auguft. Im einer Zuichrift an den „Poſtimees“ behandelt ein 

eſtniſcher Volksſchullehrer die jog. Zwiſchen- oder Repetitions- 

ſchule, d. h. die Repetitionskurſe für die nicht mehr ſchul— 

pflichtigen bäuerlichen Schulkinder und bezeichnet ſie als eine 

dankenswerthe Einrichtung, die ſeit der Schulreform in Folge 

verſchiedener Neuerungen in Verfall gerathen ſei. „Nominell 

beſtehen dieſe Repetitionskurſe zwar noch fort, da der In— 

ſpektor Berichte über ſie einverlangt, aber die Zeit, ſie ab— 

zuhalten, iſt nicht mehr vorhanden“, ſie iſt u. A. durch die 

ruſſiſchen Sommerkurſe der Schulmeiſter in Anſpruch ge— 

nommen. „Es wäre ſehr wünſchenswerth“, meint der Korre— 

ſpondent, „daß diejenigen, die in Schulſachen ein Wort 

mitzureden haben, dieſe Sache in die Hand nehmen wollten.“ 

„ » Im neuen Statut für das Arensburger Gymnaſium 

findet fihb u. U. folgende Ausnahmebejtimmung: „Die 

kirchen-ſlaviſche Sprade it nur für Schüler griechiſch-ortho— 

dorer Konfejfion obligatorisch.” — Dazu bemerft der „Riſhſki 

Weſtn.“: „Die firchen : jlaviihe Sprache iſt indefjen fein 

Hilfsfadh für den Neligionsunterricht, ſondern erjcheint als 

ein folches bei der Erlernung der ruſſiſchen Sprache. Und 

Berjonen, die wirklich die ruſſiſche Sprade erlernen wollen, 

können ohne die kirchen-ſlaviſche nicht auskommen.“ Unfinn! 

Das Miniſterium der Volksaufklärung iſt zum Glück anderer 

Anſicht. 

27. Auguſt. Die „Düna-Ztg.“ ift in der Lage, die Meldung der 

„Now, Wr. und des „Prib. Lift.” beftätigen zu müſſen, 

wonach der Finanzminifter das Ecdylußprotofoll der bejonderen 

Konferenz, die in Sadhen der baltijhen Arugsfrage 

im Mai d. J. tagte, betätigt und unterjchrieben hat. Diejes 

nunmehr minifteriell bejtätigte Protokoll oder Journal hatte, 

wie 3. B. der „Rev. Beob.“ (n. 189) mittheilen Tann, 
inzwilchen einige Abänderungen erfahren, von denen als 

wejentlichjte erwähnt fei, „daß jett in Ausficht genommen 

ift, durch Unterbreitung eines Entwurfs an den Reidysrath 

die betr. örtlichen Gejegesbejtimmungen, die mit dem Monopol: 
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gejeg nicht übereinftimmen, mit diefem in Einklang zu brin- 
gen.” Die betheiligten Perjonen find von dieſen „Abände— 

rungen“ völlig überraſcht. Laut diejem veränderten Schluß: 
protofoll, das der Finanzminijter unterjchrieben hat, ſoll die 

erwähnte Konferenz zu folgenden Beichlüffen gekommen fein: 

1) daß es nothwendig ſei, die Getränfereform im 

baltischen Gebiet in ihrem vollen Umfang, bloß mit ganz 
unmejentlichen Abweichungen, die durch die örtliden Ver: 

hältniffe bedingt werden, einzuführen, wobei diejenigen Artikel 

der örtlihen Gejepesbeitimmungen, die dem Statut des 

Kronsverfaufs von Getränken wideripredhen, auf dem Wege 

der Gejeßgebung mit dem legteren in Uebereinjtimmung ge: 

bracht werden jollen ; 

2) den Ausfauf des Propinationsrechts bedingungslos 

abzulehnen ; 

3) daß es nmothwendig fei, die baltiihen Krüge unter 

der Erlaubniß, den Verfauf von Monopol:Branntwein nad) 

dem Kommiljionsprinzip zu betreiben, weiter fortbeitehen zu 

laſſen, wobei jedodh die Krüge den Forderungen des Statuts 
über den Kronsverfauf von Getränfen zu genügen haben 

und jederzeit nad) Ermejjen des Gouverneurs im Cinver: 

ftändnig mit dem Dirigirenden der Afzijeverwaltung geſchloſſen 

werden fönnen. — Soviel über den augenblidlihen Stand 

der baltiijhen Krugsfrage, deren definitive Erledigung immer 

noch ausiteht. 
25.— 30. Aug. Die 65. livländiihe Prediger-Synode in Walt. 

— Die Präjenzziffer ftieg bis 136, davon waren 120 ordent: 

(ihe Mitglieder der Synode. — Aus dem Jahresbericht des 

Generalfuperintendenten find zwei Punkte hervorzuheben: es 

mangelt an Kirchen, denn 10 Landkirchen ermweilen ſich als 

viel zu fein und die Stadt Riga allein braucht dringend 
noch drei neue Kirchen an ihrer Beripherie; andererjeits aber 

fonnte die Zahl der geiftlichen Arbeitsfräfte abermals ver: 

mehrt werden durch Anftellung von Hilfsvifaren, zu deren 

Beloldung die livl. Nitterjchaft die Mittel dargeboten hat. 

— Bur Verleſung gelangte ein Nefrolog, der dem Andenken 

des in diefem Jahr verjtorbenen Paſtors Ernjt Sofolowjfi 

geweiht war und den Verdienjten diejes geiltvollen und that: 
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kräftigen Mannes gerecht wurde: der Verſtorbene hat ſich 

während ſeiner 40-jährigen Amtsthätigfeit namentlich auf 

dem Gebiete des Volksſchulweſens ausgezeichnet und in Bezug 
auf den eſtniſchen Taubſtummen-Unterricht bahnbrechend ge 

wirft. — Im BVordergrunde der Verhandlungen ftanden dies: 

mal Angelegenheiten von praftiiher Bedeutung. Die jchon 

im vorigen Jahr (ſ. S. 15) angeregte Frage, wie diejenigen 

Bajtoren, die ein Drittel ihres Einfommens emeritirten Vor: 

gängern zu überlaljen haben, einigermaßen entlaftet werden 
fönnten, wurde zu weiterer Bearbeitung einer ad hoc ge 

wählten Kommijlion überwiejen. — Zur Sprache gelangten 

ferner die Vorjchriften der Kirchenordnung, wonach jeder 

Eheſchließung das dreimalige Aufgebot der Verlobten an 

drei auf einander folgenden Sonntagen voranzugehen hat 

und Trauungen aud an den zweiten Tagen der hohen Feite 

nicht jtatthaft find, desgleihen die höchſt wichtigen Beſtim— 

mungen von 18-46 betreffend die Anlegung und Erhaltung 

der lutheriſchen Kirchhöfe. In Anbetradht der in Dieien 

Dingen lar gewordenen Praris beichlo die Synode, das 

Konfijtorium um erneute Publikation und Einjchärfung der 

genannten Vorjchriften zu erjuchen. — In einem Vortrag 

über die Ausbildung von Organiſten für die Landkirchen 

fonjtatirte Paſtor Wittrod:Oberpahlen, daß auf dieſem Gebiet 

in Zivland ſchon vielfah Nüdjchritte zu beobadhten find. Das 

erklärt ſich unſchwer aus der mangelhaften mufifaliihen Vor: 

bildung der Küſter, denen es jeit Aufhebung des Seminars 

an gediegener Anleitung fehlt. Da unter joldyen Umftänden 
die Errichtung einer Diufifihule für Organijten nothwendig 
ericheint, beauftragte die Synode den Neferenten mit der 

Ausarbeitung eines betr. Programms. — Für Die innere 

Miſſion und das Wirken der Wohlthätigfeits:Anftalten bejigt 

jeit dem vorigen Jahr jeder livl. Sprengel jeinen eigenen 

Referenten. Den Generalbericht erjtattete Paſtor Hillner: 

Kofenhufen. Er ging dabei näher ein auf die Lage der 

FSabrifarbeiter in Riga, auf Urſachen und Folgen der im 

Mai d. J. daſelbſt jtattgehabten Arbeiter : Unruhen und 

„empfahl zur Vorbeugung und Bekämpfung äbnlider Vor— 

kommniſſe die Anwendung ausjchließlih geiſtlicher Mittel, 



vor Allem das unerſchrockene Zeugniß mit bem Worte Gottes 

den Neichen gegenüber ebenjo wie den Armen.” — Die 

Paitoren erflärten fih gern bereit, der „Geſellſchaft zur 

Fürforge für Geiftesfranfe in Livland“ beizutreten und aus 

ihren Kirchipielen andere Mitglieder zuzuführen. — Zu ener: 

giſcher Bekämpfung der Trunffuht rief Paſtor Mittrod: 
Oberpahlen in einem Vortrage auf, der mittlerweile im Drud 

erfchienen ift. — Ueber die Thätigfeit der Unterſtützungs— 

Kaffe für evang,-luth. Gemeinden in Rußland referirte auch 

diesmal Paftor Dr. Bidder-Lais. Zur Stärkung der beiden 

livl. Pfarrverniehrungs Fonds hat der legte livl. Landtag 

die Schon lange gezahlte Subvention von 3000 Rbt. jährlicd) 

auch für das neue Triennium bemilligt; nun beſchloß auch die 

Synode, die jährliche Beiftener von 1!/2 Rbl. von jedem Paſtor 

ordinarius zuzuſagen und außerdem die Garantie für jähr: 

lihe Beſchaffung von mindeitens 1500 Rbl. aus den Ge: 

meinden zu übernehmen. — In feinem Bericht über den 

Religionsunterricht in den Volksschulen und bejonders über 

den häuslichen Unterricht der noch nicht Schulpflichtigen Rinder, 

ſowie der Konfirmanden fonnte der Generaljuperintendent 

hervorheben, daß das Gruppeninftem fich ſchon in 24 Gemeinden 

eingebürgert und überall erfreuliche Früchte gezeitigt hat. — 

Das ungewöhnlich umfangreiche Arbeitsprogramm der bies- 

jährigen Synode wurde in verhältnikmäßig furzer Zeit be: 

wältigt — Danf der vortrefflichen Leitung und erftaunlichen 

Arbeitsfraft des Generaliuperintendenten Dollmann. 

27.—30. Auguft. Jurjew (Dorpat): Nordlivländiihe Auguit- 

Ausftellung. Sie iſt trog der großen Zentral-Ausftellung in 

Niga, die erſt vor Kurzem, im Juni, ftattfand, außerordent: 

(ih rei und gut beſchickt, beſonders auch von bäuerlichen 

Erponenten. Cine Neuerung bildet die Drefur: Prüfung 

junger Pferde unter dem Sattel oder im Anſpann. Der 

Zudrang des Publikums ift ein ungewöhnlich jtarfer ; die 

finanziellen Refultate der Ausstellung find jehr befriedigend. 

Einen nicht unbedeutenden Abzug von den Einnahmen be- 
dDingt die Billetfteuer — gegen 450 Rbl. Sehr zu wünjchen 

wäre es, daß diefe gemeinnüßige, der Belehrung und nicht 

dem Vergnügen gemwidmete, Ausjtellung von diefer Steuer 
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befreit wird. — Die Brämiirung fand, mie bereits im vorigen 
Jahr, öffentlich jtatt. 

28. Auguft. Die Unterfuchungsarbeiten in Betreff des projeftirten 

29 

30 

Düna-Na-fanals find beendet. Der Ingenieur La Cour war 

Ipeziell zur Leitung diefer Arbeiten aus Dänemark berufen 

worden und hat fie nunmehr abgeichloifen. 

. August. Riga. Das 3. Doniſche Koſaken-Regiment verläßt 

nad) einem auf der Ejplanade abgehaltenen feierlichen Gottes- 

dienjt die Stadt. 

„Gegen die oben regejtrirten Zirfulare des Dlinijters der 

Bolksaufflärung betreffend die Reorganijation des Univerfitäts- 

wejens macht die „Ruſſk. Myſſl“ ſehr ernite Bedenken gel- 

tend, denen vielfach eine innere Berechtigung von der Gejell- 
Ihaft wie von der Preſſe zugeitanden wird. Vor Allem 

Ipricht fi das liberale Journal entichieden gegen die terri- 

toriale Abgrenzung des YZuflußgebietes der Univerfitäten aus. 

„ Der Minifter der Wegefommunifationen, Fürſt Chilkow, 
trifft zu kurzem Aufenthalt in Riga ein. Er bejichtigte hier 

die Arbeiten an der Zentral-Güterftation, wobei er den 

Wunſch nah jchleuniger Beendigung derſelben ausiprad, 
ferner die verfchiedenen Bauten zur Herjtellung des neuen 

Erporthafens, die ihn jehr befriedigten, die Arbeiten behufs 

Regulirung der Düna, die Eifenbahnbrüde und jchließlich den 

Tudumer Bahnhof, von wo aus er jeine Reiſe auf der 

Mitauer Bahn fortiegte. 

. Auguft. Entjchiedenes Lob jpendet die „Sibirjfaja Ehisnj” 

den lettiichen Kolonijatoren in Sibirien und der von ihnen 

ausgeübten Einzelwirthſchaft im Gegenſatz zu der Gemein: 

wirthichaftsmethode der rujfiihen Bauern: dieſe lettiſchen 

Einzelwirthichaften Fönnten jogar vielfach dem ruſſiſchen Guts— 

befiger zum Vorbild dienen. 

» Riga. Einweihung des neuen Gebäudes der Taubjtummen: 

Anjtalt — vollzogen vom Propſt Gaethgens. Zum Bau des 
Haufes hatte Aler. Schweinfurt) 28,000 Rol. gejpendet. 

Ende des dritten Jahrganges der Baltiſchen Chronif. 

— — — 
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der Schieds-Kid im Konfiſtorial-Projeß. 

Der Zirkular-Befehl des Evangeliſch- Lutheriſchen General— 

fonfiftoriums vom 20. Mär; 1888 Nr. 731 lautet: 

„Das Evangelifch: Luth. Gen.:Konfiftorium hat aus den an daſ— 

jelbe auf dem Wege der Appellation und Quereldevolvirten Prozeßſachen 

erjehen, daß über den Gebrauch des Eides im gerichtlichen Verfahren 

von den Konftjtorien verjchiedene Meinungen aufgeftellt werden und 

hat das Gen.Konſ. es daher für nothmwendig eradjtet, die ihm 

unterjtellten Coang.: Luth. Konfijtorien, wie hiermit gejchieht, 

darauf hinzumeifen, daß in Gemäßheit des Art. 567 d. Gel. für 
die Evang.» Luth. Kirche, Bd. XI. Th. 1 der Neichsgejepe, Ausg. 

v. %. 1896, die Konfiftorien fih in allen denjenigen Fällen, für 
welche in dem Kirchen-Geſetze feine bejonderen Beltimmungen für 

das gerichtliche Verfahren getroffen find, nad) den allgemeinen 

oder den befonderen in denjenigen Gouvernements bejtehenden 

Gefegen, wo ein Jedes derjelben ſich befindet, zu richten haben 

und daß, da das Kirchen-Gefeg mit Ausnahme von Art. 655 

weder über die verfchiedenen Arten der Eide noch über die Zu— 

läffigfeit berjelben als ſubſidiäres Beweismittel irgend welche Be: 

ftimmungen enthält, in Bezug auf die Eide einzig und allein die 

Verordnungen der Zivil-Prozeordnung Art. 485—498, Bd. XVI. 
Th. 1. d. Reichsgejege, Ausg. v. J. 1892, maßgebend find, mit: 

bin, daß aud im Prozejfe von Eheſachen in Fällen, in welchen 

der Eid nah Art. 655 des XI. Bd. Th. 1. der Reichsgejege, 

Ausg. v. J. 1896, als zuläſſig erachtet werden dürfte, bderjelbe 

doh nur gemäß der Beltimmung des Art. 485 der Zivilprozeß- 
ordnung, Bd. XVI. Th. 1. d. Neichsgejege, Ausg. v. —— > i. 
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dann Anwendung finden fann, wenn beide Parteien den Richter 

erſuchen, ihre Etreitifahe auf Grund des von einer von ihnen zu 

leiftenden Eides zu enticheiden.“ 

Diejer Befehl ift meiner Meinung nad) ſowohl in materieller 

wie in formeller Beziehung unrichtig. 
Der Art. 587 des Evangeliich: Luth. Kirch.Geſ., Bd. Al. 

Th. 1, des Neichsgejeßes, Nusg. v. 1896, bejtimmt: 
„Die Prozeßregeln rüdfichtlih der Haupt: und Nebenperfonen, 

der verichiedenen Arten der Beweiſe und der Ordnung der Sad) 

verhandlung find von den Konfitorien genau zu befolgen. 

Veberhaupt richten ſie jih in allen Fällen, für welche in 

diefem Geſetze feine bejonderen Prozehregeln feitgelegt find, nad) 

den allgemeinen oder den befonderen in denjenigen Gouvernements, 

wo ein jedes derjelben ſich befindet, bejtehenden Geſetzen.“ 

Mas nun die verichiedenen Arten der Beweiſe betrifft, fo 

ift in dem Slirchen » Gejeße der Eid als Bemeismittel vorgejehen, 

fo daß in diejer Beziehung in erjter Reihe das Kirchen » Gefeg in 

Betradht fommt. Denn wenn Art. 655 l. c. bejagt, daß es den 

Parteien nicht erlaubt ijt, einander den Eid über die MWahrbeit 

oder Unwaährheit jolher Behauptungen zuzufchieben, laut welchen, 

wenn der Eid geleiftet würde, die Ehe geichieden werden müßte, 

jo geht daraus hervor, daß fie das Recht haben, einander den 

Eid über die Wahrheit oder Unmahrheit ſolcher Behauptungen 

zuzujchieben, laut welchen, wenn der Eid geleijtet würde, die Ehe: 

Icheidungsflage abgemwiefen werden mühte, fowie überhaupt über 

die Wahrheit oder Unmwahrheit anderer relevanter Thatſachen, die, 

falls bejchworen, nicht die Eheicheidnng zur Folge haben, alſo in 

Ehelichungs-Prozeſſen. 

Das Kirchen-Geſetz geht von der Annahme aus, daß der 

Eid als Beweismittel im Allgemeinen zuläſſig iſt und ſchränkt ihn 

nur als Beweismittel in Eheſcheidungs-Sachen ein, inſofern 

feine Ausichwörung die Ehefcheidung zur Folge haben würde. 

Da die Prozehregeln über den Eid in den einzelnen Zivil: 

Prozeffen enthalten waren, die jubfidiär zur Anwendung gelangen 
jollen, jo war es ebenfo unnüß, nähere Bejtimmungen über feinen 

Gebrauch im Kirchen : Sefeke zu treffen, wie es überhaupt im 

Allgemeinen in Bezug auf das Prozekverfahren genügte, die Aus: 

nahme hervorzuheben. 

u En: 



Der Schieds-Eid im Konfiftorialprozeß. 3 

Weshalb diefe Ausnahme gemadt ift, ergiebt fi) aus den 

Art. 370 und 654 |. c. 

Der erſtere bejtimmt, daß bloßes Geſtändniß des bejchuldigten 

Theiles nicht als hinlänglicher Beweis der Verlegung der ehelichen 

Treue angejehen wird, und der leßtere, der dem Art. 655 un: 

mittelbar vorhergeht, deſſen Fortjegung dieſer aljo bildet, daß, 

wenn in einer Eheſache das eigene, mündliche oder jchriftliche Ge— 

ftändniß eines der Parten die von einem derſelben nadgejuchte 

Scheidung der Che zur Folge haben Fönnte, außer demjelben nod) 

andere Beweiſe erforderlich find. 

Es joll aljo wegen der Beiligfeit der Ehe und der deshalb 

zu erſchwerenden Löſung derjelben die Herbeiführung der Scheidung 

der Willfür der Parteien entzogen werden. In Folge dejjen 

jollen Abmachungen der Ehegatten, die fid) im Geſtändniß eines 

derjelben ausdrüden, betreffend Löſung der Ehe verhindert werden, 

in Folge dejien auch zur Ehejcheidung bloße Behauptungen der 

einen der Parteien nicht genügen aud wenn fie noch jo feierlich 

vorgebradt werden. Der Eid aber iſt eine Behauptung einer 
Bartei, wenn aud) eine affirmatio religiosa, d. h. eine Be: 

theuerung unter Anrufung Gottes als Zeugen der Wahrheit und 
Rächers der wiljentlihen Unmwahrbheit. 

Ferner lann die Eideszulajjung die Annahme eines gericht: 

lichen Gejtändnijjes zur Folge haben, nämlich im Falle der Eides- 

verieigerung durch den Delaten, das gerichtlihe Geſtändniß joll 

ja aber nad Art. 370 und 654 I. c. falls es die Ehejcheidung 

zur Folge haben könnte, ausgejchlojjen jein. Das Kirchengeſetz 

folgt bier der alten Regel: „Juramentum contra matrimonium 
delatum non valet, quia non est in potestate partium, dis- 

solvere matrimonium.“ Die Ausnahme bejtätigt bekanntlich die Regel. 

Da als Ausnahmebejtimmung den Parteien das Recht aberfannt 

wird, den Eid über die Wahrheit oder Unwaährheit ſolcher Be- 

hauptungen, laut welchen, wenn der Eid geleijtet würde, die Che 

gejchieden werden mühte, zuzujchieben, jo ijt damit implieite aus: 

gedrüdt, daß fie das Recht haben, in anderen Fällen ſich des 

Schieds-Eides zu bedienen. 
Der ruſſiſche Tert des Art. 655 l. c. lautet: 

„CNOpsImHMb He N03BOAAeTCH TPe0OBATL OJAHOMY OTb 

Apyroro IIPHCHTH B’b CIPABe-LIHBOCTH HIH HECHPABEe/L.IHBOCTH 
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TAKHX’B TOrasanif, NO KOHMb, BB CAy4yab yunHeHin TaRrof 

IpucHtH, CAbA0BA10-ÖBl pacTopruyTR Oparn.“ 

Alfo in diefem Falle ſoll eine Partei von der anderen den 

Eid nit fordern Dürfen. 

Wenn fie ihn überhaupt nit fordern dürfte, wie das 

General : Konfiftorium fonftatirt, indem e8 den Eid vom Ver— 

trage der Parteien abhängig macht, jo wäre ja die Bejtimmung 

des Art. 655 völlig unnüß, es darf aber nicht präjumirt werden, 
daß ein Geſetz überflüjfige Beftimmungen enthält. 

Art. 485 und flg. des Zivil: Prozefles, die das General— 

Konfijtorium in Anwendung bringen will, ſprechen vom ver: 
tragsmäßigen Eide. 

Diefer Eid ift nur dann möglid, wenn beide Parteien da: 

mit einverjtanden find (Art. 485 C. Pr.), die Parteien müſſen zu 

diefem Behufe die im ruſſiſchen Zivil-Prozejje jo beliebte Bittjchrift 

verabreichen (Art. 486), in diefer muß gejagt jein, wer von den 

Parteien den Eid leijten will, betreffend welcher Thatjachen und 

wann (Art. 487), die Bittichrift muß von den Parteien jelbit, 

darf nicht von ihren Bevollmächtigten unterjchrieben fein (Art. 488) 

und ihr muß der von den Parteien entworfene Wortlaut des 

Eides beigelegt werden (Art. 489). 

Es handelt ſich alfo um einen laut Abmachung der 

Parteien unter einander auszujchwörenden Eid. 

Ganz anders iſt das Weſen des Schieds-Eides. Dielen fann 

die bemweispflichtige Partei vom Gegner in der Art verlangen, daß 

fie ihn auffordert, das Gegentheil der von ihr behaupteten prozeh- 

rechtlich relevanten Thatjahe zu beijchwören. Nimmt er den Eid 

an und leiftet er ihn, fo gilt das von ihm Beichworene als wahr, 
leiftet er ihn nicht, jo wird er der Behauptung der beweispflichtigen 

Partei für gejtändig erachtet, jchiebt er den Eid zurüd, jo hängt 

es vom Beweispflicditigen ab, jeine Behauptung durd den Eid zu 

beweijen oder nicht. 

Wenn ſchließlich der Gegner des Beweispflichtigen den Eid 

weder annimmt noch zurüdjchiebt, jo wird fein gerichtlicyes Ge: 

ftändniß fingirt, es jei denn, daß er gegründete Einwendungen 
gegen den Eidesantrag hat oder die Gewiljensvertretung durd) 

Beweis wählt, d. h. ſich bereit erklärt Dasjenige, was er be: 

ſchwören fol, duch andere Beweismittel darzuthun. Es hat alio 
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die beweispflichtige Partei das Recht, den Schiedseid vom Gegner 

zu fordern, dieſer iſt kein vertragsmäßiger. 
Nebenbei bemerkt, ſtäbt der Richter, nicht die Parteien 

ſelbſt, den Eid und er kann von den gehörig legitimirten Be— 

vollmächtigten der Parteien für dieſe deferirt, zurückgeſchoben und 
akzeptirt werden. 

Daß das Kirchen-Geſetz nicht vom vertragsmäßigen, ſondern 

vom Schiedseide, dem ſeitens einer Partei von der andern zu 

fordernden, ſeitens einer Partei der anderen zuzufhieben- 
den Spricht, geht, wie oben bemerkt, jowohl aus dem deutichen, 
wie aus dem rulliihen Tert des Art. 655 des Kirchen : Gejeßes 

hervor. 

Da mithin der Scieds:Eid vom Kirchen - Gejeße ala Be- 

weismittel jtatuirt wird, jo iſt es einerjeits nothwendig, daß die 

binfichtlich diejes Eides im Prozeßrecht vorgefehenen Bejtimmungen 

Jubfidiär Anwendung finden, und ijt es andererſeits unmöglich), 
daß die Regeln des ruſſiſchen Zivil-Prozeſſes über den vertrags- 

mäßigen Eid, ein auf gänzlid anderen Grundlagen beruhendes 

Injtitut, zur Aushülfe herangezogen werden. 

An diejes hat der Gejeggeber bei Schaffung der Bejtimmung 

des Art. 655 des Kirchen = Gejeges nicht gedadht. Der Art. 655 

des Kirchen-Geſetzes, Ausg. v. 1892, entipriht nämlich wörtlich 

dem Art. 402 des Kirchen = Gejeges, Ausg. von 1832. Zu jener 

Zeit aber erijtirte weder der jegt gültige ruſſiſche Zivil- Prozeß, 
der von 1864 datirt, nod) die Bejtimmung, die in feinen Art. 485 

und flg. enthalten ijt, vielmehr waren im früheren Zivil : Prozeffe 

des Neihs vor der Neform d. d. 1864 verjchiedene Arten des 

Eides, nicht aber der vertragsmäßige Eid, im gejeglichen Gebrauche, 

wie Died aus den Motiven zu Art. 49 des Einführungs-Gejeges 

zum Juſtiz-Reform-Geſetze d. d. 9. Juli 1889 erfichtlid ift. Der 

Schieds:Eid des rulliihen Zivilprozejies vor 1864 unterjcheidet 

fih zwar wejentlid von dem Schiedseide des gemeinen Zivil- 

Prozeſſes, wie er in mehr oder weniger veränderter Gejtalt Ein: 

gang in den Zivil-Prozeß, der vor der Juftizreform von 1889 in 
den baltijchen Provinzen gültig war, gefunden hatte, doch ſtimmt 

er auch abjolut nicht mit dem jegigen vertragsmäßigen Eide des 
Zivil-Prozeſſes von 1864 überein. 

Vielmehr fonnte der Richter ihn fordern und zwar vom Be: 
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klagten. Dieſem jtand dann das Recht zu, ihn auszuſchwören 

oder dem Kläger zuzujchieben. That er weder das Eine noch das 

Andere, jo mwurde fein Gejtändniß angenommen. Vom Kläger 

durfte der Eid nur mit Bewilligung des Beflagten verlangt wer: 

den. Die Bejtimmungen in Betreff des Eides befinden ſich jest 
in den Art. 240 und 261 des Gejeßes über Zivil - Prozeß und 

Beitreibungen, Bd. XVI Thl. 2 der Neichsgefege, Ausg. v. 1892. 

Aus ihnen ift, wie oben angeführt, zu erjehen, daß er fein ver- 
tragsmäßiger it. 

Mithin fonnte der Gejeggeber nicht die Bejtimmungen über 

den vertragsmäßigen Eid als jubfidiär bei Anwendung des Schieds- 

Eides geltend im Auge haben, jondern nur die in den verjchiedenen 

Zivil: Prozeffen enthaltenen näheren Bejtimmungen über den 

Schieds Eid. 

Hätte der Geſetzgeber den Schieds-Eid, wie er im Art. 402 

des Kirchen-Geſetzes, Ausg. v. 1832, Art. 546, Ausg. v. 1881, 

und Art. 655, Ausg. v. 1896, vorgejehen ift, abjchaffen und hätte 

er anjtatt der Jubjiviär gemäß Art. 334 des Kirch.Geſ. Ausg. 

v. 1832, Art. 478, Ausg. v. 1881 und Art. 587, Ausg. v. 1896, 

in Anwendung zu bringenden Regeln über den Sciedseid den 

Vertrags:Eid einführen wollen, jo hätte er die Beitimmungen über 
den Sciedseid und das Subſidiär-Recht nicht unverändert aus 

einer Nusgabe des Kirchen = Gejeges in die andere hinübernehmen 

dürfen, fondern bejtimmen müſſen, daß lediglich die Negeln des 

Zivil Brozeiles von 1864 betreffend den Vertrags Eid zuläſſig find. 

Er bat aber mit gutem Bedacht Soldyes nicht gethan, denn in 
diefem Falle würde er den Beweis derartiger Thatjahen, wie fie 

3. B. in den Art. 341, 344 und 372 des Kirchen-Geſetzes, Ausg. 

von 1896, vorgejehen find, faſt unmöglidy gemacht haben. Zu 

den Dort erwähnten Handlungen pflegt man Zeugen nicht hin- 

zuzuziehen. 

Die Beſtimmungen der Art. 341, 344 und 372 l. c. würden 

aljo recht überjlüffig fein, da es faum ein Mittel geben würde, 

fie in Anwendung zu bringen. 

Aber ſelbſt wenn die Parteien fi über Ausihwörung des 

Vertrags-Eides geeinigt hätten, jo würde er dody in all’ den vielen 

Fällen, wo eine der Parteien minorenn ift, nicht geleiftet werden 
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fönnen, denn das Konfijtorium dürfte ihn dann gemäß p. 4 des 
Art. 497 des Zivil-Prozefjes d. d. 1864 nicht zulaſſen. 

So würde die Anwendung des Eides und damit die Mög— 
lichfeit der Ehelihungsflage und Abweifung der Ehejcheidungs- 

Hage noch mehr eingejchränft werben. 

Die obigen Erwägungen führen, jcheint es mir, zu dem un: 

zweifelhaften Rejultate, daß der Zirkularbefehl des General: Kon: 

fiitoriums d. d. 20. März 1898 inhaltlich unzutreffend ilt. 

Doch audy formell erjcheint er unrichtig. 

Die Kompetenzen des General-Konfiftoriums find im Kirchen: 

Geſetze genau aufgezählt (Art. 569, Ausg. v. 1896). 
Zu ihnen gehört nicht das Recht, Erläuterungen zum Geſetze, 

abgejehen von denen im Fonfreten, zu entjcheidenden Falle, zu 

geben und jolche Erläuterungen mit bindender Kraft für Nichter 

und Parteien zu publiziven. Das jteht allein dem Senate zu. 

Die Gerihte und unter ihnen die Konfiftorien, ſoweit jie 

judiziär thätig find, find verbunden, vor Allem die Ausführungen 

der Parteien zu hören und zu prüfen und dann zu urtheilen, 

fie dürfen aber nicht mit einer bereits vorgefaßten, ihnen von oben 

ber diftirten, Dieinung an die Entjcheidung der Sache gehen. 

Die Konfiftorien müßten alfo in jedem einzelnen Falle 
prüfen, ob der Schiedseid zuläjfig it. Klagen die Parteien nicht 
über jeine Zulaſſung, jo wird die Sache in Grundlage des Eides 

entjchieden werden. 

Klagen fie darüber, jo ijt es ja möglid, daß das General: 

Konfijtorium die in jeinem Zirkular = Befehl vom 20. März 1898 

ausgeſprochene Anficht ändert. 

Thut es das aber nicht, jo bleibt noch die Klage an das 

I. Departement des Senats und damit Provokation von dejjen 

Entfheidung über Anwendung des Sciedseides übrig. Diele 

Klagen find in Ehelichungsjachen unzweifelhaft zuläljig. 

Mas aber die Ehejcheidungsiadhen betrifft, fo iſt das Recht 

dazu nicht unzweifelhaft. Der Art. 690 des Kirchen: Gejeges von 

1896 bejtimmt nämlih, daß Mppellationen und Bejchwerden an 

den Dirigirenden Senat gegen Endurtheile und Beſcheide des 
General - Konfiftoriums in allgemeiner Grundlage in allen den 

Sachen gejtattet werden, welche durd die im Art. 560 fejtgejeßten 

Kegeln nidht davon ausgenommen jind und der rt. 570 bejagt 
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u. W., daß das General Konfiltorium in judiziären Sachen dem 

Dirigirenden Senat in derjelben Art, wie alle oberen Gerichts: 

behörden, untergeordnet ift, hiervon aber ausgenommen find: 

Eheicheidungsfachen, die aus den Konfiltorien durch Beſchwerde 

oder Appellation an das General Konfiftorium gelangen, hin: 

jichtlich welcher dasjelbe in letter Inſtanz enticheidet, ob das Ehe: 

bündniß getrennt werden ſoll (quoad vinculum). 

Da eine derartige Entiheidung nur in einem Endurtheile 

möglich ift, nicht aber in einem Zwilchenbefcheide, die Beltimmung 

des Art. 570 über Abjchneidung der 3. Inſtanz aber eine Aus- 

nahme von der Negel enthält, nach welcher nicht allein Konfijtorium 

und General =» Konfiltorium, jondern aud der Senat berufen iſt, 

in Konfiftorial= Sachen zu entiheiden, und Ausnahmen von der 

Hegel möglichit rejtriftiv zu interpretiren find, jo meine ich, daß 

eine Beichwerde an das I. Departement des Senats über Nicht: 

zulaſſung des Sciedseides in Eheicheidungsjachen überall da möalich 

fein wird, wo das General: Kofijtorium ihn im einem Zwijchen: 

bejcheide vermwirft. 

Vereid. Rechtsanwalt John Seraphim. 

Mitau, 11. Dezember 1899. 

der Gutwurf eines neuen ruj. Obligationenredts. 

Dan begegnet heutigen Tages häufig dem Hinweis auf die 

Fortichritte, die das ruſſiſche Erwerbsleben in legter Zeit gemacht, 
auf die Schaffung einer fich fraftig entwicelnder Jnduftrie, den 
ih immer erweiternden Ausbau des ruſſiſchen Eijenbahnneges, 

die beginnende rationelle Ausbeutung der unermeßlihen Natur: 
Ihäße des Reichs. Indeſſen find alle dieſe Fortichritte auf dem 
materiellen Gebiete vom Standpunkte der Beurtheilung ruſſiſcher 

Kulturentwidelung gegenüber dem, was durd Die Juſtizgeſetze 
Nleranders II. bewirkt worden ijt, von untergeordneter Bedeutung, 
ja man darf wohl jagen, daß jene wirtbichaftlihen Errungenjchaf- 
ten zum Theil bedingt gewejen oder doc) gefördert worden find 
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dur die fejtere rechtliche Unterlage, welche ihnen diefe Juſtizge— 
jege geboten haben; denn es iſt eine von der Gedichte menſch— 
liher Kultur bezeugte Thatſache, daß dauernder materieller Wohl: 
itand eines Volfes nur auf der idealen Grundlage einer nicht 
Ihwandenden Rechtsordnung und Nechtsficherheit zu mwurzeln ver: 

mag. Der alte Sag der Römer: .„justitia fundamentum reg- 
norum‘ drüdt auch noch gegenwärtig die Quintejjenz der Staats: 
weisheit der Kulturvölfer aus und bietet uns den Maßſtab zur 

Beurtheilung deifen, was der Zar-Befreier, nachdem er die Fejleln 
der Leibeigenjchaft gelöft, jeinem Volke vor 35 Jahren durd die 

Juſtizgeſetze geichenft hat. Sie erjegten die bürenufratiihe Recht— 
ſprechung durch eine richterliche, erleichterten damit die Erlangung 

‚ von Recht und Gerechtigkeit und riefen das Vertrauen des Volkes 
zur Staatlichen Nechtiprechung wach. In diefem fittlih erziehen: 

den Moment aber birgt fich die Kräftigung des Staatsbewußtieins, 
iit das fundamentum regni enthalten. Dieje hohe Bewerthung 
der Juſtizgeſetze des Jahres 1864 ſchließt indejlen die Wahr: 

nehmung nicht aus, daß diejelben der Forderung unbedingter Rechts— 
jiherheit nicht in vollem Maße genügen, weil fie ſich nur auf ge: 
wife Theile der Nechtspflege, auf die Gerichtsordnung, die frei: 
willige Gerichtsbarfeit und die Prozeßordnungen erjtreden, hingegen 
des materielle Recht, weder das Straf: nod das bürgerliche Recht 
berühren. Daß aber der Zuftand dieſes den Bedürfnijfen längjt 
nicht entipricht, ift eine allgemein anerfannte Thatjache, die jeit- 
dem juriftiich gebildete Richter thätig find und das wirthichaft- 
lihe Leben einen großen Aufihwung genommen bat, in immer 
fteigendem Maße ſich fühlbar macht. Darum hat aud) die Staats: 

regierung bereits vor Jahren eine gänzliche Umarbeituug der beiden 
Rechtsgebiete beichloijen und mit derjelben bejondere Kommillionen 
betraut. Ganz bejonders dringend erjcheint die Umgejftaltung des 
Privatredts, da ſich diejes in einem noch viel weniger befriedigen: 

den Zujtande befindet als das Strafredt. Letzleres ijt doch mehr 

oder minder ſyſtematiſch zulammengefaßt und bietet daher dem 

Richter nicht die Schwierigkeit, denen er fid) hinfichtlich des Privat: 
rechts gegenübergeftellt jieht. Denn bier fehlt nicht allein jedes 

Syſtem, jondern man hat es mit Widerfprühen zu thun, Die 
juriltiiche Terminologie ijt feine einheitlide, für ganze Rechts— 
inftitute fehlt es an Bejtimmungen, die verhandenen find im Bd. X 

Th. 1. verjtreut oder jogar in anderen Theilen des Reichsgeſetz— 

buches enthalten. Diefe Mängel machen jih im hervorragender 
Weiſe hinſichtlich des Forderungsredhts bemerkbar, welches im 
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Neditsleben am häufigiten zur Anwendung gelangt. Es ijt daher 
jehr erfreulich, daß diefe Materie von der Kommijfion nicht allein 
fertiggeftellt ift, jondern eine Verarbeitung gefunden bat, die allen 
Aniprühen der modernen Nedtswiiienischaft entjpriht und den 

Sejeggebungen der europäilchen Kulturftaaten an die Seite geitellt 
werden darf.*) Dem 1106 Artikel umfajjenden Entwurf des Ge: 
jeßes, welches den V. Band des Privatrechts bilden ſoll, (Bd. | 
enthält Allgemeine Bellimmungen, Bd. II das Perſonenrecht, 
Bd. III — das Sadenreht, — Bd. IV das Erbredht) find um: 
fangreihe Dlotive in 5 Bänden nebjt einer Denkichrift beigefügt, 
worin die Grundjäße darlegt werden, von denen fi) die Kommiſ— 
ſion bei ihren Arbeiten hat leiten laſſen. In Anlehnung an jene 

Ausführungen jei hier das Folgende erwähnt: die Frage, ob das 
Handelsrecht gejondert zu behandeln oder als Theil des allgemeinen 
Brivatrehts in dieſes aufzunehmen jei, entjcheidet der Entwurf 
in dem legeren Sinne, weil die Kommilfion feinen durchſchlagenden 
Grund für eine Trennung diejer innerlich verwandten Materien zu 
erfennen vermag, in jJolcher vielmehr die Gefahr möglicher 
Mißverſtändniſſe und damit verbundener Unzuträglichteiten im 
praftiichen Leben zu erbliden glaubt. In einer hiſtoriſchen Dar- 

legung wird ausgeführt, daß wenn auch Deutichland ein bejonderes 
Handelsgejegbuch bejigt, dieje Thatſache nicht jowohl auf der inne: 
ren Nothwendigleit einer grundjäglichen Unterjcheidung zwiſchen 
Handels: und bürgerlihem Recht, als vielmehr auf äußeren mit 
dem politiichen Entwidelungsgange des Neiches zujammenhängen: 
den Gründen beruhe. Man habe nämlidy vor Errichtung des neuen, 
die Einzeljtaaten zu einem feiten Gefüge vereinigenden Deutichen 
Neiches nicht daran denfen können, ein das ganze Deutichland 

umfallendes Privatrecht zu Stande zu bringen und demnach ji 
auf das Nothmwendigite und Erreichbare bejchränfen müſſen, das 

jei eine gemeinjame deutſche Wechjelordnung und ein Handels: 
gejegbuch gewejen. Daß es ſich jomit dajelbjt um eine mehr for: 

male Trennung der beiden Nedtsgebiete handele, gehe auch aus 
der Thatjache hervor, daß der Art. 1 des Handelsgejegbuches vom 
Sahre 1861, weldyer lautete: „In Handelsſachen fommen, injomeit 

dieſes Geſetzbuch Feine Beltimmungen enthält, die Handelsgebräude 

und in deren Ermangelung das allgemeine bürgerliche Recht zur 
Anwendung,” in der neueren Ausgabe vom Jahre 1897 in ort: 

*) Gine deutjche Ueberjegung des Entwurfes hat der Rigaſche Börſen— 

Komite veranjtaltet. 
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fall gefommen und durd die Beftimmung des Einführungsgefeges 
erfegt jei, monad das bürgerliche Gejegbuh zur Anwendung ge: 

lange, infoweit das Handelsgeſetzbuch nicht etwas Anderes bejtimme. 
Es wird ferner noch auf die Geſetzgebung der Schweiz und ande: 
rer Staaten bingewiejen, welche die erwähnte Unterſcheidung nicht 
machten oder bejeitigt hätten, und dann hinfichtlich des bisherigen 
Zujtandes in Rußland ausgeführt, daß zwar im Bd. XI. Th. 2. 
der Reichsgeſetze ein bejonderes Handelsſtatut enthalten jei, mas 
zu der Annahme verleiten fünne, als weiche der Entwurf durch 
Einverleibung des Handelsrechts in das Privatrecht von den bis- 

her herrichenden Grundfägen ab. Doc bei näherer Betradhtung 

ergebe fich die Unrichtigfeit ſolcher Anſchauung, weil jenes Statut 

hauptjächli die das Handelsgebiet betreffenden fisfalischen und 
polizeilihen Beitimmungen, das ſog. öffentliche Handelsrecht ent: 
halte, das allerdings getrennt vom Privatrecht, aber auch von dem 

materiellen Handelsrecht gejondert, zu behandeln jei, und wenn in 

dem Statut aud einzelne das Handelsprivatredht betreffende Be- 

ftimmungen enthalten feien, fo finde das feine Erflärung einzig in 
der mangelnden Spyitematif des geltenden Gejeges, welches das 
öffentliche und private Handelsrecht nicht genügend auseinander 
halte. Es ſchaffe demnach der Entwurf in diefer Hinficht durchaus 

nichts Neues, jondern trenne nur, was nicht zufammengehöre und 
vereinige, was feinem inneren Weſen nad) einer einheitlihen Zu: 
jammenfaffung bedürfe, er erhalte geradezu die hiſtoriſch gewor- 
dene Einheitlichfeit des Privatrechts aufreht und es märe im 
Segentheil eine wejentliche, jehr erniter Beweggründe bedür- 
fende Neuerung, wollte man das Handelsrecht als ein gejondertes, 
jelbftftändiges Nechtsgebiet aus dem Syſtem des Privatrechts aus- 
ſcheiden. Aus dieſen Erwägungen find denn auch alle diejenigen 
Obligationsverhältniffe in den Entwurf aufgenommen worden, Die 
meijt in dem Sandelsieben vorzulommen pflegen, wie z. B. der 
Frachtvertrag, der Kommilfionsvertrag, der Ched, die Anweilung, 

die Verfiherung, die Gejellichaft u. ſ. w. Betreffs der Gejellichaften 

ift zu bemerfen, daß meder die Gejellichaft mit bejchränfter Haf— 

tung, noch die Kommanditgejellihaft auf Aktien Seitens der 
Kommilfion Anerkennung gefunden, fie vielmehr nur folgende For: 
men ihrem Entwurfe einverleibt hat: 1) die einfache Gejellichaft ; 
2) die volle (offene) Gefellichaft; 3) die Kommanditgeſellſchaft; 
4) die ftille Kommanditgefellichaft; 5) die Aftiengejellichaft und end: 
lich 6) die Sefellfchaft mit veränderlihem Beſtande, melche den Wirth: 

Ihaftsgenofjenichaften des deutichen Rechts im Wefentlichen entſpricht. 
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Von ganz befonderer Bedeutung für das mirthichaftliche 
Leben Ruflands dürfte die geſetzliche Zanftionirung der in dem 
Entwurf enthaltenen Bejtimmungen über die Aftiengejellichaften 
fein, da die geltende Geleggebung in dieſer Hinficht als ganz be: 
ſonders mangelhaft und rüditändig bezeichnet werden muß. Be— 
dürfen doch zur Zeit mit wenigen Ausnahmen, die fapitaliftiichen 

Unternehmungen diejer Art der Allerh. Genehmigung, alſo eines 
geſetzgeberiſchen Aftes, was abgeſehen von der hierin liegenden 

Erihwerung bei Gründung ſolcher Geſellſchaften auch noch zur 
nothwendigen Folge bat, dat jede fih im Laufe der Zeiten als 
dringend nothwendig erweilende Nenderung der Statuten wiederum 
nur auf dem gleichen geleßgeberiihen Wege erreicht werden Fann. 
Zudem find die geltenden Beitimmungen jo dürftig, daß man mohl 
ſagen kann, es hätten fich dieſe Wirthichaftsformen in Rußland 
nicht auf der Grundlage feiner Aktiengeſetzgebung, ſondern troß 
derjelben entwidelt. Zwar hat der Entwurf den Grundja ber 
Konzeſſion beibehalten, diefe jedoch auf ein erträglicdes Maß ein: 
geihränft, indem er die Allerhöchſte Genehmigung nur in denjeni- 
nen Fällen ftatuirt, wo beiondere Rechte und Privilegien, wie 3. B. 
das Enteignungsrecht und dgl. mehr beaniprucht werden, ſowie für 
ausländische Aetiengejellihaften, melde in Rußland thätig fein 
werden. In allen anderen Fällen ſollen die Reſſortminiſter und 

fofern es fih um Unternehmungen mehr lofalen Charafters han: 
delt, die Gouvernements-Behörden für landichaftlihe und ſtädtiſche 

Angelegenheiten zujtändig fein. Die Beftätigung der Gefellichaften 
mit veränderlichem Beſtande (Genoſſenſchaften) wird den Goupver- 

neuren jugewiejen und zwar mit der Maßgabe, daß fie nicht ver- 
weigert werden darf, fofern die Saßungen den bejtehenden Gejegen 
nicht widerſprechen. Die öffentlich rechtlichen, zur Verhütung von 
Mipbräuchen dienenden Beltimmungen find den mejteuropäijchen 
nachgebildet, die Cintragungen jollen bei den in Ausſicht genom- 
menen, gegenwärtig in Rußland noch nicht vorhandenen Grund- 

buchämtern erfolgen. Was den Geltungsbereich des neuen Forde— 
rungsrechts, wie überhaupt des neuen bürgerlidhen Gefetbuches 
anbetrifft, jo jchlägt die Kommilfion vor, daß das Königreich Polen, 
wo der code civil ailt und die Oftieeprovinzen, welche ihr eigenes Pri- 
vatrecht befigen, zur Zeit grundſätzlich im ihrem vechtlichen Son: 
derleben nicht geitört werden follen und daß dort das ruffiiche 
Privatrecht nur jubfidiär zur Anwendung zu gelangen habe, wenn 
die örtliche Geſetzgebung über irgend ein Nechtsinftitut feine Be— 
ftimmungen enthalte, wie das auch zur Zeit in den Oftfeeprovinzen 
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hinfichtlih vieler handelsrechtlicher Nechtsbeziehungen, der Aftien- 
gefellihaften, der Genoſſenſchaften, des Verficherungsvertrages und 
der im Baltifchen Privatreht nicht ausreichend durchgearbeiteten 

Lehre über die nhaberpapiere der Fall if. In wie weit für 
Turfeitan, das Gebiet des Kaufajus und Transfaufafiens gewiſſe 
Ausnahmen zujugejtehen wären, jchlägt der Entwurf vor, in dem 
Einführungsgejeg zum Ausdruck zu bringen. Nbgejehen hiervon 
gelten nod) in einzelnen Reichstheilen, wie 3. B. Bellarabien, in 
den weitlihen Gouvernements, in Tichernigom und Poltawa ge: 

wiſſe Sonderbejtimmungen, die joweit fie fih auf das Forderungs- 
recht beziehen, Berüdjichtigung gefunden haben, jo daß dieſes ohne 
Einſchränkungen auch auf die genannten Reichstheile wird Anwen— 
dung finden fonnen. Zu den inneren Vorzügen des Entwurfes 
gehört die Bejeitigung des gegenwärtig den Rechtsverkehr jo jehr 
bindernden Kormalismus, ebenio ift es ein großer Fortichritt daß 
dem im rulfiichen Recht fait gänzlidy zurüdgedrängten Gemohn- 
heitsreht ein verhältnikmäßig weiter Spielraum gewährt mird 

und dab endlich in vielen faum in juridiihe Gemißheit zu 
bringenden (3. B. Schadenserjagfragen) oder joldhen Fällen, wo 
summum jus summa injuria wäre, das richterliche Ermeſſen foll 

eintreten fünnen. So wird dem Richter geitattet, die vereinbarte 
Vertragsftrafe zu ermäßigen, wenn fie als übermäßig erfannt wird, 
den Unternehmer von der Vertragserfüllung zu befreien oder ihm 
eine erhöhte Vergütung zuzuſprechen, wenn die Erfüllung nur 
unter NAufmendung von unverhältnigmäßig mehr Arbeit, Zeit und 
Koſten möglih iſt, als bei der Vertragsſchließung vorausgejeßt 
worden, und dgl. m. Es joll überhaupt nicht auf Schaffung for: 
malen, fondern wirklichen, den Lebensbedingungen und Lebensbe- 
ziehungen entiprechenden Rechts ausgegangen, bei allen ftrittigen 
Rechtsfragen auf die bona fides Nachdruck gelegt, der Schwache 
und Verpflichtete vor Nigorofität möglichit geichüst werden. Dieje 

Tendenzen entiprechen durchaus modernen Rechtsanſchauungen und 

berühren jympathiich, erfordern aber, damit fie ihren Zweck erfül- 
len und nicht rechtserjchütternd wirfen, einen Richterſtand, der fich 
feiner hohen Aufgaben vollbewußt if. Daß Rußland im Befige 
eines ſolchen fich befinde, wird, wir hoffen es, die Zukunft lehren. 
Zum Schluß jeien noch die Quellen erwähnt, deren fid) die Kom: 

milfton bei ihrer Arbeit vornehmlich bedient hat. In erfter Neihe 

find natürli die ruſſiſche Geſetzgebung, die Enticheidungen der 
höchiten Gerichte und die Arbeiten ruſſiſcher Rechtsgelehrten zu 

nennen, Neben diejen gebührt dem Privatrecht der Oftjeeprovinzen 
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und dem code eivil ein hervorragender Pla. An ausländiichen 
Geſetzbüchern find das Preußifche Landredht, das Defterreichiiche, 
das Sächſiſche Privatrecht, das Deutſche Handelsgeſetzbuch, das 
neue deutjche bürgerliche Geſetzbuch, das Privatreht des Kanton 
Züri, das Schweizeriiche Korderungsrecht benußt worden, ferner 
das die anglo-amerifaniiche Gejeggebung darjtellende Privatrecht 
von Kalifornien und endlich die Privatrechte von Serbien und 
Montenegro als Gefegbücer jlavischer, Rußland verwandter 
Staaten. Die meiften der genannten Gejegbücer find zuvor ins 
Ruſſiſche überjegt worden. Webrigens hat die Kommilfion es aud) 

nicht unterlafien, fi) mit hervorragenden wiſſenſchaftlichen Arbeiten 
deuticher und franzöfticher Juriſten befannt zu machen. 

Aus dem vorjtehenden furzen Referat ift erfichtlih, daß der 
Entwurf das Ergebniß einer großen Summe von gemillenhafter 
Arbeit darftellt, deren gefeßgeberifche Sanftion im Intereſſe des 
ruffifhen Reichs nur dringend gewünſcht werden fann. Sie 
würde auf deſſen mwirthichaftliches Xeben, wie jchon zu Beginn 

unjeres Neferates ausgeführt wurde, von eminenter Bedeutung 
fein, namenilih aud aus dem Grunde, weil fie nicht allein den 
inneren wirtbichaftlichen Verkehr, ſondern aud) die Handelsbeziehungen 
mit der ganzen übrigen Welt fördern müßte. Mögen ſich 
auch einzelne in übertriebenem nationalem Selbitbewußtjein verhar: 
rende Kreife dagegen fträuben, daß das ausländiiche Kapital und 

die ausländifche Intelligenz Rußland in der richtigen Ausbeutung 
feiner natürlihen Schäße, in der Entwidelung feiner PBroduftion 

helfe, fie werden un der Nothwendigfeit ſolcher Hülfe zunächſt 
nichts ändern fönnen, die mwirtbichaftlihen Bedürfniffe und 
Geſetze überwinden auch nationale Phantasmagorien und ein that- 
kräftiges, der Kultur zuitrebendes Volk eignet fi, weſſen es 

bedarf, gleichviel von mo es ihm geboten wird, in dem berechtigten 

Bewußtſein an, dadurd) an feiner Individualität feinen Abbruch 
zu erleiden. Mirthichaftliche Abgeichloffenheit ift heutigen Tages 

wirthichaftlider Tod und nationale Verfümmerung. Ein den 

modernen Anfprücen Ffonformes ruffiiches Privatrecht aber mird 
das Vertrauen zu den Nechtszuftänden Rußlands bei allen Kultur: 
völfern heben und ihm in noch größerem Umfange als bisher, 
die Mittel zufließen laffen, deren es bedarf, um die mwirtbichaft: 
lihe Kraft zu erlangen, ohne welde es feine Aufgaben zu er: 
füllen nit im Stande ift. 

Berlin. 
Max von Oettingen. 



dürfen, nah dem Geſeß vom 27. Mai 1570, die 
and dem Geſindeverkauf herrührenden Kapitalien kur— 
ländiiher Büterfamilienfdeifommile zum Aukauf von 

Landgütern in Livland und Eſtland verwendet werden ? 

Das Geſetz vom 27. Mai 1870 geftattet in Kurland den 
Berfauf der zu den Güterfamilienfideifommilfen gehörigen Bauer 
gefinde, unter der Bedingung, daß der Kurländifche Ritterjchafts 

fomite, dem das Recht und bie Pflicht der Auffiht über un 

geihmälerte Erhaltung diefer Fideikommiſſe übertragen wird, nad 
ftattgehabter causae cognitio, feine Genehmigung zu den vom 

Fideifommißbefiger abzufchließenden Gefindeverfaufsfontraften er: 

theile und daß alle Kapital-Zahlungen auf die ftipulirten Kauf- 

preife direft an den Ritterjchaftsfomite geleiftet werden, und orbnet 

gleichzeitig an, daß die foldhergeftalt gebildeten Fideikommißkapi— 
talien entweder zum Ankauf von Zandgütern ver: 

wendet oder in ficheren zinstragenden, auf Metallvaluta lauten: 
den Werthpapieren angelegt werden. 

Es fragt fih nun, ob, wenn der erjtere Anlagemodus ge- 

mählt wird, die anzufaufenden Landgüter in Kurland belegen fein 
müffen, oder ob auch außerhalb Kurlands, in specie in Livland 

oder in Ejtland belegene Landgüter zu dieſem Zwecke angelauft 
werben bürfen? Der Umjtand, daß das Geſetz vom 27. Mai 1870 

nur für Rurland erlaffen worden ift, berechtigt nicht au dem 
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Schluß, daß der Gejeßgeber lediglich den Anfauf in Kurland be 
legener Zandgüter aus den furländiichen Fideifommißfonds habe ge: 
ftatten wollen, denn wenn ſchon das Geſetz nur über den Verkauf 

furländiicher Fideikommißgeſinde ftatuirt, jo läßt ſich daraus nod) 

feineswegs folgern, daß aud) die aus deren Erlös anzufaufenden 

Zandgüter in Kurland belegen fein müßten! 

Es veriteht fih nicht von felbit, daß, weil die Fideikommiß— 

gefinde, aus deren Verfauf die Fideikommißkapitalien herrühren, 

in Kurland belegen find, die aus denjelben anzufaufenden Land— 
güter ebenfalls in Kurland belegen fein müßten, denn der Anfauf 

der LZandgüter hat feinen anderen Charakter, als denjenigen einer 

zwedentfprehenden Anlage der Fideikommiß— 

fapitalien und es ilt daher nicht abzufehen, warum, wenn 

das Geſetz darüber nichts verfügt, diejer Anlagemodus auf in 

Kurland belegene Landgüter beichränft werden jollte. 

Das Gefeß enthält nun eine derartige Beſchränkung nicht ! 

Vielmehr heißt es im 8 2 deſſelben ganz allgemein: „BbIPYYeHHBIA 

34 IIPONaRky KPeCTbAIHCKHXBb APeHAHBIXb YYACTKOBb PONXOBLEIXb 

buneikoMMHuCHLIXB HMbHiA NeHBTH O6pamamrtcH ... HA IO- 

KyIIky Apyraro 3emcraro mibnin“. ... Ubi lex non distin- 

guit nec nostrum distinguere ! Das Gefeg aber beichränft bie 
Anlage nur darin, daß die anzufaufenden Immobilien überhaupt 

„Landgüter” fein müfjen. Es verlangt nicht, daß es fpeziell fur: 

ländifche Landgüter jeien! 

Dagegen ergiebt fih eine gewiſſe Beichränfung in ber 

Auswahl der anzufaufenden Landgüter aus den SS 7 und 8 des 
Geſetzes. 

5 7 lautet: RK» kynaeunouy Ha ſbugentonncnni Ka- 
IHTAIb 3eMCKOMy HMEHIM IepexoAHTb CBONCTBO POAOBATO 

bunefikommuca, und S 8: 06% oÖpameHin Ha CeMb OCHOBAHIH 

(d. h. in Gemäßheit des $ 7) umsbuin BB PonoBoN duzelikom- 

MHC’B, COCTABANMWINIH IIPHHANIEKHOCTB TOTO PHNeÄKOMMACA, Kb 
KOTOPOMY IIPHHANIEKAIb YIOTpeÖleHHbIa HA NOKYIKy nobnin 

KAIHTANDb, OTMEbYAeTCH BB HIIOTeYHOR KHUTE OAHOBPEMEHHO CO 

BHeceHieMb B’b OHYP CaMaro akta 0 Ipioöpbrenin umbuis Hu 

COTAACHO 3anBıeHniw O CeMb Baanbıpıa bmIeikommaca H 

Apopauckaro Romurera. 
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Nah S 7 geht die Fideifommißqualität auf das angefaufte 

Landgut über. Das fann nicht fo verjtanden werden, daß etwa 

auch dritten Perjonen gegenüber das aus dem Fideilommißfonds 
erworbene Landgut ipso facto als zum Fideikommiß erhoben zu 

gelten hätte, denn nad Art. 2525 entjteht ein abeliges Güter: 

Samilienfideifommiß „nur durd eine ausdrüdliche Stiftung, ver: 

möge welcher das mit dem Fideifommiß belegte Gut 1) bei Strafe 

der Nichtigkeit nicht veräußert, auch 2) garnicht, oder nicht über 

einen unabänderlich bejtimmten Preis (Antrittspreis) Hinaus be- 

Ihuldet werden darf, jondern 3) zur Erhaltung des Anjehens ber 

Familie, für welche es gejtiftet worden, in derjelben für immer: 

mährende Zeiten vererbt werden ſoll;“ und nad Art. 2539 

ibidem „muß, damit die amilienfideifomißitiftung dritten Per: 

fonen gegenüber —, namentlih in Betreff des Veräußerungs- 

und Beihuldungsverbots Wirkſamkeit erlange, die darüber aus: 

gefertigte Urkunde in die betreffenden Grund: und Hnpothefenbücher 

(Krepoftbücher) eingetragen werden.“ Dem entiprechend jegt denn 
auch $ Seit. feit, daß gleichzeitig mit der Korroboration des Kauf: 
fontrafts über den Erwerb des Landguts aus Fideifommißgeldern, 
in Gemäßheit einer darüber von dem Fideifommißbefiger und dem 

Ritterichaftsfomite zu madenden Deklaration, in das Krepoſtbuch 

einzutragen jei, daß das Landgut zu einem Fideikommiß erhoben 

worden jei, welches eine Pertinenz desjenigen Fideikommiſſes bilde, 

aus deſſen Kapital es angefauft wurde. 
Der Gedanfengang des Geſetzgebers ift alfo dieler: die aus 

dem Bauerlandverfauf der furländiichen Fideifommißgüter erlöften 

Rapitalien jollen entweder in zinstragenden Metallpapieren oder 

in Landgütern angelegt werden. Der Anfauf von Landgütern 

fol nur mit Genehmigung der Kurländiichen Ritterfchaftsfomites 

erfolgen. Dieje Genehmigung darf nur unter der Bedingung er: 
theilt werden, daß die Fideifommißeigenfchaft auf das angefaufte 
Gut übergehe, d. 5. alfo, dab dieſes mit demjelben Fideifommiß 

belegt werde, mit welchem die Gefinde belegt waren, aus deren 
Erlöjfe die zum Ankauf verwendeten Kapitalien herrühren. 

MWürden Fideifommißfapitalien zum Anfauf eines Gutes ver: 

wendet, ohne daß die fideikommiſſariſche Vinfulirung defjelben nad) 

S 8 herbeigeführt würde, jo hätten die Anwärter ein Klagerecht 
auf Herbeiführung der fideifommijjarischen Vinkulirung, der en 
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fommißfolger ein Klagerecht auf Uebergabe des angefauften Land— 
gutes in feinen Fideifommißbefig, geitügt auf die Beltimmung des 
S 7 des Geſetzes vom 27. Mai 1870, weil die Verwendung des 
Fideifommißfapitals zum Ankauf von Landgütern nur unter der 
Bedingung des Weberganges der Fideifommißqualität auf das an— 

gefaufte Landgut geleglich ftatthaft war. 

Allein mit diefer obligatorischen Wirkung ift der Vorſchrift 

des Geſetzes, welches verlangt, daß das angefaufte Landgut in 

allen Formen, auch Dritten gegenüber rechtsgiltig und für alle 
Zeiten gefihert, von der Fideifommißftiftung des Hauptqutes er: 

griffen und hierfür dingliche Sicherung befchafft werde, fein Ge- 
nüge geleiftet, fondern dazu gehört die Erfüllung der Vorfchriften 
des 8 8 des Geſetzes vom 27. Mai 1870, wegen ber gleichzeitig 
mit der Korroboration des Kauffontrafts einzutragenden Deflara: 

tion des Fideifommißbefigers und des Kurländiſchen Ritterichafts- 

fomites. 
Diefe Deflaration hat dahin zu lauten, daß das Landgut 

aus den Kapitalien des Hauptfideikommiſſes angefauft worden jei, 

und in Gemäßheit des Gejeges vom 27. Mai 1870 eine Berti: 

nen; dieſes Dauptfideifomifjes bilden ſolle, d. h. gleich diefem, bei 

Strafe der Nichtigkeit unveräußerli) und über den Antrittspreis 

hinaus unbefchuldbar fein, und als ein Nebenfideifommiß jtets 

demjenigen anfallen folle, dem das Hauptfideifommiß ſtiftungs— 

mäßig anfallen würde. Die Form der Fideifommipftiftung iſt 
demgemäß diejenige der einjeitigen Verfügung unter Lebenden. 

Die Errihtung erfolgt durch den Fideifommißbefiger, der die De- 

klaration unterjchreibt, aber fie hängt infofern nicht ausſchließlich 

von feinem Willen ab, als er vom Ritterſchafts-Komité die Mittel 

zum Anfauf des Landgutes aus dem Fideiflommißfonds nur erhält, 
wenn er gleichzeitig mit der Korroboration des Kauffontrafts aud) 

die Deklaration zur Korroboration bringt. 
Der Ritterichaftsfomite unterjchreibt die Deflaration nicht 

als Fideitommißftifter, fondern als gejeßlich zur Ueberwachung der 

Unverjehrtheit der Fideikommiſſe beftelltes Organ, deſſen durch feine 

Unterfchrift beurfundete Genehmigung Gewähr dafür leiftet, daß 

die Fideifommißintereffen nicht verlegt worden find. 

Praftiih wird fid die Sache fo geftalten müffen, daß die 

Zahlung des Kaufpreifes an den Verfäufer des Landgutes, fomeit 
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derjelbe aus Fideilommißmitteln zu zahlen ijt (cf. $ 9 des Ge 
ſetzes vom 27. Mai 1870), erjt bei der Korroboration der De: 

flaration, oder nach derjelben wird erfolgen fönnen. 

Wir fehen aus dem Vorjtehenden, daß der Gejeggeber zur 

juriftiihen Konjtruftion an den Begriff der Pertinenz angefnüpft 

hat. „Das angefaufte Landgut joll zu einem ſolchen Fideikommiß 

erhoben werden, weldyes eine Pertinenz desjenigen Familienfidei- 

fommijjes bildet, dem die Kapitalien, die zu feinem Anfauf ver: 
wendet wurden, angehören.“ 

Dieje Bejtimmung fann unmöglid den Sinn haben, daß 

das angefaufte Landgut nothiwendiger Weile zum wirthbidhaft- 

lihen Dienit des uriprünglid mit dem Fideifommiß belegten 

Fideifommipg utes, als des Hauptgutes, bejtimmt jei, da ein 
Landgut in der Regel eine jelbjtändige wirthichaftliche Exiſtenz hat 

und weder der Wortlaut des 8 2 des Geſetzes vom 27. Mai 
1870, nod) der Zweck diejes Gejeges fordert, daß nur folche Land— 

güter aus dem Fideifommikfonds angefauft würden, die in wirth- 
Ichaftliher Beziehung die Brauchbarkeit des Fideifommißgutes 

erhöhen. 

Vielmehr ijt der Zweck des Anfaufes der, dem jemeiligen 

Fideifommißbefiger, an Stelle der Zinjen des auf den Anfauf ver: 

wendeten Fideifommißfapitals, den Nuten zu gewähren, der fi) 
aus dem angefauften Gute ziehen läßt. 

Es joll das zum Fideifommiß zugefaufte Landgut im jelben 

Sinne Zubehör des Fideifommißhauptgutes werden, wie es das 
Fideifommißfapital war, aus dem es angefauft wurde. 

Um den Gedanfen des Geſetzgebers ganz zu verftehen, muß 

man auf den Art. 2529 des Prov. Priv. R. refurriren. Diejer 

Artikel lautet: „Gegenſtand der adeligen Güterfamilienfideifom- 

miſſe find Landgüter. Solden in Landgütern geftifteten 
Samilienfideifommijjen fönnen übrigens Sapitalien, 

wiljenjchaftlihe und Kunjtiammlungen, Kojtbarkeiten und andere 

dergleichen dauernden Werth habende Gegenjtände als Zube: 

börungen hinzugefügt werden.” 

Im ruffiihen Tert heißt es: „Ilpenmerp ABOPAHCKHXB 

POAOBEIXB PHNEHKOMMHCOBB COCTABAAWTB BOTYHHB, Kb 

KOTOPpEIMB TakKke MOTYTb ÖbITb NHPHCOBO- 
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KyINAAeMbI Bb KayecTBb UPHHANIEKRHOCTEeÄ 
KANHTAIEI“ u. j. w. 

Sichtlich erſcheint nad Art. 2529 eit. das Landgut, in 

welhem das Familienfideifommiß geftiftet ift, als Träger des- 
jelben. Nach dem deutichen Tert find die Kapitalien u. j. w. Zu: 

behörungen der in dem Fideifommißgute verförperten Stiftung, 
nah dem ruſſiſchen Tert aber direfte Zubehörungen des Fidei— 

fommißgutes. 
Dieje legtere Konjtruftion ericheint in jofern als die forreftere, 

als eine Sache überhaupt nur Zubehör einer anderen förperlichen 

Sache fein fann, und aud in der That nur im Verhältniß zum 

Fideifommißg ut, die Kapitalien u. |. w. als Zubehörungen 
aufgefaßt werden können, während fie im Verhältnig zur Fidel: 
fommißitiftung, als Gegenftände des Fideifommilfes, 

auf welche ſich die Stiftung mit bezieht, ericheinen würden; aber 

beide Terte, einer den anderen erläuternd, lajjen feinen Zweifel 

darüber, daß die Kapitalien u. ſ. w. Zubehörungen des Fidei- 
fommißgutes, nicht in feiner Eigenihaft als MWirthichaftseinheit 

oder überhrupt als fruchttragendes Grundftüd, ſondern ausſchließ— 
lid in feiner Eigenjchaft als Träger (bezw. Gegenftand) der Fidei— 

fommißjtiftung find! Den Zmweden diejer leßteren, welche in der 

Erhaltung des Anjehens der Familie, für die fie gejtiftet worden 
it (cf. Brov. Priv.R. Art. 2525), fulminiren, nidt den wirth— 

Ihaftlihen Bedürfniſſen des Gutes als ſolchen, dienen die hinzu- 

gefügten Capitalien u. j. w. 
Die Hauptſache, zu deren Dienſt, wie jene Kapitalien, To 

auch die in Grundlage des Geſetzes vom 27. Mai 1870 an: 

gekauften Landgüter zu dienen haben, ift aljo das urſprünglich 

zum Fideifommiß gejtiftete Hauptgut in feiner Eigenihaft als 

Gegenitand und Träger diejer Stiftung, und der Dienjt der Haupt: 

Sache, zu dem das angefaufte Landgut bejtimmt ift und um deſſen 
willen es mit derjelben dauernd verbunden wird (Prov. Briv.:R. 

Art. 557), ift diefer, daß es eine Hilfsſache derjelben jein 

fol zur Erfüllung des Stiftungszmwedes, indem 

die Erträge des zugefauften Yandautes, mit denen des Hauptgutes 

verbunden, dem jeweiligen Fideifommißbefiger Mittel zur Er: 
haltung des Anſehens der Familie liefern. Die vom Art. 558 

l. e. verlangte Verbindung zwiſchen der Hauptiahe und Pertinenz 
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wird, von diefem Gefichtspunfte aus völlig entſprechend unb ge: 

nügend, durch die Gemeinſamkeit der fideikommiſſariſchen Vinku— 

lirung bergejtellt. It dieſe Auffafiung zutreffend, jo find aber 

aud demgemäß die Beitimmungen der Art. 549 und 559 1. c. 

zu interpretiren, wonad die Nebenſachen, — zu benen die Berti: 

nenzen nach Art. 548 1. c. gerechnet werden, jo lange fie von 
der Dauptjache nicht getrennt find, — die rechtliche Natur der: 

felben theilen und an allen Rechtsverhältniſſen der Hauptſache ſelbſt 

Antheil nehmen. 

Wenn das aus dem Fideikommißfonds angefaufte Landgut 

nämlich zum Dienft des Hauptgutes nur in deſſen Eigenichaft als 

Segenftand und Träger der Fideifommißftiftung beftimmt it, fo 

braucht es auch nur deſſen rechtliche Natur als Familienfideifom- 

mißgut, nicht feine Natur als furländifches Landgut zu theilen 
und braudt an allen Rechtsverhältniſſen deſſelben nur in fofern 

von ſelbſt Antheil zu nehmen, als der Stiftungszweck es erfordert 

und die Gemeinfamfeit der fideifommillariihen Vinkulirung es 

bedingt. 

A. Dieje verlangen aber nur: 

1) Daß das Verbot der Veräußerung bei Strafe der Nichtig— 

feit auc für das angefaufte Landgut in demjelben Umfange und 
bis zum felben Zeitpunkt gelte wie für das Hauptgut. 

2) Daß das Verbot der Beihuldung über den Antrittspreis 

hinaus bei Strafe der Nichtigkeit für das angefaufte Landgut fo 

gut wie für das Hauptgut gelte. (Hiermit fteht es nicht im Wider— 

ſpruch, daß es nad) S 9 bes Geſetzes vom 27. Mai 1870 dem 

Fideifommißbefiger geitattet ift, das zum Ankauf des Gutes über 
ben Fideifommißfonds hinaus aus eigenen Mitteln verwendete Ka: 

tal, zum befonderen Antrittspreije für dasjelbe zu beftimmen, denn 

in diefem Falle ift anzunehmen, daß das angefaufte Landgut 

mit der Antrittsfumme bereits belajtet, Zubehörung des Fidei- 

fommifjes wurde). 

3) Daß für beide diejelbe Sufzejfionsordnung gelte, jo daß, 

wer zur Fideifommißfolge im Hauptgut berufen wird, eo ipso 

aud zur Fideifommißfolge im Nebengut berufen werde, 
4) Daß die Unfähigkeit des berufenen Fideifommißfolgers 

zur Fideifommißfuccejfion in’s Hauptfideifommißgut auch den An- 

fall des Nebenfideifommißgutes an ihn verhindere. 
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5) Daß der Verzicht auf die Fideifommißfucceifion für Haupt: 

und Nebenfideifommißgut die gleihe Wirkung habe. 
6) Daß etwaige Nenderungen in der Fideifommißjtiftung, 

dadurd) daß fie für das Hauptgut Gültigkeit erlangen und bindend 

werden, aud für das Nebengut gültig und verbindlich werden. 
7) Daß die Aufhebung des Fideifommijles im Hauptgut 

gleichzeitig die Aufhebung der fideikommiſſariſchen Vinfulirung des 

Nebenguts zur Folge habe, umgekehrt aber dieſe legtere während 

der Dauer bes Beſtehens des Fideifommiljes im Hauptgut nicht 

aufgehoben werden fönne. 
B. Für die Enticheidung der Frage, ob aus dem Fideikom— 

mißfonds eines furländiihen adligen Güterfamilienfideifommitjes 

auch außerhalb Kurlands belegene Landgüter angefauft werden 

dürfen, wird es demnad) zunädit maßgebend jein, ob nad) dem: 

jenigen Redt, dem das anzufaufende Landgut nach jeiner Bele- 

genheit unterworfen it, 

a) überhaupt ein Kamilienfideiflommiß errichtet werden 

fann und 

b) ob es nad dieſem Recht möglich ift, die Bejtimmungen 

der in dem kurländiſchen Dauptgut beftehenden Fideikommißſtiftung 

in den sub. A. 1—7 jpezifizirten Beziehungen für das anzukau— 

fende Landgut bindend zu machen. 
Meberdieß muß aus den Beltimmungen der 88 7 und 8 bes 

Geſetzes com 27. Mai 1870 geſchloſſen werden, daß dasjelbe von 

der Vorausjegung ausgeht, 

c) daß es nad) der lex rei sitae möglich jei ein Fideikom— 

niß durch einjeitige Erklärung unter Lebenden zu begründen; 

d) daß das Grundbuchſyſtem am Ort der Belegenheit des 

anzufaufenden Zandgutes eingeführt jei und 

e) daß es, nad) der dajelbjt bejtehenden Grundbuchordnung, 

aöglich jei in dem Grundbuch des angefauften Gutes einen Ver: 

‚nert darüber zu machen, daß dasjelbe zur Pertinenz eines in 

‘inem fremden Grundbuchbezirk belegenen Fideikommißgutes be: 

jtimmt worden jei. 

C Nicht erforderlich ijt es dagegen: 
1) Daß bezüglich der Rechte, welche dem Cigenthümer eines 

Landgutes als jolhem zuitehen, zwiſchen dem kurländiſchen Recht 

und dem Recht der Belegenheit des angefauften Zandgutes volle 
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Uebereinſtimmung berriche, weil diejes weder der Fideikommißzweck 

noch auch nach der richtigen Anficht, trog der allgemeinen Faſſung des 

Art. 549 und 550, der Begriff der Pertinenz erfordert. 
Es lehrt ja aud) die tägliche Erfahrung, daß Gefinde, welche 

den Ngrarregeln und bäuerlihem Recht unterliegen, als Perti— 
nenzen von Rittergütern anerfannt werden (vergl. auch Negels: 
berger, Band. S 102 und Köhler in den Yahrb. für Dogm. 
Bd. XXV]). 

2) Daß die im Rechtsgebiet der Belegenheit des anzukau— 
fenden Landgutes, bezüglid der Rechts: Handlungs und Tispoji: 

tionsfähigfeit der Perjonen, und 

3) bezüglich der in den ehelichen Güterrechten und in der 

befonderen Qualität der Güter (j. B. als Erbgüter, Geſammt— 

handgüter, Stammgüter u. j. mw.) murzelnden Beſchränkungen der 
Veräußerungsbefugniß des Cigenthümers derjelben, die gleichen 

Rechtsſätze, wie in Kurland, gelten. 

Die Richtigkeit diefer Sätze ergiebt jih ad 2 daraus, daß 
die Rechts: und Handlungsfähigfeit, jowie die Dispofitionsbefugniß 

(ef. Prov. Priv.:R. Art. 2916), desgleichen die ehelichen Güter: 

rechte, von dem Hecht der Belegenheit der Sade, über welde 

verfügt wird, nicht abhängen (cf. Einl. zum Prov. PBriv.:R. Art. 

XXVIL XXXI und XXXI), und ad 2 und 3 daraus, daß 

alle diesbezüglichen Beichränfungen nur für die Frage in Betracht 

fommen, ob der Verfäufer das angefaufte Landgut dem Käufer 

zu deſſen vollem Eigenthum übertragen fünne oder nicht, bzw. 

unter welchen Vorausjegungen er es thun könne. Selbjtverjtänd: 

(ih ift beim Anfauf eines Landguts aus dem Fideifommißfonds, 
wie bei jedem Kauf, darauf zu achten, daß der Verfäufer, nad) 

dem für ihn und bezw. für das verfaufte Gut, in dieſer Be: 

ziehung maßgebenden Recht, zur rechtsgültigen und unmiederruf- 
lihen Uebertragung des vollen und durch feinerlei Retraftrechte 

entziehbaren Eigenthums an den Käufer berechtigt jei. — Wenn 
das nicht der Fall if, muß der Anfauf eben im fonfreten Fall 

unterbleiben! 

In dem Moment des Anfaufs des Gutes aus dem Fidei— 

fommißfonds, müſſen aber alle dieje, ausjchlieglih das Necht des 

Verfäufers zur Veräußerung des Landgutes berührenden Fragen, 

als Vorfragen, erledigt jein und können daher im Moment der 



24 Ankauf von Ländereien aus furl. Fideikommißkapitalien. 

Belegung des angefauften Gutes mit dem Fideilommiß, welde 
nicht mehr der Verkäufer vollzieht, jondern der Käufer, garnicht 

mehr in Betracht fommen! 

Sind nah dem Recht der Belegenheit des Landgutes, zur 

Sicherung gegen Anſprüche dritter Perfonen an das Gut, beſon— 
dere Maßregeln zu ergreifen, find zum Beiſp. Näherrechtsberechtigte 

zur Geltendmadhung ihrer Anſprüche aufzufordern, oder PBroflame 

zum Aufruf der Einjpruchsberechtigten zu erlaflen, jo fann der 

definitive Abſchluß des Kauffontrafts nicht früher erfolgen, als 
bis die Beobadhtung aller diefer Vorjchriften nachgewieſen worden 

und fi als Ergebniß derjelben herausgeftellt hat, daß der Ber: 

äußerer das volle unbejchränfte und ummwiderrufliche Eigenthum an 

dem Landgut, frei von Netraft: und jonjtigen Rechten Dritter, 

welhe die fideifommiljariihe Vinkulirung desjelben hindern 

fönnten, den Käufern zu übertragen befugt und mächtig jei. Die 

Verjchiedenheit diejer Vorjchriften von den in Kurland bejtehenden 

ift unter jolden Umftänden begreiflich irrelevant. 

Treten wir nun, nad) dem im Vorjtehenden feitgejtellt wor— 
den ilt, an welche Vorausjegungen, in Bezug auf das am Dirt 

der Belegenheit des anzufaufenden Zandgutes geltende Recht, die 

Möglichkeit des Anfaufs von außerhalb Kurlands belegenen Land— 

gütern aus den Fideifommiß-Rapitalien kurländiſcher Güterfamilien- 

fideifommilje, mit der Wirfung, daß fie in Bezug auf die fibei- 
fommifjariihe VBinfulirung zu Pertinenzen des Fideifommißhaupt- 

gutes werden, geknüpft iſt, an die Beantwortung der Frage, ob 

aus diefen Kapitalien in Livland und Ejtland belegene Landgüter 
angefauft werden dürfen, jo ergiebt fi, daß die Antwort nur 

bejahend ausfallen fann. 

D. 1) Zunäcdjt unterliegt es (ad. B. a.) feinem Zmeifel, 
daß adlige Güterfamilienfideifommiffe in Ejtland und Livland jo 

gut wie in Kurland von jedem Edelmann errichtet werden fönnen. 

(Prov. Priv.:R. Art. 2527). 

Das Erforderniß der vorgängigen Erlangung der Aller: 
höchſten Erlaubniß, oder der obrigfeitlichen Genehmigung, wäre 

an fidh fein abfolutes Hindernig für den Ankauf von Landgütern 

aus den Fideifommißfonds in foldhen Rechtsgebieten, wo die Be: 

rehtigung zur Fideifommißitiftung davon abhängt. Nur mürde 

joldyenfalls verlangt werden müjjen, daß die Allerhöchſte Erlaubniß, 
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rejp. die obrigfeitliche Genehmigung, bereit$ vor dem definitiven 

Abſchluß des Kaufs erlangt werde und daß der Beweis bafür, daß 
es geichehen, gleichzeitig mit der Korroboration des Kaufvertrages 

und der nad) 8 8 abzjugebenden Dellaration des Fideikommißbe— 

fiter8 und des Ritterſchafts-Komités, der Grundbuchbehörde vorge: 

jtellt werde. 

In Ejtland und Livland bedarf es indeſſen zum Anfauf 
dort belegener LZandgüter aus den Fideifommißfonds, maßgeblich 

bes Tertes des Art. 2526 1. c., der Allerhöchſten Erlaubniß*) oder 

obrigfeitlicher Genehmigung nicht, weil hierbei die Art. 2531 

und 2532 d. Prov. Priv.-R., melde fih nur auf die Errichtung 

von Fideikommiſſen in Livländiihden Erbgütern beziehen, 
nicht zur Anmendung gelangen fünnen. Es wurde oben ad. C. 3 
bereits nachgemwiejen, daß für die Fideifommißfonds nur ſolche 

Landgüter angefauft werden dürfen, an welchen dem Käufer freies 

und unmiderrufliches, feinerlei Netraftrechten und fonjtigen An: 

ſprüchen dritter Perſonen unterworfenes, Eigenthum übertragen 

wird. 

Beim Ankauf eines Erbgutes aus Fideifommißfapitalien hat 

aljo der Verkäufer ftets eventuell nach vorgängiger Proflamirung, 
nachzuweifen, daß die Retraftberechtigten Perſonen ihre Zuftimmuung 

zum Verkauf ertheilt haben. 

Würde dieſe Vorbedingung nicht beobachtet, jo könnten die 
Berechtigten allerdings ihr NRetraftreht (cf. Prov. Priv.-R. Art. 

962) an dem Erbgut, ohne auf deſſen für fie unpräjudizirliche 

nachträgliche fideikommiſſariſche Vinkulirung Nüdfiht zu nehmen, 

geltend machen. 

Aber ihre Neflamationen könnten ſich nie darauf gründen, 
daß das Gut, ungeachtet jeiner Erbgutsqualität, ohne Einholung 

der Allerhöchſten Erlaubniß, bezw. der obrigfeitlihen Bejtätigung, 

zum Fideifommiß geftiftet worden fei, jondern nur 

darauf, daß es unter Verlegung ihres Rechts verfauft worden feil 

Die Fideifommißqualität erlangt das angefaufte Gut, wie 

fhon oben bemerft wurde, nicht durdy Verfügung des Verkäufers, 

fondern durd Verfügung des Käufers, in deilen Händen es, als 

durch Kauf erworben, nicht Erbgut war (Art. 960 1. c.). Die 

*) Die Vorihrift der Anm. 2 zum Art. 2527, welche ſich übrigens auch 

auf Kurland bezieht, fommt für die hier behandelte Frage nit in Betradt. 



26 Ankauf von Ländereien aus furl. Fideifommißfapitalien. 

Beitimmungen der Art. 2531 und 2532 1. c. beziehen ſich da- 

gegen nur auf den Fall, wo der Eigentümer ein Gut, welches 

er ererbt hat und welches daher in jeiner Hand Erbgut ijt, zum 

Fideikommiß ftiften will. 

Folglih können die Artikel 2531 und 2532 J. c., aud für 

den Fall des Ankaufs eines in XLivland belegenen Landguts, 

welches in der Dand des Verfäufers im Moment des Verkaufs 

Erbgut war, nicht die Nothwendigfeit der Einholung der Aller: 
höchſten Genehmigung zur fideifommifjariihen Vinkulirung Ddiejes 

Buts jeitens des Käufers (des das Fideikommiß 
unter Mitwirkung des Ritterjchaftsfomites erwerbenden Fideikommiß— 

befigers des Hauptgutes) begründen. 
2) Scheiden wir Die, nad) dem ad. C. Evörterten, nicht in 

Betracht fommenden Abweichungen des Rechts der belegenen Sade 

von dem in Kurland geltenden Güterfamilienfideifommikredht aus, 

jo finden fich zwiihen den in Kurland und den in Livland und 

rejp. Ejtland in dieſer Materie geltenden Rechtsſätzen, nur Die 

folgenden Unterſchiede: 

a) Nah Prov. Priv.:R. Art. 2538 muß in Livland und 

Ejtland über die projeftirte Stiftung eines Familienfideikommiſſes 

ein Proklam ergehen, wodurd nicht nur diejenigen, welche An: 

jprüche irgend welcher Art an das mit dem Fideifommiß zu bele: 
gende Gut Haben, jondern auch diejenigen, weldhe gegen die 

Stiftung ſelbſt Einwendungen haben, zur Geltendmadhung der: 
jelben aufgerufen werden. 

Da es fi) beim Ankauf von Gütern aus dem Fideikommiß— 

fonds indejjen nicht um eine neue Fideifommißftiftung, ſondern 

nur darum handelt, daß das angefaufte Gut von der im Fidei- 

fommißhauptgut bereits zu Recht bejtehenden Fideifommißjtiftung 

ergriffen werde, jo fann in diefem Falle das Proflam fih offenbar 

nur auf Diejenigen Perſonen beziehen, deren Rechte, durch Die 

fideifommijjariiche Vinfulirung des anzufaufenden Guts in Folge 

feiner Erwerbung aus dem Fideifommikfonds des Hauptguts, ver: 

legt werden fönnten. Daß hierin nichts Präjudizirlihes liegt 

wurde bereits oben sub. C. 3 dargelegt. 

b) Nady der Anmerfung zu Art. 2544 1. c. find in Aur- 

land Indigenat und eheliche Geburt nothwendige Bedingungen 

für die Sufzejjion in ein Familienfideifommiß, welde aud vom 
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Stifter nit millführlich befeitigt werden dürfen, während nad) 

dem Tert des Art. 2544 cit. in Livland und Citland 1) die 

Zugehörigfeit des Fideifommißnachfolgers zum Indigenat nicht 

gejeglihe Sufzeffionsbedingung, und daher nur dann Bedingung 

für den Fideifommißanfall it, wenn die Stiftung Die 

Subzeffionsberehtigung an diefes Erfordernik fnüpft, und 2) un: 
ehelich Geborene von der Sufzejfionsberedhtigung dann nicht ausge- 

Ihloffen find, wenn die Stiftung fie ausdrüdlih zur Sukzeſſion 
zuläßt. 

Märe die Sukzeſſion im Nebenfideikommiß von diefen, von 

den Furländifchen abweichenden, Normen des livländifhen Rechts 

abhängig, jo müßte man fagen, daß wenn in einer Fideikommiß— 

ftiftung das Requifit der Zugehörigfeit zum Indigenatsadel nicht 

ausgefprohen wäre, oder wenn darin ausdrüclich beftimmt wäre, 

daß unehelich geborene aber, etwa per subsequens matrimonium 

oder fonft, legitimirte Deszendenten des Stifters zur Fideikommiß— 

ſukzeſſion berufen und berechtigt jein Sollen, — die Sufzeifion 

im Fideifommißhauptqut und im Nebengut auseinander fallen 

fönnten, wenn letteres in Livland, erjteres aber in Kurland be- 

legen wäre. 

Es müßte dann nämlid der nad) der Stiftung berufene, 

aber nad furländiichem Necht zur Sufzeifion unfähige, Nichtindi- 

gena, und reſp. der legitimirte uneheliche Deszendent von der 

Sufzeffion im furländifchen Hauptaut ausgeſchloſſen, im Nebengut 

aber nad livländischern Recht zugelaffen werden. 

Aber die Sache verhält fih doch in Wahrheit anders! 

Das zugefaufte Landgut wird, wie oben gezeigt wurde, nicht 

als ein felbitändiges Fideikommiß begründet, jondern von vorn 
herein als Pertinenz des Fideifommißhauptguts, den für dieſes 

geltenden Beltimmungen der Fideifommißitiftung unterworfen und 

nimmt an allen daraus fich ergebendeu Rechtsverhältniſſen des 

Fideifommißhauptgutes Antheil. 

Wenn daher nad) dem für das Fideifommißhauptgut geltenden 

furländiichen Recht, einerlei ob es in der Gtiftung ausgefprochen 

ift oder nicht, nur Indigenae jufzejftionsberechtigt find, und wenn 

nach diejem Necht unehelich Geborene, jelbjt wenn fie nach der 

Stiftung zur Sukzeſſion ausdrüdlich berufen würden, von der— 

ſelben ausgejchlojjen werden: jo muß man annehmen, daß das als 
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Fideifommißpertinenz zugefaufte Nebengut von vorn herein nicht 
ſchlechthin der Sukzeſſionsordnung wie ſie in der Stiftungsurkunde 

feſtgeſetzt iſt, ſondern dieſer Sukzeſſionsordnung ſofern fie für 

das Fideikommißhauptgut gilt und in Zufunft 

gelten wird, unterworfen wurde. 

Wir ftellten oben sub B. b. feit, daß es in ben sub A. 

1—7 erwähnten Beziehungen nad) dem Recht der belegenen Sadıe 

möglich fein muß, das aus dem Fideifommißfonds zugefaufte 

Landgut den für das Hauptfideifommißgut geltenden Bejtimmun: 

gen zu unterwerfen! 

Es ift danach nicht erforderlih, daß an fi, in allen dieſen 

Beziehungen, nad dem Hecht der belegenen Sache diejelben Rechts: 

fäge, wie für in Kurland belegene Güterfamilienfideifonmille gel 

ten, jondern nur, daß die Ausdehnung des für das Fideikommiß— 

hauptgut in Dielen Beziehungen geltenden Rechts auf das Fidei— 

fommißnebengut, nicht durch die lex rei sitae ausgeſchloſſen jei 

und unmöglich gemacht werde und zwar ausgejchlojlen, nicht nur 

für im Gebiet der lex rei sitae errichtete ſelbſtändige Fidei— 

fommiffe, fondern auch für in demielben belegene Pertinenzen aus: 
mwärtiger Fideifommille. 

Letzeres aber trifft im vorliegenden Falle offenbar nicht zu, 

denn wenn auch, falls das Fideifommißhauptgut in Livland oder 

Ejtland belegen wäre, der nicht ausdrüdlid ausgeſchloſſene In— 

digena und der ausdrücklich berufene legitimirte Deszendent als 

ſukzeſſionsfähig anerkannt werden müßten, jo giebt es doch Feine 

Beltimmung, melde verböte ein in Livland oder Ejtland belegenes 
But ftiftungsmäßig dem in Kurland, bezüglich der Sufzejfion der 

Nonidigenae und der unehelich Geborenen, für das Fideifommiß: 

hauptgut geltenden Recht zu unterwerfen, vielmehr ſteht 

e8 in beiden Rechtsgebieten dem Stifter frei 

die Sufzejfion zu ordnen wie ihm beliebt (cf. 

Art. 2541 und 2544 |]. c.). 

Aehnlich fteht es: 

ec) mit der Beltimmung des Art. 2579 J. c. wonach in 

Kurland die tiefgreifenditen Nenderungen, ſogar in Bezug auf die 

Sufzeffionsordnung, an Fideiflommißjtiftungen mit Zuſtimmung 

aller lebenden Fideifommißanwärter ftattfinden fönnen, während in 
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Livland und Eftland ſolche Nenderungen garnicht vorgenommen 
werden Dürfen. 

Es ift Mar, daß wenn die Beitimmung des Art. 2579 cit. 
es unmöglich machte, das in Livland oder Ejtland belegene Neben: 

fibeifommiß den, für das Hauptfideikommiß gültig beichloffenen, 

Veränderungen der Gufzeffionsordnung zu unterwerfen, Haupt: 

und Nebenfideifommiß auseinanderfallen und dadurch die Eigen- 

haft des Legteren als Fideifommißpertinenz des Erfteren, aufge: 

hoben werden müßte, — entgegen dem Zweck des Anfaufs des 

Gutes aus dem Fideifommißfonds! 
Zieht man jedoh in Erwägung, daß das Fideifommiß, mit 

dem das Nebengut belegt ift, gar feinen anderen Inhalt hat, als 

daß diefes Nebenfideifommißgut, gleih dem Hauptfideifommißgut 

unveräußerlid) und unbefchuldbar, ftets demjenigen anfallen joll, 

dem das Hauptfideifommißgut anfällt und bei ihm verbleiben joll, 

jo lange das Hauptfideitommiß bei ihm verbleibt, — fo gelangt 

man zu dem Schluß, daß eine Stiftung dDiejen Inhalts — 

durh etwaige von den Anmwärtern beichlojjene Aenderungen der 

Hauptfideifommißjtiftung, gar nicht verändert 
wird, ſondern daß fie ftiftungsmäßig diefen Veränderungen 

unterliegt. 

Alfo auch hier fein Hinderniß! 

Abgeſehen von diefen sub a. b. c. foeben erörterten, weni: 

gen Abweichungen gilt in Kurland, Livland und Ejtland in allen, 

sub B. b. erwähnten und sub A. 1—7 Ipezifizirten Beziehungen 
gleiches Recht. cf. Prov. Priv.:R. Art. 2525—2530, 2539 — 

2578, 2586. 

Ferner ift in allen drei Provinzen gleichmäßig, die Errichtung 

von Güterfamilienfideifommiilen durch einjeitige Verfügung ftatt: 
haft ef. Art. 2528 J. c. (B. c.), in allen dreien gilt diejelbe 

Grundbudordnung (B. d.) und es ift nad) der gemeinjamen 

Grundbuchordnung möglih, ein Grundſtück zur Pertinenz eines in 

einem anderen Grundbuchbezirfe belegenen Grundjtüds zu kon— 

ftituiren. 

Lepteres ergiebt fih aus der Beltimmung der Art. 6 der 

Bpemenusin Ilpapnıa 0 Ipom3BoAcTBb KpbnocTunxb A515 

vom 9. Juli 1889, in verbis: Aıa HeABHAHMOCTH, koropan 

COCTABIHETb IIPHHANIEKHOCTB apyrot, KpbIIocTHan KHUTA Be- 
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aeren Bb TOMB OTTbAIEHIH, KOTOPOMY MOABbAOMCTBEHA TIABHAN 

HEABHARHMOCTB, XOTA Ob BTH HeABHAÄHMOCTH HA 

XOAHIAHCb BB OKPYTaXPb PaA3HbHXB Kp%Sbunocr- 

HHXB oTaBbıeHif. 

Aus all diefen Gründen bin ich der Anficht, daß dem Ans 

fauf in Livland oder Ejtland belegener Landgüter aus den Fidei- 
fommißfapitalien furländijher Güterfamilienfideifommilfe, in Ge 

mäßheit des Gefeges vom 27. Mai 1870, rechtliche Hindernifie 

überhaupt nicht entgegenftehen. 

Julius Schiemann. 

Kine Senatsentiheidung betreffend das Waferredt. 

Zu einer wichtigen Frage des oſtſeeprovinziellen Waſſer— 

rechts hat das Givil-Cafjations-Departement des Dirigirenden 
Senats im vergangenen Jahr Stellung genommen. Sie ift in der 
offiziellen Sammlung feiner Entiheidungen vom Jahre 1899 sub 
Nr. 19 abgedrudt und lautet in deuticher Weberfegung folgender: 
maßen: 

1. Geſuch des 2. von ©. und ber N. $., Erben des ver- 

ftorbenen E. von ©., wegen Aufhebung der in Klageſachen des 
Kurators ihres Erblafjers wider den Bauer J. T., betreffend das 

mit 600 Rol. bewerthete Fiichereirecht im Wirgjerw:See ergangenen 
Enticheidung der St. Petersburger Pulate, und 2. Erklärung des 
Vertreters des T. (Den Borfig führte der Senateur PB. A. Markow; 

vorgetragen wurde hie Sade vom Senateur Baron E. F. Hoy— 
ningen:Quene, das Nefüme gab R. R. von Tranjehe in Function 
eines Gehülfen des Überprofureurs). 

Der Bevollmädtigte des NKurators des E. von ©. bradıte 

wider den Bauer J. T. im Nigaichen Bezirksgericht eine Klage an, 
in weldyer er ausführte: Im Jahre 1876 habe E. von ©. die zu 

feinem Gute W. gehörigen Parzellen (yuacrku) deren damaligen 
Pächtern und dabei auch das im Weiten an den im gemeinjchaft- 

lihen Befig von W. und mehreren anderen Gütern befindlichen 
Wirtzjerw-See angrenzende Gefinde Kubja dem Bellagten I. T. 
verfauft. Bei diefer Gelegenheit ſei E. von ©. entichloffen ge: 

weſen, die an die Ländereien der Pächter angrenzenden Theile des 
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See’s denſelben nicht zu verkaufen, ſondern habe diejelben aus fol: 
genden Gründen für fich behalten: 1) Seit unvordenfliher Zeit 
ift das Recht des Filhfanges im Wirtzjerw-See innerhalb ber 
Grenzen des Gutes W. nur von diefem, nicht aber von den Pächtern 
der einzelnen an den See angrenzenden Parzellen ausgeübt worden; 
2) Die Einhaltung irgend einer den Fiſchreichthum gemährleiften- 
den Fijchereiordnung fünnte nicht Plag greifen, wenn die Fischerei 
einer Menge fie in kleinen Theilen des See’s ausübenden Perſonen 

überlafjen würde; 3) Der Gutsbefiger würde, im Falle des Ber: 
faufes ber Parzellen jammt Filchereiberehtigung, den Befigern 

anderer an den Wirgjerw-See grenzender Güter empfindliche Verluſte 
bereiten, da in gemeinfhaftlihen Gewäſſern jeder den Fiſchfang 
mit den Seinigen auszuüben befugt ift. (Bd. III der örtl. Geſetze 
der Oſtſeeprovinzen Art. 1034.) Diefe Ausichließung der betref: 
fenden See-Grenzquote aus dem den Gegenſtand des Verkaufs bil: 
Benden Objecte jei bei Abichluß des Wertrages gemäß demfelben 
auf dreifache Weiſe ausgeführt, und zwar: 1) dadurd), daß ſowohl 
auf der Generalfarte des Gutes, als aud auf den von beiden 

Theilen unterzeichneten Specialfarten, auf Grundlage welcher der 
Verkauf der Parzellen erfolgte, die Grenzen des Verfaufsgegen: 
ftandes durd einen rothen Strich bezeichnet wurden, der aud) die 
Zänbereien der Parzellen vom See abtrennt; 2) dadurd), daß in 
ber Natur zwilchen dem See und den verfauften Parzellen Werft: 
und Grenzzeihen in Form von Kreuzen und Steinen Aufitellung 
fanden, und 3) dadurd, daß in den auf den Karten befindlichen 
Beſchreibungen, welche den quadratiichen Flächeninhalt des Verkaufs: 
objectes und jeiner Bejtandtheile angeben, die Seequoten aus dem 

Areal der Impedimente (zu denen alle Waſſerflächen gerechnet 
werden), ausgejichlojien worden find. Obwohl nun der Beklagte 
das Geſinde Kubja von dem v. ©. unter den gleihen Bedingungen 
gefauft, obwohl er ſich mehr als 10 Jahre hindurd für nicht zur 
Fifcherei im Wirtzjerw-See berechtigt gehalten, habe derjelbe doc) 
vor einiger Zeit fie zu treiben begonnen und fogar auf zwei Fiſcher 
übertragen, welche ji zu diefem Zwed im Gefinde Kubja nieder: 
gelaffen hätten. Auf jolde Ausführungen geftügt, bat der Kläger, 
es möge das Eigenthumsrecht feines Vollmachtgebers auf den das 
Ufer des Gefindes Kubja befpülenden Theil des MWirkjerw-See’s, 
fomwie jein ausichließliches Recht zum Fifchfang anerfannt und dem 
T. jede Ausübung desjelben im Wirtzjerw unterfagt werden. Dem. 
Klagegeiud waren beigelegt: 1) der am 5. October 1876 zwifchen 
E. v. ©. und T. abgeſchloſſene Kauf: und Verkaufsvertrag, worin 
gejagt iſt, daß erjterer letzterem das zu feinem Gute MW. aehörige 
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bäuerliche Gehorchslandgeſinde Kubja, im wadenbuhmäßigen Land— 
werth von 26 Thalern mit allen dazu gehörigen Gebäuden und an: 
derem Zubehör und in den richtigen Sceidungen und Grenzen 
verfaufe, wie jolche im Jahre 1866 durd den Reviſor Tarasf zur 
Karte gebradht und in der Natur vermerkt jeien, und 2) eine von 
dem Reviſor Tarasf gezeichnete Karte des Geſindes Kubja, auf 
welcher dasjelbe ringsum von einem rothen Strid; umgeben it, 

der auch über das Ufer des Wirtzjerw-See's hinweggeht. Gegen 
diefe Klage machte der Vertreter des T. geltend, dab die Rechte 
feines Vollmachtgebers als Uferbefiger auf die Gewäſſer des Wir: 
jerw dur den angeführten Kauffontraft nicht beſchränkt worden 
jeien, daß das Land bes Geſindes bis an das Waſſer ſelbſt reiche 
und folglih der Eigenthümer des Geſindes aud das Recht auf 
das Waller des See’s beſitze. Tas Bezirksgericht wies die Klage 
des von ©. ab. Wider jolde Entideidung erhob der Vertreter 

des Kurator die Appelationsbeichwerde bei der Palate und jtellte 
u. A. einen Auszug aus dem Wadenbucde des. Gutes W. vom Jahre 
1818 vor, worin gejagt ijt, daß genanntes Gut das Recht des 
Fiſchfanges im Wirtzjerw-See befigt; auf Seite 4 des MWaden- 
buches ilt unter dem Titel: „Kredit oder Taration der gejammten 

Bauerländereien” — das Geſinde Kubja mit gleichzeitiger Bezeich— 
nung alles feinen Zubehörs (yromsa) nad) Quantität und Qualität, 
aufgeführt. Nah Prüfung der Sade, befand die Balate, 
daß, wie aus dem von den Parteien abgeichlofjenen Kaufvertrage 
erjichtlich, Kläger v. S. dem Beflagten T. für 4815 Rbl. das zu feinem, 
des Verfäufers, Gute W. gehörige bäuerliche Gehordhslandgefinde Kubja 
im wadenbuchmäßigen Werth von 26 Thalern Landes mit allendazuge: 
hörigen Gebäuden und anderem Zubehör, in den richtigen Scheidungen 
und Örenzen, wie joldhe im Jahre 1866 durch den Reviſor Tarasf zur 
Karte gebracht und in der Natur vermerkt jeien, verfauft habe. Demge— 

mäß ergab ſich aus dem dargelegten Inhalt des Verfaufsvertrages, daß 
Beklagter T. das Gelinde Kubja im wadenbuhmäßigen Werth von 26 
Thalern Landes mit allem Zubehörund in den auf der Karte des Revijors 
Tarasf vom Jahre 1866 dargejtellten Grenzen gefauft habe. Aus dieſer 
den Akten angefügten Karte des Revijors Tarasf, welche ſich in engen 

Zuſammenhange mit dem dargelegten Kaufvertrage, als Ergänzung 
desjelben hinfichtli der Belegenheit und Grenzen des Geſindes Kubja 
befinde, jei flar zu erjehen, daß die mit einem rothen Strich umgebene 

Grenze des Gefindes gerade über den Waſſereinſchnitt (mo ypbay) des 
Wirtzjerw-See's geht, jo daß das ganze Ufer an diejer Stelle als zu dem 
Geſinde Kubja gehörig bezeichnet jei, und jonad) bei dieſem Verfauf aud) 
das innerhalb der Gefindearenzen beleaene Sceufer des Wirtzjerw, als 
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zum Gefinde gehörig, mit verfauft worden. Der den Ufertheil des 
Gefindes Kubja beipülende Wirkjerm-See befindet fih, wie in 
dem Klagegeſuch ausgeführt wird, im gemeinfamen Beſitz mehrerer 
Butsbefiger, darunter auc des Befiters von W., zu welchem das 
Gefinde Kubja gehörte. Indem er das Land verfchiedener Eigen: 
thümer umfpült, bildet der genannte See nah dem Geſetz als 
mejentliches und integrirendes Zubehör des Uferrechts gemeinichaft- 

fihes Eigenthum der Befiter der am Ufer befegenen Güter. Ge— 
mäh jenem Recht ſteht es jedem der Uferbefiger zu, dieſen See 
zu nutzen, fomit auch Fiſcherei in den Grenzen feines Ufers, d. h. 

in den den Belig jedes von ihnen beipülenden Seetheilen bis zur 
Geemitte zu betreiben (Art. 1013 u. 1034 Theil III der örtl. 
Gefege). Als der Gutsbeliger v. S. dem Bellagten T. das Ge- 
finde Kubja mit dem Ufer des Mirkjerm-See’s verfaufte, hat er, 
mie aus dem Kaufvertrage erfichtlich, das Uferrecht des Käufers 
in feiner Weiſe beichränft, woraus fich .ergiebt, daß alle eng mit 
dem Recht an dem Ufer zujammenhängenden Rechte ganz von 
felbft als reales Zubehör des Kaufobjectes einen Theil desfelben 
bildeten. Hätte der Beliger beim Verkauf des Gefindes Kubja an 
den Käufer T. das Uferrecht, welches zu diefem an den See gren- 
zenden Gefinde gehörte, und damit aucd das Necht des Filchfangs 
innerhalb der Gefindegrenzen für fich behalten, jo müßte dem im 
Kaufvertrage deutlih Ausdrud gegeben und zugleih darauf hin: 
gewiejen werben, welche Vortheile als Aequivalent für das vor- 
behaltene Recht zu betrachten jeien ($ 53 der Livl. B. V.). Eine 
folhe Beitimmung enthält der Vertrag über den Verkauf des Ge- 
findes an T. nicht, und darum ift der Anipruc des Klägers auf 
ein ausfchließliches Waſſer- und Fiichereireht im Wirtzjerw inner: 

halb der Ufergrenze jenes Gefindes unbegründet. Zur Nechtfer: 
tigung der lage jeines Wollmachtgebers beruft ſich Appellant u. 
A. auf das Madenbuch des Gutes MW., indem er behauptet, daß 
die MWadenbücher, gemäß Art. 568 Th. III der örtl. Gejege haupt- 
ſächlich als Bemeismittel dafür dienten, mwelder Theil des Eigen- 

tbums die Pertinenz eines anderen Objectes bilde und daß dem- 
nah, meil, wie aus dem Wackenbuche zu erjehen, der Wirtzjerw— 
See im Lauf der Zeiten den Charafter einer Pertinenz des Gutes 
MW. angenommen habe, die Vermuthung dafür ftreite, es ſei bei 
dem VBerfauf des Gefindes Kubja der See nicht mitverfauft 
worden. Diefe Ausführung verdient, nad) Anfiht der Palate, 

feine Berüdfihtigung. Obmohl in dem der Klage beigelegten 
Auszuge aus dem Madenbuhe des Gutes W. auch geſagt ift, 
daß diefem Gute das Fiſchereirecht im MWirgjerm:See zufteht, jo 
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folgt daraus noch feineswegs, dab dieler See eine Pertinenz des 
Gutes W. fei, zumal aus den Ausführungen des Klägers jelbit 
erfichtlich ift, daß der Wirgjerw:See ſich im gemeinjchaftlihen Belig 
mehrerer Güter befindet, woraus gefolgert werden muß, daß dieler 
Beſitz durch den Uferbefig bedingt wird und das führt zu bem 
Schluß, daß der Hinweis im MWadenbudye auf die dem Gute W. 
zuftehende Fiichereiberechtigung im Wirgjerm durchaus nicht die 
ausschließliche Bedeutung hat, die ihr Appellant beimißt, jondern 
durch die Belegenheit genannten Gutes am Seeufer bedingt iſt, 
mit anderen Worten, durch jein Uferredht; und da das Ufer des 
Wirkjerw-See’s bei dem Gejinde Kubja, als diejes dem Beklagten 
verfauft wurde, zweifellos zu dem veräußerten Eigenthum gehörte, 
jo muß ſelbſtverſtändlich auch das eng mit dem Uferbefiß verbun— 
dene Uferrecht, wozu auch das Filchereirecht gehört, als veräußert 
angejehen werden. Daher befindet fih die im Wackenbuch ent- 
baltene Beichreibung des Gutes W. auch durchaus nicht im Wider 
ſpruch mit den bargelegten Schlußfolgerungen der Palate. In 
Folge deilen hat die Palate die Entiheidung des Rigaihen Ber 
zirfsgerichts beftätigt. An feiner Kaſſationsbeſchwerde 
hat der Bevollmäcdtigte des 2. v. S. und der N. F., Erben bes 
verftorbenen E. v. ©. gebeten, dieje Entjcheidung der Palate wegen 
Verlegung der P. PB. 1 u. 3 Art. 548, der Art. 550, 557, 543, 
599, 1011, 1013 u. 3214 Th. III der örtl. Gejege der Oſtſee— 
provinzgen, der 88 7 u. 53 der Liol. B. V. und des Art. 368 
des Zivilprozejies aufzuheben. Der Bevollmächtigte des T. dagegen 
hat gebeten, diejer Beſchwerde feine Folge zu geben. 

Nah Anhörung der Bevollmächtigten des 2. v. ©. und des 

T., ſowie des als Gehülfe eines ftellvertretenden Oberprofureurs 
Sunftionirenden, befindet der Dirig. Senat: Die Enticheidung ber 
Palate iſt hauptiählih darauf gegründet, daß der Mirkjerw-See 
ein mwejentlides und integrirendes Zubehör des Rechtes 
auf das Ufer bilde, daß alle mit dem Recht auf das Ufer dieſes 

See's eng verbundenen Rechte ipso jure Beftandtheile des von 
v. ©. veräußerten Eigenthums am Geſinde Kubja, als deſſen 
nothbmwenpdige reale Pertinenzen bildeten, daß wenn der Guts- 
befiger beim Verkauf des Gejindes Kubja das Uferrecht und Damit 
auch das Fiichereirccht fi) vorbehielt, darauf in vem VBerfauf 
vertrage hätte ausdrüdlich hingewieſen werden müjjen, da aber 

das Ufer des Wirtzjerw-See's beim Verfauf diejes Gefindes einen 
Beitandtheil des veräußerten Eigenthums bildete, ſo folge daraus 
von felbjt, daß man auch das eng mit dem Ulferbefig verbundene 
Uferredt, einſchließlich des Fiſchereirechts, als veräußert be 
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trahten müſſe. Dieje Ausführungen der Palate können nicht als 
auf dem genannten Sinn der im Theil III der örtlihen Gejege 
der Ditfeeprovinzen enthaltenen Beltimmungen beruhend anerfannt 
werden. Bor allen Dingen ift jenen Gefegen ber Begriff eines 
befonderen, ben integrirenden Beftandtheil des Eigenthums am 
Ufer bildenden „Uferrechts“ fremd. In den Dftleeprovinzen bilden 
ſowohl die ftehenden, wie auch die fließenden Gewäſſer, mit Aus 
nahme allein der im Art. 1011 Th. III der örtlichen Geſetze auf- 

gezählten, das Eigenthum der Grundeigenthümer, deren Grund 
und Boden fie durcdhichneiden oder beipülen (Art. 1012 u. 1013). 

Mit dem Eigenthumsreht an einer Sache aber ift nicht nur das 

Neht der ausichließlihen Herrihaft und Benugung verbunden, 
ſondern auch die Befugniß des Cigenthümers, jedem anderen den 
Gebrauh und die Benutzung zu unterfagen (Art. 871,873, 874), 
und wird dieſes allgemeine Recht noch jpeziell in den Art. 724 
und 1031 bHinfichtlih der Fiſcherei wiederholt. Hieraus ergiebt 

ih, dak das Recht der Fijcherei in Privatgemwällern, und darunter 
auh im MWirgjerm-See, unmittelbar aus dem Eigenthumsrecht am 
Gewäſſer felbit hervorgeht, diejes letztere Necht aber fann getrennt 

von dem durch das Mailer bejpülten Lande und ebenjo auch das 
Ufer getrennt von dem Cigenthumsreht an dem Gewäller ver: 

äußert werden. Im Hinblic auf die Art. 1012, 1013, 547 und 
P. 3 des Art. 548 Th. III der örtl. Gejege muß anerfannt 
werben, dab die Gemwäller eine Nebenſache des von ihnen umſpülten 
Landes, welches die Hauptiache darftellt, bilde. Die Art. 543, 549 
und 560 Th. III 1. c. gejtatten eine Abtrennung der Neben: von 
der Hauptſache; doc nad) ſolcher Abtrennung von der Hauptſache 
hört die Nebenſache auf ein Zubehör derjelben zu fein und bildet 

ein ſelbſtändiges Ganzes für fid) (Art. 543 u. 560), welcher Ge: 
genitand eines eigenen, von der Hauptiadhe gefonderten Rechts zu 
fein vermag. Somit fann ein See, da er feinen wejentlichen, im 

juridiichen Sinne (Art. 551) integrirenden und untrennbaren (Art. 
543) Theil des umſpülten Landes darftellt, juridiih vom Ufer ab: 

getrennt werden und der Gegenſtand eines von dem Ufer gelon- 
derten Eigenthums bilden (vgl. Art. 1011 u. 1028). Gemäß Art. 
550 mirfen alle jih auf die Hauptſache beziehenden Rechtsver— 

hältniſſe von jelbit audy auf deren Nebenjahen, woher denn auch 
bei Veräußerung der Hauptiadhe, im Falle des Zmweifels, 
jedes Zubehör berjelben als mitveräußert zu gelten hat, jofern 

niht in der Bereinbarung ausdrüdlid Das 
Gegentheil feſtgeſetzt jein follte. Dieſer Artifel 
ftatuirt zweifellos eine gejegliche Vermuthung für die Veräußerung 
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der Nebenjahe im Gefolge der Hauptſache; aber dieje Vermuthung 
ift feine unbedingte: im Gegentheil, das Geſetz meift direft darauf 
hin, daß die Veräußerung der Hauptiadhe getrennt von ber Neben: 
fahe dem Willen der Vertragichließenden anheimgeftellt bleibt und 
daß jene Wermuthung nur da Plag zu greifen hat, wo nicht die 
Parteien im Vertrage das Gegentheil vereinbarten. Wenn daher 
in dem Rertrage, betreffend den Verfauf des Uferlandes der dahin 
gehende Wille der Parteien Ausdrud gefunden hat, daß jenes 
Land getrennt von dem angrenzenden Gewäſſer veräußert merden 
folle, jo fann die Thatſache, daß dasfelbe bis zum Verkauf Neben- 
jahe des angrenzenden Uferlandes mar, feinen Grund für die 
Annahme bieten, daß das Gewäſſer nebſt dem aus dem Recht an 
demjelben hervorgehenden Filchereirecht, zugleih mit dem von ihm 
beipülten Lande verfauft worden jei. Dieje dargelegten Ermä- 
gungen laifen erfennen, daß der von der Palate hervorgehobene 
und zum Ausgangspunfte ihrer Enticheidung dienende Umſtand, e8 
ſei bei Werfauf des Gefindes Kubja als ein Beftandtheil desjelben 

aud das innerhalb feiner Grenzen befindlide Seeufer verkauft 

worden, an ſich die hieraus von der Palate gezogene Schlußfol: 
gerung feinesmegs rechtfertigt, wonach, meil das Ufer verfauft 
worden, auch das Recht auf den See als integrirendes, nothmen- 

dDiges Zubehör das Necht auf das Ufer für mitverfauft zu gelten 
habe; von enticheidender Bedeutung für die Sadje iſt vielmehr der 

Umjtand, ob im vorliegenden Falle eine Vereinbarung erfolgte, 
der gemäß das Gelinde Kubja als getrennt von dem dasjelbe um- 
Ipülenden See verfauft und diejer von dem Verfaufsgegenitande 
ausgeichloffen worden ift? Indem fie nur die Bedingungen bes 
Verfaufsvertrages berüdfichtigt, hat die Palate dahin befunden, 
daß, wenn der Gutsbeſitzer fich das Uferrecht und mit ihm das 

Fiſchereirecht vorbehalten mollte, dem im SKaufvertrage Deutlich 
Ausdruck gegeben und zugleich entiprehend 8 53 der Livl. B. 7. 
daruuf hingewieſen merden mußte, melde Vortheile als Aequi— 
valent für das vorbehaltene Necht zu betrachten jeien, — daß 

jedod der Vertrag eine derartige Beitimmung nicht enthalte. Solche 
Sclußfolgerung der Palate fonnte als eine richtige nur in dem 
Falle anerfannt werden, wenn der Beweis dafür vorläge, daß bie 
da8 Land des verlauften Gefindes umjpülende Waflerfläche that: 

fächlihb mit dieſem zufammen verfauft worden iſt. Indeß kann 

diefe Thatſache keineswegs als von der Palate feſtgeſtellt angeſehen 
werden, da bdiejelbe von dem obenerwähnten unrichtigen Stand- 

punfte juridifcher Untheilbarfeit des Rechts auf das Ufer vom 
Recht auf das Gemäller ausgehend, — garnicht in die Beurtheis 
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lung der Frage eingetreten ift, ob nicht der auf Ausſchließung 
des Rechts auf den See gerichtete Wille der Parteien in der dem 
Kaufvertrage beigefügten, von beiden Kontrahenten unterzeichneten 
Karte des zu verfaufenden Geſindes Ausdrud gefunden hat. Nach 
der für den Verkauf von bäuerlihen Grundjtücden im Livländi: 
ihen Gouvernement geltenden Geleggebung (SS 62 u. 66 der 
Livl. B. V. v. J. 1860 u. Art. 70 der temporären Regeln vom 
9. Juli 1889, betreffend Ausführung von Korroborationsjadhen) iſt 
zur Korroboration der Saufverträge über bäuerlide Pachtſtücke 
unbedingt die Vorftellung einer den Berfaufsgegenitand darjtellenden, 
die in feitgejegter Ordnung beurfundete Unterjchrift beider Ver: 
tragichließenden tragenden Karte, nebjt vom Landmeſſer ausgeführter 
Desfription erforderli und wejentlid, jo daß ein Kontraft ohne 
joldhe Karte zur Korroboration überhaupt nidyt angenommen wird. 

Dieje Karte bildet das hauptſächlichſte, urfundlihe Beweismittel 
dafür, mas namentlih Gegenjtand des Verkaufes 
war und bezeugt, als eine nad) der Natur gemachte Darjtellung 
über den Bejtand und die Grenzen des verfauften Landitüdes, in 
welden Grenzen und mit welden Beſchränkungen, — joweit jolche 

nad) ihrer Bejchaffenheit auf der Karte ausgedrüdt werden fönnen, 

— das Landſtück auf den Erwerber überging. Wenn hiernad) der 
DVerfaufsgegenitand im Kaufvertrage nicht bejchrieben, jondern nur 
durh Hinweis auf die dem Vertrage beigefügte Karte bejtimmt iſt, 
jo erjcheint als Gegenitand der von den Parteien gejchlojjenen 
Vereinbarung (Art. 2937—2939) gerade das, was auf der Karte 
enthalten iſt, und daraus folgt, daß fraft jtattgehabter Korrobo- 
ration Diejes Vertrages, in Verbindung mit der Karte, der Käufer 

zum Eigenthum nur erwerben fann, was die Karte angiebt, wäh: 
rend die auf ihr nicht verzeichneten Theile des Gutes, da fie nicht 
Gegenjtand der Korroboration gemwejen find, auch nicht als in das 
EigentHum des Käufers übergegangen angejehen werden fönnen. 
(Art. 3860 Anm., Art. 3004 u. 809 Th. III der örtl. ©.; 9 226 
der Livl. B. V. v. %. 1860.) Im vorliegenden Falle aber hat 
Kläger zum Beweije dafür, daß der an das Geſinde Kubja gren: 
zende Theil des See's nicht Gegenitand des Verkaufs gemweien, 
fih gerade auf die von ihm vorgeitellte Karte berufen, gemäß 
welcher das Gefinde verfauft worden, wobei er ausführt, es trete 

der Wille der Vertragichließenden, den See nicht in den Verfauf 
des Gejindes einzubeziehen, aus der Thatjache hervor, daß ſowohl 

auf Diejer Karte als aud auf der General-Karte des Gutes zwiichen 
dem Gejindeslande und dem See eine beiondere Grenzlinie ges 
zogen morden ſei. Doc die Palate hat diejen Hinweis nicht in 
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Erwägung gezogen, fondern fi) barauf beichränft hervorzuheben, 

daß im Vertrage fein ausdrüdlicher Vorbehalt des Gutsbefigers 

hinfichtlih des ihm verbleibenden Fiichereirechts, bei gleichzeitiger 

Feftiegung eines Nequivalents für das vorbehaltene Hecht mie das 

8 53 ber Livl. B. V. verlange, gemacht morden jei. Solche 

Shlußfolgerung aber ift, abgejehen von dem bereit8 oben Darge: 

legten, dewegen unrichtig, weil gemäß dem zitirten 5, der Guts- 

bejiger den Käufer nur wegen jolher Rechte zu entihädigen ver: 
pflichtet ift, melde mit dem Befig des verfauften Landſtückes 

verbunden find, von dem Merfäufer aber zu jeinem Bejten vor: 
behalten wurden, folglicy fönnte jener $ Anwendung finden, jofern 
der Gutsbefißer dem Bauern einen Theil des See's verkauft und 
fihh dabei das Fiichereirecht vorbehalten hätte, er hat aber feinen 

Bezug auf den Fall, wo der See nicht verfauft worden und fomit 
auch das Recht des Käufers auf den Fiihfang in demfelben nie: 
mals entjtanden war. Ueberdies hat die Palate durhaus nicht 

feitgeftellt, daß das Recht der Fiſcherei im Wirkjermw:See je dem 
bäuerlichen Gehorchslandgefinde Kubja zugejtanden hätte; doch aber 
hat der Appellant jolher Annahme Widerjprud entgegengejegt 
und denjelben begründet, indem er einen Auszug aus dem Wacken— 
buche bes Jahres 1818 vorweilend, fih auf S 7 der Livl. B. 8. 

v. %. 1860 berief, wonach die innerhalb des Gehorchslandes bele- 
genen, aber im Wackenbuche nit veranſchlagten Ländereien, wie 

bisher Parzellen des Hofeslandes verbleiben. Die Palate hat 
folhen Hinweis durd die Erwägung bejeitigt, daß der Wirtzjerw— 
See fih im Befig verjchiedener Güter befinde und daß der Befig 

am See durch den Beſitz des Ufers d. h. durch das Uferrecht 
bedingt werde. Indeß kann die Frage über die Zugehörigkeit der 
Maflerflähe des Gutes zu deilen Gehordsland überhaupt nicht 
auf Grund der Art. 1012 u. 1013 Th. III der örtl. Geſetze 
entihieben werden, jondern hängt in jedem einzelnen Falle von 
dem Bemeije deilen ab, daß gemäß SS 3, 7—22 der Livl. B. V. 

v. Yahre 1849 bei Abgrenzung des Gehorchslandes vom Hofeslande 
die Waſſerfläche in feitgelegter Ordnung dem erjteren zugeteilt 
worden war. Auf Grundlage aller Ddiejer Erwägungen verfügt 
der Dirigirende Senat: die Enticheidung der St. Petersburger 
Serichtspalate wegen Verlegung der Art. 549, 550 u. 1013 
Th. III der örtl. Geſetze der Oſtſeeprovinzen und des Art. 711 
des Zivilprozeijes aufzuheben und die Sache zur erneuten Per: 
handlung einem anderen Departement derjelben Palate zu über: 
weijen. 



Zur Frage der Gültigkeit einer im Auslande 
geſchloſenen Che. 

Entfcheidung des ZivilfaffationsdepartementS des Senats vom 15. April 1898, 

Mitgetheilt vom Rechtsanwalt Fr. von Samſon. 

Die Frau des Kaufmanns N. hat beim Rigaſchen Bezirks- 
gerichte gegen ihren Ehemann auf Scheidung der von den Parteien 

im Januar 1883 in Berlin gejchloffenen Ehe geflagt und zugleich 

beantragt den Beflagten für den fchuldigen Theil zu erflären und 

ihr die in der Ehe geborenen drei Kinder zuzuſprechen. Somohl 

Klägerin als Bellagter find evangeliichlutheriicher Konfejfion und 

legterer rujfiicher Unterthan. Die Anftellung der lage beim 

Zivilgeriht hat Klägerin durch Berufung auf den Art. 543 (652 

der Ausgabe vom Jahre 1896) der evangeliſch-lutheriſchen Kirchen- 

ordnung begründet, dem zufolge das Konfiftorium nur für die 

Scheidung der nah dem Ritus der evangelifch-lutherifchen Kirche 

volljogenen Ehen zuftändig jei, während im gegebenen Falle die 
Ehe eiviliter vor dem Standesamt gefchlojfen worden. Mit der 

Klage find folgende Dokumente vorgeftellt worden: a) eine Hei: 
rathsurfunde folgenden Inhalts: Berlin, den 24. Januar 1883. 

Vor dem endesunterzeichneten Standesbeamten erfchienen in der 
Abficht mit einander die Ehe einzugehen, der dem Standesbeamten 

perſönlich befannte Kaufmann N., evangelijch-Iutherifcher Konfeſſion, 

geboren den 12. Mai 1839 alten Stils in Livland, domizilirend 

in Riga in Rußland, 2. die unverehelichte dem Standesbeamten 

perjönlich befannte N., evangelijch-Iutheriicher Konfeifion, geb. im 
Jahre 1858 zu Bonn am Rhein wohnhaft in Berlin ıc., 3. als 

erbetene Zeugen waren erjchienen die Herren x. In Gegenwart 
—1 
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ber Zeugen richtete der Standesbeamte an die Verlobten einzeln 
und der Reihe nad) die Frage, ob fie mit einander die Ehe ein: 
gehen wollten? Nachdem die Verlobten diefe Frage bejaht, er: 

flärte der Standesbeamte, daß fie nunmehr fraft des Geſetzes 

rechtmäßig verbundene Eheleute feien. Verleſen, genehmigt und 
unterſchrieben. Hiemit atteftire ich die Uebereinftimmung diejes Aus: 

juges mit dem Gtandesamtsregifter des Berliner Standesamts 
Nr. III. Berlin, den 30. Januar 1883. Standesbeamter N. 

Folgen Siegel und Unterſchrift. b) 2 von dem Prediger der Ja: 

fobi-Rirche in Riga ausgeftellte Tauficheine der beiden in der Ehe 

geborenen Söhne ber Eheleute N. — Das Rigaſche Bezirksgericht 
hat die Klage abgemwiefen. Der Palate find ferner folgende Do: 
fumente vorgeftellt worden: a) ein Taufichein folgende Inhalts: 
laut Ausweis des Kirchenregiſters ber Getrauten der Kirde . . . 

in Berlin ift der Rigafche Kaufmann N. mit feiner Braut dem 

Fräulein N., ehelihen Tochter des Herrn N. am 24. Januar 1883 

getraut und kirchlich eingeſegnet worden. Die Ziviltrauung hat 

am 24. Januar 1883 auf dem Berliner Standesamt Nr. III 

ftattgefunden. Folgen Unterfchriften und Giegel. b) eine Kopie 

der Familienlifte des zum Nigafchen Bürgeroflad gehörigen Kauf: 
manns N. vom Jahre 1896, in welcher jeine Ehefrau N., ſowie 

drei Kinder aufgeführt find. 

Das Urtheil des Rigafchen Bezirfsgerichts, welches Klägerin 
mit ihrer Klage abwies, ift von der St. Petersburger Gerichts: 

palate aus folgenden Gründen bejtätigt worden: Laut Geſetz 

(Art. 2 des III. Bandes des Provinzialrehts und Thl. 1 Band 
XI des Kober der Reichsgefege) iſt die Vollziehung des kirchlichen 

Trauungsafts unumgänglihe Vorausfegung einer gültigen Che 

zwiſchen Angehörigen der evangeliich-Iutherifchen Kirche in Rußland. 

Diejes gejegliche Erforderniß ift für Bellagten N. als ruffiichen 

Unterthan obligatoriih und iſt daher die von ihm in Berlin ge- 

ſchloſſene Zivilehfe nad) Erläuterung des TDirigirenden Senats 
(ef. Entſcheidung des Kriminal » Kaffationsdepartements vom Jahre 

1889 Nr. 2 in Saden Chmelnif) bezüglich feiner Perfon nicht 

als gejegliche Ehe, jondern als Konfubinat (Bub 6payuoe CcomkH- 

TeIbBCTBO) zu betrachten, welches nicht die mit einer gejeglichen 

Ehe verfnüpften Rechtsfolgen nad) ſich zieht und mithin feiner 

gerichtlihen Scheidung bedarf. Daher ijt der Klage der Frau N. 
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auch nicht zu deferiren. Zum Beweiſe deſſen, daß die von den 
Eheleuten N. eingegangene Zivilehe in den Grenzen des ruſſiſchen 

Reichs als zu Recht beſtehend anerkannt werden müſſe, hat der 

Vertreter der Klägerin der Palate ein Atteſtat des Berliner 

Paſtors €. vorgeſtellt, laut welchem Beklagter am 24. Januar 

1883 mit der Klägerin getraut und kirchlich eingefegnet worden 

if. Die Palate war indeilen der Anfiht, daß für die Entjchei- 

dung über die Gültigfeit des von ben Parteien in Berlin vollzo- 
genen Trauungsafts und folglih aud über die Rechtmäßigfeit 

ihrer Ehe laut Gejeg (Art. 1337 der Zivilprozekordnung und 

Punft 9 des Art. 444 und 474 — Art. 553 und 583 ber Aus 

gabe von 1896 — der evangelifch = lutheriichen Kirchenordnung 

Thl. 1 Band XI der Reichsgejege) die geiftliche Behörde, d. h. 

das evangelifch-Tutheriiche Konſiſtorium fompetent ſei, dieſe Frage 
daher garnidht von der Palate zu prüfen wäre, und die im vor: 

liegenden Falle angeftrengte Ehejcheidungsflage, ſelbſt wenn man 

Angefihts der in Berlin vollzogenen kirchlichen Einjegnung Die 
von ben Eheleuten N. eingegangene Ehe als rechtmäßige anzu: 

erfennen hätte, nicht vom Zivilgerichte entichieden werden fönne. 

Aus den angeführten Gründen hat die Palate verfügt, das Urtheil 

bes Rigaſchen Bezirfsgerichts zu beftätigen. 

In feiner gegen das Urtheil der Palate eingelegten Kaſſa— 
tionsbeichwerde hat der Vertreter der Klägerin zunächſt darauf 

bingemwiefen, daß die Ausführungen der Palate, wonach die be- 
treffende Ehe angeblih nad) Art. 2 des 3. Bandes bes Provin- 

zialrechts ungültig wäre, und daher der Klage nicht deferirt 
werben fönne, jede praftiiche Bedeutung durch das Atteſtat des 

Berliner Paftors verlieren, in welhem die kirchliche Einfegnung 

der von dem Ehepaare N. eingegangenen Zivilehe bejcheinigt 

mwerbe. Sodann hat der Vertreter der Klägerin bezüglich des 
zweiten Theils der Motive des angeführten Urtheils hervorgehoben, 

daß die Schlußfolgerung, wonach die vorliegende Klage nicht ber 
Kompetenz bes ruffiihen Zivilgerichts unterliege, fih in Wider: 
ſpruch fomohl zu den herrjchenden Rechtsnormen, als auch zu den 

Grundſätzen des Gemohnheitsrechts jtelle. Nach den Normen des 

internationalen Privatrehts und gemäß Art. 707 der Zivilpro- 

zehordnung müſſe die mit einer Angehörigen des deutſchen Reichs 

in Berlin von einem ruſſiſchen Unterthan PARGEBANGEIE SER, 
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um nicht blos in Deutfchland, fondern auch in Rußland Gültig: 

feit zu haben — namentlid; wenn beide Theile evangeliſch-luthe— 

riſcher Konfeffion find — nad) den Vorjchriften des Landes voll- 

zogen worden jein, in beifen Gebiet der Eheſchließungsakt ftattfand 

(loeus regit actum*). Dieſer Grundfag müſſe mit ftrenger 

Konjequenz interpretirt werden. Jede Ehe habe unabhängig von 

der Nationalität der Eheleute für gefeglih zu gelten, wenn fie 

nah den Gejegen des Landes geichloffen worden, in dem bie 

Trauung ftattiand. Die Geſetzgebung des deutſchen Reichs, ſpeziell 
das Gefeg über die Beurfundung des Perfonenftandes und ber 

Cheichließung vom 6. Februar 1875 publizirt am 1. Januar 1876 

verordne laut $ 41 „innerhalb bes Gebiets des deutichen Reichs 

fann eine Ehe rechtsgültig nur vor dem Standesbeamten gejchloffen 

werden” und laut 8 52 „die Eheichliefung erfolgt in Gegenwart 
von zwei Zeugen durd bie an die Verlobten einzeln und nad) ein- 

ander gerichtete Frage des Standesbeamten, ob fie erflären, daß 

fie die Ehe mit einander eingehen wollen, durch die bejahende 

Antwort der Verlobten und den hierauf erfolgenden Ausiprud des 

Standesbeamten, daß er fie nunmehr fraft des Geſetzes für recht: 

mäßig verbundene Eheleute erkläre”. Was die firdhliche Einfeg- 

nung beträfe, fo ſei diefelbe dem Belieben der Eheleute anheim— 

gegeben und ziehe Feinerlei gejegliche Konfequenzen nach fi. Der— 

artige nicht obligatorische kirchliche Einſegnungen fämen aud in 
Rußland bei Eheichliegungen von Orthodoren mit Perfonen an- 

derer chriſtlicher Konfelfionen vor. Die Che werde nur dann für 

gültig erachtet, wenn fie nad) orthodorem Ritus volljogen worden, 

nad Vollziehung derjelben ſei es aber den Eheleuten freigejtellt, 

*) Richtig formulirt müßte der Sat lauten: „Die nad den Vorjchriften 

des Auslandes dajelbit abgeichloffene Ehe ꝛc. it aud in Rußland als rechts» 

gültige Ehe anzuſehen“ und nicht: „um aud in Rußland Gültigkeit zu haben ꝛc. 

muß die Ehe nad den Vorichriften des Auslandes abgeichloffen fein“. Andern— 

fall8 ergäbe ſich die Koniequenz, dab von rufjiihen Unterthanen im Auslande 

nah ruſſiſchem Recht abgeichloffene Ehen in Rußland für ungültig erachtet 

werden müßten — eine Konjequenz die aus dem Grundjat locus regit actum 

nicht zu ziehen it, da leterer blos fafultative Anwendung zu finden reip. die 

lex actus mit der lex domieilii zu fonfurriren hat (ef. Code eivil 47 und 48, 

Einführungsgeieg zum deutichen bürgerlichen Gejegbud Art. 11, Entiheidungen 

des deutſchen NeichögerichtS Band I, 119, Seufferts Archiv IT 5). 

D. Ref. 
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die Ehe durch den Paſtor oder Priejter ihrer Kirche einjegnen zu 

laljen, wobei indeſſen dieje Einjegnung für die Frage der Gültig: 
feit der Ehe gänzlich irrelevant ſei. Diejelbe Bedeutung jei der 

firhlihen Einjegnung der Zivilehe in Deutichland beizulegen und 

zwar um jo mehr, als nad) der Lehre der evangeliic) = lutherischen 

Kirche die Ehe fein Sakrament jei. Bezüglich des vorliegenden 
Falls ift in der Bejchwerdejchrift darauf hingewiefen, daß Seitens 

der Eheleute N. alles zur Gültigkeit ihrer Ehe Erforderliche be: 

obachtet worden jei. Gültig fei ihre Ehe in Deutichland, weil fie 

gemäß den Vorjchriften des deutjchen Neichs vollzogen worden ſei; 

gültig fei die Ehe in Rußland, weil die Eheleute in der Abficht 

den VBorjchriften der ruſſiſchen Reichsgeſetze zu genügen und ber 

Eingebung ihres Gewiſſens folgend nad Vollziehung der Zivilehe 
diejelbe durch die lutheriihe Kirche hätten einjegnen laſſen. Des: 

halb könne aud) die von der Palate zitirte Entjcheidung des Krimi: 

nalfafjationsdepartements vom Jahre 1889 Nr. 2 in Saden 

Chmelnif auf den vorliegenden Fall Feine Anwendung finden, um 
jo weniger als dieſe Entſcheidung ſich nit auf die Gültigkeit 

einer von einem rufjiihen Untertfpan im Auslande geichloffenen 

Zivilehe in Rußland, fondern auf die Gültigkeit der Che von 

Ausländern beziehe, und der Senat die erjte Frage nur gelegentlich 

bei Entiheidung der zweiten berührt habe. Weiterhin hat der 

Beſchwerdeführer hervorgehoben, daß jeine Mandantin als Unter: 

thanin des preußiichen Staats ſich unbedingt den Geſetzen ihres 

Landes hätte fügen müſſen und niemals hätte vorausjegen 

fönnen, daß in einem andern Lande die Beobadhtung ber Gejepe 

ihrer Heimath als unzureichend erachtet werden könnte. Somit 

jeien im vorliegenden Falle weder die ruſſiſchen, noch die deutichen 

Geſetze umgangen worden, obwohl die Ehe eiviliter gejchloflen 

und blos nachträglich Firchlidy eingefegnet worden jei. Das ergäbe 

ſich aud) aus der zur Akte vorgejtellten Familienliſte, laut welcher 

die Ehe in Rußland als gültig und rehtmäßig und die in ber- 

jelben geborenen Kinder als legitime anerfannt worden jeien; 

was auch durch die Auszüge aus den Kirchenbüchern bejtätigt 

werde. Aus den angeführten Gründen ergäbe fi, daß die von 
ben Cheleuten N. eingegangene Ehe auch innerhalb der Grenzen 

des rujjiihen Reichs als gültige Ehe anzujehen jei, weil fie den 

Geſetzen entiprechend vollzogen worden und weil fie nad) dem 
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Grundjage des Gewohnheitsredhts locus regit actum, desgleichen 

laut Art. 707 der Zivilprogeßordnung aud als zivilrechtlicher, 

nicht firchlicher, Akt zu Kraft beſtehe. Die ruffiihe Gejeggebung 

enthalte feine Vorſchrift, welche den ruffiihen Unterthanen die 

Eheſchließung in auswärtigen Staaten verbiete. Unſere ganze 

bürgerliche Gejeggebung, desgleihen aud die Normen über bie 

Eheſchließung beruhten auf dem Grundjage der Territorialität, 

nicht auf dem Prinzip der Unterthanenſchaft; die Geſetze fänden 

gleihe Anwendung auf alle in den Grenzen des ruffiihen Reichs 

befindlihen Perjonen, ohne Rückſicht auf ihre Staatsangehörigfeit. 

Das Privatrecht gelte in gleicher Weiſe ſowohl für die rujfischen 

Unterthanen, wie für die Ausländer nur jo lange, als fie ſich in 

den Grenzen Rußlands aufhielten. Die Vollziehung der kirchlichen 

Trauung jei daher nur für die Eheſchließung in Rußland obliga- 

toriich, nicht aber für Perjonen, deren Ehe im Auslande gejchlofjen 

worden, wo andere Gejege Geltung hätten, was aud der Art. 61 

Thl. 1 Band X der Neichsgejege bejtätige, welcher blos von der 

Eheichließung in Rußland, nidyt aber von der Eheſchließung über: 

haupt handelt. Wenn die ausländiichen Gerichte denjelben Stand: 

punft wie die Palate einnehmen würden, jo wäre die Eheſchließung 

ruffiiher Unterthanen mit Ausländern überhaupt unmöglid. Die 

Zivilehen feien fajt überall im Auslande eingeführt und wenn in 

Folge deijen die Hegierungen des Auslandes die von ihren Unter: 

thanen in Rußland eingegangenen, kirchlich vollzogenen Ehen nicht 

anerfennen würden, jo wäre die Ehe zwilchen Ausländern und 

ruffiichen Unterthanen überhaupt ausgeichloffen, obwohl das Gejek 

diefelbe feineswegs unterjage. Die Anfiht der Palate, daß für 

die Eheicheidungsflage im vorliegenden Falle das Konfiftorium 

zuftändig jei, die Klage daher vom Zivilgericht garnicht verhandelt 

werden fünne, involvirt nad Anfiht des Beicdhwerdeführers eine 

Verlegung des Art. 553 Pkt. 2 und des Art. 183 (652 und 301 

der Ausgabe vom Jahre 1896) Thl. 1 Band XI der Neichsgejege 
und der evangeliich = lutheriichen Kirchenordnung. Wie vorjtehend 

ausgeführt, müßten alle in Deutichland gejchloflenen Zivilehen auch 

in Rußland als ſolche anerkannt werden, wobei die nachfolgende 

firhlihe Cinjegnung denjelben in den Grenzen des ruſſiſchen 

Reichs die Bedeutung einer gejeplihen Ehe verleihe und könne 

daher die Scheidung dieſer Zivilehen laut Pkt. 2 des Art. 543 
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der evangelifch-Iutheriihen Kirchenordnung im Widerjprud zu der 

Auffafiung der Gerichtspalate nicht den Konfiftorien kompetiren, 

welche nur firdlicy eingegangene Chen zu jcheiden hätten. Zur 

Gültigkeit der Trauung fei laut Art. 183 des zitirten Geſetzes 
erforderlih, daß die in dem betreffenden Art. vorgeichriebenen 

Fragen den Verlobten vom Prediger oder Paſtor, d. h. von einer 
geijtlichen Perſon vorgelegt und die Antwort auf diefe Fragen der» 

jelben Perſon ertheilt würden. Dagegen würden im beutjchen 

Reiche diejelben Fragen nit vom Geiltlichen, fondern vom Stan- 

desbeamten geſtellt. Auch im vorliegenden Falle fei in dem 
Trauungsicheine des Berliner Paſtors angeführt, daß die Zivil: 
trauung vor dem Standesbeamten bereits am jelben Tage, den 
24. Januar 1883, vorher jtattgefunden habe, womit dofumentirt 

werde, daß der Aft der Eheſchließung in der gejeglich vorgejchrie: 

benen Form durd) den Zivilbeamten, nit aber durch den Geijt- 

lihen vollzogen worden jei. Hieraus ergäbe fi) zur Evidenz, daß, 

da in Rußland die Vollziehung der Trauung durch den Geiſtlichen 

wejentliches Erforderniß der Eheſchließung jei, aud die Scheidung 

derart gejchloijener Ehen ber geijtlihen Behörde, d. h. dem Kons 

Ntorium fompetiven müfle. Andernfalls könne nur die Zivilbe- 

börde für die Scheidung ſolcher Ehen zujtändig fein, bei Deren 

Vollziehung der Alt vor dem Standesbeamten als wejentliches, 
obligatorijches Erforderniß, die kirchliche Einſegnung aber nur als 

fafultativer Aft in Frage füme. Dieje Auffaſſung vertrete aud) 
das evangeliſch-lutheriſche Konfijtorium. 

In der mündlichen Verhandlung vor der Palate hat der 

Bejchwerdeführer ferner erwähnt, daß feine Vollmachtgeberin vor 

Anjtellung der vorliegenden Klage fih an das livländijche evange- 
liſch-lutheriſche Konfiftorium gewandt und von demjelben den Be: 

ſcheid erhalten habe, daß die in Deutjchland geſchloſſene Ehe, aud) 

wenn fie jpäter Firdjlich eingejegnet worden, dennoch als Zivilehe 

zu betrachten jei und daher laut Art. 543 nicht von ber geiftlichen 

Behörde, d. h. dem Konfijtorium, ſondern nur von dem allge: 
meinen bürgerliden Gerichte gejdieden werden fünne. ° Zugleich 

habe er auf einen analogen Fall verwiejen, weldher im evangelijch- 
lutherifchen Konfijtorium zur Verhandlung gekommen fei, wobei 

legteres in feiner Enticheidung vom 30. Sept. 1894 Nr. 2046 

ji) zur Scheidung derartiger Chen nit für kompetent erklärt 
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habe. Zur Erhärtung deſſen habe er um Ausreichung eines 

Attejtates behufs Erlangung einer Kopie der erwähnten Entjdei: 

dung gebeten, die Palate aber habe weder dieſes Geſuch, nod 

auch die anderen von ihm aufgeführten Deduftionen einer Prüfung 

unterzogen und dadurch fich eine Verlegung der Art. 339 und 711 

ber Zivilprogeßordnung zu Schulden fommen laſſen. Wenn bie 

Balate der Meinung war, dab die Enticheidung der vorliegenden 

Sache ihr nicht fompetire, jo hätte fie garnicht in die Verhandlung 

der Sade eintreten follen, nichts Ddejto weniger hätte fie burd) 

Betätigung des Urtheils des Bezirksgerichts, welches die Klage 

in materia verhandelt und abgewiejen, ſich in direften Wider: 

jprud mit ihren eigenen, in der angeführten Entiheidung dar: 
gelegten Motiven geſtellt. Schließlih hat Bejchwerdeführer her: 

vorgehoben, daß die Abweilung einer Verhandlung der angejtellten 

Scheidungsklage ſowohl von Seiten der geijtlihen, als weltlichen 

Behörde Jujtizverweigerung involvire. Wenn einerjeits das evan- 

geliich-Iutheriiche Konjiitorium die in Frage fommende Che als 

BZivilehe betrachte und deshalb fich für infompetent zur Scheidung 

derjelben anſehe und andererjeits die ruffiichen bürgerlihen Gerichte 

die Zivilehe als ungültig und nichtig anjehen, jo könnte Beklagter 

jofort eine neue Ehe eingehen, feine Kinder hätten Feine gejeglichen 

Erbrechte, Klägerin aber wäre nicht nur in ihren Rechten, fondern 

auch moraliſch geihädigt. In ihrer Heimath dagegen würde fie 

nicht als unverheirathe Perſon erachtet und im Falle des Ein- 

gehens einer neuen Ehe für Bigamie zur Verantwortung gezogen 
werden. Da durd die von den Eheleuten N. geichlojjene Ehe 

unentziehbare Rechte der ihr entſproſſenen Kinder begründet worden 

feien, fönne die Ehe auch aus diefem Grunde nicht als ungültig 

angejehen werden. 

Nachdem der jtellvertretende Gehilfe des Ober » Profureurs 

fein Gutachten in dieſer Sache abgegeben, hat der Dirigirende 

Genat zunädjt die in der Kaſſationsbeſchwerde aufgeworfene Frage 

zu prüfen, ob die Palate nicht durch die Entjicheidung der vor: 

liegenden Sadje in materia und Abweilung der Klage fich in 

Widerjpruh zu den von ihr jelbjt angeführten Motiven gejegt 

habe, denen zufolge fie als zur Entidyeidung der Sache infompe: 

tente Behörde garniht auf die materielle Nechtsfrage einzugehen 
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hatte? In diejer Beziehung ift die Beichwerde für begründet zu 

erachten: Die Palate Ffonjtatirt zunächſt, daß durch die von den 

Eheleuten N. eingegangene Verbindung garnicht eine gejegliche, 

gewiſſe rechtlihe Konjequenzen nad) ſich ziehende Ehe, ſondern 

blos eine Konkubinatverhältnig begründet worden jei, das feine 

gerichtlihe Scheidung erfordere, und argumentirt dann weiter, 

daß die Frage der Gültigkeit des in Berlin vollzogenen Trauungs- 
afts und folglid auch der Gültigkeit der Ehe jelbit nicht vom 

Zivilgerichte, fondern nur von der geiftlichen Behörde entjchieden 
werden fünne. In Anbetraht diejes MWiderfpruchs in der Moti- 

virung und weil die Palate die Kompetenzfrage nicht durch einen 

Zwiſchenbeſcheid, jondern ein Endurtheil entichieden hat, muß Die 

Entiheidung der Palate jhon aus diefem Grunde wegen Ver: 

legung der Art. 705 und 711 der Zivilprogehordnung aufgehoben 

werden. Abgeſehen hiervon giebt der Inhalt des PBalatenurtheils 

und der Kafjationsbejchwerde, in welder unter Anderem auf 

Grund des Art. 707 der Zivilprogeßordnung die Rechtmäßigkeit 

ber von den Ehenleuten N. in Berlin geichlojenen Ehe in ver: 

Ihiedenem Sinne interpretirt worden, Veranlaffung zum Auf: 

werfen folgender allgemeinen Fragen: 

1. Iſt die von einem ruffiihen Unterthan evangelijch 

lutheriiher Konfelfion mit einer deutihen Reichsangehörigen der: 

jelben Konfeifion in Deutichland nad den dortigen Gejegen ein: 

gegangene Zivilehe, wenn die Eheleute auch nad) dem Ritus der 

evangeliich = lutheriichen Kirche getraut worden, als gejeglidhe Ehe 

anzujehen? 

2. Sit für die Scheidung einer derartigen Ehe das Zivil: 

gericht oder die geijtliche Behörde zujtändig ? 

Unter den für die ruſſiſchen Unterthanen geltenden Gejegen 

ijt feine Bejtimmung über die von Ruſſen im Auslande geſchloſ— 

jenen Ehen enthalten und nur der Art. 12 der Konjulatsordnung 

(Thl. 2 Band XI der Neichsgejege) enthält die Vorichrift, daß 

der Konjul die Trauattejtate in das vorichriftsmäßig zu führende 
Dofumentenbudy einzutragen habe. Dagegen unterliegt es feinem 

Zweifel, — das wird aud) nad) den allgemeinen Grundjäßen des 

internationalen Privatrechts anerkannt — daß die Unterthanen 
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des einen Staats bei Eingehung der Ehe im andern Staate nidt 

blos die im Gebiete des legteren, wo der Eheſcheidungsakt voll 
zogen wird, geltenden Bejtimmungen nad) dem allgemeinen Grund: 

fage, daß rechtlich relevante Handlungen gemäß den Normen des 

Orts ihrer Vornahme zu vollziehen find (locus regit actum), 

jondern aud die Geſetze ihres Heimathlandes zu beobachten Haben, 

insbefondere jomeit legtere ſich auf die perjönliden Rechte und 

Erfordernifje beziehen, unter denen die Eingehung der Ehe zu: 

läffig ericheint (status personalis *). in weſentliches Erfor: 

derniß in leßterer Beziehung ijt aber die Beobachtung der vom 
Kirchenritual angeordneten Vorſchriften, die Vollziehung des reli- 
giöjen Afts der Trauung. Laut Art. 61 des X. Bandes ber 
Zivilgefege und Art. 300 des 1. Theils Band XI der evangeliſch— 
lutheriſchen Kirchenordnung iſt für ruſſiſche Unterthanen evange- 

liſch-lutheriſchen Konfeifion bei Eingehung der Ehe die Beobachtung 

derjenigen Regeln und Kirchengebräudhe obligatoriih, welche für 

Angehörige der genannten Konfelfion durd die Gejeße vorge: 

*) Der Senat unteriheidet nicht zwijchen dem formellen Neht der Ehe: 

Ihließung und dem materiellen Eheredht, d. bh. den Beitimmungen über die Che: 

bindernifje (Ehemündigfeit, Verwandtſchaftsgrad ꝛc.). Der Grundſatz locus regit 

actum bezieht fih blos auf die Form der Eheſchließung, um die es ſich im 

vorliegenden Fall allein handelt und findet in diejer Beziehung nad) den Normen 
des internationalen PrivatrechtS allgemeine, wenn auch blos jatuliative Anwen: 

dung. Der Art. 170 des Code eivil erkennt die von franzöfiihen Untertanen 

im Yuslande in den Formen des ausländiichen Rechts vollzogenen Ehen als 

in Franfreich gültige an. Ebenſo die Schweiz. (Bundesgeieg vom 24. Dejem: 

ber 1874 Art. 25). Nach den Geſetzen des deutihen Reichs ift die Zivilehe — 

für In» und Ausländer — nur im deutichen Reichsgebiete obligatoriſch, im 

Auslande dagegen für deutjche Untertbanen ſoweit fakultativ zuläfjig, als die 

diplomatijchen Vertreter des deutſchen Reichs im Auslande zur Vollziehung bür— 

gerlich gültiger Ehen ermächtigt find. Da Solches aber nur ausnahmsweiſe der 

Fall iſt (in der europäiichen Türkei, den ehemaligen Beitandtheilen derjelben 

Serbien, Bulgarien ꝛc. und einigen anderen Staaten), jo find die Ehen der 

deutichen Reichsangehörigen im Auslande regelmäßig in den Rechtsformen des 

betreffenden ausländiihen Staates zu vollziehen. Die Anwendung Des 

Grundſatzes locus regit actum auf die Form der Eheſchließung iſt in Deutlich: 
land bereit8 im Jahre 1713 anerfannt worden, wie in dem Erfenntnib des 

preußiichen Obertribunal8 vom 15. Januar 1855 ermähnt wird (cf. Seufferts 

Archiv Band X Nr. 122). Durd das zitirte Ertenntniß murde die von der 

Solotänzerin D. mit dem fatholiiden Grafen 9. zu Gretna⸗Green in Schott« 

land nad) dortigem Recht eingegangene Ehe als für Preußen gültig anerkannt, 
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ſchrieben find, unter Anderem auch die firdliche Trauung und die 

Einjegnung der Ehe durch die Kirche. Dieje jedem Angehörigen 

des ruljiihen Reichs zur Pfliht gemachte Vorjchrift kann ihre 

obligatoriiche Kraft und Bedeutung durch eine Reiſe des betref- 

fenden Unterthans in's Ausland nicht verlieren; fie bewahrt ihren 

obligatoriichen Charakter — im Gegenjag zu der in der Kaſſa— 
tionsbejchwerde vertretenen Anſicht — nit blos in Rußland, 

ſondern auch jenjeits der Grenze und deshalb fann überall dort, 

wo, wie in Deutſchland, die firdlihe Trauung nad evangeliſch— 

lutheriſchem Ritus möglid) ift, ein ruſſiſcher Unterthan diejes Glau— 

bensbefenntnijies eine Ehe nur durch kirchliche Trauung eingehen. 

Die Nichtbefolgung dieſer Vorjchrift hat zur Folge, dab die Gül— 
tigfeit und Gejegmäßigfeit der Che in Rußland nicht anerkannt 

wird, obgleich diejelbe den Geſetzen des Landes gemäß vollzogen 
worden ijt, in dem der Ehejchliegungsaft itattfand. Nad dem im 
deutichen Neiche herrijchenden Gejeg, jpeziell laut Gejeg vom 6. 

Februar 1875, publizirt den 1. Januar 1876 kann innerhalb des 

obwohl das allgemeine preußiſche Landrecht bejtimmt „daß eine vollgültige Che 

durch priejterlihe Trauung zu vollziehen iſt“, nad ſchottiſchem Recht dagegen 

die Ehe nicht als Solennitätsatt, jondern als bloßer Konjenjualtontraft aufge: 

faßt wird, bei welchem aud) die Zeugen als bloße Beweis: nicht Solennitäts: 

zeugen in Frage fommen. Die romantiihen Ehen vor dem Schmied in Gretna— 

Green an der jchottiihen Grenze find bekanntlich aud in England anerkannt 

worden. Das materielle Ehereht (Recht auf Eingehung der Ehe: Ehemündig- 

feit, Verwandtihaftsgrad, Einwilligung der Eltern :c.) it laut Urt. 13 des 

Einführungsgeieged zum deutſchen bürgerlichen Geſetzbuch und Art. 3 und 170 

de8 Code civil nad) dem Rechte der Staatsangehörigfeit der Berlobten zu be: 

urtheilen (nad der in der Theorie vertretenen Anjiht auch nad) dem forum 

domieilii). In Ermangelung einer entgegenftehenden Beitimmung des pojitiven 

Rechts kann mithin nad) den Orundjägen des internationalen Privatredhts einer 

von einem Inländer im Auslande, in den Formen des dortigen Rechts vollzo— 

genen Ehe die Anerfennung im Inlande wegen formeller Mängel nicht verjagt 
werden. Die Verweigerung der Anerkennung ließe ji nur durch Normen pub- 
bliei juris, oder aus religiöjen, fittlihen und politiihen Gründen rechtfertigen. 

Mit diefer Auffafjung ftimmt auch der Wortlaut des Art. 707 der Zivilprozeß— 

ordnung vollftändig überein. Hätte der Ausländer, wie der Senat meint, laut 
internationalem Privatrecht bei Cingehung der Ehe im Auslande die Formvor— 

ihriften beider Staaten zu beobadyten, jo fiele die Frage nad) der Form der 

Eheſchließung überhaupt aus dem Rahmen des internationalen Privatrechts, das 

die Norm anzugeben hat, melde bei einer Statutenfollijion maßgebend jein jol. 

D. Ref. 
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Gebiets des deutſchen Reichs eine Ehe redtsfräftig nur vor dem 
Standesbeamten geſchloſſen werden. Was die kirchliche Einjegnung 

ber Ehe betrifft, jo iſt diejelbe einerjeits dem Belieben der Be- 

theiligten anheimgejtellt (die Beobachtung des Kirchenrituals iſt 

zur Gültigfeit der Ehe nad Zivilrecht nicht erforderlich; die kirch— 

liche Verpflihtung in Bezug auf die Trauung wird burd das 
Geſetz nicht berührt oder bejeitigt (S 82 des zitirten Geſetzes vom 

6. Februar 1875), andererjeits ift es den Geiſtlichen unter An: 

drohung einer Gelditrafe bis zu 300 Mark oder Gefängnik bis 

zu drei Monaten verboten, die firchlihe Trauung zu vollziehen, 

bevor die Zivilehe auf dem Standesamte geſchloſſen worden. (S 67 

des Geſetzes vom 6. Februar 1875) Angefihts dieſer Geſetzes— 

bejtimmungen muß ein ruffiiher Unterthan evangeliich = lutheriicher 

Konfeflion, wenn feine in Deutſchland geichlojjene Ehe für gültig 

erachtet werden joll, nicht bloß die örtlichen Beftimmungen über 

die Zivilehe beobachten, jondern ſich auch nad) den Regeln und 

dem Kirchenritual der evangeliſch-lutheriſchen Kirche trauen laſſen. 

Dieſe Entjcheidung der allgemeinen Frage entipricht volljtändig den 
in der Entſcheidung des Kriminalfaflationsdepartements des Diri- 

girenden Senats vom Jahre 1889 Nr. 2 angeführten Motiven, 

ſowie dem in diefer Entſcheidung zitirten Art. 1013 der Krimi— 
nalprozeßordnung und dem Art. 1554 des Koder der Kriminal— 

und Sorreftionsjtrafen. Demnach ift die erjte der oben aufgewor— 

fenen allgemeinen Fragen in pofitivem Sinne zu enticheiden. In— 

deſſen müſſen bei Anwendung der angeführten Grundjäße auf 

jeden konkreten Fall einer in Deutichland gejchloffenen Ehe in 

Anleitung des Art. 707 der Zivilprozeßordnung jowohl die Ge: 
jege des deutjchen Reichs geprüft, als auch unterſucht werden, ob 

die betreffende Ehe nicht der in Rußland herrjchenden öffentlichen 

Rechtsordnung (OÖIMECTBEHHOMY Mopamky) widerjpridt und von 

den Geſetzen des rujfiihen Reichs verboten ij. Hierbei darf nicht 

außer Acht gelafjen werden, daß das Zivilgeriht nur für die Be: 

urtheilung der durch eine gejegliche Ehe begründeten privatredht- 

lien, perſönlichen und vermögensrecdhtlichen Beziehungen der Ehe: 

leute und ihrer Kinder zujtändig ijt (Art. 1337 der Zivilprozeß— 

ordnung), während über die Gültigkeit der Che die geiftliche 
Behörde zu enticheiden hat. (Art. 1338 der Zivilprogeßordnung 
und Entjheidungen des Zivilfajjationsdepartements vom Jahre 
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1873/149, 1874/849, 1879/152 u. and.). Demnad) muß der 

in der Kafjationsbejchwerde vertretene Standbpunft, daß die von 

den Ehenleuten N. in Deutichland geichloffene Ehe nad) dem 

Grundfage locus regit actum und Art. 707 der Zivilprozeß— 

ordnung in Rußlaud als zivilrechtliher Akt Gültigkeit habe und 
daß außerhalb Rußlands die firchlihe Trauung für den ruffiichen 

Unterthan nicht obligatorisch fei, für unbegründet erklärt werden. 

Ebenjo unbegründet ift aber die in dem Urtheile der Palate aus: 

geiprochene Anfiht, daß die von den Eheleuten N. geichloffene 

Zivilehe unabhängig von der Frage, ob eine nachträgliche firchliche 
Trauung ftattgefunden hat, vom Zivilgerichte als ungejegliche und 
außereheliche Gemeinſchaft anerfannt werden müjle. 

Bezügli der zweiten vorhin aufgeworfenen allgemeinen 

Frage, ob die Scheidung einer von einem ruffiichen Unterthan in 
Deutichland geichloijenen Ehe dem Zivilgerichte oder der geiftlichen 

Behörde fompetire, befindet der Senat, daß für die Scheidung 

von Ehen ruffiicher Unterthanen evangelifch = lutherifcher Konfeſſion 

laut Art. 1338 der Zivilprogeßordnung (vergl. die oben angeführten 

Enticheidungen bes Zivilfaffationsdepartements uud Art. 553 Pit. 1 

Bd. XI der Reichsgejege, Ausgabe von 1896 — Art. 444 und 474 

ber Ausgabe von 1857) die geiltliche Behörde, d. h. dasjenige 

evangelijch = Iutheriiche Konfijtorium zuftändig ift, in deſſen Amts: 

bezirt der Beflagte feinen Wohnfig hat, wobei das Konfiftorium 

auh allem zuvor die Frage der Gültigkeit oder Ungültigfeit der 
in Deutichland geichloffenen Ehe vom kirchlichen Standpunkte zu 

beurtheilen, und zu prüfen hat, ob die nad) gejeglicher Vollziehung 

der Zivilehe nachträglich erfolgte kirchliche Trauung oder Ein: 

fegnung den kirchlichen Erforderniffen genügt. Die zweite ber 

aufgeworfenen allgemeinen Fragen iſt ſomit dahin zu entjcheiden, 
daß über die Hültigfeit oder Ungültigfeit einer von einem ruf: 

ſiſchen Unterthan evangelifch-Iutherifcher Konfeffion in Deutichland 

geichlojfenen Ehe, desgleichen über die Scheidung einer derartigen 
Ehe die geiftliche Behörde, d. h. das evangelisch = futherifche Kon- 

fiftorium zu erfennen hat. Demnach ift fowohl die in der Kaſſa— 

tionsbejchwerde vertretene Anficht, wonach die Entſcheidung diejer 

Fragen zur Kompetenz der bürgerlichen Gerichte gehöre, als auch 

die Anſicht der Palate, daß die im vorliegenden Falle gejchlofjene 

Ehe ungültig fei, für unrichtig zu erachten. 
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Auf Grund vorftehender Erwägungen verfügt Ein Dirigi- 
render Senat: Das Urtheil der St. Petersburger Gerichtspalate 

wegen Verlegung ber Art. 707, 705 und 711 ber Zivilprozeß: 

ordnung aufzuheben und die Sade zu erneueter Verhandlung 
einem andern Departement derjelben Palate zu übergeben *). 

A 

Zur Frage der Legitimation duch nahfolgende Ehe. 

I. 

Das am 12. März 1891 Allerhöchſt beftätigte Neichsraths- 

gutadhten führt in die ruffische Geſetzgebung neue Beltimmungen 

ein, ſowohl in Bezug auf die Legitimation, als auch die Adoption. 

An Nachitehendem joll unterfucht werden, ob und in mwie meit bie 

die Legitimation betreffenden Beitimmungen diejes Geſetzes 

in den Dftieeprovinzen anwendbar find ? Won den ſechs Abfchnitten 

bes Geſetzes beziehen ſich auf unfer Thema die Abfchnitte J, IL, 

III und V. Die in ihnen enthaltenen Regeln haben einen zmei- 

fahen Charakter: einmal find fie materiellerechtliher Natur, in- 

dem fie feſtſetzen, welchen privatredhtlihen Beitimmungen die Le 

gitimation unterworfen ift, und andererjeits formellsrechtlichen In— 

halts, indem fie, jo weit jene den Richter bei der Legitimation 

*) Menn für die Entjcheidung der Rechtsgültigfeit einer Che nur bie 

geiftliche Behörde zuſtändig ift, jo fragt es fich. welche praftifche Bedeutung der 

vom Senat als weltlicher Behörde getroffenen prinzipiellen Entſcheidung über die 

Gültigkeit ausländifcher Ehen beizulegen ift, wenn 3. B. die allein fompetente 

geiltlihe Behörde zu einer von der ded Senats abweichender Anficht gelangen 

follte? Dieje Frage liegt um jo näher, als laut Art. 461 der evangeliſch-luthe— 

riſchen Kirchenordnung — Ausgabe vom Jahre 1857 — Eheicheidungsiachen vom 

General » Ronftjtorium in letter Inſtanz zu enticheiden find. D. Ref. 
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zur Mitwirfung berufen, das vor ihm ftattfindende zivilprozeifuali- 

ihe Verfahren beftimmen. Die erjtgenannten Negeln finden ſich 

in ben drei erjten Abjchnitten, und zwar ändert Abjchnitt I die 

Beitimmung des 10. Bandes, Th. I der ruffiichen Reichsgeſetze 

(Art. 132, Pt. 1), wonach die außer der Che geborenen Kinder, 

auh wenn ihre Eltern fpäter ſich vereheliht haben, uneheliche 

Kinder find, dahin ab, daß foldhes nur dann gelten foll, „wenn 

fie nit in ber feitgeftellten Ordnung („veTaHoBIeHHbIMBb IIO- 
pankomp“) legitimirt find. Abſchnitt II handelt von den in 

nichtiger Ehe geborenenen Kindern und demjenigen Ehegatten, 

welcher durch Betrug oder Gewalt zur ungeleßlichen Ehe veran- 
laßt worden ift und beftimmt in Wenderung des Art. 133 des 

10. Bandes, Th. I der Neichsgefege, daß das Gericht in jolchen 

Fällen bei Seiner Kaiferlihen Majeftät darum nachſuchen fann, 

daß den Kindern und reip. dem unfchuldigen Gatten die Rechte 

ehelicher Kinder und reip. eines ehelihen Gatten zugeeignet 

werden. Abſchnitt III giebt für die „chriftlihe Bevölkerung” 

folgende Beftimmungen : daß unehelihe Kinder, mit Ausnahme 

der im Ehebruch erzeugten, durch die nachfolgende Che ihrer 

Eltern legitimirt werden, daß die Feititellung der Legitimation der 

Kinder vom Gerichte auf Grund derjenigen Beftimmungen zu er: 
folgen hat, welche in ben (gleichzeitig emanirten) Art 14601 — 

14607 der Zivilprozekordnung angegeben werden, und baß die 

legitimirten Kinder als gejegliche betrachtet werden vom Tage ber 

Eheſchließung ihrer Eltern an und von diefem Zeitpunfte an alle 

Rechte von gejeglichen Kindern genießen. Die zivilprozejlualiichen 

Beltimmungen finden fich im Abjchnitt V, deilen Inhalt, einge- 

reiht der Zivilprogeßordnung unter den eben bezeichneten Art. 

14601 — 14607, dahin geht, daß die Gejuhe um Feititellung der 

Legitimation beim Bezirfsgerichte, in deſſen Bezirk die Eltern oder 

das Kind ihren Wohnfik haben, anzubringen find ; daß dem Ge— 

juche beizulegen find eine jchriftliche Erklärung des Vaters, ſowie 
ber Mutter darüber, daß das Kind von ihnen abftammt, und 

firhliche Zeugnilje über die Geburt des Kindes und die Ehe der 

Eltern: daß, falls das Geſuch erſt nach Ablauf eines Jahres 
vom Tage der Chefchließung eingereicht wird, Gründe angeführt 

werden müſſen, welche dieje Veripätung rechtfertigen ; daß, falls 

die Ehe vor dem Zeitpunfte des Erlafjes diejes neuen Geſetzes 
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bereits gejchloffen war, diejes Jahr vom Tage ber Rublifation des 

neuen Geleßes zu rechnen ift; daß das Gericht, nachdem es den 

Antragitellee vom Tage der gerichtlihen Verhandlung zuvor in 
Kenntniß gejegt hat, in dem Verhandlungstermin die Grundlagen 
des Legitimationsantrages zu prüfen und darnach feine Entſchei— 

dung über die Legitimation zu fällen hat; daß Beichwerden über 

die Entiheidung des Gerichts nad) den für Sonderbeichwerden in 

der Zivilprogeßordnung gegebenen Vorjchriften angebracht werden 
fönnen ; daß, nachdem die Enticheidung die Geſetzeskraft erlangt 

hat, das Gericht auf dem bisherigen Geburtsicheine des Legiti- 
mirten eine diejelbe dofumentirende Aufihrift macht und zugleich) 

dem Konfiftorium davon, behufs Vollziehung eines entiprechenden 

Vermerfs in dem über die Geburten geführten Kirchenbuche, Mit: 

theilung macht, und daß endlich das Gericht an Stelle des früheren 

Geburtsfcheines des Kindes von fich aus einen neuen Geburtsjchein 

ausreicht in einer Form, melde feine unehelihe Geburt nicht er: 

fennen läßt, wobei jedoch leßteres (die Ausreichung des neuen Ge: 

burtsicheines) im Falle, daß der eine Theil des Elternpaares zur 

rechtgläubigen Konfelfion gehört, nicht früher geichehen darf, als 

nachdem die in den Art. 67 und 68 des 10. Bandes, Th. I ber 

Reichsgejege enthaltene Regel beobachtet worden, — melche Be: 

ftimmung vom Zivilfaffations:Departement des Senats in jeinen 

auf Grund des Art. 2591 des Gefepes über die Gerichtsver: 

faffung erlaſſenen interpretativen Enticheidungen vom 9. Dezember 
1897, 3. März und 4. Mär) 1898 und 12. Mai 1898 zur Trage 

33 (abgedrudt in der Sammlung feiner Enticheidungen vom Jahre 

1898, sub Wr. 32) dahin erläutert worden ift, daß, wenn bas 

legitimirte Kind der rechtgläubigen Kirche angehört, nicht aber aud 

wenn es nad) dem Ritus einer andersgläubigen Kirche getauft ift, 

das Gericht verpflichtet ift, nachdem fein Verfügen über die Legi— 

timation Rechtskraft erlangt hat, von dem andersgläubigen Eltern: 

theil ein Neverjal entgegenzunchmen darüber, daß das Kind fort: 

an auch nad) den Regeln der rechtgläubigen Konfeſſion erzogen 

werden wird, und ein ſolches Reverſal aud dann zu erlangen: ift, 

wenn die beiden Eltern oder Bormünder des redhtgläubigen 
Kindes andersgläubig find. 

Vergleiht man die oben angegebenen Beſtimmungen des 
Reichsrathsgutachtens mit denjenigen, melde unjere Provinzial: 
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rechts in diefer Materie enthält, fo ergeben fich zwiſchen beiden 

Geſetzgebungen nachjtehende wejentliche Unterſchiede: 

1. Die in nihtigen Chen erzeugten Kinder bebürfen — 
um die Rechte ehelicher Kinder zu erlangen — nad) dem Reichs: 

rathsgutadhten eines Kaiferlichen Gnadenakts, um melden die Ge- 

rihte auf Bitte der Betheiligten nachluchen fönnen ; nad) dem 

Provinzialreht erwerben fie aber, wenn die Nichtigfeil der Ehe 

auch nur einem der Eltern unbefannt war, jchon durch die Geburt 

alle Rechte ehelicher Kinder (Art. 147 und 150). 

2. Nah dem NReichsrathsgutadhten können die im Ehe— 

brucd erzeugten Kinder per subsequens matrimonium über: 

haupt niemals legitimirt werden ; dem ‘Brovinzialrecht ift dagegen 

diefe Ausnahme unbekannt (Art. 173 1. c.*) und es ilt daher in 

den Dftfeegouvernements — ſoweit nad dem Stirchengejege ber 

Theil, der die eheliche Treue verlegt hat, mit der Perfon, mit 

welcher der Ehebruch jtattgefunden hat, überhaupt eine rechts: 

wirfjame Ehe eingehen fann — ſolches ift nach evangeliichem 

Kirchenrecht zuläffig, wenn feine (des Ehebrechers) Ehe nicht durch 

Scheidung, jondern durch den Tod des unjchuldigen Gatten gelöjt 

worden war (Geſetz für die evangeliich-Iutherifche Kirde in Ruß: 

land, Art. 214 und 246), — aud die Legitimation der im Che- 

bruch erzeugten Kinder möglid). 

3. Nah dem Provinzialrecht find die aus einer Verbindung 

zwiihen rechtmäßig Verlobten erzeugten Kinder, ſowie auch Die 

Kinder, welche mit einer unter gültiger Zulage der Ehe verführten 

Jungfrau erzeugt worden find, den ehelich geborenen nicht bloß in 

dem alle gleich zu achten, wenn die Eltern nachher die Che ein- 

gehen, jondern auch dann, wenn die Braut oder verführte Jung: 

frau mitteljt richterlichen Urtheils für die geichiedene Ehefrau des 

Bräutigams, reip. des Verführers erflärt worden ijt, und zwar 
genieken fie in beiden Fällen die Rechte ehelicher Kinder jchon 

vom Tage ihrer Geburt an (Art. 148, 149 nnd 150). Nach dem 

Reihsrathsgutachten können aber ſolche Kinder die Rechte ehelicher 

*) Ebenfo dem früheren gemeinen deutichen Recht (S. Stobbe, Handbuch 
de8 deutſchen Privatrechts S 257, ©. 370 und Richter, Lehrbuch des Kirchen» 

rechts F 279, ©. 626) und dem bürgerlichen Geſetzbuch für das deutiche Neich 

(©. dajelbjt 88 1719 und 1720 und Motive Bd. IV, ©. 920). 
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Kinder nur durch die nachfolgende Ehe der Eltern erhalten und 

datiren diejelben immer nur vom Tage der Ehejchließung. 

4. Nach der allgemeinen ruffiichen Gejeßgebung erhalten bie 
außer ber Ehe geborenen Kinder durd die nachfolgende Che: 

ſchließung ihrer Eltern die Nechte ehelicher Kinder nur dann, wenn 

fe „in der fefigeitellten Ordnung” („yeTaHoBAeHHbIMBb nopau- 
KOMB“) legitimirt worden find. Die feitgeftellte Ordnung ber Le 
gitimation bejteht aber darin, daß das (meltliche) Gericht nad) 

einem vorausgegangenen gerichtlichen Verfahren auf Grund be 
ftimmter Nachweiſe — zu denen namentlih aud die ſchrift— 

liche Anerkennung der Kinder Seitens der Eltern gehört — über 
bie erfolgte Legitimation eine förmliche Verfügung erläßt. Ganz 

anders verhält es fich hier nach dem ojljeeprovinziellen Privat: 

recht. Art. 173 befjelben beftimmt: „Uneheliche Kinder erhalten 

durh die nahfolgende Shliehung einer gejep: 

liden Ehe von Seiten ihrer Eltern alle Rechte der ehelichen 

Kinder.” Die Legitimation vollzieht ſich mithin hier durch die 

Eheichließung der Eltern bes Kindes von jelbit, ohne daß fie einer 

fie ausſprechenden gerichtlichen Verfügung bedarf. Dies ift aud 

der Standpunft des römiſchen und kanoniſchen Nedts, *) auf 

welches das Provinzialreht, wie die Quellenangaben unter dem 

Art. 173 zeigen, fih bier ſtützt und nicht minder auch des auf 

gleiher Grundlage entitandenen früheren gemeinen deutjchen 

Rechts, **) fowie des neuen bürgerlichen Geſetzbuches für das 

deutſche Reich. ***) 

Terner ift nad) unjerem Provinzialrecht der Eintritt der Le 

gitimation weder durch eine fchriftliche, noch durch eine mündliche 

Anerkennung der Vaterſchaft von Seiten des Chemannes bedingt. 

Dies bejagt der Art. 165, zufolge deijen für den Bater eines un- 

ehelihen Kindes derjenige angejehen wird, der ſich entweder frei- 
willig als jolcher befennt, oder vor Gericht dejjen geftändig oder 

übermiefen ift, mit der Mutter des Kindes in dem Zeitraume 

zwiihen 10 Monaten und 182 Tagen vor der Geburt des Kindes 
in dem auf feine Vaterſchaft hinweiſenden Verhältniß geitanden zu 

*) ©. Sintenis, Zivilrecht, Bd. III, 8 138, Stobbe, deutiches Privat: 

recht, Bd. IV, $ 257 und Richter, Kirchenredht 8 279. 

**) S. ebendajelbit. 
*6*) ©, 8 1719. 
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haben,*) mobei er jedoh, wenn er bemeift oder die Mutter des 

Kindes deſſen geftändig ift, daß fie in demfelben Zeitraume aud) 

mit Anderen ein gleiches Verhältniß gehabt hat (exceptio plur. 
concub.), feiner Waterpflichten enthoben ift. Nach diefem Art. 

fann, falls die Vaterfchaft des Ehemannes nicht durch ein feiner: 

jeitiges Bekenntniß fonftatirt ift, fie aud im Prozeßwege feſtge— 

ftellt werden, wobei die Intereſſenten den im Art. genannten auf 

feine Vaterſchaft hinweiſenden Umstand nachzuweiſen haben. Ein 

die Legitimation betreffendes Feititellungsverfahren in unftreiti- 

gen Saden ift dagegen dem Provinzialrecht fremd. Weder ben 
weltlichen, noch den geiftlihen Behörden räumt es ein jolches ein. 

Darüber, ob die Anerkennung der Vaterfchaft von Seiten des Che- 

mannes einen fonjtitutiven Charafter oder nur bie Bedeutung eines 

Bemeismitteld habe, mithin durch Gegenbemeis entfräftet werben 

fann, fchweigt das Provinzialreht. Da in der Regel Ge 
ſtändniſſe nicht Rechte erzeugen, fondern nur erweiſen, und die An: 

nahme, daß die Anerkennung fonftitutive Kraft habe, unter Um— 

ftänden im ftriften Gegenſatz zu dem Wortlaut und der Abficht 

des Art. 173 dahin führen fann, daß Jemand die Nechte eines 

Kindes des Ehemannes der Mutter erhält, obwohl es ermiejener 

Maßen das Kind eines Anderen ift, jo dürfte der zweiten An- 

nahme der Vorzug einzuräumen fein. **) 

5. In Betreff der Frage, welche Bedeutung für den Nach— 
weis der Legitimation in den Dftieeprovinzen jpeziell die Kirchen- 

bücher und die aus ihnen von den Predigern und geijtlichen Be- 

hörden zu ertheilenden Geburtsicheine haben, ijt Folgendes zu 

*) Das Gleiche gilt nad) dem bürgerlichen Geſetzbuche für das deutſche 

Rei (S. 8 1720 ebendafelbit und Motive, Bd. IV, ©. 926), während nad 

dem früheren gemeinen deutſchen Recht es eine Streitfrage war, ob der Eintritt 

der Legitimation durch die Anerfennung der Baterfchaft von Sciten des Ehe— 

mannes nothmendig bedingt oder die Ermittelung der Baterichaft aud im Wege 

des Prozeſſes auf Grund obiger Präfumtion zuläffig ſei (vergl. darüber Sintenis, 

Zivilrecht, Bd. III, $ 138, Anmerf. 47, Stobbe, deutiche8 Privatrecht, F 257, 

©. 371 und Motive zum deutichen bürgerlichen Gejegbud, Bd. IV, ©. 925 u. 

926). Das franzöfiiche Recht verlangt, entiprechend jeinem Grundſatze, „la re- 

cherche de la paternit& est interdite“, ausdrüdlich Anerkennung des Kindes, 
ſei es vor der Eheichließung, fei es in der Heirathsurfunde (Art. 331). 

**) Auf diefem Standpunkte ſteht auch die Praris des früheren gemeinen 

deutſchen Rechts und das bürgerliche Gejegbuh für das deutiche Reich (ſ. das 

jelbft, $ 1720 und Motive, Bd. IV, ©. 925). 
97% 
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fagen. Ebenfo wenig wie die eheliche Geburt nur dann als 

rechtlich beftehend angenommen werden fann, wenn fie in den 

Kirhenbüchern verzeichnet it, jo wenig fann von einem rechtlichen 

Abhängigkeitsverhältnig der Legitimation von der Eintragung der 
fie begründenden Thatjachen in das im Kirchenbuche für die Ge 

borenen und Getauften geführte Verzeichniß die Nede fein. Viel— 

mehr hat diefe für die Legitimation, wie die entiprechende Ein- 

tragung für die ehelihe Geburt (ſ. Provinzialrecht, Art. 146) nur 

die Bedeutung eines Beweismittel, welches, jo lange es nicht 
dur) einen Gegenbemweis entfräftet wird, ben jtattgehabten Vor: 

gang nachweiſt. Andrerfeits ift es aber ein Net und eine Pflicht 

des das Kirchenbuch führenden Paſtors, auf einen an ihn von den 

Intereffenten gerichteten Antrag, die Anerfennung bes Kindes von 

Seiten des die Ehe nachträglich vollzogen habenden Vaters, ſei es, 
daß diefe Anerfennung vom leßteren dem Paſtor gegenüber per: 
ſönlich deflarirt oder ſonſt rechtsgültig nachgewieſen wird, im 
Kirchenbuche zu vermerken, denn er ift die Autorität, welche nad 
dem Geſetze die Ziviljtandsregilter führt und die Legitimation per 
subsequens matrimonium ijt bei uns an feine bejondere Kon: 

ftatirungsform gebunden. In Bezug auf die evangeliihe Kirche*) 
hebt das Geſetz beionders hervor, daß der Paftor im Kirchenbude 

namentlidy aud) zu verzeichnen hat, ob das Kind in gejeßlicher Ehe 

oder außer der Ehe geboren iſt, jowie auch, falls „der Vater un 

befannt oder niht anerfannt ilt“, der Name der Mutter 

allein einzutragen iſt. Außerdem jpricht für die Berechtigung des 

Paftors, die in Verbindung mit der Eheſchließung die Legitimation 

bemweijende Anerfennung des Kindes Geitens des Waters im 

Kirhenbuche zu verzeichnen, aud der Umftand, daß im Ge 

biete des gemeinen deutichen Nechts, aus dem das Anftitut der 

Legitimation per subsequens matrimonium von uns herüberge 

nommen worden ijt, jolche Berechtigung dem das Kirchenbud 

führenden Paſtor ſtets beigelegt worden ift (Zintenis a. a. O. 

3b. IIL 8 138, Anmerf. 47), ja auf diefem Mege die Konita- 
tirung der Legitimation daſelbſt jih in der Negel vollzog. 

Zweifel fönnten nur darüber entitehen, einmal ob lediglic) die 

nadte Thatſache jowohl der nachträglich erfolgten Ehe der Eltern, 

*) S. Art. 1064 der Gefege über die Stände und Beilage 7 zum At. 

337 des Gejeßes für die evangelifchslutheriiche Kirche in Rußland. 
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als auch der Seitens des Vaters erfolgten Anerfennung des Kindes 

in dem Kirchenbuche (Berzeihniß der Geborenen und Getauften) 

zu vermerfen ſei, oder ob der Paſtor, den Schluß aus jener That: 
ſache jelbjt ziehend, auch die jtattgehabte Legitimation in’s 

Kirchenbuch eintragen fünne und zweitens, welcher Art die Beweile 

fein müffen, auf Grund welcher der Paitor die Anerkennung des 

Kindes Seitens des Vaters als geichehen im Kirchenbuche ver: 
merfen dürfe. Die erjte Frage it dahin zu beantworten, daß der 

Paftor ſich auf die Eintragung der nadten Thatſache der An- 

fennung des Kindes durch den Vater zu beichränfen hat und zwar 

aus folgenden Gründen: Wenn die Legitimation durd die Che: 
ſchließung ipso jure eintritt, jo liefert die Vermerkung im Kirchen— 

buche, daß der Ehemann der Mutter fi zur Vaterfchaft befannt 

hat, jchon einen vollen Beweis für die Legitimation. Diejer Be: 

weis könnte nur entkräftet werden durch den Gegenbeweis, daß 
eine VBerwedjelung der ‘Berjonen jtattgefunden oder das Belennt: 

niß des Chemannes zur Baterichaft ein unrichtiges jei. In dieſem 

Falle würde aber die Legitimation als nicht zu Necht bejtehend 

angejehen werden müllen, auch dann, wenn der Paſtor nicht 

nur die Thatſache der erfolgten Anerkennung, jondern auch die 

jtattgehabte Legitimation jelbft im Kirchenbuche verzeichnet hätte ; 

denn dem Pajtor wird vom Gejeg nirgends das Nedht beigelegt, 

über den rechtlichen Bejtand oder Nichtbejtand einer Legitimation 

feinerfeits eine formell bindende Entiheidung abzugeben. Müßte 

aber hiernach der von ihm vorzunehmenden Eintragung der Le— 

gitimation ins Kirchenbuch die formell bindende Kraft ab: 

gejprochen werden, jo wäre fie aud) bedeutungslos und daher voll: 

ftändig entbehrlich. 

Die zweite Frage ilt aber dahin zu beantworten, daß der 

Beweis der Seitens des Vaters erfolgten Anerkennung des Kindes 
— um den Baitor zur Eintragung derjelben ins Kirchenbuch zu 

berechtigen — entweder durd eine öffentliche Urkunde oder durch 

ein vor ihm jelbjt oder vor dem ihm vorgejegten Konfijtorium 

vom Water gemachtes Einbefenntnig erbracht werden muß. Da— 

gegen ijt Beweis durch Privaturfunden oder Zeugenbeweis hier 

unzuläjlig, da, um die Beweismittel legterer Art auf ihre Beweis- 

tüchtigfeit bin zu prüfen und zu jchägen, es Prozeduren be: 
darf, weldye ihm nur durd ein Gejeg eingeräumt werden Fönnten. 
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II. 

Daß die oben dargelegten Grundjäge bes ojtjeeprovinziellen 

Privatrechts über die Legitimation durch nachfolgende Ehe durd) 

die im Jahre 1889 bei uns eingeführte rujfiiche Zivilprogeßord: 

nung nicht alterirt worden, darüber fann nicht der geringite 
Zweifel bejtehen. Denn weder die genannte Zivilprogeßordnung 

in der damals in Betradht kommenden Ausgabe von 1883, nod) 

das Einführungsgeieg vom 9. Juli 1889 enthält irgend welche 

Beitimmungen über die Legitimation uneheliher Kinder. Und 
jelbjt wenn in erjterer ſolche ſich befänden, fo mürden fie doch 

nicht in Betracht fommen, da nad Art. 63 des genannten Ein: 

führungsgejeges (übergegangen in den Art. 1800 der Zivilprozeß— 
ordnung, Ausgabe von 1892) die Bejtimmungen des III. Theils 

des Provinzialrechts der Oſtſeeprovinzen, jofern fie nicht zugleich 

mit jenem Einführungsgejeg aufgehoben oder abgeändert wurden, 

ungejhmälert ihre Kraft behalten jollten. 

Treten wir nun in die Unterfudhung der frage ein, ob und 

eventuell welche Bedeutung das obenbezeichnete am 12. März 1891 

Allerhöchſt bejtätigte Neihsrathbsgutadhten für die obigen 

Beitimmungen unferes PBrovinzialrechts haben ? 

Zunächſt dürfte foviel fetehen, daß die Abſchnitte I—III 
bejjelben, die die materiellerechtlihen Gejege der Legitimation ent: 

halten, für die Oftjeeprovinzen Feine Necdhtsquellen find, jondern 

für uns nad) wie vor die im Ill. Theile des Provinzialrehts in 
Betreff der Legitimation enthaltenen privatredhtlihen Bejtimmungen, 

die wir oben fennen gelernt haben, gelten. Diejes ijt zweifellos, 

weil unjer Privatreht nad Art. 79 der Reichsgeſetze, Bd. L, 

Th. 1 dur ein allgemeines Neichsgefeg nur dann abgeändert 

wird, wenn und joweit diejes jolde Abänderung ausdrüdlich be— 

ftinmt, was ja bier, da das Reichsrathsgutachten der Oſtſeegou— 

vernementS und der in ihnen geltenden Spezialgejege überhaupt 
garnicht Erwähnung thut, nicht der Fall ijt. *) 

Wie fteht es aber mit den Beltimmungen bes Abjchnitts V 

des Neichsrathsgutachtens, welche (unter den Art. 1460 1-7 ) in 

*) Die privatretligen Beitimmungen des Reichsrathsgutachtens find in 

die Fortjegung des 10. Bandes, Th. I, der Neichägejege vom Jahre 1895 unter 
den Art. 132 und 144,.I aufgenommen. 
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die Zivilprogekordnung aufgenommen find, haben dieſe bei uns 
Geltung und eventuell in welcher Weife ? 

Ill. 

Der Art. 1 des Einführungsgeieges vom 9. Juli 1889 
(mo10®. 0 Ipeo6p. CyA. 4. Bb UpuG. r.) bejtimmt: Die Gerichts- 

Uſtawe des Kaijers Alerander II. und die in Ergänzung berjelben 

emanirten Gejege werden in den Gouvernements Livland, Ejtland 

und Kurland mit denjenigen Ergänzungen und Veränderungen, 

welche in den unten folgenden Artikeln (scil. diejes Einführungs: 

gejeges) dargelegt find, angewendet. Der Theil III defjelben, 
welcher fi) auf den Zivilprozeß bezieht, enthält in jeinem zweiten 

Abſchnitt (Art. 170—360) unter dem Titel „Oo6B OCOOBIXB IPO- 

H3BOACTBaxB“ das Verfahren in unftreitigen Sadıen, reſp. das 

Bewahrungsverfahren und Art. 170 dajelbjt befagt: „Durd bie 

Regeln, welde in diefem Abjchnitte enthalten find, werben bie 

Beitimmungen, des Bewahrungsverfahrens (Art. 1401—1460 ber 

Zivilprogeßordnung) mit Ausnahme derjenigen von den bezeichneten 
Beitimmungen, auf welche in diefem Abjchnitte Bezug genommen 
iſt, erſetzt.“ 

Dieſe Vorſchriften finden ſich dann auch wieder in der Aus— 

gabe der Zivilprozeßordnung vom Jahre 1892 und zwar die erſte 

(Art. 1) in dem Art. 1799 der bezeichneten Ausgabe der Zivil— 
prozeßordnung, die zweite (Art. 170) in dem Art. 1907. In 
diefen Bejtimmungen ijt demnach nur gejagt, daß das in ben 
Art. 1401—1460 der Zivilprogeßordnung enthaltene Bewahrungs— 

verfahren in den Djtjeeprovinzen feine Geltung hat, jondern für 

uns an ihrer Stelle in den Art. 170—360 des Einführungs- 

gejeges Spezialbejtimmungen erlaljen find. Dagegen geht aus 

ihnen nicht hervor, daß aud) die Art. 1460 1—7 bei uns nicht an— 
mwendbar find. Das Einführungsgeieg fonnte ihre Anwendbar: 

feit garnicht ausjchließen, da es ja früher entjtanden war. Die 

Zivilprozeßordnung in der Ausgabe von 1892, die es hätte thun 

fönnen, erflärt aber ebenfalls nur die Art. 1401—1460 als für 
uns anwendbar. Die Frage, um die es ſich hier handelt, mündet 

daher in die allgemeine Frage ein, ob, nachdem die rulfiiche Zivil: 
prozeßordnung bei uns mit gewillen Ausnahmebeftimmugen ein: 
geführt worden ijt, auch die |päter erlaljenen allgemeinen Reichs— 
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gejege, welche der Sphäre bes Zivilprozeijes angehören, bei uns 
eo ipso Rechtsquellen find ? 

Nah dem oben bereits dargelegten Grundjag bes Art 79, 
3b. I, Th. 1 des Neichsgefegbuches wird man vielleiht unter: 
ſchiedlos dieſe Frage in folgender MWeife beantworten wollen. 

Trägt die Novelle einen rein zivilprozefjualiidhen Charafter 
und fteht ihre Anhalt in feinem Widerſpruch zu den durch das 
Geſetz über die Neform der Juſtiz in den Oſtſeeprovinzen vom 
9. Juli 1859 in den Art. 170--360 für dieſe erlafjenen prozel: 
jualiihen Spezialbejtimmungen, jo gilt fie auch bei uns. reift 
dagen die Novelle durd einen Zujaß, den fie hat, aud) in das 
Privatreht über, jo fommt es darauf an, ob dieſer Zujag von 
dem Kern der Novelle loslösbar iſt. Dit er es nicht, jo bildet 
die Novelle in den Oſtſeeprovinzen überhaupt Feine Rechtsquelle, 
da hier das allgemeine reihsrehtlicdhe Privatrecht durch das 
ojtfeeprovinzielle Privatreht ausgeſchloſſen ift. Iſt der 

privatrechtlihe Zujag der Novelle von jeinem zivilprozejjualiichen 
Kern aber trennbar, jo gilt fie bei uns aud ohne den Zujap. 

Nach meiner Meinung iſt jedoh die Frage in obiger Weije 
nur richtig beantwortet, jo weit es fih um in das jtreitige 
Prozeßverfahren hineinſchlagende allgemeinreihsrechtliche Zivilpro- 
zeß- Novellen handelt, nicht aber, fofern fie ſich auf das unjtreitige 
Prozeßverfahren beziehen. Meine Erwägung ift hierbei folgende: 
Während im Gebiete des ftreitigen Prozehverfahrens Die 
duch das Geſetz vom 9. Juli 1889 für die Oſtſeeprovinzen er: 
lajjenen befonderen Bejtimmungen ſich zu den reichsrechtlihen Be: 
timmungen des Zivilprozejles wie eine Ausnahme zu der Regel, 
verhalten ſich umgekehrt die vom genannten Geſetz für das un- 
ftreitige Verfahren erlajlenen Beitimmungen (Art. 170—360) zu 
dem allgemeinen Neichsredit wie die Negel zu einer Ausnahme. 
Dies ergiebt fid daraus, daß in dem bejondern Abſchnitt, weldyer 

fie unter dem Titel: „Ueber die bejonderen Verfahrungsarten“ 
(„O0 OCO6BIXBb IIPOH3BOACTBAXB“) enthält, nidht fie Zuſätze zu 
den Artikeln des Neichsrehhts, jondern umgefehrt die reichsredht: 
lihen Bejtimmungen Zuſätze zu ihnen find. Auch bilden jie 
innerlich ein geſchloſſenes Syitem, indem fie den Bedürfniſſen 

und der Natur des ojtjeeprovinziellen Privatrechts überall ange: 
paßt, jih feinem Syſtem unmittelbar anfügen *). 

*) Vergleiche hierüber die Anmerfung zum Art. 170 des Geſetzes über 
die Reform der Juſtiz in den Dftieeprovinzgen in der Ausgabe von Gaßmann 

und Nnlden. 
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Gilt aber hiernach in Betreff des unftreitigen Prozehver: 
fahrens in den Dftjeeprovinzen nicht das allgemeine Neichsrecht 
mit einigen Ausnahmen, jondern umgekehrt provinzielles Necht 
mit einigen Zuſätzen des allgemeinen Reichsrechts und bildet diejes 
provinzielle Recht ein in ſich geſchloſſenes Syſtem, gleich dem 
oftjeeprovinziellen Privatrecht, dem es ſich anfügt, fo müſſen reichs— 
rechtliche Novellen zu dem unjtreitigen Zivilprozeßverfahren, aud) 
wenn fie rein prozellualiichen Charakters find, nicht bloß dann von 
der Anwendbarkeit bei uns ausgeſchloſſen fein, wenn fie einzelnen 
Beitimmungen der Art. 170—360 des Geſetzes vom 9. Juli 
1889 widerjpreden, jondern aud dann, wenn leßteres über die 

Necdhtsfrage, die die Novelle behandelt, gar feine Beltimmung 
enthält. Denn ein in fi geichlofjenes Rechtsiyiten enthält nicht 
nur dadurch eine Menderung, dab ein einzelner Saß von ihm ab: 
geändert wird, jondern auch dadurd, daß ihm ein Sa hinzuge— 
fügt wird, der ihm bisher fremd war *). 

Mir fommen biernah zu dem Reſultat, daß die Art. 
1460 1-7 der Zivilprozeßordnung, ebenfo wenig wie die Abjchnitte 
I—III des Reichsrathsgutadhtens bei uns eine NRechtsquelle find. 

Damit wäre die Frage, die wir zum Gegenſtande diejer Ab— 
handlung gemacht haben entjchieden und daher dieſe am Ziel an: 
gelangt. Wenn wir derjelben dennocd zwei Abjchnitte hinzufügen, 
jo geichieht es deshalb, weil in der Gerichtspraris fih mehrfach 
eine entgegengejegte Anficht geltend gemacht hat **). 

Wir wollen daher in den folgenden Abſchnitten noch unter: 

fuden, ob, abgejehen von unjerem oben erwähnten Bedenken, 
Gründe vorliegen, weldhe die Art. 14601—-7 in den Dftjeepro: 

*) Daß das Reichsrathsgutachten vom 12. März 1891 auf die beitän: 

digen Bewohner im Zarthum Polen in feiner Beziehung anwendbar ijt, iſt 
vom Kafjationsdepartement de8 Senatd in feinen oben angeführten Enticheidungen 
zur frage 37 bereits entjchieden. Hier ift die Anwendung aber auch ſchon um 
deßwillen ausgeſchloſſen, weil die für das Zarthum Polen erlafjenen bejonderen 
Beitimmungen des unjtreitigen Prozeßverfahrens (Art. 1647— 1798 der Zivil: 
prozeßordnung, Ausgabe vom Jahre 1892) in dem Art. 1662 eine bejondere 
Vorſchrift, die ſich auf die Legitimation bezieht, enthalten. 

**) Solches ijt mir aus der Praris des Nigajchen Bezirfögerichts befannt 
und auch zu erjehen aus dem Eingang der oben bereit erwähnten Enticheis 
dungen des KafjationsdepartementS de8 Senats vom 9. Dezember 1897, 3. und 
4. März und 12 Mai 1898, wo darüber referirt wird, daß auf Veranlafjung 

des Juſtizminiſters dem Senat zur Entſcheidung unter Anderem aud folgende 
Fragen vorgelegt jind: Frage 38: „Hat das Geſetz vom 12. März 1891 die 
im turländijchen Gouvernement geltenden Art. 163—174 des III. Theil des 
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vinzen unanmwendbar maden und zugleich damit, welche juriftiiche 
Bedeutung die vom Geriht auf Grund bes Art. 14604 zu er: 
lajjende Verfügung in den Djtfeeprovinzen überhaupt haben 
föünnte. 

Provinzialrehts, durch welche in Beziehung der Yegitimation von im Ehebruch 
erzeugten Kindern feine Einſchränkungen ftatuirt werden — in Anbetracht defien, 
daß im bez. Gejeg mur auf Art. 132 Pt. 2 des 10. Bandes Theil 1 des 
Neichgefegbuchs Bezug genommen wird — aufgehoben“ und Frage 39: „Zit 
im Falle einer verneinenden Enticheidung der Frage 38 eine Verfügung des Ge: 
richt8 über die Legitimation in Hinblid darauf, daß fraft der Art. 163—174 
des III. Theil des Provinzialrechts die nachfolgende Ehe der Eltern ihren 
Kindern eo ipso die Rechte gejeglicher Kinder verleiht, nothwendig?“ Die Ent: 
ſcheidung diefer fragen Seitens des Senats fteht noch aus. 



Gin Nachtrag zur Lehre von der eheliden Büter- 
gemeinſchaft nad livländiihem Stadtredt. 

I. 

In einer im Verlage des Herrn N. Kymmel in Riga im 

vorigen Jahre erjchienenen Abhandlung unter dem Titel „Erb: 

recht bei zweiter Ehe nad) livländiihem Stadtrecht” hat der Herr 

Rechtsanwalt Dr. jur. Auguſt Xoeber die Dlaterie, auf welche der 

bez. Titel hinweift und im Zulammenhange mit ihr auch eine 

Reihe anderer in das Gebiet des ehelichen Güterrechts der livlän- 

difchen Städte einjchlagenden Rechtsfragen einer eingehenden Erör: 

terung unterzogen. 

Wer den Debuftionen des Herrn Verfaſſers auf den ſchwieri— 

gen und zum Theil noch wenig betretenen Wegen folgt, wird viel: 

fach aus dem Buch Belehrung jchöpfen und, wenn er aud) einem Theil 

feiner Ergebnifje nicht beipflichten wird, dod) im Allgemeinen dem 

Scharffinn, der Grünblichfeit, der gediegenen wiſſenſchaftlichen 

Methode und der großen Belejenheit desjelben volle Anerkennung 
zollen. Der Herr Verfaſſer hat bei feinen Erörterungen auch viel: 

fah auf die Anfidhten, die ih in meiner im Jahre 1898 er» 

ihienenen Abhandlung „Die Lehre der ehelichen Gütergemeinichaft 

nach livländiſchem Stadtrecht” vertreten habe, refurrirt, zum Theil 

fih ihmen anschließend, zum Theil Ddiefelben befämpfend. In 

Nachftehendem follen die legteren Parthien jeiner Arbeit beiprochen 

und meine von ihm angefochtenen Anfihten gegen jeine Angriffe 

vertheidigt, reſp. joweit ich dazu durch jeine Ausftellungen genöthigt 

bin, modifizirt werden. Unſere Differenzpunfte laſſen ſich meiner 



66 Gütergemeinfhaft nad liv. Stadtrecht. 

Meinung nad hauptfählich darauf zurüdführen, daß mir in ber 

Auffafung des Grundprinzips der Gütergemeinichaft nad iv: 

ländifhem Stadtrecht auseinandergehen. Der Herr Verfafler ſelbſt 

erfennt bies freilich nicht an, ſondern befennt fi, indem er darauf 

hinweiſt, daß die eheliche Bütergemeinjchaft von mir in überzeugender 

Weiſe zu Gunften einer innern (materiellen) Gütergemeinichaft 
im Sinne eines beutjhen Miteigenthums zur gelammten Dand 

entichieben worden ſei, zur gleihen Anfiht (S. 1u. 2). Doch 

dies geichieht offenbar mit Unrecht. 

Die innere Gütergemeinichaft unterfcheidet fih von ber 

äußeren Gütergemeinfchaft dadurch, daß während bei eriterer bie 

Illaten ber Ehegatten fi mit Eingehung der Ehe zu einem wirk— 

lichen gemeinjchaftlihen Eigenthum verjchmelzen, Diefelben bei 

(egterer fich nur äußerlich, kraft der vormundichaftlichen oder haus- 

rechtlihen Gewalt des Chemanns, mit einander verbinden. Ta 

fonah nad der innern Gütergemeinfchaft das Einzeleigenthum in 

der Ehe untergegangen ilt, jo iſt es eine nothwendige Konſequenz 
und damit zugleich ein mejentliches Merkmal derjelben, daß bei 

Auflöfung des Gemeinichaftsverhältniffes die Theilung nach Quoten, 

nit nad) den urjprüngliden Beftandtheilen — die ja dann gar» 

nicht mehr eriltiren — ftattfindet. Hieraus folgt weiter, daß, wenn 

in einem Güterrechts-Syſtem die Theilung der Maſſe bald in ber 

einen, bald in der andern Weiſe ftattfindet, dasſelbe nur dann 

als eine innere Gütergemeinichaft ſich auffallen läßt, wenn bie 

Fälle der Theilung nad) den urjprünglicdhen Bejtandtheilen fich als 

durh innere Gründe gerechtfertigte Ausnahmen von ber 

Quotentheilung nachweiſen laſſen. 

Das livländiſche Stadtrecht ſtatuirt in zwei Fällen die 

Theilung der Maſſe nach den urſprünglichen Beſtandtheilen, einmal 

im Falle der Eheſcheidung gemäß Art. 126 des Privatrechts und 
zweitens im alle, daß ein parens binubus, der es verjäumt 

hatte, bei Eingehung der zweiten Ehe fich mit feinen Rindern aus- 

einanderzufegen, neben dieſen auch Kinder aus ber zweiten Ehe 

hinterläßt, gemäß Art. 1834. 

Die Einreihung des livländiichen Stadtrechts unter die Syſteme 

der innern Gütergemeinfchaft ijt mithin von dem Nachweiſe ab- 

hängig, daß dieje beiden Fälle durd innere Gründe bedingte Aus: 

nahmen von der Regel der Quotentheilung bilden und daß, wenn 
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man gezwungen wäre, noch in anderen Fällen die Theilung nad) 
ben urfprünglichen Beſtandtheilen vorzunehmen, auch für dieſe recht- 

fertigende Gründe einer Ausnahmenftellung vorlägen. Diejen Be: 
meis glaube ich in meiner beregten Abhandlung erbracht zu haben.*) 

Die Ausnahmeftellung des eriten Falls ließ fich erklären durch die 

Erwägung, daß die Ehe in ihrem regelmäßigen Verhältniß eine 
lebenslängliche Verbindung fei, und nur unter dieſer Vorausfegung 

berechtigter Weife anzunehmen fei, daß die Gemeinschaft der Güter 

gewollt worden jei und die Ausnahmeftellung des zmeiten Falls 

durh den Umftand, daß hier die zu theilende Maffe ans zwei 

Maflen, an melde die Intereſſenten ganz verjchiedene Anſprüche 

haben, zu einer zufammengefchmolzen ift und dadurd ihre Theilung 

nah Quoten unmöglich mwird.**) 

*) S. meine Abhandlung ©. 71 u. 72. 

**) Man kann die frage aufmwerfen, warum das Geleg, wenn es auf dem 

Standpunkte der innern Gütergemeinichaft ftand, (ftatt der Theilung nad den 

urfprünglicen Beitandtheilen) nicht den näher liegenden Ausweg juchte, die beiden 

vereinigten Maffen als ſolche von einander zu trennen und dann die QDuotens 

theilung in dieſe eintreten zu laffen. Wenn man nicht annchmen mill, daß dem 

Gejeßgeber diejer Ausweg ganz entgangen ift, jo dürfte die Antwort darauf wohl 

in nachſtehender Erwägung zu finden fein. Die Maffen, die hier mit einander 

verbunden find, find erftens das Geſammtgut der fortgejegten Gütergemeinichaft, 

mie es ſich im Augenblide der Eingehung der zweiten Ehe des pater binubus 

zwifchen ihm und feinen Kindern erfter Ehe geitaltet hatte und zmeitens das Ge» 

fammtgut feiner zweiten Ehe, welches fih aus feinem ideellen Antheile an jener 

Maffe und dem Vermögen jeiner zweiten Frau gebildet hatte. Wenn man nun 

diefe Maffen nach Quoten theilen will, jo fann die Theilung wohl doch nur jo 

gedacht merden, daß zum Beiten jeiner Kinder eriter Ehe von der erſten Maſſe 

ihr ideeller Theil (beim Vorhandenfein ihrer mehrer, alſo !/,) vorweg ausge: 
ſchieden wird, dann der zweiten Ehefrau von dem ganzen Reit der Geſammtmaſſe, 

welcher die zweite Maffe darftellt, ihr Antheil (entiprechend der in meiner Ab— 

handlung vertretenen Quotifirung der Eigenthbumsantheile der Ehegatten) mit /g 

zugemwiefen wird und der dann noch verbleibende Reit, enthaltend den Nachlaß 

des pater binubus, entweder ihr und den Kindern beider Ehen gemeinſchaft— 

lich oder ihr und ihren Kindern allein zugeiprocdhen wird. Beide alternativ zu 

Gebote ftehenden Theilungsarten des Neites werden jedoh den Anſprüchen der 

Kinder nicht gerecht. Die erfte bevorzugt die Kinder erfter Ehe, indem dieſe, 

obwohl in der Quote, welche fie aus der erjten Maffe vorwegnehmen, bereits ein 

Theil des Vermögens ihres Vaters liegt, dennoch (als Erben desjelben) aus der 
zweiten Maffe ebenſoviel mie ihre Stiefgeichwilter erhalten, die zweite be» 

nachtheiligt fie aber, weil fie durch fie als Erben ihres Vaters auf das Ab» 

findungsquantum befchränft bleiben, das in ihren Antheilen an ber . der 
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Abgejehen von diejen beiden Fällen und denjenigen andern 
Fällen der Zmweitehe, wo ſich gleich dem zmweiterwähnten all bei 

der Auflöfung der Ehe eine aus zwei Maſſen zufammengefchmolzene 

Geſammtmaſſe vorfindet, an der die Intereſſenten verjchiedenartige 

Aniprühe haben und in melden daher aus demjelben Grunde 

wie in jenen eine Ausnahmeftellung motivirt ift,*) läßt fich aber 

meiner Meinung nad) in unjerem Necht feine Nöthigung finden, 

(ftatt der Quotentheilung) die Theilung nach den urjprünglichen 

Beitandtheilen vornehmen zu müflen. Darnad) ift, jofern meine 

Beweisführung richtig war, der Angriff, dem die Gütergemeinjchaft 
des livländifchen Stadtrechts als eine innere durch die Art. 126 

und 1834 ausgejegt ijt, zurüdzujchlagen, aber auch ebenjo gewiß, 

fortgelegten Gütergemeinichaft lag, dieſe ihre Beſchränkung aber jet, wo fie nicht 

früher zu dem Ihrigen gelangen als ihre Stiefgeihwijter, feine Berechtigung 

mehr hat. Eine gerechte Vertheilung nad Mafjenquoten märe bier daher 

wohl nur dann möglich, wenn man al$ das den Kindern erjter Ehe vor den der 

zweiten Che zuautheilende Voraus diejenige Bermögensquote beftimmen würde, 

die den Nachlaß ihrer Mutter bei deren Tode gebildet hatte, das wäre d/, von 

dem damaligen Gejammtgut. Diejes Gejammtgut ijt aber durd) die nachfolgende 

fortgejegte Gütergemeinichaft bereitS längit juriltiich erloſchen, wodurch theoretiich 

denn auch diejer Theilungsmodus verjagt. Dazu fommt, das vom praftijchen 

Standpunfte aus betradjtet, die Quotentbeilung bier nicht weniger gemwaltiam er: 

Icheinen müßte, als die Theilung nad) den urſprünglichen Beitandiheilen, da die 

zu refonjtruirenden beiden Maſſen cbenjo wie die urjprünglichen Beitandtheile 

fi meift in der Gejammtmafje in unauffindbarer Weile verloren haben 

werden. Diernad) fonnte es dem Kodififator, der in den frühren Statuten, zu 

deren Entſtehungszeit das Güterrecht der livländiichen Städte ſich noch nicht zu 

einer innern Gütergemeinichaft voll abgeſchloſſen hatte, die dem Art. 1834 ent» 

Iprehende Beltimmung der Vertheilung der Mafje nad den urfprünglihen Be» 

ftandtheilen vorfand, wohl richtiger ericheinen, es bei diejer bewenden zu laſſen, 

als den obigen Weg einzuichlagen, der, wenn er aud) das Grundprinzip der Güter: 

gemeinichaft eher wahrte, doch thoeretiich mit Schwierigfeiten verbunden war und 

praftiich nicht mehr befricdigen fonnte, 

*) Ich hatte in meiner Abhandlung von den Füllen, in welchen ſich außer 

dem im Art. 1834 bezeichneten bei Auflöjung der Zweitche das Auseinanderfallen 

der Maſſe nady ihren urjprünglichen Beitandtheilen ftattzufinden habe, ausdrücklich 

nur noch denjenigen erwähnt, in welchem die Ehefrau ſich zum zweiten Mal 

verheirathet und ohne mit ihren Kindern erſter Ehe ſich abgetheilt zu haben, 

ſodann verjtirbt. Selbitverjtändlich gilt aber dasjelbe wegen der gleichen Mafien: 

verichmelgung für alle Fälle der Auflöjung einer Zweitehe, wo zu den Jnterefienten 

unabgetheilte Kinder der erjten Ehe gehören. 
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daß, wer die Nichtigfeit meiner Beweisführung beftreitet, mit Noth: 

wendigfeit auf den Standpunft einer nur äußeren Gütergemein- 
ſchaft gedrängt iſt. 

Dieſes iſt ſeitens des Herrn Verfaſſers geſchehen, indem er 

die Auflöſung der Geſammtmaſſe in ihre urſprünglichen Beſtand— 

theile außer in den oben angeführten Fällen noch in verſchiedenen 

anderen annimmt, ohne die Möglichkeit zu haben, ja ohne auch 

nur den Verſuch zu machen, ſie ebenfalls als innerlich motivirte 

Ausnahmen der Regel der Quotentheilung aufzufaſſen. Dieje weiteren 

Fälle find nad) ihm 

1. die Aufhebung der Gütergemeinichaft während der Che 

dur Ehevertrag, ſowie der Austritt des Ehemanns 

aus der Unterordnung unter das Stadtredt (©. 6 u. folg.), 

2. die in den Art. 2861 und 2863 bezeichneten Indignitäts— 

fälle (©. 38 u. folg.) und 

3. der Fall, daß mit eines verjtorbenen conjux binubus 

erftehelichen unabgetheilten Kindern, mit welchen er nicht 

in fortgejegter Gütergemeinichaft gelebt hatte, nach feinem 

Tode Kinder jeiner zweiten Che, oder mit unabgetheilten 

(erbberedhtigten) unehelihen oder einjeitig adoptirten 

Kindern eines verjtorbenen Ehegatten nach jeinem Tode 

eheliche Kinder von ihm fonfurriren (S. 55 u. folg. und 

©. 73). 

Daß dem Herrn Verfajler die Quotentheilung als noth— 

wendige Konjegnenz der innern Gütergemeinjchaft entgangen iſt, 
muß um fo mehr Wunder nehmen, als auch in der gemeinredt- 

lichen deutſchen Nedtsliteratur, mit der er im Allgemeinen ſich jo 

vertraut erweilt, darüber nur eine Meinung bejteht und ich in 

meiner Abhandlung darauf auch bejonders hingewiejen hatte.*) 

Ich zitirte in Diefer Beziehung aus den Motiven zum deutichen 

bürgerlihen Gejegbudh die Stelle in Band IV ©. 402, wo es 

heißt: „Mit der Auflöjung der Gütergemeinjchaft fällt der Grund, 

auf welchem e8 beruht, dab den Ehegatten während des Bejtehens 

*) Auch wird — und zwar mit bejonderer Nußanmwendung auf unfer 

Provinzialreht — die Theilung nah Quoten ald Kennzeichen der inneren Güter: 

gemeinihaft ausdrüdlich hervorgehoben von Kaſſo in feinem von dem Herrn 

Verfafjer vielfach zitierten Buch) „O6sope ocTaeiickaro Fpamanckaro npaBa“ 

©. 115. 
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ber Gütergemeinſchaft das Gejammtgut ungetheilt zufteht, hinweg. 
Es ijt daher fonjequent, wenn mit dem Wegfallen jenes Grundes 

nunmehr die Antheile der Ehegatten an dem Gejammtgut als 

jelbjiftändige VBermögensrechte in der Art hervortreten, daß jedem 

Ehegatten nad) Maßgabe der allgemeinen Grundjäge über bie Ge 

meinſchaft (3 774) die Hälfte zufteht, und zwar nicht nur an dem 

Ganzen, jondern auch an den einzelnen dazu gehörenden Gegen: 

ſtänden“, und aus dem „ehelichen Güterrecht“ von Runde den Paſſus 

auf Seite 226, wo es heißt: „Alle andern Auflöjungs, 
gründe heben nicht die Folgen des bisherigen Beitandes auf, 
fondern wirken nur ex nunc. Demnad jondert fi) zwar das 
formell oder äußerlidy vereinigte Gut nad) feinen urjprünglichen 

Bejtandtheilenn das materiell vereinigte aber 

fommt zur Theilung nad Quoten.“ Dem Herrn Ver: 
faſſer ift legtere Stelle auch nicht entgangen. Er legt in fie aber 

troß der Worte „alle andern Auflöjungsgründe” ganz willfürlich 

hinein, daß Nunde „hier ausdrüdlih nur den Fall einer Auflöjung 

der Ehe durch Scheidung unterftelle.“ 

Sehen wir nun zu, wie der Herr Verfaller im Widerſpruch 

zu dem Prinzip ber innern Gütergemeinſchaft die Theilung der 
Maſſe nah) ihren urjprüngliden Bejtandtheilen in den oben 

bezeichneten Fällen motivirt. Vorausſchicken müſſen wir jedoch diejer 

Darlegung nod jeine Anficht über den Art. 1834, da dieje für 

jene von Bedeutung ijt. 

II. 

Zum Art. 1834. 

Nad dem Verfafler hat diefer Art. folgenden Sinn: Die 
Maſſe, die in ihre urjprüngliden Bejtandtheile aufgelöjt wird, 

wird in der Weiſe getheilt, daß die erjtehelichen Kinder ihrer ver: 

itorbenen Mutter „Gut“, worunter auch die Hälfte der Errungen- 

ihaft der erften Ehe gehören joll,*) vorausnehmen; die zweite Ehe: 

frau (Stiefmutter) ungetheilt das von ihr bei Eingehung der Ehe 

in Diejelbe gebrachte Vermögen erhält**) und alles „Uebrige” — 
das ilt aljo nad) dem Verfajler die andere Hälfte der erjtehelihen 

Errungenidaft, das von dem pater binubus in die erjte Che ge- 

*) ©. 51 Anmerf. 6. 

**) ebendajelbit und S. 86 Anmerf. 3. 
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brachte und ihm während beider Chen durch Schenkungen oder 

Erbſchaften zugefallene Gut, die ganze Errungenichaft der zweiten 

Ehe und endlich) das der zweiten Ehefrau während der Ehe (durd) 

Erbichaft 2c.) zugefallene Gut — an die zweite Ehefrau und bie 

Kinder beider Ehen nad) Kopfzahl fällt.*) Dieje Beftimmungen 

will dann ferner der Verfaſſer — hierin Erdmann folgend — 

wegen Gleichheit des rundes auf die mater binuba ausge: 

dehnt willen. 

Abweichend hiervon hatte id) in meiner erwähnten Abhandlung 

in Betreff des Art. 1834 behauptet, erjiens, daß unter dem „Out 

ber Mutter“, welches die Kinder erjter Ehe vorausnehmen, blos 

das von bderjelben in die Ehe Gebradte und ihr während derjelben 

duch Schenkungen und Erbichaft Jugefallene zu verjtehen fei, nicht 

aber auch die Hälfte der erjtehelihen Errungenſchaſt, mithin legtere 

in ihrem ganzen Beſtande (ebenjo wie die ber zweiten Ehe) zu 

KRopftheilen zu vertheilen jei**), und zweitens daß das, was die zweite 

Ehefrau ungetheilt zu erhalten babe (ihr „Eingebrachtes“), nicht 

blos das von ihr bei Eingehung der Ehe inferirte, jondern auch 

das während derjelben ihr dur Erbichaft und Schenkungen zuge: 

gefallene Gut in fich begreife. Außerdem hatte ich den Art. 1834 

auf den all des Ablebens der mater binuba mit Kindern bei- 

der Ehen nicht ausgedehnt, jondern für diefen Fall in Analogie der 

Beftimmungen des Art. 126 gelehrt, daß die Kinder eriter Che 

das Allatenvermögen ihres Vaters (Eingebrachtes und bejonders 

Zugefallenes) und die Hälfte der erjtehelichen Errungenſchaft vor: 

wegnehmen, der zweite Ehemann (Stiefvater) außer jeinem in die 

Che gebrachten und ihm während derjelben bejonders zugefallenen 

Vermögen noch die Hälfte der Errungenichaft der zweiten Che für 

ih allein behalte und nur der jodann ſich noch ergebende Weit, 

db. h. aljo das Illatenvermögen (Eingebradhtes und bejonders Zus 

gefallenes) der verjtorbenen conjux binuba und die Hälfte der 

Errungenidhaften beider Ehen zwilchen ihm, dem zweiten Ehemann, 

und den Kindern beider Ehen zu theilen jei.’**) 
Daß die vom Berfaller gegebene Auslegung des Art. 1834 

jeinem Wortlaut nad möglich ift, iſt nicht zu bejtreiten. Denn 

*) ebendajelbit. 

**) S. meine Abhandlung S. 167 Anmerk. 3. 
**x) S. ebendaielbit. 
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unter dem „Gut“ der erjten Ehefrau fann man, da bie Ehefrau 

dem Chemann bei deijen Ermwerbsthätigfeit hilft, oder doch ihre 
in dem innern Hausweſen geleijtete Arbeit die feinige im Berufe 

und Gewerbe geübte im gemwillen Einne ergänzt, auch einen Theil 

bes bergejtalt gemeinfam Erworbenen (eheliche Errungenſchaft) mit 

verjtehen und ebenjo fann man das „Eingebradhte” der zweiten 

Ehefrau im engeren inne — wonach es lediglich das von ber 
Frau bei Eingehung der Che in diejelbe gebradyte Gut bedeutet 
— fallen. Deine Auslegung des Art. dürfte indeflen den Vorzug 

verdienen. Was zunächſt den oben erwähnten zweiten Punkt der: 
jelben anbetrifft, wonach nämlich das „Eingebrachte“ der zweiten 

Ehefrau im weiteren Ginne*) zu verjtehen ijt, d. 5. darunter 

auch das ihr während der Ehe bejonders (dur Erbſchaften, Schen- 
kungen 2c.) zugefallene Gut inbegriffen ift,**) jo ergibt ſich feine 

Nichtigfeit aus Folgendem: Der Aıt. 1834 bejagt, daß die den 

Nachlaß bildende Geſammtmaſſe „in ihre urjprünglichen Beſtand— 

theile“ aufgelöft wird. Da jelbjtverjtändlid das Vermögen der 

beiden Ehegatten jelbjt fi nicht in das, was es urſprünglich (b. h. 

vor der Einbringung in die Gütergemeinihaft) war, umwandeln 

fann, 3. B. die gegenwärtig vorhandenen Käufer nicht in das 

Geld, weldyes der Dann oder die Frau in die Che gebracht oder 

nachher geerbt und jodann zum Anfauf der Häufer verwandt hatte, 

und da ferner die Ummandlung des Vermögens überhaupt fein 

Intereſſe hat, wenn es nicht zu einem Cigenthumsverhältniß in 

Bezug gebracht wird, jo fünnen diefe Worte nur den Sinn haben, 

dab das Vermögen, weldyes die beiden Ehegatten in dem Augen: 

blide, als es von der ehelichen Gütergemeinſchaft ergriffen worden, 

befaßen oder erwarben, reſp. dejlen Surrogate (d. h. das, was 

durch Umfegung an feine Stelle getreten war)***) dem Eigenthums» 

*) Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ſteht diejer weitere Sinn des 

Wortes außer allem Zweifel. So jagt beiſpielsweiſe das deutſche bürgerliche 

Geſetzbuch im $ 1863: „Zum eingebradhten Gut gehört auch daS Vermögen, das 

die Frau während der Ehe erwirbt." — Aehnlich die vom Berfafjer jelbit zitirte 

Stelle bei Napierjfy „Morgengabe“ 8 3 ©. 11 3. No. 16 und die Entſcheidung 

bei Jwingmann IV, 527. 
**) Der 81 Tit.2 Bnd. IV der Statuten von 1673, dem der Art. 1834 

entnommen iſt, braucht jtatt des Wortes „Eingebrachtes“ der Frau „ihr zuge: 

bradtes Gut” — was aud auf den weitern Sinn des Begriffs hindeutet. 

***) oder deſſen Werth. 
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rechte nad an denjenigen Ehegatten zurüdfällt, der es feinerjeits 

erworben hatte, reip. an jeine Erben, oder mit anderen Worten, 

daß die Eigenthumsverhältniife an dem zur Geſammtmaſſe ge: 

börigen Vermögen, jo wie jie die ehelihe Gütergemeinſchaft ge: 

ordnet, aufhören und nunmehr jo fich regeln jollen, wie fie be- 

jtehen würden, wenn feine Gütergemeinjchaft, jondern Güterfonderung 

jtattgefunden hätte. 

Da nun Die zweite Ehefrau nicht nur ihr Jllatengut im 
engeren Sinne, jondern aud) ſolches im weiteren Sinne, bevor e8 

der Gütergemeinjchaft unterworfen wurde, ihrerjeits erworben hatte, 

jo muß aud bei dem Auseinanderfall der Maſſe (nad) unjerem 

Art.) das letztere ebenjo wie das erjtere ihr ungetheilt 

zufallen. 

Der Herr Verfaſſer bekämpft diefe Argumentation in folgender 

Weile. Zunächſt will er unter Berufung auf die Art. 12, 80, 

89, 110 u. 126 nicht gelten lalien, daß dem Provinzialrecht auch 

ber weitere Sinn des Begriffes „Eingebradhtes ver Ehefrau” 

befannt jei. Aber in den von ihm angeführten Gejegesitellen 

fommt der techniſche Ausdrud „Eingebrachtes“ überhaupt nicht vor, 

ſondern gebrauchen fie im Gegenjag zu dem, was der Frau während 

der Che bejonders zugefallen ift, die vulgäre Bezeichnung „was 

die Frau in die Ehe gebracht hat“ und außerdem würden Die be: 

jagten Art., wenn fie auch von dem „Eingebradhten” reden würden, 

doh nur beweilen, daß in dieſen Art. jelbjt der Ausdrud im 

engern Sinne verftanden fei, nicht aber, daß er überall nur 

in diefem Sinne verftanden werden müſſe.“) 

Meiter argumentirt der Herr Verfaſſer aljo: Ich hätte die 

ratio des Art. 1834 in einem Nuseinanderfallen der Geſammt— 

malje der Art, als ob von Anfang an nicht Gütergemeinichaft, 

jondern Gütertrennung bejtanden hätte, gejehen und dann weiter 

behauptet, daß vom Standpunkte der Gütertrennung die eheliche 

Errungenichaft als Alleineigentyum des Dlannes gelte und daraus 

*) Auch beruft fich der Herr Verfaſſer auf die Worte des ruffiihen Tertes 

„upu 6parb BHecennoe“, welche er überjegt mit „bei Eingehung der Ehe einge: 

braten Vermögen“. Dieje Worte laſſen jich aber ebenjo gut überjegen 

mit „bei bejtehender“ oder „mwährend der Che” in die Majie gebradten 

Vermögen. 
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gefolgert, daß nad) Art. 1834 nad) dem Tode des parens binubus 
die ehelihe Errungenſchaft beider Ehen der überlebenden Wittmwe 
und den Kindern gemeinjchaftlicd (nad Kopftheilen) zufalle. Diefe 
Folgerung jei aber unmöglid, da der Art. 1834 ja blos bie 

Auflöfung der Geſammtmaſſe in ihre uriprünglichen Beftandtheile 

befretire, joldyes aber au der Art. 126 thue; es müßte baber, 
wenn mein Schluß, daß man es im Art. 1834 mit „einem Stüd 

Syitem der Gütertrennung“ zu thun habe, richtig wäre,.nothmwendig 

gefolgert werden, daß auch der Art. 126 die ehelihe Errungen- 
ſchaft lediglih dem Manne zuipredhe. Lepteres widerſpreche aber 

dem Art. 126 und werde aud von mir nicht jtatuirt. 

Dieje Argumentation des Herrn Verfaſſers erweiſt ſich jchon 

um deimwillen als unrichtig, weil der Gegenſatz, in welden er bie 

„Auflöſung der Gejamtmafje in ihre urjprünglichen Bejtandtheile“ 

zu der „Auflöjung derjelben der Art, als ob von Anfang an nicht 

Gütergemeinichaft, jondern Gütertrennung bejtanden,“ jtellt, in 

Wirklichkeit garnicht bejteht und bejtehen fan, vielmehr wie oben 

gezeigt ift, beide Begriffe jich volljtändig deden. 

Terner habe ich die beim Tode des pater binubus eintretende 
Auflöfung der Vermögensmalje feiner beiden Chen in ihre ur: 

ſprünglichen Bejtandtheile nicht als die ratio des Art., jondern als 

jeinen (hauptſächlichen) Inhalt angejehen. Der Grund aber, warum 

nad) jolhem Inhalt des Art. die ehelihe Errungenichaft beider 

Chen gleih dem Jllatenvermögen bes pater binubus 

unter alle Intereſſenten nad Kopfzahl vertheilt wird, liegt nad) 

ber von mir vertretenen Anſicht darin, daß zur Zeit der Entjtehung 
der Beitimmung des Art. 1834 der Grundſatz, daß die Frau als 

Mitarbeiterin ihres Mannes einen Mitanjprud auf die Errungen- 

ſchaft Habe, noch nicht zu einem unjtreitigen Rechtsſatz geworden 

war.*) Damit ijt dann auch zugleich ausgejproden, daß vom 

*) Der Art. 1834 ijt, wie gejagt, dem $1 Tit. 2 Bnd. IV der Statuten 
von 1673 entnommen, der jeinerjeitS jich wiederum auf die im MWejentlichen 

gleihen Beitimmungen der umgearbeiteten Statuten V, 18 und des hamburgiſch— 

rigiihen Rechts II, 22 jtügt, welche in Betreff der Frage, ob die ebeliche 

Errungenihaft als ausjchließliches Eigentyum des Mannes oder gemeinſchaftliches 

Eigenthum beider Ehegatten zu gelten habe, ſchwanken. Siehe hierüber meine 

Abhandtung S. 18, Anmerk. 13, 19, 20 u. 25. 
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Standpunkte der Gütertrennung die Zutheilung der ehelichen 
Errungenihaft zum ausſchließlichen Eigenthum des Mannes, 

rejp. feiner Erben, nicht eine logiſche Nothwendigkeit ift, jondern, 

wenn nad der geltenden Rechtsanſchauung das durch die Arbeit 

der Ehegatten während der Ehe Erworbene als mit durch die Frau 

verdient erachtet wird, die Zuweiſung eines Theils der Errungen— 

ihaft an die Frau auch vom Standpunfte der Gütertrennung ge: 

rechtfertigt ericheint. Es liegt daher nichts Unlogijches darin, 

wenn von zwei Geſetzen, welche, wie die bem Art. 1834 zu Grunde 
liegende Bejtimmung des alten Statutarrehts und der Art. 126 

in verjchiedenen Zeitperioden entjtanden find, bei Auflöjung ber 

Geſammtmaſſe das eine die Errungenichaft ausichließlid dem 

Manne, reſp. deilen Erben, das andere ihm, rejp. feinen Erben 

und der Frau zu zwei gleichen Hälften zumeilt. Nur 

darin fann ein Mangel an Konjequenz gefunden werden, daß die 

Kodififation, welche berufen war, die aus verjchiedenen Zeiten her: 

tammenden und ſich daher häufig wiberjprechenden Geſetzesbe— 

ftimmungen in ein einheitliches Syitem zu bringen, beide Divergi: 
renden Auffafjungen nebeneinander hat fortbeitehen laſſen.“) 

Dem Vorwurfe einer ſolchen Inkonjequenz entgeht der Kodifikator 

aber auch nicht bei der Anficht des Herrn Verfaffers. Der Unter: 

ihied in der Art, wie die Geſammtmaſſe nad) Art. 1834 einerjeits 

und nad) Art. 126 andererjeits in ihre urjprünglichen Bejtand: 

theile zerfällt, it bei Zugrundelegung der von dem Herrn Verfajjer 

vertretenen Auslegung des erjten Art. jogar noch größer, als 
nad) meiner Auffaſſung, da der jeinigen nad) zufolge Art. 1834 im 

Gegenjag zu dem Art. 126 bem überlebenden Stiefparens nicht 
nur die Hälfte der ehelihen Errungenſchaft, jondern aud das 

ihm während der Che bejonders zugefallene Gut entzogen werden 

fol. Freilih läßt der Herr Verfaller die Gründe, aus welchen 

dieſe Beltandtheile nah Art. 1834 nicht nad ihrer früheren 

Dingehörigfeit vertheilt werden, jondern nad) Quoten allen Inter: 

eilenten zufallen, volljtändig unerörtert; dadurch wird aber der 

MWiderjprud, in den jih damit der rt. 1834 zu dem 

*) Die Erklärung dafür liegt offenbar darin, daß zur Zeit der Entjtehung 

der Kodifikation es an gründlichen wiſſenſchaftlichen Vorarbeiten für die Lehre 
des ehelichen Güterrechts nach livländiihem Stadtrecht fehlte. 



76 Gütergemeinichaft nad; liv. Landrecht. 

Art. 126 aud bei ihm jegt, nit aus der Melt geichafit.*) 

Was den oben bezeichneten erjten Differenzpunft betreffs ber 

von dem Herrn Verfaſſer einerjeit3 und mir andererjeit8 vertretenen 

Auslegung des Art. 1834 anbetrifft, jo fann fhon aus der un: 

jtreitig feititehenden Thatjache, daß die Wittwe (zweiter Ehe) von 

der Errungenichaft ihrer Ehe nichts vorausnimmt, jondern fich in 

diejelbe in ihrem ganzen Beltande mit den Slindern beiber 

Ehen theilen muß, gefolgert werden, daß aud die Kinder eriter 

Ehe, die ja die ausschließlihen Erben der Ehefrau der erften Ehe 

find, nichts von der Errungenichaft diejer Che vorausempfangen, 

fondern dieſe ebenfalls im ganzen Beitande nad Kopftheilen 

zwiſchen der Stiefmutter und allen Kindern getheilt wird. Da 
man ferner unter dem „Gut der Mutter“ mindejtens ebenjo 

gut ihr Eingebradhtes im weiteren Sinne allein als dieſes und 

die halbe ehelihe Errungenihaft zujammen verftehen fann, jo 

dürfte man ſich aud in diejem Differenzpunfte eher für meine Aus: 

legung zu entſcheiden haben. 

Was die von dem Herrn Verfaller befürwortete Anwendung 

des Art. 1834 auch auf die Erbfolge beim Ableben der mater 

binuba anbetrifft, jo jpreden jchon gegen diejelbe die ganz un- 
möglihen praftiichen Konjequenzen, zu denen dieje Anficht führt. 

Mahen wir fie uns anſchaulich an einem Beilpiele. Nehmen 

wir an, das der erjte Ehemann der mater binuba bei Eingehung 
feiner Ehe ein Vermögen von 5000 bl. bejeilen hat, fie, die 

Frau, fein Vermögen und während diejer Che von ihnen auch 

*) Auf Seite 52 jeiner Abhandlung führt der Herr Verfaffer zur Be: 

fämpfung meiner Anjicht wörtlich noch Folgendes an: „Daß die ehelihe Er: 

rungenjchaft mit der Auseinanderjegung nad Art. 1834 nichts gemein hat, zeigen 

deutlich die Borjchriften des ejtländiichen StadtredytS (a 1866 und insbejondere 

a 18685 P. NR.) Nach Ddiefem letzteren fällt die eheliche Errungenichaft bei der 

Eheſcheidung unzweifelhaft dem Manne zu (a 121), trogdem find der GStiefvater 

und die Stiefmutter bei der Auseinanderjegung für den in a 1834 vorgejchenen 

Erbfall einander vollfommen gleichgeitellt (a 1866 if. P. R.)“ Der erite, wahr: 
ſcheinlich mit einem Drudfehler behaftete Sat dieſer Ausführung ift, da jelbit: 

verjtändlich ein Vermögensbejtandtheil (Errungenichaft) mit einer Vermögens: 

theilung (Auseinanderiegung nad Art. 1834) nichts Gemeinjames haben fann, 

mir nicht verjtändlid. Der legte Sat ilt aber, auch wenn die analoge Aus: 

behnung eines PartitularrechtS auf das andere zuläfjig wäre, mehr als proble; 

matiſch, da bei der (behaupteten) Gleichjtellung die Beitimmung dod nur eines 

Artikels bedurjt hätte. 
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nichts zuerworben ift; ihr Mann zweiter Ehe aber bei Eingehung 
feiner Ehe ebenfalls 5000 Rbl. mitgebracht hat und dann während 

derfelben durch ein Gewerbe 200000 Rbl. und durd eine Erb: 

ihaft 20000 Rbl. gewonnen hat. Darauf jtirbt die mater 

binuba, die bei Eingehung ihrer zweiten Ehe fi) mit ihren 

Kindern auseinanderzujegen verjäumt hatte, mit Hinterlaffung von 

6 Kindern aus erjter Ehe und einem Rinde aus zweiter Ehe. Die 

Theilung des Vermögens müßte bei analoger Zugrundelegung des Art. 
1834 nun in folgender Weile jtattfinden. Die jechs erjtehelichen Kinder 

würden zunädit die 5000 Rbl. ihrer Mutter vorausnehmen und 

ebenjo der Stiefvater die von ihm in die Ehe gebrachten 5000 Rbl. 

und die von ihm ererbten 20000 Rbl.; die von ihm während ber 

Ehe erworbenen 200000 Rbl. müßte er aber mit den ſechs Stief- 

findern und feinem leiblichen Kinde nach Kopfzahl theilen, jo daß 

er aljo außer den erjterwähnten 25000 Rbl. nur nod) 200000 :8 

— 25000 Rbl. (zufammen 50000 Rol.) erhielte. Noch ungünftiger 

wäre jeine Lage bei der Auslegung, die der Verfaller dem Art. 

giebt. Denn da nad diefer Auslegung der zweite Ehegatte blos 

das von ihm bei Eingehung feiner Ehe in dieſelbe gebradte 

Gut vorwegnimmt, jo würde er mit den jieben Kindern aud) noch 

die von ihm ererbten 20000 Rbl. zu theilen haben, im Ganzen 

aljo nur 5000, 20000 : S und 25000 — 32500 Nbl. 

erhalten. 

Ganz anders jtellt jich jeine Lage aber heraus, wenn man 

gemäß der von mir in meiner Abhandlung vertretenen Anficht 

jtatt den Art. 1834 auf die VBeerbung der mater binuba auszu: 

dehnen, hier das Vermögen nad) Anologie des Art. 126 in jeine 

urfprünglichen Bejtandtheile auseinanderfallen läßt und vertheilt. 

Nah diefer Analogie würde der zweite Ehemann außer feinen 
in die Che gebradıten 5000 Rbl. und der von ihm ererbten 

20000 Rbl. auch noch vorwegnehmen die Hälfte der von ihm 

während der Che in jeinem Gewerbe erworbenen 200000 Rbl. 

und dann aud) noch mit T/s an ber andern Hälfte diefer 200000 Rbl. 

partizipiren, aljo im Ganzen 137500 Rbol. erhalten. 

Das nad) der Anficht des Herrn Verfaſſers im obigen Fall 

den zweiten Ehemann der mater buniba treffende Scidjal, welches 

auf eine Entziehung jeines erworbenen und ererbten Vermögens 

in einem desſelben überjteigenden Betrage hinausläuft, enthält 
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für ihn aber eine um fo größere Ungerechtigkeit, als nur fie, 
nit er für die Unterlajjung der Abfindung ber Kinder verant- 

wortlich ift, er mithin ohne eigenes Verſchulden von jenem Schickſal 

betroffen mird. Zur Nectfertigung feiner Anficht beruft fich der 

Herr Verfaſſer auf das Prinzip der Neziprozität der Cherechte, 

welces verlange, daß, wenn die zweite Ehefrau des pater binubus, 

mie es doch der Art. 1834 zweifellos verlange, von ſolchem Schick— 

fal betroffen werde, das Gleiche im gleichen Falle auch den zweiten 

Ehemann der mater binuba treffen müſſe. Doch fann ich nidt 

zugeben, dab in dem livländiichen Stabtrehte das Prinzip der 

Neziprozität in dem Sinne, daß beide Ehegatten gleiche Rechte 
haben (in welchem Sinne allein es für den Herrn Verfaſſer ſprechen 

würde) beiteht. 

Die Rechte der beiden Ehegatten find nad livländiſchem 

Stadtrehte vielmehr im Mefentlichen durchaus verfchieden. Nicht 

nur während beftehender Ehe, mo der Mann über das Gefammgut 

faft wie ein ausjchließlicher unbeichränfter Eigenthümer verfügen 

fann, während die Frau nur äußerſt beichränfte Dispofitionsrechte 

hat, ſondern auch nad) der Auflölung der Ehe durd) den Tod eines 

der Gatten, in welchem Falle dem überlebenden Manne bei der 

Theilung des Vermögens mit den Kindern oder den Seitenver— 

wandten des Veritorbenen jtets eine größere Quote als der über- 

lebenden Frau zufällt. Die Gleichheit des Grundes, welche nad) 

Anficht des Herrn Verfailers die analoge Ausdehnung des Art. 1834 

auf den Fall der Beerbung der mater binuba rechtfertigen joll, 
it mithin nicht vorhanden. 

Ferner: Daß die in den Art. 1834 übergegangene Be- 
timmung bes alten Statutarrechts der zweiten Ehefrau des pater 

binubus nit die eine volle Hälfte der ehelihen Errungenſchaft 

ihrer Ehe (jondern nur einen Kopftheil daran) zufpricht, iſt daraus 

zu erflären, daß, wie bereits erwähnt, der Mitanſpruch der Chefrau 

an ber ehelihen Errungenſchaft ſich zur Zeit der Statuten nod 

nicht zu einem unjtreitigen Rechtsſatze entwidelt hatte, jondern bie 

Auffaſſung noh Boden fand, daß fie dem Ehemanne allein zu: 

fomme. Die ratio dieſer Beſtimmung jelbjt weilt mithin auf eine 

ungleihe Rechtsftellung beider Chegatten Hin, mwodurd die von 

dem Herrn Verfaſſer wegen Gleichheit des rundes befürmwortete 

analoge Ausdehnung des Art. ebenfalls unmöglich wird. 
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Endlich Spricht gegen die analoge Ausdehnung des Art. 1834 
auch die Anmerkung zu demfelben. Darin ift freilich dem Herrn 

Verfaſſer Recht zu geben, daß ber Art. 9 Hauptftüd 5, worauf 

fie in Betreff „der Wirfung der von einer fich wieder verehelichten 

MWittme unterlaffenen Abtheilung“ verweilt, nur über die Erb- 

rechte nad) dem Tode ihres Ehegatten eine pofitive Antwort 

gibt, nicht aber auch auf die Frage, wer ji e beerbt; dagegen 

fann ich ihm nicht beipflichten, wenn er jenem Hinweiſe für unfere 

Trage jede Bedeutung abipricht. Denn der Art. 1834 felbjt 
handelt jedenfalls von der Erbfolge nad) dem Tode des pater 

binubus und nur von diefem, mithin fonnte e8 in der Ab- 

ſicht der Anmerkung nur liegen, in dem bejagten Hinweiſe einen 

Aufihluß darüber zu geben, welches Erbredt nach dem Tode der 

mater binuba im gleiden alle eintrete. Dieſe Abficht 

durch den Hinweis auf eine andere Gefegesftelle zu erreichen, wäre 

aber überhaupt gar nicht möglich gewejen, wenn der Rodififator in 

der Ausdehnung des Art. 1834 jelbit die Löſung der Frage ge: 
jehen hätte. Die Anmerkung beweift daher jedenfalls ſoviel, daß 

die analoge Ausdehnung des Art. auf die Erbrechte nad) dem Tode 
ber mater binuba nidt im Sinne des Kodifikators lag. 

Nach allem Obigen glaube ich von dem, mas id) in meiner 

Abhandlung über die Beerbung des conjux binubus dur den 

zweiten Ehegatten bei Konkurrenz von Kindern beider Ehen gejagt 

habe, nichts zurüdnehmen zu müſſen. 

Gehen mir jet auf die im MWbichnitte J bezeichneten 

Falle näher ein. 

II. 

Aufhebung der Gütergemeinjdaft 

während der Ehe durh Ehevertrag und Aus— 

tritt des Ehemanns aus der Unterordnung 

unter das Stadtredt. 

Ih babe in meiner mehrerwähnten Abhandlung (85 33 u. 36) 

angenommen und die Annahme begründet, daß bei dem Erlöjchen 

der ehelihen Gütergemeinichaft das mährend der Ehe ungefonberte 

MiteigenthHum des Ehemanns, rejp. jeines Nachlaſſes ſich in einen 

ibeellen Antheil von ”/ıe und das ber Ehefrau in einen folchen 

von °/ı2 ummandele und daß daher bei der vertragsmäßigen Auf: 

hebung der Gütergemeinjchaft während bejtehender Ehe (falls hier 
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eine entgegengefegte Verabredung nicht getroffen ift) ſowie beim 

Austritt des Ehemanns aus der Unterordnung unter das Stadt: 

recht, weldhe Austretung vom Gejeg ebenfalls als Erlöfhungsgrund 

der Gütergemeinichaft betrachtet wird, zwiſchen den Ehegatten ein 

gewöhnliches (römifchrechtliches) condominium von ’/ı2 und reip. 

*12 entjtehe und daher die Maſſe zwiichen ihnen nad) diefen Quoten 

getheilt werben müjje. Der Herr Verfafjer ift dagegen der Anficht*), 

daß in den beiden Fällen „Maſſentrennung“ und zwar im Sinne 

des Art. 126 des Privatredhts eintreten müjje, wobei er biejelbe 

alfo motivirt. Nach meiner Argumentation „wäre die Aufhebung 

der Gütergemeinſchaft der nicht adligen livländiſchen Landgeiſtlichen 

durch Veränderung des Standes eine rechtliche Unmöglichkeit, denn 

hier haben ja die Ehegatten bereits ideelle Antheile (Art. 69). 

Und doc ift im Art. 77 ausbrüdlih eine Aufhebung der Güter: 

gemeinihaft anerfannt”“. Die Anfiht des Herrn Verfaſſers ließe 

fih allenfalls vertreten, wenn man unter dem Begriff ber ehelichen 

Bütergemeinihaft nichts Weiteres zu verjtehen hätte, als ein 
zwiichen den Ehegatten bejtehendes condominium und diejes con- 

dominium zugleich ein gewöhnliches (vömijchrechtliches) wäre; 

denn unter diefer VBorausjegung würde bei Zugrundelegung meiner 

Anfiht die im Art. 77 in mejentlicher Webereinjtimmung mit 
Art. 93 jtatuirte „Aufhebung der Gütergemeinihaft” allerdings 

nichts mehr bewirfen, al$ mas bereits vorher bejtanden hätte. 

Die Vorausſetzung trifft aber durchaus nicht zu. Die eheliche 

Gütergemeinſchaft ijt einmal bedeutend mehr als ein condo- 

minium. Sie ijt ein Nechtsverhältniß, in welchem die Ehegatten 

nicht nur ein gemeinschaftlicyes Vermögen haben, jondern in welchem 

auch Alles, was jie erwerben, gemeinjchaftlid wird und nicht 

minder aud eine gemeinjchaftlihe Schuldenhaftung beiteht. Sodann 

ift fie fein römischrechtliches condominium, jondern ein bejonders 

geartetes, da, während mit jenem die Gemeinjchaftstheilungsflage 

unzertrennlich verbunden ijt, diefem ſolche volljtändig fehlt (Art. 95 

und 78). 
8 iſt daher auch bei Zugrundelegung meiner Anſicht in den 

beiden beregten Fällen das Rechtsverhältniß der Ehegatten zu ein— 

ander und nach außen vor „Auflöſung der Gütergemeinſchaft“ und 

nach derſelben ein grundverſchiedenes und zwar in ſofern, als jetzt 

(nach der Auflöſung) nicht nur jeder Ehegatte wieder für ſich 
*) S. 6 u. 7. 
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erwirbt und die Schuldenhaftung fih anders regelt, ſondern 

auch jeder Ehegatte die Gemeinjchaftstheilung verlangen kann. 

Schließt hiernady der Art. 77 durchaus niht — mie der 

Herr Berfaffer annimmt — bie Auffallung des Art. 93 im Sinne 

einer Quotentheilung aus, jo müffen für diejelbe und gegen bie 

des Herrn Verfaſſers — aud) wenn man davon abfieht, daß Die 

Quotentheilung eine nothwendige Konſequenz einer wirklichen 

materiellen Gütergemeinihaft iſt — folgende Erwägungen ent: 

fcheidend werben: 

1. gewinnt das „Aufhören“ der ehelichen Gütergemeinichaft 
nah Art. 93 im Sinne des Herrn Berfajlers die Be- 

deutung einer rücmwirfenden Kraft, denn, wenn, wie er 
meint, die Mafje in ihre urſprünglichen Beltand- 

theile zurüdfällt, jo knüpft der durch das Aufhören der 
Gütergemeinjchaft entitehende neue Rechtszuſtand nicht an 

den früheren (d.i. das entſtandene condominium), jondern 

an denjenigen Zuftand an, der vor ber Che bejtand. ine 

ſolche rüdmirfende Kraft müßte, um ftatthaft zu 

ericheinen, aber vom Gejefe ausdrüdlich ausge 

ſprochen fein. 

2. jtügt fich die Anficht des Herrn Verfaſſers auf die Ana- 

logie des Art. 126, mährend die meinige auf die des 

Art. 1819 ſich jtügt. Die Auflöjung der Gütergemein- 

Ihaft mit der Wirkung des Art. 126 bezieht fich aber 

auf die Chejcheidung, mithin auf einen offenbar unnor: 

malen Fall der Erlöfhung der Gütergemeinſchaft, während 

der von mir analog herangezogene Art. 1819, da er die— 

jelbe für den Todesfall im Auge hat, den Normalfall 
ihrer Erlöſchung enthält, mithin ſich ebenjo jehr zur 

analogen Ausdehnung qualifizirt, als der Art. 126 dazu 

ungeeignet ijt. 

3. ſowohl im Art. 126, als auch in dem Art. 1834 — ben 

beiden einzigen, in melden das livländifche Stadtrecht 

beim Aufhören der Gütergemeinfchaft ausdrücklich Die 

Duotentheilung ausichließt und jtatt ihrer die Theilung 

jo geichehen läßt, daß jeder Ehegatte (refp. jeine Erben) 

das von ihm unabhängig von der Gütergemeinſchaft Er- 

mworbene herausnimmt — läßt bas Geſetz bieje Wrlung 
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nit unvermittelt aus ber Auflöfung ber Gütergemein- 
Schaft hervorgehen, ſondern fnüpft es fie zunächſt an den 

von ihm bier ausdrücklich flatuirten Umftand, daß die 

Mafle ih „in ihre urjprünglichen Beftandtheile” auflöft; 

es ift daher anzunehmen, daß, wenn der Geſetzgeber aud 

in dem alle des Art. 93 die Theilung im Sinne des 

Art. 126 Hätte vornehmen mollen, auch hier des Um— 

ftandes, daß die Maſſe in ihre urfprünglichen Theile zer- 

falle, erwähnt hätte. 

Der Herr Verfafier hält es außerdem nicht für richtig, daß, 
wenn eine Duotifirung der Mafle überhaupt eintreten müßte, bei 

folcher, wie ich es thue, dem Ehemann ”/ıa und der Ehefrau ?/ıe 
zugeiprohen werden.“) Da meine Argumentation in dieſer Be- 

ziehung im Zufammenhange fteht mit meiner Anfiht über die 

Nothwendigkeit, in der nad Art. 1819 und rejp. 1830 und 1831 

dem überlebenden Ehegatten zulommenden Quote einen Proprietäts- 

theil von einem Erbtheile zu jcheiden, jo wird es zweckmäßig fein, 

den Nachweis der Nichtigkeit der fpeziell von mir angenommenen 

Quotifirung auf den nädjten, dem in das Erbrecht jchlagenden 

Indignitätsfall des Art. 2863 gemidimeten Abjchnitt zu verjchieben. 
Hier will id) nur nod) jo viel bemerfen, daß, wenn man meine 

Quotifirung (nad ’/ıe und °/ı2) in den obigen Fällen (Austritt 

des Mannes aus der Unterordnung unter das Stadtrecht oder 
vertragsmäßige Aufhebung der Gütergemeinichaft) nicht annehmen 

zu fönnen glaubt, in Analogie des Art. 4293 und gemäß ber 
Art, wie die Frage in der allgemeinen Theorie der ehelichen 

Gütergemeinſchaft gelöft wird,*) für beide Ehegatten gleihe Quoten 

*) Diefer meiner Auffaffung ift beigepflichtet Profeffor Paul Dertmann in 

feiner Anzeige meiner Abhandlung in dem „Archiv für bürgerliches Recht” Bd. 17 

©. 352. Für's Hamburg’sche Recht vertheilt Dr. Julius Goldfeld in feiner mir 

leider bei meiner frühern Abhandlung noch nicht befannt gemejenen Schrift 

„Hamburgiſches eheliches Güterrecht“ (1888) auf Seite 53 die ideellen Antbeile 

unter die Ehegatten wie folgt: „Während der Dauer der Ehe jteht dem Mann 

ein unbedingtes Recht auf !/,, der Frau ein unbedingtes Recht auf 1/, des Ge» 
fammtgut3 zu. Das verbleibende Sechstel gehort der Ehefrau unter einer Re: 

folutiobedingung, deren Eintritt das Anrecht des Mannes auf jenes Sechätel 

ſuspenſiv bedingt.” 

**) Siehe die Motive zum deutjchen bürgerlichen Geſetzbuch Bd. IV an 

ber bereits zitirten Stelle der Seite 402, 
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ftatuiren müßte. Solches fonnte auch dann geichehen, wenn man 

den Eigenthumsantheil derjelben im Falle der Auflöfung der Ehe 

dur den Tod eines Ehegatten anders bemißt, denn das unge 
fonderte Miteigentum der Ehegatten während bejtehender 

Ehe, wie wir es ber ehelihen Gütergemeinjchaft zu Grunde legen, 
geftattet bei deren Erlöfchen den jodann hervortretenden Proprietäts- 

theil eines jeden Gatten je nach den verfchiedenen Fällen auch in 

verjchiedenen Quoten (der Geſammtmaſſe) zu ſehen; da mährend 

ber Ehe ja Jeder von ihnen Eigenthümer der ganzen Maffe it, 

wenn auch beichränft durch das Recht bes Anderen. 

IV. 

Zu Art. 2868.*) 
Der Herr Verfaffer glaubt — hierin einer Anfiht Erbmann’s 

folgend — auch diefen Art. im Sinne einer Mafjentrennung auf- 
fallen zu müſſen und fieht demgemäß in dem Inteftaterbrechte des 

überlebenden Ehegatten in den Nachlaß des verjtorbenen, mwelches 

ihm, wenn er ohne vorherige Auseinanderjegung mit den minder: 

jährigen Kindern zur zweiten Ehe fchreitet, zu Gunften derjelben 
entzogen wird, das llatenvermögen bes verftorbenen Ehegatten. 

Diefes ſoll den Kindern Zufallen, während der parens indignus 
das von ihm jelbjt erworbene Vermögen erhält. 

Der Rüdzug, den der Herr Verfaſſer in den oben angegebe- 
nen Fällen unbewußter Weile von dem Prinzip ber innern 

Gütergemeinſchaft vollzieht, ift in biefem Falle befonders in die 

Augen fallend. Iſt doh ein Erbredt eines Ehegatten in das 

Illatenvermögen des andern ganz undenkbar, wenn basjelbe nicht 

auch während der Ehe als ſolches noch beitand und das ausfchlieh- 

liche Eigenthum des Verflorbenen war.**) Es ift gegen bie vom 

Herrn Verfaſſer vertheidigte Auslegung bes Art. 2863 eingemandt 

morben, daß, wenn das llatenvermögen des parens binubns 

indignus an Werth das Jllatengut des verftorbenen Gatten über: 
fteigt, er durch eine Entziehung der Erbichaft vortheilhafter geftellt 

märe. Diejem Einwande glaubt nun der Herr Verfaſſer mit der 

Annahme begegnen zu können, daß es zur Entziehung einer Erb» 

I Dieſelbe Stellung wie zum Art. 2868 nimmt der Herr Verfaſſer auch 

zum Art. 2861 ein. — 

**) Bei Erdmann iſt die Anficht ganz fonfequent, da er ſich auf den 

Boden ber äußern Gütergemeinichaft ftellt. a 
2 
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ihaft jeitens derjenigen PBerfonen (in casu alſo der Kinder), welche 

an Stelle des Unwürdigen treten, einer Willenshandlung bedarf, 

welche Ddiejelben, falls die Entziehung ihnen bejonderer Umjtände 

wegen zum Nachtheile ausfallen könnte, nicht zu vollziehen 

braudten. 

Dieje Annahme läßt fich jedoch mit unferem Recht fchmwerlich 

vereinigen. Freilich) wird dem unmürdigen Erben die Erbidaft 

entzogen. Die Entziehung geichieht aber nicht durch eine Rechts— 

handlung der an jeine Stelle tretenden Perfonen, jondern fraft 
Geſetzes, wofür folgende Stellen ſprechen: 

Urt. 2347: „Es kann nicht blos Inteflaterben durch Ent: 
erbung das ihnen vermöge des Geſetzes zuftehende Erbrecht entzogen 

werden (Art. 2013 fgg.), ſondern es mird in bejtimmten Fällen 
Ihon fraft Gefeges nidt blos das geſetzliche, fondern auch 

das tejtamentarifche und vertragsmäßige Erbrecht den Erben wegen 
Unmwürdigfeit zur Strafe genommen, jomwie Legataren das ihnen 
zugedachte Vermädtniß.“ 

Urt. 2848: „Sowohl Erbichaften als Legate gehen dem— 
jenigen verloren, der feinen Erblafjer oder Vorerben getödtet oder 

auch nun culpos den Tod degsſelben Herbeigeführt hat u. ſ. m.“ 

Art. 2873: „An die Stelle desjenigen, dem die Erbichaft 

wegen Unmürdigfeit entzogen ift, tritt, wo nidts Bejonderes 
beftimmt ift, derjenige, welcher neben dem Ausgefallenen oder zu: 

nächſt nah ihm zur Erbfolge berufen ift, er ſei nun Subititut, 

Miterbe oder nächſter geſetzlicher Erbe des Erblaſſers. Für Die 

wegen Unmiürdigfeit entzogenen Legate gelten bie in den Art. 2537 

und 38 aufgeitellten Regeln.“ 

Art. 2875: „Sat der Unmürdige bereits erworben und 

empfangen, was ihm angefallen war, jo muß er es mit allen 

Früchten und Akzeſſionen dem an jeine Stelle Tretenden heraus: 

geben; ijt es noch nicht erworben, jo fällt e8 diefem von Rechts 

wegen an.” 

Das römiſche Recht, auf meldhes das Provinzialrecht ſich 

hierin jtügt, jteht ganz auf demfjelben Standpunkte. „Die 

Wirkungen der Erbunmwürdigfeit treten ohne Weiteres ein. Handelt 

es fih im Bejonderen um eine Erbſchaft, jo hat derjenige, an 
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welchen bie Erbichaft fällt, ohne Weiteres die Erbichaftsredhte und 

Erbſchaftsverpflichtungen.“) 

Fragt man nun, was den Herrn Verfaſſer zu ſeiner Anſicht, 

daß der Art. 2863 Maſſentrennung gewollt habe, geführt hat, ſo 

ſind es zwei Gründe. Einmal iſt es der Umſtand, daß unter 

den unter dem Terte des Art. 2863 angeführten Quellen ver— 

gleichsweiſe („Vgl.“) auf das Rigaſche Stadtrecht (von 1673) 

Buch IV Tit. 2 8 1 hingewieſen iſt, und dieſe Stelle die „direkte 

Quelle“ des Art. 1834 ift, welcher jeinerjeits nach dem Tode des 

die Abfindung feiner Kinder verjäumt habenden parens binubus 

ausdrücklich Mafjentrennung eintreten läßt. 

Diefe Deutung des Dinweijes ift meines Erachtens nicht zu: 

läſſig, die richtige vielmehr folgende: Die Rigaſchen Statuten von 

1673 fennen die Beſtimmung nicht, daß der überlebende Ehegatte, 

wenn er bei ſeiner MWiederverheirathung die Abtheilung der Kinder 

unterlajjeu Hatte, jeines Erbrechts in den Nachlaß des verjtorbenen 

Ehegatten verluftig geht, jondern jtammt fie aus der Rigaſchen 

Vormünderordnung vom Sahre 1591. Da lepteres Geſetz das 

ältere war, jo fonnte die Frage entitehen, ob die in ihm ent: 

haltene Bejtimmung nicht durd die Statuten von 1673 per 

silentium bejeitigt jei. Daß dies von leßteren nicht beabjichtigt 

worden, darauf läßt fih nun aus der zitirten Stelle derjelben in 

jofern ein Rückſchluß machen, als diefe bejagt, daß im beregten 

Falle nad dem Tode des pater binubus von dem Gut feiner 
erjten Chegattin jeine Kinder zweiter Che, die doc) ebenfalls jeine 

Erben find, nichts erhalten, jondern dasjelbe allein jeinen erjtehe: 

lihen Kindern zufällt, was, wenn er ſelbſt als Erbe feiner erjten 

Frau rechtlich anzuerkennen wäre, nicht gerechtfertigt wäre. Damit 
ift alſo indireft bewiejen, daß auch die Statuten vom Jahre 1673 

dem ohne vorherige Abtheilung von den Kindern erjler Che zur 
zweiten Che jchreitenden pater binubus das Erbredt in den Nad): 

laß des verjtorbenen Gatten erjter Ehe verjagen. Dieſes allein it 

meiner Meinung nad die Bedeutung des Hinweiſes des Art. 2863 
auf die Stelle der Statuten. Ahnen außerdem aud) die Abjicht 

des Kodififators zu unterftellen, daß das Objekt des nteftaterb: 

rechts, weldyes der parens binubus indignus nad) Art. 2863 

*) Windſcheid, Pandekten Bnd. III, $ 674, 
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verliert, glei zu achten jei dem „Gut ber Mutter”, welches im 

Falle beregter Bejtimmung der Statuten und bes Art. 1834 bie 
Kinder erjter Che vorausnehmen, beziehungsweije das Erbrecht 

aud dort, wie bier in ben Trümmern einer Maflenauflöjung zu 
ſuchen jei, iſt dagegen nicht gerechtfertigt. Der Verfaſſer weijt 

jelbjt an anderer Stelle (S. 49) auf den verjchiebenen Thatbejtand 

beider Artikel Hin, indem er anführt, daß ber Art. 2863 aus 

ſchließlich vom erbunwürdigen Ehegatten ſpreche, während Art. 1834 

von der Erbunmwürdigfeit ganz abjehe und baß nur beim Art. 2863 

es jih um die Erbredite des parens binubus gegenüber bem ver: 

jtorbenen erjten Ehegatten Handele, während ber Art. 1834 von 
feinem Nadlaß handle x. Und an einer dritten Stelle (S.67 

not. 7) jagt jogar ber Herr Verfaſſer, daß bie Art. 1834 u. 2863 

nidhts mit einander gemein haben. 

Bei ſolcher VBerichiedenheit des Thatbeſtandes beider Stellen 

ericheint die Beltimmung des Gegenjtandes bes Inteftaterbrechts 

des parens binubus in ben Nadjlaß des verjtorbenen Ehegatten 
auf Grund bes Art. 2863 nad) der Analogie bejlen, was Die 

Kinder erjter Ehe nad Art. 1834 bei der Theilung voraus er- 

halten, unzuläffig und zwar um jo mehr, als, wie bereits erwähnt, 

die Entjtehung der Beltimmung bes legten Artikels in eine Zeit 

fällt, in der das Rigaſche Stadtreht prinzipiell den Boden ber 

getrennten Güter noch nicht ganz verlaſſen hatte, während bie 

Kodififation von 1864, die inzwilchen durch Gemwohnheitsredht und 

Wiſſenſchaft bejtimmte Fortentwidlung des Rechts berüdjichtigend, 

das Prinzip der Gütergemeinjchaft proflamirt und die Beitimmung 
des Art. 1834 offenbar nur deshalb beibehalten hat, weil in dem 

hier behandelten Falle wegen der VBerichmelzung zweier Maſſen 

eine Quotentheilung fih als undurdführbar ermwies.*) 

Den zweiten Grund für feine Auslegung bes Art. 2863 
fieht der Herr Verfaſſer in der Unmöglichkeit in der nach Art. 1819 
und rejp. 1830 u. 1831 dem überlebenden Ehegatten zufallenden 
Theilungsquote einen Erbtheil von dem Proprietätstheil in be— 

jtimmten Bruchtheilen abzujondern (S. 3). Hören wir, was er für 

dieje Unmöglichkeit anführt. 

Die ehelihe Gütergemeinjchaft jei nad meiner Meinung, mit 

welcher der Herr Verfaſſer fi auch einverjtanden erklärt, ein ge- 

*) Siche hierüber meine zitirte Abhandlung ©. 18, 18, 28, 24 und 72. 
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meinjchaftliches Eigenthum „ohne bejondere Antheile”. Ein ſolches 

ungelondertes Miteigentyum der Ehegatten an der Gejammtmajje 
fonne fi) aber im Augenblide des Todes eines von ihnen nicht 

in bejtimmte ideelle Antheile ummandeln, denn „was 

dem Ehegatten im Augenblicke der Auflöfung der Ehe durch den 
Tod gehört habe, müfle er nad Art. 1891 doch wohl jchon vor: 

ber bejejlen haben. 

Zunächſt ſchlägt in diefer Argumentation bes Herrn Verfajlers 
die Berufung auf den Art. 1891 nicht durch. Denn aus diejem 
Art. läßt fih nur folgern, daß das, was der Erbe erbt, dem Erb: 
lafjer „zur Zeit jeines wirklich erfolgten oder rechtlich präſumirten 

Todes” bereits gehört haben müſſe, aljo nicht nothmwendig jchon 

vor feinem Tode, jondern ebenjo gut aud) erft im Augen: 

blide feines Todes. Zweitens gehört beim Miteigenthum ohne 
befondere Antheile jedem WDiiteigenthümer die Sache in der Art 

ganz, daB aud die Nutzung und der Ertrag derjelben zwiichen 
ihnen ungetheilt it. Die ganze Sache in diejem Sinne jchließt 

aber jede beliebige Quote an derjelben ein, jo daß, aud menn 

man zu der Meinung gezwungen wäre, daß die Ummandlung nicht 

ihon im Augenblide des Todes, jondern unmittelbar darauf 

erfolgt, es doch wahr bleiben würde, daß das, was der überlebende 

Ehegatte erbt, dem verjtorbenen bereits gehört hatte. 

Endlich) beweilt das Argument des Herrn Verfaſſers zu viel. 

Wäre e8 wahr, daß, wenn der verjtorbene Ehegatte zur Zeit jeines 

Lebens noch feinen ideellen Antheil (jondern nur eine ungejonderte 

Mitberedtigung) an der Gejammtmajje gehabt hat, ihm auch im 

YAugenblide der Auflöjung der Ehe fein ideeller Antheil zu: 
geichrieben werden könne, jo fünnten aud) nicht bei unbeerbter Ehe 

die Blutsverwandten des verjtorbenen Ehegatten und bei beerbter 

Ehe jeine Kinder, welche (Blutsverwandte und Kinder) Doch jeine 

Erben find und nicht etwas von ihm erben fünnen, was er nicht 

bereits jelbjt gehabt hat, jchon ſogleich nad) feinem Tode ideelle 

Antheile an der Maſſe haben, jondern ſolche erjt im Augenblicke 

der Theilung gewinnen. Gleichwohl fteht das Erjtere feit (S. Art. 

1819, 1825, 2682, 2684 und 2892 Bft. 2), und wird es für 
den Fall der beerbten Che auch von dem Herrn Berfaljer jelbjt 

zugegeben, freilid mit dem Zujag, daß die ideellen Antheile der 
Kinder in der Zeit zwiſchen dem Tode des verjtorbenen Parens 
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und der Theilung nur „vorläufig firirbar” find. Vorläufig firir: 

bare Theile find aber doch immerhin ſchon Theile, wenn auch be: 

fonders geartete. 

Meiter jagt der Herr Verfaſſer zur Befämpfung meiner An- 
fiht, daß, was ich gegen die Konftruftion der ehelihen Güter: 
gemeinjchaft als eines römifchrechtlihen Miteigenthums (S. 35 

meiner Abhandlung) angeführt habe, ich auch gegen die Konftruftion 

einer gejonderten Erb: bezw. Eigenthumsquote gelten lafjen müjle. 

Warum das geichehen müſſe, verjchweigt der Herr Verfaſſer. 

Enticheidend gegen die Annahme, daß die Ehegatten nad) 
unjerem Provinzialrechte während der Che Miteigenthümer im 

römiſchrechtlichen Sinne find, d. h. ideelle Antheile haben, waren 

für mid) folgende Gründe: Erjtens, daß das Provinzialredht ihnen 

ausdrüdlidy bejondere Antheile abjpricht (Art. 80), zweitens, daß 

es ihnen das Recht auf Theilung des Gemeinjhaftsverhältnifjes 

verjagt (Art. 95) und drittens, daß es auch den Frudhtgenuß nicht 

nah Brudtheilen unter fie vertheilt (Art. 82). Die beiden erjten 

Gründe fünnen aber gegen die Möglichkeit der Scheidung des 

Eigenthumsantheils vom Erbantheil nicht geltend gemacht werden, 

weil, wenn das Provinzialredht auch nirgends ihrer Trennung von 

einander erwähnt, e& doch auch nirgends ihre Trennbarfeit aus: 

ichließt, und ber dritte Grund ift überhaupt hier unanıwendbar, da 

er ideelle Antheile in verichiedene Perjonen vorausjegt, mährend 

bier fie fih in einer Perſon vereinigen. 

Hören wir den Herren Verfafjer weiter (S. 4): „Die Kon: 

ftruftion Gürgens beruht auf einer Subjtraftion der Antheile der 

Blutsverwandten an der Geſammtmaſſe. Allein daraus, daß von 

diejer leßtern die Blutsverwandten !/s bezw. !/s erhalten, folgt 
vom Standpunft des ehelichen Güterrehts noch nit, dab dem 

verjtorbenen Ehegatten „mindeſtens“ gerade dieje Quote als „Eigen: 

thumsantheil“ (S. 108) am Nachlaß gehört hatte. Noch in 

ſchwediſcher Zeit bejtand in Riga Gütertrennung, trogdem war be: 

reits damals nad Auflöjung der Ehe eine Theilung der Gejammt: 
majje nad) Quoten üblich.” 

Auch diejer Einwand ijt nicht ſtichhaltig. Wo bei einem 

Syſtem der Gütertrennung nad) dem Tode eines Chegatten der 

überlebende Ehegatte nicht jein erworbenes Vermögen und einen 

Theil des vom Verftorbenen erworbenen Vermögens (legteren als 
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Erbtheil), jondern eine Quote an der Geſammtmaſſe erhält (f. g. 

„Sütergemeinfchaft von Todes wegen“), wird dieſe Wirkung in 
folgender Weiſe erflärt: Entweder jo, daß der überlebende Ehegatte, 

um das Erbtheil in den Nachlaß des Verjtorbenen (d. h. als einen 

Theil des von diejem erworbenen Vermögens) zu empfangen, fein 
eigenes Vermögen in die Theilungsmaije fonferiren muß, und dann 
hierdurch die Quote, die er am Vermögen des Verſtorbenen erbt, 

zu einer Quote an der Geſammtmaſſe wird,*) oder fo, daß die 
Ummanblung des Sllatenguts der beiden Ehegatten zu Quoten am 

Geſammtgut ſich (nicht erjt bei der Theilung und durch fie, jondern) 

von jelbft im Nugenblid des Todes vollzieht.**) 

Deine Schlugfolgerung, durch welche ich von der Wirtung, 

daß die Blutsverwandten (nad) Art. 1819) einen Antheil von 

!/a rejp. Y/s erhalten, auf die Thatjache, daß dem verjtorbenen 

Ehegatten im Nugenblide feines Todes (nicht bereits zu Lebzeiten) 
mindejtens eine gleihe Quote als Eigenthumstheil gehört habe — 
die Urfache jener Wirfung — zurüdichließe, beruht darauf, daß 

jene Wirkung bei Annahme diefer Thatjahe ſich nicht blos 

erflären läßt, fondern audh anders nicht erklärt werden 

fann. 

Hiernach erweilt ji die Behauptung des Herrn Verfaſſers, 

meine Argumentation führe zum Schluß, daß aud ſchon zur 

ichmwebilhen Zeit, in der nur erjt Sütergemeinjchaft von Todes 

wegen bejtand, dem veritorbenen Ehegatten eine Quote von min: 

beitens reſp. ?/s zugeitanden haben müſſe, — einerlei, welche 
von den beiden obigen Anfichten den Vorzug verdient, — als un: 

rihtig: Geht man von der erjten Anſicht aus, jo liegt zu der 
Schlußfolgerung überhaupt feine Nöthigung vor, da nad) ihr die 
ben Blutsverwandten zufallende Quote der Geſammtmaſſe ſich 

auch anders, als durd die Annahme einer dem verftorbenen Che: 

gatten zujtehenden mindejtens gleichen Quote erflärt werden fann; 

nimmt man dagegen die zweite Anficht an, jo ift man zwar zu der 
Scdlußfolgerung gezwungen, fie it dann aber auch einwandäfrei, 

*) So wird die Wirkung von Erdmann erklärt. (Siehe jein „Güterrecht 

der Ehegatten“ S. 232, 227 Anmerk. u. 352). Auch zu vergl. Kunde, ehel. 

Güterrecht ©. 238. 

**) Weber diefe zweite Erklärung, die mener Anſicht nad) die richtige iſt, 
vergleiche meine Abhandlung S. 61 u. S. 107, Unmerf. 3. 
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da dann in ber That aud zu ſchwediſcher Zeit ber verjtorbene 
Ehegatte im Augenblid bes Todes bie bezeichnete Quote bejeilen 
hatte *). 

Serner führt der Herr Verfaller (S. 5 u. 20) gegen meine 
Anfiht an, daß fie zu dem Ergebniß führe, daß „zwar der un- 
beerbte und ber mit nur einem Finde hHinterbliebene beerbte Ehe: 

gatte noch in ber Lage jei, feine Erbquote ("/ı2) als Strafe zu 
verlieren, daß dagegen der mit mehreren Kindern hinterbliebene 

Ehegatte von der Strafe der Indignität garnicht betroffen würde“, 
ſolches Ergebniß aber badurd) widerlegt werde, daß „ber Art. 2863 
gerade den Fall ausdrüdlicdy hervorhebe, wo der parens binubus 
mit mehreren Kindern hinterblieben jei“. Diejer Einwand, der 

ihon deshalb nicht von Bedeutung it, weil er zu jehr an dem 

Buchſtaben haftet, verliert vollends diejelbe, wenn man erwägt, 

daß eritens die Beltimmung bes bez. Art. nicht allein für das 

livländiſche Stadtrecht, fondern aud für eine Reihe anderer Rechte 

gilt und in diejen die Strafe in vollem Umfange auch den parens 

mehrerer Kinber trifft und zweitens gegen joldyen in Be: 

zug auf denjenigen Theil des Nachlaſſes, welcher durch das Sonder: 

*) Ich habe mich in meiner erwähnten Abhandlung für die von mir ver: 

tretene Scheidung der jtatutariihen Portion in einen Eigenthums- und Erbtbeil 

in der von mir angegebenen Größe aud darauf berufen, daß Runde (in jeinem 

„ehelichen Güterrecht“ $ 101 ©. 222 Anm. 1) für das hamburgſche Recht auf 

einem ähnlichen Standpunkt jtehe. Der Herr PBerfafier bejtreitet mir Die Bes 

rechtigung zu ſolcher Berufung, da Runde von der wohl im hamburgiſchen nicht 

aber im livländiſchen Stadtreht zutreffenden Prämifje ausgehe, daß den Kindern 

am Gefammigut ein Notherbenrecht auf den Todesfall der Eltern zuitehe. Der 

Herr Verfafier fcheint mir dabei aber zu überjehen, daß Runde, um zu ben 

beregten Gigenthumsantheilen (de Mannes von ?/; und der Frau von /j3) 
zu gelangen, nicht etwa die nah Notherbenrecdt den Kindern zukommende 

geringere, fondern die Quote, die eventuell den Blutsverwandten des veritorbenen 

Gatten zufält, von der Majje in Abzug bringt. Außerdem lehrt Runde die 

Scheidung des Eigenthumsantheil® von dem Erbtheil für die auf dem Prinzip 

einer wirfliden Gütergemeinichaft jtehenden Güterrechte überhaupt und für alle 

Fälle derfelben, wo „ein praftifches Intereſſe dafür entjteht“, mobei er nur 

„regelmäßig” den Eigenthumstheil beider Ehegatten in der gleichen Quote von 
1/, geiehen haben will, nicht dagegen auch dort, wo außnahmsweije die Statuten 

Anhaltspunkte zur Annahme von ungleihen Quoten geben. Diefe feine Anficht 

ergiebt fich bei einer Bergleihung der oben zitirten Stelle mit $ 69 S. 141, 

$ 101 ©. 225 am Anfang u. $ 106 3. 239, 



Bütergemeinichaft nad) liv. Stabtredit. 91 

gut des verjtorbenen Chegatten gebildet wird, auch nad livländi- 
ſchem Stadtredt die Strafe eintritt *). 

Auf ©. 5 u. 7 feiner AbhandInng weit der Verfaſſer dar: 
auf bin, daß ih aus ber Unterſcheidung der Erb: bezw. Eigen: 

tHumsquote Konjequenzen gezogen habe nur für den Thatbejtand 
der Art. 2861 u. 2863, ferner bei der Lehre von ber Konkurrenz 

im Erbredt zwiſchen einfeitigen und zweileitigen Kindern, bei der 
Auflöfung ber Gütergemeinichaft durd Austritt des Chemanns aus 

der Unterordnung unter das Stadtrecht und endlidy bei der Be: 

fimmung der Erbjchaftsfteuer **), dagegen nicht aud für Die noch) 

in Betradht kommenden zwei weiteren Fälle, nämlich) den Verluſt 
des Erbrechts durch Ausichlagung und für das Tejtirrecht ber 
Ehegatten. Die Inkonſequenz, die jcheinbar hierin liegt, ſchwindet 

aber, wenn man bie Scheidung nicht im Sinne einer Trennung, 
fondern in bem einer bloßen Trennbarfeit bes Propritäts- 

theild vom Erbtheil auffaßt und fie nur joweit für zuläffig erachtet, 

als fie von einem praktiſchen Intereile verlangt wird und zugleich 
mit anderen Redtsjägen nit in SKollifion geräth. Denn im 

erjteren Falle hat der überlebende Ehegatte, da er ungeachtet des 

Antritts ber Erbſchaft des verjtorbenen für bie Schulden bejlelben, 

fomweit fie nicht die Geſammtmaſſe als ſolche belaften, nicht ein- 

fteht ***), fein Interejje daran, die Erbquote unter Beibehaltung 

der Eigenthumsquote auszufchlagen, und im zweiten Falle ift auf 
Grund eines Gemwohnheitsredhts die Befugniß der Ehegatten ein: 

feitig über das Gejammtgut zu tejtiren, ſoweit dadurd das 

Intereſſe des anderen benadhtheiligt wird, unterjagt (Siehe meine 
Abhandlung ©. 177). 

Die Unterjheidung des Eigenthums: rejp. Erbtheils im 

Sinne einer bloßen Trennbarfeit aufzufailen, erfcheint aber 

durchaus geftattet, wenn man Folgendes erwägt. Die alten Sta: 

tuten jtanden noch auf dem Standpunft einer bloßen Gütergemein- 

*) ch babe letzteres in meiner Abhandlung als etwas Selbitverjtänd:- 
liches freilich nicht ausdrüdlih erwähnt. Ich komme darauf meiter unten 

noch zurüd. 

**) Den Fall der Aufhebung der Gütergemeinihaft durch Chevertrag 

während beitehender Ebe, bei dem ich die Unterſcheidung ebenfalls berüdjichtigte, 

(S. $ 367), hat der Herr Berfafjer hier überjehen. 

***) Siehe meine Abhandlung $ 34. 
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Ihaft von Todeswegen, wonach während der Ehe überhaupt noch 

feine Gütergemeinichaft gilt. Ferner fannten fie nicht die Erb- 
Ichaftsentziehung des Art. 2863. Am Falle des Art. 2861, den 

fie übrigens nur auf die ehebrecheriiche Chefreu beichränften, 

nehmen fie aber offenbar die Entziehung bes ganzen Ber: 
mögens an*). 

Endlih gab es damals auch noch feine Erbicdaftsfteuer. 

Es waren ihnen aljo Fälle, wo die Trennung eines Eigentums: 
antheil8® von dem Erbtheil zur Nothwendigfeit wird, überhaupt 

fremd. Daß die Statuten feine Beltimmungen in Betreff der 
Trennbarfeit derjelben trafen, vielmehr die fjtatuariihe Portion 

überall in einer einheitlihen Quote zum Wusdrud bradten, war 

ſonach ganz felbftveritändlih. Daß aber auch die Kobdififation von 

1864 ebenjo verfuhr, gleihiwohl nad ihr die Trennbarkeit in einer 

Neihe von Füllen (den oben erwähnten, in welchen ich von ihr die 

Nupanwendung gemadt habe) zu einer unabweisbaren Nothwendig- 

feit geworden ijt, das ilt daraus erflärlih, daß fie fih in der 

Materie des ehelichen Güterrechts der livländiichen Städte darauf 

beihränfte, da8 Prinzip ber inzwiſchen zur feiten Entwidelung 

gelangten innern &ütergemeinjchaft feitzuiiellen und nur für die 
allerwejentlichiten Beziehungen Einzelvorfchriften zu geben, Die 

Eruirung aller übrigen aber der FOAIERHDON und der Praris 

anheim gab. 

Schließlich wirft der Herr Verfaifer noch zwei Fragen auf, 

eritens, wie bei Zugrundelegung meiner Anficht die Theilungsquote 

des überlebenden Ehegatten an dem Sondergut des verjtorbenen 

berechnet werden joll, ob zu Y/ı2 oder nad) dem Bruchtheil der 

ftatutarifchen Portion (gemäß Art. 1819, 1830 u. 1831) und 

zweitens, ob der Anfangs mit zwei Kindern hinterbliebene und 
nad) meiner Anſicht daher nichts erbende parens, wenn nachher 

eins der Kinder verjtirbt, doch nody von Yız der Geſammtmaſſe 

die Erbjchaftsjteuer nachzuzahlen habe ? 

Die erjte Frage ijt zweifellos in legterem Sinne zu beant: 

worten. Denn, wenn bei mangelnder legtwilliger Verfügung des 

verjtorbenen Ehegatten jein Sondergut ganz jo wie die Geſammtmaſſe 

zu. vertheilen ijt (und darin jtimmen wir Beide überein), jo muß 

*) Siehe meine Abhandlung S. 110 Anmerf. 8. 
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ihm, dem überlebenden Ehegatten, daran auch der der ftatutarifchen 

Portion entiprehende Theil zufallen. Freilich gelangt man hier: 

dur zum Ergebniß, dab er an dem Sondergut mit einer andern 

Quote Erbe ijt, als an dem übrigen Vermögen bes verjtorbenen 
Ehegatten, doch finde ich nicht, was dieſem Ergebniß entgegenjteht. 

Es hat jedenfalls nichts mehr Auffallendes, als das Ergebniß, 

welches hier in der Konſequenz der Anſicht meines Gegners liegt, 

da nad) diejer der überlebende Chegatte im Sondergut zu einer 

beitimmten Quote, im übrigen Vermögen aber zu einer 

unbejtimmten oder garnicht Erbe wäre. 

Die zweite Frage glaube ich verneinen zu müſſen, dba, wie 
ih in meiner Abhandlung S. 141 nachgewieſen habe, der Zuwachs, 

den hier durch den Tod des bez. Kindes der überlebende parens 

zu feiner bisherigen ftatutariihen Portion erhält, nicht auf Erbe:, 

ſondern auf Affrefcenzrecht zurüdzuführen ift, die Steuer aber 

geſetzlich (S. Art. 152 das Poſchlin-Uſtaws) nur von dur „Afte” 

d. ſ. Schriftliche Urkunden vermittelten unentgeltlihen Vermögens: 

übergängen *) erhoben wird. 

Dbiges möge genügen, um die Ausftellungen, die der Herr 

Verfaſſer an meiner Auslegung der Art. 2861 u. 2863 und ber 
denfelben zu Grunde liegenden Unterjcheidung eines Eigenthums- 

und eines Erbtheils in der jtatutariihen Portion des überlebenden 

Ehegatten gemacht Hat, zu widerlegen. 

Auf einen weiiern Widerſpruch, in den der Herr Verfailer 

in Betreff der Auslegung des Art. 2863 mit fid) jelbjt geräth, 

werde ich gelegentlich einer andern allgemeinen Frage, die der Herr 

Verfaſſer behandelt, im Abjchnitt VI aufmerfjam machen. 

w; 

Wir gelangen jegt zu den legten derjenigen (im Abjchnitt I 
erwähnten) Fälle, in welchen der Herr Verfaſſer Maſſentrennung 

annimmt. Das find folgende a) wenn bei Auflöfung der Zmweitehe 

dur Ableben des parens binubus neben lindern zweiter Che 

Kinder erjter Ehe vorhanden find, mit welchen er nidht in Güter: 

gemeinjchaft gelebt hatte (z. B. wenn bie erjte Ehe durch Scheidung 

aufgelöft worden war), b) wenn nad) dem Tode einer Ehefrau mit 

*) Dies it anerfannt durch die Enticheidung des Zivil-Kaſſations— 

Departements des Senats v. Jahre 1889 Nr. 95. 
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ihren ehelichen Kindern uneheliche Kinder und c) beim Tode eines 
Ehegatten mit den ehelichen Kindern befjelben von ihm einfeitig 

adoptirte Kinder fonfurriren (S. 55 u. folg. und 73). Hier foll 

nad) feiner Meinung ebenfalld der Art. 1834 angemendet werden 
und zwar in ber Weile, doß im Falle a der überlebende zmeite 
Ehegatte fein eingebracdhtes Gut vorausnimmt, das übrige ®er: 

mögen aber zwiſchen ihm und den Kindern beider Ehen nach gleichen 

KRopftheilen vertheilt wird, und im Falle b und c, — nachdem ber 

überlebende Gatte ebenfalls jein Eingebracdhtes vorweggenommen 

hat, er, die unehelichen, refp. Adoptivfinder bes verfiorbenen Ehe: 

gatten und bie ehelichen reip. leiblichen Kinder ſich in das Uebrige 

nad Kopfzahl theilen, dagegen tritt nach meiner Meinung — ent: 

ſprechend dem Prinzip ber innern Gütergemeinihaft — auch bier 

ftatt ber vom Herrn Perfalfer angenommenen Nuflöfung ber Maſſe 

in ihre urfprünglihen Beſtandtheile Quotentheilung ein, d. 6. 

es wird als Nachlaß des verjtorbenen Ehegatten, wenn es ber 

Mann war, "/i2 und wenn es die rau war, ®/ıe der Geſammt— 

mafje angefehen und es fällt derfelbe an die einfeitigen Abkömm— 

linge (reſp. einfeitige Aboptivfinder) und die Stiefgefchmilter, 

während der Reft der Gefammtmafje als Cigenthumstheil dem 

überlebenden Ehegatten verbleibt (S. 170). 

Der Herr Verfaſſer behauptet, daß „ber Art. 1834, da er 

feinem Mortlaute nad) die Auseinanderfegung ſogar bei völliger 

Maflenvermifchung zu regeln berufen ſei, um jo mehr auf die 

bier in Betracht fommenden Fälle einer bereits vorher beitandenen 

Gütertrennung anwendbar erfcheine”, die Ausdehnung des 
Art. auf diefelben daher „durch die Argumentation e majore ad 

minus gerechtfertigt fei”. Aber abgefehen davon, daß hier gar 

feine „Sütertrennung” ftattgefunden hat, fondern bie beiden Che- 

gatten in Gütergemeinſchaft gelebt haben, jo fann feiner 
Meinung um deßwillen nicht zugejtimmt werden, meil der innere 

Grund, aus welchem im alle des Art. 1834 das Vermögen nach 
feinen urſprünglichen Bejtandtheilen vertheilt wird, — mie bereits 

oben dargelegt worden — darin zu jehen ijt, daß in ihm zmei 
Mailen (die erftehelihe und die zweitehelihe) zu einer Gefammt- 

maſſe verſchmolzen find, aus welcher die Ausfonderung einer 

Quote als Nadhlak bes verftorbenen pater binubus praftijch 
undurdführbar ift, in den hier beregten Fällen aber, in welchen 
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nur eine Gütergemeinfchaft beftanden hat, durchaus nichts im 

Wege fteht, mas den Nachloß des verftorbenen Gatten nad) einer 

Quote ber Maile zu beftimmen, verhindert*). 

Gegen mich führt der Herr Verfaſſer an, daß abgejehen von 

ber augeblihen (von mir oben bereits mwiberlegten) Unmöglichkeit 

der von mir vertretenen Trennbarfeit bes Cigenthums: und bezw. 
Erbantheild es auch nicht zutreffe, wenn ich mit Berufung auf 

Runde die Quotentheilung in den beregten Fällen auch auf die 
allgemeine Theorie ber innern ehelihen Gütergemeinſchaft jtüße, 

benn Runbe betradhte — fo meint ber Herr Verfaſſer — in Kon— 

fequeny feiner, von mir nicht afzeptirten, Auffaſſung, wonach 

fhon während beftehender Ehe bie Eheleute ibeelle Antheile an der 

Geſammtmaſſe haben, den „reell” ausgeichiedenen ibeellen Antheil 

des verftorbenen Ehegatten ala deſſen Nachlaß. Dies foll fi aus 

feinem „ehelichen Güterrecht“ im $ 106 und ©. 141 ergeben. 

Indeß iſt dem gen. Schriftiteller dieſe Betrachtung volljtändig fremd. 
Freilich fpriht Runde an der erjten Stelle davon, daß der Eigen— 

thumstheil des überlebenden Gatten aus feiner ganzen jtatutarijchen 
Portion „ausgeichieben” werben müſſe, aber nirgends fagt er, daß 

er „reell” d. h. in bejtimmten VBermögensftüden auszufcheiden jei, und 

ift das auch nicht denkbar, weil die „reelle“ Ausfcheidung erjt bei 

der Theilung, reip. fonjtigen Auseinanderfegung des überlebenden 
Ehegatten mit ben Kindern, reip. ben Seitenverwandten bes ver: 

ftorbenen Ehegatten, mithin oft erjt nad Jahren nad dem Anfall 

feines Nachlaſſes an die Erben ftattfindet, folglich fein Nachlaß 

diefen nur als ein noch nicht „reell” ausgefchiedener Antheil an 

der Maſſe deferirt fein fann. 

Hiemit fchließe ich die Betrachtung derjenigen zmiichen dem 

Herrn Verfaſſer und mir bejtehenden TDifferenzpunfte, die im Zu- 

jammenhang mit feiner Auffafjung des grundlegenden Prinzips der 

Gütergemeinſchaft jtehen und mende ih mid) zu den übrigen 

Differenzpunften. 

*) Auch Ipricht die ungünftige Rechtölage, die der Art. 1834 der über: 

lebenden Frau de3 pater binubus zumeilt, und von der oben bereits die Rede 

geweſen iſt, ebenjo mie gegen die dort beiprochene Ausdehnung des Art. auf den 

überlebenden pater binubus auch gegen die hier vom Herrn Verfaſſer vertretene 

Ausdehnung. 

© — Id 11111 SE = 
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v1. 

Die Erbenqualität des überlebenden Ehe: 

gatten und die Shuldenhaftung. 

Der Vorwurf der Inkonſequenz trifft den Herrn Verfaſſer 

auch in feiner Stellungnahme zu der Frage der Erbengualität des 

überlebenden Ehegatten. Da er (was auch meiner Anficht ent- 

ipricht) das „Anteftaterbrecht”, welches der pater indignus nad) 

Art. 1863 in den Nadhla des verftorbenen Ehegatten verliert, 

nicht auf das Sonbergut des letzteren beichränft, jo iſt er ge— 

zwungen und verfehlt dann auch nicht, den überlebenden Ehegatten, 

auch abgejehen vom Sondergut, als Erben des verjtorbenen anzu— 

erfennen. So jagt er auf Seite 40 jeiner Abhandlung: „die 
Quote des überlebenden Ehegatten am Geſammtgut ſtellt vom 

Standpunkte des livländiſchen Stabtrehts nicht blos Erb- 

recht, jondern auch Eigenthumsrecht dar”. Alſo jebenfals auch 

Erbredt! Aber jchon auf der folgenden Seite (S. 41) ſchlägt 

diefe Auffaffung in's Gegentheil um, zuerit freilich in einer Weile, 
die den erjten Standpunft noch durchſchimmern läßt, nämlich mit 

der Behauptung, daß der Art. 2863 „ben parens binubus eines 

Erbaniprudhs für verlujtig erflärt, welcher ihm in dieſer 

Form garnicht deferirt worden ift”, ſodann aber ganz kategoriſch 

mit dem Sat „das livländiiche Stadtredyt fenne prinzipiell Fein 

Erbrecht des überlebenden Ehegatten”. Cbenjo jagt er auf 

Seite 53: „Der Grundjag, daß der überlebende Ehegatte nicht 

Erbe des veritorbenen ijt, wird ſelbſtredend aud) durch Art. 1834 

nicht berührt”, während er auf ©. 93 mit den Worten: „die 

Quote des überlebenden Ehegatten wird — vom Standpunkte des 

(ivländifchen Stadtrechts — überhaupt nicht auf jtreng erbrechtliche 

Prinzipien ſich zurüdführen laffen“ einigermaßen wieder in bie 

erite Auffaſſung einlenft. 

Aus der Auffalfung, daß der überlebende Ehegatte Erbe des 

verjtorbenen fei, zieht der Herr Verfaſſer die Konſequenz für die 

Indignitätsfälle der Art. 2861 u. 2863. Die Regelung der 

Erbichaftsitener *) und der Schuldenhaftung bejtimmt er dagegen 

nad) dem entgegengejegten Prinzip. 

*) Die jtatutariihe Portion des überlebenden Chegatten iſt nach dem 

Herrn Berfaffer daher jteuerfrei (S. 36, Anmerf.). 
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In Zufammenhang mit dem leßteren ftellt er in Betreff der 

Schuldenhaftung nad) Auflöfung der Gütergemeinſchaft folgende 
Säge auf: 

1) Der überlebende Ehegatte hafte für die in feiner 
Perſon entjtandenen Schulden perfönlid und unbeſchränkt (S. 91). 

2) Für die rein perjönlidhen (db. 5. nicht auf der Geſammt— 

maſſe laftenden) Schulden des verftorbenen Ehegatten *) hafte der 

überlebende Ehegatte (Ehemann) nur mit den Mitteln feines An- 

theil8 am Sondergut, im Uebrigen aber garnidht (S. 101 u. 103) 

und für die in der Perfon des verftorbenen Ehegatten entitandenen 

Gefammtgutsihulden ſei feine Haftung auf die Mittel ber 

Geſammtmaſſe eingeihränft (S. 94—97). 

Den Inhalt diefer Sätze habe auch ich in meiner Abhand- 

lung vertreten, und es beruht lediglich auf einem Mißverftändniß, 

wenn der Herr Berfaller (©. 101 u. 103) behauptet, daß ich 
„eine Haftung des MWittwers für die rein perſönlichen Schulden 

der verjtorbenen Ehefrau” bedingungslos geleugnet habe. Auf 

S. 91 meiner Abhandlung habe ih — was dem Herrn Verfaller 

übrigens nicht entgangen iſt — ausbrüdlich erklärt, daß der über: 
lebende Ehegatte und die Kinder, reſp. die Blutsverwandten des 
verjtorbenen Ehegatten, wenn legterer Sondergut hinterlaſſen hat, 

nad Verhältniß ihrer Erbtheile auch „in die auf dem Sondergut 

laftenden Verpflichtungen eintreten“. Nur habe ich es nicht für 

nöthig gehalten, ſolches an den vom Herrn Verfaſſer aus meiner 

Schrift zitirten jpäteren Stellen zu wiederholen. 

Ein wirklicher Differenzpunft befteht zwiſchen uns aber in 

der Begründung des Sapes 2. Während nad) dem Herrn Ver: 

faifer, der hier, wie geſagt, die Erbenqualität des überlebenden 
Gatten ganz negirt, diefer Sap ſich ganz von ſelbſt oder, wie er 
fih ausdrüdt, „lediglich als Folge des während der Ehe bejtan- 

denen Güterrechts“ ergiebt, hatte ich, die Erbenqualität des über: 

lebenden Ehegatten anerfennend, ihn darauf zurüdgeführt, daß das 
Provinzialrecht hier noch auf dem Standpunkte des alten deutichen 

Erbrechts jtehe, wobei ich diefen Standpunft dahin charakterifirte, 

*) Mas, da alle perjönlihen Schulden de8 Mannes zugleih aud 
Gelammtgutsfchulden find (Art. 85), nur für die Schulden der rau in Bes 

trat fommen fann. 
3 
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daß nach ihm erſtens der Erbe die Perſon des Erblaſſers nicht 

repräſentire und nicht Univerſalſukzeſſor, ſondern Singularfulzefior*) 
ſei und zweitens die Schulden als Laſten des Vermögens betrachtet 

mwerden, welche von ihm nur joweit zu übernehmen feien, al8 der 

Erblafler daſſelbe „in rehtswirfjamer Weije be- 

laftet babe“ unb nur fomeit, als der Beſtand des Nachlaſſes 

reihe (Siehe meine Abhandlung S. 112 u. 113). 

Der Herr Berfaller it nun der Meinung (©. 93), daß 

meine Konitruftion einen Theil bes Sapes 2, nämlich ben, wonach 

der überlebende Ehegatte nicht für die rein perſönlichen Schulden 

der Ehefrau hafte, nicht erkläre. Ach denke doch, denn mit diejen 

Schulden der Ehefrau war ja während der Ehe die Geſammtmaſſe 

„nicht in rechtswirffamer Weiſe belaftet” worden. Ferner ijt der 

Herr Verfaffer der Anficht, daß meine Konjtruftion mid im Stid 

lajje bei der Frage der Schuldenhaftung der Blutsverwandten und 

Kinder, auf welche ich, indem ich auch fie als deutſchrechtliche Erben 

behandelt, „die Konjtruftion ausgedehnt hätte“. Das iſt nun 

ebenfalls nicht der Fall. Ich habe diefelben vielmehr als römiſch— 

rechtliche Erben betrachtet, freilich mit einigen Abmeichungen, bie 

fih aus dem Zufammenhange erklären, in dem fie mit dem nach 

deutihem Erbrecht zu beurtheilenden überlebenden Ehegatten als 

deſſen Miterben jtehen. Auf diefen Punft werde ih ſpäter 

näher eingehen. Ferner lehrt der Herr Verfaſſer: 

3) Die auf dem Gejammtgut lajtenden Schulden jeien noch 

vor der Theilung aus demjelben zu bezahlen und zwar von dem 

überlebenden Ehegatten, welcher bis zur Theilung allein die Dis- 

pofition über die Geſammtmaſſe habe (©. 95 u. 100). Dod den 

Kindern, bezw. den Blutsverwandten gegenüber könne der über- 

lebende Ehegatte die in feiner Perjon entjtandenen Geſammtguts— 
Schulden nicht in Abzug bringen (S. 96 Anmerf. 9, ©. 104 

und 107). 

*) Mit Unrecht jucht der Herr Verfaſſer in der Anmerf. 6 auf ©. 94 

meine Behauptung, daß das Erbreht in Livland und Ejtland im Gegenjag zu 

Aurland mehrfach durch die Prinzipien der Singularfufzejfion durchkreuzt jeien 

zu bejtreiten. Die von mir in meiner Abhandlung in der Anm. 5 auf S. 113 

zitirten Stellen beweiſen dies auf deutlichſte, namentlid Art. 1750 und 1752, 

ebenjo auch Art. 1755. 
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Von dem hier Statuirten ift meiner Meinung nah nur 

rihtig, daß die Berichtigung der Gejammtgutsichulden vor der 
Theilung ftattzufinden habe (It. Art. 1821), unrichtig dagegen 

das Uebrige. Der überlebende Ehegatte hat bei unbeerbter Che 

nicht die ausfchließliche Dispofition über die Geſammtmaſſe, jondern 

er hat fie nur zulammen mit den Blutsverwandten, mit denen er, 

fobald diefe den Nachlaß angetreten haben, in Betreff deilelben in 

einem Rondominialverhältnifje fteht (Art. 2677 u. folg.) und deren 

Mitdispofition er mithin nicht ausschließen fann, moraus dann 

meiter folgt, daß dieſe, fobald fie in den Mitbefiß ber Maſſe 

getreten, auch ihrerfeits für die Bezahlung der Schulden vor der 

Theilung Sorge zu tragen haben. Der legte Sat, dem ich troß 
allen Bemühens, feinen andern Sinn zu geben vermag, als den, 

daß die in der Perſon des überlebenden Ehegatten entitandenen 

Sefammtgutsjchulden zwar ebenfalld vor der Theilung den Gläu— 
bigern bezahlt werben müſſen, aber bei der Theilung den Bluts- 
verwandten, reip. den Kindern nicht in Rechnung gebradjt, fondern 

von der Theilungsquote des überlebenden Chegatten allein abge: 
zogen werden müflen, ilt nad Sinn und Wortlaut der Art. 1819, 

1821, 1827 und 1829 völlig unhaltbar. Das, worauf nad) diejen 

Beitimmungen die Blutsvermandten und rejp. die Kinder allein 

einen Erbanipruch haben, ift ein Antheil an der Geſammtmaſſe, 

wie fie befteht; fie bejteht aber nicht minder belaftet mit den 

Gejammtgutsichulden, die in der Perſon des überlebenden Gatten 

entitanden find, als mit den, welche vom verjtorbenen Ffontrahirt 

morben waren *). 

4) Wenn die Bezahlung der Gejammtgutsichulden vor der 

Theilung verfäumt worden jei, jo fünnen die Gläubiger den über- 

lebenden Ehegatten, ſoweit die bei der Theilung ihm zugetheilten 

Beitandtheile der Maſſe reichen, für ihre ganzen Forderungen in 

*) Zu welchen ungeheuerlihen Sonfequenzen die Auffaffung des Herrn 

Verfaffers führen fann, möge folgendes Beifpiel zeigen: Man denfe ſich einen 
Kaufmann, der beim Tode jeiner Frau Aftiva — etwa in MWaare — im Betrage 

von 90,000 Rbl. befigt, zugleich aber feinen Gejchäftsfreunden, von denen er die 

Maaren gefauft hatte, auf diejelben 60,000 Rbl. jchuldig ift. Nach Anficht des 

Herrn Verfaſſers müßte er auf feine Quote von ?2/,, d. h. 60,000 Rbl., allein 

Die ganze Schuld von ebenjoniel übernehmen, mithin den Blutsvermwandten 

Alles, was er erworben, herausgeben und für ſich Nichts behalten. 
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Anſpruch nehmen, ohne daß er berechtigt ſei, dieſelben für "/s, 

reip. !/a des Schuldbetrages an die Blutsverwandten zu vermeijen. 

Diefes ftimmt auch mit der von mir in meiner Abhandlung 

vertretenen Anficht überein und ijt nach diefer eine Konſequenz 

davon, daß die Gefammtgutsichulden auf jedem Stüd ber 

Maſſe haften. Wenn der Herr Verfaſſer aber meiter lehrt: 

5) Bei unbeerbter Che fünnen die Gläubiger für diejenigen 
Gefammtgutsichulden des verjtorbenen Ehegatten, welche die Mittel 

der Geſammtmaſſe nicht überjteigen, die Blutsverwandten nicht 
direft in Anſpruch nehmen, Sondern ſeien fie lediglid 

anf die in der Hand bes überlebenden Chegatten verbliebenen 

Mittel der Geſammtmaſſe angemiefen (S. 96—99), — fo fann 

ih dem nicht zuftimmen. Dieſe Anficht gefährdet nicht nur im 

hohen Grade die Intereſſen der Gläubiger, da die Baulianijche 

Klage, mit welcher allein er fie ſchützen will, wegen der Schwierig- 

feit der Vorausjegungen und des Beweiſes dieſer Klage nur in 
feltenen Fällen zum gewünſchten Ziele führen wird, jondern hebt 

fie auch die Erbenqualität der Blutsverwandten unb Kinder ben 

Gefammtgutsgläubigern gegenüber in dem von ihm bezeichneten 

Tale (db. h. „wenn die Gejammtgutsichulden die Mittel der 

Geſammtmaſſe nicht überjteigen”) auf, wofür das Geſetz weder 

direft noch indireft durch zugelaffene Schlußfolgerungen auch nur 

den geringften Anhaltspunkt gewährt. 

Die in meiner Abhandlung vertretene entgegengejegte Anficht, 
wonach auch die Blutsverwandten mit den ihnen bei der Theilung 

zugefallenen QVermögensobjeften der Geſammtmaſſe den Gejammt- 

gutsgläubigern verhaftet find, will der Herr Verfaifer um deßwillen 

nicht gelten lajjen, weil das eine Art „Solidarhaft” wäre, bie 

„das Provinzialreht unter Miterben nur in Ausnahmefällen 

itatuirt habe”. Letzteres iſt freilih in jofern richtig, als das 

Provinzialreht bier ausdrüdlich eine Solidarhaft nicht er- 

erwähnt; aber fie ilt eine nothiwendige Konſequenz aus ber all 
gemeinen Regel der Haftung der Erben für die Schulden des 

Erblaifers überhaupt, wenn diefe — wie im vorliegenden Fall — 

nicht in einer perjönlihen Daftung der Erben bejtehen fol; denn 

dann fann fie eben nur als eine dingliche Laſt des Nachlaſſes 

jelbjt angejehen werben, welche jo lange auf allen Nadlap- 
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objeften ruhen bleibt, als dieſe im Belig der Erben verbleiben und 

dadurch ihre Natur als Nachlakobjefte bewahren. 

Weiter jagt der Herr Verfaſſer: 

6) Wenn dagegen die Geſammtmaſſe zur „Befriedigung aller 

Sejammtgutsihulden nicht ausreicht, dann trete die wahre Erben: 

qualität der Blutsverwandten zur Erjcheinung“, d. 5. werden 

fie für Diejelben nah Maßgabe ihrer Erbtheile verhaftet. 

Mas aber 

7) die nidht auf der Geſammtmaſſe ruhenden perjönlichen 

Schulden des verjtorbenen Ehegatten (Ehefrau) betreije, jo jeien 

fie für dieſe als römijch-rehtlihe Erben von vorne herein mit 

ihrem ganzen Vermögen verhaftet und zwar nur fie, da der über: 

lebende Ehemann (wie oben bereits fejtgejtellt) für fie garnicht 

verantwortlich jei. 

Mit dem Sage 7 iſt die von mir in meiner Abhandlung 
vertretene Anjicht übereinjtimmend. Dagegen tritt fie zum Sape 6 

in einen doppelten Gegenjag: einmal darin, daß nad ihr Die 

Blutsverwandten von vorne herein aud für alle Gejammt: 

gutsichulden haften und jodann darin, daß ihre Haftung für 

dieje auf Die ihnen zugefallenen Mittel der Geſammtmaſſe be- 

ſchränkt find. 

Betrachtet man die von dem Herrn Verfafler gegen mid) 

angeführten Gegenargumente, jo wird durch zwei von ihnen, wenn 

fie richtig find, jedenfalls auch jeine eigene Anficht widerlegt. 

Erjites Gegenargument: Meine Anficht führe zu 

dem unmöglichen NRejultate, daß die Blutsverwandten zugleid) 

römiſch-rechtliche und deutich:rehtlihe Erben, während nad) feiner 

Anficht Ddiefelben, „was allein möglich ſei“, prinzipiell römiſch— 

rechtlihe Erben des verjtorbenen Ehegatten ſeien. Dod wie joll 

das zutreffen? Nach römischen Recht find ja die Erben Univerjal: 

jußzefore und zwar mit Wepräjentativcharafter. Sie haften aljo 

ipso jure und von vorne herein für alle vom Erblajier fontrahirten 

Schulden. Dagegen follen nach dem Herrn Verfaſſer, wenn Die 

Geſammtmaſſe zur Befriedigung der Geſammtgutsſchulden hinreicht, Die 
Gläubiger der Gejammtgutsichulden, zu denen doch auch die ſämmt— 

lihen vom verjtorbenen Ehemann während der Ehe fontrahirten 

Schulden gehören, nur gegen die überlebende Ehefrau, nicht aud) 
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gegen die Blutsverwandten bes verftorbenen Mannes klagen fönnen. 

Alfo find doch auch nad) dem Herrn Verſaſſer die Blutsverwandten 

nit ganz Erben im römiſch-rechtlichen Sinn. 

Sein zweites Gegenargument gegen mich geht dahin, daß es 
„undenkbar fei, daß eine Haftung cum viribus hereditatis mit 

einer jolden ultra vires hereditatis in der Perſon bejjelben 

Erben fonfurrire”. Iſt diejes wirklich undenkbar, jo muß es aber 

doch ebenjo undenkbar fein, daß — was der Herr Verfaller an: 

nimmt — ein Erbe für die Schulden des Erblajjers bald Hafte, 

bald garnicht hafte. Hier iſt Doch der Gegenjag noch ein größerer 
und es wird daher, wenn er zuläjfig ift, wohl auch der geringere 
nicht undenkbar fein. 

Hiermit it freilich nur bemwiefen, daß mit meiner Anficht 

auch die des Herrn Verfaſſers fallen müßte; es erübrigt mithin 

noch zu unterjuchen, ob die Gegenargumente bes Herrn Verfaſſers 

an ſich meine Anfiht umjtoßen, in welchem Falle dann nur eine 

dritte Anficht möglich wäre. 

Es liegt allerdings in dem, was der Herr Verfaller in ben 
beiden bezeichneten Gegenargumenten wider meine Anficht vor: 

bringt, daß nämlih nad ihr die Blutsverwandten für die rein 
perjönlihen Schulden des verjtorbenen Ehegatten ultra vires 

hereditatis, aljo fonform dem römischen Nechte, dagegen für Die 
Gejammtgutsichulden nur cum viribus hereditatis, aljo nad) 

deutichrechtlihen Grundſätzen haften, eine Abnormität, doch kann 

man berjelben, jo lange man — wie es jowohl vom Herr Ver: 

fajler, als von mir geichehen iſt — die Haftpflicht des über- 

lebenden Ehegatten für die nicht in feiner Perſon ent- 

tandenen Gejammtgutsichulden auf die vires hereditatis beſchränkt, 

nur entrinnen durch Statuirung einer anderen Abnormität, nämlich 

entweder Der, welde — wie wir oben gejehen — in ber Anficht 

des Herrn Verfaſſers liegt oder der, daß man die Haftpflicht gegen 
über den Gejammtgutsgläubigern unter die beiden Schuldner— 

Gruppen — ben überlebenden Ehegatten und die Blutsverwandten 

— nad) einem verjhiedenen Maßjtabe vertheilt, den legteren 

fie zumweijend nad) Maßgabe ihrer Erbantheile, aljo nad) dem Ver: 

hältniß von !/s rejp. Y/s der Gejammtmafle, dem erjteren nad) 

Maßgabe der in feinem Befige verbleibenden VBermögensobjefte 
der Maſſe. Bei der legteren Annahme mürde der prinzipielle 
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Widerſpruch, der bei der Anfiht des Herrn Verfaſſers und ber 

meinigen in der Perjon des Erben liegt, in die Erbichaftsfchuld 

verlegt jein. 

Bevor wir in der Betradhtung diejes Punfts fortfahren, ift 

jedody noch auf zwei weitere Ausſtellungen, die der Herr Verfaſſer 

an meiner Anfiht gemacht hat, einzugehen. Er findet einmal, 

daß nad) ihr die Chancen der rein perſönlichen Gläubiger ber ver: 

jtorbenen Ehefrau günjtiger jeien, als die der Gejammtgutsgläubiger. 

Das trifft nicht zu. Freilich haften nad) der Anficht, die ich ver: 

treten habe, die Blutsverwandten für die rein perjönlihen Schulden 

ber verjtorbenen Ehefrau aud) ultra vires hereditatis, während 

fie für die Gejammtgutsihulden nur cum viribus heriditatis 

einftehen; doch haben legtere wieder vor jenen das voraus, daß fie 

aud gegen den Ehemann, joweit als das aus der Gejammtmajje 

bei der Theilung an ihn gelangte Vermögen reicht, geltend gemacht 

werden können, was für bie rein perjönliden Schulden der ver« 

ftorbenen Ehefrau nicht gilt. 

Sodann findet er, daß ich mich mit meiner Anficht in Wider: 

ſpruch jege zu dem, was ich für den Fall der beerbten Ehe jtatuirt 

babe, denn hier laſſe ich die Kinder wenigftens nad) dem Ableben 

des parens superstes aud) mit dem eigenen Vermögen für die 

Schulden (auch) des verftorbenen Ehegatten haften. 

Diejen Bormurf, den der Herr Verfajler gegen meine 

Anficht erhoben hat, erkenne ich als einen berechtigten an. Der: 

jelbe nöthigt mid) entweder aud die Kinder für die Schulden 

des verjtorbenen parens ftets nur cum viribus hereditatis 

haften zu lajlen oder die Haftung der Blutsverwandten für bie 

GSejammtgutsihulden zu erweitern. Da einerjeits für das erjtere 

ein rechtfertigender Grund nicht vorliegt und andererjeits, wie oben 

gezeigt worden ijt, man — einerlei ob man die Blutsverwandten 

für die in der Perſon des verjtorbenen Ehegatten entitandenen 

Sejammtgutsichulden jtets nur cum viribus heriditatis (wie id) 

lehrte) oder bald gar nicht, bald perjönli nah Maßgabe ihrer 

Erbtheile (wie der Herr Verfaſſer annimmt) oder endlid) nad) der 

oben erwähnten dritten Annahme jtets perjönlid pro rata ihrer 

Erbtheile haften läßt — immer eine Abnormität in den Kauf 

nehmen muß, jolange man an der Einſchränkung 

ber Daftpflidt des überlebenden Ehegatten 
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für Die in der Berjon des verjtorbenen Ehegatten 

entftandenen Gejammtgutsihulden auf die 

vires hereditatis feſthält, jo gelangt man zu bem 

Rejultat, daß nur eine ſolche Anficht frei von den oben gerügten 

Widerſprüchen wäre, welche ebenjo wohl für die überlebende Che: 

frau, als auch für die Blutsverwandten in Betreff der in der 

Perjon des verjtorbenen Ehegatten entitandenen Gejammtguts- 

ihulden eine über die Mittel der Gejammtmalle hinaus— 

gehende Haftung annähme. 

Nachdem id) das Nechtsmaterial auf dieſe Streitfrage hin 

von Neuem geprüft habe, glaube ich jet in der That, daß eine 

ſolche Anfiht möglih it und in ihr die richtige Löſung zu 

ſuchen ift. 

Daß der überlebende Ehegatte nad) unjerem Provinzialredt 

nit Erbe im römiſch-rechtlichen, jondern im deutſch-rechtlichen 

Einn it, daran halte id) auch heute fell. Das muß angenommen 

werden, weil der Orundjag, daß der Ehemann*, für die rein 

perjönlidden (d. 5. auf der Geſammtmaſſe nicht lajtenden) Schulden 

der verjtorbenen Frau nicht haftbar ift, zweifellos bei uns Rechtens 

ift, denn er jteht nit nur nad der allgemeinen Theorie ber 

(innern) ehelihen Gütergemeinjchaft feit**), fondern läßt ſich aud 

direft ableiten aus dem Art. 91 unjeres Privatrechts. In dem 

biejem Art. vorhergehenden Art. werden bejtimmte Kategorien 
der in der Perſon der Ehefrau entjtandenen Schulden als bie 

Geſammtmaſſe belaftend Hingejtelt und es bejtimmt ſodann der 

Art. 91 jelbit, daß die „anderweitigen Schulden ber Frau der 

Diann weder anzuerfennen, noch zu bezahlen braucht“. Daß bieje 

Beitimmung aber nur auf die Zeit während beftehbender Ehe 

und nidt aud auf die nad) der Auflöjung bderjelben zu beziehen 
fei, darf um deßwillen nicht angenommen werden, weil unmittelbar 
darauf — im Schlußſatz des Art. — ausbrüdlid aud von der 

Zeit nad) Auflöfung der Ehe die Rede it, ohne daß für diefe von 

jenem Sag eine Einihränfung gemadt wird. 

Die Anerkennung dieſes Grundſatzes als eines bei uns 
geltenden Rechtsjages und damit auch der deutſch-rechtlichen Erben: 

*) Die Ehefrau fommt hier nicht in Betracht, da die Schulden des 

Mannes ſtets Gejammtgutsihulden find. 

**) S. Stobbe, „deutiches Privatreht” S 240 ©. 230, 
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qualität bes überlebenden Ehegatten zwingt aber keineswegs aud) 

zu ber Annahme, daß er für die in der Perſon des verjtorbenen 

Ehegatten entitandenen Gejammtgutsihulden nur mit 

den aus der Geſammtmaſſe an ihn gelangten Mitteln verantwort: 
li jei. Denn, wenn aud) nad) dem alten deutſchen Erbrecht der 

Erbe für die Schulden, mit denen der Erblajler jein Vermögen in 

rehtswirfjamer Weiſe belajtet hatte, nur in dieſer beichränften 

Weile Haftete, jo gelangte doch ſchon jehr früh*) der Grundjag 
zur Geltung, daß ſolche Einſchränkung jeiner Haftpfliht nur unter 

ber Bedingung Plag greift, wenn er in bejtimmter Friſt von.dem 
von ihm ererbten Vermögen abbdizirt, d. i. daſſelbe intaft den 

Släubigern herausgiebt (bonis zedirt)**. Auch läßt fich diefe nur 

bedingte Beichränfung der Haftpflicht des Erben aus der allgemeinen 
Rechtserwägung rechtfertigen, daß, wenn die Erbſchaftsſchuld als 

eine Zajt des ererbten Vermögens jelbjt gilt und diejes Vermögen 

vom Erben mit jeinem eigenen derart vermiſcht wird, daß beide 

jih nicht mehr von einander abgrenzen lafjen, die Schuld nunmehr 

als auf dem ganzen, in jeinen früheren Bejtandtheilen nicht 

mehr erkennbaren, Vermögen des Erben ruhend oder was dajjelbe 

bejagt, der Erbe als aud) perſönlich obligirt angelehen werden muß. 

Vergleiht man nun diejes Abdifationsrecht des beutich:recht: 

lihen Erben mit dem beneficium inventarii des römijchrechtlichen 

Erben, jo liegt theoretiich betrachtet, der Unterjchied zwiſchen beiden 

darin, baß jener von vorne herein ultra vires hereditatis nicht 

verhaftet ift, es aber wird, wenn er jich nicht durch eine beitimmte 

Kautel davor jhüßt, diefer aber von vorneherein perjönlich haftet, 

aber durd eine Kautel jeine Haftbarfeit auf die Mittel der Erb: 

ſchaft beichränfen fann und daß dort die Kautel in einer red)t- 

zeitigen Zeſſion ber noch intaft gebliebenen Erbmaſſe an bie 

Släubiger, hier in ber rechtzeitigen Aufnahme eines Inventars 

beiteht.. Der praktiſchen Wirkung nad) zeigt fich aber ber 

Unterſchied, da dem allendlichen Erfolge nad) der Erbe, wenn er 

die Kautelen nicht benugt, nad) beiden Syſtemen mit jeinem ganzen 

Vermögen für die Erbichaftsihulden in Anjprud genommen werden 
fann, nur darin, daß, während die Kautel des römiſchen Rechts 

*) Nach Runde (a. a. DO. ©. 31—33 u. ©. 246, ſchon im Anfange des 

14. Jahrhunderts nad) dem j. g. „Kaiſerrecht“. 

**) Runde ebendajelbit. 
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dem Erben eine wenn auch eingeengte Dispofition über das Nachlaß— 
vermögen beläßt, die beutjchrechtliche Kautel ihm jelbjt auch dieſe 

beſchränkte Dispofition nimmt; wodurd fih dann dem jchließlichen 

Effekt nad) das römische Recht für den Erben vortheilhafter er: 

weilt, als das deutſche. 

Daß unfere Auffallung des überlebenden Chegatten als 

deutſch-rechtlhichen Erben nicht zur Konjequenz einer unbe: 

dingten, jondern nur zu ber einer bedingten Befreiung befjelben 
(im Sinne des oben dargelegten Abdifationsredhts) von der perjön- 

lichen Haftbarkeit für die in ber Perſon bes verjtorbenen Ehegatten ent: 

ftandenen Gejammtgutsichulden führt, läßt fich jpeziell auch erweijen 

aus zwei uns ſehr nahe jtehenden Nechtsquellen: einmal aus dem 

hamburgiſchen Stadtrecht, aus welchem bas livländiſche Stadtrecht 

ſeiner Zeit hervorgegangen iſt, ſowie aus dem auf lübiſchem Rechte 

beruhenden eſtländiſchen Stadtrecht. Erſteres beſtimmt im S 16 

feiner Redaktion vom Jahre 1605: „Würden der Wittwe (welche 

nad) ihres Chemannes tödtlihem Abgange, alle am Sterb:Tage 

im Sterb:Hauje und jonjt vorhandene, und ihrem verjtorbenen 

Chemanne und ihr zugehörige beſchwerte Güter ihren SKreditoren 

abgetreten hat) Eltern oder verwandte Freunde dieſelbe aus ihren 

eigenen Gütern wiederum ausjteuern; To fünnen bes verjtorbenen 

Chemannes Kreditoren jo wenig die Witwe, als auch ihren andern 

Ehemann, ferner nicht beiprehen. Da aber die Wittwe und ihr 

anderer Ehemann ſich des eriten Ehemannes Güter, es jei viel 

oder wenig, beweislich angemajjet hätten, fo jind fie auch auf den 

Sal, zu den nadjtehenden Schulden, des erjten veritorbenen Ehe— 

manns Sreditoren zu antworten verbunden“*). Leßteres, das eit: 

ländiihe Stadtrecht, bejtimmt aber im Art. 1856 unjerer Kodi— 

fifation von 1864 Folgendes: „Die Wittwe ijt auch mit ihrem 

zufünftigen Vermögen den Gläubigern ihres verjtorbenen Ehemanns 

verhaftet, wenn jie nicht ſechs Monate, nachdem fie von der Ueber: 

ihuldung bes Nachlaſſes Kenntniß erhalten, nur mit Zurück— 

behaltung ihrer täglichen Kleidungsftüde, den ganzen Nachlaß den 
Gläubigern hingiebt“. 

Endlich findet man einen ganz direkten Beweis für bie 
Nichtigkeit unferer Annahme im livländiihen Stadtrechte jelbit, 

*) Weber dieje Stelle vergl. Goldfeld „Das Hamburgijche eheliche Güterrecht“ 

©. 94 u. 9. 
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wenn man es in Zujammenhang mit dem eben Erörterten bringt. 

Die rigaichen Statuten von 1673 bejagen im S 2 Tit. III Lib. III: 

„Eine Wittibe, die nad) ihres beichuldigten Mannes Tode der 

Morgengabe vor anderen Kreditoren genießen will, muß zur rechten 

Zeit bonis zediren. Bliebe fie aber ohne nventarium in ben 

Gütern Jahr und Tag befigen; jo ijt fie des beneficii verluftig” 
— und fonform damit der ſich auf dieje Stelle jtügende Art. 1821 

ber Kobififation vom 1864: „Bor der Theilung müſſen die Schulden 

von dem gejammten Vermögen bezahlt werden, die Wittwe fann 

fih jedoh, ih Falle der Inſolvenz der Maſſe, die Morgengabe 

jihern, wenn fie binnen der gejeglichen Zeit nad) des Chemannes 

Tode das ganze Vermögen den Gläubigern abtritt, indem für 
diefen Fall die Morgengabe im Konkurſe vorzüglich lozirt iſt. 

Bleibt fie aber Jahr und Tag ohne Inventar in den Gütern jigen, 

jo geht fie dieſer Nechtswohlthat verluitig“. 

Die beiden Quellenjtellen des hamburgiſchen und lübiſchen 

Rechts zeigen das Abdikationsrecht der Witwe völlig unalterirt; 
in der Stelle des livländiſchen Stadtrechts ijt es zwar vorhanden, 

zugleich aber — was durch den zunehmenden Einfluß, den das 

römische Recht im 17. Jahrhundert gewonnen hatte, erklärt wird 

— verſchmolzen mit dem römijchen Inventarrecht. Sie macht das 

Recht der Witte, ihre Morgengabe aus der injolventen Nachlaß— 

malje ihres Mannes als Oläubigerin deſſelben zu beanjpruden, 

und damit indireft auch ihr Freilein von der perjönlidhen Haftung 

für die Schulden des Mannes, (da, wenn legtere fortbejtehen würde, 

ihre Forderung durch Konfulion erlojhen wäre) — ebenjo wie e8 

das unalterirte Abdikationsrecht thut, — Davon abhängig, 

daß fie „zur rechten Zeit bonis zedirt”; fie läßt aber die weitere 

Vorausfegung des Abdifationsrehts, daß fie ſich bis zur Zeſſion 
jeder Verfügung über den Nachlaß zu enthalten habe, fallen, 
fie erjegend durch die Verpflihtung der Nufnahme eines 

Anventars. 

Ich hatte in meiner frühern Abhandlung (&. 114) aus dem 

Art. 1821 nicht die obige Konjequenz gezogen, jondern ihn dahin 

ausgelegt, daß, wenn die Wittme die cessio bonorum, wie der 

Art. fie vorjchreibt, verfäumt, fie nur einer privilegirten 

Lokation ihrer Morgengabe- Forderung verluftig geht. Dieje 

meine frühere Auffaflung entipricht allerdings der grammatischen 
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interpretation der Stelle; fie läßt ſich aber nicht aufrecht halten, 
wenn man fie in Zulammenhang bringt mit dem oben bargelegten 
Abdifationsrecht, und dies muß geſchehen, weil einerjeits nach den 

oben zitirten Quellen der mit dem livländiſchen Stadtrecht ver: 
wandten Rechte es nicht zweifelhaft jein fann, daß das Abdifations- 

recht auch in die livländiichen Städte Eingang gefunden hatte und 

andererjeits die Worte „rechtzeitige cessio bonorum“, welde ber 

Art. braucht, direkt auf diejen Zufammenhang hinweifen. 

Das Refultat, zu dem wir jomit gelangt find, ift, daß Die 

überlebende Ehefrau für die in der Perjon bes verjtorbenen Mannes 

entitandenen Geſammtgutsſchulden mit einer dem römiſchen Inventar— 

recht ähnlichen Einihränfung auch perjönlich haftet. 

Mas aber von der Wittwe in Betreff der vom Ehemann 

fontradirten Gejfammtgutichulden gilt, wird ſich analog aud) auf 

den Ehemann in Betreff der in der Perſon der veritorbenen Frau 

entitandenen Gejammtgutsichulden ausdehnen lafjen*). 

Für die Entiheidung der Streitfrage im obigen Sinn Ipricht 

auh das praftiihe Nechtsbedürfniß, da fie den nterejlen ber 

Gläubiger einen ausreihenden Schug gewährt, während es an 
ſolchem ſowohl bei der von mir früher vertretenen, als auch bei der. 

Anfiht des Herrn Verfailers fehlt, da diejelben die Gläubiger bei 

ihrer Rechtsverfolgung zu der äußerſt jchmwierigen thatſächlichen 

Feſtſtellung zwingen, ob in den Händen bes Beklagten ſich ein zur 

früheren Gejammtmajje gehöriges Vermögensobjeft befindet, reſp. 

ob die Gejammtmajje für die auf ihr ruhenden Sculden 

ausreicht. 

Die zweite oben erwähnte Modififation, welcher ich meine 

frühere Anſicht unterwerfe, — daß nämlich aud die Blutsver: 

wandten, wenn fie nit vom nventarreht Gebrauch gemadıt 

haben, ultra vires hereditatis (nad) Maßgabe ihrer Erbtheile) 

für die in der Perjon des verjtorbenen Ehegatten entjtandenen 

Geſammtgutſchulden verhaftet ſind — bedarf einer bejonderen 

Rechtfertigung nicht, da fie fich als einfache Konjequenz der vom 

*) Ebenjo wie oben enticheidet die trage der Schuldenhaftung der Wittwe 
und der Blutöverwandten nad hamburgſchem Recht Goldfeld (a. a. D. ©. 9 

und 95). Der überlebende Ehemann joll jedod nad dieſem Schriftjteller für 

alle Gejammtgutsihulden ganz unbedingt haften, da er nad hamburgiſchem Recht 
auch während der Ehe ausnahmslos für fie perjönlicy einzuftehen habe. 
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Provinzialrecht als Negel rezipirten perfönlichen Haftung der Erben 
für die Erbichaftsfchulden von ſelbſt verfteht. 

Was die Schuldenhaftung des überlebenden Ehegatten bei 
beerbter Che anbetrifft, jo muß ich die in meiner frühern 

Abhandlung vertretene Anficht, daß er auch in diefem alle für 

die in der Perjon des verjtorbenen entjtandenen Geſammtguts— 

fhulden unter allen Umftänden nur mit den Mitteln des Geſammt— 

guts hafte (S. 143) ebenfalls zurücdnehmen und fie ebenfalls durd) die 

erjegen, die ich jet für den Fall der unbeerbten Che aufgeitellt 

habe; da hier, wie dort die gleihen Gründe dafür jprechen. 

Da mit Ausnahme der oben berührten Differenzpunfte die 

von dem Herrn Verfaſſer vertretenen Anfichten über die Schulden- 

baftung nad) aufgelöjter Ehe im Wejentlihen mit den wmeinigen 
nit auseinandergehen, jo fann ich diefen Gegenſtand hiemit 

verlaſſen. 

VII. 

Von anderen Differenzpunkten zwiſchen dem Herrn Verfaſſer 
und mir hebe ich noch folgende hervor. Sie betreffen: 

1) Die Natur der ideellen Antheile des 

überlebenden Parens und der Kinder. 

Der Herr Verfaſſer jagt in der Anmerk. 15 auf Seite 25: 

„Die in Art. 1826, 1831 u. 1948 B. N. enthaltenen Grundſätze 
ſprechen übrigens — rein theoretiſch betrachtet — gegen das Vor: 

handenſein von ideellen Antheilen der Kinder an der fortgejegten 

Gütergemeinidhaft (cf. Stobbe Bd. IV S 241, 6), vielmehr für ein 

Verhältniß zur geſammten Hand: Art. 1822 PB. R. Da indejien 

die Art. 1825, 1826 u. 1827 ausdrüdlic von ideellen Antheilen 

reden (cf. au Art. 69 u. 1805 P. R.), jo braucht dieſer Konſtruk— 

tionsfrage nicht nähergetreten zu werden.“ 

Ich meine doh! Denn die Statuirung „ideeller Antheile” 

ift nicht ſelbſt Rechtsvorſchrift, ſondern Zurüdführung einer folchen, 

rejp. einer Mehrheit von Rechtsvorſchriften auf einen Nechtsbegriff 

— aljo eine juriftiihe Konſtruktion. Bindend iſt eine folche aber 

nur — dann freili aud von großer Wichtigkeit für die Inter— 

pretation und Aufichließung des Rechts — wenn fie mit gegebenen 

Rechtsſätzen, ſoweit deren Sinn fejtiteht, ſich nicht derart in Wibder- 

ſpruch ſetzt, daß jie jurijtiich unhaltbar wird. Gejchieht letzteres, 

fo ijt fie aufzugeben. Sehen wir nun zu, ob wirklich die Annahme 
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von ideellen Theilen der Kinder theoretiih unhaltbar ift? Ich 

habe meinerfeit8 das Gegentheil behauptet. (S. meine Abhand: 

[ung 88 41 und 42). 

Es ift unleugbar, daß zwei von dem Herrn Verfaſſer beran- 

gezogene Art. — die Art. 1826 und 1948 — jeiner Meinung 
eine gewiſſe Berechtigung verleihen, da ſowohl das in dem erfteren 

ftatuirte Akkreſzenzrecht, als auch das im zweiten feitgeltellte be- 
fondere Erbredt aus einem Gejammteigenthbum ohne bejondere 

Antheile erklärt werden fonnen. Dagegen jpricht die dritte vom 

Herrn Verfaſſer zitirte Gejegesjtelle — Art. 1831 — in Ber: 

bindung mit den vorhergehenden Art. 1829 u. 1830 gerade gegen 

das Gejammteigenthum, da nach ihnen die Theihaberſchaft ſowohl 

des überlebenden parens, al& der Kinder an der gemeinfchaftlichen 

Mafe nah Bruchtheilen feftgeitellt wird und erjterer jederzeit, 

alfo auch fofort nad) dem Tode bes verftorbenen Chegatten 

zu diefen Bruchtheilen fi) mit den Kindern theilen fann. 

Der Herr Verfaffer meint nun zwar, daß dieſe Artifel nur 

zur Annahme von „vorläufig firirbaren” Antheilen führen, da nad 

Ableben bes erften parens noch feineswegs feititehe, „nach welchen 

Raten fpäter zu theilen fein würde” (S. 9 und 25 Anmerf. 15). 

Diefe Deduktion ijt offenbar unrichtig. Es iſt feine Theilung 

denfbar, wenn nicht bereits vor dem Moment ihres Eintritis der 

Maßſtab derjelben feſtſteht. Da nun der überlebende parens, mie 

gelagt, ſchon jofort nad) dem Tode des verftorbenen theilen kann, 

jo müſſen die ideellen Theile auch jchon in diefem Momente, alfo 

gleich bei Beginn der fortgejegten Gütergemeinichaft nicht blos 

„frirbar” oder gar nur „vorläufig firirbar“, ſondern bereits 

firirt fein. Wenn erjt fpäter getheilt wird (der Herr Verfaſſer 

fagt: „Ipäter zu theilen jein wird“, als ob die Theilung 

nicht gleich vorfommen fann), jo fann es allerdings vorfommen, 

daß die Intereſſenten bei bderjelben an der Theilungsmafje mit 

größeren oder Fleineren Theilen partizipiren, als es in dem Falle 
geweſen wäre, wenn fie gleich bei Beginn der fortgejegten Güter: 
gemeinichaft getheilt hätten, daraus folgt aber nur, daß die Theile 

in der Zwiſchenzeit durch Akkreſzenz oder Erbichaft fich geändert 

haben müſſen, dagegen nicht, daß fie erjt dann entitanden jeien. 

Denn wenn fie erjt dann entitanden wären, jo hätte früher gar 

nicht getheilt werden fönnen. 
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Es ift freilich zuzugeftehen, daß auch die vom Geſetz auf- 

geftellte und von mir übernommene Konftruftion, die in der fort: 
gefegten Gütergemeinichaft ein wirkliches Miteigenthum zu ideellen 

Antheilen annimmt, Schwierigkeiten ausgelegt iſt, (dieſe liegen 

weniger darin, daß die Antheile fi verändern, als darin, daß den 

Kindern jedwedes Dispofitionsrecht über fie fehlt), doch laſſen fie 
fih in der Weiſe, wie e8 von mir in meiner frühern Abhandlung 

(88 41, 42 u. 49) gejchehen ijt, bejeitigen und deshalb fehlt es 

an jedem Grunde fie nicht für verbindlich zu halten. 

Von praftiiher Wichtigfeit ift die Konftruftion namentlich 

für die frage, ob der überlebende Ehegatte über feinen Antheil 
an der Geſammtmaſſe legtwillig verfügen fann, welche Frage aud) 
vom Herrn Verfaſſer bejaht wird (S. 26 Anmerf.)., Vom Stand- 

punfte der Gemeinfchaft zur gefammten Hand ließe dies fich nicht 

rechtfertigen. Der Herr Verfafler bezieht die „theoretifche” Un— 

richtigfeit der Konjtruftion ausbrüdlich freilih nur auf die Theil: 

baberjchaft der Kinder. Doch da die von ihm herangezogenen für 

das Geſammteigenthum fprechenden Art. 1826 u. 1831 ebenfo den 

Antheil des überlebenden parens, wie bie der Kinder treffen, jo 

wird man mohl nicht fehl gehen, wenn man ihm auch in Bezug 

auf jenen die gleiche Anficht zujchreibt. 

An diefer Stelle jchalte ich eine furze Beleuchtung noch einer 

anderen Anficht über das Erbtheil des überlebenden Ehegatten ein, 

die mir von geichäßter Seite zugegangen iſt. Sie ftimmt mit 
meiner Anficht darin überein, daß das ungejonderte Miteigenthum 
der beiden Ehegatten während bejtehender Ehe im Augenblid des 

Todes eines bdejjelben fih in ein Miteigentum zu bejtimmten 

ideellen Theilen ummwandele und zwar für den Dann mit ?/ı2 und 

für die Frau mit ?/ı2 und daß ſonach bei unbeerbter Che jeder 

den Anderen mit "/ı2 beerbe. Unkonſequent jei es aber, wenn ich 

bei beerbter Ehe nicht daſſelbe jtatuire, jondern hier zwar den 

überlebenden Ehegatten bei Konkurrenz mit einem Kinde das 

Zmwölftel erben laſſe, dagegen bei Konkurrenz mit mehreren Kindern 

fein Erbredt überhaupt verneine. Die Konjequenz verlange viel- 

mehr ihm aud) im legterem Falle ein Zwölftel als Erbtheil zuzu- 

geftehen, weil fein Grund bejtehe, ihm bei beerbter Ehe unter 

Umftänden das Erbredt zu entziehen, das er bei unbeerbter Ehe 

ftets habe. Daß er aber, obgleich er auch bei beerbter Che Erbe 
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fei, dennoch auch in diefem Falle bei der NAuseinanderfegung mit 

den Kindern nicht mehr behalte, als er nach meiner Anficht, die 

in diefem Falle fein Erbrecht für ihn annimmt, befomme, erkläre 

fih daraus, daß in der Abtheilung der Kinder ftetS auch eine 

Abfindung derjelben von dem Gute des überlebenden parens liege. 

Diefe Anfiht beiagt alfo, daß bei der Auflöfung ber 
Che ber überlebende Ehemann jtets */ı2 ("/ıe als Eigenthum und 

Ya als Erbtheil) und die überlebende Ehefrau ftets Piz (P/ıe als 

Eigenthbum und Yı2 als Erbtheil) habe, die eventuelle Minderung 

diefer Portionen im Falle des Vorhandenfeins von mehreren Kin— 
dern auf %/ı2 und */ı2 fich aber erjt durch die mit der Theilung 
jtetS verbundene Abfindung der Kinder vom ganzen Gut ergebe. 

Wenn dies jo verjtanden werden foll, daß vor der Theilung 

die erjtbezeichneten Quotengrößen von */ı2 und */ı2 beftehen und 

die anderen von "ie und *ır erit bei der Theilung entftehen, 

fo fann ich diefer Modififation meiner Anficht nicht beipflichten. 

Sie würde den ideellen Theilen das nehmen, was ſie zu folchen 

gerade macht, nämlid) den die Theilung des gemeinfchaftlichen 

Vermögens ſelbſt normirenden Maßitab. 

Faßt man dagegen den Sinn diefer Anficht jo auf, daß bie 
Herabminderung der Theile des überlebenden parens auf °/ı2 und 

*ı2 fih Schon im Augenblide der Auflöfung der Ehe vollzieht, jo 

fann ich die Anſicht afzeptiren. reilih würde fie unter Diejer 
Vorausfegung feine anderen praftiihden Wirkungen haben, als 

meine Anficht in unveränderter Geftalt. Auch würde die Erb- 

Ihaftsjteuer — an die man vielleicht noch denken könnte — 

hievon nicht auszunehmen fein; denn wollte man das Zmoölftel, 
welches der überlebende parens aud beim Worhandenjein von 

mehreren Kindern erben joll, mit der Steuer in jeiner Perſon 

belegen, jo müßte es, um nicht doppelt bejteuert zu werden, in den 

Perjonen der Kinder, denen es als Abfindung in demſelben 

Momente anwächſt, befreit werden, wodurch dann ber Unterjchied 

für die Steuerfaffe wieder aufgehoben wäre. 

2) Die rechtliche Natur der Abfonderung. 

Ich Hatte in meiner Abhandlung ausgeführt, daß die mit der 
Abjonderung der Kinder verbundene Wirkung, daß fie durch die 
unabgetheilten Kinder von ber Erbfolge in den Nachlaß ihrer 

Eltern ausgejhlojen werben — nur wenn die Abfindung während 
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beftehender Ehe jtattfindet — auf Erbverzicht, im entgegengefegten 

Falle aber nur auf eine dur pofitive Ausnahmebeitimmung des 
Geſetzes erfolgte Modifikation des Inteſtaterbrechts zurüdgeführt 

werden könne (E. 135 und 162 —166), wobei ich mid) für bie 

Unmöglichkeit der Annahme eines Erbverzihts im legteren Falle 

darauf berufen hatte, da eritens der überlebende parens — falls 

er nur alle Kinder gleichzeitig abtheilt — die Abtheilung jederzeit 
erzwingen fönne, ein Werzicht aber doch ein freiwilliges 

Aufgeben eines Rechts bedeute, und ſodann darauf, daß der Erb: 

verzidht, wenn der Renunziant vor dem Erblaſſer verftirbt, nicht 

gegen die Nachkommen des Nenunzianten wirke, fondern dieje ihre 

Erbanſprüche unverjehrt beibehalten (Art. 2772), was in unjerem 

Falle ebenfalls nicht zutreffe, vielmehr hier die Dejzendenten der 
abgejonderten Kinder ebenfalls ihre Erbrechte verlieren (Art. 1948). 

Der Herr Verfafler unterftellt in beiden Fällen Erbverzicht und 

hält meine Anfiht durch den Art. 2773 widerlegt, da durch diejen 

die Beitimmungen des Art. 2772 in Anſehung der nad Stadtredt 
abgejonderten Kinder ausdrüdlid außer Kraft geiegt feien (S. 18 

Anmerf. 3). Tiefer Ausstellung geiteye ich zu einem Theil bie 

Berechtigung zu. Richtig iſt, daß für die Ablonderung, ſoweit in 
ihr ein Erbverzicht liegt, von der Kegel, daß dieſer nicht auch 

gegen die Nahfommen des Nenunzianten wirft, durch den Art. 2773 
ausdrüdliid eine Nusnahme ftatuirt iſt, und es jcheint auch die 

Folgerung nicht unmöglich, daß, weil diefer Art. ganz allge: 
mein von der Abjonderung jpricht, anzunehmen ſei, dab das 

Geſetz jelbit nicht blos die von den beiden Eltern, fondern aud) 

die von dem überlebenden Ehegatten vollzjogene Abjonderung als 

Erbverzicht fonftruire. 
Im Uebrigen fann ich dem Herrn Verfaffer aber nicht bei— 

pflidten. Wenn man zugiebt, daß der Verzicht feinem Begriffe 

nad ein freiwilliges Aufgeben eines Rechts ift — und wer wollte 

daran zweifeln — jo wird man auch das nicht beitreiten fönnen, 

daß jene Konftruftion logiſch unhaltbar jei. Sit dem aber fo, fo 

fann die vom überlebenden PBarens gegen den Willen der Kinder 

jederzeit erzwingbare Abjonderung in verbindlicher Weije überhaupt 

nit und daher auch nicht durch eine Legal-Ronjtruftion zu einem 

Erbverzicht geitempelt werden. 

3) Der Herr Verfaſſer iſt der Anficht, daß wenn Der 



114 Gütergemeinihaft nad liv. Stadtredt. 

Icbende Ehegatte Sondergut befitt und dieſes nicht in die Ab— 

theilung hineingezogen wird, ſolche Abtheilung zwar die Folge 

habe, daß er nun unbejchadet eine neue Ehe eingehen fünne, da 

gegen nicht eine Wtodififation der Cufzejlionsordnung gemäß 

Art. 1947 u. 1948 bewirfe; vielmehr nad feinem Tode die ab: 

getheilten Kinder, gerade jo wie die unabgetheilten ihn beerben 

und den legteren gegenüber nur follationspflichtig jeien (5. 23 

bis 28). 

Der Herr Verfaſſer gelangt zu diefer Annahme, weil nad 

Art. 1947 die Wirkung der veränderten Sufzejlionsordnung nur 

dann eintrete, wenn die Abjonderung eine aus dem gejammten 
väterlihen und mütterlihen Gute gewejen und dabei die voll: 

ftändige Abfindung der Kinder mit ihrem fünftigen Erbtheil beab- 

fihtigt worden. 

Ich kann dieſe Anfiht nicht billigen. Die Quelle des 

Art. 1947 ift, Soweit fie ſich auf das livländiiche Stadtrecht bezieht, 

der S 1 Tit. 3 des Buches IV der Rigiichen Statuten von 1673, 

der aljo lautet: „Wenn Mann und Frau Kinder miteinander 
haben, welche Sie bey ihrem Lebzeiten mit bejcheidenem Guthe 

von ſich abgetheilet, oder aber da einer der Eltern, nad Abſterben 

deren eines, bey Tretung in Die andere Che, die erite Kinder 
abgeleget hätte, nad Stadt-Redten; To jollen ſolche abgejonderte 

Kinder von aller fünftigen Erbihaft ihrer beyderjeits Eltern ſich 

enthalten, die andere Kinder aber, fo in den Wehren geblieben, 

und in den Saamen ftehen, jollen das übrige Guth ihrer Eltern 

allein theilen.” 

Dieje Stelle jpricht aljo von der Ablegung der eriten Kinder, 
die der überlebende Gatte bei Tretung in Die andere 
Ehe nad Stadtredten zu vollziehen hat. Daß nun der 

überlebende Ehegatte, um unbehindert in Die zweite Che treten zu 
fönnen, die Kinder nur vom Gejammtgut, nicht aud) vom Sonder: 

gut abzutheilen braucht, erkennt auch der Herr Verfaſſer an. 

Ebenſo gewiß ift es, daß unter einer „Abtheilung nad) Stadt— 

rechten“ die zu verjtehen ijt, wonach der überlebende Ehegatte 

und die Kinder, die im Bud IV Tit. 4 SS 1—4 der Statuten 
von 1673 und in den Art. 1830 und 1831 der Kodififation von 

1864 bezeichneten Antheile erhalten, gan unabhängig da— 

von, ob das Sondergut mit zur Theilung gekommen ijt oder 
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nit. An diefe und feine andere Abjonderung fnüpft aber die 

oben ausgeichriebene Stelle der Statuten die Wirfung, daß die 
abgetheilten Kinder durch die unabgetheilten vom Erbrecht aus: 
geſchloſſen jein jollen. 

Diefem unzmeifelhaften Sinne der genannten Stelle gegen- 
über müßten die Gründe, welche zu einer anderen Auslegung des 
fih auf fie ftügenden Art. 1947 berechtigten, jehr zmingender 

Natur fein. Solche laſſen ſich aber durdaus nicht finden. Biel- 

mehr läßt der Umitand, daß der Art. 1947 an der Stelle, wo er 

von der „vollitändigen Abjonderung der Kinder aus dem elterlichen 

Vermögen“ jpricht, auf die Art. 1820 u. folg. und 1858 u. folg. 
Bezug nimmt, legtere aber von der Theilung der „gelammten 
Maſſe“ und rejp. des „Gejammtguts“ und nirgends auch von der 

des Eonderguts handeln, darauf ſchließen, daß auch hier unter der 

Abtheilung nur die vom Gejammtgut gemeint ilt. Zur 
Vermeidung eines jonjt nothwendig anzunehmenden Widerſpruchs 

des Art. 1947 mit fich jelbit, wird man daher die doppelte Ein- 

Ihränfung, welder er den Eintritt der modifizirten Erbfolge — 

untermwirft, in folgender Weile zu interpretiren haben: die erjte 

dahin, daß fie diefe Wirfung nur bei der nad) dem eſtländiſchen 

Recht (auf weldhes jih ja die Beſtimmung mitbezieht) möglichen 

Abjonderung von dem väterlihen oder mütterliden Gut habe 

ausichließen wollen, die Theilung des Sonderguts aber gar nicht 

in’s Auge gefaßt habe, und die zweite dahin, daß, wenn bei der 

gemäß Urt. 1830 und 1831 erfolgten Auseinanderjegung aus: 
nahmsweije die Abjicht nachweisbar iſt, daß die Abfindung der 

Kinder mit ihrem künftigen Erbtheil nicht beabfichtigt worden, 
ihre Erbberedhtigung auch fortbeitehe. 

Da nad obiger Auslegung der Art. 1947 das Sonder: 
gut des überlebenden Parens gar nicht in’s Auge gefaßt hat, 
jo it durch fie der Frage, wie diejes im alle, daß es in 
die Abjonderung nicht hineingezogen worden, zu vererben jei, 
natürlic) auch nicht präjudizirt. Diejelbe wird wie folgt zu ent: 
icheiden ſein: 

Wenn der überlebende Parens mit Hinterlaſſung von abge: 
theilten und unabgetheilten Kindern verjtirbt, ohne zu einer zweiten 

Ehe geichritten zu fein, jo hatte ſein Sondergut, da er bei der 

Abtheilung des einen Theils der Kinder mit dem anderen Theile 
4 



116 Gütergemeinihaft nad liv. Stadtrecht. 

derjelben die Gütergemeinichaft fortiegte, den Charafter als folches 
nicht verloren. Tie abgetheilten Kinder waren aber nur vom 

Gejammtgut abgetheilt; folglid erben fie nach feinem Tode das 
Sondergut gemeinihaftli mit den unabgetheilten Kindern. 
Hatte dagegen der überlebende Parens eine zweite Ehe geichloiien 

und die Rinder vorher alle abgetheilt, jo hatte mit dem Momente 

der Abtheilung fein (nicht in die Abtheilung eingezogenes) Eonder: 
gut in Ermangelung eines ihm gegenüber jtehenden Gelammtguts, 

feinen Charakter als ſolches eingebüßt und die Natur feines übrigen 

aus der früheren Geſammtmaſſe gefloffenen Nermögens 
angenommen. (Es mußte daher wie dieſes, falls es nicht bei 

Cingehung der zweiten Ehe von Neuem als Eondergut fonftituirt 

wurde, Beitandtheil der Geſammtmaſſe ber zweiten Che werden. 

As Beftandtheil diefer Geſammtmaſſe fann es nad feinem Tode 

aber nur das Schidjal dieſer ſelbſt erfahren, d. h. an den 

überlebenden zweiten Ehegatten und die Kinder zweiter Che allein 

vererben. 

4) Ich hatte in meiner Abhandlung (S. 166 und 167) für 

den Fall, daß bei Auflöſung einer unbeerbten Zweitehe unabgetheilte 
Kinder erjter Ehe vorhanden find, denſelben das Erbrecht der 

Blutsverwandten und damit die Befugnig zugeiproden, gemäß 

Art. 1819 vom Stiefparens die Theilung der Geſammtmaſſe 

beanipruden zu fönnen. 

Der Herr Verfaſſer wendet gegen dieſe Anfiht ein (S. 71), 

daß ich nicht berüdfichtigt, dat hier in der Geſammtmaſſe ja aud) 

noch das Gut des verjtorbenen erjten Ehegatten enthalten jei, wor: 

auf doch der Stiefparens feinen Anjprud erheben könne. 

Ich habe dies allerdings überjehen und modifizire daher meine 

Anfiht dahin, da ihnen neben diefer Befugniß (welche ich ihnen 

nicht entziehen möchte) alternativ auch das Recht einzuräumen jei, 

wegen der unentwirrbaren Maffenverihmelzung nad) Analogie der 

Beitimmungen, die wir oben für den all der beerbten Zweitehe 

fennen gelernt haben, eine Vertheilung der Geſammtmaſſe nad 

deren uriprünglichen VBeitandtheilen zu verlangen, — was für fie 

unter Umjtänden aber das weniger Günſtige jein wird. 
Dr. H. Gürgens. 
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